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Bahlmann, Geheimer Dber-Regierungs- Rath. (W. Magbeknrgerftr. 7.) 
Barfhaufen, dsgl. (W. Billsinftrafie 10) . 
Schallehn, dsgl. (w. Genthinerſtraße 36.) 
Beinert, dsgl. (w. Lutzowſtraße 71.) 
Dr. Bartf dh, dsgl. 0". Lüutzowſtraße 65.) 
Spiefer, Geheimer Negierungd-Rath, (W. ‚Hretärpenfraß: 134.) 
von Zaftr om, dögl. (w. Derfflingerfiraße 7.) 
D. Dr. hr iB, ——— und Profeſſor. (W. Land⸗ grafenftraße . 
Löwenberg, Öecheimer Negierungd-Rath. (w. Derfilingerfiraße 4.) 

1. Abtheilung für die Unterrichte- "Angelegenheiten. 
j Direktor: 
Greiff, Situ wer Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. (w. Genthiner⸗ ftraße 1 

Mit der Beilung eined Theiles der Abtheilung beauftragt: 
de la Grotr, ‚Virklicher Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. (W. Rarle- 

Vortragende Räthe: 
Dr. Knerk, Geheimer Dei Regierunge. Rath. — ſ. I. Abth. 
ginhoff, dögl. — |. I. Abth, 
MWäpoldt, dsgl. (w. Rasferfaue 18.) 
von Wuffom, dögl. — |. I. Abth. 
Dr. Schneider, dögl. (sw. Tempelbofer Ufer 32.) 
Dr. Schöne, dögl. und General-Direftor der Mufeen zu Berlin. 

(W. Kurfürftenftraße 81.) 
Bablmann, Geheimer Obir- -Regierungs⸗Rath. — ſ. I. Abth. 
Barkhaufen, dögl. — ſ. I. Abth. 
Scallehn, d8gl. — ſ. I. Abth. 
Beinert, dsgl. — f. I. Abth. 
Dr. Göppe rt, dögl. (w. gengompraße 32.) 
Dr. Bartſch, dögl. — \. 1. Abth. 
D. Dr. Bonig, dögl. (W. Genthinerfiraße 15.) 
Lüders, dögl. (W. Kurfürftenftrafie 55.) 
Dr. Stauder, dgl. (W. Matthäikirchſtraße 10.) 
Dr. Sandtner, dsgl. (W. Genthinerfiraße 9.) . 
naffel, Geheimer egierungs-Rath. (W. Un der Apofteltirche 11, 
Dr. Wehrenpfennig, dögl. (W. Genthinerfirage 43.) ' 
Spieker, dögl. — f. I. Abth. 
Bob dögi. (W. Schöneberger Ufer 41.) 
von — dögl. — ſ. I. Abth. 
Dr. Ejjer, dsgl. (w. Derfilingerfiraße 26.) 
Dr. Jordan, Dsgl. (w. Aunfüctenfiraße 133.) 
Loͤwenberg, dsgl. — ſ. J. Abih. 
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Bi. Abtheiluug für die Mediziuats- Angelegenheiten. 

.. Direktor: 

von Goßler, Unter-Stantsfelretär. — ſ. voth. 

Bortragende Räthe: 
Dr. Houffelle, Wirkliher Gehelmer Ober-Medizinal-Rath (w. 

Lutzowſtraße 31.) 
Dr. von Lauer, d8gl., Seneral-Stab8-Arzt der Armee, ꝛc. (W. Mart- 

rafenfiraße 53/54.) 
de la T Koir, Wirklicher Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath — |. 

4 . . II. Abth. 
Dr. Knerk, Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. — ſ. I. u. II. Abth. 
Dr. Frerichs, Geheimer Ober-Medizinal⸗-Rath und Profeſſor. 

(NW. Bismardfiraße 4.) 
Dr. &ulenberg, Geheimer Ober-Medizinal»Rath. (8W. Zempel- 

bofer Ufer 3.) 
Dr. Kerfandt, dögl. (SW. Tempelhbofer Ufer 31.) 
Spieler, Geheimer Regterungs-Rath. — |. I. und 11, Abth. 

Hülfßarbeiter: 

Straf von Bernftorff, Landrath, Kammerherr. (w. Wilgelmfr.62.) 
von Bremen, Regierungs-Affeffor. (SW. Bernburgerſtraße 13.) 

Konfervator der Kunftdentmäler. 

von Dehn-Rotfelfer, Regierungd- und Baurath, Profeffor, mit 
Berfehung der Gejchäfte beauftragt. 

GSentral- Bureau. 
(W. Behrenfttaße 72.) 

Lauer, Geb. Rechn. Rath, Vorfteher. (W. Behrenſtraße 1a.) 

Bau⸗Bureau. 
Spitta, Bauinſpektor. (8. Ritterſtraße 32.) 

Geheime Expedition. 

Vater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potsdamerſtraße 51.) 

Geheime Kalkulatur. 
Wernide, Geh. Rechn. Rath, Vorfteher. (W. Steglitzerſtraße 63.) 

Geheime Regiftratur der Abthetlimgen für die geiſtlichen und 
Unterrichts⸗Angelegenheiten. 

auer, ei (j. vorb.), beauftragt mit den Geſchaften 

1 * 
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Geheime Regiltratur der Abtheilung für die Medizinal⸗ 
Angelegenbeiten. 

Braufer, Geb. Kanzl. Rath, Vorfteher. (SW. Neuenburgerſtraße 31.) 

Geheime Kanzlei. 
Reich, Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidireftor. (C. Linienſtraße 69.) 

Generallaffe des Miniſteriums. 

Rendant: Haffelbad, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptfiraße 44.) 

Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen: 

Direktor: 
Dr. Sydow, Präfident der Haupt-Verwaltung der Staats⸗Schulden. 

(SW. Dranienſtraße 92—94.) 

Mitglieder: 

Dr. von Langenbed, Geheimer Ober⸗Medizinal⸗Rath, Profeſſor ıc. 
Dr. Houffelle, Wirklicher Geheimer Ober⸗Medizinal⸗Rath. — |. vorh. 
Dr. Birhow, Geheimer Medizinal-Rath und Profeflor. 
Dr. Hofmann, Geheimer „te gierun ge Malh und Profeſſor. 
Dr. Bardeleben, Geheimer Medizinal-:Rath und Profeffor. 
Dr. Quinde, Geheimer Medizinal-Rath. 
Dr. © > # Na Regierungd- und Geheimer Medizinal-Rath und 

rofeflor. 
Dr. Eulenberg, Geheimer Dber-Mebdizinal-Rath. — |. vorh. 
Dr. Weſtphal, Profeffor. 
Dr. Kerfandt, Geheimer Dber- MedizinalsRath. — f. vorh. 
Dr. Schröder, Profeffor. 

Techniſche Kommiſſion für pharmazentifche Angelegenheiten. 

Vorfigender: 
Dr. Houffelle, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — |.vorb. 

Mitglieder: 

Kobligk, Apothefenbefiger. 
Dr. Shadt, dogl. 
Dr. Kortüm, d8gl. 
Hobe, dögl. 

Königliche Turnlehrer- Bildungsanftalt zu Berlin. 
(SW. Friedrichſtraße 229.) 

Direktor: 

Wätzoldt, Geheimer Ober-Regierungd-Rath. — |. vorh. 
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Lehrer: 

Dr. Euler, zugleich Unterrichts-Dirigent, Profeffor. - 
Eckler, zugleich Bibliothekar. 

Königliches evaugeliſches Lehrerinnen » Seminar, Gonvernauten⸗ 
Juſtitut und Penfionat zn Droyßig bei Zeig. 

Direktor: Kritzinger. 

B. Die Königlichen Provinzial-Unterrichtsbehörden. 
Anmertungen: 

1. Bei ben Regierungen find außer ben Präftdenten und Dirigenten nur 
bie ſchulkundigen Mitglieder der betreffenden Abtheilung aufgeführt, bei ben Kon- 
fiftorien in ber Provinz Hannover außer ben Direktoren gleichfalls nur die ſchul⸗ 
kundigen Mitglieder der Abtheilungen für bas Vollsſchulweſen. 

2. Die bei ben Regierungen angeflellten Schulräthe find nah Maßgabe 
ihrer Zunktionen auch Mitglieder des Provinzial» Schullollegiums ber Provinz. 

I. Provinz Oftprenfen. 

1. Provinztal-Schulkollegtum zu Königäberg. 
Präftdent: Se. Erc. Dr. v. Horn, Wirkt. Geheimer Rath und 

Oberpräfident. 
Direltor: v. Schmeling, Reg. Präfibent. | 
Mitglieder: Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schulrath. 

Gawlick, Provinz. Schulrath. 
Teplaff, Reg. Aſſeſſ. mit Wahrnehmung der Gejchäfte 

des Juſtiziarius beauftragt. 

2. Regierung zu Königsberg. 
(Abtheilung für Kirchen und Schulweſen.) 

Präfidium: Se. Exc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geheimer Rath 
und Oberpräfident. 

v. Schmeling, Reg. Präfident. 
Abtheilungsdirigent: Kroffa, Ob. Neg. Rath. 
Mitglieder: Siegert, Reg. und Schulrath. 

Dr. Kinder, dsgl. 
Hülfsarbeiter: Rothe, Diviſionspfarrer. 

3. Regierung zu Gumbinnen. 
(Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen.) 

Dräfident: Dr. jur. v. Shliedmann. 
Abtheilungödirigent:e Dodillet, Db. Reg. Rath. 
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Mitglieder: Riſch, Reg. und Edulrath. 
Hielſcher, Ddögl. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

1. Provinzial⸗Schulkollegium zu Danzig. 
Präfident: v. Ernſthauſen, Oberpräſident. 
Direktor: v. Saltzwedell, Reg. «se. Präfident, 
Mitglieder: Dr. Kruje, Provinz. Schulrath. 

Dr. Kay ſer, dögl. 
Schellong, Reg Rath. auftragsw. Zuftiziar. 

2. Regierung zu Danzig. 

(Abtbeifung des Innern.) 

Prafidium: v. Ernfthaufen, Oberpräfident. 
v. Salpwedell, Diet Vige Praſident. 

antbeilungöbirigent: Zimmermann, Db. Reg. . 
Mitglieder: Tyrol, Reg. und Su 

Wanj u ra, dögl. 

3. Regierung zu Marienmwerder. 

(Abthejlung fix Kirchen» und Schulweſen.) 
Präſident: Br v. Majfenbad, 
Abtheilungsdirigent: v. Diederichs, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: enske, Reg. und Schulrath. 

r. © dulz dögl. 

Provinz Brandenburg. 
1. Drovimgiat, Schulkollegium zu Berlin. 

Präfident: Se. Exc. Dr. Achenbach, Staatöminifter, Ober- 
präfident. 

Dirigent: Herwig, Geh. Reg. Rath, 
Mitglieder: Dr. Klir, Geh. Reg. Rath, Provinz. Shlreth 

Wetzel, Provinz. Saulta ath. 
Dr. Fürftena u, d8 
Techow, Reg. Rath, Stier und Serwalt. Rath. 

Ehrenmitglieder: Fei gen au, Geh. Ob. Ken, Rat 
teßlin F Geh. Reg. Rath, hꝛrof. Gymnaſ. 

Direkt. a. 
Bormann, Be Meg. Rath. 

2. Regierung zu Potsdam. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.) 

Präſidium: Se. Exc. Dr. Adenbaqh, Staatsminiſter, 
Oberpraſident 

Frhr. v. Shlotheim, Meg. Präftdent. 
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Abtheilungdbirigent: Bergius, Ob. Re, Rath. 
Mitglieder: Menges, Neg. und Schulrath. 

Ciömann, dögl., Konſiſt. Rath. 

3. Regierung zu Frankfurt a. O. 

(Abtheilung für Kirchen und Schulmefen.) 

Präfident: Graf v. Billere. 
Abtheilungddirigent: Rüppell, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Schumann, Reg. und Schulrath. 

Heiber, dögl. 

IV. Srovinz Pommern. 

1. Provinzta-Schulkollegium zu Stettin. 
Dräfident: Se. Ere. Fehr. v. Münchhauſen, ‚ Wirt. Geh. Rath 

und Oberpräfibent. 
Direltor: v. Jeetze, Reg. Präfident. 
Mitglieder: . ettin, Konfilt. Rath, — 

Dr. Wehrmann, Geh. R a, Provinz. Schulrath. 
Schultz, Provinz. Shulrath, 

2. Regierung zu Stettin. 
(Adtheifung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Prafidium: Se. Se. Frhr. v. Mündhaufen, Wirff. 
Geh. Rath und Oberpräfident. 

v. Jeetze, Reg. Präfident. 
A btheilungödirigent: v. Gronefeld, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: ® tttr CA Reg, und Schulrath, Konfiit. Rath. 

Königk, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Kösli n. 
(Abtheilung fiir Kirchen- und Schulweſen.) 

Präfident: v. Auerswald. 
Abtheilungddirigent: Böttcher, Ob. Re 
Mitglieder: "Baron, eg. und South, Konfift. Rath. 

Kable, Reg. und Schulrath. 

4. Regierung zu Stralfund. 
(Ohne Abtheifungen.) 

Präfident: Graf v. Behr⸗Negendank. 
Stellvertreter des 

Präfidenten: v. Lattorf, Db. Meg. Rath. 
Mitglied: ® almer, Reg. und Shufraih, Konfit Rath. 
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V. Provinz Pofen. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Poſen. 

Dräfident: Se. Exc. Günther, Wirkl. Geh. Rath und Oberpräfident. 
Direktor: Wegner, Reg. Bize-Dräfident. 
Mitglieder: 2 o Ite, Provinz. Schulrath. 

adert, dögl. 
Dr. Kügler, Reg. Aſſeſſ., Suftiziar und Verwalt. Rath. 

2. Regierung zu Pojen. 
(Abtbeilung für Kirhen- und Schulweſen) 

Präafidium: Se. Exc. Günther, Wirkt. Geb. Rath und 
an verpräftbent, 
Wegner, Reg. Vize Deöfibent. 

Abtheilungddirigent: Shied, D b. Reg. Rath. 
Mitglieder: Polte, Provinz. Shulrath,. 

Luke, Rg und Schulrath. 
Zihadert, Provinz Schulrath. 
Dr. Dittmar, Meg. und Schulrath. 
Stladny, dögl. 

3. Regierung zu Bromberg. 
(Ubtheilung für Kirhen- und Schulmweien.) 

Präfident: v. Wegnern. 
Abtheilungddirigent: Dit, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Lic. Schmidt, Meg. und Schulrath. 

Jungklaaß, dögl. 

VI Provinz Schlefien. 

l. PAIN. rind — zu Breslau. 

Dräfident: Seybemtg, DOberpräfident. 
Direktor: uud er v. Ober-Gonraid, Meg. Bize-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Dillenburger, Geb. Rep Rath, Provinz. Schul⸗ 

rath. 
Dr. S ommerbrobdt, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schul⸗ 

rath. 
Dr. Willde — ow, Geh. Reg. Rath, Juſtiziar und Ver⸗ 

walt. Rath. 
Jättner, Reg. und Schulrath (beurlaubt). 
Ranke, Rep. und Schulrath. 
Dr. ©! awipti, Provinz. Schulrath, 

2. Regierung zu Breslau. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Drafidium: v. Seydewitz, Oberpräftdent. 
Junder v. Ober⸗Conraid, Reg. Vize-Präfident. 
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Abtheilungsdirigent: Schmidt, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Jüttner, Reg. und Schulrath (beurlaubt). 

Ranke, Reg. und Sculirath. 
Sander, dögl. 

Hülfdarbeiter: Seidel, Seminar-Dircktor. 
Außerdem mit Bertretung eined beurlaubten Schulrathes bei dem 
—— beauftragt: Dr. Pollok, Kreis⸗Schulinſpektor zu 

atibor. 

3. Regierung zu 2iegnip. 
(Abtheilung fir Kirchen. und Schulweſen.) 

Hräfident: Schr. v. Zedlitz⸗Neukirch. 
Antheilungsdirigent: v. Perbandt, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Bold, Reg. und Schulrath. 

Giebe, dögl. 

4. Regierung zu Oppeln. 
(Abtheilung file Kirchen- und Schulmefen.) 

Präfident: Frhr. v. Duadt und Hüchtenbruck. 
Abthetlungsdirigent: Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Drange, Reg. und Schuirath. 

Dreps, dögl. 
Schylla, degl 

VO. Prosinz Sachen. 
1. PSrovinztal-Schulfollegtum zu Magdeburg. 

Präfident: Se. Exc. Frhr. v. Patow, Staatsminifter, Ober: 
präfident. 

Direltor: Dr. v. Groß gen. v. Shwarzhoff, Reg. Bize- 
Präfident. 

Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Schulrath. 
Wöpcke, Reg. und Schulrath, Konfift. Rath. 
Dr. Todt, Provinz. Schulrath. 
Nitze, Konfift. Rath, Suftiziar. 

(Die Stelle des Lerwaltungsrathes ift z. 3. unbefept.) 

2. Regierung zu Magdeburg. 
(Adtheilung für Kirchen: und Schulweſen.) 

Prafidium: Se. Exc. Frhr. v. Patow, Staatöminifter, 
D — Sꝙ Ke 

x. v. Groß gen. v. warzhoff, Reg. 
Bize-Präfident. zboff ß 

Abtheilungsdirigent: Scheffer, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Wöpde, Reg. und Schulrath, Konfift. Rath. 

Kannegieher, Reg. und Schulrath. 
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3. Regierung zu Merjeburg. 
(Abdtheilung für Kirhen- nnd Schulweſen.) 

Präfident: v. Diet. 
Abtheilungddirigent: Schede, Ob. Rey. Rath. 
Mitglieder: aupt, Reg. und Schulrath. 

r. Bezzenberger, dgl. 

4. Regierung zu Erfurt. 
(AbtHeilung des Innern.) 

Präfident: v. Kampp. 
Abtheilungddirigent: Dr. Schr. v. Tettau, Db. Reg. Rath. 
Mitglied: Died, Reg. und Schulrath, Konfift. Rath, 

Seh. Reg. Rath. 
Außerdem bei dem Kollegium beichäftigt: 

Nagel, Divifionöpfarrer, mit Wahrnehmung 
einer Schulrathöftelle beauftragt. 

VIII. Provinz Schleswig-Holftein. 
1. Provinzial-Scäulkollegium zu Schleswig. 

Präfident: Steinmann, Oberpräfident, 
Mitglieder: D. Schneider, Reg. und Schulrath. 

Dr. Zahmeyer, Provinz. Schulrath. 
Barteld, Reg. Affeff., mit Wahrnehmung der Ge: 

fchäfte des Juftigiarius und Verwaltungsrathes be: 
auftrag 

2. Regierung zu Schleswig. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Praͤſidium: Steinmann, Oberpräfident. 
Kod, x Bize-Präfident. 

Abtheilungddirigent: v. Rumohr, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: D. Schneider, Reg. und Scqulrath. 

Kaftan, bögl. | 

IX. Prosinz Hannover mit dem Iadegebiete. 
1. Provinzial-Schultollegium zu Hannover. 

Präfident: v. Leipziger, Oberpräfident. 
Diretor: Rautenberg, Ob. Reg. Rath (auftragsw.). 
Mitglieder: Spieler, Provinz. Schulrath. 

Dr. Breiter, dsgl. 
Dr. Hädermann, bögl. 
Dr. Hagemann, dögl., Profefior, zu Hildesheim. 
Dr. net, Meg. Rath, Suftiziar und Berwalt 

ath. 
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2. Konſiſtorien. 

A. Evoangeliſch⸗lutheriſche und teſormitte Konfifiorialbehörden. 

a. Lonfiftorium zu Hannover, 
(Abtheilnug für Bolleſchulſjachen) 

Direktor: Böpdeler, Konfift. Direktor. 
Borfipender: Rautenberg, Db. Reg. Rath. 
Mitalkeder: Leverkühn, Reg. und Sculrath. 

Pabſt, dögl. 
Böd ter, dögl. 

b. Konſiſtorium zu Stade. 
(Abtheilung für Bellsichuliacdhen.) 

Direltor: v. Müller, Land eriie Präfident (auftragew.). 
Mitglieder: Ri ienaber, "Konfit, 8 

Dierde, Semin. ir Hütfsarbeiter (auftragdw.). 

ec. Konfifflorium zu Ddnabräd. 
(Abtheilung für Volloſchulſachen.) 

Diretor: Heydenreich, Reg. Rath (auftragem.). 
Mitglieder: Maueröberg, Paftor zu Georg6-Marienhütte (auf: 

tragdw.). 
Dr. Süngling, Semin. Direlt., Hülfsarbeiter. 

d. Konfiftorium zu Aurid. 
(Adtheilung für Bollsſchulſachen.) 

Direltor: Brandis, Landgerichts-Rath (auftragew.). 
Mitglied: Müller, Reg. und Schulrath. 

e. Konfiftorium zu Otterndorf. 
(Abtheilung für Boltsichulfachen.) 

Direktor: Softmann, Kreidhauptmann zu Dtterndorf, mit der 
Führung des Direltoriumd beauftragt. 

Mitglieder: Stille, Superint. zu Eteinau, geiftl. Afteffer. 
Sturm, Superint. zu Norbleda, dögl. 

f. Ober⸗Kirchenrath zu Nordhorn. 
(Abtheilnug für Volloſchulſachen.) 

Direktor: Dr. Nord beck zu Schütiorf. 
Mitglied: Müller, Reg und Schulrath zu Aurich (auftragsw.). 

B. Xathelifche Konfiflorialbehörden. 

a. Konſiſtorium zu Hildesheim. 

Direktor: Dr. Werner, Ob. Konfift. Rath. 
Mitglied: Dr. Hagemann, Provinz Schulrath (auftragsw.). 
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b. Konfiftorium zu Ddnabrüd. 

Direltor: Wüſtefeldt, Konfift. Rath (auftragsw.). 
Mitglieder: shiele, Konfift. Rath, Pfarrvikar zu St. Johann. 

Dr. Brandi, Konfift. Rath. 

X. Provinz Weſtfalen. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Münfter. 
Präfident: Se. Exc. Dr. v. Kühlmwetter, Wirkl. Geh. Rath und 

Dberpräfident. 
Direltor: Delius, Reg. Vize Präfident. 
Mitglieder: Dr. Smend, Konfift. und Schulrath. 

Dr. Shulp, Seh. Reg. und Provinz. Schulrath. 
Mirus, 9 Rath, Juſtiziar. 
Dr. probſt, Preoing, Schulrath. 
Dr. van Endert, und Schulrath. 
v. Weſthoven, 1 di Rath, pi Termaltung des 

Juſtiziariats beauftragt. 

2. Regierung zu Münſter. 

(Abtheilung des Innern.) 

Präfidinm: Se. Exc. Dr. v. Kühlwetter, Wirkl. Geh. 
Rath und Oberpräfident. 

Deliud, Reg. Vize-Präfident. 
Abtheilungddirigent: v. Tzſ & oppe, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Smend, Konfift. und Schulrath. 

Dr. van Endert, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Minden. 
(Abtheilung bes Innern.) 

Hräfident: v. Eichhorn. 
Abtheilungsdirigent: v. Schierftedt, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Breuer, Reg. und Schulrath. 

Wendland, dägl. 

4. Regierung zu Arnöberg. 
(Abtbeilung des Innern.) 

Hräftdent: v. Rojen 
Antheilungsdirigent: 8 eßler, Ob. Reg. Rath, 
Mitglieder: Dr. v. Ciriacyh⸗Wantrup, Reg und 

Schulrath. 
Dr. Roß, dsgl. 
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XI Provinz Heſſen⸗Naſſau. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Kaffel. 
Vorſitzender: Frhr. v. Ende, Oberpräftdent. 
Etelvertreter: v. Brauchitſch, Reg. Bize-Präftdent. 
Mitglieder: Dr. Rumpel, Provinz. Sculrath. 

Kretichel, dsgl. 
Mittler, Ober: und Geb. Reg. Rath, auftragdm. 

Zuftiziar. 

2. Regierung zu Kajfel. 
(Abtheilung für Kirhen- und Schulwefen.) 

Präfidium: Frhr. v. Ende, Oberpräfident. 
v. Brauchitſch, Reg. Vize-Präfident. 

Abtheilungsdirigent: Mittler, Ober» und Geb, Reg. Rath. 
Mitglieder: Haſſe, Reg. und Schulrath. 

Dr. Falckenheiner, d8gl. 
Außerdem bei dem Kollegium beſchäftigt: 

Dr, Auth, Gymnaſ. Oberlebrer. 

3. Regierung zu Wiesbaden. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen.) 

Präfident: v. Wurmb. 
Abtheilungddirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Bayer, Reg. und Schulrath, Konfiftortalrath. 

Dr. v. $riden, Reg. und Schulrath. 

XII. MRheiuprovinz. 

1. Provinzial⸗Schulkollegium zu Koblen;. 
Dräfident: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geb. Rath 

und Oberpräfident. 
Direltor: v. Neefe, Reg. Bize-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Schulrath. 

Zinnig, dögl. 
Snethlage, Reg. Rath, Verwalt. Rath. 
Dolenz, Reg. Rath, Suftigiar und Verwalt. Rath. 
Dr. Bogt, Provinz. Schulrath. 

2. Regierung zu Koblenz. 
(Abtheilung des Innern.) 

Präfidium: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geh. 
Rath und Oberpräſident. 

v. Neefe, Reg. Vize⸗Präſident. 
Abtheilungsdirigent: Köhn v. Jaskti, Ob. Reg. Rath. 
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Mitglieder: Henrich, Reg. und Shulrath, Seh. Reg. Rath. 
Stiehl, dögl., Seh. Reg. Rath. 

3. Regierung zu Düffeldorf. 

(Abtheilung für Kirdhen- und Schulweſen.) 

Präfident: v. Hagemeifter. 
Abtheilungddirigent: v. Shüg, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Dyd t off, Re und Schulrath. 

Hildebrandt, den 
Hülfsarbeiter: Dr. Rovenhagen, alſch. Oberlehrer, Profeſſ. 

4. Regierung zu Köln. 
(Adtheilung des Innern) 

Dräfident: v. Bernuth. 
Abtheilungädirigent: v. Öuionneau, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Florſchütz, Re. und Sculrath, 

Dr. Lauer, dögl. 
Außerdem bei dem Kollegium beihäftigt (zur Bertretung bes mit einem 

befonderen Auftrage verfehenen Reg. und Schulrathes Dr. Lauer): Dr. 
Schönen, Kreid-Schulinipeltor zu Euskirchen. 

5. Regierung zu Trier. 
(Abtheilung des Innern.) 

gräfibent: v. Wolff. 
Abtheilungddirigent: v. Kroſigk, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Reiner, Reg. und Schulrath, Geh. Rey. 

ath. 
Voigt, Reg und Schulrath. 

6. Regierung zu Aachen. 
(Abtheilung des Innern.) 

Präſident: Hoffmann. 
Abtbeilungddirigent: v. d. Moſel, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Stövelen, Rep. und“ Schucath. 

Ölasmaders, dögl. 

XII. SHohenzollernfche Lande. 

Regierung zu Sigmaringen. 
(Ohne Abtheilungen.) 

Präfiden Graaf. 
—— des Präſidenten: * Eongard, Neg. Rath. 
Mitglied: Kobler, Schuiraih. 

— — 
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C. Sreis-Ichulinfpekteren. 

I. Provinz Dftprenfen. 

1. Regierungsbezirk Königäberg. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

Bartid zu Guttftadt, Krs Heilöberg. 
Hente e Soldan, Krs Neidenburg, kommiſſariſch. 
Kob s Dfterode. 
Dr. Rohrer = Drtelöburg. 
Schlicht ⸗Röſſel, kommifſſariſch. 
Schröder = Pröfuld, Krs Memel. 
Seemann « Braundberg. 
Spohn » Allenftein. 
Zarony ⸗Heilsberg. 
Bigouronr -» Wartenburg, Krs Allenftein. 
(Zur Zeit erledigt) - Hohenftein, Krs Ofterode. 

d. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Bandiid, Pfarrer zu Üderwangen, Krs Prß. Eylau. 
Brunkow, dogl. ⸗Gerdauen. 
Corſepius, dögl. ⸗Schoͤnbruch, Krs Friedland. 
Frieſe, Superint. ⸗Prß. Eylau. 
Dr. Gebauer, dögl. » Medenau, Krs Fiſchhauſen. 
Habrucker, dsgl. ⸗Memel. 
Henke, Pfarrer ⸗Poͤrfchken, Krs Heiligenbeil. 
Horn, Superint. « Powunden, Krs Königöberg. 
Kittland, Pfarrer > Gremitten, Krs Wehlau. 
Klapp, Superint. > NRaftenburg. 
Krudenberg, dögl. = Prk. Holland. 
Kühn, Pfarrer und Superint. Verweſ. zu Enufiföten, — 

iau. 
Lackner, Diakonus zu Koͤnigsberg. 
Lindner, Pfarrer -« Gr. Arnödorf, Krs Mohrungen. 
Merleder, Superint. =» Fiſchhauſen. 
Schröder, Pfarrer - Eichhorn, Krs Prb. Eylau. 
Weſtphal, degl. « Drengfurth, Krs Raſtenburg. 

2. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Haſemann zu Angerburg. 
Heyſe ⸗vötzen. 
Dr: Korpjuhbn = Marggrabowa, Krs Oletzko. 
Pensky ⸗Darkehmen. 
9 ch | ⸗ Heydekrug. 
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Sternfopf zu Sniterburg. 
Ziedtle - Pillkallen. 
(Zur Zeit erledigt) - Zilftt. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Friedemann, Pfarrer zu Kraupiſchken, Krs Ragnit. 
Gerß, dögl. s Sendburg. 
Heinrict, Superintendent, Konfiftorialrath zu Gumbinnen. 
v. Herrmann, Pfarrer zu Borzymmen, Krs Lyck. 
Hoffheinz, Superintendent » Zilftt. 
Johannesſfon, d8gl. » Stallupönen. 
Lucks, dögl. Skaisgirren, Krs Niederung. 
Schrader, dal. :s Ragnit. 
Siemienow 8ti, dagl. ⸗Lyck. 
Stiller, dsgl. « Sohannidburg. 
v. S ge epanski, dögl. s GSeeheiten, Krs Senöburg. 
Dr. Woyſch, dögl. s Goldap. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

1. Regierungöbezirt Danzig. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeftoren. 

Dr. Brabänder zu Prß. Stargardt. 
Konfalit . Neuftadt W./ Prß. 
Nitſch ⸗Berent. 
Dr. Scharfe ⸗Danzig. 
Schellong -Neuſtadt W. / Prß. 
Schmidt ⸗Karthaus. 
(Zur Zeit erledigt) -Prßz. Stargard II. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bader, Dekan zu Tiegenhagen, Krs Marienburg. 
Bote, Superint. » Danzig. 
Kähler, Pfarrer u. Superint. Verweſ. zu Neuteid). 
Krüger, Superint. zu Elbing. 
Ludow, Pfarrer ⸗Karthaus. 
Mootz, dogl. ⸗ Fiſchau, Krs Marienburg. 
Quiring, degl. ⸗Ladekopp, dgl. 
Schaper, degi. ⸗Woizlaff, Landkrs Danzig. 
Wien, Dekan ⸗Marienburg. 

2. Regierungsbezirk Marienwerder. 

a. Staͤndige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Bajohr zu Strasburg W. / Prß. 
Dewiſcheit = Kulm. 
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Gerner zu Prß. Friedland, Kr. Schlochau. 
Dr. Hatwig = %latom. 
Dr. Hüppe ⸗ Schwetz. 
Illgner - = Zudel, kommiſſariſch. 
Dr. Kaphbahn » Graudenz. 
Karaffet s Marienwerder. 
Schröter s Xhorn. 
Streibel Neumark, Krs Löbau. 

⸗ Saladau, kommiſſariſch. 
⸗Konitz. 
⸗Dtfſch Krone. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. ı 

Rudnick, Superintendent zu Freiftadt, Krs Rofenberg. 

II. Provinz Brandenburg. 

1. Stadt Berlin. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreid-Schulinfpettoren im Nebenamte. 
. Dr. Berthold, ſtädtiſcher Schulinfpeltor. 
. d’Hargued, dsgl. 

Dr. Krähe, dögl. 
Dr. Pätg, degl. 
Schillmann, dögl. 
Dr. Zwid dgl. 

2. Regierungdbezirt Potddam. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Dr. Tietz, zu Berlin (für Landfchulen in der Umgebung von 
Berlin). 

b. Kreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Bedmann, Superint. zu Oheiltdorf, Krs Oft» Priegnip. 

dam. Deyer, Erzpriefter . Pot 
Boine, dögl. s Mittenverge. 
Breeft, Oberpfarrer » Wildnad. 
Büchſel, Superint. Berw., Pfarrer zu Niederfinow, Krs 

Angermünde. 
Deegener, Superint. zu Alt⸗Landsberg. 
Dretfel, Pfarrer .e Sarmund, Krs Zauch⸗Belzig. 
Engeld, Supertnt. ⸗Flieth, Krs Templin. 
Fittbogen, dsgl. s Dahme. j 

1881. . 
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Slode, Superint. zu Rathenow. 
Guthcke, degl. » Spandau. 
H evoſer dögl. s Buchholz, Krs Dit: Dreani 
Höhne, Superint. Berw., Pfarrer zu Fahrenwalde, 

Prenzlau. 
Hollefreund, Superint. zu Graniee. 
Hofemann, Pfarrer -Malchow, Krs Riederbarnim. 
Knuth, Superint. Ketzin. 
Kober, dsgl. ⸗ Ries, Krs Weft-Priegnip. 
Kollberg, dögl. s Brandenburg a./d. 
Krätſchell, degl. ⸗Kvyritz. 
Krüger, dögl. » Manter, Krs Ruppin. 
Zange, dögl. ⸗Teltow. 
Loren B; Pfarrer s Prenzlau. 
Mathis, Superint. « Beelip. 
Lic. Mellin, dögl. s Kreienwalde a./D. 
Meyer, dgl. « Barntb. 
Mühlmann, dögl. ⸗Belzig. 
Müller, Oberprediger ⸗Charlottenburg. 
Niedergefäße, Superint. -» Schwedt a./d. 
Nitzſch, dögl. ⸗ Strasburg U./M. 
Petrenz, dögl. ⸗Templin. 
Petzholtz, Superint. Verw., —5*— zu Kl. Glienicke, Krs 

Teltow. 
Dfeiffer, Superint. zu Luckenwalde. 
Dr. Pfeiffer, dsegl. s zeufterhaufen a./D. 
Pfipner, degl. ⸗Bochow, Krs Säterbog-tuden, 

walde 
Piſchon, dägl. s Zreuenbriepen. 
Raguſe, dogl. ⸗Bieſenthal. 
Raſcher, dagl. ⸗Storkow. 
Reifenrath, dögl. = Bornim, Krs Oſt⸗Havelland. 
Rutzen, dsegl. ⸗Putlitz. 
Lic. Saran, dsgl. ⸗Zehdenick. 
Schmidt, dgl. e Mittenmwalde. 
Schumann, dögl. ⸗Königs⸗-Wuſterhauſen, Krs 

Teltow. 
Schwartz, dögl. Fehrbellin. 
Sior, doöͤgl. -Havelberg. 
Dr. Stürzebein, dögl, = Nauen. 
Telle, Euperint. Verw., Pfarrer zu Lunow, Krs Angermünde. 
Walter, Superint. au Gramzow, Kro Angermünde. 
Wegener, dsgl. Brandenburg a./H. 
MWerner, Dögl. s Wittenberge. 
Weymann, Oberprediger « Havelberg. 
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51. Winkler, Erzpriefter zu Frankfurt a./D. 
52. Bitte, Superint. «e Beeöfom. 

3. Regierungsbezirk Frankfurt. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

1. Beyer, Superint. zu Buchholz bei Fürftenmwalde. 
2 Dr. Borgiud, Pfarrer s Frankfurt a./D., interimift. 
3. Broniſch, dögl. = Koltwip bei Kottbuß. 
4. Diedrid, dsgl. ⸗Wellmitz, Krs Guben. 
5. Ebeling, Superint. ⸗Kottbus. 
6. Genſichen, dögl. s Berg bei Kroſſen a./O. 
1. Hengftenberg, dsgl. ⸗Sonnewalde. 
8. Henſchke, degl. ⸗Sachſendorf, Krs Lebus. 
9. Klingebeil, dögl. ⸗Sonnenburg. 
0. Köftler, Pfarrer und Superint. Verw. zu Straupitz, Krs 

Lübben, interimift. 
11. Lic. Kreibig, Superint. zu Arnswalde. 
12. Kubale, Pfarrer . ⸗Landsberg a. / W. 
13. Kühn, dsgl. und Superint. Verw. zu Frankfurt a. /O. 
14. Lehmann, Superint. zu Müncheberg. 
15. Lützen, dögl. ⸗Kalau. 
16. Majſalien, dsgl. . Soran. 
17. Pätz, dögl. s Königäberg NM. 
18. Petri, dögl. s Küftrin. 
19. Reichert, dögl. s Reppen. 
20. Richter, Pfarrer ⸗ Biep, Krd Landöberg a. / W. 
21. Röbhriht, Superint. : Züllidau. 
22. Rothe, dsgl. ⸗Groß⸗Breeſen bei Guben. 
23. Schmidt, dogl. ⸗Soldin. 
2Schultz, dögl. ⸗Bobersberg. 
25. Stange, dsegl. s &ulo bei Forſt. 
26. Stodmann, defign. Superint. und Oberpfarrer zu Finſter⸗ 

walde, interimift, 
7. Strumpf, Superint. zu Landsberg a. / W. 
W. Teich mann, Erzprieſter = Neuzelle. 
29. Ziege, Superint. s Spremberg. 
J. Tils, Pfarrer ⸗Oſtrow bei Zielenzig. 
31. Tzſchabran, Superint. ⸗Pitſchen bei Uckro, Krs Luckau. 
33. Ulrich, Erzprieſter ⸗Müůhlbock bei Schwiebus. 
33. Walther, Superint. s Schönflieg N./M. 
4 Wenzel, dsgl. » Sriedeberg N./M. 
35, Binfler, Erzprieſter ⸗Frankfurt a./O. 

2* 
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IV. Provinz Pommern. 

1. Regierungsbezirk Stettin. 

a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

Bäumer zu Kammin i./Pomm. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

—8 Superintendent au Labbuhn, Krs Regenwalde. 
Drop! en, dögl. Wolgaſt. 
Eichler, begi. ⸗Ueckermünde. 
Fiſcher, dsgl. ⸗Paſewalk. 
Friedemann, dögl. ⸗ aifenberg i. Pomm. 
Gercke, dsgl. » Uiedom. 
Gerde, dögl. « Werben, Krs Pyrig. 
Grül, dögl. s Neumark i./ Pomm. 
Hildebrandt, Pfarrer s Nepin, Krs Random. 
Höppner, Superintendent s Stargard 1./Pomm, 
Hoffmann, dögl. s Frauendorf, Krs Randow. 
Hüttner, dogi. « Barnimslomw, dögl. 
D. Jaspis, Seneralfuperint. - Stettin. 
Klinde, Ssupeentenbent « Saloböhagen. 
Klopid, d ⸗Naugard. 
Kräpig, aeſter ⸗Paſewalk. 
rockow, Superintendent = Korlin a. d. Perſante. 

D. Lenge is dögl. « Demmin. 
L enz 3, dögl :» MWangerin. 
Mittelh —* n, Archidiakonus-Trepltow a. / R. interimift. 
Möhr, Superintendent s Dramburg. 
Müller, van s Bahn. 
Pries nitz, Erzprieſter ⸗Greifswald. 
Röber, Superintendent s Golnow. 
Schlichting, dögl. s Beyersdorf, Krs Porip. 
Schliep, dsgl. ⸗Wollin 1./Pomm. 
Schumacher, dogl. ⸗Treptow a. / Toll. 
Sternberg, dsgl. 
Wahrendorf, Pfarrer Anklam, interimiſt. 
Wegner, Superintendent Daber. 

2. Regierungsbezirk Koslin. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Burdhardt, Superint. zu Kolberg, 
Cauße, dogi. ⸗Sorenbohm bei Gr. nal 

Köplin). 

Freienwalde 1./Pomm. 
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v. Gier sze wöki, Pfarrer zu Bütow. 
Henske, Superintendent « GSchivelbein. 
Herwig, dögl. » Bublip. 
Hoppe, Pfarrer » Lauenburg i./Pomm. 
Kloß, Superintendent s Gtolp. 
Kıodom, dögl. « Körlin. 
Sindemann, dögl. ⸗Wendiſch Sohn bei 

Schlawe. 
.Maliſch, degl. -Ratzebuhr. 

Mittelbaufen, Superint. Verw. = Treptow a. d. R. 
Möhr, Superintendent «e Dramburg. 
Pomp, dogl. e Lauenburg i./Pomm. 
Raſchig, dögl. ⸗Rummelsburg. 

. Rüble, dögl. ⸗Neuſtettin. 
. Shm ibt, dogl. ⸗Tempelburg. 

Schneider, dögl. = GStolp. 
. v. Stoſch, dögl -= Bütom. 

Stöffell, dagl. ⸗Rügenwalde. 
Wegener, dogl. ⸗Belgard. 

3. Regierungsbezirk Stralfund. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Baudach, Superintendent zu Zartt 
Biesner, Diakonus ⸗Greifswald. 
Droyfen, Superintendent » Wolgaft. 
Dr. H0 fm eier, dgl. ⸗ Weitenhagen, Krs Greifswald. 
Knuſt, d8gl. ⸗Grimmen. 
Robilin g, Superint. a. D., Pfarrer zu Richtenberg, fommifl. 
Priesnig, Erzpriefter zu Greifswald. 
Sarnow, Superintendent = Stralfund. 
Schenk, Dial. « Gingft a./Rügen. 
Dr. v. Sy ow, dögl. ⸗Altenkirchen a./Rügen. 
Trautow, Pfarrer « Bißdorf, kommiſſ. 
Dr. Ziemßen, Superintendent zu: Garz a./Rügen. 

V. Provinz Poſen. 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Bandtke zu Sdripm. 
Büttner Schroda. 
Dittmar Koſten. 
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Fehlberg zu Liſſa, Krs Frauſtadt. 
Dr. Förſter ⸗Neutomiſchel, Krs Buk. 
Gratzki ⸗Pleſchen. 
pe dert »s MWrefchen. 

r. Hippauf ⸗Oſtrowo, Krs Adelnau. 
Hubert ⸗Kempen, Kro Schildberg. 
Luft ⸗Rogaſen, Krs Obornit. 
Lux ⸗Poſen. 
Schwalbe ⸗Krotoſchin. 
Sklarzyk Samter. 
Tecklenburg ⸗Maeſeritz. 
Wenzel ⸗Rawitſch, Krs Kröben. 
(zur —* erledigt) » Wollftein, Krs Bomſt. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Auft, Superintendent zu Dobrayga, Krs Krotoſchin. 

nom 59 1 m 

Brunow, dögl. ⸗ 
Eſche, dsgl. ⁊ 

Fiſcher, dsgl. ⸗ 
Flicek, Pfarrer ⸗ 
Göbel, Ober⸗Konſiſt. Rath » 
Großmann, Oberpfarrer- 
Jähnike, Superintendent » 
Kaifer, dogl. s 
Klette, dögl. . 
Kohleis, Dberbürgermftr. > 
Dfeiffer, Superintendent - 
Schober, dsgl. ⸗ 
Stämmler, dsgl. 
Starke, dsgl. ⸗ 
MWarnig, dögl. . 

Maipe, Krs Birnbaum. 
Borek, Krs Krotoichin. 
Grätz, Krso Buk. 
Oſtrowo, Krs Adelnau, ſtellvertret. 
Poſen. 
Schwerin a. / W. ſtellvertret. 
Gneſen. 
Rawitſch, Krs Kroͤben. 
Poſen. 
Poſen, für den Stadtkrs Poſen. 
Frauſtadt. 
Tirſchtiegel, Krs Meſeritz. 
Duſchnik, Krs Samter. 
Behle, Krs Czarnikau. 
Obornik. 

2. Regierungsébezirk Bromberg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Arlt zu Tremeſſen, Krs Mogilno. 
Bintowstfi - SInomwrazlam. 
Eberftein » Bromberg. 
Gärtner + MWongromwip. 
Klewe « Gnefen. 
Kupfer «e Scneidemühl, Krs Kolmar i./P. 
Dr. Nagel =» Nalel, Krs Wirfig. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Grützmacher, Superint. zu Schneidemühl. 
Jähnike, dipl. s Gnefen. 
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Plath, Superintendent zu Schubin. 
Schmidt, dagl. .e Samotidin. 
Schönfeld, dögl. « Snowrazlam. 
Sudan, däjl. « Gr. Kotten bei Gr. Drenfen. 
Starfe, dsegl. s Beble bei Schönlanfe. 
Zaube, Konfiltorialratb = Bromberg. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Regierungdbezirt Breslau. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

. Dpiß, Erzpriefter 

. Thiel, Stadtfulrath 

Dorn zu Neurode. 
GZengler ⸗Namslau. 
Gaupp ⸗ gapeiui 
Höpfner ⸗Reichenbach. 
Jeron ⸗Habelſchwerdt. 
Loͤber ⸗Militſch. 

. Peiper - Bredlau. 
Pfennig - Müniterberg. 
Dr. Shandau = Frankenſtein. 
Schröter - Obhlau. 
Dr. Stange « laß. 
Zriefjhmann + Waldenburg. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bäck, Superintendent 
Bergmann, Pfarrer 
Böhmer, dsl. s 
Brand, dögl. . 
Emmrid, dögl. 

. Hilbrand, Superintendent ⸗ 
Dr. Hübner, Pfarrer 
Jantzen, Superintendent 
Klofe, Erzpriefter 
Lauf 9 ner, Superintendent 

Peiſert, Pfarrer 
Peisker, Superintendent 
Richter, ven 
Schmidt, Erzprieſter 
Stenger, a nienbent 
Strauß, 

Ueberſchär, Superintendent 
Werfen tbin, dsgl. 
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au Striegau. 
Zirkwitz, Krs ZTrebnig. 
Konradswaldau, Krs Trebnitz. 

s Herrnm otfchelnig, Krs Wohlau. 
s Kanth, Krs Neumarft. 

Randten, Krs Steinau. 
Neumarkt. 
Herrnitadt, Krs Guhrau. 
Tſchirnau, Krs Guhrau. 
Sieinan, 
Neumarft 
Möndmoifcheini, Krs Wohlan. 
Hönigern, Krs Brieg. 
Drieborn, Krs Streblen. 
Brieg. 
Trebnip. 
Mühlwitz, Krs Del. 
Breslau. 
Oels. 
Michelau, Krs Brieg. 
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2. Regierungsbezirk Kiegnip. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeltoren. 
Dr. Hörnlein zu Sagan. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Altenburg, Paftor prim. zu Grünberg. 
Anderfon, Superintendent -» Erdmannddorf, Krs Hirſchberg. 
Böthelt, dägl. « Kreibau, Krs Soldberg-Haynan. 
Bornmann, Stadtihulinfpektor zu Eiegnig. 
Brüdner, Pfarrer 

Dihm, Superintendent 
Dorn, Stadtpfarrer 
Fichtner, Superintendent 
Gebhard, Pfarrer 
Hartmann, Superintendent 
Heiniſch, Stadtpfarrer 
Herden, Srprielter 
Herrmann, Superintendent 
Hillberg, dägl. 
g ollſcher, degl. 
ähler, dögl. 

Kinne, Pfarrer 
Kluge, dögl. 
Köhler, degl. 
Kuring, dsegl. 
ange, Paftor prim. 
Langer, Erzpriefter 
Lohmann, Superintendent 
Löwe, Stadtpfarrer 
Löwe, Pfarrer 
Ma pie ‚ Superintendent 
Meißner, Pfarrer 

Mende, Oberpfarrer 
Muche, Erzpriefter 
Nitſchke, Superint. a. D. 
Patrunky, Superintendent 
Pohl, Pfarrer 
Reymann, Superintendent 
Ritter, Stadtpfarrer 
Schiller, Superintendent 
Schultze, dögl. 
Sieg, Pfarrer 
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Friederddorf a. d. Landeskrone, 
Krs Görkip. 

Spiller, Krs Loͤwenberg. 
Sprottau. 
Neuſalz a. / O., Krs Freiſtadt. 
Wahlſtatt, Krs Liegnitz. 

aſelbach, Krs Landeshut. 
chömberg, dögl. 
—28 Krs Löwenberg. 
Jauer. 
Rohnſtock, Krs Bolkenhain. 
Horka, Krs Rothenburg. 
Glogau. 
Milzig, Krs Grünberq. 
i nir des Funzlau. 
Saabor, Krs Grünberg. 
Lohſa, Krs Hoyerswerda. 
Freiſtadt. 
Freiſtadt. 
Seitendorf, Krs Schönau. 
Birhbenn, 

obnftod, Krs Bolkenhain. 
Wangten, Krs Liegnitz. 
Modelsdorf, Krs Goldberg⸗ 

Haynau. 
Seidenberg, Krs Lauban. 
Profen, Krs Jauer. 
Bunzlau. 
Lüben. 
Falkenhain, Krs Schönau. 
Hohkirch, Krs Goͤrlitz. 
Liegnitz. 
Bummel, Krs Lüben. 

oͤrlitz. | 
Deutmanndborf, KrsLoͤwenberg. 
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. Suin de Boutemard, Superintendent zu Friedersdorf 
—8 Queis, Krs Lauban. 

39. Warnatſch, Stadtpfarrer zu Gloga 
40. Williger, Pfarrer ⸗ Rieder Koſel bei Niesky, Krs 

Rothenburg. 
4. Willnich, Stadtpfarrer s Marklifia, Krs Lauban. 
42. Winter, Superintendent +» Sprottau. 

3. Regierungdbezirt Oppeln. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
l. Battig zu zublinib. 
2. Dr. Brarator Ryhnik. 
3. Czygan ⸗Kattowitz. 
4. Elöner s Leobihüp. 
5. Bauft e Neiße. 
6. Dr. Gieſe « Neiße 
1. Dr. Grabom = Oppeln. 
8. pauet . Sber-Gloganı, Krs Neuftadt D./S. 
9. Dr. Seltf$ = Gr. Strehlitz. 

10. Keihl s Grottlau. 
11. WRarr -Gleiwitz. 
12. Dr. Montag = Beuthen O./S. 
13. Paftufzyt - Pleb. 
14. Dr. Pollok = Natibor (ſ. Königl. Regierung zu Breslau.) 
15. Porske ⸗Koſel. 
16. Dr. Rhode -Ratibor. 
IM. Schreier » Oppeln. 
18. Somarzer ⸗Leobſchütz. 
19. Thaiß s Kaltenberg D./S. 
20. Dr. Bogt = Reuftadt D./S. 
21. Woitylat ⸗Tarnowitz. 
22. Zacher s Rofenberg O. Schl. 

b. Kreis⸗-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

1. Geisler, Konſiſtorialrath und Superintendent Fr Oppeln. 
2. Lic. Kölling, Superintend. zu Roſchkowitz, Krs Kreuzburg. 
3. Lie. Kölling, dsgl. . Plep. 
4. Przygode, dägl. -Leobſchütz. 

VII. Provinz Sachſen. 
1. Regierungsbezirk Magdeburg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 
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b. Kreis:Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Bauerfeind, Superint. au Diere, Krs Kalbe a./S. 
Böterd, dögl. Gommern, Krs Loburg. 
Dr. Burkhardt, dsgl. » Stendal. 
Buſch, dagl. s Quedlinburg. 
Dittmar, dögl. ⸗Iden, Krs Dfterburg. 
D. Fran B, dögl. ⸗»Ebendorf, Krs Wolmirſtedt. 
Frobenius, degli. « Hohenziag, Krs Serichom I. 
Gloslh, dogl. Körbelig, dsgl. 
Görne, dsgl. « Biederig, dögl. 
Grabe, dgl. « Gröningen, Krs Oſchersleben. 
G untan, dögl. « Hohengöbren, Krs Jerichow II. 
Lic.Dr. ö oltzheuer, dägl. » weferlingen, Krs Gardelegen 
Hundt, Pfarrer s Kalbe a./S 
Jeep, Superint. Bilar zu Warleben, Kıs Neuhaldensleben. 
Koch, Superintendent zu Kocitedt, Krs Afcherdleben. 
Kollberg, dögl. « Brandenburg a. / H., Reg. Bez. 

Potsdam. 
Krauſe, dsgl. -Nordgermersleben, Krs Neu: 

haldensleben. 
Lampe, Superint. Bifar = Tangermünde. 
Löffler, Propſt ⸗Magdeburg. 
Martins, Superint. a. D., 5 zu Schwaneberg, Krs 

Wanzleben. 
Nebe, Superintendent zu Halberſtadt. 
Delze, Superint. Bilar = Hillerdleben, Kr8Neuhaldensleben. 
Delze, dögl. -Zichtau, Krs Gardelegen. 
Reimmann, Superint. « Salzwedel. 
Dr. Renner, Gräflid Stolberg’icher Konlitorialeath, Super⸗ 

intendent und Hofprediger zu Wernigerode. 
Rogge, Superintendent zu Budau bei Magdeburg. 
Sheffer, Dberprediger » Neuftadt bei Magdeburg. 
Schmeißer, Superint. = Altmerdleben, Krs Salzwedel. 
D. Schmidt, dägl. « Anderbed, Kers Oſchersleben. 
Schmidt, degl. ⸗Gr. Apenburg Krs Salzwedel. 
Schneider, degl. « Altenplatbow, Krs Jerichow 11. 
Schrecker, dgl. e Geebaujen t1./Altm. 
Graf von der Schulenburg, dögl. zu Wolfsburg, Krs 

Gardelegen. 
Thieme, dsgl. zu Arendjee. 
Wagner, dögl. e Zielar. 
MWendenburg, degl. ⸗Wolmirſtedt. 
Lic. Wetken, doegl. Oſterwieck. 
Dr. Wolf, deal. « Dfterburg. 
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2. Regierungdbezirt Merjeburg. 
a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

Keine. | 

b. SKreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Anz, Euperintendent 
Barthold, Pfarrer 
Beier, Superintendent 
Beſſer, dBgl. 
Blume, Pfarrer 
Bode, Propft 
Braund, Superintendent 
Brunner, dipl. 
Dirich 8, Dfarrer 
Fabariud, Superintendent 
Faber, Superint. Vikar 

ua ww 0 ” ua u 11) 

zu Edartöberga. 
= Köfen, interimiſtiſch. 

Ermöleben. 
Torgau. 
Rottelödorf. 
Erfurt. 
Elſterwerda. 
Liebenwerda. 
Torgau. 
Reideburg. 

-Mansfeld. 
Lic. Foͤrſter, Superintendent a. D., Diakonus zu Halle. 

. Harnifd, Harrer 

. dartung, Superint. a. D. 
Herbft, ‚Superintendent 
Jahr, dgl. 
Dr. Zabr, dögl. 
Fürgend, dgl. 
Rlapproth, dögl. 
Kretſchel, Oberpfarrer 

. Kromphardt, Superint. 

. Leipolt, dögl. 

zu Dee 

⸗ ſrädt. 
Artern. 
Weißenfels. 
Niederbeuna. 
Lützen. 0 
Eilenburg. 
Sangerbaufen. 

8 

5 

s 

s 

s 

= 

elitzſch. 
Leuſ Öner, Konfiftorialrath, Siftäfeetint zu Merfeburg. 

Meinsha uſen, Superint., Propſt zu Schlieben. 

Miſchke, Superintendent 
Möller, Diakonus 

Opitz, Superintendent 
Dtto, dögl. 
Raabe, dögl. 
Reinhardt, dögl. 
Lie. Rietibel, bögl. 
Scheibe, . 
SYirlig, Be 
Schmidt, dögl., Oberpfarrer 
Shöllner, Superintendent 
Shudardt, dsgl., Propft 
Etöde, Superint. Bilar 

zu Freiburg. 
: Heldrungen. 

. Mofer, Gräflih Stolberg'ſcher Konfiftortalratb und Super: 
intendent zu Roßla. 

zu Prettin. 
Esperſtedt. 
Herzberg. 
Gollme. 
Wittenberg. 
Eisleben. 
Querfurt. 
Zörbig. 
Belgern. 
Kemberg. 
Großjena. [U ame Yun nu vun 
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Taube, Pfarrer zu Xebendorf, interimift. 
Thielemann, Gräflih Stolberg’fher Konfiftorialaffefjor 

und Pfarrer zu Dueftenberg. 
Urtel, Superintendent zu Giebichenftein. 
Boigt, dögl. « Zahna. 
Weiß, dögl. ⸗Schkeuditz. 
Dr. Wilke, d8al. s Bitterfeld. 
Dr. ®itte, geilicher Inſpektor, Profeffor zu Pforta. 

3. Regierungdbezirt Erfurt. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Polad zu Worbiß. 
Dr. Regent =» Heiligenftadt. | 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Buſch, Superintendent zu Weißenſee. 
Gaudig, Oberpfarrer « Bleiherode, Krs Nord» 

baufen. 
Georgi, Superintendent « Oberdorla, Krs Mühlbhaufen. 
Dr. Haaſe, Superint. Bilar » Nordbhaufen. 
Hirſch, Pfarrer zu St. Kilian, Krs Schleufingen. 
Mellmann, degl. zu Erfurt. 
Oßwald, Superintendent s Heiligenftadt. 
Deifer, Superint. Bilar » Urleben, Krô Langenfalza 
Dindernetle, Superint. Mühlhauſen. | 
Ratbmann, dögl. ⸗Langenſalza. 
Riedel, degl. ⸗Salza, Krs Nordhauſen. 
Rothmaler, Superint. Vikar⸗-Suhl, Krs Schleuſingen. 
Rudolphi, Superint. und Senior zu Erfurt. 
Thielebein, Superintendent zu Wernburg, Krs Ziegenrück. 
Wand, Dechant « Nordhauten. 

VIH. Provinz Schleswig-Holftein. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

Burgdorf zu Zondern. 
Peterſen ⸗Apenrade. 
Stegelmann, ⸗-Hadersleben. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Anderſen, Kirchenpropft und Hauptpaſtor zu Grundhof, Krs 
Flensburg. 

Bröcker, dögl. u. dögl. zu Ueterſen. 
Dr. Brömel, Superint. und Konſiſtorialrath zu Ratzeburg. 
Griebel, Paftor, konft. Kirdyenpropft zu Warder, Krs Segeberg. 
Haffelmann, Kirdenpropft und Hauptpaftor zu Hufum. 
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v. d. Heyde, Kirdhenpropft und Hauptpaftor zu Nortorf. 
Holm, Kirhenpropft und Paftor zu Hütten, Krs Cdernförde. 
Sapfen, Kirchenpropft und Hauptpaftor zu Elmshorn, Krs 

Pinneberg. 
Seh, Kirhenpropft und Paftor zu Kiel. 
Lilie, Kirdhenpropft und Hauptpaftor =» Altona. 
Mau, Kirhenpropft u. Paftor zu Burg, Kr8Süderdithmarichen. 
Dpen, Kirhenpropft u. Hauptpaftor zu Burg, Krs Oldenburg. 
Peters, dsgl. ⸗Flensburg. 
Prall, dsgl. = Heide. 
Schwarz, Kirchenpropft, Hauptpaftor und Konfiftorialrath 

zu Garding, Krd Eideritedt. 
Schütt, Kirdyenpropft u. Haupfpaftor zu Lütjenburg, Krs Plön. 
Sörenfen, Kirhenpropft und 1. Kompaftor zu Neumünfter, 

Krs Kiel. 
Soltau, Pfarrer zu Toeftrup, intermift. 
Stinde, Kirdenpropit u. Paftor zu Lenfahn, Krs Didenburg. 
Zamfen, dögl. - Trittau, Krs Stormarn. 

. Zieſe, Haupfpaftor und Kirchenpropft zu Schleöwig. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Konfiltorialbezirt Hannover. 

a. Ständige Kreis-⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Althaus, Superintend. zu Falleröleben. 
Baring, dsgl. ⸗Einbeck. 
Beer, Propft s Uelzen. 
Berkenbuſch, Superint. » Wittingen. 
Dr. Bethge, Senior s Northeim. 
Beyer, Stadt-Superint. » Lüneburg. 
Diedenweg, Superint. = Cbftorf. 
Blanke, Stadt-Schulinfpeltor zu Hannover. 
Drügmann, Pfarrer zu Göttingen. 
Budmann, Superintend. = Bevenfen. 
Gölle, Pfarrer s Gilten, Amt Ablden, interimift. 

Nienburg. Cordes, Superintendent = 
Cordes, dsegl. . Soltau. 
Dr. Crome, dgl. s Menhe, Amt Syke. 
Dammerd, dsgl. s Willershaufen, Amt DOfterode. 
Dandwerts, dögl. = Sulingen. 
Lic. Elfter, Senior Einbeck. 
Fienemann, Superint. Peine. 
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Fiſcher, Superintendent zu Limmer, Amt Linden b. Hannover. 
Fromme, dsgl. zu Sieverdhaufen, Amt Burgdorf b./E. 
Frommel, Konfift. Rath zu Celle. 
Gerlach, dsgl. Niederſachswerfen. 
Dr. Göſchen, General⸗-Superintendent zu Harburg. 
Große, Euperintendent zu Markoldendorf. 
Grote, dsgl. s Gifhorn. 
Guden, General-Superintendent zu Ußlar. 
Hacciud, Superintend. zu Herzberg. 
Hahn, Konfift. Rath = Hildedheim. 
Herbit, Superintendent = Wriöbergholzen. 
Hornkohl, Senior s Hameln. 
Jacobi, Superintendent ⸗ 
Kleinſchmidt, dogl. ⸗Oſterode a./H. 
Kleuker, dsgl. Salzgitter. 

Walsrode. Knoke, dsegl. 
Köhler, dsgl. -Pattenſen i./C. 
Loofs, dögl. -Jeinſen, Amt Kalenberg. 
Lührs, dögl. » Dannenberg. 
Mehliß, Pfarrer s Baffum. 
Meißner, Superintend. = Hedemünbden. 
Meyer, dögl. = Beedenboftel. 
Meyer, dögl. « Münder a./D. 
Meyer, dsgl. . Bilfen. 
Meyer, dögl. s Zellerfeld. 
Mirom, dögl. « Hohnftedt, Amt Northeim. 
Münchmeyer, dgl. « Bergen b.’E. 
Nöller, dögl. ⸗Ronnenberg. 
Pariſius, Pfarrer ⸗Hiddeſtorf, Amt Hannover, 

intertmift. 
Probft, Superintendent +» Gr. Solſchen. 
Duanp, dägl. = Nettlingen, Amt Marienburg. 
Raſch, dogl. « Diepholz. 
NRanterberg, dögl. s Börry, Amt Hameln. 
Dr. Raven, degl. » Lüne, Amt Lüneburg. 
Ritmeier, Paftor prim. » Lunſen, Amt Thedinghaufen 

i. / Braunſchw. 
Rotermund, Superint. = Bockenem. 
Schünhoff, dsgl. ⸗Reuſtadt a./ Rbg. 
Schultze, dogl. ⸗Winſen a. d./R. 
Schuſter, dögl. « Göttingen. 
Schuſter, dsegl. ⸗Hoya. 
Schwane, dsgl. ⸗Burgwedel. 
Dr. Seebold, Propft ⸗ Wü Lüchow. 
Sievers, Superintend. Gr. Berkel, Amt Hameln. 
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Sievers, Superintend. zu Sarftedt. Y 
Dr. jur. Sievers, dögl. = Sehlde, Amt Bodenem. 
Soltmann, degl. = Hurdegien. 
Steding, dögl. « Drangfeld. 
Steinmep, dsgl. » Göttingen. 
Stölting, dögl. « Burgdorf b./Erlle. 
Suabedijjen, dögl. s Bopvenden. 
Suffert, dögl. s Dldendorf, 3. 3. i. Bendtorf, Amt 

Zauenftein. 
Zaube, dsgl. = Gartom. 
Twele, dögl. « Bienenburg. 
Dr. Ublhorn, Abt s Hannover, 
Vahlbr uch, Superint. = Alfeld. 
Wendland, dägl. :» Stolzenau. 
Wiedenrotb, deyl. ⸗Bleckede. 
Wolter, dögl. ⸗Klausthal. 

. Dr. Ziel, Pfarrer - Gronau. 

2. Konfiftorialbezirk Stade. 

a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

Keime. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Goötze, Kreishauptmann zu Himmelpforten, Krs Stader-Geeft. 
v. Hanffftengel, Superint. zu Trupe⸗Lilienthal, Krs Oſterholz. 
Haſenkamp, deal. zu Lebe. 
Kottmeier, dgl. =» Rotenburg. 
Lüders, dipl. s Dldendorf, Krs Stader⸗Geeſt. 
Meftwerdt, dsgl. = Werden. 
Meyer, deal. s Neuhaus a./O. 
Mügge, Amtöhauptmann zu Hariefeld, Krs Stader-Geeft. 
Dder, Superintend. zu Bremervörde, dsgl. 
Schröder, dögl. ⸗Jork, Krs Stader-Marid. 
Schünemann, Pfarrer zu Wremen, Krs Lebe. 
Segelde, dell. zu Hambergen, Krs Ofterholz, intermift. 
Zomfohrde, dögl. = Büttel, Krs Lehe. 
Visbeck, Superint. ⸗ Zeven, Krs Motenburg. 
Wedekind, dig. = Dederquart, Krs Stader-Marid. 
Wittkopf, dögl. » Debitedt, Krs Lehe. 
Wyneken, dögl. = Mulfum, Krs Stader-Geelt. 

3. Konfiftorialbezirft Dtterndorf. 

a. Ständige Kreiß-Schulinipeftoren. 

Keine. 
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b. Kreis-Schulinfpektoren im Nebenamte. 

Reinede, Seminardireftor zu Bederkeſa. 

4. Konjiftorialbeztrt Osnabrück, evangeliſch. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bettinghaus, Pfarrer zu Barkhaufen. 
Menslage. 

Grashoff, dgl. ⸗Meppen. 
Züngling, Seminardirektor « Odnabrüd. 
tedebur, Superintendent + Diffen. 
Raydt, dögl. = Lingen. 
Rinker, bdögl. ⸗Bramſche. 

5. Konſiſtorialbezirk Aurich. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Bode, Superintendent zu Aurid-Didendorf, Amt Aurich 

- Reepsholt, Amt Wittmund. de Boer, dsgl. 

san mm ww 

Bünting, dögl. 
Elfter, dogl. 
Frerichs, Paftor prim. 
Hemkes, Superintendent 
Ai chhoff, Paftor prim. 

öppen, Superintendent 
Metger, dögl. 
Denon, degl. 
Sanders, dögl. 
Siſſingh, degl. 
Strade, dögl. 
Strate, Paltor prim. 
Trip, Superintendent 
Bietor, Kirchenrath 
Voß, Superintendent 
v. d. Wall, dögl. 
Warncke, Paftor prim. 
Warns, Superintendent 
Wiarda, degl. 
Wübbena, dögl. 

Detern, Amt Stidhaufen. 
Niepe, Amt Aurich. 
Emden. 
Serge, Amt Emden. 
Aurich. 
Neffe, Amt Norden. 
Groothuſen, Amt Norden. 
Weener. 
Weſterhuſen, Amt Emden. 
Jemgum, Amt Weener. 
Wittmund. 
Norden. 
Leer. 
Emden. 
Eſens 
Marienhafe, Amt Norden. 
Leer. 
Bingum, Amt Weener. 
Suurbujen, Amt Emden, 
Eilfun, Amt Emden. 
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6. Bezirk des Dber-Kirhenrathed zu Nordhorn. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 

7. Konfiftorialbezirt Hildesheim. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Albredt, Paftor au Hannover. 
Behre, Dedant 
Eich mann, Pfarrer 
Eikenköter, Seminarlehrer = 
Graen, Pfarrer . 
Hartmann, dogl. 
Hugo, Bollsfchuliehrer . 
Krabwintel, Pfarrer ⸗ 
Krüger, Dedant ⸗ 

. Meyer, Pfarrer 
Nolte, dagl. 
Spieler, dögl. 

. Bollmer, d8gl. ⸗ 

Weſtfeld, Krs Marienburg. 
⸗Bilshauſen, Krs Oſterode. 

Hildesheim. 
Hönnerſum, Krs Hildesheim. 
Hohenhameln, dögl. 
Goßlar. 
Htldeöheim. 
Hildesheim. 
Harburg. 
Seeburs, Krs Diterode. 
Detfurtb, Krs Marienburg. 
Nüdershaufen, Krs Oſterode. 

8. Konſiſtorialbezirk Denabrüd, katholiſch. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte, 

Goffe, Dedant au garen a. / E. 
Heilmann, Pfarrer Derge. 
Heilma nn, dögl. ⸗Weener. 

Hune, Gymnafial⸗Oberlehrer - Meppen. 
Menne, Seminarlebrer ⸗Osnabrück. 
Menfe, Pfarrer : Schüttorf 
Nieters, veg!- = Hafelünne 
Recklin ven « Zwiitringen 
Richard, dög ⸗Werlte. 
Schriev r, dogl. ⸗Plantlünne. 
Siebenbär en, d8gl. .: Melle. 
Weber, Debant ⸗Remſede. 

1881. 3 
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X. Provinz Weſtfalen. 

1. Regierungsbezirf Münfter. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpeftoren. 

Biihoff zu Zedienburg. 
Feldhbaar = Münfter. 
Hüjer = Bedum. 
töbe » Ahaus. 
Schmitz ⸗Kvoesfeld. 
Schund. * Barendorf. 
Schärhoff = Burgfteinfurt, Krs Steinfurt. 
Stort « Dorfen. 
Wallbaum =» Lüdinghaufen. 
Witte = Rediinghaufen. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 

2. Regterungdbezirf Minden. 

3 Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
Dr. Ernft gu Büren. 
Jenetßky Minden. 
Kork « Warburg. 
Dr. taured » Hörter. 
Dr. Winter e Paderborn. 
(zur Zeit erledigt) zu Nheda, Krs Wiedenbrüd. 

b. Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Baumann, Pfarrer zu Bünde, Krs Herford. 
Bovermann, dgl. = Steinhagen, Krs Halle. 
Göbel, dsgl. « Bielefeld. 
Hartmann, bögl. * Prh. Oldendorf, Krs Lübbede. 
Huchz ermeier, dögl. = Heepen, Landkrs Bielefeld. 
Kleine, dögl. » Herford. 
KRuniemäller, dögl. » Bradmwede, Landkrs Bielefeld. 
Lemde, dögl. « Holzhaufen I, Krö Minden. 
Makmann, degl. « Werther, Kr Halle. 
Prieſter, dögl. « Lübbede, 
Scämalenbad, dögl. - Mennighüffen, Krs Herford. 
Sander, dögl. » Herford. 

3. Regierungsbezirk Arnsberg. 
a. Ständige Kreid.Schulinipektoren. 

Koch zu Nuttlar bei Meſchede. 
Shallau = Goeft. 
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Schräder zu Olpe. 
Schürholz = Arndberg. 
Sierp : Bodum. 
Stein s Lippitadt. 
Wolff »e Brilon. 
Dr. Zumloh » Dortmund. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren in Nebenamte. 

Brodhaus, Pfarrer zu Dortmund. 
Fernidel, Superint. » Hattingen, Krs Bielefeld. 
Florin, Pfarrer e Girkhaufen, Krs Wittgenftein. 
Frahne, dögl. . GSoeft. 
Böder, dögl. . Wetter. 
Hadländer, dig. ⸗Wickede. 
Hellweg, dgl. » Brederfeld. 
Huffelmann, dgl. - Neuenrade, Krs Altena. 
Kleppel, degl. - Bodum. 
Klöne, dögl. » Arnsberg. 

s Netphen, Kr Siegen. 
Küper, d8gl. 
Lohoff, dögl. 
zur Nieden, dägl. 

Hadpe, Krs Hagen. 
Aplerbed, Krd Bochum. 
Gröndenberg, Krd Hamm. 
Hagen. 
Neunkirchen, Krs Stegen. 
Lüdenſcheid, Krs Altena. 
Hamm. 
Bochum. 
Roͤdgen, Krs Siegen. 
Ergſte, Krs Iſerlohn. 

Wille, dagl. Fiſchelbach, Krs Wittgenſtein. 

XI. Provinz Heſſen⸗Naſſan. 

1. Regierungsbezirk Kaſſel. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Dr. Konze zu Hünfeld. 
Sermond + Aulda. 

b. Kreis. Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Bingmann, Pfarrer zu Kirchhain. 
Braund, digl. ⸗Schrecksbach, Krs Ziegenhain. 
Calaminus, Metropolitan =» Langendiebach, Krs Hanau. 
Dr. Coch, Pfarret zu Vernawahlshauſen, Krs Hofgeismar. 
Dettmering, Metropolitan zu Dreihaufen. 
Diedelmeier, Pfarrer ⸗Obernkirchen, Krs Rinteln. 

3° 

oth, Superint. 

Lie. Sachße, dSgl. 
Schmidt, d8gl. 
Stenger, bögl. 

vu a 98 BU 5 XÜU 
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Döſmich, Seminardireftor zu Homberg. 
Endemann, Pfarrer e Borken, re Homberg. 
Endemann, Metropolitan = Meliungen. 
Kenner, Pfarrer -» Spielberg, Krs Gelnhaufen. 
Srande, Metropolitan « Hofgeismar. 
Gnaß, Pfarrer » Karlöbafen, Krs Hofgeiömar. 
Habi ät, dBgl. » Berge, Krs Wibenhaufen. 
Dr. Hausmann, dogl. ⸗Brotterode, KrsSchmalkalden. 
Hellwig, Metropolitan » %elöberg, Kıö Melfungen. 
Hildebrand, Pfarrer s Breitenbady, Krs Rotenburg. 
Karff, Metropolitan « Dbermeifer, Krs Hofgeidmar. 
Kauſel, Pfarrer e Marköbel, Krs Hanau. 
Lic. Klemme, Metropolitan =» Spangenberg, Krs Melfungen. 
Klingelböfer, Pfarrer s Geidmar, Krs Frankenberg. 
Kod, Metropolitan ⸗Schönſtadt, Krs Marburg. 
Lamm, Pfarrer Tann, Krs Gersfeld. 
Lautemann, Metropolitan =» Wolfhagen. 
Leimbad, Seminarlebrer s Schlüchtern. 
Ziele, Dfarrer ⸗Eſchwege. 
Lode ch ofe, Oberpfarrer ⸗ Retter, Krs Marburg. 
Martin, Metropolitan ⸗Grudensberg, Krs Friplar. 
Mayenf ed, dögl. ⸗Wolfsanger, Krs Kaflel. 
Meyer, —* zu Oöringpaufen, a Srantenberg, 
NRotbnagel, dögl. zu Rotenb urg. 
Pyroth, Rektor ⸗Fritzlar 
Ritter, Harrer ⸗ Sooden, Krs Witzenhaufen. 
Rollmann, Geiftlicher nz zu Fulda, 
v. R oqueß, Metropolitan — Krs Ziegenhain. 
Dr. Sch äfe r, Lehrer 
Schember, Metropolitan 
Sqh euermann, Pfarrer 
Schmincke, Metropolitan 

, Math urg. 
Lichtenau, Krs Wipenhaufen. 
Nordshauſen, Landkrs Kaflel. 
Sontra, Krs Rotenburg. 

Schuchar d, dögl. 
Schumann, Pfarrer ba, Krs Kaflel. 
Spengler, Seminarlehrer - Schlüdtern. 
Stolzenba 9. Pfarrer zu Niedergrenzebach, Krs Ziegenhain. 
Dr. Btal, dogl. zu —8 
Voigt, dögl. ⸗Rambach. 
Wepler, dogl. ⸗ Baldtappel, Krs Eſchwege. 
Wieacker, Seminardireftor - Schlüchtern. 
Wörishoffer, Pfarrer ⸗Gelnhauſen. 

2. Regierungsbezirk Wiesbaden. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 



1. Altbürger, Pfarrer zu Marienberg. 
2. Bayer, degl. s Geifenheim. 
3. Bender, d8gl. - Schaded. 
4. Bickel, dögl. 3 s Meyer, Rheingaufrd. 
5. Bode, dögl. ⸗Ruppertshofen. 
6. Boͤll, dsgl. ⸗Schoͤnbach. 
7. Braun, osgl. ⸗Gladenbach. 
8. Dr. Buddeberg, Rektor = Nafjau. 
9. Düren, dgl. s Herborn. 

10. &ellariuß, Pfarrer » Battenfeld. 
11. Slasmann, dögl. . Hochheim. 
12. &ung, dgl. - ⸗»Idſtein. 
13. Dörr, dsgl. s Mafjenheim. 
14. Ehrlich, dsgl. s Gronberg. 
15. Enders, dsgl. se Oberrad. 
16. Ernft, Rektor s Langenichwalbadh. 
17. Fabricius, Pfarrer ⸗Griesheim. 
18. Fauſt, dsgl. ⸗Hadamar. 
19. Fluck, dögl. ⸗Weidenhahn. 
20. Gieſen, dogl. ⸗Erbach am Rhein. 
21. Gießze, d8jl. » Langenihwalbad). 
22. Hardt, Seminardireltor » Ufingen. 
23. Hapfeld, Pfarrer ⸗Flacht. 
24. Held, dögl. s Nordhofen. 
25. Herborn, dgl. s Hedbdernheim. 
26. Herzmann, dägl. « Lindenholzhaufen. 
27. Hejlenbover, d8gl. » Filfen, Rheingaufrs. 
28. Horz, dögl. ⸗Winkel. 
23. Ilgen, dögl. s Naftätten. 
3. Dr. Kieferling, Reltor =» Hachenburg. 

. Kirfhbaum, Pfarrer ⸗Erbenheim. 

37 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Klau, Benefiziat 
Klein, Pfarrer 
Dr. Kley, Rektor 

>. Köhler, dsgl. 
. Kub, Pfarrer 

Maurer, dögl. 
Meyer, dögl. 
Michel, dögl. 
Michels, dgl. 

. Moureau, dögl. 

. Müller, dögl. 
Müller, dsgl. 

Montabaur. 
Daufenau. 
Dberurfel. 
Softein. 
Hadenburg. 
Herborn. | 
Biebrich-⸗Mosbach. 

Grenzhauſen. 
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Müllers, Benefiziat zu 
Neff, Pfarrer ⸗ 
Ohly, Dekan 
Richter, Seminardirektor 
Roos, Pfarrer 
Schieffer, Seminardirekt. 
Schmalz, Pfarrer 
Schmidt, dsgl. 
Schmidt, dsegl. 
Sqneider, dögl. 
Stähler, dsgl. 
Stahl, dsgl. 
Stein, dsgl. 
Vömel, dsgl. 
Bömel, vagt 
MWeldert, Direktor 
Wilyhelmi, Pfarrer 
Dr. ®irjel, Reltor 
Wißmann, Pfarrer 
Wolff, dögl. sv vv NV rn 

&amberg. 
Wallau, Krs Biedenkopf. 
Kirberg. 
Dillenburg. 
Limburg. 
Montabaur. 
Lahr. 
Rodheim. 
Berod, Unterweſterwaldkrs. 
Buchenau. 
Ransbach. 
Holzappel. 
Weilburg. 
Ems. 
Homburg vor der Hoͤhe. 
Wiesbaden. 
Braubach. 
Dberlahnftein. 
Kettenbadh. 
Emmeridenhain. 

XII. Nheinprovinz. 

1. Regierungsbezirk Koblenz. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

Bornemann zu Kreuznach. 
Dr. Fenger = Komd, Krs Kochem. 
Kelleter s Mayen. 
Klein s Boppard, Krs St. Goar. 
Lieſe ⸗Simmern. 
Lünenborg + Remagen, 
Raßmann ⸗Neuwied. 
Schwind 

Krs Ahrweiler. 

⸗Altenkirchen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Bonnet, Pfarrer 
Lindenborn, ben. 
Meurer, Hofpitalgeiftlicher 

inn, Pfarrer 
Bölter, Superintendent 

zu Hobenjolmd, Krs Weplar. 
» Niederfleen, dögl. 
« Koblenz. 
s Dilliheim, Krs Weplar. 
s Burgfolmd, dsgl. 

2. Regierungsbezirk Düffeldorf. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Bauer zu Düffeldorf, für den Landkrs Düſſeldorf. 
Cremer. Karl » Duisburg, für den Krs Mülheim a / Ruht. 
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Ctemer, Wilh. zu Mörs. 
. Dieftellamp = Solingen, 
). Dr. Fuchte « &fien, fommiffar. 
Haake ⸗Elberfeld, für den Krs Mettmann. 
J. Kentenich . Münden-Gladbad). 

. Klein s Geldern. 
Plagge ⸗Eſſen. 
. Dr. Ruland s $empen. 
. D. Shäfer > Rheydt, Krs Gladbach. 
2 D. Shul = Neub. 
Thoren ⸗Weſel. 
. Borfter ⸗Lennep 
. Dr. Beffig - Kleve. 

b. Kreid-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

. Brüggemann, Pfarrer zu Ketimwig, Landkrs Efien. 
. Dr. Heyer, Stadtihulinfpettor - Düffeldorf. 
. Dr. Keußen, dsgl. s Krefeld. 
. Bindratb, dögl. « Barmen. 

3. Regierungsbezirk Köln. 

a Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

. Dr. Burkardt zu Mülheim a. / Rhein. 
raune e Bergheim. 

Goͤſtrich ⸗Siegburg, Siegkrs. 
Proſch Gummersbach. 
Reinkens « Bonn. 
Rind - Köln 

. Dr. Shönen - Guöficchen (ſ. Kgl. Regierung zu Köln). 

b. Kreis:Schulinipeltoren im Nebenamte. 

. Dr. Brandenberg, Stadtihulinipektor zu Köln. 

4. Regierungdbezirf Trier. 

a. Ständige Kreis-:Schulinipeftoren. 

Eid zu Bitburg, kommiſſariſch. 
. Hartung - Berntajtel. 
. Hoffmann ⸗Trier. 

oltz . Prüm. 
gorftein = Saarlouis. 

reutz ⸗St. Wendel. 
Dr. Rachel ⸗Saarbrücken. 
Schäfer ⸗Saarburg. 
Schröder s Merzig. 
Simon s Wittlich. 

. Dr. Tys zka Ottweiler. 
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b. Kreid-Scähulinfpeftoren im Nebenamte. 
Brandt, Pfarrer zu Dubweiler, Krd Saarbrüden. 
Engel, Superintendent » Dörrenbad, Krs St. Wendel. 
Heß, Pfarrer « Baumbolder, Krs ©t. Wendel. 
Ilſe, Dberpfarrer » St. Johann, Krs Saarbrüden. 
Konter, Pfarrer Scalkenmehren, Krs Daun. 
Mertens, dögl. ⸗Züſch, Landkrs Trier. 
Metz, dogi. ⸗Offenbach, Krd St. Wendel. 
Dtto, dögl. = Beldenz, Krs Bernkaſtel. 
Niebn, dögl. « Neunlirhen, Krs Otiweiler. 
Spieß, ObereRonfiftoriattatg zu Trier. 

5. Regierungdbezirt Aachen. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren, 

Dr. Efjer zu Malmeby. 
Kallen Düren. 
Dr. Keller » Heindberg. 
Mundt » Zülid, Femmiffarifö. 
Dr. Ratte « Aachen. 
Shönbrod - Aaden. 
Bandenef$ - Schleiden. 
Zillikens Eupen. 

b. Kreis. Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Daubenfped, Pfarrer a. D. zu 1 geinaberg 
Küfter, Pfarrer laden. 
Nänny, dögl. » Aachen. 
Reinhardt, dögl. « Düren. 

XII. Hohenzolleruſche Sande. 
a eriine Kreis: Schulinfpektoren. 

Dr. mis u Sigmaringen. 
Dr. ein inger = Hechingen. 

b. Kreid-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

Keine. 
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D. Königliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 
(NW. Unter den 2inden 38.) 

Protektor. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und “ng 

Beftändige Sekretare. 
(Tie mit einem * VBezeichneten find Profefſoren an der Univerfität zu Berlin.) 

a. für die phyſikaliſch⸗mathematiſche Klaffe. 

*Dr. du Boid-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
s Aumwerd, Prof. 

b. für die philoſophiſch-hiſtoriſche Klaſſe. 

“Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath., Prof. 
. Mommien, Prof. 

1. Drdentlide Mitglieder. 

a. Phyfikaliſch⸗mathematiſche Klafle. 

Se. Er. Dr. Hagen, Wirkl. Geheimer Rath. 
„Dr. Rieß, Prof. 

du Boid-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
? . Deters, Drof. 

. Beyrich, Seh. Bergrath, Prof. 
s Ewald 

* Rommeldberg, Prof. 
*s Rummer, Geh. Reg. Rath, Prof. 
*⸗ Beierftraß, Dr Drof. 
⸗Reichert, Seh. Med. Rath, Prof. 

Kroneder, Prof. 
Hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Auwers, Dr rof. 

im, Prof. 
⸗ ob. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. 

*⸗ Helmbols, Geh. Fi wo Prof. 
-Siemens, Geh. Reg. Rath. 
⸗Virchow, ‚Geh. Me Rath, ae: 
s Webäty, Ob. Berg Rath a. D., Prof. 
s Schwendener, Prof. 
Munk, Prof 
. Eichler, Prof. 

b. Philoſophitch⸗hiſtoriſche Klaffe. 
*Dr. v. Ranke, Geb. Reg. Rath, Prof. und Hiftoriograph bed 

Preuß. Staates. 



Dr. Schott, Prof. 
= Xepfiusd, Geh. Reg. Rath, Ober-Bibliothefar, Prof. ıc. 

* „ Kiepert, Prof. 
* = Weber, dögl. 
* s Mommfen, dögl. 

Dishaufen, Geh. Ob. Reg. Rath a. D. 
* = Ad, Kirchhoff, Prof. 
*Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. 
* - Müllenhoff, Prof. 
* - Droyfen, deögl. und Hiftoriograph der Brandenburgifchen 

Geſchichte. 
Bonitz, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath im Minifterium 

der geiftlien ꝛc. Angelegenheiten. 
— Kuhn, Prof. und Direktor ded Kölniſchen Gymnaf. 

* = Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Dunder, Geh. Ob. Reg. Rath a. D. 

* Bahlen, Prof. 
Waitz, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Schrader, Prof. 

- v. Spybel, Geh. Ob. Reg. Rath, Direktor der Staatdardive. 
* - Dillmann, Prof. 

Gonze, Prof. 

2. Auswärtige Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch⸗mathematiſche Klaffe. 

Dr. Wöpler, Geh. Ob. Med. Rath und Prof. a. d. Univerfität 
zu Göttingen. 

Neumann, Geh. Neg. Rath und Prof. a. d. Univerfität zu 
Königäberg. 

— Bunfen, Geb. Rath und Prof. in Heidelberg. 
» Wilh. Weber, Geh. Hofrath und Prof. a. d. Univerfität zu 

Göttingen. 
=D Kom Geh. Rath und Prof. in Heidelberg. 

Joſef Lioudiihe in Paris. 
Chatles Darwin, Prof. zu Down bei Zondon. 
Nic. Owen, Prof. in London. 
George Biddel-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwid. 
Jean Baptifte Dumas zu Paris. 

b. Philoſophiſch⸗hiſtoriſche Kaffe. 

Ramlinfon, Königl. Großbritann. Oberft in London. 
v. Mitloftd, Kaif. Defterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien. 
Dr. Heinr. &ebr. $leifher, Prof. a. d. Univerf. zu Leipzig. 
Giob. Batt. de Roffi in Rom. 
Dr. Aug. Friedt. Pott, Prof. a. d. Univerf, zu Halle. 
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3. Ehren-Mitglieder der Geſammt-Akademie. 

Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Bafel. 
Peter v. Tſchich atſchef zu Florenz. 
Er. Exc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonip, 

Grand von Portugal, Wirkt. Geh. Rath ıc. 
Sabine, Königl. Großbritann. Gen. Major in London. 
£e. Exc. Dr. Graf v. Moltfe, Gen. Feldmarſchall ıc. 
Don Baldaffare Boncompagni zu Rom, 
Er. Ere. Dr. Baeyer, Gen. Lieut. z. D., Präfid. des geodätifchen 

Inftitutes. 
Dr. Georg Hanſſen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerſ. zu 

Göttingen. 
Dr. Zul. $riedländer, Direlt. ded Kol. Münz-Kabinets zu Berlin. 
Dr. 8. 3. Malmften zu Upfala. 

E. Königliche Akademie der Künfte zu Berlin. 
(NW. Unter ben Linden 38. Bureau: NW. Univerfitätsftraße 6.) 

Droteltor. 

Seine Majeftät der Kaiſer und König. 

Kurator. 

Ee. Erc. v. Puttlamer, Staatminifter und Minifter der geift- 
liyen zc. Angelegenheiten. 

Prafidium und Sekretariat. 
Prüfident: Hipig, Geh. Neg. Rath. 
Stellvertreter ded Präfidenten: Zaubert, Dber-Kapellmeifter. 
Erfter ftändiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geb. Reg. Rath. 
Zweiter ftändiger Sekretär: Dr. Spitta, Prof. 

a. Genat, 

aa. Geftion der bildenden Künfte. 
Vorfitzender: Hipig, Geh. Reg. Rath, ſ. vorher. 

Mitglieder. 
8. Beder, Prof., Geſchichtsmaler. 
Däge, dögl., Geſchichtsmaler. 
Dr. Drake, dsgl., Bildhauer. 
Cobel, degl., Geſchichtsmaler. 
Schrader, dsgl., Geſchichtsmaler. 
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Mandel, Prof., Kupferftecher. 
Pfannfhmidt, dögl., Geſchichtsmaler. 
Albert Wolff, dögl., Bildhauer. 
Knaus, dögl., Genremaler. 
A. v. Werner, dögl,, Direktor der allgem. Akademie der bildenden 

Künfte, Geſchichtsmaler. 
Gräb, dögl., Hofmaler, Landſchafts- und Arditefturmaler. 
Menzel, degl., Geſchichtsmaler. 
G. Richter, dögl., Geſchichts- und Bildnidmaler. 
Wredom, dögl., Bildhauer. 
B. Afinger, dögl., Bildhauer. 
Reinhold Begas, dögl,, Bildhauer. 
Ende, dögl. und Baurath. 
Dr. Meyer, Direktor der Königl. Gemälde-Galerie. 
€. Ewald, Prof., tommiffar. Direktor der Köntgl. Kunſtſchule. 
Dr. Dobbert, Prof. 
Dr. Knetk, Geh. Ob. Reg. Rath (Ehrenmitglied). 
de la Groir, Wirkt. Geh. Ob. Reg. Rath. 
Stiemering, Prof., Bildhauer. 
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erfter ftändiger Sefretär. 
Gude, Prof., Landſchafismaler. 

bb. Muſibkaliſche Sektion. 

Vorfigender: Taubert, Ober⸗Kapellmeiſter. 

Mitglieder. 

Grell, Prof., Direktor der Singakademie. 
Kiel, dögl., Komponift. 
Dr. Soahim, bögl, Direktor der Abtheilung für ausübende Ton- 

funft bei der Köntgl. Hochſchule für Muh. 
Bargiel, dögl, Mufil-Direktor. 
Ad. Schulze, dögl., Vorfteher der Gefangabtheilung in der König» 

lichen Hochſchule für ausübende Tonkunft. 
Nudorff, dögl., erfter Lehrer der Inftrumental-Abtheilung daſelbſt. 
Haupt, degl, Direktor des Inſtitutes für Kirhenmufit. 
Gommer, dögl. 
Dr. Spitta, dögl., zweiter Sekretär. 
Dr. Kunert, Geb. Ob. Reg. Rath, f. vorh. 
de la Croix, Wirkt. Geh. Ob. Reg. Rath, |. vorh. 
Blummer, Prof. 

b. Mitglieder. 

1. Hiefige ordentlihe Mitglieder. 

aa. Seltion der bildenden Künfte. 
Borfigender: K. Beder, Prof., Geſchichtsmaler. 

Adler, Geh. Bau- und vortrag. Rath, Prof. 
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Afinger, Prof., Bildhauer. 
Amberg, dsgl., Genremaler. 
Oskar Begas, dsgl., Geſchichts- und Bildniömaler. 
Reinhold Begas, dsgl., Bildhauer, ſ. vorh. 
E. Biermann, dsgl. Landſchaftsmaler. 
G. Biermann, dsgl., Bildnismaler. 
Bleibtreu, dögl., Schlachtenmaler. 
Dr. Botticher, dögl., Architekt. 
e. Burger, dögl., Zeichner und Maler. 
Cretius, degl. Gefchichtömaler. 
Däge, dsgl., Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
Dr. Drake, dösgl., Bildhauer, |. vorh. 
Ende, dögl., Baurath, ſ. vorh. 
Eybel, dsogl. Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
Feckert, Lithograph. 
Gentz, Geſchichtsmaler. 
Gräb, Prof., Hofmaler ꝛc., ſ. vorh. 
Gräf, dsgl. Geſchichtsmaler. 
v. Großheim, Architekt. 
Gude, Prof., Landſchaftsmaler. 
Habelmann, Kupferſtecher. 
GGraf v. Harrach, Geſchichtsmaler. 
Henning, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Heyden, Koͤnigl. Baurath. 
Hildebrand, Prof., Genremaler. 
Hitzig, Architekt, Geh. Reg. Rath. 
Hopfgarten, Prof., Geſchichtsmaler. 
Knaus, dögl., Genremaler, ſ. vorh. 
Knille, dsgl., Hiſtorienmaler. 
tuderig, dsgl., Kupferſtecher. 
Mandel, dsgl., Kupferſtecher, ſ. vorh. 
Menzel, dsgl. Geſchichts- und Genremaler, ſ. vorh. 
Paul Meyer heim, Genremaler. 
Noͤller, Prof., Bildhauer. 
A. Orth, Baurath. 
E. Pape, Drof., Landſchaftsmaler. 
Trannfhmidt, dögl., Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
E. Rabe, Genremaler. 
Raſchdorff, Prof. und Baurath. 
9. Richter, dögl. Geſchichts- und Bildnismaler, f. vorh. 
Chaper, dögl. Bildhauer. 
ul. Schrader, dogl. Geſchichtsmaler, |. vorh. 
<iemering, bögl., Bildhauer, f. vorh. 
Suftav Spangenberg, dögl., Geſchichtsmaler. 
u Spangenberg, Landichaftsmaler. 
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Thumann, Prof., Geſchichtsmaler. 
Bogel, dögl., Xylograph. 
Werner, Genremaler. 
v. Werner, Prof., Direktor, Geſchichtsmaler, |. vorh. 
Ab. Wolff, degl, Vildhauer, |. vorh. 
Wilh. Wolff, dögl., Bildhauer. 
Wredom, dögl., Bildhauer, |. vorh. 

bb. Muſikaliſche Seltion. 
(NW. Univerfitätsfiraße 6.) 

Vorfigender: Taubert, Ober-Kapellmeifter. 

W. Bargiel, Prof. 
Dr. B. Bellermann, dögl. 
Blumner, best. 
Commer, dogl, Mufit-Direktor, ſ. vorh. 
Dorn, dögl., Königlicher Kapellmeiſter a. D. 
Grelt, degl. Direktor der Sing-Akademie, |. vorh. 
A. Haupt, dögl., Direktor, |. vorh. 
Dr. Zoahim, dögl., Direktor, f. vorh. 
Kiel, dögl., f. vorh. 
Nadete, Königlicher Kapellmeifter. 
Nies, Koͤniglicher Konzertmeifter. 
Sul. Schneider, Pro 
N. Würft, dögl. 

2. Ehren-Mitglieder der Gefammt-Afademie. 

Seine Majeftät der Kaifer und König. 
Ihre Majeftät die Kaiferin und Königin. 
Seine Kaiſ. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutihen 

Reiches und von Preußen. 
Ihre Kat. und Königl. Hoheit die Kromprinzeffin des Deuts 

ichen Reiches und von Preußen. 
Seine Königl. Hoheit Being Karl von Preußen. 
Seine Hoheit der Herzog Ernft zu Sachſen-Koburg und Gotha. 

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutöbefiger und Mitglied des Herren- 
Haufe, auf Beynuhnen. 

Dr. Knerk, Geh. Ob. Reg. Rath, |. vorh. 
Se, Exc. Graf v. Redern, Oberft-:Kämmerer, Wirfl. Geh. Rath, 

Gen. Intend. der Königlihen Hofmuſik ıc. 
e. &re. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonip, 

Grand von Portugal, Wirfl. Geh. Rath, Dber-Geremonien- 
meifter ıc. 

Exc. Dr. Salt, Königl. Staatöminifter. 

— 

& 

[0 
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ce. Akademiſche Meiſter⸗Ateliers 

füt Maler: v. Werner, Prof. Direktor, Geſchichtsmaler. 
Knaus, Prof., Genremaler. 

fur Bildhauer: R. Begas, Prof., Bildhauer. 
für Kupferftecher:: Mandel, Prof., Kupferftecher. 
hir Landſchaftsmalerei: Gude, Prof., Landſchaftsmaler. 

d. Allgemeine Akademie der bildenden Künfte. 
(NW. Unter den Linden 38.) 

Direktor: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 

e. Kunuſt⸗ und Gewerkſchule zu Berlin, 
(O. Kloſterſtraße 75.) 

Mit kommiſſariſcher Führung des Direktorates beauftragt: Ewald, 
Prof. 

f. Hochſchule für Mufit. 
aa. Abtheilung für muſikaliſche Kompofition. 

(NW. Univerfitätsitraße ©.) 

Grell, Prof., Diretor der Sing-Afademir. 
Zaubert, Ober-Kapellmeifter. 
Kiel, Prof. 
Bargiel, dögl. 

bb. Abtheilung für ausübende Tonkunft. 
(NW. Konigsplatz 1.) 

Tiretor: Dr. 3. Joachim, Prof. 

. 5 Juſtitut für Kirchen⸗Mauſik. 
Unerritslofal: O. Aleranderfir. 22. — Geihäflslofal: SO. Obmgaffe 2.) 

Tireftor: Haupt, Prof. 

F. Königliche Mlufeen zu Berlin. 
Seihäftslelal: C Gebäude des älteren Mufeums am Luflgarten, Cingang 

zunähft der Friedrichsbrücke.) 

. Proteftor. 
<e Kaijerlihe und Königlihe Hoheit der Kronprinz 

des Deutſchen Reiches und von Preußen. 

General-Direltor. 

Dr. Schöne, Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath. 
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General⸗-Sekretär. 

Dielitz, Geh. Reg. Rath. 
Juſtiziar. 

Hubert, Konfiftorialrath. 

Abtheilungen und Sadhverftändigen-Kommijfionen. 

1. Semälde»-Balerte. 

Direktor: Dr. 3. Meyer. 
Direktorialaffiftent: Dr. Bode, Direktor. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗-Kommiſſion: 

D. Begas, Prof., Gefhtchtömaler. 
Dr. Grimm, Prof. 
Dr. Jor dan, Geh. Reg. Rath. 
&. Spangenberg, Prof., Geſchichtsmaler. 

Stellvertreter: A. v. Bederath. 
G. Richter, Prof., Geſchichtsmaler. 

23. Sammlung der Stulpturen uud Gipsabgäffe. 

a. für die antike Plaſtik: 

Direktor: Dr. Eonze, Prof. 
Direktorialaffiftent: Dr. Furtwängler. 

Mitglieder der Sadverftändigen-Kommijfion: 
Dr. E. Hübner, Prof. 
A. Wolff, dögl., Bildhauer. 

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. 
Siemering, dögl., Bildhauer. 

b. für die Plaftit des Mittelalterd und der Renaiſſance: 

Direltor: Dr. Bode. 

Mitglieder der Sadhverftändigen-Kommilfion: 

Sußmann-Hellborn, Bildhauer. 
A. v. Bederath. 

Stellvertreter: R. Begad, Prof., Bildhauer. 
Dr. Dobbert, dsgl. 
3. Auntiquarium. 

Direktor: Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Direktorialaffiftent: Dr. Treu. 

Mitglieder der Sachverſtändigen-⸗Kommiſſion. 

Dr. €. Hübner, Prof. 
Dr. Leſſin 9 dögl., Direkt. der Samml. im Kunftgewerbe-Mufeum. 

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. 
Dr. Zrendelenburg, Gymn. Oberlebrer. 
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4 Muũnz⸗Kabinet. 

Direktor Dr. Friedländer. 
Direftorialaffiftenten : Dr. v. Sallet, Prof. 

Dr. Erman. 

Mitglieder der Sachverftändigen- Kommilfion. 
Dr. Droyfen, Prof. 
Dr. Mommijen, Prof. 

Stellvertreter: Da i an nenberg, Stadt⸗Ger.⸗Rath. 
Sadau, Prof. 

jr Kupferſtich⸗Kabinet. 

Direktor r. Lippmann. 
Direttoriafaffiftenten: Dr v. € eydlitz. 

r. Janitſch. 

Mitglieder Sachverſtändigen⸗Kommiſſion: 
Dr. Grimm, Prof. 
A. v. Beckerath. 

Stellvertreter: Dr. Jordan, Geh. Reg. Rath. 
Dr. Dobbe et, Prof. 

6 Ethuologiſche —— und Sammlung nordiſcher Alterthümer 

Direktor: r. Daftian, außerord. Prof. 
Direktorialaffiftent: Dr Voß. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion: 
Dr. Virchow, oe. Mediz. Ratb, Prof. 
Dr. Friedr. Sagor 

Stellvertreter: Dr. W. Reif. 
Dr. Wetz ſtein, Konful a. D. 

1. Sammlung der ägyptifdden Alterthümer. 

Direktor: Dr. Zepfiuß, Geb. Reg. Rath, Prof., Ober- 
Bibüoihet ar. 

Direktorialaffiftent: A. Stern. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion: 
Dr. Sadau, Prof. 
Dr. Schrader, Prof. 

Stellvertreter: Dr. Dishaufen, Geh. Ob. Reg. Rath a. D. 
Dr. Dillmann, Prof. 

1881 . 4 



#0 

G. NYntional-Salerie zu Berlin. 
(C. Hinter dem neuen Padbhof 3.) 

Mit Sübrung der Direktion beauftragt: Dr. Jordan, Geh. Reg. 
Kath. 

Direftorinlaffiftent : Dr. Dohme. 
Zweiter Aififtent, fommiff. beauftragt: Dr. v. Donop. 

H. Raud-Akufeum zn Berlin. 
(C. KtoRerfiraße 75.) 

Borfteher: Siemering, Prof. 

J. Wifenfchaftliche Anftalten zn Berlin (Potsdam). 

1. Königliche Bibliothel. 
(W. Blab am Opernbaufe.) 

Dber- Bibliothekar. 
Dr. Lepfiud, Geh. Reg. Rath, 'ord. Prof., Mitglied der Akademie 

der MWiffenfchaften. 

Kuftoden. 

Dr. Schrader, Bibliothefr. Dr. Ermaı. 
⸗Roſe, dgl. » Kopfermann. 
s Grüzmader, dögl. ⸗Klatt. 
. Trautwein v. Belle = ob. Müller. 
:» Göhting: ⸗Meiß ner. 

Sekretariat. 
Kunſtmann, Geh. Rechnungsrath. 
Jochens. 
Vogel. 

2. Königliche Sternwarte. 
(SW, Lindenſtraße 103.) 

Direltor: Dr. Förſter, orbenit, Profeſſor. 
Dirigenten des Rechen-Inſtitutes 

der Sternwarte: Dr. Tietjen, außerord. Prof. 
Dr. Brund, dogi 

Erſter Obſervator: Dr. Becker. 
Zweiter Obſervator: Dr. Knorre. 
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3. Königliher botanifcher Garten. 
(W. Botsdamerftraße 75.) 

Tireftor: Dr. Eichler, ordentl, Profeffor. 
Inſpektor: Bouché. 

4. Geodätiſches Inſtitut für die Zwecke der Europäifchen Grad⸗ 
neſſung, verbunden mit dem GCentralburean der Europuiſchen 

Gradmeſſung. 
(W. Lutzowſtraße 42.) 

Präſident. 
Se. Eye. Dr. Baeyer, Gener.⸗Lieut. z. D. 

Bilfenfhaftliher Betirath unter dem Vorſitze des 
Präſidenten (uad bisheriger Zuſammenſetzung). | 

Dr. Anwers, Prof., Mitglied und ftänd. Sefret. der Akademie | 
der Wiſſenſchaften zu Berlin. | 

: Bruns, außerord. Profeffor an der Univerfität zu Berlin. 
. — Profeſſor an der Koͤnigl. techniſchen Hochſchule zu 

achen. 
Kron sie, Prof., Mitglied der Akademie der Wiffenichaften 

zu Berlin. 
« Siemens, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften zu Berlin. 

Sektionschefs. 

Dr. Sadebeck, Prof. Dr. Albrecht, Prof. 
»Boͤrſch, dögl. ⸗Fiſcher. 

Aſſiſtenten. 
Dr. A. Börfch. Seibt. 

:s &ömw, Werner. 
Rihter. Dr. Weſtphal. 

Bureanu. 

Verſteher: Thurk, Sekretär und Kalkulator. 

5. Konigliches aſtrophyſikaliſches Obſervatorinm auf dem 
un —— berne bei Potsdam. 

Kommiſſariſche Direftion. 
Dr. Auwers, Prof., Mitglied und ftänd. Sekret. der Afademie der 

Wiſſenſchaften zu Berlin. 
s Körfter, Prof, und Diretor der Sternwarte zu Berlin. 
:= ©. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. 

4* 
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DObfervatoren. 
Dr. Spöter, Prof. Dr. Bogel. 

Afiftent: Dr. &ohfe. 
Hülfsarbeitr: - ©. Müller. 

= Kempf. 

K. Die Königlichen Uuiverfitäten. 

1. Albertns-Univerfität zu Königsberg i. Oſtprß. 

Rector Magnificentissimus. 

Seine Katferliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des 
Deutſchen Reiches und von Preußen 

Friedrich Wilhelm. 

Kurator: 
Dr. v. Horn, Wirkl. Geheimer Rath und Oberpräftdent der Pros 

vinz Oftpreußen. 

Zeitiger Prorektor: 

Prof, Dr. Weber. 

Univerfitätd- Richter: 

Negierungs-Rath Stngelmann. 

Beitige Dekane: 

a. der theologifhen Fakultät: Prof. Dr. Jacoby. 
b. der juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Krüger. 
©. der mediginiihen Fakultät: Prof. Dr. E. Neumann II. 
d. der bilelophifcen Fakultät: Prof. Dr. Bauer (Prodekan). 

Der alademifhe Senat befteht aus 
dem zeit. Proreftor Prof. Dr. Weber. 
dem zeit. Bize-Proreftor Prof. Dr. Umpfenbad, 
dem zeit. Stipendien-Kurator Prof. Dr. Güterbod, 
dem Univerfitätö-Richter, Reg. Rath Singelmann. 

den Dekanen der vier Fakultäten und folgenden Senatoren: 

Prof. Dr. Jordan. Prof. Dr. Schirmer. 
. = £uther. »  . Erblam. 
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Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Sommer. Dr. Grau. 
:« Erbfam, Konſiſtorialrath. = Jacoby. 
s Boigt I, Pfarrer der Altftädt. 

Gemeinde. 
b. Außerordentlicher Profeflor. 

\ 

Lic. Klöpper. 
2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Santo, Geb. Juſtizrath. Dr. Güterbod. 
:» Schirmer, dögl. s Krüger. 
:s Dahn. .e Zorn. 

b. Außerordentliher Profeſſor. 
Dr. Karl Salkowski. 

3. Mediziniihe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. G. Hirſch, Geh. Medi. Dr. Schönborn, Mediz. Rath. 

Kath. s Naunyn. 
:s v. Wittich, dogl. «e Sacobfon. 
s Hildebrandt, ebiz. Rath. s Saffe. 
: Emft Neumann II, dagl. 

b. Außerordentlihe Profefjoren. 
Dr. Bohn. Dr. Bertholb. 

: Grünhagen. - Rud. Schneider. 
: Samuel. » Benede. 
:s Pincns, Stadt⸗Phyfikus ⸗ Sul. Sadpary. 

und Mediz. Rath. « Burow. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Petruſchky, Ob. Stabsarzt. Dr. v. Seydlig. 
⸗»Seydel, Kreis-⸗Wundarzt. =» Münfter. 
-Meſchede, Direkt. d. ftädt. Schreiber. 

Kanfen-Anftalt. . Zreitel. 
- Baumgarten. = Langendorff. 
: Albredt. :s Gtetter. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Ftanz Neumann L, Geh. Dr. Ilſe. 
Reg. Rath. s $riedländer. 



Dr. Rob. Caspary. Dr. Bauer. 
= Luther. » Weber. 

Neifelmann. ⸗Rühl. 
Zaddach. « Zul. Walter. 
Schade. = Drug. 
Umpfenbaß. » Kofien. 

- Jordan. s Pape 
Simſon. Ludw ich. 
Svpirgatis. ⸗Hirſchfeld. 

Freiherr v. d. Golß. Adalb. Bezzenberger. 
Ritthaufen. « Zöpprig. 
Kißner. . 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Rojenhain. Dr. Mare. 
= Kurfdat, Prediger. * RK. Richter, Depart. Thier- 

Lohmeyer. arzt u. Beterinär«Affeffor. 
» Duäbider. « Garbe. 
» Voigt Il. » Baumgart. 
- Saalfgüg. , 

c. Privatdozenten. 

Dr. v. Kalkſt ein. Dr. Jentz ſch. 
= Merguet, Gymn. Lehrer. - Blohmann. 
- Bidert. Schubert. 

d. Leltor. 
Favre. 

Sprach- und Exerzitienmeiſter. 
Laudien, Muſildireltor und Stoige, Lehrer der Tanzkunſt. 

alad. Muſiklehrer. Heinrich, Lehrer der Steno⸗ 
Dr. Keppner, Fechtlehrer. graphie. 

Beamte der Univerfität. 

Univerfität-Sefretär: Lorfomsti, Rehnungsrath, zugleich Infpektor 
des Univerfitätd«Gebäudes. 

Univerſitäts-Kaſſen · Rendant, 2. Depofltarius und Duäftor: Hennig, 
Rechnungsrath. 

2. Friedrich⸗Wilhelms-⸗Univerfitüt zu Berlin. 

Kuratorium. 

Stellvertreter: 

Der zeitige Rektor, Geheime Reg. Rath, Prof. Dr. Hofmann. 
d m! 

der Univerfitäts-Richter, Geheime Juſtiz ⸗Rath Schulz. 
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Zeitiger Rektor: 
Dr. Hofmann, Geheimer Reg. Rath, Prof. 

Univerſitäts-Richter: 

Schulz, Geheimer Juſtiz⸗Rath. 

Zeitige Dekane: 
der theoligiſchen Fakultät: Dr. Dillmann, Prof. 
der juriftiihen Fakultät: Dr. Dernburg, Geh. Juſtiz⸗Rath, Prof. 
der mediziniihen Fakultät: Dr. Schröder, Prof. 
der philojophiichen Fakultät: Dr. Zupiga, Prof. 

Der alademifhe Senat 
befteht auß dem Rektor, dem Univerfitätd-Richter, dem Prorektor 

Dr. Befeler, Geheim. Zuftiz-Rath, Prof. 

den Delanen der vier Fakultäten und den Senatoren: 
Dr. Kummer, Geb. Reg. Rath, Prof. 
: Beierftraß, Prof. 
:s Bardeleben, Geh. Mediz. Rath, Prof. 
: Xobler, Prof. 

Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. Dorner, Ober-Konfiftorial-Rath, Mitzlied des Evang. Ober: 

kirchenrathes. 
-Semiſch, Konfiſtorialrath, Mitglied des Konſiſtoriums der 

Provinz Brandenburg. 
Steinmeyer. 
Dillmann, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Bei, Dber-Konfiftorialrath, vortragender Rath im Minifterium 

der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Dfleiderer. 
Kleinert, Konfiftorialratb, Mitglied des Konfiftoriumd der 

Provinz Brandenburg. 

b. Ordentliche Honorar-Profelloren. 

Dr. Brüdner, Wirkl. Ober-Konfiftorialrath, Bize-Präfident des 
Evang. Oberkirchenraths, General-Superintendent und Propft 
zu Berlin. 

⸗Freiherr v. d. Goltz, Ober: Konfiftortalratb, Mitglied des 
Evang. Oberkirchenraths und Propft von St. Petri. 

“w [1 
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c. Außerordentliche Profefloren. 

Dr. Battle. Lic. Dr. Strad. 
.« Piper. «= « Lommabid. 
: Mepner. . . Nowad. 

d. SPrivatdozenten. 

Lic. Plath. Lic. Dr. Runze. 
: Dr. $. Müller. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Drdentlidye Profefjoren. 

Dr. Befeler, Geb. Zuftizrath, Mitglied des Herrenhauſes. 
Dernburg, Geb. Juſtizrath, Mitglied des Herrenhaufes. 
Gneift, Ober⸗Verwaltungs⸗Gerichts⸗Rath. 
Berner, Geb. Zuftizrath. 
Goldſchmidt, d8gl. 
Hinſchius. 
Brunner. 
Hübler, Geh. Ober⸗Regierungsrath. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

.Aegidi, Geh. Legations-Rath z. D. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 

.Lewis. 
Dambach, Geh. Ober⸗Poſtrath, vortrag. Rath und Juſtiziarius 

im Reichs-Poſtamt. 
v. Cuny, Appellationsgerichtsrath a. D. 
Rubo, Amtögerichtörath. 

d. Privatdozenten. 
.Ryck, Landgerichts-Rath. Dr. Bernſtein. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. vd. Langenbeck, Geh. Ober⸗Mediz. Rath und General⸗Arzt 1. Kl. 
Reichert, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
Bardeleben, Geh. Medizinal⸗Rath, General⸗Arzt 1. Kl. 
Virchow, Geh. Medizinalrath, Mitglied der Alademie ber 

Wiſſenſchaften. 
Frerichs, Geh. Ober⸗Medizinalrath und vortragender Rath 

im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
du Bois⸗Reymond, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied und 

beftändiger Sekretar der Akademie der Wilfenichaften. 
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Dr. Hirſch, Seh. Medizinal-Rath. 
« enden, dögl. 
« Gujjerom. 
: Schröder. 
Liebreich. 
: Schweigger. 
Weſtphal. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. v. Lauer, Wirkl. Geh. Ober⸗Mediz. Rath, Leibarzt Sr. 
Majeſtäͤt des Kaiſers und Königs, General⸗Stabsarzt der 
Armee und Prof. an der mediz. chirurg. Akademie für das 
Militär. 

c. Außerordentlihe Profeſſoren. 
Dr. Henoch. Dr. Lu cä. 
Gurlt. ⸗Ernſt Salkowski. 
: Ziman, Geh. Mediz. Rath, Fritſch. 

gerit. u. Stadtphyſikus. Fräntzel, Oberftabs- und 
-Strzeczka, Geheimer und Regim. Arzt. 

8 

Regierung Mediz. Rat. - Senator 
« Zofef Meyer. :» Bufd. 
: Hartmann. - Kroneder. 
: Lemwin. :» Kadbender. 
: Sacobjon. . GShöler. 
: Albredt. ⸗Hirſchberg. 
»Nundk, Mitglied der Alade- = SKrönlein. 

mie der Biffenfcaften. .« Küfter, Sanitätörath. 
: Baldenburg. .e Chriftiani. 

d. SPrivatdozenten. 
Dr. Bergſon. Dr. Bernd. Fränkel, Sanitäts⸗ 
: Kriſteller, Geb. Sanitäts⸗ rath. 

rath. = Bernhardt. 
-Mitſcherlich. ⸗Weber⸗Liel. 
»Sceloke. = Wernid. 
« Zobold, Geh. Sanitätee - Mayer, Sanitätdrath. 

tath. - Güterbod. 
: Burdardt, Oberſtabsarzt. ⸗Schiffer. 
: Quttmann. :s Gteinauer. 
: Zülger. . Ewald. 
: Zul Wolff. :s Berl. 

Falk, Kreisphufilus. «e Guttftadt. 
: Sander. s 2öhlein. 
» NRieß. : Mar Wolff. 

Mendel, :» Wernide. 
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Landau. Dr. Remat. 
Martin. .«e #lügge. 
titten. :s Beit. 
Trautmann, Oberftabe = PBriedländer. 

und Negim. Arzt. s Horfitmann. 
MWolffhügel,Katterl. Reg. - BRunge. 

Path u. Mitgl.d. Reid - Salomon. 
Geſundheits⸗Amtes. ⸗Laſſar. 

Alb. Fränkel. ⸗Lewinsky. 

4. Philoſopiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. v. Ranke, Geh. Regierungs-Rath, Hiſtoriograph des Preuß. 
Staates, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, Kanzler des 
Ordens pour le merite für Wiſſenſchaft und Künſte. 

Joh. Guſt. Droyien, Hiftoriograph der brandenburgiichen 
Geſchichte, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Kummer, Geheimer Regierungs-Rath, Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften. 

Zeller, Geh. Regierungs-Rath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften. 

Helmholtz, Geheimer Rath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften. | 

Lepfius, Geh. Regierungd-Rath und Ober-Bibliothelar, Mit: 
glied der Alademite der Wifjenichaften. | 

Mommfen, Mitglied und beftäudiger Eefretar der Alademie 
der Wiſſenſchaften. | 

Guſtav Kirchhoff, Geheimer Rath, Mitglied der Afademie 
der Wiſſenſchaften. | 

Müllenboff, Geheimer Regierungs- Rath, Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften. j 

Curtius, Geheimer Regierungs-Rath, Mitglied und .beitän: 
diger Sefretar der Akademie der Wiffenfchaften, Direktor 
des Antiquariumd der K. Mufeen. 

Bahlen, Mitglied der Akademie der Wiffenihaften. 
Peters, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Wattenbad. 
Schrader, Mitglied dır Akademie der Wifjenfchaften. 
A. W. Hofmann, Geh. Regierungd-Rath, Mitglied der Alfa: 

demie der Willenfchaften und des Kail. Patentamted. 
Weierſtraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Beyrich, Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſenſch. 
Adolf Kirchhoff, Mitglied der Akademie der Wiflenfchaften. 
A. Wagner, Mitglied des ftatift. Bureaus. 
v. Treitſchke. 
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Dr. Ft. Albr. Weber, Mitglied der Akademie der Wiffenichaften. 
Shwendener, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Scherer. 
Hübner. 

: XZobler. 
: Eichler, Direktor des Königlihen botanifhen Mufeums und 

Dr. 

des Königlichen botanischen Gartens, Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften. 

Sadan. 
Grimm. 
Joh. Schmidt. 
Kiepert, Mitglied der Akademie der Willenichaften. 
Websky, DOberbergraty a. D., Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
Rammelsberg, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Förſter, Direktor der Königlichen Sternwarte. 
Zupiga. 
Robert. 

b. Drodentlider Honorar-Profeflor. 

Lazarnd. 

c. Lefende Mitglieder der Akademie der Wifjenfchaften. 

. Kroneder, Profeflor. 
Baig, Geh. Regierungd- Math, Profeffor. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

. Midelet. Dr. Baftian, Direftor der eth- 
Schott, Mitglied der Akad. nologiichen Abtbeilung der 

der Wiffenſchaften. Königl. Muſeen. 
Werder, Geh. Reg. Rath. ⸗Kny. 
Ferd. Heinr. Müller. . Alderfon. 

: Geppert. = » Marten. 
Dieterici. ⸗Tietjen. 
Althaus. ⸗Sell, Kaiſerl. Reg. Rath 
ER. Schneider. und Mitglied ded Neichd- 
Steinthal. Geſundheits⸗Amtes. 
Bellermann. ⸗Spitta, ſtändiger Sekretär 

: Roth, Mitglied der Akad. der Akademie der Künfte. 
der SZiſſenſchaften. « ‚Meipen, Geh. Reg. Rath 

Mul im Kaiſeri. Statiftifchen 
Biheltaus, Mitglied des Amte. 

Kaiſ. Patent: Amtes. :- Ber endt, Landesgeologe. 
: Orth. :» Brund 

Garde. . Wangerin. 
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Dr. Breßlau. Dr. Geiger. 
e Bauljen. :s Wittmad, 
s Pinner. s Magnus. 
- Dameb. s Barth. 
s Liebermann. 

Dr. Seffen, außerord. Prof. an der Univerfität zu Greiföwalb. 

e. SPrivatdozenten. 

Dr. 4. ®. F. Schulg, Geb. Dr. Seed. 
Medizinal⸗Rath. ⸗Baumann, Profeſſor. 

-Maärker, Profeſſor. -Oldenberg. 
e Hoppe, dsgl. s Zimmer, 
-Haſſel, Geh. Ardivrath. » Tiemann. 
.: Lofjen. ' ⸗v. Gizydi. 
» Kapjer. e Biedermann, 
s Neefen, Profeflor. . - Sahn 
. Treu. - Büding 
« Sordan, Beheimer Re s Döbner 

gierunge- und vortragen = Weftermaier. 
er Rath im Minifterium =» Gabriel, 

der geiftlihen ac. Angellee = Möpdiger 
genbeiten, : hun. 

.e Glan. .«e Ebbinghauß. 
«= Aron. .e $urtmwängler, Direlto 
-« Raffon, Profeflor. rialsAjfiftent an den Kö- 
.e Henning. nigl. Mufeen. 
» Hand Droyfen. « &rman, dgl. 
s Arzruni. 

Sprach⸗Lehrer. 

Dr. Michaelis, Profeſſor, Lektor der Stenographie. 
Napier, Lektor der engliſchen Sprache. 
Heller, Lektor der franzöſiſchen Sprache. 

Srerzitien-Meifter. 

Neumann, Univerſitäts⸗Fechtlehrer. 
Freifing, Univerſitäts⸗Tanzlehrer. 
Hildebrandt, Untverfitätd-Stallmeifter. 

PBureau-Beamte. 

Laury, Kanzlet-Rath, Univerfitätd-Sefretär. 
Wetzel, Univerfitätd-Rektoratd-Sefretär. 
Dolenz, Geheimer Redhnungs-Rath, Univerfitätd-Quäftor. 
Schmidt, Kuratorial-Sekretär. 
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3. Univerfität zu Greifswald. 

Dad Kuratorium 
sırwalten ftellvertretend die Geh. Negierungsräthe Profeffor Dr. 

Baumftarf und Amtshauptmann Häniſch. 

Zeitiger Reftor. 

Dr. Preuner, ord. Prof. 

Untverfitätd-Ridhter. 

Bath, Univerfitäts-Syndifuß. 

Zeitige Delane. 

a. der theologiſchen Fakultät: Dr. Wellhaufen, ord. Prof. 
b. der juriftiihen Fakultät: Dr. Häberlin, ord. Prof. 
e. ter mediziniichen Fakultät: Dr. Eulenburg, ord. Prof. 
d. der philoſophiſchen Fakultät: Dr. Schuppe, ord. Prof. 

Der akademiſche Senat 

beiteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univerfitäts-Nichter und den 
Tekanen der vier Fakultäten, — von welden der Dekan der juriftt- 
‘zen Fakultät zugleich als Proreltor fungirt, — zur Zeit aud den 
Senatoren Dr. ® Baumftarf, 

Gerftäder, 
Baier, 
Burddard, 
Grobe. 

Das akademiſche Konzil 

tteht and dem Rektor, als Borfigendem, und allen ordentliden 
fre’chioren. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. theol. Wieſeler, Konfiſt. Rath, Mitglied des Königl. Konfi⸗ 

foriumd von Pommern. 
: theol. et phil. Hanne, Paſtor an der St. Jakobi⸗Kirche. 
: theol. et phil. Zödler. 
: theol. Cremer, Paftor an der St. Marien Kirche. 
: theol. Wellhauſen. 

b. Privatdozent. 
lie. iheol. et Dr. pbil. Gieſebrecht. 
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2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Häberlin. Dr. Behrend. 
Burdhard. » Baron. 
Bierling. 

b. Außerordentliher Profefjor. 

Franken. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
med. et phil. Budge, Dr. Hüter. 

Geh. Mediz. Rath. « Landoid. 
Pernice, bdögl. » Shirmer. 
Grohe. » &ulenburg. 
Mosler. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Eichſtedt. 
Häckermann, Kreisphyſikus. 
get, Direlt. d. Provinz. Irren-Heil-Anftalt zu Greifswald. 
2. Bogt. 
Krabler. 
Sommer. 

c. Privatdozenten. 

Dengelödorff, Sanitätde Dr. Frhr. v. Preufhen von 
Rat und zu Eiebenftein. 

Sääüller, Prof. » 9. Budge 
» Beumer. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefjoren. 

med. et phil. Hünefeld. Dr. Suſemihl. 
FH 

€. Baumitart, - Preun 
Reg. Rath, kat, 6 7 « jur. et hit. Kießling. 
Herrenhauſes. Sqhuppe. 

Höfer. » Ulmann. 
med. et phil. Münter. « Thome. 
med. et phil. Freiherr u. - Schwanert. 

Beiligicd. » dv. Bilamowig-Möllen- 
theol. et phil. Baier. dorff. 
med, et phil. impridt. = med. et phil. Gerftäder. 
Ahlwaroͤt. « Reifferiheibd. 
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b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Schmitz. Dr. Minnigerode. 
s med. et phil. Jeſſen. -F. Baumſtark. 
: Scholz. . By. 

c. Privatdozenten. 
Dr. $. Vogt. Dr. Barnhagen. 

s Nude. » Zahariä. 

Lehrer für Künite. 

Bemmann, Mufifdirektor. 
Weiland, Zeichenlehrer. 
Range, Turnlehrer. 

Beamter. 
Treptow, Rechnungsrath, Univerfitätd-Sefretär und Quäftor. 

— 

4. Univerfität zu Breslan. 

Kurator: 
vr. Sey dewitz, Oberpräfident von Schlefien. 

Rektor und Senat für dad Jahr 18%), 

Rektor: Prof. Dr. Shwanert. 
Exrektor: Prof. Dr. Weinhold. 
Univerfitäts-Richter: Appellationsgetichts-Rath z. D. Dame. 
Dekan der kathol. theol. Fakultät: Prof. Dr. Lämmer, Domherr. 
Dekan der evang. theol. Fakultät: Prof. Dr. Schultz. 
Dekan der juriſt. Fakultät: Prof. Dr. Eck. 
Dekan der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Häſer, Geh. Mediz. Rath. 
Dekan der philoſoph. Fakultät: Prof. Dr. Weinhold. 

Ermwählte Senatoren: 

Prof. Dr. Stenzler, Geh. Reg. Prof. Dr. Reifferſcheid. 
Rath. .e . Geuffert. 

: : Schröter. — Weingarten. 
: = Moled. . = dDonfid. 

Fakultaͤten. 

1. Katholiſch-theologiſche. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 

Ir. Friedlieb. Dr. Lämmer, Domherr. 
: Bittner. : Scholz. 
: Probft. 
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b. Privatdozent: 

Dr. Krawutzcky. 

2. Evangeliſch-theologiſche. 

a. Ordentliche Profefloren: 

Dr. Räb Dr. Habn. 
⸗ — Fonſiſt. Rath. ⸗Weingarten. 
⸗Schultz. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor: 
Dr. Erdmann, General⸗Superintendent von Schlefien. 

c. Privatdozent: 
Lic. theol. Lemme. 

3. Juriſtiſche. 

a. Ordentliche Profefforen: 

Dr. Hujdte, Geb. Juſtizrath. Dr. Gierke. 
s Gigler, Fürftbiih. Konſiſt. - Ed. 

Path. » Geuffert. 
:» Shwanert. ⸗Brie. 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 

Dr. Eberty. Dr. Bruck. 

c. Privatdozent: 
Dr. Roſin. 

4. Mediziniſche. 

a. Ordentliche Profefjoren: 

Dr. Häſer, Geh. Mediz. Rath. Dr. Baer Mediz. Rath. 
= Heidenbain. Förfter. 
= Spiegelberg, Geh. Medi. ⸗Haſſe. 

Nat . Donfid. 
⸗ Biermer, dogl. 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 
Dr. Neumann. Dr. Gſcheidlen. 
⸗Klopſch, Mediz. Rath. -Richter, Oberſtabsarzt. 
-Voltolini, Rrsisphufifus « Hirt, Stabtphyfiluß. 

a. D. ⸗Simon. 
⸗ Sriedberg, Kreisphyſikus. - Sommerbrodt, 
⸗Auerbach. ⸗Berger. 
⸗H. Cohn. 
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- ©. Privatdozenten: 
Dr. Brud. Dr. Soltmann. 

:s Gottftein. = Rofenbad. 
:s &. Fränkel. ⸗Buchwald. 
-Joſeph. ⸗Straſſer. 
-Magnus. -Jacobi, Bezirksphyſikus. 
: Örüßner. ⸗ iener. 
-Gabriel. ⸗Marchand 
« Born. = %reund. 
s Kolaczel. ⸗Roux. 

5. Philoſophiſche. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 
Dr. Elve nich, Geh. Reg. Rath. Dr. Meyer. 
: Lömwig, dsgl. Poleck. 
-Goͤppert, Geh. Mediz. Rath. ⸗ Diltbey. 
»Stenzler, Geh. Reg. Rath. ⸗Reifferſcheid. 
-Weinhold. ⸗Nehring. 
-Roͤpell, Mitglied des Herr - Magnus. 

renhauſes. F. Cohn. 
»Römer, Geh. Bergrath. s Brentano. 
: Sunfmann. ⸗Roſanes 
Hertz. =» Weber 
« Galle. . Dove. 
s Roßbadı s Dräatoriuß, 
: Shröter 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 
Dr. 1 anhagen, Archiv⸗Rath. Dr. Katbel, 

2. Schultz. s » Freudenthal. 
s Körber. ⸗v. Richter. 
Dorn. ⸗Kölbing. 
Caro. -Liebiſch. 
: Dartich. ⸗Gaspary. 

c. Honorar⸗Profeſſor: 
Dr. Grätz. 

d. Privatdozenten: 

Dr. Oginski, Profeſſor. Dr. Got hein. 
»Bobertag. ⸗Schottky. 
: Hillebrandt. s Auerbad. 
Lichtenſtein. . ©. Fränkel. 

Sprad- und Kunft-Unterridt: 
eeftor der franzöfiichen Sprache: Frey mond. 
teftor honor. der polniihen Sprade: Dr. jur. Kraindfi. 

1881. 5 
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b. Privatdozent: 

Dr. Krawutzcky. 

2. Evangeliſch-theologifche. 

a. Ordentliche Profefloren: 

Dr. Räbig Dr. Hahn. 
. Mens, Konflf. Rath. s Weingarten. 
⸗Scultz. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor: 

Dr. Erd mann, General⸗Superintendent von Schlefien. 

c. Privatdozent: 
Lic. theol. Lemme. 

3. Juriſtiſche. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 

Dr. Huſchke, Geh. Juſtizrath. Dr. Certe. 
⸗ u „Fürſtbiſch. Konfiſt. = 

» GSeuffert. 
⸗ Schwenett. s Brie. 

b. Außerordentlihe Brofefforen: 

Dr. Eberty. Dr. Brud. 

c. Privatdozent: 
Dr. Rofin. 

4. Mediziniſche. 

a. Ordentliche Profefjoren: 
Dr. Häfer, 8 Mediz. Rath. Dr. en Mediz. Rath. 
; geidenhai 

yiegelberg, Oh Mei, = Sole 
:s Donfid. 

⸗ Bier, dögl. 

b. Außerordentliche Profefjoren: 

Dr. Neumann. Dr. Gſcheidlen. 
⸗Klopſch, Mediz. Rath. s Richter, Oberftabsarzt. 
: 3 ° Itolini, Kreisphufifus Hi et t, Stadtphufitus. 

⸗ mo 
⸗ Sriedberg, Kreisphyſikus. > Sommerbrobt, 
s QAuerbad. s Derger. 
⸗H. Cohn. 
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- 0. Privaldozenten: 
Dr. Brud. Dr. Soltmann. 
s Gottftein. :s Rojenbad. 
-E. Fränfel. ⸗ en 
: Sofeph. ⸗ rl 

: Magnus, ⸗ Pe Bezirksphyſikus. 
: Örüpner. - Biener. 
« Gabriel. : Marhand 
s Dorn. ⸗Freund. 
s Kolaczel. . Rouz. 

5. Philoſophiſche. 

a. Ordentliche Profefforen: 
Dr. Elvenich, Geh. Reg. Rath. Dr. eber. 
s Löwig, dagl. Doled. 
s Göppert, Geh. Mediz. Rath. ⸗Dilthey. 
«e Sten ler Geh. Reg. Rath. ⸗Reifferſcheid. 
s Beinho = Nehring. 
. Röpell, Ritglied bed Ser = —8 

renhauſes ⸗F. Cohn. 
» Römer, Geh. Bergrath. : Brentano. 
: Sunfmann. ⸗Roſanes. 
Hertz. . Denver. 
« Galle. :s Dove. 
⸗Roßbach Prätorius. 
Scroͤter 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 

Dr. een Archiv⸗-Rath. Dr. Kaibel. 
⸗Freudenthal. 

Kicker ⸗v. Richter. 
s Dorn, =» Kölbing. 
s Baro. . Liebifd. 
Partſch. ⸗Gaspary. 

c. Honorar⸗Profeſſor: 
Dr. Grätz. 

d. Privatdozenten: 

Dr. Oginski, Profeſſor. Dr. Gotbein. 
: Bobertag. ⸗»Schottky. 
Hillebrandt. ⸗Auerbach. 
Lichtenſtein. ⸗S. Fräaͤnkel. 

Sprad- und Kunſt⸗Unterricht: 
tktor der franzöfiihen Sprache: Frey mond. 
&eftor honor. der polnifhen Sprade: Dr. jur. Krainsfi. 

1881. 5 
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Wufiticrer: Dr. Schäffer, Prof., Mufitdirektor. 
Bro 118, Mufitpirektor und Domtapellmeifter. 

Zeichner : Ama 
Fecht⸗ und Voltigirmeifter: Pfeifer. 

Univerfitätd-Beamte. 

Rendant und Quäftor: Klepper. 
Sekretär: Nadbyl. 

5. Vereinigte Friedrihs-Univerfität Halle-Wittenberg. 

Kurator. 
Geheimer Ober-Regierungsratb Dr. Rödenbed. 

Rektor. 

Bom 12. Zuli 1880 bis 12. Sult 1881. 

Prof. Dr. Dishaufen, Geh. Mediz. Rath. 

Univerſitätsé-Richter. 
Dr. jur. Thümmel, Königl. Landgerichtsrath. 

Dekane der Fakultäten. 

Vom 12. Januar bis 12. Juli 1881. 

In der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Köftlin, Konſiſt. Rath. 
In der juriftiihen Fakultät: Prof. Dr. Docho w 
In der medizinifhen Fakultät: Prof. Dr. Boltmann, Seh. 

Mediz. Rath. 
In der pbilofophifchen Fakultät: Prof. Dr. Ulrici. 

Das Generalkonzil 
befteht aus ſämmtlichen ordentlihen SProfefforen und dem Univer- 

fitätörichter. 

Der alademijhe Senat 
beftebt aus dem Rektor, dem Proreftor, den Dekanen der vier Fakul⸗ 
täten, fünf aus den ordentlichen Profefforen gewählten Senatoren 

und dem Univerfitätörichter. 

Senatoren 
vom 12. Juli 1880 bi8 12. Juli 1881. 

Prof. Dr. Riebm. Prof. Dr. Hapm. 
. perniee. ⸗ ⸗Droyſen. 

6Kei 
Uniperſitäts-Aedil. 

Prof. Dr. Goſche. 
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Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 
Dr. Jacobi, Konſiſtorialrath. 

:s Shlottmann. 
theol. et phil. Köftlin, Konfiftorialvath, ordentliches Mitglied 

des Konfiftoriums der Provinz Sadjen. 
⸗Beyſchlag. 
s Niehm. 

Dering. 
Käbler. 

b. Außerordentliche Profefforen: 
Dr. theol. et phil. ©. Kramer, Geh. Regierungs-Rath. 
Lic. theol. et Dr. phil. Tſchacert. 

2. Zuriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren: 
Dr. jur. et phil. Witte, Geb. Dr. jur. et phil. Alfred Pernice. 

Suftiz-Rath Dochow | 
Fitting. Sorelius. 
⸗Ernſt Meier. ⸗Laſtig. 

b. Privatdozenten: 
Dr. Shollmeyer. Dr. Arndt, Kreisrichter a. D 

« Merkel. und Zuftiztarius bei dem 
: vd. Liltenthal. Ober-Bergamt. 

3. Medizinifhe Fakultät. 
a. Ordentliche Profefforen: 

Dr. Ktahmer, Geh. Medi. Dr. Rich. Bollmann, Geh. 
Rath, Kreisphyſikus. Mediz. Rath. 

s Weber, Geh. Mediz. Rat. » Bernftein. 
: Dlöbaufen, dBgl. : Alfred Gräfe. 
« Adermann. « Hipig, Direltor der Pro» 
: Belder. vinz. Srren= Heilanft. bei 

Nietleben. 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 
Dr. Schwartze. Dr. Fritſch. 
»Kohlſchütter. ⸗Harnack. 

c. Privatdozenten: 

Dr. Jahn. Dr. Ri. Pott. 
: Holländer, Prof. = Seeltgmüller. 

5” 
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Dr. Solger. Dr. Kraske. 
e Genzmer. . Küßner. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefſoren: 

Dr. Auguft Rofenberger. Dr. Zul. Kühn. 
s Beier. Pott, Geh. Reg, Lic. theol., Dr. phil. Goſche. 

Rath. Dr. Dümmler. 
Erdman ⸗ gaym. 
. Kuoblaud, Sch. Reg. Rath, » Kraud. 

Präſid. der Katjerl. Leopold. =» Conrad. 
Caroliniſch. Deutihen Alae + Guft. Droyfen. 
demie, Mitglied ded Herren = alfred Kirähoft. 
haufes. ⸗ Hil 

= Heine. ⸗ Dittenberger. 
» Sul. Zacher » Sudier 
⸗Keil. ⸗v. Fritſch 
⸗Ulriei. ⸗Elze. 
⸗Giebel. Cantor. 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 

Dr. Eiſenhart. Dr. Ewald. 
. Herpberg. ⸗Rathke 
⸗Taſchenberg. ⸗RNütz. 
⸗Freytag ⸗Schum. 
Märcker. ⸗Ernſt Schmidt. 
Wüſt. ⸗Oberbeck. 
-Heydemann. ⸗Kirchner. 
⸗Aug. Müller. 

c. Privatdozenten: 
Dr. 4 Kraufe, Prof. Dr. Joh. Shmidt. 

:» Cornelius. s Lüdede. 
Brauns ⸗Credner. 
⸗Juͤrgens ⸗Bartholomä. 
⸗Krohn. Taſchenberg. 
⸗Thiele. ⸗Dreher. 
s Gerin ⸗Elſter. 
⸗Konr. Faqer. 

Lektoren. 
r. phil hil. rang, Univerſitäts-Muſikdirektor. 
R eubfe, Univer täts-Mufiflebrer. 
v. Tie d eman n, Königlicher Land» Baumeifter. 
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Spradlehrer. 

Dr. Bardenburg (für franzöfiige Sprache). 
« Aue (für engliihe Sprade). 

Ererzitienmeifter. 
Löbeling, Fechtmeifter. 
Rocco, Tanzmeifter. 
Schenck, akademiſcher Zeichner und Zeichenlehrer. 

Univerfitätäbeamte. 

Hupe, KRuratorial-Sefretär (beauftragt). 
W. Rofe, Univerfitätd-Seftetär. 
Boltze, tiniverſ Kaſſen⸗Rendant. 
(Duäftur 3. 3. erledigt.) 

Untverfitätd-Arditeft. 

Eand-Baumeifter v. Tiedemann (beauftragt). 

6. Univerfität zu Kiel. 

Kurator. 

Dr. theol. et jur. Mommſen, Konfiftorial-Bräfident. 

Rektor. 
Prof. Dr. Wieding; vom 5. März 1881 ab Prof. Dr. Möller. 

Detane 
der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Kloftermann. 
der suriftidh hen Yalultät: Prof. Dr. Schott. 
der medizinifchen Fakultät: Prof. Dr. Dutn de, Mebiz. Rath. 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Badhaus, 

Akademiſcher Senat. 
Der Rektor. 
Der Drorelter: Prof. Dr. Karl Möbius. 
Die vier Dekane. 
Vier von dem alademifhen Konfiftorium gewählte ordentliche Pro⸗ 

fefloren:: 
Prof. Dr. Brodhauß. Prof. Dr. zog hammer. 

s Henlen. . . Engler. 

Akademiſches Konftiftorinm. 
Mitglieder: ſämmtliche ordentliche Profefforen. 
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Falultäten. 

1. Theologiſche Faktultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Rüudemann, Dr. Br. Rißſch. 
Kirchenrath. W. Möller, 

-Kloſtermann. Haupt. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Lic. theol. Dr. phil. H. Lüudemann. 

c. Privatdozent. 
Lic. theol., Dr. phil. Bäthgen. 

2. Suriftifche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſor. 

Dr. Neuner, Geh. Juſtizrath. Dr. Brockhaus. 
änel. : Shäott. 

-Wieding. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Litzmann, Etatsrath. Dr. Heller. 
Esmarch, Geh. Mediz. :» Bölders,. 

Nat tb. ⸗ Flemming 

⸗Henſen. Quincke, Reiz Rath. 

b. Außerordentlide Profeſſoren. 

Dr. Bodendahl, Reg. und Dr. Peterſen. 
Mediz. Rath. . Panfd. 

. &bleffen. s Fald. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Jeſſen, Mediz. Rath. Dr. ®erth. 

» Seeger. s Neuber. 
⸗ Dähnhardt, . Rheder. 

Außerdem tft dem praftifchen Zahnarzte Dr. Fricke die widerruf- 
liche Erlaubnis zur Haltung von Vorlefungen in der Zahnheil⸗ 
kunde ertbeilt. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Sorhhammer, Seh. Reg. Dr. Kariten. 
Rath. . Geelig. 

. Himin. . Thaulow, Geh. Reg. Rath. 
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Dr. Beyer. Dr. Piſchel. 
-Theodor Mõbius. Pochhammer. 
: Karl Mobius. :s Engler. 
3. G. €. Hoffmann. :» Stimming. 
: Badhand. Theob. Fiſcher. 
« Ladenburg. :- DB. Erdmann. 
s Lübbert. ⸗v. Laſaulx. 
: Shirren. :» Krüger. 
:s Pfeiffer. 

b. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. Blaß. Dr. Haſſe. 
-Buſolt. v 

c. Privatdozenten. 
Dr. Groth, Prof. Dr. & Weber. 
« Alberti. : 9. Möller. 
: Emmerling. s Pietid. 
s Peters. .« Gottide. 

Lektoren. 
—— der franzoͤſiſchen Sprache. 
Heiſe, or der engliſchen Sprache. 

Lehrer für Künſte. 
Stange, akademiſcher Muſikdirektor. 
Leos, Lehrer der Zeichenkunft. 
Brandt, Lehrer der Fechtkunft. 

Beamte. 
Sondikus: Hall, Affeffor a. D., kommiſſariſch. 
Shmidt, Duäftor und Aedil, kommifſariſch. 

7. Georg-Angufts-Univerfität zu Göttingen. 

Kurator. 
Dr. v. Barnftedt, Geh. Neg. Rath. 

Proreftor 
bis 1. September 1881. 

eff. Dr. Zohn, Geh. Juſtiz⸗Rath. 

Univerfitäts-NRidter. 
Rofe, Univerf. Rath 

Delane. 

Delan der theologiſchen Fakultät bis zum 15. Oktober 1881: 
Fiofefl. Dr. Wiefinger, Konfift. Rath. 
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Dekan der juriftifhen Fakultät bis 18. März 1881: 

Profeſſ. Dr. Ziebarth, 

Dekan der mebdizinifhen Fakultät bis 30. Juni 1881: 

Profefj. Dr. Schwarh, Hofrath. 

Dekan der philofophifhen Fakultät bis 30. Juni 1881: 

Profefj. Dr. Ehlers. 
Senat. 

Vorfigender: Proreltor Dr. Sohn, Geh. Juſtiz⸗Rath. 
Mitglieder: die ordentlichen Profefforen und der Univerf. Rath Rofe. 

Fakultäten. 

1. Theologische Fakultät. 

8. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Shöberlein, Abt und Dr. Ritſchl, Konfift. Rath. 
Konfift. Rath. » Reuter, dögl. 

— Wiejinger, Konfift. Rath. » Schultz. 
= BWagenmann, dögl. 

b. QAußerordentlihe Profefforen. 

Dr. &ünemann, Dr. Dupm. 

ec. Privatdozent. 
Lie. theol. et Dr. phil. Wendt. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Thöl, Geh. Juſtiz-Rath. Dr. Sernebentt 
= dv. Ihering, dögl. « Sohn, Geh. Iuftiz-Rath. 
«= Meier, doͤgl. « Hartmann, dögl. 
« Dove, dögl. v. Bar, dögl. 
« Biebarth. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 

Dr. Wolff. Dr. Leonhard. 

©. Privatdozenten. 
Dr. Sidel. Dr. v. Krie®. 

» Ehrenberg. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Wöhler, Geh Ob. Mediz Rath. Dr. Henle, Ob. Mediz. Rath. 
Baum, dögl. ⸗Gaſſe, Geh. Hofrath. 
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Dr. Meißner, Hofrath. Dr. Ebftein. 
« Shwarp, degl. :« Marme, 
s Meyer. =» König. 
: Reber. . Drth. 

b. Außerordentliche Profefloren. 
Dr. Himly. Dr. Hulemann. 
: Herbft. :» Rofenbad. 
s Rraufe. ⸗Eichhorſt. 
Lohmeyer. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Biefe. Dr. Deutihmann. 

« Hartwig. . Riedel. 
v. Drunn. :» Bürfner. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Weber, Geh. Hofrath. Dr. Baumann. 
« Danffen, Geh. Reg. Rath. - Pauli. 
v. Lentſch, dögl. ⸗Drechsler. 
»Bertheau, dsgl. . Henneberg. 
. ih dögl. : Ehlers. 
.« Lifting. s Hübner. 
« Büftenfeld. :» Wilmannd, 
: ®iefeler. .: Schwar;. 
: 8. Müller. « MWeizfäder. 
» Sauppe, Geh. Reg. Rat. » Klein. 
Griepenkerl. ⸗Dilthey. 
Stern. ⸗Volquardſen. 
Benfey. ⸗»Graf zu Solms⸗Laubach. 
Th. Müller. ⸗Reinke. 
⸗Scdering. Wagner. 
»de Lagarde. 

| b. Honorar. Profeffor. 
Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath. 

c. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. Bödeter. Dr. Steindorff. 
: Krüger. .:» Göpdele. 
« Klinlerfues. ⸗Eſſer. 
: ». Uslar. : Fid. 
s Enneper. Peipers. 
« Riede. ⸗Rehniſch. 
Tollens. Poſt. 
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d. SPrivatdozenten. 

Dr. Tittmann, Aſſeſſor. Dr. Spengel. 
⸗Wüſtenfeld, dsgl. :» SBDolftorff. 
:» Wilfen. :e Brüdner. 
s Lang. «e Schering 
⸗Fesca. s Hettner 
.« Bernbeim. «= Eggert. 
s Meberhorft. . SKörte. 
« Baltenberg. = Sartoriuß v. Walters— 
= @ilbert. hauſen. 
Krümmel. ⸗Andreſen. 
Bechtel. s Drund, 

Univerfitätd-Bauamt. 

Bedmann, Baurath. Kortüm, Baumeifter. 

Lehrer für Künfte, Ererzitienmeifter. 

Schweppe, Stallmeilter. 
Hille, Mufitdireltor. 
Heters, Zeichenlehrer, Konfervator der Kunftfammlung. 

 Grünellee, Fechtmeiſter. 
SHoͤltzcke, Tanzmeiſter. 

Beamte der Univerſität. 

Küſter, Klofter-Rezeptor, Rendant der Univerſ. Kaſſe. 
Mösbius, Univerſ. Kurat. Sekretär. 
Dauer, Univerſ. Sekretär, Ouäſtor. 

8. Univerfität zu Marburg. 

Kuratorium. 

Der dermalige Rektor Profeffor Dr. 9. Schmidt-Rimpler und 
der ordentliche Profeſſor Geheime Juſtiz-Rath Dr. Fuchs. 

Rektor: 

Prof. Dr. 9. Schmidt-Rimpler. 

Proreltor: 

Prof. Dr. & Schmidt. 

Der akademiſche Senat 

beiteht aus ſämmtlichen ordentlichen Profefforen der vier Fakultäten. 
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Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Scheffer, Ober-Konfiftorialrath, Superintendent 
der reformirten Diözefe Marburg. 

Dr. theol. et phil. Ranke, Konfiftorialrath. 
⸗ ⸗ 2 0 Dietri . 

. 5 0. . Brieger 

b. Außerordentliher Profeſſor. 

Lie. theol. et Dr. phil. Kolde. 

c. Privatdozenten. 

Lie. theol. et Dr. phil. Keßler. 
5 ⸗ > — ⸗Cornill. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Röſtell. Dr. Ubbelohde, Mitglied des 
⸗Arnold. Herrenhauſes. 
⸗Vuchs, Geb. Juſtiz-Rath, ⸗Enneccerus. 

ſtänd. Mitgl.d. Kuratoriums. ⸗Weſterkamp. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Dr. Platner. 
c. Privatdozenten. 

Dr. V. Schmidt. Dr. Pescatore. 
: 88.3. Wolff. :s $ranp. 

3. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. med. et phil. v. Heufin- Dr. Benete, Geb. Mediz. Rath. 
ger, Geb. Mediz Rat. ⸗Mannkopff. 

med. et phil. Raile, dsgl. ⸗»H. Schmidt-Rimpler. 
Roſer, dögl. »Cramer, Direktor der 

Dohrn. Landes⸗Irrenheilanſtalt. 
⸗Lieberkühn. = med. et phil. Kül;. 

b. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. Bagener. 

s $ 0 H \ mann, Sanitätsrathb und Kreisphyſikus. 
ahs. | 
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c. Privatdozenten. 

Dr. Hüter. Dr. Gaſſer. 
. v. Heufinger. » Scotteliuß. 

4. Philofſophifche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. med. et phil. Stegmann. Dr. F. Juſti. 
= = Bwenger. | s . s BDergmann. 

s Dunder, Geh. Bergratl. ⸗ med. et phil. Greeff. 
⸗Glaſer. ⸗Stengel. 
E. A. Herrmann l. Varrentrapp. 
Wigand ⸗Zincke. 
⸗GCãſar. s 9. Cohen. 
:» %. Schmidt «e Rein. 
s Melde. :s dv. Könen. 
» Diepel = NRiefe. 
. %ucä. 

b. Qußerordentlihe Profeſſoren. 

Dr. v. Drach. Dr. v. Spybel. 
⸗Heß. ⸗Feußner. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Möfta. Dr. Lenz. 
Lic. theol. et Dr. phil. Keßler - Birt. 

(j. auch theol. Fakultät). ⸗Koch. 
Dr. Fittica. 

Lektor. 
Dr. Reimann, Lektor der franzöſ. Sprache (auftragsw.). 

In Künſten und Leibesübungen geben Unterricht: 
Freiberg, Univerfitätd-Mufikdirektor. 
Schürmann, Univerfitätö-Zeichenlehrer. 
$° rmd, Fechtmeiſter. 

aniel, Univerf. Reitlehrer (auftragsw.). 

Beamte der Univerfität. 
Dlatner, Syndifus und Sefretär. 
Stiebin 9: erfter Univerſitäts-⸗Sekretär (verfieht zugleich die Ge⸗ 

Ichäfte eined Kuratorial-Sefretärs). 
Dörffler, Univerfitätd-.Kaffen-Rendant. 
Meydenbauer, Bauinfpelt., Univerfitäts-Architekt. 
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9. Rheinifche Friedrich-Wilhelms-Univerfität zu Bonn. 

Kurator. 
Dr. Bejeler, Geh. Ob. Reg. Rath. 

Zeitiger Rektor. 

Prof. Dr. Rühle, Geh. Mediz. Rath. 

Univerſitäts-Richter. 

Brockhoff, Oberbergrath. 

Zeitige Dekane. 

Dekan der evangeliſch⸗theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Mangold. 
Dekan der katholiſch⸗theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Reuſ 4 
Delan der juriftiſchen Fakultät: Prof. Dr. Endemann. 
Dekan der mediziniihen Fakultät: Prof. Dr. Sä miſch. 
Delan der pbilofophifchen Fakultät: Prof. Dr. Bücheler, Geh. 

Reg. Rath. 

Der akademiſche Senat 

keſteht aus dem Rektor, dem Prorektor Geh. Regierungs-Rath Prof. 
Dr. Büheler, dem Univerfitäts-Richter, den Dekanen der fünf 
gakultäten und den Senatoren: 
Tıof. Dr. Ufener. 

Naſſe, Seh. Reg. Rath. 
Hälſchner, Seh. Juſt. Rath. 
Dflüger, Geh. Med. Rath. 
Meyer. 

8 

s 

8 

Fakultaͤten. 

1. Evangelifch⸗-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Lange, Ober⸗Konfift. Kath, Dr. Mangold. 

Mitglied des Konfifto- ⸗Kamphauſen. 
riums der Rheinprovinz. -theol. et phil. Chriſtlieb. 

-Krafft, Konfiſtorial-Kathh.. ⸗⸗Bender.— 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
lie. theol. et Dr. phil. Benrath. 
⸗Budde. 

c. Privatdozenten. 
Lie. theol. et Dr. phil. Zimmer. 

⸗ ⸗ Spitta. 
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2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Menzel. Dr. Zangen. 
⸗Floß. ⸗Simar. 
⸗æReuſch. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Kaulen. 

3. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Hälſchner, Geh. Juſtiz⸗ Dr. Endemann. 
Hr ‚Mitglieddes Herren ⸗B om ann, Geb. Suftiz- 

ath. 
v. Stinging, Geh. Juſtiz⸗ = jur. et phil. Hüffer. 

Nath. Lörid. 
Ritter v. Schulte, dögl. 

b. Außerordentliche Profefloren. 

. Ricoloviuß, 
Kloftermann, Geh. Bergrath. 
Schloßmann. 

4 Mediziniſche gatuttät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Bett, Geh. Mediz. Rat. Dr. Köiter. 
Buſch, dögl. : Sämtid. 
. vd. Leydig, dögl. . Binz. 
⸗ Dre dögl. « med. et phil. Baron v. la 
s Nühle, dagl. Balette St. George. 

b. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. Schaaffbaufen, Geh. Dr. Sinfelnburg, Geb. Reg. 

Medizinal:Rath. Rath. 
« Doutrelepont. :s Zung. 
» Obernier. s med. et phil.v, Mofengeil. 

s Madelung. 

c. Privatdozenten. 
Dr. med. et phil. Zu dy8, Dr. Nußbaum. 

.» Rod. ⸗Finkler. 
⸗Walb. ⸗ Su Schulz. 
s Burger. tbbert. 
. Molffberg. 
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5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Bergemann. Dr. Maurenbreder. 
s phiLettheol.@ildemeifter. - LK. Juſti. 
s Knoodt. » Neubäufer. 
. nahe Seh, Reg. Rath. - vom Rath. Oh. Bergrath. 
-Naſſe, d ⸗Reinh. Kekule. 
: Staufins, hegl. ⸗Menzel. 
Schöäfer. ⸗æRitter. 
» Büheler, Geh. Reg. Rath. = Wilmanns. 
« Wiener. ⸗Aufrecht 
Lipfchitz. .« Shönfelb. 
» phil. et med. Aug. Kekulé, : #Förfter. 

Geh. Reg. Rath. -e Frhr. v. Richthofen. 
% Jürgen Bona Meyer. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeffor. 

Dr. Delius, Geh. Reg. Rath. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Radicke. Dr. Schlüter. 
-Scdaarſchmidt. s Andrefen. | 
:s Bernayß, Prym. 
: Kortum. ⸗Wallach. 
: Bifchoff. : %. Schmip. 
: dirlinger. ⸗v. Hertling. 
s Andrä. s Trautmann. 
: Ketteler. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Klein Dr. Anſchũtz. 
: Bitte » Klinger. 
: Bertlan. s %rand. 
: Xeon. . Lehmann. 
s Lippß, ⸗Pohlig. 
»Claiſen. .« Lampredt. 

Leltoren der neueren Spraden. 
Ir. Pin mati, Lektor der italtenifhen Sprache. 
: Apmeric, Lektor der franzöfiihen Sprache. 

Lehrer der Tonkunſt. 

"undelsfohn, Organift. 
Lehrer der Zeihnentunft. 

Kippers, Bildhauer. 
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Ererzitien-Meifter. 
Ehrich, Fechtmeifter. 

Beamte: 

Röhmer, Kuratorial-Sekretär. 
Köhler, Kanzleirath, Untverfitäts-Sefretär. 
Hoffmann, Neltoratd-Sefretär. 
Kirchner, Rechnungs-Rath, Univ.⸗Kaſſen-Rendant und DOuäftor. 

Univerfitätd-Ardhitelt. 

Reinicke, NRegierungd-Baumeifter. 

10. Zheologifche und philofophifche Akademie zu Mänfter. 

Kurator: 

Dr. v. Küblwetter, Wirkl. Geheimer Rath und Oberpräfident 
der Provinz Weftfalen. 

Rektor: 
Prof. Dr. Nitſchke. 

Dekane: 

Dekan der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Schwane. 
⸗ der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Spider. 

Senat: 

Sämmtliche ordentliche Profeſſoren beider Fakultäten. 

Akademiſcher Richter: ch | 
Geheimer Zuftizs und Appellationdgerichtd-Rath a. D. Tüsha us. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Berlage. Dr. Schwane. 
⸗»Bisping. .« Hartmann. 

b. Außerordentliher Profeflor. 
Dr. Schäfer. 

c. SPrivatdozenten. 
Lic. theol. $edhtrup. Lic. theol. Baup. 

2. Philofophiihe Fakultät. 
| a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Rospatt. Dr. Storck. 
. SHittorf. . 9. Langen. 
⸗Karſch, Medizinal-Rath. s Stahl. 
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Dr. Hoſius. Dr. Körting. 
⸗Nitſchke. ⸗Niehues. 
» Bahmann. s Sturm. 
:« Spider. .e 9. Salfomdti. 
s Lindner. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Dr. Sälüter. Dr. Rordhoff. 
e Yarmet. » Racobi. 
⸗Landois. ⸗v. Ochenkowski. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Hagemann. Dr. Eder. 
s Büffer. 

Leltor. 

Deitersd, Lehrer der neueren Spraden. 

Lehrer für Künfte. 
Mufifiehrer: Grimm, Mufikdirektor. 
Zurn= und Fechtlehrer: Kemper, Gymmafiallehrer. 

Akademiſche Beamte. 

Sekretär und Quäftor: Geisberg, aan oil a. D. 
Rentmeifter des Studienfonds: Dermann, kommiſſariſch. 

ll. Lyzeum Hosianum zu Braunsberg. 

Kurator. 
Dr. v. Horn, Wirkl. Geh. Rath und Oberpräfident der Provinz 

Dftpreußen. 
Rektor. 

Dr. Bender, Profeſſor. 
Dekane. 

Telan der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Dittrich. 
Telan der philofophifchen Fakultät: Prof. Dr. Weißbrodt. 

Fakultaͤten. 

a. Theologiſche Fakultät. 

Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. D8wald. Dr. Dittrich. 

:s Hipler. Weiß. 

Außerordentlicher Profeſſor. 
Lie. Marquardt. 

iBi. 6 
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b. Philoſophiſche Fakultät. 

Drdentliche Profefloren. 

Dr. Feldt, Geb. Reg. Rath. Dr. Midelis . 
: Bender. ⸗Weißbrodt. 

Privatdozent. 
Dr. Krauſe. 

L. Die Königlichen techniſchen Hochſchulen. 

1. Techniſche Hochſchule zu Berlin. 

4 Nektor und Senat. 

a. Rektor. 

Wiebe, Profeſſor, Geh. Reg. Rath. 

b. Prorektor. 
vacat. 

c. Abtheilung8-Boriteher. 

Br mmelöberg, Profeſſor, * Faq⸗⸗Abtheilung. 
in 

Dr. Weingarten, dögl. Y ⸗ ⸗ 
Ende, dgl, Baurath, l. = ⸗ 
Dr. Win (et, Drofeflor, I. » ⸗ 

d. Syndikus. 

Kuhnow, Reg. Aſſeſſor. 

e. Senatoren. 

Dr. Paalzow, Deofelor, V. daqh Abtheilung. 
s» Liebermann, van IV. 

Brir, Wirk. Admir. ath, Vorſteher der Sektion für Schiffbau. 
Kühn, Profeſſor, dadh· Ab theilung. 
Meyer, dsgl. 1. 
Shlihtins, dögl. DO. : . 

B. Abtheilungen. 

(Die Mitglieder der AbtheilungsKollegien find durch * bezeichnet.) 

Abtheilung I für Arditeltur. 

Borfteher. 

Ende, Profeilor, Baurath. 
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Mitglieder. 
a. Gtatömäßig angeftellte. 

*Spielberg, Peofeſſor. *Schwatlo, Profeffor, Baurath. 
*Dr. Dobbert, dsgl. "Kühn, Profeflor. 
*3acobötbal, dsgl. »Raſchdorff, dsgl. Baurath. 

b. Nicht etaismäßig angeſtellte. 

Biermann, Profeſſor. Ehis, Reg. Baumeiſter. 
Däge, dsgl. Strack, Architekt. 
»Adler, dsgl., Geh. Baurath. Wolff, Reg. Baumeiſter. 
Dr. Leſſing, Profeſſor. *Ende, —* or, Baurath. 
Lürßen, dsgl. Ditzzen, Profeſſor. 

c. Privatdozenten. 

Schulze, Bau⸗Inſpektor. Tuckermann, Poſt-Baurath. 
Dr. Lehfeldt. Theuerkauf, Maler. 
Perdiſch, Poſt-Bau⸗Inſpektor. Gräb jr. Hiftorienmaler. 
Schäfer, Arditelt. 

Abtheilung U für Bau-Ingenieurwefen. 
Borfteber. 

Dr. Winkler, Profeffor. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeftellte. 

“Dr. Dörgend, Profeffor. *Dr. Winkler, Profeflor. 
Spangenberg, dögl. *Söring, dsgl. 
"Brandt, dögl. »Schlichting, dsgl. 

b. Nicht etatsmaßig angeftellte. 
Dr. phil. Brix. Büſfing, Ingenieur. | 
Scholtz, Baumeiſter. Wolff, Eifenbahn - Baumeifter 

*SHagen, Geh. Ober-Baurath. a. D. 
Dietrich, Profeffor. 

c. Privatdozenten. 

Boͤdecker, Reg. Baumeilter. Landsberg, Baumeifter. 
Haveſtadt, dögl. Mehrtens, Reg. Baumeifter. 

Abtheilung III für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

Borfteber. 
rin, Profeſſor. 

Mitglieder. 
a. Ctatdömäbig angeftellte. 

"Biebe, Prof., Geh. Reg. Rath. *Reuleaur, Profeffor, Geb. 
*zint, Profeflor. Peg. Rath (beurlaubt). 

6 # 
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*Sonfentius, Profeflor. Ludewig, Profeflor. 
"Meyer, deögl. 

b. Nicht etatömähig angeftellte. 

*Hörmann, Profeflor. Dr. Shaby. 
Brauner, Ingenieur. 

Seltion für Schiffbau. 

*Brir, Wirkl. Abmiralitäterath, Sektions-Vorſteher. 
"Schwarz-Slemming, Marine- Schiffbau Ingenieur. 
“Dietrich, Admiralitätörath. 
"Dill, Ingenieur. 
Görri 8, Marine-MafchinenbausIngenieur. 

c. Privatdozenten. 
Wehage, Ingenieur. 

Abtheilung IV für Chemie und Hüttenkunde. 

Vorſteher. 
Dr. Rammeldberg, Profeflor. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeftellte. 

*Dr. Rammeldberg, Drofeflor. “Dr. Liebermann, Profeffor. 
* s Meber, dögl. ⸗Hirſchwald, degl. 
* „ Bogel, dagl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Dr. Rüdorff, Profeflor. Dr. Sell, Profeſſor, Kaiferl. 
Wedding, Geh. Bergrath. Peg. Rath. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Philipp. Dr. Biedermann. 

: Delbrüd. :» Römer. 
Kaliſcher. ⸗Weeren. 

. MWeyl. 

Abtheilung V für Allgemeine Wiſſenſchaften. 
Borfteber. 

Dr. Weingarten, Profeflor. 

Mitglieder. 

a. Etatsmägßig angeftellte. 
"Dr. arondolb, Profeſſor. *Dr. Koſſak, Profeſſor. 

⸗ Großmann, dsgl. *2Paalzow, dsgl. 
* Grell, dögl. *-Weingarten, degl. 
#2 Herper, dögl. *. Hand, degl. 
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b. Nicht etatömäßig angeftellte. 

Dr. Reinde, Sanitätdrath. Dr. Meyer. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Reidel. Dr. Buka. 
s phil. Schol z. s Hamburger. 
s phil. et jur. ilfe » Xiebe, Profeflor. 

d. Lehrer, weldye zur Ertbeilung von Unterricht in den neueren 
Sprachen an der techniſchen Hochſchule berechtigt find: 

Madden, Edward Cumming. Dr. Didmann, Oberlehrer. 

0. Beamte. 

a. Berwaltungöbeamter (Syndifuß). 
Kuhnow, Rey. Affeflor. 

b. Büreau-Beamte. 

Etatsmäßig angeftellte. 
xröauf, Rechnungsrath, Rendant der Hauptkaſſe. 
doifneifter, Rechnungsrath, Rendant der Vorſchußkaſſe. 
Seiffert, Selretär, Bibliothekar und Haubsinſpektor. 

2. Techniſche Hochſchule zu Hannover. 

Königlicher Kommiſſar. 
r. Leipziger, Oberpräfident. 

Rektor. 

Launhardt, Profeſſor, Geh. Reg. Rath. 

Abtheilungs-Vorſteher. 
kur ir Abtpeilung L Debo, Profeffor, Baurath. 

II. Garbe, dogl., dsgl. 
UL Dr. Rüblma un, Profeſſor, al Reg. Rath. 
IV. s SHeeren, dögL., 
V. = Befjell, Drofeffor. 

Abtheilungs- Mitglieder. 
Die Mitgfieber der Abtheilungs-Kollegien find mit einem Stern und bie Mit- 

glieber des Senats mit 2 Sternen bezeichnet.) 

Abtheilung I für Arditeltur. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder: 
*Debo, Profeſſor, Baurath. Blancke, Maler. 
Haſe, dögl.,  bögl. Foͤh ler, Profeflor, Baurath. 
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Küfter, Maler. »Schuch, Profeflor. 
Engelhard, Prof., Bildhauer. »Schröder, dgl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Engelte, Maler. "Stier, Reg. Baumeifter. 
Dr. Müller, Studienrath. 

c. Privatdozent. 
Haupt, Arditelt. 

Abtheilung II für Bauingenieurmwefen. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 

**Dr. Hunäuß, Profeffor, Gh. **Barbe, Profeffor, Baurath. 
Neg. Rath. *D olezalek, dögl., dgl. 

*Launhardt, dögl., dägl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Merling, Provinzial⸗Telegrahh. Barkhauſen, Regierungs— 
Direktor z. D. Ba umeifter. 

c. SPrivatdozenten. 

Gerke, Ingenieur. Pepold, Ingenieur. 

Abtheilung II für Mafhinen-Ingenieurweien. 

a. Gtatömäßig angeftellte Mitglieder. 

“"Mühlmann, Profeflor, Geh. aloe Profeſſor. 
Reg. Rath. Riehn, dögl. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte Mitglieder. 

*»Frank, Kaiſerl. Eiſenbahn⸗Maſchinenmeiſter. 

c. Privatdozenten. 

Freſe, Ingenieur. Schöttler, Ingenieur. 

Abtheilung IV für chemiſch-techniſche Wiſſenſchaften. 
a. Etatsmäßig angeſtellte Mitglieder. 

**Dr. Heeren, Profeſſor, Seh. *Dr. v. Quintus Icilins, 
Reg. Rath. Profeſſor. 

*nUlrich, Profeſſor. *Dr. Kraut, dsgl. 

b. und c. vacat. 

Abtheilung V für allgemeine Wiſſenſchaften ıc. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 
"Bruns, Pro *Dr. . 
Dr. 9 ef * en * I e WO 
*Keck, dsgl. 
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b. Nicht etatömäßig angeftellte: 

Dr. $ebler. Dr. Schäfer. 
Adolf Meyer. 

c. SPrivatdozenten. 
vacat, 

Berwaltungd-Beamte. 

für das Rektorat. 

Kluge, Sekretär und Rendant. 

für die Bibliothek. 

Rommel, Bibliotfefr. — —— 

3. Techniſche Hochſchule zu Aachen. 

Königlicher Kommiſſar. 

Hoffmann, Regierungs-Präſident. 

Rektor. 

v. Gizycki, Profeſſor. 

Abtheilungs-Vorſteher, gleichzeitig Senats-Mitglieder. 

Sr Abtbeilung I Ewerbeck, Profeflor. 
⸗ .d. Kaven, Baurath, Geh. Reg. Rath. 

I Herrmann, Drofeffor. 
. . IV. Dr. Dürre, dogl. 

V. ⸗Wüllner, dsgl. 

Ordentliche Lehrer (Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien). 

Abthetlung I für Arditeltur. 
Emwerbed, Profeflor. Dr. Lemde, Profeſſor. 
Damert, dagl. Neiff, dsgl. 
Henrici, dögl. 

Abtheilung Il für Bau-Ingenieur-Wefen. 

v. Kaven, Bauratb, Geh. Neg. Rath. 
Dr. Heinzerling, Baurath, Drofeffor. (Senatömitglieb.) 

. Helmert, Profeflor. 
Inge, dögl. 

Abtheilung III rar Mafhinen-Ingenieur-Wefen. 

Herrmann, Profeſſo Pinzger, Frofeſſor. 
v. Bizpdi, a ( Mor.) Lüders, dögl. 
v. Reihe, d 
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Abtheilung IV für Bergbau und Hüttenkunde und 
für Chemte. 

Dr. Dürre, Profeffor. Dr. Laspeyr es, Profeffor. 
- Stahlfhmidt, dsgl. N. N., Lehrer für Bergwilfen 
« Michaelis, dögl. ſchaften (manquirt gegen den 
« Glaßen, dögl. Stat). | 

Abtheilung V für allgemeine Wiſſenſchaften, 
in8befondere Mathematif und Naturwiſſenſchaften. 

Dr. ®üllner, Profeflor. Dr. Stahl, Profeffor. 
⸗ ailter, dbögl., Geh. Reg = v. Kaufmann, dögl. (Se 

ath. natömitglied). 
«e Hattendorff, Profefjor. 

Außerordentliche Lehrer. 
Blum, Bildhauer, gehört zur Abtheilung I. 
Krohn, Ingenieur, - > ⸗ II. 
Reichel, Gewerberath, 
Dr. Grotrian, Phyſiker, gehören zur Abtheilung V. 
Wark, Telegraphen⸗Inſpeltor, 

Hälfslehrer oder Aſſiſtenten. 
Dr. La Coſte, Chemiker. Goͤcke, Bauführer, Ingenieur. 
Palme, Bau⸗Ingenieur. Dr. Halberſtadt, Chemiker. 
Reintgen, MaſchinenIngenieur. = Berghuys, dsgl. 
v. Voß, dögl. ⸗v. Reis, dögl. 
Fenner, Bau⸗Ingenieur. Möbius, Borlefungs-Affiftent 
Gerresheim, Chemiler. Frentzen, Bauführer, Ardjitelt. 

Privatdozenten. 

Forchhe imer, Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. 
Franken, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtheilung V. 

Berwaltungsperjonal. 
Kling, Rendant und Sekretariatsbeamter. 

— — — — —  — 

M. Gymnaſial- und Reol-£ehranfalten. 

Das Berzeihnis diefer Anitalten wird von dem Reichsamte 
bed Innern zu Anfang ded Sommer-Schuljemefterd neu aufgeftellt 
und demnäht veröffentlicht werden. 

— —— 

N. Königliche und Provinziol-Gewerbefchulen. 

Die Nachrichten werden zu Anfang des Sommer-Schuljemefterd 
gebradyt werden. 

— mn —— 
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0. Die Königlichen Schnlichrer- und Lehrerinnen-Zeminart. 

I. Provinz Oftpreufen. 
(6 evangel. Kehrer-Seminare, 1 lathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 

l. Braunsberg, kathol. Seminar, Direktor: Hoffmann. 
2. Preuß. Ey lau, evang. Seminar, Platen. 
3. Friedrichshoff, ds8sgl. Dittmann. 
4. Dfterode, dsgl. ⸗ Baumann. 
5. Baldau, dögl. ⸗ Päch. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 
6. Angerburg, evang Seminar, Direktor: Schröter. 
1. Karalene, ggl. ⸗Triebel. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

8. Berent, kathol. Seminar, Direktor: Damroth. 
I, Marienburg, evang. Seminar, «= Boromöfi. 

b. Regierungsbezirk Marienwerder. 
10. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direltor: Seeliger. 
Il. Graudenz, fathol. Seminar, = Sordan. 
12. töbau, evang. Seminar, ⸗ Göbel. 
13. Tuchel, kathol. Seminar, ⸗ Wentzke 

III. Provinz Brandenburg. 
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.) 

a. Stadt Berlin. 
14. Berlin, evang. Seminar für Stadt: 

chulen, Direktor: Schultze. 
1). Berlin, evang. Lehrerinnen-Se⸗ 

minar, Supprian. 

b. Regierungsbezirk Potsdam. 
15. Köpenick, evang. Seminar, Direktor: Schaller. 

8 N. Kyritz, dögl. :»  Kiep. 
18. Ren Huppin, dgl. :s Briefe 
N. Oranienburg, dgl. Ooltſch. 

e. Regierungsbezirk Frankfurt. 

At-Döbern, evang. Seminar, Direktor: Berdrow. 

A. Droffen, dögl. « Gabriel. 
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Konigsberg N. M., ang. Seminar, Direktor: Beſig. 
Nenzelle, dögl. 

und Waiſenhaus, . Rüte. 

IV. Provinz Pommern. 
(7 evangel. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Stettin. 

. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe. 

. Doölip, dogl. ⸗ Maaß. 

. Pyrip, dögl. . Schwarzkopf. 

b. Regierungdbezirt Kößlin. 

. Bütomw, evang. Seminar, Direltor: Knauth. 

. Dramburg, dgl. . Kern. 

. Kößlin, bBgl. ⸗ Preſting. 

e. Regierungsbezirk Stralſund. 

. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Bünger. 

V. Provinz Pofen. 
(2 evang., 2 fathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätifches Lehrer-Seminar, I Lehrer 

. Kofhmin, evang. Seminar, Direltor: Shönmwälder. 

. Paradies, kathol. Seminar, = Dr.theol.Barminsti. 

. Dofen, Lehrerinnen-Seminar, = Baldamuß, 

.Rawitſch, parität. Seminar, . Laskowski. 

innen⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Poſen. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
35. Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Vater. 
36. Exin, kathol. Seminar, ⸗ Szafraͤnski. 

VI. Provinz Schlefien. 
(7 evangel., 10 Tathol. Lehrer-Seminare.) 

a. Regierungdbezirt Bredlay. 

37. Bredlau, kathol. Seminar, Direktor: Marks, 
38. Habelfhwerdt, dögl. Dr. Volkmer. 
39. Münfterberg, van, Seminar, ⸗ Paul. 
40. Dels, ⸗ Henning. 
Sieinaua.d. D., —8 und 

Waiſenhaus ⸗ Wendel. 
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b. Regierungsbezirk Liegnip. 

2. Bunzlau, evang. Seminar, Waiſen⸗ 
und Schul⸗ Anftalt, Direltor: Lang. 

4. Liebenthal, kathol. Seminar, ⸗ Kloſe. 
4. Reihenbad S. L., evang. Seminar, > Seidel... 
4. Sagan, dögl. = Spohrmann. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 

4. Ober⸗Glogau, kathol. Seminar, Direktor: vacat. 
41. Kreugburg, evang. Seminar, Skrodzki. 
48. Oppeln, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Ziron. 
49, Peisfretiham, dsgl. ⸗ Kokott. 
0. Pilchowitz, dögl. : Braun. 
Jl. Rojenberg, dsgl. ⸗ Dr. Weiß. 
2 Ziegenhals, dsgl. » ‚Dr. Kretſchmer. 
53. Zülz, dögl. :» Dobroidte. 

VI Provinz Sachſen. 

8 ang. kehrer · Seminare, 1kathol. Lehrer⸗Seminar, 1 Gouvernanten⸗Inſtitut 
1 evangel. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirt Magdeburg. 

4. Barby, evang. Seminar, Direktor: Domars 
». Halberftadt, dsgl. Kehr. 
6. Oſterburg, dsgl. ⸗ —* 

b. Regierungsbezirk Merſeburg. 

5, Delitz ſch, evang. Seminar, Direktor: Trinius. 
58.1) KAT evang. Gouvernanten- | 

n J 
59.) Dropßig, evang. Lehrerinnen⸗ ⸗—Arißinger. 

Seminar, 
60. Eiſsleben, evang. Seminar, Svperber. 
bl. Eiſter werda, dogl. e Dr. Hirt. 
62. Weipenfels, dsgl. =  Bethe. 

c. Regterungdbezirt Erfurt. 

63. Erfurt, evang. Seminar, Direltor: Dr. Sütting. 
64. Heiligenftadt, kathol. Seminar, Schultz. 

I) Die Anftalten zu Droyßig ſtehen unmittelbar unter dem Königl. 
iniſterinm der geifllihen ac. Angelegenheiten, |. Seite 5 biefes Peftes. 



92 

VIH. Provinz Scleswig-Holitein. 
(4 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evang. Lehrerinnen Seminar ?).) 

65. Auguftenburg, evangel. Xehrer- 
innen-Seminar, Direktor: Richter. 

66. Eckernförde, evang. Seminar, 
(Schleswig) ⸗ Flügge. 

67. Tondern, dsgl. (Schlebwig) ⸗ Caſtens. 
68. Segeberg, dögl. (Holſtein) -= Lunge. 
69. Ueterjen, dögl. (Holftein) Keetmann. 

IX. Provinz Hannover. 
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Rehrer-Seminar.) 

a. Landdrofteibezirt Hannover. 

70. Hannover, evang. Seminar, Direltor: Mahraun. 
71. Bunftorf, dogl. ⸗ Knoke. 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

12. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: Dr. Shumann. 
73. Hildesheim, kathol. Seminar, ⸗ Wedekin. 

c. Landdroſteibezirk Lüneburg. 

74. Lüneburg, evang. Seminar, Direktor: Koͤchy. 

d. Landdroſteibezirk Os nabrück. 

75. Os na brück, evang. Seminar, Direktor: Dr. Jüngling 

e. Landdroſteibezirk Stade. 

76. Bederkeſa, evang. Seminar, Direktor: Neinede. 
77. Stade, dsgl. Diercke. 
78. Verden, dsgl. ⸗ Poſtler. 

f. Landdroſteibezirk Aurich. | 

79. Aurich, evang. Seminar, Direltor: van Senden. 

X. Provinz Weftfalen. 

(3 evangel., 3 kathol. Lehrer-, 2 kathol. Kehrerinnen-Geminare.) 

a. Regterungsbezirt Münfter. 
80. Langenhorft, Tathol. Seminar, Direlior: Lechtappe. 
81. Münfter, kathol. Kehrerinnen-Seminar, » .Dr. Kraß. 

— mm — an u 

2) Außerdem befiebt zu Ratzebur g im Kreife Herzogthum Lauenburg ein, 
änbifches Lehrer-Seminar, ale beffen Dirigent der Superintendent Dr. Brömel 
ungirt. 
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b. Regierungsbezirt Minden. 
2. Büren, fathol. Seminar, Direltor: Dr. Langen. 
8. Yaderborg, kathol. Lehrerinnen- 

Seminar, - Dr. Sommer. 
M. Petershagen, evang. Seminar, . Feige. 

c. Regierungsbezirt Arnsberg. 

5 Hilhenbadh, evang. Seminar, Direktor: Dr. Boodftein. 
x, Rüthen, kathol. Seminar, mit der Leitung beauftragt: 

Stuhbldreier, erfter Seminarlehrer. 
7, Soeft, evang. Seminar, Direftor: Fir. 

XI Provinz Heflen-Raffan. 
(2 @wangel., 3 paritätifhe Lehrer-Seminare, 1 lathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Kafjel. 
8 Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Flügel. 
9. Homberg, evang. Seminar, s Domid. 
x. Shlühtern, dgl. Wieacker. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
9. Dillenburg, Direltor: Richter. 
2, Montabaur, ⸗ Schieffer. 
3. Uſingen, = Hardt. 

XI. Rheinproviuz und Hohenzollern. 
(5 eangel., 10 kathol. Lehrer-Seminare, 2 kathol. Lehrerinnen-Seminare.) 

a. Regierungdbezirt Koblenz. 
4. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: vacat. 
5. Rünftermaifeld, dögl, mit der Leitung beauftragt: 

Modemann, eriter Seminarlehrer. 
*.Reumied, evang. Seminar, Direltor: Bode. 

b. Regierungsbezirk Düffeldorf. 
. Elten, kathol. Seminar, Direktor: Velten. 

Kempen, Ddögl. .e Künen. 
9. Mettmann, evang. Seminar, » Banfe. 
0, Moͤrs, Paaſche. dögl. ⸗ 
lol. Ddentirchen, kathol. Semin., Dr. Ganſen. 
2. Rheydt, evang. Seminar, Scchulze. 
3. Xanten, kathol. Lehrerinnen⸗ 

Seminar, .« Humperdind. 
c. Regterungdbezirf Köln. 

4 Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Alleker. 

"Siegburg dögl. :s Dr. Küpper®. 
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d. Regierungdbezirt Zrier. 
106. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Worſt. 
107. Saarburg, kathol. Lehrerinnen⸗ 

Seminar, ⸗ Münch. 
108. Wittlich, kathol. Seminar, Dr. Verbeck. 

e. Regierungsbezirk Aachen. 
109. Kornelymünfter, Nr Semin., Direktor: Bürgel. 
110. Linnid, Dr. Bed. 

— — — — — — — 

P. Die Königlichen Präparandenauſtalten. 

I. Provinz Oſtpreußen. 
a. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

Lötzen, Vorſteher: Symanowski. 
Pillkallen, s Kod. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
a. Regierungsbezirk Danzig. 

3. Preuß Stargardt, Borfteber: Semprid. 

b. Regierungäöbezirt Marienwerder. 

NND te 

4. Rehden, Borfteber: Palm. 

III. Provinz Brandenburg. 
(Keine.) 

IV. Provinz Pommern. 
a. Regierungsbezirk Stettin. 

5. Maffow, Vorſteher: geglim 
6. Plathe, Lüdtke. 

b. Regierungsbezirk Köslin. 

7. Rummelsburg, Vorſteher: Schirmer. 

c. Regierungsbezirk Stralfund. 
8. Grimmen, Vorſteher: Müller. 

V. Provinz Poſen. 
a. Regierungsbezirk Poſen. 

9. Liſſa, Vorſteher: Graszynski. 
10. Meſeritz, Jenike. 
11. Rogaſen, ⸗ Sawitzky. 
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22. 
23. 

25. 

26. 
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b. Regierungsbezirk Bromberg. 

Czarnikan, Vorſteher: Ufer. 

VI Provinz Schlefien. 
a. Regierungdbezirt Breslau. 

Landeck, Vorſteher: Marwan. 
Schweidnig, . Kleiner. 

b. Regierungsbezirk Liegnip. 
Schmiedeberg, DBorfteber: Löſche. 

c. Regierungsbezirt Oppeln. | 

Dppeln, Vorfteber: Schleicher. 
Roſenberg, ⸗ Woitun. 

. Ziegenbalß, ⸗ Frobel. 
Zülz, ⸗ Puſch. 

VII. Provinz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

Onedlinburg, Vorſteher: Lehmann. 

b. Regierungsbezirk Erfurt. 
. Heiligenftadt, Vorſteher: Hillmann. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 
Apenrade, BVBorfteber: Högelund. 
Barmitedt, ⸗ Boͤſch. 

IX. Provinz Hannover. 

a. Landdroſteibezirk Hannover. 

Diepholz, Vorſteher: Grelle. 

b. Zanddrofteibezirt Osnabrück. 

Melle, Borfteber: Mertelömann. 

e. Landdroſteibezirk Aurid. 

Aurid, Vorſteher: Hoffmeyer. 

X. Provinz Weftfalen. 
a. Regierungsbezirk Arnsberg. 

Laasphe, Vorſteher: Schreff. 

XI. Provinz Heſſen⸗Nafſan. 

a. Regierungsbezirk Kaſſel. 
Fritzlar, Vorſteher: Pyroth. 
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b. Regierungdbezirt Wiesbaden. 

29. Herborn, Borfteber: Hopf. 

XII. Rheinprovin;. 
a. Regierungsbezirk Koblenz. 

30. Simmern, Vorfteher: Weyraud. 

Q. Die Königl. Taubſtummenanſtalt zu Berlin. 
| (C. Linienftraße 83 — 85.) 

Direktor: Dr. theol. Treibel. 

R. Die Königl. Klindenanfalt zu Stegliß bei Berlin. 

Direftor: Rösner. 

S. Die öffentlichen höheren Mädchenſchnulen. 

I. Provinz Oftpreußen. 

a. Regierungsbezirk Königöberg. 

1. Allenftein, Rektor: Preuß. 
2. Bartenftein, (Rektorat z. 3. erledigt.) 
3. Preuß. Holland, Rektor: Reuſcher. 
4. Königäberg, Diretor: Sauter. 
5. Memel, Dirigent: Halling. 
6. DÖfterode, Rektor: Neumann. 
7. Pillau, ⸗ Schwenzfeier. 
8. Raſtenburg, ⸗ Pensky. 
9. Wehlau, ⸗ Knorr. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

1. Gumbinnen, Rektor: Leipold. 
2. Inſterburg, Direktor: Görth. 
3. Tilſit, —Wilms. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

1. Danzig, Direktor: Dr. Neumann. 
2. Elbing, ⸗ Witt. 
3. Marienburg, Rektor: Klug. 
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b. Regierungdbezirl Marienwerder. 

1. Graudenz, Direltor: Borrmann. 
2, Kemig, Reltor: Böjele. 
3. Marienwerder, ⸗ Diehl. 
4. Schwep, ⸗ Landmann. 
d. Thorn, Direktor: Dr. Prowe. 

IM. Provinz Brandenburg. 

a. Stadt Berlin. 
1. Berlin, Königl. Elifabethjhule, Direktor: Dr. Schönermart, 

Prof. 
?. Berlin, Königl. Augufta-Schule, Seminar-Direltor Supprian. 
3. Berlin, Stadtiihe Luifen- Schule, Direktor: Dr. Mäbner, 

Prof. 
4. Berlin, Städt. Biktorta- Schule, Direltor: Dr. Huot. 
9. Berlin, Städtifche Sophien- Schule, Direltor: Dr. Benede. 
5. Berlin, Städt. Charlotten-Schule, Direltor: Dr. Goldbed, 

Prof. 
b. Regierungdbezirt Potsdam. 

l. Angermünde, Rektor: Riemer. 
2. Brandenburg a. / H., ⸗Becker. 
3. Charlottenburg, ⸗ v. Mittelſtädt. 
4 Eberömalde, . Dr. Gröbe. 
>. Havelberg, ⸗ Sparkuhle. 
6. Luckenwalde, . Booz. 
J. Perleberg, ⸗ Hartung. 
°. Petödam, ⸗ Soltmann. 
>. Prenzlau, = Hentel. 
6. Neu-Ruppin, Dr. Kerſten. 
4. Shwedt a./D., ⸗ Havelandt, interim. 
. Spandau, Baldamus. 
.3. Wittſtock, ⸗ Meyer. 

Briezen a./O., Bennewitz, zugleich 
Prediger. 

e. Regierungébezirk Frankfurt. 
. Frankfurt a./d., Rektor: Wegener. 
2. Guben, s Dupre. 
3. Königäberg N./M., ⸗ Kähler. 
4. Küftrin, ⸗ Le nz. 

5. Landsberg a. / W., ⸗ Junglk. g 
Außerdem beſtehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über 

3 Ziel der Bollöfchule pinansgehende Öffentlihe Mädchenſchulen: 
I Ainftermalde, gehobene Mädchenſchule, Rektor: Nafe. 
2. Frankfurt a./D., degl. :» Bombe. 
81. 7 
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b. Regierungsbezirt Wiesbaden. 
29. Herborn, Borfteher: Hopf. 

XU. Rheinprovinz. 
a. Regierungsbezirk Koblenz. 

30. Simmern, Vorſteher: Weyraud. 

Q. Die Königl. Taubfinmmenanftalt zu Kerlin. 
(C. Linienftraße 83 — 85.) 

Direktor: Dr. theol. Treibel. 

R. Die Königl. Blindenanſtalt zu Steglit bei Kerlin. 
Direktor: Nödner. 

S. Die öffentlichen höheren Mädchenſchulen. 

I. Provinz Oftpreußen. 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
1. Allenſtein, Rektor: Preuß. 
2. Bartenſtein, (Rektorat z. 3. erledigt.) 
3. Preuß. Holland, Rektor: Reufcer. 
4. Koͤnigsberg, Direkter: Sauter. 
5. Memel, Dirigent: Halling. 
6. Ofterode, Rektor: Neumann, ' 
T. Pillau, ⸗ Schwenzfeier. 
8. Raſtenburg, ⸗ Pensky. 
9. Wehlau, ⸗ Knorr. 

b. Regierungdbezirt Gumbinnen. 
1. Gumbinnen, Rektor: Leipold. 
2. Infterburg, Direktor: Goͤrth. 
3. Zilfit, ⸗Wilms. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

1. Danzig, Direktor: Dr. Neumann. 
2. Elbing Witi. 
3. Marienburg, Rektor: Klug. 
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b. Regierungsbezirt Marienwerder. 

1. Sraudenz, Direltor: Borrmann. 
2. Konip, Rektor: Böſeke. 
3. Marienwerder, ⸗ Diehl. 
4. Schwetz, ⸗ Landmann. 
5. Thorn, Direftor: Dr. Prowe. 

II. Provinz Brandenburg. 

a. Stadt Berlin. 

1. Berlin, Königl. Elifabethichule, Direktor: Dr. Shönerma d 
Prof. 

2. Berlin, Königl. Augufta-Schule, Seminar-Direftor Supprian. 
3. Berlin, Stadtifche Luifen- Schule, Direltor: Dr. Mäßner, 

Prof. 
4. Berlin, Städt. Biktoria- Schule, Direktor: Dr. Huot. 
5. Berlin, Städtiihe Sophien-Schule, Direltor: Dr. Benede, 
6. Berlin, Städt. Charlotten- Schule, Direltor: Dr. Goldbed, 

Prof. 
b. Regierungsbezirk Potödam. 

l. Angermünde, Rektor: Riemer. 
2. Brandenburg a. / H. ⸗Becker. 
3. Charlottenburg, ⸗ v. Mittelftädt. 
4. Eberswalde, ⸗ Dr. Grõhe. 
5. Havelberg, ⸗ Sparkuhle. 
6. Luckenwalde, ⸗ Booz. 
J. Perleberg, ⸗ Hartung. 
8. Potsdam, ⸗ Soltmann. 
9. Prenzlau, ⸗ Hentel. 

10, Reu-Ruppin, . Dr. Keriten. 
11. Schwedt a./D., ⸗ Havelandt, interim. 
12. Spandau, :e . Baldamuß, 
13. Wittſtock, ⸗ Meyer. 
14. Wriezen a./D., . Bennewitz, zugleidy 

Prediger. 
c. Regierungsbezirk Frankfurt. 

l. Frankfurt a. /O., Rektor: Wegener. 
2. Guben, Dupré. 
3. Königsberg N. / M., ⸗ Kähler. 
4. Küftrin, „ Lenz. 
9. Kandöberg a. / W., ⸗ Jungk. 

Außerdem beſtehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über 
das Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 
l. Finfterwalde, gehobene Mädchenſchule, Rektor: Nafe. 
2. Frankfurt a. /O. dögl. s Bombe. 
1581. 7 
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. Sriedeberg N. / M., gehobene Mädchenſchute Rektor: Iskraut. 3 
4. Fürſtenwalde, vogi. Vorſteher: Fraude. 
5. Kottbus, dsgl. Rektor: Kärwitz. 
6. Kroffen dsgl. Zander. 
7. Lübben, dögl. ⸗ Peters. 
8. Schwiebud, Mädchen⸗Mittelſchule, ⸗ Greulich. 
9. Soldin, dsgl. ⸗ Ziegel. 

10. Sorau, dögl. . Wangrin. 
11. Zielenzig, dögl. ⸗ Rösler. 

IV. Provinz Pommern. 

a. Regterungdbezirf Stettin. 

1. Anklam, Reltor: Hülfen. 
2. Demmin, ⸗ Dr. Bodin. 
3. Gollnow, Mi ſta. 
4. Pyritz, Rektorat 3. erledigt. ) 
5. Stargard, Rektor: Dr. Hagen. 
6. Stettin, Direktor: Dr. Haupt. 
7. Stettin, ,Reltor: Di iſchoff. 
8. Swinemünde, ⸗ Dr. Faber. 
9. Treptow a./Rega, ⸗ Raue. 

10. Wollin, s Dr. Meyer 

b. Regierungdbezirt Köslin. 

1. Kolberg, Rektor: Dr. Eggert. 
2. Stolp, ⸗ Kaſelitz. 

c. Regierungsbezirk Stralſund. 

1. Greifswald, Rektor: Dr. Gruber. 
2. Stralſund, ⸗ Wagner. 

Außerdem beſteht zu 
1. Wolgaſt unter Leitung des Rektors Menzel 

eine über das Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentliche Mäd— 
chenſchule. 

V. Provinz Poſen. 

a. Regierungsbezirk Poſen. 

1. Kempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. rartin, Rektor 
ed Progymnaſiums. 

2. Krotoſchin, Rektor: * alcke. 
3. Pleſchen, Vorſteherin: Fräulein M. Wernicke. 
4. Poſen, Luiſenſchule, Seminar⸗Direktor Baldamus 
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b. Regierungdbezirt Bromberg. 

I. Bromberg, Direktor Schmidt. 

Außerdem beftehen im Regierungdbezirfe noch folgende über das 
ziel der Volksſchule binauögehende öffentlihe Maädchenſchulen: 

I. Bromberg, Mädchen: Mittelfchule, Rektor: Wilke, 
3, Nafel, ftädtiiche Zöchterjchule, s _Xrippenfee. 
3. Schneidemühl, dögl. Ernſt. 

VI Provinz Schlefien. 

a. Negierungdbezirt Breslau. 
1. Breslau, Höhere Mädchenſchule am Ritterplag, Direktor: Dr. Luchs. 
?. Bredlau, höhere Mädchenſchule auf der Taſchenſtraße, 

Direltor: Dr. Sleim. 
3. Schweidnig, höhere Mädchenſchule, Rektor: Engmann. 
Sıberbem beftebt zu 
l. Brieg unter Leitung des Rektors Kurts 
Se gehobene Mädchenfchule. 

b. Regierungdbezirt Liegnip. 

J. Bunzlan, Rektor: Eckersberg. 
2. Glogau, ⸗ Dr. Lundehn. 
3. Goͤrlit, e Dr. Zinn. 
4. Hirſchberg, ⸗ Waldner. 
5. Lauban, ⸗ Preuß. 
A. Liegnitz, Ragoczy. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 

i. Kattowitz, Rektor: Schaumann. 
2. Oppeln, Schumann. 

VII. Provinz Sachſen. 
a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

1. Aſchersleben, Rektor: Nehry. 
2. Burg, ⸗ Jeſſen. 

3. Halberſtadt, Direktor: Kriebitzſch. 
+ Magdeburg, Luiſenſchule, Rektor: Pomme. 
5. Magdeburg, Auguftafchule, ⸗ Hager. 
> Reufladt bei Magdeburg, = Nauendorf. 
ı. Oſchersleben, ⸗ Käſtner. 
Quedlinburg, ⸗ Müller. 
. Salzwedel, ⸗ Schulle. 
 Seehanfen i./ A., ⸗ Schnabel. 
J. Stendal, Hauptlehrer Hagemann. 

7 % 

817437 A 
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b. Regierungsbezirt Merjeburg. 

1. Deliztzſch, Rektor: Paaſch. 
2. Droyßig, (Penftonat) Seminar-Direltor Kriginger. 
3. Eilenburg, Rektor: Stu ide e 
4. Eisleben, So 
5. Halle a./S., höhere Maͤdchenſchul⸗ in den Srandeiden Stif⸗ 

tungen, Snipeltor: Dammann. 
6. Merſeburg, Rektor: Block. 
7. Naumburg, ⸗ Dr. Rentner. 
8. Torgau, ⸗ Röttig. 
9. Weißenfels, ⸗ Stöveſand. 

10. Zeitz, Dr. Hellwig. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 
1. Erfurt, Direltor: Neubauer. 
2. Langenſalza, Vorſteher: Diakonus Schäfer. 
3. Mühlhaufen, Rektor: Zahn. 
4. Nordhaufen, (Rektorat 3. 3. erledigt.) 

VII. Provinz Schleswig-Holfein. 

1. Altona, Direltor Dr. Wicken hagen. 
2. Kiel, ⸗ Plümer. 

IX. Provinz Hannover. 
a. Landdroſteibezirk Hannover. 

1. Hameln, Direktor 8 randes. 
2. Hannover, :e Dr Diecmann. 

Außerdem beftehen in dem Landbrofteibezirte noch folgende über 
das Ziel der Volksſchule hinaudgehende äffentlihe Mädchen ſchulen: 
1. Hannover, ftädtiſche Mädchenſchule, Direltor Dr. Ziep. 
2. Hannover, dögl. :e Mertent. 
3. Hannover, dögl. . :» Tiep. 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

1. Dubderftadt, nteherin: er Gordian. 
2. Einbed, Rektor: De 
3. Göttingen, Vorſteher: r. ei 0 8 enftern. 
4. Goslar, r. 
5. Hildesheim, Direktor: Dr * if &. e ı 
6. Klausthal, Vorſteher: Pfarrer Tölke. 
7. Münden, ⸗ Dr. Bahrdt. 

e. Landdroſteibezirk Lüneburg. 
1. Celle, Direktor: Kuhlgatz. 
2. Harburg, Vorſteher: Kn Dir 



101 

: Söceburg, Dirigent: Karnftädt. 
bLelʒen. Rektor: Schwentſer. 

d. Landdroſteibezirk Stade. 

: ®Burtehude, Borfteber: Pfarrer Rakenius. 
:. Titeraderf, Konrektor: Sagebiel. 
Stade, Direktor: Dr. Wyneken. 

e. Landdroſteibezirk Aurich. 
. Amich, Vorſteherin: Fräulein Faber. 
2 Inden, Dirigent: Zwitzers. 
3. er, ⸗ Schultz. 
1.Rorden, ⸗ Müller. 
;. Silhelmöhafen, Borfteherin: Fräulein Brede. 

X. Provinz Weſtfalen. 

a. Regierungdbezirt Münfter. 

(feine.) 

b. Regierungsbezirk Minden. 

;. Bielefeld, ſtädtiſche evangeliſche höhere Maͤdchenſqhule— Vorſteher: 

. Rinden, . s ⸗ Mädgenfihule a 
r. Kordgien. 

eher: 
or ich. 

* Daderbern, evangeliſche höhere Maͤdchenſchule Vorſteherin: Frl. 

—* 

- Bertelömann. 
Sarburg, ftüdtijche katholiſche höhere Mädchenſchule, Vorfteherin: 

Sräulein M. Schlidter. 

c. Regierungsbezirt Arnsberg. 
Dertmund, Rektor: Gräßner. 
2 Sam, ⸗ Wenzel. 
ꝛmnmn, ⸗ Bohnemann. 
1Jierlobn, Direktor: Dr. Kreyenberg. 
Lüdenſcheid, Rektor: Mayer, zugleich Rektor der 

höheren Bürgerf chule. 
Siegen, Rektor: Bars. 
Seeſt, ⸗ Junker. 
Sdten, ⸗ Dr. Zöllner. 

XI. Provinz Heffen-Raflan. 

a. NRegierungdbezirt Kaſſel. 

:. Sedenheim, Kr Hanau, Rektor: Röpper 

danar, Snipeltor: Ju nghenn. 
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3. Kaflel, Direltor: Dr. Krummader. 
4. Marburg, Erfter Lehrer: Dr. Winger. 

b. Regtierungdbezirt Wiesbaden. 

1. Biebrid), Vorfteher: Pfarrer Meyer. 
2. Frankfurt a.M., Elifabethen- Schule, Direktor: Dr. Weiömann. 
3. Frankfurt a.M., höhere Mädchenjchule der ifraelitifchen Gemeinte, 

Direktor: Dr. Bärwald. 
4, Frankfurt a. M., en Maͤdchenſchule der ifraelittjchen Religiond: 

ſellſchaft, Direktor: Dr. Hirid. 
5. Frankfurt a. M., "Bethmanne-Schule, Rektor: Schäfer. 
6. Wiesbaden, Direftor: Weldert. 
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XI. NRheinprovinz. 

a. Regierungsbezirk Koblenz. 

. Boppard, ſtädtiſche fimultane höhere Maͤdchenſchule, Pettor: 
der 

. Koblenz. höhere ae aule ber evangelifchen Pfarrgemeinde, 
el. Rektor: 

. Neuwied, ftäbtifche höhere Mädchenſchule, Direktor: Nohl. 

.Wetzlar, dogi, Rektor: Lürßen. 

b. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 

. Barmen, evangeliſche hoͤh. Mädchenſchule, Vorſteher: Dr. Kaiſer. 

. Barmen, evangeltihe vos. Mädchenſchule in Unters Barmen, Rektor: 
olthau 

Borbed, fatbol. "höhere Maͤdchenſchule, Vorſteherin: Hräulein 
UUhoff. 

. Crefeld, paritätiſche höh. Mädchenſchule, Vorſteher: Dr. Buchner. 
. Dulken, 989. Mädchenſchule, Vorſteherin: Fräulein ©. 

Sta 
Düffeldorf,. —2 Ftitatiſche höh. Mädchenſchule, Vor⸗ 

ſteher: Dr. Weil 
. Däflelborf, Ärebricehne, paritaͤtiſche hoͤhere Madchenſchule, 

Vorſteher: Dr. Ueliner. 
. Elberfeld, parit. hoͤh. Mädchenſchule, Direktor: Schornftein. 
Emmeri, wangelifce böhere Mädchenfchule, Vorfteher: 

elbaber. 
. Efien, bab“ Simultan⸗Mädchenſchule, Vorfteher: Dr. Kare®. 
. Geldern, kathol. höh. Mädchenſchule, Vorfteherin: Yräulein 

ate. 
. M. Gladbach | böb. Simultan⸗Mädchenſch. Vorfteber: Kähbad. 
. kennep, paritätiiche höh. Mädchenſchule, ‚Reftor: Dr. Hilger. 
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14. Mülheim a. d. ruht, höhere Mädchenfchule, Vorfteher: Real⸗ 
ſchul-Direktor Henke. 

15. Rheydt, höhere Mädchenſchule, Rektor: Steup. 
16, Weſel, parit. hoͤh. Mädchenſchule, Vorfteher: Dr. Karl Fiſcher. 

Außerdem befteben im Negierungäbezirfe noch folgende über 
das Ziel der Volksſchule hinausgehende ö Sfentliche Mädchenſchulen: 

I. Crefeld, parität. Mädchen-Mittelſchule, Rektor: Schepers. 
2. Düffeldorf, parität. Bürger⸗-Mädchenſchule, Rektor: Kepler. 
3. Efien, parität. Maͤdchenſchule, Vorfteher: Dr. Kluge. 
4. Oberhauſen, parität. Mädchen-Mittelichule, Rektor: Göſſer. 

c. Regierungdbezirt Köln. 

1. Köln, ſtädtiſche höh. Mädchenſchule, Direktor: Dr. Erkelenz. 
3, Mülheim a./Rh., ſtädt. höh. Mädchenichule, = Dr. Erdmann. 
3. Siegburg, habt. böb. Maͤdchenſchule, Vorſteherin: Fräulein B. 

rnold. 

d. Regierungsbezirk Trier, 
1. Zrier, ftädtifche paritätifche höhere Mädchenfchule, Direktor: 

Kreymer. 

e. Regierungäbezirt Aachen. 
1. Aachen, ſtädtiſche höhere Mädchenſchule zu St. Leonard, Bor: 

fteherin: Fräulein A. Weynen 
2. Aachen, ftädtilche höhere Mädcenihule am Bergdrieſch, Vor⸗ 

ſteherin Fräulein A. Heckenba 
3. Burtſcheid, Viktoria-⸗Schule, Dirigent: Dr. Eddelbüttel. 
4. Düren, habtiihe paritätiiche höhere Mädchenſchule, Rektor: 

Dondbad. 
5. Stolberg, Aid nöbtilde paritätifche höhere Mädchenſchule, Rektor: 

Wenders. 
6. Malmedy, ſtädtiſche paritätiſche höhere Mädchenſchule, Vor⸗ 

fteherin: Fräulein J. Andres. 
7. Montjoie, ſtädtiſche Höhere Mädchenſchule, Vorſteherin: Fräulein 

A. M. Forſt. 

XIII. Hohenzollernſche Lande. 

(Keine.) 
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T. Cermine für die Prüfnngen der Lehrer on Mittelſchulen 
fowie der Rektoren im Jahre 1881. 

1. Ueberlihtnad Provinzen. 

Provinz. Zage der Prüfung für Ort. 
Lehrer au — Neltoren. 

Dftpreußen 28. Bebrune — so 
. März ärz 

30. September — — Koͤnigsberg. 
4. Oktober 5. —5 

Weſtpreußen 3. 4. und 6. Mat Danzig, 
15.,16.und18.Novbr. 17. Srovernber 

Brandenburg 17.—21. Mat 24. -26. Mat 
event. 14. —19. Juni event. 21.—23. Zuni Berli 
8.—12. November 15.—17. November Verlin. 

event. 6.— 10. Dezbr. event.13.— 15. Dzbr. 

Pommern 15.—18. Juni 14. und 15. Juni 
7.—10. Dezember 6. und 7. Dezbr. Stettin. 

Poſen 16.—18. Mai 19. und 20. Mat Dofen 
21.—23. November 24. und 25.Novbr. " 

Schleſien 16.—19. Mai 20. und 21. Mai ] 
24.27. Oftober 28. und 29. Okt. Breblau. 

Sachfen 27.—30. April 2.—4 M 
9.—12. November 14.—16. Sovember | Magdeburg, 

Schleswig⸗ 14.—17. Mär; 18. und 19. Mär; | 
Holftein ——— September 16. und 17. Septbr. Tondern. 

Hannover 4.—1. Mai 2. und 3. Mai 
26.—29. Dftober 24. und 25. Oftbr. Hannover. 

Weftfalen 4.—8. April 4. April . 
17.—21. Oftober 17. Oktober Münfter. 

Heffen-Naffau 17.—22. Juni 23. und 24. Juni] Kaſſel 
2.—7. Dezember 8. und 9. Dezember 

Rheinprovinz 14.—18. Mai 
18.—21. Mai 23.—25. Mai 

3.—5, November Koblenz. 
5.—9, November 10.—12. November 
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2. Chronologifhe Ueberficht. 
Monat. Zage der Prüfung für Ort. 

Lehrer an Mittelſchulen. Reltoren. 
Ach 28. Sehr. — 4. Mü — | * 8. debr — März 5, Köntgäberg i. Oſtprß. 

14.—17, 18 n 19 \ Zondern. 

Iril FR 4. . Müniter. 
-30. — 

Mi _ A Magdeburg. 

— 2. u. 3. Hannover. 
3., 4.0.6 — Danzig. 
4.—7. — Hannover. 
— 5. Danzig. 

14. - 18. — Koblenz. 
16.- 18. — Poſen. 
16.-19. — Breslau. 
17.—21. — Berlin. 
18.—21. — Koblenz. 
— 19. u. 20 Poſen. 
— 20. u. 221. Breslau. 
— 23.—25. Koblenz. 
— 24. - 26. Berlin. 

uni event. 14.—19. — Berlin. 
— 14.u.15. | 15.—18. f Stettin. 

17.—22. Kaſſel. 
— event. 21.—23. Berlin. 
— 23. u. 24. Kaſſel. 

Sstember 12.—15. nen _ un 16. n. 17. Tondern. 

0.Sptbr—4. Oktbr. — 
ducber ’ _ 5. | Königöberg 1. Oſtprß. 

17.—21. 17. Münſter. 
24.—27. — Breslau. 

26. 29. 24. u 25. Hannover. 
1 — 28. u. 29. Breslau. 
b 

aber 3.— 5. I h Koblenz. 5.— 9. — 
8.—12. — Berlin. 
9.- 12. — Magdeburg. 
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Monat. Tage der Prüfung für Drt. 
Xehrer an Mittelſchulen. Rettoren. 

November _ 10.—12. Koblenz. 
_ 14.—16. Magdeburg. 

15., 16. u. 18. _ Danzig. 
— 15.—17. Verlin. 

" Ip 17. Danzig. 

ZU. 25, j Polen 
Dezember 2.- 7. — Kaſſel. 

event. 6.—10. — Berlin. 

Tio. 6. u. 7.) Stettin. 
— 80.9. Kaſfſel. 
— ervent. 18. -215. Berlin. 

U. Lermine für die Prüfungen der Eehrerinuen und der 
Schulvorſteherinnen im Jahre 1881. 

1. Chronologiſche Ueberſicht. 
Monat. Tage ber Prüfung 

t 
Lehret · Squlvon 
inuen. ſtieherinnt 

Februar 168. -—18. — 

März 1-4. — 
_ 1 

2—5. — 
_ 3. 

3.2 8. — 

11. -218. — 
14. -17. — 

15.—18. 
Mitte, 

18.ufolg — 
Tage. 

18.10.19. — 

Drt. Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

Schledwig. (Kommiff. Prüfung.) 
Schleswig. f ® 
Köslin. (Kommiff. Prüfung.) 

Satberfabt. (Rommif, Pif alberftadt. (Kommiſſ. Prüfung. 
Halberjtadt. 2 
Xanten. (Abgangsprũfung an dem Königl. 

Lehrerinnen Seminar.) 
Königeberg 1. Oſtprß. (Kommilf. Prüfung.) 
Koblenz. (Abgangeprüfung an der evanz. 

Lehrerinnen Bildungdanftalt.) 
Potödam. (Kommiff. Prüfung.) 
Paderborn. (Abgangöprüfung an dem Kir 

nigl. Lehrerinnen-Seminar.) 
Danzig. (Abgangsprüfung an der ftädtie 

ſchen Lehrerinnen-Bildungsanftalt.) 
Gnaban. (abgannspräfung an der Lehrer 

innen» Bildungsanſtalt der evangel. 
Brübergemeinde.) 



Nonat. Tage der Prüfung 
r 

Lehrer⸗ Schulvor⸗ 

107 

Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

innen, ſteherinnen. 

März — 

21.26. 

23.u.folg. 
Tage. 

23.—25. 
24. 

26.30. 

28. März 
—1. April 

29.u.30. 

11.—13. 

21.—23. 
23.—29. 

B. u. folg. Tage. 
26. 
— 

18. 
19. 

21. 

Koblen;. 
Königsberg 1. Oſtprß. 
Berlin. Abgangöprüfung an dem Königl. 

Lehrerinnen-Seminar.) 
Danzig. 
Martenburg. (Abgangsprüfung an der 

ſtaͤdtiſchen Lehrerinnen » Bildung 3- 
anftalt.) 

Frankfurt a. d. D. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Bromberg. (Abgangöprüfung an einer 

Privat-Eehrerinnen-Bildungsanftalt.) 
Kaſſel. (Abgangsprüfung an der ftädti> 

ſchen Lehrerinnen-⸗Bildungsanſtalt.) 

Münſter. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Münſter. 
Berlin. (Abgangsprüfung an der Luiſen⸗ 

Stiftung.) 
Kaffel 

Saarburg. (Abgangdprüfung an dem Kö- 
nigl. Zehrerinnen-Seminar.) 

Dofen. Tbgangepräfung an dem Kö- 
nigl. Zehrerinnen- Seminar.) 

Bredlau. (Abgangsprüfung an einer Privat- 
Lehrerinnen Bildungdanftalt.) 

Hannover. (Abgangöprüfung an der 
ftäbtifchen Lehrerinnen-Bildungs- 
anftalt.) 

Hannover. 
Bredlau. (Abgangäprüfung an einer Privat- 

Lehrerinnen-Bildungsanftalt.) 
Poſen. 
Saarburg. 
Köln. (Abgangsprüfung an der ſtädti⸗ 

ſchen Lehrerinnen-Bildungsanſtalt.) 
Liegnitz. 
Liegnitz. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Köln. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Berlin. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Hilchenbach. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Hilchenbach. 
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Monat. Tage u; Prüfung 
ür 

Lehrers Schnlvor⸗ 
innen. fteherinnen, 

April 26. — Bromberg. (Kommiſſ. Prüfung.) 
— 28. Bromberg. 

Drt. Art der Lehrerinnen- Prüfung. 

29. April 
—3, Mai — Tilſit. (Kommiff. Prüfung.) 
30. April 
—6. Mai — Düffeldorf. (Kommiff. Prüfung.) 

Mai 3.— 7. — Stettin. (Kommiſſ. Prüfung.) 
— 3. Stettin. 
— 4. Tilſit. 
— 4. Berlin. 

5. u. 6. — Montabaur. (Kommiſſ. Prüfung.) 
6.—1l. — Wiesbaden. abgangarratuns an der 

ſtädtiſchen Lehrerinnen⸗Bildungs⸗ 
anftalt.) 

— 7. Montabaur. 
— 7. Düſſeldorf. 

9.u.10. — Neuwied. (Abgangsprüfung an der ſtädti⸗ 
ſchen Lehrerinnen⸗Bildungsanſtalt.) 

— 12. Wiesbaden. 
24. u. fol. — Graudenz. (Abgangsprüfung an einer 

Tage. Privat⸗Lehrerinnen⸗Bildungsanſtalt.) 
30. Mai 
—1. Juni — Auguſtenburg. (Abgangsprüfung an dem 

Koͤnigl. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

Juni — 8. Breslau. 
9. —11. — Breslau. (Kommiſſ. Prüfung.) 

11..—15. — Eisleben. (Kommiſſ. Prüfung.) 
— 13. Eisleben. 

Juli in der — Droybig. (Abgangsprüfungen an bem,stgl. 
erften LehrerinneneSeminar und an dem 
Hälfte. Königl. Gouvernanten » Inftitut.) 

Auguſt 1.— 5. — Düffeldorf. (Abgangöprüfung an der 
mit der Luiſenſchule verbundenen 
Lehrerinnen Bildungdanftalt.) 

— 6. Düſſeldorf. 
13.—16. — Elberfeld. (Abgangsprüfung ander mit der 

evangel. hoͤh. Maͤdchenſchule verbun- 
benen2ehrerinnen-Bildungsanftalt.) 

Ende. — Münfter. (Abgangdprüfung an dem Kö- 
nigl. Lehrerinnen-Seminar.) 
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Ort. Art der Lehrerinnen⸗Prüfung. 

innen. ſteherinnen. 

Septbr. 5. u. 6. 

12. 

15.u.folg. 
Tage. 

16.— 21. 

20. 

21.—29. 
21.—24. 

23.u. 24. 

26.u.folg.Tage. 
26.—29. 

27.—29. 
30.Sptbr. 
n.1.0ftbr. 

diteber 1.0. folg. 
Tage. 

1.— 7. 

4.— 6. 

Halle a. d. S. (Abgangsprüfung an der 
mit den Mädchenſchulen der Francke⸗ 
Stiftungen verbundenen Privat: 
Lehrerinnen»Bildungsanftalt.) 

Hannover. (Abgangsprüfung an der ftädti« 
hen Zehrerinnen-Bildungsanitalt.) 

Hannover. 
Schleswig. (Kommif]. Prüfung.) 
Scdledwiy. 

Dofen. (Abgangsprüfung an dem Königl. 
Lehrerinnen-Seminar.) 

Danzig. (Abgangsprüfung an einer Privat- 
Lehrerinnen Bildungsanftalt.) 

Sranffurt a. M. (Abgangsprüfung an ber 
ftädtifchen Lehrerinnen : Bildungs» 
anftalt.) 

Polen. 
Bromberg. (Abgangsprüfung an einer 

Privat-Lehrerinnen-Bildungsanftalt). 
rt. 

Königdberg i. Oſtprß. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Erfurt. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Frankfurt a. M. 
Berlin. (Abgangsprüfung an der Luifen- 

ftiftung.) 
Marienwerder. (Kommiſſ. Prüfung.) 
Bredlau. (Abgangeprüfung an einer Privat- 

Lehrerinnen Bildungsanftalt.) 
Franffurta.d. Oder. (Kommifl. Prüfung.) 

Breslau. (Abgangeprüfung an einer Pri⸗ 
vat-Lehrerinnen-Bildungsanftalt.) 

Königsberg i. Oſtprß. 

Berent. (Abgangéprüfung an der mit dem 
Marienftifte verbundenen Lehrer: 
innen-Bildungsanftalt.) 

Aachen. (Kommiff. Prüfung.) 
Marienwerder. 
Oppeln. 
Dppeln. (Kommiff. Prüfung.) 
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Monat. Tage der Prüfung 
für Drt. Art der Lehrerinnen Prüfung. 

Lehrer: Schulvor⸗ 
innen. fteherinnen. 

Oktober — 8. Aachen. 
10. — Hilchenbach. (Kommiſſ. Prüfung.) 

10. Hilchenbach. 
17.u.folg.Zage. — Berlin. (Kommiſſ. Prüfung.) 

18.—22. — Gtettin. (Kommiſſ. Prüfung.) 
18. — Bromberg. (Kommifl. Prüfung.) 
— 18. Stettin. 
— 20. Bromberg. 

24. - 28. 5. Münfter. Kommiſſ. Prüfung.) 
— . Münfter. 

25. -28. — Strallund. (Kommiſſ. Prüfung.) 
— 25. Berlin. 
— 25. Stralſund. 

2. Alphabetiſche Ueberſicht. 
(Wegen der Art der Lehrerinnen» Prüfungen wird auf bie chronologiſche Ueber⸗ 

ſicht vorfteh. unter Nr. 1 Bezug genommen.) 

Tage der Prüfung für 
Ort. Lehrerinnen. Schulvorſteherinnen. 

Aachen 1.— 7. Oktober 8. Oftober 

Auguftendurg 30. Mat — 1. Juni 

Berent 1. Oktbr. u. folg. Tage 

Berlin 21.—26. März . 
29. u. 30. Der 
25. April u. folg. Tage 4. Mai 
23. u. 24. September 
17, Oktbr. u. folg. Tage 25. Oftober 

Breslau 4.— 7. April 
8.u. 9. April 
9.—11. Sunt 8. Juni 

26.—29. September 
30. Septbr. und 

1. Oktober 

Bromberg 24. März 
26. April 28. April 
20. September 
18. Oktober 20. Oftober 
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Tage der Prüfung für 
Schulvorſteherinnen. 

Mai 
Auguft 

Juni 

September 

September 

März 

April 
September 

April 
Dftober 

März 

März 

März 
September 

März 

April 

Oktober 

Mai 

Ort, Lehrerinnen. 

Danzig 18. März u. folg. Zage 21. März’ 
15. Septbr u. folg. Tage 

Droyßig in der erften Hälfte des 
Monats Juli 

Düffeldorf 30. April —6. Mai 7. 
1.— 5. Auguft 6. 

Eisleben 11.—15. Zunt 13. 

Elberfeld 13.—16. Auguft 

Erfurt 21.—24. September 20. 

Sranffurt a. D. 23.—25. März 
27.—29. September 

Frankfurt a. M. 16.—21. September 22. 

Gnadau 18.u.19. März 

Graudenz 24. Mai u. folg. Tage 

Halberftabt 2.— 5. März 3. 

Halle a.d. ©. 5.u. 6. September 

Hannover 4.— 7. April 4. 
5.— 8. September 5. 

Hilchenbach 25. April 25. 
10. Oktober 10. 

Kafſel 26. -30. März 31. 

Koblenz 14. - 17. März 18, 

Köln 11.—13. April 
23.—29. April 

Königäberg 11.—18. März 19. 
i. Oftprb. 21.—29. September 30. 

Köslin 1.— 4. März 1. 

Liegnitz 21.—23. April 20. 

Marienburg 23. März u. folg. Tage 

Marienwerder 26. Septbr. u. folg. Tage 1. 

Rontabaur 5.u.6. Mai T. 

Münfter 28. März —1.April 28. 
Ende Auguft 
24. - 28. Oktober 24. 

März 

Oktober 
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Ort geirriänen, — Giulvarkeherinnen 
Neuwied 9.0.10. Mat 

Oppeln 4. — 6. Oftober 3. Oktober 

Paderborn Mitte März 

Dofen 4. April 8. April 
12. September 16. September 

Potsdam 15.—18. März 

Saarburg 3.— 8. April 9. April 

Schleswig 15.—18. Februar 19. Zebruar 
6.— 9. September 10. September 

Stettin 3.— 7, Mat 3. Mat 
18.—22. Oftober. 18. Oftober 

Stralfund 25.— 28. Oftober 25. Oltober 

Tilſit 29. April —3. Mat 4 Mai 

Wiesbaden 6.—11. Mat 12. Mat. 

Zanten 3.—8. Mär;. 

V. Termine für die Prüfungen der Vorkeer und der Kehrer 
von Taubfinmmenanflalten im Jahre 1881. 

Für die Prüfungen der Vorfteher und der Lehrer von Zaub- 
ftummenanftalten während des Jahres 1881 find die Taubftummen- 
anftalten an nadgenannten Orten gewählt und folgende Zermine 
anberaumt worden: 

I. Die Prüfung der Vorſte her findet ftatt 

zu Berlin am 19. Auguft. 

II. Die Prüfungen der Lehrer finden ftatt für die Provinz 

Oftpreußen: zu Königsberg am 9. November, 
Weſtpreußen: « Marienburg am 10. November, 
Brandenburg: s Berlin am 27. September, 
Pommern: s Stettin am 12. April, 
Poſen: Schneidemühl am 10. November, 
Schleſien: -Breslau am13, September n. folg. Tag,, 
Sachſen: -Weißenfels am 20. Juni, 
Schleswig⸗Holſtein: » Schledwig am 3. November, 
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Hannover: zu Hildesheim am 25. April, 
Weſtfalen: ⸗Soeſt am 10. Oktober, 
Heſſen⸗Raſſau: ⸗Frankfurt aM. am 16. Auguſt, 
Rheinprovinz : «= Neuwied am 3. bid 6. November. 

W. Termin für die Turnlehrerprüfung. 

. dür die im Jahre 1881 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrer⸗ 
prüfung iſt Termin auf 

Montag den 28. Februar und folgende Tage 
anberaumt worden. 

— 

X. Termin für Eröffunng des Kurfus zur Ausbildung von 
uchlehrerinnen. 

Für die Eröffnung des nächften Kurſus zur Ausbildung von 
Zurnlehrerinnen, welcher in dem Gebäude der Königl. Turnlehrer- 
Vildungsanftalt zu Berlin (Kriedrichftraße 229) abgehalten werden 
wird, it Termin auf 

Donnerdtag den 31. März 1881 
anberaumt worden. 

Y. Urmin zur Prüfung fr Beichenlehrerinnen an mehrklaffigen 
Pe m an Aitkefanien ing 

„Für die im Jahre 1881 zu Berlin abzubaltende Prüfung 
ur Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Volks⸗ und an Mittelfchulen 
ft Zermin auf 

Montag den 28. März und folgende Zage 
ınderaumt worden. 

1681. 8 
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Friedrih Wilhelm- Stiftung für Marienbad. 

Die Friedrich Wilhelm-Stiftung für Marienbad in Böhmen, 
über welche in dem Gentralblatte für die Unterrichtd-Verwaltung 
pro 1877 S. 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nah $.2 
der Statuten vom 11. Sanuar 1876 den Zwed, ſolchen Perfonen 
aus den gebildeten Ständen, welchen die Geldmittel zu einer Bader 
teile ganz oder theilmeife fehlen, den Gebrauch der Heilquellen und 
Bäder zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es wird 
freie Wohnung ober ftatt derjelben eine Geldunterftügung nicht 
unter i 100 tar gewährt, und außerdem findet Erlaß der Kur- 
tare 2c, ftatt. 

Der Borfhlag zur Verleihung von jährlich zwei diefer Beis 
bülfen_fteht dem Herrn Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten 
zu. Die Präfentation von Bewerbern bei dem Borftande der 
öftung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. 
Es ift deshalb notömenbig, daß die Geſuche dem Herrn Minifter 
ſpateſtens bis Anfang März eingereicht und volftändig begründet 
werben, damit es feiner Rüdfrage bedarf. 



115 

Inhaltsverzeichnis des Januar - Februar: Heftes. 

A. Riniſterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
B. Die Königlichen Provinzial-Unterrichtsbehörben 

e2nes >>: 

mi = 

11. 

12. 

13. 

Provinz Oſtpreußen 

⸗ Weſtpreußen 

⸗ Brandenburg - -. . . . 

⸗ Bommen . 

⸗ Poſen . . er ne. 

⸗ Schleſien. 2 2 0. 

⸗ Sachſen. 2 een. 

⸗ Schlesewig · Holſtein 

⸗HOHannover . . ren 

. Befln -. - - 2» > 202. 

Heflen-Raffau . en 

Rheiuprovin . nen 

Sobenzollernfhe Lande. -. . . » » 

C Kreis-Schulinfpeltoren 

1. 

* J 

e.»2 
11. 

12. 

13. 

Provinz Ofiprenßen . 

⸗ Weſtpreußen 

⸗Braudenburg . . 

⸗ Pommern...... 

Poſen.... 

⸗ Schlefien ... 

Sadien . . 2... 

.»  Gchleswig-dolfein . 

⸗ Haunover.... 

⸗ Weſtfalen. 

»  HeffenRaflu. . ». 2» 20. 

Rheinpropinz . . nn. 

Hohenzolleruſche Lande nen 

d. Königliche Aabemie ber Wiffenfhaften zu Berlin. . 
E Nönigliche Alademie ber Künfte zu Berlin . . . . 
? Sinigfihe Mufeen zu Berlin en 

6. Retional-Galerie zu Berlin . . en 
2. Rauch⸗Muſenm zu Berlin -. . . ... 
J. Wiſſenſchaftliche Anſtalten zu Berlin (Botsdam) 

2. 

3. 

4 

Königlihe Bibliothel . - - - 2: 20. 

Königlihe Sternwarte . . 

Königlicher botanifher Bartn . . - 

Königliches geobätifches Inſtitut für bie gwed⸗ 

ber Europäiſchen Gradmeſſung.. 

Seite 

% v —V % %& % & % « 

88288 
40 

41 

43 

553 

288 

51 



K. 

L. 

116 

6. Abnigliches WBG ‚Dbfersatorium bei 

Potsdam .. 

Die Königlichen Univerfitäten 
1. Rönigbbeg 2 .. 
2. Berlin . erlernen 
3. Greifswald 
4 Bredln . 2 200er. 
5. Dalle. 

6 Biel... 
7. @öttingen . - 

8 Marbıng . 
9. Bonn ... 
10. Alademie zu manßer 

11. Lyceum zu Brauneberg. 

Die Königlichen techniſchen Hochſchulen 
1. Berliii 

2 Damon oe 
3. Mahn... 

Notiz wegen ber Gymnaflal- und ber Reat-Befranfialten 
Dogl. wegen der Röniglicen und ber Provinzial ⸗·Gewerbeſchulen 

Die Koniglichen Lehrer- und Lehrerinnen-Geminare , . B 
Die Königlichen Präparandenanflalten . 

Die Konigliche Taubſtummenanſtalt zu Berlin . .. 

Die Königliche Blindenanfalt zu Etegliß - - = - - = - 
Die öffentlichen höheren Madcheuſchulen. 

Termine für bie Prüfungen ber Lehrer an Weittefgufen und 

ber Rektoren i. 3. 1881... . 
Degl. fülr bie Prüfungen ber kehrerinnen und ber Sn 

fieherinnen i. I. 1881 . . 
Degl. fir die Prüfungen ber Borfeher und der eure an 

Taubfummenanfalten i. 3. 1881. . . .. 
Termin für bie Zurniehrerprüfung 
Degt. fie Erdffunng des Kurfus zur — von Zara, 

lehrerinnen 
Degl. zur Prüfung für Beichenfeprerinnen an mörteen 

Bolls- und an Mittelſchulen i. I. 1881. . . . 

Briebrih Wilhelm · Stiftung für Marienbad . . 2. 2.0. 

— 

Drud von 3. 8. Gtarde in Berlin. 

Seite 51 



Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -Derwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium ver geiſtlichen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

M3, 4und 5. Berlin, den 21. März 1881, 
— — — —— — * 

J. Allgemeine Verhältniſſe. 

1) Ergänzungen und Aenderungen der Wehrord— 
nung vom 28. September 1875. 

Seine Majeftät der Kaiſer und König haben durch Allerhöchſte 
Didre vom 31. Auguft 1880 (verkündet durch dad Gentralblatt für 
das Deutſche Reich pro 1880 Nr. 37 Seite 578) Ergänzungen und 
Icnderungen der MWehrordnung vom 28. September 1875 Aller 
eichſtͤIhre Genehmigung zu ertheilen gerubt. 

Diejenigen dieler neuen Beftimmungen, welche fi auf den in 
‚m Bentralblatte für die Unterrichtd-Verwaltung pro 1876 Seite 4 
„kerudten Auszug aus der Wehrordnung berieben, werden bier mit» 
2abeilt: 

Erfter Theil. Erfagordnung. 
. 94. » ift zuzuſetzen: 

Die Truppen der Feld - Artillerie und des Trains find in 
Orten, wo außerdem Truppen zu Zub garniloniren, zur An⸗ 
nahme injährig-Freiwilliger nur infomeit verpflichtet, ald die 
Zahl von vier Cinjährig=- Freiwilligen bei jeder Batterie und 
Kompagnie nicht überichritten wird. 

N. z. R. M. ©. Art. II. $. 14 

Zweiter Theil. Kontrolordnung. 
J. 13. 7 als Alinea 4 und 5 einzufcdalten: 

Dbige Bergünftigungen Tommen nad ausgeſprochener Mo- 
nmadung auch denjenigen in ihren Givilftellungen ablömm: 
lihen Reichs- und Staatöbeamten zu gute, weldye ſich freiwillig 
in das Heer aufnehmen laſſen. 
161. 9 
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Die näheren Beftimmungen bleiben den einzelnen Bundes: 
regierungen überlaflen. 

R. M. ©. 8. 66. N. z. R. M. G. Art. II. 8. 66. 

2) Stellung der Kirhe und des Stanted zur 
Volksſchule. 

Ertheilung und Leitung bes katholiſchen Religionsunterrichtes in ber Volls 
ſchule, insbefondere Betheiligung ber katholiichen Geiſtlichkeit. — VBeflellung ber 

. Kreis-Schulinfpeltoren in Beziehung auf konfeffionelle Verhältniffe, insbeſondere 
in Schleſien (f. a. Centrbl. pro 1850 S. 517). - Bedingungen für Aufhebung 
paritätiſcher Schulen. — Sprache, in welcher Kindern flavifcher Zunge der fhul- 
planmäßige Religionsunterricht zu erteilen if. | 

Berlin, den 14. Januar 1881. 
Ew. Hochehrwürden haben in Gemeinſchaft mit anderen römiſch⸗ 

katholiſchen Geiſtlichen Schlefiend eine bei Gelegenheit der VI. Gene 
ralverfammlung der Katholifen in Breslau verfaßte Petition d. d. 
DBredlau, 12. Oktober v. 3. an mich gerichtet und in derjelben um 
Anerkennung der kirchlichen Rechte dahin gebeten, daß | 
1) den von der Kirche durch die bifchöfliche Behörde beantragten 

Drieftern umbeichränkt die Ertheilung, Leitung und Beauf- 
fihtigung ded Religiondunterrichted in der Bolfäfchule zuſtehe 
und daher zu belaſſen, bezw. zurückzuſtellen ſei, | 

2) Niemand ohne kirchlichen Auftrag in der Religion unterrichten. 
und prüfen dürfe, 

3) nurkatholiſche Aufſichtsbeamte über katholiſche Volksſchulen 
geſetzt, die Aemter der Lokal- und Kreis-Schulen⸗-Jnſpektion 
wieder den Geiſtlichen vorbehalten werden und die Mitaufficht 
der Kirche über die Schule überhaupt wieder zur Geltung ges 
ange, | 

4) die MWiederummandlung der feit März 1872 errichteten Sir 
aa ul in konfeffionelle Anftalten verfügt werde, und 
en 

5) den Kindern flauifcher Zunge der Religtonsunterricht in ihrer pol⸗ 
niſchen, bezw. boͤhmiſchen oder mähriihen Mutterſprache 
ertheilt werden dürfe. 
Auf dieſe Vorſtellung erwidere ich Ew. Hochehrwürden ergebenſt 

Folgendes: | 
Mas die unter den Nummern 1, 2 und 3 verzeichneten Anträge, 

betrifft, fo babe ich mich über die Stellung der Kirche und des 
Staated zur Volksſchule und die Bedeutung des Schulauffichtöge- 
jebe8 vom 11. März 1872 wiederholt, namentlih in meinem an 
die katholiſche Pfarrgeiftlichkeit Weſtfalens aus ähnlicher Veranlaſſung 
gerichteten Crlaffe vom 8. September 1879 (Centralblatt pro 1879 
S. 501) audgejproden. Die Betheiligung der katholiſchen Geift: 
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heit an dem fchulplanmäßigen Religionsunterrichte ift durdy die 
irfular= Verfügungen vom 18. Februar 1876 und 5. November 
9 (Gentralblatt 1876 S. 120 und 1880 ©. 228) geregelt. In 
alae der Srmittelungen, weldye auf Grund der lepteren Verfügung 
argeſtellt und noch nicht abgejchloffen find, ift in der jüngften Zeit 
2 Biederzulafjung einer erheblichen Anzahl katholiſcher Geiftlichen 
ah in der Provinz Schlefien zur Leitung ded Religiondunterrichtes 
zad zur Ertheilung desſelben in dem früher üblichen Umfange 
etielgt. 

Die Schulaufficht anlangend, jo iſt in der bisherigen Einrich⸗ 
tung, wonach dieſe Aufficht im Auftrage ded Staates durch kirch⸗ 
be Drgane geübt wurde, thatſächlich in einem großen Theile der 
Previnz Schlefien mit der Einführung des Schulauffichtögefeges 
‚ne Aenderung überhaupt nicht eingetreten. Nach der für das Jahr 
1879 erfolgten amtliden Zufammenftellung (Gentralblatt 1880 ©. 
131 ff.) fungiren im Regierungsbezirk Breslau neben 11 ftändigen 
Kreis⸗Schulinſpektoren 21 Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte, und 
m Regierungöbezirf Liegnitz neben 1 ftändigen Kreis-Schulinſpektor 42 
treis-Schulinipeltoren im Nebenamte. Sämmtlidye Kreis⸗Schulinſpek⸗ 
:scon im Nebenamte find, abgeſehen von 2, die Städte Breslau 
and Liegnitz betreffenden Fällen, Geiftliche evangelifher und Fatho« 
cher Konfeffion. Aehnlich verhält es ſich mit der Einrichtung der 
rihen Sculauffiht. Im Regierungsbezirk Oppeln hat allerdings 
de Kreis⸗Schulinſpektion überwiegend in die Hände von ftändigen 
Seamten gelegt werden müfjen. Ob in Zufunft eine Aenderung 
a dieſer Organifation ſich herbeiführen laffen wird, könnte ich erit 
dann zu erwägen in der Lage fein, wenn die Borausjegungen, welche 
"ar diefelbe maßgebend waren, nicht mehr beitehen werden. 

Denn unter Nr. 4 die Aufhebung der feit dem März 1872 
eribteten Simultanſchulen verlangt wird, fo kann ich nur ergebenft 
zri meine vor dem Landtage abgegebene Crllärung verweilen, wo⸗ 
ah ih zur Aufhebung einer unter Genehmigung der zuftändigen 
Ariñichtsbehörde eingerichteten paritätifchen Schule bei dem Wider: 
ruhe der Unterbaltungspflichtigen von Amtswegen nur ſchreiten 
dirde, ſofern Mibftände fo Schwerer Art ſich dabei herausftellen, 
25 eine Aenderung al8 dringend geboten erjcheint. 
- Den unter Nr. 5 geftellten Antrag, daß den Kindern flaviicher 
sunge der fchulplanmäßige Religiondunterridht in ihrer polnifchen, 
:tmithen oder mährifchen Mutterfprache ertheilt werden dürfe, habe 
2 in forgfältige Erwägung gezogen, glaube ihm indefjen in diefer 
tedingten Allgemeinheit nicht ftattgeben zu Tönnen. Bereits mein 
fen Amtövorganger bat anſchließend an die Verfügung der König- 
ISen Regierung zu Oppeln vom 20. September 1872 (Gentralblatt 
2 ©. 761) angeordnet, dab in nicht rein deutihen Schulen 
Scerihlefiend der Religiondunterriht auf der Unterftufe in der 

9* 
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Mutterſprache der betreffenden Kinder ertbeilt werde und daß die 
ſlaviſche Sprache au auf der Mittelftufe nody erforderlidhen Falles 
zur Bermittelung des Berftändniffed angewendet werden dürfe. 
Durch diefe Einrihtung, welche es möglich macht, jenen Kindern 
während zweier Drittel der gefammten Schulzeit die Heildwahrbeiten 
der Religton in ihrer Mutterſprache nahe zu bringen, ift ausreichend 
dafür geforgt, dat die auf manchen Seiten gebegten Befürdhtungen, 
es könnten die zur Sicherftellung der Erlernung der deutſchen Sprade 
in den Schulen Oberſchlefiens getroffenen Anordnungen zum Nach— 
theile der fittlich »religiöfen Erziehung der Jugend ausfchlagen, fid 
nit verwirklichen werden. 

Em. Hochehrwürden überlaffe ich ergebenft, den Inhalt dieſer 
riktpeitung zur Kenntnid der übrigen Herren Mitunterzeichner zu 
ringen. . 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ben Pfarrer Herrn Spiske Hochehrmwürben 

In Breslau. 

U. III. a. 18035. 

3) Staatlihed Auffihtöredht über Privatichulen und 
Privat-Erziehungsanftalten, insbeſondere bezüglid 
desNachweiſes der Befähigung der Keiter und der Lehrer. 

Berlin, den 19. Oktober 1880. 
Em. Hochehrwürden erwidere ich .auf dad Geſuch vom 13. Auguft 

d. J. daß ich nad) forgfältiger Prüfung aller in Betracht kommen⸗ 
den Umftände nicht in der Lage bin, die von meinem Herren Amtb- 
vorgänger hinſichtlich Ihres Erziehungs-Inſtitutes für Ausländer 
getroffene Enticheidung, welche Ihnen durch Verfügung der König: 
lichen Regierung in N. vom 10. Juli 1877 mitgetheilt worden ift, 
abzuändern, reip. anzuerkennen, daß die von Shnen geleitete Anftalt 
der Konzeffiondverpflihtung und Beauffihtigung durch die Schul. 
bebörde nicht unterliegt. 

Snöbefondere bemerfe ih, daß die Auffaflfung Em. Hochehr⸗ 
würden, es feien nad $. 1 der Staats-Minifterial-Snftruftion vom 
31. Dezember 1839 die Beltimmungen diefer Inſtruktion nur für 
den Unterricht der jchulpflichtigen Tugend maßgebend, nicht zu 
treffend ift, da dieſelbe der Allerhöchſten Robinets - Orbre vom 
10. Zuni 1834 als der geſetzlichen Grundlage der gedachten In⸗ 
ftruftion widerſpricht, nach weldyer Privatanftalten für die Erziehung 
und den Unterricht der Tugend ohne alle Beichränktung der Geneb: 
migung der Sculauffihtöbehörde nad vorberigem Nadyweife der 
Tüchtigkeit ihrer Leiter und Lehrer bedürfen. Sie ftebt ebenfo mit 
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im $. 2 der Inftruftion vom 31. Dezember 1839 in Widerſpruch, 
zeher für alle Privatihulen und Privat» Erziehungsanftalten die 
dezüglichen Beftimmungen trifft, und ausdrädlich die verſchiedenen 
Rlulfen derfelben, entiprechend den verſchiedenen Klaffen der öffent» 
hen Schulen, unterjcheidet, womit auch &. 5 1. c. übereinftimmt. 

Auh die Annahme Em. Hocdehrwürden, daß bei der früher 
erelgten Zurückweilung Ihrer Anträge nit ſowohl rechtliche als 
irhenpolitiihe Motive beftimmend geweſen feien, entbebrt der that- 
ihliden Unterlage, da die Ew. Hodehrwürden von der König 
ben Regierung in N. für die Leitung Ihrer Anftalt auferlegten 
Vewflichtungen und Bedingungen, fo namentlidy die Forderungen 
tieier Behörde, dab der Kandidat N. zur Leitung Ihrer Anftalt 
ir Konzeifion bedürfe und, um dieſe zu erlangen, die Reltoratö- 
srüfung abgelegt haben müfje, dab ferner die an der Anftalt funs 
zıenden Lehrer gleich denen an Staatdanftalten ihre Lehrqualifika⸗ 
tin nachgewieſen haben müſſen, lediglich darauf beruhen, daß dies 
in der mebrgenannten Infteuftion vom 31. Dezember 1839 für alle 
Privatſchulen und Privat Grziehungdanftalten vorgefchrieben ift und 
ter biöber in dieſer Beziehung geübten Berwaltungsprarid voll« 
Hindig entipricht. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: von Goßler. 

An 
a Bier Herrn N. Hochehrwürden zu N. 

T, IN.a. 17277. 

9 Regulativ über die Dienftwohnungen der Staats— 
beamten. 

Berlin, den 24. November 1880. 
Das Königliche Provinzial - Schulfollegium erhält anbei — 

Imderemplare des unterm 26. Juli d. 3. Allerhöchſt genehmigten, 
mt dem 1. April 8. S. in Kraft tretenden Regulatived über die 
Zenftwohnungen der Staatöbeamten, zum dienftlihen Gebraud) 
tr Seine Mitglieder und Beamten, für Seine Alten und behufd 
Juterfigung je eined Sremplared an die Berwaltungen der von Dem- 
ibn teffortirenden ftaatlihen Gymnaſien ꝛc., Scullehrer- Semi- 
re, Schulamtd-Präparanden-Anftalten u. |. w. 
Für die Ausführung diefed Regulatives, durdy welches alle jeit- 
xet binfihtli der Dienftmohnungen erlaffenen allgemeinen und 
"tenderen Borfchriften aufgehoben find, bemerkte ich Folgendes: 
1) Zur Sicherung einer ordnungdmäßigen Führung der Inven⸗ 

rien (8. 4—6 des Regulativs) ift es erforderlich, daß zwiſchen 
den beiden durch die Auffichtöbehörde und dur den Wohnungdin- 
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haber aufzubewahrenden Eremplaren des Inventariums ftetd voll⸗ 
ſtändige Uebereinftimmung in Form und Inhalt ftattfindet. | 

eben der im $. 3 ded Megulatived erwähnten allgemeinen 
. Prüfung des Zuftanded der Dienftwohnungen find die Snventarien 
jowohl bei der Uebergabe und Rückgewähr der Dienftwohnungen, 
ald auch während der Denupung feitend ded Inhabers, der Regel 
nad alljährlich einmal einer Revifion zu unterziehen. Diefelbe bat 
fih auf Die Prüfung der im Inpentarium nachgetragenen Zugänge, 
der nachgewiejenen Abgänge, und auf dad Borhandenfein der ſonach 
verbleibenden Gegenftände zu erftreden. 

Ueber dad Ergebnis einer jeden Revifion tft eine Verhandlung 
aufzunehmen und zu den Alten zu bringen. 

Da die Ueberlaffung von Dienftmohnungen nur nah Maf- 
abe des Etats zu erfolgen hat (8. 7 des Negulatived), fo müflen 

Fimmtliche den Deamten überwieſene Dienitwohnungen in den betref- 
fenden Spezial⸗Etats aufgeführt werden. Sit für die Dienſtwohnung 
eine Vergütung nicht zu entrichten, fo tft diefelbe ald „frei“ zu 
bezeichnen. (8. 18 des Regulatives.) 

Mit Rüdfiht auf die Beitimmung im $. 7 des Regulatives 
ift die Meberweilung neuer Dienftwohnungen fortan erft nach er⸗ 
folgter Aufnahme der betreffenden Vermerke in die Etats zuläffig 
und hierüber in jedem Fall eine vorherige Verftändigung zwiſchen 
dem Herrn Finanz-Minifter und mir erforderlih. Geftatten es die 
bejonderen Berhältniffe des einzelnen Falles, dem Beamten aub- 
nahmsweiſe innerhalb eines Etatsjahres eine neu eingerichtete Dienft- 
wohnung vor Aufnahme derielben in den Etat zur Benugung zu 
überlaffen, jo wird dies inzwifchen nur miethsweiſe gegen ein ent- 
Iprechendes Entgeld zu geſchehen haben, für deſſen Bemeſſung die 
regulativmäßige Vergütung zum Anhalt dienen kann. 

3) Bei der Uebergabe der Dienftwohnung ift dem neu einzie⸗ 
henden Beamten die im $. 10 des Regulatives bezeichnete ausdruͤck⸗ 
liche Eröffnung zu machen, daß für die Heberweifung und Benutzung 
der Dienftwohnung die Beftimmungen diefed Regulative8 maßgebend 
find. Daß dies gefhehen, tft in die Uebergabe-Verhandlung auf- 
zunehmen. 

4) Die erleichterte Unterhaltungspflidt des Wohnungsinhabers 
bedingt eine ftrenge und unauögejepte Auffiht über den Zuſtand 
der Dienftwohnung und über die dem Inhaber obliegenden Leiſtun⸗ 
gen, wie ſolches im $. 3 des Regulatives vorgefchrieben ift. 

Da abweichend von den biöherigen Boriäriften nad) den Bes 
ftimmungen in $. 14 littr. g und $. 15 littr. o des Regulatives 
die Koften der Zapezirungen, der Crneuerung des Anftriches der 
Wände, Deden, Thüren, Fenſter u. |. m. die Staatöe Kaffe treffen, 
fofern es fih um eine Wiederberftellung der Gefammtflädhe handelt, 
jo ift im der Regel zunädft das Bedürfnis forgfältig feftzuftellen, 
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ramemtlih darauf zu feben, ob eine den befonderen Verhältniſſen 
enfpredhende Abnupungszeit vergangen tft und ob nicht die Noth- 
wenbigkeit der Wiederherftellung durch Muthwillen oder Yahrläffig- 
keit des Inhabers, feiner Angehörigen, oder ſeines Gefinded veran- 
laßt ift, fo daß der Inhaber nach der Beftimmung im $. 14 littr. i 
Hr die Wiederberftellung des früheren Zuftandes in Anſpruch zu 
nehmen ift. 

5) Nach 8. 17 des Regulatives gelten als Unterbeamte, denen 
sine erheblidye Erleichterung in der Unterhaltungspflicht der Dienft- 
wehnungen zu Theil wird, die in Gemäßheit des Gejeped vom 24. Fe⸗ 
bruar 1877, betreffend die Umzugefoften der Staatöbeamten (Gef. 
Zammi. ©. 15) $.1 Nr. VIII, zu den Unterbeamten zu zählenden 
Staatsbeamten. Ausgeſchloſſen hiervon bleiben diejenigen Beamten, 
welche nah F. 1 ad VII im Artikel I des Gejeged vom 28. Juni 
1875, betreffend die Abänderung ded Geſetzes vom 24. März 1873 
über die Tagegelder und Reijeloften der Staantöbeamten (Gel. Samml. 
E. 370), zu einem Xagegelderfage von 4 Mark 50 Pf. berechtigt 
nd und dementipredend zu der Klaffe VII im $. 1 des gedachten 
Umzugsfoften-Gefeped gezählt werden. 

6) Nachdem die biöherigen Sätze der für die Benupung der 
Tienftwohnungen zu entridhtenden Vergütung andermweit feitgejeht 
ind (efr. 88. 18 bis 21 des Regulatived), fol die Berechnung der 
tana zu emtridhtenden höheren Bergütung, fall8 Beamten die 
Senupung von Dienftwohnungen zur Zeit bed Inkrafttretens des 
hegulatived gegen cine geringere Vergütung geftattet ift, nady der 
Veſtimmung im $. 24 erft in dem Yall eintreten, wenn dem Woh⸗ 
rungeinhaber eine dad Mehr der Vergütung überjteigende Erhöhung 
eines Dienfteintommend zu Theil wird. St dagegen die zur Zeit 
zu entrihtende Vergütung höher ald der regulativmäßige Sag, jo 
kit die anderweite Normirung der Bergütung {don vom 1. April 
LS ab zu erfolgen. 

7) Für die Benupung von Gärten, welche ald Zubehör der 
Dienſtwohnung anzufehen Find, tft eine Vergütung an die Staats⸗ 
kaſſe nicht zu entrichten (8. 2, 3 des Regulatives). Es wirb Died 
in der Regel zutreffen, wenn die Gärten nur für die Erholung des 
Inhaberd, oder für die Erzielung von Gemüfen oder Gartenfrüchten 
med Haushaltsbedarfes beftimmt find und ihre Lage eine andere 
Berwerthung nicht thunlich erfcheinen läßt. Sind die Gärten jedoch 
nad dem Umfange ihres Areales für eine landwirthichaftliche Nutzung, 
eder vermöge ihrer abgejonderten Lage zur Einzelverpachtung geeignet, 
‘s it für den Genuß einer derartigen Nugung von dem Wohnungs» 
imhaber eine derjelben entſprechende, durch fadhverftändige Schäbung 
u ermittelnde Vergütung zu zahlen. Walten in Fällen vorftehender 
Art Zweifel ob, fo ift meine Entſcheidung einzuholen. Injoweit 
ven den Wohnumgsinhabern für die Benupung von Gärten biöher 
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eine Vergütung entrichtet ift, behält es hierbei bis auf Weiteres 
fein Bewenden. Bezäglich jedody der bei den Gymnaſien ıc. und 
bei den Schullehrer-Seminaren auflommenden Gartenmiethen, wel- 
de nad) den mit den obigen Grundjägen nicht im Einklang ſtehen⸗ 
den, ftrengeren Beftimmungen der betreffenden Normal-Etats regulirt 
find, bat das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu prüfen und 
eventl. darüber motivirt zu berichten, weldye von diefen Garten- 
miethen vom 1. April T. S. ab in Wegfall zu bringen fein werden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im —2 Lucanus. 

n 
ſämmtliche Könige Provinzial⸗Schulkollegien. 
Entſprechend an ſämmtliche Königl. Konſiſtorien, 

Univerfitäts⸗Kuratorien, ꝛc ꝛe. 

G. III. 8236. 

Auf den Bericht des Staatsminiſteriums vom 31. Mai d. J. 
will Ich dem hierbei wieder zurückerfolgenden Regulativ über die 
Dienſtwohnungen der Staatsbeamten hierdurch Meine Genehmigung 
ertheilen. 

Bad Gaſtein, den 26. Juli 1880. 

(gez.) Wilhelm. 
(gaz.) Graf zu Stolberg-Wernigerode. v. Kameke. 

—886— Graf zu Eulenburg. Maybach. Bitter. 
v. Puttkamer. Dr. Lucius. Dr. Friedberg. 

An 
das Staatsminiſterium. 

Regulativ über die Dienſtwohnungen der Staats— 
beamten. Vom 26. Juli 1880. 

Geltungsbereich. 
8.1. " 

Diefed Regulativ findet Anwendung Ps ap onen | 
ehrer ftaatlicher oder vom der Stantöbeamten, der Beamten und 

Staate zu unterhaltender Unterrichtö-Anftalten, fowie derjenigen Geift- 
lihen und Schullehrer, welchen der Staat in ihrer Eigenſchaft als 
—* Dienſtwohnungen überläßt, unbeſchadet der ihnen etwa zu⸗ 
tehenden Befreiung von Kommunallaſten und Abgaben. 

8. 2 
Ausgeſchloſſen bleiben die Lokalbeamten der Domainen⸗ und 

Forſt⸗Verwaltung, jowie die zum Refjort der Bergwerkd-, Hütten 
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ard Salinen⸗Verwaltung gehörigen Werfö-Unterbeamten mit Rüd: 
st auf die befonderen dieferbalb beftebenden Borfchriften. 

Auch findet dad Regulativ auf Geiftlihe, Kirchenbeamte und 
Stulehrer, denen Dienftwohnungen von Kommunen und fisfaliichen 
ir Privatpatronen überwiejen find, feine Anwendung. 

Ober-Aufſicht. 

F. 3. 

Die zuſtändige Auffichtöbehörde hat die Befolgung der den 
Ithabern obliegenden Verpflichtungen zu überwachen, von dem Zus 
“ınde dee Dienftwohnungen fowohl während der Benupung feitend 
der Inhaber, ald auch während der Uebergangäfrift zwiſchen Rück⸗ 
»tähr und Uebergabe durch ihre Verwaltungdorgane oder Techniker 
denntnis zu nehmen und bei Wahrnehmung von Berftößen und 
ungen die entſprechende Abhülfe anzuordnen. 

Snventarium. 

8. 4. 
Heber jede Dienftwohnung nebft Zubehör muß ein vollftändiges 

and überſichtliches, geeignetenfalled mit einem Grundplane oder doch 
zit eimer Handzeichuung zu verſehendes Inventarium in zwei gleich 
autenden Sremplaren, von denen dad eine durch die Auffichtäbe- 
titde (8. 3), das andere durd den Wohnungdinhaber aufbewahrt 
dud, angelegt und durch Nadytragung aller während der Benutzungs⸗ 
ꝛeit genehmigten Abänderungen vervollftändigt werden, jo daß dad 
Javemarium ſtets den zeitigen Stand der Wohnungen erkennen läßt 
ar) eine ausreichende Grundlage für die Rückgewähr bildet. 

8. 5. 
Das Iuventarium muß enthalten: 
2. Zahl, Maß und Ausftattung der Räume, 
b. die Bezeichnung der etwaigen Repräjentationdräume und ihrer 

Austattung, 
ec. die auf der Wohnung oder dem Dienftgrundftüde haftenden 

Laften und Beſitzeinſchränkungen, 
d. bei Dienftwohnungen mit Garten, oder Adernugpung die An⸗ 

gabe bed Flächeninhaltes und die Beichreibung der Grenzen, 
eziehentlih der Bewährungen u. |. w. gegen die Nachbars 
geunbftüde, jowie einen Vermerk darüber, ob und welche 
ergütung der Wohnungdinhaber für die Nutzung der Länder 

teien zu entrichten hat. 
. „sm Uebrigen beftimmt fid) die Einrichtung bed Inventariums 
2 3orm und Snbalt nach den befonderen Berhältniffen der Dienft- 
Tchnung. 
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8. 6. 

Der Bohnungsinhaber darf in dem von ihm aufzubewahrenten 
Sremplar ded Inventariumd eigenmädtig feine Cintragung ver: 
nehmen. Die Nachtragung der Abänderungen erfolgt in beiten 
Sremplaren ded Inventariums gleidhlautend, auf Anordnung der 
Auffichtöbehörde. Etwaige Mängel ded Inventariums find bei den 
im $. 3 erwähnten Revifionen beziehungsmeije bei der Abnahme 
oder Uebergabe der Dienftwohnungen zu berichtigen. 

Zumweifung und Entziehung. 
8.7. 

Die Ueberlaffung von Dienftwohnungen erfolgt nah Maßgabe 
ded Etats. Die Annahme einer vom Staate angewiefenen Dienft: 
wohnung kann nicht verweigert werden. Wird dem Beamten auf 
feinen Antrag aud befonderen Gründen die Benugung der Dienft: 
wohnung erlaffen, fo erfolgt die Feſtſetzung der näheren Bedin: 
gungen durch den Refforthef im Einvernehmen mit dem Finanz 

intiter. ſzas 

Der Inhaber einer Dienſtwohnung darf dieſelbe oder einen 
Theil oder ein Zubehör derſelben ohne Genehmigung der Auffichts⸗ 
bebörde weder abtreten nody vermiethen. 

8. 9. 
Aus der Zumeifung einer Dienftwohnung erwirbt der Beamte 

keinen Anſpruch auf dauernde Belafjung derjelben, vielmehr hat die 
Rückgewähr auch dann, wenn leptere bei der Meberweilung nicht 
ausdrüdlich vorbehalten ift, auf Verlangen der vorgejepten Bebörte 
binnen einer von der lepteren zu beftimmenden angemefjenen Räu— 
mungöfrift, zu erfolgen, ohne daß dem Beamten Hierdurch ein Ans 
ſpruch auf bejondere Entſchädigung erwächſt. 

8. 10. 
Die Uebergabe und die Rückgewähr einer Dienftwohnung wird 

in allen Fallen durdy einen von der Auffichtöbehörde ernannten 
Kommiſſar bewirkt, welcher bierbei den neu einziehenden Beamten 
ausdrücklich I eröffnen bat, daß für die Ueberweifung und Be- 
nupung der Dienftwohnung die Beftimmungen diejed Regulatives 
maßgebend find. 

In der über den Hergang aufzunehmenden von den Bethei⸗ 
ligten zu vollziehenden Verhandlung find alle Mängel, welde ſich 
bei der Befichtigung unter Zugrundelegung ded Inventar ergeben, 
zu verzeichnen. 

Sleichzeitig iſt anzugeben, ob die für die Abhülfe aufzumen- 
denden Koften der Staatöfaffe oder dem biöherigen Inhaber, bezie— 
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bentlih deffen Erben zur Laft fallen. Die Abſchätzung ber Her- 
itellungkkoſten hat dur den Kommiſſar und bei höheren Beträgen 
tur den zuzuziehenden Techniker zu erfolgen. 

g. 11. 
Kommt wegen der Abhülfe ſolcher Mängel und Schäden, die 

riht für Rechnung der Verwaltung zu beſeitigen find, zwiſchen dem 
dieherigen Inhaber, beziehentlich deflen Erben und dem neu anzies 
tinden Snhaber ein Vergleich zu Stande, fo ift deifen Inhalt in 
tie Berhandlung aufzunehmen. Dadjelbe gilt, wenn die Mängel 
nd die erfolgte Abſchätzung als richtig anerkannt und die Koften 
der erforderlichen Herftelung von dem abziehenden Beamten, bezw. 
deñen Erben, übernommen werden. Andernfalleß ift der Sach- und 
<treitftand genau zu verzeichnen und durch den Kommiſſarius der 
Auiſichts behoͤrde zur Entſcheidung vorbehaltlid des Rechtsweges 
rerzulegen. 

8. 12. 

Der Wohnungsinhaber oder deifen Erben find verpflichtet, den 
im gütlichen Wege ermittelten oder von der Auffihtöbehörde feit- 
:etellten Koftenbetrag (8. ID zur Staatdfaffe einzuzahlen. Dies 
isben bleiben außerdem zur Nachzahlung eined demnächſt etwa ver- 
‚uegabten, gebörig belegten Mehrtoftenbetrages verpflichtet. Ein 
‚rraiger Mebrbetrag der Einzahlung über die wirklich erwachſenen 
Roten ift ihnen dagegen zurüdzueritatten. 

8. 13. 
Können Rüdgewähr und Üebergabe der Dienftwohnung nicht 

teihzeitig vorgenommen werden, fo ift diefelbe an einen Beamten 
ser eine fonft geeignete Perfon zur Beaufſichtigung und Erhaltung 
:s übergeben. Hierüber, fomie über die dem Auffeher etwa zu ges 
vihrende Entfchädigung hat der Kommiſſar das Nähere in dad Pro 
ill aufzunehmen. Die Uebergabe und Rückgewähr der Dienfts 
rehnnng iſt thunlichſt Durch denfelben Kommiflar zu bewirken. 

Unterhaltungdpflict des Wohnungsinhabers. 
8. 14. 

Dem Wohnungsinhaber liegen — außer der Fürforge für die 
kinigung und Lüftung — die nadhftehenden Leiftungen ob: 
ı bie Erhaltung der Berglafung in den Fenftern, Glasthüren, Glas⸗ 

wänden. und Oberlichtern, letztere foweit fie nicht ald ein Theil 
des Daches anzufehen find; 

b. da6 Fegen der Schornfteine nebft der Reinigung der Heizkörper 
und ihrer Feuerzüge von Ruß, Aſche und Scladen; 

e. die Unterhaltung der Defen, Kochheerde, Bratöfen, Keſſel⸗ 
fenerungen, Koch⸗ und Back-Apparate bezüglich der durch den 
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fortgefegten Gebraud nötbig gewordenen Reparaturen, jedoch 
ad ihrer Erneuerung und ihre Umſetzens ($. 15 
itt. D.); 

. die Unterhaltung der Beichläge und Schlöffer an Thüren und 
Fenftern, fofern das Bedürfnis nur einzelne Theile derjelben 
betrifft, und nicht eine Erneuerung des Geſammtbeſchlages oder 
ded ganzen Schloſſes erforderlich ift, ingleichen die Unterhaltung 
vorhandener Slodenzüge oder ähnlicher Vorrichtungen zum Her: 
beirufen des Gefindes; 

. der Anftrich der inneren Thüren und Fenfter, der Paneele, hoͤl⸗ 
jenen Berichläge und Wandſchränke, joweit einzelne durch den 

ebraudy abgenugte Stellen eine Wiederberitellung der Zarben- 
dede erfordern und dad Bedürfnis eines neuen Anſtriches Dee 
gefammten Objektes nicht anzuerkennen ift ($. 15 litt. c.); 
das Bohnen und Frottiren der Dielungen und Zußleiften in den 
durch den Gebrauch und das Erhaltungsbedürfniß bedingten Friſten, 
jowie kleine Reparaturen ded Anftricyed der Fußbodendielung; 

. die Unterhaltung der inneren Wände und der Deden in Betreff 
ihrer Zündye, Färbung und Malerei, oder Zapezirung, daß bier 
bei etwa erforderliche Abreiben des Abpuped, —* die Beſei⸗ 
tigung unweſentlicher Verletzungen des Putzes und das Abreiben 
unrein gewordener Tapetenwände und Decken, inſofern es fich 
nicht um eine Erneuerung der Geſammiflächen handelt; 

. bie Unterhaltung derjenigen Theile der Waſſer- und Gadleitungen, 
welche mit dem Gebäude nicht in feiter Verbindung ftehen, fowie 
die Beihaffung und Unterhaltung der zu diefen Anlagen etwa 
erforderlichen, unter den Begriff der Mobilten fallenden Gegen- 
ftände, wie 3. B. der nicht befeftigten Wannen, Garteniprigen, 
Schläuche, Kronleuchter, tragbaren Lampen und dergleichen, ferner 
die Aufwendung der Koften für den Verbrauch des durdy die 
Leitungen augeführten Waſſers und Cafes und die Vorkehrung 
zum Schupe der Leitungen gegen dad Einfrieren; 
die Wiederberftellung des früheren Zuftanded im Halle von Be: 
ſchädigungen, welche durch Muthwillen oder Fahrläſſigkeit des 
Inhabers, ſeiner Angehörigen und ſeines Gefindes veranlagt find; 

. die Uebernahme foldyer Abgaben und Laften, weldye der Mietber 
ae ortsübli zu den Kommunalbedürfniffen zu leiften 
at, fowie: 

die Uebernahme der Einquartierungslaft, wenn diefelbe durch 
die Gemeindebehörden beziehentlih durch Drtöftatut auf die 
MWohnungsinhaber lediglih nad Maßgabe des entbehrliden 
Raumes vertbeilt ift, mag diejelbe in natura oder in Geld 
zu leiften fein; 

die Anichaffung und Unterhaltung von Gegenftänden des Lurud, 
der Neigung oder Bequemlichkeit, ſowie der Pflanzungen und 
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der Berbeiferungen, welche der Inhaber in dem mit der Dienft- 
wohnung etwa verbundenen Garten oder Aderlande bewirkt bat, 
dergeftalt, dat der Snhaber hierfür weder eine Entihädigung 
ang der Staatdfaffe noch auch die Uebernahme jener Gegenftände 
oder Anlagen ſeitens ded Dienſtnachfolgers verlangen darf; 
die Unterhaltung der zur Dienitwohnung gehörigen Gärten, ſo⸗ 
weit nicht befondere Feftiegungen getroffen find. Bei einem 
zemeinfamen Gebraudhe von Räumen und Anlagen zu mehreren 
Dienftwohnungen werden die den Mohnungsinhaber treffenden 
Koften nah Beftimmung der Auffichtöbehörde antheilig von 
jedem Inhaber getragen. 

Unterhaltung durd den Stant. 
$. 15. 

Soweit die Koften der Unterhaltung von Dienftwohnungen 
riht dem Inhaber auferlegt find, fallen diefelben der Staatskaſſe 
ur Laſt, insbeſondere treffen die lehtere: 
4 

b. 

(e } 

ba 

Pa 2 

die Herftellung aller Schäden, welche von Naturereigniffen, Gewit⸗ 
tern, Orkanen, Hagelfchlag, Erdbeben u. |. w. angerichtet werden; 
die nothwendige Erneuerung von Hauptbeftandtheilen der Feue⸗ 
rungen und Heizungen, namentlid von Heizthüren, Rauchröhren, 
Kochplatten, Kacheln und metallenen Muffeln oder Einfepen der 
Bratöfen, infofern die Nothmendigkeit der Erneuerung nicht 
durch fahrläffigen Gebrauch veranlagt ift ($. 14 litt. c.);*) 

. die Unterhaltung und Erneuerung von plaftiihen Außftattungen, 
Iowie des Anftriched der äußeren Thüren, Doppelthüren, Thore, 
Fenfter, Doppelfenfter, Fenfterbretter und inneren und Außeren 
Aenfterläden auf beiden Seiten, deögleichen der Anftridh der 
inneren Thüren und Kenfter, der Paneele, hölzernen Berfchläge 
und Wandſchränke, wenn dad Bedürfnid ſich nicht auf einzelne 
ſchadhafte Stellen beichränft, endlich das Berfitten der Scheiben 
auger dem im $. 14 litt. a. vorgejehenen Falle; 

. die Erneuerung von Hauptbeftandtbeilen der Glockenzüge oder 
ähnlicher Vorrichtungen zum Herbeirufen des Gefinded; 

. die Unterhaltung und Erneuerung von Garten und Hofbewähs 
tungen, einfchließlich der Pforten, Thorwege und Thore; 
“ die Unterhaltung und Erneuerung des zur Erhaltung der Dies 

en 

lungen dienenden Anftriches und dad damit verbundene Berlitten 
der Fugen; n 

. tie fonft nad) 8. 14 dem Wohnungsinhaber obltegende Unter- 
haltung der davon betroffenen Gegenftände in allen den Fällen, 

N Anmerkung. — Die Beſchaffung und Unterhaltung von Beizgeräth- 
Sea unb anderer zum Heizen, Kochen, Baden, Waſchen u. |. w. erforberlichen 
-..tlien trifft ausſchließlich den Wohnungsinhaber. 
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in welchen die Urfachen des Reparatur: und Erneuerungsbedürf- 
niſſes erweislich aus Mängeln der eriten Anlage oder aus Ver: 
änderungen in der techniichen Struftur ded Gebäuded, wie Riſſen 
und Löfungen der Mauern oder Deden u. |. w. hervorgehen; 

h. die Hebernahme der Einquartierungslaft, wenn diefelbe durdy die 
| Gemeindebehörden beziehentli dur Ortöftatut auf Die Haus: 

eigenthümer vertheilt ift. | 

8. 16. 
- Bei gemeinfamer Benupung von Gebäuden zu Dienftwohnungen 

und Geſchäftsräumen gelten folgende Beftimmungen: Ä 
1) In den zu beiden Zwecken gemeinſchaftlich benupten Räumen wie 

Fluren, Korridoren, Treppen u. f. w. trägt der Staat auch die 
dem Wohnungdinhaber obliegenden Leiftungen; | 

2) zu den im $. 14 b. bezeichneten Koften leiftet der Wohnungs: 
inhaber einen von der Auffichtöbehörde feftzufegenden angemeſſe⸗ 
nen Beitrag; | 

3) von den im 8.14 k. bezeichneten Kommunal-Abgaben und Kaften 
trägt der Staat für die Geſchäftsräume, ſoweit an fidy feine 
Befreiung deöfelben begründet ift, einen angemefjjenen Antbeil. 

Ausnahme zu Bunften der Unterbeamten. 

8. 17. 

Unterbeamte haben nur die in dem $. 14 sub litt. a, h, i, k 
und 1 aufgeführten Leiltungen zu erfüllen. Als Unterbeamte im 
Sinne dieſes Negulatived gelten die in Gemäßheit des Geſetzes 
vom 24. Februar 1877, betreffend die Umzugskoſten der Staatöbe- 
amten (Gel. Samml. S. 15) $. 1 Nr. VIII zu den Unterbeamten 
zu zählenden Staatöbeamten. 

Bergütung. 

§. 18. 
Für die Benugung ber Dienſtwohnung tft, wenn dieſelbe nicht 

als eine freie bewilligt ift, vorbehaltli der Beitimmung im $. & 
Abf. 2 des Gefeped vom 12. Mat 1873 (Gef. Samml. S. 209) 
über die Gewährung von Wohnungsgeldzuſchüſſen eine jährliche 
Bergütung (8. 19 ff.) an die Staatstatfe zu zablen. 

Freie Dienftwohnungen find ald ſolche im tat zu bezeichnen. 

$. 19. 

Die Vergütung für Dienftwohnungen beftimmt ſich in den ver 
ſchiedenen Orten nad der Klaffeneintheilung, wie fie in &emäßbeit 

des Geſetzes vom 25. Juni 1868, betreffend die Duartierleiftung für 
die bewaffnete Macht während des Friedendzuftandes (Bundes - Brei. 
Bl. ©. 523) nad dem jeweiligen Servistarif in Geltung ift. 

Die Vergütung beträgt: 
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in Orten der Servisklaſſe A und 10 9%, 
u 50 = ⸗ U und I 7%, % 
⸗ = ⸗ ⸗ IV und V5 % 

‘a Dienfteinkommens. 
Dei Veränderungen in der Klafjeneintbeilung fommt von dem 

Me Berfündung der Veränderung folgenden Kalenderguartal an, 
za danach fidy ergebende veränderte Sah der Bergütung in An« 
z2dung. 

$. 20. 
Deftebt daß Dienfteintlommen ganz oder theilweiſe in Zantieme, 

"wird die Vergütung ($. 19) von der im tat veranidlagten 
Zumme des Einkommens zu einem auf volle Mark abgerundeten 
Stage dergeftalt berechnet, daß Pfennigbeträge über eine halbe 
Far ald eine ganze Mark zum Anjag kommen, geringere Beträge 
rt unberudfichtigt bleiben. | 

Der jo ermittelte Betrag der Vergütung bleibt während ber 
"ztigfeitsdauer des Etats und bid zu einer andermeiten Normirung 
ee Dienfteinkommens maßgebend. 

8. 21. 

Benn der Inhaber einer Dienftwohnung mehrere Aemter ver- 
tet und verfchtedene Befoldungen bezieht, jo iſt die Vergütung 
sur von dem &inlommen derjenigen Etatöftelle zu berechnen, weldye 
ir die Bemefjung ded bei Entziehung der Dienftmohnung dem 
Srumten zu gewährenden Wohnungsgeldzufchuffes maßgebend fein 
würde, 

8. 22. 
. Außeretatömäßige Beamte, welche Tagegelder empfangen, haben 
die ihnen zur Benupung eingeräumten Dienftwohnungen eine 
zaitung nicht zu entrichten. Wenn derartige Beamte dagegen 
zratiihe, im Voraus zablbare Remunerationen oder ein ander« 
zcted fortlaufende Dienfteinfonmen beziehen, fo haben fie die 
erntechende Vergütung zu zahlen. 

$. 23. 
Für die Benutzung von Gärten, welche nad der von dem Ber- 

"itmgöchef zu treffenden Entiheidung ald Zubehör der Dienft« 
mung anzuſehen find, iſt eine Vergütung an die Staatskaſſe 
"st zu entrichten. 

. 24. 
Juſoweit Beamten die Benupung von Dienftwohnungen zur 

"1 des Inkrafttretens dieſes Negulatived gegen eine geringere Ver— 
"mg verftattet ift, tritt die Berechnung der höheren Vergütung 
tm dem Kalle ein, wenn dem Wohnungdinhaber eine dad Mehr 
Y ergütung überfteinende Erhöhung feined Dienfteinfommend zu 
u wird. 
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Dienſtwohnungen mul Repräfentation. 
. 25. 

In Betreff der Dienftwohnungen, die einer Audftattung mit 
Mobiliar, Tafele, Haus: und Wirthichaftögeräth bedürfen, bleiben 
die Vorſchriften des Allerhöchſten Erlaffed vom 24. Juni 1861, in 
Betreff der Dienftwohnungen der Minifter diejenigen ded Aller 
hoöchſten Erlaffed vom 12. Februar 1866 und bezüglih der Gärten 
bieienigen des Allerhödhften Erlaffed vom 19. November 1862 maß: 

‚ gebend. 
8. 26. 

Mobilten und Ausftattungdgegenftände, welche auf Koften des 
Staates für die Repräfentattonsräume einer Dienftwohnung befchafft 
und bei diefen im Snventarium ($. 5 litt. b.) verzeichnet find, 
dürfen von dem MWohnungdinhaber in anderen Räumen nicht ver 
wendet werden. 

8. 27. 
Bei Dienftwohnungen mit Repräjentationdräumen werden in 

legteren ſämmtliche für Wiederberftellung oder Erneuerung der Wand⸗ 
und Dedenflächen, mögen fie getündht, gefärbt, gemalt, tapezirt oder 
mit plaftiiher Bekleidung ausgeftattet fein, erforderlihen Ausgaben, 
ingleihen die Koften für Unterhaltung und Erneuerung bed An- 
ftriche8 der inneren Thüren und Sentter. der Paneele, hölzernen 
Verſchläge und Wandſchränke, ſowie für Beichaffung und Unter: 
haltung von Glodenzügen oder ähnlicher Borrichtungen zum Her 
beirufen des Gefindes, von der Staatskaſſe getragen. 

$. 28. | 
Gehört zu Dienftwohnungen, deren Inhabern eine Reprälen: 

tatton obliegt, ein Garten, fo fallt die Unterhaltung dedfelben der 
Staatölaffe zur Laſt. Welche Dienftmohnungen hierher zu rechnen 
find, wird durch den Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem 
Finanz: Minifter beftimmt. Die Unterbaltungdfoften der Gärten 
find zu veranfchlagen und in den SKaffenetatd als Unterfonds zu 
vermerfen. 

Verfahren bei Beränberungen in den Dienftwohnungen. 
. 2 

Veränderungen in der Anordnung und Ausftattung der Dienft- 
wohnungen nebft Zubehör find nur unter Zuftimmung der Auffichte- 
bebörde und Berichtigung ded Inventars (88. 4 ff.) ftatthaft. 

8. 30. 
Die Auffihtsbehörde hat bei Genehmigung des Geſuches zu 

beftimmen: 
a. ob bei der Rüdgewähr der frühere Zuftand wieder herzuftellen 

oder die Abänderung beizubehalten ift; 
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ey, . ch letzteren Falle der für die Staatölaffe fih ergebende Bor- 
teil dazu angethan ericheint, einen Beitrag aus Staatömitteln 
zu den Herftellungdfoften entweder fofort oder bei der Rüd- 
zewähr bei dem Verwaltungschef in Antrag zu bringen. 

Dienftwohnungen in gemiethbeten Gebäuden. 
8. 31. 

Auf Dienflwohnungen, weldye vom Staate angemtethet find, findet 
"re Requlativ nur infomweit Anwendung, ald es die beionderen 
Serhältniffe des einzelnen Falles, indbefondere der abgefchloffene 
Tiebevertrag geftatten. Sind von der Behörde in dem Miethö- 
setrage befondere Berpflichtungen in Betreff der Unterhaltung der 
"ame oder ihrer Zubehörungen übernommen, fo bat der Woh- 
zrsöinhaber für Erfüllung folder Berabredungen in der Regel 
ze mjoweit aufzulommen, ald Berpflichtungen gleidher Art den 
Irbaber einer Dienfimohnung in einem Staatögebäude treffen wür— 
“a, end alle weitergehenden Verpflichtungen dem Staate zur 
x fa 

Die nähere Feſtſetzung hierüber bleibt im Kinzelfalle dem Ber 
zitungöchef vorbehalten. s. 82 

Bei Dienfimohnungen in angemietheten Räumen darf die Auf- 
::öme eines Inventares ($. 4) unterbleiben, fofern der Miethöver- 
"2 die erforderlihen Angaben in audreichender Ueberfichtlichfeit 
a, 

Schlußbeflimmungen. 8. 33. 
Daß vorftehende Regnlativ tritt für den ganzen Umfang der 

Tenarchie mit dem 1. April 1881 in Kraft. 
Vie entgegenftebenden Borichriften, namentlih das Regulativ 

::m 18. DOftober 1822 und die dasfelbe ergänzenden und abändern» 
= Beftimmungen find aufgehoben. 

Dad Regulativ findet auch auf die Beamten Anwendung, wel 
=: ib am 1. April 1881 im Genuffe einer Dienftwohnung befinden. 
At für Diejenigen diefer Beamten, denen zur Zeit des Inkraft⸗ 
"cms dieſes Regulatives ein —— auf eine beſondere 
Sıhambinng hinſichtlich der Unterhaltungspflicht ihrer Dienſtwoh⸗ 
"sezen zuſteht, bewendet es auf deren Verlangen lediglich bei den 
zen Aniprudy begründenden Vorſchriften. 

8. 34. 
In zweifelhaften allen bei Anwendung dieſes Regulatives ent 
ze der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Finanz 
- .nifter. 

i1. 10 
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5) Snftanz zur Entiheidbung von Streitigkeiten 
zwiihen Baubeamten und Lieferanten über die Güte 

gelieferter Semente in techniſcher Beziehung. 

Berlin, den 25. September 1880. 
Der Sirkulars Erlaß ded Herrn Minifterd der öffentlihen Ar- 

beiten vom 16. v. M., durd welchen die Königl. Prüfungdftation 
für Baumaterialien bierjelbft als diejenige Inftanz beftimmt wird, 
welche Streitigkeiten zwilchen Baubeamten und Cementfabrikanten 
über die Güte gelieferter Cemente in techniſcher Beziehung in Zu» 
kunft entſcheiden fol, kommt fortan auch für das diesſeitige Reſſort 
in Anwendung. 

Je ein Exemplar dieſes Erlaſſes wird für die Behörden, mit 
Ausnahme der Königl. Regierungen und Landdroſteien bier beigefügt. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An - 
fämmtlihe Könige. Regierungen, Landdroſteien, Provinzial- 

Schulkollegien, Konftftorien, Univerfitäts-Kuratorien und 
Herren Kuratoren, 2C. 2C. 

U. V. 2141. 

Berlin, den 16. Auguft 1880. 
Der Berein Deuticher Gementfabrilanten hat neuerdings den 

Antrag geftellt, ed möchten die Königlichen Baubehörden angewieſen 
werden, in ftreitigen Fällen zwilchen lepteren und den Fabrikanten 
über die Dualität von Cement die Königlihe Prüfungdftatton für 
Baumaterialien bierfelbft als techniſch enticheidende Inftanz anzu: 
erfennen. 

Ein Eingehen auf diefen Antrag erſcheint ſowohl den Meferanten 
egenüber der Billigkeit entſprechend, als auch geeignet, den bauenten 

Kehörben die fiherfte Garantie für zutreffende Refultate zu gewähren. 
Da jedoch die Entſcheidung derartiger ftreitiger Fälle im Intereſſe 
der Bauaudführung nur in den feltenften Fällen einen Aufſchub zu 
geftatten pflegt, ſo tft die Königliche Prüfungsftation zunächft zu 
einer Aeußerung darüber veranlaßt worden, ob fie in der Lage jet, 
bie Prüfung der ihr eventuell zugehenden Gementproben in allen 
Fällen ſtets fofort vorzunehmen. Die genannte Station bat hierauf 
die Erklärung abgegeben, daß fie hierzu fehr wohl im Stande jel, 
und daß indbefondere ſchon am Tage nad dem Eingange ber 
Gementprobe an den betreffenden Antragiteller eine Benachrichtigung 
abgelaffen werden folle über 
die erfolgte Einleitung der Unterfuhung unter Angabe des Akten- 

eichend, welches diefelbe tn der Station erhalten habe, und 
die Eroebniffe der folgenden Unterfuhungen, über 
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1) das Gewicht ded Cementes; 
2) das Gewicht des Normalſandes (beides pro Liter in feft- 

gerütteltem Zuftande) ; 
3) dad Waſſerquantum in Prozenten, welches der Cement an 

fi zur Abgabe eines ſachgemäßen Mörteld beanſprucht; 
4) die Temperatur-Erhöhung beim Anmachen des reinen Cementes 

mit Waſſer von gleicher Temperatur wie der trodene Cement 
fie bat; 

5) die Abbindezeit des reinen Cementes unter Angabe 
der Temperatur des Waflerd, 
der Temperatur der Kuft, 
der Feuchtigkeit der Luft; 

6) die Feinheit der Mahlung, durch Siebverſuche; 
7?) die Bolumenbeftändtafeit, durch Vorverſuche. 
Die Abfendung des vollftändigen Prüfungs-Dokumentes werde 

dann flet8 am Tage ded Ablaufed der legten Erhärtungß- 
feriode erfolgen, aljo, — da die Feſtigkeitsverſuche für reinen 
ment ſowohl als für verihiedene Mörtel-Miichungen den Normen 
xtiprehend in der Regel vorausfihtlih nur für 7, für 28, oder 
iat T und 28 Zage würden beantragt werden, — nad) Ablauf dieſer 
:y. Sriften; auch werde in jener erften Benachrichtigung bereits 
der Zag der zu gewärtigenden Abjendung dieſes Prüfungs - Dokus 
rented mitgetheilt werden. 

Rad diefer, jede Befürchtung einer nachtheiligen Verzögerung 
hßließenden Erflärung weile ich die Königliche Regierung nun- 
sr hierdurch an, in alle Verträge über Lieferung von Gement eine 
“reinbarung dahin aufzunehmen, daß bei etwaigen zwiſchen den 
"eranten und der Bauverwaltung eintretenden Streitigkeiten über 
ꝛe Qualität des gelieferten Gemented das Urtheil der Königlichen 
Trirungeftation für Baumaterialien hierfelbft unter unverzüglicher 
Lieiendung einer geeigneten Probe des non der Bauverwaltung 
!mingelten Materiales angerufen und dasfelbe ſodann ald endgültig 
N untiger Beziehung von beiden Kontrahenten anerkannt wer- 
en ſo 

Der Minifter der öffentlidhen Arbeiten. 
. Im Auftrage: Schultz. 
n 

utfige Königl. Regierungen und Lanbbrofleien, bie 
tcigl. Steombau- Direktionen zu Breslau ıc., die Rd- 
ul Ki iſterial ⸗ Bau⸗Kommiſſion, das Köonigl. Polizei⸗ 
tıfdiam bier, m. ſ. w. 
M. 11629. I. 4034. II. a. 10530: 

10* 
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6) Bereinfahung des Abrechnungsverfahrens bei Aus: 
führung öffentliher Bauten. ' 

8. 

Berlin, den 2. Dezember 1880. 
Die Behörden meined Reffortd erhalten beiliegend je ein Exem⸗ 

plar des Girkular-Erlafjed des Herrn Minifterd der öffentlichen Ar: 
beiten vom 20. Oktober d. J., betreffend die Vereinfachung des 

Abrehnungdverfahrend bei der Auöführung Öffentliher Bauten in 
denjenigen Fällen, für welche e8 nach den bis jept noch beftehenden 
Vorſchriften der Aufftelung balancirender Koften » Revifiond - Rad: 
weifungen bedarf, zur Kenntnisnahme mit der Beranlafjung, die 

Beftimmungen desjelben bei allen mein Reſſort berührenden Bauten, 
deren Koften ganz ober theilweiſe aus Staatsfonds oder ſolchen 
Stiftungsfonds, die unter Staatsverwaltung ſtehen, gedeckt werden, 
in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial-Schuffollegien, Konfiftorien, 

Regierungen, Landdrofleien, Univerfitäte-Suratorien, 2c. ac. 
G. III. 8181, 

b. 
Berlin, den 20. Oktober 1880. 

Nachdem dad bei den Submiſſionen zu beobadhtende Verfahren 
durch die Feitftellung allgemeiner, demfelben zum Grunde zu legen- 
der Bedingungen mitteld Cirkular» Verfügung vom 24. Juni d. J. 
meinerfeit8 neu geregelt worden ift, erfcheint ed nothwendig, im An 
Ichluffe bieran eine Bereinfahung des Abrechnungdverfahrens bei 
der Ausführung öffentliher Bauten in denjenigen Fällen eintreten 
u lafjen, für welde es nach den beitehenden Vorjchriften der Auf 
Neun balancirender Koſten-Reviſions⸗öNachweiſungen 
edarf. | 

Bisher hatte die Anfertigung derartiger, mit einem erheblichen 
Aufwande mechaniſchen Schreibwerfed verbundener Nachweifungen 
in der Regel dann ftattzufinden, wenn 
1) ein Bau vor erfolgter Superrevifion des Koftenanfchlages zur 

Ausführung gelangt war, | 
2) bei der Ausführung eined Baues welentlidhe, einer befonderen 

Reditfertigung bedurfende Abweichungen von dem genehmigten 
Bauplane hinfihtli der Einrichtung und Konftruftion vorge⸗ 
nommen waren und | 

3) der Anſchlag durch befondere Umftände, ald Erhöhung der Preile, 
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zrößere Ausdehnung” ded Baues oder nachträgliche Bewilligung 
nicht veranfchlagter Gegenftände überjchritten war. 
Unter Aufhebung der hierauf bezüglidhen Girkular-Erlaffe vom 

5. Rovember 1820 und vom 27. September 1822, jowie der be- 
v"nden fpäteren Verfügungen beftimme ich hiermit, daß zur Ver⸗ 
hung des Abrehnungdverfahrend in den vorbezeichneten Fällen 
2 SteDe der balancirenden Reviſions⸗Nachweiſungen für die Folge 
: eine nad) den Anjchlags- Titeln geordnete und auf die zugehö- 
en Rechnungsbeläge Bezug nehmende Zufammenftellung der ent- 
“ındenen Koften beizubringen ift, in welder titelweife die worge- 
ismmenen einzelnen Mebrausgaben und Abweidhungen erfichtlich 
mat umd fpeziell begründet werden. 

Diefer Koften - Zufammenftellung ift fodann ein ausführlicher 
"länterungd - Bericht (Revifiond-Protofoll) beizufügen, in welchem 
*: Entftehbung und der Umfang der Anſchlagsüberſchreitung, ſowie 
x etwaigen Abweichungen von dem Bauprojekte in allen wejent- 
:&en Punkten überfichtlich dargelegt und gehörig erörtert werden. 

Nach vorftehenden Andeutungen ift audy die Abrechnung folder 
Sıuten zu bewerfitelligen, welche ausnahmsweiſe ohne Zugrunde- 
zung eines befonderen Koftenanichlage® zur Ausführung gelangt find. 

Die Königlihe Regierung beauftrage id, die Ihr unterftellten 
Smbeamten mit entiprechender Anwetjung gu verſehen. 

Ueber die formelle Behandlung derartiger Abrechnungen wird 
a fingittes Schema zur Kenntnisnahme und Nachachtung beigefügt. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. 
Maybad. 

An 
xdiliche König. Regierungen und Landbroſteien, 
mie an die Köonigl. Minifterial-Bau-Kommilfion 
ri des Köonigl. Polizei⸗Präfidium hierſelbſt. 

M, 15869. II. 13692. I. 5229. 

', Sereinfadung des abreßnungsverfahren® bei Aus. 
führung kfirhliher und Schulbauten fiskaliſchen 

Patronates. 

Berlin, den 17. Sanuar 1881. 
.. Der Königlihen Regierung erwidere ih auf den Bericht vom 
‘ Dezember v. J., betreffend das Abrechnungsverfahren bei kirch⸗ 
m und Schulbauten fiskaliſchen Patronates, daß felbftwerftändlich 
R in dem Refkript vom 2. Dezember v. S. bezeichnete Verfahren 
:$ für die oben erwähnten Bauten Platz greift, da die Koften 
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auch diefer Bauten wenigftens theilmeife aus Staatsfonds — dem 
Patronatd-Baufonde — gededt werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

G. III. 5068. 

8) Unzuläffigkeit des Verwaltungsftreitverfahren: 
um Zwede der Berihtigung der (indbejondere gemäf 
‚66 der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 
11. Dezember 1845 aufgeftellten) Schul» Matrifeln. 

Rechtliche Bedeutung dieſer Matrikeln*). 

(Sentrbl. pro 1878 Seite 627 Nr. 210.) 

Geſetz hdetreffud bie Verfaſſung ber Berwaltungsgerichte ꝛc. vom 3. Juli 
1 . 3. 

uſtändigkeitsgeſetz vom 26. Juli 1876 98. 77, 78. 
hulordnung für bie Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 $. 66 

(Sf. Samml. für 1846 ©. 1). 

Endurtheil bes I. Senats vom 19. Dezember 1878. 

I. Kreisausſchuß des Kreifes Infterburg. 
II. Bezirköverwaltungsgericht zn Gumbinnen. 

Zur Säule zu Gr. Bubainen im Regierungsbezirke Gumbinnen 
gehören die Drtihaften: Gut Bubainen, Mühle Bubainen, Dori 
Sr. Bubainen, Dorf Mildybude, Vorwerk Mildybude, Oberförfterei 
Waldhauſen. Alle diefe Ortichaften ftehen unter der Gutsherrſchaft 
des Herzogeß von A., der allein aud) das Recht der Berufung dei 
Lehrers bat. In Folge der Zunahme der Einwohnerfchaft in der 
Sculgemeinde wurden die Einrichtung einer 2. Klaffe und die An- 
ftellung eines zweiten Lehrers nothwendig. Das Landrathsamt zu 
Infterburg entwarf unterm 6. Sanuar 1877 einen Schulrezeß, in 
welchem das Einkommen des zweiten Lehrerd beftimmt wurde, und 
außerdem, daß die in den 88. 43 bis A6 der Schulordnung für die 
Doping Preußen vom 11. Degember 1845 aufgeführten gutöherr: 
lichen Zeiltungen von Sr. Hoheit dem Herrn Herzog von a allein 
getragen werden. 

ie Königliche Regierung zu Gumbinnen beftätigte diefen vor 
ben meiften Mitgliedern der Sozietät, aber nicht von dem Gutöherrn 
genehmigten Rezeßentwurf unter Zurüdwetfung eined Sroteftes bei 
lepteren am 17. Mai 1877. 

Der Gutöherr an in Zolge beffen Beranlaffung, gegen die 
nicht zu feinem Eigenthum gehörigen Dorfgemeinden Gr. Bubalnen 

*), Entfheibungen des Königl. Oberverwaltungsgerichtes Banb 4 Seite 210. 
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und Milchbude beim Kreisausſchuſſe des Kreiſes Inſterburg mit 
dem Antrage klagbar zu werden, 
1) dahin zu erfennen, 

daß er als Butöherr der Schulgemeinde Gr. Bubainen betreffs 
ber bei der Schule dafelbft eingerichteten zweiten Klaſſe nur 
verpflichtet fei, die im 8. 44 der Schulordnung vom 11. Des 
zember 1845 aufgeführten gutöherrlichen Leiftungen zu tragen, 

3) die beflagten Gemeinden zu verurtheilen, 
in eine ber Feſtſetzung zu 1 entiprechende Aenderung des 
gedachten Rezefſes zu willigen. 

Der Kreisausſchuß ded Kreifed Inſterburg wies nad) mündlidyer - 
Verhandlung durch Entiheldung von 21. Dezember 1877 den Klä- 
ger ab, indem die angefochtenen Feſtſetzungen ded Schulrezeſſes 
vom 6. Januar 1877 uͤberall für dem Geſetz entſprechend erachtet 
rurden. 

Dagegen erkannte das Bezirföverwaltungsgericht auf die Be 
fung des Klägers, 

dab die Entſcheidung des Kreisausichuffes dahin zu beftäti⸗ 
gen bezw. abzuändern, dab der Kläger ald Gutsherr der 
Schulgemeinde Gr. Bubainen betreffd der in der Schule 
dafelbit eingerichteten zweiten Klafje nur die in den 88. 44, 
45 und 46 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 aufs 
geführten gutöberrlichen LZeiftungen zu tragen, und demnach 
die beflagte Gemeinde ſchuldig, in eine diejer Feftfegung ent- 
ſprechende Aenderung des Schulrezeljed vom 6. Januar 1877 
a willigen. 

Die dem Kläger auf Grund des $. 43 der Schulordnung an- 
zeſonnene Verpflichtung zur Bezahlung des Schulgelded für die 
Kinder armer Eltern erachtete der Berufungsrichter nicht für zu 
Reit beftebend, da ed fich hierbei um eine Laft der Ortdarmenver- 
tinde, nicht aber des Gutsherrn als ſolchen handele. 

Auf die Revifion des Klägerd erkannte das Oberverwaltungs⸗ 
xt dahin, daß die Enticheidung des Bezirksverwaltungsgerichtes, 
inieweit dagegen die Reviſion eingelegt, aufzuheben und die Ent- 
deidung des Kreisausſchuſſes dahin aufrecht zu erhalten, dab Klä- 
ger mit dem Antrage der Klage, welcher ſich auf die in den 88. 45, 
45 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 aufgeführten Lei⸗ 
ezzos. wegen Unzuläffigkeit des Verwaltungsſtreitverfahrens 
Uzuwelfen. 

Gründe. 

Nah F. 3 des Geſetzes vom 3. Juli 1875 (Gef. Samml. 
€. 375) wird die fachlihe Zuftändigkeit der Verwaltungsgerichte 
derch beſondere Geſetze beftimmt. Zur Entſcheidung der Diferenge, 
welche bei Aufnahme der Schulmatrikeln feitend der Landraͤthe nad) 
Nahgabe des $. 66 der Schulordnung unter den Intereffenten her 
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vortreten, bat kein Geſetz die Verwaltungsgerichte berufen. Die 
Beichlupfaffung darüber ift daher der beftätigenden Regierung ver- 
blieben, gegen deren Entſcheidung den Betheiligten der Weg der 
Beihwerde an den Unterrihtöminifter offen ſteht. Anders würde 
Die Sache liegen, wenn auf Grund der Matrikel von dem Kläger 
die Leiltung eines beitimmten Schulbeitrage8 gefordert worden wäre 
und er in Gemäßbheit der 88. 77, 78 des Zuftändigteitögefepe vom 
26. Suli 1876 (Gef. Samml. ©. 297) bei den Berwaltungägerichten 
auf Sreilafjung von dem geforderten Schulbeitrage geflagt hätte. 
Die Verwaltungsgerichte würden alddann ihrerjeitd behufs Entichei 
dung des Spezialfallee zu prüfen haben, ob die entiprechende Felt- 
jegung der Matrikel, melde kein neues Recht jchafft, ſondern nur 
die beitehenden Rechtöverhältniffe zu Fonftatiren bat, dem geltenden 

Rechte gemäß fei. Ueber die Klageanträge, wie fie geftellt find, 
findet ein Bermaltungöftreitverfahren nicht ftatt. Wenn deffenun- 
eachtet der Vorderrichter dem klägeriſchen Antrage binfichtlich des 
‚43 der Schulordnung Folge gegeben hat, fo kann hieran in dieler 

Snftanz nichts geändert werden, weil darüber von feiner Seite Be 
ſchwerde geführt iftz im Uebrigen war die Vorentſcheidung nad 
Vorftehendem wegen Verlegung des $. 3 bed Gefeged vom 3. Juli 
1875 aufzuheben und die Klage, inſoweit darüber in der Nevifiond- 
inftanz zu befinden, abzuweiſen. 

9) Nichtanwendbarkeit des $. 55 der Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 auf den Zanzunterridt. 

Berlin, den 10. Dezember 1880. 
Der in dem Berichte der Königlihen Regierung vom 27. Mai 

d. 3. vertretenen Anfiht, daß derjenige, welcher außerhalb feine 
Mohnorted ohne vorgängige Beitellung Zanzunterriht ertheilt, zu 
den unter Nr. 4 des $. 55 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 bezeichneten Gewerbetreibenden gehöre, welche verpflichtet find. 
einen Legitimationdfchein für den Gewerbebetrieb im Umherziehen 
nachzuſuchen, vermögen wir nicht beizutreten. 

Der $. 6 der Gewerbeordnung beftimmt, daß biefelbe feine 
Anwendung finden jolle 

auf das pergwelen, die Flicherei, die Ausübung der Heil. 
funde, die Errichtung ıc. von Apothefen, vorbehaltlich det 
in dem $. 6 allegirten, auf die vorgedacdhten Berufäzweige 
bezüglihen Speztalbeftimmungen der Gewerbeordnung — bad 
Unterrichtsweſen ıc., den Gewerbebetrieb der Auf 
wanderungdslinternehmer und der Eijenbahnunternehmer ꝛc. 

Schon biefe Sajlung bed $. 6 cit. läßt erfennen, daß ed — 
was die Anwendbarkeit der Vorfchriften der Gewerbeordnung auf 
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ten Zangunterricht betrifft — nicht von enticheidender Bedeutung 
in fan, daB in der Spezialbeftimmung ded 8. 35 1.c. der Tanz⸗ 
rmariht ald ein Gewerbe bezeichnet wird. Der $. 6 erllärt die 
Schriften der Gewerbeordnung auf die dort aufgeführten Berufs- 
‚wiige nicht deshalb für unanwendbar, weil die legteren fein Ger 
ze feien, fondern deshalb, weil diefelben ihrer Natur nach einer 
tesaderen abweidyenden Behandlung bedürftig find. 

Es darf daher auch der Zanzunterricht, ebenfo wie die Aus⸗ 
sınz der Heillunde ıc., den Borichriften der Gewerbeordnung nur 
z’sweit unterworfen werden, al8 diejelben, ſowie e8 im $. 35 cit. 
zedieht, des gedachten Unterrichtszweiges ausdrücklich gedenken. 
Demnach kann der $. 55 der Gewerbeordnung, wonach es zur Feil⸗ 
tietung 

gewerblicher oder künſtleriſcher Leiſtungen außerhalb des Wohn⸗ 
orted und ohne vorherige Beſtellung eines Legitimationd- 
ſcheines bedarf, 

sur den Tanzunterricht Feine Anwendung finden. 
* Königliche Regierung wolle in künftigen Fällen hiernach 

derſahren. 

Der Finanz⸗Miniſter. Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. 
Bitter. Angelegenheiten. 

von Puttkamer. 

Der Minifter des Innern. 
Im Auftrage: v. Kebler. 

a 
X Kinigfiche Regierung in R. 

IR. U. 15934. 
Rd.g.®. U. IV. 3268, 
MI. IT. 11525. 

I. Univerſitäten, technifche Hochſchulen, 
Akademien ze. 

9) Beftätigung der Rektor- bezw. Proreltor-Wahl 
an den Univerfitäten zu Kiel und Königsberg. 

(Eentrbl. pro 1880 Seite 238 Nr. 14.) 

.. Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten hat be⸗ 
at durch Verfügung 
:, vom 30. November 1880 die Wahl des ordentlichen Profeſſors 

Dr. Möller zum Rektor der Univerfität zu Kiel für daB 
Amtejahr 1881/82, und 
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2, vom 10. Februar 1881 die Wahl des ordentlichen Profeflor! 
Medizinalrathe8 Dr. Schönborn zum Proreltor der Univer 
fität zu Königs berg für dad Studienjahr von Oftern 188 
bis dahin 1882. | 

11) Stempelpflidhtigfeit der von Dozenten an Uni: 
verjitäten für nicht immatrikulirte Zuhörer außdgeftell: 

ten Zeugniffe über den Beſuch von Borlefungen. 

Berlin, den 31. Dezember 1880 
In einem Spezialfalle ift von mir im Cinverftändniffe mi 

dem Heren Zinangzminifter dahin Entſcheidung getroffen, daß Zeug 
niffe, welche Dozenten der Univerfitäten für nicht immatrifulirt 
Zuhörer über den Beſuch der Borlefungen unter Beifügun! 
ihres Amtscharakters audftellen, dem Stempel für Atteft 
dann unterliegen, wenn fie nicht etwa als vorbereitende Attefte fü 
ein ſpäteres umfafjendes 7 angegeugni dienen, jondern für fid 
befonderd den Beſuch der lung eicheinigen follen. ' 

Das Königliche Univerfitätd- Kuratorium ꝛc. fepe ich biervcı 
zur Beachtung in Kenntnid. Ä | 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Goßler. 

An 
ſämmtliche Königl. Univerfitäts-Kuratorien und 

Herren Kuratoren. 

G. III. 3452. U. I 

12) Befreiung der eptwilligen Zuwendungen an Uni: 
verjitäten von der Erbſchaftösſteuer. 

Berlin, den 8. Februar 1881. 
In Berfolg des gefälligen Berichted vom 12. Dftober v. 3. 

betreffend das Statut der N.'ſchen Stipendien-Stiftung für Privat 
Dozenten der dortigen Umfverfität, überjende idy Em. Hochwohlgeborer 
ergebenft dad mit meiner Genehmigung verjehene Statut der benann: 
ten Stiftung zur weiteren Beranlafjung. | 

Was die von dem dortigen Erbſchaftsſteuer⸗Amte laut der wie: 
der angeſchloſſenen Verfügung vom 11. September v. J. erforderti 
Erbſchaftsſteuer anbelangt, fo kann ich die in Rede ftehende Zuwen 
dung von 24,000 Mark für fteuerpflichtig nicht erachten. Nach den 
dem Gelege vom 30. Mai 1873, betreffend die Erbihaftsitenen 
(Gel. Samml. S. 329), beigefügten Tarife ift jeder Aufall, melden 
an Univerfitäten gelangt, vom der Erbichaftöfteuer befreit und dieſ 
gejepliche Befreiung wird ungeachtet der Beitimmung des $. 8 dei 
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Seſetzes auch durch den Zwed der Stiftung — Begründung eines 
Stipendiums für Privatdogenten der Chirurgie an der N.’er Hodh- 
'tule — umfomeniger alterirt, als diefer innerhalb des Umfanges 
ver den Univerfitäten geftellten Aufgabe liegt. Dieſer Auffaffung 
it dee Herr Finanz» Dlinifter in dem Schreiben vom 24. Ianuar 
% 3 beigetreten. Ew. Hodmohlgeboren erſuche ich ergebenft, das 
tertige Erbſchaftsfteuer⸗Amt hiervon durdy abſchriftliche Mittheilung 
eier Berfügung in Kenntnis zu feben. 

An 
a Königl. Univerfitäts-Rurator ꝛc. zu R. 

Abſchrift erhalten Em. ꝛc. zur gefälligen Kenntnidnahme. 

von Puttlamer. 
Un 

Sie übrigen Herren Univerfitäts-Suratoren u. |. w. 

U. L. 179. 

13) Ernennung der Rektoren beiden techniſchen Hoch— 
ihulen zu Hannover und Aachen. Beftätigung der Wahl 

eines Abtheilungsvorftehberd zu Hannover. 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten bat auf 
Frund der Vorſchläge der Geſammtheit der Abtheilungdfollegien durch 
Serfügun 
1) vom 5. Trovember 1880 den Geheimen Regierungdrath Profeffor 

Launhardt zum Rektor der techniſchen Hodäule zu Han⸗ 
a0ver, und 

2, vom 5. November 1880 den Profeffor von Gizycki zum Rel- 
tor der techniihen Hochſchule zu Aachen 

’r die Amtöperiode bis zum 1. Juli 1883 ernannt. 

(efr. Centrbl. pro 1880 Seite 724 Nr. 172.) 

Terner bat der Herr Miniiter durch Verfügung vom 5. No⸗ 
xmber 1880 die für den Fall der Ernennung ded Geheimen Re: 
erangsrathed Launhardt zum Rektor der techniihen Hochſchule 
a Öannover vonder II. Abtheilung (für dad Bau⸗Ingenieurweſen) 
:ljogene Wahl des Profefjord Baurathed Garbe zum Vorſteher 
"der Abtheilung für die Dauer der laufenden Amtsperiode beftätigt. 
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14) Berfaffungsftatut der Königlichen tehnifhen 
Hochſchule zu Hannover. 

1. Allgemeine Beftimmungen. 

8.1. 
Die techniſche Hochſchule zu Hannover hat den Zwed, für 

den technifchen Beruf im Staatd- und Gemeindedienfte, wie im in- 
duftriellen Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, fowie die 
Wiſſenſchaften und Künfte zu pflegen, welche zu dem technifden 
Unterridhtögebiete gehören. 

Die techniſche Hochſchule ift dem Minifter der geiftlichen: ıc. 
Angelegenheiten unterftellt, weldyer feine Auffichtöbefugniffe, ſoweit 
fie an Ort und Stelle audzuüben find, durd den Köntgliden Dber- 
Präfidenten ald Kommiffar wahrnehmen läßt. 

$. 2. 
An der technifhen Hochſchule beftehen folgende Abtheilungen: 
1) die Abtheilung für Architektur, | 
2) die Abtheilung für Bau-Ingenieurmeien, 
3) die Abtheilung für mechaniſch⸗techniſche Wiſſenſchaften (Ma⸗ 

Ichinen-Ingenteurmefen), 
4) die Abtheilung für chemiſch⸗techniſche Wiffenjchaften, | 
5) die Abtheilung für allgemeine Wiflenichaften, indbefondere 

für Mathematik und Naturwiſſenſchaften. 
Es bleibt dem zuftändigen Minifter vorbehalten, ſowohl die An- 

zahl diefer Abtheilungen, wie auch die ihnen überwiejenen Disziplinen 
nah Maßgabe ded Bedürfniffed zu vermehren. | 

8. 8. 
Mit den Vorträgen in den einzelnen Disziplinen find je nad 
dem Bedürfniffe des Unterrichtes praftifche Uebungen in den Zeichen⸗ 
fälen oder Laboratorien, fowie Unterweifungen in den Sammlung 
räumen und bei Erkurfionen verbunden. | 

8. 4. 

Der Unterricht ift nach Sahreökurjen geordnet. Ausnahmsweiſe 
erftreckt fi die Unterrichtdertbeilung nur auf einen Theil ded Tahred. 
Ferien finden ftatt vom 1. Auguft bis 1. Oktober, ſowie zu Weib: 
nadten und OÖftern auf je 14 Tage. | 

Das Berzeihnid der Vorträge und Mebungen tft fpäteftend 
ſechs Wochen vor Beginn des Kurfus befannt zu machen. | 

8. 5. | 

Den Studirenden ſteht die Wahl derjenigen Vorträge und 
Mebungen, an welden fie Theil nehmen wollen, frei. Doch werden 
von jeder Abtheilung Studienpläne aufgeftellt, deren Innehaltung 
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Ya bei ihr eingefchriebenen Studirenden empfohlen wird. Die Zu⸗ 
‚ung zu ſolchen Vorträgen und Uebungen, weldye zu ihrem Ber: 
tinduifje die vorherige Abfolvirung anderer vorbereitender Unterrichts⸗ 
zenttände vorausſetzen, kann von der vorgängigen Theilnahme an 
Ya legteren abhängig gemacht werden. 

1 Bon den Lehrkräften der techniſchen Hochſchule. 
8. 6. 

Der Unterriht wird von Profefforen und Dozenten ertheilt. 
Zur Unterftüßung beider werben nad) Bedürfnis Alfiftenten und 
'ıttige geeignete techniſche Hülfskräfte beftellt. 

8. 7. 

Außer den Profefjoren und Dozenten haben die bei einer Ab⸗ 
"lang der techniſchen Hochſchule habilitirten Privatdozenten das 
%:ht, Vorleſungen und Uebungen abzuhalten. 

Die Geſuche um Habilitation End bei derjenigen Abtheilung 
Aumeidgen, in deren Unterridhtögebiete der Nachſuchende zu lehren 
soentt. 

Ueber die Zulafjung beichließt die Abtbeilung auf Grund der 
„stähriften, durch weldye die, für die Habilitation bei der betreffen- 
»%btheilung zu erfüllenden Bedingungen feftgeftellt find ($.21Nr. 2). 

Bon der ftattgefundenen Habilitation ift unter Beibringung des 
Tadweiſes der erfüllten Bedingungen dem Minifter durch Vermitte- 
2; des Senates Anzeige zu laden. 

Bis zum Erlaſſe der erwähnten Vorſchriften bedarf die von einer 
Ietbeilung befchloffene Zulafjung der Genehmigung des Minifters. 

III. Bon den Berwaltungdorganen. 

8. 8. 

- Die Drgane für die Leitung und Verwaltung der techniſchen 
ftöiäule find: 

1) für jede Abtheilung das Abtheilungsfollegium und der Ab» 
theilungsvoriteber. 

2) für die gefammte Hochſchule der Senat und der Reltor. 

8. 9. 
Jede Abtheilung bildet ein felbitändiged Ganzes. Innerhalb 

5 Kreifeß der ihr zugehörigen Profefjoren und Dozenten ($. 6) wird 
2 Abtheilungdfollegium nad) Maßgabe der darüber ergebenden be» 
zieren Borjchriften gebildet. 

g. 10. 
„. Das Abtheilungsfollegium hat die allgemeinen Interefjen des 
„sterrichteß auf dem betrefenden Gebiete wahrzunehmen und für die 
Silttändigkeit und Zweckmäßigkeit desjelben Sorge zu tragen. Es 
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tft dafür verantwortlid, daß jeder Stubtrende der Abtheilung wäh. 
rend der vorgeichriebenen Studienzeit Gelegenheit bat, in den zu 
feinem Fache gehörigen Diöziplinen in geordneter Folge die erforder: 
lien Vorträge zu bören, bezw. Uebungen durchzumachen. Wenn in 
dieſer Hinficht fi in dem Lehrgange Luͤcken oder Mängel finden, fc 
hat das Abtheilungstollegium darüber an den Minifter durch Ver: 
mittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erftatten. 

8. 11. 
Dad Abtheilungskollegium hat die Aufgabe, die bei feiner Ab: 

theilung eingejchriebenen Studirenden in wiſſenſchaftlicher Beziehung 
dr ne ed macht die Vorſchläge zu Benefizien und Prämien für 

efelben. 
Für diejenigen Studirenden, welche ſich im erften und zweiten 

akademiſchen Semefter befinden, find, audy wenn fie bet einer Fach⸗ 
abtheilung eingefchrieben find, die Borichläge in leßterer und ift die 
Leitung in eriterer Beziehung von ber Abtheilung für allgemeine 

Wiſſenſchaften zu übernehmen. 

g. 12. 
Zu den Befugniffen und SObliegenheiten ded Abtheilungskolle⸗ 

giums gehören insbeſondere: 
1) die Entwerfung der Studienpläne der Abtheilung, ſowie 

etwaige das Gebiet der Abtheilung berührende Vorſchläge zum Pro— 
gramm und Vorleſungsverzeichniſſe der Geſammtanſtalt, 

2) die Stellung von Anträgen in Betreff des Bedarfs an Lehr: 
mitteln, welche für die Unterrichtözwede der Abtheilung erforberlid 
ſcheinen, ſowie in Betreff der Nepartirung des derfelben zugewieſenen 
Antheiled an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer, 

3) die Vorſchläge wegen ded Bedarfs von Alfiftenten und wegen 
der Bertheilung der nad) Maßgabe der diöponiblen Mittel zur Ver: 
fügung ftehenden Anzahl von Alfiftenten an die einzelnen Dozenten, 

4) die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung berver- 
tretenden Lücken und Mängel, ſowie die Abgabe von Gutachten megen 
Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neu gegründete Lebt 
ftühle. Diefe Gutachten haben fi der Regel nad) mindeftens auf 
dret, für den Lehrftuhl geeignet fcheinende Perfonen zu erftredien und 
deren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern, 

5) die Beihlußfaffung über die Zulaffung von Privatdozenten 
zur Habilitation (nach den Beftimmungen des $. 7), 

6) die Abgabe von Gutachten in Betreff der bet der Abthei⸗ 
lung eingef&hriebenen Bewerber um Stipendien und fonftige Benefizien, 

7) die Vorſchläge über Stundung und Erla von Honorar. 
Die zu 1 bis 7 bezeichneten Entwürfe, Anträge u. ſ. w. find 

dem Senate zur weiteren Beranlafjung einzureichen. 
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g. 13. 
Zur Leitung feiner Geſchäfte mählt das Abtheilungstollegium 

2u6 feinen Mitgliedern einen Borfteher. Die Amtöperiode dedfelben 
# einjährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem 1. Juli. 
Te Bahl ift fo pit vorzunehmen, daß ihr Ergebnis dem Miniſter 
ꝛet dem 1. Sun behufe Beftätigung vorgelegt werden kann. Er—⸗ 
‚st die Beftätigung nicht, fo führt bis zu einer die Beftätigung 
ıtenden Neuwahl der biöherige Abtheilungsvorfteher und, fo lange 
an ſelcher nicht vorhanden tft, dad an Jahren ältefte Mitglied des 
abtheilungskollegiums die Geſchaͤfte. 

g. 14. 
Der Abtheilungsvorſteher vermittelt die Beziehungen des Ab» 

Seilungäfollegiumd zum Rektor und Senat. Er bat fi den, dem 
Kellegium in Betreff der Bolftändigfeit und Zweckmäßigkeit des Un⸗ 
terrihteß auferlegten Pflichten ganz befonderd zu unterziehen und in 
der Abtheilung die in Diefer Beziehung von ihm bemerkten Lücken und 
Ningel zur Berathung zu bringen. Cr bat den Studiengang, fo» 
nie die bißziplinare Haltung ber Studirenden feiner Abtheilung zu 
ibermahen, mit feinem Rathe ihnen zur Seite zu fteben, und ıft 
keingt, demfelben perſoͤnlich oder durch eines der Abthetlungdmitglie- 
ta als unteren Grad der Disziplinarftrafe eine Rüge zu ertheilen, 
zıvon dem Senate Mittheilung zu machen ift. 

Der Borfteher des Abtheilungskollegiums wird in Verhinde⸗ 
rregsfällen von dem an Fahren älteften Mitgliede des Kollegiums 
schteten. 

$. 15. 
Der Abtheilungsporfteher beruft das Kollegium nad) feinem Er⸗ 

Sflen oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Sipungen, in melden 
tie Beihäfte der Abtheilung verhandelt werden und in denen er 
den Borfip Führt. 
‚ Zar Gültigkeit von Beichlüffen des Abtheilungstollegiums ift 
et Anwejenheit der Mehrheit feiner Mitglieder erforderlich. 

Die Bernfung zu einer Sigung hat unter Mittheilung der für 
dieſelbe beftimmten Tagesordnung zu erfolgen. 
Jedes Mitglied des Kollegiums ift befugt, die Beſchlußfaſſung 
Set Fragen, weldhe die Angelegenheiten der Abtheilung betreffen, zu 
anfragen und bie Aufnahme der betreffenden Gegenftände in die 
ıeöordnung der nädhften Sitzung zu verlangen. 

Jedem In einer Sitzun anmeienden Mitgliede des Abtheilungs⸗ 
leleginms ift es geftattet, Bine von der Mehrheit abweichende An⸗ 
et zu Protofoll zu geben, fowie bei Gutachten und Berichten, 
elde durch Vermittelung ded Senates an den Minifter gelangen, 
'in beſonderes Botum mit Motiven beizulegen. 
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Ueber die Beſchlüſſe des Abtheilungstollegiums tft eine beſon 
dere, in ein Protokollbuch einzulegende Verhandlung aufzunehmen 
in welche die anweſenden Mitglieder, der Wortlaut der Beſchlüfſe, di 
Stimmenzahl, mit welder die Beichlüffe gefaßt find, auf Verlange 
der Abftimmenden unter Nennung der Namen, verzeichnet werden 
Mit der Führung des Protofolled wird auf Vorſchlag des Vorfigen 
den, entweder für die betreffende Sigung oder für einen beſtimmte 
Zeitraum der Regel nad ein Mitglied der Abtbeilung betraut. 

Dem Senate wie dem Rektor ftebt das Recht zu, von den Pro 
tofollen der Abtheilungen und deren Anlagen Einficht zu nehmen. 

8. 16. 
Der Rektor und Senat haben die Aufgabe, die gemeinfame 

Angelegenheiten der techniihen Hochſchule zu leiten und die allgemein: 
Auffict und Disziplin über die Studirenden zu üben. 

Der Senat befteht aus 
1) dem Reltor, 
2) den Abtbeilungsvorftehern, 
8) und dreien, von der Geſammtheit der zu bien Zwede zujam: 

mentretenden Abtheilungdfollegien aus den Mitgliedern derjelber 
gewählten Senatoren. Die Amtöperiode derfelben ift wie bi: 
der Abtheilungsvorfteher einjährig und beginnt und endigt in 
der Regel mit dem 1. Juli. Demgemäß tit die Wahl im Laufe 
des Sunt fo zeitig vorzunehmen, daß der Amtsantritt am 1. Zuli 
erfolgen kann. s.18 

Der Senat hält auf Einladung und unter Vorſitz des Rektors 
an zwei beftimmten Tagen des Monats ordentlihe und, jo oft es 
font die Geſchäfte erfordern, außerordentliche Sitzungen. 

8. 19. 
In Betreff der Normen für die Geſchäftsführung des Senat 

finden die Beitimmungen des $. 15 entipredende Anwendung. 

. 20. 
Der Senat tft die Disziplinnrhehörbe für die Gefammtheit der 

Studirenden. In diefer Eigenſchaft befchließt er über die Ertheilung 
von Bermweifen vor verfammeltem Senate, über die Androhung Pre 
Ausichluffes und den wirklichen Ausſchluß von Studirenden, über 
die Aufhebung von Honorarftundungen und Befreiungen, ſowie über 
die bei dem Minifter zu beantragende Entziehung von Stipendien 
und Unterftüpungen. 

8. 21. 
Der Senat erläßt nad) Anhörung ber betreffenden Abtheilungen 

und mit Genehmigung ded Minifters 
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die Borfchriften für die Benutzung der zur techniſchen Hoch⸗ 
Schule gehörigen Sammlungen und Inftitute, fowie die An- 
weifungen für die in den Sammlungen und Snftituten, fo> 
wie beim Unterricht beſchäftigten Anftaltödiener. 

Der Senat bat ferner nad) Anhörung der betreffenden Abthei⸗ 
„zen dem Minifter Borfchläge zu machen über 

1) die Dis iolinarnorichrifter für die Studirenden, 
2) die Beitimmungen über die Zulaffung, die Rechte und 

Pflichten, und die Ausſchlietßzung von Privatdozenten, 
3) die Prüfungsordnung für die Diplomprüfungen. 

8.22. 
en Befugniffen und Obliegenheiten des Senated gehören 

iasbeſondere: 
1) die Begutachtung von Abänderungen des Verfafſungsöſtatutes. 
2) die Abfaffung des Borlefungäverzeichnifled, ded Programmes 

ınd Gefammt- Stundenplaned unter Sup eegung der Stunden» 
ine der Abtheilungen, fowie die Bertheilung der Hör- und 
2eihenfäle. 

Die Aufftellung neuer, bezw. die Abänderung beftehender Stu» 
Senpläne, fowie Veränderungen in den, den einzelnen Dozenten zus 
‚wiefenen Lehrgebieten bedürfen der Zuftimmung bed Minifters. 

3) die Anmeldung der im Interefle der techniſchen Hochſchule 
"stderlich fcheinenden perjönlichen und ſächlichen Mebrausgaben für 
At nähfte Etatsjahr; ſpeziell die Vorſchläge über den al an 
Sifslehrern, Affiftenten und Lehrmitteln ir die Gejammtanftalt, 
wie über die ertpeilung der für diefe Zwecke verfügbaren Mittel 
:3? bie Abtbeilungen und deren Mitglieder und auf die verſchie⸗ 
‚am Sammlungen unter Berüdfihtigung der Vorſchläge der Ab- 
“lungen. 

Ri die Begutachtung der Vorſchläge der Abtheilungen in Be⸗ 
BER Lehrganges — ſowie in Betreff der Berufung neuer 
deträſte. 

5) die Anzeige über die Beſchlüſſe der Abtheilungen in Bezug 
ut die Zulaſſung u. ſ. w. von Privatdozenten ($. 21 Nr. 2). 

6) die orthläge über die Verleihung von Stipendien unter 
Serückſichtigung der Vota der Abtheilungen, fofern über jene Ber: 
bung nicht anderweite Beftimmungen beftehen. 
3 die Beſchlußfaſſung über die Stundung oder den Erlaß 

'n Honoraren innerhalb der zuläſſigen Grenzen unter Berück⸗ 
"tigung der Vorſchläge der Abtheilungen. 

8) die Feftiehung des Beginned und ded Schluffes der Weib. 
Fön und Ofterferien, unter Einhaltung der Vorjchriften des 8. 4 

ia 
9) die Berichterftattung über die Vorſchläge zum Rektoramt 

1881, 11 
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(8. 27), über die Wahlen zu Abtheilungsvorftehern (8.13) und die 
Einholung der Beitätigung derjelben, ſowie die Anzeige in Betrefi 
der nad 8. 17 Nr. 3 gewählten Senatoren. 

8. 23. 
Der Rektor beruft den Senat, fowie die Gelammtheit der Ab: 

theilungen, und führt in den Sigungen den Vorſitz. 
Der Rektor leitet den Geſchäftsgang ded Senated und forgt für 

die pünktliche Erledigung der Geſchäfte. Cr führt die laufenden 
Geſchäfte der dem Senat übertragenen Bermaltung, bereitet die 
Seaäfle des Senated vor und trägt für die Ausführung derfelben 

orge. 
Er bat dad Recht, die Abtheilungskollegien zu Aeußerungen zu 

veranlaſſen, welche für die Beſchlüſſe des Senates, oder für die 
ſonſtige ihm obliegende Berichterſtattung erforderlich find. 

Der Rektor iſt befugt und verpflichtet, Beſchlüſſe des Senate, 
welche die Befugniffe desfelben überichreiten oder das Intereſſe be 
Hochſchule verlegen, mit aufichiebender Wirkung zu beanftanden und 
die Enticheidung ded Miniiterd über ihre Ausführung nachzuſuchen. 

Der Rektor vertritt den Senat wie die tehniihe Hochſchult 
nach Außen, verhandelt namend ded Genated und der Hodidule 
mit Bebörden und Privatperfonen, führt den Schriftwechſel un 
unterzeichnet alle Schriftftüde. Cr zeichnet die Berichte des Senates 
mit der Unterfchrift: Rektor und Senat der techniſchen Hochſchule 
und feinem Namen; die übrigen Schriftftüde mit der Unterſchrift: 
Der Rektor der techniihen Hochſchule und feinem Namen. Die 
Berihte an den Minifter find der Regel nach durch Wermittelung 
des Königlihen Kommiſſars (8.1 alin. 2) einzureichen. 

Der Rektor wird in Berbinderungdfällen von feinem legten 
Vorgänger im Rektoramte, und falls folder nicht vorhanden edet 
verhindert ift, von dem an Jahren älteften, nicht verhinderten Mit: 
gliede des Senateß vertreten. s.2 

Der Rektor bat die Beobachtung des Verfaflungsftatutes und 
die fonftigen Borjchriften zu überwaden und ift für Die orbnungd 
mäßige Berwendung der für die Zmede der Anftalt überwieienen 
Mittel, für die richtige Vertheilung derfelben und die Einhaltung 
der etatömähigen Grenzen in den einzelnen Titeln und Pofitionen, 
wie fie im Speztaletat aufgeftellt find, verantwortlich. Er bat fämmt- 
liche Zahlungsanweiſungen zu zeichnen. foweit nit für die Verwal 
tung einzelner Fonds mit miniftertellee Genehmigung beſondere Vor · 
ſchriften beſtehen und mit Ausnahme der Lehrmittel bezw. ber für 
die Laboratorien erforderlichen Unterrichtömittel, deren Beſchaffung 
von den betreffenden Dozenten felbft innerhalb der Grenzen der 
ihnen zugewieſenen Beträge erfolgt, die! Anſchaffungen aller Art zu 
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xirlen, bezw. durch die ihm untergebenen Beamten unter feiner 
Kıntrole und unter Wahrung eined wirthſchaftlichen Verbrauches 
:ewirten zu laffen. s 

. 25. 

Der Rektor ift Kurator der Kaffe der techniſchen Hochſchule 
m hat die ordentlihen und außerordentlichen Nevifionen der Kaffe 
Sahalten, auch die Aufficht über die laufende Kaffenverwaltung und 
"inungdführung zu üben. Dem Miniiter bleibt vorbehalten, den 
%for in diefen Amtdobliegenheiten durch einen Beamten unter» 
tunen zu laffen. Bon den Kafjenrevifionen ift dem Königlichen 
Kemmiſſarius Mittheilung zu maden, welchem überlaffen bleibt, an 
tenielben entweder jelbft oder durdy einen zu feiner Bertretung abs 
:ıcrdnenden Staatöbeamten Theil zu nehmen, bezw. feinerjeitö außer: 
ordentliche Nevifionen abzuhalten. 

Der Rektor tft der Dienftorgefegte der Subaltern- und Unter- 
:cımten der Anftalt. s.26 

Der Rektor bewirkt nah Maßgabe der nachftehenden Beftim- 
"ungen die Aufnahme der Stwdirenden und Hofpitanten und die 
inihreibung der erfteren in die Abtheilungen. 

Der Rektor iſt befugt, zur Wahrung der diäziplinaren Autorität 
ah ohne vorgängigen Senatsbeſchluß Studirenden perfänlidh oder 
torh ein Senatsmitglied einen Verweis zu ertheilen. 

8. 27. 
Der Rektor wird von dem Mintfter ernannt. Der Geſammtheit 

ser Abtheilumgötollegien fteht da8 Recht zu, aus ihren Mitgliedern 
.n Minifter drei Kandidaten zum Neftoramt in Vorſchlag zu 
engen. 

Die Amtöperiode ded Rektors tft dreijährig und beginnt und 
mn der Regel mit dem 1. Juli des betreffenden Jahres. 
Die Vorſchlagsliſte ift unter Angabe der auf die einzelnen Kan- 

Stıten gefallenen Stimmenzabl bi8 zum 1. Sunt des betreffenden 
Ihres dem Minifter einzureichen. 
Das Nähere über dad Verfahren bei Aufftelung der Vorſchlags⸗ 

"re wird durch Regulatin geregelt. 

§. 28. 
Die Wiederernennung des Rektors bezw. die Wiederwahl der 

!heilungsvorfteber ſowie der fonftigen Senatömitglieder nach Ab- 
» ihrer Amtöperioden ift zuläffig. 

.. Bird ein Abtheilungsvorfteher zum Rektor ernannt, fo erliſcht 
a Amt ald Abtbeilungsvorfteher und ift eine Neumahl für den- 
«ten porzunehmen. 

Die Annahme des Rektoramtes oder die der Wahl zum Ab» 
11* 
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thetlungdvorfteher oder Senator darf von denjenigen Abtheilunge: 
mitgliedern, welche feftangeftellte Profeſſoren find, nur aus Rücſich 
auf ihren Gefundheitözuftand, welder fie zur Führung der Geſchäft 
des Amtes untauglich macht, abgelehnt werden. 

Scheidet der Rektor, ein Abtheilungövorfteher oder ein Senats 
mitglied im Laufe feiner Amtöperiode aus, fo find für den Reit der 
felben neue Vorſchläge zu machen bezw. neue Wahlen vorzunehmen 

IV. Bon den Studirenden. 

8. 29. 

Die Aufnahme eined Deutjöen als Studirenden in die techniſch 
Hochſchule ift durd die Beibringung bed Reifezeugniſſes eines deut 
ſchen Gymnaſiums oder einer preußiichen Real» reip. Gewerbeſchul 
mit neunjährigem Kurſus und zwei fremden Spradhen bedingt. 

Die vorftehende Beftimmung gilt aud für Diejentgen, weld 
von ren polytechniſchen Anftalten auf die techniſche Hochſchul 
übergeben. 

Weihe außerpreußiiche Lehranftalten den in Abſatz 1 bezeichnete 
Reals und Gemerbeihulen gleichzuftellen find, bleibt minifterielle 
Enticheidung vorbehalten. 

Perſonen, weldye nicht das deutſche Indigenat befiben (Aus 
länder), fönnen ald Studirende, jedoch ohne Aniprud auf Zulaffın 
zur Staatöprüfung, immatrifulirt werden, wenn der Rektor im Ei 
verftändniffe mit dem betreffenden Abtheilungsvorfteher die Ueber 
zeugung gewinnt, da diefelben ihrem Alter und Bildungdgrade nıc 
zur Smmatritulation geeignet find. Im alle des fehlenden Ein 
verftändnifjeß entſcheidet der Senat. 

g. 30. | 
Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur bein 

Deginne ded Studienjahres ftatt, ift aber für ſolche Vorträge un 
Hebungen, welche nicht an einen Jahreskurſus gebunden find, aud 
femeſterweiſe zuläffig. 

Die Aufnahme erfolgt durch Ertbeilung einer Matrikel, dere 
Gültigkeit fih auf vier Jahre erftredt, nah Umftänden jedod ver 
längert werden fann. 

Jeder Studirende bat bei der Aufnahme einer beftimmten At 
tbetlung beizutreten, deren Wahl ihm freifteht. 

Die fpätere Aenderung diefer Wahl iſt hierdurch nicht auf 
geſchloſſen. 

$. 81. | 
Am Schluffe der einzelnen Studienjahre fowte beim Berlafle 

der Hochſchule wird den Studirenden auf ihr Verlangen eine Be 
ſcheinigung über den Beſuch der Anftalt und die angenommene 
Borträge und Uebungen ertheilt. | 
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Bei denjenigen Unterrichtögegenftänden, welche mit praktifchen 
lebmgen verbunden find, oder in weldhen Schlußprüfungen ftatt- 
irten, kann den Studirenden, weldye fi an diefen Uebungen und 
ztüfungen betbeiligt haben, auf ihren Wunſch auch ein Zeugnis 
iter die in den Achern erzielten Erfolge feitend der betreffenden 
I:ktlung ertbeilt werden. 32 

Die Theilnahme an den in $. 31 Abjah 2 bezeichneten Prü- 
engen iſt freiwillig. 

Inhaber von Staatsſtipendien und Unterrichtsfreiſtellen ſind 
sch zur Theilnahme verpflichtet. 

g. 33. 
Studirende, welche den Lehrgang einer der Abtheilungen 1 bis 4 

xrüdgelegt haben, können auf Grund einer vor diejer Abtheilung zu 
"tebenden befonderen Prüfung ein Diplom erhalten, weldyes ibre 
zeantniſſe und ihre techniſche Ausbildung bekundet. 

Die Diplomertbeilung, ſowie die Air diejelbe zu beftehenden 
frufungen werden durch bejondere Vorſchriften geregelt. 

v. Bon den Hofpitanten und den zur Theilnahme an 
dem Unterrichte berechtigten Perfonen. 

g. 34. 
Perſonen, welche nicht die Qualifikation zum Eintritt ald Stu- 

zade befipen und nur an einzelnen Vorträgen oder Uebungen 
tel nehmen wollen, können unter der Voraudfehung, dab daß 
Interrihtöintereffe dadurch nicht leidet, als Holpitanten zugelaffen 
Tırden, 

Die Zulafjung kann von dem Nachweiſe genügender Vorbildung 
<tingig gemacht werden und erfolgt dur Ertheilung einer Er» 
utgiölarte des Rektors, weldye zur Legitimation des Hofpitanten 

dient, 

Den Hofpitanten kann der Beſuch der von ihnen angenomme- 
cn Kollegia bejcheinigt werden; fonftige akademiſche Zeugniffe 
retden ihnen nicht ertheilt. 

Zur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende der 
“Snühen Hochſchule vorgeſchriebene Sonorar find folde Techniker 
aehtigt, welche die erfte Staatöprüfung für dad Bau⸗, Maſchinen⸗ 
0 Bergfach beitanden haben. 

g. 36. 
Sonftigen Perfonen, weldhe an einzelnen Vorträgen oder Uebun⸗ 

wu Theil zu nehmen wünſchen, ihrer äußeren Lebendftellung nad 
er weder als Studirende, noch ais Hofpitanten eintreten können, 
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darf von dem Rektor im Einverftändniffe mit dem betreffenden Lehre 
geftattet werben, dem Unterrichte des !rpteren gegen Erlegung bei 
für Hofpitanten feftgefepten Honorarbetraged beizumohnen. 

VI Bon dem Unterrihtöhonorar. 
8. 37. 

Das Unterrichtshonorar wird durch den Minifter beftimmt uni 
ift beim Beginne des Studienjahred, bezw. des Semefter8 im Ber 
aus zu entrichten. 

Das Honorar für die Theilnahme an den praktiſchen Hebungcı 
in den Yaboratorien unterliegt befonderer Zeftftellung. 

Kür den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt die Höh 
bes Homorard, weldes den Privatdozenten zuflietzt, dem Ermeilci 
derfelben unter Vorbehalt der Genehmigung des Senates überlafjen 

$. 38. 
Eine Rüderftattung eingezahlter Honorare findet nur dann ftati 

wenn ein Vortrag nicht zu Stande gefommen tft, oder innerhall 
der eriten drei Monate hat abgebrochen werden müflen. 

Der leptere Fall ift nicht ald vorhanden anzufehen, wenn be 
abgebrodene Vortrag durd einen anderen Lehrer zu Ende geführ 
wird. 

Der Anfprud auf Rüderftattung geht verloren, wenn er nic 
innerhalb desſelben Semefterd geltend gemacht wird. 

8. 39. 
Mittellofen, dem preußiihen Staate angehörigen Studirenten 

fann, fofern fie dur Verhalten und Fortſchriite Ya auszeichnen, 
das Honorar erlaffen werden. 

Die Zahl der fo Begünftigten darf jebod einen beftimmten, 
von dem Minifter feftzuftellenden Progentjag der für dadfelbe Untir: 
richtejaht bei der Hochſchule aufgenommenen Studirenden nicht über: 
fteigen. 

Bei Hofpitanten fann ein Honorarerlag nur ausnahmswen 
mit Genehmigung des Minifters ftattfinden. 

Eine Stundung des Honorard ift nur für Studirende un 
höchſtens auf die Dauer von zwei Monaten zuläffig. 

VIL Mebergangs- und Schlußbeftimmungen. 
8. 40. 

Das gegenwärtige Verfaſſungsſtatut tritt unter Aufhebung dei 
„Berfaffung der Königlichen Polytehniihen Schule" vom Mär; 
1871, ſowie aller fonftigen auf Grund der lepteren erlafjenen ent: 
gegenjtehenden Beftimmungen mit dem 1. Oktober 1880 in Kraft. 
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8. 41. 
Die erfte Bildung der Abtheilungen, fowie die erfte Wahl der 

Ittdeilungsdorſteher findet unter dem Vorſitze ded den Sahren nad) 
ten Mitgliedes jeder Abtbeilung in der Zeit vom 1. bis 8, Ok⸗ 
‚er 1880 ſtatt. Das Rejultat der Wahlen ift jofort von dem 
en Direktor durch VBermittelung des Königlihen Kommiſſars 
«a Minifter anzuzeigen 

Nach erfolgter Beftätigung hat die Geſammtheit der Abtheilungs- 
t:iegien unter dem Vorfige des jepigen Direktord die Vorſchläge für 
 Emennung zum Rektor zu. machen und die Wahlen für die Se- 
:ztren zu vollziehen. Der jepige Direktor hat hierüber durch Ver⸗ 
zıttelung ded Königlichen Kommiljard an den Minijter umgehend 
c beridten. 

Mit der Ernennung und Einführung des Rektors, weldye leptere 
ch den Königlichen Kommifjar erfolgt, ift das biöherige Direktorat 
zrigehoben und tritt das Berfoffungsftatut in allen feinen Beftim- 
zungen mit folgender Maßgabe in Kraft: 

1) Die Amtsperiode des eriten Rektors dauert bis zum 1. Juli 
1183, die Amtöperiode der Abtheilungövorfteher und der anderen 
Titglieder ded Senates bis zum 1. Juli 1882. 

2) Die Beftimmung des $.30 Abfag 3 findet auf die im Herbfte 
:. I aufzunehmenden Studirenden noch feine Anwendung. Der 
»ipunft, von weldhem ab die Einichreibung der im Herbite 1880 
:"zenommenen, jowie der älteren Studirenden in die einzelnen Ab- 
lungen erfolgt, wird vom Minifter durch bejondere Verfügung 
tm. 

$. 42. 

In Betreff der Aufnahme von Studirenden auf Grund ded 
Söigengnifled einer preußijchen Realſchule zweiter Ordnung oder 
der oberften Klaſſe (Abtheilung A) einer nad dem Plane vom 
Rx 1870 eingerichteten Gewerbejchule oder einer, folden Schulen 
ihftebenden Anftalt finden die zur Zeit gültigen Beitimmungen 
ch bis auf Weitered entiprechende Anwendung. 

§. 43. 

Die zur Ausführung diejed Statuted erforderlihen Anordnungen 
Sırden durdy den Miinifter erlaflen. 

Das vorftehende Verfaffungsftatut für die technifhe Hochſchule 
3 Hannover wird auf Grund des Allerhöchſten Erlaſſes vom 
=. Auguft d. J., weldyer folgendermaßen lautet: 

Auf Ihren Beriht vom 21. d. M. will Ich den mit der 
anderweitigen Anlage wieder zurüdfolgenden Berfafjungd- 
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ftatuten für die technifhen Hochſchulen zu Hannover md 
Aachen hiermit Meine landesherrliche Genehmigung ertheilen. 

Berlin, den 27. Auguft 1880. 

(gez.) Wilhelm. 
(ggez.) von Puttlamer. 

An 
ben Minifter ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

hierdurch audgefertigt. 
Berlin, den 7. September 1880. 

(L. S.) 
Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

von Puttlamer. 
U. V. 2228. 

15) Berfaffungsftatut der Königlihen techniſchen 
—38 zu Aachen. 

I. Allgemeine Beſtimmungen. 

8. 1. 
Die techniſche Hochſchule zu Aachen hat den Zwed, für den 

technifchen Beruf im Staatd- und Gemeindedienfte, wie im indu— 
en Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, ſowie die Wiſſen— 
haften und Künfte zu pflegen, welche zu dem technijchen Unterrichts— 
gebiete gehören. 

Die techniſche Hochſchule ift dem Minifter der geiftlichen ıc. 
Angelegenheiten unterjtelt, welcher feine Auffichtöbefugniffe, Tomeit 
fie an Ort und Stelle audzuüben find, durch den Königlichen Regie 
rungs-Präfidenten ald Kommiſſar wahrnehmen läßt. 

$. 2. 
An ber techniſchen Hochſchule beftehen folgende Abtheilungen: 
1) die Abtheilung für Ardyiteltur, 
2) die Abtheilung für dad Bau⸗Ingenieurweſen, 
3) die Abtheilung für dad Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 
4) die theitung für Bergbau: und Hüttenkunde und für 

emie, 
5) die Abtheilung für allgemeine Wiffenichaften, insbeſonderet 

für Mathematik und Naturmwiffenichaften. 
Es bleibt dem zuftändigen Minifter vorbehalten, fowohl die 

Anzahl dieſer Abtheilungen, wie aud die ihnen überwiejenen Dit 
ziplinen nach Maßgabe des Bedürfniffes zu vermehren. 

8.3. 
Mit den Vorträgen in den einzelnen Disziplinen find je nad, 

bem DBedürfniffe des Unterrichteö praktische Uebungen in den Zeichen: 
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ia eder Saboratorien ſowie Unterweifungen in den Sammlungs⸗ 
‘men and bei Erfurfionen verbunden. 

8. 4. 

Der Unterridht iſt nady Jahreskurſen geordnet. Ausnahmöweife 
dt fich Die Unterrichtdertheilung nur auf einen Theil des Jahres. 
ra finden ftatt vom 1. Auguft bis 1. Dftober, fowie zu Weih⸗ 
::zten and Oftern auf je 14 Zage. 

Das Verzeichnid der Borträge und Hebungen ift fpäteftend ſechs 
den vor Beginn des Kurjus befannt zu machen. 

. 8. 5. 
Den Studirenden ftehbt die Wahl derjenigen Vorträge und 

„tunen, an welchen fie Theil nehmen wollen, Frei. Dod werden 
::ı jeder Abtheilung Studienpläne aufgeftellt, deren Innehaltung 
“2 kei ihr eingefchriebenen Studirenden empfohlen wird. Die Zus 
:”ıny za foldyen Vorträgen und Uebungen, weldye zu ihrem Ber» 
'ızöniffe die vorherige Abjolvirung anderer, vorbereitender Unter⸗ 
"::35egemftände vorausſetzen, kann von der vorgängigen Theilnahme 
: den lepteren abhängig gemacht werben. 

I. Bon den Lehrkräften der tehnifhen Hochſchule. 

8. 6. 
Der Unterricht wird von Profefjoren und Dozenten ertheilt. 
Zur Unterftugung beider werden nad Bedürfnis Affiftenten 

“2 ienſtige geeignete techniſche Hülföfräfte beftellt. 

8.7. 
Außer den Profefloren und Dozenten haben die bei einer Ab- 

‘zug der techniſchen Hochſchule babilitirten Privatdozenten daß 
2, Borlefungen und Uebungen abzuhalten. 

Die Geſuche um Habilitation And bei derjenigen Abtheilung 
"zaden, im deren Unterrichtögebiete der Nachſuchende zu lehren 

‚ Über die Zulafjung beſchließt die Abtheilung auf Grund der Bor: 
ten, durch weldye die für die Habilitation bei der beireljenben 
-2elang zu erfüllenden Debingungen feftgellt find (8.21 Nr. 2). 

Ten der flattgefundenen Habilitation ift unter Beibringung des 
Seiſes der erfüllten Bedingungen dem Minifter durch Vermittes 
2 des Senated Anzeige zu machen. 

28 zum Erlaſſe der erwähnten Vorfchriften bedarf die von einer 
lung befchlofjene Zulafjung der Genehmigung ded Minifters. 

Il. Bon den Berwaltungsorganen. 

8. 8. 
Tie Organe für die Leitung und Berwaltung der technifden 

.:S’&ule find: 
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1) für jede Abtheilung das Abtheilungsfollegium und der At 
theilungsvorſteher. 

2) für die geſammte Hochſchule der Senat und der Reltor. 

§. 9. 
Jede Abtheilung bildet ein ſelbſtändiges Ganzes. Innerhalb de 

Kreiſes der ihr zugehörigen Profeſſoren und Dozenten ($. 6.) wu 
das Abtheilungskollegium nach Maßgabe der darüber ergehenden Ei 
ſonderen Vorſchriften gebildet. 

g. 10. 
Das Abtheilungskollegium hat die allgemeinen Intereſſen de 

Unterrichtes auf dem betreffenden Gebiete wahrzunehmen und für d 
Bolftändigkeit und Zweckmäßigkeit desjelben Sorge zu tragen. ( 
ift dafür verantwortlid, daß jeder Studirende der Abtheilung wäl 
rend der vorgeichriebenen Studienzeit Gelegenheit bat, in Den { 
feinem Fache gehörigen Disziplinen in geordneter Folge die erforte 
lien Borträge zu bören, bezw. Uebungen durchzumachen. Wer 
in diefer Hinficht fi in dem Lehrgange Lücken oder Mängel finder 
jo hat dad Abtheilungsfollegium darüber an den Minifter durch Ve 
mittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erjtatten, 

gl. 
Das Abtheilungstollegium bat die Aufgabe, die bei feiner Al 

theilung eingefchriebenen Studirenden in wifjenichaftlicher Beziehun 
zu be ed macht die Vorſchläge zu Benefizien und Prämien fi 
diefelben. 

Für diejenigen Studirenden, welche fid) im erften und zweite 
akademiſchen Semeiter befinden, find, auch wenn fie bei einer Bu 
abtheilung eingejchrieben find, die Vorſchläge in legterer, und it: 
Zeitung in eriterer Beziehung von der Abtheilung für allgemein 
Wiſſenſchaften zu übernehmen. 

8. 12. 
Zu den Befugniffen und Obliegenheiten des Abtheilungäfete 

giums gehören indbejondere: 
‚ 1 die Sntwerfung der Studienpläne der Abtheilung, je 

etwaige dad Gebiet der Abtheilung berührende Vorſchläge zum Pri 
gramm und Borlefungdverzeichniffe der Gejammtanftalt. Ä 

2) die Stellung von Anträgen in Betreff des Bedarfed an Leb 
mitteln, welche für die Unterrichtszwecke der Abtheilung erforbderli 
icheinen, fowie in Betreff der Repartirung des derjelben zugemiejent 
Antheiled an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer. | 

3) die Vorſchläge wegen des Bedarfes von Alfiftenten und wege 
der Vertheilung der nad) Maßgabe der disponiblen Mittel zur Lei 
fügung ftehenden Anzahl von Ajfiftenten an die einzelnen Dozenter 
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4) die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung hervor- 
retenden Lüden und Mängel, fowie die Abgabe von Gutachten wegen 
Kerufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neugegründete Lehr: 
ale. Diefe Gutachten haben ſich der Regel nad) mindeftend auf 
ziei, für den Lehrftuhl geeignet jcheinende Perfonen zu erftreden 
ı: deren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern. 

5) die Beichlußfaffung über die Zulaffung von Privatdozenten 
:ı Habilitation (nad) den Beitimmungen des $. 7). 

6) die Abgabe von Gutachten in Betrefi der bei der Abtheilung 
tnzeihriebenen Bewerber um Stipendien und fonftige Benefizien. 

7) die Vorſchläge über Stundung und Erlaß von Honorar. 
Die zu 1 bis 7 bezeichneten Entwürfe, Anträge u. f. w. find 

tei dem Senate zur weiteren Beranlafjung einzureichen. 

8. 18. 
Zur Zeitung feiner Geſchäfte wählt das Abtheilungdfollegium 

aus jeinen Mitgliedern einen Borfteher. Die Amtöperiode desjelben 
in einjährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem 1. Juli. 
Lie Wahl ift fo zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebnid dem Minifter 
ret dem 1. Juni behufs Beftätigung vorgelegt werden kann. Erfolgt 
die Beftätigung nicht, fo führt bis zu einer die Beftätigung findenden 
‚wuwabl der biöherige Abtheilungsvorfteher und, fo lange ein foldyer 
ı&t vorhanden iſt, da8 an Fahren älteſte Mitglied ded Abtheilungd- 
oegtumd die Geſchäfte. 

§. 14. 

Der Abtheilungsvorſteher vermittelt die Beziehungen des Abthei⸗ 
‚nzsfolegiumd zum Rektor und Senat. Er bat ſich den, dem 
Iclezium in Betreff der VBollftändigkeit und Zweckmäßigkeit des 
anerrichteßd auferlegten Pflichten ganz bejonderd zu unterziehen und 
za der Abtheilung die in diefer Beziehung von ihm bemerften Lüden 
ct Mängel zur Berathung zu bringen. Er bat den Studiengang, 
ste die Disziplinare Haltung der Studirenden feiner Abtheilung 
it überwachen, mit feinem Rathe ihnen zur Seite zu ftehen, und 
"t befugt, denjelben perfönlid oder durch eines der Abtheilungß- 
ritzlieder als unteren Grad der Dieziplinarftrafe eine Rüge zu er- 
tzeilen wovon dem Senate Mittheilung zu machen ift. 

Der Borfteher des Abtheilungskollegiums wird in Berhinde- 
rangsfällen von dem an Sahren älteften Mitgliede ded Kollegiums 
nıtreten. 

8. 15. 
Der Abtheilungsvorfteher beruft das Kollegium nad feinem 

Irmefien oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Eigungen, in welden 
tie Geſchäfte der Abtbeilung verhandelt werden und in denen er den 
Lerſig führe. 
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. Zur Gültigleit von Beichlüffen ded Abtheilungsfollegiums it 
die Anweſenheit der Mehrheit feiner Mitglieder erforderlich. 

Die Berufung zu einer Sigung hat unter Mittbeilung der fü 
diefelbe beftimmten Zagedordnung zu erfolgen. 

Jedes Mitglied des Kollegiumß ift befugt, die Beſchlußfaſſun 
über ragen, weldye die Angelegenheiten der Abtheilung betreffen, ;: 
beantragen und die Aufnahme der betreffenden &egenftände in Di 
Tagesordnung der nächſten Sigung zu verlangen. 

Jedem in einer Sigung anwejenden Mitgliede des Abtheilunge 
kollegiums ift e8 geftattet, jeine von der Mehrheit abweichende An 
fiht zu Protokoll zu geben, fowie bei Gutadten und Berichten 
weldye durch Bermittelung des Senated an den Minifter gelangen 
jein bejondered Botum mit Motiven beizulegen. 

Ueber die Beſchlüſſe des Abtheilungdfollegiums ift eine beſon 
dere, in das Protokollbuch einzutragende Verhandlung aufgumeb men 
in weldye die anweſenden Mitglieder, der Wortlaut der Beſchlüſſe 
die Stimmenzahl, mit mwelder die Beſchlüſſe gefaßt find, auf Ber: 
langen der Abftimmenden unter Nennung der Namen, verzeidhne 
werden. Mit der Führung ded Protokolle wird auf Vorfchlag dei 
Borfigenden, entweder für die betreffende Sipung oder für einen 
beftimmten Zeitraum, der Regel nady ein Mitglied der Abtheilung 
etraut. | 

Dem Senate wie dem Rektor fteht das Recht zu, von den Pre: 
tofollen der Abtheilungen und deren Anlagen Einfiht zu nehmen. 

$. 16. 
Der Rektor und Senat haben die Aufgabe, die gemeinfamen 

Angelegenheiten der techniſchen Hochſchule zu leiten und die allge 
meine Auffiht und Disziplin über die Studirenden zu üben. 

Der Senat befteht aus 
1) dem Rektor, 
2) den Abtheilungövorftehern, 
3) und zweien, von der Geſammtheit der zu dieſem Zwede zu 

fammentretenden Abtheilungstollegien aus den Mitgliedern der 
jelben gewählten Senatoren. Die Amtöperiode derjelben ift mie 
die der Abtheilungdvorfteher einjährig, und beginnt und endigt in 
der Regel mit dem 1. Juli. Demgemäß ift die Wahl im Laufe 
bed Juni fo zeitig vorzunehmen, daß der Amtdantritt am 1. Zult 
erfolgen Tann. 

4) fo lange die Bergbau. und Hüttenkunde und die Chemie in einer 
notheilung vereinigt find, aus dem Profeflor der Bergbaufund«, 
falls der Vorfteher der gedachten Abtbeilung aus den Profeljoren 
der Chemie, der hemifden Technologie oder der Metallurgie ent- 
nommen tft; oder aud einem von der Abtbeilung zu wählenden 
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Berreter der vorgenannten Didziplinen, falls der Profeflor der 
Rrıbaufunde Abtheilungsvoriteher ift. 
dieſe Beltimmung zu 4 bleibt jedod in dem alle fusipendirt, 

23 hiernach zu Delegirende Mitglied von der Geſammtheit der 
ungen (Nr. 3) zum Senator gewählt wird. 

8. 18. 
de Senat hält auf Einladung und unter Vorſitz ded Rektors 

- we beftimmten Zagen des Monatd ordentlidhe und, fo oft es 
tie Gefchäfte erfordern, außerordentlihe Sigungen. 

8. 19. 
In Betreff der Normen für die Gefhäftsführung des Senates 

“zn die Beftimmungen ded 8. 15 entipredhende Anwendung. 

8. 20. 

Der Senat iſt die Disziplinarbehörde für die Geſammtheit der 
Stadirenden. In diefer Eigenfchaft befchlieft er über die Ertheilung 
::n Berweijen vor verfammeltem Senate, über die Androhung des 
Autichluſfſes und den wirklichen Ausfchluß von Studirenden, über die 
&ırhebung von Honorarftundungen und Befreiungen, ſowie über die 
ı dem Minifter zu beantragende Entziehung von Stipendien und 
„terflüungen. er 

Der Senat erläßt nad) Anhörung der betreffenden Abtheilungen 
z mit Genehmigung ded Minifterd 

die Vorſchriften für die Benupung der zur tedhnifchen Hoch» 
Ihule gehörigen Sammlungen und Inftitute, 
ſowie die Anweifungen für die in den Sammlungen und In» 
fituten, ſowie beim Unterrichte beichäftigten Anftaltödiener. 

Der Senat bat ferner nady Anhörung der betreffenden Abthei- 
anzen dem Minifter Vorfchläge zu machen über 

l) die Disziplinarvorihriften für die Studirenden, 
2) die Beftimmungen über die Zulaffung, die Rechte und Pflichten 

und die Ausfchließung von Privatdozenten, 
3) die Prüfungsordnung für die Diplomprüfungen. 

8. 22. 

a Ein „pen Defugniffen und Obliegenheiten des Senated gehören 
ondere: 

1) die Begutachtung von Abänderungen ded Verfaſſungsſtatutes. 
2) die Abfaffung ded Borlefungsverzeichniffed, ded Programmes 

und Gelammt = Stundenplaned unter Zugrundelegung der 
Stundenpläne der Abtheilungen, fowie die Bertbeilung der 
Hörs und Zeichenfäle. 

Die Aufftellung neuer, bezw. die Abänderung beftehender 
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Studienpläne, fowie Veränderungen in den, den einzel 
Dozenten zugewielenen Kehrgebieten bedürfen der Zuftimm 
des Miniſters. 

3) die Anmeldung der im Intereſſe der techniſchen Hochſch 
erforderlich ſcheinenden perſönlichen und ſächlichen Mehra 
aben für das nächſte Etatsjahr; ſpeziell die Vorſchl 

über den Bedarf an Hülfslehrern, Aſſiftenten und Lehrmitt 
für die Gefammtanftalt, ſowie über die Vertheilung der 
dDiefe Zwede verfügbaren Mittel auf die Abtheilungen 
deren Mitglieder und auf die verfchiedenen Sammlun 
unter Berüdfihtigung der Vorſchläge der Abtheilungen. 

4) die Begutachtung der Vorſchläge der Abtheilungen in Betr 
des Lehrganged derfelben, jowie in Betreff der Berufu 
neuer Lehrfräfte. 

5) die Anzeige über die Befchlüffe der Abtheilungen, in Bezu 
auf die Zulaffung u. |. w. von Privatdozenten ($. 21 Nr. 2) 

6) die Vorfchläge Aber die Verleihung von Stipendien unte 
PBerüdfihtigung der Vota der Abtheilungen, jofern über jen: 
Verleihung nicht andermweite Beitimmungen beftehen. | 

7) die Beihlußfaffung über die Stundung oder den Erlaß rcı 
Honoraren innerhalb der zuläffigen Grenzen, unter Berüd: 
fichtigung der Vorfchläge der Abtheilungen. | 

8) die Feſtſetzung ded Beginned und ded Schluffes der Weib: 
nachts- und Dfterferien, unter Einhaltung der Borfchriften 
des $. 4 Abfap 1. 

9) die Berichterftattung über die Vorſchläge zum Rektoramt 
($. 27), über die Wahlen zu Abtheilungövorftehern ($. 13) 
und die Einholung der Beftätigung derfelben, ſowie die An- 
zeige in Betreff der nah 8. 17 Nr. 3 bezw. Nr. 4 gewähl— 
ten Senatoren. 

g. 28. 
Der Rektor beruft den Senat, fowie die Gefammtheit der Ab: 

theilungen, und führt in den Sigungen den Vorſitz. 
Der Rektor leitet den Geſchäftsgang des Senated und forgl 

für die pünktlihe Erledigung der Geſchäfte. Er führt die laufen 
den Geichäfte der dem Senat übertragenen Verwaltung, bereitet die 
cerhläffe ded Senates vor und trägt für die Ausführung derjelben 

orge. 
Er hat das Recht, die Abtheilungdfollegien zu Aenberungen zu 

veranlaflen, welche für die Beichlüffe des Senated oder für die 
fonftine ihm obliegende Berichterftattung erforderlich find. 

Der Rektor ift befugt und verpflichtet, Beichlüffe des Senates, 
weldhe die Befugniffe desfelben überichreiten, oder dad Jutereſſe 
der Hochſchule verlegen, mit aufſchiebender Wirkung zu beanftan- 



163 

3, und die Entſcheidung ded Minifterd über ihre Ausführung 
:tiruchen. 

Der Rektor vertritt den Senat wie die tedhnifhe Hochſchule 
::$ Außen, verhamdelt namend des Senated und der Hochſchule 
2: Behörden und Privatperſonen, führt den Schriftwechlel und 
„zachnet alle Schriftftüde. Er zeichnet die Berichte des Senates 
— der Unterihrift: Rektor und Senat und feinem Namen; die 
»:n Schriftftüde mit der Unterichrift: der Rektor der techniſchen 
„ttule and feinem Namen. Die Berichte an den Minifter find 
:r Regel nad) durch Wermittelung ded Königlichen Kommiſſars 
'\ ] alin. 2) einzureichen. | 

der Reltor wird in DVerbinderungsfällen von feinem legten 
Zerzänger im Rektoramte, und falls foldyer nidht vorhanden oder 
:Zindert if, von dem an Sahren älteften, nicht verhinderten Mit» 
ct des Senates vertreten. 

| 8. 24. 

Der Rektor bat die Beobachtung des Berfaffungs-Statuted und 
“: ienftigen Vorſchriften zu überwachen und ift für die ordnungd- 
::Eige Verwendung der für die Zwede der Anftalt überwiefenen 
el, für die richtige Vertheilung derjeiben und die Einhaltung 
»t ctatömäßigen Grenzen in den einzelnen Ziteln und Pofitionen, 
" fe im Spezialetat aufgeftellt find, verantwortlich. Er hat 
:satlihe Zahlungsanweilungen zu zeichnen, ſoweit nicht für die 
„maltung einzelner Fonds mit minifteriellee Genehmigung beſon⸗ 
2 Berfchriften beftehen, und mit Ausnahme der Xehrmittel, bezw. 
'r fir die Laboratorien erforderlichen Unterrichtömittel, deren Bes 
‘:runz von den betreffenden Dozenten felbft innerhalb der Grenzen 
t ihnen zugewieſenen Beträge erfolgt, die Anichaffungen aller Art 
2 xwirfen, bezw. durch die ihm untergebenen Beamten unter feiner 
Frteele und unter Wahrung eined wirtbichaftliden Verbrauches 
ern zu laſſen. 

8. 25. 

Der Rektor ift der Kurator der Kaffe der techniichen Hochſchule 
‘2 bat die ordentlichen und auferordentlichen Revifionen der Kaffe 
"Schalten, aud die Aufficht über die laufende Kaflenvermwaltung 
2 Rechnungsführung zu üben. Dem Minifter bleibt vorbehalten, 
ı Rektor in diefen Obliegenbeiten durch einen Beamten unter» 
“zen zu laflen. Bon den Kaflenrevifionen ift dem Königlichen 
’mmiffarius Mitthetlung zu machen, welchem überlaffen bleibt, an 
:ielben entweder felbft oder durch einen zu feiner Stellvertretung 
"ucrdnenden Staatöbeamten Theil zu nehmen, bezm. feinerjeitd 
‚sserordentliche Revifionen abzubalten. 

Der Rektor ift der Dienftvorgefepte der Subaltern= und Unter» 
ımten der Anſtalt. 
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$. 26. 
Der Rektor bewirtt nah Maßgabe der nachftehenden Beftim- 

mungen die Aufnahme der Studirenden und Hofpitanten und die 
Einſchreibung der erfteren in die Abthetlungen. 

Der Rektor tft befugt, zur Wahrung der diöziplinaren Auteri- 
tät auch ohne vorgängigen Senatöbefhluß Studirenden perfönlid 
oder durdy ein Senatömitglied einen Verweis zu ertheilen. | 

$. 27. | 

Der Rektor wird von dem Mintfter ernannt. Der Gefammts 
beit der Abtheilungskollegien ftehbt das Recht zu, aus ihren Mit- 
gliedern dem Mintiter drei Kandidaten zum Reltoramt in Vorſchlaz 
zu bringen. | 

Die Amtsperiode ded Rektors ift dreijährig und beginnt und 
endet in der Megel mit dem 1. Juli de8 betreffenden Jahres. Die 
Vorſchlagsliſte ift unter Angabe ber auf die einzelnen Kandidaten 
gefallenen Stimmenzahl bid zum 1. Juni des betreffenden Jahres 
dem Minifter einzureichen. | 

Das Nähere über dad Verfahren bei Aufftellung der Vorfchlagd: 
lifte wird durch Regulativ geregelt. 

8. 28. 
Die MWiederernennung des Rektors bezw. die Wiederwahl der 

Abtheilungsvorfteher ſowie der fonftigen Senatömitglieder nad Abs 
lauf ihrer Amtöpertoden tft zulälfig. 

Wird ein Abtheilungdvorfteher zum Rektor ernannt, fo erliiht. 
jein Amt als Abtheilungsvorfteher und ift eine Neuwahl für den- 
jelben vorzunehmen. 

Die Annahme ded Nektoramted oder die der Wahl zum Ab: 
theilungövorfteher oder Senator darf von denjenigen Abtbeilunge- 
mitgliedern, welche feft angeftellte Profefloren find, nur aus Rud- 
fiht auf ihren Gefundheitözuftand, welder fie zur Führung der 
Geſchäfte des Amtes untauglih macht, abgelehnt werden. | 

Scheidet der Rektor, ein Abtheilungövorfteher oder ein Senatd- 
mitglied im Laufe feiner Amtöpertode aus, fo find für den Reſt 
en neue Vorſchläge zu machen, bezw. neue Wahlen vorzu: 
nehmen. | 

IV. Bon den Studirenden. 

8. 29, 

Die Aufnahme eines Deutihen ald Studirenden in die tech⸗ 
niſche Hochſchule ift durch die Beibringung des Reifezeugniffes eined 
deutfhen Gymnaſiums oder einer preußiichen Neal» refp. Gewerbe: 
ſchule mit neunjährigem Kurſus und me! fremden Sprachen bedingt. 

Die vorftehende Beftimmung gilt auch für Diejenigen, welche 
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den Peeren polytechniſchen Anſtalten auf die techniſche Hochſchule 
"bergehen. 

Welche außerpreußiſche Lehranftalten den in Abſatz 1 bezeich- 
„ten Real= und Gewerbeſchulen gleichzuftellen find, bleibt minifte- 
rieller Entſcheidung vorbehalten. 

Perſonen, welche nicht das deutſche Indigenat beſitzen (Aus⸗ 
et), können als Studirende, jedoch ohne Anſpruch auf Zulaſſung 
:ıı Staatsprüfung, immatrikulirt werden, wenn der Rektor im 
Saverftandniffe mit dem betreffenden Abtheilungsvorfteher die Meber- 
ugung gewinnt, daß diefelben ihrem Alter und Bildungsgrade nady 
ae Immatrikulation geeignet find. Im Falle des fehlenden Ein- 
rerſtändniſſes entjcheidet der Senat. 

S. 30. 

Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur beim 
Veginne des Studienjahres ftatt, ift aber für ſolche Vorträge und 
Uehungen, welde nicht an einen Jahreskurſus gebunden find, audy 
;mefterweife zuläjfig. 

Die Aufnahme erfolgt durch Ertbeilung einer Matrikel, deren 
sültigeit fidy auf vier Jahre erjtredt, nad) Umftänden jedody ver⸗ 
lingert werden Tann. 

Jeder Studirende hat bei der Aufnahme einer beftinmten 
Ibtheilung beizutreten, deren Wahl ihm freifteht. 

Die ſpätere Aenderung diefer Wahl ift hierdurch nicht ausge⸗ 
cloſſen. s.31 

Am Schluſſe der einzelnen Studienjahre, Jowie beim Berlaffen 
der Hochſchule wird den Studirenden auf ihr Verlangen eine DBe- 
'heinigung über den Beſuch der Anftalt und die angenommenen 
Tertrage und Hebungen ertheilt. 

Bei denjenigen Unterrichtögegenftänden, welche. mit praftifchen 
Uebungen verbunden find, oder in welden Schlußprüfungen ftatt- 
rnden, kann den Studirenden, melde fi an diefen Uebungen und 
Prüfungen betbeiligt haben, auf ihren Wunfh aud ein Zeugnis 
aber die im den Fächern erzielten rfolge feitens der betreffenden 
Abtheilung ertheilt werden. —FE 

Die Theilnahme an den in 8S. 31 Abſatz 2 bezeichneten Prü⸗ 
fangen iſt freiwillig. 
Junhaber von Stantöftipendien und Unterrichtöfreiftellen find 
oh zur Theilnahme verpflichtet. 

8. 33, 
 Studirende, welche den Lehrgang einer der Abthellungen 1 

bis 4 zurüdgelegt haben, können auf Grund einer vor dieſer Ab- 
1881, 12 
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theilung zu beftehenden bejonderen Prüfung ein Diplom; erhalten, 
welches ihre Kenntniffe und ihre techniihe Ausbildung bekundet. 

Die Diplomertheilung, fowie die für diejelbe zu beftehenden 
Prüfungen werden durch befondere Vorſchriften geregelt. 

V. Bon den Hofpitanten und den zur Theilnahme an 
dem Unterrihte berechtigten Perjonen. 

8. 34. 
Derjonen, welche nicht die Qualifikation zum Eintritt als Stu⸗ 

dirende befigen, und nur am einzelnen Vorträgen oder Webungen 
Theil nehmen wollen, fönnen unter der Vorausſetzung, daß dad 
Unterridhtöintereffe dadurch nicht leidet, ald Hofpitanten zugelaffen 
werden. Die Zulaffung kann von dem Nachweiſe genügender Bor: 
bildung abhängig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer 
‚clan niglarte des Rektors, welche zur Legitimation des Hoſpitan⸗ 
en dient. 

Den Hoſpitanten kann der Beſuch der von ihnen angenom⸗ 
menen Kollegia bejcheinigt werden; fonftige akademiſche Zeugniſſe 
werden ihnen nicht ertheilt. 

8. 35. 
Zur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende ber 

techniſchen Hochſchule vorgeſchriebene Honorar find ſolche Techniker 
berechtigt, welche die erſte Staatbprüfung für das Bau⸗, Maſchinen⸗ 
oder Bergfach beftanden haben. | 

$. 36. 
Sonftigen Perjonen, weldye an einzelnen Vorträgen oder Uebun⸗ 

gen Theil zu nehmen wünfchen, ihrer äußeren Zebenäftellung nad 
aber weder ald Studirende noch als Hofpitanten eintreten föunen, 
darf von dem Rektor im Einverftändnifje mit dem betreffenden Lehrer 
geftattet werden, dem Unterrichte des letzteren gegen Erlegung bed für 
Hofpitanten feitgefegten Honorarbetrages beizumohnen. 

VI Bom Unterrihtöhonorar. 

8. 37. 
Dad Unterrihtshonorar wird durch den Minifler beftimmt und 

ift beim Beginne bed Studienjahres, bezw. des Semefterö im Bor- 
aus zu entrichten. 

Das Honorar für die Theilnahme an den praftiichen Uebungen 
in den Laboratorien unterliegt befonderer Feſtſtellung. 

Für den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt bie 
Höhe des Honorars, weldes den Privatdozenten zufließt, dem Er: 
an derjelben unter Vorbehalt der Genehmigung des Senates 
überlaſſen. 
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8. 38, 
Bine Rüderftattung eingezahlter Honorare findet nur dann ftatt, 

sam ein Vortrag nit zu Stande gefommen ift, oder innerhalb 
ver erften drei Monate bat abgebrochen werden mülffen. 

Der legtere Fall ift nicht al8 vorhanden anzufeben, wenn ber 
tzebrochene Vortrag durch einen anderen Lehrer zu Ende geführt 
2. | 

Der Anſpruch auf Rüderftattung gebt verloren, wenn er nicht 
nerhalb desſelben Semeſters geltend gemacht wird. 

g. 39. 
Mittellojen, dem preußifchen Staate angehörigen Studirenden 

"un, jofern fie durch Verhalten und Fortichritte ſich auszeichnen, 
tdas Hongrar erlaffen werden. 

Die Zahl der fo Begünitigten darf jedoch einen beftimmten, 
ven dem Miniſter feftzuftellenden Prozentſatz der für dasfelbe Un- 
re bet der Hochſchule aufgenommenen Studirenden nicht 
£herfteigen. 

Bu Hofpitanten kann ein Honorar- Erlak nur ausnahmsweiſe 
nit Genehmigung des Miniſters ftattfinden. 

Eine Stundung ded Honorard ift nur für Studirende und 
töhftend auf die Dauer von zwei Monaten zuläffig. 

VII Uebergangs- und Schlugbeftimmungen. 

8. 40. 

Das gegenwärtige Verfaffungsftatut tritt unter Aufhebung des 
Verfafſſungsſtatutes der Königlichen Rheiniſch-Weſtfäliſchen Polys 
öniihen Schule” vom 20. April 1870, ſowie aller jonftigen, auf 
Grund des letzteren erlaffenen entgegenftehenden Beitimmungen mit 
tem 1. Oktober 1880 in Kraft. 

8. 41. 
Die erfte Bildung der Abtheilungen, fowte die erfte Wahl ber 

Abtheilungsvorfteher findet unter dem Borfige ded den Jahren nad) 
iteften Diitgliedes jeder Abtheilung in der Zeit vom 1. bis 8. Ok⸗ 
::ber 1880 Matt. Das Refultat der Wahlen tft fofort von dem 
tigen Direktor durch DVermittelung des Königlihen Kommifjard 
tem Minifter vorzulegen. 

Nach erfolgter Dehätigung hat die Gejammtbeit der Abthet- 
ungätollegien unter dem Vorſitze des jegigen Direktors die Vor⸗ 
dlaͤge für die Ernennung zum Rektor zu machen und die Wahlen 
"ar die Senatoren zu vollziehen. Der jebige Direktor bat hierüber 
durch Vermittelung des Königlichen Kommiffard an den Minifter 
umgehend zu berichten. 

Mit der Ernennung und Einführung des Rektors, welche letztere 

12” 
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durch den Königlichen Kommiſſar erfolgt, iſtdas biöherige Direktorat 
aufgehoben und tritt das Verfaſſungsſtatut in allen feinen Beftim- 
mungen mit folgender Maßgabe in Kraft: | 

1) die Amtöperiode des erften Rektors dauert bis zum 1. Juli 
-. 1883, die Amtöperiode der Abtbeilungsvorfteher und der an- 

deren Mitglieder des Senates bis zum 1. Zuli 1882. 
2) die Beftimmung des $: 30 Abſ. 3 findet auf die im Herbite 

d. 3. aufzunehmenden Studirenden noch feine Anwendung. 
Der Zeitpunkt, von weldem ab die Einſchreibung der im 
Herbfte 1880 aufgenommenen, fowte der älteren Studirenden 
in die einzelnen Abtheilungen erfolgt, wird von dem Minifter 
durch befondere Verfügung beftimmt. | 

g. 42, 
Sn Betreff der Aufnahme von Studirenden auf Grund de} 

Reifezeugniffed einer preußiichen Realichule zweiter Ordnung oder 
der oberften Klaſſe (Abtheilung A) einer nad dem Plane vom 
21. Dat 1870 eingerichteten Gewerbefchule oder einer, ſolchen Schulen 
gleichſtehenden Anftalt finden die zur Zeit gültigen Beftimmungen 
noch bi8 auf Weitered entiprechende Anwendung. 

8. 43. | 
Die zur Ausführung diefed Statutes erforderlichen Anordnungen 

- werden durch den Miniter erlaſſen. 

Das vorftehende Verfaſſungsftatut für die techniſche Hochſchule 
zu Nahen wird auf Grund des Allerhödhften Erlafjes vom 27. Aus 
guft d. 3., weldyer folgendermaßen lautet: 

Auf Ihren Bericht vom 21. d. M. will Sch den mit 
der anderweitigen Anlage wieder zurüdfolgenden Verfaſſungs⸗ 
ftatuten für die techniſchen Hochfiäulen zu Hannover und, 
Aachen hiermit Meine landeöherrlihe Genehmigung ertheilen. 

Berlin, den 27. Auguft 1880. 

(ge3.) elm. 
ig von Puttkamer. 

n 
den Miniſter der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten. 

hierdurch ausgefertigt. 
Berlin, den 7. September 1880. 

(L. S.) 
Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Puttkamer. 
ad U. V. 2228. 
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») Sammlung trojanifher Alterthümer des Dr. Schlie— 
nıan. Schenkung für das deutfhe Boll und zur Auf: 

ftellung in der Reidh8-Hauptftadt. 
(Abgebrudt ans dem Reiche⸗ und Staats-Anzeiger Nr. 32 d. d. Berlin 

ve '. gebrnar 1881.) 

Den Sammlungen unjerer Hauptftabt ift eine neue und uner- 
sıtete Bereicherung durdy eine Schenkung zu Theil geworden, wel: 
& ebenſoſehr durch ihr hohes wiſſenſchaftliches Intereſſe wie durch 
eie patriotifche Geſinnung, von welcher fie eingegeben ift, der allge— 
zeinften Theilnahme und Anerfennung würdig erſcheint. Der durch 
ne Gutdedungen in Troja und Mytenae befannte Dr. Heinrid 
<hliemann in Atben bat feine bisher in London ausgeftellt 
mime Sammlung trojaniſcher Altertbümer zu einem 
scihent für das deutſche Bolt und zur Aufftellung in 
ter Reichs-Hauptſtadt beftimmt. Diefe Schenkung hat foeben 
Se Alerhöchfte Genehmigung Sr. Majeftät des Kaifers und 
Königs mitteld des folgenden Allerhöchſten Erlaſſes gefunden: 

Auf Ihren gemeinſchaftlichen Beriht vom 21. d. M. 
will Sch hierdurch genehmigen, daß die von dem Dr. Heinrid) 
Shliemann in Athen für dad deutſche Volk zu ewigem 
Befige und ungetrennter Aufbewahrung in der Reichs⸗Haupt⸗ 
ftadt als Geſchenk beftimmte, bis jegt in London audgeftellt 
geweiene Sammlung trojaniſcher Alterthümer, von Shnen, 
dem Reichskanzler, Namens des Deutichen Reiches entgegen- 
genommen werde. Entipredhend den von dem Dr. Schliemann 
an feine Schenkung gelnüpften Bedingungen beftimme Ich 
zugleich, daß die genannte Sammlung der Verwaltung der 
preußifchen Staatöregierung unterftelt und in der Zolge in 
dem im Bau begriffenen ethnologiihen Mufeum in Berlin 
in fo vielen befonderen Sälen, ald zu ihrer würdigen Auf- 
ftellung erforderlich find, aufbewahrt werde, ſowie daß die zu 
ihrer Aufbewahrung dienenden Säle für immer den Namen 
des Geſchenkgebers tragen. Bis zur Vollendung des ethno- 
logiſchen Muſeums ift die Sammlung in dem Ausftellungd- 
ſaale des neuen SKunftgewerbemufeumd in Berlin aufzube- 
wahren und diefer Saal für die Dauer der vropifortichen 
Aufftellung gleihfall8 mit dem Namen des Geſchenkgebers 
ann en Hiernad) haben Ste das Weitere zu ver- 
anlaflen. 

Berlin, den 24. Sanuar 1881. 

Wilhelm. 
von Bidmard. von Puttlamer. 

Reicpelamfer und ben Miniſter ber 
geiflichen 3c. Angelegenheiten. 
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17) Breisbewerbungen bei der Akademie der Künfte 
zu Berlin. 

(Eentrbl. pro 1880 Seite 252 Nr. 27.) 

1) Nah einer Bekanntmachung ded Senates der Kgl. Alademie ber 
Künfte zu Berlin vom 29. Ianuar 1881 (Reid und Staats: 
Anzeiger Nr. 30 vom 4. Februar 1881) ift die diesjährige 
Konfurrenz; um den großen Staatspreis für das Fach der 
Bildhauerei beftimmt. Die Zuerlennung ded Preijed (Stipen⸗ 
dium zu einer Studienreije nad, Stalien auf zwei Sabre von jähr- 
lih 3000 Mark und außerdem Reifekoften- Entihädigung von 
600 Mark) erfolgt am 3. Auguſt 1881. 

2) Die Konkurrenz um den Preid der I. Michael Beer'ihen 
Stiftung für Maler und Bildhauer jüdiſcher Religion ift nad 
einer Befanntmahung ded Senates vom 19. Februar d. 3. 
(Reichs- und Staatd- Anzeiger Nr. 50 vom 28. Februar d. 3.) 
im laufenden Jahre für Bildhauer beftimmt. Die Wahl des 
darzuftellenden Gegenitandes bleibt dem Ermeſſen des Konkurrenten 
überlaffen. Außerdem find einzufenden : eine in Relief ausgeführte 
Skizze nad) Vers 11 Kapitel 20 ded 4. Buches Moſis und einige 
Studien nad der Natur. Der Preis befteht in einem einjäb- 
tigen Stipendium von 2250 Mark zu einer Studienreife nad 
Stalien, und die Zuerfennung wird am 3. Auguft d. J. erfolgen. 

3 
Nat 

Zufolge Befanntmahung ded Senates vom 4. Februar 1881 
(Reichs- und Staatd» Anzeiger Nr. 37 vom 12. Februar d. 2.) 
ift die Konkurrenz um den Michael Beer’ihen Preis Il. 
Stiftung, zu welcher Bewerber aller Konfelfionen zugelafien 
werden, im Jahre 1881 für Mufiler beftimmt und ald Aufgabe 
geftellt: eine Symphonie in vier Sägen in der Form der Flalfie 
Ihen Meifter. Der Preis befteht in einem einjährigen Stipendium 
von 2250 Mark zu einer Studienreife nad Stalien, und bie 
Zuerkennung wird am 3. Auguft d. J. erfolgen. 

18) Aus dem Jahresberichte über die Humboldt» 
Stiftung. 

(Eentrbl, pro 1880 Seite 426 Nr. 76.) 

In der am 27. Januar d. 3. abgehaltenen, dem Gebächtniffe Friedricht 
bes Großen gewibmeten dffentlihen Sitzung der Königl. Alabemie ber Wiflen- 
ſchaften zu Berlin wurbe über bie Humboldt- Stiftung für Naturforfhung und 
Heilen Folgendes mitgetheilt: 

Herrdu Boid-Reymond in Verbindung mit Herrn Profeflor 
G. Fritſch fteht im Begriff, die Beobachtungen und Verſuche über 
den Zitteraal (Gymnotus electricus) herauszugeben, welde der 
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::tsıbene Dr. med. Carl Sachs in den Sahren 1876-77 mit 
Zuttungsmitteln in Südamerika angeftellt hatte. Der jegige Reis 
'zie der Stiftung, Herr Dr. Dtto Finſch, bat fi, nad Part ein 
She langem Aufenthalte auf Saluit, einer der Marihall- Snfeln, 
::a Ende vorigen Sahred nah Matupi, an der Norbdlüfte von 
.z: Britannien, begeben, von wo aud noch feine lehten Briefe 
. Dftober) gezeichnet find, und hatte dort reiche zoologiſche Aus⸗ 
ze gemacht. Er beabfidhtigte befonderd noch Neu» Stand und 
=: möglih Neu⸗Guinea jelbft zu beſuchen und über Niederländiſch⸗ 
Itindien, deffen Gonvernement er durch Bermittelung des Aus⸗ 
sirtigen Amted des Deutichen Reiches mit gewohnter Zuvorfommens 
sat dringend empfohlen ift, nady Europa zurüdzulebren. Bier der 
::ı Dr. Finſch avifirten Sammlungen von den Heinen Snfeln find 
'Sca augelommen, eine fünfte ebendaher kündigte der erfte Brief 
::3 Nafupi an. 

Das Kapital der Stiftung hat fi) im vorigen Sabre um Heine 
cdzahlungen and dem von Frantzius ſchen Legate vermehrt. 
Die fir das laufende Jahr für Stiftungdzwede verwendbare Summe 
:.auft ſich, ftatutenmäßig abgerundet, auf 12750 Mark. 

3 Berlängernung der Friſt zur Einfendung der Kon- 
'strenz= Arbeiten über eine Preisaufgabe der König- 

lich Delgifhen Regierung (Hafenbauten). 
(Centxlbl. pro 1880 Seite 257 Nr. 31.) 

. 68 wird biermit zur öffentlihen Kenntnis gebracht, daß der 
min zur Sinreihung der Konturrenz-Arbeiten über die nad) der 
Seanntmachnng vom 21. Sannar d. 3. von der Königlich Bel- 
"Sen Regierung geftellte Preisaufgabe: „Mittel zur Berbefferung 
2 Häfen an niedrigen und fandigen Küften wie die belgifchen“ 
m N Dezember d. 3. bis zum 31. März 1881 verlängert wor: 
kun i 

Berlin, den 24. Dezember 1880. 

Der Minifter ber geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

telumtzsachung. 

C. L 798. 
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I. Gymuaſial⸗ ze. Yebranftalten | 

20) Ergänzungen des Reglements für die Prüfung 
der Kadidaten ded höheren Schulamte®. | 

(Einziehung, Berfall ber Prüfungsgebühren. Berfäumung rechtzeitiger Ein- 
reichung ber fchriftlichen Arbeit. Ausbleiben aus den Termine zur mündlichen 
Prüfung.) | 

(Centrbl. pro 1867 Seite 13 Nr. 6.) 

Berlin, den 14. Sanuar 1881. 
Dad Reglement für die Prüfungen der Kandidaten des höheren 

Schulamtes vom 12. Dezember 1866 enthält Feine ausdradlicde 
Beftimmung darüber, warn die Prüfungsgebühren einzuziehen find; 
ferner ift im $. 13 nicht bezeichnet, weldye Folgen das Erlöfchen der 
Prüfungsaufgaben bezüglich der Zuläffigkeit einer erneuten Meldung 
und bezüglich der Prüfungsgebühren hat; endlich find für den Fall 
eined freiwilligen Rücktrittes eined Kandidaten vor Ablauf der für 
die Ausarbeitung der fchriftliden Hausaufgaben gejehten Yrift Feine 
Beftimmungen in den bezeichneten Richtungen getroffen. Um bie 
hierdurch in dem Berfahren der Wiſſenſchaftlichen Prüfungs - Kom: 
miffionen entftandene Unfidyerheit und Ungleichheit zu befeitigen, 
finde ih mid durch das von einer Kommilfion geftellte Geſuch 
um eine allgemeine Regelung veranlaßt, folgende ergänzende Br 
ftimmungen zu erlafjen: 

1) Die Prüfungdgebühren find feitend der Prüfungs» Kommil- 
fionen bei dem die Annahme der Meldung erflärenden Befſcheide 
einzuziehen, alfo, wenn Aufgaben für ſchriftliche Hausarbeiten gejtelt 
werden, bei Zuftellung der Aufgaben, wenn dies nicht der Fall ift, 
beit der Borladung zur mündlichen Prüfung. 

2) Wenn ein Kandidat innerhalb der geftellten Friſt, bezie- 
hungsweiſe Nadfrift, die fchriftlichen Arbeiten nicht eingereicht hat, 
fo bat die Prüfungd-Kommilfion die Aufgaben für erlofchen zu 
erflären. Mit dem Erlöfhen der Aufgaben find die eingezahlten 
Gebühren der Gebührenkaſſe verfallen. Zugleich ift die Prüfungs: 
Kommiſſion ermädtigt, einen Zeitraum bis zu fechs Monaten zu 
beftimmen, innerhalb deffen das Prüfungsgeſuch nicht erneuert wer: 
den darf. Bon einer folden Beitimmung find die übrigen Prü— 
fungs⸗Kommiſſionen in Kenntnid zu ſetzen. 

3) Die gleichen Folgen bezüglich ded Verfallend der Prüfung: 
ebühren und der Ermächtigung der Prüfungs⸗Kommiſſion zur Felt: 

Reilung der Frift für etwanige Erneuerung der Meldung treten dann 
ein, wenn ein Kandidat vor Ablauf der für inlieferung der 
Ihrifilien Arbeiten geſetzten Frift feinen Ruͤcktritt von der Prü- 
fung erflärt bat. 
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4) Ein eiwaniged Geſuch um Nüderftattung der Hälfte der - 
afungſsgebühren Tann in den unter Nr. 2 und 3 bezeichneten 
‘:Jen nur dann berüdfidhtigt werden, wenn ein Kandidat nad dem 
:*ctmãßigen Ermeſſen der Kommilfion durch Krankheit oder andere 
x:tlide Gründe verhindert geweſen ift, die Aufgaben zu bearbeiten 
‘m. gemöfbigt worden ift, die Prüfung aufzugeben. Das Geſuch 
x an bie betreffende Prüfungs-Kommilfion zu richten und wird 
:: derfelben jelbftändig entichieden. 

5) Wenn ein Kandidat der Borladuny zur mündlidhen Prüfung 
-*t Zolge geleiftet hat, ohne entweder fofort beim Empfange der 
<tatang um enderung des Termined nachgeſucht oder fein Aus» 
:.iben in einer von der Kommilfion als begründet anerfannten 
Scie gerechtfertigt zu haben, fo ift die Kommiſſion ermächtigt, der 
raten Borladung die Erklärung beizufügen, daß ein nit ala 
rietingt begründet anerkanntes Verſäumen diejed zweiten Termines 
::: Erlöſchen der geftellten Aufgaben und der eingelieferten. Ar- 
en mit den unter Nr. 2 bezeichneten Sonfequenzen, im Falle 
"er bles mündlichen Nachprüfung den Verfall der Prüfungsge⸗ 
:ren und die Friſtbeftimmung für die Zuläſſigkeit erneuter Mel⸗ 
:ın3 zur Folge habe. 

Zu Wr. 1 der vorftehenden Beftimmungen bemerfe ich %ol- 
neh: 

Benu Prüfungs» Kommijfionen bisher dad Berfahren einge: 
ten haben, daß mit der Meldung zur Prüfmg die Prüfungs- 
»tübren einzuzablen find, fo ift es nicht erforderlich, dieſes Ber: 
"Tcen aufzugeben. Dadfelbe allgemein vorzufchreiben, ift deshalb 
terlaffen worden, weil dadurdy für diejenigen Fälle, in denen aus 
"nd einem Grunde die Meldung nicht angenommen wird, die 
%:umiffion in die age verſetzt wird, die Gebühren zurüdzuerftatten. 

Die vorfiehenden Beftimmungen find feitend der Wiffenfchaft- 
"Sen Prüfungd- Kommilfionen von jebt an einzuhalten; auch find 
2 denfelben, eventl. von den unter Nr. 2 bi8 5 enthaltenen, die 
%:zMidaten bei dem auf die Meldung ihnen gegebenen Beſcheide 
3 Kenntnis zu jeßen. 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

Yu 
:: Deren Direltoren ber Königl. Wiffenfchaftlichen 
ringe Kommilfionen. 

U. 3542. 
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11. Gymuaſial⸗ ze. Lehrauſtalten. 

20) Ergänzungen des Reglements für die Prüfung 
ber Kadidaten des höheren Schulamtes. | 

(Einziehung, Verfall ber PBrüfungsgeblihren. Verſäumung rechtzeitiger Ein 
—* er ſchriſtlichen Arbeit. Ausbleiben aus dem Termine zur mündlichen 
rufung. 

(Centrbl. pro 1867 Seite 13 Nr. 6.) 

Berlin, den 14. Sanuar 1881. 
Das Reglement für die Prüfungen der Kandidaten des höheren 

Schulamtes vom 12. Dezember 1866 enthält feine anusdrädlice 
Beltimmung darüber, wann die Prüfungdgebühren einzuziehen find; 
ferner ift im $. 13 nicht bezeichnet, weldye Folgen dad Erlöfchen der 
Prüfungsaufgaben bezüglich der Zuläffigfeit einer ernenten Meldung 
und bezüglich der Prüfungsgebühren hat; endlich find für den Fall 
eined freiwilligen Rücktrittes eines Kandidaten vor Ablauf der für 
die Ausarbeitung der fchriftlihen Hausaufgaben geſetzten Friſt feine 
Beitimmungen in den bezeichneten Ridhtungen getroffen. Um tie 
bierdurd in dem Berfahren der Wiffenichaftlichen Prüfung « Kom: 
miffionen entftandene Unficherheit und Ungleichheit zu befeitigen, 
finde ih mich durch das von einer Kommiſſion geitellte Geſuch 
um eine allgemeine Regelung veranlaßt, folgende ergänzende Be 
ftimmungen zu erlafjen: | 

1) Die Prüfungdgebühren find feitend der Prüfungs» Kommii- 
ſionen bei dem die Annahme der Meldung erflärenden Beſcheide 
einzuziehen, alfo, wenn Aufgaben für ſchriftliche Hausarbeiten geftelt 
werden, bei Zuftellung der Aufgaben, wenn died nicht der Fall it, 
bei der Torladung zur mündlichen Prüfun 

2) Wenn ein Kandidat innerhalb der geftellten Friſt, bezie 
hungsweiſe a die fchriftlichen Arbeiten nicht eingereicht bat, 
jo bat die Prüfungs: Kommilfion die Aufgaben für erloſchen zu 
erflären. Mit dem Erlöſchen der Aufgaben find die eingezablten 
Gebühren der Gebührenkaſſe verfallen. Zugleich ift die Prüfungs 
Kommilfion ermädhtigt, einen Zeitraum bis zu fechs Monaten zu 
beftimmen, innerhalb deffen dad Prüfungsgeſuch nicht erneuert wer: 
den darf. Bon einer ſolchen Beitimmung find die übrigen Prü—⸗ 
fungs⸗Kommiſſionen in Kenntnis zu fegen. | 

3) Die gleihen Folgen bezüglich des Verfallend der Prüfungs: 
ebühren und der Ermächtigung der Prüfungs⸗Kommiſſion zur Feſt⸗ 
elung der Frift für etwanige Erneuerung der Meldung treten dann 
ein, wenn ein Kandidat vor Ablauf der für Cinlieferung der 
ſchriftlichen Arbeiten geſetzten Zrift feinen Rüdtritt von der Prü— 
fung erflärt hat. 
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4) Ein eiwaniged Gefuh um Nüderftattung der Hälfte ber - 
Yrüfungögebühren Tanı in den unter Nr. 2 und 3 bezeichneten 
xilen nur dann berüdfidhtigt werden, wenn ein Kandidat nach dem 
Aihtmäßigen Ermeſſen der Kommiffion durch Krankheit oder andere 
atebliche Gründe verhindert geweſen ift, die Aufgaben zu bearbeiten 
‘m, genöthigt worden ift, die Prüfung aufzugeben. Das Geſuch 
m an die betreffende Prüfungs» Kommilfion zu richten und wird 
ra derfelben ſelbſtändig entſchieden. 

5) Wenn ein Kandidat der Vorladung zur mündlichen Prüfung 
at Folge geleiſtet hat, ohne entweder —5 — beim Empfange der 
Verladung um Aenderung des Termines nachgeſucht oder ſein Aus⸗ 
naben in einer von der Kommiſſion als begründet anerkannten 
Sciie gerechtfertigt zu haben, fo ift die Kommiſſion ermächtigt, der 
erneuten Borladung die Erklärung beizufügen, daß ein nit ald 
enbedingt begründet anerkanntes Verſäumen diejed zweiten Zermined 
das Erlöfden der geftellten Aufgaben und der eingelieferten Ar- 
citen mit den unter Nr. 2 bezeichneten Konfequenzen, im %alle 
ener blo8 mündlihen Nachprüfung den Verfall der Prüfungsge⸗ 
"ihren und die Friftbeftimmung für die Zuläjfigkeit erneuter °Mel- 
dung zur Folge habe. 

Zu Nr. 1 der vorftehenden Beftimmungen bemerfe ich Fol⸗ 
endes: 

Wenn Prüfungs-Kommiſſionen bisher das Verfahren einge⸗ 
tellten haben, daß mit der Meldung jur Prüfung die Prüfungd- 
»tühren einzuzablen find, fo tft es nicht erforderlich, dieſes Ver⸗ 
ıbren aufzugeben. Dadfelbe allgemein vorzufchreiben, ift deöhalb 
tıterfaffen worden, weil dadurdy für diejenigen Fälle, in denen aus 
und einem Grunde die Meldung nicht angenommen wird, die 
kemmiffion in die Lage verfegt wird, bie Gebühren zurüdzuerftatten. 

Die vorftehenden Beitimmungen find ſeitens der Wiffenfchaft- 
Sen Prüfungs» Kommilfionen von jebt an einzuhalten; auch find 
ten denfelben, eventl. von den unter Nr. 2 bis 5 enthaltenen, die 
Kındidaten bei dem auf die Meldung ihmen gegebenen Beſcheide 
a Kenstnid zu jeßen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
:: Herren Direktoren ber Köonigl. Wiffenfchaftfichen 
Iräfunge- Kommilfionen. 

U. II. 3542. 
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A. Zahl der Prüfungen. 
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B. Zahl der in der Hauptprüfung pro facultate docendi beftandenen 
Zhulamtd-Randidaten nad) Konfeikion, reſp. Religion, und nach dem 

Hauptfache derjelben. 

Im Jahre vom 1. April 1879/80 Im Jahre 
Anteilen 

1. April 

⸗ - betrug bie ber Hiſtoriſch⸗ ie Religion | Bad ber be⸗ Zahl ber 
te anbenen gr u unb der ſenreren beſtande⸗ 

ogiſches wiflen- neueren an⸗ 
edideten | 5 — vebruſch Sorcen Hipaten | "Hdaten 

Erangeliſch.. 

ziel . . 

Kemenitifdh - 

Iꝛdiſch .00 a8 

ze Emmme im 
Lre 1. April 
X7 iſt .. 213 85 32 71 401 



C. 
H
e
i
m
a
t
 

der 
in 

der 
Hauptprüfung 

pro 
faoultsto 

docendi 
beftandenen 

Kandidaten. 

Bon 
biefen 

waren 

Sefammt» 
—
 

acht 
Inlander, 

und 
zwar 

auß 
ber 

Provinz 
e
s
 

F 
ber ber 

r 
— 

une 
|
 5
]
 

uas. 
Zeitraum. 

|
 anderen 

&
 

\_ 
bau 

|
 53 

haupt 

su 
(sl$l}|, 

2
|
.
|
.
8
j
8
j
e
|
 

m
 |iajs 

|
“
 

e
r
 

a
 

*
 

— 
J 

8
 

!
'
&
|
8
|
%
 

| 
fände. 

0
 

3
8
 

länder. 

. 
—
0
4
 

3 
3 

E 
& 

=| 
a
l
e
l
s
|
e
 

8
|
ö
:
8
|
3
]
8
 

l
s
 E
s
 

3: 
|
 36 

|
 

f 

1. April 
! 

i 
1
8
7
9
/
8
0
 

3
8
4
 

3| 
9
/
3
7
 
|
 21 

10 
27 

54 
5
1
3
8
/
4
0
]
 

9
%
)
4
 

31 

u 
—
 

. April 
—
 

| 
| 

1
8
7
8
/
7
9
 

401 
37 

41 
27 

| 
3
2
1
9
|
]
 

4| 
8 

| s
j
i
v
.
n
'
%
8
 
|
 ı 

364 
32 

5 
37 



179 
— — — — 

D. Spezial⸗Nachweis der im Jahre 1. April 1879/80 geprüften 
2tulamtd» Kandidaten ıc. nah Konfeſſion, reip. Religion, und nadı 

dem Hauptfache derfelben. 

Königliche Wiffenfchaftliche 
Prufungskommiſſion zu 

| |8 5 E L- | = 

|. 8 :| | |2&5| | 
eiEl5|8 |S.l2 3% 8E| & a6 |8| 8 (8 |2|© E 819 
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22) Mündliche Reifeprüfungen an den höheren Unter: 
rihtdanftalten. 

Anwefenheit des Departementsrathes des Provinzial-Schullolleginme; Ste: 
vertretenbe Königliche Kommiffarien. Zeit fir Abhaltung ber Prüfungen. 

Berlin, den 8. Dezember 1880. 
Die Berichte, welche in Folge meines Srlaffes vom 5. Oftobe 

d. J. von den einzelnen Provinzial» Schulfollegien über die im Sabıı 
1880 gehaltenen Reifeprüfungen bezüglich der für die mündlichen 
Prüfungen angefepten Termine und der Anmwefenheit des betreffenden 
Departementörathes bei denjelben erftattet worden find, geben mi 
zu folgenden Bemerkungen Anlaß. 

1) Es ift wie biöher, fo auch fernerhin ald Regel einzuhalten 
daß bei der Abhaltung der mündlichen Reifeprüfung an den höheren 
Schulen (Gymnaſien, Realihulen, Progymnafien, Höheren Bürger: 
ſchulen) der betreffende Departementärath ded Königlichen Provin 
zial-Schulfollegiums den Vorfig führt. 

Dem gegen diefe Einrichtung von einer Seite erhobenen Ein 
wande, daß die Anweſenheit des Departementsrathes bei der münt 
lihen Reifeprüfung nit einen dem Aufwande an Zeit und Koiteı 
entfprechenden Erfolg babe, kann im Hinblide auf die Grünt: 
welche zu der Einrichtung urſprünglich beftimmt baben, und au 
die über ihren Erfolg allgemein gemachten Erfahrungen eine maß 
gebende Bedeutung nicht zuerfannt werden. Indem der Borfip be 
der mündlichen Prüfung und die damit verbundene Kenntniönahm 
von den ſchriftlichen Drühungdarbeiten dem betreffenden Departements 
rathe aufgetragen ift, wird ber Zweck verfolgt und thatſächlich er. 
reiht, daB in der Reifeprüfung an den einzelnen Anftalten bderjeltei 
Kategorie eine im weſentlichen gleiche Höhe der Forderungen ein 
gehalten und willlürlihe Steigerungen derjelben ebenjo wie una: 
bührlide Minderungen vermieden werden. Die Anweſenheit de 
Provinzial Schulrathed bei der mündlichen Reifeprüfung Tann : 
Ihrer Bedeutung fir die betreffende Schule einer eingehenden R: 
vifion allerdings nicht gleichgeftellt werden oder dieſelbe erfegen 
aber es ift dennoch von einem nicht zu unterfhägenden Werthe, d> 
der Schulrath dadurd einen beftimmten regelmäßig wiederkehrende 
Anlaß hat, mit den Schulen feines Amtsbereiches in perſoöͤnlichet 
Zufammenhange zu bleiben. Ueberdies wird dadurch die im Jabr 
1874 unter den deutſchen Staatsregierungen über die gegenieiti: 
Anerkennung der Gymnafial- Reifezeugniffe abgefchloffene Bereir 
barung *) (MWiefe J. S. 212 f.) erfordert, daß ber Vorfitz de 
Departementörathed bei der mündlichen Prüfung ald Regel eina: 
halten werde; denn unter dem „Regierungsfommiffarius*, dei: 

*) Kentrbl. pro 1874 Geite 476. 
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Zumefenheit bei der mündlichen Prüfung unter Nr. 7 der Verein⸗ 
sung vorausgeſetzt wird, bat nicht eine für den einzelnen Aft der 
frütung beauftragte, fondern eine durch ihre amtlidye Stellung in 
Kr Unterrihtöverwaltung dazu berufene Perjönlichfeit bezeichnet 
xtien ſollen. - 

2) Auf die vollftändige Durchführung der Regel muß infoweit 
:sihtet werden, ald der auf die Abhaltung der mündlichen Prüs 
zen höchſtens zu verwendende Zeitraum die Möglichkeit der per- 
“ziihen Anmefenheit des Departementsrathes bei der mündlichen 
‚tung beichränft. Damit Die ordnungsmäßig für Prima beftimmte 
zcjührige Lehrdauer nicht ungebührlidy verkürzt werde, iſt unbe- 
:ıazt einzuhalten, dab die mündlichen Reifeprüfungen nicht früher, 
s ſechs Wochen vor dem Semeſterſchluſſe begonnen werden. 
rm von einigen Provinzial» Schulräthen dieſes Marimum der 
zıt überfhritten, in einem alle fogar erheblich überfchritten ift, 
 oerfenne ich keineswegs die volle Hingebung an die Aufgaben 
5 Berufes, welche dadurch befundet wird, aber im Snteefi der 
tier muß ich die Einhaltung der Zeitgrenze von ſechs 
Adern. 

In einzelnen Provinzen genügt dieſer ſechswöchentliche Zeitraum, 
ıdem Departementsrathe die perfönlihe Anweſenheit bei den 
zntlihen Reifeprüfungen an allen höheren Schulen zu ermöglichen; 
gen muß in demjenigen Provinzen, weldye eine größere Anzahl 
rer Zehranftalten enthalten, dieſer Zeitraum ald unzureichend 
"tannt werden, zumal da aud während dedjelben die Departe- 
meräthe zeitweile an den Sitz des Provinzial» Schulfollegiums 
:$ Erledigung dringender Angelegenheiten zurückzukehren haben. 
2 dem Maße, ald die beftimmte Zeit für die Departementsräthe 
>zt außreicht, ift auf Erſatz derfelben durch ftellvertretende Koͤnig⸗ 
de Kommiſſarien Bedacht zu nehmen. 

3) Was die Auswahl derjenigen Anſtalten betrifft, für 
:.se auf die perſönliche Anweſenheit des Departementsrathes bei 
" mündlichen Reifeprüfung verzichtet werden ſoll, jo ift in allen 
Srichten and nahe liegenden Gründen als felbftverftändlich betrachtet 
‚een, daß Died nicht etwa ein für allemal diefelben Anftalten fein 
‘tn, fondern daß vielmehr rechtzeitig für jeden Prüfungdtermin 
> Erwägung zu ziehen tft, für welche Anftalten diesmal im Inter 
ter Prüfung *8 oder wegen anderer, bei dieſem Anlaſſe mit 
1 Lehrerkollegium oder mit ſtädtiſchen Behörden zu führender 
"andlungen die perjönlidhe Anweſenheit des Provinzial: Schuls 

ec befonder8 wünſchenswerth ift, und bei weldyen dagegen mit 
n Seringiten Nachtheile von derjelben ſcheint abgejehen werden 

turen. 

Die entfernte oder ifolirte Lage einzelner Schulorte erjchwert 
-rmeidlicd bie perfönlihe Anweſenheit des Departementörathed 

ochen 
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bei den Neifeprüfungen diefer Schulen; doch ift audy bet Dielen, 
wie überhaupt bei allen Kehranftalten darauf Bedacht zu nehmen, 
dat die Stellvertretung des Schulrathes ſich nicht öfters nach ein: 
ander wiederhole. 

Die perfönlide Anweſenheit des Departementsratied bei den 
Abgangsprüfungen an höheren Bürgerfhulen und Progymnaſien 
wird in einem Berichte als überhaupt minder erforderlidy bezeichnet, 
weil diefe Prüfungen in dem nachherigen Uebergange der Schüler 
auf vollftändige Nealihulen und Gpmnafien eine gewifſe Kontrele 
fünden. Diefem Gefihepunfte kann eine enticheidende Bedeutun: 
nicht zuerfannt werden, weil erfahrungdgemäß nur ein Heiner Thei. 
der Abiturienten diefer Anftalten in die Prima eined Gymnafiume 
oder einer Realſchule 1. Ordnung übertritt. Bielmehr wird, wie 
in andern Berichten bemerft ift, in Anbetracht des beſchränkteren 
Umfanged der Lehrerfollegien und der durdyichnittlidhen Schwierigkeit, 
tüchtige Lehrfräfte für diefe Kategorien von Schulen zu gewinnen 
und zu erhalten, gerade bei ihnen die menigftend zeitweife Anweſen⸗ 
beit des Provinzial⸗Schulrathes bei der Abgangöprüfung dahin mit: 
zumwirfen haben, daß die Zielleiftungen der Schule die normalmäßize 
Höhe bewahren, und zugleih dem Sculrathe die wünſchenswertbe 
et geben, fih in Kenntnis von den Leiftungen der Lehrer 
zu erhalten. 

4) Bei denjenigen Schulen, für welche zu dem betreffenden 
Prüfungdtermine eine Stellvertretung des Provinzial» Schulratbe: 
angeordnet wird, ift fein Anlaß vorhanden, durch zeitige VBornabm: 
der mündlihen Prüfung die Dauer des Schulſemeſters zu kürzen. 
Daher ift bei der Anordnung der Stellvertretung zugleih zu be- 
ftimmen, daß die mündlihe Prüfung nicht früher ald 14 Tage ver 
dem ordnungsmäßigen —— gehalten werden darf. Unter 
dieſe Norm fallen diejenigen Fälle nicht, in welchen die Stellver 
tretung nicht in dem urfprünglichen Bertheilungdplane der Prüfungen 
angeordnet, jondern erft nadhträglid in Folge einer Abhaltung Dez 
Departementsrathes erfolgt ift. 

5) Entipredhend der in den meilten Provinzen regelmäßig bc- 
obadhteten Praxis ift allgemein ald Grundfap einzuhalten, dag mit 
der Stellvertretung des Departementörathes in der Funktion einee 
Königlichen Kommiflard der Direktor (Rektor) der Anftalt zu 
beauftragen ift. — Diefe Beitimmung bezieht ſich ſelbſtverſtändlich 
nur auf öffentlide Schulen, nidt auf folde Privatanftalten, 
deren Abgangszeugniffen Militärberechtigun querfaunt if. Kir 
diefe Anftalten kann der Dirigent nicht zum "te vertretenden König - 
lihen Kommiſſar ernannt werden, fondern ift erforderlichen Aallee 
der Direltor einer öffentlichen höheren Lehranftalt mit diefer Funk— 
tion zu betrauen. Uebrigens ift für diefe Anftalten die Anfepum.: 
des Zermined der mündliden Prüfung nicht auf die fepten ſechs 
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Bıhen des Semeſters beichränft, fondern die mündliche Prüfung 
eun auch auf Die folgenden Ferientage verfchoben werden. 

Gegen die Beauftragung der Direktoren mit der Funktion eines 
xioertretenden Königlichen Kommiſſars wird von einer Seite der 
“nmand erhoben, dab einzelne Direktoren einer Kontrole bedürften 
m daß, wenn man einigen dad Vertrauen bezeige, anderen nicht, 
x legteren gedrüdt würden. Dieler Einwand würde nur dann 
treffen, wenn der Vorſitz ded Direktors bei der Prüfung die Regel 
re, fo daß die Anweſenheit des Departementörathes an ſich zu 
nm Anddrude des Mihtrauend würde; vielmehr ift aber die Ans 
vienheit des Departementörathed die Regel, von welder bei Direk⸗ 
ken, die zu irgend einem Bedenken Anlaß geben, eine Ausnahme 
u maden das Provinzial» Schulfollegtum allerdings, entſprechend 
va unter Ar. 3 bezeichneten Gefichtöpunften, vermeiden wird. Da 
zer in umgleich zahlreicheren Fällen, ohne dab gegen den Direktor 
m Bedenken vorliegt, der Schulratb den Borfig führt, fo kann 
ine perfönliche Anweſenheit nicht als ein Zeichen des Mißtrauens 
‚deutet werden. 

Dagegen ift die in manchen Provinzen ſich findende Einrichtung, 
n Bürgermeifter oder den erften Geiftlihen des Schulorted, einen 
teren Beamten der Verwaltung oder der Zuftiz mit der Stell- 
ttretung des Schulrathed zu betrauen, nicht frei von Bedenken. 
tie Aufgabe, den widhtigften und entfcheidendften Akt des Scul- 
‚nd zu leiten, erfordert, um ſachgemäß ausgeführt zu werden, 
ne Bertrantbeit mit dem Bange und den Zielen des Unterrichtes 
‚uf allen Gebieten, weldye anders ald durch eigne Schulthätigkeit 
wer zu erwerben und bei Männern aus anderen Beruföfreifen 
ur außnahmöweife zu erwarten tft. Die Hingebung, mit welder 
de Männer in der Regel dem ihnen übertragenen Shrenamte fidy 
z:tmen, wird feineöwegs verfannt, aber die Natur der Sache bringt 
we mit fi, dab bei einer derartigen Einrichtung die wirkliche Leis 
223 der Prüfung im wejentlihen dem Direktor der Anftalt zufält, 
ut ohne die damit verbundene Berantmortlichleit. Gerade das 
Jewußtſein diefer Berantwortlicykeit it für den Direktor, der felbft 
it den Zunftionen eined Königlichen Kommiſſars betraut wird, 
rıbrungämäßig fein geringfügige Moment für die korrekte Durch— 
“rung der Prüfung. Demnach ift die Beauftragung des betref- 
'nden Direftord (Rektors) mit der Funktion eined Königlichen 
Ammijerd in den Fällen, wo eine Stellvertretung ded Schulrathed 
iorderlich ift, fortan audy in den Provinzen ald Regel zu betrachten, 
2 denem biöher eine andere Einrichtung beftand. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
. von Puttlamer. 

eramtiiche Zonigl. Provinzial⸗Schullollegien. 

U. IL 3363, 



188 

Borfiebende Berfügung hat einem einzelnen Provinzial⸗Schullolleginm gegen- 
über folgenden Zufaß erhalten: 

Die in dem Amtöbereidhe des Königlichen Provinzial» Schul; 
kollegiums beftehbende Einridhtung, daß die Königlihen Kompatro⸗ 
natöfommiffare zugleich als ftändige ftellvertretende Prüfungslom- 
miffare fungiren, laßt ſich aus der Allerhöchſten Kabinets Ordre vom 
10. Sanuar 1817 und den zu ihrer Ausführung erlafjenen Mini: 
fterial- Berfügungen®) nicht begründen und findet in feiner der 
übrigen Provinzen eine Analogie. Bon diefer Sitte ift fortan Abs 
ftand zu nehmen und ed werden in Grledigungsfällen die neu zu 
beftellenden Kompatronatstommiffare nit mit der Funktion ſtell⸗ 
vertretender Prüfungskommiſſare betraut werden; dagegen find bie 
egenwärtigen Kompatronatskommiſſare für ihre Deriom in der Auß: 

übung der ihnen ausdrücklich aufgetragenen Stellvertretung des 
Königlihen Prüfungstommiflars zu belatfen, 

23) Erwerbung der Berehtigung für den einjährigen 
Militärdienft gemäß $ 90 2. aund b der Wehrorbnung; 

edingungen. 

Berlin, den 9. Februar 1881. 
Die von dem Königlihen Provinzial» Schullollegium in dem 

Berichte vom 29. Dezember v. 3. vorgetragene Frage 
„ob der in der Wehrordnung 8. 90, 2, a und b**) vorge 
jhriebene einjährige Beſuch der zweiten bezw. ber crften 
Klaffe auf zwei Anftalten gleiher Kategorie ſich vertbeilen 
oder aber nur eine und diefelbe Anftalt umfaffen dürfe,“ 

findet ihre Erledigung durch die analoge Anwendung derjenigen Be: 
ftimmungen, welde bezüglidy der Anrechnung der an verſchiedenen 
Gymnafien zugebrachten Semefter auf ben fu die Zulaſſung zur 
Abiturientenprüfung erforderten zwetjährigen Beſuch der Prima durch 
die Birfularverfügung vom 11. Dezember 1851 ***) (Miefe, Ber- 
ordnungen I. ©. 189) getroffen find. 

Hiernach ift der an der angezogenen Stelle ber Wehrordnung 
erforderte einjährige Beſuch der zweiten bezw. erften Klafje der 
Lehranſtalt auch dann ald erfüllt zu erachten, wenn ſich derjelbe auf 
zwei gleichartige Lehranftalten vertheilt, unter der Vorausſetzung. 
daß der Wechſel der Anftalt nicht duch disziplinare Anläffe, ke 
Vermeifung, Bermeidung einer Schuliftrafe, fondern durch Woh⸗ 
nungdveränderung der Angehörigen, Rüdfihten auf die Geſundheit 

®) Gentrbl. pro 1873 Geite 709. 
⸗6) Dogl. pro 1876 ©. A. 
vn. Degl. pro 1872 ©. AM. 
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‘2 Shüler8 oder andere den Verdacht einer ungerechtfertigten 
Ir ausfchließende Gründe erfolgt if. Sollte nad diefen Ge⸗ 
"Ztpuuften über die Anrechnung der an verfchiedenen Anftalten 
brachten Beſuchszeit ein Zweifel entitehen, jo ift die Entſchei⸗ 
3 des Königlihen Provinzial-Schullollegiums einzuholen. 

U: 
:: Rösigl. Provinzial⸗Schulkolleginm in N. 

Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial: Schulfollegium zur 
z:ıntaisnahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
‘2 ätrigen Königl. Prooinzial-Schullollegien. 

T. Do. 3814. . 

24) Denkſchrift über die Gewerbeſchulen. 
Mit Genehmigung des Herrn Miniflers der geiftlihen, Unterrichts. und 
aʒuꝛal · Augelegenheilen ben Mitgliedern der fländigen Kommilfion filr Das 

‚zziihe Unterrichteweſen vorgelegt. 

Die durch die Verordnungen vom 21. Wär; 1870 in’d Leben 
„utenen Gewerbeichulen, fowie die Gründe, weldye ihre Umgeftal- 
2; nothwendig machten, find im Winter 1878/79 Gegenftand 
"schender Verhandlungen im Landtage geweſen. In den jeitdem 
‚neifenen zwei Jahren ift die Umgeltaltung bei der Mehrzahl der 
:talten abgefchloffen, und es fcheint demnad an der Zeit, der 
zen Kommilfion für das techniiche Unterrichtöwejen, weldye in 
"2.32 der gedachten Landtagsverhandlungen eingejegt wurde, Kennt» 
"2 ven den in jenem Zeitraume getroffenen Mabregeln zu geben. 

Zuvor aber jei es geftattet, unter Hinweis auf die, dem Land» 
2: im inter 1878/79 vom Königlihen Handeldminifterium über: 
: äte Denkſchrift, einige Bemerkungen verauezujciden, welche 
:zaet find, über Lehrplan, Zweck und Organiſation der Gewerbe⸗ 
“nen von 1870, fowie über die Aufgabe zu orientiren, welche mit 
: Errihtung dieſer Schulen der fpäteren Verwaltung überliefert 
AUtden mar, 

Im Unterſchiede von den, von Beuth in den 20er Jahren 
:rundeten und von dem Minifter von der Heydt 1850 fefter 

:Sanifirten Provinziale®ewerbeichulen, welche nur eine gute Volks⸗ 
..2ung vorausjepten und auf diefer Bafis ihre Schüler in Deutſch, 
-ithematit und Naturwilfenihaften und in techniſchen Fächern 
szterrihleten, war die neuere Gewerbeſchule von 1870 zu einer 
-beren Lehrauſtalt gemacht, die von dem eintretenden Schüler die 
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Meife für eine Selunda verlangte und in ihrem Unterridhtöplane 
außer dem Latein und der Religion fämmtlidhe Lebrgegenflänte 
umfaßte, die auf der Realſchule betrieben werden. Die Einrihtun, 
war getroffen, weil man an den Abiturienten der alten Gewerbe: 
fchule, die zum Beſuche des Berliner Gewerbe-Inftitutes berechtigt 
waren, dad Maß allgemeiner Bildung vermißte, welches zum Studium 
auf diefer, allmählid zu einer Akademie entwidelten Lehranftalt 
erforderlich war. 

In diefer Geftalt wurden die neuen Schulen durd) die Initiative 
des damaligen SHandelöminiftertumd in ziemlich erheblicher Zahl 
errichtet, während die alten Schulen, denen die Befugnis zum 
Beſuche der Gewerbe-Alademie genommen wurde, allmählidy at: 
ftarben. Denn aud fie hatten den Charafter abfchließender niederer 
Gewerbeſchulen mehr und mehr verloren; dad Beftreben, durch den 
Beſuch der GewerbesAfademie dad zugleich mit demfelben verfnüpite 
Recht zum einjährigen Sreiwilligendienft zu erwerben, war über: 
wiegend geworden, und jo verddeten die Schulen, als das Recht 
verloren ging. 

Die neuen Schulen erhielten nun dad Recht, ihre Zöglinge als 
Studirende für alle techniſchen Fächer zu entlafjen, für das Mafchincn: 
fach zugleich mit der Wirkung, dab das Staatd-Eramen darin 
beftanden werden konnte. Allerdingd waren Ik nicht bloß zu Bor: 
bereitungd-Anftalten für techniſche Studien beitimmt; fie follten aud: 
Diejenigen Schüler, weldye direft in die Prarid geben wollten, mit 
den erforderlichen Kenntniffen und %ertigfeiten ausrüften. Zu dem 
Ende war die oberfte Klaffe in vier Abtheilungen getheilt, von denen 
die erfte (A) für die Hochſchulen vorbereitete und daher aud bir 
allgemeinen Bildungögegenftänd: in ihrem Lehrplane fortführte 
während die anderen (B, C, D) als praktiſche Abtheilungen bie 
jungen Leute aufnahmen, welche aus der Schule in daB Leben au 
treten beabfichtigten, und fie ein Sahr lang in den bau⸗techniſchen 
oder maſchinen⸗techniſchen oder chemiſch⸗-techniſchen Disziplinen unter: 
wiefen. Allein diefe praftiichen Slaffen wurden wenig beſucht unt 
kamen theilmeife gar nit zu Stande. Nach einer Statiftil, welch 
auf Grund Der Frequenz-Nachweiſungen vom Ende Dezember 187% 
im Handelöminifterium aufgeftellt war, zählten diefe Abtheilungen 
alle Anftalten zuſammengerechnet, nur 63 wirkliche Schüler. Dageger 
wurde die Abtheilung A, welche zu der Hochſchule entließ, vcı 
143 Schülern beſucht. Hierin lag alſo thatfähli der Schwerpunk 
der neuen Schulen. | 

Aber als Vorbereitungd-Anftalten für höhere techniſche Studie: 
einten diefe Schulen fehr bald unbeftreitbare Mängel, deren Ay 
fe ung das Handelöminifterium nicht von fi mweilen Tonnte, d 
jeder Bericht der Kommiſſarien, melde die Anitalten zu revidire 
nnd die Prüfungen abzunehmen hatten, davon Zeugnis gab. Dir! 
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Mängel beitanden zunächſt in dem Lehrplan und in der Bertheilung 
ter Stunden auf die einzelnen Unterrichtögegenitände. Man hatte 
jwar die ſprachlich⸗hiſtoriſchen Fächer aufgenommen, aber die Zeit, 
melhe ihnen zugemwiejen war (je 2 wöchentliche Stunden für die 
‘ri modernen Spradyen), reichte nicht auß, um über die dürftigiten 
Rejultate hinauszukommen. Es fehlte dem Lehrplane überhaupt an 
ter Zufammenfaflung, welche nad) allgemeinen Regeln der Pädagogik 
‚eordert werden muß, wenn der Schüler durdy den Unterricht nad 
im Hauptrichtungen ſeines geijtigen Weſens innerlih entwidelt 
eerden fol. So hatte die vorhergenannte Abtheilung A 15 Unter 
rihtögegenftände, und unter diefen befanden ſich nicht weniger ald 
12, welde nur mit 2 wöcentlihen Stunden angejept waren. Die 
iegenftände häuften fidh deöhalb, weil man Borbildung und Fach⸗ 
kildung nicht unterfchieden und in den Lehrplan der Abtheilung A 
rerihiedene Disziplinen, wie Baufonftruftionslehre, Maſchinenlehre 
u. w. eingeführt hatte, melde beſſer der Hochſchule überlaflen 
seblieben wären. Gegen dieſe Borwegnahme ded Fachunterrichtes 
sch für diejenigen Schüler, welche jpäter zum Polytechnifum gingen, 
ribteten ſich beſonders die Ausftellungen der Meviforen. Die vers 
rubte Beihäftigung mit dieſen Disziplinen, fo wurde einftimmig 
zejagt, babe \ebialich die üble Wirkung, dab der Fünftige Studirende 
1b eimbilde, die Dinge ſchon zu wien, weldye er auf der Hoch⸗ 
dule gründlich betreiben folle, und daß jo beided, feine allgemeine 
Sildung und feine jpätere techniſche Ausbildung, leide. Faßt man 
tie Ürtheile der Sachverſtändigen zufammen, fo gingen fie dahin, 
daß auf den Gewerbeſchulen der Lehrplan vereinfacht, das verfrühte 
Sttreiben der techniſchen Didziplinen (von den praftifchen Abthei⸗ 
ungen abgefehen) befeitigt und der Raum für die fpradylichshiftorifchen 
xiher, für das vorzugsweiſe ethiiche Element des Unterrichteö, ers 
ctlih erweitert werden müſſe. Ward aber der Unterrichtöplan in 
tier Richtung abgeändert, jo gelangte man — von einzelnen Modir 
nfationen, 3. DB. einer reichlichen Pflege des Freihand- und Linear- 
zeichnens abgelehen — zu dem Lehrplane der Realſchule. 

Ein weiterer Mangel der Gewerbeihule von 1870 beitand 
zain, dad fie mit der Sekunda einfepte und zur Aufnahme in dieſe 
onterfte Klaffe die Schüler von anderen höheren Lebranftalten 
tzziehen wollte. Diefe Anftalten aber — Gymnafien, Realichulen 
zd höhere Bürgerfchulen mit und ohne Latein — hatten ganz 
:nchiedene Lehrpläne und lieferten daher Schüler mit Kenntniſſen, 
sch weder unter einander dedten, no mit dem Plane im Eins 
ternehmen ftanden, melden die Gewerbeſchule felbft verfolgte. 
Soweit der fich meldende Schüler dad Zeugnid der Reife für die 
Sekunda nicht beibringen konnte, war eine Aufnahmeprüfung zuläffig, 
ci welcher im Suterelfe der Frequenz der Anftalt nicht eben ftreng 
terfabren wurde. Dieſes theild unzureichend, theils ſehr disparat 
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vorbereitete Schülermaterial ſollte dann in den drei Jahren te 
Gewerbeſchulkurſus gleihmähig durchgebildet werben. Nun hatte 
allerdings die Mehrzahl der Städte, in Erkenntnis diefer Mängel, 
auf eigene Rechnung Borllaffen in's Leben gerufen, welde dem 
eigentlihen, von Stant und Stadt gemeinfam unterhaltenen Lehr: 
kurſus der Gewerbeſchulen voraufgingen. An Drten, wo bie 
geicheben war, waren auch die Gewerbeſchulklaſſen am meiften beſucht 
und am leiftungsfähigften. Aber die Einrichtung hing vom guten 
Willen der Städte ab; bier eriftirten mehrere, dort eine oder gar 
feine Vorklaſſe. Und auch wo diejelben bis zur Duinta und Serta 
berabreidhten, ward das weitere Mifverhältnid fühlbar, daß ber 
obere und der untere Theil der Schule, abgejehen von dem gemein- 
ſamen Direktor, feine organifche Einheit bildeten. Jeder Theil 
paite jeinen bejonderen Etat, feine befonderen, nur für ihn verpflichteten 
ebrer, feine befondere Aufficht. Oder vielmehr die VBorklaffen hatten, 

außer der lokalen ftädtifhen Schulbehörde, überhaupt feine geregelte 
Auffiht. Das Handeldminiftertum, von dem die eigentliche Gewerbe: 
ſchule reſſortirte, konnte den Vorklaffen eine bejondere Fürforge nict 
widmen, da fie außerhalb des Gewerbeſchul⸗Etats lagen, und due 
Unterrihtöminifterium batte an ihnen wenig Intereſſe, da fie nur 
ein Anhang der, einem anderen Refjort angebörigen Lehranftalten 
waren. So fielen fie gleihfam in's Freie, was für Lehreinrichtun 
und Leiftungen, für Zahl und Dotirung der Lehrkräfte im Alla: 
meinen nicht vortheilbaft war. Wollte man auch dieſe Uebelſtaͤnde 
befeitigen, jo fam man, wie früher im Wefentlidhen zu dem Lehr— 
plane, jo nunmehr aud iv dem Klaſſenſyſtem der Realſchule, 
reip. der höheren Lehranſtalten überhaupt. | 

Bet den Berechtigungen, welche die Gewerbeſchule von 187. 
empfangen hatte, war zwiſchen dem Baufadhe und dem Mafchinen- 
Ingenieurfache, zwiſchen der Privat-Architeltur und den Staats⸗ 
baubeamten unterſchieden worden. Auch dieſe Unterjchiede ließen 
fi nicht mehr aufrecht erhalten. Das Mafcdhinen » Ingenieurfad 
hatte fich zu einer, den beiden andern techniſchen Fächern ebenbürtigen 
Stellung emporgefhwungen. Den Anforderungen ded Staates ar 
das —— konnte nicht mehr wie früher von Bautechnifern 
nebenher entſprochen werden; die Entwickelung des ſtaatlichen uen 
bahnweſens und der Marine erforderte Maſchinen-Ingenieure, den: 
Die verantwortlichften und wichtigften Aufgaben übertragen werber 
mußten; die techniſche Leitung eined großen Fabrik⸗Gtabliſſement 
verlangte eine geiftige Reife und eine techniſche Ginficht, die dei 
des Baubeamten nicht nachftehen durfte. Auch die Poſition dei 
Privat-Ardhitelten war eine andere geworden. Cr glich nicht met 
dem früberen Privatbaumeifter, der bei überwiegend handwerks 
mäßiger Borbildung fidh einige Fachkenntniſſe auf dem Polytechnikun 
erwarb. Mit der Zunahme der Wohlhabenheit und des Kunftfinnel 
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:r Bwoͤllerung waren auch die Aufgaben ber Privatprarid mannig⸗ 
tiger und größer geworden. Der Ardhitelt, der filh Geltung und 
Anerkemung verichaffen wollte, mußte auf der Höhe feined Berufes, 
zer allem auch nach der künſtleriſchen Seite dedjelben, ftehen. Auch 
:nter den Technikern war die Anfiht, daß die großen techniſchen 
siher gleichwerthig feien und dab auch im Baufach fein Grund 
A, ailen dem Beamten und dem Brivat-Arcchitelten einen Unter- 
sed in den Anforderungen zu maden, ganz allgemein aners 
nt. Sm treffender Weile wurde diefe Gleichitellung, 3. B. in 
ner „Denfihrift über Ausbildung der Bautechniler” vertreten, 
:!he im März 1875 von dem Verbande deuticher Arditelten- und 
Inzenieur⸗Vereine heraudgegeben wurde. Diefe Denkichrift erklärte 
‘nz; generell, daß die (damalige) Gewerbeſchule nicht dazu angetban 
»i, um geiftige Reife zu akademiſchen Studien zu erzeugen, und 
ihrte ir Beweis diefelben Mängel an, melde oben dargelegt 
zrden find, 

Hiernach befand ſich dad Handelöminifterium 1878 vor folgender 
<:hlage. In einer früheren Periode waren durch feine Initiative 
-dulen geihaffen, von denen fich heraußftellte, dat fie als Borbe- 
tungd-Anftalten für techniſche Studien nicht genügten. Nahm e8 
rielben die ertheilten Nechte, fo war dieſer Schritt gleichbedeutend 
-t ibrer Auflöfung; es wäre nur eine indirefte Form gewelen, die 
“Rötung herbeizuführen. Wollte ed ein foldes Ende der mit 
blihen Koften ded Staates und der Gemeinden gefchaffenen 
alten verhüten, fo mußte an eine Umbildung in dem oben ent» 
2:3:lten Sinne gedacht werden. Die gerügten Mängel — dad Zurüds 
Xen der |prachlichehiftoriichen Bildung, die Borwegnahme einzelner 
:tfenntniffe, die rafche Dreffur an einem Bielerlei von Lehrgegen- 
nen — ließen ſich Dadurch befeitigen. Wurde den Schulen 
2 Einführung eined zmeijähren Kurfus der Prima auch der 
iechafte Vorzug genommen, ihre Abiturienten ein Jahr früher 
22 Ne Reolfänte 1. O. auf die Hochſchule zu ſchicken, jo blieb nur 
= Differenz des Latein, für welche die in ftärferer Stundenzahl 
“tndende Uebung im Franzöfifchen und Engliſchen eine Auß- 
tung bot. Außerdem aber geftattete dieſe Beſchränkung des 
"errihteß auf 2 ftatt auf 3 fremde Sprachen eine Erweiterung 
"Anforderungen in den mathematifchenaturmiffenichaftlichen Diszi⸗ 
‚en und befonderd in den graphiichen Fertigkeiten. Mit Recht 
“t batte die vorerwähnte Denkſchrift von 1875 gefagt: „Was die 
<'&affenheit der vorbildenden Anftalten betrifft, jo follten diefelben 
‚er der geiftigen Gymnaſtik gewiſſe pofitive Kenntniſſe liefern, 
de nur im jugendlihen Alter und nad ftreng fchulmäßiger 
Jethode erworben werden können. Für künftige Studenten find 
8 befanntlid, vorwiegend Spradfenntniffe, welde in diefer 
Simfiht verlangt werden, Tünftigen Technifern aber müfjen vor 
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„Allen 'mathematifhe Kenntniffe (die gefammte Elementar⸗ 
„Mathematif) und graphiſche Fertigkeiten (im freien und 
„nebundenen Zeichnen) beigebradyt werden; denn auf der Hodicule 
„fehlt es Hierzu ſowohl an Zeit ald an der geeigneten Unterridte- 
„form. Namentlih erfordert dad Zeihnen — die Sprade ber 
„Technik — früb begonneneund ftetig fortgejepte Hebungen, 
„mit ſpezieller Unterweifung des Lehrers.” Dieje Vorzüge konnten 
die Realihulen mit neunjahriger Lehrdauer ohne Latein, — die 
überdie8 nichts Neues waren, fondern in Preußen, Württemberg unt 
Elſaß ſchon eriftirten und fih bewährt hatten — bieten, und Ic 
war ed thunlich, ihnen die alten Berechtigungen zu laffen, folglid 
biefelben auch, aud den obigen Gründen auf alle techniſchen Faͤcher 
gleihmäßig auszudehnen. Auf diefem Wege lieb ſich wenigftens 
ein Theil der biöherigen Gemwerbeichulen in umgeſtalteter Form cr: 
halten. %reilich konnte diefer Weg nicht überall zum Ziele führen, 
dazu waren die Verhältniffe der betheiligten Städte und die Beſchaffen— 
beit der Schulen ſelbſt zu verfchieden. Das Handeldminifterium 
proponirte daher gleichzeitig den anderen Weg, eine Anzahl ber 
beftehenden Anftalten in mittlere Gewerbeſchulen, — böbere Bürzer: 
ſchulen mit befonderer Pflege ded Zeichnend und, je nach dem in: 
duftriellen Charakter ded Bezirkes, daran geknüpftem Fachunterrich: 
— zuverwandeln. Wo beides nicht gelingen wollte, ward die Aut: 
löſung der Gewerbeihulen in's Auge gefaßt; dieſe mußte auch de 
erfolgen, wo etwa eine niebere Fachſchule (Baugewerk⸗ oder Wer! 
meifterihule) als moöglich und nützlich erſchien; denn die Lehrfräft: 
der biäherigen Gewerbeſchulen waren nur theilweife techniſche unt 
auch in diefem Kalle wegen der ihnen fehlenden Praxis für jold- 
Anftalten haufig nicht geeignet. 

Man bat gegen die Realihule mit 9 jähriger Lehrdauer ter. 
Einwand erhoben, dab fie eine Gewerbeſchule im Sinne der Bebür': 
niffe ded Handwerkes und des mittleren Gewerbeftandes nicht met: 
fei. Dies ift richtig, nur ift der Einwand gegen die Gewerbeſchu. 
von 1870, und nicht gegen deren unerläßlich gewordene Reform zu 
fehren. Die Gedanken über das Verhaltnis des allgemein bildenten 
und vorbereitenden Unterrichted zu dem Fachunterrichte haben hit 
an der Hand ber Erfahrung mehr geflärt, als dies noch vor einem 
Jahrzehnt der Fall war. Eine Gewerbeſchule, wie die von 1870 war, 
d. h. eine Mifchung von allgemeiner Bildungdanftalt und von Aad- 
ihule, von Borbereitungsftätte für die Hochſchulen und von Aut« 
bildungsanftalt für das praktiſche Xeben, würde man heute nicht mebr 
Ihaffen. Snöbefondere die Intereſſen der Verwaltung des tedhniiden 
Unterrichtsweſens richten ſich feit einer Reihe von Jahren auf andıre 
Ziele. Das Grundprinzip ift hierbei die Scheidung der allgemeinen 
Bildungsanftalten von den Fachanſtalten und die Einrichtung dei 
legteren in dem Sinne, daß fie den Bedürfniffen der breiten Maſſe 
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Y:2 Hanbwerlös und Gewerbeftandes, reip. feinen verjchtedenen 
jveigen dienen können. Dabei wird die Negel befolgt, dab die 
ztaltiſche Beihäftigung entweder wie bei den Maſchinen- und Ban- 
«werfihulen dem theoretifhen Unterrichte voraufgeht, reip. mit 
demſelben abwechſelt, oder wie bei den Webeſchulen und den funft- 
:ntuftriellen Schulen mit ihm in einer Lehrwerkſtätte verbunden 
zird oder daß die praktiſche Beichäftigung wie bei den gewerblichen 
zettbildungsſchulen die Grundlage bildet und der theoretiihe Unter⸗ 
rät nur ergänzend an den Abenden und Sonntagen emtritt. In 
Nolan, Ofttriedfand, Hamburg u. |. w. verfteht man unter den 
Scwerbeichulen dieſe lepteren Schulen; eine ſolche Gewerbeſchule ift 
:ıt Anregung der linterrichtöverwaltung und unter der dankens⸗ 
verthen Mitwirkung der ftädtifchen Behörden jest in Berlin ale 
„Sandmwerkerfchule” geichaffen und in kurzer Zeit auf das Erfreu- 
„site gediehen. Auf diefem Gebiete einerjeitd, jowie auf dem 
biete der Kortentwidelung der äußeren Organtjation und des 
naeren Lehrplaned der techniſchen Hochſchulen andererfeitd lagen 
se neuen Aufgaben der Verwaltung des techniſchen Unterrichts⸗ 
z end, während fie die früher fogenannten Gewerbefchulen ald eine 
cbihaft zu übernehmen hatte, deren notbwendige Regulirung nad) 
m Stande der gemachten Erfahrungen in folgender Weife bewirkt ift. 

— — — — 

Die Gewerbeſchulen werden, bis auf zwei Ausnahmen, von 
nat und Gemeinde je zur Hälfte unterhalten. Es mußten alſo 
Se Befihtöpunfte des Handelöminifteriumd den betheiligten Städten 
zuzetheilt und dieſelben zu einer Aeußerung aufgefordert werden. 
215 geihah durch den Erlaß vom 1. November 1878. Die Ant» 
zert lautete dahin, daß die Mehrzahl der Städte ihren Schulen 
‘ta Charakter als PVorbereitungsanftalten für das Polytechnikum 
:mohren und fie demgemäß vervollftändigen wollten, In der Land⸗ 
t::ttgung vom 21. Sanuar 1879 bob einer der Kommiffare ded 
andelsminiſteriums hervor, daß bereitd 12 Städte den Antrag auf 
wandlung ihrer Gewerbeihule in eine Realfchule mit Yjähriger 
bauer geftellt hätten, während fi) wenig Neigung zeige, auf die 
den Bürgeritand fo geeignete mittlere Gewerbeichule einzugehen. 
ud wurden von demjelben Kommilfar in der Siyung vom 23. Sanuar 
"wmüber den lebhaften Sympathien, welche die Realſchule ohne 
an im Übgeordnetenhaufe fand, die Bedenken und Schwierigfeiten 
mergehoben, weldye mit der plöplichen Einführung einer größeren 
„2 jener Anftalten verknüpft fein. Es war ſonach von vornherein 
ec Abficht des Handelsminiſteriums, diefe Zahl zu beichränfen und 
nur da zuzulaflen, wo fie nach den örtlihen Verhältniſſen auch 
edeihen verſprachen. 

In Einklang mit dieſer Abſicht iſt, nachdem mit dem 1. April 
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1879 da8 techniſche Unterrichtäwefen auf das Unterrichtminifteriu 
übergegangen war, auch bier verfahren. Es wurden im Yrübjat 
und Sommer 1879 Revifionen der Gewerbeſchulen unter Mitwirfkun 
der Provizial-Schulfollegien angeftellt, welchen legteren Behörde 
die Aufficht über die Schulen, fomeit nicht von vornherein ihr Eir 
geben in Ausfiht genommen werden mußte, übertragen wurd 
Bei dieſen Revifionen mußte nicht bloß die Leiftungsfähigkeit de 
Schulen, deren Lehrer zum Theil aus der Zeit der älteren Gewerbe 
ſchulen ftammten, die Entwidelung ihres Klaſſenſyſtemes, die Grit 
des Ortes und der induftrielle Charakter des Bezirkes, fondern auc 
die übrigen, neben der Gewerbefchule vorhandenen Unterrichtdanftalte: 
in Betracht gezogen werden. Daß Leptere war um fo nothwendiger 
als die Gewerbeſchule bie dahin einem befonderen Reflort ange:cr 
und den Schein einer Fachſchule behauptet hatte Im Kolgente: 
werben nun zunächit bie Anftalten aufzuzählen fein, in Betreff dere: 
dte Wünfche der Gemeinde nicht erfüllt werden konnten, oder wc 
die Unterrichtöverwaltung mit der Gemeinde in dem Entichluffe über: 
einftimmen mußte, die Schulen eingehen zu laffen. 

Sn der Rheinprovinz befanden Ka 7 Gewerbeſchulen, fü: 
welche ſämmtlich die Umgeſtaltung in Yjährige Realſchulen beantrast 
war. Als Ergebnis der Reviſion ſtellte ſich heraus, daß hoͤchſtens 
an 4 Orten dieſe höhere Schulform zugelaſſen werben könne Tr. 
Aachen war die Gewerbeihule noch im Entſtehen, die Klaſſen 
waren bid Sekunda geführt und nad unten zu ſtark beiudt; aber 
ed fehlte noch faft an allen Bedingungen einer höheren Lehranftalt. 
in8bejondere an einem ausreichenden Lokal und einer, jener Aufgabe 
entiprehenden Bervollftändigung der Lehrkräfte Die Erfüllung tee 
Wunſches der Stadt würde aljo den Neubau eined Schulgebäute: 
und beträdhtlihe Mehrausgaben zur Beihaffung tüchtiger Lehrkräft: 
zur Folge gehabt haben. Hierzu fam, daß die in der Stadt ver: 
bandene Realſchule I. D. in 5 Jahreskurſen nur 12 Abiturienten 
gehabt hatte; eine genügende Brequeng zweier höherer Nealanftalten 
in den oberen Klaſſen war aljo nicht zu erwarten. Die Unterrichti- 
verwaltung legte diefe Verhältniſſe den ftädtiichen Behörden ver, 
und fhlug im Einverftändniffe mit dem Provinzial-Schuffollegium 
eine Verſchmelzung beider Schulen vor; und zwar jollte, da ven 
jenen Abiturienten nur ſehr menige fidh einem Berufe „gewiime 
batten, für welche die Berechtigungen der Iateintreibenden Realſchule 
von Werth waren, die vereinigte Schule ohne obligatoriſches Latein 
fein. Allein die Stadt bebarrte auf der Herftellung zweier höberer 
Realanſtalten und lehnte auch den Vorſchlag ab, aus der Gewerke 
Ihule eine mit dem Rechte des einjährigen Dienftes abſchließende 
Bildungsanftalt für den mittleren Gewerbeftand zu maden. — 
Die Gewerbeſchule in Saarbrüden ift in den unteren und mittleren 
Klaffen mit Einfluß der Sekunda fehr befucht ; fie hatte bereitt 
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1577 ſämmiliche Unterflaffen, und die Erhaltung einer folden Anftalt 
t neben dem weniger frequentirten Gymnafium für den dortigen 
Sitrift offenbar ein Bedürfnid. Die oberfte, für das Pulytech> 
rıtam vorbereitende Klaffe hatte aber ſchon 1877 nur 7 Schüler 
zäͤhlt, und wollte man, wie die Städte Saarbrüden und St. Johann 
5 wünfchen, die Schule nun definitiv auf jene Vorbereitung ein« 
ridten, und fie über den Rahmen einer mittleren gewerblichen 
sranftalt emporbeben, fo würden zu dem Ende erhebliche Ber» 
inderangen im Lehrperfonal, alfo auch beträchtliche Koften für Staat 
ind Stadt erforderlich werden. Eine Einigung zwiſchen den beiden 
foren iſt noch nicht erzielt. — Die Gewerbefhule in Barmen 
it im Unterfchiede von den übrigen eine rein ſtädtiſche Anftalt, zu 
wilder der Staat einen feiten Zufhuß giebt, und bat unter den 
Schwierigkeiten, die fich aus der Theilung der Gewerbeſchulen in 
ne Kädtifche und eine von Staat und Stadt unterhaltene Hälfte 
ergaben, nicht zu leiden gehabt. Sie hatte 1877 bereitd, bei unge: 
:theilter Tertia, vier Unterflaffen und follte nad dem Wunſche der 
Ziadt einen 9 jährigen Kurfud erhalten, wobet zugleich eine Erhöhung 
:s Staatszuſchuſſes beantragt war. Allein in Barmen befinden 
ih außer dem Gymnafium noch zwei NRealanftalten, eine I. und 
ine I. O., und diefer Umftand lieb es der Unterrichtövermaltung 
bedenllich erfcheinen, dem Berlangen der Stadt zu genügen. Es 
rar zunächft zweifelhaft, ob der Beſuch der Prima einer folden 
tritten Realanftalt den darauf gemandten Koften entſprechen werde. 
duh fhien die Anftalt mehr auf die Ausbildung für die Praris, 
3 auf die für eine Hochſchule angelegt zu fein. Die ftädtifchen 
Lehörden Barmens haben fi ſpäter entichloffen, die Schule ald 
2lzemeine Bildungsanftalt mit dem Rechte des einjährigen Dienftes 
Htlaffige höhere Bürgerfchule) abfchliegen zu laffen und zu Oſtern 
iin Fahfchule daran zu knüpfen. Die Reduktion ber oberen Klaffen 
mußte eine Ginbuße von Schülern herbeiführen, indes hat die Fre- 
zuenz der Anftalt nicht erft während dieſer Periode der Umgeftal« 
tung, fondern ſchon früher abgenommen. Sie betrug im Dezember 
1876 305 Schüler, im Dezember 1877 nur 266, und im Herbft 
d. J. 220. Aber auch der Befuh der ihre am nächſten ftehenden 
Ralfhule II. O. hat ſich in ähnlicher Weife vermindert; er betrug 
m Ende des Sommerfemefterd 1876 (mit Einfluß der Vorſchule) 
320 und am Ende des Sommerjemefterd 1880 nody 238 Schüler. 
Ter weſentliche Grund der Abnahme beider Anftalten ift aljo in 
tem Rüdgange der induftriellen Verhältniffe zu fuchen, ber in 
armen wie in anderen Induſtrieorien auf diejenigen Schulen 
anzunftig eingewirkt hat, welche bejonderö dem Gewerbe» und Kauf: 
manndftande dienen, während an dem Gymnaſium in Barmen eine 
aheblihe Zunahme eintrat. 

Im Zufammenhange mit den in Barmen gemachten Erfahrungen 
1881, 14 
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läßt es fih wohl als eine günftige Folge der Hereinztehung ke 
Gewerbejhulen in die allgemeine Unterrihtöverwaltung bezeichnen 
dab auch die Städte darauf bingewiefen werden, die einzelne re 
nit mehr ijolirt p behandeln, ſondern die verwandten Lehra 
ftalten zu einander in Beziehung zu ſetzen, und an Kombinatione 
u denken, wo man frühe vielleicht, bei reichlichen kommungle 
Sitten, zu viel höhere Schulen gefchaffen hatte. 

Die meiften Gewerbeihulen, nädit der Rheinprovinz, befande 
ih in Schlefien. Hier wurde die Anftalt zu Liegnig — 
nah ber Staftitit des Handeldminifteriumd von 1877 — vei 
53 Schülern beſucht; ein Vorklaffeniyftem war nit vorhanden 
von den Abtbheilungen der oberften Klaffe war nur die Abtheilung A 
zur Vorbereitung für Die technifhen Hochſchulen, und zwar vcı 
10 Schülern beiuht. Es war von vorn herein &inverftändnii 
wiſchen den die Schule unterhaltenden Faktoren, dab ed nad kei 

Berhältniffen ded Ortes und Diftriftes nit rathfam fei, die Schul, 
nach unten zu entwideln, daß alfo die Auflöjung nothwendig Te: 
Aber die Stantöregierung ſchlug der Stadt ald Erfag die gemein. 
ſchaftliche Einrichtung einer Baugewerfihule vor, für welche ein 
genügende Frequenz erwartet werden fonnte, da in der Provin 
Schlefien nur noch eine zweite Anftalt diefer Art, in Breslau, vor: 
handen ift. Die durch dad Eingehen der Gewerbeſchule frei werdent: 
Hälfte ded von diejer und von dem Gymnaſium biöbher benupten 
Gebäudes gewährte den genügenden Raum. Die anfänglid glüd- 
lich verlaufenden Verhandlungen haben neuerdings eine ungünfti:: 
Mendung genommen. Die Stadt bat zur Zeit wenigftend mi: 
Räckſicht auf die fommunalen Steuerverhältniffe es abgelehnt, in 
Gemeinfhaft mit dem Staate eine Baugewerkſchule zu errichten. — 
Sn Görlitz führte die Gewerbefchulfrage zu einer lebhaften Erörte- 
rung zwiſchen den Freunden der Realſchule ohne Latein umd dener. 
ber bereitö beftebenden Realihule IL. D. Mit vollem Rechte war 
man der Anficht, dab die Berhältniffe der Stadt nicht geeignet 
jeten, beiden Anftalten die FAR Grequenz zu ſichern. Seitene 
der Unterrichtövermaltung geichab, nachdem jener Diffens Innerhalt 
der ftädtifchen Behörden bervorgetreten war, zu Gunften der Cr: 
haltung der Gewerbefhule kein Schritt. Im September 1879 
genehmigte das Unterrihtöminifterium den im Auguft ihr zugegangenen 

orichlag des Magiftrates, daß die Gewerbeſchule im Intereſſe der 
Schüler der oberften Klafjen bis zum 1. Dftober 1881 fortgeführt, 
dann aber aufgelöft werden möge. | 

In der Provinz Hannover war nur in einer Stadt, nüm- 
ih zu Hildesheim, an Stelle einer zu hannöverſcher zeit 
beftehenden Gewerkſchule, eine Gewerbeſchule nad dem Plane ven 
1870 eingeführt. Da die Stadt bereitd dad Vorklaffenfpftem, jedet 
mit ungetbeilter Zertia eingeführt hatte, eine gefonderte Realidul: 
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sig vorhanden war, die Frequenz; nah der Statiftif von 1877 
immerhin 147 Schüler betrug, auch die Einführung eined 2 jährigen 
kurſus der Prima feine Mehrkoſten verurfachte, fo ward dem 
Bunfhe der Stadt nad einer Entwickelung der Anftalt zu 9 jähriger 
Lehrdauer entiprohen. Die Frequenz wuchs auch in den folgenden 
Jahren auf 166 Schüler. Allein dad Unterrichtäminifterium wurde 
tch durch finanzielle Erwägungen dazu geführt, die Stadt nod 
einmal zur Prüfung der Frage aufzufordern, ob die Fortdauer der 
Anftalt im ftädtiihen Sntereffe fe. Die Auberen Verhältniffe 
derſelben waren noch ſehr proviſoriſche. Die Klaffen waren in 
seien eine BViertelftunde von einander entfernt liegenden Gebäuden 
dertheilt. Ein Neu» reſp. Erweiterungsbau hätte von der Stadt 
zefordert werden müſſen. Bereits an der Gewerbeſchule von 1870 
waren Die Gehaltöverbältniffe generel dahin geordnet, daß für 
dieſelben in den Etats derfelbe Durchichnittsjag, welcher für Gym- 
aafien und Realſchulen I. DO. gilt (3150 Mark), ausgeworfen war. 
Nur für die Lehrer der unteren ftädtiichen Klaſſen eriftirte Fein 
Rormalfag, und bier waren an manden Drten recht bürftige Ge— 
kälter ausgeworfen, für welche tüchtige, alademijch gebildete Lehrkräfte 
siht gewonnen oder nicht feftgehalten werden fonnten. Auch in 
Hildesheim waren in diefer Hinficht Mehrausgaben nothwendig, 
tie zufammen mit den Baufoften erheblih werden mußten. Dabei 
durfte nicht überfehen werden, daß die Stadt, in einem landwirth- 
ihaftlihen Bezirk nelegen, weder felbft noch in der Umgegend eine 
Saduftrie hatte, auf melde für die wachſende Sequenz der Anitalt 
beſonders zu rechnen gewelen wäre. Hierzu kam endlih, dab ein 
erheblicher Theil der gehrfräfte bisher erft provtiorifch angenommen, 
ine erneute Erwägung alfo auch nad diefer Seite zuläffig war. 
Diele führte dazu, daß fich die ftädtiihen Behörden, dem Rathe 
des Unterrichtöminiftertumß folgend, für das Eingehen der Schule 
entſchieden. 

In den öſtlichen Provinzen befanden ſich, abgeſehen von den 
ihlefiiyen Anſtalten, noch gro! Gewerbeſchulen, bei denen die Ver: 
biltniffe ahnlich wie in Liegnip lagen, nämlid die Anftalten zu 
Königsberg I. Pr. und Sranffurt a. ©. An beiden Orten 
waren die Vorſchläge in Betreff der Umbtldung der Gewerbeſchulen 
jwar zur Erwägung gegeben, dad Handelöminifterium und jpäter 
das ueterrihtöminilterium waren aber von vorn ab der Anficht, 
tab hier niedere Fachſchulen für Bauhandwerker dad dringendfte 
Bedürfnis feien, und dab in diefem Sinne ein Erſatz für Die, auf 
die Dauer nidht haltbaren Gewerbeſchulen gefhafft werden müßte. 
Die Anftalt in Königsberg zählte nach der Statiftit von 1877 
aur 40 Schüler (und 3 Hofpitanten); es gab nur eine, privatim ein⸗ 
gerichtete und ſchwach beſuchte Vorklaſſe; die praktiihen Abtheilungen 
hatten für die Baugewerke 3, für die Maſchinentechnik 2, für Die 

14* 



200 

Chemie 3 Schüler. Die Frequenz der Anftalt entſprach alfo nid 
den auf fie verwandten Koſten. Dagegen durfte für eine vom 
Staat in Gemeinfhaft mit der Kommune begründete und in ihren 
Leiftungen Tontrolirte Baugewerkſchule in der Hauptftabt der Pre: 
vinz, der eine ſolche Anftalt überhaupt noch fehlte, eine genügent. 
Frequenz gehofft werden; und während eine mit der Sekunda be: 
innende Gewerbeſchule für dad Handwerk nothwendig nuploß blieb, 
bot jene Zahichule den Baubandwerkern und verwandten Gewerben 
die ihrem Berufe entjprechende und für fie erreichbare Ausbildung. 
In diefer Richtung hat die Unterrichtöverwaltung ſowohl durch Lie 
Provinzialbehörden als audy dur Entſendung eines Kommiſſars 
auf die Stadt zu wirken geſucht. Indes iſt bisher ein Reſultat 
noch nicht erreicht. — Wie für Königsberg, ſo wurde auch für 
Frankfurt a. O. eine Baugewerkſchule als ein ſehr nützlicher Erſat 
ber nicht hinreichend beſuchten Gewerbeſchule nad dem Syitem ven 
1870 erachtet. Die Gewerbefhule in Frankfurt a. O. zählte nad 
der Etatiftit von 1877 nur 43 wirkliche Schüler; uon der oberften 
Klaffe wurde nur die für die techniſche Hochſchule vorbereitente 
Abtheilung A und zwar von 8 Schülern befudht. Auch bier trat 
alfo dad Mifverhältnid zwilchen der Frequenz und den Koften der 
Schule hervor. Die zur Errichtung einer Baugewerkſchule gegebenen 
Anregungen baben jedoh auch bier noch feinen günftigen Boden 
gefunden. Nach den beftehenden Grundfägen hat bei der gemein- 
ſchaftlichen Herftelung einer folden Anftalt die Stadt das Gebäude 
zu ftelen und zu unterhalten; der Staat liefert die erfte Ausrüftung 
mit Zehrmitteln, die fonftigen Unterbaltungsloften werden getheilt. 
Es ift bei den heutigen fonımunalen Berhältniffen erfahrungsmäßi: 
nicht leicht, eine Stadt zur Uebernahme diefer Bedingungen für 
eine Anftalt zu beftimmen, deren Gedeihen wahrſcheinlich gemacht. 
aber doch nicht unbedingt verbürgt werden Tann. Bei dem Erſatze 
einer Gewerbeſchule durch eine ſolche Fachſchule tritt als erſchwerender 
Umſtand hinzu, daß die Lehrkräfte der erſteren nicht ohne Weiteres 
rat die leptere, aud den oben erwähnten Gründen, verwandt werden 
önnen. 

Mad die gewerblide Mittelſchule betrifft, fo ift oben 
bereitd dargelegt, wie wenig Neigung ſich leider bei den betheiligten 
Gemeinden zeigte, auf dad Hecht der Vorbereitung für akademüſch⸗ 
techniſche Studien für ihre Anftalten zu verzichten und demgemäß 
den theoretifchen Kurſus derfelben nos oben zu verfürzen. Daß 
man fih in Barmen dazu entfchloß, ift fhon erwahnt. In Hagen 
fam der Umftand zu Hülfe, daß bier der Uebergang aus der alten 
(von der Heydt'ſchen) Gewerbeſchule zu der von 1870 erft vor 
kurzem geftattet, aber noch nicht ri eführt war. In Kolge deſſen 
fandte das Handelsminiſterlum im Frü Fahre 1878 Kommiffarien nad 
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za, welde die Errichtung einer Werkmeiſterſchule für 
:all⸗Induftrie, aljo einer niederen Fachſchule empfahlen. Allein 
- Sazen trug die Meinung den Sieg davon, daß eine Werkmeifter- 
z.:ie den Bedürfniffen der kleinen und mittleren Fabrikanten nidyt 
-vsteche, deren Schne, ehe fie in das Geſchäft träten, die Bildung 
: den einjährigen Dienft und die für befonderen Induſtrie⸗ 
22; nothwendigen techniſchen Kenntnifle und Zertigfeiten zu er- 
en wünſchten. So wurde die Zuftimmung zur Crrichtung 
“:r mittleren Gewerbeſchule gegeben, die ſchon jetzt hinreichend 

'a2dt ift (170 Schüler) und weiteren Zuwachs veripridht, deren 
2 Tftern errichtete Fachklaſſe aber bis jegt nur wenig Schüler 
2 — Die Gewerbeihule zu Kaffel, zu beifiicher Zeit eine 
‘2 ven polytechnifcher Anftalt, auf welder die Baubeamten des 
x."taates ihre Dorbilbung empfingen, verlor nad) 1866 dieſe 
<:.ung und wurde in die Neorganijation von 1870 bineiugezogen, 
::zzte ih aber auf diefem Boden Feine dauernde Frequenz erhalten. 
..4 der Statiftif von 1877 zählte fie in den drei oberen Klaffen 
 nirflide Schüler, in der Bortlaffe (Zertia) 14. Bon den Ab- 
alungen der oberften Klaffe war die Abtheilung A (orbereitung 
“r die techniſche Hochſchule) gar nicht, die praßtifchen Abtheilungen 
::z zufammen 9 Schülern (und 2 Hofpitanten) befuht. Es war 
:'2 wohl die Frage berechtigt, ob die Anftalt, die vom Staate allein 
trrbalten wurde, auf dem lofalen Boden und unter den beitehenden 
:rbältniffen gedeihen könne. Allein gegen eine Auflöjung ſprach, 
::2 ein nened, für den Zwed bergerichteted Gebäude und ein reich⸗ 
:$ bemefjenes, definitiv angeftellted Lehrerfollegium vorhanden war; 
::& jchien in Kaſſel bei der leberfüllung der höheren Lehranſtalten 
:: wohl Raum für eine, mit Hinzuziehung der Stadt zu errichtende, 
-ziere Gewerbeſchule zu fein. Der Beſuch fteigt, auch in den 
zen Klaffen, nur langſam; die Gejammtzahl der Schüler beträgt 
5 pet 114, die neue feit vorigem Sabre errichtete Fachklaſſe wird 
::ı 9 Schülern (und 3 Holpitanten) befudt. Auf dringenden 
Sanich der Handelölammer und der ftadtifhen Behörden wird zu 
Stern neben der techniſchen Fachklaſſe noch eine Handelöflaffe eröffnet 
seven. Die Stadt giebt hierzu einen Beitrag, mit defjen Hülfe 
ine Erhöhung der fonft vorhandenen etatmäßigen Mittel die Koften 
: *ritten werden. 

Die Schule zu Kaffel zu einer Realanftalt mit Ijähriger Lehr: 
‚zer zu Dervolftänbigen, würde bei dem Mangel an Beſuchern 
> Abtheilung A nicht motiviert gewejen fein. Für das Lehrer- 
ieyımm einer Schule bat aber die Verſetzung derjelben in eine 
zeriger hochgreifende Kategorie von Lehranftalten aus natürlichen 
ürshen immer wenig Sympathiſches. Aus diejer Stimmung heraus 
zen Gründe aufgeſucht, welde gegen die Einführung eined bloß 

söährigem Kurfus allgemeiner Bildung an der mittleren Gewerbe: 
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Ichule, und für die Verlängerung dieſes Kurfus auf wenigitent 
7 Jahre, wie er bet den, auch Iateinlojen, Realſchulen II. D. meifi 
beftebt, jprechen follen. Als Ausſchlag gebender Grund wird ange 
führt, dat bei einem 7jährigen Kurſus dad Recht zum einjährig: 
freiwilligen Dienft in der Regel durch Verſetzung, bei einem 6jäb: 
tigen nur durch die Abgangdprüfung erworben werden Tönne, 
Die Thatſache ift richtig. Die wiffenthaftliche Defähigung zum 
einjährig» freimilligen Dienft wird erworben, wenn Semand au] 
einer anerkannten allgemeinen Bildungsanftalt (mit 2 fremde 
Sprachen) einen 6 jährigen Xehrgang erfolgreid abfolvirt hat. We 
der Lehrgang ſich in höheren Kurfen forijept, gilt ald Beweis dee 
Erfolges der Regel nad die Verſetzung in den nächſtfolgenden 
Kurfus, indem angenommen wird, daß im Sntereffe der Anftalt 
jelbft eine Verſetzung unreifer Schüler in den oberen Kurſus nit 
vorfommen werde. Wo der Lehrgang aber mit dem fechöten Jahre 
abſchließt, jenes Intereſſe aljo feinen Schug gewährt, muß nad den 
beftehbenden Beftimmungen die Reife des Schüler durd eine Ab⸗ 
gangeprüfung Fonftatirt werden. Der Uebergang desſelben in eine 
Fachklaſſe ändert hieran nichts, weil in der Fachklaſſe die früheren 
Unterrichtögegenftände, befonder8 die fremden Sprachen, großentheild 
fortfallen. Jene Abgangsprüfung wird aber nicht von einer fremden 
Kommilfion, fondern von den eigenen Lehrern des Schülers, im 
Beiſein ded die Anftalt beauffichtigenden, ihr alfo auch nicht fremden 
Schulrathes vorgenommen; außerdem ift etwaigen Zufälligleiten im 
Ausfalle ded Sramend dadurdy vorgebeugt, daß die Lehrer anddrüd- 
ih angewiefen find, die biöherigen Klaffenleiftungen des Schülers 
zur Grundlage der Beurtheilung zu nehmen. Während die Prüfung 
beim Abgange von der Anftalt auf Lehrer und Schüler anfpornen? 
wirft, kann man Doch zugleich behaupten, dag nur thatjächlich unreife, 
auch zur Verſetzung nicht qualifizirie Schüler fie zu ſcheuen haben. 
Wo in einer Stadt den Eltern diefer Sachverhalt Har gemacht wird, 
werden fie auf Dad Erwerben des einjährigen Dienftrechted durd 
Verſetzung kaum nod Werth legen. Sn Bayern find die früheren 
dortigen Gewerbeſchulen in fedhöflaffige Realihulen (ohne Latein) 
verwandelt; ed gab deren dort im vorigen Jahre 40. In Würt- 
temberg gab es 2, in Baden 4, in den Heineren deutihen Staaten 5. 
Auch in Preußen haben die ftädtifchen Verwaltungen mit der Ein- 
führung diefer Schulreform, die von der älteren, lateintreibenden. 
höheren Rürgerſchu zu unterſcheiden iſt, begonnen. Im Breslan 
ſind bereits 3, in Hannover 2, in Ratibor, Koͤnigsberg, Dortmund 
(mit dem Namen Gewerbeſchule), Düſſeldorf und Köln je eine 
folder Anſtalten entftanden. Für den miltleren Bürger» un 
Gewerbeitand, der feine Söhne mit dem vollendeten 16. Lebent- 
jahre in den praktiſchen Beruf führen will, ift der Beſuch einer 
ſolchen Eule in vieler Beziehung geeigneter, als der einer höher 
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«zaufreidhenden Lehranftalt, auf der man das Recht ded einjährigen 
Snfteß, wie man meint, erfiten fann. Denn während dort die 
2Ewahl und die Vertheilung ded Lehrſtoffes von vornherein fo 
cizt, Daß innerhalb der 6 Fahre ein relativer Abſchluß erreicht 
zrden Tann, hat der aus der Sekunda einer höher binaufgehenden 
cranftalt ausſcheidende Schüler Bielerlei angefangen, was nur 
ztidwerf bleibt, und nur Wenigeß ſich foweit angeeignet, daß die 
:wonnene fihere Kenntnid ihn zur Selbftthätigfeit anregt. Es 
-::d ja an Heineren Orten mit Rückſicht auf die Koften und die 
Zöulerzahl audy künftig fo bleiben müfjen, daß eine einzige höhere 
x.tranftalt, meift das Gymnaſium, Allen dient, die bis zur Stufe 
et Sekunda gelangen wollen. Sn größeren Städten aber und 
cH in Pleineren mit regem gewerblidem und induftriellem Leben 
zırd ed anders fein können und vorausfichtlid werden. Aber es 
t dann auch kaum ein Grund zur Einführung eined 7 jährigen 
“eins vorhanden. In Kaſſel und Barmen eriftiren übrigens 
ixtalten mit Tjähriger Lehrdauer (Realjhulen IL. O.), fo daß 
=u Einführung derjelben in den dortigen Gewerbeihulen zwei 
cremplare derfelben Kategorie entitanden wären. 

Die vorftehenden Betrachtungen haben eine Seite, welde fidy 
zn die fogenannten mittleren Fachſchulen kehrt. Will der Theil 
:5 Bürgerftandes, der bier in Betracht fommt, feine Söhne nad 
Srwerbung des Rechtes zum einjährigen Dienft in Bureau und 
rıtrit ſchicken, wo follen dann die Fachſchüler herkommen? Diefer 
3weifel wurde bereitd in der früher erwähnten Denfichrift des 
Sandelöminifteriums vom Sahre 1878 eingehend erörtert, und da 
et auf Grund der damaligen Erfahrungen nidht ganz zu befeitigen 
car, erflärt, daß dann immer nody die Gjährige höhere Bürger: 
'&ule mit guter Pflege des Zeichenunterrichtes als die zweckmäßigſte 
<tulform für einen großen Theil des Bürger: und Gewerbeftandes 
&rz bleibe. Aud heute liegen noch feine abſchließenden Erfah: 
tenzen vor. Den ſchleſiſchen Gewerbeſchulen (von Yjähriger Lehr— 
:saer) in Breslau, Gleiwitz und Brieg ift im Einklange mit dem 
Erle des Handeldminifteriumd vom 1. November 1878 geftattet 
zorten, an die abjolvirte Sekunda der Realanftalt Fachklaſſen für 
tiejenigen Schüler anzulebnen, welche von dort in die Prarid treten 
zellen. Der Unterricht ift von dem der Realanftalt getrennt. Die 
zabihule zu Breslau zählte im vorigen Monat 41, die zu Gleis 
zıB (vorläufig ein Jahrgang) 18, die zu Brieg nur 3 Schüler. 
An den drei Anftalten der einen Provinz waren alfo zufammen 
62 Fachſchũler, faſt genau fo viel, ald 1877 am den praktiſchen 
Ahtbeilungen fämmtliher Gewerbeichulen gezählt wurden. Die 
jungen Leute widmen fich überwiegend der Maſchinentechnik. Allein 
dieien günftigen Erfolgen an zwei Orten ftehen geringere an zwei 
anderen, Raffel und Hagen, wo freilid der neue Fachunterricht auch 
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noch nicht lange begonnen hat, gegenüber. Auch das Schidſal der 
praktiſchen Abtheilungen von 1870, deren Schüler wegen des ſpäter 
erworbenen einjährigen Dienſtrechtes freilich erft ein Jahr fpäter in 
die Fachklaſſe gelangen konnten, mahnt zur Vorſicht. Sedenfalls 
würde ed gewagt fein, wie damals, folge Fachklaſſen in großer 
Zahl und auch in nicht induftriellen Orten zu errichten. Das iſt 
aber aud nicht geſchehen. Mit einem Minimum von Mehraue- 
gaben find — da die vorhandenen techniſchen Lehrer verwandt 
werden konnten — die ſchleſiſchen Fachklaſſen Hergeftellt. In Kaffel 
find nur die bereits früher angeltellten Lehrkräfte verwerthet, ebenſo 
in Halberftadt, Krefeld nnd Elberfeld, an welcden erfteren beiden 
Drten die hergeltellte Einrichtung zur Zeit nody den Charakter von 
Hady » Zeihenklaffen trägt. In Hagen ift bis auf Weiteres eine 
proviforiihe Berufung eingetreten. Die Direktoren der Anftalten 
behaupten freilich durchgängig, daß die heutigen Zeitverhältniffe der 
Entwidelung folder mittleren Fachſchulen Außerft ungünftig feien 
und daß mit der Beſſerung jener Berhältniffe auch die &hüler 
zunehmen würden. Indes wird man doch ald Regel fefthalten 
müffen, daß Fachſchulen, weldye die Bildung ded einjährigen Dienftes 
voraudjegen, nur von einer relativ geringeren Zahl junger Leute 
aufgeſucht, alfo auch nur unter günftigen Orts-Verhältniſſen oder 
unter vorzüglider Leitung ſtark frequentirt werden. Es bleibt auch 
vorläufig noch das Bedenken, daß feine praktiſche Uebung dem Untere 

(deB Bau⸗ und Maſchinen⸗Technikers) voraufgebt, oder ihn 
egleitet. 

Wird dad bisher Gefagte zufammengefaßt, fo ergiebt ſich 
Folgendes: 

1) Am meiften Schwierigkeiten fand die Unterrichtöver- 
waltung bei dem Beftreben, an Stelle einzelner unhaltbar 
gewordener Gewerbeihulen niedere —6 Bau⸗ 
gewerkſchulen reſp. Werkmeifterfhulen) zu ſetzen. 

2) Viele Schwierigkeiten fand fie in dem weiteren Beſtreben, 
da, wo eine Yjährige Realfchule nit am Plape fchien, dic 
Gemeinden zur Reduktion der Schulen a mittlere 
gewerblihe Anftalten, unter Verzicht auf das Recht 
zur Dorbifbung Tür techniſche Studien, zu bewegen. 

3) Eine große Bereitwilligfeit fand fie zur Hebung 
der Schulen auf die Stufe von Yjährigen Lehr— 
anftalten, und au die Verhandlungen wegen der hiermit 
verfnüpften Mehrausgaben zur Verbeſſerung der Gehälter 
des rein ftäbtiichen Theiles der Lehrer nahmen einen befrie- 
digenden Verlauf. Die Unterrichtövermaltung war aljo, was 
diefe Kategorie von Zehranftalten betrifft, ihrerſeits genöthigt, 
für die Beſchränkung der Zahl nad den oben dargelepten 
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Sefihtöpunkten Sorge zu tragen, und befindet fidh deshalb 
auch heute noch nidht in Webereinftimmung mit allen Ges 
meinden, 

In Zahlen ausgedrückt iſt das biöherige Rejultat, daß von den 
Sewerbefchulen nah dem Plane von 1870 zu Yjährigen Nealans 
tıten 8, zu mittleren Gewerbefchulen 3 umgebildet find, daß über 
4 die Entieidung noch vorbehalten ift und der Reft eingehen wird. — 

Die Entwidelung der ad 3 gedachten Anjtalten ıft jegt im 
Veſentlichen abgeihloffen. Da an den betreffenden Orten bie 
Rwerbeſchule bereitd durch die Fürſorge der Städte mitteld Klaſſen⸗ 
tidungen von der Sekunda abwärtd vervollltändigt, den Ipradhlich» 
iterifchen Fächern feit mehreren Jahren ein breiterer Raum ger 
zibrt, auch ein zweijähriger Kurfus der Prima eingeführt worden 
zur, fo ift es huntic geweien, den Anitalten zum Herbite 1880 
zie erſte Abiturientenprüfung in der neuen Form zu geitatten. 
Turh Erlaß vom 10. Zuni 1880 wurde beftimmt, daß, da den 
sewerbefhulen mit 9 jährigem Lehrgange, bei Ausfall des Lateind 
‚Adaltlich einiger Modififationen dad gleiche Lehrziel geſteckt fei 
zie den Realſchulen I. D., audy die Entlaffungsprüfungen nad dem 
at die lepteren gültigen Reglement vom 6. Dftober 1859, nebft 
a dazu ergangenen Grlafjen, abgehalten werden follten. Es wurden 
"ie für beide Kategorien von Lebranftalten die gleichen Anforder- 
engen geftellt; jedoch, gegenüber dem audfallenden Latein, die 
'teiftlihe Prüfung in der angewandten Mathematit, Phyſik und 
bemie erweitert und ein bejondered Gewicht auf die Leiftungen im 
abhand- und Linearzeichnen gelegt. Nach diefem, fo modifizirten 
"ıilement haben die Anftalten zu Bredlau, Brieg, Gleiwig, Köln, 
"terfeld, Koblenz, Krefeld und Halberftadt die Abiturientenprüfung 
a Herbſte 1880 erfolgreich abgelegt und find auf Grund derjelben 
St Realfchulen mit Yjähriger Lehrdauer anerfannt worden. Der 
Kebrplan ift inzwiſchen im Mefentlihen in der Weiſe umgeftaltet 
Teen, wie er im Unterrihtöminifterium für die Realjchule mit 
'äbriger Lehrdauer ohne obligatoriſches Latein bereits aufgeftellt 
st. Denn dieſe Kategorie von Lehranftalten war, wie ſchon 
emerft, nichts Neues, fondern eriftirte auch in Preußen bereitß, 
Son aud in einer geringeren Anzahl. Der Lehrplan beruht auf 
a Grundgedanken, daß zu dem Charakter einer höheren allgemeinen 
stungsanftalt Die Pflege beider Richtungen menſchlicher Erfennt- 
"8, der —— wie der mathematiſch⸗naturwiſſenſchaft⸗ 
‚m gehöre, und daß daß erſtere, relativ idealere und mehr ethiſche 
Ziment nicht durch das letztere zurüdgebrängt werden dürfe. Wenn 
zan alfo dieſe Realſchulen noch immer mit den Gewerbeſchulen von 
NO zufammenmwirft, wenn man fie ald untergeordnete „Mittels 
culen oder Fachſchulen“, als „Abrichtungd- und Drillanftalten“ 
u... w. bezeichnet oder die Dflege des Idealen bei ihnen vermißt, 

| 
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fo beruht dies auf unrichtiger Auffaſſung ihrer heutigen Lehrein⸗ 
n richtung, 
Dit der Anerkennung der genannten 8 Schulen iſt die Zahl 

der Nealanftalten mit Yjähriger Lehrdauer ohne obligatorifcdhes 
Latein in Preußen von 3 (2 biöher ſchon in Berlin und I ım 
Magdeburg) anf 11 geftiegen. Außerdem eriftiren innerhalb Des 
Reichsgebietes 3 folder Nealanftalten in Württemberg (Stuttgart, 
Reutlingen und Ulm) und 1 im Elſaß (Mülhanfen). Ein Wachs⸗ 
thum der Schulen diefer Kategorie wird in Preußen vielleiht dadurch 
eintreten, daß von den lateiniihen Realſchulen II. D., von denen 
einzelne bereits einen achtjährigen Kurſus haben, die eine oder andere 
denjelben anf 9 Fahre zu erweitern ſucht. Bon Seiten der Gewerbe: 
ſchulen wird ein irgend wie erheblicher Zuwachs nicht erfolgen. Es 
ift nur zweien Städten, welde in Gemeinſchaft mit dem Staate 
eine Gewerbeſchule unterhalten und bisher nicht erwähnt wurden, 
— Bodum und Potsdam — aus verfhiedenen lofalen Gründen 
eine längere Frift zur Erwägung gelaffen; über die übrigen ift 
Beftimmung getroffen. 

Eine weitere erbeblihe Vermehrung ift zur Zeit auch kaum zu 
wünjhen. Nach der Lage unferes heutigen, durch die Organiſatien 
der Realihulen im Sabre 1859 bedingten Berechtigungsweſens 
können Realanftalten mit Yjähriger Lehrdauer nur in größeren 
Städten, reip. nur in foldhen gedeihen, wo Realſchulen mit Latein 
nicht vorhanden oder überfüllt find. Nach dieſen Geſichtspunkten 
ift auch die Unterrichtöverwaltung bei der Zulaffung der Anftalten 
verfahren. Freilich konnte fie denjelben nit in voller Strenge 
folgen, fondern mußte aud dem Beſtehenden Rechnung tragen. 
Eine gut geleitete, leiftungsfähige, mit einem vollen und definitiv 
angeftellten Lehrerkollegium verjehene Anftalt Tonnte nicht Deshalb 
aufgehoben werden, weil fie eine nur mäßige, indeflen immerbin 
mandem Gymnaſium gleihlommende Frequenz hatte. Man muß 
in Rüdfiht ziehen, dab ed fi bier nirgend um Neuſchoͤpfungen, 
fondern nur um Einfügung beftebender Anftalten in eine haltbare 
Form handelte. Die Frequen ift übrigens bei den anerfannten 
Anftalten meift eine recht erhebliche; fie beuifrerte ftch Im Dezember 1880 
bei ſechs derfelben auf 886, 335, 333, 311, 265, 209, wobet die 
elementaren Vorſchulklaſſen nicht mitgerechnet find. Nur in zwei 
Säulen ift die Frequenz 160 und 131, in lepterem Yalle aber 
wird nach der Anfiht der Propinzial-Schulbehörde bei der großen 
Meberfüllung der Realichule I. O. nad definitiver Anerfennung der 
Anſtalt ein ftärkerer —38 zu erwarten ſein. Nur eine von dieſen 
Schulen hat im Vergleiche zu 1877 abgenommen, die Mehrzahl ift 
Kaslen: einige logar in beträchtlichem Maße. Die im vorigen 
ahre bier und da in öffentlihen Blättern auftaudenden Notizen, 

daß die Gewerbefchulen verödeten, waren thatſachlich unrichtig und 
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men nur aus den Kreiſen, melde fidy diefen Schulen gegenüber 
ablehnend verhalten. — 

Die Unterridhtöverwaltung fteht den verſchiedenen Kategorien 
ron Lehranftalten objektiv gegenüber und vermeidet es, eine Schul⸗ 
term vor der anderen, entgegen den thatſächlichen Berhältnifien, zu 
tesünftigen. Wie fie in Aachen auf Grund der Statiftil der dortigen 
xbranftalten eine Kombination zu Gunften einer Realſchule ohne 
Yıtein vorfchlug, fo wird fie an einem anderen Drte, wo vielleicht 
tie Intereſſen ded Militär und Beamtenftandes überwiegen und wo 
zieichwohl eine Gewerbeſchule hergeſtellt war, die zur Realjchule 
ehne Latein umgewandelt werden mußte, auch der Einführung des 
Stein, Falls nicht fonftige Hinderniffe vorliegen, gern zuftimmen. 
In den acht erwähnten Realanftalten ift aud die Prima im Allge- 
meinen hinreichend befucht, nur an wenigen Schulen tft der Beſuch 
ichwach. Wo in einem folhen Falle die Gemeinde, die früher auf 
ter am böchften binaufreihenden Lehranſtalt beitand, durdy jpätere 
Griahrang fich davon überzeugen follte, daß eine große Frequenz 
tr Sefammtanftalt ſehr wohl mit einer geringen Yrequenz der 
eberften Klaſſe verbunden fein kann, und dab es im ftädtilchen 
Interefie doch wohl beſſer fet, auf eine gewerbliche Mittelichule 
wrüdzugehen, wird Die Unterrihtöverwaltung vorausſichtlich eine 
Aückbildung acceptiren, die fie früher nicht erreichen konnte. Denn 
die Aufgabe, welche fie zu erfüllen hat, befteht lediglich darin, die 
tur die Bildung der Gewerbefhulen von 1870 entitandenen 
Schwierigkeiten in einer, den natürlichen Bedürfnifien der Gemeinden 
und zugleich den Grundſätzen der Pädagogik entiprehenden Weile 
ellmählich zu löfen. 

Dbwohl die zu diefem Zwecke erforderliche Umgeftaltung nur 
turh die alljeitig getheilte Weberzeugung von der Unhaltbarkeit der 
im Sabre 1870 angebahnten Organifation bedingt war, begegneten 
tie Maßnahmen der Berwaltung in der öffentlichen Diskuſſion 
mehrfachen Angriffen. Sm Wefentlihen nahmen diejelben ihren 
Anszangspunkt von der Thatſache, dab den neuen Anftalten erweiterte 
VBerechtigungen zuftehen, welche da8 Handelöminifterium ihnen auf 
schnifhem Gebiete verliehen bat und, durch die hiftorifche Kontinuität 
mungen, and den oben entwidelten Gründen auch verleihen mußte. 
Tie Angriffe beruhen überwiegend auf einer unzureichenden Kennt⸗ 
ais des Lehrplaned der neuen Schulen, namentlih wenn man ihnen 
den Charakter allgemeiner Bildungsanftalten beftreitet oder behauptet, 
dad allgemeine Bildung ohne die Kenntnid der Sprachen des 
klaffiſchen Altertpumes nicht zu erwerben fei. SKonfequenter Weife 
müßte man dann fordern, daß nur dem Gymnafium das Recht 
verbleibe, für techniſche Hochſchulen vorzubereiten. Dieſer Stand⸗ 
punkt aber iſt durch die thatſächliche Entwickelung überholt; ſchon 
1878 ging die Mehrzahl der jungen Leute, weldye ſich der Technik 
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widmen wollten, von der Realihule ab. Läßt man aber ti 
realiftiihe Bildung als geeignet für die techniſche Hochſchule zu 
fo kann man audy diejenige Realihule nicht abweiſen, welche be 
übrigens gleicher Lehrdauer, alfo gleicher dem Reifen des jugend: 
lichen Geiltes gewidmeten Zeit, den den Spradyen gewidmeien Raum 
auf 3 ftatt auf 4 Sprachen vertheilt. Es bat noch niemald ein: 
Realfchule, wenn auch dad Latein in ihrem Kehrplane ftand, gegeben 
welche nicht erfärt hätte, dab der Kern ihres Weſens in ber 
modernen Bildungdmitteln — den modernen Spradhen auf der 
einen, den mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Fächern auf kr 
anderen Seite — beſtehe. Hierin lag auch, wie die betreffenden 
Verhandlungen begeugen, der Grund, weshalb ber Landtag im 
Zrübjahre 1879 die Petitionen der Gegner der, den Realſchulen 
ohne Latein zugedadhten Berechtigungen Haft einmütbig zurũckwies. 

Indeſſen dad Handeldminifterium hatte, als ed jene Ermeite: 
tung in Webereinftimmung mit dem Unterrichtöminifterium beſchloß. 
keineswegs bloß nad der Theorie, nah dem Begriffe der Real— 
ſchule gehandelt, fondern es hatte zugleich nad den Bedingungen 
geforſcht, Die außerhalb Preußens und derjenigen deutſchen Sander, 
welche ſeit 1859 feinem Beifpiele folgten, für dA8 Studium der 
Technik vorgefchrieben find. Und da ftellte fih nun allerdinge 
heran, dat ed außerhalb jened Gebietes fein Land giebt, wo keı 

rchitelt und der Bau-Ingenieur, um die Tüchtigkeit für feinen 
Deruf zu erweilen, an die Borbildung in den Haffiihen Spraden 
zwangsweiſe gebunden ift. 

Man mag dad Beilpiel von England und Nordamerika ab: 
lehnen, weil bier die Borbildung überhaupt nicht geregelt iſt, 
während wir dieſe Regelung haben, ihre Vorzüge fennen und Ni: 
deshalb nicht aufgeben wollen. Aber auch in Frankreich, Stalien 
und Defterreich eriftirt ein folder Zwang nidt. Es find vorzuge⸗ 
weite realiftiiche Anftalten ohne Katein, aus denen dort die Techniker 
bervorgehen, und von Amerika bi8 nad Defterreich bin nehmen tie 
Architelten und Ingenieure eine foziale Stellung ein, die der Pofitien, 
welche fie bei und befigen, mindeftend gleich ift. Es gebt ſchon hieraus 
bervor, dab die Stellung und das Anfeben des Technikers nicht vor 
der Kenntnis der lateiniſchen Sprache, fondern von anderen Momenten 
in den Kulturleben der Nationen bedingt werden, vor Allem ven 
deren wachſenden Bedürfniffen in der Induftrie, in dem Verkehroͤ— 
weien, in der künſtleriſchen Geftaltung ihrer öffentlichen und privaten 
Gebäude. Um uns auf das uns zunächſt ftehende Land, Defterreid, 
zu beſchraͤnken, fo ift es dort die lateinloſe Realſchule, welche Die 
überwiegende Ban der Studirenden für bie techniſche Hochſchule 
ftellt. Gpmnafialten, welche in dad Polytehnilum zu Wien treten, 
haben noch eine hinreichende Kertigkeit im geometrifhen und Freihand⸗ 
zeichnen nachzumelien. In dem, dem Programme ber Auftalt bei- 
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iügten „Auszug aus dem organiihen Statut für die 8. K. 
Snüihe Hochſchule in Wien” u. |. w. heit es unter V: „Stubdirende, 
zihe auf Grund eined Gymnafial-Maturitätözeugniffes aufgenommen 
a werden wünſchen, werden, injofern fie einen legalen Nachweis 
idier Fertigkeit im geometriihen und Freihandzeichnen nicht liefern 
Ennen, von dem Dekan angewiejen, ſich der vorſchriftsmäßigen 
ıutnahmes Prüfung zu unterziehen“. Aber auch in Deutichland 
sten fich nicht alle Staaten dem 1859 gegebenen Beilptele Preußens 
zihloffen. Württemberg, im Uebrigen durch die forgfältige Pflege 
ser Haffifhen Sprachen bekannt, bat für die Technik einen anderen 
Seg eingeſchlagen und 10klaſſige (vom 8. Lebentjahre ab gerechnet) 
Tier-Realfchulen (ohne Latein) geichaffen, denen die Vorbereitung 
"ir tehnifche Studien vorzugsweiſe obliegt. Die Maturitätöprüfung, 
du welcher befondered Gewicht auf die Zeugniönoten in der Mathes 
zit, der deifripfiven Geometrie und dem Linearzeichnen gelegt 
zırd, berechtigt zum intritte in die Fachſchulen für Architektur, 
Irzenieurweſen und Maſchinenbau, während die Abiturienten einer 
samaniftifchen Anftalt eine Ergänzungöprüfung in der Mathematit 
tehen müffen. Sa felbft in dem Programme der technifchen 
Schiääule Bayerns, welches Land in Uebrigen, was die Zulaffung 
um Staatderamen betrifft, den früheren preußifchen Vorbilde gefolgt 
rt, find für die Abfolventen von Realgymnafien oder Ober-Real- 
'enlen kürzere Studienpläne entworfen, ald für die von humas 
then Gymnaſien. Bon den erfteren wird angenommen, daß 
he in 3—4 Fahren ihr Studium ald Bau⸗Ingenieure, Architekten, 
Raichinen⸗Ingenieure und Chemiker vollenden können; den Abiols 
»nten bumaniftifher Gymnaſien wird ein 4—5 jähriger Kurſus 
nzeratben, „da es ihnen erfahrungdmäßig nur bei außergemöhn- 
her Anftrengung möglich fei, in kürzerer Zeit eine vollftändige 
zachbildung ſich anzueignen“. 

In Preußen dat man ſolche doppelten Studienpläne nicht 
enziohlen, noch weniger bat man der Realſchule ohne Latein ein 
Terzugörecht eingeräumt, man bat nur zugelaflen, daß neben den 
240 Gymnafien und 84 Realſchulen mit Latein, noch eine geringe 
Anzahl anderer Renlanftalten, die das fehlende Latein durd ihnen 
eizenthümliche andere Vorzüge erfeben, für das techniſche Studium 
in gleiche Reihe geftellt werde. Dabei find die für dad Staats- 
eımen in dem einen der drei großen techniſchen Fächer, dem 
Naſchinen⸗Ingenieurfach, biöher geltenden Bedingungen der Bors 
dildung erheblich verihärft, und ed iſt zugleih, da jämmtliche 
berechtigte Vorbildungsanftalten einen Yfjährigen Lehrgang und den 
Charakter allgemeiner Bildungsd-Anftalten haben, für die Gleich⸗ 
mäßigleit der Vorbildung unter den Studirenden der drei Fächer 
uf der einheitlichen techniſchen Hochſchule weit mehr gejorgt, als 
es bei den Mängeln der Gewerbefchule von 1870 früher der Kal 
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fein konnte. Unverlennbar ift es freilidh, daß gegenwärtig unter der 
Technikern, foweit fte dem Beamtenftande angehören, eine ftark 
Strömung zu Gunſten des Gymnaſiums vorhanden if. Maı 
wünſcht die gleihe Vorbildungs-Anftalt für die techniſchen wie fü 
die Univerfitätöftudien, und aud die Nealfhule mit Latein fteb 
nicht in Gunft, da fie von den wichtigſten Zweigen der Univerfitäte: 
ftudien, indbejondere der Jurisprudenz und des Berwaltungddienftee 
audgefchloffen it. Man fpricht von einer „Einheitsſchule“, meld: 
die Vorzüge ded Gymnaſiums und der Realſchule in ſich verbintei 
fol. In diefem Sinne bat ſich aud die Mehrheit der im Dftoben 
1879 in Wien tagenden Oeſterreichiſchen Ingenieure und Architekten 
ausgeſprochen, wobei übrigens zu beachten iſt, daß die dortige 
Realſchule nur einen 7 jährigen Kurjud (vom 10. Lebendjahre al 
gerechnet) hat und daher unferen Anftalten mit 9 jähriger Lehrdaucr 
nicht gleichitehen Kann. Nah dem Wunſche jener Mehrheit joll dae 
Gymnaſium dahin reformirt werben, daß die Realien in dem oberen 
Klaffen verftärft werden und der Zeichenunterridht obligatoriid 
emacht wird. Die Frage ift nur, wie der Lehrplan einer folden 
Finheitsſchule fonftruirt werden foll, in welchem neben den verftärkten 
mathematiſch.naturwiſſenſchaftlichen Fächern, jowie dem Deuticen, 
der Geihichte und Geographie und dem Zeichnen noch 4 fremt: 
Sprachen Play finden müßten. Denn die Technik wenigftend würd: 
doc) das Franzöſiſche und Engliiche, als Schlüffel zum Berftänduii 
der bedeutendften techniſchen Werke und Zeitichriften, nicht entbehren 
fönnen. Ob über einen ſolchen Lehrplan Einigkeit erzielt werden 
wird, fteht dahin. Jedenfalls wird e8 bis zu dieſem Zeitpunkle bei 
der jepigen Verzweigung der höheren Kehranitalten verbleiben müflen. 

Bon den drei Kategorien Yjähriger Anftalten ift die Real: 
ſchule, welche die Ipradylide Ausbildung nur mit Hülfe der modernen 
Sprachen fucht, in Preußen die jüngfte. Ihre Berechtigungen fint 
daher auch am wenigſten entwidelt und fehlen ihr mehrfad ned 
auch für folde Berufsarten, für welche es ſchwer fein dürfte, die 
Nothwendigkeit des Latein ald Element der VBorbildung nachzuweiſen. 
Daß die technifchen Yächer ihr zunächit geöffnet wurden, hatte, wie 
oben nachgewieſen, feinen Grund in der bisherigen Geſchichte der 
Gewerbeſchule. Die leptere hatte, in der 1870 ihr gegebenen Orga: 
nifation, außerdem nur nod dad Necht der Vorbereitung zur Feld 
meflerprüfung und gewährte durd Die Derfehung in die oberft« 
Klaffe die Befähigung für den einjährigen Dienft. Diele letztere 
Befähigung wird jept ein Jahr früher, mit derfelben Kaffe wie an 
deu parallelen höheren Anftalten, erworben. Man hat mit befonderem 
Nahdrude hervorgehoben, daß die neueingeridhteten Schulen nit! 
einmal für den Subalterndienft vorbereiten könnten, Died war 
thatfählih unrichtig; richtig war nur, daß die Frage nod nie! 
regulirt war, und vor Anerkennung der Anftalten auf Grund ihre 
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ten Abiturienten⸗Prüfung auch nicht wohl regulirt werden konnte. 
zur den YuftizSubalterndienft ift bereitd durch Berfügung vom 
3. Scptember 1879 die für den einjährig: freiwilligen Militärbienft 
terderliche wiflenfchaftlihe Befähigung, ohne Unterjchied wie fie 
emerben ift, al8 Maß der Vorbildung angenommen. In Betreff 
tt Givilfupernnmerariateß bei den ProvinztalsBerwaltungsbehörden 
icwie in Betreff der Verwaltung der indireften Steuern it von dem 
-öheidenden Reſſorts die Gleichſtellung der drei Kategorien Yjähriger 
redranſtalten bereits anerkannt. Es war died auf dem Wege ein= 
ter Deklaration der bereitd beftehenden Grundſätze möglich, da 
sh bisher ſchon die (lateinlofe) Realſchule II. DO. mit 7jäbrigem 
durſus am Abichluffe ihres Lehrganges die betreffenden Rechte 
„währt hatte Das Gleiche wird auf die Markicheiderprüfung ſowie 
zuf jeden anderen Berufszweig anzumenden fein, bei dem nach den 
‚chenden Beitimmungen jetzt bereitd die Reife zum Abgange aud 
tl. Kaffe einer Realſchule II. O. (entiprechend der Oberſekunda 
ı djährigem Lehrgange) genügt. Man bat es gleihfam für eine 
arinfung der Techniker erklärt, daß die Schule, welde für fie 
vzugen folle, für Apotheker und Zahnärzte, für Thierärzte, Militär 
ichaͤrzte und Zöglinge der K. Gärtner-Anftalt nicht genüge. Sieht 
an aber näher zu, fo findet fih, daß für dieſe verfchtedenen 
serafdarten ein zur Verſetzung reifer Tertianer, oder Sekundaner, 
u im höchſten Kalle Oberfetundaner für hinreichend vorbereitet 
ade wird. Nicht als Bildungdmittel, fondern aus praktiſchen 
"runden werden einige Kenntniffe im Latein gefordert; wobei bei» 
slöweile bei den Apothekern nur an die lateinifche Pharmakopoöe 
rad die lateiniſch gefchriebenen Rezepte erinnert werben mag. 

‚ Im Uebrigen aber wird man, was Reife der Bildung betrifft, 
"5 Zeugnis einer abfolvirten Tertia oder Sekunda mit dem Matu- 
ruatßjengniffe einer 9 jährigen Lehranftalt nicht auf gleiche Linie 
nelen können. 
‚Such für die Frequenz der Schulen ſelbſt find dieſe bereits In 
den Mittellioffen zugänglichen einzelnen Berechtigungen wenig er⸗ 
“ih, weil big zur Oberfefunda hin e8 den Schulen aus anderen 
Ründen an reichlichem Beſuche nicht zu fehlen pflegt. Gleichwohl 
«iben noch einige wichtige Berechtigungen, welche, felbft wenn man 
"den Konzeifionen an die Realanftalt ohne Latein nicht jo weit 
en will, als in anderen, 3. B. auch füddeutichen Kändern ges 
Shen, doh ihrem naturgemäßen Gebiete anzugehören jcheinen. 
“ie Unterrihtöverwaltung wird es in diefer Beziehung an Anres 
tungen nicht fehlen laſſen, aber die Entſcheidung Itegt nicht bei ihr 
Uein, der Kortichtitt wird nad) der Natur der Dinge nur allmählich 
Telgen. Wer aber von der Nothwendigfeit überzeugt ift, daß nad) 
N Ledürfniffen unferes heutigen bürgerlichen Lebens auch diejenige 
"ralanftaft, welche ihren gehrplar dur Beſchränkung auf Die 
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modernen Spradhen vereinfacht, innerhalb unferes Unterrichtoſyftem 
vertreten jei, wird fi durd die Allmählichfeit jened Kortichritt: 
nicht irre machen laffen. 

— — — — 

25) Annahme und Verwaltung der einer höheren Unter 
rihtdanftalt gemadten Zuwendungen unter 3000 Dar 

Berlin, den 10. September 1E8, 
Dem Königlihen Provinzial» Ehullollegium bemerfe ih au 

den Beriht vom 30. Sunt d. 3., daß ed zur Annahme der der 
Gymnaſium zu N. gemachten Schülerftipendienftiftung einer aut 
drücklichen Genehmigung nicht bedarf, da das Kapital die Summ 
von 3000 Mark nicht überſteigt. Bezüglich derartiger geringfügi:- 
Schenkungen an Anftalten feines Refforts hat das Kanigtie Prc 
vinzial⸗Schulkollegium nur fein Oberauffihtsrecht dahin geltend :: 
machen, dab nicht unzuläffige Zwede mit jenen verbunden wert: 

Wenn dad Königlihe Provinzial: Schulfollegium nah Snbs' 
feine Berichte nur gelegentlih von jener Stiftung Kenntniß er 
langt hat, io ift es zu mißbilligen, daß die Schullommilfion nid: 
alebald nach Ueberweiſung des Kapitales an die Anftalt dem Köniz: 
lihen Provinzial⸗Schulkollegium Anzeige erftattet hat, wie es ik:- 
Pflicht geweien wäre, Diefelbe ift weder beredhtigt, der Anftalte: 
taffe die Annahme und bejondere Verwaltung amtlider Gelder :: 
bisher nicht bekannten Zweden ohne höhere Genehmigung aufır- 
tragen, nod auch der Rendant verpflichtet bezw. befugt, dieſelben 
(zur dauernden Verwaltung) anzunehmen. 

Da dad Stiftungslapital Vermögen der Anftalt ift, fo tft Taz: 
felbe ebenfo wie dieſes zu etatifiren, zu verwalten und pa verrechnen. 

Dem Wunſche, dab der qu. Fonds von dem übrigen Anftalte: 
vermögen etats- und rechnungsmäßig getrennt werde, Tann daber 
umfoweniger ftattgegeben werden, als ſchon die ordnungsmäbi:: 
Kafjenverwaltung ed erfordert, dab durch ben Etat bezw. bie Kaficn- 
bücyer der Beftand fämmtlicher im Gewahrſam der Kaffe befindlichen. 
amtlichen Gelder nachgewieſen wird. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
base Köonigl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

UV. IL 271. 
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>) Begründung der Anträge auf Sortbewilligung 
ıntliher Bedürfniszuſchüſſe für Höhere Unterrichtsan— 

ftalten bei Einreihung neuer Etats. 

Berlin, den 9. Dftober 1880. 
Das mit den Entwürfen für die Etats höherer Unterrichts: 

stltern hierher eingereichte Material ift nicht in allen Fällen ohne 
„tere genügend geweſen, um eine eingehende Prüfung der Etats 
sch der Richtung bin zu ermöglichen, ob, bezw. in welchem Umfange 
2 Raatlichen Bedürfniszuſchüſſe fortzubewilligen find. Für eine ſolche 
‚nufung ift e8 mindeltend erforderlich, daß die Vorlagen genau erjehen 
añen, in wie vielen Klaffen der Unterricht bei jeder Anfalt ſtattfin⸗ 
dit, wie groß die Frequenz der einzelnen Klaſſen während der der 
Eatsaufftellung vorangegangenen 4 bis 6 Schulſemeſter geweſen iſt 
und in welchem Maße die —— von Hülfskräften neben dem 
tatsmäßigen Lehrerperſonale als unbedingt nothwendig ſich ergiebt. 

Die Königlichen Provinzial- Schulfollegien benufttage ih, in 
Aunft darauf zu achten, daß die Etatdentwürfe bezw. die Stat» 
iäge die angegebenen Punkte berüdfjichtigen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
| Sm Auftrage: Greiff. 
An 

imstlihe Königl. Brovinzial-Schullollegien. 

V. u. 7279. 

27) Rechtzeitige Ginreihung der Final-Abfchlüffe, 
bezw. der Rechnungs-Rekapitulationen der höheren 

Unterrihtöanftalten. 

Berlin, den 21. Ditober 1880. 
Anf den Bericht vom 13. d. M. erwidere ih dem Königlichen 

Provinzial-Schullollegium, daß die Final⸗Abſchlüſſe der ftaatlichen, 
und die Rechnungs: Rekapitulationen der ftiftiihen und ſtädtiſchen 
Symnafien 2c., nachdem jetzt die etatsmäßigen Bedürfniszuſchüſſe 
ten Anftalten unverfürzt verbleiben, im Weſentlichen einen informas 
tstiihen Zwed indbelondere bezüglich ded etwa zu Mehraudgaben 
suponibeln Beitandes haben. Ich muß deshalb wünſchen, die Fi— 
aal⸗Abſchlũſſe, reip. Rechnungs⸗Rekapitulationen möglichft bald nad) 
dem Jahres⸗Rechnungsſchluſſe A erhalten, da die Rechnungs⸗-Reſultate 
des abgelaufenen durch bie Veränderungen ded neuen Rechnungs⸗ 
jahres ſtets mehr oder weniger modifizirt werden. Sch vermag 
taber die in ber Girtular-Berfügung vom 10. Juli c. (U. II. 2040.) 
votgeſchriebenen Einreihungd-Termine um fo weniger weiter hinaud- 
zurnden, als auch dazu bezüglich der ftiftiichen und ftädtifchen An- 
falten eine jachliche Nothwendigkeit nicht vorliegt. 

1681. 15 
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In der Girkular- Verfügung vom 9. Auguft v. 3. (U.II. 2087. 
ift angeordnet, daß — 5 der Jahres⸗Rechnung der ſtiftiſchen ı 
ftädtiichen Anftalten päteftend 3 Donate nad) dem Zinal-Abichluffe, « 
bis 1. Auguft jedes Jahres, dem Königlichen Provinzial⸗Schulke 
gium eingereicht werden fol. Wenn nun in der Cirkular⸗Verfügu 
vom 10. Juli c. nadhgelaffen ift, dab die Abfchriften der Rekar: 
lationen der Nechnungen der ftiftiihen und ftädtifhen Anſta. 
erft zum 1. Oktober jedes Jahres hierher einzureichen find, fo li 
zwiſchen diefem und dem vorerwähnten Termine eine Frift r 
2 Monaten, welche zur Fertigung und Abfendung der lediglidy ci: 
furzen Auszug der Rechnungen darftellenden Rekapitulationen r. 
kommen ausreichend eriheint. Ich bemerfe, dag nad dem Cirkul: 
Oriafle vom 4. April 1877 (G. 111. 1289. M. 1678.) fogar diejeni- 
Spezial-Rech nungen, welde zur Reviſion an die Königlihe Ort -: 
Rechnungskammer gehen, bereitd vorrevidirt fucceffive bi8 1. Dftc!: 
jedes Jahres an die genannte Behörde einzureihen find. Bon di 
Erledigung etraiger Erinnerungen und Grtheilung der Dedar; 
darf, wenn die Ordnung aufredht erhalten werden fol, die Einreichır 
der Abjchrift der Rechnung an dad Königliche Provinzial: Scu| 
kollegium nit abhängig gemacht werden, da erfahrungsmäßig m! 
felten Erinnerungen vorlommen, welche nah Art. 22 des Kat: 
Regulatives vom 17. März 1828 erft durdy die folgende Rechnun 
erledigt werden können. Es wird fid empfehlen, wenn das Köni 
liche Provinzial» Schulfollegium die ſtiftiſchen und ftädtlfhen %:: 
waltungen erfucht, mit der Abichrift der Rechnung auch Abſchri 
des Reviſionsprotokolles einzureichen, oder kurz fi darüber zu äußern 
welche Erinnerungen bei Reviflon der Rechnung gezogen find un! 
was zur Erledigung derjelben veranlaßt tft, | 

An 
das Konigl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift hiervon erhält dad Königliche Provinzials Schulfet:: 
gium zur Kenntnisnahme und Nahadtung. | 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. | 

An 
bie übrigen Königl. PBrovinzial-Schuflollegien. 

U. 11. 2723. 

*) Gentrbl. pro 1879 Seite 456. 
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Y. Seminare, zc., Bildung der Lehrer 
and Deren perfönliche VBerbältuiffe. 

>: Aufnahme neuer Zöglinge in die Anfalten zu 
Droykig. 

(Centrbl. pro 1850 Seite 291 Nr. 46.) 

Berlin, den 28. Kebruar 1881. 
Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangeliſchen 

Srerinnen«eBildungsanftalten zu Droyßig bei Zei wird in der 
‚en Hälfte ded Monates Auguft ftattfinden. 

Die Meldungen für dad Goupernanten-Inftitut find bi 
n 1. Suni d. 3. unmittelbar bei mir, Diejenigen für daß 

ehrerinnen- Seminar biß zum 1. Mat d. 3. bei der betref⸗ 
‘ten Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz 
„anever bei den Königlihen Provinzial-Schulfollegien, anzubringen. 

Der Eintritt in die Erziehungsanftalt für evangeliihe Mädchen 
Inttenat) foll in der Regel zu Oftern und zu Anfang Auguft er- 
sen. Die Meldungen find an den Seminar-Diretor Kripinger 
2 Droyßig zu richten. 

Die Aufnahmebedingungen ergeben fi aus ben in dem Gentral« 
..tte der Unterrichtd-Verwaltung pro 1880 ©. 454 veröffentlichten 
ribrlihen Nachrichten über die Anftalten zu Droybig, von melden 
& Separatabdrude von dem SeminarsDireltor Kripinger auf 
rofreie Anfragen mitgetheilt werden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

duanmachung. 
U. IL 379. 

9) Entwicdelung ded Präparandenwefend, Vermeidung 
-t Ansbildung einer über dad Bedürfnis hinausge» 

benden Anzahl von Zöglingen. 

Berlin, den 14. Februar 1881. 
Geleitet von dem gewiljenhaften Bemühen, ihrer Anſtalt eine 

=steihende Anzahl gut vorbereiteter Zöglinge zu fihern, haben 
a den legten funfgehn Fahren in allen Provinzen der Monarchie 
einzelne Seminar-Direltoren in Gemeinſchaft mit den übrigen Leh⸗ 
m des Seminared private Präparandenanftalten errichtet. Ber« 
idiedene Umftände, namentlich die ihnen zur Verfügung ftehenden 
ubtigen Lehrkräfte und guten Lehrmittel haben einige diefer An- 
nalten zu einer unerwartet großen Frequenz; emporblühen laffen. 

15 * 
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Sch verfenne nicht, dab ed zum Xheil dadurd gelungen ift, R 
Mangel an Seminar » Afpiranten in verhältnidmäßig kurzer Zeit 
überwinden. Es ift aber andrerjeits gewiß, dab in Diefen (* 
richtungen auch Gefahren für Die gedeihliche Entwidelung ded %: 
parandenweſens liegen. Abgefehen davon, daß die Gründe, wel 
die preußiſche Unterrichtöverwaltung bisher beftimmt haben, 
weichenb von manden anderen deutfihen Staaten weder Projemir: 
mit den Seminaren zu verbinden, noch diefen eine Einrihtung = 
ſechs auffteigenden Slaffen zu geben, aud gegen private Präre: 
den» Anftalten an den Seminaren geltend zu maden find, ke— 
ed zur Zeit wefentlih darauf an, einer Wiederkehr ded Mangels 
Seminarzöglingen borzubeugen. In diefer Hinfiht ift zu vermeid 
daß mehr Zöglinge vorbereitet werden, ald in den Seminaren : 
Monarchie Aufnahme finden fönnen; ebenfo ift jede Entmuthiz:: 
derjenigen einzelnen Volksſchullehrer, beziehungsweiſe der durch fr: 
Vereinsthätigkeit ind Leben gerufenen Anftalten, welde fi mit : 
Ausbildung von Seminar-Afpiranten bejhäftigen, zu verhüten, x 
teres auch befonderd darum, weil erfahrun Smäßig unter den 3: 
lingen, welde nicht in der Lage gemeien find, eine Präparanı- 

Anſtalt zu beſuchen, ih mande befinden, die befondere X-:! 
und Begabung für den Lehrberuf haben und während ihrer Ti 
dungszeit auf dem Seminare die Erwartungen übertreffen, me‘: 
fie bei der Aufnahmeprüfung erregten. | 

Es ift meder zu meines Herrn Amtövorgängerd noch zu meiz: 
Kenntnid eine Klage darüber gebracht worden, dab die Semin:: 
lehrer Kollegien bet ber Aufnahmeprüfung die von ihnen vorbereitet 
Präparanden irgendiwie bevorqugten. Gleichwohl gewährt Diefen it: 
Bekanntſchaft mit den Graminatoren und der Umftand, daß ti: 
über ihre Befähigung ſchon vor der Prüfung genau unterrichtet iz: 
Vortheile, melde von Kernftehenden leicht überihägt werben, ur 
dieſe verleiten können, auf eine Konkurrenz ihrerfeitö von vornber: 
u verzichten. Died wird namentlich dann gefchehen, wenn — =: 
dns in neuefter Zeit mehrfady borgefommmen ft — die Zahl t:: 

Bewerber aus der Anftalt des Seminarlehrerfollegiums allein i€:: 
die Zahl der vafanten Stellen überfichreitet. 

Die Königlihen Provinzial» Schullollegien ꝛc. wollen dat. 
dieſer Angelegenheit Ihre beiondere Aufmerkſamkeit widmen ur: 
fortan ihre Genehmigung zur Degrfinbung einer privaten Prär:: 
randen«» Anftalt durch Seminardireftoren oder Seminarlehrer nit 
ertheilen, ohne mir vorher Bericht eritattet und die Gründe, weit: 
diefe Anftalt nothwendig machen, dargelegt zu haben. 

Sodann ift darauf zu achten, daß Die bereitö beftehenden An: 
ftalten ftreng innerhalb der Grenzen des Bebürfnifjes gehalten 
werden. In denjenigen Bezirken, in welchen Königliche Präparan: 
den-Anftalten befteben, dürfen die mit den Seminaren verbundener, 
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- age in jenen noch nicht alle etatsmäßigen Stellen bejept find, 
: ans dem Drie, an weldem fie beftehen, jelbit oder aus defjen 
‚ter Umgebung Zöglinge aufnehmen. Ferner darf die private 
-ıt am Seminarorte nie fo viel Afpiranten aufnehmen, daß das 
2 Bebürfnis des Seminars an Zöglingen durch fie allein gedeckt 

- 2 fönnte. Ueber da8 Map, bis zu welchem im einzelnen Falle 
'zıterzugehen ift, und über die Modalitäten, unter welden die 
‘tion der jept in größerem Umfange beftehenden Anftalten 
ben ſoll, ift zwilchen dem Provinzial: Schultollegium, deſſen 
“tt da8 Seminar unterfteht und der Regierung, in Hannover 
 Konfiftorium, in deſſen Bezirke es liegt, eine Bereinbarung 
Senuführen und demnächft dad Erforderliche zu verfügen. 
Die Einrichtung der betreffenden Anftalt ift da, wo fie die 

"srehende Frequenz bat, fo zu treffen, dab fie ſich in aufiteigende 
:"n gliedert und daß möglichſt wenigſtens ein Lehrer ausſchließlich 

-ibr beſchäftigt werde. Die Seminarlehrer dürfen nit mehr 
rier Stunden mwödentlih an der Anftalt ertheilen und ihre 
"meifung nicht auf Gegenſtände erftreden, in welchen fie am 
<.ainare umterrichten, oder bei der Aufnahme prüfen. 
‚Die den Königlihen Provinzial» Schulfollegien reichlich über- 

"men Fonds zur Förderung ded Präparandenmwejens werden Die- 
a in den Stand fehen, den Leitern der in Rede ftehenden 

"alten, wenn fie etwa durch die getroffenen Verfügungen in die 
‚= gebracht würden, fie nicht weiter führen zu Tünnen, während 
= Thaͤtigkeit noch nicht entbehrt werden kann, die erforderlichen 
Zertugungen zu gewähren. j 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

Au 
Tre Königl. PBrovinzial- Schuflollegien und Re- 
"rasen der Monarchie, die Königl. Konfiflorien ber 
Freeiz, Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath 
ia Rerdhorn. 
t. 11. 37. 

>, Zeitweife Berwaltung erledigter Lehrerftellen, 
"im. Bertretung von Lehrern durch Lehrer an benad- 

barten Schulen. 

Berlin, den 11. Sanuar 1881. 
Dem Magiftrate erwidere ih auf die BVorftellung vom 4. DE: 

cder v. J., daß auch ih in den von der Königlichen Regierung 
in N. bei Beftätigung der Vokation des Lehrerd N. in der Beltä- 
hzung8sllrfunde vom 5. Juni v. S. gemachten Vorbehalten, 

daß der gedachte Lehrer die Vertretung in benachbarten, eined 
Lehrers zur Zeit entbehrenden Schulen gegen eine billige, 



mit dem betreffenden Schulvoritande zu vereinbarende u 
von ihr zu beitätigende Entihädigung zu übernehmen, — 
an Kinder feiner Konfellion in benadybarten Schuien ant-: 
Konfeifion gegen eine von ihr in jedem einzelnen x: 
befonderd feitzufepende billige Bergütung den Tonfelfien-. 
Religiondunterricht zu ertheilen babe, — 

eine Berfümmerung des tem Magiftrate zuftchenden Vokatic 
rechtes nicht zu erkennen vermag. 

Es ift die Pflicht der Unterrichts-Verwaltung, dafür zu fer: 
daß, ſoweit dies irgend durdführbar, feine Schule ohne Y. 
bleibe; fie bat daher bezüglich der Verwaltung zeitweife erle: 
oder wegen Behinderung des Lehrers zeitweije nicht unterrid: 
verjorgter Lehrerſtellen die erforderlichen Anordnungen zu treffen 

Die Lehrer find verpflichtet, den Aufträgen, melde ihnen | 
diefer Hinfiht von der Königlichen Regterung ertheilt werden, r:': 
zu leiften, audy wenn ihnen dieje Verpflichtung bei Beftätigung :::: 
Vokation nicht bejonders auferlegt worden ift. 

Die Königliche Regierung tft bei ihren bezügliden Anordnun: 
gehalten, den Weg einzufdlagen, auf welchem die Vertretung ı 
der zweckmäßigſten Weile und unter möglichſt geringer Beeintrit 
tigung derjenigen Schulen, deren Lehrer in Anſpruch genomm:! 
werden, erfolgen kann. Sie kann fidy hierbei nicht darauf befchran? 7 
für die Verwaltung von Landſchulen nur Landfchullehrer heran.. 
ziehen, um fo weniger, als zweifellos an einer Stadticdhule rn 
einer größeren Zahl von Klaſſen leichter ein Lehrer entbehrt wer: | 
fann, als an einer ein» oder zweiklaffigen Landſchule. 

Daraus, dab dem Magiltrate das Recht zur Belepung !-° 
Lehrerftellen an der dortigen Stadtichule zufteht und daß bie :: 
legterer angeftellten Lehrer von der Stadtgemeinde zu bejolden fir: 
tann ein Recht des Magiftrates zum Wideripruche gegen gelegent.:* 
Beauftragung eined ftädtiichen Lehrers mit der Bertretung eır.: 
Lehrers in einer benachbarten Schule nicht hergeleitet werden. 

Im Uebrigen wird die Königlihe Negierung zu N. in %i- .. 
wo fie ftäbtiihe Lehrer zur Vertretung von Yandfchulen herar:- 
ziehen nöthig findet, nidyt unterlafjen, den Magiftrat über die %:' 
und Weile, wie Died am zwedmäßigiten und unter thunlichitet 
Wahrung des Intereffed der Stadtſchule neichehen fönne, zu ber: 
und etwaige begründete Bedenken des Magiſtrates gegen die rı“ 
ihr beabfidtigten Maßnahmen forgfältig zu erwägen und geeignet« 
Falles zu berüudfichtigen. 

Was insbeſondere die Eventualität der Ertheilung des Lonfeii: 
nellen Religioneunterridhtes in benadybarten Landſchulen antır: 
Konfelfion betrifft, jo könnte es fih dabei nur um die Snaniprud 
nahme von einem oder von zwei der an der dortigen Stabtid:-. 
angeftellten 17 Lehrer handeln und es würden die betreffenden Lehrer 
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ze an den Tagen Mittwoch und Sonnabend den gedachten Unterricht 
: der Zeit von 2 bid 4 Uhr nachmittags, alſo in der fonft ſchul⸗ 
ien Zeit zu ertheilen haben, jo daß die Beſorgnis, die Kräfte der 
nemenden Lehrer möchten durch dieſe Beſchäftigung zu fehr der 
ztule, an welder fie angeftellt find, entzogen werden, nicht begrüne 
rn ericheint. 

Ih bin hiernach nicht in der Lage, eine Abänderung der von 
srRöniglidyen Regierung zu N. durdy die Verfügung vom 5. Juni 
3% getroffenen Anordnung berbeizuführen, vielmehr muß ed bei 
cier Verfügung und bei dem Beſcheide des Herrn Ober: Präfidenten 
an 17. September v. $. fein Bewenden behalten. 

"Der Minifter der geiftlidhen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
"a Ragiftrat zu N. 

T. W.a 191238. 

4) Zuftellung der beftätigten Bolationd-Urtunde an 
en zur Beſetzung der Lehrerftelle Beredhtigten behufs 
Anshbändigung an den Lehrer bei Gelegenheit der durch 
den Säulvoritand zu bepittenden Amtseinführung des 

Lehrers. 

Berlin, den 15. Januar 1881. 
Auf die Vorſtellung vom 2. September v. I. wegen Wahrung 

‘2 Schulpatronatsrechte erwidere ich dem Magiſtrate, daß die dortige 
Ktniglige Regierung die von ihr beftätigte Vokation für den zum 
rer und Drganiften in S. gewählten Drganiften N. aus N. 
nitteld Verfügung vom 27. Juli v. J. an den Schulvorſtand und 
0 Gemeindelirenrath zu S., unter äußerer Adrefje ded Kreid- 
Suliipeftord, mit dem Auftrage gejandt hatte, die Einführung 
des x. N. in fein neued Amt, fowie feine Verpflichtung für dasſelbe 
a veranlaffen. Am Schluffe diefer Verfügung, die nad) einem 
truften Formular angefertigt ift, heißt ed wörtlih: „Das Schul⸗ 
stronat ift zur Einführung einzuladen und falld der Vertreter 
tejielben erſcheint, ift ihm zu überlaffen, ob er die Berufungsſchrift 
tem Lehrer einhändigen will.” Daß der Schulvorftand bezw. der 
Grmeindefirhenrath diefe Einladung unterlaffen hat, ift feitend der 
Keniglichen Regierung bereitd gerügt worden. 

ie Angabe ded Magiftrates, daß ihm in früheren Fällen, in 
welhen Dertelbe Patronatsrechte über landlihe Schulen ausübte, 
tie Bolation zur weiteren Veranlaſſung zugeftellt worden, ift von 
ver Königlichen Negierung ald eine irrthümliche bezeichnet; wie mir 
tiejelbe anzeigt, ift dem Magiftrate nur, wenn ed fih um Anftellung 
ton Lehrern an dortigen ſtädtiſchen Schulen gehandelt hat, die Bo» 
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kation zugleih mit der Verfügung wegen Einführung des Anzuft 
Ienden zugefandt worden. Indeſſen erachtet die Köntglidhe Regieru 
jelbft ed der Stellung der Schulpatrone überhaupt für entipreden 
dab diefen die von ihnen audgeftellten Volationen der von ibn 
berufenen Lehrer, nachdem foldye von ihr beftätigt worden, 3: 
Aushändigung an den betreffenden Lehrer und ine bei Gelegenbe 
der durch den Schulvorftand vorzunehmenden Einführung des Y-| 
rers in fein Amt zugefertigt werden und wird demgemäß in Zukur 
verfahren. 

Hiermit wird der Schlußantrag in der Borftellung vom 2. Ze. 
tember v. 3. feine Erledigung finden. | 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
den Magiftrat zu N. 

U. III. 4. 18778, 

32) Bereinbarung mit der Großherzoglih Heffiide 
Regierung wegen gegenfeitiger Anerfennung der Zeug: 

niffe für Lehrerinnen an höheren Mädchenſchulen. 

Berlin, den 23. Dezember 183%. 
Mit der Großherzoglich Heiftichen Regierung ift ein Ueberein⸗ 

kommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund 
der Präfungsorbuung vom 24. April 1874 außgeftellten Befähigung: 
zeugniffe für Lehrerinnen an den höheren Mädchenſchulen audi: 
dem (Orobberzegthume Helfen ald gültig anerfannt, fomit deren In: 
baberinnen auch in diefem Staate zum Schuldienfte zugelaffen wir 
den, und daß die im Großherzogthume Heſſen auf Grund der Xer. 
ordnung über die Prüfung der Alpirantinnen für das Lehramt ar 
höheren Mädchenihulen vom 10. März 1880 außgeftellten Befit: 
gungszeugniffe auch im Königreihe Preußen ald gültig anerfarn! 
und deren Inhaberinnen in dieſem Staate gleichfalls zum Edi: 
dienfte zugelaffen werben. 

ferner ift vereinbart worden, daß diefe Anerkennung im Prev: 
ßiſchen Etaate auch auf diejenigen Befähigungszeugniffe für ben 
Unterricht an höheren Mädchenſchulen, welche im Großherzogthum 
Heflen auf Grund der in den Monaten März 1879 und April 
1880 an dem Lehrerinnen Seminare zu Darmftadt abgehaltenen 
Abgangdprüfungen audgeftellt worden find, audgedehnt werde. 

Die Königlihe Regierung ıc. ſetze ih hiervon zur Beachtunz 
und weiteren eranlaffung in Kenntnis. 

n 

fämmtlihe Königl. Regierungen, das Konigl. Provinzial- 
Schulkollegium hier, die Konigl. Konfiftorien ber Provinz 
Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn. 
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Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial» Shulfollegium zur 

::chtang umd weiteren Beranlafjung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Goßler. 

An 
ie Königl. Brovinzial-Schullollegien. 

T. OL a. 19101. 

‚ Bemeffung der Befoldung der Lehrer nad den 
.slihden Berbältnijjen, niht nad den perſönlichen des 
zeiligen Stelleninhaberd. Gewährung der Staats— 
»:bülfen aus den den Regierungen zur erfügung 
: Eenden Mitteln; Bermaltung und Berwendung diefer 

ei. 

Berlin, den 27. Sanuar 1881. 
Die Königliche Regierung erhält die Anlage ded Berichtes vom 

.Revember v. J. zurüd, um jo weit als nöthig zur Verbeſſerung 
Einkommens der Lehrerftelle zu N. eine Beihülfe aus den zu 
rer Verfügung ftehenden Fonds zu gewähren, da es ſich um eine 
„chende und nicht um eine erft zu errihtende Schulftelle handelt. 

Ein Stelleneinfommen von — Mark für den Lehrer an einer 
"zifigen Landſchule erſcheint ungenügend, da im Allgemeinen in 
tn Fällen mindeftendg — Marl neben freier Wohnung und 
rung erforderlich find. Für die auskömmliche Ausftattung einer 
<<ulitelle können’ weder die perjönlichen Verhältniſſe des jeweiligen 
‚aber derfelben, noch der Umſtand maßgebend fein, daß Die 
<sterzahl in einer Nachbarſchule größer if. Mit Nüdficht bier 
." wolle die Königlihe Regierung in vorfchriftsmäßiger Weife 
tar forgen, daß die Eehrerftelle zu N. baldigft nach den örtlichen 
zerhälmifjen angemefjen audgeftattet werde. Dabei würde die et- 
zrige Leiftungsunfähigkeit der Berpflichteten einen Hinderungs- 
und nicht abgeben können, weil die Königliche Regierung eventuell, 
::# vorfchriftömäßiger Feftftellung der Sülfübedürftigfeit der Be⸗ 
Zeitgten, zeitweilig mit dieöfälligen, zu ihrer Verfügung ftehenden 
ers nad Bedürfnis helfend einzutreten hätte. 

63 muß vermieden werden, als Grund der Ablehnung der> 
tizer Staatöbeihülfen fi, wie im vorliegenden Zalle darauf zu 
zufen, daß über Ihre diesfälligen Fonds bereitd anderweit ver- 
3t worden ſei. Der Königlien Regierung find zur Gewährung 
der Beihülfen hinreichende Mittel überwiejen und Aufgabe der 
"inigfihen Regierung bleibt ed, Ddiefelben unter Beachtung der 
tertebenden Beftimmungen derartig zu verwalten und zu verwenden, 
dei ftetd dem hervortretenden Bedürfniffen genügt werben kann. 
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Mit Bezug auf die Girkular- Verfügung vom 8. Septer: 

1874 (Centralblatt Seit 660) made ich inöbefondere darauf a 
merkſam, dat dad Bedürfnis, die in Einzelfällen bewilligten, jed 
zeit widerruflichen GStaatöbeihülfen zu Lehrerbefoldungen ferncr 
gewähren, wiederholt Ihrerſeits vorfchriftömähig geprüft werden m: 
und daß bei der großen Zahl von Edyulen, bei weldyen im Lort: 
Verwaltungsbezirke derartige Beihülfen gewährt werden, die Eir. 
beiträge der legteren nur bier und da, vornehmli bei einer An. 
foldyer Gemeinden, deren Berbältniffe nit ganz ärmlide find, -: 
verhältnismäßig geringfügige Summen gefürzt zu werden brau | 
um genügende Mittel zu gewinnen, in neuen und dringente: 
Fällen des Bedürfnifies helfend einzutreten. Außerdem fünnen - 
dem Zwede eventuell auch die Eriparniffe, weldye bei den der Kca:. 
lihen Regierung unter Kap. 121 Zitel 27 zur Verfügung Steben: 
Fonds bei Beahtung der mabgebenden Beltimmungen aljäbr: : 
eintreten müfjen, und von welchen im legten Rechnungsjahr ut - 
— Mark hierher abgeführt worden find, mit in Anfprudh genomm- 
werden. Selbſtredend koͤnnen folde im alle des Bebürfniffes a: 
die Erfparniffe anzuweiſenden Bewilligungen feine dauernden ir 
fondern nur von Fahr zu Fahr erfolgen. 

Hiernach kann ed feinem Zweifel unterliegen, daß, wenn «: 
nöthig ift, das Einkommen der LKehrerftelle zu NR. von — M:! 
auf — Mark zu erhöhen und dazu eine Staatöbeihälfe zu gewähren. 
die Königliche Regierung im Stande ift, die dazu erforderlid.r 
Mittel bereit zu ftellen. Die Königlihe Regierung wolle alfo t:: 
Geeignete veranlaffen und den Gemeinderaty N. und Genc“ : 
F ie auf daB Gefuh vom 12. November v. 3. entiprecdhend t:: 

eiden. 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroiz. 

An 
die Abnigl. Regierung zu R. 

U, III. a. 19463. 

34) Unzuläffigfeit der Gewährung von Dienftalters- 
zulagen an nicht definitiv angeftellte Kehrer. 

Berlin, den 31. Januar 1881. 
Auf den Bericht vom 19. Oktober v. 3. erwidere ich der Köniy- 

lihen Regierung, dab der frühere Lehrer N. nicht zur Kategorie 
derjenigen Lehrer gezählt werden Tonnte, welchen eine Anwartidaft 
auf eine Dienftalterözulage aus Staatsfonds zuftand. 

Der ꝛc. N. hatte, weil er bekanntlich die zweite Prüfung nic! 
abgelegt, die definitive Beftätigung im Lehramte nicht erlangt, So⸗ 
wohl nad dem Berichte vom 21. Auguſt 1872, al8 auch nad dem 
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schien Lehrerftellen in N. und N. übertragen worden. Nach 
2 Birkalar- Erlaffe vom 31. März 1873 (Gentralbl. ©. 280) 
: den darin erwähnten Vorgängen hätte der ıc. N. aus dem 
‚mie entfernt werden follen. Wenn lebtered feiner Zeit wegen 
»: Nangeld an Lehrern unterblieben fein mag, fo konnte der ıc. RN. 
ne jeiner aushülfswelfen Zulaffung zu weiterem Sculdienfte 

. & weder einen Anfprud auf Penfion noch Anwartſchaft auf ftaat- 
= Dienftalterözulage erlangen. Zumendungen der lepigedachten 
“t fönnen nur älteren Lehrern, melde an Sfentlicen Volksſchulen 
:tınitiv angeftellt find, zu Theil werden, da vorſchriftsmäßig 
r tehrer ſich nicht länger als höchſtens ſechs Jahre in proviio- 
ber Anftellung befinden fol, alfo, wenn er im Sinne des 
"cite vom 24. Suli 1873 (Gentralbl. S. 473) eine zmölfjährige 
Suntzeit zurüd gelegt bat, definitiv angeftelt fein muß, um nad 
„ı5gabe des Cirkular-Erlaſſes vom 18. Juni 1873 (Centralbl. 
2.470) eine Dienftalterözulage aus Staatöfonds erlangen zu fönnen. 

Die Königliche Regierung wolle dies für die Zolge beachten. 

Der Minifter der geiſtlichen sc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
et Keẽnigliche Regierung zu N. 

U. II. 4. 18193. 

5, Belanntmahung wegen der Prüfung für Bor- 
Heber von Tanbftummenanftalten im Sabre 1881. 

(Eentrbl. pro 1880 Seite 307 Nr. 56.) 

Berlin, den 10. Februar 1881. 
Die Prüfung für Borfteher an Taubftummenanftalten wird 

‚ir am 19. Auguft d. 3. abgehalten werben. 
3u diefer Prüfung werden nur folde Bewerber zugelaffen, 

Side die Prüfung ald Zaubftummenlehrer beftanden haben und 
N a eftend fünf Sabre im Zaubftummenunterricdhte thätig 
zweien find. 

- Die Meldung iſt fpäteftens bis zum 15. Juni d. I. an uns 
einzureichen und derjelben beizufügen: 

1) ein felbftgefertigter Xebendlauf, auf deffen Zitelblatte der voll» 
fändige Name, der Geburtdort, dad Alter, die Konfelfion 
und das augenblidlide Amtöverhältnis des Bewerbers an- 
zugeben ift: 

2) die Zengniffe über die biöher empfangene Schul- oder Unt- 
verfitätöbildung, fowie über die biöher abgelegten Prüfungen; 
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3) ein Zeugnis über die biöherige Thätigleit des Bewerbers 4 
Zaubftummenunterrit und 

4) ein amtliches Führungsatteft. 

Königliches Be Schulkolleglum. 

Belanntmachung im Amtsblatte ber aWigh Regierung ap 
Potsdam und zu Krankfurt a. O. fowie im Intelligenzblatte. 

36) Befähigungszeugniffe aus ber Aurnlehrerinnen | 
prüfung im Herbfte 1880. 

(Gentrbl. pro 1880 Seite 659 Nr. 102) 

Berlin, den 31. Dezember 1880. 
In der im Monate November d. 3. zu Berlin abgehaltenem 

Zurnlehrerinnen- Prüfung haben dad Zeugnis der Befähigung zuex 
Grtheilung des Turnunterrihted an Mädchenſchulen erlangt: 

» Beänletn Bauer, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
Breep, Lehrerin dafelbft, 

A Breuer, mmeenbelttehrerin dafelbft, 
4) Engelien daſelbft, 
5) ; Reit, Lehrerin dafelbft, 
6) Grosſchopff, desgl. bafelbft, 
7) Heinze, deögl. zu Potsdam, 
8) = Herrmann zu Berlin, 
9) . Hofferichter, Lehrerin dafelbft, 

10) =» Klaffehn, besgl. dafelbft, 
11) = Klinke, desgl. dafelbft, 
12) . gandgraf dafelbft, 
13 . Lehmann, Eehrerin dafelbft, 
14 . Lietz daielbft, 
15) . Mihelhen, Lehrerin dafelbft, 
16) . Paſch, desgl. dajelbft, 
17) =» Paul, dafelbft, 
18) =  Derihmann, Lehrerin dafelbft, 
19) - Rittershanfen, beögl. bajelbft, 
20) = Sailer gen. Poitipn, Handarbeitölehrerin bafelbft, 
21) . Steinbader zu ‚Bolten, 
22) . Steinert zu Berlin, und 
23) =- DBeinert, \anbarbeitlehrerin dafelbft. 

Der Ralf der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Groir. 

Bekanntmachung. 

VD. ui b. 7410, 
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) Kurfuß für Lehrer in der Obſtbaumzucht an dem 
::mologifhen SInftitute zu Proslau im Sabre 1880. 

(Eentrbf. pro 1880 Geite 307 Nr. 55.) 

Auszug aus bem von bem Direltor ber Anſtalt über dieſen Kurfus er- 
„.rsen Berichte. 

Ew. Excellenz gebe ih mir die Ehre zufolge des hohen Er- 
„a vom 25. Mai c. gehorjamft zu berichten, daß der Kurfus in 
a Dpftbaumzudt in dieſem Jahre von 26 lementarlehrern und 
4 Eeminarlehrern beſucht war. 

Es ftellten hierzu der Regierungsbezirk 
Dppeln incl. eined Seminarlehrerd 8 
Breslau incl. eined Seminarlehrerd 10 
Liegnitz 3 
Doten incl. zweier Seminarlehrer 5 
Bromberg 4 

Gemäß des hoben Erlaffed vom 25. Mat wurde der Kurſus 
2 26. Juli begonnen und am 12. Auguft geichloffen. 

Die Theilnehmer folgten mit vielem Intereſſe ſowohl den Bor» 
zigen, als audy den praftifchen Unterweifungen, was zu der Hoff: 
any beredhtigt, dab die von den Lehrern bier gewonnenen Er—⸗ 
rungen in deren heimathlichen Verhältniffen vielfältige Verwer⸗ 
Sınz finden werden, und der Erfolg für Hebung des Obftbaued 
St außbleiben dürfte. 

8% Termin für die Turnlebrerinnen- Prüfung im 
Srübjahre 1881. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 748 Nr. 179.) 

Für die Turnlehrerinnen- Prüfung, welche in Gemäßheit des Regle- 
ments vom 21, Auguft 1875 (Gentralbl. der Unt. Verw. ©. 591) 
im Frühjahre 1881 zu Berlin abgehalten werden wird, iſt Termin 
uf Freitag den 13. Mat d. 3. und folgende Tage anberaumt. 
.. Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
had bei der vorgejepten Dienftbehörde fpäteltend 5 Wochen, Mel« 
tungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei dem Herrn Minifter 
ipaͤteſtens 3 Wochen vor dem Prüfungstermine anzubringen. 

Bei dem Eintritte in die Prüfung bat jede zugelaffene Aſpi⸗ 
tantin eine Prüfungsgebühr von 6 Mark zu entrichten. 
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chentlichen Turnkurſe für im Amte Itenen vierwö 
Aullehrer. 

222% Ir. 49.) 

6. 

Zahl der Unterrichtoſtunden während |Außerdem haben 

5. 4. 

wierricht 
die Theilnehmer des ganzen Kurſus. haben 
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9. 

© 
Schlußfprung aus Stand 

Feifungeermittefungen, 
— — 

—ag mit 
Am Barren aus Stredftüg: 

Sodeugen | Yrım-Beugen und Streden. 
ber bie Schnur ol ohne Sprung ig+ 
brett, von 5 zu 5 Gentimeter 

gerechnet. 

Me Ende | Am Anfang 
u urfus. | des Rurfus. 

Duraiehmitt file Ale. Durfenitt Minimum. 

Ss * = o = . a 

18) 51 010] 45 

2915 4 2 

20 7 7| 25 

ınlos | o| 7| 2% 

ı0| 5|Jo 2 

Am Ende 
des Kurſus. 

> E & | Minimum. 

Warimum. 

Am Anfang | Am Ende 
bes Kurfus. | bes ſturſus. 

für Ale. 
Minimum. 

83 |80)100| 97 

70 |60|105| 83 

89 |85]115| 98 

70,8 |65|100) 99,3 

78 |75|110| 86 

16 
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V. Volksſchulweſen. 

40) Einrichtung der Schulbezirke nad räumlich | 

| begrenzten Diſtrikten. 

Berlin, den 22. September 1 
Auf den Beriht vom 31. v. M. erwidere ih der Königli 

Regierung unter Bezugnahme auf den im Gentralblatte für 
Unterrichtd-Berwaltung von 1874 ©. 221 abgebrudten Erlaß 
12. November 1873 — U. 38541. —, daß id Anftand a 
die anbei wieder zuridfolgende Beſchwerde des Magiſtrates zu 
vom 21. Juni er. wegen theilweiſer Einihulung ded Bahn 
D. zur —— in O. für unbegründet zu erachten. 

Die Königliche Regierung wolle daher nach den in dem gedacht 
Erlaffe zur Richtſchnur vorgejchriebenen Gefichtöpunften die Beſchwer 
nochmals prüfen und bderfelben eventuell Abhülfe verfhaffen, fi 
den Fall aber, daß Sie dem Geſuche zu entipredhen nody fern 
Bedenken tragen follte, anderweit berihten. Der Umftaud, Daß d 
Babnhofs-Reftaurateur R. ſchulpflichtige Kinder niht hat und de 
halb feine Einſchulung nah D. nicht in feinem perfönlidhen Snteref 
liegt, bietet keinesfalls einen triftigen Grund, ihn für feine Peric 
von der Einſchulung der Binwohner des räumlich zu begrengende 
Fr der Ortichaft K., welcher nah O. gewiefen wird, aubzı 

eßen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroiz. 

An 
die Abnigl. Regierung zu R. 

D. III. a. 16991, 

41) Leiftungen des Fiskus als Rechtsnachfolger einc 
fälularifirten Stiftes zu Schulbedürfniffen, Ausidlat 
einer Uebernahme der Durch veränderte Berhältnilic 
erforderlich werdenden Mehrkoften der Schuletnriß: 

ungen. 
(Centrbl. pro 1866 Seite 62 Mr. 20.) 

Im Namen des Königs! 
In Saden der Stadt $., Klägerin und Revidentin, 

wider 
den Fiokus, vertreten durch Die Königliche Regierung zu Kaflel, Der: 
Magten und Reviſen, 
bat der ſechfte Senat bed Königlichen Ober⸗Tribunales zu Berlin, 
in feiner Sitzung vom 8. Juli 1879 für Redt erkannt: 
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daß auf die von der klagenden Stadt erhobene Reviſion wider 
das Urtheil des Appellationsgerichtes zu Kaſſel vom 19. De⸗ 
zember 1878 dieſes Urtheil zu beſtätigen ſei, unter Ver⸗ 
urtheilung der Klägerin auch in dieſer Inſtanz Koſten. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 

Es ift unbeftritten, daß in der aus kurmainziſcher Herrſchaft im 
Jhte 1802 an Heffen übergegangenen Stadt F. daB im Sahre 
103 Taßularifirte geiftlihe Stift St. Peter für die Scyullinder der 
Etat zwei Knabenſchulen gehalten und deren Koften, einfchließlich 
der Lehrerbejoldungen, ganz oder mindeftend zum größten Xheile 
ud den Einkünften ded Stifted oder unter der Verwaltung des 
<tifte8 ftehender Fonds beftritten bat. Es ift ferner umbeftritten, 
25, nachdem dad Vermögen ded Stifte in Folge der Säfkularis 
non auf Heflen, jebt auf Preußen übergegangen, der Heſſiſche 
eiy. Preußiſche Staat diejenigen Leiftungen, welche bid zur Auf: 
sung des Stiftes aus Stiftämitteln an die Schullehrer entrichtet 
sarden, unverändert fortentrichtet hat. Veranlaſſung zu dem vor» 
negenden Rechtöftreite hat nur der Umſtand gegeben, dab, nachdem 
a Bemäßheit der Verordnung vom 29. Juli 1867 eine Erhöhung 
ter Lebrergehalte nothwendig geworden, die Königliche Regierung 
die Aufbringung der hierzu erforderlichen Beiträge von der Stadt 
% m Anipruch genommen hat. 

Die letztere beftreitet, zu dieſer Aufbringung verpflichtet zu fein, 
zei fie davon audgeht, daß dad vormalige Stift alle Ausgaben 
'r die beiden Schulen zu beftreiten gehabt habe, und daß dieſe 
Veryflichtung auf den Staat ald Rechtoͤnachfolger des Stiftes über- 
zgangen fei. Gegenftand des vorliegenden Nechtöftreites find alfo 
nur die von der Stadt eingeforderten Me brbeträge an Lehrerbejol- 
dung Sn Beziehung auf diefe nimmt die Stadt Befreiung für 
die Zukunft und Erftattung des bereitd Gezahlten in Anſpruch. 

Mit Recht iſt diefer Anipruh in der Vorinſtanz für nicht 
karundet erachtet worden. 

Wenn dad Stift St. Peter jo lange es beftand, „alle Koften“ 
der hier fraglichen beiden Schulen beftritt, jo geſchah Died ohne 
Zweifel deshalb, weil diefe Schulen in Mebereinttimmung mit der 
zejetzlichen Sntwidelung des Schulwelend in Deutihland überhaupt, 
firhlihe Anftalten waren, d. h. weil fie von dem Stifte Fraft 
der von ihm vertretenen kirchlichen Intereſſen gegründet waren, ges 
kitet, und demgemäß auch unterhalten wurden. Und wenn ferner nad) 
Säkulartfatton des Stiftes der Stoat die bis dahin vom Stifte 
beſtrittenen Koften der Schulen fortentrichtete, fo geichah dies ohne 
Zweifel in Anerkennung feiner Verpflichtung ftiftungsmäpiger 

16° 
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Verwendung der durd die Säkulariſation auf ihn übergegangeı 
Vermögensbeftände. Dagegen liegt Feine genügend erfennbare tl 
fählihe Grundlage für den Beltand eined Rechtöverhältmifies ı 
wonah das Stift verpflichtet geweien wäre und demgemäß 
Staat die Verpflidtung überfommen hätte, „alle Koften“ 
Säulen a % oder auch nur der bier fraglichen beiden Schu 
in Dem Sinne zu tragen, dab das Stift reip. jebt der Staat a 
für die durdy veränderte Verhältniffe nothwendig gewordenen Mei 
foften der Schulen der Stadt gegenüber aufzulommen hät 
Weder der Umftand, daß die von dem Stifte feiner Zeit beftritten 
Koften angeblid alle damaligen Koften der Schulen umfaßten, n: 
der weitere Umftand, dab das Stift gegen da8 Ende des vor: 
Jahrhunderts Erhöhungen der Kehrergehalte, nady Ablehnung derſelb 
von Seiten der Stadt, aus eigenen Mitteln vornahm, vermag ı 
ſolches Rechtsverhältnis oder auch nur einen Befipftand in Bez 
hung auf ein ſolches zu begründen. Der einaipe thatſächliche 
haltspunkt für den Beſtand eines Rechtsverhältniſſes der fraglid 
Art könnte aus der in den vorgelegten Älteren Urkunden enthalten 
Mittheilung entnommen werden, dab die vorgedadte Ablehnung, | 
der Erhöhung der Kehrergehalte beizutragen, von Selten der Sta 
erfolgt jet, „weil das Stih vermöge des in Mitte liegend: 
Nezefies wegen des ftädtifhen Zehntens die Schulen mı 
beren Lehrer alleinig zu unterhalten verbunden fei”; eine Minh 
lung, die allerdings auf eine auch das Schulweſen berühren! 
vertraggmäßtge Abmadung zwiſchen Stadt und Stift Hindeute 
Diefe Mittheilung iſt jedoh in thatſaächlicher Beziehung zu unb 
fiimmt, und fann um fo weniger für die Annahme eine Ned! 
verbältnifje der vorgedadhten Art ausreichen, als in dem nämlide 
Berichte des Amtsverweſers zu N. vom 27. März 1789, in welde 
jener Mitteilung erwähnt wird, zugleich gefagt wird, „das Etii 
Y nicht zuftänd $ , daß dasſelbe allein die Schullehrer zu unter 
alten ſchuldig jet." Wie denn auch nicht verftändlich fein würde 

wie dad Stift, bei der natürlichen Begrenzung feiner Mittel durd 
das Map feiner Einnahmen und die ihm noch anderweit obliegentt: 
Audgaben, eine ſolche unbegrenzte Verpflichtung dur Unterbaltun 
der Schulen habe übernehmen mögen. Hiernach, und da unbeftritte 
die fraglihen Schulen jept p oͤffentlichen Volksſchulen geworder 
(Ind, hat mit Recht die Königliche Regierung die durch Die verän 
erten Berhältniffe, indbejondere durch die angeordnete Erhöhung te 

Lehrergehalte nothwendig gewordenen Mebrfoften von der Stadt 
gemeinde, als derjenigen Körperfchaft, welche nach dem in Kurheſſer 
beftehbenden Rechte für die Koften der Volkoſchule und indbefonden 
nah der Verordnung vom 29. Juli 1867 für die @rböhung dei 
Lehrergehalte aufzufommen bat, in Anfpruc genommen. 
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Audgefertigt unter Siegel und Unterfhrift des Königlichen 
ihrZribunal. 

Berlin, den 8. Suli 1879. 

(L. S.) (Unterſchrift.) 
fr. 139/79. VI. 870. 

4 Widerruflihleit der Staatöbeihülfen zu den 
:trerbefoldungen. Vorausſetzungen für Die durüd- 
bung Derfelben. Gewährung diejer Staatöbeihülfen 
‚sr zu Gunften der leiftungsunfähigen Mitglieder 

einer Shulgemeinde. 

Berlin, den 10. November 1880. 
Auf den Bericht vom 26. Auguft d. 3. erwidere ich der König» 

iden Regierung unter Rüdjendung der Beſchwerde des Schul- und 
Ameindevorftandes in N. vom 23. März d. 3., indem ich vorweg 
aerle, daß die Legitimation des Schulvorftandes zur Führung die⸗ 
rt Beſchwerde keinem Bedenken unterliegen Tann, dad Yolgende: 
‚Die jederzeit widerruflihen und nur unter Feſtſetzung einer 

-Aimmten Bewilligungdperiode in Gemäßheit der Cirfular-Erlaffe 
en 5. Mat 1869 (Gentralblait 1869 ©. 271 ff.) und 8. Sep- 
mber 1874 (Gentralblatt 1874 ©. 660) fowte nad dem Erlaffe 
van 2l. Dezember 1872 (Sentralblatt 1873 S. 101) zu gewährenden 
<istöbeihülfen können allerdings auch ſchon Innerhalb der Bewilli- 
razeperiode ganz oder theilweiſe zurücgezogen werden, jedod in 
lea Fällen nur, wenn fidh bei Prüfung ded Bedürfniſſes ergiebt, 
5 die zur Aufbringung der Schulunterhaltungskoften verpflichteten 
<hulgemeinden ıc. inzwiſchen in den Stand gelangt find, die gedach- 
ten Koſten ganz oder wenigftend zu einem größeren Theile, als es 
Yeitber veichehen ohne Ueberbürdung aus eigenen Mitteln zu deden. 

Dagegen tft ed nicht zuläffig, dergleihen Staatöbeihülfen aus 
anderen, ald den vorgedachten Gründen ganz oder theilmeife zurüd« 
wieben, und insbelondere darf eine ſolche Maßnahme nicht bloß 
unzelnen Mitgliedern oder einer gewiſſen Klaſſe von Mitgliedern 
ter Schulgemeinde gegenüber zur Geltung gebracht werden, um 
tieielben dadurch indirekt zu nöthigen, fih den Anforderungen, welche 
tie Königliche Regierung in irgend welcher anderen Hinfiht an 
ve Säulgemeinde zu ftellen ſich berechtigt erachtet, fügfam zu 

en. 
Hiernach kann eine theilmeife Zurüdziehung der zur Beſoldung 

bed zweiten und dritten Lehrers in N. gewährten Stantöbeihülfen 
une inſoweit erfolgen, als fich bei erneuter Prüfung ergeben follte, 
daß, wenn bei der Umlegung der gefammten SKoften für die Unter 
baltung de8 Schulweſens auf die Mitglieder der Schulgemeinde 
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unter Borausiehung burpgänglger ceiftungsteaft aller Beiheili 
nah Maßgabe des 8. 31 Zit. 12 Ih. II A. 2. R. verfahren w 
wie e8 nad den Erlaffen vom 22. Sanuar 1856 und 20, Au 
1856 (Gentralblatt 1880 S. 497) und nad der in dem Cirku 
Erlaffe vom 5. Mai 1869 erwähnten Verfügung vom 3. Okte 
1868 (Dentrafbistt 1869 ©. 62) behufs Ermittelung der Zeiftur 
fähigkeit jeded einzelnen Mitgliedes der Sculgemeinde geſche 
jol, um danach den Betrag der zu gewährenden Staatsbeihü! 
zu bemeijen, eine größere oder geringere Zahl der Mitalie 
der Schulgemeinde die auf fie nah dem wirklichen Bedürfiifie t 
Schulſyſtemes repartirten Prinzipalbeitragdantheile in größerem :\ 
geringerem Mae, als etwa feither angenommen worden, cl 
eberbürdung aufzubringen im Stande find. 

Die Köntglige Regierung wolle dabei insbefondere aus d 
Erlafje vom 3. Oktober 1868 (Bentralblatt 1869 S. 62) des Nähe 
entnehmen, daß die zur Lebrerbefoldung gewährten Staatsbeihül 
lediglich den leiftungsunfähigen Mitgliedern der Schulgemeinde 
Gute kommen follen, nit auch denjenigen, welde die auf 
repartirten Prinzipalbeitragäquoten aufzubringen im Stande füı 
ohne überbürdet zu merben. Inwieweit Die Fiſcher und Freilen 
ur Kategorie der lepteren, die Büdner und Hauslente aber 3 
ategorie der erfteren gehören, bleibt der Königlihen Regieru 

überlaflen, zu prüfen. 
Hiernach wolle die Koͤnigliche Regierung Ihre Verfügung, üb 

welche Beſchwerde geführt ift, abändern, die meitere geeignete Be 
fügung unter Beachtung der vorgedachten Geſichtspunkte treffe 
und den Schulvorftand, ſowie auch den Lehrer N. beicheiden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Buttlamer. 

Un 
bie Rönigl. Regierung zu N. 

U. III.a. 18164. 

45) Verpflihtung zur Aufbringung der Koften fü 
Bortretumg eined zum Militärdienfte einberufene 

lementarlebrers,. 

(Eentrhl. pro 1859 Zeite 643 Nr. 160; pro 1877 Geite 345 Nr. 136.) 

Berlin, den 30. Dezember 188 
Der Bericht der Königlichen Regierung vom 28. Oftober d. J 

betreffend die Uebernahme der Stellvertretungsloften für den zun 
Militärdienft einberufenen Lehrer N. zu N., bat Beranlaffung ;ı 
einer erneueten Erdrterung der Frage gegeben, wer zur Lebernahm 
der Stellvertretungdfoften für einen zum Milttärdienft einberufene 
proviforifch oder definitiv angeftellten Lehrer verpflichtet ift. 
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Dieſe Erörterung hat zu dem Crgebniffe geführt, daß die qu. 
K:ten von denjenigen zu tragen find, welden überhaupt die Ver⸗ 
Aibtmg zur Aufbringung der Beſoldung des Lehrerd und der 
eigen Koften der laufenden Schulunterhaltung obliegt, obne 
serihied, ob diejelben (Schulgemeinde ıc.) bei der Berufung des 
rerers zu feinem Amte mitgewirkt haben oder nit. Auch ift 
tans, daß eine Mitwirkung der Schulgemeinde bei Berufung des 
ers nicht ftattgefunden bat, fein Anlaß zu entnehmen, die Koften 
:c Stellvertretung aus Staatöfonds zu deden oder der Schulge- 
aude zur Dedung derfelben eine Staatöbelhülfe zu gewähren. 
n a find der vorliegende Fall umd Tünftige ähnliche zu 
TIERIGEen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Goßler. 

a u 
2 KbrigL Regierung zu N. 
t. M.2. 18493. 

4 Beſchwerden und Einſprüche gegen die Heranzie— 
ang zu folhen Abgaben und Leiftungen für Schulen, 

welde zu den Gemeindelaften gehören. 

Berlin, den 23. Dezember 1879. 
Auf den Bericht vom 27. v. M. veranlaffe ich die Königliche 

Kezierung, den Pfarrer N. in N. auf die nebit Anlagen anbei zu- 
tücfolgende Beichwerde vom 20. Dftober d. 3. dahin zu beicheiden, 
ta, da in der Provinz Weftpreußen gemäß $. 39 der Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 die Schulunterhaltungsfoften in derſelben 
Bak, wie die übrigen Kommunalbebürfniffe von den Ortögemein- 
den fzubringen feten, ihm nur überlafien bleiben könne gegen 
ine Heranziehung zu den zur Schulunterhaltung erforderlichen 
Semeindeabgaben bei dem Ortövorfteher Einſpruch und gegen ben 
Menigen ablebnenden Beicheld desjelben innerhalb ein und zwanzig 

gen bei dem Kreidausichuffe Klage zu erheben, gemäß 8. 49 des 
Geſetes, betreffend die Zuftändigkeit der Berwaltungsbehörben ıc. 
dom 26. Juli 1876 (Gel. Samml. ©. 297). 

Die Verweiſung des Beichwerdeführerd auf 8. 77 bed gedachten 
Geſehes erfcheint in dem vorliegenden Falle nicht am Orte. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

u. An 
Be Lenigl. Regierung zu N. 

U, II. a. 15180. 
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45) VBerpflihtung der im Sculbezirfe wohnen 
Banbväter zur Unterhaltung der Elementarſch ulen 
eltungöbereihe der 88. 29 folg. Th. II Zit. 12 

Allg. Landrechtes, Befreiung der Forenjen von Di 
Verpflichtung. 

Berlin, den 13. Juli 1 
Die hierbei zurüdfolgende Beſchwerde des Gutöbefigers N. 

N. vom 28. Februar d. 4 über erangiehung zu Unterbaltun: 
beiträgen für die Säule in 8. Tann, wie ih dem Königlich 
Konfiitorium anf den Beriht vom 31. Mat d. 3. hiermit ermwita 
für unbegründet nicht erachtet werden. | 

Nah den in Oftfriebland noch geltenden Borfhriften 
88. 29 fi. Tit. 12 Ih. II des Preuhiſchen Allgemeinen Landrech! 
Ikegt die Unterhaltung des Schullehrerd den fämmtlihen Hausvaͤte 
jedes Ortes nad Verhältnis ihrer Befigungen und Nahrungen | 
und ebenfo muß nad 88. 34 ff. a. a. D. die Unterhaltung d 
Schulgebäude und Echulmeifterwohnungen von allen zu einer Schu 
ewiefenen Einwohnern ald eine gemeine Laſt, d. h. als eine gemeii 
ame, welder alle unterworfen, Die zur Schule gewieſen find, g 
fragen werden. 

Unter Hausvätern und Einwohnern im Sinne des $. 29 un 
des 8. 34 a. a. D. find nur folde felbftändige, ein eigenes Gin 
fommen befigende Perfonen zu verftchen, welde in dem Schul 
bezirte nad den Beftimmungen der Geſetze ihren Wohnfig habe 

Die Scuiunterhaltungspflict hat hiernach die Natur eine 
allen im Echulbezirte wohnenden Mitgliedern der Schuigemeint 
obliegenben perfönlichen Derpfüchtung. 

8 liegt deshalb den Forenſen, d. h. Grundbefitzern im Schal 
bezirke, weldye nicht in demfelben wohnen und daher nicht perfönlid 
Drütglieber der Schulgemeinde find, auch wegen des Grundbefipe 
F Zulbezirk eine Verpflichtung zu Schulunterhaltungsbeiträgen 
nicht ob. 

Aus dem Zufammenbange der 88. III, VII und VIE i« 
Dublikationd-Patented vom 5. Yebruar 1794 und der 88. 3, 4 unt 
59 der Einleitung zum Allgemeinen Landrechte ergiebt fich für die 
jenigen andestheile, in welchen Provinzialgeſetzbücher nicht exiftiren 
bin Si der Gültigkeit von Obfervanzen oder emohnheen, daß 

1) gmognheilen, auf welche dad Allgemeine Landrecht an 
einzelnen Stellen verweiſet, oder welche etwas beftimmen, was bie 
Belepe unentſchieden geinen baben, gelten. 

2) Gewohnheiten aber, melde gegen das Geſetz find, mut 
gelten, wenn fie vor der Publikation des Allgemeinen Landrechted 
entftanden find. 

Ich verweife in diefer Hinfiht auf die Ausführungen in dem 
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Hiemtniffe des Königlihen Dberverwaltungsgerichtes vom 27. Des 
‚aber 1876 (Entſcheid. Bd. 1 ©. 211. — Gentralblatt für Die 
Iterrihtöverwaltung 1880 ©. 474). 

Daß in dem Landeötheile Oftfriedland oder in einem die Ge» 
caiade T. mit umfafjenden Diſtrikt von Oftfrieland zur Zeit der 
Puͤllation Des Allg. Landrechtes ein von defjen Vorſchriften hin- 
sh der Verpflichtung zur Unterhaltung der Schulen abweichen- 
da Gewohnheitsrecht (Provinzial⸗ oder Diftiftßobfervans) beftanden 
de, ift nicht behauptet. 

Eine rechtöverbindlihe örtlihe Gewohnheit (Lokalobſervanz) 
er, nah welder zur Unterhaltung der Schule in T. abweichend von 
a Vorſchriften der SS. 29 ff. und 34 ik zit. 12 Ih. II des 
35. Landrechteß, auch ſolche Grundbefiger im Schulbezirke, welche 
2 demſelben nicht ihren Wohnſitz haben, von ihrem Grundbefige 
m Schulbezirke zu den Schulunterhaltungstoften beizutragen ver- 
Hihtet wären, bat fi nicht bilden fönnen, weil die Schule in 
2 nah der von dem Königlichen Konfiftorium in dem Berichte 
a 31. Mai d. 3. nicht beitrittenen Angabe in dem Beſcheide der 
Koiglihen Kirchen « Kommillion zu L. vom 3. Februar 1878 erft 
4 Einführung des Allgemeinen Landredhted gegründet worden ift. 

Das Königlihe Konfiftorium veranlaffe ih deshalb, da ber 
Seßbefiger N. und deffen Miterben im Schulbezirfe T. nicht wohnen, 
tie Berfügung vom 13. Januar d. 3. zurüdzunehmen und, injoweit 
<talbeiträge für die Sabre 1877, 1878 und 1879 von den 
Saunnten im Wege ded Verwaltungdzwangdverfahrend bereit ein⸗ 
zezegen jein follten, deren Rüdzablung anzuordien. 

‚ Bon dem dem Sculvorftande und dem N. zu ertheilenden 
Lriheide wolle das Königlihe Konfiftorium mir demnädft eine 
Andrift einreichen. 

Sollte übrigens, wie ed nad) der Eingabe des Schulvorftandes 
ven T. vom 15. April d. 3. den Anichein hat, der Schulvorftand 
der Meinung, fein, daß die Gebrüder N. auf Grund eines befonderen 
Rehtstitels verpflichtet feien, von ihrem Grundbeſitze in T. Beiträge 
ar Unterhaltung der Schule dafelbft zu leiften, fo würde dem 
Shulvorftande lediglih zu überlaffen fein, den vermeintlichen Ans 
mb im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen, dagegen 
aiht die Rede davon fein können, die ftreitigen Leiftungen im Wege 
ke Verwallungszwangdverfabhrend beizutreiben. 

Ich — ſchließlich der Erwägung des Königlichen Kon⸗ 
fſtoriums ob und in wie weit es thunlich und nach dortigem Rechte 
zuläffig fein möchte, die Heranziehung auch ber Sorenen u den 
Keſten der Unterhaltung der Schule in T. dadurch herbeizuführen, 
daß die politiiche Gemeinde T. unter Genchmigun der Kommunal» 
auffihtöbehörde die Schulunterhaltungslaft ale Rommunallaft zu 

 bernehmen befchließt, indem ich dieſerhalb auf das Erkenntnis des 
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Königlichen Oberverwaltungsgerichted vom 28. November 1877 (1 
tralbl. 1878 ©. 107) verweiſe. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Goßler. 

4 
das Rönigi. Ronfiforium zu Aurich. 

U. II. a. 14566. — 

46) Vertheilung der Schulunterhaltungsbeiträge au 
die Haußpväter der Schulfozietät gemaß $$. 29 un: 

Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Landrechtes. 

Berlin, den 28. September 18 
Dem Köntglihen Konflftorium erwidere ih bei Rückſend 

der Anlagen des Berichtes vom 6. d. M., dat die Beſchwerde 
Amtshauptmanne, Regierungsrathes N. und Benofien zu N. | 
fihtli der Vertheilung der Schulunterhaltungsbelträge für un 
gründet nicht eradhtet werden Tann. 

"Die Koften der Unterhaltung der evangelifhen Schule in 
find gemäß 88. 29 u. f. Zit. 12 Th. II des Preußiſchen A 
Landrechtes von fämmtlihen Haudvätern der Schulfjozietät 
tragen und gemäß 8. 31 a. a. DO. unter die Haußväter nah 3 
balints ihrer Befipungen und Nahrungen billig zu vertheilen. d 
Dort „Befipungen” weiſet auf den Ertrag der dem Hausva 
gebörigen Grundftüde, das Wort „Nahrungen” auf das Einkomm 
des Haußvaterd hin. Beides fol bei der Vertheilung der Beitä 
berüdfihtigt werden. Es muß deshalb eine Vertheilung nad de 
-Mapftabe der fombinirten Grund», Gebäudes, Klaffen- und Ei 
fommenfteuer, geeigneten Falles audy der Gewerbeftener — g 
Ausſchluß der Sau rgewerbeftener — als dem $. 81 völlig an 
ſprechend erachtet werben. Ich verweile in dieſer Hinficht wu 
Anderem auf daB Erkenntnis des Ober» Berwaltungögerichted ve 
28. März 1877 — Gentralbl. S. 241 —, welches dies als gmm! 
fäglich autreffenb anerkennt, fowie auf den Erlaß vom 9. Dezemtt 
v.3. unter Nr. 1 — Gentralbl. 1880 S. 492 — Dies It dem Ke 
niglichen Konfiftorium auch bereitö in der Beſchwerdeſache bed Delt 
nomierathes N. über feine Heranziehung zu den Unterhaltungstofe 
der Schule in D. dur den — vom 25. Juni 1874 0 
Öffnet worden. _ 

Demnach ift der vorliegenden Beſchwerde dadurch Abpälfe 3 
verfchaffen, daß fortan bei Vertheilung der Beiträge zur Unterhel 
tung der Schnle in N. nicht bloß das Verhältnis der Klafjen- mi 
Eintommenfteuer, fondern auch das der Grund⸗ und Gebaͤndeſtene 
um Mafftabe genommen wird. Es kann nachgelafſen werden, dei 
terbei die Grund⸗ und Gebäudefteuer nicht mit dem vollen Betrag! 
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Ieienigen Prozentſatzes herangezogen wird, mit weldhem bie Klaſſen⸗ 
u Einlommenftener belaftet wird, Doch tft die Grund- und Ge⸗ 
Fr mindeftend mit der Hälfte dieſes Prozentſatzes heran⸗ 
snehen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Erotr. 

An 
vet Binigl. Konſtſtorium zu Aurich. 

et. ULea. 17167. 

4) Befreiung Der Beamten von Schulbeiträgen zum 
S&ulverbande ded Drted, an welchem die Behörde, bet 
ter fie angeftellt find, ihren Sitz bat, wenn fie nicht 
:adiefem, fondern an einem anderen Orte, außerhalb 

des Schulbezirfes, ihren Wohnfip haben. 

Berlin, den 8. Dezember 1880, 
Die Beichwerde über die hierbei zurüdfolgende Verfügung der 

Kiniglichen Regierung zu Schleswig vom 15. Juli d. 3. kann, wie 
4 dem Schullollegium auf die Vorftellung vom 11. Auguft d. 3. 
bermit erwidere, für begründet nicht erachtet werden. 

Diefe Beichwerde geht von der Annahme aus, daß der Haupt⸗ 
aut Koutroleur N. und der Hauptamts-Alfiftent N., weldye bei 
von Königlichen Hauptſteueramte in J. angeftellt find, einen doppel⸗ 
ta Vohnſitz hätten, nämlich ein ſogenanntes gefeplicheö oder 5 
dendiges Domizil in J., wo die Behörde, bei weicher fie angeſtellt 
had, ihren Sig hat, und ein zweites, thatſächliches in ©. 

Diefe Annahme aber ift eine irrtbümlihe. Die Berufung des 
S&ulfollegiums auf den Mintfterlal-Erlab vom 14. November 1860 
Centralbl. für die Unterrichtd« Verwaltung 1860 Seite 778) ift 
zit geeignet, die pebadıie Annahme des Schulfollegtums als begrün- 
bet hun, weil die Ausführung in dem gedachten Erlaſſe, Bes 
ımte hätten dort, wo bie Behörde, bei weldyer fie angeftellt find, 
ihten Sitz bat, ein domicilium necessarium und diejed Domizil 
Inne von dem Beamten weder hilföweigenb noch auddrücklich 
iufgegeben werden, nach anderweitiger Erwägung bereits durch den 
Ninifterial-Erloß vom 24. Februar 1863 (Centralbl. 1868 ©. 186) 
berichtigt worden ft. 

Der Sachverhalt ift hiernach fo, daß die beiden im @ingange 
nannten Beamten, welche ihren Wohnſitz in S. genommen haben, 
was, wie ih mit Rückſicht auf die Vorfchrift des 8. 92 Tit. 10 
3b. II des Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes vorausfepe, micht 
ohne Vorwiſſen und Genehmigung ihrer vorgefeßten Dienftbehörde 
geihehen fein wird, ihr Domizil lediglih an einem Orte, naͤmlich 
m S. nicht aber einen doppelten Bobuflg baben. 
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Hieraus aber ergiebt fih, dab bie gedachten Beamter ®| 
träge zu den Schulunterhaltungsloften in 3., welche niht als SKı 
munallaften, fondern von der mit der Stadigemeinde 3. m 
identiihen Schulgemeinde 3., beziehungsweife von den in Ed 
bezirfe wohnenden Mitgliedern der lepteren aufzubringen find, zu 
u, elften baben, weil fie niht im Schulbezirke ihren Mohn: 
aben. 

Daß das Verlangen der Heranziehung der gedadyten Beami 
zu den Schulunterhaltungäfoften in 3. auf die finguläre Beftimmmu 
ded 8. 8 der Verordnung vom 27. September 1867 (ei -Samım 
©. 1648), nach welder jeder Beamte beatglich der Kommamalt: 
fteuerung feines Dienfteintommens als Oimwopnet deöjenigem (Fi 
meindebezirkes zu betrachten ift, in welchem die Behörde, Der 
angehört, ihren Si bat, nicht begründet werben kann, bat d 
Schultolegium bereitö felbft anerfannt. Cbenfowenig aber entha 
die Verordnung vom 27. September 1867, betreffend die algemei 
Regelung der Staatödienerverhältnifie in den neu erworbenen Lande 
theilen (el Samml. S. 1619) irgend eine Beitimmung, auf we 
de das gedachte Verlangen begründet werben fönnte. 

Wenn, wie dad Schullollegtum bemerkt, Kinder von Beamte 
die bei einer Behörde, weldye ihren Sig in 3. hat, angeftellt fin! 
ihren Wohnfig aber in ©. haben, ſtets ohne Entrihtung eine 
Sremdenfchulgeldes in den J.'er Schulen als Kinder von Schul 
intereffenten aufgenommen worden find, fo tft auch dies ohne ent 
Icheidende Bedeutung, da die Schulgemeinde in J. für ſolche Kinder 
wie im Mebrigen für frembe oder auswärtige Kinder überhaupt 
außerordentliches Schulgeld zu fordern berechtigt ift. | 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Buttlamer. 

Un 
das Säullollegium zu 9. 

UV. III.a. 17620. 
Rn Te — — u 

48) Berpflihtung der Geiftlihen und Lehrer zu Schul- 
unterbaltungabelträgen im Geltungäbereide ber 
88. 29 ff. Zit. 12 Th. II des Allgemeinen Landrechtes. 

Berlin, den 5. Mat 1880. 
Ew. Hochehrwürden Vorftellung vom 6. November v. 3., betreh 

end die ertbehlung und Aufbringung der Interhaltungsbeiträge 
ür die Schule in N., bietet, wie — Ihnen unter Rückſendung der 
nlage erwidere, keinen ausreichenden Anlaß, anf die von Ihnen 

gewinfchte prinzipielle Erörterung der Frage einzugeben, ob es zu⸗ 
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#3 fei, den Lehrer von Scyulunterhaltungsbeiträgen frei zu laffen, 
zum inwieweit der Schulvorftand und bezw. die Schulfozietät 
*: freilafiung des Lehrerd von Schulunterhaltungsbeiträgen beſchlie⸗ 
tn inne und ob und inwieweit bei der vorjährigen Bertheilung 
Sn Beiträge überhaupt vorfchriftgmäßig verfahren worden. 

den, wie Sie angeben, im vergangenen Sahre durdy den Orts⸗ 
Im ald Schulvorftandöporfigenden geftellten Antrag, Sie von 
du Schulſteuer au befreien, ſcheinen Sie ſelbſt nicht weiter verfolgen 
‚2 zollen. Sufoweit Sie aber etwa meinen, in der Beltimmung 
te Antheiles an der Schulſteuer in Folge der Freilaſſung des 
vers von derfelben über die Gebühr belaftet zu fein, jo fommt 
in Vetracht, daß, wenn der Lehrer fortan zur Schulfteuer heran⸗ 
xzczen würde, dies gleichwohl eine thatſächliche Ermäßigung Ihres 
I:theiled an Diefer Steuer nit im Gefolge haben würde, weil in 
m Halle zur Ausgleichung der durd die Heranziehung des Leh⸗ 
3 zur Schulfteuer eintretenden Verminderung des Einkommens 
eilben eine entiprechende Erhöhung der Befoldung dedfelben nicht 
wid zu vermeiden fein würde, indem feiner Zeit bei Bemeffung 
ve Austömmlichleit der Beſoldung und bei Keftfegung derſelben 
* Vorausfetzung zu Grunde gelegen hat, daß ber Eehrer, einer 
vahhrigen Praxis entiprehend, von Schulunterhaltungdbeiträgen 
Ta . 

biernach iſt Ew. Hochehrwürden Beſchwerde eine weitere Folge 
ft zu geben. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

Un 
“ Harrer Herren N. Hochehrwülrben zu N. 

U.Ii.a. 15957. 

2. 
Berlin, den 25. Oftober 1880. . 

Auf die Borftellung vom 20. September d. 3. erwidere ich 
Em, Hohehrwürben unter Hinweifung auf die Erfenntniffe des 
“rmaligen Königlichen Obertribunald vom 8. Dftober 1866 (Ardiv 
U Rechtsfaäͤlle Vd. 66 ©. 53) und bed Königlichen Oberverwal- 
imgßgerihtes vom 17. Sanuar und 7. Zebruar 1877, ſowie auf 
die Ellafſe vom 27. und 28. Februar 1877 (Gentralblatt für die 
Interrihlö - Verwaltung 1877 ©. 159, 165, 166), betreffend die 
demogipflicht der Beiftlichen und der Schullehrer zur Unterhaltung 
der Sozietätoſchulen, dab der von Ihnen zuglcid im Auftrage ber 
tertigen Bohrer geftellte Antrag, anzuordnen, daß Pfarrer und Lehr 
fr zu derjenigen Quote ber E Hulanterbaftungsfoften, welche durch 
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Zufchläge u Klaffen- und Einfommenfteuer aufzubringen ift, 
mit der Hälfte ihred Einfommend herangezogen werden dürfen, m 
begründet ift, und dat ich mid demnach nicht in der Lage befin 
dieſem Antrage zu entipredhen. | 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroiz. 

An 
den Pfarrer und Lokal⸗Schulinſpektor zc. 

U. III. a. 17554. 

49) Beitragspfliht der Seiftlihen zur Unterbaltn: 
der Sozietätdfhulen. Zeit, für melde Nadhforderu: 

der Beiträge zuläffig tft. | 
(Eentrbl. pro 1880 Geite 679 Nr. 156.) 

Berlin, den 30. September 188 
Em. Hochehrwürden Beihwerde vom 12. Ausuft d. J. üb 

Ihre Heranziehung zu Schulbeiträgen für die katholiſche Schule 
N. ift inſoweit für begründet zu erachten, als foldye Beiträge am 
für die Zeit vom 1. April bis zum Ende bed Jahres 1879 vi 
Ihnen eingezogen worden find. 

Die erit unterm 6. Februar d. I. erfolgte Nachforderung die 
Beiträge war nit mehr autäffe, weil gemäß ss 6 und 14 di 
Geſetzes vom 18. Zuni 1840 (Gef. Samml. S. 140) Schulbeiträ 
im %alle gänzlicher Hebergehung nur für das Kalenderjahr, w 
die Nachforderung geltend pemagt wird, nachgefordert werden dürfen 

Die König ide Reglerung in N, wird demgemäß die Rüd 
zahlung der Sculbeiträge für den gedachten Zeitraum an £i 
anordnen. | 

Im Uebrigen aber vermag ih Ihrem Antrage, Ihre Befreim; 
von Schulbeiträgen für die katholiſche Schule in N. herbeizuführen, 

nicht zu entipredhen, vielmehr muß es in diefer Hinficht bei tem 
ablehnenden Beſcheide der Königlihen Regierung in N. vom 6, Ari 
2 ten. den darin angeführten zutreffenden Gründen fein Bewentei 
ebalten. | 

Was indbefondere Em. Hodpehrwürden Berufung darauf betrifft 
daß Sie ſeitens des Schulvorftandes, welchem nad 8. 3 der In 
ftruftton der Königlihen Regierung in N. vom — die Aufftellumi 
der Repartitionslifte obliege, feither noch niemals zur Zahlung dos 
Schulbeiträgen veranlagt worden feten, jo ift die Berufung hieran 
ohne entjcheidende Bedeutung, weil der Umftand, daß der Schul— 
vorftand bei Vertheilung ber Schulbeiträge unter Nichbeachtung bei 
88. 29 ff. Tit. 12 Th. II A. L. R., wonach diefe Beiträge unter 
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v Mutlichen Hausväter der Schulgemeinde vertheilt werben jollen, 
eraffen bat, ſolche au auf Ew. Hochehrwürden mitzuvertheilen, 
:&: geeignet ift, die Defugnid und Obliegenheit der Königlichen 
“uerung, von Auffichtöwegen Darauf zu halten, dab die Berthei- 
=; ver Schulbeiträge den gejeplihen Borfchriften gemäß erfolge 
= zicht einzelne Hausväter von den Schulbeiträgen freigelaflen 
za, auszuſchließen oder einzufchränten. Sm vorliegenden alle 
"zz 3 halten, hatte die Königliche Regierung um fo mehr Ber- 
:uanz, als die Areilaffung einzelner Hausväter von Schulbei- 
en Die Leiftungdfähigleit der Schulgemeinde mindert, welder 
:::m ihrer beſchränkten Leiftungsfähigleit eine bedeutende Beihülfe 
z Schulunterhaltung aus Staatsmitteln gewährt worden iſt. 

Senn übrigens, wie Ew. Hodehrwürden angeben, Geiftliche 
=:rrer Konfeifionen im Regierungsbezirk N. zu den Schulbeiträgen 
2 2a Schulgemeinden, welchem diefelben ald Haudväter angehören, 
1 berangegogen werden, fo überlaffe id Ihnen, die betreffenden 
Sie Der Königlichen Regierung in N. zu bezeichnen. 

4 
- Simwerweler Herrn N. Hochehrwürden zu R. 

Abſchrift des vorftehenden Beſcheides erhält die goͤn giche Re⸗ 
an zur Kenntnisnahme auf den Bericht vom 17. September 
: I und zur weiteren Beranlaffung mit dem Bemerfen, daß die 
„mung ber Königlihen Regierung auf das Gefeh vom 12. Juli 
76 (Bel. Samml. S. 288) für zutreffend nicht erachtet werden 
aa, weil diefed, lediglich die Veranlagung und Erhebung der diref- 
a Stastöfteuern nach dem Gtatsjahre betreffende Geſetz und die 
iteriften desſelben über die Berechnung der Verjährungdfriften 
exe analoge Anwendung auf die Berechnung der Berjährungsfriften 
dei den im $. 14 des Geſetzes vom 18. Juni 1840 gedachten Ab- 
sen, zu welchen auch die Schulbeiträge gehören, nicht geftatten, 
zed daß ein grundjäplich verfchiedenartiges Verfahren in Bezug auf 
* Deranziehung der Geiſtlichen zu den Schuljozietätäbeiträgen je 
2 der Berjchiedenheit der Konfeifion, welcher diefelben angehören, 
= zuläffig nicht zu erachten fein würde. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Mi von Puttlamer. 

de Lonigl. Regierung zu N. 
U. I.2. 17378. 
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50) Grundſätze über die Aufbringung von Schulb 
trägen für Schulen innerhalb eines Gutsbezirkes 
@eltungöbereihe der Sänlorbnung für die Prov 

Preußen vom 11. Dezember 1845. 
Iſt der Schulvorftand berehtigt, auf Zahlung um 
legter Shulunterhaltungsdfojten gegen die vermei 
ih Pflichtigen im Demaltungöftreitverfahren 

agen 
Bedarfderfelbe zur Anftellungvon Klagenvorden Be 
waltungsgerihten einer Autorifation der Regierung! 

Schulorbnung für die Elementarſchulen ber Brovinz Preußen vom 11. 
zember 1845 86. 32, 39, 42, 55, 56 ©. von 18406 &. 1). 

Zufändigfeitegefet vom 26. Juli 1876 88. 77, 78. 
Miniſterial⸗Inſtruktion au Ausführung der Kreisorbnung vom 20. € 

tember 1873 (M. Bl. d. i. B. ©. 259). 

Enbnrtheil bes I. Senates vom 18. Februar 1880. 

I. Kreisauoſchuß bes Kreifes Tuchel. 
I, Bezirkoverwaltungẽegericht zu Marienwerber. 

Sn Groß⸗Kl. befindet fi eine Schule, deren Borftand den 
3. wohnenden Bellagten für verpflichtet erachtete, zu den Eh 
unterbaltungdfoften beizutragen, weil Legterer Eigenthümer eiı 
im Gutsbezirke Groß⸗Kl., auf einem dazu gehörigen Vorwerke 
belegenen Mühlengrundftüdes fe. Nachdem die Zahlung des 
forderten Betraged von 12 Mark 39 Pf, welcher zugleih Schulb— 
foften umfaßte, verweigert und auch deren zwangsweiſe Einziebu 
durch den Landrath abgelehnt worden war, erhob der Schulvorfts 
Klage. — Auf die von dem Bellagten gegen dad ihm ungünfti 
erfte Urtheil eingelegte Berufung erfolgte inde die Abweifung } 
Klägerb, weil der Nachweis einer Verpflichtung ded in Aniprud @ 
nommenen nicht erbradht fet. 

Die gegen diefe Entfheidung von dem Kläger eingelegte Ra‘ 
fion wurde Yeitens des Oberverwaltungdgerichted, ſoweit es fid u 
Schulbautoften handelt, als unftattbaft, im Hebrigen als unbegrüut‘ 
verworfen. , 

Gründe. 

Soweit das ergangene Erkenntnis fih auf Baubeiträge beziel 
ift dasſelbe nach 8. 78 des Zuftändigkeitögefeges vom 26. Juli 18: 
endgültig und nach $. 5 des Geſetzes über die Berfaffung der Dr 
waliungögerichte ꝛc. vom 3. Zuli 1875 durch die Revifion mid 
anfechtbar. Dad eingelegte Rechtsmittel mußte mithin hinfichtli 
bielen Theiles ded Streitgegenftandes als unzuläffig zurückgewieſt 
werden. 

*) Entfeidungen bes Rönigl. Oberverwaltungegerichte® Banb 6 Geite 15 
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Anlangend den Reſt der Forderung, fo unterſcheidet die Preußtiche 
Z&ulerdnung vom 11. Dezember 1845 (G. S. 1846 ©. 1) zwiſchen 
..n Schulen der Landgemeinden, der Berbände foldyer. oder der 
Settände von Landgemeinden und Gutöbezirken und den Schuien 
ur Gutsbezirke allein. 

Bährend der $. 39 a. a. D. für diejenigen erfterer Kategorie 
»&rtimmung enthält, die Ortsgemeinden und die fonft zur Schule 
‚einigen Ortſchaften hätten die Mittel zur Unterhaltung der Schule 
- terjelben Weiſe, wie die übrigen Kommunalbedürfniffe, aufzus 
singen, jepen die 88.55 und 56 a. a. O. für die Schulen in Guts⸗ 

cizitlen — nad) dem Drarginale „auf gutöherrlicdem Lande” — feft: 
$. 55. „Bür das Schulbedürfnid der außerhalb eined Kom⸗ 
munalbezirted auf gutöherrlichem Vorwerkslande wohnenden 
Dienftboten, Zagelöhner, Anſiedler und berrichaftlichen 
Beamten muB entweder duch Anſchluß an eine benachbarte 
Schule oder durd Errichtung einer eigenen Schule geforgt 
werden.” 

8. 56. „Der Grundherr ift verbunden, die hierzu erforder: 
lichen Koften, foweit die Anwohner gu deren Aufbringung 
nicht im Stande find, ebenjo wie die Koften der Armen- 
pflege, zu beftreiten.” 

Daraus folgt, daß Beklagter nur dann zu den in Rebe ftehenden 
Rtın hätte herangezogen werden dürfen, wenn er zu den Anwohnern 
ts Gutsbezirkes gehörte. Nach dem maßgebenden gemeinen Sprach⸗ 
stauhe — $. 46 der Einleitung zum A. L. R. — iſt indes 
Bierzu eine Perſon, weldhe außerhalb des Bezirkes eines jelbitändigen 
ntes ihren Wohnſitz bat, nicht zu zählen; und zu der Annahme, 
daß Beflagter etwa einen doppelten Wohnfig, in 3. und auf dem 
Nüblengrundftüde in K., babe, geben die Erklärungen der Parteien 
leinen Anhalt. 

Aber felbit wenn DBellagter ein Anwohner des Gutöbezirked 
Greß⸗Kl. wäre, fo würde es ſich doch nicht haben rechtfertigen laffen, 
auf ihn nach den Beftimmungen des $. 39 oder $. 42 der Schul⸗ 
zmung vom 11. Dezember 1845 Scyulbeiträge aus dem Grunde 
a reparticen, weil dieelben Kommunalabgaben jeien. 

Es ift freilich richtig und in dem Erlaſſe des Unterrichtsminiſters 
tem 19. April 1862*) (M. Bl. d. i. V. ©.208) ausgeſprochen, daß 
se Preußiſche Schulordnung das fogenannte Kommunalprinzip ans 
elannt bat und daß Die Gutöbezirfe den Gemeinden Toordinirte 
Körper find, — vergl. die Minifterial-Inftruftion ge" Ausführung 
ter Kreidorduung vom 20. September 1873 (M. BL. d. i. V. 
<. 259). Allein hieraus folgt keineswegs, daB aud die innere 
Otganiſation diefer Körper Tongruent oder einander nur ähnlich fei 
— 

) Centebl. d. Uut. Berw. pro 1562 Seite 284. 
1881, 17 
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und daß, was von Gemeinden gilt, audy ohne Weiteres oder an: 
auf Gutsbezirke angewendet werden dürfe. Daß dies insbeſon 
binfihtlih der Kommunallaften nicht der Fall ift, ergeben die A 
führungen des Erlaſſes des Mintfterd ded Innern vom 21. Noven 
1875 (M. Bl. d. i. V. ©. 76), welder ausipridt, daß ſelbft 
Wege der Vereinbarung eine Untervertheilung der Ortokommu 
faften eines felbftändigen Gutsbezirkes mit öffentlich rechtli 
Wirkung nicht ftattfinden könne. 

Es würde deshalb daraus, daß die Unterhaltung der Element 
Ichulen der Provinz Preußen eine Kommunallaft ift, als allgem:i 
Regel nur folgen, dag ein Gutöbefiger fi ihretwegen nit an en 
im Gutsbezirke vorhandenen Parzellenbefiger regreffiren dürfe ı 
daß felbftverftändlih der für die Landgemeinden vorgefchrieb: 
Repartitiondmodud nit zur Anwendung kommen Tönnte, weil e 
Repartition überhaupt unftatthaft ift. 

Der vorftehend angeführte 8. 56 der Schulorbnung entb 
indes hinſichtlich der Schulbeiträge eine hiervon abweichende fin: 
läre Beltimmung: es können im Gutsbezirke auch Dritte, die A 
wohner, zu Sculleiftungen herangezogen werden. Dies darf al 
nidht nach den für die Aufbringung der Kommunalfteuern in Lan 
gemeinden geltenden Vorſchriften geſchehen, fondern nur nady de 
jenigen des 8. 60 der Schulordnung, die dahin lautet: 

„Die Regierung beftimmt nad) vorgängiger Ermittelung d 
Nabrungeitanded der Anwohner, wieviel ein jeder derfelk: 
zu den Beiträgen für... ... die Errichtung einer eigen 
A beizuſteuern hat. Den Ausfall überträgt der run! 
err. 

Die Boraudfegung einer jeden von dem Anwohner eines Gut! 
bezirkes zu beanipruchenden Schulſteuer ift mithin die „Beftimmung 
der Regierung. Daß eine folhe für die Schule in Groß⸗K 
getroffen jet, ift von dem Magenden Schulvorftande weder behaupte‘ 
noch nachgewieſen. Aber aud wenn died der Zall fein follte, würt 
eine derartige Beftimmung, wie oben dargethan, auf den Bellagter 
feine Anwendung finden, da derfelbe nicht gu den Anwohnern gehitt 
und erübrigt fi deöhalb, in diefer Beziehung nody nähere Erbe 
bungen anzuflellen. 

Konnten hiernach die Zurüdweifung des eingelegten Rechtömittel 
und die Beftätigung des angefodhtenen Erfenntnifjes feinem Bedente: 
unterliegen, fo würde die Abweiſung der Klage überdies auch ſcho 
aus dem Grunde gerechtfertigt geweſen fein, weil dem Schulvorftand 
ein Klagerecht überhaupt nicht zufteht. 

Aus der Beftimmung unter 1 des $. 77 des Zuftändigfeitt 
feitögefeßeö vom 26. Juli 1876 ift ein foldyes nicht herzuleiten; den 
dieſe Vorfchrift hat, ſoweit fie ſich auf fteuerartige Leiftungen fü 
die Schulen bezieht, wie in den Endurtheilen des Oberverwaltungs: 
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‚ictes vom 8. Dezember 1877*) und vom 1. Mai 1878 (Ent- 
+atangen Bd. III. ©. 126 und S. 154) auögeführt ift, den 
’zd, dad in dem $. 14 des Gefehed vom 18. Juni 1840 (©. ©. 
2.140) für Schulabgaben vorgefähriebene Reklamationsverfahren 
cha zu ordnen, dab die Entſcheidung im Streitverfahren an die 
<ue des früheren Rekursbeſcheides tritt. Ein derartige Ber- 
ka fonn aber nur von einem zu der Steuer Herangezogenen 
- ht auch gegenüber dem Genfiten von der zur Steuerveran» 
sm; berechtigten Behörde — anbängig gemadyt werden. Gin 
tazerecht zwecks inziehung von Steuern ift der Behörde nicht 
ten; vielmehr bewendet e8 bei ihrer Berechtigung, die von ihr 

ſtenerpflichtig Erachteten zu veranlagen und event. die Steuer: 
eerung im Wege der Erefution beizutreiben bezw. beitreiben zu 
In, Lehnt die mit den Befugniffen zur VBollftredung der Erekution 
zajehene Behörde die Gewährung der Beihülfe ab, jo bleibt dem 
<buloorftande Die Beichwerde an die höheren Inſtanzen überlaffen. 

Denn der Beklagte endlih no in dem Termine zur münd- 
den Verhandlung des Streitfalled vor dem Gerichtöhofe, in 
Saderholung eines in der Klagebeantwortung geftellten Einwandes, 
" Abweifung des Klägerd ſchon wegen der mangelnden Autorifation 
a Regierung als Auffichtöbehörde gefordert hat, fo fonnte diefes 
Stangen als ein berechtigted nicht anerkannt werden; denn unter 
vı im 8. 32 der Preußiihen Schulordnung vom 11. Dezember 
1% gedachten Klagen, zu beren Anftellung jene Autorifation er 
ttelih ift, Find Tediglich diefenigen gemeint, weldye nad Lage der 
mligen Geſetzgebung zur Verfolgung von Rechtsanſprüchen vor 
“a ordentlichen Gerichten beftimmt waren. 

M Bertheilung der Shulunterhaltungstpften im Gel» 
tungtgebiete der Provinzial-Schulorbnung vom 11. De- 
zenbet 1845 unter die zur Schule gehörigen Gemein» 
ac Beſchlußfaſſung der Gemeinden wegen Erſetzung 
8 gefeglihen Vertheilungsmaßſtabes durch einen 

ındern unter Genehmigung der Aufſichtsbehörde. 

Berlin, den 23. Dftober 1880. 
‚ dem in der Vorftelung vom 9. Auguft d. 3. von Ihnen und 

"gen anderen Grundbefigern aus der Gemeinde N. geftellten An- 
Ne, anzuordnen, daß über die inrichtung der N.'er Schule, 
mie über die Bertheilung der Koften ein neuer Beichluß gefaßt 
“ad dem entſprechend der Rezeß, d. h. die Schulmatrifel geändert 
verde, kann ich mich nicht veranlaßt finden, zu entſprechen. 

Die Errichtung einer neuen Schule in N., unter Zuweiſung 
J Ceuttol. d. Unt. Berw. pro 1878 Seite 110 und 118. 

17* 
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der Ortſchaften N. N. zu‘ der neuen Schule anzuordnen, war 
Königliche Regierung ge N. auf Grund des 8. 18.k. der Geſchoͤ 
Snftruftion für die Regierungen vom 23. Dftober 1817 und 
8.54 der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ber 
tigt. Sie hat diele Anordnung erft getroffen, nachdem fie zuvor 

itglieder der betbeiligten Gemeinden gehört, welche, foweit fie 
dem Berbandlungdtermine am 29. Sanuar d. 3. erihienen fi 
mit großer Majorität ihre Zuftimmung zu dem besüglihen Cd 
einrihhtungsplane erflärt haben. Died if u. A. insbeſondere aı 
von Seiten eined Mitunterzeichners der Vorſtellung vom 9. Auyı 
d. J., des Schöffen und Grundbefigers N. gefchehen. Im Uebriz 
aber würde es auch der Zuftimmung der betbeiligten Gemeint 
ur Einrichtung des neuen Schulverbandes überhaupt nicht bedu 
—* weil dieſe Einrichtung dem Schulintereffe entſprechend mw 
und die örtlichen Umftände diejelbe nöthig machten. Die Grün! 
weldhe die Königliche Regierung zu der Anordnung der Errichtu 
der neuen Schule beftimmt haben, find von mir zutreffend befund 
und dur die Anführungen Shrer Borftellung‘ nicht widerlegt we 
den. Es muß deöhalb bei der diesfälligen Anordnung fein Bewe 
den bebalten. 

Zu einer Beſchwerde darüber, dab der Antheil der einzeln: 
zu der neuen Schule gehörigen Gemeinden an den Koften der U: 
terhaltung berfelben nicht entſprechend der geſetzlichen Regel (8. 4 
der Provinzial» Schulordnung vom 11. Dezember 1845) nad & 
Zahl der Haushaltungen, fondern nach dem VBerhältniffe der Direkte 
Staatöfteuern feftgeiegt worden, fünnen Sie und die Mitunter 
zeichner der Borftellung vom 9. Auguft d. 3. als einzelne Mit. 
glieder einer der betheiligten Gemeinden nicht für legitimirt erachte 
werden. Die Verpflichtung zur Aufbringung der Mittel zur Unter: 
haltung der Schule liegt den DOrtögemeinden und den fonft zur 
Schule gehörigen Ortſchaften ob. & würden deshalb eventuel 
nur diefe Gemeinden felbft Tegitimirt fein, bezüglich der gebadten 
Zeftfepung Beſchwerde zu führen oder, ſoweit zwiſchen ihnen felbit 
über Die Verpflichtung zur Leiftung von Schulbeiträgen nad det 
von der Königlihen Regierung dieſerhalb getroffenen Feſtſetzung 
Streit entftände, einen folden Streit unter einander im Wege bei 
Berwaltungdftreitverfahrens gemäß $. 77 Nr. 1 des Zuftändigfeitt 
gefeped vom 26. Zult 1880 zum Austrage zu bringen. 

Ahnen da egen und den übrigen Unterzeichnern ber Vorftellung 
vom 9. Auguf .$. als einzelnen Mitgliedern der Gemeinde R. 
fann, wenn Sie Ihre Verpflichtung oder Veranlagung zu ben Or 
meindelaften in N. infoweit ſolche aus Anlaß ber Feftfepung erhoben 
werden, welde die Königlihe Regierung in Betreff des von ben 
beteiligten Gemeinden aufzubringenden Antheiles an den Schul: 
unterhaltungdloften getroffen hat, beftreiten, nur überlaffen bleiben, 
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er dem Gemeindevprfteber zu rellamiren und gegen den von dem- 
‚en hierüber zu ertheilenden Befcheid, wenn — 9— ablehnend iſt, 
mis $. 49 des Zuſtändigleitsgeſetzes vom 26. Juli 1876 innerhalb 
ı Zagen bei dem Kreisausſchuſſe Klage zu erheben. 

Von diefem Beſcheide wollen Sie den übrigen Unterzeichnern 
x Borftellung vom 9. Auguft d. 3. Kenntnis geben. 

An 
:: Ormdbefißer Herrn N. zu N. (Provinz Oftpreußen.) 

Abſchrift des Vorſtehenden erhält die Königliche Regierung zur 
teantnisnahme auf den Bericht vom 23. September d. 3. mit dem 
imerten, daß ed in hohem Grade zweifelhaft erfcheint, ob der Be⸗ 
2a, weldyer zur Verhandlung vom 29. Sanuar d.'J. von den im 
irmine erjchienenen einzelnen Mitgliedern der betheiligten Gemein⸗ 
xa mit Stimmenmehrheit der Einzelnen gefaßt worden tft, den Antheil 
= einzelnen zur Schule in N. gewiejenen Gemeinden in Abweichung 
=ı der Vorſchrift des 8.40 der Provinzial Schulordnung vom 11. Des 
anber 1845 nicht nach der Zahl der Haushaltungen, fondern nad) 
»n Berhältniffe der direkten Staatöfteuern zu beftimmen, für die 
:aheiligten Gemeinden jelbft vechtöverbindlidy iſt. Korrefter Weile 
süre eine Abänderung ded durd dad Geſetz beftimmten Maßftabed 
Ne Keftfegung der Antheile der einzelnen betheiligten Gemein- 
a nur durch einen von diefen Gemeinden felbft bezw. ihren legi- 
serten Bertretern unter einander vor oder im Verhandlungstermine 
»loffenen, ſeitens der Königlichen Regierung von Auffichtswegen 
zerehmigten Vertrag herbeizuführen gewefen. 
Vorſtehende Bemerkungen wolle die Königlihe Re terung für 

"te delge wohl beachten. In Rückſicht darauf, daß die Bertbeilun 
tr Ehulunterhaltungstoften unter den einzelnen Gemeinden nad 
dem Berhältniffe der direkten Staatöftenern der Billigkeit mehr ents 
tndt, als die Vertheilung nach der Zahl der Haudhaltungen, will 
id davon abjeben, eine Abänderung der Schulmatrikel und der. in 
tielben getroffenen, rechtlich anfechtbaren Feſtſetzungen anzuordnen. 

mag vielmehr abgewartet werden, ob feitens der einen oder 
t anderen der betbeiligten Gemeinden felbft auf Grund des $. 77 
%t, 1 des Zuftändigkeitägefeges lage im Berwaltungsftreitverfahren 
tthoben wird. 

Solite diefer Fall eintreten, fo ift mir darüber unter Einrei⸗ 
dang einer Abichrift der Klage Anzeige zu erftatten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
" Nuigl. Regierung in N. 

U, IL... 17780, 
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52) Sind die Beiträge, welde von den Gutöherr 
ſchaften in Schlefien zur Unterhaltung der Schulen au 
Grund des Schulreglementd vom 18. Mai 1801 bezn 
des Allerhöchſten Landtag sabſchiedes vom 22. Februa 

1829 erfordert werden, „öffentlide Abgaben“? 
Boraudfegungen der Zurüdforderung folder Beiträge” 

Schulreglement filr die niederen katholifhen Schulen zc. vom 18. Mai 180 
—X 19 (Neue Korn'ſche Edikten-Sammlung Band VI! 

Allerhöchſter Landtagsabſchied für Schleſien vom 22. Februar 1820, 
Geſetz über die Verjährungéfriſten bei öffentlichen Abgaben vom 18. Iuri 

1840, 88. 1, 14 (G. S. ©. 140). 
Endurtbeil des I. Senates vom 4. Dezember 1878. 

I. SKteisausfhuß des Kreifes Waldenburg. 
II. Bezirtsverwaltungsgeriht zu Breslau. 

Der Freiherr v. 3. ift Gutöherr von H., einem ganz evan 
geliihen Dorfe Schlefiens, in welchem ſich eine evangeliide Schul 
befindet, und wurde zur Aufbefjerung des Gehaltes des Lehrers n 
dieſer Schule auf Grund der 88. 18 und 19 ded Schulreglementi 
für die niederen katholiſchen Schulen Schleſiens vom 18. Mat 1801 
und des Allerhöchften Landtagsabſchiedes für Schlefien vom 22. Zebrun: 
1829 mit dem vierten Theile des erforderlichen Gehaltszuſchuſſes, einen 
jährlihen Beitrage von 57 Mark 75 Pf., herangezogen. Derfelb: 
nahm hiervon Veranlaffung, nahdem von ihm für die Zeit vom 
18. Mai 1875 bid Ende des Sahred 1876 zufammen 93 Marl 
17 Pf. eingezogen worden waren, unter dem 28. Yebruar 1877 
gegen die Schulgemeinde mit dem Antrage Magbar zu werden: 

feine Nichtverpflichtung zur Leiſtung eines DomintalsBeitrages 
von einem Biertel des baaren Lehrergehalted auszuſprechen 
und die beklagte Gemeinde zu verurtbeilen, die von ihm 
eingezogenen Beiträge im Gefammtbetrage von 93 Marl 
17 —9 an ihn zurückzuzahlen. 

Der Kreisausſchuß erkannte hierauf dahin, 
daß der Kläger als Befiper ded Dominiums H. nicht für 
verpflichtet zu erklären, Beiträge zum —328 des Lehrert 
in H. zu leiſten, Kläger dagegen mit dem Anſpruch auf Zurüd⸗ 
zahlung der bereit8 gezahlten Beiträge mit 93 Mark 17 Pf. 
abzuweiſen. 

Bezüglich der Entſcheidung über die ſtreitige Beiträaggspflicht 
des Klägers nahm der Kreisausſchuß auf dad Endurtheil des Ober: 
vermaltungegeriähted vom 27. Dezember 1876 (Entiheidungen Band I. 
©. 211 [3 ) Bezug. Mit der Forderung auf Rüdzablung der ge: 
leifteten Beiträge wurde der Kläger abgewiefen, weil dieje den 

*) Entſcheidungen bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes Band 4 Geite 204. 
**) (Gentrbl. ber Unt. Verw. pro 1880 Geite 474, 
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Sharakter der „öffentlihen Abgaben“ hätten, fomit auf diefelben 
d36 Gefep über die Berjährungdfriften bei öffentliden Abgaben 
sch 18. Zuni 1840 Anwendung finde, und der Kläger nicht nach⸗ 
sewielen habe, daß von ihm gegen die eingezogenen Schuibeiträge 
tehtzeitig reflamirt worden fei. 

Auf die von beiden Parteien eingelegte Berufung änderte dad 
Beirlöverwaltungdgeridht diefe Entſcheidung dahin ab, 

dag Kläger für nicht verpflichtet zu erachten, zu der Befol- 
dung des evangeliidhen Lehrerd in H. jährlih 57 Mark 
75 Pf. beizutragen, - im Uebrigen aber die Enticyeidung bed 
Kreisausſchuſſes zu beftätigen. 

Der Berufungsridhter führte aus, daß der Kreisausſchuß den 
Kläger mit Recht nicht für verpflichtet erachte, die geforderten Bei- 
trige zu leiften. Der Kreisausſchuß habe jedoch infofern geirrt, als 
ec die Schuibeitragäpflicht des Kläger in abstracto zum Gegen 
ftande der Entiheldung gemacht habe. Nur eine beftimmte Schul: 
beitragäforderung könne Gegenitand des Berwaltungsftreitverfahrend 
iin und bierauf führe aud in der That der Klageantrag bin. 
Denn dort werde die Befreiung von einem beftimmtien, jährlid 
wiederfehrenden Beitrage von 57 Mark 75 Pf. angeftrebt. Die 
Vorentſcheidung babe daher nach dieſer Richtung bin abgeändert 
werden müfjen, wiewohl den Gründen des Vorderrichters, aus 
welhen die klägeriſche Nichtverpflichtung abgeleitet werde, beizutreten 
ri Man könne vielleiht audy hiergegen einmwenden, dab immerhin 
ach eine Snticheidung über das Prinzip der Beitragspflicht vorliege, 
zen die Entiheidung nit auf die Beitragöforderung für ein 
beftimmted einzelned Jahr beichräntt werde. Dieſer Einwand würde 
jchoch nur von fcheinbarem Gewichte fein; denn jedenfalls enthalte 
ihen eine „jährliche Beitragsforderung“ eine beftimmt erkennbare 
wertitative Begrenzung. Auch das Königliche Oberverwaltungs⸗ 
zeriht habe ed in dem Erkenntniſſe vom 27. Dezember 1876 fir 
anbedentiich erachtet, fo, wie bier geichehen, den Tenor zu faflen. 

Bezüglih der Klägeriichen Sorderung auf Rückzahlung der 
bereits geleifteten Beiträge trat der Berufungdrichter dem Kreidaud- 
Kufie lediglich bei. 

Auf Die von beiden Seiten noch erhobene Reviſionsbeſchwerde 
etlaunte das Oberverwaltungdgeridht dahin, 

daß die Entſcheidung des DBezirköverwaltungsgerichted in ber 
Hauptfadye mit der Maßgabe zu beftätigen, daß der Kläger 
nicht verpflichtet, zu der Bejoldung des evangeliihen Lehrers 
in H. für 1877 57 Mark 75 Pf. beizutragen. 

Gründe 

Die Beiträge, welche zur Unterhaltung der öffentlichen Volls⸗ 
ſchule innerhalb der unterhaltungspflichtigen Korporation umgelegt 
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werden, haben unbeftrittenermaßen den Charakter öffentlicher 
gaben. Streitig ift ed dagegen, ob die dem Gutsherrn als ſol 
obliegenden Beiträge für Schulen auf dem Lande denjelben Chara 
haben. Bon der einen Seite wird dies verneint, weil Die gu 
berrliche Beitragspfliht mit dem gutöherrlihen Verhältniſſe zu I 
früher ald Unterthanen bezeichneten Einwohnern bäuerlidien Stan 
in Berbindung ftehe und in erfter Reihe die Erleichterung bei 
Unterftügung der Unterthbanen bezwede und nur in zweiter Re 
dem Schulinftitute zu Gute fomme. Bon der anderen Seite mi 
die Frage bejaht, weil auch die gutöherrlichen Beiträge für d 
Unterhalt ded Schulinftituted beftimmt feien und auf einer alı 
meinen gejeplihen Berbindlichfeit beruhen. (nticheibungen ti 
Königlichen Obertribunald vom 4. Sanuar 1864 und vom 13. Ap 
1866. Striethorſt, Arhiv Bd. 47 ©. 33. Bd. 62 ©. 280. 
Erfenntniffe des Königlichen Gerichtshofes zur Enticheidung 1 
Kompetenzfonflifte vom 14. Dezember 1867, 13. März 1869 u 
14. September 1878 — Z.M.Bl. für 1868 ©. 118, für 1% 
S. 99, Centralblatt für die Unterrihtöverwaltung 1878 ©. 5 
Bei Findung ded von dem Kläger in Bezug genommenen Endurtheil 
vom 27. Dezember 1876 ift der unterzeichnete Gerichtöhof d 
eriteren Auffaflung gig! und bat demgemäß das Geſetz vc 
18. Juni 1840 (©. ©. ©. 140) nidt zur Anwendung gebrad 
Es iſt in Folge deffen in jenem Urtheile uig nur über das Prinzi 
über die Steuerpflicht in abstracto, ſondern auch über die Beiträ, 
der Vorjahre erkannt worden. Eine nähere Erörterung darüber, & 
die Grundjäge ded Allgemeinen Landrechtes, welche ſich aus be 
Beitimmungen der 88. 12 bis 38 Tit. 12 Th. II dafelbfl ergeben 
für den Geltungdbereih des Schulreglementd vom 18. Mai 180 
anwendbar feien, hat damals nicht ftattgefunden, da von fein 
Seite diefe Frage angeregt worden war und die Parteien darübe 
einig waren, daß die Enticheidung über dad Prinzip die Entſchei 
dung über die erhobenen Beiträge in fich trage. 

Nachdem in der jept vorliegenden Streitſache die beiden Work: 
richter den hier ftreitigen Domintalbeiträgen den Charalter öffentliheı 
Abgaben zuerkannt haben, hat der unterzeichnete Gerichtshof die obiz 
Streitfrage einer wiederholten Prüfung unterzogen und tft zu den 
Ergebniffe gelangt, daß die Beiträge, zu welchen in dem F. 19 bei 
Neglements vom 18. Mat 1801 „die Herrichaften” verpflichtet werden 
ala „öffentliche Abgaben” anzufpredhen find. Es tit dabei uner 
beblich erichienen, wie das Allgemeine Landrecht die Stellung dei 
Gutöheren zur Schule beagl. zur bäuerlichen Gemeinde auffaßt. Ein 
Entſcheidung hierüber ift Kr den vorliegenden Fall entbehrlich, da dat 
Scyuireglement von 1801 binfichtlich der Unterhaltung der Lehrer ver 
dem Landrechte völlig abweichende Grunbdfäge aufftellt, das Allgemeine 
Landrecht daher zur Deklaration jenes Reglements nicht dienen kann. 
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das legtere kennt nicht die fubfidiäre Pflicht des Gutöherrn, für 
»e Schulbeiträge der unvermögenden Untertbanen und damit mittel 
ser für Die Schule einzutreten; ed macht vielmehr im $. 19 den 
suisherrn zum unmittelbaren antbeiligen Träger der betreffenden 
Stullafi. Es ftellt die Beiträge der Gutöherren mit denen der 
Ztllenbefiper bezgl. der Gemeinde auf völlig gleiche Linie und 
treibt für jede diefer Klaffen nur einen bejonderen Repartitiond- 
=:u6 vor. Die Gutsherren ftehen mit ihren Zeiftungen aus 
219 des Reglements nicht außerhalb der Schulunterhaltungspflichtigen, 
udern gehören zu ihnen und bilden mit den Stellenbefigern Die unter: 
kaltungspflichtige Körperihaftl. Den Dominialbeiträgen aus $. 19 
5 Reglementd kommt daher derfelbe Charakter, wie denen der 
Stellenbefiger beagl. der Gemeinde zu, d. b. der Charakter öffent» 
aber Abgaben. Die auf den Kläger nad Maßgabe des $. 19 deö 
Keglementd von 1801 veranlagten Abgaben unterliegen demnach, 
sie der Berderridhter zutreffend annimmt, den Beitimmungen des 
Keſetzes vom 18. Juni 1840; namentlich fchließt die Anwendung 
teejelben der Umftand nicht aus, daß das Reglement von 1801 zu 
Unrecht auf die Schule in H. bezgl. den Kläger für anwendbar er» 
achtet worden tft, da auch ein derartiger Befreiungdgrund nur inner: 
talb der Formen und Friften des Geſetzes geltend gemacht werden kann. 

Ein Erkennen über da8 Prinzip kennt dad Geſetz vom 18. Juni 
140 nicht, wie von dem Vorderrichter nachgewiefen iſt. Mit Recht 
wider letztere daher die desfallfigen, von beiden Theilen gejtellten 
Anträge nicht berüdfichtigt. Die Klage vom 28. Februar 1877 
'ennte demnah nur als eine Steuer-Reflamationdflage angejehen 
zeıden. Als ſolche kann fie auch für das Fahr 1877 als rechte 
zeitig angebracht gelten, da fie dem Schulvorftande noch im März 
witzelheilt worden ift und nad) 8.1 a. a. O. bei öffentlichen Abgaben, 
wenn eine periodiiche Veranlagung nicht ftattfindet — was bei ben 
dal Domintalbeiträgen autrift — , die Reflamation binnen den 
erften drei Monaten ded Jahres zu erfolgen hat. Und die Rekla- 
mition für das Fahr 1877 tit begründet, weil der eanbiagtabichieb 
tom 22, Februar 1829 nicht Getepeökraft bat und dad Reglement 
dem 18. Mai 1801 auf evangeliihe Schulen feine Anwendung 
mdet, wie dies in dem dießfeitigen Endurtheil vom 27. Dezember 
1876 (Entfcheidungen Bd. 1. ©. 211)*) und in dem Erkenntniſſe 
6 Königlichen Obertribunald vom 4. Sanuar 1878 (Entjcheidungen 
tes Königlichen Obertribunals Bd. 81. ©. 1), auf welche Bezu 
genommen wird, näher dargethan tft. Da die Bellagte ausdrüdiic 
die fernere Heranziehung des Klägerd — alfo auch für 1877 — 
zu dem fireitigen Jahresbetrage verlangt hat und die von dem 
Vorderrichter dem Tenor feiner Entſcheidung gegebene Faſſung zu 

*) Eentebl. der Unt. Verw. pro 1880 Seite 474. 
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dem Mißverftändniſſe Anlaß geben kann, die getroffene Entſcheidung 
erftrede fih auch auf etwaige Veranlagungen in künftigen Jahren 
fo erjhhien e8 angezeigt, dak Wort „jährlih* im Zenor durch“ fin 
1877 zu erlegen. 

Daß die NRüdforderung ber für die Sabre 1875 und 187€ 
vom Klaͤger eingezogenen Beiträge nady dem Gejehe vom 16. Jun 
1840 unzulälfig ift, bat der Vorderrichter überzeugend dargeiban. 
Die neuen Thatſachen, melde Kläger zum Erweiſe feiner Diligen; 
angeführt bat, Tönnen in der Revifionsinftanz nicht mehr berüd- 
ſichtigt werden. Uebrigens find dielelben audy nicht geeignet, den Yebler 
der unterlaffenen rechtzeitigen Reklamation der Schulgemeinde 
gegenüber zu heilen. 

Die angegriffene Entſcheidung war biernady mit der oben 
angegebenen Maßgabe in der Hauptjache zu beftätigen. 

53) Vorausſetzung für die Befreiung vom Schulgelde 
in der Provinz Hannover bezüglid der Kinder, welde 
deshalb vom Schulbeſuche befreit find, weil fie den 
Unterriht durdeinen geeigneten Haudlebrererhalten. 

Berlin, den 24. Juli 1880. 
Auf die Vorftelung vom 8. April d, 3. ermwidere ich Ihnen, 

bei NRüdgabe der Anlagen, daß die darin enthaltene Beſchwerde 
wegen ihrer Heranziehung zum Schulgelde für Shre Kinder ala 
begründet nicht erachtet werden fann. Nach $. 30 Nr. 1 des Ge— 
fees, betreffend das chriftliche Volksſchulweſen, vom 26. Mat 1849 
find von der Erlegung des Schulgelded für den Lehrer ihres Schul⸗ 
bezirkes diejenigen Kinder befreit, welche deshalb vom Schulbeſuch 
entbunden ind, weil fie den Unterricht durch einen geeigneten Haus 
lehrer erhalten. Diefer Fall liegt hinſichtlich Ihrer Kinder, welche 
Sie Selbft unterrichten, nicht vor. Sie find bezüglich Shrer eigenen 
Kinder nicht ald Haußlehrer im Sinne des $. 30. a. a. D. an 
jehen, da, wie Artikel 24 der Inſtruktion des vormaligen Königih 
Hannöverſchen Minifteriumd der geiftlihen und Unterrichtd-Angel:- 
genheiten vom 31. Dezember 1845 zur Ausführung des Gejepet 
vom 26. Mai 1845 ergiebt, ald Hauslehrer nur ſolche Privatlehrer 
und Lehrerinnen zu betrachten find, welche in einer der Familien, 
wo fie unterrihten, Wohnung und Belöftigung ald Theil ihre 
Honorarö erhalten. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
ben Waiſenhausvater und Lehrer Herrn N. in N., 

Provinz Hannover. 

UV. IIL a, 15335. 



255 

4) Ueber den Clauſon-Kaas'ſchen Handfertigfeitd- 
t Unterridt. 

Deber den Clauſon⸗Kaas'ſchen Handfertigkeitöslinterricht bat in 
der Sigung des Abgeordnetenhauſes vom 15. Dezember 1880 der Re⸗ 
sierung&femaifjar Geheime Dber-Regierungsrath Dr. Schneider 
:ahfolgende Dlittheilungen gemadht: 

Meine Herren! Ic ergreife jehr gern Die Gelegenheit, die 
erwünfchte Auskunft zu geben, bitte aber um Erlaubnis, eine per: 
salihe Bemerkung voranidhiden zu dürfen. Die Kommilfion, die 
ter Herr Minifter nady Dänemark und Schweden gefandt hat, ift 
unmittelbar vor Beginn dieſer Berhandlung erit zurückgekehrt. 

Wir find feitdem faft ununterbroden während der Tageszeit 
bier im Haufe geweien, aljo noch nicht in der Lage, eine Entidlie- 
tung und Entſcheidung ded Heren Miniiterd herbeizuführen oder 
ihm and nur einen ausführlichen Bericht über unfere Beobachtungen 
su erſtatten. Es wird alfo unvermeidlich jein, dab dad, was id) 
tm Erwiderung auf die Anfrage fage, mehr ald ed fonft der Fall 
t, einen fubjeftiven Charakter trägt. Der Herr Miniiter hat aber 
sewünjcht, dab daraud feine Beranlafjung genommen werde, mit 
ter Antwort überhaupt zurüdzubalten. Die Gelegenheit, bier über 
bie Reife zu ſprechen, IH mir, zweifellos der ganzen Kommilfion, 
darnm ſehr erwünſcht, weil id dadurdy die Möglichkeit erhalte, an 
tier bedeutenden Stelle audzufprechen, mit weldyer Gaftfreundichaft, 
at welchem berzlihen Entgegenkommen wir, die Mitglieder der 
Kemmilfion, in Dänemark und in Schweden überall begrüßt und 
in unferen Arbeiten gefördert worden find. Es war für die Tys⸗ 
ıifofa » Kommilfion, wie man und in Schweden nannte, wirklich 
ame Erguidung, zu ſehen, wie die Schulmänner in beiden Staaten 
stade daran hatten, einmal anderen und gerade Deutichen etwas 
zeizen zu können, was fie noch nicht haben und was fie dabei doch 
bed intereffit. Ich muß felbftverftändlih mit Rüdfiht auf die 
tergefhrittene Zeit in den Mittbeilungen kurz fein. Ich darf aljo 
zunächſft erwähnen, dab wir in Dänemark zwar ſehr viel Gutes 
md Interefſſantes vom dortigen Schulweien, aber verhältnismäßig 
wenig won den Haußfleißbeftrebungen geſehen haben. Wir find in 
Jütland, auf Fünen, auf Seeland beflifjen gewejen, jeder und gewie- 
mern Spur nachzugehen. Wir waren in Silfeborg in Jütland, in 
Ddenſe, Nyborg, Yaaborg, in Skaarup und in der Gegend von 
Koaendrup auf Fünen, dann in Kopenhagen felbft, in Fonftrup und 
m einigen anderen Orten auf Seeland, und haben dort Beobady- 
tungen gemacht. Was wir da von Haudfleibbeftrebungen gefehen 
haben, fteht nirgends in unmittelbarer Verbindung mit der Bolld- 
ſchule. Die fogenannten Haußfleigbeftrebungen liegen theild in den 
Händen Privater, ſheils in den Händen eined Vereines für Förde 
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zung des Hausfleißes, der Hudfliöfellab. Diefer Verein bat 8 
Kopenhagen ſelbſt eine Heine Schule, die von 72 Schülern beſuch 
ift, und außerdem befteben bier und da im Lande Schulen, welch 
er erhält oder doch unterftügt. Die Staatöverwaltung verhält fic 
zumartend, fie hat jährli 5000 Kronen dem Vereine zur Berfügun 
geftellt und 2500 dem Rittmeifter v. Clauſon⸗Kaas zur Förderun 
der Lehrkurfe, die er abhält. Im übrigen bat es die Regierun 
wiederholt ausgeſprochen, daß fie die Sadye nicht als amtlid anjehe 
Einzelne wohlmollende Gutsbeſitzer haben auf ihren Dominien der 
Beriuh gemant, ihre Leute zur Handarbeit anzubalten, und im zwei 
oder drei Fällen tft das in der That mit günftigftem Erfolge ge: 
ſchehen. Es ift von Amtöwegen an die Gemeinden, namentlidy is 
Fünen, die Frage gerichtet worden, ob fie geneigt feten, mit Staats: 
unterftügung den Haudfleiß einzuführen, fie hat aber ein weni 
günftiged Ergebnid gehabt. , Im Amtöbezirt von Odenfee haben 2 
oder nach anderen Berichten 26 Gemeinden den Hausfleiß, abe 
nur für Mädchen, aufgenommen unter der Borausjegung, daß de 
Staat die Hälfte der Koften beitrage.e Die übrigen Gemeinde 
haben abgelehnt. Der Nittmeifter von Clauſon⸗Kaas hat ſich mi 
dem Antrage, dab die Sache in den Seminarunterridt eingefübe 
werde, an die Seminardireltoren und die Staatöregierung gewende 
Bon den vier Königlien Direktoren haben ſich drei entihiede 
gegen die Aufnahme ded Hausfleißes in den Unterrihtöplan d 
Seminare ausgeſprochen, ein vierter hat die Aufnahme als fakul 
tativ zulaffen wollen, ohne fidy aber fonft perjönlid dafür zu erwär 
men. Ald dann die Koftenrechnung aufgeftellt wurde, hat die Staats 
tegierung einen Betrag von 2700 Kronen für zu hoch befunden, all 
dab fie den Verſuch machen könnte. Die Regierung ift aber ir 
einem Punkte weiter entgegengefommen, fie bat nämlih im dem 
diedjäbrigen Etat eine Mebrbewilligung von 3000 Kronen fur 
diefen Zwed angeordnet. Ob der Betrag von dem damals gerad: 
verfammelten Reichstage inzwiſchen bewilligt tft, weiß ih midt. 
Was wir in den Haudfleißfchulen gefeben haben, waren zum größten 
Theil einfache Laubfäge- und Holzichniparbeiten, und nur vereinzilt, 
wie in Kopenhagen und Silteborg, war darüber hinausgegangen 
und zum Theil von Lehrern, die techniſch zugeſchult waren, ei 
Unterricht im Handwerk im eigentlihen Sinne verſucht worden 
Wir dürfen aljo ausſprechen, dab in Dänemark die Grwartungen 
die und bier allgemein erregt haben, ihre Befriedigung nicht gefunden 
baben. Bon einzelnen Staatömännern, mit denen wir zu ſprechern 
Gelegenheit hatten, wurde und gefagt, fie erwarteten faum, daß di 
Sache dort Boden finden würde. Sedenfalld wird ed lange Zei 
dauern, bis das gefchieht; an einer höheren Lehranftalt tft ein Ber: 
ſuch gemadyt und wieder aufgegeben worden. 

Ganz anderd fteht nun Die Sade in Schweden. Bon be 
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sridiedenften Seiten angeregt, ift fie in neuerer Zeit wieder von 
naland ber dort populär gemacht worden, und begegnen fidh die 
:crihiedeniten Kreile der Bevölkerung in dem lebhafteften Snterefle 
ı Me Förderung der Sache. Da ift Graf Sparre auf Weners- 
try, Graf Löwenhaupt auf Klaeftorp, der Landeshöfding Graf 
ımilton in Upfala, der Paftor Dr. Gilgreen in Amol, die Guts⸗ 
:äser Abrabamfon in Nääs, Heimann in Siene; da find die in 
er umfaflenden Wirkſamkeit außerordentlich tüchtigen Schuldirek⸗ 
ten Üddgreen in Göteburg und Meyerdberg in Stodholm; da 
“nd Srivatlebrer, wie Herr Palmgreen in Stodholm, Mitglieder 
der Regierung, wie der Mintfterialrath Bruhn und Staatdrath Karlion 
ı Stodbolm, und andere, die ſich für die Sadye lebhaft intereffiren, 
end ſelbſt eine große, im Lande body angefehene Zeitung, die Göte- 
::rzer Börfen- und Schiffahrtszeitung, deren erfter Redakteur Mit- 
nd des Reichstages ift, widmet der Sache ein lebhafte Sntereffe. 
Zie Seminardireltoren haben in einer Konferenz einftimmig beſchloſ⸗ 
‘2, zu bitten, daß der Unterricht in ihren Anftalten eingeführt werde, 
ad werden dieſen Antrag, der vorläufig die Zuftimmung des Reichs⸗ 
sed noch nicht gefunden bat, bei ihrer nächſten Zuſammenkunft 
riederholen. An zwei Seminaren, SKarlöftad und Kalmar, ift 
ses der Verſuch gemacht worden. 

Bir haben nun in Schweden felbft die Haudfleiglehrer auch 
:aibrer Arbeit gefeben und die Sache — wenn ich fo jagen mag 
an einzelnen Drten in ihrer Blüthe, in einer ſehr intereflanten 
Ermidelung geſehen. Zunächſt war es in Göteborg. Da bat fie 
"9 ganz eigenthümlich außgebilbet. Bevor ich darauf eingebe, bitte 
S am die Erlaubnis, darauf binmweifen zu dürfen, daß daB ſchwe⸗ 
the Volksſchulweſen ganz andere Einrichtungen hat wie dad unfrige. 
Mielge einer Drganifation, gegeben zum Theil auf Anregung eines 
tt verdienten Etantömanned, des verftorbenen Grafen Torſten 
Rtenffiold, und mit hoher Umficht durchgeführt non dem früheren 
Slansminifter, jebigen Staatsrath Karljen, bat dad ſchwediſche 
<bulwefen in den bier in Betracht kommenden Beziehungen etwa 
Azende Geftalt: Die Heinen Kinder von 7—9 Jahren werden in 
"emihnlen, sm& skola genannt, meift von Kehrerinnen beſonders 
zteridhtet. Diele Kleinichulen find häufiger über dad wenig dicht 
»zölferte Land zerftreut, ald die anderen Schulen; an Orten, die 
me eigentlichen Volksſchulen haben, find ſolche Kleinfchulen viel 
:& vorhanden. Diefe bleiben mit ihrem Schülerkontingente für die 
tınöfleigbeftrebungen außer Betracht. Auf diefer sma skola baut 
"6 nun die eigentliche Volksſchule auf. Diefe Volksſchule aber hat 
tme abjolnte, allgemein bindende Schulpflicht nur bid zum Eintritt 
ter Kinder in das 13. Lebensjahr, von da an können Diejenigen 
Xinder, welche durdy die häuslichen Verhältniſſe ihrer Eltern dazu 
gencthigt werden, der afton skola, der Abendfchule, überwielen 
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werben. Diefe Kinder bleiben aljo für und ‚wiederum außer ®i 
trat. Sn Göteborg, einer außerordentlich intereffanten, an web 
thätigen Anftalten reichen, geiftig und induftriell belebten Stad 
liegt außerdem der Unterricht derjenigen Kinder, welche nady unſere! 
Sprachgebrauche Mittelichulen befuchen würden, in den Händen vo 
Privatanftalten. Es ſcheidet aljo wiederum ein Kontingent vo 
Schulkindern aus. | 

Sept bleibt ein Stamm von etwa 5—7000 Kindern, welde i 
Volksſchulen in engerem Sinne untergebradt find, und für Bei 
Kinder wird nun in Göteborg allgemein angeftrebt und ift dark: 
geführt für 1400 Kinder an fünf Schulen ein vollftändiger fuftema 
tiicher Unterricht im Handwerk, derartig, daß in den neugebanteı 
Schulhäufern theild in Kellerräumen, in Souterraind, theils in da 
Bodenräumen, ordentliche Werkftätten eingerichtet worden find, ta 
Handwerkömeifter als Lehrer angenommen werden, dab ein techn 
ſcher Xehrer, Herr Eriffon, ein jehr gebildeter Mann, als Inſpekte 
des hemslöjd — fo lautet der tedhniiche Ausdrud, der dort für di 
Sache gebraucht wird — dem ganzen Unternehmen leitend vorftcht 
und neben dem Stadtfchulinfpeltor nun der Stöjd-Infpeftor in voll 
ftändiger Wirkſamkeit ftebt. Die Knaben lernen fünf verjchieden 
Handwerke; fie lernen Malen, Holzarbeiten, Strobfledyten, Papp 
arbeiten und merkwürdigerweiſe auch Schloffer- und Schmiedearbeitn 
Mit dem Eintritte in die eigentliche Volksſchule werden fie aud 
ihulpflichtig für den Stöjd; das ift eine Eigenthümlichkeit füı 
Göteborg, und beruht auf einer Kabinetdordre vom Fahre 187: 
wenn ich da8 Sahr recht in der Grinnerung halte, in welchem dire 
Schulordnung genehmigt ift. Diejenigen Eltern, weldye darauf ver: 
sichten, ihre Kinder mit dem 18. Jahre aus der Volksſchule in Lie 
Abendfchule überzuführen, müfjen fle, wenn in der betreffenden Bolft: 
ſchule slöjd eingeführt ift, auch an dieſem Unterridhte theilnehmen 
laſſen. Wir fehen nun in folder Schule die einen Knaben, zwoͤl 
jährige Knaben, den Schmiebehammer ſchwingen, mit dem Hekl 
arbeiten, e8 wird mit ihrer handwerksmäßigen Arbeit völlig ft 
gemacht. In dem Schulhaufe, in weldem wir waren, waren ale 
Subfellien, Schulgeräthe und fo weiter von den Schulkindern ſelbſ 
gearbeitet, da8 Treppenhaus, mit Guirlanden und fo weiter geziert, 
war von den Schulfindern gemalt, wie und gejagt wurbe, Die Trep— 
pengeländer von ihnen gearbeitet; auf dem Boden des Haufe lager- 
ten zerbrochene Bänke, Die durch die Kinder bergeftellt werden follten. 
Es wird der Plan des Unterrichted fo verfolgt, daf die Kinder crft 
kurſoriſch durch alle Handwerke geführt werden; dann nachdem ſie 
jedes gefoftet haben, wird nad ihrer eigenen Neigung und dem 
Fleiße, den fie den einzelnen Gegenftänden zugewendet haben, ihnen 
dad Handwerk beitimmt, ‚in das fie nun im weiteren Berlaufe der 
Schulzeit näher eingeführt werden. Man bat und gejagt, daß man 
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sh den Verſuch und die Erfahrung gewonnen babe in eimer 
aderen Schule, weldye die Ausſonderungsſchule genannt wird. 

= it eine Schuleinrihtung, die früher in Deutſchland auch be= 
“zen bat, die aber bier, fo viel mir befannt, verſchwunden ift, 
.:! ın Kopenhagen und Stockholm befteht. Schlechte Kinder, welche 

. Shule umregelmäßig beiudyen, weil fie fich berumtreiben, die 
::ı böte Dinge getrieben haben, werden vorübergehend einer Beſſe⸗ 
::::’hmle übergeben auf drei Monate, ein Jahr oder wie fonft. 
2 Kspenbagen ift die Schule Internat, in Göteborg iſt fie Erter- 
2 Fu diefer Schule hat man zuerft veriudht, die Kinder in Hands 
‚ten zu unterrichten, dann hat man es weiter gethan. Wie man 
:: tagte, bat man gute Rejultate erzielt. Die Kinder haben Luft 
 Irheit, Nie fommen und fie arbeiten gern, fodann haben fich 
: Fttera mit der Schule verfühnt und während vordem die Kinder 
23 ohne zwingenden Grund jener Aftonjlola, — welche Sie 
"zn ſehen müfjen, um zu erkennen, daß wir feine Beranlaflung 
m, und diefe Einrichtung zu wünſchen — überwieſen wurden, 
zaden fie jeht von den Eitern freiwillig und gern der Volksſchule 
: sum vierzehnten Lebensjahre überlaffen, fo dab dad Herumlungern, 

‘3 Deramtreiben der Knaben vermindert und dadurdy ein fittlicher 
rerah geübt if. Sm Intereſſe des Siöjdunterrichted hat man die 
irre Schulzeit um die Hälfte derjenigen Stunden, die ald Mehr- 
"den für den Siöjd erforderlich find, vermindert. Man erwartet 
- uud das ift dad Eigenthümliche an der Göteborger Einrichtung 
— daß die Kinder wirklich erwerbötüdytiger werden, eine Vorſchule 
= tab Handwerk haben. Die ganze Einrihtung bat alfo eine 
Tomte Richtung auf dad Gewerbe, auf techniiche Schulung. 

Ganz anderd — ich möchte ‚jagen, faft diametral entgegen- 
at — eingerichtet fanden wir num die Sache bei einer ande» 
2 Eule. NRämlid in dem Orte Nääs, nahe bei der Station 
“ta, an der Eiſenbahn, die von Göteborg nah Stodholm führt, 
at ein reiher Herr Namens Abrahamſon mit feinem Neffen 
‘mu Salomon, dieje beiden haben fidy für das Unternehmen ſo 
tert, dab der Befiger ber Herrfhaft Nääs, die, beiläufig be= 
zeit, pradhtvoll gelegen ift, fo daß in der That eine Reife im Som⸗ 
= dorthin einen außerordentlihen Genuß bieten müßte, eine Reibe 
::ı Häujern preißgegeben, um vollftändig auf feine Koften ein 
-..10:Seminar einzurichten. Dorthin nimmt er nun auf die Dauer 
2:8 Jahres ſechzehn junge Männer; fie gehören zum Theil dem 
ren Arbeiterftande an: es find zum Theil andy frühere Kaufleute, 
“it ihren Beruf in dieſer Brauche ſuchen und die Hoffnung haben, 
::5 fie im Lande weitere Anerfennung finden und ihnen dadurd) 
„Kierbalt gewährt werde. 

Diefen jungen Männern wird ein ganz ſyſtematiſcher Unterricht 
ezeben. Sie lernen Pädagogik und Methodik, fie befommen Un» 
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terriht in den gewöhnlichen Lehrgegenftänden der Volksſchule u 
einen ganz vorzüglichen Zeichenunterricht. Der Lehrer ift He 
Salomon. Sie lernen die Handarbeit auf der Bafid des Zeichner 
Sie zeichnen erft dad Geräth, was fie körperlich darzuftellen babe 
fie werden in das SKonftrultiondzeichnen, in dad Freihandzeichn 
ordentlich eingeführt. Nun yaben aber — und das tft ein weile 
licher Unterfhied von Göteborg — die Herren, weldye dort t 
Anftalt eingerichtet haben, fi auf ein Handwerk befchränft. S 
wollen allerding8 einen Berfuh mit der Eijenarbeit machen; naı 
baben fie e8 eigentlich nicht gethan, fie bleiben grundjäglich bei de 
Holzarbeit: — der Tiſchlerei und den Anfängen des Drediedut 
Sie legen den Nachdruck nit darauf, daß die Kinder erwerh 
tüchtig gemacht werden, fondern darauf, daß fie lernen, eine gut 
faubere Arbeit zu maden. Darum erhalten die Lehrer aud ein 
wiffenichaftlihen Unterriht. Berbunden mit dem Seminar fit 
eigene Uebungsihulen, an denen die Kinder Schulunterridt un 
Stöjdunterriht befommen, und zwar je eine Uebungsſchule für Ku: 
ben und für Mädchen. Dort werden nad einem beftimmten, fe 
begrenzten Penſum die Kinder in Handarbeiten unterrichtet. Hei 
Abrahamfon unterhält, wie gejagt, die Anftalt felbft; mur ein 
Heinen Beitrag zahlen die jungen Leute für ihre Koft, aber au 
diefe wird ihnen weit unter dem GSelbitloftenpreije gewährt, jo jr 
die Seminariften ganz und gar ald die Gäfte der beiden Herren e— 
ſcheinen. Auf Grund einer Prüfung entlaffen, geben fie dann i 
die einzelnen Stäbte, damit fie den Sloööjd fördern und in dem be 
zeichneten Sinne weiter unterrichten. Neben dem fortlaufende 
Kurſus für die 16 Zöglinge, die ein Jahr lang dort bleiben, b: 
man nun noch für die Volksſchullehrer einen kürzeren fünfwöhet 
lihen Kurſus eingeführt. In dem fünfwöchentlichen Kurſus werde 
beftimmte fcharf begrenzte Aufgaben gelöft. Es erſcheinen Bellt 
ſchullehrer, welche ſchon angeftellt find, und lernen 35 bis 50 Gerät 
wie fie in der einfadhften Haudhaltung gebraucht werden, arbeilen 
diefe Lehrer folen dann an den Voiksſchulen ſelbſt den Veriuh 
machen, ob die Kinder nicht in den freien Stunden, das heit in 
den Stunden, die der Lehrplan hierfür übrig läßt, Handarbeit Ir: 
nen Tönnen. Schülerzahl und wöchentliche Stundenzaht iſt nämlid 
in den ſchwediſchen Schulen viel geringer, ald bei und; ed fat 
baber der Stöjdunterridht ohne Ueberbürdung der Kinder getriebe 
werden. | 

Mir müffen anerkennen, wie der Unterricht in Näãs betrieb 
wird, hat er in der That eine formell bildende Seite. Wenn dal 
Kind dahin geführt wird, fein Stud Holz aus der Hand zu geb 
ehe es ganz jauber bearbeitet, die geftellte Aufgabe ganz richtig d 
Vorſchriften entiprechend gelöft ift, und wenn ed bei ber Arbeit in 

nerhaib der Grenze feiner geiftigen und £örperlidhen Kräfte gehalten 
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wird, ſo ift eine erziehliche Wirkung von diefer Einrichtung wohl 
‚a erwarten. &8 find in einzelnen Schulen, 3. B. in Norföping, 
‘sen Schüler von dem Seminar in NAa8 in Arbeit, natürlich mit 
stihiedenem Erfolge. Was wir in Upfala, in Stodholm, gejehen 
haben, fteht gewiflermaßen in der Mitte zwiſchen Näas und Göte- 
berg, namentlidy beruhen die dortigen Einrichtungen mehr auf dem 
Eohlem einer gewiſſen, ich möchte jagen, einer halben Freiwilligkeit. 
ie verfhieden aber auch unfere Eindrüde waren, überall haben 
wir bei Lehrern und Kindern die Luft an der Sache gefunden. 
Ueber alle8 haben wir und aber auch überzeugt, daß man in Schwe- 
ten jelbft zur Zeit no auf dem Boden ded Srperimentes fteht, daß 
man fefte, fichere Erfolge nicht bat, daß man auch in der Wahl 
wilden dem materiellen und formellen Lehrzwecke nod nicht zur 
sollen Klarheit gelommen ift, und daß man noch nicht genau zu 
tttimmen weiß, wie man den Beftrebungen eine feite Geftalt zu 
ben hat. Wenn die Seminare — wir haben in Karlöftab Die 
Sache gefehen — die Aufnahme des Slöſjd in ihren Lehrplan wün⸗ 
ihen, jo darf ich daran erinnern, dab das Seminar in Schweden 
emen vierjährigen Kurfus und darauf verzichtet hat, Organiften 
anszubilden. Unter diefer Vorausſetzung tft es für möglich erachtet 
werden, einen vierftündigen wöchentlichen Unterricht ftattfinden zu 
„Nen, um die Seminariften jo weit zu bringen, wie an der Anftalt 
a Nääs im verfürzten Kurſus die jungen Volksſchullehrer befähigt 
verden. 

Wenn wir uns nun fragen: was können wir in der Sache 
tun? fo iſt die erſte Antwort, die man allerdings auch auswärts 
1geben hat: das Eine fteht feft, zu einem obligatorifchen Lehrgegen⸗ 
tande kann man die Sache bei und nicht madyen; dem fteht ent= 
gen einmal die Geſetzgebung und andererfeitd die ernfte und bedeut⸗ 
'me Aufgabe der Volksſchule, melde ihren Zöglingen eine fittliche 
und religiöfe Bildung auf Grund eines tüchtigen Wiſſens und Kön⸗ 
rend geben foll. 

Darüber, glaube ih, dürfen wir einig fein: wie wohlwollend 
man fi der Sache gegenüber auch verhält, jo dürfen wir nicht ver- 
xffen, dag wir von den Anforderungen, die wir an die Volksſchule 
in ımferer Nation bis jest geftellt haben, nichts nachlaſſen dürfen. 
In keinem Zalle dürfen wir zugeben, daß dem Religiondunterrichte, 
tem Unterrichte in der vaterländiichen Geſchichte, der Einführung 
ter Kinder in die Mutteriprache, Turz der Lehr» und Eernarbeit, 
tuch welche die Schule unfere Kinder jept für ihren Eintritt in das 
veben befähigt, Zeit gekürzt werde. Das geht nicht, und ich glaube, 
wir dürfen den Erfah für das, was wir aufgeben würden, von ber 
Einrichtung nicht erwarten. Andererſeits aber glaube ich allerdings, 
haben wir das Eine gefehen, daß die Sache möglich und ausführbar 
t, daß fie allerdings in einem von unferem Baterlande 

1881, 18 
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wefentlidh verfhiedenen Lande fefte Geftalt gewinnt, daß fi 

richtig betrieben , die allgemeine Bildung fördern kann, und daß fi 
Seiten bat, mit welden man ſich befreunden muß, fo daß freiwilli 
von Privaten oder Gemeinden gemachte Verſuche nicht nur eine en: 

ſchieden wohlwollende Beachtung, fondern vielleicht aud eine Sort“ 
rung feitend der Unterrichtd- Verwaltung werden erwarten dürfen 
dab aller Grund dazu vorliegt, diefer Bewegung in den Nachbat 
ftaaten eine ftetige und aufmerkſame Theilnahme zu bewahren. 

Nicht amtlicher heil. 

Snternationale Borgänge aufdem Gebiete ded Unter 
richtes nicht vollfinniger Kinder. 

Die beiden letztvergangenen Jahre find für den Unterriht De 
nicht vollfinnigen Kinder epohemahend geworden. Der Kongre, 
der Blindenfehrer, welcher im Auguft 1879 Freunde und Fördere 
des Blindenslinterrichted aus allen europäiichen Staaten und au! 
Nordamerifa zu Berlin vereinigte, bat die von dem Blindenlehre 
Braille zu Paris erfundene Punktirfchrift allgemein angenommen 
Die Bortheile dieſes Beſchluſſes liegen nicht allein in einer mwejent: 
lihen Erleichterung des Unterrichted der blinden Kinder in dei 
Gegenftänden, bei deren Aneignung die Schrift nicht entbebr 
werden fann, jondern auch in der nunmehr gewonnenen Möglichkeit 
den für den Gebraudh der Blinden ericheinenden Büchern eincı 
größeren —— zu ſichern und dieſelben wohlfeiler herzuftellen 
Endlich vereinfacht die Benutzung der Braille'ſchen Schrift der 
ſchriftlichen Verkehr der Blinden mit ihren früheren Lehrern, ihren 
Mitfhülern und anderen Leidensgenoſſen. In diefer Beziehung it 
auch auf ethiſchem Gebiete eine jegensreihe Wirkung des erwähnten 
Beſchluſſes zu erhoffen. Derfelbe kann ald das endlidy erreicht: 
Ziel eines Jahre hindurch mit Ernſt eingefchlagenen Weges an: 
geſehen werden. 

Vielleicht noch bedeutſamer find die Beichlüffe, welche der in. 
ternattonale Kongreß von Zaubftummenlehrern im September v. J 
zu Mailand gefaht hat. 

Es ift befannt, daß die eriten Verſuche einer Unterweilun: 
taubftummer Kinder dahin gingen, dieſelben zum Sprechen zu 
bringen, und dab Männer wie Pedro Ponce de Leon, Wallis 
Jacob Rodrigued Pereira, Amman, Raphel in diefen Bemühungen 
wenn aud vereinzelte, fo doch beachtenswerthe Erfolge hatten. Es 
tft ebenfo befannt, dab alle diefe Männer und ihre Arbeiten durd 
den Abbe Charled Michel de l'Epée zu Paris (1712 bis 1789) 
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serdunfelt wurden. Dieſer ergänzte und erweiterte die audy bis 
dadin ſchon gebrauchte natürliche ÖGeberdenfprache einmal durch ein 
ringer⸗Alphabet und zum anderen durch eine geiftreih erjonnene 
sad mit großer Konjequenz durchgeführte künftlihe Zeicheniprache, 
and werftand ed, feinen Zöglingen durch den Gebrauch derfelben eine 
'srmale Bildung von unerwarteter Höhe zu geben, fo daß fie in 
den biftoriichen und den mathematiihen Willenfchaften, wie in der 
eirteratur ihrer Nation bedeutende Kenntniffe erlangten. Ihm 
rtand mun ein Gegner in dem Deutihen Samuel Heinide (1729 
tis 1790). Derjelbe ftellte nidht nur die Forderung, daß die taub- 
mummen Kinder in den Stand gejept werden müßten, erwerböfähig 
iz die bürgerliche Geſellſchaft zurüczutreten und daß fie darum die 
<autipradhe zu erlernen hätten, jondern er wied auch aud den Geſetzen 
det Spradhe, der Phyſiologie und der Piychologie nad, daß eine 
sirtlide Bildung nur durch Grlernung der Lautſprache gewonnen 
derden fönne, daß der Menſch nur veritehe, was er ſpreche; das 
zır gelefene Wort rede niemald zum Geifte ded lautlofen Stummen. 

Seit der Zeit ded Streites diefer beiden Männer ift der Fort- 
‘sritt in dem Unterridhte der Taubftummen durch den Mangel an 
Umbeit in der Methode bezw. durch die Berichiedenheit in den 
Anñchten über die zu eritrebenden Ziele aufgehalten worden. Bon 
kr einen Seite wurde unter Verfolgung der vom Abbe de l'Epée 
meihlagenen Wege die möglichite Vervollkommnung der Zeichen» 
ud Geberdenipradye eritrebt, wahrend von der anderen Seite die 
Ytipradhe gelehrt wurde. Man hat fidy gewöhnt, die eine Methode 
al tie franzöfiiche, die andere ald Die deutfche zu bezeichnen; doch 
teren diefe Benennungen nicht ganz zu. Es bat namlich nit nur 
tie „deutiche Methode”, d.i. diejenige, welche dad Ziel verfolgt, die 
tmbtummen Kinder fprechen zu lehren, aud in Franfreih Ber: 
ter gefunden, fo an der Ecole Pereire zu Parid, welche von dem 
Sanquier Pereire, einem direkten Nachkommen Rodrigued Pereirad 
zrandet worden ilt; ſondern es ift auch in Deutichland vielfach 
m bis in die meuefte Zeit hinein die Geberdenipradhe im Gebrauche 
‚mein. Es hängt lehtered äußerlich mit dem Umftande zujammen, 
115 die beiden erften Direktoren der 1779 zu Wien gegründeten Taub- 
tummen-Anftalt Stork und May unmittelbare Schüler von l'Epée 
zıren. Vielmehr aber erflärt ed ſich dadurch, dab die Zeichen- und 
%berdeniprache leichter erlernt wird als die Lautſprache, und daß 
ed außerordentlich fchwer ift, Zöglinge, welde jene einmal geübt 
baben, zu dem angeftrengten Fleiße zu bringen, ohne welden dieſe 
ist gewonnen werden fann. Diejer Umftand trägt auch die Haupt: 
ichuld am der Einführung des fogenannten vermiſchten Syitemeß, 
si welchem beide Methoden vereinigt find und in feiner etwas er- 
täht wird. Gerade dieſes aber kömmt in Deutichland noch vielfach vor. 

Diefem Zuftande hat nun der Kongreß der Zaubftummenlehrer 
18* 
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zu Matland ein Ende gemacht, indem er mit allen gegen eine Stimme 
die deutfche, oder wie fie jetzt genannt wird, die Artikulationsmethode 
für die allein richtige erfärt hat. 

Grleihtert wurde dieſer Beſchluß durch die ausgezeichneten 
Leiftungen der italienifhen Zaubjtummen-Anftalten, vorzüglich der- 
jenigen zu Mailand, in welden die reine Artilulationdmethod: 
eingeführt ift. Auch die eifrigften Gegner derjelben waren über; 
raſcht und in ihren biöherigen Anfichten erfchüttert, als die Zög: 
linge der genannten Anftalten ihnen — die Knaben und die Mädchen 
in bejonderen Abtheilungen — redend Feine Dramen aufführten; fie 
mußten fich aber völlig überwunden geben, ald ihnen der Beſuch 
des Unterrichted in den Anftalten felbft den Beweis lieferte, dab 
bier von einer Täuſchung, einer befonderen Ausbildung vorzugsweiſe 
begabter oder nody mit Kautgehör audgerüfteter Kinder feine Rede war. 

Ein Frangofe (Mr. Srand, Membre de V’Institut, ancien 
membre de la commission coneultative de l’institution nationale 
des sourds-muets de Paris) beridhtet hierüber: 

„Es giebt in Mailand zwei Sinaben» und zwei Mädchenfchulen, 
Die einen vom ÖStaate, die anderen aus privaten Beiträgen und 
Provinzial-Unterftügungen erhalten, beide mit mufterhafter Freigebiz— 
keit verſorgt.“ | 

„Ich laſſe diejenigen der von mir unmittelbar gemachten Bahr: 
nehmungen, weldye die befte Vorftelung von der Vollkommenheit 
geben Tönnen, bis zu welcher die Artitulation und das Ablefen der, 
Worte von den Lippen in diefen,Anftalten gelangt find, bier folgen“: 

„Bom Ende des dritten Jahres an ift der Zögling, welden 
man nicht mehr taubftumm, fondern nur noch taubredend nennen. 
kann, im Stande, ſcharf zu artikuliren und furze und vertraulide 
Ntedewendungen in einfachen oder zufammengejepten Säpen von 
den Lippen zu lejen, die Befehle, welche man ihm mündlich ertheilt, 
auszuführen, und einen Vorgang, welcher fi vor feinen Augen be 
geben hat, zu erzählen. Er kann fogar mit feinem Lehrer ein Fleined 
Geſpräch, welches die Schranken eines beftimmt begrenzten Bert: 
ſchatzes nicht überfchreitet, führen. * 

„Nach den zwei folgenden Fahren hört man ihn über einen ihm 
bezeichneten Gegenftand aus dem Kopfe mit lebhafter Stimme einen 
kurzen Bericht erftatten oder eine wirkliche oder erfundene Geſchichte, 
bei welcher die fittlihe Empfindung eine gewiffe Rolle fpielt, wieder« 
geben. Bisweilen gefchieht die8 mit Nenderungen, welche ebenio 
für fein Verſtändnis wie für fein Gedächtnid zeugen. Die Züg- 
linge diefer Stufe werden geübt, laut zu leſen und Rechenſchaft 
von der Bedeutung jedes Wortes zu geben, welches fie audgefproden 
haben. Died Beilpiel jollte in allen Volksſchulen nachgeahmt werden.” 

„Auf die Kleinen Geſpräche, welche ſich nur auf die gewöhn: 
lichften Dinge beziehen und auf das laute Lefen folgen in den Ober: 
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v-en wirkliche Unterbaltungen, zufammenhängende Borträge, Be⸗ 
reibumgen, Grläuterungen, Uebungen im Briefftiele. Ich babe 
:: eime große Zahl Briefe mitgebradyt, zu weldyen meine Reiie- 

:jhrten oder idy das Thema wörtlid gegeben hatten und welche 
z’ Nr Stelle unter unjeren Augen geichrieben worden waren.“ 

„Es waren unter diefen Briefen mittelmäßige, ed waren aber 
zrmmter auch andere, weldye Zöglinge der Oberftaffen höberer Lehr⸗ 
"altem oder junge Mädchen, weldye unjere beften Penfionate be- 
it haben, mit Stolz ald die ihrigen zeichnen würden. Alle 
erkienen mir, wenn ein Franzoſe ein folched Urtheil fällen darf, 
ꝛdeſles forrelt.” 

— — — „Am Ende der Prüfungen, weldyen wir beigewohnt 
sen, führte man die früheren Zöglinge der betreffenden Anftalt 
r2, Erwachſene beider Geſchlechter, Arbeiter, Arbeiterinuen, Komp⸗ 
rem, Landleute, Familienväter und Mütter. Lebhafte, laute, faft 
=’&te id fagen, lärmende Unterhaltungen knüpften fie unter ein- 
:z’er und mit den Umftehenden an, weldye darauf eingehen wollten. 
Am fragte fie über ihr Gewerbe, ihre Lage, ihre Erlebnifie, ihre 
!shmftspläne und viele andere Dinge. Sie anmworteten auf alles, 
oein im Tone der Zanbftummen, aber mit fefter und klarer Aus⸗ 
se, mit einer Fülle und Mannigfaltigfeit der Ausdrüde, die 
m Fortichritt, welchen fie im Verkehre mit den natürlich Redenden 
«made hatten, erfennen ließ. Einige ſprachen den Dialelt ihrer 
vcreinz, das Patois ihred Dorfes, welches man fie in der Anftalt 
«wi wicht gelehrt hatte.” 

Der Kongreß hatte 2 ) Xheilnehmer, und zwar 

op, 

aliener 83 
Sranzofen 56 
Engländer 9 
Amerifaner 5 
Schweden 3 
Belgier 1 
Deutiche 1 

m größten Theile, aber nicht ausſchließlich Lehrer und Lehrerinnen 
vu ftummen-Anftalten. ü 

Es dürfte von Sntereffe fein, aud über Inhalt und Berlauf 
 Berbandlungen Einiges aus dem Berichte ded genannten fran⸗ 
Then Sachverſtändigen zu vernehmen, weldyer früher zu den 
-:zuerm der deutſchen Methode gezählt hat, und feine Meinungd- 
iztvrung mit den Worten rechtfertigt: Es ift erlaubt, die Mei- 
ana zum ändern, wenn esgeſchieht, um dasGute zuthun 
rad der Wahrheit zu dienen.* Herr Franck berichtet am 8. De: 
smber v. 3. an den Minifter ded Innern und der Kulte zu Paris: 

„Die große Frage, weldye zu entſcheiden war,. betraf das Ber- 

*, ned anderer Angabe 230. 
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fahren, durch welches der Zaubftumme in Verkehr mit ber Geſellſchafit 
gebracht werden fol. Dad Berfahren ift etwas andered wie Die 
Methode. Daß erftere befteht in dem Mittel für den Ausbrud, ei 
ed Wort, Bewegung, Schrift, Zeichnung oder Fingerſprache. Dad 
andere tft die Ordnung, welche der Zehrer einhält, oder die Summe 
von Regeln, weldhe er befolgen zu müſſen meint, um nad unt 
nad) die Ideen des Taubftummen zu weden, und alle feine Gaben 
ftufenweid zu entwideln. Bei demfelben Verfahren Tönnen die 
Methoden verjchieden jein und wiederum kann diefelbe Methode ver: 
ſchiedene Arten ded Verfahrens leiten. * 

„Der Kongreß hat nicht unterlafien, dieje wichtige Unterjchei- 
dung zu machen, indem er fi) durch zwei beſondere Beſchlüſſe, beide 
einmüthig gefaßt, für da8 Wortund für die intuitive Methode 
erflärt (für anſchaulichen Unterriht), Da aber die Kunft, ben 
Taubſtummen zum Reden zu bringen, oder das Verfahren des fünft: 
lihen Worte, erfunden in Spanien durch den Benediktiner Dom 
Pedro Ponce de Leon, wiedergefunden im folgenden Jahrhundert durch 
ben Engländer Wallis und den Schweizer Johann Konrad Am- 
man”), in Frankreich gegen die Mitte ded vorigen Jahrhunderts 
eingeführt (importe”*) umd mit merfwürdigem Erfolge angewendet 
von Jacob Rodrigues Pereira, häufig irrthümlich die deutſche 
Methode genannt wird, jo bat fie der Kongreß, um einen Alt der 
Unparteilichleit zu üben, als Yautirmethode (methode orale) be 
eichnet. Seine Erklärung lautet: „In Erwägung, daß die Laut 
N race in viel höherem Grade geeignet ift, den Taubſtummen ber 
Geſellſchaft wiederzugeben, als dies die Zeichenipradye vermag unt 
dag fie ihm eine gründlihhere Kenntnid der Sprache gewährt, als 
diefe, erflärt der Kongreh: daß die Kautirmethode für die Erziebung 
und den Unterricht der Zaubftummen der Anwendung der Seien, 
ſprache vorqugieben iſt.“ 

Der Berichterſtatter gedenkt ſodann der lebhaften Debatten, 
welhe dem Beſchluſſe vorangingen, der fräftigen Bertheidigung, 
welche tie Zeichen- und Geberdenſprache fand und erflärt das end: 
liche Ergebnis für um fo bedeutjamer, ald ihm Männer zuftimmten, 
weldye nicht bloß ihre biöherigen Weberzeugungen aufgaben, fondern 
fih auch bewußt waren, dab ihnen die Bejchreitung bed neuen 
Weges ungewöhnlidhe Opfer an Zeit, Kraft und Geld auf 
legten, dann fährt er fort: 

„Wie widhtig nun auch dies Votum war, es blieb unvollftändig, 
weil ed einen Zmeifel zurüdließ, durch welchen es abgeſchwächt und 
in feiner Wirkung vernichtet werden konnte: Sol das Wort, fein 
Niederjchreiben und fein Ablejen von den Lippen, welches zujammen 

*), Amman war ein bollänbifcher Arzt. 
e*) Das Wort iſt fehr vorfidhtig gewählt. Pereira war ein [panifcher Ifraelit. 
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en untheilbares Ganze bildet, beim Unterrichte und der Erziehung 
vr Taubftummen allein angewendet werden oder muß man, bezw. 
darf man menigftend beim intritte in die Loſung diefer großen 
Aufgabe und bis die Lautſprache genügend verftanden ift, Die Zeichen» 
und Geberdenſprache zu Hülfe nehmen ?“ 

In zweitägiger Debatte wurden, wie wir weiter hören, beide 
Meinungen mit Lebhaftigkeit vertreten, bis ein Vortrag ded Diref- 
ters der Taubftummen-Anftalt zu Mailand, Abbe Tarra, welchen 
Arche Guorin aus Marſeille den anmefenden Franzoſen verdollmetichte, 
den Ausichlag gab. „Die Geberdenfpradhe wurde entjchieden ver: 
urtbeilt, und da8 Wort, welches Herr des Schlachtfeldes geblieben 
war, wurde durch den Ruf: „ed lebe das Wort! begrüßt.“ 
Nahdem nod über die Zafjung der Refolution einige Zeit dispu⸗ 
tirt worden war, wurde dieſe in folgender Geftalt angenommen : 

„„In Erwägung, daß der gleichzeitige Gebrauch des Wortes 
und der Geberden dem Worte, dem Leſen von den Rippen und der 
arbeit der Ideen ſchadet, erklärt der Kongreß, dab die reine 
«aurmethode vorzuziehen iſt.““ 

„Indem der Kongreß diefe Meinung ausſprach, beabfichtigte 
et keineswegs die natürlichen Zeichen zu verpönen, welche die 
Redenden mit den Zaubftummen gemein haben, und welde, ohne 
gelernt worden zu fein, unmwilltürlid und unwiderſtehlich eine aller- 
dings ſehr beichränkte Zahl unferer Leidenſchaften und Empfindungen 
and fogar unfere Handlungen auddrüden, wie Schreden, Erftaunen, 
3ern, Abfcheu, Ekel, Verdruß, Verzweiflung, Bitte, Wink und Ab- 
weiſung. Die ausgeſprochene Ausfchliegung trifft nur jene fonven- 
tionelle Sprache in fünftlihen Geberden, deren ſich gewifie Lehrer, 
an ihrer Spipe l'Epée bedient haben und welche fie zu einer voll» 
Höndigen Sprache, die mit den geſprochenen Worten gleichwerthig 
ein follte, entwickelten.” 

Nachdem der Kongreß „das Verfahren” beim Zaubftummen- 
Unterrichte feftgeftellt hatte, wandte er ſich der Frage nad) der beften 
„Methode“ zu. Für Deutſchland ift diefe, wenigſtens theoretifch, 
entihieden. Der Grundiag, dag aller Unterricht anſchaulich fein 
müffe, ift in unferen Volksſchulen allgemein zur Geltung gefommen, 
und den Zaubftummen-Anftalten ift feine Befolgung durch die bahn 
brechenden Arbeiten von HiN ermöglicht. Wir find reich an vor⸗ 
züglichen Lehrmitteln, melde dem Anſchauungsunterrichte der Taub⸗ 
ſtummen dienen. Thatſächlich mag es allerdings auch in Deutſchland 
uch Anftalten geben, welche ebenſo, wie die franzöfiidhen, über die 
Herr Franck Klage erhebt, bei den Taubftummen einfeitig das Ge⸗ 
dähtnis üben und ihnen mit einem Schape audwendig gelernter 
aber imverftandener Vokabeln einen Dienft zu leiften meinen. Dielen 
Selbſtiäuſchungen und den aus ihnen hervorgehenden unfrudhtbaren 
Bemühungen wollte der Kongreh ein Ende jegen, indem er beſchloß: 
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„In Erwägung, daß der Unterriht der Zaubftummen na 
der Yautirmethode N jo viel wie möglihd dem Unterridte ber 
redenden Kinder nähern muß, erflärt der Kongreß, 

dab dad natürlichfte und wirkſamſte Mittel im Spradunter- 
richte der Zaubftummen die intuitive, d. h. diejenige Methode ift, 
nach welcher erft durch das Wort, dann durd die Schrift die Dinge 
und die Handlungen bezeichnet werden, welche unter die Augen der 
Schüler geftellt —* 

Dieſe Methode, um deren Einführung fi auch Herr Balade- 
Gabel zu Bordeaur durdy feine Schrift: methode & Ja portee dee 
instituteurs pour enseigner aux sourds-muets la langue frangaise 
Paris 1857 große Verdienfte erworben bat, „beitebt nicht allein 
darin, dab man dem Zaubftummen die Gegenftände, welche man 
ihn bezeichnen lehrt, vor Augen ftellt; fie hat audy den Zwed, ihm 
ben vertrauten Gebrauch dieſer Sprache zu geben, wie man es aud 
bet hörenden Kindern macht, ehe man verſucht, ihnen nach Art der 
alten Lehrer deren Elemente und grammatifche Regeln zu erklären. 
Bon diefem Prinzipe aus empfiehlt der Kongreß von Mailand den 
Lehrern, zuerft nur Beilpiele und praftiiche Regeln anzuwenden, 
um den Taubſtummen mit den wefentlihen Formen der Sprache 
befannt zu madyen, welche er reden ſoll. Erft jpäter und nad und 
nad) foll man ihn anleiten, aus diefen Beijpielen die nöthigen gram⸗ 
matiſchen Regeln abzuleiten.” | 

Bon den übrigen Beſchlüſſen ded Kongreſſes verdient noch die 
Erklärung Erwähnung, in welder er auf Grund der von ihm ye: 
machten Wahrnehmungen und der ihm mitgetheilten Berichte au& | 
priht, „daß Taubſtumme, welche nad der Lautirmethode erzogen 
ind, weit entfernt davon, nach ihrem Abgange von der Schule die 
Kenntniſſe, welche fie in derjelben gewonnen haben, zu vergeſſen, 
diefe in der Unterhaltung und durd Lektüre weiter entwideln, und 
daß ſich bei ihnen durd die Gewöhnung die Sprache und das Ab: 
lefen von den Lippen ftetig vervollkommuet.“ | 

Wichtiger ald diefer Sap, deſſen volle Geltung erft von bır 
Zufunft zu erwarten ift, war die faft ohne Debatte vereinbarte 
Feſtſetzung der Vorausſetzungen, unter welden ein fiherer Erfolg 
von ber Lautirmethode zu erwarten ift. 

Darnach ift da8 Alter von 8 bid 10 Jahren daB günftigfte für 
den Beginn des Unterrichtes, 

eine Zeitdauer von 7 Jahren für diefen nothwendig, eine acht⸗ 
jährige wünſchenswerth, 

endlich verträgt der reine Lautirunterricht nicht mehr als zehn 
Kinder für einen Lehrer. 

Die Wichtigkeit der vorftehenden Beichlüffe und der durch die: 
jelben herbeigeführten Schlichtung eined bundertjährigen Streites läpt 
fih nit body genug anfchlagen. Es ift nunmehr Einheit in Be 
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teebungen gebracht, welche den Zwecken erbarmender Liebe auf einem 
eteutenden Lebendgebiete dienen. Es ift außerdem diejen Bemü- 
sungen ein lohnendes Ziel geſteckt; denn wenn es gelingt, die Zaub- 
zammen in den vollen Gebraudy der Nede zu bringen, fie zu lehren, 
zen den Lippen aller Mitbürger zu lefen, jo ift eine fidhere Grund» 
.:ze für ihre Erwerböfähigleit gewonnen, fie find der Gejelidaft 
zıedergegeben, für ihre Entbehrungen entihadigt und fie können 
cbftändige Mitglieder ihrer Kirche fein, an deren Heildgütern 
vseilnehmen. 

Noch ift dies Ziel aber Teineöwegd erreicht, und es ift darum 
len denen, weldyen die Förderung ded Taubftummen-lnterrichtes 
:>tiegt, eine ſchwere und verantwortungsvolle Aufgabe geftellt. Ver⸗ 
zatwortungsvoll ift diejelbe namentlidy darum, weil ſich Halbheit 
‘um an einer zweiten Stelle fo ſchwer rächt, wie bier. So gewiß 
s eine unermeßliche Wohlthat für die Zaubftummen ift, wenn fie, 
tie Died in den Anftalten zu Mailand und Siena, auch in nicht 
senizen deutſchen geichieht, wirklich ſprechen lernen, fo gewiß tft 
ne unvolllommene Spradhfertigkeit für fie völlig werthlos, und es 
rire gradezu graufam, ihnen die ſchwache Stipe der Zeichen⸗ und 
“cherdenfpradye zu nehmen, ohne ihnen freie Bewegung zu geben. 
sa biefer Beziehung ift es lehrreich zu leſen, wie Herr Franck Seinen 
::sberigen Wideriprudy gegen die Kautirmethode durch den Hinweis 
‚at Die Bormen rechtfertigt, in welchen fie ihm biöher entgegen 
zetteten ift. 

Ebenfo beachtenswerth ift e8 aber auch, dab biefer Herr fofort 
za die Ausführung der Mailänder Beichlüffe gegangen ift. Er 
RNeibt dem Minifter: 

„Man muß jobald als möglid) mündlidy unterrichten, nicht eine 
zwiffe Zahl auserwählter Zöglinge, fondern alle Zöglinge unferer 
deiden nationalen Iuftitute. Der ArtikulationdsUnterriht muß dort 
St allgemeine, unbedingte Regel, nicht die Ausnahme bilden.” Er 
zewfiehlt ſodann, daß entweder einige junge Lehrer zu ihrer Auß- 
„sung nach Mailand geichidt oder von dort oder von Siena ein 
er zwei Lehrer auf einige Monate nach Paris eingeladen werden. 
der feine Wünſche gehen weiter. „Ich mödte, dat alle Privat- 
ntalten, weltliche wie geiftlihe, wo der Artilulations-Unterricht 
rit Ernft in Angriff genommen wird, ermutbigt und wo ein Bes 
mis vorhanden tft, ſtaatlich fubventionirt würden. Durd das 
Aniehen Ihrer Rathichläge und Ihres Beiſpieles würde fich diefelbe 
Letbeſſeruug innerhalb einiger Sabre in den Inſtituten durchführen 
en, welche auf Koften der Departements von den Generalräthen 
anterhalten werden, und es würde von hoher Wichtigkeit fein, daB 
Ne Stipendien, über welche diefe Berfammlungen verfügen, mindeftens 
anf fieben Fahre bewilligt werden, das ift die unbedingt erforderliche 
Zeit für die Ausbildung der Taubftummen.* 
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Es wird, wenn ber franzöfifche Mintfter des Innern, wie kau 
u bezweifeln ift, den Vorjhlägen des Herrn Brand Folge giet 
Fr unfere deutichen Anftalten ernfter Anftrengung bedürfen, dam 
fie ibren alten Ruf behaupten; indbejondere aber wird die endlid 
und völlige Befeitigung des fogenannten gemifchten Syſtemes aı 
den dentihen Anftalten, in welchen es nody eine Stelle hat, ene 
giſch zu betreiben fein. | 

Verleihung von Orben und Ehrenzeichen. 

(Centrbi. pro 1880 Seite 332.) 

Bei der Feier ded Krönungd- und Ordensfeſtes am 2 
Sanuar d. 3. haben nadgenannte dem Reflort der Unterrichts⸗Ve 
waltung ausſchließlich oder gleichzeitig angehörende Perjonen erhalter 

1) den Rothen Adler-DOrden zweiter Klaffe mit 
Eichenlaub: 

Eucanud, Wirklicher Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath und Mini 
ſterial⸗Direktor im Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiter 

2) den Rothen Adler-Orden dritter Klaſſe mit der 
Schleife: | 

Beinert, Geheimer Ober-Regierungd-Rath und vortragender Rat 
im Minifterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. | 

Dr. Carus, General-Superintendent zu Königsberg 1. Pr. 
Dr. Göppert, Geheimer DbersRegierungd-Rath und vortragende 

Rath im Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler, Unter-Stantsjefretär im fRinitterum der geiftlice 

ıc. Angelegenheiten. 
Schallehn, Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath und vortragende 

Rath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Dr. Batten bad, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität ji 

erlin. 

3) den Rothen Adler-Drden vierter Klaffe: 

Dr. j ck Zmaun, ordentlicher Profeſſor an der Untverfität zu Hall 
a. d. ©. 

Bohtz, Geheimer Regierungs⸗Rath und vortragender Rath im Mi 
nifterlum der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

Dr. Brunner, ordentlicher Drofeffor an der Univerfität zu Berlin. 
Dr. Dihle, Gymnaſial⸗Direktor zu Quedlinburg. - 
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er. Dürte, Profeffor an der techniſchen Hochſchule zu Aachen. 
2. Dunfer, Geheimer Bergrath und ordentlicher Profeflor au 

der Univerfität zu Marburg. 
-r. Ebeling, Gymnafial-Direktor zu Selle. 
7zıel, Superintendent, Pfarrer und Kreid-Schulinfpeltor zu Dör- 

zeabach, Kreid St. Wendel. 
2: tbegen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schuliufpeftor 

32 Dahme, Kreid Jüterbogk-Luckenwalde. 
-r. Körfter, ordentliher Profefjor an der Univerfität zu Bredlan. 
_r. Jacoby, ordentliher Profeflor an der Univerfität zu Koͤnigs⸗ 
say i. . 

=. Kölling, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinfpeltor 
_ sz Pleb, Regierungdbezirt Oppeln. 
rn. Kraut, Profefler an der techniſchen Hochſchule zu Hannover. 
-—. Reißel, Realihul-Direftor zu Kiel. 
"autib, Öymmafial-Direftor zu Spandau. 
“:zt&, Profefjor und erfter Oberlehrer am Gymnafium zu Elbing. 
“:edel, Enperintendent, Pfarrer und Kreid-Sculinipeltor zu 

Salza, Kreid Nordhaufen. 
.Zerer, Gymnafial-Direktor zu Leobſchütz. 
-r. Rofe, Bibliothelar an der Königlihen Bibliothet zu Berlin. 
„nr. Rühle, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Profeflor 
2 der Univerfität zu Bonn. 

=&midt, Regierungd- und Schulrath zu Bromberg. _ 
"‚emieneimäti, Euperintendent, Pfarter und Kreis-Ecdhulinipel- 
r zu Lyck. 

e, Guſtao, Profeſſor, Mitglied der Afademie der 
_ Künfte zu Berlin. 
.. Stablberg, Realjchul= Direktor zu Hagen, Regierungsbezirk 
Arusber 
iicg Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinfpeftor zu 
Burzdorf, Kreis Gelle. 

<stau, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinſpektor zu Gr. 
Titten, Kreis Szarnilau. 

-r. Umpfenbad, orbentlidher Profeffor an der Univerfität zu 
Rinigbberg i. Pre. 

Sezner, Superintendent, Pfarrer und Kreis: Echulinfpeltor zu 
Daber, Kreiß Naugard. 

. Beismann, Direltor der Glifabethenfhule und des Lehrerin- 
nen⸗Seminars zu Frankfurt a. M. 
ur. Büftenfeld, ordentlicher Profeſſor und Bibliothelar an ber 
Univerfität zu Göttingen. 

4) den Königliden Kronen-Orden dritter Klaſſe: 

Dr. Hilger, Realfhul-Direltor zu Aachen. 
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5) den Königliden Kronen-Drden vierter Klaffe: 
Dr Märte t, Profeſſor und Privatdozent an der Univerfität 

erlin. 
Rode, Direktor der BrovinzialsTaubftunmenanftalt zu Erfurt. 
Rohn, ordentliher Seminarlehrer zu Braundberg. | 
Schmidt, Ferd., Schullehrer und Schrififteller zu Berlin. 
Schurig, Rektor der Mittelfchule zu Wernigerode. 
Thiel, Rektor zu Bodum. 

6) den Königlidhen Haußdorden von Hohenzollern, 
und zivar 

a. den Adler der Ritter: 

Lang, Wailenhaus- und Seminar-Direltor zu Bunzlau. 
Dr. Schwarz, Profeffor und Gymnafial-Direktor zu Pofen. 
Siegert, Regierungd- und Schulrath zu Königdberg i. Pr. 

b. das Kreuz der Inhaber: 
Grabowski, evangeliidher Lehrer an der höheren Töchterſcht 

und Kantor zu Marienburg, Reg. Bez. Danzig. 

c. den Adler der Inhaber: 

Bartſch, Fatholifher Lehrer zu Müskendorf, Kreid Konip. 
Böjel, Kantor und erfter Lehrer zu Perfanzig, Kreis Neuftetti 
Drobe, katholiſcher Lehrer zu Mechernich, Arie Schleiden. 
Glaſer, evangeliſcher Lehrer zu Roſenberg, Kreis Heiligenbeil. 
Heidenreich, Kantor und erſter evangeliſcher Lehrer zu Herle 

hauſen, Kreis Eſchwege. 
Hickethier, evangeliſcher Lehrer und Küſter zu Oechlitz, Kre 

Querfurt. 
Knappe, katholiſcher Lehrer zu Erfurt. 
Kohl, Kantor und Lehrer zu Ilfeld, Kreis Zellerfeld. 
Krabn, evangelifcher Eehrer und Küfter zu Pammin, Kreis Arnı 

a walde. 
Lange, katholiſcher Lehrer und Drganift zu Mühlhauſen, Krei 

Prß. Holland. 
Müller, Hauptlehrer an der katholiſchen Volksſchule zu Deu 

Landkreis Köln. | 
Mufiol, katholiſcher Xehrer und Organift zu Gr. Chelm, Krei 

e 
Redilch, evangeliſcher Lehrer a Poln. Poppen, Kreid Koften. 
Nebfeldt, Lehrer zu Pripwalt, Kreis Dftpriegnip. 
Wilde, evangeliicher Kebrer und Küfter zu Graaſe, Kreis Zalkenber: 

7) da8 Allgemeine Ehrenzeidhen: 

Brettichneider, Lehrer zu Sterfeningken, Kreis Iufterburg. 
Fiſcher, katholiſcher Lehrer zu Neu-Aftenberg, Kreis Wittgenftein 
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sreth, Lehrer zu Klein⸗Lüblow, Kreid Lauenburg i. Pomm. 
":imann, Diener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
rmichen, Schulvorſteher und Gutöbefiger zu Burgwerben, 
Kreis Weißenfels. 

!:nfowsti, katholiſcher Lehrer zu Renczkau, Kreis Thorn. 
üister, emeritirter Lehrer zu Bud, Kreid Wanzleben. 
:23e, emeritirter Lehrer und Kantor zu Schadeleben, Kreis Aſchers⸗ 
Pen. 

:amm, katholiſcher Lehrer zu Stirpe, Kreis Lippftadt. 
Srtif, Kantor und Lehrer zu Arenzhain, Kreis Luckau. 
u 

Terfonal: Berändernugen, Titel: nud Orbens - Berleihungen. 

A. Behörden. 

!.n vortragenden Rath in dem Minifterium der geiftlichen ıc. 
Angelegenheiten, Feldpropft der Armee, Ober⸗Konſiſtorial⸗Rath 
sad Hofprediger Dr. theol. Thielen ift der Stern zum Rothen 
AMer: Orden zweiter Kaffe mit Eichenlaub verliehen, 

2 Regierungd- Rath Löwen berg aus Dredlau zum Geheimen 
Rezierungd» und vortragenden Rath in dem Minifterium der 
zeiſtlichen ıc. Angelegenheiten ernannt, 

x Regierungd- und Schulrath Dr. Wendland au Minden zum 
Frevinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulfollegium 
u Koblenz überwieſen, 

ret Regierungsd- und Landed-Delonomieratb Becher zu Merjeburg 
m Regierungsrath und Bermwaltungdrath bei einem Provinzial» 
Shulfollegium ernannt und ald Berwaltungsrath dem Provinzials 
Shulfollegium zu Magdeburg überwielen, 

.n Kteiß= Schulinipeftor, Superintendenten a. D. und Pfarrer 
Dr. Gebauer zu Medenau im Kreiſe Fiſchhauſen das Kreuz 
ter Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen, 

", lommifſariſchen Kreid-Schulinipeftoren Seminarlehrer Zacher 
zu Roſenberg Ob. Schlef., Pfarrer Vorfter zu Lennep, 
and Dr. Fuchte zu Eifen find zu Kreis-Schulinfpeltoren ernannt 
vorden. 

B. Univerſitäten, techniſche Hochſchulen ꝛc. 

Der ordentliche Profeſſor Dr. Ed zu Bregslau iſt in gleicher Eigen⸗ 
haft in die juriftiſche Fakultät der Univerſität zu Berlin verfeßt, 
— dem ordentl. Profef]. in der medizin. Fakultät diefer Univer- 
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fität, Geheimen Ober-Medizinalraib und General:Arzt Dr. vo 
Langenbeck die Erlaubnis zur Anlegung des Großfreuze 
vom Kaiſerl. Defterreihiichen Franz⸗ Sofjef- Orden, ſowie De 
Komthurkreuzes erfter Klaffe vom Königlih Sächfiſchen Albrechti 
Drden ertheilt, — der ordentlide Profeſſ. in der philoſopl 
Fakultät der Univerf. zu Göttingen, Geheime Regierungdrai 
Dr. Zope in gleiher Eigenſchaft an die Univerf. zu Berli 
verfept, dem außerordentl. Profeſſ. Geheimen Regierungörat 
Dr. Werder in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu Berli 
der Rothe AdlersDrden zweiter Klafje mit Eichenlaub verliehen 
und der Privatdoz. Dr. Brüdner zu Lemberg zum außerordent! 
Profeſſ. in der philoſoph. Zakult. derjelben Univerf. ernannt, 

dem ordentl. Profefj. Dr. Hirſch in der philoſoph. Fakult. de 
Univerſ. F Greifswald der Rothe Adler⸗Orden dritter Klafſ 
mit der Schleife verliehen, der Privatdoz. Dr. Zimmer an te 
Univerf. zu Berlin zum außerorbdentl. Profefſor in der philofopt 
Fakultät der Univer). zu Greifswald ernannt, | 

der Diakonus H. Schmidt an der Stiftskirche zu Stuttgart zun 
ordentl. Profeff. in der evangel. theolog. Fakult, und der ordent! 
Profeff. Dr. Regelöberger an der Univerf. zu Würzburg zur 
ordentl. Profefl. in der jurift. Fakult. der Univerf. zu Bredtai 
ernannt, — der ordentl. Profeſſ. Dr. Niefe in der philciert 
Fakult. der Univerl. zu Marburg in gleiher Eigenſchaft an bı 
Univerf. zu Breslau verfeßt, und find an lepterer Univerf. de 
Profeſſ. Dr. Ant. Schneider zu Gießen zum ordentl. Profeſſe 
in der pbilofoph. Fakult., jowie die Lehrer an der Afademie ;ı 
Proskau Dr. Friedländer, Profeffor Dr. Metzdorf uni 
Dr. Weiske zu außerordentlidhen Profefjoren in der philoſeph 
Fakult. ernannt, | 

der Rektor a. D. Profeffor Dr. Herbſt zu Halle ift zum ordentl 
Honorarprofeffor in der theolog. Zakult., der Privatdozent Dr 
Schollmeyer zu Halle zum außerordentl. Profeſſ. in der juriſtiſch 
Fakultät, und der ordentl. Profeff. Dr. Eberth an der Unireri 
zu Züri zum ordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. de 
Univerfität zu Halle ernannt, — dem ordentl. Profefj. Dr 
&rdmann in der philofopb. Fakult. der letzteren Univerſ. tei 
Rothe AdlersOrden zweiter Klaffe mit Gichenlaub verliehen, un! 
dem außerordentl. Profeff. Dr. Schum in der philofoph. Fakult 
derfelben Univerf. die Srlaubnid zur Anlegung des VBerdienftorden: 
für Wiffenfhaft und Kunft vom Herzoglihd Anhaltiſchen Haut 
orden Albrechts ded Bären ertheilt, | 

der ordentl. Profeff. Dr. R. Förſter an der Univerf. zu Rofted 
zum ordenil. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu 
Kiel ernannt, 

dem ordentl. Profeſſ. Geheimen Ober-Medizinalratb Dr. Wöpleı 
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in der mediziniſch. Fakult. der Univerf. zu Göttingen bie 
Erlaubnis zur Anlegung ded Grob -DOffizierfreuzed vom Drden 
der Königlidy Italieniſchen Krone, und dem außerorbentl. Profeſſ. 
Dr. Hujemann in derfelben Fakult. die Erlaubnis zur Antegung 
des Ritterkreuzes vom Königlich Schwediihen Nordftern Orden 
ertbeilt, — der ordentl. Profeſſ. Dr. von Könen in der philojoph. 
zakult. der Univerſ. zu Marburg in gleiher Eigenſchaft am: die 
Univerf. zu Göttingen verſetzt, und zum ordentl. Profeſſ. in der 
philofoph. Fakult. derjelben Univerfität der ordentl. Profefl. Dr. ©. 
E. Müller zu Czernowip ernannt, 

tem ordentl. Örofel. Ober Konfiltorialratb Dr. theol. et phil. 
Scheffer in der theolog. Fakult. der Univerf. zu Marburg 
der Königlihe Kronen Orden zweiter Klaffe verlieben, — der 
erdentl. Profeſſ. Dr. Böhm an der Univerf. zu Dorpat zum 
erdentf. Profeſſ. in der medizin. Fakult. und der Oberlehrer 
Dr. Bormann am Gymnal. zum grauen Klofter zu Berlin 
sum ordemtl. Profeſſ. in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu 
Marburg ernannt, 

a der Univerfität zu Bonn der Privatdozg. Dr. Nupbaum zum 
augerordentl. Profefl. in der medizin. Zafult. ernannt, — dem 
erdentl. Profeffor Dr. Schäfer in der philofoph. Fakult. der 
Charakter ald Geheimer Negierungsratb verliehen, an diefelbe 
Univerf. find die ordentlihen Profeſſoren Dr. Lübbert und 
Dr. von Laſaulx in der philojoph. Zakult. zu Kiel in gleicher 
Gigenfchaft verjegt, und ift der ordentl. Profeſſ. Dr. Straß: 
burger an der Univerf. zu Jena zum ordentl. Profefl. in der 
philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Bonn ernannt worden. 

Es 

— — — — 

der Eiſenbahn⸗Maſchinenmeifter Frank iſt zum etatsmäßigen Lehrer 
und Profeſſor für Maſchinenbau ernannt und an der lechniſchen 
Hochſchule zu Hannover angeftellt, 

tet Berginfpeltor a. D. und Direktor der Bergſchule zu Zwickau, 
Wilh. Schulz zum etatdmäßigen Lehrer und Profeffor der Berg: 
willenfhaften ernannt und an der techniſchen Hochſchule zu Aachen 
angeftellt worden. 

Tem Stellvertreter ded Präfidenten und Borfigenden der mufitali- 
ſchen Seltion des Senated der Akademie der Künfte zu Berlin, 
Ober-Rapellmeifter Tau bert ift der Rothe Adler⸗Orden zweiter 
Klafje mit Eichenlaub verliehen, 

ter Bildhauer Spenplig als Bibliothelar an derfelben Akademie 
angeftellt, 

ten ordentlichen Lehrern an der akademiſchen Hochſchule für Mufit, 
Abteilung für ausübende Zonkunft, zu Berlin: Barth, 
Härtel und Dtto dad Prädikat "Nrofefior“ beigelegt, und 
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an bderfelben Hochſchule der Bureau-Affiftent Blankenberg 
den PolizeisPräfidium zu Berlin zum Inipeltor ernannt, 

bem Profefjor Mar Schmidt an der Kunftafademie zu Köni; 
berg t. Oftprb. der Königl. Kronen-Drden dritter Klaffe verlie 
worden. 

Der Dr. phil. Janitſch ift zum Direftortal» Affiftenten bei d 
Rupferfii tichlabinet der Mufeen zu Berlin beftellt worden. 

Dem Präfidenten ded geodätiſchen Snftituter, General» eieuten 
r. Baeyer zu Berlin ift die Erlaubnis zur Anlegu 

des Öroffreuzes vom Drden der Königl. Stalienifchen Krone 
theilt worden. 

C. Gymnaftal» und Real-kehranftalten. 

Dem Gymnaſial⸗Direktor Profeff. Dr. Campe zu an 
i. Pomm. ift der Rothe Adler» Orden dritter Kaffe mit 
Schleife verlieben, 

es ift beftätigt worden die Wahl 
des Gymnafial-Dberlehrerd Dr. Ebinger zu Demmin zum 

reftor ded Gymnal. zu Luckau, und 
ded Gymnafial⸗Direktors Dr. Gitner zu Wohlau zum Direlt 

des Gymnaf. zu Görlip. 
| 

Das Praͤdilat „Profeſſor“ iſt beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Loch am Gymnaf. zu Bartenſtein, 
Dr. Prätoriuß - s zu Konip, 
Rautenberg = ⸗zu Dtſch Krone, 
Dr. Roſe am Koͤllniſchen Gyranaf, zu Berlin, 
Prorektor Dietlein am Gymnaſ. zu Neuftettin, 
Molinski am Marien⸗Gymnaſ. Fr Poſen, 
Dr. Flöckner am Gymnaſ. & eutben, 
Dr. Menzel am $riebriche- m mna]. a Bredlau, 
Dr. Gauß am Gymnaf. —5 au, 
Dr. Radtke » ⸗ leß, 

Dr. P. M. Kramer an —9* —8 Hauptſchule der Brandt 
hen Stiftungen zu Halle, 

Dr. ısiihmin am m Gymnaſ. zu Belle, 
:  zugam 

—R ⸗ = zu Glberfeib, und 
Dr. Worbs ⸗ :s zu Koblenz. 

Dem Titular-Dberlehrer Dr. Volkmann am Gymnaf. zu Elbini 
HA etatömäßige Oberlehrerftelle an demfelben Gymnaſ. vr: 
ieben, 
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R Zberiehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Sıub am Gymnaſ. zu Röjjel 
Dr. Bahmann am Srier. Wilh. Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Rühl am ubiapuel zu Stettin, 
Serfe am Gymnaf. zu Bromberg, 
Lındt ⸗ ⸗—zu Ratzeburg, 
Ir. Köcher am Ralfır Wilhelms⸗ Somnai, zu Hannover, 
ır. Kühlewein an ber Klofterfchule zu Sifeld, 
Dr. Heuermann am Rathsgymnaſ. zu DOsnabrüd, 
<dlee an dem Gymnaf. und der Realſchule zu Bielefeld, 
Dr. 3b =- = s zu Fulda, 
ati . = ⸗zu gFuberfehd. und 
Dr. Barlen = = s zu Neuw 

die Berufung des ordentl. —* Lehrers Dr. Rehmann zu 
Ners als Oberlehrer an das Gymnaſ. zu Friedeberg N. / M. 
t genehmigt worden. 

+2 Site „Oberlehrer” ift beigelegt worden den ordentlichen Lehrern 
t. An am Gymnaſ. zu Elbing, 
—A— ⸗ :» zu Graudenz, 
!irder ⸗ zu Quedlinburg, 
Dr. Kratz :» zu Neuwied. 

* Gymnaſ. u Allenſtein ift der Weltgeiſtliche Kochan owski 
| x ordentlicher und Religions-Lehrer angeftellt, 
” ensentfiche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
a Berlin, Friedrichs-Gymnaſ., die Schula. Kandidaten Dr. 

Thaer und Dr. Albredt, 
aBerlin, Friedr. Wilh. Gymnaſ. ., der Schula. Kandid. Dr. 

Mayer 
A Berti Reibniz-Öymnaf., der Schula. Kandid. Dr. Oſter⸗ 

wa 
u Küftrin der Schula. Kandid. Dr. ante, 
u tandöberg MB. - ⸗ 
u Anklam ⸗ ⸗ und He. Sander, 
a&reifenberg Mar Richter, 
a Rolberg der Hürfst. Duncker, 
u Stettin, König Wilhelms-Gymnaf., die ordentl. Lehrer Dr. 

Tertor vom Marienfift3-Gymnaf. dafelbft und Dr. Lange 
om Pädagog. zu Putbus, iie der Schula. Kandid. Dr. 

r Ereptom a/R., der Schula. Kandid. Schirmeifter, 
Poſen, Marien⸗G mnaf., der Schula. Kandid. Prauſe, 
— Friedrichs⸗Gymnaſ., der Hülfsl. Dr. Inowraz- 

lawer von ber Realſch. zu Polen, 

1881. 19 
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zu Breslau, Johannes-Gymnaſ., der Hülfsl. Dr. Spedv 
Gymnaſ. zu Bunzlau, 

zu — — der Sulfat. Dr. Korntfe, 
zu Pleß : Barmutb, 
zu $lendburg der ordentl. Eymnaſiall. Dr. Triemel a 

Kreuznad), 
zu Bielefeld der Hülfsl. Dr. Nierhoff, 
zu Fulda der ordentl. Lehrer Bork von der hoͤh. Bürgerid. 

Biedenkopf, 
zu Rafjel der Sülfel Eigenbrodt vom Gymnaſ. zu Han: 
zu Marburg : Dr. Schäfer vom Gymnaſ. zu Wie 

aden, 
zu Ninteln » = von Kampp, 
zu Wiesbaden der ordentl. Gymnaftall. Fritze aus Markbur 

der Hülfsl. Schlaadt am Gymnaf. zu Wießbaden, und d 
Hülfsl. Rauch vom Nealgymnaf. datelbft., 

zu Glberfelb die Schula. Kandidaten Gräber und Dr. Klan 

zu Köln, Friedr. Wilh. Symnal., der Lehrer Dr. Fran; v 
der Realſch. zu Mülheim a. d. Ruhr, 

zu Krefeld der Schula. Kandid. Dr. Sunk, 
zu Kreuznach der ordentl. Gymnaſiall. Dr. von’ Kleif u 

Flensburg. | 
| 

Am Gymnaſ. zu Potödam ift der Lehrer Mayerhoff ald Elemen 
tarlehrer, 

am Gymnaf. zu Strehlen der Lehrer Bunke aus Wohlau al 
techniſcher —* angeſtellt worden. 

Dem ordentl. Leirer von Sanden am Progymnaſium zu Kempe 
tft ber Zitel „Oberlehrer“ beigelegt, 

als ordentliche Lehrer find angeſteut worden am Progymnafinm 
zu Löbau der kommiſſar. Lehrer Langenidel, 
zu Lauenburg t. Pomm. der Hülfdl. Dr. Mahler, 
zu Malmedy der Schula. Kandid. Deutihmann, und 
a Sobernheim > Dr. Küllenberg. 

Am Progymnaf. zu Linz if der Lehrer Henrich als Elementar 
lehrer angeſtellt worden. 

— — — 

Es ift beſtätigt worden die Wahl 
des Oberlehrers Braune an der Realſchule zu Harburg zun 

Direktor dieſer Anſtalt, und 
des Oberlehrers Dr. Schröter am Opal. Attendorn zun 

Direltor der Realjchule zu Lippftadt. 
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23 Prädikat „Profeffor” ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Zappe an der Königsftädt. Realſch. zu Berlin, und 
Brunkhorſft an der Realſch. zu Altona. 

I: der ſtädtiſchen Realſch. zu Poſen ift der Zitular-Oberlehrer 
Collmann zum etatdmäßigen Oberlehrer befördert, 

» Oberlehrern find befördert worden die ordentlidyen Lehrer 
Shwannede an der Königsftädt. Realſch. zu Berlin, 
Dr. König und Blafel an der Realſch. zu Neiße, 
Dr.. Binter an der Real. zu Harburg, und 
Pape an der mit Gymnafialklaſſen verbimdenen Realſch. zu 

agen, 
st Oberlehrer find berufen worden an die Realfchule 
zu Barmen der Oberlehrer Dr. Krug von der ftädtifchen Realſch. 

zu Polen, und 
zu erier „oet ordentl. Lehrer Röhr von der ftädtiſch. Realſch. 

zu Köln. 
der Zitel „Oberlehrer” ift beigelegt worden den ordentlichen Lehrern 
Dr. Möhrs an der ftädtiich. Realſch. zu Königsberg i. Pr, 
Pütter und Gutzeit an der Realſch. zu Bromberg. 

Us ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realichule 
zu Zilfit der Schula. Kandid. Polenz, 
zu Berlin, Königsftädt. Realſch. der Schula. Kandid. Mögelin, 
za Spremberg der ordentl. Lehrer Dr. Willenberg von der 

Realſch. zu Obrdruff, 
zu Stettin, ftädtiſch. Realſch, der Schula. Kandid. Böhmer, 
zu Rawitſch der ordentl. Lehrer Mylius von der höh. 

Bürgerſch. zu Dfterode, 
a Magdeburg, Realſch. 1. O., der Schula Kandid. Dr. 

erbit, 
za Hagen der Hülfsl. Haaftert, 
zu Sronffurt a. M. Realich. der tfraelit. Religionsgeſellſchaft, 

der ordentl. Lehrer Dr. Bender von der höb. Bürgerſch. 
zu Aroljen, 

zu Frankfurta. M., Realich. der ifraelit. Gemeinde, der Hülfsl. 
Dr. $erwer, 

zu Eiberfeld der Schula. Kandid. Dr. Breitenbad, 
zu Köln die Schula. Kandidaten Bolte und Adeneuer, 
u Mülheim a. d. Ruhr der Hülfdl. Pieper von der Realſch. 

zu Halle a. d. S., 
zu Remſcheid der Oberl. Dr. Hintzmann aud Malin, und 
zu Trier der Schula. Kandid. Keuffer. 

19* 
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Es find angeftellt worden an der Realfchule 
zu Bromberg der Zeihenlehrer Müller von der Realſch. 

Beuthen ald Zeichen und Schreiblehrer, 
zu Magdeburg, Realſch. 1. O., der Lehrer Brandt bai 

als Elementarlehrer, und der Zeichenlehrer von Blei 
als Zeichenlehrer. 

Als ordentlihe Lehrer find angeftellt worden an der Gewerbej 
zu Koblenz der Realſch. Lehrer Lambeck aud Köln, 
zu Köln ⸗ ⸗ RRolfs aus Düſſeldorf, un | 
zu Remſcheid der Schula. Kandid. Dr. Mebes. | 

Der Dirigent der höheren Bürgerfhule zu Oldesloe Dr. 9 
Schultze ift als Rektor diefer Anftalt beftätigt worden. 

An der höheren Bürgerſchule 
zu Pillau ift dem ordentl. Lehrer Konreltor Preiß die Obe 

lebrerftelle verlieben, 
zu Wollin der Gymnaf. Lehrer Dr. Knörich aud Didenbur 

als Dberlehrer angeftellt worden. 

Als ordentliche Kehrer find angeftellt worden an der höheren Bürger 
chule 
zu Königäberg i. Oſtprß. die Schula. Kandidaten Freuden: 

bammer und Müller, 
zu Hanelberg der frühere Gpmnafiallehrer Kellermann aut 

Hamm (Gentrbl. pro 1880 ©. 701), und der Schula 
Kandid. Brundwid, 

zu Lübben der Schula. Kandid. Dr. Zeitzſchel, 
zu Altena der provilor. Lehrer Schulte, 
zu Diez der Hülfsl. Schmidt, 
zu Oberlahnftein » » G&adpari, 
zu Düren ber Schula. Kandid. Dr. Holzapfel, 
zu Oberhaujen ber Lehrer Thelen von der höheren Bürgric, 

zu Dülfen, 
zu Bierfen der Schula. Kandid. Abee. 

An der höheren Bürgerfhule zu Havelberg tft der Lehre 
Daafe ald Slementar- und technifcher Lehrer, 

an der höheren Bürgers und Gewerbefchule zu Dortmund da 
Lehrer Geyer ald Slementarlehrer angeftellt worden. 

D. Scäullebrer-Seminare ıc. 

Dem erfter Seminarlehrer Profeffor Henfel an dem Lehrerinnen 

Seminar und der mit demfelben verbundenen höheren Mädden- 
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zdule (Luifen- Stiftung) zu Pofen tft der Rothe Adler- Drden 
:ierter Klaſſe verliehen worden. 
«er Beförderung zu erften Lehrern find verjegt worden an daß 
tallehrer-Seminar | 
ı Sriedrihöhoff der ordentl. Eeminarlehrer Staſche zu 

Wunſtorf, 
a Exin der ordentl. Seminarlehrer Dr. Rösler zu Poſen. 

I: dem Schullehrer-Seminar zu Ottweiler ift der ordenti. Lehrer 
Debus zum erften Lehrer befördert worden. 

' 

UyIr 

% zteiher Eigenſchaft find verfegt worden an dad Schullehrer- 
Exrminar 
a Königdberg N./M. der ordentl. Seminarlehrer Kieſel zu 

Ditwei eiler, 
zu Kyritz der ordentl. Seminarlehrer Römer zu Hilchenbach, 
a Ramwitid- ⸗ ⸗ Sonnenburg zu Exin, 
zu Ottweiler der ordentl. Seminarlehrer Hoffmann zu Kö- 

nigsberg N./M. 
za oerdenilichen Lehrern find befördert worden am Schullehrer⸗ 
<minar 
a Erin der Hülfsl. Ewert, 
a Zülz — s Berner. 

ter Beforderung zu ordentlichen Lehrern find verfegt worden an 
3 S@äullebrer-Seminar 
a Rawitſch der Seminar-Hülfslehrer Kobilke zu Koſchmin, 
a WBunforf - ⸗ ⸗ Wieſe zu Köslin, 
an Ulingen = ⸗ ⸗ Heintz zu Dillenburg, 
a Ottweiler ⸗ ⸗ Becker zu Neuwied. 

Ir Soullehrer⸗Seminar zu Soeſt iſt der Rektor Sheuermann 
3 Freudenberg im Kreiſe Siegen als ordentl. Lehrer angeſtellt 
erden. 

1 Hülfslehrer find angeftellt worden am Schullehrer- Seminar 
in Graudenz der Lehrer Rob. Schulz, 
in Berent = Bruno Lange aus Neufahrwafler, 
zn Köslin ⸗ ⸗Siefert aus Neuſtettin, 
u Rofhmin = = GStiep, aus Meferip, 
m Paradied = s  Auguft Lange aus Pofen, 
u Homberg - kommiſſar. Seminarlehrer Preußer dafelbft, 
zu fingen = Präparandenlehrer Schröter aud Delipich, 
zu Bittlih = kommiſſar. Seminarlehrer Franken dafelbft. 

1} 

Ver zweite Lehrer Zimnik bei der Präparanden-Anftalt zu Oppeln 
it in gleicher Eigenichaft an die Präpar. Anftalt zu Rojenberg 
ob. Schleſ. verfebt, 



282 

bei der Präpar. Anftalt zu Oppeln der Kehrer Dudek aus Gle 
wig als zweiter Lehrer angeftellt worden. | 

An der Watjene und Sculanftalt zu Bunzlau ift der Lehr: 
Winde zu Jauernick als Hülfslehrer angeftellt worden. 

Dem Direktor Linnarp an der Taubftummen-Anftalt zu Aache 
tft die Erlaubnis zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Grek 
herzoglich Luxemburgiſchen Orden der Eichenfrone ertheilt worten 

An der Königlihen Zaubftummen -Anftalt zu Berlin find di 
Lehrer Kamke und Knauf als ordentliche Lehrer angeftellt worden 

Der Lehrer Dr. Strien an der Realſchule der Francke'ſchen Stiftunge 
u Halle a. d. S. iſt zum Oberlehrer an der hoͤheren Mädchen 
—* dieſer Stiftungen ernannt worden. | 

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Drben vierter Klaffe: | 
Aldenkirchen, Rektor und Kaplan zu Vierſen, Krs Glabbeq 
Helwig, Rektor zu Seeburg, Krs Roͤſſel, und 
Scholz, Diakonus und Rektor zu Nimptſch; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern 
Bode, evangel. Lehrer und Kantor zu Andreadberg i. Harz, Kri— 

Zellerfeld, 
Dennert, kathol. erfter Lehrer zu Heildberg, 
Dobroſinski, kathol. Lehrer zu Golejewko, Kr Kröben, 
Kropp, dgl. zu Dittelftedt, Kr Srfurt, 
Röhricht, evangel. Lehrer zu Grünberg i. Schleſ., | 
Rösler, kathol. Lehrer und Organift zu Gollmig, Krs Frauftatt, 
Runge evangel. Lehrer zu Neuhof, Krs Greifenberg i. Pom., 
Selle, evangel. erfter Lehrer zu Heinrichs, Krs Schleufingen, 
Schmidt, evangel. Lehrer und Küfter zu Göhrig, Kırd Querfarl, 
Seidenfaden, evangel. Lehrer und Küfter zu Niederbeuna, 

Krs Merfeburg, 
Skorczewski, kathol. Xehrer zu Sehlen, Krs Tuchel, und 
Steffend, evangel. Lehrer und Organift zu Glücksburg, Krd 

Flensburg; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Börner, evangel. Lehrer zu Heringen im Unterlahnkreiſe, 
Boftel, evangel. erſter Lehrer, Organift und Küfter zu Groß 

Burgwedel, Krs Celle, 
aprilttan, evangel. Lehrer und Küfter ji Treptow, Krs Saatzig, 
Ehmke, evangel. Lehrer und Küſter zu Weitenhagen, Krs Greifs⸗ 

wald, 
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Güttler, fathol. Lehrer, Küfter und Organift zu Polönig, Krs 
Neumarkt 

Hoth, evangel. Lehrer zu Kamp, Krs Anklam, 
Sanffen, dgl. zu Wefterfander, Amt Aurid), 
Kraufe, dal. zu Fröhlichsdorf, Krs Waldenburg, 
Markwitz, fathol. Lehrer und Kantor zu Kopnig, Krs Bomſt, 
Müller, fathel. Lehrer zu Kasbach, Krs Neuwied, 
Ricolaud, evangel. Lehrer und Küfter zu Pflugrade, Krs Naugard, 
Preiß, kathol. Lehrer zu Glettkau, Landfreid Danzig, 
Roos, kathol. zweiter Lehrer zu Werlte, Krd Meppen, 
Säveke, evangel. Lehrer zu Zeetze, Krs Dannenberg, 
Schmidt, dögl. zu Golbitten, Krs Prß. Holland, 
Schneider, dögl. zu Dtſch Ruhden, Krs a 
Schröder, dögl. und Kirchendiener zu Körle, Krs Meljungen, 
zimmer, fathol. Lehrer und SKirchendiener zu Emsdorf, Krö 

Kirchhain, und 
Zink, evangel. Lehrer zu Doyen, Krs Gerdauen. 

Ausgefdieden ans dem Amte. 

Srftorben: 

der Univerfität3-Richter und Syndikus Bath zu Greifswald, 
die ordentlichen Profefloren 

Geheimer Suftizratb Dr. Bruns in der jurift. Fakult. der 
Univerj. zu Berlin, zugleih Mitglied der Akademie ber 
Wiſſenſchaften, 
Dr. Bi rich in der philojoph. Fakult. der Univerf. zu Greif s⸗ 

wald, 
Dr. med. et phil. Hein$ in der philofoph. Zakult. der Uni: 

verſ. zu Halle, und 
Dr. Zald inder mebizin. Fakult. der Untverf. zu Marburg, 

der Profeffor an der technischen Hochſchule und zeit. Rektor der- 
jelben, Geheime Regierungs- Rath Wiebe zu Berlin, 

die Syumnafial- Direktoren 
Dr. Kopp zu Sreienwalde und 
Rören zu Brilon, 

die Dberlehrer 
Dr. Steinte am Gymnaſ. zu Elbing, 
Dr. Rotbe = ⸗ zu Thorn, 
Profeſſ. Dr. Heine. Müller am Gymnaſ. zum grauen 

Klofter zu Berlin, 
Profeſſ. — eißenborn am Sophien-Gymnaſ. zu Ber⸗ 

lin, un 
Prorektor Dr. Heinze am Gymnaſ. zu Freien walde, 
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die Oberlehrer und kathol. Religionslehrer 
Bechem am Gymnaſ. zu Aachen und 
Sfrael » : zu Emmerid, 

die ordentlichen Lehrer 
Dr. prüd ner am Gymnaf. zu Brandenburg a. d. 

un 
Bremer ⸗ Wzu Neuß, 

ber Oberlehrer Profeſſ. Hamann an der Realſchule zu Potsda 
der ordentl. Lehrer Figulus an der höh. Bürgerſch. zu Wolli 
der erſte Sehrer Blechſchmidt am Schull. Seminar zu DO! 

weiler. 

In den Ruheſtand getreten: 

der Berwaltungsratb bei dem Provinzial» Schullollegium 
Magdeburg, Geheime Regierungsrat Dr. Schulz, u 
tft demfelben der Königl. Kronen-Orden zweiter Rlafı 
lieben worben, 

der Oberlehrer Profell. Dr. Faws am Gymnaſ. zum Röſſel 
und ift bemfelben der Rothe Adler» Drden vierter Kla 
verlieben worden. 

Wegen Berufung in ein andered Amt im Inlande aus, 
geihieden: | 

die ordentl. Lehrer 
Zietlomw vom Gymnaſ. zu Treptow a. d. R., und 
Dr. Schlegel von der ſtädtiſch. Realſch. zu Stettin. 

Wegen Anftellung außerhalb der Preußiſchen Monar: 
hie ausgeſchieden: 

die außerordentl. Profefforen 
Dr. Krönlein in der medizin. Fakult. der Univerfität zu 

Berlin, und 
Lic. theol. et Dr. phil. Kolde in der theolog. Fakult. 

der Univerf,. zu Marburg, 
der Privatdozent Dr. Henning in der philofoph. Fakult. der 

Univerf. zu Berlin, 
die Oymnafinl-’Direftoren 

r. Krüger zu Görlig und 
Dr. Eberhard zu Elberfeld, 

der Profeſſ. Dr. Plũß an der Landesſchule zu Pforta, und 
der Oberlebrer Dr. Heußner am Symnafum zu Hanau. 
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Berleihung von Orden unb Ehrenzeihen -. . - - 2... 

Berfonalchronit SSKk BR 



Gentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Prenßen. 

derausgegeben in den Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts- und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

XG und 7. Berlin, den 11. Zuni 1881, 
— — — _ .—._ — — — —e77 

J. Allgemeine Verhaͤltniſſe. 

>) Geſetz, betreffend die Zahlung der Beamtengehälter 
und Beftimmungen über dad Önadenquartal. 

Bom 6. Februar 1881.*) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ıc. 
derordnen, mit Zuftimmung beider Häujer des Landtages der Monardhie, 
was folgt: 

$. 1. 
Die unmittelbaren Staatöbeamten, welche eine etatsmäßige Stelle 

befleiden, erhalten ihre Befoldung aus der Staatdfaffe vierteljährlich 
ım Voraus. 82 

Die Hinterbliebenen der im F. 1 bezeichneten Beamten erhalten 
rır dad auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch die volle 
Bejoldung des Verftorbenen (Gnadenquartal) nah Maßgabe der 
Kabinetsordre vom 15. November 1819 (Geſetz-Samml. 1820 ©. 45), 
auch wenn derjelbe nicht in kollegialiſchen Verhältniffen geftanden hat. 

\ $. 8. 
Hat ein verftorbener Beamter ($. 2) eine Wittwe oder eheliche 

Rahlommen nicht binterlaffen, jo kann mit Genehmigung des 
Vewrwaltungschefs das Gnadenquartal außer den in der Kabinets- 
erdre vom 15. November 1819 erwähnten auch joldyen Perſonen, 
welche die Koften der lepten Krankheit und der Beerdigung beftritten 

*) verlilndet durch die Geſetz Sammlung für die Königl. Vreuß. Staaten 
yo 1881 Stüd 4 Seite 17 Rr. 8750. 

1881. 20 
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haben, für den Fall gewährt werden, dab ber Nachlaß zu deren 
Dedung nit ausreicht. 

Die Beftimmungen dieſes Geſetzes finden auch auf die zur 

Dispoſition ſtehenden Beamten und Wartegeldempfänger ſowie auf 
deren Hinterbliebene Anwendung. 

8.5. 
Dieſes Gefeg tritt mit dem 1. April 1881 in Kraft. 

Urkundlich unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterfhrift und 
beigedrudtem Königlihen Infiegel. | 

Gegeben Berlin, den 6. Februar 1881. 

(L. S.) Wilhelm. 
BT gi Stolberg v. Kameke. Graf zu Eulenburz, 

aybach. itter. v. Puttkamer. Lucius. 
Friedberg. v. Bötticher. 

Die in den $$. 2 und 3 dieſes Geſetzes in Bezug genommene Allerhöchſte 
Kabinetsorbre vom 15. November 1819 und bie Allerhöchſte Kabinetsorbre vom 
27. April 1816 lauten: 

Allerbödfte Kabinetsordre vom 15. November 1819, 
daß auf Die, nad dem Tode eined Beamten gefchehenen 
allgemeinen Gnadenbewilligungen, die Gläubiger feine 

Anſprüche haben jollen. 
(Gef. Samml. 1820 Nr. 593 Seite 45.) 

Auf den Bericht des Staatsminiſterii vom 3. d. M. ſetze Ich 
zur Deklaration Meiner Ordre vom 27. April 1816 hierdurch feſt: daß 
nur dasjenige, was die Hinterbliebenen eines Beamten, der bemerkten 
Ordre gemäß, an Befoldung außer dem GSterbe-Ouartal erhalten, 
für dielelben Gnadenbewilligung tft, — dab auf Letztere kein 
Gläubiger des Verftorbenen Anſpruch bat, — daß foldye der Regel 
nad nur der Wittwe, den Kindern und Enfeln, ohne Rüdficht,- cb 
fte deſſen Erben find oder nicht, zufteht, daß aber den Miniftern, 
als Departementd-Chefö, freigelaffen ift, im Kalle der Erblaſſer der 
Ernährer armer Eltern, Geichwilter, Gejchwifterfinder oder Pflege 
finder geweſen tft, ausnahmsweiſe denfelben das Bnadengehalt an: 
zuweiſen und die Minifter jedenfalls befugt fein follen, die Ber 
theilung desjelben unter die Hinterbliebenen zu reguliren und deflen 
Verwendung zu beftimmen. Zugleich genehmige Ich, dab Diele 
Beltimmungen wegen des Gnadengehaltd, auch auf den Gnadenmonat, 
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welcher den Hinterbliebenen der Penfionärd außer dem Sterbemonat 
bewilligt ift, angewendet werden. 

Berlin, den 15. November 1819. 

«u Friedrich Wilhelm. 
::4 Gtaateuriniflerinm. 

b. 

Allerhöchſte Kabinetdordre vom 27. April 1816, wegen 
ter den Hinterbliebenen Königliher Beamtenzu bewil— 

ligenden Gnaden- und Sterbe-Duartale. 
(Gef. Samml. 1816 Nr. 349 Seite 134.) 

Auf den von dem Staatöminifterium wegen der Gnaden⸗ und 
Zterbe-Duartale in dem Berihte vom 12. d. M. Mir gemadten 
%ortrag will Ic genehmigen, daß N 
ı, den Hinterbliebenen der Beamten, weldye ald Mitglieder und 

Subalternen reip. zu einem Kollegium gehören, oder bei dem⸗ 
jelben arbeiten, außer dem Sterbemonat jededmal noch die volle 
Bejoldung für die zunächft folgenden drei Monate; 

2, den Hinterbliebenen derjenigen Offizianten, welche nicht in Tolle 
zialiichen Berhältniffen fteben, außer dem Sterbemonat noch die 
Beloldung für den nächften Monat gezahlt werden kann; will 
auch geftatten, daß im lepteren Falle audy dann ein zwei⸗ oder 
treimonatliche8 Gnadengehalt gezahlt werden darf, wenn bie 
Uebertragung der Stelle des Berftorbenen ohne befondern Koften- 
aufwand für die Staatskaſſen erfolgen kann. 

Wegen der Dienftwohnungen beftimme Sc) 
3) dab nach dem Abfterben eines Offizianten, die Seſſions⸗ und 

Arbeitöftube ohne Verzug geräumt, in jo fern die legtere aber 
ſo belegen ift, daß fie nicht füglid von der Familienwohnung 
abgefondert werden kann, eine andere Stube zum Arbeitözimmer 
eingeränmt werden fol, und daß die Familie des Berftorbenen 
demnächft audy für die Dauer der Gnadenmonate in der Dienft- 
wohnung bleiben darf. Sollte bei Ablauf ded legten Monats, 
wegen ded damit nicht übereintreffenden Miethsquartales, das 
anderweite Unterfommen der Familie Schwierigkeiten finden, fo 
joll joldye entweder mit dem früher eintretenden Mietböquartal 
die Wohnung räumen, und durch den Dienftnachfolger für die 
Mouate entihädigt werden, für welche ihr eigentlidy die freie 
Wohnung noch zukömmt, oder die Familie fol bis zum nächſt⸗ 
folgenden Mietböquartal darin belaffen werden, und nur ver- 
pflidhtet fein, dem Nachfolger im Dienfte ein gewöhnliche Ab⸗ 

90* 
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fteigequartier für feine Perfon und einen oder mehrere Domefiken 
einzuräumen. 
Zugleich fege Ich feit, dab ohne Ruͤckficht auf das biäherige 

Verfahren nad den obigen Grundfägen bei allen landeöherrlihen 
Kollegien und Givilftellen verfahren werden fol, jedody mit And 
ſchluß der Geiftlihen und Scullebrer und der Mitglieder da 
Akademie der Wiflenichaften, für welche reip. die Vorfchriften dei 
Allg. Land-Rechtes und des Oftpreußiichen Provinzialredhtes, fo wie 
die am 24. Januar 1812 von Mir vollzogenen Statuten nad wie 
vor zu befolgen find. 

Berlin, den 27. April 1816. 

Sriedrih Wilhelm. 
An 

das Staatsminifterium. 

56) Staatdaudgaben für öffentlichen Unterridt, 
Kunft und Wiſſenſchaft. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 595 Nr. 118.) 

Nachdem durch das in der Geſetz-Sammlung pro 1881 Rr. 7 
Seite 45 Nr. 8764 verkündete Geſetz vom 28. Februar d. 3. der 
Staatöhaushaltd-Stat für dad Fahr vom 1. April 1881/82 feſtgeſtellt 
worden tft, werden die in demfelben nachgewieſenen Audgaben für 
öffentlichen Unterricht, Kunft und Wiſſenſchaft nah dem Etat für 
das Mintfterium der geiftlihen ac. Angelegenheiten nachſtehend 
angegeben. 
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en 

ee 1. Mori Für 1881/82 

Außdgabe. ' — 
g i881/82.)] mehr. | weniger. 

f Mark. Mark. Mark. 

A. Danernde Ausgaben. 

iniferium. 

(Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.) 

vangelifhen.korholifhe Konfiflorien. 

Provinzial-Schulfollegien. 

Befoldungen: 

1 Dirigent, 1 Direktor im Nebenamte, 
27 Provinzial» Schulräthe, 1 Provin- 
zial-Schulrath im Nebenamte, 6 Ber: 
waltungeräthe und Zuftiziarien, 4 Ju⸗ 
ftiziarien im Nebenamte. . - 196 0501| 5 oo — 

2 |Sefretäre, Kanzliften, Kanzleidiener. . | 12447011 — — 

Summe Titel 1 und 2 320 520 5 ” — 

3 Bu Wohnungsgeld⸗Zuſchüſſen für die Bes 
DT az so — amten . . 

Summe $itel 3 für fi 

Andere perſonliche Audgaben. 

4 Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern . 
9 Bu außerordentlien Remunerationen und 

Unterftügungen für Subaltern-, Kanzleis| 
und Unterbeante . . . . . 

Summe Titel 4 und 5 

— — — 

*, Die Beträge ſind auf Markſummen abgerunbet. 



Audgabe. 

117) Saͤchliche Ausgaben. 
6 Miethe für Öeihäftelofale und zu Bureau 

bedürfniffen. . 

7 13u Diäten und Fuhrkoſten 

Summe Titel 6 und 7 

Summe Kapitel 117 

Prüfungs-Kommiffionen. 

1 Zur Remunerirung ber Mitglieder der 
wiſſenſchaftl. Prüfungs⸗Kommiſfionen 
einſchließl. 13 406 Mark aus den eigene 
Einnahmen an Prüfungsgebübren . 

2 Zur Beftreitung der Ausgaben der Kom 
milfionen für Die wiſſenſchaftliche Staats» 
prüfung der Theologen und der theolo- 
silhen DI Drüfungd- Rommif fionen zu Halle 
un 

3 Zur Remuneritung der Mitglieder und Be» 
amten der Kommiſſionen Kir die Prüfung 
der Lehrer an Mittelichulen und be 
Reftoren, der Lehrerinnen und der Schul 

118 

ſowie zu jädhlihen Ausgaben . 

Summe Kapitel 118 

119 Untverfitäten. 
uſchuß für bie unlverfität 
zu Koͤnigsberg. 
⸗Berlin 

Greifswalde. 
Dredlau . 
Halle . 
Kiel. DE Ne 

36 730 
72 000 

108 730] 

497 936| 13 60 - 

54 206 

11 760 

5.960, 
5 960 

166 
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"Sie 1881/82 Betrag 

E Ausgabe. fr 1. Apriu — 
= usgabe 1881/82. mehr. | weniger. 

Mark. Marf. 

2831 275° 4900 — 
431 9133) 4880| — 
739959) 11140) — 

zu Göttingen . 
: Marburg 
- Bom .. 
fu für Die theologifche und Boiofo 
phiiche Akademie zu Münfterr . . 

Dal. für das Lyceum zu Braundberg . 

Summe Titel 1 bi8 11 

Diepofitionefonds zu außerordentlidyen 
ſächlichen Ausgaben für die Univerfitäten, 
die Akademie zu Münfter uud dad Ly⸗ 
ceum zu Braundberg 

ur Berbefierung ber Befoldungen der 
Lehrer an dene gu Univerfitäten, an 
ber Akademie zu Münfter und an dem 

u ı% -) 

1158131 10274 — 
16 287 — — 

5447835) 172034| 5421 

166 613: 

98 864 — — 

15 Ditvofttionsfenne zur Bene von Nach⸗ 
folgern für unerwartet außer Thätigkeit 
treiende Univerfitätölebhrer 

:: 3m Stipendien und Unterftüßungen für 
würdige und bedürftige Stubdirende . 

Summe Kapitel 119 166 613) 

Bymnafien und Realihulen. 

lungen vermöge rechtlicher Verpflichtun 
an Anftalten und Fonds. 

2 Buſchüſſe für die vom Staate zu unter» 
baltenden Anftalten und Fond . . 

221 158 — 722 

3 049 073 1080| — 



Berg | Kür 1851/80 

1881/82. mehr. | 

64 982 — u 

| 

Ausgabe. 
* 

3 120|.3 [Zufhüfle für die vom Staate und Andern 
emeinſchaftlich zu unterbaltenden An» 
alten 

4 Zuſchũſſe für die von Andern zu unter- 
en aber vom Stante zu unter 
tügenden Anftalten . .. 

Summe Titel 1 bis 

__%62 725 — 

'4297938| 1080 1: 

ten und für die Dirigenten und Lehre 
an allen übrigen höheren Unterrichts— 
anftalten fämmtlicher Landestheile, ſo⸗ 
wie zu Beihülfen zu Wohnungsgeld⸗ 
zuſchüſſen an die Dirigenten ı und Lehre 
der nicht ausſchließlich vom Staate un- 
terhaltenen höheren Unterrichtöanftalten 34 861 — 2 

6 |Diöpofitiondfonds gi fonftigen Ausgaben 
50000) 10000 

lihen Gymnaſien, Realſchulen LO. und 
fonftigen höheren Unterriht8-Anftalten 

8 Zu Stipendien und Unterftügungen für 
- würdige und bedürftige Schüler von 
Symnafien und Realihulen . - 

9 Zu Zuſchüfſen zur Unterhaltung höherer 
Mädhhenihulen . 

10 I|3u Unterftügungen für Lehrer. an höheren 
Unterricht8-Anftalten . . 

| Summe Kapitel 1%0 

2000  — | - 

22 397 1 028 

80 000 — 

30 000 — 

4545 1961 11 028] 14 

| 3 



Betrag Für 1881/82 

i 
* Ausgabe. Nur ae Tweniser. 
* g 1881/82. mehr. | weniger. 

Mark. Marl. Dark. 

| Glementar-Unterrihtöwejen. 

Shhullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare. 

eſoldungen . .1 1989737] 213000 — - 
2 Bu Bohnungsgeldzufhüffen für die Direl- 

toren, Zebrer und Beamten. . . 108 972 — 6 804 
ur Hemunerirung von Hüffsiehrern, 
Kaffenrendanten, Anftaltöärzten, Schul: 
dienern und tonfttgem Hulföperfonal, 
jowie zu Remunerattonen für den Unter: 

| ridt in weiblichen Handarbeiten . . 124 681 22601 — 
4 Kur Beftreitung der Koften der Oekono⸗ 
mie, zu Medifamenten und zu Unter: 

Rüßungen für Die Snternat@zöglinge der 
Seminare . 944 518] 37906 — 

5 u Unterftügungen, zu Meditamenten und 
zur Keanfenpfiege für die im Grternat 
befindlichen Seminariften . 458 000 — 6 000 

6 jur Unterhaltung der Gebäude und 
„| Öärten . . . . 165 4966| 11638 — 
ı iu Unterrichtömitteln .. .. 98 038 1140 — 
8 Zur Unterhaltung und Srgängun der 

Nienfilien, zur Beisung und Beleuchtung, 
Mietbe für Anftaltslolale und zu fon 
ftigen ſächlichen Ausgaben, einſchließlich 
eines Zuſchuſſes von 6000 Mark für 
eine Bildungdanftalt für jüdiſche Ele- | 
mentarlehrer im Reg. Dez. Münfter | 444061l 3232 — 

Summe Titel 1 bis 8 | 43833503] 77476| 12804 

64 672 

Per nteen 

9 111 400 400 — 
0 Bu en g6 haufen für ie Bor 

fteber und Lehrs. . 6612 — 432 



Audgabe. 
Rapitel. 

120|. uſchüſſe für die vom Staate und Andern 
emeinſchaftlich zu unterhaltenden An- 
tlten > 2 nn 

4 Zuſchüſſe für die von Andern zu unter: 
baltenden, aber vom Stante zu unter 

64 98 — || 

ftügenden Anftalten . . . .. 

Summe Titel 1 big 

5 Zur Erfüllung ded Normal» Etatd vom 
20. April 1872 bei den Gymnafien und 
Realihulen I. D., zu Beſoldungsver⸗ 
befferungen für die techntichen, Hülfs— 
und Elementar⸗Lehrer an diefen Anftal« 
ten und für die bahn und Lehre 

3027| — 1 
4 297 938 1080 R 

N 

6 |Dispofitiondfonde gi fonftigen Ausgaben 

30 000 — 

Gymnaſien und Nealihulen . . . 22 397 1028 
9 Zu Zuſchüffen zur Unterhaltung höherer 

Mädhenihulen . - > 2 2 2. 80 000 —_— | - 
10 Zu Unterftügungen für Xehrer an höheren 

UnterrichtösAnftalten . . . . . 30 000 

Summe Kapitel 120 | 4545196] 11028) 14 
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* | 1881/82 
für 1, Apri - Sgabe. — — 

: Audgabe 1881/82. mehr. | weniger. 
Marl. Marl. Mark. 

Elementar-Unterrichtsweſen. 

Schullehrer⸗ und Lehrerinnen-⸗Seminare. 

1PBeſoldungen.41889 737) 21300) — 
3 Yu Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Direk⸗ 

toren, Lehrer und Beamten. . . . 108 972 — 6 804 
I dur Remunerirung von Hülfslehrern, 

Kaffenrendanten, Anftaltärzten, Schul- 
dienern und fonftigem Hülföperfonal, 
jowie zu Remunerattonen für den Unter- 
riht in weiblichen Handarbeiten . . 124 681 2260 — 

t Bur Beitreitung der Koften der Oekono⸗ 
mie, zu Medilamenten und zu Unter- 
fügungen für die Internatszöglinge der 
Seminare » > 2 0 0 en 944 518] 37906 — 

5 Zu Unterftügungen, zu Meditamenten und 
zur Krankenpflege für die im Crternat 

‚| befindlichen Seminariften . . . . 458 000 — 6 000 
5 ur Unterhaltung der Gebäude und 
IGän 2» 222. .| 165496 | 11688 — 
ı Bu Uinterrichtömitteln . . ». . . 98 038 1140) — 
8 Pur Unterhaltung und Orgängun der 

Ütenfilien, zur Beizung und Beleuchtung, 
Miethe für Anftaltölofale und zu fon- 
figen fächlichen Ausgaben, einſchließlich 
eined Zufchuffes von 6000 Mark für 
eine Bildungdanftalt für jüdiſche Ele- | 
mentarlehrer im Reg. Bez. Münfter 444 061 3232 — 

Summe Titel 1 bi 8 | 4333503] 77476| 12804 

64 672. 

Präparanden-Anftalten. 

— Ar r i gr Sie Ve— 111400 400) — 
u Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Vor—⸗ 
ſteher und Be rn 6612 — 432 
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E Betrag Für 18 

2|< Yusaabe. fr 1. April -- 315 g 1881/82, mehr. 

121) 11[3ur Remunerirung von Hülfslehrern, An⸗ 
en et Hauddienern und zu jons 
ſtigen perſönlichen Ausgaben . . 

123ur Beſtreitung der Koſten der Oekonomie, 
u Medikamenten und zu Unterftügungen 
ür die Präparanden . 

13 Sun. Unterhaltung der Gebäude und 
arten 

1413u ũnterrichtsmitteln, zur Unterhaltung 
und Crgänzung der Uienfilien, zur 
Heizung und Beleudtung, Miethe —* 
Anſtaltslokale und zu —*— ab 
lihen Ausgaben . . 

Summe Titel 9 bis 14 

15Dispofitiondfonds zur Förderung des Se 
minar- Präparandenwejend . 

16/3u Unterftügungen für Seminar- und 
Präparandenlehrer . 

Surnlehrer-Bilbungäwefen. 

Zurnlebhrer-Bildungdanftalt zu Berlin. | 

17Beſoldungen . . 10 68 — 
181 3u Bohnungspeldzufcäffen für den Un- 

terrichtö« Dirigenten und den Lehrer . 1440 — 
1913ur Remunerirung von Hülfslehrern und 

Hülfslehrerinnen und zu ſonſtigen per⸗ 
ſoönlichen Ausgaben . . 7620 

203ur Unterhaltung des Gebaͤudes 650 _ 
21130 Unterridhtämttteln, zur Unterhaltung 

und Ergänzung der Utenfilien, zur Hei⸗ 
zung und Beleuchtung, fowie au ſonfti 
gen ſächlichen Ausgaben . . 7950 

Summe Titel 17—21 
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Ä m y „| Sir issi /se 
Ausgabe. wApru— 

g 1881/82, mehr. | weniger. 
Mark. 

ispofitionsfonds zu Unterftügungen für | 
angehende Turnlehrer und zu jächlichen 
Ansgaben für daB Turnweten 0. 56 400 — | 

Summe Titel 17—22 84 74 — 

Elementarſchulen. 

u Schulauffichtskoſten, und zwar zu Beſol⸗ 
dungen und zu Reiſekoſten-⸗Vergütungen 
für 181 Kreis-Schulinfpeftoren . . 814 500 — — 

Pu Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Kreis— 
Shulinfpeltoren -. - . 2: 2... 

Au Schulauffichtäfoften, und zwar zu wis 
beruflichen Remunerationen für Ber: 

guraihung von Sculinfpeftionen . . | 327470 — 1 
a 

“Reloldungen und Zuſchüſſe für Lehrer, 
Lehrerinnen und Schulen, indbejondere 
aud zur Gewährung zeitweiliger Gehalts⸗ 
Iagen für ältere Lehrer, ſowie zu Unter: 
hugen een e.e 0. . 112065 842 — | 25102 

Wehnfs Grrichtung neuer Schulftellen . | 131363] 25452) — 
Zu Ruhegehaltszuſchüſſen und Unterftüguns 

gen für emeritirte Clementarlehrer und 
Schrerinnen 2 2 2 2 ee 631 000 — — 

Summe Titel 23 bis 29 |14054535| 27822| 25 103 

2719) 
Dipofitionsfonde für das Clementar- 
Unterrihtöwelen . . 2... 186 000 — — 

1 Taubſtummen⸗ und Blinden-Anftalten. 

Vedürfnidzuſchüſſe für die Tanbftummen- 
Anftalt zu Berlin und für die Blinden- 
Anftalt zu Steglig nen 593101 2786| — 



: ern — Kür IN 
= für 1. Apri 212 Außdgabe. _ 
8 3 8 1881/82. mehr. 

121] 32] Waifenhäufer und andere Wohlthätigkeits⸗ 
Anftalten, 

Bedürfniszuſchüſſe für Anftalten . 
33 3ujchüffe fir Fortbildungbſchulen 

122 Kunſt- und Wiſſenſchaft. 

Kunft:Mufeen zu Berlin. 
1Befoldungen . 
u Wohnungsgeldzufgüffen für die Ber 

mten 
3 Andere werſonliche Ausgaben. Zur Remu⸗ 

nerirung von Aſſiſtenten u. f. w., fowie 
zu außerordentlichen Remunerationen 
und Unterftüungen an Beamte . . 

AZur Vermehrung und Unterhaltung de 
Sammlungen . 

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 
613u fonftigen fächlichen Ausgaben (Bureau- 

foften, bejondere wi enfchaftliche Ars 
beiten und Reifen, Betrieb der Gips: 
formeret, Kleidung des —— 
Unterhaltung und Ergänzung der In- 
ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und 
Laften, Miethe für Sammlungs- und 
Gelchäftsräume, Drudtoften, Reini⸗ 
gungskoſten u. ſ. w.). 

Summe Titel 1 bis 6 

National⸗Galerie zu Berlin. 

Defoldungen . 
8 su Bohmungegelbzufhäffen für die Ber 

olainbere "erfönläche Ausgaben. Zur Re⸗ 
munerirung von —7 — u. ſ. w., 
ſowie zu außerordentlichen Remnnera⸗ 
tionen und Unterſtützungen an Beamte 



Peſeldungen . 
Pu „Bohnungegeldzufcifen für die Be- 

Iar Vermehrung und Unterhaltung der 

200 

Ausgabe. 

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 
Zu tonftigen fächlichen Ausgaben (Bureau- 

koſten, befondere wiſſenſchaftliche Ar: 
beiten und Reifen, Kleidung des Dienft- 
perienald, Unterhaltung und Ergänzung 
der Inventarien, Heizung, Licht, Ab» 
zaben und Zaften, Miethe für Samm- 
lungs- und Geſchäftsräume, Drudtoften, 
Reinigungöfoften u.|.w). . 

Summe Titel 7 bis 11 

Königliche Bibliothel zu Berlin. 

aber "perföniche Ausgaben. Zur Re: 
munerirung von Aſſiſtenten u. }. w., 
jewie zu außerordentlichen Remunera- 
tionen und Unterftügungen an Beamte 

Sammlungen . 

Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben 
und Laſten, Miethe für Sammlungs 
und Geſchãftsraume, Drudtoften, Rei⸗ 
nigungskoſten u. ſ. w.) . . 

Summe Titel 12 bis 16 

Geodätiſches Inſtitut zu Berlin. 

I Beſeldungen 
‘du Bohnungsgeldzufgüfien f. d. Beamten 
Andere perjönliche Ausgaben. Zur Re- 

munerirung von Affiftenten u. f. w., 
\owie zu außerordentlidhen Remunera- 
tionen und Unterftügungen für Beamte 

Betrag Für 1881/82 
für 1. April — 

1681/82. mehr. | weniger. 

Mark. Mark. Mark. 

15 500 8000 — 

18 800 — — 

96 000 — — 
6375 6375| — 

30 054 — 
245 399 6 __6375] 9000 ; 0 

2 IT 2625 

4803 — — 
7200 — — 
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" Betrag Für | 

Ausgabe. file 1. April 
1881/82. 

Mark. 

mehr. 
Marl. | 

der Inventarien, Heizung, Licht, Ab- 
aben und Laften, Miethe für Samm⸗ 
ungs⸗ und Geſchäftsräume, Druckkoſten, 
Reinigungskoſten, u. |. w.). - . . 

Summe Titel 17 bis 20 

Aftrophufifalifches Obfervatorium auf dem 
Zelegraphenberge bei Potsdam. 

21Befoldungen - - > 2: 2 200. 
22|Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remu⸗ 

nerirung von Afliftenten u. f. w., ſowie 
für Hülfsletftungen . - . » . . 

2313u fonftigen ſächlichen Ausgaben (Bureau« 
foften, Unterhaltung und Ergänzung der 
Inftrumente und Inventarien, Heizung, 
Licht, Abgaben und alten, Unterhaltung 
der Gebäude und Anlagen, Drudkoften, 
Reinigungdfoften u. |. w.) . . . 

Summe Titel 21 bis 23 

Sonftige Kunft- und wiſſenſchaftliche An- 
ftalten und Zwecke. 

24Befoldungen. (1 Konfervator der Kunft- 
denfmäler; 1 Konjervator der Hans 
noverſchen Landed-Alterthümer; 1 Bor- 
fiender des litterarifchen, artiftiichen, 
mufitaliichen, photograpbiichen und ges 
werbliden Sadverftändigen = Vereines ; 
2 Hiftoriographen des Preußiſchen Staa⸗ 
tes und der Mark Brandenburg; Schloß 
5 Martenburg ; Rauch » Mufeum zu 

erlin; Landesbibliothef zu Wiesba⸗ 
den; Mufeum zu SKaffel; Gemälde- 
Sammlung zu Hiesbaden: Berein für 



301 

Betrag Fiir 1881/82 
ür 1. April 

Außdgabe. — — — 
g 1881/82. mehr. | weniger. 

Mark. Mark. Mark. 

Nafſauiſche Alterthumsßkunde und Ge⸗ 
ichichtsforſchung; naturhiſtoriſches Mus 
ſenm zu Wiesbaden; 1 Direltor des 
ridagogifchen Seminare zu Berlin im 
Nebenamte) . 53 95: — — 

u Bohnungögeldzufchäfie Mir die Ber 
amten. - 685 — — 

Andere perfönfiche Audgaben. Zur Re⸗ 
munerirung von Aſſiſtenten u. ſ. w. 
Päda gogiſche Seminare zu Koͤnigsberg 
und Breslau; Muſeum zu Kaſſel; 
Landesbibliothek zu Wiesbaden; Verein 
für Alterthumskunde dafelbſt; natur⸗ 
hiſtoriſches Muſeum daſelbſt; Kaiſer⸗ 

I band zu Goslar . . 7044 — 
Ju Stipendien und Reiſe⸗ Unterftügungen. 
Pädagogiſche Seminare zu Berlin, 

ur Bermehe und Breslau . . . . 14 400 — 

1 

iches Mufeum daſelbſt . . 27 690 — 
“Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. 

Mufeum zu Raffel; Landesbibliothek zu 
Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde 
tafelbft ; Unterhaltung des Lagerhauſes 
zu Berlin und ded Schlofjed zu Marien- 

burg 17 227 — 
Nu jonſtigen ſächlichen Ausgaben. Bu⸗ 

reaukoften, Inventarien, Heizung, Mie⸗ 
the, Druckkoften u. |. w.) Pädagogifche 
Seminare zu Berlin, Koͤnigsberg und 
Breslau; Hiuenn zu Kaſſel, u. |. w. 19 554 — 

ißu Ber Mendelsiohn- Bere Si 
vendien . . 3150 — 



Betrag 

für 1. April Ausgabe. 1881,82. 

Titel. 

32lDispofitionsfonds zu Beihülfen und Un- 
terftügungen für Kunft- und willen- 
ichaftliche Zwecke, fowie für Künftler, Ge: 
lehrte und &itteraten und zu Unterftügun- 
gen behufd Ausbildung von Künjtlern 

331 3u Ankäufen von Kunftwerfen für die 
National-Galerie, ſowie zur ‚Deförberung 
der monumentalen Dtalerei und Plafti 
und des Kupferſtiches 

3413u Ausgaben für muſikaliſche gZwecke. 
Für Ausbildung und Prüfung von Or⸗ 
ganiſten zur Verbeſſerung der Kirchen- 

35 Zur —— der Aiterthuͤmer in den 
Rheinlanden. 

36/3u Koſten für die Bewachung und Unter: 
haltung von Dentmälern und Alter- 
thümern, ſowie zu Diäten und Fuhr⸗ 
tolten für den n Burggrafen zu Marien- 
ug. . 

Summe Titel 24 bis 36 598 951 _ | 

Zuſchüſſe für nadhbenannte, vom Staate 
zu unterbaltende Anftalten. 

37|Alademie der Künfte zu Berlin und die 
damit verbundenen &nftitute .. 412 343 2340 

38Muſik⸗Inſtitut der Hof» und Don⸗ dirche 
zu Berlin . . 23 988 — 

391Kunft-Alademie zu Königäber ... 32 730 _ 
40) ⸗ . zu Röuigebng .. 53 960| 3000 
41 zu Kallel. . . . . 33 076 900. 
42 Zeichen-Afabemie zu Hanau .. 195621 0° — 
43Provinzial⸗Kunſt⸗ und Kunft emerbefchule 

zu Bredlau, Provin jol-Runfteund Hand- 
werköfchulen zu Önigöberg, Danzig 
und Magdeburg 48 075 _ 

44jAfademie der Biffenfehaften zu Berlin 204 524| 3600 
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Betrag Für 1881/82 
| 1. April 
i Ausgabe. tür 2 
f g 1881 /82. mehr. 

Mart. 

Zuſchufſe für von Anderen zu unter: 
bultende Anftalten und für Bereine 
(Deutihde Geſellſchaft zu Koͤnigsberg, 
Berein für Heſſiſche Geſchichte, Konfer- 

weniger. 

Marf. 

vatorium der Muſik zu Köln, u. |. w.) 31 188 — — 

Summe Titel 37 bis 45 | 859 u 10340) 3282 

7 058] 

| Summe Kapitel 122 | 2654413] 16418] 18375 

Techniſches Unterrichtsweſen und 1957 
Königl. Porzellan⸗Manufaktur. 

Techniſches Unterrichtsweſen. 
| Befoldungen. 
Techniſche Hochſchule zu Berlm . . 2182 — — 
Techniſche Hochſchule zu Hannover . 140 420 — — 
Techniſche Hochſchule zu Aachen. 132 710 — — 
1ßewerbeichule zu Raffel ren 32 550 — — 
»Sangewerlichule zu Nienburg... 30 525 — — 

Summe Titel 1 bis 5 | 554455 TI —- 

"3u Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Leh⸗ | 
ı ter und Beamten. . . 78 216] — 360 

Summe Titel 6 für fi 

Andere perjönlihe Ausgaben. 

zur —ea von Hülfslehrern und 

252 0700 66500 — 

37 500 — — 

Heranziehung und — tũchtiger 

SL 21 



Ausgabe. 

123| 11|3u außerordentlihen Remunerationen und 
Unterftügungen für die Beamten und 
Lehrer 

Summe Titel 7 bis 11 

Sächliche und vermiſchte Ausgaben. 

12/3u Amtöbedürfniffen und Lehrmitteln . 
133ur Unterhaltung der Gebäude . 
1413u Abgaben und Laften, zu Grtufionen 

und fonftigen Auögaben . .. 
Summe Titel 12 bis 14 

Sonftige Ausgaben. 

153uſchüſſe zur Unterhaltung von @ewerbe- 
Ichulen, einer Handeldafademie, von ge« 
werbliden Beichenichulen, von Weber 
ſchulen, und einer Mädchengewerbeſchule, 
fowie zur Unterhaltung von Baugewerk⸗ 
und andern gewerblichen Fachſchulen 

16/3u Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Leh—⸗ 
rer an den Schulen unter Titel 15 . 

1713u Stipendien und Unterftügungen für 
die Ausbildung von Kunſthandwerkern 

18 Bu für das Kunftgemerbe · Mufeum 
erlin 

19 Dißpofitiondfonde zu Aufwendungen für 
techniſche Sammlungen, zur Herauögabe 
technifcher Werke und Zeitjchriften, für 
techniſch⸗wiſſenſchaftliche Unterſuchungen 
und Reiſen, und überhaupt zur Förde⸗ 
rung des techniſchen Unterrichtes . 

Summe Titel 15 bis 19 
Summe Titel 1 bis 19 

Königliche Porzellan » Manufaktur. 

20 |Bejoldungen 

267 106 
36 300 

12 312 

315 718 

361 718 

41 588 

13 500 

180 170 

102,600 
699 576 

1 975 636 

58 200 



amten . 
ndere perfönliche Ausgaben: "Zu außer» 
ordentlichen Remunerationen und Un- 
terftüpungen,, ſowie gi Belohnungen 
für Verfuche behufs Berbefjerung der 
Zabrifation, zu Prämien für neue Er- 
indungen und zu Tantidmen an die 
Debitöbeamten . ... 

Säͤchliche Anbgaben. 

u Bureaubedürfniſſen einſchl. für Porto 
und Srachtgebühren, zu den Koften des 
Betriebeß, einfchließlich der Arbeitälöhne, 
und zu a den Verkaufskoſten, einjchließlich 

iethe des Verkaufslokals zu Berlin 
AHfür Materialien und Utenfilien, für den An⸗ 

kauf von Entwürfen außerhalb der Manu⸗ 
taftur ftehender Künftler, für Vermehrung 

— 120 

Bildungsmittel und deren Aufftellung 
1X Unterhaltung der Gebäude, der Wert: 

Hätten und der Maſchinen, zu kleineren 
Neubauten und zu Neubeihaffungen 
von Mafchinen, zu Reallaflen und für 
die Berficherung gegen Zenerögefahr . 

"ur Gewährung eincd Beitrages zur Ar⸗ 
beiter⸗Verſorgungskaſſe... 

Summe Titel 93—26 

Summe Titel 20-26 (Köntglihe Por: 
zellan-Manufaktur) 525 340 — 26 820 

Summe Titel 1—19 (Techniſches Unter: 
ridstöweien) | 1975635] 88 328] 

Summe Kapitel 123 
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Kür 1981 

124 

Ausgabe. 

Kultus und Unterriht gemeinjam. 

1}Befoldungen für 57 Shuträthe bei den 
Regierungen, 5 Squlräthe m Nebens 
amte . 

23u Weohnundsgeld ufchüffen für die Schul⸗ 
räthe bei den Regierungen. 

33ur Remunerirung von Hülfsarbeitern 
in der SQulvermaltung beit den Res 
gierungen . 

Zum Neubau und zur Unterhaltung der 
Kirchen, Pfarr-, Küſterei- und Scul- 
ebäubde foweit ſolche auf einer redht- 
ichen Verpflichtung des Staates beruht 

Sonftige Ausgaben für Kultus, und 
Unterrichtszwecke. 

6|3u Unterſtützungen für Predigt: und Schul⸗ 
Amtds Kandidaten, ſowie Hr ftudirende 
und auf Schulen befindliche Prediger⸗ 
und Lehrerſöhne . . 

Zuſchuß für die Stiftung mons pietatis 
83Zu Zuſchüſſen für Elementarlehrer-Witt- 

wen und Waiſenkaſſen . . 
10Penſionen und Unterftügungen für Hinter- 

bliebene von Lehrern . . 
12/Penfionen, Penfionszufcüffe und Untere 

ftügungen für penfionirte Lehrer an 
höheren Unterrichtöanftalten und Schul» 
lebrer- Seminaren . 

13Penſionen und Unterftügungen für Wittwen 
und Waiſen von Beamten und von Leh⸗ 
rern der technifchen Unterrichtäanftalten, 
fowte Unterftü ungen für außgefchiedene 
Beamte und für außgeichiedene Lehrer 
des techntichen Unterr chtsweſens . 

14Erziehungs⸗Unterſtützungen für arme Kinder 

Betrag 

für 1. April 

1881/82, 

297 386 

34 680 

15 000 

1 700 000 

12 000 
37 769 

250 000 

145 639 

30 189 

67 400 

mehr. 

10.000 

Mart. Matt. | 

| 
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Mm Ye | Gi issr /ve 
? Ausgabe. vi ap  ____ _ 
5 ß 1881/82. mebr. | weniger. 

Mart 

15Verſchiedene andere Ausgaben für Kultus: 
und Unterrichtözwede . 
Summe Kapitel 124 Tit. 1 bis 4, 6, 

‚8, 10,12, 13, 14 und 15 | 2 617 291 260 000 27 100 

232 900 
Allgemeine Fonds. 

ende Dispofitiondfonds zu unvor- 
Ya lehenen Ausgaben . . 
3 erftärfung der aus Grundfteuer- 
T Entfhädigun en gebildeten 7 Kirchen”, 

Pfarr- und Schuiverbefjerungsfonds in 
der Provinz Hannover . . .. 

Ib Umzugs» und Verſetzun gkoſten 
Amortifnttonsrenten für abgelöfte fiska⸗ 

liſche Zeiftungen 

75 000 — — 

44 018 — — 
31000 16000 — 

ER 48 892! 48892] — 

Summe Kapitel 126 

Wiederholung. 

i Mrovinzial-Schullollegien . 
ßPrüfungs⸗Kommiſſionen. 
I niverfitäten . 
) |Gpmnafien und Reaiſchulen 
1Elementar⸗Unterrichtsweſen 

Kunft und Wiſſenſchaft. 
Techniſches Unterrichtsweſen und dor 
zelan-Manufaltur. . . 

Kultus und Unterricht gef 

gemeine Fonds .. 

Summe A. Dauernde Aus aben, 
ſoweit dieſelben hier aufgeführt Ad 

> = 



= Betr 

2|®8 ’ Ausgabe. si: 
— Mi 

14 B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben. 

Zum Rau von Aniverfitäts-gebäuden und zu anderen ı 
Aniverfitätszwecken. 

Untverfität in Berlin. | 

2 Zu kliniſchen Bauten auf dem Srundftüde Biegelftraße 5 
bis 4 (früher 3 bis 6), 4. und letzte Rat 333 | 

3 Zum Neuban einer geburtöhülflichen und nunätoiogifgen 
Klinit, 8. Mate. . 300 | 

4 Zum Neubau naturwifienfchaftlicher Inftitute, namentlich 
eined pharmakologiſchen Inftitutes, eined zweiten che⸗ 
milden Laboratoriums und eines technologiihen In⸗ 
ftituteß, 8. Rate . . 100 ( 

5 Zur Erneuerung des Putzes an den Hinter und Seiten» 
fronten und —F Veranderung der Dachrinnen am 
Univerfitätögebäude . . 33 | 

Summe Titel 2 bis 5 == 166 750 Mat 

Untverfität in Breslau. 

6 Zur Einrichtung des landwirthichaftlihen Unterridhtes 120 
Summe Titel 6 = 12000 Mark 

Untverjität in Hallea. d. ©. 
7Zum Neubau der mediziniihen Klinik, 1. Rate 200 0 
8 Deitrag zur Regulirung der Straße an dem jandwirth⸗ 

Ihaftlihen Snftitut . . 85 
9 Für dad landwirihſchaftiiche Inftitnt zum Neubau eines 

Vegetationshauſes und Schafftalles, ſowie zum Anlauf 
von Schafen verſchiedener Racen. 160 

10 Für die innere Einrichtung einer neuen Baracke bei der 
chirurgiſchen Kliniß 150 

Summe Titel 7 bis 10 * 239 577 War 

‘ Univerfität in Kiel. | 
11Zum Neubau des Bibliothefgebäudes, 1. Rate. . . | 1000 

Summe Titel 11 = 100000 Marf 



Ausgabe. 
itel. 

' Univerfität in Bonn. 

12 3um Bau eines Leichen⸗ und Dbbuttionshaufes nebit 
' Reichenfapelle . 83 000 

13 Zum Neubau der chirurgiſchen Klinik, 2. Rate. . . | 250000 

Summe Titel 12 und 13 = 333000 Mark 

Universität in Greifswald. 

14 Zum Neubau des Gebäudes für die Univerfitätö-Biblio- 
thet, 2. und lebte Rate . . . | 55 000 

Summe Titel 14 = 55000 Mar | 

3um Bau von Zebäuden für Höhere Cehranftallen und u 
anderen auferordentlichen Ausgaben für diefe Inſtitute. 

15 Zum Neubau ded Gymnafiums in Danzig, 3. Rate . ! 53000 
16 Zum Neubau des Klaffengebäuded nebſt Direktor-Woh-! 

nung, Zurnballe und fonftigen Nebengebäuden für! 
das Symnafium zu &lbin Ergänzungd-Rate ... 159000 

17 Zum Neubau eines Oymnafume nebft Zurnhalle und. 
Direltor- Wohnung im Stadttheil Moabit zu Berlin, 
3. Rate 50 000 

18 Zum Neubau der Gebäude für dad Pädagogium in Zül- 
lichan, Ergäanzungd-Rate . . 14 140 

19 Zum Neubau ded Gymnafiums zu Brantfurt a.D., 3. 
Rate 10 000 

N Zum Raub des Gymmafialgebäudes zu Stargard in 
Pommern, 3. und legte Rate. . | 62 000 

21 Zum Neubau de Gymnaſiums zu Pleß, Erganzunge · Rate 93 335 
2 Zum Neubau des Domgymnafiumd zu Magdeburg, 3 

und legte Rate. . | 95 000 
3 Zum Neubau des Symnafiums in Salzwedel, 3. und 

lepte Rate . . 115 000 
4 Zum Ban ber Sprmnafinlgebäube und Direttormopnung 

in Göttingen, 1. Rate. . 120 000 
“den I Um- und Grweiterungeban de Spmnafiume au 82.400 

Summe Titel 15 bis 25 — — 719 85 Mart 
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3 * | Ausgabe. * 
CR) Dei 

14 Efementar-Anterrichtswefen. 

26: Zum Neubau eines Seminar-Erternated in Neu-Ruppin, 
3. und legte Rate . . 

27 Zur Erweiterung des Seminars in Peiskretſcham 39 
28 Zum Neubau des Seminars in Hannover, 3. und leßte 

Mate. 
29 An die Stadt Breslau zu gewaͤhrende Abloͤſungskapita⸗ 

lien für die Uebernahme der ſeither dem Fiskus obge⸗ 
| legenen Dotationd- und Bauverpflihtungen hinſichtlich 
ı der auf die Stadt übergegangenen 8 Stifts⸗ bezw. 

Pfarrſchulen dafelbft. . 175 

Summe Titel 26 bis 29 = 245 855 5 Matt 

für Kunft- und wiffenfchaflliche Zwecke. 

30 Zur Vermehrung der Sammlungen der Kunft-Mufeen 
n Berlin. (Ertraordinärer Zufhuß zu Kapitel 122 
Titel 4 des Drdinariumd) . . 2001 

31 Zur Fortführung des Umbaus des von der Gemälde: 
Galerie eingenommenen Theiles ded alten Muſeums 
ir u Berlin und zur Ausführung einer neuen Heiz⸗ und 

entilationd-Anlage, 2. Rate. 180( 
32 3ur Crrihtung einer Statue fir Wilhelm "von Hum- 

boldt, 4. Rate . . 10( 
Summe Titel 30 bis 328 390000 unt 

Für das technifche Anterrichtswefen. 

33: 3um Bau der tehnifchen Hochſchule in Berlin, 4. Rate 1 7500 
34 Zur Ausrüftung der reorganifirten Gewerbeſchule in! 
| Hagen mit Lebhrmitteln, Tegte Rate. . .. | 55 

35 Zur Ausräftung von gewerblihen Fach⸗ und Bau-: 
5 gewerkſchulen mit Inventarien und Xehrmitteln . . 270 
36 zur © bauung eines Webeſchulgebaͤudes in Crefeld, 1. 

Beitran zu den Koften der Snftandfe spung des ſogenann⸗ 
ten alten Alademiegebäudes in Düſſeldorf zu ſtädti⸗ 

37 
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| Betrag. 

Er Ausgabe. —— 
a Mark. 

37 | 
ſchen Zwecken, insbeſondere zur Herftellung eined Ge⸗ 
bäudes für ein Kunſtgewerbe-Muſeum und eine damit 
zu verbindende Kunftgewerbeihule . - - -» » . | 180000 

Summe Titel 33 bi8 37 = 2062500 Marf 
Summe B. Ginmalige Ausgaben 

unter Kap. 14 Titel 2 bis 37. |4 924 537 

Erläuterungen 
bezüglich der dauernden Audgaben. 

1. Kapitel 117. Provinzial⸗Schulkollegien. Zitel 1 
und 2. Neu auögebradht find die Durchichnittöbefoldung und der 
Schnungägebaulhub für die zu Koblenz zu gründende Stelle eined 
techniſchen Rathes. 

2. Kapitel 118. Präfungskommiſſionen. Titel 3. 
Es find zugetreten die Ausgaben bei der Prüfungskommiſſion für 
Turnlehrer mit dem Betrage von 150 Mark; die weiteren Mehr⸗ 
ausgaben von 1316 Mark entipreden den Mehreinnahmen bei den 
andern Prüfungdlommiifionen. " 

3. Kapitel 119. Univerfitäten. Profeſſuren find neu 
gegründet : 
u Greifswald: eine ordentl. Profeſſ. für Sanskrit und vergleichende 

Sprachforſchung, 
zu Breslau: eine ordentl. Profeſſ. in der juriſt. Fakultät, eine 

ordentl. Profeſſ. und vier außerordentliche Profeſſuren behufs 
Einrichtung landwirthſchaftlichen Unterrichtes bei der Univerfität 
in Folge Aufhebung der landwirthſchaftl. Akademie zu Proskau, 

zu Halle: eine außerordentl. Profel] in der jurift. Fakultät, 
zu Kiel: eine ordentl. Profeil. der Haffiichen Philologie, 
zu Marburg: eine außerordentl. Profeff. der Geſchichte, 
zu Bonn: eine außerordentl. Profeff. in der jurift. Fakultät. 

Bei der Univerſ. zu Breslau entftehen für Cinrihtung land- 
wirtbichaftl. Unterrichtes außer den Audgaben für neue rofefluren 
20. di —8* Mark Mehrausgaben für perſoͤnliche und ſächliche 

ü e. 
Bon Ausfterbebeſoldungen kommt je eine zu Königsberg und 

zu Bonn in Wegfall. 
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Im Uebrigen treffen die Mehr- und die Minderaudgaben ver 
zugsweiſe auf die Univerfitätd-Inftitute. 

4. Dajelbft. Die Univerfitäten, die Akademie zu Münſte 
und da8 Lyceum zu Braundberg begehen auber D den Sulaäffen unte 
Zitel 1 bis 11 von . 447835 Mar 
ferner aus Stiftungßs ıc. Fonds. ren 0243 s 
an Zinfen von Kapitalten und Revenuen von 

Grundftüden und Öerechtiamen nenn 4897386 — 
aus eigenem Erwerbe . . 2.665961 - Ä 

"überhaupt 757: 171573775 - 

5. Kapitel 120. Gymnalien und Realidhulen. Titel? 
Ald von Staate zu unterhaltende Gymnafien werden gegründe 
diejenigen zu Prß. Stargardt und zu Berlin im Stadttheile Moakit 

6. Dafelbft. Titel 4. Als neue Zuſchüſſe für Anftalten fin! 
ausgebradit 13600 Mark und aus Kap. 120 Tit. 5 

übernommen 1800 Marl = . 15400 Marl 
während auf Kap. 120 Tit.1 = 226 Mark übertragen 

und 26 862 Marf = 27088 : 
an Zuſchüſſen für Anftalten forfllen, Ida fich der 

Dlinberbebarf auf .. >... 1168 -» 
t 
7. Daſelbſt. Der Mehrbedarf von 10 000 Marf unter Zitlö 

ift zur Dedung von Einnahme. Ausfällen bei höheren Unterridts 
Anflalten, ausgebracht. | 

8 Kapitel 121. ElementarsUnterrihtöwefen. Semi: 
nare Titel 1. Beſoldungen. Zur vollftändigen Drganifation 
bisher noch in der Entwidelung begriffener Seminare jowie vorzugt- 
weife für die an Seminaren einzurichtenden Parallelkurſe wird eine 
groͤßere — von Lehrerſtellen gegründet. 

9. Daſelbſt. Titel 4. Mehrausgaben für die Oekonomie 
u. ſ. w. werden namentlich für die Seminare zu Löbau und Tuchel 
ie 300 und 15 760 Mark) noihwendig, nachdem die neu errichteten 
Anfteltögehäube bezogen werden Tonnten. 

10. Dajelbft. Titel 25 und 26. Die früheren Titel 
„zu Schulauffihtöloften, und zwar zu Remunerationen 

für * tommiffariiche Dermwaltung von Schulinipektionen“, und 
: „Zu zeitweiligen Remunerationen für Schulinſpettoren im 

Nrebenamtin find unter dem iegigen Titel 25 mit den vorjährigen 
Beträgen von 134451 Mart 28 Pf. und 193020 Mark unter 
Abrundung auf 327 470 Mark vereinigt worden. 

Dafelbft. Titel 27. Defolbungen 1 und Sujäfle für 
gehter. x. An Mehrausgaben treten zu . . 1 Mur 
Dagegen kommen in Abgang . . . .. 213 

bleibt weniger 25102 : 
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Die Weniger⸗Ansgabe befteht größtentheild in Uebertragungen 
aut andere Kapitel und Zitel, wie insbeſondere auf den folgenden 
iuel 28 „Bebufd Errichtung neuer Schulſtellen“ 25 452 Mart 
üertragen worden find. 

12. Kapitel 122. Kunft und Wiſſenſchaft. Titel 1, 2 
6. Es wird die Stelle eined Reftauratord im Kupferftid- 
Kabinet mit einer Bejoldung von 2000 Mark umd einem Wohnungs⸗ 
zeldzuſchuſſe von 540 Mark neu errichtet, und in Folge biervon 
!femmt der Betrag von 2540 Mark „für Hülföfräfte bei den 
Reftanrationsarbeiten im Kupferftich » Kabinet“ unter Zitel 6 in 
Abgang. 
"3 Dafelbft. Titel 10. Der Mebrbetrag von 8000 Marf 

it behufs Unterhaltung der baulichen und gärtnerifchen Anlagen in 
ter Umgebung der National-Galerie ausgebradht. 

14. Daſelbſt. Zitel 16. Von dem zur Aufertigung eineß 
Realkataloges bewilligten Zuſchuſſe von 18000 Mark kann jegt die 
Silite in Abgang geftellt werden. 

15. Daſelbſt. Titel 29. Es find übertragen auf 
Kapitel 122. Titel 3... 2.2 2 2 2 2 026375 Marl 

B 119. * eo Te. 8 2. 8 9 * 

= 15750 ⸗ 
16. Daſelbſt. Titel 43. Der Zuſchuß für die Provinzial⸗ 

Kunſt- und Handwerksſchule zu Erfurt iſt auf Kap. 123 Tit. 15 
Sxtiragen worden. 

17. Dafelbft. Zitel 44. Bei der Afademie der Wiffenichaften 
zerden 4 neue ordentlihe Mitgliederftellen gegründet. 

18. Kapitel 123. Techniſches Unterrichtsweſen x. 
Zitel 12. Bon den Mehraudgaben werden befonderd erwähnt: Für 
tie techniſche Hochſchule zu Hannover find, nachdem diejelbe im 
Iftober 1879 in dad neue Gebäude übergefiedelt ift, die Koften 
ür Heizung, Erleuchtung, Reinigung u. |. wm. um 6450 Mark 
die Audgaben zur Anſchaffung und SInftandhaltung 

von Utenfilien und Gerätben m . . . . . 
= 730 = 

jeftiegen, für Die techniſche Hochſchule zu Aachen, nachdem dad neue 
demiſche Laboratorium vollftändig in Betrieb geſetzt worden, für Hei⸗ 
zung, Erleuchtung, Reinigung u. ſ. w. mebr erforderlich 5 620 Mark. 

19. Dafelbfi. Titel 18. Die Berlegung ded Kunftgewerbe- 
Ruſeums und der damit verbundenen Kunftgewerbejhule zu Berlin 
u dad neue Mufeumögebäude hat eine Erhöhung des Zuſchufſes 
um 60 000 Mark zur Folge. 

20. Dafelbft. Unter Titel 24 find in Folge geringeren Gefchäfts- 
betriebes 17 700 Mark abgefegt worden, und mit Rüdficht auf den 
aus den Vorjahren diöponibel gebliebenen Betrag ift ed angängig, 
anter Zitel 25 die biöherige Dotation entiprechend zu kürzen. 

- 
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21. Kapitel 124. Kultus und Unterriht gemeinfan 
In Folge des Gefehed vom 24. Februar d. J., betreffend Abänd 
rungen des Geſetzes über die Erweiterung, Umwandlung und Ne 
errihtung von Wittwen- und Waiſenkaſſen für Elementarlebrer ve! 
22. Dezember 1869 ſowie die Ausdehnung dieſes Geſetzes auf di 
Kreid Gerzogthum Lauenburg, find unter Titel 8 zu Zuſchüſſen fi 
ſolche Kaſſen 250 000 Dark neu ausgebradht, während der biäheri: 
Betrag unter Titel 8 mit 33 000 Mark dem Titel 10, Penfion 
und in ubungen für Hinterbliebene von Lehrern, zugefüh 
worden ift. 

22. Dafelbit. Titel 13. Der biöherige Fonds bat fidh al 
unzureichend ermwielen. 

23. Daſelbſt. Xitel 15. Die Minder-Ausgabe beruht vcı 
zugöweife auf Hebertragungen auf andere Kapitel und Zitel, namen! 
lih auf Kap. 126 Tit. 4. 

24. Kapitel 126. Allgemeine Fonds Der Fonds unte 
Zitel 4 ijt gebildet worden 
a. aus von andern Kapiteln und Ziteln übernommenen Amortija 

tiondrenten, weldhe bisher unter denjelben Kapiteln und Titel 
verrechnet worden find, unter welden die abgelöften Leiftungen 
nachgewieſen wurden, im Betrage von . . . 48297 Mar 

b. duch Uebernahme von Amortifationdrenten für | 
abgelöfte Leiftungen von andern Kapiteln und 
Ziteln im Betrage von . 2 2 2 2 0 ne 465 = 

c. durch Mebernahme von . re 72 = 
vom Etat der Domänen-Berwaltung, | 

d. durd Aufnahme einiger Mehrbebürfniffe mit . 58 
= 48892 » 

57) Unzuläſſigkeit des ordentliden Rechtsweges be: 
üglih der Anſprüche der Staatödiener aus dem Ge: 
* über die Heranziehung derſelben zu den Gemeinde— 

laſten vom 11. Juli 1822. 
Findet dieſes Geſetz auf die Kommunalbeſtenerung det 
Einkünfte, weldhe den ftellvertretenden Gutövorftehern 
für ihre amtliche Thätigkeit gewährt werden und der 
Gehalte der Amtöbezirt8-Seflretäre Anwendung?‘) 

AL.R. Th. II Tit. 6 8.160, Tit. 10 8.69, Tit. 14 88.2—R, 78 und 7. 
Geſetz, die Heranziehung ber Staatsbiener zu den Gemeindelaſten betreffend, 

vom 11. Juli 1822 88. 1-3 (©. ©. ©. 184). 
Allerhöhfte Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1832, betreffend die Anwendung 

gt ae vom 11. Juli 1822 anf mittelbare Staatsbiener (9. ©- 

*) Entſcheidungen bes Königl. Obernerwaltungsgerichtes Banb 6 Seite 119. 
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Allerhochſte Kabinets- Orbre zur Erläuterung der Rubriken bes Stempel- 
iarife 2c. vom 18. November 1828 (©. ©. von 1829 S. 16). 

Kreisorbuung vom 13. Dezember 1872 88. 31 ff. 
Zufändigfeitsgefeg vom 26. Juli 1876 $. 4. 

Endurtheil des I. Senates vom 23. Juni 1880. 

I. Kreisausſchuß bes Kreifes Pleß. 
II. Bezirksverwaltungsgericht zu Oppeln. 

Das Einkommen des Amftsſekretärs und ſtellvertretenden Gutd- 
rerfteherd T. zu O. beſteht zur Hälfte aus dem Gehalte, welches 
tm von einem Gutsherrn für die Wahrnehmung der Gefchäfte des 
Sutsvorfieherd gewährt wird, zur andern Hälfte aus dem Gehalt, 
welches ihm drei Amtöbezirke für die Beforgung der Geſchäfte eines 
Amtsjefretärd zahlen. Bon diefem Einkommen ift er für das 
Etatsjahr 1879/80 zur Klaffenfteuer mit 30 Mark und von der 
Gemeinde feined Wohnfitzes zur Kommunalfteuer mit 54 Mark 
180%, der Staatöfteuern) veranlagt worden. Auf Grund des 
Seießes vom 11. Zuli 1822 (Gef. Samml. ©. 184) und der 
Xabinet8ordre vom 14. Mai 1832 (Geſ. Samml. ©. 145) hält 
urielbe Die Gemeinde D. nur für berechtigt, ihn mit der Halfte. 
ined Einkommens zu den Gemeinde-Abgaben heranzuziehen, und 
tat demgemäß nach fruchtlojer Rellamation mit dem Antrage geklagt: 

dem Gemeindevorfteher aufzugeben, von ihm — dem Kläger —, 
wie von den anderen Staatöbeamten Kommunalabgaben nur 
von der Hälfte der Staatöfteuer zu erheben. | 

‚Die Klage wurde von dem Kreisausſchuß als unbegründet 
wrückgewieſen, da die von den Gutsherren gewährte Shablodbaltung 
5 Gehalt im Sinne des Geſetzes vom 11. Juli 1822 nicht anzus 
ſeben fei und weil ferner der Amtsſekretär überhaupt ald ein Beamter 
m Sinne des amgezogenen Geſetzes nicht gelten könne, indem 
stielbe wohl zu dem Amtövorfteher in einem Kontraktsverhältniſſe, 
nicht aber zu den vorgejepten Staatöbehörben in einem Beamten- 
rerhaͤltniffe —* 

Die gegen dieſe Entſcheidung vom Kläger eingelegte Berufung 
erwarf das Bezirföverwaltungdgeriht auf Grund des 8. A des 
Zuſtaͤndigkeitsgeſeßes vom 26. Juli 1876 ald unftatthaft, da in der 
Sache der ordentliche Rechtsweg zuläffig jet. 

‚ Das Obervermaltungdgeriht hob jedoh auf die Reviſion des 
Klägers dieſes letztere Endurtheil auf und wies die Sade zur 
nderweiten Entſcheidung in die zweite Inftanz zurüd. 

Gründe. 
Das Allgemeine Landredht handelt von dem Beftenerungsrechte, 

ten Befreiungen von allgemeinen Anlagen und der Statthaftigfeit 
ted Rechtsweges in ben 88. 2—8, 78 und 79 Tit. 14 Th. II. 
Lanach muß der zur Steuer Beranlagte unter Anderm rechtlich 
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gehört werden, wenn er feine Befreiung durd ein ausdrückliche 
Privilegium begründet. Der Ausdrud „Privilegium” tft eine 
zwiefadhen Deutung fähig. Es werden vielfad damit niht nur di 
eigentlihen Privilegien, d. h. diejenigen Vorrechte, welche durd 
eine lex specialis einem einzelnen Individuum oder für Rechtt 
verbältniffe an einer beftimmten Sade verliehen worden find 
fondern audy die fogenannten Sonderrechte (jura singularia), d. h 
die einem einzelnen, beftimmt begrenzten Kreife der bürgerliche 
Geſellſchaft zugeftandenen Rechte bezeichnet. (KHörfter, Theorie umi 
Prartd des beutigen gemeinen preußiſchen Privatrechtes Bp. | 
©. 68 ff. — Thöne, Fundamental⸗Lehren des preußiſchen Privat 
rechtes S. 189 ff.) Und menngleid dad Allgemeine Landrecht, wi 
die 8$. 54—58 und die $$. 62—72 der Einleitung zeigen, alt 
Privilegien nur die eigentlichen Privilegien kennzeichnet, jo wird üı 
demfelben doc mehrfach dad Wort „Privilegium“ auch da gebraucht 
wo e8 fi, — wie beilpielöweife in den 88. 629, 685 Tit.9 Th. 1, 
— um Sonderredte handelt. Das Wort „Privilegium” allein ifl 
hiernach nicht entfcheidend, e8 muß vielmehr anderweit erörtert unt 
aufzuflären geſucht werden, was in der hier vorliegenden Geſetzes— 
ftele — 8.4 Tit. 14 Th. II — durd „ausdrüdiiches Privilegium* 
bat bezeichnet werden follen. Folgende Momente ſprechen nun 
dafür, daß an die Sonderredhte nicht gedacht ift: 

1) die Gleichſtellung mit Verträgen und mit der Verjährung, 
weldhe unzweifelhaft Spezialtitel find; 

2) die Eingangsworte ded $. 4: „Einzelne Landeseinwohner, 
Korporationen oder Gemeinen“; 

3) der Umftand, dab auf den 8.3, welcher über die Befreiungen 
von „Klafien von Landedeinwohnern oder Befipungen“ 
ſpricht, nit im $. 79, fondern in dem, den Rechteweg 
ausfchließenden $. 78 verwiejen wird; 

4) die Beftimmung des $. 6, in welchem die von den eigent: 
lihen Privilegien bandelnden Vorſchriften der @inleitung 
zum Allgemeinen Landrecht als maßgebend bezeichnet werden; 

5) die im $. 8 aufgeftellte Vermuthung der Erſchleichung, 
welche bei Sonderrechten nicht zutrifft. 

Hierzu kommt die Entftehungsgefchichte der 88. 78 und 79. 
Nah dem gebrudten Entwurfe ſollte bei allgemeinen Anlagen der 
Nechtöweg überhaupt nicht ftattfinden. Der $. 58 bed Entwurfs 
lautete nämlich: 

„Alle Streitigkeiten zwiſchen dem Fiskus und Privat: 
perfonen über Befugniffe und Obliegenheiten, welde nicht 
auf allgemeinen Anlagen beruben, follen im ordentlichen 
Wege Rechtens nad) den Befepen des Staates erörtert unt 
entfchieden werden.” 

Diefe Auffaffung erfuhr von verſchiedenen Seiten Angriffe, 
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zelhe Suarez theilweife für berechtigt erachtete. In der revisio 
nonitorum äußerte er unter Anderem: 

„Unter allgemeinen Anlagen find nicht bloß foldye zu ver- 
ftehen, welche die fämmtlihen Einwohner des Stanteß, 
fondern andy foldye, melde die fämmtlichen Mitglieder einer 
gewifjen Kaffe entrichten müſſen“ ıc „Auch bei folden 
gemeinen Anlagen müflen Sndividuen, weldhe Eremtionen 
ex speciali fundamento behaupten, ꝛc. rechtlich gehört 
werben.” 

Aus diefen Erwägungen entftanden die SS. 78 und 79 in 
rer jegigen Faſſung. Die Gegenüberftellung der Mitglieder einer 
‚witen Klaffe und der einen Speztaltitel behauptenben Individuen 
opt deutlich erkennen, daß Suarez den, ihre Sonderrechte geltend 
zachenden Mitgliedern einer Klaſſe den Rechtsweg nicht gewähren 
ziüte. Die mahgebenden Beftimmungen des Allgemeinen Land⸗ 
:ht6 lafſen hiernach feine andere uelegung zu, ald daß der 
etdentliche Richter nur angerufen werden fann, wenn es fi um 
tie Auslegung eined eigentlichen Privilegiumd handelt, nicht aber, 
zen Sonderrechte in Frage fteben. 

Diefe landrechtliche Vorſchrift ift auch, in foweit fie fih auf 
sizehte Steuern bezieht, durch fein ſpäteres Geſetz aufgehoben oder 
a:difizirt worden, namentlich ift dies nicht durch die „Allerhöchite 
Rıtinefdordre vom 18. November 1828 zur Grläuterung der 
“itrifen des Stempeltarifed: amtliche Audfertigungen und Geſuche, 
‘wie der gefeglichen Vorſchriften wegen des Rechtsweges in ftempel- 
ribtigen Angelegenheiten” (Gef. Samml. 1829 S. 16) geſchehen. 
Su derfelben wird ausgeſprochen: 

„Die Stempelfteuer gehöre zu den allgemeinen Staatdab- 
gaben und ed fet bereits gefeplich feftgeitellt, dab über die 
Verbindlichkeit zu deren Entrichtung der ordentlihe Weg . 
Rechtens nicht ftattfinde, wovon eine Ausnahme nur zuläffig 
jei, wenn tn den Fällen des 8. 3 litt. i. des Stempelgefeped 
die Befreiung befonderer Anftalten, Geſellſchaften und 
Perlonen von gewiſſen Stempelabgaben unter dem Wider- 
ſpruche der Stempelbehörde behauptet werde. Wer außer 
diefen Fällen vermeine, daß er bei Feſtſetzung oder Einzie- 
bung einer Stempelfteuer dem Geſetze nicht gemäß behandelt 
worden, habe jeine Beſchwerde gegen die feftlepenbe Behoͤrde 
im Wege der verfaſſungsmäßigen Inſtanzen zu verfolgen.“ 

Ueber den Anlaß zu dieſer Ordre ergeben die eingeſehenen 
Allen des Königlichen Staatsminiſteriums Folgendes: 

Bei dem das St.'ſche Fideikommiß verwaltenden Magiftrat zu 
Lerlin fuchte der Bevollmäcdhtigte der Nupnieherin in einer auf 
ungeſtempeltem Papier abgefaßten Eingabe den Konfens zur Aus 
dung eined Kapitals aus dem Yideilommißvermögen nah. Der 
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Magiftrat erließ den Beiheid auf einem Stempelbogen von 1 Thlr 
Die Nupnieberin verklagte den Magiftrat auf Crftattung Diejet 
Thalerd bei dem Hausvoigteigericht und erftritt eine rechtskräftig 
Berurtheilung. Dieſe zur Kenntnis der Gentralbehörden gelangt: 
Angelegenheit veranlaßte eine Meinungdverjchiedenheit zwiſchen dem 
Minifter der Zuftiz, welcher dad Berfahren des Haudvoigteigericht: 
Sowohl formell als materiell billigte, und dem Mintfter der Finanzen 
welcher in beiden Beziehungen entgegengejegter Anfidht war. Beim 
Bortrage im Staatdminifterium wurde ein Einverftändni nicht er: 
zielt und deshalb die Entſcheidung ded Königs erbeten. In dem 
betreffenden SISmmebdiatberichte findet fi die Bemerkung — auf 
welchem Anlaß iſt nicht erfihtliih —: 

„es jcheine zweifelhaft, ob im alle des $. 3 litt. ĩ. des 
—Se eine von der Stempelverwaltung nicht an⸗ 
erkannte Befreiung von der Stempelabgabe zum Gegenftande 
der richterlichen Entſcheidung gemacht werden koͤnne, weil in 
Beziehung auf alle ſolche Befreiungen die Unterſuchung und 
Entiheidung im Wege der Gejeggebung vorbehalten Sei. 
Indeß babe dies auf die vorliegende Frage feinen wejentlichen 
Einfluß, weil bier nicht von den Anfprüchen perſoͤnlich Pri- 
vilegirter die Rede fet”. 

Auf Ddiefe Bemerkung bezieht fi) die oben miedergegebene 
Beltimmung der Ordre vom 18. November 1828. Sie will diefen 
Zweifel löfen, indem fie die Stempelfteuer ald allgemeine Staats: 
abgabe den „allgemeinen Anlagen” der 88. 78 und 79 Xit. 14 
Th. II dA. L. R. beizählt. Wenn die Ordre auf Grund deſſen 
dann ferner in den Zällen ded $. 3 litt. 1. des Stempelgejepes den 
Rechtsweg ohne Beihränfung für zuläffig erflärt, fo ſcheint hierbei 
unbeachtet geblieben zu fein, daß der $. 3 litt. i. des Stempelgefegee 
fih keineswegs nur bezieht auf ſolche Anftalten ıc., welden durd 
bejondere Privilegien, jondern auch auf ſolche, weldhen durch allgemein: 
gefeglihe Anordnungen die Stempelfreibeit verliehen worden if 
(Hoyer, Die Preußiſche Stempelgefeßgebung S. 45 ff.). Es lieh: 
fih hieraus und da der Wortlaut der Allerhöchſten Drdre ericht, 
daß eine Abänderung des Geſetzes nicht beabfichtigt ift, wohl ſchließen, 
dab auch in den Fällen ded F. 3 ı. ded Stempelgeſetzes der Rechtte⸗ 
weg nur bat zugelaffen werden follen, wenn es fi um ein eigent- 
liches Privilegium handelt. Dieſer Audlegung würde allerdings der 
Wortlaut der Allerhöchſten Ordre entgegenftehen. Doc Tann bie 
Frage wegen Auslegung der Ordre in Bezug auf die Stempelfteuer 
bier um fo mehr auf —* beruhen, als dieſelbe durch das Geſetz vom 
24. Mai 1861 (Geſ. Samml. S. 241) ihre praktiſche Bedeutung 
verloren bat. Jedenfalls iſt durch dieſe Ordre ihrem Wortlaute 
nach nur eine Beſtimmung hinfichtlich der Stempelſteuer gegeben. 
Und daß dies in der That nur beabſichtigt worden, läßt HH; eine 
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‚weite Drdre an dad Staatdminifterium von demfelben Tage er- 
‘ben, worin ald Gegenftand der getroffenen Entjcheidung „die Aus- 
«zung einiger Beftimmungen ded Stempeltarifed und der Rechtsweg 
mn Stempelfteuerfaden“ bezeichnet wird. Die fpäteren Ber: 
dandlungen ded Staatöminifteriumd ergeben ferner, dab die qu. 
Ordre nicht als eine allgemeine Beitimmung über die Zuläffigfeit 
des Rechtsweges in Steuerfadhen überhaupt, Tondern nur in Bezug 
auf die Stempelfteuer aufgefaßt tft, und ift der Drdre eine 
dem entipredhende Ueberſchrift gegeben. Dieje Ordre beftimmt dem- 
nad binfichtlih der ſonftigen Steuern nichts; vielmehr iſt ed für 
leztere bei den landrechtlichen Vorfchriften geblieben, welche, wie 
chen dargethan, den Rechtsweg nur geftatten, wenn die Steuer- 
reiheit auf Grund eined eigentlihen SPrivilegiums in Anſpruch 
3memmen wird. 

Das Geſetz vom 11. Zuli 1822 über die Heranziehung der 
Staatödiener zu den Gemeindelaften verleiht den Beamten gewiſſe 
Vorrechte —**— der Gemeindeſteuern, für welche dieſelben 
Grundſätze Anwendung finden, wie bei den Staatsſteuern (Präjudiz 
des Königlichen Obertribunals vom 3. Februar 1853. — Samm⸗ 
any Bd. I. ©. 69). Dasſelbe begründet Sonderrechte, ift aber 
tn Privilegium im Sinne der 88. 79, 4. Tit.14 Th. II A. ER. 
Und felbft wenn Kläger eine Klage bei den ordentlichen Gerichten 
me die Behauptung ftüpte, daß das Gejeg vom 11. Zuli 1822 ein 
wödradlihes Privilegium ſei, jo würde dieſe Behauptung nicht 
zeeignet fein, den Nechtöweg zu öffnen; denn zur Begründung ber 
richterlichen Zuftändigkeit genügt nicht die bloße, ein ſubjektives 
Ürtheil enthaltende Behauptung der Partei, daß ein Gefeh, ‚eine 
Terorduung, eine Urkunde, ein Privilegium enthalte, fondern es 
bedarf des Nachweileß, daß die objektiven, dem Geſetze entiprecdhenden 
Mertmale des Privilegiumd vorhanden find. (Württembergiſches 
Archiv von Kübel und von Sarwey Bd. V ©.235 ff. — lee 
Archiv Bd. II ©. 301 ff. — GeneralRegifter zu Seuffert’d 
Archiv S. 129 ff.) 

Der unterzeichnete Gerichtähof vermag hiernach die Anficht ded 
Königlichen Gerichtöhofed zur Entſcheidung der Kompetenzkonflikte, 
welher in zahlreihen Erkenntniſſen — J. M. Bl. 1848 ©. 136; 
1851 ©. 253; 1854 ©. 279; 1855 ©. 411; 1857 ©. 202; 1861 
Ss. 177; 1866 ©. 317 — und ohne Widerſpruch feitend des vor⸗ 
maligen Preußiſchen Obertribunald — Erkenntniſſe vom 12. Dftober 
1858, 7. März 1872, Entſcheidungen Bd. 39 S. 278, Bd. 66 
©. 339 — angenommen bat, 

da dad Gefep vom 11. Juli 1822 die Natur eined den 
Staatödienern ertheilten Privilegiums im Sinne der 88. 79, 4 
Tit. 14 Th. TA. L. R. an fih trage, und dab ed zur 
Sröffnung des Rechtsweges für eine auf Befreiung von 

1881. 22 
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einer allgemeinen Abgabe gerichtete Klage genüge, dab Kläger 
feine Befreiung duf Grund des Geſetzes vom 11. Zuli 1822, 
als eined den Beamten verliehenen Privilegiums, behaupte, 

nicht zu theilen, wobei bemerkt werden mag, daß der Gerichtähet 

zur Entſcheidung der Kompetenzkonflikte in dem Erkenntniſſe vom 
11. September 1869 — J. M. Bl. 1869 ©. 235 — wegen ber 
durh $. 4 lit. c. des Gejehed vom 21. Mai 1861 begründeten 
Srundfteuerfreiheiten anjcheinend von denfelben Grundjähen aus: 
gegangen ift, welche dießjeitö vertreten werben. j 

Sft aber der ordentlihe Rechtsweg über den von dem Kläger 
aud dem Gelege vom 11. Juli 1822 hergeleiteteu Anſpruch nic! 
zuläffig, jo berubt die die Berufung zurüdmweijende Vorentjcheidung 
auf unrichtiger Anwendung des $. 4 des Zuftändigkeitögeieges bezw. 
der 88. 79, 4 Tit. 14 Ih. TA. & R. und mar demnad in 
Gemäßbeit der SS. 64, 68 ded Geſetzes vom 3. Zuli 1875 
(Gef. Samml. S. 375) aufzuheben. 

Bei der nunmehr eintretenden freien Beurtheilung ift vorab 
zu bemerken, daß die Beitragspflidt zu den Gemeindeabzaben im 
Allgemeinen — ohne Beziehung auf einen einzelnen Fall der Hebung 
— nicht zum Gegenftande der Entſcheidung im Berwaltungöftreit: 
verfahren gemacht werden kann. (Endurtheile des Dberverwaltungs: 
gericht8 vom 17. November 1877 und 26. Juni 1878. Entſchei⸗ 
dungen Br. III ©. 82, Bd. IV ©. 109.) Allein der Inhalt der 
Klageichrift zeigt, daB eine ſolche Entſcheidung vom Kläger trep 
ded allgemein gehaltenen Klageantrages auch nicht verlangt wird, 
derjelbe vielmehr erkannt willen will: 

daß die Kommunalfteuer, zu der er für dad Etatsjahr 1879 80 
veranlagt ift, von 54 Markt auf 27 Mark berabzujepen. 

Iſt aber der Kiageantrag dahin audzulegen, fo muß aud bie 
Klage, weil gegen eine thatſächlich erhobene Abgabenforderung 
gerichtet, für ftatthaft erachtet werden. 

Dem eriten Richter ift darin beizutreten, daß die Bezüge dei 
Klägerd für die Stellvertretung des Gutsvorſtehers ein Dienftein 
kommen im Sinne des Gefeped vom 11. Juli 1822 nicht darftelen. 
Mag der Gutdvorfteher immerhin in vielfachen Beziehungen alt 
Beamter anzufeben fein, fo mangelt ihm doch die Befoldung. Der 
Befiper des Gutes bat die ihm zuftehenden obrigfeitlichen Befugnifie 
und Pflihten entweder in Perſon oder durdy einen von ihm zu 
beitellenden Stellvertreter unentgeltlich auszuüben ($. 31 der Kreis 
ordnung vom 13. Dezember 1872). Wird dem ftellvertretemden 
Gutsvorſteher eine Entihädigung gewährt, jo erhält er dieſelbe 
doch nicht als Beamter, fondern als Bertreter des DBefiperd dei 
Gutes von dem Lepteren. Died Verhältnis gehört dem Privat. 
nicht dem öffentlihen Rechte an, und wird hierin audy durch die 
Beftimmungen ded F. 29 K. D. und 8. 47 des Zuſt. Gel. nichts 
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zeändert. Der Kläger ift daher von den Bezügen, welde er als 
tellvertretender Gutsvorſteher empfängt, nady ihrem ganzen Betrage‘ 
fommmmalfteuerpflichtig. 

Nicht fo einfach liegt Die Sache bei dem Einfommen, weldyes 
sem Kläger angeblich ald Amtsſekretär zufließt. 

Der fogenannte Amtöfelretär wird. einfah von dem Amts- 
serfteber auf Grund eined Privat ˖ Vertrages angenommen und er: 
eilt für feine Dienftleiftungen aus der Amtsunkoften⸗Entſchädigung 
des letzteren Bezahlung. Er ift in einem ſolchen Falle Privat» 
:edienfteter des Amtövorfteherd, worin felbftverftändlic nichts dadurch 
‚eandert wird, daß die Zahlung der dem Sekretär vom Amtövor- 
teber verheißenen Remuneration zwar direft aus der Amtälaffe, 
ter aus der Amtöunkoften» Entihädigung des Letzteren erfolgt. 
Tas Einkommen eined derartigen Privatjetretärd unterliegt voll der 
temmmunalbeftenerung. 

Anderd verhält ed fi, wenn der Amtdausfchuß die Kreirung 
der Stelle eined Amtsſekretärs beſchloſſen und die zur Beſoldung 
xeielben erforderlichen Mittel im tat bewilligt bat. Daß der 
Imtsausſchuß died zu thun berechtigt ift, unterliegt Teinem Zweifel 
Reifript des Minitters ded Innern vom 20. März 1874, v. Deder 
greis-Ordnung ©. 235). 

Eine Berufung zu der Beamtenftelle bedarf jedoch nad) $. 160 
dit. 6 Th. II. A. & NR. der Genehmigung der Auffichtöbehörde. 
Seh durch die von Diefer ertheilte Genehmigung erhält die Anftellung 
Rehtögültigleit und der Angeftellte — deſſen Sade es iſt, die 
ma ans Gründen, die in feiner Perfon liegen, erforderlidhe Er⸗ 
aubnis zur Uebernahme des Amtes ſich zu beſchaffen — nach 
2.69 Tit. 10 Th. II dafelbſt die Eigenſchaft eines mittelbaren 
Leamten und damit für fein Dienſteinkommen in Gemäßheit der 
Allerhöchften Kabinetdordre vom 14. Mai 1832 die den Staatd- 
sinern durch das Gefeh vom 11. Juli 1822 zugeftandenen Vorredte. 

Ob nad diefen Kriterien der Kläger ald mittelbarer Etaatd- 
deamter zu gelten hat oder nicht, erhellt aus den Alten nidyt. Died 
zuß daher für jeden der in Betracht fommenden drei Amtöbezirke 
:trtert und feftgeftellt werden, bevor über den Betrag der vom 
tiger für das Etatdjahr 1879/80 zu zahlenden Kommunalfteuer 
tunden werden Tann. 

Da die Sache hiernach nicht Ipruchreif erfchien, mußte diefelbe 
:ı Bemäßheit des $. 69 des Geſetzes vom 3. Zuli 1875 (Gel. 
Zimmi. S. 375) an dad Bezirköverwaltungdgeriht zur Ergänzung 
6 Berfahrend nach der bezeichneten Richtung bin und demnächftigen 
nderweiten Entſcheidung zurüdverwielen werden. 
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Dr. Weinhold, Profeſſor. 
Dr. Dilthey, dögl. 

3. in Münfter, Provinz Weftfalen: 

Dr. Schulg, Geheimer Regierungd: und Provinzal- Schulratt 
zugleich Vorſitzender der Kommilfion. 

Dr. Niehues, Profeſſor. 
Dr. Storck, dsegl. 

4. in Bonn, Rheinprovinz: 
Dr. Schäfer, Profeſſor, zugleich Vorſitzender der Kommilfion. 
Dr. Bilmanns, Profeflor. 
Dr. Neuhäuſer, dögl. | 

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in de 
Öffentlihen Blättern der verſchiedenen Provinzen feitend der Bor: 
figenden der einzelnen Kommiſſionen erfolgen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
von Puttlamer. 

Bekanntmachung. 
G. I. 495. 

59) Zufammenfegung der Wiffenihaftliden Prüfungs: 
tommiffionen für dad Jahr vom 1. April 1881/82. 

(Sentrbl. pro 1880 Seite 412 Nr. 67.) 

Berlin, den 27. Mat 1881. 
Die Königlichen Wiffenfchaftlihen Prüfungs: Rommiifionen find 

für da8 Fahr 1. April 1881 bis 31. März 1882 wie folgt zu 
Janımengefegt: (Die Prüfungsfächer find in Parenthefe angedeutet.) 

1. Für die Provinzen Oft: und Weltpreußen in Königsberg. 

Drdentlide Mitglieder: 

Dr. Friedländer, Profeſſor (Maffiiche Philologie), zugleich Di: 
reftor der Kommilfion, 

(klaſſiſche Philologie), =» Sordan, ⸗ 
«= Meber, ⸗ (Mathematik), 
⸗Scade, ⸗ (Deutſch), 
⸗Walter, ⸗ (Philoſophie und Paͤdagogik), 
Prutz, ⸗ (Geſchichte), 
: Zöppr HT . (Geographie), 
: 9.3 M. Voigt, « (evangelifche Theologie u. Hebräiſch), 
» Kißner, ⸗ (Engliſch und Franzoͤſiſch), 

(Chemie und Mineralogie). oO — — [2 = 
“u 
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| Außerordentlide Mitglieder: 

Dr. Dittrich, Profefjor in rn, (katholiſche Theologie und 
räi 

: Caßpary, ⸗ (Botanit), 
: Zaddadh, ⸗ (Zoologie), 
: Pape, ⸗ (Phyſik). 

2. Für die Provinz Brandenburg in Berlin: 
Ordentliche Mitglieder: 

Dr. Klix, Provinzial-Schulrath, Geheimer Regierungsrath (Deutſch), 
zugleich Direktor der Kommilfion), 

-Vahlen, Profeſſor (klafſiſche Philologie), 
: Hübner, ⸗ (klaſfiſche Philologie), 
⸗Scherer, ⸗ (Deutſ 
: Schellbad, ⸗ (Mathematit, Phyſik), 
-Droyſen, (Geſchichte und Geographie), 
Hirſch, Oberlehrer (Gefhichte und Geographie), 
Nowad, Profeſſor (evangeliiche Theologie und Hebräiſch), 

: Zupißa, ⸗ —0 — 
-Tobler, ⸗ (Franzöſiſch), 
: Zeller, ⸗ und Geheimer Regierngerath (philo⸗ 

ſophiſche Propädeutik), 
-Kern, Gymnaſial⸗ODirektor (Pilot ophie und Pädagogik). 

Außerordentlihe Mitglieder: 
detzeg, Dropft (katholiſche Theologie), 

r. P eters, Profeſſor (Zoologie), 
-Schwendener ⸗ (Botanik), 
: Brüdner, ⸗ (Polniſch), 
-Rammelsberg, CChemie und Mineraiogie). 

3. Für die Provinz Pommern in Greifswald. 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Thomé, Profeſſor (Mathematik und Phyſik), zugleich 

Direktor der Kommiſfion, 
-Kießling, ⸗ (klaffiſche Philologie), 
: 2. Wilamowitz, ⸗ (Haffifche Philologie), 
-Schuppe, ⸗ (Philoſophie und Pädagogik), 
- Uimann, ⸗ (Geſchichte und Geographie), 
- Zödler, -e (evangel. Theologie und Hebräifdh), 
s Reifferiheid, ⸗ (Deutſch), 
-Koſjchwitz, (xxranzöſiſch), 

Münter, ⸗Gotanik), 
: Gerftäder, = (Zoologie), 
® Shwanert, :» (Chemie und Mineralogie). 
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Außerordentlihes Mitglied: 
Dr. Barnhagen, Privatdozent (Engliſch). 

4. Für die Provinzen Schlefien und Pofen in Breslau. 

Drdentlihe Mitglieder: 

Dr. S ommerbrodt, eine Dhulratb, Geheimer Regierung 
th, Direktor der Kommiſſion, 

⸗-Reifferſcheid, Profellor (Kaffe Philologie), eventuell Ver⸗ 
treter des Direktors a Kommillion, 

Roßbach, ⸗ (klaffiſche Philolog ie), 
⸗Friedlieb, .«  (tatbolifche Theolor ie und Hebräiid), 
. Schul, = (evangel. Theologie und Hebräild), 
.« Schröter, ⸗ (Mathematit), 
.e Diltbey, e Poig eybie und Pädagogik), 
Weinhoid, :- (Deut 
= Riefe, . (alte Geſchichte), 
s Dove, s (mittlere und neuere Geldidte), 
⸗Partſch, » (Geographie), 
. Gasdpary, ⸗cGranʒöſiſch). 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. * neider, Profeſſ or 3 

s d. C ohn, Bota nik), | 
. e 0 s1 ed, . Chemie und Mineralogie), | 
Heyer, Vphyſil), 
⸗Kölbing, ⸗ (Engliſch), 
⸗Nehring, VPolniſch). 

5. Bür die Provinz Sachſen in Halle. 

Drdentlihe Mitglieder: | 
Dr. Kramer, Profeffor und Geheimer Regierungsrat) (Pi 

—5 zugleich Direktor der Kom: 

.e Keil, ⸗ (dat Ihe Philologie), 
: Hiller, 5  (Eaffiiche Jplologie) 
⸗Heine, ⸗WMathematik), 
* ym -  (Pbilofophie), 

- xhiel e, Privatdozent (Philoſophie), 
s Zader, Profeſſ or Dal), 
- Dümmler, (& eſchigie und Geographie), 
= Kirchhoff, e (Geographie), 
⸗Rathke, ⸗ (abemie). cfr. Bemerkung, 
.- € de, ⸗ Engl ii), 

: Sudier, -  (Branzöfiih), 
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Dr. Schhottmann ‚Profeflor(evangel, Theologie und Hebräiſch), 
‚ Dberbed, Ghyſik), 
-⸗Kraus, ⸗ (Botanit), 

v. Friiſch, e (Zoolo ogie und Mineralogie). 
Bemerkung: Der Profeffor —* athke wird vorläufig durch 

den Profeſſor Dr. Schmidt vertreten. 

6. Für die Provinz Schleswig⸗Holſtein in Kiel. 

Drdentlihe Mitglieder: 
Dr. Lahmeyer, Previnzial-Schulcath — 38 — zugleich Direktor 

Kommiſſion, 
⸗Förſter, Profſſor (taffifce Philologie), 
: Erdmann, (Philoſophie), 
: Pfeiffer, « (Deutidh), 
Pochhammer Mathematik), 
-Sdirren, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte und 

Geographie), 
: Kloftermann, =  (evangeliiche Theologie nnd Hebräiſch), 
: Karften, ⸗ (Phyfik und Mineralogie), 
: Stimming, ⸗ (Engliſch und Franzöfi 16). 
: Bufolt, ⸗ (alte Geſchichte), 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. K. Möbius, Profeſſor (Zoologie), 

Ladenburg, ⸗ (Chemie), 
Th. Möbins,⸗— mal 
: Engler, ⸗ Botanik), 
Fiſcher, = (Geographie). 

7. Für die Provinz Hannover in Göttingen. 

Drdentlide Mitglieder: 
Dr. Bolguardfen, Profefjor (alte Desihke), zugleich der Direftor miffen 

: Sauppe, . und aim Negierungsrath (Maffiiche 
ilolo 

: Dilthey, ⸗(llaſſiſche Dielen ie), 
: Baumann, ⸗ (Poütofopbie und Didagogit), 
* Bei Zeig äder, « (mittlere und neuere Gedichte), 

üller, = (Deutidh), 
die hl, = und Kon ſtorialrath (evangel. Theologie 

und Hebräiſch), 
Sgqering, .:» (Matbematil), 
ü Riede, ® (Eon ): 
» Hübner, s (Chemie), 
: 9. Bagner, « (Geographie), 
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:» Robbad, ⸗ (klaſſiſche Philologie), 
⸗Friedlieb, katholiſche Theologie und Hebräild)), 
.«e Schul, -  (evangel. Theologie und Hebräild), 
. Shröter, ⸗ Mathematik), 
⸗Dilthey, ⸗ Erde und Pädagogil), 
s Mein h old * tſch 

⸗Nieſe, s (alte Geſchichte), 
⸗Dove, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte), 
⸗Partſch, ⸗ (Geographie), 
:» Gadpary, ⸗ (Franzoſiſch). 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. Schneider, Profeſſor Perl 
⸗Ferd. Fe n, ⸗ Botanik), 
»Poleck, ⸗ (Ghemie und Mineralogie), 
.« Meyer, - (Don, 
= Kölbing, ⸗ (Engliſch), 
⸗Nehring, ⸗ (Polniſch). 

5. Für die Provinz Sachſen in Halle. 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Kramer, Profeſſor und Geheimer Regierungsrath (Pi 

ma. zugleich Direktor der Kom 

.: Keil, : (Maj ice Philologie), 
= Hiller, z  (Elaffiiche Pplologie) 
= Hei ne e, = (Mathemati?), 
. Day «  (Philofophie), 
⸗CThi ? e ri e, Privatdozent (Philoſophie), 
: Bader J Profeſſor Beute) 

1} 
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Außerordentlihes Mitglied: 
Barnhagen, Privatdozent (Engliſch). 

4. Für die Provinzen Schlefien und Pofen in Breslan. 

Drdentlihe Mitglieder: 
S ommerbrodt, Zerdi gingen Surat Geheimer Regierung⸗ 

irektor der Kommiſſion, 
Reifferſcheid, —*5— (Kaffe Philologie), eventuell Ver: 

treter des Direktors der Kommilfion, 

 Dümmler, e (© efchichte und Geographie), 
Kirchhoff, «e (Geographie), 
Rathke, s (Chemie), efr. Bemerkung, 
Elze, ⸗ ie 

Sudier, u (Branzöfi 6), 
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Dr. Shlottmann, Profeffor(evangel, Theologie und Hebräifch), 
- Dberbed, (Phyfſik), 
-Kraus, D (Btanif), 
v. F tif, -e (3o0lo ogie und Mineralogie). 

Bemerkung: Der Profeffor Dr athke wird vorläufig durch 
ten Profefior Dr. Schmidt vertreten. 

6. Für die Provinz Schleswig-Holftein in Kiel. 

Drdentlihde Mitglieder: 
Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath (Pä a) zugleich Direftor 

der Kommilfton 
: Sörfer, Profeſſer (Eieifise Philologie), 
Erdmann, (Philofophie), 

: Pfeiffer, -  (Deutid), 
- Pohhammer => (Mathematit), 
: Shirren, -» (mittlere und neuere Gefchichte und 

Geographie), 
: Kloftermann, =  (evangelilche Theologie nnd Hebräiid), 
: Karften, ⸗ (Phyfik und Mineralogie), 
: Stimming, ⸗ (Gnetiie und —— 
-Buſolt, = (alte Geſchichte), 

Aubßerordentlihe Mitglieder: 

Dr. 8. Möbius, Profeſſor —2R8 
gadenburg, 

7h. Möbius, ⸗ — 
Engler, ⸗ Botanik) 

Fiſcher, - (Geographie). 

7. Für die Provinz Hannover in Göttingen. 

Drdentlide Mitglieder: 
Dr. Volquardſen, Profeffor (alte Beidihte) zugleich der Direktor 

Kommilfion, 
» Sauppe, : um aim Regierungsrath (Maffifche 

Philolo 
»Dilthey, ⸗(claſſiſche AR gie), 
: Baumann, . — ophie und Didagogit) 
: Bei ir äde r, «e (mittlere und neuere Geſchichte), 
: üller, = (Deut), 
: Ritf hi, = und Kon ſtorialrath (evangel. Theologie 

und Hebräifd), 
* Schering, «» (Mathematil), 
: Riede, ⸗VNhyſik), 
Hübner, = (Chemie), 
"9 Wagner, « (Geographie), 
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. Klein, Profeſſor Mineralogie), 
Ehlers, = (Zoologie), | 
Graf zu Solm3- —* ba, Profeſſor (Botanif). 

Außerordentlihes Mitglied: 

. Hugo Andrefen, Privatdozent (Engliih und Franzöͤſiſch). 

8. Für die Provinz Weſtfalen in Müufter. 
Drdentlihe Mitglieder: 

. Shulg, Provinzial-Schulrath, Geheimer Regierungsratt 
(Pädago D, zugleih Direftor der 
Kommiſſio 

Storck, Profeſſor (Deutid), eventl. Vertreter ded Dirck: 
tor8 der‘ Kommilfion, 

Langen, -(klaſſiſche Philologie), 
Stahl, «  (Maffiiche Philologie), 
Bahmann, «= (Mathematif u. vertretungdw. Phoſih) 
Lindner, = (Geihicdte und Geographie), 
Bilping, «e (katboliiche Theologie und Hebräiid), 
Spider, »  (Bbilojophie), 
Karid, - und Medizinalrath (Zoologie u. Botani), 
Hittorf, MNVhyfit). 
Körting, ⸗2WEEngliſch und Franzöſiſch). 

Außerordentliche Mitglieder: 
.Smend, Konfiſtorialrath (evangel. Theologie und Hebräiid), 
gi iuß, Profeflor (Mineralogie), 

alt owsti, . (Chemie). 

9. Für die Provinz Heflen-Naffan in Marburg. 
DOrdentlihe Mitglieder: 

. Barrentrapp, Profeflor (mittlere und neuere Geidict:) 
zugleich Direktor der Kommiſſien, 

Zucä, = (Deutich), 

Sälfar, ⸗ (klaſſiſche Philologie), 
B rmann, e (alte Geidhicdhte), 

s (Mathematik), 
t en gel, ⸗ (Engliſch und Franzöſiſch), 

Ranke, ⸗c(cevangel. Theologie und Hebräiſh). 
Rein, . (Geographie), 
Bergmann, «  (Bhilofophie und Paͤdagogik), 
Wigandt, ⸗ (Zoologie und Botanik), 
Zinde, » (Chemie und Mineralogie). 

Außerordentlihes Mitglied: 
Dr. Melde, Profeſſor (Phyſik). 
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10. Für die Rheinprovinz in Bonn. 
Drdentlide Mitglieder: 

Dr. Schäfer, Drofefjor (alte Geſchichte und Geographie), 
zugleid Direktor der Kommiifion, 

: Bender, e  (evangel. Theologie und Hebraiſch), 
-Simar, -(cathol. Theologie und Hebräiich), 
: Uiener, . (llaſſiſche Philologie), 
-Maunrenbrecher, = (mittlere und neuere Geſchichte 

und Geographie), 
: Lipſchitz «= (Matbematif), 
:s Meyer, Jürgen Bona = (Bbitolophie und Pädagogit), 
: ®ilmanns, «e (Deutid), 
: Trautmann, - (Engliib), 
: Soriter, «= ($ranzöliid), 
: 4. Kekulé »s und Geheimer Regierungsrath 

(Chemie und Mineralogie), 
: Glanfius, = u. Geh. Regierungdrath (Phyſik). 

Außerordentlide Mitglieder: 
Dr. Yangen, Profellor —A Theologie und Hebräiſch), 
: Zrofdel, Geh. Regierungdrath (Zoologie), 
: Straßburger, ⸗ — 
-Freiherr v. Richthofen, Profeſſor (Geographie). 

Der Minmiſtez der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

del ntmachung. 

T. IL 881. 

) Betrag des Stempels für Bofationen der Geift- 
lien und der Lehrer. 

Berlin, den 13. Februar 1881. 
Hodhwohlgeboren erwidere ih auf den Bericht vom 

>. RR, daß ed nicht als in der Abſicht des Geſetzgebers liegend 
Fabel werden fann, die in den Stempellarifen unter bejonderen 
isttionen benannten „Bolationen der Geiftlidhen und Lehrer” an⸗ 
se zu behandeln, ald die „Beſtallungen“ für andere Beamte, auf 
lche letztere Tarifpoſition "Die Polition „Vokationen ꝛc.“ binweift. 
demgemaͤß eide es nicht erechtfertigt, außer dem Stempel von 
ı Nark 50 Pf. für die Bolation eined Geiftlihen oder Lehrers, 
tmald ven gleichen Stempel für die amtliche Beftätigung Diefer 
Station durch die zuftändige Behörde, und damit eine Steuer zu 
“langen, welche doppelt jo body wäre, ald diejenige, weldye andere 
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Beamte für ihre „Beftallungen” zu entrichten haben. Wenn und 
Soweit Vokationen einer Beftätigung der vorgeſetzten Behörde betür- 
fen, tritt ihre Stempelpflichtigfeit erft mit dieſer Beftätigung ein 
und ed ift in folchen Fällen der Stempel von 1 Mark 50 Pf. erit 
von den beftätigten Volationen, alfo nur Einmal, wie von „Beltal- 
lungen" zu erfordern. 

Em. Hochwohlgeboren wollen diejenigen Mebrbeträge auf An- 
trag des Königlihen Provinzial: Schulfollegtumd erftatten lafien, 
welche in Folge Shrer abweichenden Auffaffung für Volationen der 
Geiftlihen und Lehrer gezahlt worden fiud. 

Der Finanz⸗Miniſter. 
Im Auftrage: Haffelbad). 

n 
den Königl. Provinzial- Steuer-Direltor ac. 

III. 1367. 

61) Aufftellung und Fortführung von Inventarien 
für die Gebäude der ftaatlihen ıc höheren Unteridtt- 
anftalten und für die Dienftwohnungen der Borfteber 

derfelben. 

Berlin, den 24. Februar 1881. 
Dem Königlihen Provinzial-Schulfollegium erwidern wir auf 

den Bericht vom 11. September v. 3., dab die von der Königlichen 
Dber » Rechnungslammer verlangte aufftellung eined Snventard für 
dad Gebäude der höheren Bürgerfchule zu N. von dem betreffen: 

“ den Lolalbaubeamten ohne bejondere Vergütung auszuführen ift, zu 
welchem Zwede dem Icpteren mit Rüdficht darauf, dab diefe Arbeit 
neben den fonftigen Dienftgelhäften vorgenommen werden muß, 
eine ausreichend geräumige Friſt zu gewähren ift. | 

Mas die Form ded Inventars betrifft, jo bemerken wir, daß 
enerelle Vorjchriften über die Aufftellung der Inventarien der in 
Fra e ftebenden Gebäude nicht beſtehen; es erjcheint für die dich 
fälligen Zwede der Unterridtöverwaltung ausreichend, wenn unter 
Beifügung von Handfkizzen eine kurz gefaßte Beichreibung der ver: 
bandenen Gebäude angefertigt wird, aus welcher die Konftruftien 
und Benutzungsart der letzteren überfichtlich hervorgeht, wie dies in 
ähnlicher Weiſe für Die Gebäude der Forftverwaltung durch den Cir 
kular⸗Erlaß des Herrn Finanz Minifterd vom 30. Sanuar 1879°) ver: 
gefchrieben worden ift. 

Für die Aufftellung von Inventarien für Dienftmohnungen if 
F. 5 des Regulativs vom- 26. Zuli 1880**) maßgebend. 

2) Der bezügl. Theil biefes Eirkufar-Erlaffes wirb nachflehenb unter a.abgebrud! 
**) Sentrbl. ber Unt. Verw. pro 1881 Seite 124. | 
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Das Köntglihe Provinzial-Schultollegium wolle hiernach das 
Weitere peranlaffen. 

Der Minifter der Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. 
öffentlichen Arbeiten. Angelegenbeiten. 

Im Auftrage: Schultz. Im Auftrage: Greiff. 
A 

2:8 Loͤnigl. Brovinzial-Schuffoffegium zu N. 

®.f8.%. II. 3649. . 
M d. g. A. U. II. 3384. 

Auszug. 
Berlin, den 30. Januar 1879. 

Erforderlich ift es ferner, bezüglich der Aufſtellung und Fort⸗ 
rihrung reſp. Berichtigung und Bejcheinigung der Gebaude-Inventa« 
rien, welche z. 3. ſehr verichieden gehandhabt wird, ein einheitliches 
Berfahren herbeizuführen und wird in diefer Beziehung Nachfteben- 
des beftimmt. 

A. Das durch den Bezirksbaubeamten aufzuftellende Gebäude- 
Inventarium muß enthalten: 

a einen im Maßſtabe von 1:500 aufzutragenden Situationd- 
plan, welder die Lage der Gebäude zu einander, die Umwäh— 
rungen, Brunnen ıc. und die nächſte Umgebung des Gehöftes 
erfichtlich macht, 

b. eine im Maßſtabe von 1:100 aufgufragenbe Skizze von 
jedem einzelnen Gebäude unter Angabe ſämmtlicher Dimen- 
fionen und des Maßſtabes. Es ift dabei: 
jeder Raum mit einem Buchſtaben a, b, c ıc. zu bezeichnen, 

. die kurz und überfichtlich zu haltende Beichreibung der Baus 
lichkeiten bezüglich ihrer Bauart und Beichaffenheit ꝛc. Dis 
menfionen Ab babei nicht anzugeben, ebenſo fällt die befchrei- 
bende Angabe, wie die Räume zu einander liegen, fort, — 
da fich beided aus den Zeichnungen Mar ergeben muß. — 
Bei der Befchreibung der einzelnen Räume wird ber betrefs 
fende Buchſtabe der Zeichnung angegeben. 

B. Der SituationdsPlan und die Zeichnungen von den einzel- 
nen Gebäuden find, der befjeren Ueberfichtlichkeit wegen, in einem 
beionderen Hefte zu vereinigen. 

C. Der beichreibende Theil des Inventariums ift auf halb ges 
brohenem Bogen zu fchreiben und durchgehends mit weißem Papier 
zu durchſchießen. 
D,. Das Inventarium iſt in drei Exemplaren aufzuſtellen und 
jertzuführen und at, 

ein Exemplar für die Königlihe Regierung, 

mn 
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ein deögl. für den Bezirksbaubeamten, 
ein desgl. zur Aufbewahrung bei. der Oberförfterei. 

E. Das Gebaude-Inventarium, weldhed vornehmlich den Zweck 
bat, die Gebäude ꝛc. den Nupnießern gegenüber vor unbefugten Ber: 
änderungen ꝛc. zu ſchützen, ift — um die Ueberfichtlichleit desſelben 
zu wahren, nur für den all zu berichtigen, reip. zu ergänzen, wenn 
Veränderungen in der Subitanz eintreten. Reparaturen bereits ver: 
bandener SInventarienftüde, ſowie Crneuerungen einzelner heile 
derfelben find nicht aufzunehmen. 

Die vorgefchriebenen Berichtigungen werden norgenommen: 
a. vom Revierverwalter bei Bauten bid zu 300 Mark, 
b. vom Bezirföbaubeamten bei Bauten über 300 Mark, ſowie 

von allen Baulichkeiten auf den Oberförfter-Stabliffements. 
Diefe Beamten berichtigen zuwörderft daB eigene Eremplar und 

überfenden dadfelbe demnächſt dem andern Beamten zur Berichtigung. 
Der Kreisbaubeamte bat jein berichtigted und nad) den einzelnen 

Oberförftereien gejonderted Exemplar bis Ipäteftend zum 1. Oftober 
jedes Jahres an die Königliche Regierung einzureichen, wolelbft Die 
bei derfelben befindlichen Gebäude - Snventarien mit möglichfter Be: 
ſchlennigung zu vervollftändigen und demnächſt die Eremplare der 
Kreidbaubeamten denfelben wieder zuzufertigen find. 

G. Die erfolgte Berichtigung ded Gebäude» Inventariumd it 
bei Zegung der betreffenden Koftenrehnung von den sub F. genann- 
ten audführenden Beamten befonderd zu beſcheinigen. 

. Bei jeder Dienftübergabe oder Berichtigung des Imventa: 
riums bat der Nupnießer ded Etabliſſements die Richtigkeit durd 
Namendunterfchrift anzuerkennen und zwar auf dem Eremplare des 
Baubeamten und ded Oberförfterd. 

J. Die Uebereinftimmung ıc. der drei Exemplare hat bie Köniz: 
lihe Regierung bet den regelmäßig wiederkehrenden Hauptreviftonen 
der Forjt-Dienft-Gtabliffementd Tontroliren zu laffen. 

Die vorhandenen älteren Inventarien find allmählich, jedenfall 
bei einem Dienſtwechſel, im Webrigen in einem von der Königlichen 
Regierung felbftändig feftzuftellenden Zeitranme, welder aber nid! 
länger ald auf 4 Sabre, den periodiſch wiederkehrenden Hauptrevifie⸗ 
nen entiprechend zu bemeffen it, nach Vorftehendem neu aufzuftellen. 

Bei der Neuaufftellung bat der Kreisbaubeamte die Zeihnun- 
gen zu fämmtlidhen Eremplaren, den beichreibenden Theil jedod nur 
zu einem &remplare anzufertigen und an die Königliche Regierung 
einzureichen, wojelbft die Abfchrift der Sremplare für bie Koöoͤnigliche 
Regierung und die Oberförfter zu bewirken ift. 

b. 
Ein Formular für das vereinfachte Bautnventarium eines Rür- 

fter-Etabliffements ift ſämmtlichen Königlihen Regierungen, Land— 
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stein und der Königlichen Finanz Direktion zu Hannover mittels 
\rfular-&rlaffes der Herren Miniſter der öffentlichen Arbeiten und 
 Zandwirtbidhaft ıc. vom 17. März d. 3. (M. f. X. Il. 2092, 
X.2.6.9. 4918.) mitgetheilt worden. 

11 T. II 1308/81. M. d. g. A. 

:: Berehuung ded Werthed der Wohnungdfompetenz 
aes im Staats-oder Reichsdienſte wieder beidhäftigten 
rreußiſchen Penſionärs zum Zwecke der Ausführung der 
»crichtiften in $. 27 Nr. 2 und $. 29 des Penſionsgeſetzes 

vom 27. März 1872. 

Berlin, den 4. April 1881. 
Das Königl. Konfiftorium ıc. erhält hierneben Abichrift einer 

en den Herren Miniftern der Finanzen und des Innern erlaffenen 
„:ügung vom 16. v. M., betreffend die Berechnung ded Werthes 
:: Wehnungskompetenz eined im Staatd- oder Meichödienfte wieder 
däitigten preußiſchen Penfionärd zum Zwede ber Ausführung 
c Vorſchriften des $. 27 Nr. 2 und des $. 29 des Penfiondgejehes 
m 27. März 1872 — Gef. Samml. ©. 268 — zur Kenntnis- 
"me amd gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Au 
‚zmiidhe Rönigl. Konfiftorien, Brovinzial- Schullollegien, 
„mwerfitäts-KRuratorien, 2c. 2c. 

G. III. 1193. 

Berlin, den 16. März 1881. 
Bei der Berechnung ded neuen Dienfteintommend eined wieder 

tiftigten Penfionärd zum Zmwede der Ausführung der Vorſchrif— 
"de F. 27 Nr. 2 und ded 8. 29 des Penfiondgejeged vom 27. 
203 1872 (Gef. Samml. S. 268) ift biöher der Werth der demfelben 
: ieiner neuen Etellung gewährten Dienftwohnung nady den Pro» 
.niügen beftimmt worden, weldye gemäß der Allerhöchften Ordre 
::m 6. Suni 1868 für die Weberlaffung von Dienftwohnungen an 
<taatöbeamte zu entrichten find. Nach einer mit dem Herrn Reichs⸗ 
ruzler ftattgehabten Berftändigung ift Dagegen in Zukunft, in Ueber⸗ 
Yftimmung mit einer für die penfionirten Givilbeamten des Reiched, 
ste früheren Offiziere und die Angehörigen der Unterklafjen der Armee 
:treffenen Anordnung der Berechnung des neuen Dienfteinlommend 
8 im preußiichen Staatödienfte oder- im Reichsdienſte wieder 
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befchäftigten preubifchen Penſionärs, welchem in irgend einer Korm 
jet es als tarifmäßiger Wohnungsgeldzuſchuß, als Dienftnohnun: 
oder Miethdentihädigung eine Wohnungsfompetenz eingeräumt i 
allgemein der tarifmäßige Sag des Wohnungsgeldzuſchuſſes te 
ihm verliehenen neuen Stelle ald der diefer Kompetenz im Sinn 
der obengedachten geſetzlichen Beitimmungen entiprechende Werth zur 
Grunde zu legen. 

Belleidet der Beamte eine etatsmäßige Stelle nicht, fo ift de 
Betrag des tarifmäßigen Wohnungsgeldzuſchuſſes der entſprechende 
etatömähigen Beamtenftelle zur Berehnung zu ziehen. 

In denjenigen Fällen indeh, in denen eine Regelung des anzu 
rechnenden Betraged bereitö ftattgefunden hat, fol eine andermeitiz 
Normirung ded Werthed der Dienjtwohnung nad) vorftehenden Grunt 
fägen nur eintreten, wenn und infomweit dem Inhaber eine Dientt 
einfommend- Berbefjerung zu Theil wird. 

Der Finanz. Minifter. Der Minifter des Innern. 
In Vertretung: Meinede. In Bertretung: Starte. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen und Lanbdrofleien, 

bie Königl. Ginanz- Direktion In Hannover, die Königl. 
Minifterial» Militär» und Bau - Kommilfion bier 
und das Königl. Polizei-Präfibium bier. 

M. d. J. I. A. 1818. 
5. M. I. 1843. II. 2193. III. 2068. 

63) Gleichmäßige Schreibweife mehrftelliger Zahlen: 
ausdrüde. 

Berlin, den 31. März 1881. 
Das Königliche Konfiftorium ꝛc. ꝛc. erhält hierneben Abfchrift dei 

Beſchluſſes des Königlichen Staatöminifteriumd vom 8. d. M. 
betreffend die Herbeiführung eined gleihmäßigen Verfahrens in det 
Schreibweiſe mehrftelliger Zahlenausdrüde, zur Kenntnisnahme und 
Beachtung. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auffrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königl. Konſiſtorien, Prepinia Schuffoliegien, 

Univerfitäte-Ruratorien, Kommiſſarien für die biſchöflichen 
Bermögensverwaltungen un. |. w. 

G. III. 1119. 
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Beſchluß. 

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens in der 
Shreibweife mehrſtelliger Zahlenausdrücke wird hierdurch beſtimmt, 
dah fortan ſeitens der Staatsbehörden in Uebereinſtimmung mit 
ter zur Bezeihnung der Maß⸗ und Gewichtszahlen eingeführten 
Regel das Komma ausſchließlich zur Abtrennung der Dezimalftellen 
ven den inerftellen auzumenden, die Abtheilung mebrftelliger 
Zahlen aber durd die Anordnung derjelben in Gruppen zu je drei 
Ziffern auch bet Geld» und fonftigen Angaben, insbeſondere in den 
Kat und Rechnungen, zu bewirken ift. 

Berlin, den 8. März 1881. 

Königliche Staatdminifterium. 
zürſtvon Bismarck. Dtto Grafzu Stolberg. von Kameke. 
Maybach. Bitter. von Puttkamer. Dr. Lucius. 

Dr. Friedberg. von Bötticher. 
EM. Nr. 1729/80. 

64) Ablieferung von Verlagsartikeln an die Königlide 
Bibliothek zu Berlin und an die Bibliothek der Pro- 
einzialeUniverfität in Beziehung auf Separatabprude 
ton nacheinander in periodiſchen Beitihriftenc erſchie— 
nenen Publikationen, ſowie auf unveränderte neue Auf— 

lagen eines Werkes. 

Berlin, den 26. März 1881. 
Ew. Excellenz haben in dem gefälligen Berichte vom 30. Januar 

d. J. die Anfrage an mich gerichtet, ob ein Verleger, welcher von 
einer Reihe von Publikationen oder Aufſätzen, die zunächſt nadein- 
nder in periodifhen Schriften, Zeitungen u. dgl. erſchienen find, 
Sxparatabdrude veranftaltet, verpflichtet jei, auch von diefen Sepa— 
tatabdrucken Pflichteremplare an die biefige Königlihe Bibliothek 
und die Bibliothet der Drovinzialsliniverität abzuliefern. Dieſe 
rtage wird unbedingt zu bejahen fein, fobald die Separatabdrude 
als befondere Verlagsartikel erfcheinen und gejondert für fi durch 
den Buchhandel vertrieben werden, während fie zu verneinen ift, 
'chald die Separatabdrude nur für den Berfaffer und zu privater 
Vertbeilung beftimmt find. 

Die zweite in dem gefälligen Berichte geftellte Frage, ob auch 
ton neuen Auflagen eined Werkes ohne Veränderungen ($. 1011 
Theil I Titel 11 A. L. R.) Pflihteremplare eingereicht werden müſ— 
'en, {ft bereitö unter dem 14. Dezember 1836 in einem Spezialfall 
und allgemein in der durch Erlaß vom 25. Februar 1840 an ſämmt⸗ 
liche Knigliche Regierungen mitgetheilten Bekanntmachung des Ober: 
bibliolhekars Dr. Wilken vom 24. Dezember 1839 (3664) von 

1881. 23 

“ 
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| nn | 
dem damaligen Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten bejahend 
beantwortet worden, und ich finde mid nicht veranlaßt, von der dama— 
figen Entſcheidung abzugeben. 

von Puttlamer. 
Au 

den Königl. Univerfitäts-Kurator 2c. zu N. 

U. I. 5280. 

65) Unzuläffigteit des Kompetenzfonfliltd in Straf: 
Saden, insbeſondere aud in den zu den Straffahen 
gehörenden Privatllagelahen gegen Lehrer um 
Schulaufjihtöbeamte wegen Beleidigung oder Körper: 

vertenung von Schulfindern. 
Erhebung des Konflikts in Fällen der ftrafredtlihen 
Berfolgung eined Lehrers oder eined Schulaufjidts: 
beamten wegen einer in Ausübung der Shulzudt ver: 

genommenen Handlung. 

Berlin, den 4. März 1881. 
Nah 9. 4 der Verordnung, betreffend die Kompetenzfenflift: 

zwifchen den Gerichten und den Verwaltungdbehörden vom 1. Auguſt 
1879 (Geſetz- Sammlung S. 573) bat der Gerichtshof zur Ent: 
Iheidung der Kompetenztonflitte nur dann zu entfcheiden, wenn bie 
Berwaltungdbehörden in einem bei den Gerichten anhängigen bürger: 
lichen Rechtsſtreite den Rechtsweg für unzuläffig erachten. Privat: 
lagen wegen Beleidigungen und Körperverlegung aber gebören 
nicht zu den bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, jondern zu den Strai— 
laden (Bergl. 8.3 des Ginführungdgeleges zur Strafprozeßordnung 
vom 1. Februar 1877 — R. ©. Fl. ©. 346 —; 88. 13, 25 unt 
27 Nr. 3 des Gerichtöverfaffungsgefeged vom 27. Zanuar 1877 — 
R. G. Bl. S. 41 — und 88.414 ff. der Strafprozeß⸗Ordnung vom 
1. Februar 1877 — NR. ©. Bl. ©. 253 —). 

Aus diefen Gründen hat der Königliche Gerichtshof zur Ent: 
ſcheidung der Kompetenzkonflikte, wie die Königliche Regierung aus 
den in Abjchrift bier beigefügten Erkenntniſſen dieſes Gerichtähores 
vom 9. Dftober 1880 und 8. Januar 1881 des Näheren entnehmen 
wolle, neuerdings in einer Privatllagefache des Vaters eines Schul: 
Inaben gegen einen Lehrer wegen Beleidigung und in einer Privat: 
klageſache des Vaters eines Schulfnaben gegen einen Lolalidul: 
inſpektor wegen Körperverlegung die in Dielen Saden von ben 
betreffenden Provinzialfhulbehörden auf Grund der Allerhödhften 
Kabinetd-DOrdre vom 14. Mai 1825, betreffend die Schulpflicht und 
die Schulzucht (Geſetz Sammlung ©. 149) erhobenen Kompetenz; 
konflikte für unzuläffig erachtet. 
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Die Königlihe Regierung wird hiernach davon abzuſehen haben, 
in Privatklageſachen gegen Lehrer und Sculauffichtöbenmte wegen 
Beleidigung oder Körperverlegung von Schullindern noch ferner 
den Kompetenzkonflikt zu erheben. 

Dagegen wird Sie in allen Fällen der ftrafrechtlidhen Ber: 
felgung eined Lehrers oder eines Schulauffihtöbeamten wegen einer 
in Ausübung der Schulzucht gemäß den Borichriften der 88. 50 ff. 
zit. 12 Ih. LA. NR. und der Allerhöhften Kabinets⸗Ordre 
rem 14. Mai 1825 vorgenommenen Handlung nad) wie vor, 
insbeſondere in Wahrnehmung der Pflicht, die Schulzucht wirkſam 
aufrecht zu erhalten, ſorgfältig zu prüfen haben, ob der Lehrer oder 
der Schulauffichtsbeamte ſich einer Ueberſchreitung feiner Amtsbefug> 
niſſe ſchuldig gemacht habe, und, wenn Sie nad) dem Ergebniffe folder 
Prüfung dieje Frage verneinen zu follen glaubt, nicht unterlaffen dürfen, 
auf Grund des Gefeped, betreffend die Konflikte bei gerichtlichen Ber- 
rolzungen wegen Amts- und Dienfthandlungen, vom 13. Februar 1854 
Geſetz Sammlung S. 86) in Verbindung mit dem Gejepe vom 
3. April 1847 (Gefep- Sammlung S. 170) den Konflikt zu erheben. 

Die im Falle der Erhebung eines folden Konfliktes zu treffende 
Vorentſcheidung, welche gemäß $. 11 de intäprungsoelepet zum 
Gerihtsverfaffungdgefege vom 27. Sanuar 1877 (R. G. Bl. S. 77) 
tem Königlihen Dber-Verwaltungsgerichte zufteht, ift auf die Feſt— 
ſtellung beſchränkt, ob der Beamte ſich einer Ueberſchreitung feiner 
Amtöbefugniffe oder der Unterlaffung einer ihm obliegenden Amto- 
bandlung ſchuldig gemadt habe. Im Allgemeinen enthält Diele 
Vorſchrift eine Abſchwächung des Gefehed vom 13. Februar 1854, 
nah deſſen $.3 der Rechtsweg auch dann auggufchlichen war, wenn 
eine vorgefommene Üeberjchreitung der Amtöbefugnid zu einer ges 
richtlichen Verfolgung nicht für geeignet erachtet wurde. Im Bezte> 
bung auf die Handhabung der Schulzudht aber bleibt zu beachten, 
dab der Schule dad Züchtigungsrecht innerhalb beftimmter materieller 
Schranken durch das Geſetz beſonders beigelegt ift. Wie nad) $. 86 Th. II 
%t.2 A. L. R. die Eltern berechtigt find, zur Bildung ihrer Kinder alle 
der Geſundheit derfelben unſchädlichen Zwangsmittel zu gebrauchen, 
te ift auch die Schule nach FS. 50—53 Th. I Tit. 12 A. L. R. und 
Nr. 4 der Allerhöchften Kabinetd-Ordre vom 14. Mai 1825 zur 
Handhabung dee Züchtigungsrechtes mit der Maßgabe berechtigt, 

dag die Schulzucht niemals bis zu Mißhandlungen ausgedehnt 
werden darf, welche der Geſundheit des Kindes auch nur 
auf entfernte Art ſchädlich werden können. 

. Alle Züchtigungen, welche fi) innerhalb dieſer geſetzlich gezogenen 
Schranken halten, find nach geſetzlicher Vorſchrift — Nr. 5 der Aller- 
höchſten Kabinet3-Ordre vom 14. Mai 1825 — jelbft dann, wenn fie ſich 
als yidagogifhe Mißgriffe kennzeichnen und disziplinariſcher Korrektur 
fedürfen, nicht als Ueberſchreilung der Amtöbefugnid zu bebandeln. 

23* 
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Auh nad der durdy die Meichögefepgebung berbeigeführten 
Aenderung in der formellen Behandlung der Angelegenheit bleibt es 
die Aufgabe der Königlichen Negiefund, für die unbehinderte Hand» 
babung der Schulzudt in den vom Geſetze gezogenen Grenzen vor: 
fommenden Falles mitteld Erhebung des Konfliftes aus dem Geſetze 
vom 13. $ebruar 1854 nachdrücklich einzutreten. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium x. 
zur Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
g von Puttfamer. 
An 

fämmtliche Königl. Provinzial. Schuffollegien, bie Königl. 
Konfiftorien der Provinz Hannover und den Königl. 
Dber-Kirchenrath zu Norbhorn. 

U. III. a. 10804, U. II. 

Im Namen ded Königs. 

Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen 
Kompetenz- Konflikt in der bei dem SKöniglihen Amtögerichte zu R. 
anbängigen Privatklageſache 

des Hufenpädterd N, zu at Klägers, 
wider e 

den Paftor N. dafeibft, Bellagten, 
betreffend Körperverlegung, j 

bat der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz: 
Konflikte in feiner Situng vom 9. Oktober 1880, an weldyer Theil 
genommen haben, 2c. ıc. 
für Recht erkannt: _ 

dab die Erhebung des KompetenzeKonflitted in dieſer Sad 
für unzuläffig zu erachten. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe. 
Im Juni oder Juli 1879 kam der zwölfjährige Friedrich R. 

im Auftrage feined Großvaterd, des Hufenpächtere N., mit de 
Bitte zu dem Paftor N., ihn für einen oder zwei Tage vom Beſuche 
der Schule, deren Inſpektor derfelbe ift, entbinden zu wollen. N 
bewilligte für jenen Tag die Bitte und gab dem Knaben einen 
Zettel an den Ortölehrer mit, der dem Knaben alddann erklärte, et 
fei an diefem Tage überhaupt feine Schule. Als der Knabe nun 
zum zweiten Male den Paftor N. um Entbindung vom Schulbeſuche 
auch für den folgenden Tag bat, verweigerte derfelbe dies, Der 
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Hufenpächter R., deſſen unebelidher Enkel der Knabe it, — über 
>en feine befondere Vormundſchaft ſchwebt —, bat demnächft unter 
der Behauptung, dab Paltor N. den Friedrich N. auf die lebtvor> 
zetragene Bitte mit den Worten: 

Du unverfhämter Bengel 
an den Kopf geſchlagen und dann zur Thür hinausgeworfen habe, 
die Ahndung dieſes Verfahrens bei dem Kirdhen-Bifitatorium nady- 
zZeiucht, und nachdem diejed ihn auf den Weg der Klage verwiejen 
satte, bei dem Königlihen Amtsgericht zu N. beantragt: 

denjelben mit öffentlicher Strafe zu belegen. 
Der Paftor R. ift auch durch Urtheil des Schöffengerichtd zu 

N. vom 30. September 1879 wegen vorſätzlicher leichter Körperver- 
sung zu 3 Mark Geldftrafe verurtheilt worden. 

Gegen dieſes Urtheil hat er Berufung eingelegt; bevor jedod) 
über diefelbe bei dem Königlichen Kandgericht zu N. verhandelt ift, 
bat die Königliche Regierung zu N. duch Plenarbeichlug vom 
%. Sannar 1880 den KompetenzKonflitt erhoben, weil durch die 
Kıbinet8-Ordre vom 14. Mai 1825 die richterlihe YZuftändigkeit 
aögeichloffen ei; dad Königliche Landgericht zu N. hat unter dem 
9. Sebrmar d. 3. dad Verfahren vorläufig eingeftelt. Von den 
Pırteien bat nur der Kläger einen von einem Rechtanwalt unter- 
zeichneten Schriftiab eingereicht, in welchem er den Rechtsweg für 
zaläifig erachtet. Auch dad Königliche Amtögeriht zu N. hat ſich 
in demfelben Sinne geäußert, während das Königliche Dberlanded- 
zeriht zu N. in jeinem Bericht (vom 8. Suni diejed Jahres) den 
erbobenen Konflikt für durchaus begründet erachtet. 

Dem kann indeß nicht beigetreten werden. Wie jeded andere 
Gericht, jo bat auch der Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz- 
Kenflikte jeine Zuftändigfeit von Amtswegen zu prüfen. Diele 
cerubt für alle zu feiner Entſcheidung gebrachten Saden auf der 
Alerhöchften Verordnung vom 1. Auguft 1879, welde auf Grund 
des 8. 17 Abſ. 2 des Einführungdgejehed zum Deutihen Gerichts⸗ 
derfaſſungsgeſetze bezw. des 8. 17 des lepteren Geſetzes erlafjen ift. 
Nah S. 4 dieler Verordnung bat aber der Gerichtöhof nur dann 
zu enticheiden, wenn die Berwaltungdbehörden in einem anhängigen 
burgerlidhen NRedhtöftreite den Rechtsweg für unzuläffig erachten. 
Ein bürgerlicher Nechtöftreit liegt hier nicht vor, denn die von dem 
Hufenpächter N. angebradhte Klage ift vor dem Schöffengericht ver» 
handelt, und fie mußte auch vor dieſem Gericht verhandelt werden, 
weil die Klage eine Privatllage wegen Körperverlegung ift, welche 
zemäß 8. 27 Nr.3 des eriätäverfaflungögeleped vor das Schöffen- 
geist gewiejen ift. Soldye Klagen gehören aber nad) auddrüdlidyer 
Beſtimmung ded 8. 25 dajelbit nicht zu den bürgerlichen Rechts⸗ 
freitigfeiten, jondern zu den Strafiachen. (Bergl. $. 3 des Einführungd- 
geieped zur Strafprozeß⸗Ordnung, $. 13 des Gerichtsverfaſſungsgeſeges, 



welcher Straffadhen zu den bürgerlichen Rechtöftreitigkeiten in Gegenſatz 
bringt.) Hiernach in der Gerichtshof geſetzlich überhaupt nicht berufen, 
mit Rechtöftreiten, weldye ald Strafſachen zur Entiyeidung der Ge⸗ 
richte gelangt find, fi zu befaffen und muß deöhalb der erhobene 
Kompetenz. Konflikt für unzuläffig erachtet werden, ohne daß auf eine 
weitere Beurtheilung deöfelben eingegangen werden lönnte. 

Berlin, den 9. Oktober 1880. 

Königliher Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz-Konflikte. 
L. S.) Homeyer. 

Pr. 8. Nr. 2036. 

Im Namen ded Könige. 
Auf den von dem Köntglihen Konfiftortum zu N. bezw. dem 

Herrn Minifter der geiftlihen, Unterrichts: und Medizinals-Angelegen- 
heiten erhobenen Kompetenz⸗Konflikt in der bet dem Königliden 
Amtögeriht zu N. anbängigen Privatklage, 

ded Anbauerd N. in N., Privatllägers, 
wider 

den Lehrer N. dafelbft, Beichuldigten, 
wegen Beleldigung, 

bat der Königliche Gerichtshof zur Entiheidung der Kompetenz 
Konflikte in feiner Sipung vom 8. Sanuar 1881, an weldyer Theil 
enommen haben ıc. ıc., 
fir Recht erkannt: 

daß der erhobene Kompetenz Ronfiit für unzuläffig zu erachten. 
Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Der Anbauer N. zu N. hat wegen Beleidigung feines Sohnes 

eine Privatklage gegen den Lehrer N. dafelbft bei dem Koͤniglichen 
Amtsgerichte N. erhoben; die Beleidigung ſoll darin beftanden haben, 
daß der leptere dem die Schule in N. befuchenden Sohne dei 
Privatflägerd während ded Unterrichteß die Verübung eines Dieb⸗ 
ftable8 vorgehalten habe. Der Privatlläger hat ald Vertreter feine 
Sohnes die Beftrafung des Lehrers nad $. 186 des Strafgeler 
buches und die Verurtheilung desfelben zu einer Buße nad) $. 188 
dafelbft beantragt. Auf die am 29. September 1879 eingereichte 
Klagefhrift verfügte das Königlihe Amtögeriht N. an demfelben 
Tage mit Bezug auf die Vorſchriften der 88. 492 —495 der damals 
geltenden Strafprozehordnung vom 25. Sunt 1867 die Einleitung 
der Klage, indem es zugleich den Termin zur mündliden Berhand- 
{ung auf den 20. November beftimmte. In diefem Termin beſchloh 
dad Amtögericht, dab in Gemäßheit des 8. 422 der bdeutfchen 
Strafprogehorbnung zu verfahren jet; nämlich daß die Klage dem 
Beſchuldigten unter Deitimmung einer Friſt zur Erklaͤrung und ber 
Staatdanmaltihaft zur Kenntniönahme mitzutbeilen fet. —* 



:t aber dad Königlihe Konfiftorium zu N. durch Beſchluß vom 
:2, Rovember 1879 auf Grund der $$. 5, 6 der Xerordnung vom 
1. Auguft dest. S. den „Kompetenz-Konflift“ unter der Erklärung 
schen, daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig erachtet 
2.zde, und beantragt, dad Rechtsverfahren bis zur Enticheidung 
sr den „Konflilt” einzuftellen. 

In den Gründen dieſes Beichluffed ift audgeführt, daß der 
Teichnldigte fich einer Ueberichreitung der ihm ald Lehrer bei Aud- 
rung der Schulzucht zuftehenden Amtöbefugniffe nicht ſchuldig ge- 
z:tt babe und etwaige Beichwerden über die Ausübung dieſer 
Frragmiffe ausichlieglidy der Enticheidung des Konfiftoriums, als der 
smieiepten Dienftbehörde des Lehrers unterliegen; der erhobene 
„Scmpetenz-Ronflift” erjcheine daher nady $. 11 ded Einführungd- 
red zum Dentichen Gerichtönerfafjungsgefege und 8. 1 des 
rpes vom 13. Februar 1854 begründet. 

Das Rechtöverfahren ift hierauf eingeftellt. Der Befchuldigte 
:21 den Rechtöweg für unzuläffig, während der Privatkläger an- 
sagt bat, daß er eine Erklärung nicht abzugeben babe. 

Entipredyend einer von dem Herrn Juſtiz-Miniſter geäußerten 
Abt, daß in diefer Sache nad Maßgabe des 8. 1 des Gefehes 
"a 13. Februar 1854, der 88. 6—8 des Geſetzes vom 8. April 
iM7 und Art. VI der Berordnung vom 16. September 1867 zu 
:"abren fei, find die gutachtlichen Berichte von dem Königlichen 
“ztdgerihte N. und von der Staatdanwaltichaft bei dem Königlichen 
sadgerihte zu N. erftattet. Der Herr Minifter der geiltlichen, 
“terridhtö= und Medizinal-Angelegenheiten bat hierauf erklärt, daß 
© im Hinblid auf die Beſtimmungen unter Nr. 4—6 der Aller- 
::titen Kabinetd-Ordre vom 14. Mat 1825, betreffend die Schul- 
dt und die Schulzucht, zur Zurücknahme des von dem Konfifto: 
ram Fa N. auf Grund der Berordnung vom 1. Auguft 1879 erhobe- 
a Kompetenz-Konflifted feine Beranlaffung gefunden habe und daß 
a tn im Tenor ded Konfiftorialbejchluffes ausdrücklich als Kompe- 
"Konflikt bezeichneten Konflikt als Kompetenz-Konflift behandelt zu 
ben wünſche bezm. feinerfeitd ald Kompetenz Sonflift aufrecht erhalte. 
. Rad Anhörung des Königlichen Oberlandeögerichted zu N. find 
dann die Alten zur Abfaffung des Erkenntniſſes dem Gerichtshofe 
sur Enticheidung der Kompetenz-Konflikte überjandt . 
—8 Erhebung des Kompetenz-Konfliktes iſt für unzuläffig zu 

ruhen. 
Nah 8. 11 Abi. 1 des Einführungsgefeged zur Deutſchen 

Sttafprozeß-Drdnung findet die Verfolgung von Beleidigungen nur 
nach den Vorſchriften der letzteren ftatt, dad Verfahren bei der Ber: 
iclgung von Beleidigungen im Wege der Privatllage regelt ſich 
nach den 88. A414 ff. der Strafprozeß⸗Ordnung. Die vorliegende 
Zache war bei dem Snerafttreten der Strafprozeß-Ordnung am 
l. Oftober 1879 bereits anhängig und zwar als Strafiadye, da im 



342 

Bezirfe ded Amtögerichted N. vor dem 1. Oktober 1879 die Ber- 
folgung von Beleidigungen nit im Wege ded Civilprozeſſes, 
fondern im Wege ded Strafverfahrens (88. 487 ff. der Straf: 
prozebordnung vom 25. Suni 1867) ftattfand; ein Endurtheil erfter 
Sultans tft in diefer Sadye vor dem 1. Oktober 1879 nicht erlafjen. 
Mithin find für das weitere Verfahren in derjelben von diefem 
Zeitpuntte ab gemäß $. 8 und 11 des Kinführungsgefeped zur 
Strafprogeß- Ordnung die Vorfchriften der legteren maßgebent. 
Die vorliegende Sache ift eine Strafſache, für deren Verhandlung 
und Entiheidung dad Schöffengericht zuftändig ift (88. 25 und 
27 Nr. 3 des Gerichtöverfaffungsgefeges), und nicht eine nach den 
Vorſchriften der Civilprozeßordnung zu bebandelnde bürgerliche 
Nehhtöftreitigleit. 

Nah $. 4 der Berordnung vom 1. Auguft 1879 Tann der 
Kompetenz. Konflilt erhoben werden, wenn die Verwaltungsbehörden 
den Rechtsweg in einem bei den Gerichten anhängigen bürger- 
lihen Redtöftreite für unzulälfig erachten. Die Erhebung 
des Kompetenz⸗Konfliktes in einer bei den Gerichten anhängigen 
Straffadhe findet nad der Verordnung vom 1. Auguft 1879 
nicht ftatt. Die Beichlußfaffung über die Zuläffigfeit einer ftraf- 
rechtlichen Verfolgung nad) dem Geſetze vom 13. Februar 1854 unt 
8. 11 des Einführungsgefeped zum Gerichtsverfaſſungsgeſetze ftebt 
dem Gerichtshofe zur Enticheidung der Kompetenz. Konflikte nicht zu 

Hiernadh war, wie geichehen, zu erkennen. 
Derlin, den 8. Sanuar 1881. 

Köntglicher Gerichtshof gut Entiheidung der Kompetenz Konflikte. 
(L. 8.) Homeyer. 

Pr. L. Nr. 20406. 

II. Univerfitäten, technifche Sochfchulen, 
Akademien ꝛe. 

66) Beſtätigung der Rektorwahl an der Univerſität 
zu Greifswald. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 420 Nr. 70.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten bat durch 
Verfügung vom 26. März d. 3. die Mahl des ordentlihen Pre 
[ers Dr. Zandoid zum Rektor der Univerfität zu Greifs wald 
ür das Jahr vom 15. Mai 1881 bis dahin 1882 beſtätigt. 
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zahl der Promotionen auf den Univerfitäten und der Ala- 
ezu Muünfter während ded Jahres von Michaelis 1879 bis 

dahin 1880. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 240 Nr. 16.) 

Zahl ber rite Promovirten 
— 

in ber | in ber &ange- | fatho- in ber| in ber in ber Außerdem 

ſiſch⸗liſch⸗iuriſti⸗medizi⸗ philo⸗ Ehren-Bromotionen. 
tät |theolo- Htheofo, ſchen [nifchen en 
 |gilhen I nifchen ls 
Du Fakultät 2 
| 2 r- = 

5 5 2 
sislelsı 2 | 8 |$|> 
sleisie|e|$ =|5|= Fi = = | & = Fakultät 
aIzlaısı Q & a en 

34 |154 \ juriſt. Fakult. 

2juriſt. Fakult. 
18 sl 6 mebizin. Faknlt. 

1) philof. Fakult. 
a 17 | 36] juriſt. Fakult. 
In 71 1146| 2] evang. theol. Fakult. — Doltorgrad. 
Ralb 12 | 35] A| enang.theot. Fakult. — Doktorgrad. 

- 2| evang.theol. Fakult. — Doltorgrad. 
m | i| jurifl. Fakult. 
12 | 24] 1] philoſ. Fakult. 

ſterg 20 | 26 

DD =) 
evang. theol. Fakult. — Doktorgrab. 
phil. Fakult. er 

philoſ. Fakult. 

in ben evang. theolog. Fakultäten. — Doktorgrab. 
jnriftiſchen Fakultäten. 
mediziniſchen ⸗ 
philoſophiſchen ⸗ uw uva 
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68) Ueberſicht über die Zahl der Lehrer an den Uni 
zu Braundberg in 

(Sentrbl. pro IN 

Soangelifch - theolo- | Katholifch-theofo: Iuriſtiſche 
giſche Fakultät. giſche Fakultät. Fakultät. 

—n . 

Univerfttäten ıc. 

außerordentl. Profefforen. 

zu 

Nr. außerorbentl. Brofefforen. orbentliche Brofefforen. ordentliche PBrofefjoren. außerorbenti. Brofefforen. ordentliche Profefloren. Honorar-Brofefforen. Privatdozenten. Privatbozenten. 

1.1 Berlin . . ”\ 215 3i - | — 8 4 214 
2.Bonn . . 6|. 2 | 4 1 | 7 3. 
3. | Breslan 5 1 . 5 . | 7 2 ı 

4.| Söttingen . 6 2! 11 —| - I — 9 2.3 
5. | Sreifewald. 5 . ıl -|\-I — 5 I .I 

6.18SdMle . ..| 7 2 .I-| —- 7 t 

7.|8il. . . 5 ılıl-|I|-|-15 | 
8.1 Königeberg.. 5 il. — 6 ıı. 
9.1 Marbırg . 6b 1!'23!-|-|- 6 1. 

| | 
10. Münfter “ 0 — | — — — 4 t 3 — — — | 

11.1 Braunsdrg . I — | - — | — 4 ! .1-|1-1-|!- 

Summe |52 | 3| 11 10| ı7| 3. 4] 60 | 1 | 14 15 
——— | _ — — ü 

79 24 N) 

1) Außerdem 1 Tefendes Mitglied der Alademie der Wiffenichaften. 
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verlitäten, Der Alademie zu Münfter und dem Lyceum 
Eommer-Semefter 1880. 

Bee 7I8 Wr. 168.) 

Aoinniſche ils lophiſche 
—88 al Zuſammen. 7 

* 

J Ee 
2 8 8 F 85 EEE 
E85 ; H 8|.|& , ER 
= |8l8l&| [älsle F 2 
57 —7 —5257 € as 

s2/sl2l8@jsjale|@lelä zö 
s$lE 531355 = Fr 

g $ g Ei 

&j2|3|®j2]2]3|® 5 ö 

. ?) Iuferbem werben von einem praktiſchen Arzte Borlefungen in ber Zapn- 
Kilende gepalten. 
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69) Summariſche Ueberſicht über die Zahl 
zu Münfter und dem Lyceum 

(Eentrafblatt pro II 

Evangeliſch⸗ Katholiſch⸗ Juriftiſche 
theologiſche theologiſche 
Fakultät. Fakultät. Kahıltär. 

⸗ 
77007 

— 
— — I — 

Univerſität ꝛc. 
| 

zu 5 s 

FH =|$ 
2 

5 &| E 

2 3 
> &|5 

1.I elin. . . . 1212 230 
2.1 Bon . ... 72) ı2| 8 
3.1 Breslau . . . 7| — | 897 

4.| Söttingn. . . [lt 35 ! 146 
5.1 Greifswald . . s6I| 1| 57 
6.| Sale . . . . | 2376| 28 | 308 

7.18 .... 5923| 3| 5 
8.| Königeberg . . 781 .ı| 78 
9.1 Marburg . . » 68 6! 74 

10. Miünfter . . . — — — 

11.) Braunsberg.. -| - | — 

103 ns Summe 11012 
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Studirenden auf den Univerfitäten, der Akademie 
sraunsberg im Sommer-Semefter 1880. 

Zaıe 720 Nr. 170.) 

Mebizinifche Philoſophiſche De elanmımtzcht 

Salultät. immatrikulirten 
Hafultät. Stubirenben. 

Außerdem finb zum Beſuche ber Borlefungen berechtigt. Mitbin nehmen im Genen an ben Borlefungen Theil. Nichtpreußen. Nichtpreußen. wemmen Preußen. Nichtpreußen. zuſammen. 

2 

— 
⸗ 
= 
— 
DS 

“= 
RU] 

= 

993 
506 
1150 

384 
778 
592 

273 

| \ 4832 | 9067 1108| 10371 | 1839 [12210 

2 82 ach 1635 | 2830 | 535 E 

! 

u)” ' 1845 | 41513 
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Erläuterungen. | 

I. Der Ab- und Zugang von Winter-Semefter 1879,50 zum Somm 
Semefter 1880 ergiebt ſich aus folgender Tabelle: 

Mithin 

Im Im Seſammtz 
Winter⸗ Sommer- | der imma! 

Semefter | Davon | Es find Semefter |fulirten & 
1879,80 | find ab- | demnach 1850 direnden i 

waren ime| gegangen | geblieben |findhinzu-] Sommaı 
matrifulirt gelommen Bremen 

1880 

Berlin . .».. 36U8 1150 2468 897 3303 | 

Bon. .... 890 270 620 479 1009 

Breſslau... 1309 303 1006 249 1255 

Sdttingen . - . 973% 360 613 372 w 
Greifswald . . . 532°) 126 406 185 31 

Halle. . ... 11149 300 814 315 128. 

til... 2.2. 247°) 63 1854 117 Wi | 

Königsberg . . . 733°) 1J6 617 151 768 | 

Marburg . . . 554°) 155 399 188 ya 

Münfer. . . . 240°) 61 185 86 Fr 
Braunsberg. . . 19 l 18 2 2. 

Summe | 102459 2015 | 730 | 3041 | Wr 

1) einfchließfih von 9 nachträglich Immatrikulirten. 
.) 
- dogl. 0 8 ” ” 

3) dogl. „| " ® 7 

4) begl. „ 16 " [7 

5) dogl. „I m " 
b)  begl. „6 u " 
N begl. „2 „ " 

5) dogl. „ 1 „ 17) 

„ degl. — 5 „ „ 
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2. Es beträgt die Zahl ber in ben philoſophiſchen Fakultäten als imma- 

mit aufgeführten Breußen 

ı. mit dem Zeugnifle der Reife, 
b, ohne Zeugnis der Reife (8. 3 der Vorſchriften vom 1. Oktober 1879): 

Preußen ot Be si 
mit bem der Rei auf 

Zeugniffe (8. 3 ber Bor- ufammen. 

ber Reife. Nariften I 

1879.) 

dern. . .. 1316 
denn . . . 357 
Breslau . 542 

Göttingen 389 
Srafswald . 161 

de...» 461 

il... 94 
Königsberg . 378 
Nartung . . 260 

Rünfer . 
draunsberg . 

3. Zu Berlin hören außer den immatrikulirten Stubirenden bie Univerſitäts⸗ 
Errleiungen : 

». nicht immatrilulationsfähige Preußen und Nichtpreußen, welche vou bem Rektor 
zum Hören der Borlejungen zugelaffen worden find . 

Studirende der militärärztlichen Bildungse-Anftalten . - . * 
— 12384 

2 find außerdem zum Hören der Vorleſungen berechtigt: 

a. Studirende ber techniihen Hohihule - » » - 2 2... 1277 
Studirende ber VBerg-Alabenie . . . 73 

Eleven des landwirthſchaftlichen Lebrinflitute, welche im Beſitze 
des Berechtigungsſcheines zum einjährigen Arititärbienfe find . 22 

-- Remunerirte Schüler der Alademie der Kiinfte . . .. 6 1378 

— 1662. 

1. Unter den Immatrikulirten der philofophifhen Fakultät zu Bonn befin- 
a fh 55 Preußen und 19 Nichtpreußen, zufammen 7% Studirende, welche der 
ztwirtbihaftlichen Alabemie zu Poppelsborf angehören. 
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70) Stempelpflihtigleit bezw. Stempelfreihbeit d 
von Univerfitätd-Dozenten an nicht immatrifulir 
Zubörer über den Bejud ihrer Borlefungen audgeftel 

Ä ten Zeugniſſe. 

Berlin, den 7. Sanuar 188 
Auf den Bericht vom 16. September v. 3., betreffend die Ste 

pelpflichtigfeit der von Dozenten der Univerfitäten an nicht immat 
tulirte Zuhörer ihrer Vorlefungen über den Beſuch der lepteren . 
geftelten Zeugniffe, erwidere ih der Königlichen Regierung 
Finverftändniffe mit dem Herrn Finanz Mintiter Kolgendes: 

Die Attefte, deren Stempelpflichtigleit in Frage fteht, fü 
feitend der Dozenten der Univerfität zu Kiel auf befonderem DI: 
und abgefeben von einer Ausnahme unter Beifügung des Amt 
charakters ausgeftellt. Dieſe Form der Ausftellung laßt erkenne 
daß die Attefte nicht beftimmt waren, die Grundlage für ein am 
liches Abgangd- oder Prüfungdzeugnid zu bilden, und eine derarti 
Annahme, bei deren Zutreffen h. allerdingd ftempelfrei fein würde, 
erfcheint umfomehr ausgefchloffen, als den nicht immatrikulirten 3ı 
hörern an der Untverfität zu Kiel nad) dem Schreiben des Unire 
fitätö- Kuratoriums dafjelbft vom 26. Auguft v. 3. ein Abgan ein 
nid der Regel nach nicht ertheilt wird. Soweit die Außfteller d 
Zeugniffe ihren Unterfhhriften den Amtöcharafter beigefügt haben - 
und died ift nur bei dem Atteſte des Profeflord Dr. N. nicht geice 
ben —, fallen die in Rede ftehenden Attefte unter die Kategorie de 
„amtlichen Attefte in Privatſachen“ und find nah Pose. 60 te 
Verordnung vom 7. Auguft 1867, — betreffend die Erhebung de 
Stempelfteuer in den Herzogthbümern Schleöwig und Holftein (Ge 
ſetz Sammlung S. 1277) — eine Beftimmung, weldye im welenl 
lihen mit dem Stempeltarif vom 7. März 1822 verb. Attet 
(Gefep- Sammlung ©. 57) übereinftimmt — für ftempelpfliätig ; 
eradhten. Demgemäß veranlaffe ich die Königliche Regierung, der 
Produzenten der Attefte, Elementarlehrer N. zu N., zur Nachbrin 
gung des Stempeld von je 1 Mark 50 Pf. für die Atteſte dei 
Profefforen Dr. N. ıc. anhalten zu laffen. Zugleich bemerke id 
daß mit Rückſicht auf die Lage ded Falles von der Feſtſetzung eine 
Stempel- bezw. Ordnungsſtrafe (8. 16 der Verordnung vom 7. Auzu 
1867) abgejeben und der Herr Kurator der Univerfität zu Kiel ver 
diefer Verfügung in Kenntnid gefept tft. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
bie Konigl. Regierung in N. 

G. II. 2811. U. I. 
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71) Unzuläffigtett der Berwendung außerordentlider 
Juigäfte für Univerfitätd-Inftitute zu Bedürfniffen 

des gewöhnlidhen laufenden Dienfted. 

Berlin, den 19. Februar 1881. 
Es ift vorgefommen, daß die Dirigenten von Snitituten nußer- 

eidentliche Zuſchüſſe, weldhe ihnen auf Grund ded Staatshaushalts⸗ 
std oder aus mir zur Verfügung ftehenden bejonderen Fonds zu 
wien fpeziell bezeichneten Zwecken außerhalb der gewöhnlichen 
‚ıntenden Inftituts-Verwaltung bewilligt worden waren, von der 
aufenden Snftitutd-Dotation nicht ftreng gefondert gehalten, fondern 
deilweiſe für Die Anforderungen ded gewöhnlidhen laufenden Dien- 
ed verwendet haben, welche ausſchließlich aus der gedachten Dota- 
zen beftritten werden jollen. Ic fehe mich genöthigt, auf bie Un- 
zuläffigkeit eines ſolchen eigenmädtigen Berfahrens aufmerkjam zu 
hen. Es ſetzt dasjelbe die Inſtituts⸗Dirigenten nicht bloß einer 
trengen Rüge für die begangene Drdnungdwidrigkeit aus; fie machen 
"h vielmehr für den Betrag der außerordentlihen Zufchüffe, welcher 
dem eigentlichen Zwecke derjelben entzogen wird, auch perfönlidy 
regteßpflichtig. 
Erx. Hochwohlgeboren erſuche ich ergebenft, ſämmtlichen Bor: 
Achern von Snftituten der dortigen Univerfität Abſchrift dieſes mei- 
ned Erlaſſes mitzutbeilen. | 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
'unmtliche Herren Univerfttäts-Kuratoren und Königl. Kuratorien. 

U. I. 338. 

2) Berfehung der Rektoratsgeſchäfte beidertehnifden 
Hochſchule zu Berlin. 

(Sentrbl. pro 1880 Geite 556 Nr. 104.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten hat Sich 
turh Verfügung vom 2. April d. 3. damit einverftanden erflärt, 
daß nah dem Tode ded Rektors der techniſchen Hochſchule zu 
Terlin, Geheimen Regierungs-Rathes Profeflord Wiebe der Pro- 
tier Fink die Nektoratögejchäfte diefer Hochſchule übernommen hat. 

3) Regulativ, betreffend die DOrganifation der Ab— 
theilungen an der Königlichen techniſchen Hochſchule 

zu Hannover. 

(Centrbl. pro 1851 Seite 144 Nr. 14.) 

Auf Grund des Alerhöchft genehmigten „Verfaſſungs⸗Statutes 
ter Königlichen technischen Hochichule zu Hannover“ vom 27. Auguft 

1881. 24 
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d. 3. wird über die Organifation der Abtheilungen an der gedachten 
Hochſchule das Folgende beftimmt: f 

8.1. 
Feder an der Königlichen technifhen Hochſchule zu Hannover 

lehrende Profeffor, Dozent oder Privatdozent muß einer beitimmten 
Abtheilung zugehören und kann nicht zugleih Mitglied einer andern 
Abtheilung fein. 

8. 2. 
Bei neuen Berufungen zum Lehramte an der Königlichen tech— 

niihen Hochſchule wird in der Berufung ausgeſprochen, welcher Ab- 
theilung der Berufene zugehören foll. 

8. 3. 
Innerhalb jeder Abtheilung wird ein befondered Abtheilungs- 

Kollegium mit den in dem Verfafjungd-Statute bezeichneten Rechten 
und Pflichten gebildet. 

S. 4. 
Die zur Zeit diefen Abtheilungd-Kollegien angehörenden Mit: 

glieder find in dem anliegenden Berzeichnilfe unter A, die Mitglieder 
der Abtheilungen, ſoweit fie den Kollegien zur Zeit nicht angehören, 
unter B und © aufgeführt.*) 

Den Abtheilungen bleibt vorbehalten, fofern ihnen in der unter 
A ftattgefundenen Bertheilung in einzelnen Fällen eine Aenderung 
wünſchenswerth erjcheint, dieterhalb bei dem Minifter dur Ber: 
mittelung des Senated motivirte Anträge zu ftellen. 

5. 
Die in die Abtheitungs-Rollegien nicht berufenen Dozenten und 

die Privatdozenten können von den Kollegien ihrer Abtbeilungen 
für einzelne Fälle zu den Berathungen, jedoh ohne Stimmredt, 
binzugezogen werden. s 

.6. 
Die Wahl des Abtheilungdvorfteherd (8. 13 des Berfafjungs- 

Statuted) fowie der von der Sejammtpeit der Abtbeilungen in den 
Senat zu entiendenden Vertreter (8. 17 ded Verfaſſungs-Statutes) 
erfolgt durch Wahlzettel. Zur Gültigkeit des Wahlaktes ift die An: 
weienheit der Mehrheit der Mitglieder des Abtheilungs⸗Kollegiums 
bezw. der Geſammtheit der Abtheilungd-Kollegien erforderlih. Ergiebt 
der Wahlgang Feine abfolute Mehrheit der Abftimmenden, fo erfolgt 
eine zweite Wahl zwiſchen den drei Kandidaten, auf welche die 
meilten Stimmen Helen. Ergiebt audy der zweite Wahlgang Feine 
abfolute Mehrheit, fo findet eine dritte Wahl zwiſchen den zwei 
Kandidaten Statt, welche die meiften Stimmen erhielten. Bei 
Stimmengleichheit entjdheidet das von der Hand ded Vorfipenden 
zu ziehende Loos. 

*) S. Centrbl. pro 1881 Seite 85, 
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8.7. 
Die vorftehenden Beftimmungen ded $. 6 finden aud) bei dem 

"Sımmentritte der Abtheilungen behufd Aufftelung der Vorſchlags⸗ 
te von drei Kandidaten für dad Amt des Rektors (8. 27 des 
vetfaffungs⸗ Statuted) mit der Maßgabe ftatt, daß der Reihenfolge 
::& durch abjolute Mehrheit zu enticheiden ift, wer als erfter, 
‚zziter und dritter Kandidat vorgeſchlagen werden foll. 

Die Einladung zu diejer Wahlhandlung ift von dem Rektor und 
ia Oftober 1880 von dem jebigen Direktor an alle bereditigten 
Nitztieder jchriftlih abzufenden. Am dritten Tage nad der Ab- 
dung der Sinladung finden die Wahlen ftatt. Das protofollariich 
:unehmende Wahlrefultat mit Ungabe der Abftimmungszablen ift 
zarerzüglich durch Bermittelung ded Königlihen Kommiljard dem 
Zinifter mitzutbeilen. 

Jedes Abtheilungd-Kollegium ift berechtigt, foweit die ihm ob⸗ 
‚zenden Aufgaben dies zwedvdienlid, erjcheinen laſſen, Kommiſſionen 
derzufegen oder mit andern Abtheilungen durch Delegirte in Be- 
ung zu treten. Bei der Gntwerfung der Studienpläne hat jede 
“teilung die Befugnis, diejenigen Mitglieder anderer Abtheilungen, 
zeihe an dem Studienplane durch einzelne Kollegia Theil nehmen, 
2 ihren Berathungen heranzuziehen und über dad dieſen Kollegien 
:s widmende Zeitmaß, fowie über die Lage der Stunden Beltim- 
zung zu treffen. s.9 

Zur Wahrnehmung der Intereſſen joldyer, zu dem Unterrichts⸗ 
Site der Abtheilung gehörigen Lebrfächer, welde unter fih in 
:zserer Verwandtſchaft ftehen und ein techniſches Spezialgebiet 
scrttellen, Tönnen innerhalb der Abtheilungs⸗Kollegien nad Anhö⸗ 
runy derſelben, ſowie des Senates, durch den Wkinifter ftändige 
Sektionen unter befonderen Vorſitzenden gebildet werden. 

8. 10. 
Die für die Lehrzwecke der einzelnen Abtheilungen fowie für 

cinzelne Suftitute und Sammlungen beftimmten Fonds können unter 
enehmigung des Minifters von den betreffenden Vorſtehern, Pro: 
eren und Dozenten felbftändig verwaltet und von denjelben die 
Ablungsanweiſungen an die Kaffe, ſoweit die lepteren innerhalb 
er überwiefenen Summen liegen, unter Gegenzeihnung ded Rektors 
zellzogen werben. Diet jährtich ift eine Racweifung der ver: 
endeten Geldmittel dem Senate vorzulegen. 

Berlin, den 7. September 1880. 

Der Minifter der geiftlidhen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

24° 
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74) Regulativ, betreffend die Organtfation der Abthe 
lungen an der königligen techniſchen Hochſchule 3 

achen. 
(Centebl. pro 1881 Seite 156 Nr. 15.) 

Auf Grund ded Allerhöchſt genehmigten Berfaffungd- Statut 
der Königlichen techniſchen Hochſchule zu Aahen vom 27. Augu 
d. 3. wird über die Organifation der Abtheilungen an der gedac 

‚ten Hochſchule das Folgende beftimmt: 

8. 1. 
Feder an der Königlihen techniſchen Hochſchule zu Aade 

lehrende Profeffor, Dozent oder Driuntbogent muß einer beftimmte 
Abtheilung zugehören und Tann nicht zugleih Mitglied einer ander 
Abtheilung ſein. F 

Bei neuen Berufungen zum Lehramte an der Königlichen ted 
niſchen Hochſchule wird in der Berufung ausgeſprochen, melde 
Abtheilung der Berufene zugehören joll. 

8. 3. 
Innerhalb jeder Abtheilung wird ein befonderes Abtbeilunge 

Kollegium mit den in dem Berfaffungsftatute bezeichneten Rechten un! 
Pflichten gebildet. s 

4. 
Die zur Zeit diefen Abtheilungs-Kollegien angehörenden Mit 

glieder find in dem anliegenden Verzeichniffe unter A, die Mitglied: 
der Abtheilungen, foweit fie den Kollegien zur Zeit nicht angeberen 
unter B und C aufgeführt. *) 

Den Abteilungen bleibt vorbehalten, fofern ihnen in der unte 
A ftattgefundenen Bertheilung in einzelnen Fällen eine Aenderun; 
wünſchenswerth erſcheint, dieferhalb bei dem Minifter durch Vermilte 
lung des Senated motivirte Anträge zu ftellen. 

$. 5. | 

Die in die Abtheilungs⸗-Kollegien nicht berufenen Dozenter 
und die Privatdozenten fönnen von den Kollegien ihrer Abtheilun: 
gen für einzelne Fälle gu den Berathungen, —* ohne Etimm: 
recht, binzugezogen werden | 

8. 6. | 

Die Wahl des Abtheilungd-Borfteherd (8. 13 des Berfaffungb 
Statuted), ſowie der von der Geſammtheit der Abtheilungen in dei 
Senat zu entiendenden Bertreter ($. 17 des Berfaffungs-Statuted) 
erfolgt durch Wahlzettel. Zur Gültigkeit des Wahlaktes ift die An 
weienbeit der Mehrheit der Mitglieder des Abtheilungs> Kollegium 

*) ©. Eentrht. pro 1881 Geite 87. 
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kim. der Gefammtheit der Abtheilungs-Kollegien erforderlih. Er: 
zeht der Wahlgang feine abfolute Mehrheit der Abftimmenden, jo 
folgt eine zweite Wahl zwiſchen den drei Kandidaten, auf welde 
Ne meiften Stimmen fielen. Ergiebt auch der zweite Wahlgang Teine 
chiolute Mehrheit, jo findet eine dritte Wahl zwiſchen den zwei Kan« 
traten flatt, welche die meiften Stimmen erhielten. Bei Stimmen- 
zleihheit enticheidet dad von der Hand ded Vorſitzenden zu ziehende 
Yio6, 

8. 7. 

Die vorftebenden Yeltimmungen des 8. 6 finden audy bei dem 
Zuiammentritte der Abtbeilungen behufs Aufftellung der Vorſchlagsliſte 
ten drei Kandidaten für dad Amt ded Rektors (8. 27 des Berfaf- 
36: Statuted) mit der Maßgabe ftatt, daß der Reihenfolge nad) 
ich abjolute Mehrheit zu enticheiden ift, wer ald erfter, zweiter 
und dritter Kandidat vorgejchlagen werden joll. 

Die Einladung zu diefer Wahlhandlung ift von dem Rektor 
und im Oktober 1880 von dem jegigen Direktor an alle berechtigten 
Fützlieder Schriftlich abzufenden. Am dritten Zage nad) der Abjen- 
ung der Einladung finden die Wahlen ftatt. Das protofollariid) 
Aunehmende Wahlrefultat mit Angabe der Abftimmungszahlen ift 
werzüglid durch Vermittelung ded Königlichen Rommiflars dem 
Nmilter mitzutheilen. 

. 8. 
Jedes Abtheilungd - Kollegium ift berechtigt, foweit die ihm 

ctliegenden Aufgaben dies zweckdienlich erjcheinen laffen, Kommij- 
Nenen niederzufegen oder mit andern Abtheilungen durd Delegirte 
m Berathung zu treten. Bei der Entwerfung der Studienpläne 
bt jede Abiheilung die Befugnid, diejenigen Mitglieder anderer 
Abtbeilungen, melde an dem Studienplane durch einzelne Kollegia 
zteil nehmen, zu ihren Berathungen heranzuziehen und über daß 
tiien Kollegien zu widmende Zeitmaß, fowie über die Lage der 
Stunden Beltimmung zu treffen. 

8. 9. 
Zur Wahrnehmung der Snterefjen folder zu dem Unterricht: 

biete der Abtheilung gehörigen Xchrfächer, melde unter fih in 
ingerer Derwandtichaft ftehen, umd ein techniſches Spezialgebiet dar« 
teilen, fönnen innerhalb der Abibeitungd Ko legien nad Anhörung 
kerielben, fowie des Senated, durch den Minifter ftändige Seltionen 
inter befonderen Borfigenden gebildet werden. 

8. 10. 
‚ Die für die Lehrzwecke der einzelnen Abtheilungen fowie für 

einzelne Snftitute und Sammlungen beftimmten Sonde können unter 
Genehmigung des Minifterd von den betreffenden Vorſtehern, Pro- 
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fefforen und Dozenten felbftändig verwaltet und von denjelben di 
Zahlungdanweilungen an die Kaffe, foweit die lepteren innerhalb de 
überwiejenen Summen liegen, unter Gegenzeihnung des Rektor 
vollzogen werden. Vierteljährlich ift eine Nachweiſung der verwen 
deten Geldmittel dem Senate vorzulegen. 

8. 11. 
Bei denjenigen Studirenden der vierten Abtheilung, weldhe fic 

entweder der Bergbau⸗ und Hüttenkunde, oder der Chemie ausjchlich 
ih widmen wollen, ift Died bei der Eintragung in die betreffend 
Abtheilung beſonders zu bemerken. 

Berlin, den 7. September 1880. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

75) Zulaffung der Studirenden des landwirthſchaft— 
lihen Lehrinftitutes zu Berlin zu Vorlefungen an der 
techniſchen Hochſchule, ſowie der Studirenden der 
legteren zu Borlefungen am landwirthſchaftlichen In— 

ftitute ohne Zahlung einer Matrikelgebühr. 

Berlin, den 25. Februar 1881. 
Auf den Wunſch des Herrn Minifterd für Landwirthſchaft, 

Domänen und Forften beftimme ih, dab außer den in $. 33 des 
Proviforifhen Berfaflungsftatutes vom 17. März 1879*) genannten 
Studirenden der Yriedrih- Wilhelms -Univerfitat, der Königlichen 
Bergakademie und der Kunftaladenie auch die Studirenden des 
landwirtbichaftlichen Lebrinftituted das Recht haben follen, gegen 
das für Etudirende der technischen Hochſchule vorgeichriebene Honorar 
ohne Zahlung einer Matrikelgebühr Kollegien an der techniſchen 
Hochſchule zu hören, und beaufirage den Herrn Rektor, biernad 
das Weitere zu veranlaffen. Die gleiche Vergünftigung wird den 
Studirenden der techniſchen Hochſchule für den Fall zu Theil werden, 
dag fie Vorlefungen an dem landmwirtbichaftlihen Lehrinftitute 
belegen wollen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ben Herren Rektor unb ben Senat ber technifchen 

Hochſchule hierſelbſt. 
UV. V. 327. U. I. 

— — — — 

— — 

“) Eentrbl. pro 1879 Seite 251. 
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76) Große alademiihe Kunftaudftellung zu Berlin. 
(&entrbf. pro 1880 Seite 251 Nr. 26.) 

1. 
Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten hat durch 

Terfügung vom 24. März d. 3. genehmigt, dab in der Zeit vom 
4. September bis 6. November d. 3. eine große akademiſche Kunft- 
zufftellung von der Königlichen Alademie der Künfte zu Berlin 
rranftaltet werde. 

2. 
Die große akademiſche Augftellung von Werken lebender Künftler 

ts In und Ausdlandes wird in dieſem Jahre am Sonntag, den 
4 September, in den Räumen des proviforiihen Ausftellungsge- 
sude8 auf dem Bantian-Plage hierſelbſt eröffnet. 

Programme, welde die näheren Beltimmungen enthalten, 
‚nnen bei allen deutſchen Kunfts Akademien und dem Bereine Berliner 
wunftler in Empfang genommen werden. 

Berlin, im April 1881. 

Der Senat der Köni icen Akademie der Künſte. 
Big. 

Belanntmachung. 

7. Ausſchreiben wegen Bewerbung um Mendelsſohn— 
Bartholdy-Staats-Stipendien für Muſiker. 

Nach einer Bekanntmachung des Kuratoriums für die Verwal⸗ 
una der Felix Mendelsſohn-⸗Bartholdy⸗Stipendien für Mufiker vom 
1. April d. 3. (Reiches und Staatd-Anzeiger Nr. 78 vom 1. April) 
kemmen am 1. Dftober d. 3. zwei diefer Stipendien zur Verleihung. 
Jedes derjelben beträgt 1500 Mark; die Bewerbungen müfjen bis 
um 1. Juli bei dem Kuratorium eingereicht werden. Wegen der 
Bedingungen für die Bewerbung wird auf die Bekanntmachung im 
Gentraibl. d. Unt. Verw. pro 1880 Seite 430 Nr. 79 Bezug 
genommen. 

13) Abhaltung eines internationalen geograpbiihen 
Kongreſſes nebft Ausftellung zu Venedig. 

Zu Benedig wird vom 15. bi6 22. September d. 3. ein 
internationaler geographiſcher Kongreß und im Zujfammenhange mit 
demjelben eine internationale geographiſche Ausftellung abgehalten 
werden. 



358 

Auf den Antrag der Gejellihaft für Erdkunde zu Berlin bat 
der Herr Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten unter dem 
16 April d. 3. den Abdrud der Reglements ded Krongreffed und Der 
Ausſtellung im Reichs- und Staatd- Anzeiger (1. Nr. 92 deöfelben 
vom 20. April d. 3.) veranlaßt. 

11. Gymnafial⸗ 2c. Lebranftalten. 

79) Zermine für Berfegung, Neuanftellung, Penfic- 
nirung der Lehrer an ftaatlihen höheren Unterrihts- 
Anftalten, dedgl, für Uebernahme der Funktionen eines 
verfesten Lehrers; Gehbaltd- und Remuneration-Zab- 
lung in diefer Beziehung Empfehlung des gleiden 

Berfahrend, für ftädtifhe Anftalten. 

i Berlin, den 15. März 1881. 
Nachdem die durch meinen Cirkular-Erlaß vom 15. Zuli 1879 

erforderten Berichte bezüglich der Zahlung der Gehälter bei Verſetzun⸗ 
gen von Lehrern höherer Unterridtö-Anftalten ſämmtlich eingegan- 
gen find und das Bedürfnis nach Herftellung eines möglichft einbeit= 
lihen Berfahrend erfichtlih gemacht haben, ſehe ich mich veranlagt, 
hierdurch Folgendes zu beftimmen: 

1. Bei Verfegungen von Lehrern von einer höheren Unterrichts: 
Anstalt an eine andere, welche in den weitaus meiften Fallen am Schluffe 
eined Schulfemefters ftattfinden, erjcheint ed zweckmäßig, grundfäglih 
als Verjepungstermin den 1. April bezw. den 1. Oktober feſtzuhalten, 
ohne Rüdficht darauf, ob der Schluß ded voraufgebenden bezw. der 
Beginn des neuen Schuljemefterd einige Tage oder Wochen vor oder 
nad diefen Terminen eintritt. Died Verfahren empfiehlt fi, weil 
zu den genannten Terminen der Wohnungswechſel zu geſchehen pflegt, 
weil ferner dad Gehalt der etwa einzuziehenden Stelle nur bid zum 
31. März, ald dem Schluffe des Statöjahres, das einer neu gegrün 
deten Stelle erft von diefem Zeitpunfte ab diöponibel tft, weil end» 
ih bei allgemeiner Geltung diefer Regel vermieden würde, daß der 
verjepte Lehrer dad Gehalt für einen wenn auch nur furzen Zeit: 
raum entweder verliert, oder umgekehrt doppelt bezieht, wie es bei 
der Beſtimmung verjchiedener Zermine für ben Dienftaustritt 
und ben Dienfteintritt bezüglich der betreffenden beiden Anftalten 
fi) leicht ereignen Tann. Hiernach iſt ed angemeffen, darauf Be: 
dacht zu nehmen, dab die durch die Verjegung bedingten Aender- 
ungen en der Gehaltözahlung von den vorbezeichneten Terminen 
ab eintreten. 
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2. Analog ift zweckmäßig auch zu verfahren bet Neuanftellungen 
son Lehrern, bei Berfegungen in den Ruheſtand und bei VBerfegungen 
u andern ald den vorgenannten beiden Terminen. Für dieje Fälle 
wird in der Regel der Schluß bezw. Anfang eined Monates für den 
Vechſel in den Dienftverhältniffen beftimmend fein. Bezüglich der 
Verſetzung in den Rubeftand ift dies bereitd in dem Cirkular-Erlaſſe 
vom 18. Dezember 1875 U. II. 6451. angeordnet. 

3. Für die Zahlung von NRemunerationen ift der Regel nad 
die Dauer der Beichäftigung, für welche die Nemuneration gewährt 
wird, entſcheidend; nur bei firirten Remunerationen kann die Zahlung 
in vollen Monatöbeträgen als zuläffig erachtet werden, wenn die 
erfor derlichen Mittel in den Anftaltöfafjen bezw. bei dem Gehalte 
vr Stelle, welde von dem Remunerirten interimiftiih verjehen 
wird, vorhanden find. 

4. Was die Mebernahme der Funktionen der neuen Stelle 
tens des verſetzten Lehrerd anlangt, jo ift möglichſt daran feft- 
zuhalten, daß der abgehende Lehrer den von ihm biöher ertheilten 
Unterricht biß zum Schluffe des Schulfemefterd fortjegt und erft dem⸗ 
rahft an die nene Anftalt übertritt; wenn hierdurch der Schluß des 
Etatöquartaled überjchritten wird, fo ift der Lehrer als bei der 
zeuen Anftalt beurlaubt anzufehen. 
5. Bei den ftaatlihen und bei den unter ftaatliher Verwaltung 
tebenden ftiftiichen Anftalten ift fünftig nach obigen Geſichtspunkten 
der Regel zu verfahren. Audnahmen find nur zuzulafien, wenn 
ne in den bejonderen Verhältniffen des Falles begründet find, 3.2. 
wenn bei dem bereitd vor dem Schulſchluſſe zu bewirkenden Umzuge 
tie Betheiligung des Lehrerd felbft umerläßlich erjcheint, wenn bei 
Alumnaten die Forderung der unentgeltlihen Fortführung der amt- 
ben Funktionen durch den abgehenden Lehrer über den 1. April 
binaud ald unbillig anzufehen ift, wenn dad Gehalt der neu zu be- 
senden Stelle noch über den zulegt genannten Termin hinaus für 
Lertretungsfoften- in Anſpruch genommen werden muß u. |. w. Sn 
elhen Ausnahmefällen ift aber durch geeignete Anordnungen dafür 
Lerforge zu treffen, daß der Schulunterricht an den beiden Anftalten 
keine wefentlihe Schädigung erfährt, und der verjepte Lehrer dad 
Schalt nicht für einen fürzeren oder längeren Zeitraum entbehrt 
der doppelt erhält. 

6. Bezüglid der Lehrer an ftädtiichen Anftalten können die 
hattonate durch eine allgemeine Berwaltungsvorjchrift zur Beobach⸗ 
tung der vorftehenden Regeln nicht angehalten werden. Wohl aber 
tmpfiehlt es ſich bei der Häufigkeit der Verjegungen von bezw. zu 
chen Anftalten, daß durd Verhandlung mit den ftädtifchen Patro- 
naten die möglichſte Uebereinſtimmun berbeigeführt wird. Indem 
ih dad Königliche Provinztal-Schulfollegtum beauftrage, die fämmt- 
ihen Vertretungen der ftädtifhen höheren Eehranttalten Seines 
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Bezirkes von den oben dargelegten, für die ſtaatlichen Anftalten 
fortan geltenden Normen Kenntnid zu geben, veranlaffe ih Dasſelbe 
dahin zu wirken, dab diefe Normen audy für die ftädtiichen Anftalten 
rundjäglich zur Anwendung gelangen, jo daß fernerhin nur abnorme 

Einzelfäle einer befonderen Erörterung bedürfen. 
Bon dem Ergebniſſe diefer Verhandlungen erwarte ich Anzeige 

nach Sahresfrift. 
Sollten wider Erwarten einzelne der ftädtiihen Patronate zu 

einer generellen Vereinbarung in der gedadten Richtung ſich nicht 
bereit finden laflen, fo tft doch die Anwendung jener Regeln in den 
einzelnen Fällen möglichſt herbeizuführen und ſicherzuſtellen, daß ein 
Lehrer dad Gehalt nicht entbehrt oder doppelt erhalt; jedenfalls ift 
darauf zu halten, daß in den Bofationen ein beftimmter Tag fin 
den Sintritt des Lehrers bei der ſtädtiſchen Anftalt bezeichnet unt 
unbeftimmte Ausdrüde, wie Oftern oder Michaelid vermieden werden: 
auch ift dem Lehrer thunlichit vor der Annahme der neuen Stell 
Gelegenheit zu geben, die mit feinem Mebertritte an die neue An: 
ftalt bezüglih der Gehaltözahlungen verbundenen Kolgen genau zu 
überſehen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Puttkamer. 
An 

ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schullollegien. 

U. II. 2746. 

80) Bekanntmachung eines Verzeichniſſes derjenigen 
höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von 
Zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für 
dbeneinjährig-freimwilligen Militärdienſtberechtigtſind.“) 

Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehran⸗ 
ſtalten zur öffentlihen Kenntnis gebracht, welche ſich zur Zeit in 
Gemäßbheit des 8. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 
1875 im Befipe der Beredtigung zur Außftellung von Zeugnifien 
über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährigsfreimilligen 
Militärdienft befinden. 

Berlin, den 23. März 1881. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Cd. 
— — 

*) Die Bekanntmachung vom 23. März d. J. und das Verzeichnis find ver 
öffentliht Durch das Centralblatt für das Deutſche Reich pro 1881 Nr. 12 ©. 101 

‚,, Aus _dem Bergeichniff werben bier nur bie höheren Lehranſtalten im Vren 
Bifeben Staate aufgeführt; es find bier zugefeht bie Namen ber Direltoren, 

oren ıc. 
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Verzeichnis 
der höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von 
zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für 
den einjährig-freiwilligen Militärdienſt berechtigt find. 

A. Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolg— 
reiche Beſuch der zweiten Klaſſe zur Darlegung der 

wifſenſchafthichen Befähigung erforderlich iſt.“) 

a. Gymnaſien. 

Provinz Oſtpreußen. 

Direktoren: 
1. Dad Gymnaſium zu Allenſtein, Dr. Friedersdorff. 
2. = ⸗ -Bartenſtein, ⸗Schultz. 
3 = ⸗ ⸗Braunsberg, ⸗Meinertz. 
4.⸗ ⸗ ⸗Gumbinnen, e Arnoldt, Prof. 
Js ⸗ ⸗Hohenſtein, ⸗Kühne. 
6. ⸗ ⸗ ⸗Infterburg, ⸗Krah. 
7. ⸗Aluſtädtiſche Gymnaſium zu Königs⸗ 

berg i. Pr.⸗ Möller, Prof. 
%. = Sriedrihd- Kollegium dafelbft, Lehnerdt. 
9. ⸗ Krneiphöfiſche Gymnaſium daſelbſt, v. Drygalski, 

10. ⸗- Wilhelms⸗Gymnaſium daſelbſt, Urban, Prof. 
1. = Gymnafium zu Lock, Dr. Kamme e 

Prof. 
2 » ⸗ s Memel, - Große, Prof. 
3, = ⸗ ⸗Raſtenburg, Jahn. 
4. = ⸗ ⸗Röſſel, ⸗Frey. 
5. = . ⸗Tirlſit, ⸗Moller, Prof. 

Provinz Weſtpreußen. 

16. Das Gymnaſium zu Conitz, Dr. Thomaßszewski, Prof. 
. - ⸗ Culm, Dr. Lozynski. 

*) Die GEymnafien und Progymnaſien an Orten, an welchen eine zur Er⸗ 
dbeilnng mwiffenfchhaftliher Befähigungszeugnifle für ben einjährig;- freiwilligen 
Rilitärdienfi berechtigte Realſchule bezw. höhere Bürgerſchule mit ebligatorifchem 
Unterrichte im Latein nicht fi) befindet, find befugt, derartige Befähigungszeng- 
ziffe auch. ihren von ber Theilnahme am Unterrichte in ber griechiſchen 
Sprache bispenfirten Schülern zu ertbeilen, infofern lettere an dem für jenen 
Unterricht eingeführten Erfagunterrichte regelmäßig theilgenommen und entweder 
die Selkunda abjoloirt oder nad mindeſtens einjährigem Beſuche berfelben auf 
Grand einer befonderen Prüfung ein Zeugnis des Lehrerkollegiume über gend- 
gende Aneiguung bes entiprechenden Lehrpenfume erhalten haben. 

Zur Reit ji bies bie in bem Berzeichniffe mit einem * bezeichneten Gym⸗ 
aafien und Brogymnafien (A.a und B. a). 
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Direktoren: 
18. Das Königlihe Gymnafium zu Donzip, Troſien. 
19. =» GStädtifhe Gymnaſium daſelbſt, Dr. Carnuth. 
20. = Gymnaſium zu Deutſch-Krone, Lowinski, Prof. 
21. ⸗ ⸗Elbing, Dr. Benecke, Prof. 
22. = ⸗ ⸗Graudenz, ⸗Kretſchmann. 
23. = ⸗ ⸗Marienburg, ⸗Hayduck. 
24. = » Marienwerder, .e XZöppen. | 
25. ⸗ ⸗ ⸗Neuſtadt i. / Weſtpr.⸗Seemann, Prof. 
26. = . Siradburg i/Weſtpr,⸗“ Königsbed. 
27. ⸗ ⸗ « Thorn, : Streblfe. 

Provinz Brandenburg. 
28. Das Askaniſche Gymnafium zu Berlin, Dr. Ribbed, Prof. 
29. = Branzöfiihe Gymnaſium daſelbſt, - Sd natter. 
30. =» Friedrihd-Gymnaftium dafelbft, = Kempf, Prof. 
3l. ⸗ Friedrichs⸗Werder'ſche Gymnaſ. daſelbſt⸗ Bü enſchütz, 

32. = Friedrich⸗Wilhelms⸗Gymnaſ. daſelbſt, = Ke En. Prof. 
33. = Humboldtd-Gymnafium dafelbft, ⸗Scho ttmüller. 
34. = Joachimsthal' he Gymnaſium dafelbft,- Schaper. 
35. = Gymnafiumzum grauen Klofter dafelbft, > weg. *— phil. 

ofmann. 
36. ⸗Köllniſche Gymnaſium daſelbſt, J 3. unbeſetzt. 
37. ⸗-Königſtädtiſche Gymnaſium daſelbſt, Dr. Bellermann. 
38 ⸗Leibniz⸗Gymnaſium daſelbſt, ⸗Friedländer. 
39. » Euifenftädtiiche Gymnaſium dafelbft, » Kod, Prof. 
40. = Sophien: Gymnaſium dafelbit, ⸗ au i, Prof. 
41. » Wilhelms⸗-Gymnaſium daſelbſt, » Kübler, Pre. 
42. = Gymnaflum zu Brandenburg, :» Rasmus. 
48. Die Ritter⸗Akademie dafelbft, s» Köpfe, Prof. 
44. Daß Gymnafium zu Charlottenburg, ⸗Schultz 
45, ⸗ Eberswalde, ⸗von Bamberg. 
46.⸗ . Frankfurt a.d.Dder, = Kock. 
47. » « s Freienwalde a.d.Dder, » Genz, Prof. 
48. = . s Rürftenmalde, .e Buchwald. 
49. » . e Guben, :« Wagler, Pref. 
50. = .. » Königöberg i. d. Neu⸗ 

marf . Naud. 
5l. ⸗ ⸗ ⸗Kottbus, Nötel. 
52. » ⸗ ⸗Käüſtrin, Dr. Tſgierſch. 
53. = ⸗ ⸗Landsberg a.d. Warthe,⸗ Köpke. 
54. = s ⸗Luckau, -Ebinger. 
.⸗ ⸗ ⸗Neu⸗Ruppin, ⸗Käſter. 

56. = ⸗ ⸗Potsdam, Volz. 
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Direktoren: 
57. Das Gymnafium zu Prenzlau, Kern. 
58. - Sorau, Dr. &. Schulze. 
59, = ⸗ ⸗Spandau, ⸗Pfautſch. 
60. = ⸗ . Wittſtock, ⸗Groſſer, Prof. 
bl. -Pädagogium- Züllichau, Hanow. 

Provinz Pommern. 

62. Das Gymnafium zu Anklam, Heinze. 
69. = Belgard, Dr. Bobrit. 
4. = ⸗ ⸗Cösdlin, ⸗Pitann, Prof. 
65. = ⸗ ⸗ Colberg, ⸗Streit. 
ns ⸗ e Demmin, Schmedebier. 
67. = ⸗ s Dramburg, Dr. QDued, Prof. 
68. ⸗ ⸗ « Greiffenberg, :e Campe, Prof. 
09, = ⸗ = Greifswald, : Gtein haufen. 
0. = s Neuftettin, ⸗Schirlitz. 
1. > Pädago ium = Butbuß, ⸗»Sorof. 
12. ⸗ Sommartum ⸗NPyritz, s Zinzow. 
13. = « GStargardi.Pom., = dot} h Bot Prof. 
14. = Marienſtifts⸗G mnaf. zu Stettin, » Weider. 
5. s Stadt-Öymnaftum datetbft, Kern, Prof. 
716. = Gymnaſium zu Stolp, Dr. Re uſcher. 
77. ⸗ Stralſund, ⸗»Winter. 
78. = ⸗Treptowa.d. Rega- Bouterweck. 

Provinz Poſen. 

19, Dad Gymnafium zu Frembers. Dr. Gutt mann. 
80. ⸗Gneſen, e Methner. 
3. > ⸗ ⸗Inowrazlaw, Menzel. 
82. = ⸗ ⸗Krotoſchin, Leuchtenberger. 
3. > ⸗ ⸗Liſſa, Dr. Edardt. 
4. = . ⸗Meſeritz, m ar arg. 
8. = s ⸗ a, ichter. 
86. = s s Oftro = Bed h aus. 

87. = griebrih- Wilhelmd-Gymnaflum zu 
ofen, ⸗ 2 mas, Prof. 

8 - Marien- pmnafium dafelbft, = Deiterd 
89, = Oymnafium zu Rogafen, = Kunze. 
0. = ⸗Schneidemühl, Hanom. 
9. » ⸗ ⸗Schrimm, Schneider. 
92. >» ⸗ ⸗ Wongrowig, Ronke. 

Provinz Schleſien. 
93. Das Gymnaſium zu Beuthen i. Ob.⸗Schl., Dr. Brüll. 

2 Eliſabeth⸗Gymnaſium zu Breslau, Dr. Päd). 



97. 

126. 
127. 
128, 

129. 
130. 
131. 
132, 
133. 
134, 

Direktoren: 
95. Das Friedrichs-Gymnaſium zu Breslau, Dr. Lange, Prof. 
96 Johannes-Gymnaſium dafelbft, s Müller, Pret, 

=» Magdalenen-Gymnafium dafelbit, Rektor: Dr. Heine, 
Prof. 

» Matthind-Gymnafium dajelbit, Dr. Reidader. 
s Gymnafium zu Brieg, Guttmann, Prof. 
⸗ ⸗Bunzlau, Dr. Beiſert. 
⸗ ⸗ s Glatz, Stei n, Prof. 

s ⸗Gleiwitz, Nieberding. 
⸗ evangeliſche Gymnafium zu Glogau, Dr. Hasper. 
⸗Rkatholiſche Gymnafium daſelbſt, Menge, Prof. 
⸗ Gymnafium zu Görlitz, Dr. Eitner. 
⸗ ⸗Groß⸗Strehlitz, ⸗Schröter. 
⸗ ⸗ ⸗Hirſchberg, Lindner. 
⸗ ⸗ = Sauer, Volkmann. 
⸗ ⸗ ⸗ Kattowitz, s Müller. 
s ⸗ ⸗Köoönigshütte, Brock. 
⸗ 2⸗ ⸗Kreuzburg, Steinmehyer. 
⸗ ⸗ ⸗Lauban, Hoppe. 

⸗ Leobſchütz, Rösner. 
"Die Ritter⸗Atademie zu Liegnitz, Dr. Stechow. 
. Das Städtiſche Gymnaſium daſelbſt, ⸗Güthling. 

⸗Gymnaſium zu Feite ⸗Zaſtra. 
⸗ ⸗ ⸗ Neuſtadt i. O. ⸗Schl., ⸗ Jung. 

⸗ ⸗ ⸗Oels, ⸗ zung Prof. 
⸗ ⸗ ⸗Ohlau, Treu, 
⸗ ⸗Oppeln, Dr. Wentzel. 
⸗ ⸗Patſchkau, Adam. 
⸗ ⸗ ⸗Pleß, ⸗Schönborn. 
⸗ ⸗ s Ratiber, s Kirchner. 
⸗ ⸗ ⸗Sagan, ⸗ Kayler, Prof. 
⸗ ⸗ ⸗ Scmeibnip, Kriede. 
⸗ ⸗ ⸗Strehlen, Dr. Korn. 
⸗ ⸗ ⸗Waldenburg, »Scheiding. 
⸗ ⸗ ⸗Wohlau, z. Zeit unbeſetzt. 

Provinz Sadfen. 

Das Gymnafium zu Burg, Dr. Hartung. 
» Eisleben, . Gerhardt, Prof. 

⸗ ⸗ ⸗Erfurt, s Dietrid, Prof. 
« Halberftadt, .« Schmidt. 

Die Eateinifche Schule zu Halle a.d.©., Rektor: Dr. Fries. 
Das Städtifche Symnakum dafelbft, Dr. Nafemann, Pref. 
Gymnafium zu Heiligenftadt, s Grimme. 135. 

364 
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Direktoren: 
136. Das Pädagogium des Klofterd U. X. Fr. 

zu Magdeburg, Dr. Bormann, Propft. 
137. = Dom-Gymnafium daſelbſt, e Briegleb. 
138. = ⸗ zu Merſeburg, Rektor: Dr. Aßmus. 
139. = Gyminafium zu Mühlhaufeni. Thür, DOfterwald, Prof. 
140. = Dom:-Öymnafiun zu Naumburg, Dr. Anton. 
141. = Gymnafium zu Nordhaufen, :s Grofd. 
142. Die Landesſchule Pforta, :s Bollmann. 
143. Da8 Gymnafiun zu Jueblinburg, ⸗Dithle. 
144. Die Kloſterſchule-Roßleben, -= Wentrup, Prof. 
145. Das Gymnafium - Salzwedel, = Legerloß. 
146, = . ⸗ <angerpaulen, ⸗Fulda. 
147, s ⸗Schleuſfingen. - Schmiebder. 
18, » . s Seehaufeni.d.Altm. Dr. Henkel, Prof. 
149, ⸗ ⸗ ⸗Stendal, Dr. Krahner. 
150. = ⸗ = Zorgan, :» Haade, Prof. 
öl. = . « Mernigerode, Bachmann. 
192, ® s « Wittenberg, Rhode. 
153, = s ⸗Zeitz, Lic. theol. Ta uſcher. 

Provinz Schleswig-Holſtein. 

14. Das Gymnaſium zu Altona, Dr. Lucht, Kann Art 
Rath. 

155. = ⸗ ⸗ Flensburg, ⸗ älter 

"6 = s : Glüdftadt, « Detleffen, Prof. 
197, > ⸗ ⸗Hadersleben, ⸗Jeſſen. 
158, » - - Hufum, ⸗Keck. 
159, » s = Kiel, s Niemeyer. 

160. » ⸗ e Meldorf, Lorenz. 
‘sl = . s Plön, Dr. Heimreid, Prof. 
162. > ⸗ ⸗ Ratzeburg, ⸗ Steinmetz. 
—163. 5 s ⸗ Rendaburg, He ß. 
164.. ⸗ ⸗Schleswig, Dr. nen Hofrath. 
165. = s = Wandöbed, : Klap 

Provinz Hannover. 
166. Das Gymnafium zu ui) Dr. Dräger. 
167. = Ge = Ebeling. 
168. = . ⸗ Slanäthal, s Lattmann. 
169, » ⸗ = Emden, . Shwedendied. 
10, ⸗ . « Göttingen, : Hampfe, Prof. 
mM, : . = Hameln, : Regel, 
12, © Lyceum J. = Hannover, « Gapelle, Prof. 
3, - » 1. daſelbſt, - Biedajch, Prof. 
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Direktoren: 
174. Das Kaifer Wilhelmd-Gymnaf. dafelbft, Dr. Rahsmutt 

Dre 
175. ⸗ Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim, Dr. Hoche. 
176. Joſephinum daſelbſt, Kirchhoff. 
177. Die Klofterfchule zu Sifeld, Dr. Shimmelpfen; 

Pre 
“178. Das Gymnafium zu Lingen, ⸗Lüttgert. 
179. : s Lüneburg, Haa ge 
180. = ⸗ ⸗Meppen, Dr. th. Wilken. 
181. > ⸗ ⸗Norden, Münnich. 
182. ⸗ s Sarolinum J Osnabrück, Dr. Bohle. 
183. = Raths⸗Gymnaſium daſelbſt Runge. 
184. = Gymnafium zu Stade, Dr. Koppin. 

“185. = ⸗ Verden, Freytag. 

Provinz Weſtfalen. 

186. Das Gymnafium zu Arnsberg, Dr. Scherer. 
187. = » Attendorn, ⸗Brußkern. 
188. ⸗ ⸗ ⸗Bielefeld, Nittz ſch, Pre. 
189. = ⸗ = Bodum, s Broider. 
190. ⸗ . s Brilon, 3. unbeſetzt. 
191. » ⸗ ⸗Burgſteinfurt, * Robb ewald. 
192. » ⸗ -Coesfeld, Dr. 90 rf. 
193. ⸗ ⸗ ⸗Dortmund, ⸗ öring. 
194. ⸗ ⸗ ⸗Guütersloh, s Rotbhfuds. 
195. — . :» Hamm, Schmelzer 

*196. = s s Herford, Dr. Bode 
197. » . s Hörter, Petri. 
198. = ⸗ ⸗ Minden, r. Grautoff 

199. » ⸗ . Münfter, s Dberdid 
200. ⸗ ⸗ ⸗Paderborn, :s Schmidt 
201. ⸗ ⸗ ⸗Recklinghauſen, Hölſcher 
202. ⸗ ⸗ s Rheine, .« Grosfelb. 

"203. = ; . Soeft, . Göbel, Pe 
204. ⸗ ⸗ s Warburg, e edel man, 
205. ⸗ s s Marendorf, s Ganf. 

Provinz Hefjen-Naffau. 
206. Das Gymnafium zu Caſſel, Dr. Vogt. 
207. e Dillenburg, Spieß. 
208. = s s Frankfurt a. Main, Dr. Mommſen 
209, ° ⸗ ⸗Fulda, Goͤbel. 
210. » ⸗ ⸗Hadamar, Peterbs. 
21l. = s s Hanau, .» Kürftensu. 
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220. Die Nitter-Mademie 
2. Das Gymnafium F onn, 

⸗ ⸗ Cleve, 

⸗Coblenz, 
an der Apoſtelkirche 

Friedrich⸗ Wilhelms⸗Gymnaſium daſ., 
Kaiſer Wilhelms⸗Gymnafium daf., 
Gymnaſium an Marzellen daſelbſt, Ditges. 
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ai2. Ds Dad Gymnafium zu Hersfeld, 
s Marburg, 
s Montabaur, 
s Rinteln, 
= Weilburg, 
⸗Wiesbaden, 

Rheinprovinz. 
Das Symnafium zu naden, 

» Barmen, 
u Bedburg, 

Düffeldorf, 
Duisburg, 
Elberfeld, 
Emmerich, 
Eſſen, 
M.⸗Gladbach, 

Münftereifel, 
Neuß, 
Neuwied, 
Saarbrücken, 

⸗Trier, 
Weſel, 
Weglar, 

Direktoren: 
Dr. Duden. 

⸗ Münſcher. 

Wernecke. 
⸗Buchenau. 

Bernhardt. 
Dr. Pähler. 

Dr. Zgywenger. 
Thiele. u 

uCöln, Bigge, Drof. 
r. Jäger. 
.: Schmip. 

Dr. Uppentamp. 
Kieſel. 

Schweikert. 
Schürmann. 
Wollſeiffen. 

ulfert. 
Zahn. 
Ungermann. 
Tücking. 
Wegehaugt 

“u Pan 

Lie. theol 
bil. Hollenberg. 

Br. Renvers. 
⸗Kleine. 
= Derp. 

Hohenzollern'ſche Lande. 
246, Das Gymnafium zu Hedingen, 

b. Realſchulen erfier Ordnung. 
Provinz Oftpreußen. 

1. Die Realſchule zu Snfterburg (verbunden 
mit dem Gymnafium dafelbft), Dr. Krah. 

Spree. 

Direktoren: 

25 



25. 

26. 
27, 

23 

ua vv 

ua a 

28. Die Realfehule 3 
.⸗ ⸗ ⸗Frauſtadt, 

⸗ 

Staͤdtiſche 
Realſchule z 
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. Die Burgſchule zu Königsberg i. Pr., 
ealſchule dafelbft, 

u Tilſit, 
⸗Wehlau, 

. Die Johannisſchule zu Danzig, 
getriiähule dafelbft, 

ealſchule 3 u Elbing, 
» Thorn (verbunden mit 

dem Gymnafium dafelbft), 

Direktoren: 
Scdiefferdeder 
Dr. Schmidt. 

od. 
Dr. Eichhorſt. 

Provinz Weftpreußen. 

Dr. Yanten. 

Provinz Brandenburg. 

. Die Andreasichule du Berlin, 
Dorotheenftädt 
Friedrichs⸗Realſchule dafelbft, 
Königlihe Realſchule dafelbft, 
Königftädtiiche Realſchule dafelbft, 
Luiſenſtädtiſche Realſchule dafelbft, 
Sophien⸗Realſchule daſelbſt, 
Realſchule z u Brandenburg, 

« *ranffurt a. d. Oder, 
s Guben (verbunden mit 

dem Gymnaſ. dafelbft), 
Landsberg a. d. Warthe 
(verbunden mit dem 
Gymnafium dafelbft), 

» Perleberg, 
Potödam, 

Provinz Pommern. 

24. Die Realſchule zu Colberg (verbunden mit 

ſche Realſchule dafelbft, 
D 

sg 

Vogel. 

Ohlert. 
Brunnemar 

Strehlke. 

r. Bolze. 
Schwalbe, Pr: 
Runge, Prof. 
Simon. 
Menzlaff, Pro 
Foß, Prof. 
Martus, Prei 
Riebe. 
Laubert. 

Wagler, Pref 

Köpke. 

Dr.Baumgardt. 
s Prenzlau (verbunden mit 

dem Gymnaſ. dafelbft), Kern. 

dem Gpymnaf. dafelbft), Dr. Streit. 
» Greifswald (verbunden 

mit dem Gymnaſ. daſ.), 
⸗Friedrich⸗Wilhelmsſchule zu Stettin Kleinforge. 

Realſchule zu Stralfund, 

Provinz Polen. 

u Bromberg, 

⸗ Poſen, 
⸗Rawitſch, 

Steinhaufen. 

Dr. Brandt. 

Lierfemann. 



369 

Provinz Schlefien. 
Direktoren: 

32. Die Realicyule zum h. Geiſt zu Breslau, Dr. Reimann, Prof. 
3. > ⸗ am Zwinger daſelbſt, -Meffert. 
4.- ⸗ zu Goͤrlitz. Wus dorff. 
5. = ⸗ s Grünberg, Fritſche. 
. ⸗ ⸗ ⸗Landeshut, Dr. Janiſch. 
N. ⸗ ⸗ ⸗ Neiße, ⸗ Sondhauß. 

V.⸗ ⸗ ⸗Reichenbach, = Wed, Prof. 
9. > . » Sprottau, : NRößler. 
W. = ⸗ « Tarnomig, = Woffidlo. 

Provinz Sadjen. 

1 Die Realſchule zu Aſchersleben, Dr. Hüſer. 
Erfurt, : Rod. 

F ⸗ « ° s Halberftadt, . Spillete 
H, = ⸗ s Halle a. d. Saale, - Schrader. 
bh. = ⸗ -Magdeburg, a FA olzapfel. 
% = ⸗ ⸗ Nordhaufen, ⸗ Wi e fi ng. 

Provinz Schledwig: Holftein. 
ti. Die Realſchule zu Flensburg (verbunden 

mit dem Gymnaſ. daf.), Dr. Müller. 
Rs ⸗ ⸗Rendsburg (verbunden 

mit dem Gymnaſ. daſ.), Heß. 

Provinz Hannover. 
‚Die Realſchul⸗ zu Celle, Dr. Franke, Prof. 

Goͤttingen (verbunden 
mit dem Gymnaſ. daf.), = Hampke, Prof. 

31. » s s Solar, ⸗ hil., Lic.theol. 

eimbad. 
ds ⸗ ⸗Hannover, ⸗Schuſter. 
8.. » Harburg, Braune. 
4. « Hildesheim (verbunden 

mit dem Gymnafium 
. Andreanum dajelbit), Dr. Hode. 
W = s e Reer, Duapp. 
K : ⸗ »Luneburg (verbunden 

mit dem Gymnaſ. daſ.), 2 aage. 
ls » = D6nabrüd, Fiſcher. 
Hr . . s Ofterode, Dr. Raumann. 
I» ⸗ ⸗Ouakenbrück, Geßner. 

Provinz Weſtfalen. 
b0. Die Realſchule zu Bielefeld (verbunden 

mitdem Gymnaſ. daſ.) Dr. Nitzſch, Prof. 

25* 
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Direktoren : 
61. Die Realſchule zu Burafteinfurt (verb. m. 

dem Gymnaflum daf.), 8 ohdewald. 
62. ⸗ ⸗ Dortmund, r. Boͤrner. 
63. ⸗ ⸗ ⸗Hagen, ⸗Stahlberg. 
64. = ⸗ ⸗Iſerlohn, .- Zanggutb. 
65. > ⸗ s Lippſtadt, . Shröter. 
66. = ⸗ ⸗Minden (verbunden mit 

dem Gymnaſ. dafelbfl), » Srautoff. 
67. > ⸗ ⸗Münſter, « Münd. 
68. > ⸗ ⸗Siegen, » Tägert. 
*) 

Provinz Heffen-Naffan. 

69. Die Realfhule zu Caſſel, Dr. Preime. 
70. =» Mufterfchule zu Frankfurt a. Main, ⸗Eiſelen. 
71. =» Woöhlerſchule dafelbft, s Kortegarn. 
72. Das NReal-Gymnafium zu Wiebadten, Spangenberz. 

Rheinprovinz. 

13. Die Realſchule zu Jaen, Dr. Hilgers, Prof 
74. Bar Gruhl. 
75. ⸗ Koͤnigliche —** zu Coͤln (verb. 

m. d. Friedrich⸗Wil⸗ 
helms⸗Gymnaſ. daf.), Dr. Jäger. 

76. ⸗Staädtiſche Realſchule dajelbft, ⸗Sdellen. 
1. ⸗ Realſchule zu Düſſeldorf, s Böttcher. 
18. » ⸗Duisburg, ⸗Steinbart. 
79. >» ⸗ ⸗Elberfeld, . Shadt. 
80. > ⸗ ⸗Krefeld, « Schauenburz 
81. » . e Mülheim a. Rhein, .e Cramer 
82. > . s Mülheim a. d. Ruhr, ⸗Henke. 
83. > ⸗ ⸗Ruhrort, :s Münd. 
84. » ⸗ ⸗Trier, Dronke. 

c. Realſchulen mit mindeftens nenniährigem « Aurfus ohne obli- 
gatorifhen Auterricht im Fatei 

Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

1. Die Friedrichs⸗Werder'ſche Öewerbelänuie zu 
Berlin, Gallenkamp. 

2. = KLuifenftädt. Gewerbefchule dafelbfl, Dr. Band om, Prof. 

*) Inzwifchen if} zugetzeten: bie Realſchule zu Witten, Reltor Dr. Zerlang 
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Provinz Schleſien. 
Direktoren: 

3. Die Gexwerbeſchule zu Breslau, Dr. Fiedler. 
4. = ⸗ »Brieg, s Nöggerath. 
5. = ⸗ ⸗Gleiwitz, ⸗Wernicke. 

Provinz Sadjen. 

6. Die Gewerbeihule zu Halberftadt, Crampe. 
T. = Guericke⸗Schule zu Magdeburg, Dr. Pauli ted, Prof. 

Rheinprovin;. 
8. Die Gewerbeſchule zu Goblenz, Dr. Moft. 
9. GSöln, .e BZiefen. 

10. = ⸗ ⸗ Elberfeld, s Artope. 
11. = ⸗ ⸗Krefeld, ⸗Beyſ BL 

B. Sehranſtalten, bei welden der einjährige, erfolg- 
teidhe Beſuch der eriten Klaffe zur arlegung Der 

wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich ıft. 

a. Progummaflen. 

Provinz DOftpreußen. 

1. Das Progymnafium zu Königäberg i. Pr., 
Direktor: Dembowski. 

2. > ⸗ ⸗Lötzen, Rektor: Dr. Böhmer. 

Provinz Weſtpreußen. 

3. Das Progpmnafium zu Löbau, Rektor: Dad. 
4. » Neumarkt. Weſtpr.⸗ eotland. 

Provinz Brandenburg. 
Das Progymnafium zu Friedeberg 1. d. Neu⸗ 

mark (in der Entwidelung zum Gym⸗ 
nafium begriffen), Direltor: Schneider. 

Provinz Pommern. 

6. Das Progpmnafium zu Garz a. d. O., Reltor: Dr. Big. 
7 . . Enuenburg PD,» Sommerfelbt. 
8 ⸗ ⸗ ⸗Schlawe, e Dr. Becker. 

Provinz Pofen. 

9. Dad Progymnafium zu Kempen, Rektor: Dr. Martin. 
10. ⸗Tremeſſen, ⸗Sarg. 

Provinz Sachſen. 
11. Das Progymnafium zu Neuhaldensleben, Rektor: Dr. Sorgen⸗ 

j 

frey. 
12. ⸗ ⸗ ⸗Weißenfels, ⸗ ⸗Roſalsky. 



372 

Provinz Hannover. 
"13, Das Progpmnafium zu Deeftemünde, Rektor: Holftein, 
14. s Leer (in der Ent- 

widelung zum Öymnafium begriffen) 
(verbunden mit der Realſchule I. O. 
dafelbft) Direltor: Duapp. 

15. ⸗Pro N km zu Münden (verb. m. 
der Viheren Buͤrgerſchule dafelbft), Rektor: Dr. Bahrdt 

Provinz Weſtfalen. 
16. Das Progpmnaftum zu Doriten, Rektor: Dr. Krampe. 
17. «e Nietberg, = ⸗Mues. 

Rheinprovinz. 

18. Das Progymnafium zu Andernach, Rektor: Dr. Schlüter. 
19. ⸗ Boppard, ⸗ Brüggemann. 
20. = ⸗ -Brühl, «e Dr. Eſchweiler. 
21. >» ⸗ ⸗Eſchweiler, = Lieſen. 
22. = ⸗ Euskirchen, = Dr. Dötſch 
23. = ⸗ ⸗ZJüulich, ⸗ ⸗Kuhl 
24. ⸗ ⸗ ⸗ Linz, ⸗ ⸗ Pohl 

25. ⸗ ⸗ - Malmey = .» Göde. | 
26. = ⸗ ⸗Prüm, ⸗ Hünnelkes. 
27. ⸗ ⸗ ⸗Rheinbach, Rettorat j. 3. unbefegt. 
28. = ⸗ ⸗Siegburg, Rektor: Dr. vorm Walde. 
29. >» ⸗ ⸗Sobernheim,⸗ »Plasberg. 
30. ⸗ ⸗ ⸗Trarbach, ⸗ : Shmidt. 
31. = . ⸗St. Wendel, » . Build. | 
32. = ⸗ ⸗Wipperfürth, ⸗ Burgarp. 

b. Realſchulen zweiter Orbunng. 

Provinz Brandenburg. 

Direltoren: 
1. Die Realſchule zu Spremberg, Schmidt. 

Provinz Pommern. 

7) 2. Die Realſchule zu Stettin, Sievert. 
Provinz Sadjen. 

+ 3. Die Realſchule zu Schönebed, Dr. Maredal. 

Provinz Schleswig: Holftein. 

+ 4. Die Realſchule zu Altona, Dr. Schlee. 

+) Die mit einem + bezeichneten Lehranflalten haben keinen obligatoriſchen 
Unterricht im Latein. 
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Direktoren: 
+ 5. Die Realſchule zu Kiel, Dr. Meißel. 
+ 6. Reumünſter, s Zerdif. 

Provinz Hellen-Naffau. 

+ 7. Die Realſchule zu Bockenheim, Wiegand.. 
= 8. . en Dr. Buderus, Prof. 
+ 9. ⸗ 2 ⸗ Eſchwe 5 Vogt. 

io. ⸗ s der tfraelitsichen Religiond- 
gefellihaft zu Frankfurt a M. =» Hirid. 

+11. « ⸗der iſraelitiſchen Gemeinde 
daſelbſt,-Bärwald. 

+12. ⸗Klingerſchule daſelbſt, ⸗Schultze. 
Tl ⸗ —2* zu Hanau, Becker. 
ie. = Homburgv.d. Höhe, Göpel, Prof. 
;l. 0 ⸗ ⸗Wiesbaden, Dr. Unverzagt, Prof. 

Rheinprovinz. 

16. Die Realſchule zu Zqrmen-Wupperfeld, Dr. Burmeſter. 
717. = ⸗Heilermann. 
718.- Gewerbeſchule zu Remfcheib, = Petry. 

e. BSöhere Bürgerfäulen, welche den Realſchulen erfier Ord- 
uung im den entfprechenden Jahreskurſen gleichgeſtellt And. 

Provinz Oſtpreußen. 

J. Die höhere Bürgerſchule zu Oſterode i. Oſtpr., Rektor: 
Dr. Wüſt. 

Provinz Weſtpreußen. 

3* Die höpere Bůrgerſchule zu Dirſchau, Rektor: Killmann. 
Pr. Friedland, =» Dr. Peters⸗ 

dorff. 
4. = ⸗ ⸗ -Jenkau, Direktor: Dr. Bonſtedt. 

Provinz Brandenburg. 
> Di Die höhere Buͤrgerſchule zu Eberswalde.“) 

⸗Kottbus (verbunden mit dem Gym⸗ 
naftum daſ.), Direltor: Nötel. 

7. ⸗ böbere Büͤrgerſchule zu Kroſſen, Rektore Dr. Berbig. 
8. ⸗ ⸗Luckenwalde,⸗ -Vogel. 
J9. ⸗ « Lübben, ⸗ .« Weined. 
10, ⸗ ⸗ 8 8 Rathenow, ⸗ = W eis f et. 

l 2. 0.0 8 Wrigen ⸗ Gentz. 

*) Die Höhere Bürgerſchule zu Eberswalde if inzwiſchen ausgeſchieden. 
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Provinz Pommern. 
12. Die hoͤhere Bürgerſchule zu Stargardi. Pom. 

Rektor: Rünger. 
13. = = ⸗ ⸗Wolgaſt, Dr. Schmidt. 
14. = > ⸗ ⸗Wollin, ⸗ :s Meyer. 

Provinz Schlefien. 

15. Die höhere Bürgerfchule zu Freiburg i. Schl. 
Rektor: Dr. Mever. 

16. = = ⸗ s Zöwendrg, = Steinvortb 
17. = = ⸗ ⸗Striegan, « Dr. Gemoll. 

Provinz Sadjen. 
18. Die höhere Buͤrgerſchule zu Delitzſch, Rektor: Kayſer. 
19. = . ⸗ Eilenburg, ⸗ Dr. Wiemann 
20. = = s Eidleben, ⸗ ⸗Richter. 
21. = . « Gardelegen, » e Sfenfee. 

a ⸗ ⸗Mühlhauſen 
i. Thür. (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium dafelbft), Direktor: Dfterwald, Prof. 

23. ⸗ böb. Bürgerfchule zu Naumburg, Rektor: Dr. Reumäller. 

Provinz Schleswig-Holftein. 

24. Die höhere Bürgerfchule zu Habderdleben (verbunden mit dem 
Gymnaſium dafelbft), Direktor: Dr. Jeſſen 

25. = höhere Bürgerfchule zu Hufum (verbunden mit dem Gym: 
nafium daf.), Direktor: Dr. Ked. 

26. = höhere Bürgerjhule zu Itzehoe, chtor: Rüter. 
-Albinusſchule zu Lauenburg a. d. Elbe, Direktor: Buß. 
⸗ hoͤhere ——* zu Marne, Reftor! Dr. Seitz, Prof. 

29. = ⸗Schleswig (verbunden mit bem 
Spmnaftum dafelbft), Direltor: Dr. Gidionfen, Hofrath. 

30. höhere Bürgerjhule zu Segeberg, Rekto? Dr. Ziepfd- 
mann. 

3l. = = ⸗ » Sonderburg, - .» Döring, 
Prof. 

32.» ⸗ » Mandöbel (verbunden mit dem 
Gymnafium dafelbft), Direktor: Dr. Klapp. 

Provinz Hannover. 
33. Die höhere Buͤrgerſchule zu Duderſtadt, Rektor: Aug. Meyer. 
34. . Einbeck, Hemme. 
35. ⸗ Enmden, (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Direltor: Dr. Schwedenpied. 
36. = höhere Bürgerfchule zu Hameln (verbunden mit dem 

Gymnaſium dajelbit), Direktor: Dr. Regel. 
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37. Die böbere Bürgerſchule zu Münden, Rektor: Dr. Bahrdt. 
38 ⸗ ⸗ ⸗ Rienburg, ⸗ ⸗Ritter. 
39. = ⸗ ⸗Northeim, = Vennigerholz. 
0. = . ⸗ s Dtterndorf, ⸗ Bollbredt. 
ll. = ⸗ ⸗ ⸗Stade (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium daſelbſt), Direktor: Dr. Koppin. 
2. = ⸗ ⸗ zu Uelzen, Rektor: —Pauli. 

Provinz Weſtfalen. 

43. Die höbere Buͤrgerſchule zu Altena, Rektor; Mummenthey. 
4, = « Hamm, (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Direltor: Schmelzer. 
5. = . ⸗ zu Lüdenſcheid, Rektor: Mayer. 
6. = ⸗ ⸗ s Schwelm, ⸗ Köttgen. 
N. = = ⸗ ⸗Witten.“) 

Provinz Heflen:-Naffau. 

4. Die höhere Bürgerichule zu Serie. 
Mosbach, Rektor: Dr. Schäfer. 

49, s 3 8 - Biedenlopf, ⸗ s Grumo. 
50. ⸗ ⸗Diez, . Chun. 
sl. ⸗ ⸗Fulda, e Dr. Berg» 

maı 
2 = . ⸗ ⸗Geiſenheim, ⸗Uihlei 
3 = ⸗ ⸗ ⸗ Hersfeld, (Stelle z. 3. unbefebt.) 

H = - . s Hofgeiömar, Netto: Homburg. 
, = ⸗ ⸗ vimburs a. 

d. Lahn, Haas. 
6. =  « . ⸗ Marburg, «e Dr. Hem⸗ 
j pfing. 
5. = ⸗ ⸗ ⸗Oberlahnſtein,⸗ - Wirfel. 
9, = ⸗ ⸗Schmalkalden,⸗ Haſſelbach. 

Rheinprovinz. 
59. Die höhere Vuͤrgerſchule zu Dülken, Rektor: Dr. Höffling. 
60. = Düren, s Benrath. 
fl. » ⸗ ⸗ ⸗Eſchweiler (verbunden mit dem 

Progymnaf. dafelbft), Rektor: Liejen. 
I ⸗ 2 ⸗ zu Eupen, Rektor: Dr. Lorſ 9 In 

63. ⸗ ⸗ ⸗M.⸗Gladbach (verbunden mit dem 
Gymnaſium daſelbſt), Direktor: Dr. Schweikert. 

4 » s Bürgerichule zu Lennep, Rektor: -» Fiſcher. 

) Die höhere Bürgerſchule zu Witten ifl Ingrifchen zur Nealfchule erfter 
Ordnung erhoben worben: j Bemerlung auf Seite 3 
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| Provinz Brandenburg. 

+2. Die Handelsſchule ded Dr. Lange zu Berlin, Direlter: Dr. 
ange. 

3. Das Biktoria-Inftitut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu 
Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert. 

Provinz Polen. 

4. Dad Pädagogium ded Dr. Beheim- Schwarzbah zu Dftrome 
bei Filehne, Direktor: Dr. Behbeim-Shwarzbad. 

Provinz Schleſien. 

+5. Die Handelsſchule ded Dr. Steinhaus zu Bredlau, | 
Direktor: Dr. Steinhaus 

6. Das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller. 

D. 2ehranftalten, deren Berehtigung zur Außftellung 
wiſſenſchaftlicher Befäbigungszengnäfte von der Er: 

füllung beſonders feftgeftellter Bedingungen ab: 
hängig ift. 

Direktoren: 
Provinz Oftpreußen. 

+1. Die Gewerbefchule zu Königsberg i. Pr.) Dr. Albredt. 

Provinz Brandenburg. 

3— Die Gewerbeſchule zu Frankfurt a. d. O.) Dr. Sauer. 
18. ⸗ ⸗ ⸗Potsdam,) Langhoff. 

Provinz Schleſien. 

T4. Die Gewerbeſchule zu Görlig,”) Dr. Botbe. 
75. ⸗ ⸗ s Liegnib,’) e Siebed. 

Provinz Schleswig. Holftein. 

6. Die Kaiſerliche Marinefhule zu Kiel.) 

Provinz Hannover. 

+7. Die Gewerbeſchule zu Hildesheim,°) Dr. Barbdeleben. 

Provinz Weftfalen. 
18. Die Gewerbefhule zu Bodum,°) Dr. Kepler. 

— — — — — 

o) Die unter Ne. 1-5 und 7-9 aufgeführten Anſtalten bürfen Befſäbi 
gungszeugnifle denjenigen ihrer Schüler ausftellen, welche nach Abſolvirung der 
erſten theoretiſchen Klaffe bie Reife für die Fachllaſſe erworben haben. | 

2) Dieſe Anſtalt darf denjenigen jungen Lenten Befähigungezeugnifle aus 
fielen, welche die Kabetten-Eintrittsprüfung beftanden haben. Bei lehterer bildet 
das Latein einen obligatorifchen Brüfungsgegenftand. 
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Rheinprovinz. 
#9. Die Gewerbefhule zu Saarbrüden,) Direltor: Krüger. 

Belanntmadhung. 

Es wird bierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehr 
anftalten veröffentlicht, welhen proviſoriſch geftattet worden ift, 
Zengnifſe über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig- 
reimilligen Militärdienit auszuftellen. 

Diefe Anftalten dürfen ſolche Zeugniffe nur denjenigen ihrer 
Schüler ertheilen, welde eine auf Grund eines von der uffichts⸗ 
rehoͤrde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs⸗ 
Kemmiſſars abzuhaltende Entlaffungeprüfung wohl beftanden haben. 

Berlin, den 23. März 1881. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Eck. 

Verzeichnis. 

a. Deſſentliche Schranfaften. 
Direktoren: 

Hl. Die Landwirthſchaftsſchule zu Bitburg, Dr. Meder. 
1. = s ⸗Brieg, Schulz. 
rn = ⸗ ⸗Cleve, Dr. Fürſtenberg. 
4 = ⸗ s Dahme, = Sittbogen. 

1%. ® ⸗ ⸗Flensburg, Liedke. 
ſ6. ⸗ ⸗ ⸗Herford, Burgtorf. 
T. = ⸗ ⸗Hildesheim, Michelſen. 

18. = . ⸗ Liegnig, Dr. Birnbaum. 
d. ⸗ ⸗ ⸗Lüdinghauſen, z. 3. unbeſetzt. 

flio.— ⸗ ⸗Marienburg 
i. Weſtprß, Dr. Kuhnke. 

II. s ⸗ 3 Samter, Struve. 
12. = . « Weilburg,“ Dr. Mapat. 

b. Privat-£chranftalten. 
13. Die Privat - Erziehungd-Anftalt von Dr. Künkler und Dr. 

Burkart zu Biebric, 
114. = Handelöfhule des Dr. Wahl zu Erfurt, 
115. Das Erziehungs »SInftitut des Dr. Hildenbrand (früher Hof- 

mann) zu St. Goardhaufen, prov. Vorſteher: Hanadı. 

+) Die mit einem + bezeichneten Lehranftalten haben Leinen obligatorifchen 
Unterricht im Latein. 
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| Provinz Brandenburg. | 
+2. Die Handelsſchule ded Dr. Lange zu Berlin, Direfier: Dr 

ange 
3. Das Biltoria-Snftitut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmitt) ;ı 

Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert. 

Provinz Pofen. 

4. Das Pädagogium des Dr. Beheim- Schwarzbah zu Oftten 
bei Zilehne, Direltor: Dr. Beheim⸗-Schwarzbach. 

Provinz Schleſien. | 

+5. Die Handelöfhule des Dr. Steinhaus zu Breslau, 
Direltor: Dr. Steinhaui 

6. Das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller. 

D. Lehranſtalten, deren Berehtigung zur Audftellung 
wiſſenſchaftlicher —— von der Er: 

füllung befonder8 feftgeftellter Bedingungen ab» 
bängig tft. | 

Direktoren: 
Provinz Dftpreußen. 

71. Die Gewerbefhule zu Königsberg i. Pr.) Dr. Albredt. 

Provinz Brandenburg. 
3— Die Gewerbeſchule zu Frankfurt a. d. O.) Dr. Sauer. 
+ . Dotödam,°) Langhoff. 

Provinz Shleſien. 
74. Die Gewerbeſchule zu Görlitz,) Dr. Botbe. 
75. ⸗ ⸗ « Liegnib,’) .e Siebed. 

Provinz Schleswig-Holftein. 

6. Die Kaiſerliche Marinefchule au Kiel!) 

Provinz Hannover. 
+7. Die Gewerbefhule zu Hildesheim,°) Dr. Bardeleben 

Provinz Weſtfalen. 

78. Die Gewerbeſchule zu Bochum,°) Dr. Kepler. 

— — — — — 

0) Die unter Nr. 1-5 und 7—9 aufgeführten Anſtalten durfen Befäht 
gungszeugnifie denjenigen ihrer Schüler ausftellen, welche nach Abſolvirnug der 
erſten theoretiſchen Klaſſe bie Reife für bie Fachllaſſe erworben haben. 

1) Dieſe Anſtalt darf denjenigen jungen Leuten Befähigungszeugnifſe au! 
ftellen, welche die Kabetten-Eintritteprifung beflanden haben. Bei letierer Fi! 
bas Latein einen obligatorifhen Brüfungsgegenftand. 
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Rheinprovinz. 
9. Die Gewerbeſchule zu Saarbrüden,‘) Direltor: Krüger. 

Belanntmadhung. 

Es wird bierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehr 
anftalten veröffentlicht, welchen proviſoriſch geftattet worden ift, 
Zeugniffe über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig- 
ſreiwilligen Militärdientt auszuftellen. 

Diefe Anftalten dürfen ſolche Zeugniffe nur denjenigen ihrer 
Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Auffihtd- 
behörde genehmigten Neglementd in Gegenwart eined Regierungd- 
kewmiſſars abzuhaltende Entlaffungsprüfung wohl beftanden haben. 

Berlin, den 23. März 1881. 
Der Reichskanzler. 

In Bertretung: Ed. 

Verzeichnis. 

a Deſſentliche Lehrauſtallen. 
| Direktoren: 
" Die Landwirtbihaftsfchule zu Bitburg Dr. Meder. 
T = s » Drieg, Sdul;. 

Cleve, Dr. Fürſtenberg. 
v 

jd. ⸗ ⸗ ⸗ 
4.⸗ ⸗ Dahme, ⸗-Fittbogen. 

DD. ⸗ ⸗ ⸗SFlensburg, Liedke. 
f6. » ⸗ s Herford, Burgtorf. 
us ⸗ ⸗»Hildesheim, Michelſen. 
8. > -Liegnitz, Dr. Birnbaum. 
I = ⸗ ⸗Lüdinghauſen, z. 3. unbeſetzt. 

10, » ⸗ ⸗Marienburg 
i. Weſtprß, Dr. Kuhnke. 

ll. s 08 » Samter, Struve. 
ll. = ⸗ Weilburg, Dr. Matzat. 

b. Srivat⸗ Lehranſtalten. 
13. Die Privat-Erziehungs-Anſtalt von Dr. Künkler und Dr. 

Burkart zu Biebrich, 
114. » Handelsſchule des Dr. Wahl zu Erfurt, 
115. Daß Erziehungs -Inftitut des Dr. Hildenbrand (früher Hof: 

mann) zu St. Goardhaufen, prov. Vorſteher: Hanach. 

}) Die mit einem + bezeichneten Lehranftalten haben Teinen obligatorifchen 
Unterricht im Latein. 
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16. Die Erziehungs» Anftalt ded Dr. Deter zw Lichterfelde bi 
Berlin, | 

117. = Handelöihule von H. Sleumer (früher Nölle) ; 
Snabrüd, 

18. Das Erziehungd-Inftitut von J. Knickenber g sen. zu Telgt 
Rektor: 3. Knidenberg se 

— — — — — 

81) Mittheilung allgemeiner Verfügungen der Pro 
vinzial-Schulkollegien hinſichtlich der Disziplin be 
böberen Lehranftalten an die Regierungen zum Zwed 
eventueller Anwendung auf gandwirthihattäfdulen 

Berlin, den 16. März 1881 
Bon dem Direktor einer Kandwirtbichaftöfchule, welcher fid ge 

nöthigt gefehen hat, mehrere Schüler wegen Theilnahme an einer 
Verbindung von der Anftalt zu verweijen, ift mir der Wunſch zu 
erkennen gegeben, daß ihm durch Vermittelung der vorgefepten Ki: 
niglihen Negierung ven den ſeitens des Koͤniglichen Provinzial: 
Schulkollegiums der Provinz hinſichtlich der Disziplin am die hobe 
ren Lehranftalten ergebenden Verfügungen Kenntnid gegeben werte, 
weil er fi von einer ſolchen Maßregel weſentliche Körderung für 
die Disziplin feiner Anftalt verſprechen dürfe. Da nicht zu verfennen 
ift, daß ed im Sntereffe nicht nur der Sandwirthichaftöfgufen, ſen⸗ 
dern eben fo ſehr der anderen höheren Lehranftalten, namentlich da, 
wo beide Arten von Schulen in berfelben Stadt neben einante 
beftehen, als förderlich zu erachten ift, wenn hinſichtlich der Aufredt- 
erhaltung der äußeren Schulordnung an allen Schulen diejelben 
Grundſätze innegehalten werden, fo habe ich im Einverftändnifje mıt 
dem Herrn Minifter für Landwirthſchaft ꝛc. befhloffen, dem Antrax 
Folge ie geben. Demgemäß veranlafje ich da8 Königliche Provinzial: 
Schulkollegium, Tünftig von jeder Berfügung, welche Dasielbe In 
diefer Beziehung für die höheren Lehranftalten Seines Auffidiie 
zirkes eriäßt, denjenigen Königlichen Regierungen der Provinz, zu 
deren Reſſort eine Kandwirtbichaftsichule gehört, Abſchrift zugeben zu 
laffen, und deren Erwägung anbeimzugeben, ob es angemeſſen erſcheint, 
die Verfügung der betreffenden Schule zur Kenntnisnahme un 
Nachachtung mitzutheilen. Wenn nun auch nicht beabfichtigt wirt, 
diefer Verfügung allgemein rüdwirkende Kraft zu geben, fo ballt 
ih doch für angemefjen, daß diefelbe nachträglih auf dem unter dem 
29. Mai v. J. — O. II. 1564*) — gegen Schälernerbinbungen er⸗ 
gangenen Erlaß nachträglich Anwendung findet, und beauftrage dem: 

*) Centrbl. d. Unt. Verw. pro 18800 Seite 572. 
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ud das Königliche Provinzial-Schulfollegium, Abſchrift dieſes Er- 
ed den betreffenden Regierungen zugehen zu lafjen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. | 

An 
immtlihe Könige Provinzial-Schuftollegien. 

U. II. 633. 

2) Berehtigung der lateinlofen Realidhulen mit neun- 
jibrigem Lehrkurſus in Beziehung auf dad Civilſuper— 
mmerariat bei der Verwaltung der indireften Steuern 

und bei den Provinzial-Berwaltungdbehörden. 

1 

Berlin, den 15. November 1880. 
Die Beftimmung unter I. 1a. der Cirkulars Verfügung vom 

Mai 1877 *) (III. 6047., I. 7891.), betreffend die Annahme von 
Stener-Supernumeraren, wird hierdurch den gegenwärtigen Berhält- 
niſſn der höheren Lehranftalten entipredhend dahin erweitert, daß 
9 für den Eintritt in das Steuer» Supernumerariat erforderliche 
Kap wiffenichaftlicher Vorbildung auch dann al8 vorhanden angeles 
bin werden joll, wenn die betreffenden Bewerber die erfte Klaffe 
iiner lateinluofen Realſchule von neunjährigem Lehr— 
tnrin8 mindeftend ein Sahr lang mit gutem Erfolge bejucht haben. 

Em. Hochwohlgeboren wollen Sid) hiernady in Zukunft achten. 

Der Finanz Minifter. 
In Vertretung: Meinede. 

An 
'immtiche Herren Provinzial-Stener-Direltoren. 

HI. 10762. I. 16853. 

2 

Berlin, den 25. November 1880. 
Rad den Eirkular» Verfügungen vom 4. Februar 1856 und 

22. Dezember 1859 **) haben diejenigen Perfonen, weldhe zum 
Bivil-Supernumerariate bei den Provinzial-Verwaltungäbehörden zu⸗ 
wlaffen werden wollen, zum Nachweiſe ihrer Shulteire dad Zeugnis 
ter Reife für die Prima eined Gymnafiumd oder einer Realſchule 
erfter Ordnung oder aus der erften Klaffe einer Realichule zweiter 
Ordnung beizubringen. 

Im Anichluffe hieran beftimmen wir, daß fortan für die Zus 
— — 

) Lentrbl. d. Unt. Verw. pro 1877 Seite 307. 
) Degi pro 1860 Seite 72. 
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lafjung zum Civil⸗Supernumerariate bei den Provinzial-Berwaltungs: 
behörden dem Zeugniffe der Neife für die Prima einer lateinlofer 
Realihule von neunjährigem Kurſus diefelbe Geltung beigemefjer 
werde, wie dem gleihartigen Zeugnifie der Realſchulen erfter Ord 
nung und der Gymnafien und den Maturitätdzeugniflen der Real: 
Ihulen zweiter Ordnung. 

Dad Königlihe Regierungd » Präfidium erſuchen wir, hierau 
fortan zu achten. 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz: Minifter. 
Graf zu Eulenburg. Bitter. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungs-Träfldenten und 

Regierungs-Präftdien, 2c. ꝛc. 

M. d. J. I A. 8543. 
FM. 1. 16631. II. 167692. II. 14843. 

1 — 

83) Zahlung der vollen etatsmäßigen Zuſchäſſe füt 
nicht vom Staate zu unterhaltende höhere Lehranftal- 
ten feiten8 der Unterhaltungdpflidtigen als Bedin: 
gung unverfürzter. Audzablung der ftaatlihen Bedürf- 

niszuſchüſſe. 

(Eentrbf. pro 1879 Seite 456 Nr. 120.) 

Berlin, den 28. Februar 188. 
Auf den Bericht vom 5. November v. J., betreffend die Erin 

nerungen gegen die Rechnung der ftädtiichen Realſchule zu N. für 
12 April 1879/80, erwidere id dem Königlichen Provinzial⸗Schul⸗ 
follegtum nah Benehmen mit dem Herrn Zinanz-Minifter, dab, da 
die unverfürzte Auszahlung der den höheren Unterricht8- Anftalten 
periodifch bewilligten ftaatliden Bedürfniszufhüffe nah Maßgabe 
der Crläuterungen (sub 2b.) zu dem Vermerk bei Kapitel 124 
Titel 2, 3 und 4 ded Staatdhaushaltd-Etats pro 1. April 1879:80 
ausdrücklich an die Borausfepung geknüpft worden ift, dab von den 
Unterhaltungöpflichtigen mindeſtens die etatsmäßigen Zuſchüſſe zum 
vollen Betrage in die Anftaltöfaffe eingezahlt werden und derjelben 
verbleiben, von der Anordnung, wonach die Stadt N. die im 
Rechnungéjahre 1879/80 von den etatömäßigen ftädtifchen Zuſchüſſen 
zu wenig an die dortige Realfhule gezahlten — Mark nody nach: 
träglih an die Kaffe der genannten Anftalt abzuführen hat, nicht 
abgefehen werden Tann. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Duttlamer. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullolegium zu N. 

U. U. 5130. 
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4) Wahrnehmung des ftaatlihen Aufſichtsrechtes bei 
Sen nicht von Staate Jubventionirten höheren Unter: 
tihtsanftalten in Beziehung auf Feſtſetzung der Etats 

-diefer Anftalten. 

Berlin, den 30. November 1880, 
Dem Königlihen Provinzial: Schullollegium erwidere ich auf 

ten Beriht vom 25. Mai d. & betreffend den Etat der höheren 
Burgerfchule zu N., daß ed einer Genehmigung der Etatd der vom 
Staate nicht fubventionirten ftadtiichen höheren Lehranftalten durch 
das Königlide Provinzial» Schullollegium nicht bedarf, wie bereitd 
in den Cirkular⸗Erlaſſen vom 23. Dezember 1845 (Minifterial-Blatt 
ter inneren Berwaltung de 1846 ©. 7) und vom 26. Januar 1846*) 
antzeſprochen ift. 

Zur Wahrung des übrigens von der ftädtiihen Schuldeputa- 
iien zu N. im vollen Umfange anerkannten ftaatlichen Aufſichts⸗ 
schted genügt es, wenn der von den ftädtifchen Behörden feitgeftellte 
Fat vor Eintritt der Gültigfeitödauer deöfelben dem Königlichen 
Provinzial » Schulfollegium zur Kenntnisnahme mitgetheilt und von 
demjelben nach erfolgter eingehender Prüfung binfihtlih der im 
Auffichtöintereffe zu ftellenden Anforderungen ftillihmweigend oder 
ausdrücklich als zu feinen Erinnerungen Anlaß gebend anerkannt 
xird; find Anftände vorhanden, fo bat das Königliche Provinzial- 
<dulfollegium die Bejeitigung berjelben im Aufſichtswege zu er» 
zzfen, wodurd jedoch die formelle Gültigkeit des Etats nicht in 
Krage geftellt wird. 

Hieraud ergiebt ſich, da eine einfeitige Abänderung des Etats 
uch das Königliche Provinzial: Schulfollegium nicht zuläffig ift, 
'cndern erforderlichenfalld, wie auch binfichtlih der vom Staate ſub⸗ 
rentionirten ftädtiichen Anftalten in der Girkular- Verfügung vom 
9. Auguft v. J.“) ad C. Nr. 5 vorgefchrieben ift, Verhandlungen 
mitden ſtädtiſchen Behörden zu pflegen find; ebenfo ift für die Wahl 
des Schuldieners, die Feftftelung der Dienftinftruftion für denfelben 
tie Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schullollegiums nit 
erforderlih, vielmehr ift auch hierbei nur darauf zu achten, daß 
die ergangenen allgemeinen Beltimmungen beobachtet und daß ſon⸗ 
tige Auffichtöintereffe nicht verlegt werden. 
_. Dad Königliche Provinzial» Schulfollegium wolle die ftädtifche 
Schuldeputation auf deren hierbei zurüderfolgende Vorftellung vom 

. In biefem an bie Provinzial» Schulfollegien ergangenen Erlaſſe iſt be- 
ſtimmt, daß in Anfehung ber nicht vom Staate fubventionirten Gymnaften ſtäd⸗ 
nigen Patronates ber Hegel nach bie formelle Bermögensauffiht der Behörde 
ns auf die Einficht ber Gtats und Rechnungsertrakte beſchränke. 

®) Eentralbl. pro 1879 Seite 456. - 
1881, 26 
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29. April d. 3. in meinem Namen mit entiprechendem Beldeide 
verſehen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
An von Puttkamer. 

das Königl. Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

U. II. 6577. — 

85) Ausſchluß der von der Verlagsbuchhandkung Ad. 
Geſtewitzz empfohlenen deutſchen Aufſätze von Venn aus 

den höheren Lehranſtalten. 
(efr. Centrbi. pro 1879 Seite 353.) 

Berlin, den 29. März 1881. 
Sn einem von der Verlagsbuchhandlung Ad. Geſtewitz in 

Wiesbaden und Leipzig herausgegebenen Proſpektus, VBenn’s 
deutſche Aufſätze betreffend, findet fi auf Seite 1 die Bemerkung: Ä 

„Welchen Anklang die deutihen Auffäpe in der Lehrermelt 
gefunden haben, dafür zeugt der Umftand, daß fie bereits in 
mehr denn 160 höheren Schranftalten ded In⸗ und Aus— 
Ianded obligatoriſch eingeführt find, zulegt auf den höhe: 
ren Kebranftalten in... . Aachen, Berlin, Hannover, Din 
brüd, Stettin, Kaffel, Rotenburg, Bredlau, Trier, Nor 
haufen, Burg, Hildeöheim, Münfter, Landsberg a. d. MW.’ x. 

Obſchon die Unrichtigkeit diefer Behauptung auf Grund te 
im vorigen Sahre veröffentlichten amtlichen Verzeichniſſes der gegen 
wärtig an den preußtihen Gymnaften, Progymnafien, Realſchulen 
und höheren Bürgerfchulen eingeführten Schulbücher“) angenommen 
werden mußte, babe ich gleihmohl dte betreffenden Provinzial: 
Schulkollegien zu einer näheren Berichterftattung in der Sache 
veranlaßt. Aus den nunmehr vorliegenden amtlichen Berichten er: 
iebt fih, daß vorftehende Behauptung der Ad. Geſte witz'ſchen 

Berlagebudhhanblung, ſoweit Ddiesjeitige unter den Provinzial⸗-Schul— 
follegien ftehende höhere Lehranftalten in Frage fommen, in allen 
ihren Theilen niht auf Wahrheit berubt. 

Indem ich daß Königliche Provinzial Schulfollegium hiewen 
zu weiterer Beranlaffung in Kenntnis ’ e, beftimme idy auple- 
daß die erwähnten bentfihen Aufläge auch in Zukunft zur Einfub: 
rung an böberen Schulen nicht beantragt und für Bibliotheken 
höherer Yehranftalten nicht angefhafft werden dürfen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
An von Puttkamer. 

fämmtliche Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

V. I. 682. 

*) Centralbl. d. Unt. Berw. pro 1880 Seite 1. 
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86) Beftimmungen für Konzefliontrung landwirthſchaft— 
iher Privatihulen, Ausſchluß der Berehtigung zur 
Grtbeilung von Qualifikationszeugniſſen für den ein= 

jährigsfreiwilligen Militärdienft. 

Berlin, den 7. April 1881. 
Der Königlihen Regierung eröffnen wir auf die Berichte vom 

21. September und 14. November a. pr., betreffend die Geſuche 
des Kehrerd N. in N. wegen Konzelfionirung einer landwirthichaft- 
ihen Schule, daß für ſolche Privatichulen das in einem Exem⸗ 
sure bier beigefügte Neglement für die Landwirthſchaftsſchulen vom 
10. Auguft 1875 nidht maßgebend fein kann. Died Reglement ift 
mientlich berechnet auf Schulen, ald deren Unternehmer ftädtiiche 
ter Provinzial» Behörden, landwirthſchaftliche Gentralvereine oder 
‚he Korporationen auftreten, weldye die Gewähr bieten, daß die 
ägentlichen Zwede ded Unterrichtes nicht hinter den Privatinterefien 
zes Schulunternehmers zurücgelegt werden fünnen. Nur mit Rüd: 
ht anf dieſe Garantie ift für die Landwirthſchaftsſchulen die Be: 
ehtigung zur Ertheilung von Dualififationszeugniffen zum ein» 
hhrig= freiwilligen Militärdienft ertheilt worden, und würden der 
Ertbeilung einer gleiten Beredtigung an landwirthichaftliche Pri- 
ratichulen ſchwerwiegende Bedenken entgegenftehen. Muß aber von 
Ser Berechtigung abgejehen werden, jo fallen aud alle Gründe 
ient, lanvwirthſchaftliche Privatichulen nach den Anforderungen ded 
‚annten Reglements zu beurtheilen. Für die Konzeffionirung 
Hier Privatſchulen genügen dann vollftändig die Beftimmungen, 
zibe in der Allerhöchften Drdre vom 10. Juni 1834 und in der 
Jntruftion vom 31. Dezember 1839 enthalten find. 

Die angezogenen Vorſchriften find zwar vorzugsmeije für foldye 
Trvatanftalten beftimmt, welche für ee Aulen allgemeiner 
Sidung Erſatz geben follen, diejelben finden aber auch Anwendung 
au Privatfchulen anderer Art. Die durch jene Vorſchriften der 
Schulauffichtsbehörde ertheilte Ermächtigung und zugleich auferlegte 
VLerpflichtung, die wiſſenſchaftliche Befähigung der Unternehmer von 
Patihnlen und der Lehrer an denfelben zu prüfen und nur bei 
einem befriedigenden Ergebniſſe diefer Prüfung die Erlaubnid zur 
Anlegung einer folhen Schule und zwar ftetö widerruflidh zu er» 
tbeilen und die Anftalten jelbft zu beauffichtigen, ift von enticheiden- 
der Bedeutung nicht nur zum Schuge des dabei interejfirten Publi» 
tumd, fondern auch der gleichartigen öffentlichen Anftalten, welche vor 
der nachtheiligen Konkurrenz einer oberflächlichen Privatinduftrie zu 
ſchützen find. Denn die durch ungeeignete Perfonen ungehörig be- 
Iriebene Privatinduftrie im Unterrichte wirkt, wie die Erfahrung lehrt, 
nicht allein auf die Solibität der fraglichen Studien, fondern aud) 

26° 



_386 _ 
auf den Beſuch der zu gründlidem Unterrichte angelegten gleicharti- 
gen öffentlichen Lehranftalten nadhtheilig ein. 

Nah dieſen Grundfägen wolle die Königliche Regierung die 
Geſuche des ıc. N. beurtheilen. 

Der Mintiter der geiftlichen ꝛc. Der Miniſter für 
Angelegenheiten. Landwirthſchaft. 

von Puttkamer. Lucius. 
n 

bie Königl. Regierung zu N. 

M. d. g. A. U. III. 873. 
M. f. L. 4204. 

IV. Seminare, 2c., Bildung Der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältniffe. 

87) Einrihtung eines pädagogifchen Kurfud für evan- 
gelifhe Theologen an den Seminaren zu Bederkeſa 

und Berden. 

(Eentrbl. pro 1877 Seite 230 Nr. 95. — VII. 6 und 8.) 

Nachdem die Schullebrer-Seminare zu Bederfefa und Verden 
bereit3 vor längerer Zeit in den vollen Unterrihtöbetrieb eingetretm 
find. werden an denfelben fortan gleihfalld ſechswöchentliche patı: 
gogiihe Kurje für Kandidaten des evangeliihen Predigtamtes al: 
gehalten werden. Diefe Kurje werden an beiden Seminaren all 
met am zweiten Montage de8 Monatd Oktober ihren Anfın 
nehmen. 

ad U. IH. 53. 

88) Dualififation der Lehrer an Rektoratſchulen 

Berlin, den 7. Dezember 18%. 
Nachdem ih die Anordnung der Erlaffe vom 31. Juli un? 

8. September 1874 — U. II. 3664 u. 4543 —, die Dualififatien 
der Lehrer an ſ. R Rektoratſchulen betreffend, auf Grund der mit 
unter dem 4. Dftober er. vorgelegten Berichte einer eingehenden 
Prüfung unterzogen babe, beftimme ich hiermit Folgendes: 

1) An allen f. g. Rektoratfchulen ohne Unterſchied, ob ihre 
Ziele nur bid Quinta oder bis Obertertia einfchlieglid eines Gym⸗ 
naftum8 oder einer Realſchule I. Ordnung reihen, können aud für 
den Unterricht im Deutſchen, in den fremden Spradyen, der Mathe 
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matif und Geſchichte ebenfowohl pro facultate docendi geprüfte 
!ehrer zugelaffen werden, als ſolche akademiſch oder feminarifttich 
gebildete Kehrer, welche die Mittelihullehrers oder Neltoratsprüfung 
beitanden haben. 

2) Volksſchullehrer, welche die Mittelihullehrer-Prüfung nicht 
beftanden haben, find in der Regel nur für diejelben Fächer und 
für dieſelben Klaſſen zum Unterrichte in derartigen Schulen verwend- 
bar, für weldye fie an höheren Schulen sugelaffen werden. 

3) Inwieweit akademiſch gebildete Männer auf Grund praf- 
tiber Bewährung von der sub 1 geftellten Anforderung der nady- 
täglihen Ablegung einer Prüfung entbunden werden Tonnen, bleibt 
meiner Entſcheidung vorbehalten. 

Nah Borftehendem erjudhe ih Ew. Ercellenz in Erwiderung 
des Berichted vom 6. Oftober cr. ganz ergebenft, die einzelnen Be⸗ 
zitzregierungen mit entiprechender Wetfung gefälligft zu verjehen. 

von Puttlamer. 
An 

tea Königl. Oberpräfidenten ꝛc. zu Koblenz; und in 
glidem Sinne an den Königl. Oberpräfidenten zu 
Rünfter. 

U. 11. 7749. 

89) Statut der Fortbildungsanftalt für Lehrer in 
Königdberg. 

8.1. 

Die Fortbildungdanftalt für Lehrer in Köntgsberg, deren 
Kcften durdy einen Beitrag aus Gemeindemitteln beftritten werden, 
wird von der Stadt-Schul-Deputation geleitet. 

8. 2. 
Zur Theilnahme an dem in ihr ertheilten Unterrichte werden 

ale Volks- und Slementarichullehrer von öffentlichen oder privaten 
Schnlen zugelafjen. 

8. 3. 
Die Gegenftände des Unterrichtes find: 

1. Deutſch, 2. Franzoſiſch, 
3. Engliſch, 4, Matbematif, 
5. Beichreibende Naturwifjenichaften, 
6. Geſchichte, 7. Geographie, 
8. Phyſik und Chemie. 

8. 4. 
Die im $. 3 genannten Unterrichtögegenftände werden in 

kjährigem Turnus gelehrt, fo zwar, daß in jedem Schuljahre in 
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zweien derjelben in je zwei wöchentliden Stunden Unterricht er: 
theilt wird. F 

Beim Beginne eines Kurſus wird ein Lehrplan aufgeſtellt, ir 
welchem unter genauer Berückſichtigung der in der Prüfungdordnun: 
für Lehrer an Mittelfchulen durch die Allgemeinen Beftimmunge 
vom 15. Dftober 1872 für die einzelnen Gegenftände feftgeftellten 
Ziele der zur Behandlung kommenden Stoffe mit Angabe der zı 
Grunde gelegten Bücher genau bezeichnet wird. Diefer Plan mirt 
dem Königlihen Provinzial-Schullollegium zur Reviflon und Be— 
ftätigung vorgefegt, und, nachdem diefe erfolgt tft, den Theilnehmen 
beim Beginne des Unterrichted als Anhalt mitgetheilt. 

| 8. 6. 
Bon der Annahme der den Unterricht an der Anftalt erlbei⸗ 

lenden Lehrer, fowie von jedem Wechſel in dem Perjonal derfelben 
ift dem Königlichen Provinzial-Schullollegium Anzeipe zu maden 
und die Genehmigung dazu einzuholen. 

8.7. 
Einem Kommifjariuß des Königlichen Provinzial: Schulfollegiund 

ſteht das Recht jeberzeitiger Reviſion des Lehrbetriebes in der An: 
ftalt zu und müſſen die Anordnungen diefer Behörde bezüglid ser 
Unterrihtöbetriebeß befolgt werden. 

8. 
Nach Beendigung eineß ehudurſus findet unter dem Vorfife 

ded Kommiffarius des Königlihen Provinzial-Schulfollegiumd fir 
Diejenigen Theilnehmer, welche ed wünſchen, eine Prüfung fall 
durch weldye ermittelt werden foll, ob diejelben den im Unterrikit 
gebotenen Wiſſensſtoff ſich angeeignet und damit in den betreffentr 
Fächern die durch die Allgemeinen Beitimmungen von den Lehrem 
an Mittelichulen geforderten Kenntnifje erworben haben. 

Die Prüfungd-Kommiifion befteht aus dem Koöniglichen Kom 
miffartuß als Vorſitzenden, aus einem Kommiffarius der Et 
Schul-Deputation und dem betreffenden Xehrer, welcher den Unter: 
richt ertheilt bat. 

Die andern Mitglieder der Stadt. Schuls Deputation find der 
Prüfung beizumwohnen berechtigt. Außerdem fann der Koͤniglide 
Kommitfariud auch anderen Perfonen den Zutritt geftatten. -- Tat 
Prüfungd-Modus im Einzelnen wird nad Analogie der in dei 
Allgemeinen Beftimmungen enthaltenen Prüfungsvorihriften tur 
eben denjelben feſtgeſetzt. | 

Auf Grund der beftandenen Hrůfung wird bei Ablegung MM 
Mittelihullehrer- Prüfung den betreffenden Lehrern die Prüfung in 
den bezüglihen Unterrichtögegenftänden erlafien. | 
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Die erworbenen Prädikate werden in dad Befähigungszeugnis 
ald Mittelichullebrer aufgenommen ev. ergänzungdweife nadhgetragen. 

Königsberg, den 14. Februar 1881. 
Stadt-Schul-Deputation. 

Selke. 

Königsberg, den 1. März 1881. 
Vorſtehendes Statut wird hiermit beſtätigt. 

(L. S.) 
Königliche Provinztal-Schultollegium. 

von Horn. 
Ar. 698. S. 

0) Lebensalter für die Zulaffung zur Lehrerprüfung. 

Berlin, den 26. Februar 1881. | 
Nah der Eirkular-Verfügung vom 4. Mai 1876 (Centralbl. 

ter Unt. Verw. S. 286) find die Königlichen Provinztal-Schulfollegien 
ermächtigt, zu der Seminar-Aufnahmeprüfung unter beftimmten 
Vedingungen auch ſolche Präparanden zuzulaffen, welche erft inner: 
balb der nächſten jeh8 Monate nad dem Termine zur Aufnahme 
in da8 Seminar das fiebenzehnte Lebensjahr vollenden. Die dem- 
maß in dad Seminar eingetretenen Zöglinge können nad) Been⸗ 
gung des Ddreijührigen Kurfus von der Abgangsprüfung nicht 
deshalb, weil fie zur Zeit derjelben das zwanzigite Lebensjahr noch 
nicht zurückgelegt haben, auögejchloffen werden, wenn fie den fonftigen 
Anforderungen genügen. 

Es fteht fein Bedenken entgegen, daß die nicht in einem ftaat» 
lihen Schullehrer- Seminare vorgebildeten Lehramtskandidaten be- 
zuzlih ihred Lebensalterd bei Zulaflung zu der Lehrerprüfung nad) 
dem gleichen Grundfage behandelt werden. 

Auf den Beriht vom 26. v. M. überlafje id daher dem König- 
lihen Provinzial» Schultollegium, in diefem Sinne über die Zu:- 
lafjung der Bewerber N. und N. zu bee am — zu N. ftattfinden- 
den Lehrerprüfung Seinerjeitö zu entjcheiden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
das Konigl. Provinzial⸗Schullollegium zu N. 

U, DL 205. 



91) Ueberſicht über die im Kalenderjahre 1880 in der Rhein 

(Centrbt. pre I 

Drt Art 

der der 

Brüfung. Prüfung. 

.[ Yaden .. IKommilfiondprüfung 

„| Soblen; .. ja. Entlaffungsprüfung 
b. für Erterne 
c. katholiſcher Kurſus N———— 1 —-—- 

3.1 Coͤln ... la. Entlaffungsprüfung an der 
ſtädtiſchen Töchterſchule 

b. Kurſus für Elementarleh⸗ 
rerinnen und Externe 

4.| Düſſeldorf. a. Entlaſſungsprüfung an de 
Siena — >. _l--- 

b. für Erterne 3 

5.| Düffeldorf. |Kommiffionsprüfung am Kur- 
us für kath. Aſpirantinnen — 

Elberfeld . Entlaſſungsprüfung _ 

Kaiſerswerth [Entlaffungsprüfung _ ——1-— —-- 

Neuwied... Entlaſſungsprüfung | 

Saarburg. |a. OnttaTungepräfung am Koͤ⸗ 
nigl. Zehrerinnen- Seminar | — ——I—|— —|—- _{ 

ze m na 5 

Externe — | 

10.| Zanten ... |&ntlaffungäprüfung am Kö» 
nigl. Rehrerinnen-Seminar —— — J _- 

3 42 
4 2 2 

Summa 
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wwinz geprüften Schulvorfteherinnen und Lehrerinnen. 
Be 650 Rr. 137.) 

Summe der Ge 

198) 
1 1221 
143 15 275 218 
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92) Befähigungszeugniſſe aus der Turnlehrerprüfun 
im Jahre 1881. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 585 Nr. 116.) 

Berlin, den 21. April 188! 
In der am 28. Februar, 1. und 2. März d. 3. zu Berli 

abgebaltenen Turnlehrerprüfung haben das Zeugnis der Befähigun 
au eeitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichts » Anftalte 
erlangt: 

1) Auft, Studirender zu Breslau, 
2) Begemann, Gpmmnafiallehrer zu Altona, 
3) Fa Kandidat ded höheren Schulamted zu Inowrazlaw, 
4) Dabertow, Studirender zu Berlin, 
5) Dickhaut, Elementarlehrer zufteuweilnan, Reg. Bez. Wiesbader 
6) Ebert, Studirender aus Züllichau, 
7) van Emden, Stubdirender aus Aurich, 
8) Engels zu Bonn, 
9) Fehrs, Elementarlehrer zu Hobenfelde bei Hamburg, | 

10) Grüber, Borjhullehrer an der Gewerbejhule zu Remiket 
11) Hanel, Studirender zu Bredlau, | 
12) Hellgremwe, Studirender zu Berlin, | 
13) Kirſch, Clementarlehrer zu Kottbug, ' 
14) Koh, Studirender aus Xilfit, 
15) Kopp, Studirender aus Freienwalde a./D., 
16) Koſſag, Glementarlehrer zu Groß-Lichterfelde, Kreis Zelten 
17) Kramer, Studirender zu Bredlau, 
18) Dr. Kynaft, Kandidat ded höheren Schulamted zu PBredla 

jebody mit Ausſchluß der Befähigung für die oberen Kal 
böberer Schulen, 

19) Xebr zu Berlin, 
20) Ripke, Kandidat des höheren Schulamteß zu Bredlau, 
21) Schüler, Clementarlehrer zu Züllichau, 
22) Wagenſchütz, Studireuder aus Glinken in Oftpreußen, 
2 Wantel, Elementarlehrer zu Hüttengejäß, Kreid Hanan, 
24) Wegener, Kandidat des hoheren Schulamted zu Anklam, 
25) Wietig, Clementarlehrer zu Magdeburg und 
26) Wunderlich, Studirender aus Ulm. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Srotr. 

Bekanntmachung. 

U. III. b. 5916. 
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93) Neuer Kurfusß in der Turnlehrer-Bildungsanftalt. 

(Eentrbl. pro 1880 Seite 454 Nr. 65.) 

Ä Berlin, den 9. März 1881. 
In der Königlihen Zurnlehrer-Bildungdanftalt bierfelbft wird 

zu Anfang Oktober d. 3. ein neuer ſechsmonatlicher Kurfus eröffnet 
werden. 

Für Die Anmeldung und die Aufnahme find die Beftimmungen 
der diesfeitigen Girkular-Verfügung vom 20. März 1877 und der 
Anlage derjelben maßgebend. 

Die Königliche Regierung 2c. veranlaffe id, dieſe Anordnung 
in Ihrem Bermwaltungdbezirke in geeigneter Weiſe befannt zu machen, 
und über Die dort eingebenden eldungen bis zum 1. Auguft d. J. 
a berichten. Wenn feine Anmeldungen zu bewirken find, erwarte 
id gleichfalls Anzeige. 

An 
ümmtlihe Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial⸗ 
Schulkoſllegium hier, die Köonigl. Konfiflorien in der 
vrovinz Hannover und ben Königl. Ober - Kirchenrath 
wu Nordhorn. 

Abſchrift erhält das Königliche yeoingial Scultollegium zur 
Rahriht und gleihmäßigen weiteren Beranlaffung. 

Auch jept wieder ift thunlichſt dafür zu forgen, daß fir höhere 
Unterrihtöanftalten und für Schullehrer- Seminare, an weldyen be» 
iihigte Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächſten Kurfus 
angemeldet werden. i 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Erotr. 

An 
\iumtliche Königl. Provinzial-Schnlkollegien. 

U. II. b. 3578. 
— 

4) Abhaltung von Turnkurſen für im Amte ftehende 
Slementarichrer während ded Jahres 1881. 

(Eentrbf. pro 1880 Seite 302 Nr. 51.) 

Berlin, den 3. März 1881. 
Während des laufenden Jahres joll wiederum in jeder Provinz 

ein vierwöchentlicher Turnkurſus für im Amte ftebende Volksſchul⸗ 
Ihrer abgehalten werden. Kür die Einrichtung diejer Kurje find 
die früher getroffenen Anordnungen maßgebend, und verweife ich in 
diefer Beziehung namentlid auf die Girkular- Verfügungen vom 
29. Mat 1875 (Gentralblatt für die Unterrichts⸗Verwaltung pro 
1875 Seite 408) 18. Februar und 16. März 1876 (Centralblatt 
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pro 1876 Seite 180 und Seite 292). Im Sinne derfelben hat 
die Königliche Regierung ıc. wegen Betheiligung von Lehrern de 
dortigen Verwaltungsbezirkes an dem Kurfud das Weitere anzu 
ordnen und bezw. mit dem Königlichen Schulkollegium der Provinz 
zu vereinbaren. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen, bie Königl. Konfiftorien 

in ber Provinz Hannover und den Königl. Ober⸗Kirchen⸗ 
rath zu Nordhorn. 

Abichrift erhält dad Königliche Provinzial» Schulkollegium zur 
Nachricht und weiteren Beranlaffung. 

Der Koftenbedarf tft zunächft überfhläglih zu ermitteln un 
die Ueberweiſung desjelben vor Beginn des Kurfus bei mir zu be 
anfragen. 

en mit Abhaltung des Kurjus zu beauftragenden Seminat⸗ 
lehrer wolle das Königliche Provinzial-Schullollegium im Beziehunz 
auf den Gang ded Kurſus, die Vorträge und Uebungen mit In 
weijung im Sinne der bießjeitigen Girkular - Verfügungen vom 
11. März 1874 (Gentralblatt Seite 294) und vom 29. Mai 1875 
(Sentralblatt Seite 410) verjehen. 

Demnädft erwarte id Einreihung des Berichtes und der fa 
tiftiichen Nachrichten über den Kurjuß. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial-Schuflollegien. 

U. III. b. 5303. 
— 

95) Geltungsdauer der Retourbillets für die Zheil- 
nehmer größerer Berjammlungen, jpeziell der Lehrer 

fonferenzen. 

Berlin, den 26. Februar 1881. 
Der Herr Minifter der öffentlichen Arbeiten bat mir mitge 

theilt, daß er die Königlien Eitenbahn- Direktionen ermächtigt hate, 
ohne jeine ausdrückliche Anweiſung die Geltungddauer der Retour: 
billet8 für die Theilnehmer größerer Verſammlungen auf Antray 
der betreffenden Borftände oder Comités angemefjen zu verlängern, 
wenn eine derartige DBerkehrderleichterung von dem Herrn Ober⸗ 
räfidenten derjenigen Provinz, in welder die Berfammlung abge: 

Falten werden joll, im öffentlichen Jutereſſe unterftügt wird. 
Indem id) Ew. Ercellenz hiervon ganz ergebenft in Kenntnit 

ſetze, erſuche ich Sie, die Gewährung von Berlehröerleihterungen 
für die in Gemäßheit meiner Cirkularverfügung vom 20. September 
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„2. — U. III. a. 16620 —*) eingerichteten Konferenzen an den 
Shullehrer-Seminaren nad) Möglichkeit herbeizuführen. Bezüglich 
uderer Vereine und Berfammlungen wollen Ew. Excellenz gefälligft 
in jedem einzelnen alle Shre Maßnahmen davon abhängig machen, 
h von jenen eine wirkſame Förderung des Volksſchulweſens zu 
emarten ſei oder nicht. 

von Puttfamer. 
Au 

umtfide Derren Ober- Präfibenten. 

C. III. a 18449. 

% Geſetz, betreffend Abänderungen ded Geſetzes über 
tie Erweiterung, Umwandlung und Neuerridtung von 
Sittwen- und Waiſenkaſſen für Slementarlebrer vom 
3 Dezember 1869 (Gej.-Samml. von 1870 ©. 1), ſowie 
Ausdehnung dieſes Geſetzes aufden Kreid Herzog- 

thum Lauenburg. Bom 24. Februar 1881.”*) 

Bir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
terdnen, mit Zuftimmung beider Häuſer ded Landtages der Mon= 
hie, was folgt: 

Artikel 1. 
An die Stelle des im $. 2 des Geſetzes, betreffend die Erwei⸗ 

teunz, Umwandlung und Neuerrichtung von Wittwens und Waifen- 
"Ten für Glementarlehrer vom 22. Dezember 1869 (Geſetz⸗-Samml. 
:n 1870 ©. 1)***) beftimmten Minimalfaged für die Penfionen 
der Hinterbliebenen der öffentlihen &lementarlehrer von einhundert 
rad funfzig Mark tritt vom 1. April 1881 ab der Minimaljag von 
weihundertfunzig Mark. 

Artikel 2. 
Mai 8. 9 des Geſetzes vom 22. Dezember 1869 wird aufge: 

Artikel 3. 
Das Geſetz vom 22. Dezember 1869, betreffend die Erweiterung, 

Ummandlung und Neuerrihtung von Wittwen - und Waiſenkaſſen 
rur Blementarlehrer, wird auch auf den Kreis Herzogthum Lauenburg 
ausgedehnt und tritt dajelbit gleichzeitig mit dem vorliegenden Ges 
ieße in Kraft. 

Artikel 4. 
Bon dem Geltungdberetch dieſes Geſetzes find die Kaflenbezirke 

der Grafihaften Wernigerode, Stolberg» Stolberg und Stolberg: 

*) Eeutrhl. pro 1880 Seite 646. 
*2) verkündet durch die Sefeß-Sammlung für die Königl. Preußiſchen Staa⸗ 

ven pro 1881 Nr. 6 Seite 41 Nr. 8762. 
”°°, Gentrafbi. ber Unt. Verw. pro 1869 Seite 745. 
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Rosla, der Städte Berlin, Hannover, Frankfurt a. M. und Greifswilt 
bis auf Weiteres ausgeichloffen. Die Einführung des Geſetzes in die vor⸗ 
bezeichneten Kaſſenbezirke bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten, 

Urkundlih unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und 
beigedrudtem Königlichen Infiegel. | 

Gegeben Berlin, den 24. Yebruar 1881. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf zu Stolberg v. Kameke. Graf zu Eulenbury 

Maybach. Bitter. v. Puttlamer. Lucius. 
Friedberg. v. Böttider. 

97) Snftruftion zur Ausführung des Belegen vor 
24. Februar d. $. über die Clementarlehbrer-Wittwen 

und Waiſenkaſſen. 

Berlin, den 22. Marz 1881. 
Durch das Geſetz vom 24. Februar er., betreffend die Abände 

rungen des Geſetzes über die Erweiterung, Umwandlung und Ne 
errichtung von Wittwen- und Watjenfafjen für Clementarlehrer vem 
22. Dezember 1869 — Gel. Samml. von 1870 &. 1 —, jene 
die Ausdehnung dieſes Gejeged auf den Kreis „Herzogthum Lauer: 
burg“ ift der den Wittwen und Waifenfamillen von Elemertat⸗ 
lebrern zu gemährende Minimal-Penfiondjap vom 1. April er. ab 
auf jährlih 250 Mark erhöht worden. Durch dasfelbe Geier it 
ferner in Folge Aufhebung ded 8.9 des Geſetzes vom 22. Dezemtrr 
1869 beftimmt, daß fämmtlihe Einnahmen der Glementarlebur 
MWittwen- und Watfenkaffen, foweit e8 ſich nit um Geſchenke un 
Bermächtniffe handelt, über deren Verwendung anderweit beftimmi 
ift, zur Dedung der laufenden Audgaben verwendet werden koͤnnen 
Steigern ſich diccan auch die disponiblen Mittel der einzelnen 
Kaffen, jo wird denjelben doch in dem dortigen Regierungdbeilrk 
nod ein nicht unerheblicher —— Erfüllung des geſetzlich tet: 
geſetzten Minimalſatzes von 250 Mark jetzt reſp. fpäter aus der 
Staatskaſſe zugewieſen werden müffen. Letzteres Tann jedoch et 
erfolgen, nachdem die Einnahmen der Kaſſen auf die im F. 3 det 
Geſetzes vom 22. Dezember 1869 vorgejehenen Marimalbeträx 
erhoben worden find. Ic ordne daher an, daß vom 1. April er. 
ab außer den nad $. 4 des Geſetzes vom 22. Dezember 1869 iu 
erhebenden Kommunalbeiträgen im dortigen Regierungsbezirke, 1 

. weit died nicht ohnehin ſtatutariſch vorgeichrieben ift: 
1) von jeder in dem Bereiche der Kaffe befindlichen Lehrerftelle 

ein Sabreöbeitrag von 15 Mark zur Kaffe zu zablen tft; 
2) daß alle Kaffenmitglieder bei ihrer erften definttiven Anftel- 

lung ein Antritt$geld im Minimum von 24 Mark, 
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3) und daß die offentlichen Elementarlehrer bei Gehattöverbefle- 
rungen, die ihnen zu Theil werden, einen einmaligen Beitrag 
babe %/ des Jahresbetrages der Berbefjerung zu entrichten 

Hierbei made ich darauf aufmerliam, daß nach dem Gelege 
ter Staat nur injoweit zu Zufhüffen für die Clementarlehrer- 
Suwen⸗ und Waiſenlaſſen verpflichtet ift, als e8 fi) Darum handelt, 
«n Rittwen und Waiſen der öffentlihen Elementarlehrer, 
z::Ce das Anrecht auf eine Minimalpenfion von 150 Mark nad 
“m Geieße vom 22. Dezember 1869 haben, eine ſolche im Betrage 
::ı 250 Mark fortan zu gewähren, und daß auch für diefe in dem 
Izsnahmefalle der Verficherung einer zweiten oder weiteren Penfion 
zı eine Penfion in dem beregten DMinimalbetrage von 250 Mark 
::5it werden darf. Es folgt daraus, dab die Anrechte auf 
„ienen derjenigen Wittwen und Waiſen, deren verftorbene Ehe» 
en und Bäter den Kaffen nicht als öffentliche Elementarlehrer 
au als &meriten dieſes Standes angehört haben, nur nad den 
-zylihen Vorſchriften der Kaflenitatuten bemeſſen werden dürfen. 
.: Berhältniffe fomohl der bereitd in eine Penfiondberehtigung 
retenen Wittwen und Waiſen ald audy der Kafjenmitglieder der 
:rmwähnten Kategorie find deshalb unter Mitwirkung der Kaffen- 
zatoren hinfichtlich der fünftigen Berechtigungen und Berpflid- 
zen bejonderd zu ordnen. 

zerner weiſe ich die Königliche Regierung an, zur Erfüllung 
:$ Gefeped vom 24. Februar cr. den nad dem Geſetze vom 
. Dezember 1869 biöher zu einer Minimalpenfion von 150 Marl 
»tehtigten und zum dortigen Bezirke gehörigen Wittwen und 
Sctien verftorbener &lementarlehrer eine Penſion von jährlid 
) Mark, geidhrieben: „Zwei Hundert Fünfzig Marl”, in den 
ariſch feltgeftellten Terminen aus der Elementarlehrer⸗Wittwen⸗ 
2 Bailenfaffe des dortigen Bezirkes zahlen, den aus den Eins» 
Amen diefer Kaffe nicht zu dedenden Betrag der Audgabe aber 
::3 Ihrer Regierungdhauptfaffe erftatten und in der Rechnung der 
:orliden und Unterrichtd- Verwaltung für 1. April 1881/82 ff. 
ter Kap. 124 Tit. 8 ald Mehraudgabe nachweilen zu laflen. 
Als felbftverftäandli bemerfe ih noch, daß dad vorhandene 
Tırital umter feinen Umftänden zur Dedung laufender Ausgaben 
"rwendet werden darf. 

Die in den Berfügungen vom 31. Sanuar 1870 (1893. U.) 
:ıt 2. Juli 1872 (U. 20839.)*) vorgeſchriebene Einreihung der 
Sauptergebniffe der Jahresrechnungen hat nach wie vor alljährlid) 
ad zwar fpäteftend bis zum 1. Zuli j. S. unter ſummariſcher Auf: 
"rung des Kapitalbeftandes nad) einem nominellen, wie nad) 

Tentralbl. pro 1870 Seite 154; pro 1672 Seite 303. 
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feinem Kourswerthe zu erfolgen. Außerdem aber bat die we 
lihe Regierung im Juli und Oktober dieſes Jahres den im 1. r \ 
bis Ende des 2. Quartales des Rehnungdjahres auf Kapitel 12 
Titel 8 zur Anweiſung gelangten Betrag ſowie diefen Betrag fi 
das ganze Etatsjahr 1881/82 bis fpäteftend zum 1. Maik. I. mittel 
Berichte anzugeben, eventl. eine Balat-Anzeige zu erftatten. Für d 
Zukunft, d. h. vom 1. April 1882 ab bedarf es neben der Borlegun 
der Hauptergebnille des Rechnungsjahres zum 1. Juli jedes Jahr 
nur noch des vorſtehend für den 1. Mat geforderten Berichtes reii 
der Bakat- Anzeige. Unabhängig von diefen, dad Rechnungsweſen dı 
Kaflen betreffenden Anzeigen, erwarte ich binnen 3 Monaten Beni 
über die ſachliche Drönung der dur das Eingangs erwähnte Geſe 
nothwendigen Neuordnung der in Rede ftehenden Berhältniffe | 

An 
die Könige. Regierungen zu N. N. 

Abichrift hiervon erhält die Königliche Regierung zur Kennt: 
niönahme und gleihmäßigen Nachachtung. | 

Db die Erhöhung der Leiftungen der SKaflenmitglieder auf da 
geſetzliche Marimum aud dort ganz oder theilweiſe erforderlich ic 
wird, hängt von dem techniſchen Gutachten ab, welches ich bezüglid 
der dortigen Kaffe auf Grund der mitteld Erlafied vom 8. v. M. 
eingeforderten Unterlagen herbeiführen werde. Empfehlen dürfte rt 
fi jedoch, vom 1. April d. 3. ab die vollen Beiträge ıc. vorbebilt: 
lih der Rüderftattung refp. Anrechnung auf die fpäteren, ib 
Höhe nad) erft im Laufe dieſes Jahres feftzuftellenden Beiträge ı 
erheben, da fonft der Fall leicht eintreten könnte, daß die Lebır 
zur nadträglihen Zahlung reſp. Ergänzung der Leiftungen beran 
ezogen werden müßten. Sch überlaffe der Königlichen Regierung 

Dierhber zunächſt Die Kaſſenkuratoren zu bören. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierungen zu N. N. ıc. 

G. III. 931. N 

98) Feſtſetzung des Betrages der Unterftügung eine! 
mit Dienftentlaffung beftraften Lehrers, weldem di 

entſcheidende Diöziplinarbehörde einen Theil des regle 
mentömäßigen Penftondbetrages auf Lebenszeit ede 

auf gewiffe Sabre als Unterftügung zugeſprochen hal 

. Berlin, den 26. März 1881 
Auf den Bericht vom 12. v. M. wegen der lebentlänglide: 

Unterftüßung im Betrage von zwei Dritteln ber gefeplichen Penfion 
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welhe dem aus dem Amte entlaffenen Lehrer N, zu NR. nad dem 
Beihluffe des Königlichen Staatd-Miniftertumd vom 10. Dezember 
?.3. zu gewähren ift, erwidere ich der Königlichen Regierung unter 
Sinweitung auf die Erlaffe vom 9. Auguft 1819, 17. Auguft 1835 
und 10. April 1840 — v. Rönne Volksſchulweſen S. 540, 541 
und 542 —, vom 10. Januar und 21. Mai 1859 — Gentralblatt 
1859 S. 115 und 435 —, 20. DOftober 1863 — Centralblatt 1863 
2.616, — 6. November 1867 — Gentralblatt 1867 S. 699 — und 
16. November 1867 — Centralblatt 1868 ©. 223 —, daß unter 
kr gejeplichen Penftion eined Schullebrerd im dortigen Verwaltungs⸗ 
dezirke, für welchen befondere gejeßlihe Beftimmungen über die 
Venfionirung von Schullehrern nicht beftehen, diejenige Penfion zu 
rerſftehen ift, welche nad den gedachten Erlaſſen die Königliche 
—— als Schulauffichtsbehoͤrde in beftimmtem Betrage feſt⸗ 
pen bat. 
Benn nun in dem erwähnten Beſchluſſe des Königlichen 

Staats-Miniſteriums verordnet worden ift, daß dem ıc. N. zwei 
Trittel der gefſetzlichen Penfion als Unterftügung auf Lebenszeit 
sewährt werden fol, jo bat die Königliche Regierung fi nad 
Anleitung der obigen Erlaſſe darüber ſchlüſſig zu machen, in weldyem 
Betrage dem ıc. st. wenn der Fall feiner Cerfegung in den Ruhe⸗ 
Yand mit Penfion zur Zeit der Publilation ded Beſchluſſes vom 
10. Dezember v. J. vorgelegen hätte, eine Penfion zu gewähren 
«wejen fein würde. Dabei muß davon abgeſehen werden, diejen Be- 
ag um de&halb, weil der ıc. N. im Disziplinarwege aus dem Amte 
ztlaffen worden ift, verhältnismäßig geringer zu bemefjen; denn 
me Dienitvergeben find durch die Dienftentlaffung und den damit 
serbundenen Verluſt des Penſionsanſpruches gejühnt. 

Daß bei Bemeſſung des Betrages der Penfion, welche dem 
x. N. im Falle feiner Emeritirung zu gewähren geweſen ſein würde, 
nach Analogie des Geſetzes vom 27. März 1872, betreffend die 
Penſionirung der unmittelbaren Staatsbeamten, verfahren werden 
müfſſe, ift nach dem Vorbemerkten nicht richtig. Nah Lage der 
Sache würde es keinem Bedenken haben unterliegen können, für 
den Fall der Emeritirung des ıc. N. deſſen Ruhegehalt auf mehr als 
‚in Drittel des Dienfteinlommend feiner Stelle und felbft auf einen 
nch höheren Betrag feftzujehen, ald auf welchen ein zu penfionirender 
unmittelbarer Staatöbeamter nady dem Geſetze vom 27. März 1872 
Anſpruch haben würde. 

Nach diefen Geſichtspunkten wolle die Königlihe Regierung 
wegen der in Ausführung des Beichluffe des Königlichen Staats: 
Ninifteriumd vom 10. Dezember 1880 dem ıc. N. zu gewährenden 
lebenslänglichen Unterftübung im Betrage von zwei Dritteln der 
geieglihen Penfion Feftjegung treffen. Dieſe Unterftügung tft aus 
tm Einkommen der Stelle zu entnehmen und leptered dem ent- 

1581. 27 
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ſprechend, inſoweit ed alddann nidht mehr für auskömmlich zu er: 
achten ift, zu ergänzen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

von Puttkamer. 
An 

die Königliche Regierung zu N. 

U. III. & 11449, 

V. Volksſchulweſen. 

99) Bewilligung von Staatsmitteln zur Hebung der 
wirthſchaftlichen Lage in den nothleidenden Theilen des 

Regierungsbezirkes Oppeln. 

Dur Geſetz vom 23. Februar 1881 (Gel. Samml. Seite 23: 
ift der Königlihen Staatöregierung eine Summe bid zu fechözehn 
Millionen Mark zur Verfügung geftellt worden, um behufs Hebun: 
der wirtbichaftlichen Lage in den nothleidenden heilen des Regie 
rungsbezirkes Oppeln zu verjchiedenen bezüglichen Zweden die Mittel 
zu gewähren, unter Anderem nad) $. 1 
Nr. 4 zur Förderung des gewerblichen Unterrichted und der Hunt 

induftrie, 
Nr. 6 zur Begründung neuer Sculftellen und zu Beihülfen für 

Schul-Reus und Erweiterungdbauten; 
und zwar fann | 
ad Nr. 4 gemäß $. 8 Nr. 2 zur Förderung einzelner landwirtt: 

ſchaftlicher Kulturzweige, indbejondere des Flachsbaues, ſewie 
zur Foͤrderung des gewerblichen Unterrichtes und der Hankir: 
duftrie eine Summe bis zu 150 000 Mark verwendet werben. 

zu den unter Nr. 6 angegebenen Zweden gemäß $. 10 eine Summe: 
biö zu einer Million Mark ohne Auflage der Rückgewähr ver: 
wendet werden. 

100) Bermeidung einer Störung des Unterrichtsbe« 
triebed durch Theilnahme Preußischer Volksſchullehret 

an der Lehrerverſammlung zu Karlsruhe. 
(efr. Centrbi. pro 1576 Seite 301 Nr. 122.) 

Berlin, den 29. April 1881. 
Deffentlihen Nachrichten zufolge wird die fogenannte Allgemeine 

Deutſche Lehrerverfammlung am 7. und 8. Juni d. 3. in Kurlk 
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rube ihre 24te Zufammenkunft abhalten. Nah den Ergebniffen, 
melde die vorangegangenen Verſammlungen geliefert haben, und in 
der Vorausficht, daß die bevorftehende Berfammlung auch von Preu⸗ 
kiichen Volksſchullehrern wird bejucht werden, nehme ih Beranlaf: 
tun, darauf aufmerkſam zu maden, daß durch die Theilnahme an 
terartigen dem eigentlichen Berufe der Lehrer fremden Vereinigungen 

‚tr regelmäßige Unterrichtöbetrieb in der öffentlichen Bolksfchule 
unter feinen Umftänden eine Störung erleiden darf. 

Ich ordne daher hierdurch an, daß feinem die erwähnte Ber: 
iummlung bejuchenden Lehrer zu dem gedachten Zwede ein über 
te Pfingitferien binausreihender Urlaub zu ertheilen ift. Viel— 
mehr ijt ftreng darauf zu halten, dab der Echulunterriht überall 
tert nah Schluß der Pfingftferien wieder aufgenommen werde. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
amtliche Schulauffihtsbehörben (Negierungen, Provinziale 
Schuffollegium in Berlin, Konfiftorten im Sanndverfchen). 

U. OI.a. 13060. 

öl) Bermeidung der Einführung von Shulbüdern aus 
Aula des Anerbietens von Beiträgen aus dem Abjape 

derfelben zu humanitären Zweden. 

Frankfurt a./D., den 15. November 1880. 
In Berfolg unferer Cirkular-VBerfügung vom 28. Auguft d. J. 

sn wir Ew. Hochwürden und Hochehrwürden die beftimmte Er- 
rartung zu erkennen, dab die Verbreitung von Schulbücdern in 
keinem Falle von Ihnen mit der Nebenrüdfiht unterftügt werden 
wid, um feitend der Verlagsbuchhandlung etwa in Ausficht geftellte 
und nah Maßgabe des vermittelten Abſatzes zu beredhnende Geld» 
beträge für irgend welde humanitäre Zwede zu erlangen. Sie 
wollen vielmehr Anerbietungen der Art, wie fie mit Beziehung auf 
das ıc. Buch von der Verlagsbuchhandlung thatſächlich gemacht und 
auch über unfern Bezirk bin verbreitet worden find, durch gänzliche 
Nichtbeachtung die gebührende Zurückweiſung zu Theil werden laffen 
ind jorgfam darauf achten, daß jeitend der Lehrer und Lokalbehörden 
tet der Cinführung neuer Schulbücher, weldye übrigend niemals 
ehne unjere zuvor eingeholte Genehmigung erfolgen darf, lediglich 
ahliche und in den Bedürfniffen ded Unterrichted begründete Rüd- 
Nöten als entſcheidend für die zu freffende Auswahl feitgehalten 
werden. " 

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirhen- und Schulmefen. 
An 

fimmtlihe Herren Sreis-Schulinfpeltoren des Bezirke. 

_— 27* 
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102) Beihaffung der Koften fürden Handarbeitsunter 
rihtinder Schule. Gewährung von Staatöbeihülfen 
zur Beſoldung der ordentlihen Lehrer zudem Iwedeı, 
die unvermögenden Schulunterhaltungepflidtigen da: 
durch in den Stand zu fegen, die NRemuneration der 

Handarbeitälehrerin jelbft aufzubringen. 

(Centrbl. pro 1876 Zeite 190; pro 1877 Seite 115.) 

Berlin, den 9. März 1881. 
Auf den Beriht vom 31. Dezember v. 3. erwidere ih der 

Königlihen Regierung unter Hinweifung auf die Cirkular-Erlaſſe 
vom 5. Mai 1869 unter Ila. (Centralblatt 1869 S. 271) un 
27. Mat 1873 (Centralblatt 1873 S. 346), daß die unmittelbare 
Gewährung von Staatdbeihülfen für den Unterriht in den weiblichen 
Handarbeiten abgelehnt werden muß. Die Köntglihe Regierung 
ift daher nicht ermächtigt, in Ermangelung anderer Fonds, für ter 
gedachten Zwed Bewilligungen aus den zu ihrer Verfügung ftehenten 
Bonds zu Beihülfen zuden Stellengehältern der an den Volksſchulen 
angeftellten Lehrer und Lehrerinnen eintreten zu laffen. Ebenſoweniz 
fönnen die Eriparniffe bei den in Rede ftehenden Fonds für Bert: 
ligungen gedadhter Art in Aniprudh genommen werden. Smduftrie 
lehrerinnen find lediglich aus Gemeindemitteln zu remuneriren und 
nur fomeit dadurd die Leiſtungskräfte der zur Beitreitung Ir 
Scultunterbaltungdfoften Verpflichteten erweislich der Art gejgmitt 
werden follten, daß fie die Gehälter der ordehtlichen Behrer wicht 
mehr zu deden vermögen, würden zur Sicherung angemeflnt 
Bejoldungen der ordentlihen Lehrer und Lehrerinnen aus den u 
dieſem Zwede verfügbaren Fonds widerruflihde Staatöbeihülfen zu 
bewilligen fein. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

die Könige. Regierung zu N. 
U. III. a. 10114. 

Perfonal: Veränderungen, Titel: und Ordens : Verleihungen. 

A, Behörden. 

Dem vortragenden Rath im Minifterium der geiſtlichen ıc. Ange 
fegenbeiten, Feldpropft der Armee, Ober- Konftttorialrath und He’ 
prediger D. theol. Thielen tft die Erlaubnis zur Anlegung dit 
Komthurkreuzes erfter Klaffe des Großherzoglich Badiſchen Ordens 
vom Zähringer Löwen jowie ded Komthurkreuzes erfter Kluft 
des Herzegi Sachſen⸗Erneſtiniſchen Hausordens ertheilt, — der 
Geheime Regierungs⸗ und vortragende Rath Raffel in demielben 
Miniſterium zum Geheimen Ober⸗Regierungs⸗Rath, und der Kant: 
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rath Kammerherr Graf von Bernftorff zum Geheimen Regie- 
rung» und vortragenden Rath in demfelben Dtinifterium ernannt, 

ter Seminar⸗Direktor Seidel zu Reichenbach D.X. zum Regierungs- 
wıd Schulrath ernannt und der Regierung zu Bredlau überwiefen, 

st Seminar-Direltor Dr. Schumann zu Alfeld zum Regierungs- 
und Schulrath ernannt und der Regierung zu Trier überwieien, 

dem Univerfitätd-Richter, Syndikus der Mittelmärkiſchen Ritterfchafts- 
Direftion, Geheimen Zuftizratb Schulz zu Berlin der König- 
ihe Kronen-Drden dritter Klaffe verliehen, 

tem Kreis Schulinipeltor, Superintendenten und Pfarrer Herbſt 
u Lauchſtädt im Kreife Merjeburg der Rothe Adler» Orden 
sierter Klafſe verlieben, 

:t fommiflariihe Kreis-Schulinipeltor, Seminarlehrer Mundt zu 
Jüliſch zum Kreid-Schulinipeltor ernannt worden. 

B. Unipverfitäten, techniſche Hochſchulen ꝛc. 

Ta ordentl. Profefl. Dr. G. Schwalbe an der Univerſ. zu Jena 
# zum ordentl. Profefl. in der medizin. Fakult. der Univerſ. zu 
Königöberg i. Prh. ernannt, 
der Univerfität zu Berlin ift der dirigirende Arzt ded Kranfen- 
kauied Bethanien zu Berlin, Dr. E. Rofe zum ordentl. Hono- 
rar-Profefl. in der medizin. Fakult, der Privatdoz. Dr. Ewald 
zu Berlin zum anßerordentl. Profeff. in der medizin. Fakult, — 
!ır Direktor ded ftatiftiichen Bureaus der Stadt Berlin, Regie- 
angsrath a. D. Böckh, und der Privatdoz. Dr. Didenberg 
:ı Berlin find zu außerordentlihen Profefjoren in der philoſoph. 
xalult., — der Privatlehrer Roffi zu Berlin ift zum Leltor der 
"ılieniichen Spradhe an der Univerf. ernannt, 

:: 2er Univerfität zu Greifswald ift der Privatdoz. Dr. Koſch⸗ 
2ig zum ordentlichen Profeffor in der philoſoph. Fakult., die 
frivatdogenten Dr. Barnhagen zu Greifswald und Dr. Cred- 
zer zu Halle a. d. S. find zu außerordentlichen Profefjoren in 
terielben Fakultät ernannt, 

: der Univerfität zu Breslau ift der Landgerichtsrath Freiherr 
ven Stengel zu Straßburg i. Elf. zum ordentl. Profeſſ. in 
der jurift. Fakult. — der Privatdoz. Dr. Grüpner zu Breslau 
‚um außerordentl. Profefl. in der medizin. Fakult. — der orbdentl. 
Profefl. an der Akademie zu Hohenheim, Dr. Funke zum ordentl. 
Profefl. und der Dr. Holdefleik zum außerordentl. Profeſſ. in 
der philoſoph. Fakultät ernannt, 

x ber Univerfität zu Halle a. d. ©. tft dem ordentl. Profeſſ. Dr. 
Fitting in der juriſt. Fakult. der Charakter ald Geheimer Juftiz- 
ratb verliehen, — es ift die Erlaubnis ertheilt worden zur An- 
legung des Komthurfreuzes des Großherzoglich Mecklenburgiſchen 
Haudordens der Wendiihen Krone dem ordentl. Profefl., Ge: 
beimen Medizinaltath Dr. Bollmann in der medizin. Fakult., 
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des Ritterkreuzes erſter Klaſſe des Sachſen-Erneſtiniſchen Haut 
ordens dem ordentl. Profeſſ. Dr. Gräfe in derſelben Fakult. 
und des Kaiſerl. Ruſſiſchen St. Stanislaus-Ordens zweiter Klallı 
mit dem Stern dem ordentl. Profeſſ. Dr. Erdmann in te 
philofoph. Fakultät, | 

an der Univerfität zu Kiel ift dem ordentl. Profeff. in der theolog 
Fakult., Kirchenrathb Dr. theol. et phil. Lüdemann der Königl 
Kronen» Drden zweiter Klaffe verliehen, — die außerordentlicer 
Profefforen Dr. Blaß und Dr. Bufolt zu Kiel find zu ordent 
lihen Profefforen in der philojoph. Fakult., und der Privatdez 
Dr. Leo aud Bonn ift zum außerordentl. Profeſſ. in der phile 
ſoph. Fakult. ernannt, | 

dem außerordentl. Profefj. Dr. Hufemann in der medizin. Salut 
der Univerf. zu Göttingen ift die Erlaubnis zur Anlegung be 
Ritterkreuzes vom Drden der Königl. Italieniſchen Krone ertbeilt 
— dem ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. derjelben Uni: 
verjität, Geheimen Regierungsrath Dr. Hanfien der Kinizl 
Kronen-Orden zweiter Klafje verliehen, 

an der Univerfität zu Marburg ift der Privatdoz. Dr. Pescater: 
dafelbft zum außerordentl. Profeſſ. in der juriftiih. Fakult. — der 
Privatdoz. Dr. Schottelius dajelbft zum außerordentl. Profelt. in 
der medizin. Fakult. — und der Privatdoz. Dr. Lenz daſelbſt zum 
außerordentl. Profeſſ. in der philofoph. Kakult. ernannt worden 

Den Profefforen, Geheimen Regierungsrätben Dr. Hunäus und 
Dr. Rüblmann an der techniſchen Hochſchule zu Hannover 
ift der Königl. KronensDrden dritter Klaffe, und dem Bibliothekat 
Rommel an derjelben Hochſchule der Königl Kronen» Drden 
vierter Klaffe verliehen worden. 

Dem General-Sefretär der Königl. Mufeen, Geheimen Regterungsratt 
- Dielip zu Berlin tft die Erlaubnid zur Anlegung de Kom: 

thurfreuze8 des Königl. Belgiſchen Leopold-Ordens ertheilt worden, 

Dem Lehrer Knackfuß an der Kunftafademie zu Kaffel ift dat 
Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

C. Gymnafial-, Real: ıc. Lehranftalten. 

Der Gymnafial-Direktor Dr. R. Schneider zu Norden ift in gleidei 
Eigenihaft an das Gymnafium zu Duisburg berufen, | 

dem Gymnafial-Direftor Dr. Bogt zu Kafjel die Erlaubnid zu 
Anlegung des Ritterkreuzes erſter Klaſſe vom Großherzogl. De 
ſiſchen Berdienftorden Philipps des en ertheilt, 

die Wahl ded Profeff. Dr. Genz am Joachimsthalſchen Gymnafium 
zu Berlin zum Direktor des Gymnaſ. zu Freienwalde a. d. O. 

die Wahl des Dberlehrerd Dr. Päch am Eliſabeth⸗Gymnaſium zu 
Breslau zum Direktor diefed Gymnaſiums, und 
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hie Bahl de Gymmnafial-Direktord Dr. Fries zu Eutin im Groß 
herzogthum Didenburg zum Rektor der lateinifhen Hauptichule 
und Kondirektor der Franckeſchen Stiftungen zu Halle a. d. ©. 
ift betätigt worden. 

An der Landesſchule zu Pforta ift der Oberlehrer Sagorsky 
zum Profeſſor befördert, 

dem Oberlehrer Profell. Schönborn am Gymnaſium zu Kro- 
toſchin der Rothe Adler⸗Orden vierter Klaſſe verliehen, 

dem Oberlehrer Witt am Altftädtiihen Gymnaf. zu Königsberg 
1. Oftprb. das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

tem Oberlehrer Dr. Witte am Gymnaf. zu Ratibor die Ret- 
tungd- Medaille am Bande verliehen, 

tm Oberlehrer Prätoriud am Gymnaſ. zu Kaffel die Erlaubnis 
zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Klaffe vom Großherzoglich 
Heſſiſchen Verdienftorden Philipps des Grokmüthigen ertheilt worden. 

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Arnoldt am Kneiphöfſchen Gymnaf. zu Königäberg i. Oſtprß., 
Dr. Embader am Gymnaſ. zu Lyck, 
Dr. Neubauer am Gymnaſ. zum grauen Klofter zu Berlin, 
Dr. Eilger am Sophien-Öymnaf. zu Berlin, 
Dr. Strube am Gymnaf. zu Brandenburg a.d. H., 
Dr. Zeuber und Dr. Boldt am Gymnaf. zu Eberswalde, 
Dr. Shliad am Gymnaſ. zu Kottbu$, 
Tſchich . :s zu Oftrowo, 
Dr. Bindfeil am Marien-Öymnaf. zu Poſen, 
Zardy am Maria-Magbalenen-Gymnaf. zu Breslau, 
Adjunft Dr. Albracht an der Landesſchule zu Pforta, 
Nebelfiel am Gymnaſ. zu Dortmund, und 
Dr. Darpe - .e zu Rheine. 

Ab Dberlehrer find berufen bezw. verjegt worden an dad Gymnafium 
zu Konip der Gymnaſ. Sehrer Riemer aud Neuftadt, 
u Martenburg der Gymnaſ. Oberlehrer Bod aus Konip, 
zu Oftrowo der Oberlehrer Dr. Haffenfamp vom Marien- 

Gymnaſ. zu Polen, 
zu Pofen, Marien-Gymnaf., der Gymnaſ. Oberlehrer Dr. Gu⸗ 

dermann aus Oftromo, 
zu Shrimm der Gymnaf. Xehrer Dr. Henrychowski aus 

Inowrazlam, 
zu Dillenburg der Gymnaf. Lehrer Dr. Eberhard aus Marburg, 
zu Hanau der Gymnaf. Oberlehrer Profeff. Dr. von Velſen 

aus Saarbrüden, und 
zu Saarbrüden der Gymnaſ. Lehrer Grünberg aud Krotoldin. 

Als ordentliche Kehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
u Königsberg i. Oſtprß., Kneiphöfſch. Gymnaf., der Real- 

Ihullehrer Sacobi, 
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zu Köntgäberg i. Oſtprß., Wilhelmd- Gymnaf., der Stu. 
Kandid. Siegert, 

zu Lyck der Schula. Kandid. Majewski, 
zu Röffel » . -e ‚Dr. Dombrowsti, 
zu Marienwerder der Hülfslehbrer Schule, 
zu Neuftadt i. Weſtprß. der Gymnal. Lehrer Stuhbrmann an 

Marienburg, und die Hülfdlehrer Selfe und Dr. Bodwoltt, 
zu B s rlin, Gymnaf. zum grauen Klofter, der Schula. Kandid. 

r. Ruge, 
zu Brandenburg.a. d. 9. die Schula. Kandidaten Dr. Goöͤh⸗ 

ling und Dife, 
zu Frankfurt a. d. O. die Schula. Kandidaten Cloos un 

Hiltmann, 
zn Sreiföwald-der Schula. Kandid. Wildenow, | 
zu Pforta, Landesichule, der Hülfsl. Dr. Schäfer vom Bik 

helms⸗Gymnaſ. zu Stettin, zugleich ald Adjuntt, 
zu Wittenberg der Progymnaſ. Lehrer Delze aud Weißenfels, 
zu Slendbur der Schula. Kandid. Dr. 4. Müller, 
zu Haderdleben « s A. Schröder, 
zu Ratzeburg der Gymnaſ. Xehrer Dr. Bertbeau aus Haders 

leben, und der Schula. Kandid. Wiegand, 
zu Rendsburg der Schula. Kandid. Wickenhagen, 
zu Wandsbeck die Schula. Kandidaten Dr. Shwarg m 

Dr. Zreund, 
zu Hannover, Kaiſer Wilhelmd-Gymnaf., der Hülfsl. Rösler, 
zu Hannover, 2yceum I], der ordentl. Lehrer Röder von der 

höh. Buüͤrgerſch. zu Nienburg, 
zu Ilfeld, Klofterihule, der Hulfel. Meyer, 
zu Os nabrück, Rathsgymnaſ. die Hülfsl. Runge und Zander, 
zu Bodum die Hülfsl. Leonhard und Barkholt, . 
zu Hamm der Hülfdl. Dr. Coſack von der Realjd. zu Mül— 

heim a. Rhein, 
zu Minden der Hülfsl. Dr. Serreß, 
zu Düffeldorf der Gymnaſ. Lehrer Reinkens aus Emmerich 

und der Hülfäl. Peſcher, 
zu Koblenz der Schula. Kandid. Dr. Finfterwalder, 
zu Köln, Friedr. Wilh. Gymnaf., der Gymnaf. Lehrer Dr. Bad: 

haus aud Krefeld, 
zu Köln, Kater Wilhelm» Gymnaf., der Schula. Kandid. Dr. 

Weisweiler, 
zu Krefeld ber Lehrer Dr. Biefe vom Friedr. Wild. Gymnaſ. 

zu Köln, 
zu Neuß der Schula. Kandid. Roſen, 
zu Neuwied der Realfhull. Dr. Pohlmann aus Barmen, 
zu Trier der Schula. Kandid. Dr. Pranghe. 
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Dem Befang- und Glementarlehrer am Gymnaf. zu Ouedlinburg, 
Mufitdireftor Wadermann ift der Königl. Kronen-Orden vierter 
Kaffe verlieben, 

' an dem Domgpmnaf. und dem Pädagogium zum Klofter U. L. Fr. 
zu Magdeburg der Gymmaf. Zeichenlehrer Müller aus Erfurt 
ald Zeichenlehrer angeftellt worden. 

— — — 

Die Wahl des Gymnaſiallehrers Dr. Gemoll in Ohlau zum Rektor 
des Progymnafiums zu Striegau iſt genehmigt worden. 

Als ordentliche Lehrer End angeftellt worden am Progymnafium 
u Shwedt a. d. O. der Lehrer Lieder von der höh. Knaben⸗ 

ſchule zu Schwerin a. d. W., und 
zu Weißenfels der Lehrer Dietrich von der höh. Bürgerſch. 

zu Deligfch. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Hirſch an der Königöftädt. Realſchule zu Berlin, und 
Dr. Piper an der Realſch. zu Altona. 

Tem Oberlehrer Profeſſ. Dr. Küping an der Realih. zu Nord» 
baufen iſt die Erlaubnis zur Anlegung ded Ritterkreuzes vom 
Koͤnigl. Portugieſiſchen —— ertheilt worden. 

Es find berufen worden 
der Oberlehrer Dr. Schellbad von der Andreasidhule zu Ber- 

lin in gleicher Eigenſchaft an die Falk-Realſchule dafelbft, und 
der Gymnaf. Oberlehrer Dr. Heine. Schmidt zu Wismar ald 

Dberlehrer an die Realfhule zu Hagen. 
3u Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. &. 8. Schulz an der Andreadfhule zu Berlin, 
ZitularsÖberlehrer Dtte an der Realich. zu Potsdam, 
Dr. Hahne an der Realich. zu Altona, 
Dr. Matthes und Dr. Nicolai an der in eine Realichule 

1.D. umgewandelten höheren Bürgerjchule zu Bitten, und 
ift an diefelbe Realſchule der Gymnafiallehrer Shumader 
aus Hamm als Oberlehrer berufen, 

Dr. Degen an der Realic. zu Aachen, und 
Brauned an der ftädtifch. Realſch. zu Köln. 

Dem ordentlihen Lehrer Hofmann an der Realſch. zu Duid- 
burg ift der Titel „Oberlebrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu derlin, Dorotheenftädt. Realſch.,, der Schula. Kandid. Dr. 

ebe, 
zu Berlin, Königl. Realſch, der Schula. Kandid. Dubislav, 
zu Berlin, Sophien » Realih., die Schula. Kandidaten Dr. 

Blaſchke und Dr. Wolter, 
zu Stettin, ftädtiich. Realſch, der Hülfsl. Schneidewin, 
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zu Nordhauſen die Hülfsl. Zeitſchel und Haade, 
zu Neumünjter der Schula. Kand. Dr. Kirmiß, 
zu Harburg der Lehrer Piorek von der Gewerbeichule zu il: 

deöheim, | 
zu Leer der Lehrer Appuhn von der Gewerbeichule zu Saar: 

brüden, und 
zu Münfter der Hülfsl. van de Kamp. 

Dem Geſanglehrer Putſch an der Friedrichs-Realſch. zu Berlin 
ift das Prädikat „Muſikdirektor“ beigelegt, 

ald Zeicheniehrer find angeftellt worden an der Realichule 
zu Spremberg der Lehrer Oerkwitz, und 
zu Siegen der Lehrer Hermann. 

Den ordentl. Lehrern Dr. Billatte an der Gewerbeſch. (höheren 
Bürgerih.) zu Dortmund, und Dr. Lift an der Gewerbeit. 
(höheren Bürgerſch.) zu Hagen ift der Titel „Oberlehrer“ bei: 
gelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bir: 
gerſchule | 

zu Pillau die Schula. Kandidaten Meißner, Jung und Salr 
mann, 

zu Havelberg der Scula. Kandid. Dueiß, . 
zu Wollin ⸗ ⸗ Dr. G. Wetzel, 
J zu Hannover der Hülfsl. Hunold, 
II zu Hannover der ordentl. Lehrer Dr. Roſenthal von 

böb. Bürgerfch. I dafelbft, und | 
zu Nienburg der Schula. Kandid. Wanzeliuß. 

An der höheren Bürgerjchule 
II zu Hannover ilt der &lementarlehrer Ryſſel dafelbft ald Eehrer, 
zu Didesloe der Lehrer Maß mann als techniſcher und Ele 

mentarlebrer, und | 
an der Gewerbeich. (hoͤh. Bürgerich.) zu Dortmund der Lehrer 

Marks ald Slementarlehrer angeftellt worden. 

D. Säullehrer-Seminare ıc. 

Der Seminar-Direltor Triebel zu Karalene ift in gleicher Eigen 
ſchaft an dag Schul. Seminar zu Marienburg verfept, 

dem SeminarsDireltor Fir zu Soeft der Königl. Kronen» Drden 
dritter Klaffe verliehen, 

der erfte Seminarlehrer Dr. Preifche zu Reichenbach D./R. zum 
Seminar » Direktor ernannt und demfelben dad Direktorat det 
Schullehrer⸗Seminars dajelbit übertragen worden. 

Der erfte Xehrer Freundgen am LKehrerinnen-Seminar zu Zanten 
ift in gleicher Eigenſchaft an daß Schullehrer-Seminar zu Oden- 
kirchen, und 
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der erdentl. Seminarlehrer Hemmersbach zu Odenkirchen unter 
| Lefürderung zum erften Lehrer an daB Lehrerinnen- Seminar zu 

Zonten verjeßt, | 
ım Lehrerinnen - Seminar zu Saarburg der ordentliche Lehrer 
Thomas zum erſten Lehrer befördert worden. 

Tem ordentl. Seminarlebrr Schengberg zu Soeft ft der 
Königl. Kronen-Drden vierter Klafje verliehen, 

ter erdentl. Seminarlehrer Gattermann zu Delitzſch in gleicher 
Eigenfchaft an dad Schull. Seminar zu Halberitadt verjept, 

unter Beförderung zu ordentlidden Lehrern find verlegt worden die 
Scminar-Hülfslehrer 
Sollors zu Ober» Glogau an dad Schull. Seminar zu Ro⸗ 

jenberg, 
Shöppa zu Eisleben an dad Schull. Seminar zu Delitzſch, 

d um 
Broſchinski zu Prß. Friedland an dad Schull. Seminar zu 

Hildenbad, 
m Schull. Seminar zu Ziegenhals ift der Lehrer Hübner 
aus Oppeln ald ordenti. Lehrer angeftellt, 

ım Lehrerinnen- Seminar zu Zanten der Hülfslehrer Schauerte 
sum ordentl. Xehrer befördert worden. 

18 Hülfslehrer find angeftellt worden am Schull. Seminar 
u Kyritz der Lehrer Goͤtz dafelbft, 
u Eisleben = Steckel aus Afeleben, 
u Dillenburg » = BDeterd aud Hohenftein, und 
u Neuwied = s Scherer dafelbft. | 

Ta Lehrer Jung an der Zaubftummenanftalt zu Kamberg ift in 
gleicher Eigenſchaft an die Zaubft. Anftalt zu domberg berufen 
worden. 

Es haben erhalten den Köntgl. Kronen⸗Orden vierter Klafje: 
Eiſenbach, Fathol. Lehrer zu Biedfeld, Krs Wipperfürth; 

den Adler der Inhaber des Köntgl. Hausordens von Hohenzolkrn: 

Bachmann, evangel. Lehrer und Küfter zu Naundorf, Krs 
Delitzſch, 

Bruder, evangel. Lehrer und Organiſt zu Bürgsdorf, Krs 
Kreugbur, 

Burgin, biöher evangel. Lehrer zu Gr. Falfenau, Krs Mas 
enwerder, | 

Golembiewski, kathol. Xehrer zu Altmark, Krs Stuhm, 
Grates, desgl. zu Ratheim, Krs Heinsberg, 
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Hofmeifter, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Organift u 
Hederdleben, Kr Ajchersleben, 

Hundhauſen, evangel. zweiter Lehrer, Küfter, Drganift unt . 
Kantor zu Altenkirchen, | 

Kepler, evangel. erfter Lehrer, Rektor zu Kirchhain, 
Kreuel, biöber fathol. Lehrer zu Badorf, Landkrs Köln, 
— ein, evangel. Lehrer zu Stangendorf, Krs Marienwerder, 
Meißner, bisher evangel. Lehrer an der höheren Mädchenſchule 

zu Potsdam, 
Müller, evangel. Lehrer, Kantor und Organift zu Rückered, 

Unterweſterwaldkrs, 
Reuter, evangel. Lehrer zu Siegen, 
Stach, evangel. Lehrer und Kantoratsverwalter zu Baldenburz 

Krs Schlochau, 
Tip, evangel. Lehrer zu Segertsdorf, Krd Kulm, und 
Bao mann, kathol. Lehrer und Organiſt zu Bielitz, Krs Al: 

enberg; 

das allgemeine Ehrenzeichen: 

Dreykluft, kathol. Lehrer, Küſter und Organiſt zu Weſterede. 
Krs Oſterode, 

Fleiſcher, evangel. Lehrer zu Dahſau, Krs Wohlau, 
Heuer, dögl. und Küſter zu Lachem, Krs Hameln, 
Kernich, evangel. Lehrer zu Kaudewig, Krs Liegnitz, 
Lycke, evangel. erfter Lehrer und Rüter zu Hügum, Krb di: 

dersleben, 
Mann, evangel. Lehrer und Küfter zu Langen, Krs Belgard, 
Miplaff, evangel. Lehrer umd Küfter zu Raditt, Kr& Porig, 
Schmidt, evangel. Xehrer zu Gehlert, Dbermefterwaldtis, 
Sdhwitterd, dögl. Organift und Küfter zu Welteraccum, Kr? 

Aurich, un 
Behnjen, Hauddiener an der techniſchen Hochſchule zu Hannover. 

Ansgefchieden ans dem Amte. 
Geftorben: 

der Regierungs⸗ und Schulrath, Konfiftorialrath und Geheime Re: 
gierungsrath Bied zu Erfurt, 

die ordentlichen Profefloren 
Dr. Zaddad in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu König®- 

berg, 
Dr. Th. Mütter in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu Göt- 

tingen, und 
Dr. Floß in der kathol. theolog. Fakult. der Univerf. zu Bonn, 

die außerordentliden Profefloren 
Dr. Waldenburg in der medizin. Fakult. der Univerf. zn Berlin, 
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Dr. Schmiß in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu Greifswald, 
Dr. Bernayd in der philofoph. Falult. der Univerf. zu Bonn, 

Ne Oberlehrer 
Riemer am Gymnaſ. zu Kontp, 
Prorektor Dr. Beinertam Maria-Magpdal. Gymnaf. zu Breslau, 
Profeſſ. Holpe am Gynmnaſ. zu Naumburg, und 
Dr. Zefarth am Gymnaf. zu M. Gladbad, 

Ne ordentlichen Lehrer 
Selke am Gymnal. zu Neuftadt i. Meftpr., 
Balde - = zu Pyrig, und 
Dr. Dtto am Apoftel-Gymnaf. zu Köln, 

st ordentl. Xehrer Dr. Brindmann am Progymnaf. zu Schlame, 
ir Oberlehrer Dr. Deep an der Realjchule zu Altona, 
Ne ordentlichen Lehrer 
Shadebrodt an der höheren Bürgerfhule zu Dirfhau, und 
Zbiermann = = ⸗ = I zuSannover, 

fie ordentlichen Seminarlebrer 
Shönjee zu Braundberg, 
Marquardt zu Berent, und 
Schinke zu Ziegen hals. 

Inden Rubeftand getreten: 
der Regierungd- und Schulrath Ranke zu Breslau, und ift dem» 

jelben der Charakter ald Geheimer Regierungd» Rath verlie- 
ben worden, 

der Direktor des Köllniſchen Gymnaſiums zu Berlin, Dr. Kubn, 
und ift demjelben der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit 
der Schleife verliehen worden (der Direktor Kuhn ift in» 
zwiſchen geftorben), 

die nachgenannten Gymnafial» Oberlehrer, welchen der Rothe 
Abler-Orden vierter Klaffe verliehen worden ift: 

Profeſſor Gortzitza am Gymnaſ. zu Lyck, 
Subrektor Dr. Döhler =» = zu Brandenburg a.d. H., 
Polſter ⸗ zu Oſtrowo, 
Profeſſ. Schoof ⸗ ⸗ zu Clausthal 
Prorektor Hartmann am Rathsgymnaſ. zu Osnabrück, 
Kuhſe am Gymnaſ. zu Dillenburg, und 
Kratz > ⸗ an Marzellen zu Köln, 

der Prorektor Profeſſ. Braune am Gymnaſ. zu Kottbus, 
und iſt demſelben der Adler der Ritter des Königlichen 
Hausordens von Hohenzollern verliehen worden, 

die Gymnaſial⸗Oberlehrer 
Dr. Knobbe am Kneiphöfſchen Gymnaſ. zu Königsberg 
i. Oſtprß. 
Profeſſ. Dr. Buchhol z am Joachimsthalſch. Gymnaſ. zu 
Berlin, 
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Dr. Bölde am Sophien-Öymnaf. zu Berlin, 
Prof. Dr. Jerzykowski am Marien-Gymnaf. zu Pofen, un 
Mejer am Lyceum I zu Hannover, 

die ordentlichen Lehrer 
Mohr am Matthind-Gymnaf. zu Breslau, und 
Schulze am Lyceum I zu Hannover, 

der Zeichen⸗ und Schreiblehrer Ked und der Gefanglehrer Mufil: 
direftor Bifchoff am Gymnaf. zu Stargard i. Pomm, 
und ift denfelben der Königliche Kronen⸗Orden vierter Malt: 
verliehen worden, 

der Oberlehrer Dr. Lauffs an der ftädtiichen Realich. zu Köln, 
der ordentl. Lehrer Dr. Köppe an der Königsftädt. Realſch. zu 

erlin, 
der ordentl. Lehrer Seiffert an der höheren Bürgerid. zu 

Münden i. Hannover, 
der Seminar-Direltor Borowski zu Marienburg, und it dem: 

felben der Königl. Kronen-Drden dritter Klaffe verliehen worden, 
der Seminarlehrer Zellner zu Paradies, und ift demielben 

der Königliche Sronen-Drden vierter Klaffe verliehen worten. 

Mengen Berufung in ein anderes Amt im Inlande aus: 
geſchieden: | 

der Geheime Dber-Regierungd» und vortragende Rath Barkhau— 
jen im Miniftertum der geiftlichen ıc. Angelegenheiten, 

der ordentl. Lehrer Erdmann an der höheren Bürgerfchule zu 
Segeberg. 

Wegen Anftellung außerhalb der Preußiſchen Monardie 
ausgeſchieden: 

der außerordentl. Profeſſ. Dr. Kaibel in der philoſoph. Fakult. 
der Univerſ. zu Breslau, 

der Gymnafial⸗Direktor Dr. Genthe zu Duisburg, 
die ordentlihen Gymnafiallehrer 

Hupe zu Landöberg a. d. W,, 
Dr. Ehriftenjen zu Rapeburg, 
Dr. Shaumberg zu Gelle, 
Steinvorth am Lyceum II zu Hannover, 

der ordentliche Kehrer Wilke an der Realihule zu Kiel. 

Aufibre Anträge find entlajfen worden: 

der Lehrer Dederih am Kaiſer Wilhelm⸗Gymnaſ. zu Köln, 
der Sberlehter Profeſſ. Dr. Rovenhagen an der Realid. zu 

aden, 
der Lehrer Hemeling an der Realihule zu Leer, 
der Lehrer Dr. Kleißner - = . zu Effen, 
der Lehrer Dr. Schöttler an der höheren Bürgerſch. zu Düflelder". 
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Inbaltsverzeichnis des Zuni- Zuli- Heftes. 

») Geſetz, betreffend die Zahlung ber Beamtengepälter und Befim- 
nungen über das Gnabenguartal . 

%) Staatsausgaben: für öffentlichen Unterricht 1c. nach dem Eiat pro 
1. April 1881/82 

57) Unzuläſſigkeit des ordentlichen Rechtsweges bezüglich ber Anſpruche 
der Staatsdiener aus dem Geſetze über die Heranziehung ber 
felben zu den Gemeindelaften . 

38) Zufammenfegung ber Brilfungstommiffionen fiir die wiſſenſchaft 
liche Staateprälfung der Kandidaten des geiftlichen Amtes für 
das Jahr 1881/82 

99) Zufammenfegung ber Biffenfaftichen Beifungstommiffionen file 
das Yahr vom 1. April 1 

60) Betrag des Stempels flir Bofalidmen ber Geiſtlichen und der Lehrer 
dl) Auffielung und Kortflihrung von Imventarien. für die Gebäude 

der flaatlichen 2c. höheren lnterrichtsanftalten und für bie 
Dienftwohnnungen ber Vorſteher berfelben . 

62) Berechnung bes Werthes ber Wohnungslompetenz eines im Staats. 
oder Reichsdienſte wieder beichäftigten preußiichen PBenfionärs 

63) Gleichmäßige Schreibweife mehrftelliger Zahlenausprüde . . . 
b4) Ablieferung von Berlagsartifeln an die Kyi. Bibliothek zu Berlin ıc. 

in Beziehung auf Separatabvrude . 
65) Zufländigkeit in Klageſachen gegen Lehrer und Schulauffihtabenmte 

wegen Beleidigung ober FR Örperverlegung von Schulfinbern 

66) Beftätigung der Rektorwahl an der Univerf. zu Greifswald . . 
67) Zahl der Promotionen an ben Univerf. 2c. im Jahre 1879/80 . 
68) Zahl der Lehrer an ben Univerfitäten 2c. im Sommer 1980 . 
69) Frequenz ber Univerfitäten 2c. im Sommer 1880 . 
70) Stempel bei den Zeugniffen der Univerf. Dozenten fur nicht im⸗ 

matriknlirte Zubörer . . 
+4) Unzuläfftgkeit der Verwendung auferorbentl. Zuſchufſe für Univerf. 

nfitute zu Beblrfnifien bes gewöhnlichen laufenden Dienftes 
7 Verſehung der Rettoratogejchäfte ei der technifchen ochſchule zu 

erlin 
73) Kegulativ, betreffend "bie Organifation der abtpeifungen an ber 

technifchen Hochſchule zu Hannover . . . 
74) Degl. zu Aachen . 
75) Aulaffung der Stubirenden bes landwirtbſchaftlichen Lehrinſtitutes 

zu Berlin zu —— an der techniſchen dochſchute ohne 
Zahlung einer Matrilelgebühr . . . 

76) Große afademifhe Kunſtausſtellung zu Berlin. 
77) Bewerbung um Menbelsfohn-Bartholdy-Stipendien jur Mufiker 
76) Abhaltung eines internationalen geographiſchen Kongreffes nebſt 

Ausſtellung zu Venedig..— 

IL 79) Termine file Verſetzungen ꝛc. der Lehrer -. . . . . 
9 Verzeichnifſe der höheren Unterrichtsanſtalten 
81) Mittheilung allgemeiner Berfligungen ber Frovinzial-Schultolegien 

hinſichtlich der Disziplin bei höh. Lehranftalten an die Regie- 
ande zum Zwede event. Anwendung auf Landwirthichafte- 

uien [2 L} . “ — ® 2 ® L ® . ® ® ‘ — ‘ 

Seite 
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82) Berechtigung lateinloſer Realſchulen in Beziehung auf das Civil⸗ 
fupernumerariat . . 

83) Zahlung der vollen etatsmäßigen. Zufchüüffe für hdh. Lehranſtalten 
ſeitens der Unterhaltungspflichtigen als Bedingung anderturzier 
Auszahlung der Raatlicen Bebürfniezufhüffe . . 

84) Wahrnehmung des ftaatlihen Wufichtsrechtes bei ben nicht vom 
Staate fubventionirten höheren Unt. Anf. in Beziehung auf 
Seftfegung der Etats. . 

85) Deutfche Auffäge von Benn, Ausschluß aus "ven höh. Lehrauſtalten 
86) Landwirthſchaftl. Privatfhulen, Beſtimmungen ſur b die Konzeſſi 

nirung ꝛe. .. 

87) Einrichtung eines pädagogiſchen Kurſus für evangeliſche Tbeologen 
an den Seminaren zu Bederkeſa und Berden . . .. 

88) Dualifilation ber Lehrer an Reltoratihulen . 
89) Fortbildungsanfalt für Lehrer zu Königsberg i. Oſtprß. 

ebensalter für die Zulaſſung zur —— * 
91) Zahl der i. J. 1880 in ber Rheinprovinz geprüften Säufoorfche 

rinnen und Lehrerinnen . . 
92) nefäbigungsaeugniffe aus der Turnfehrerprüfung i. J. ibsi 
93) Neuer Kurſus in der Turnlehrer-Bildungsanfalt . . 
94) Turnkurſe für im Amte ſtehende Elementarlehrer i. 3. 1881 
95) Geltungsdauer der Retourbillets für die Theilnehmer größerer Ber 

fammlungen, fpeziell der Lehrerlonferenzen . . . 
96) Geſetz, betreffend die Lehrer-Wittmen- und Beifentaffen 
97) Inftruftion zur Ausführung diefes Geſetzes 
98) Feſtſetzung des einem Lehrer bei ber Dienftentfaffung im Diez 

plinarwege als Unterſtiltzung zugeſprochenen Theiles der Penfion 

99) Bewilligung von Staatsmitteln zur Hebung ber wirthſchaftlichen 
Lage in den nothleidenden Theilen des eg. Bez. Oppeln. . 

100) Bermeidung einer Störung bee Unterrichtöbetriebes buch Theil. 
nahme Preußifcher Lehrer an der Lehrerverſammlung zu Karlerube 

101) Vermeidung der Einführung von Schulblihern aus Anlaß bes 
Anerbietens von Beiträgen aus dem Abſatze derfelben zu buma- 
nitären Zwecken. .. 

102) Beſchaffung ber Koften für den "Handarbeitsunterriht 

Berfonalhronit » > 2 0 0 

Drud von 9. 3. Starcke in Berlin. 
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(Sentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniftertum der geiftlihen, Unterrichts» und 
Medizinal-» Angelegenheiten, 

— mn — — 

Berlin, den 15. Auguſt 1881, 
kt — — G — — ⸗— 

Miniſterinm der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. - 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt: 

den Staatd-Minifter und bisherigen Minifter der geift- 

lihen, Unterrichts» und Medizinal-Angelegenheiten von 

Puttkamer zum Miniſter ded Innern, fowie 

den Unter-Staatöfetretär von Goßler zum Staats-Mi- 

nifter und Minifter der geiftlichen, Unterricht: und Me- 

dizinal- Angelegenheiten zu ernennen. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt: 

den Direktor im Minifterium der geiftlichen, Unterricht3: 

und Medizinal-Angelegendeiten, Wirklichen Geheimen Ober: 

Regierungs-Rathd Lucanus zum Unter-Staatsfelretär in 

diefem Miniſterium, und 

den Konfiftorial-Bräfidenten Barfhaufen zum Direktor 

im Minifterium der geiftlihen, Unterrihts- und Medi- 
1881, 98 
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zinal-Angelegenheiten und zum Wirklichen Geheimen Ober: 

Regierungs-Rath mit dem Range eines Rathes eriter 

Klaffe zu ernennen. 

. Allgemeine Verhältuiſſe. 

108) Bearbeitung der Unterrihtöangelegenbeiten, ſo— 
weit diejelben zum Reſſort des Miniſteriums ber geift: 
lien ıc. Angelegenheiten und zum Geſchäftskreiſe de 
Negierungen gehören, bei der Abtbeilung lepterer 
Behörden für Kirchen- und Schulwefen; Mitwirkung 
anderer Räthe in Angelegenheiten der Fortbildunge: 
und der verfhiedenen Fachſchulen nah der Verfügung 

ded Regierungd-Präfidenten. 

Berlin, den 24. Mai 181. 
Zur gleihmäßigen Ausführung der Borfchriften im 8. 2 Ru 6, 

$. 18 und 5 3 Nr. 2 der Inftruftion vom 23. Oktober 1817 un 
unter D. Il. 2 und D. II. 1 der Allerhöchſten Ordre vom 31. Te 
zember 1825 und zur Befeitigung entftandener Zweifel beftimmen 
wir auf Grund des $. 4 der gedachten Snitruftion, daß die Unter 
richtöangelegenheiten, foweit fie zum Neffort des Königlichen Min 
fteriums der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinale Angelegenheiten 
und zum Geſchäftskreiſe der Regierungen gehören, audnahmelcs ki 
der Abtheilung für Kirchen» und Schulweſen bearbeitet werden. 
Mit Rüdfiht darauf jedoch, daß insbeſondere bei den Angelegen- 
beiten der Fortbildungsfchulen und der verfchiedenen Fachſchulen 
wichtige techniſche Intereſſen zu berüdfidhtigen find, bleibt für dieit 
Angelegenheiten die rung der mit der Bearbeitung der je 
werbliden und landwirthſchaftlichen Angelegenheiten beauftragten, 
fowie der tehnifhen Näthe und Hülfdarbeiter der reffortmäßigin 
Verfügung des Herrn Regierungspräfidenten vorbehalten. 

An 
bie Herren Regierungspräfidenten zu Königsberg 1. Pr., 

Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Botsdam, Frank ⸗ 
furt a. O., Stettin, Köelin, Areslau, Liegnitz, Oppeln, 
Magdeburg, Merfeburg, Erfurt. 
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Abſchrift theilen wir dem Sönigl. Regierungspräſidium zu 
:'liger Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung ergebenft mit. 

An 
&: Kenigl. Regierungspräftdien zu Poſen, Bromberg, 
<$leewig, Arnsberg, Düffelborf. 

| 

Abſchrift theilen wir dem Königl. Regierungspräfidium zur 
iligen Kenntnisnahme und zur Beachtung nad Einſetzung be- 
krterer Abtheilungen für Kirchen» und Schulwefen für den dortigen 
&;irf ergebenft mit. 

Au 
ve Kenigl. Regierungspräfidien zu Münfter, Minden 
Koblenz, Köln, Ever, Aachen. 

Abſchrift heilen wir Em. ıc. zur gefälligen Kenntnisnahme 
zxbenft mit. 

An 
* Seren Regierungspräfidenten 2c. zu Stralfuud, 
E:3maringen. 

Abichrift laſſen wir Em. ıc. zu gefälliger Kenntnisnahme ganz 
rxbenft zugehen. 

Die Miniiter 
der Finanzen. der geiftlihen ıc. des Innern. 

Bitter. Angelegenheiten. Im Allerh. Auftrage. 
von Puttkamer. 

An 
Sutliche Herren Ober: Bräfidenten. 

3.M. I. 7288. 
K d. g. A. 1365. B. 
X. d. J. J. A. 4344. 

4) Anwendung des Geſetzes über Zahlung der Be- 
intengehalte 2c. auf die Beamten, bezw. die Hinter- 
liebenen der Beamten der unter ftaatliher Verwaltung 
tehenden Stiftungd»Anftalten und Fonds im Reſſort 

der geiftlien ıc. Verwaltung. 
(Ceutrbl. pro 1881 Seite 287 Nr. 55.) 

Berlin, den 27. Juni 1881. 
‚Seine Majeftät der Kaifer und König haben mitteld Aller- 
hiter Drdre vom 25.0. M. zu genehmigen geruht, daß dad Gele 
:cm 6. Februar d. 3., betreffend die Zahlung der Beamtengehalte 
nd Beftimmungen über dad Gnadenquartal, auch auf die Beamten, 
rezw. die Hinterbliebenen der Beamten der unter ftaatlicher Ber- 

28° 
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waltung ftehenden Stiftungsanftalten und Stiftungdfonds des died: 
feitigen Neflortd zur Anwendung gebracht werden darf. 

Dad Königliche Provingial » Seulfollegium ſetze ich hiervon 
auf den Beriht vom 26. März d. 3. wegen der Anwendung be 
gebachten Geſetzes für die an der — Anftalt eine etatömäßige Steli 
efleidenden Beamten in Kenntnis. 

Der Minifter ber geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

U. II. 1532. G. II. 

In gleichem Sinne ift eod. dat. verfügt: an die übrigen König 
Provinzial-Schullollegien, die Königl. Regierungen, Landdrofteia 
Konfiftorien in der Provinz Hannover, Univerfitätd-Kuratorien, x 

105) Dritte Nahtragd-VBerordnung, betrefiend bie 
Kautionen der Beamten aud dem Bereihe des Rini- 
ſteriums der geiftlihen, Unterrihtd- und Mepdizinul: 

Angelegenheiten. Bom 23. März 1881 *). 
(Sentrbl. pro 1880 Seite 513 nnd Seite 51H.) 

Wir Wilhelm, von Gotled Gnaden König von Preufa 
verordnnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geſetzes, kei: 
fend die Kautionen der Staatöbeamten, vom 25. März 1873 (Ger 
Samml. S. 125), was folgt: 

Einziger Paragraph. 
Den nad) den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Geſetz⸗Samml. 

S. 283), 17. September 1875 (Beleg - Samml. S. 584, un 
5. April 1880 (Gelep-Samml. S. 257) zur Kautiondleiftung we: 
pflichteten Beamtenklaffen aus dem Bereiche des Minifteriumd da 
eiftlichen, Unterrihtd» und Medizinals Angelegenheiten tritt det 

Dekonomies und Stationd-Inipektor des hiruraticheflinfichen Initi 
tute8 der Univerfität Berlin hinzu, welder eine Amtöfaution vcı 
500 Mark zu leiften bat. Im Uebrigen finden die Borfchriften de 
vorgedadhten Verordnung vom 20. Zuli 1874 Anwendung. 

Urkundli unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterſchrift unl 
beigedrucdtem Koͤniglichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 23. März 1881. | 

(L. S.) Wilhelm. | 
Bitter. von Puttkamer. 

*) perlündet durch die Geſetz Sammlung für die Abnigl. Preußiſchen St: 
ten pro 1081 Nr. 15 Seite 279 Nr. 8780. v ol. Preußif 
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106) Richtigftellung eines Abfahes im $. 14 des Regu— 
ativs über die Dienftwohnungen der Staatöbeamten. 

(Centrbl. pro 1851 Seite 1724.) 

Berlin, den 14. Mai 1881. 
Um einer irrthümlichen Auffaffung vorzubeugen, made ich das 

zoͤnigliche Provinzial» Schullollegium ıc. darauf aufmerffam, daß 
er lepte Sap im $. 14 des Regulativs über die Dienftwohnungen 
vr Staatöbeamten vom 26. Zuli v. J. welcher lautet: 

„Bet einem gemeinfamen Gebraude von Räumen und An» 
lagen zu mehreren Dienftwohnungen werden die den Woh⸗ 
nungsinbaber treffenden Koften nad Beftimmung der Auf- 
fihtöbehörde antbeilig von jedem Inhaber getragen.” 

men befonderen Abjah zu bilden hat und ſich auf ſämmtliche unter 
ıbiö m des gedachten $. bezeichnete, von dem Wohnungsinhaber 
A tragende Koften eritredt. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ummtlihe König. Brovinzial-Schullollegien, Konfiftorien, 
Unperfitäte-®nratorien, 2c. ıc. 

G. III. 6196, 

Ki) Anwendung ber Vorſchriften des Regulativs über 
u Dienftmohnungen der Staatsbeamten auf die Dienft- 
schnungen der Beamten der unter ftaatliher Verwal— 
tung ftebenden Stiftung» Anftalten und Bonds im 

NReffort der geiftlihen ıc. Verwaltung. 

(Sentrbl. pro 1881 Seite 121 Nr. 4.) 

Berlin, den 30. Mat 1881. 
_ Mittels Allerhöchſten Erlaſſes vom 27. April d. 3. haben 
Stine Majeftät der Kaifer und König zu genehmigen geruht, daß 
die Vorſchriften des Negulativs über die Dienftwohnungen der 
Etaatöbeamten vom 26. Suli 1880 vom 1. April d. S. ab auch 
ur die Dienftwohnungen der Beamten der unter ftaatlidher Ver⸗ 
valtung ftehenden Gtiftungsanftalten und Stiftungdfonds des 
Reſſoris der geiftlichen, Unterrichts und Medizinal-Berwaltung zur 
Anwendung gebradyt werden. 

‚, Das Königlihe Provinztal- Schulfollegium ſetzen wir hiervon 
mit dem Auftrage in Kenntnis, das weiter &rforderlidye bezüglidy 
der in dem dortigen Berwaltungäbezirfe vorhandenen Stiftungdan- 
Halten und Gtiftungsfonds der fraglichen Art zu veranlaffen und 
bei Ausführung des egulativd nad) den in meiner — des Minifters 
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der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten — Stetular. Berfügung vom AR | 
vember v. J. — G. III. 8236 — enthaltenen Grundjägen zu verfabreng 

Der Finanz. Minifter. Der -Minifter der geiſtlichen ıc. 
An Bertretung: DMeinede. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Lucanus. 
An 

ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schullollegien. 

F. M. I 6313. 

M.d.g. A. G. III. 6320. 
_ _ P 

vn 

In gleicher Weile ift eod. dat. an ſämmtliche Königliche Re. 
terungen und die Königlidye Finanz» Direktion zu Hannover 
tttheilung der Girkular- Verfügung vom 24. November 1880 vd 

fügt worden. | 

108) Befanntmahung, betreffend die Benennung ber 
Schulauffihtsbehörden in der Provinz Schleswig-Hcl« 
ftein fowie einige Aenderungen in der Abgrenzung 
der Neffortverhältnifje und Aufſichtsbezirke dieſet 

Behörden. 

Des Kaiſers und Königs Majeftät haben durch Allerhiätte 
Drdre vom 6. April d. J. zu genehmigen geruht, daß die Kirchen: 
vifitatorien in der Provinz Schleswig⸗Holſtein in Zukunft die Be- 
zeihnung Schulpifitatorien annehmen. 

Indem wir vorftehenden Allerhöcften Erlaß hierdurch veri' 
fentlihen, fügen wir die Mittheilung hinzu, daß in der Kompeten; 
der biöherigen Kirchenvilitatorien, jegt Schulvifitatorien, vom 1. Sult 
d. 3. ab folgende Aenderungen eintreten: 

Bon den durch Bekanntmachung des Minifteriumd für das 
Herzogtbum Scleöwig vom 29. November 1852 (Chronologiid« 
Sammlung der Schleswigſchen Verordnungen 1852 Pr. 136 S. 
168) und dur die Verfügung des Miniftertums für die Herzeg 
thümer Holftein und 2auenburg vom 18. März 1856 (Geſetz⸗ und 
Minifterial» Blatt für die Herzogthümer Holftein und Lauenburg 
1856 Ir. 45 S. 81) den Kirchenvifitatorten zugemwielenen, bat 
Schulweſen betreffenden Gefchäften der vormaligen Schleöwig-Het: 
ſteiniſchen Provinzial-Regierung verbleibt den Schulvifitatorien nur 
die Genehmigung zur Erwerbung von Grundftüden fowie zu außer 
ordentliden Bauvornahmen für Zwecke des Schulweſens; dieſer 
durch die Bekanntmachung vom 29. November 1852 für die Pa: 
tronatöfchulen den Patronen überwielene Geſchäftskreis geht abeı 
aud innerhalb des vormaligen Herzogthumes Schledwig von Der 
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Patronen auf die Schulviſitatorien innerhalb ihres Aufſichtsbezir⸗ 
kes über. ' 

Die übrigen in den gedachten Verfügungen bezeichneten, das 
Schulweſen angehenden Geſchäfte, nämlich „Crlafjung fpezieller 
Schulregulative, Beltimmung der Repartition der Schullaften, An 
erdnungen wegen Erhöhung der Emolumente der Schullehrer, Ber: 
mebrung der Klaffen» und Lehrerzahl an den Bolldihulen ſowie 
Irennung übergroßer Sculdiftrifte” werden von der Regierung 
wahrgenommen. . 

Auch in den Kreifen Haderdleben, Apenrade, Sonderburg und 
Iondern find vom 1. Juli d. 3. an die den Landräthen durdy Die 
ihnen f. 3. erteilten Dienftinftruftionen überwiefenen Anordnungen 
ketreffs Beftimmung der Vertheilung der Schullaften, Erhöhung 
ter Smolumente der Zehrerftellen. fowie Vermehrung der Klaſſen⸗ 
nd Lebrerzahl von der Regierung wahrzunehmen. Im Webrigen 
sird in der Organiſation der Schulauffidhtöbehörden in dieſen 
4 Kreifen wie aud im Kreife Herzogthum Lauenburg nichtd geändert. 

Zugleich werden im nachſtehenden Anhange die vom 1. Suli 
d. J. ab in der Zuſammenſetzung der Schulviſitatorien und in ber 
Begrenzung ihrer Auffichtöbezirke eintretenden Aenderungen befannt 
gemacht. 

Schleswig, den 11. Juni 1881. 
Koͤnigliche Regierung. 

109) Preußiſcher Beamten-Verein. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 521 Nr. 99.) 

Der Preußiſche Beamten» Berein, welder am 1. Suli 1876 
jeine Geichäftsthätigkeit eröffnet bat, ſucht auf der Grundlage der 
Gegenfeitigleit und Selbſthülfe die wirthſchaftlichen Bedürfniſſe bes 
Beamtenftandes zu befriedigen. Aufnahmefähig find Reichs- Staats⸗, 
Kommunalbeamte, Geiltliche, Aerzte und Lehrer. Der Berein fließt 
Lebens⸗, Kapital, Xeibrenten-, Kriegs⸗ und Marines Berfiherungen 
ab, giebt an feine Mitglieder Kautiond- und andere Dolicendarlehen 
und fördert in würdiger und ſachgemäßer Weile die Intereflen des 
Deamtenftandes durch die Monatichrift für Deutfche Beamte (Re: 
daktion Geheimer Regierungdratb Jacobi in Liegnitz — Verlag 
Fried. Weit Nachfolger in Grünberg i / Schl.). 

Der Berfiherungdbeitand betrug ult. 1880: 
4069 Lebend-Berfiherungs-Policen über 14 260 300 M 
1492 Kapital⸗ ⸗ ⸗ » 2896100 = 

Sa. 5561 Policen über . . . . » .. 171564004 
Nah dem 4. Geſchäftsberichte pro 1880 lautet dad Gewinn- 

und Verluft-Sonto, ſowie die Bilanz wie folgt: 
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Die eigenen Fonds des Vereined, welhen Paſſiven nicht 
gegenüberfteben, belaufen fi nad ftatutenmäßiger Vertbeilung der 
Gewinne pro 1880 bereitd auf mehr al8 1953004. Die fänmt: 
lihen Antheilfcheine, d. b. die baar eingezahlten Summen zum 
a tunbt (Gründungdfonde) werden in diefem Jahre zurüd; 
gezahlt. 

Auf Erfuchen verſendet die Direktion des Preußiſchen Beamten: 
Vereins in Hannover die Druckſachen des Vereins franco und 
gratis und ertheilt bereitwilligſt jede gewünſchte Auskunft. 

110) Gleichmäßige Schreibweiſe mehrftelliger Zahlen— 
ausdrücke. 

Berlin, den 10. Juni 1881. 
Der Königlichen Regierung überjende ich bierneben Abicrift 

eined Beſchluſſes des Königlihen Staatöminifteriumd vom 8. Mär: 
d. 3., betreffend die Herbeiführung eined gleihmäßigen Verfahrens 
in der Schreibweiſe mehrjtelliger Zahlenausdrücke, zur Beachtunz 
und weiteren DVeranlafjung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
fämmtliche Königlihe Reglerungen. 

VD. III. a. 12849. 
— — 

Sin Erlaß in gleichem Sinne iſt an die Königlichen Ober 
präfidien zu Magdeburg und, zu Hannover wegen der Schulen ir 
den Stolbergihen Grafſchaften, bezw. wegen derjenigen Volfsidhuler 
in der Provinz Hannover, melde nicht dem Reſſort der Köniz | 
lichen Konfiftorien und des Königlichen Ober⸗Kirchenrathes zu Nort- 
born angehören, eod. dat. ergangen. 

Der Beſchluß des Königlichen Staatsminifteriums vom 8. Mär: 
d. 3. ift in dem dießjährigen Gentralblatte Seite 335 abgedrudt. 

111) Pünttlide Ginreigung der Inventarifationt: 
atteite. | 

| 
Berlin, den 9. Juli 1881. 

Die Berlags » Buchhandlung N. bat in diesfeitigem Auftrage 
bereit? im März d. 3. die Schrift von N. (Titel des Werfeb) ar 
das Königliche & Huilehrer- Seminar zu N. abgelandt, ohne dat 
jeitene bes legteren ein Inventarifationdatteft hier eingereicht wer . 
en wäre. 
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Das Königliche Provinzial-Schultollegium veranlaffe ich daher, 
dem Direktor des bezeichneten Seminard die umgebende Einſendung 
des allein nody fehlenden Attefted mit der ernftlichen Aufforderung 
aufzugeben, künftig ftet3 pünttlid die Empfangsbeicheinigungen ein⸗ 
wliefern, zumal fidh für die Verzögerung einer derartigen einfachen 
Amtöhandiung kaum ein Entihuldigungsgrund denken laht, während 
darand für das Minifterium erhebliche Unbequemlicykeiten erwachſen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Sreiff. 

An 
das Königl. Provinzial⸗Schulkollegium zu R. 

U. I. 6686. 

112) Ausftellung des Unbejholtenheitözeugmiljed bei 
Nachſuchung der Beredhtigung zum einjährig-freimwil- 
ligen Militärdienfte abgefondert von dem Zeugniſſe 

der wiſſenſchaftlichen Befähigung. 

Berlin, den 9. Mai 1881. 
Für dad Nachſuchen um die Beredhtigung zum einjährig-frei- 

willigen Mititärdtenite wird durch die Deutſche Wehrordnung vom 
38. September 1875 Theil I $S. 89 
erftend unter Nr. 3, c erfordert, daß außer dem Geburtözeug- 
niffe und dem Ginmilligungd =» Attefte des Vaters oder Vormundes 
teigebradht werde | 

„ein Unbeiboltenheitögeugniß, welches für Zöglinge von höheren 
Schulen (Gymnaſien, Realihulen, Progymnafien und höheren 
Bürgerjhulen) durd den Direktor der Zehranftalt, für alle übri- 
gen jungen Leute durch die Polizei- Obrigkeit oder ihre vorgejehte 
Dienftbehörde auszuftellen iſt;“ 

jweitend unter Nr.4 a. a. D. der Nachweiß der wiſſenſchaft— 
liden Befähigung, welder von Schülern an militärberedhtigten 
höheren Schulen nad Maßgabe von $. 90, 1 und 2 der Deutiden 
Vehrordnung durdy ein nah Schema 17 audzuftellended Zeugnis 
zu führen ift. 

Ueber dad Verfahren, welches bei Auöftellung der Zeugniffe 
der willenichaftlihen Befähigung einzuhalten ift, find auf Grund- 
lage der Deutſchen Wehrordnung die erforderlihen Beftimmungen 
durch die dießjeitige Cirkular- Verfügung vom 29. Mai 1877, U. U 
1089 (Sentralblatt für die gefammte Unterrichtd» Verwaltung 1877 
S. 484 ff.) getroffen und dadurch die auf die vorherigen Militär- 
Erſatz-⸗Ordnungen bezüglichen Verfügungen vom 21. Dezember 1861, 
31. Dftober 1861 (Wieſe Verordnungen I S. 239) erfept und 
außer Geltung gelegt worden. 

Bezüglich des Unbeſcholtenheitszeugniſſes ift nicht überall dad 
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gleiche Verfahren eingehalten worden, indem in denjenigen Fällen, 
wenn ein Schüler unmittelbar nad) Erlangung des Zeugnifjes der 
wiſſenſchaftlichen Befähigung um die Beredtigung zum einjährig- 
freiwilligen Mititärbienfte nachſucht, die in dem Zeugniffe unter 
Rubrik 1 „Schulbefuh und Betragen” enthaltene Note als Erſaß 
bed Unbefcholtenheitözeugniffed betrachtet und nicht abgejondert davon 
"ein ſelbſtändiges Unbeſcholtenheitszeugnis audgeftellt worden if. 

Diefed Verfahren entipricht nit dem Wortlaute und der Ab: 
fiht der Deutichen MWehrordnung; ich verordne daher im Einver 
ftändniffe mit den Herren Miniftern des Krieges und des Innern, 
dab fortan das für das Nachſuchen um die Berechtigung zum ein- 
jährig « freiwilligen Dienfte erforderte Unbefcholtenheitözeugnis in 
jedem alle felbftändig und abgejondert von dem Zeugniffe der 
wiſſenſchaftlichen Befähigung audgeftellt werde. 

Die Rubrik „Betragen” in dem Zeugniffe der wiſſenſchaftlichen 
Befähigung bildet einen integrirenden Theil ded Sch ulzeugnifjee 
und tft in derfelben Weife auszufüllen, wie Died fonft bei Edul: 
zeugniſſen geſchieht. 

Für die Zusſteunß des Unbeſcholtenheitszeugniſſes find die⸗ 
ſelben Grundſätze maßgebend, welche ſeitens der Polizei-Obrigkeit, 
welcher die Ausſtellung in den übrigen Fällen zukommt, für Zuer— 
fennung des fraglichen Attefted eingehalten werden. Dies gilt ebenie 
wohl, wenn das Unbeſcholtenheitszeugnis gleichzeitig mit dem willen: 
ſchaftlichen Zeugniffe, als wenn es erft fpäter einem Schüler bein 
feines Nachſuchens um die Berechtigung zum einjährig = freiwilligen 
Militärdienfte oder feines Cintrittes in denfelben audzuftellen ift. 

Das Königliche Provinzial» Schullollegum wolle dafür Serge 
tragen, daß die vorftehenden Beltimmungen von allen Direltoren 
—— höheren Schulen Seines Amtsbereiches fortan einge 
alten werden. | 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Duttlamer. 

An 
fämmtlide Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

VU. II. 648. 

118) Die zwangsweiſe Durdhführung der von der Au 
fihtöbehörde getroffenen vorläufigen Feſtſetzung über, 
die Bertheilung firhliher Baukoften fann nit durd 

Einlegung des Rechtsweges gehemmt werben. 

Im Namen ded Königs! 

Auf den von dem Oberkirchenrath der Grafſchaft Bentbeim 
erhobenen Kompetenz Konflikt in der bei dem Königlichen Amtögr 
richte N. anhängigen Prozeßſache 



427 

des Pächterd J. zu T., Klägers 
wider 

den Kirchenrath der reformirten Kirchengemeinde A. Beklagten, 
betreffend Befreiung von Pfarrbaukoften, 

hat der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz 
Konflikte in feiner Sitzung vom 12. Februar 1881 für Redt erlannt- 

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und der 
erhobene Kompetenz⸗Konflikt daher für begründet zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 
Gründe. 

In der reformirten Kirchengemeinde A. ift eine neue Pfarr: 
'teune erbaut. Die Koften dieſes Baued follten laut Beichluffes 
des Kirchenrathed zu N. nach Erbesfuß aufgebraht werden. Der _ 
gliger, Pächter 3. zu T. ift hierbei mit 29 M. 12 Pf. veranlagt, 
ıd, da er nidt freiwillig zahlte, auf Anordnung des Oberfirdhen» 
zuhes in Nordhorn durdy den Amtöhauptmann H., beziehungsweiſe 
den Amtödiener D., in der Weile erequirt worden, daß om zur 
Deckung der Schuld ein rothes Rind abgepfändet morden ift. Der 
Riger glaubt zur Zahlung des ihm angefonnenen Beitrages um 
deswillen nicht verpflichtet zu fein, weil er nicht Eigenthümer eines 
ẽörbes, jondern nur Pächter ded dem Kolon Sch. gehörigen Erbes 
m T. fe. Daraufhin hat er in einer bei dem Königlichen Amts⸗ 
xrihte zu N. gegen den Kirchenrath ber reformirten Kirchenges 
ande A. angebrachten Klage den Antrag geftelt, 

den Beflagten zu verurtheilen, dad Eigenthum refp. den 
Ufufapiondbefig ded Klägers an dem angepfändeten totben 
Rinde anzuerfennen, demgemäß die durch ihn, reip. in feinem 
Auftrage oder doch auf feinen Antrag und zur Realifirung 
feiner angeblichen Forderung an Kläger erfolgte unbegründete 
Anpfändung des fraglichen Rindes zurüdzunehmen, refp. daB 
Rind des Klägerd von der unbegründeten Anpfändung zu 
liberiren und ihm, dem Kläger, allen durch die Anpfändung 
erwachſenden Schaden zu erfeßen. 

... Der verllagte Kirchenrath hob hervor, dab der Bau der Pfarr: 
heune auf einem ordnungdmäßig gefaßten, von der Auffichtöbehörde 
unehmigten Beichluffe des Kirdyenrathed beruhe, und die Bollftredung 
ter Srefution von dem Oberkirchenrathe in Nordhorn, als der zu: 
tandigen Auffichtöbehörde, angeordnet worden ſei. Geftübt auf 
3. 15 des Geſeßes vom 24. Mai 1861 erhob er den Präjudizial- 
Einwand der Unzuläffigkeit des Rechtsweges. Nach ftattgehabter 
Beweisaufnahme bat das Amtögeriht N. diefen Einwand durd 
Urteil vom 26. Januar 1880 verworfen. Der weitere Verlauf ded 
Prozeffes iſt jedoch einftweilen dadurch gehemmt worden, das ber 
Sherfirhenrath zu Nordhorn innerhalb der gegen jenes Urtheil 
nenftehenden einmonatlihen Berufungäftift mitteld Beſchluſſes vom 



428 

11. Februar 1880 den KRompetenzeKonflitt erhoben hat. Keine der 
Parteien bat ji über denjelben erklärt. Dad Königliche Amtes 
gericht N. hält ihn aus den feinem Urtheil vom 26. Sanuar 1880 
beigefügten Gründen nit für gerechtfertigt, und das Königliche 
Dberlandeögeriht zu Celle bat fich diefer Auffaffung angeſchloſſen, 
weil die 88. 708 ff. Th. II Tit. 119. 2 R. und die Aller. Kab. 
Ordre vom 18, Februar 1805 den Bermaltungsbehörden in kirchlichen 
Bauſachen nur eine interimiftifche Feſtſetzung geftatten, dagegen den 
Rechtsweg über den Streit wegen der Beiträge zu den Kolten aus: 
drücklich zulaſſen. Dies jet auch in dem Urtheil des unterzeichneten 
Gerichtshofes vom 17. Februar 1855 — Juſtiz⸗Miniſt. Bl. ©. 135, 
139 — anerkannt. 
an pwohl war der Kompetenz » Konflilt für begründet zu 

erachten. 
Die Legitimation ded Oberkirchenrathes zu Nordhorn zur Er 

bebung des Stompetenz » Konflifted unterliegt, wie das Königliche 
Oberlandesgeriht zu Selle mit Recht annimmt, keinem Bedenlen, 
weil der Oberkirchenrath in Nordhorn, wenngleich fein Bermaltungs: 
bezirt nur einen verhältnigmäßig Meinen. Theil der Provinz Hanno: 
ver umfabt, doch innerhalb diefed Bezirkes und innerhalb ſeines 
Reflortd einer anderen Provinztalbebörde nicht unterftellt und dei 
balb ſelbſt als Provinzialbehörde im Sinne des $.5 des Verorduung 
vom 1. Auguft 1879 anzufehen tft. | 

In der Sache ſelbſt geht dad Königlihe Oberlandesgericht von 
der zutreffenden Boraudjegung aus, daß gemäh der Xerordnung 
vom 16. September 1867 — Gel. Samml. ©. 1515 — die Statt 
baftigleit ded Mechtöweged in der vorliegenden Sache nad ben 
Ss. 708 ff. Th. II Tit. 119. & R. und den dazu ergangenen 
ergänzenden und erläuternden Beſtimmungen zu beurtbeilen iſt. Die 
Anmwendung diefer Vorſchriften fteht aber der Zulaffung ded Rechts— 
weges entgegen. Zwar ift e8 richtig, Daß die Geſetze den Verwal 
tungöbehörden in firhlihen Baufadyen nur eine interimiftifche Feſt⸗ 
fegung geftatten. Aber in dieje Feftfegung darf nicht mittel An 
ftellung gerichtlicher Klagen eingegriffen werden, «8 muß vielmehr, 
wie die Allerh. Kab. Drdre vom 18. Februar 1805 ſich ausdrückt, 
ein proviforiiher Bertheilungsplan vom Oberkonfiftorium beftimmt 
und ohne gerichtlicheß Verfahren erequirt werden. Für den Streit 
unter den Sntereffenten über die definitive Vertheilung der Kelten: 
laffen die SS. 708, 709 Th. II Tit. 11 U. & R. den Rechtswez 
ganz offen; aber unbefchadet der VBollftredung der von der Aufſichts⸗ 
behoͤrde getroffenen vorläufigen Feſtſezung. In dem vorliegenden 
Prozeſſe nun verfolgt der Kläger nit den Zweck, fi mit den 
übrigen Mitgliedern der Kirchengemeinde über den Umfang feine 
Baubeitragspflicht außeinanderzufegen fondern er Magt gegen den 
Kirchenrath, ald Ertrahenten der auf die Durchführung des ver. 
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'iufigen Vertheilungsplaned gerichteten Exekution, mit dem Ziele, 
dieſe Exekution rüdgängig zu machen. Letzteres Tann ihm nicht 
aeftattet werden, weil ed gegen den Sinn der 88. 708, 709 Th. II 
11. L. R. und gegen die auddrüdliche Vorſchrift der Allerh. 
Rab. Ordre vom 18. Februar 1805 verftößt. Hiermit ftebt die von 
dem Königlihen Oberlandesgerichte in Celle angezogene Borentichet- 
fung vom 17. Februar 1855 nicht im Widerſpruche, da es fich bei 
der lepteren lediglih um einen Anſpruch auf Erſtattung bezahlter 
Kirhenbaubeiträge, nicht aber, wie bier, um die Hemmung der 
Durchführung der von der Auffichiäbehörde getroffenen vorläufigen 
seftfegung über die Bertbeilung der Baukoften gehandelt hat. 

Aus diefen Gründen war der Rechtsweg, wie geſchehen, aus⸗ 
‚nihließen. 

Berlin, den 12. Februar 1881. 

Königliher SGerichtöhof zur Entiheidung der Kompetenz«- Konflikte. 
(L. S.) Homeyer. 

Br. 2. Nr. 2035. 

I. Univerſitaͤten, technifche Hochſchulen, 
Akademien ze. 

14) Beftätigung der Reltorwahl an der Univerfität 
zu Halle. 

(Erntebl. pro 1880 Seite 420 Nr. 70.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten hat durch 
Serfügung vom 23. Mai d. 3. die Mahl des ordentlihen Pro— 
kiierd Dr. Riehm in der theologiſchen Fakultät der Univerfität 
zu Halle zum Rektor diefer Univerfität für das Sahr vom 12. Juli 
1881 bis dahin 1882 beftätigt. 

115) Beftätigung der Wahlen des Rektors und der 
Abtheilungdvorfteber bei der tehnifhen Hochſchule zu 

Berlin. 
(Eentrbl. pro 1880 Seite 556; pro 1881 Seite 351.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten bat durch 
Verfügung vom 23, Mai d. 3. die Wahl des Profefjord Dr. Wink— 
ler zum Rektor der technifchen Hochſchule zu Berlin für die Amts— 
teriode vom 1. Zuli 1881 bis dahin 1882 beftätigt. 
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Ferner find von dem Herrn Minifter die von den Abtheilunge⸗ 
follegien derjelben techniſchen Hochſchule petrofienen Wahlen 
1) — Jacobsthal zum Vorſteher der Architektur⸗ 

eilung, Ä 
2)- des Srofeford Schlichting zum Vorſteher der Abtheilung für 

Bau⸗Ingenieurweſen, 
3) des Profeſſors Meyer zum Vorſteher der Abtheilung fr Ma: 

ſchinen⸗Ingenieurweſen, 
4) des Profeſſors Dr. Liebermann zum Vorſteher der Abtheilung 

für Chemie und Hüttenkunde, 
5) des Admiralitätsrathes Dietrich zum Vorſteher der Seltion 

für Schiffsbau 
auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1881/82 durch Verfügung vom 
11. Juni 1881, und 
6) des Profefford Dr. Paalzow zum Borfteher der Abtheilung V 

für allgemeine Wiſſenſchaflen 
für die Zeit bi8 zum 1. Juli 1882 durdy Verfügung vom 15. Juli 
1881 beftätigt worden. 

116) Befreiung der Stipendiaten der Hagen: Stiftung 
von der Honorarzahlung an den techniſchen Hochjhulen 

1. 
Berlin, den 21. Zuni 1881. 

Unter Bezugnahme auf $. 37 Abſatz 3 des Proviſoriſchen Ver— 
faffungdftatuted vom 17. März 1879 *) beftimme ich hierdurch, tak 
die Stipendiaten der Hagen- Stiftung in Zukunft den Inbabem 
von Preußiſchen Staatöftipendten gleichzuftellen und demgemäß vcu 
der Honorarzahlung zu befreien find. 

Hiernady wollen Ew. Hochwohlgeboren dad Geeignete veranlafien. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
den Rektor ber techniſchen Hochſchule, 

In Vertret. Herrn Profeffor Fin? Hochwohlgeboren hier. 

V. V. 1169. 

Berlin, den 21. Juni 1881. 
Unter Bezugnahme auf den $. 39 Abfag 1 des Berfaffungs: 

ftatuted vom 7. September 1880**) beftimme ich bierburd, dab 

*) Gentrbl. pro 18679 Seite 251. 
”*) Digi. pro INBI Geite 144 und Seite 186. 
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ten Stipendiaten der Hagen» Stiftung das Honorar zu erlaffen 
it, wenn fie im Uebrigen den in dem angezogenen Ablage 1 auf: 
geftelten Bedingungen entipredyen. 

Hiernach wollen Ew. Hochwohlgeboren dad Geeignete veranlaffen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
den Rektor ber techniihen Hochſchule Herrn Geheimen Re⸗ 
gierungerath Launhardt Hochwohlgeboren zu Hanno» 
ver mm 

ar den Rektor der technifchen Hochſchule Herrn Profeffor 
von Gizycki Hochwohlgeboren zu Aachen. 

U. V. 1169. 

17) Beftätigung der Wahlen des Präfidenten und des 
Vertreters desjelben bei der Alademie der Künfte zu 

erlin. 
(Centrbl. pro 1850 Seite 572 Nr. 109.) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, durch 
Allerhöchfte Ordre vom 18. Zuli d. 3. die Ball ded Geheimen 
Regierungs⸗Rathes Hipig zu Berlin zum Präfidenten der Kö- 
aiglichen Alademie der Rinke dafelbit fur das Jahr vom 1. Ok⸗ 
teber 1881 bis dahin 1882 zu beftätigen. 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten ift 
ach Verfügung vom 28. Juli d. 3. die Wahl ded Ober Kapell- 
neiſters Taubert zu Berlin zum Bertreter des Präfidenten der 
Königlichen Akademie der Künfte dafelbft für dad Jahr vom 1. Of: 
teker 1881 bis dahin 1882 beftätigt worden. 

118) Preisbewerbung bei derv. Rohr'ſchen Stiftung. 
(Centrbl. pro 1880 Seite 255.) 

Durch Bekanntmachung des Senated der Königlichen Akademie 
der Künfte zu Berlin vom 18. Juni 1881 (Reichs- und Staats- 
Anzeiger Nr. 148 vom 28. Juni 1881) ift die Konkurrenz um den 
Preis der von Rohr'ſchen Stiftung für talentvolle deut- 
‘he Künftler für das laufende Jahr im Fade der Architektur 
eröffnet, und als Aufgabe geftellt worden: Entwurf zu einem Kur: 
baute. Zermin zur Cinfendung der Arbeiten und der Zeugniffe ift 
auf den 4. Januar 1882 feftgefept. Der Preis befteht in einem 
Stipendium von 4500 Mark zu einer einjährigen Studienreife. 

1881. 29 N 
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11. Gymumaſial⸗ ze. Lehranitalten. 

119) General»Ueberfiht der Ergebniſſe der von ka 
Königlihen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Kommiffione 
im Sahre vom 1. April 1880/81 abgehaltenen Prüfungen 

für dad Lehramt an höheren Schulen. 
(Eentrbl. pro 1881 Seite 176 Nr. 21.) 

A. Zahl der Prüfungen. 

. x d 

Königliche 1. April 

Wiſſen⸗ haben find von | Summe | 1879 Bit 

ſchaftliche bas ben Geprätften| fämmt- | mern, 
Eramen Nachpru⸗ ins⸗ nicht licher 

Prüfungs⸗ pro gefammt | beſtanden abge- | Ti bur 

Kommiffion |faoultase| fungen | Prü- Haltenen | „SH 
docendi fungen 

zu 
ebaltenen 

beftanden | 

Königsberg . 

Berlin... . 

Greifswald. . 

Breslau ... 

Halle a / S... 

Kiel..... 

Gottingen .. 

Münfter ... 

Marburg ... 

Bonn..... 

405 Summe 334 799 
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B. Zahl der in der Hauptprüfung pro facultate docendi beftandenen 
ehulamtd:Randidaten nah Konfeifion, reſp. Religion, und nad dem 

Hauptfache der Prüfung. 

Im Jahre vom 1. April 1880/81 
x 

Lonfeffion — ne 
ich. Religion A. B. C. D, Zahl 1879/80 

ber . Mathe ber be⸗ betrug die 
Hiſtoriſch · matiſch⸗ Religion | Fach Zahl der 

keſtandenen philo⸗ natır- un ber Ranbenen beftanbe- 
logiſches wiffen- , neueren Ran» Sat. 

Sandidaten Fach Nöcftlichen Hebräifch | Sprachen hipaten ibaten 
a 

Exangelifch . - 163 121 13 54 352 303 

heil .. 57 23 2 2ı 103 76 

Remonitifh . 1 

lb... . ö 4 | 10 4 

Eumme pro 

‚bil 1880/81 

x Eumme im 
Jahre 1. April 
ISO betrug 195 104 19 66 384 

29° 
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D. Spezial-Nachweis der im Sabre 1. April 1880 /81 geprüften 
hulamts⸗ Kandidaten ꝛc. nach Konfelfion, refp. Religion, und nach— 

dem Hauptfache der Prüfung. 

Königliche Wiffenfchaftliche 
Prufungslommiſſion zu 

Königsberg Insgefammt. Berlin 

Bvangelifch. 

Vollprüfung. 
Hiſtoriſch⸗philologiſches Fach 19| a8jı4| 12 | 39lı9lı7] A| 3 71 164 

B. Rathem.⸗naturwiſſenſchaftliches Fach 11) 21| 8| 9 | 18| 623 1i5 9] 121 
C. Religion und Hebrälh . .. . . 6 .I22 1) 1. 1) 1] 13 
D. Fach der neueren Sprachen . . . » 2] 16) 85 . | 8 235 13]: 53 
Riätbeflandene - - 222000. anal 1 | 111) 8 3) 2] 29 
Rehpräfung - »: ee... 26| 46127| 35 i 

Summe I. 

Rıtholifch. 
"Bollpräfung. 

: Hiſtoriſch⸗philologiſches Fach 
z. Mathem.⸗naturwiſſenſchaftliches Fach ‚|. 
C. Religion und Hebräl$ . . . . - .. . .1.]. .|.| 2 
D, Fach der neueren Spraden . . |. 
Ridibeftandene rennen 
Rahpräfung: » 000. 

Summe II 

Jidiſch. 
-Bollprüfung. 

nr. Hifterif lologiſches 5 —— ———— —7 
D Sch der neueren Spraden . - - 1 
Rihtbelaudene - - 2 - 2.0... 1 
Rahprüfung- - --- 0... .. -Id.] 5 

Summe I. | 1| 51 1] 1l.| 3.137.116 m | 11 .] 16 
Hauptfumme | 74|135]65 100 ioꝛai oi ios bꝛ oo 847 
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E. Spezial⸗Nachweis der Hetmath der im 

Königliche | 

Königsberg. | Berlin. I@reifswald.| Brei 

Boll 
nf | 3, = 

nicht beftanben Nachprilfung. beſtanden nicht beſtanden nidhe H beſtanden Nachprilfung. beſta nden 

1. Preußen 

a. Provinz Ofpreußen . . - - | 27 1060| 3 J 
b. . Weſtpreußen.... 8 A| | I. 
e. „ Brandenburg . . - | 21 27) 4) 201 6 I. 
d. »  Bommern.....» 1 231 9 1 31 17 ur 

e. m Bon .»..: 2.2... 1 16 . J 
. 5 Gäaleſien . 444361 2 1 
& nn Shen ..... 1584 2 u 
b. „ Schleswig-Polfein . ı 2 
. 0 damoer..... 1 .| .[ 3 . 
k. " MWeffalen. . » . - 1.1119 

l. Heſſen⸗Naſſan . . - 1 
m. Rheinprovinz ren. | 
n. Sobengollen . x 2.0... . 

umme 

3. Andere Staaten bes Deutſchen 
(17. ‚12 En 7 1 3106. .. 

3. Auſſerdeutſche Staaten.. |. ı | .11 | 

Sauptinmme | 40] 11 28 
— — — 

46 34 I ** 

74 65 1) 



437 

April 1880/81 geprüften Kandidaten ec. 

ie Prüfungs - Kommilfion zu 

halle. 
Insgefammt. 

Bunjpedpog| 
|
 FERE 

RER 
TESEB 

5 

a
g
 
a
 

—
—
 

on 
[
e
e
n
 

El 
mag 

|
 
A
E
S
B
E
R
T
E
R
R
E
N
 

| 
5 

Buniyadprıg 
- 

— 
u
n
 

a
 

oo -
.
 

FACHES 
ID) M

E
E
R
E
 

WERE N 
D
E
 |
 

waquoglag 
m
m
 

—
 

—
 

5
 

& 
Bunjyadporg 

- 
” 

See 
e
e
 

€
 

FOIEER URN 
—
—
—
 

u
r
 

—
 

waquugsg 
ö
 

m
r
y
 

U 
em 

7—8 
7
 
5
 E
|
 wquogag 

p
n
 

E
E
E
 

Tagpeurer- 
Tr 

5 

5
 
3
E
 

waquoglag 
—
 

*
 

—
 

e
 

g 
Bunjgadpug 

3 
1} E

E
E
 

TEUTTE ö
—
—
—
 
—
 

ſ8 

8
 
R
E
 

uaquogfag 
[
u
n
 

m
m
 

nm. 
.
 
8
 

B
u
n
j
n
a
d
p
o
n
 

—
 

—
 

—
—
—
 

=
 

2
 
&
 H
 |
 

uaquofag 
p
m
 
ö
T
—
 

R
E
 
| 

waquoglag 
|
 

D
e
 

—
.
i
S
 

Funadpg 
| 

T
e
n
 
e
g
 

|; 
1. 

E | waungpg 
o
u
 

— — — — — — — — — a. —_.- - — — —* 



488 _ 
F. Ergebniffe der von den Königlihen Wiflenichaftl 

abgehaltenen Bollprüfu 

A. B 
Hiſtoriſch⸗philologiſches Fach. Mathemat. nam 

a. b. e. a. | Königliche Geſcichte 

Wiffen⸗ Griechiſch, Griechiſch, Junb Geogra⸗ Mathemetit| Ch 
Lateiniſch —— ik Orte | Zufammen a RP 

N ateini eſchichte iſch un un 
ſchaftliche. Deutſch & a Kateinife in Bhyft ur 

. eutſch. eographie. |ben mittleren y 
Brilfunge Klaffen. 

eug- | . euge | | Zeug | _ eug- | ; | Zeug: | . I Jay 
y au — — nisgrade he < ee z 

Slıla ıl2\3[ I 213 | 

Königsberg . . - tl. 8 4 13]101 33 
Darunter Rralfanl- 

Abtturien 1 * 

Berlin . . 19 . 716 17115] 32 
Darunter Realf Realfani- L. , 

Sreifewaib 8.11 114 4110| 14 
Darunter Reeifani- 

Ablıurienten . 1* 

Breslau . . 11. 213 4| 81141 26 
Darunter Reatfaul- 

Abiturienten - . |. .!I. 

Sale. ..... 2 1 .‚j10| 2 3 30] 81 41 
Darunter Realfchal⸗ 

btturienten . .| . 

Kiel....... 7115| 4 6| 9| 4l 19 
Darunter Reelfäul- 

Ubiturienten. 1* 

Gbðttiugen . 1. 6]. 1] 14| 41 19 
Darunter Nealſchul⸗ 

Ablturlenten . I .|° ° . 

Münfer .... 141 1) 2 6] 7 3] 14151 32 
Darunter Realſchul⸗ 

Abiturienten 

Marburg . ... | 5| 51 10 
Darunter Nealſchul⸗ 

Abiturienten . 1* 

Bom...... 2 | 3 2 5| 51 10 
Darunter Reatfanl- 

Abiturienten . 

Summe 11 67l49|127 6. 91a] a7] . 4320 7217 119 90]220]25 57 35[117] 6 1 
Darantı Ben Reatiant. | .\ | . 8.16 1 
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120) Denkſchrift über die Entwidelung der gemerb- 
liben Fachſchulen in Preußen, ſoweit diefelben zum 
Reſſort des Minifteriumsd der geiftlihden und Unter: 
rihtö-Angelegenheiten gehören, während der Jahre 

1879 und 1880. 

Mit Genehmigung bes Heren Miniſters der geiftlichen, Unterrichts. und Me 
bizinal-Angelegenheiten den Dlitgliedern der fländigen Kommiffton für das tch 
nische Unterrichtsweſen vorgelegt. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 189 Nr. 24.) 

Die Verwaltung des techniſchen Unterrichtsweſens ift währen? 
der legten zwei Fahre vorzugsweiſe beftrebt geweſen, die Errid: 
tung von Fachſchulen an verjchiedenen Orten, weldye bereit# in der im 
Herbfte 1878 dem Landtage mitgetheilten Denkſchrift über das te: 
niſche Unterrichtsweſen (Seite 46 fi. der Schrift: Dad Techniſche 
Unterrihtöwejen in Preußen, Sammlung amtlider Aktenftücke :. 
Berlin 1879) genannt find, zu fördern, und die beftehenden Anitalten 
zu verbefjern. Site glaubt, dab ed den Mitgliedern der Kommiſfien 
wünjcendwerth fein wird, über den Erfolg dieſer Bemühungen und 
über die für die nächſte Zukunft gehegten Abfichten unterrichtet zu 
werden. Hiezu find die nachfolgenden Mittheilungen beftimmt. 

Der Plan, Baugewerkſchulen in Deutih- Krone and 
Bredlau zu errichten, ift ausgeführt worden. Sene ift dreilaifig, 
dieſe viertlaffig, an beiden wird auch während der Eommermenst: 
unterrichtet. An der Anftalt in Bredlau wird die erfte Reini: 
fung um Oftern 1881 abgehalten werden. Dasſelbe wird an der drei: 
Hlaffigen Baugewerfihule des Großen Berliner Handwerker— 
Vereins gefhehen. An diefer Anftalt findet ein Sommerkurive 
zur Zeit nicht ftatt. Die mit der Stadt Erfurt eingeleiteten Ver— 
bandlungen haben dazu geführt, daß dort an Stelle der eingegange: 
nen Provinzial» Bewerbeichule und der noch beftehenden Kunſt⸗ und 
Handwerkerjchule eine Baugewerk⸗, Zeichen. und Modellirfchule treten 
wird. Die Anftalt, deren Unterhaltung zu gleichen Theilen von 
dem Staat und der Gemeinde getragen werden fol, wird Ecmmer: 

und Winterkurfe haben und als Baugewerkſchule dreiltaffig, als 
Zeihen- und Modellirſchule zweillaffig jein. Da mandye &ewerb: 
treibende in Erfurt ihren Lehrlingen hisher geltattet haben, den bei 
Tage ertbeilten Unterricht an der Kunfte und Handwerkerſchule zu 
beſuchen, jo ericheint es als thunlich, den Unterricht im Zeichnen und 
Modelliren audy am der neuen Anftalt bei Tage ertbeilen zu laſſen. 
Die Stadt hat die von ihr allein zu beihaffenden Schulräume br- 
reitö bergeftellt. &8 haben ferner mit den Städten Köln, Liegniß 

und Köntgäberg Berhandlungen über die Erridtung von Bauze 
werfichulen, welche an den beiden zulept genannten Drten an be 
Stelle der eingehenden Gewerbeſchulen treten würden, ftattgefunder. 
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Sn Liegnitz, wo die Auflöfung der vorhandenen Schule binnen 
Kurzem erfolgen wird, bat, mie ſchon in der Dentkichrift über die 
Gewerbefchulen erwähnt worden tft, die Stadt Bedenken getragen, 
die ihr gemachten Vorſchläge anzunehmen, da fie befürchtet, daß die 
Frequenz der Anftalt geringer und in Folge defjen die Zuſchüſſe, 
welche ihre Unterhaltung erfordern wird, größer fein werden, als von 
der Unterrichts-Verwaltung angenommen wird. Die legtere glaubt, 
daß die Nähe von Bredlau der Entwidelung einer Baugewerkſchule 
in Liegnig nicht hinderlich fein wird, da die Anftalt in eriterer Stadt 
höchſtens 120 Schüler aufnehmen fann. Die Stadt Köln bat im 
vorigen Sabre mit eigenen Mitteln in einem alten Gemeindefchul« 
baufe eine aus drei Abtheilungen für Baugemwerftreibende, für Mies 
haniter und für Kunftgewerbtreibende beitehende Anftalt eröffnet. 
Die Unterrichtd-VBermwaltung hat bet der ftattgehabten kommiſſariſchen 
Verhandlung empfohlen, vor der Hand fon wegen Mangel® aus: 
reihender Lofalitäten ſich auf die Abtheilung fiir Bauhandwerfer 
zu beichränfen und an Stelle der nicht genügenden und in unzu« 
reihenden Räumen untergebrachten, vom Staat und der Stadt uns 
terhaltenen „gewerblichen Zeichenichule” einen Abend- und Sonntags⸗ 
unterricht im Zeichnen und Modelliren an der Baugewerkſchule ein- 
zurichten. Sie ift dabei von der Anficht audgegangen, daß eine mehr: 
Naffige Abteilung für Kunftgemerbtreibende mit vollem "Taged- 
unterrichte fjelbft in einer Stadt von der Größe und Bedeutung 
Kölns auf einen ausreihenden Beſuch nicht werde rechnen fönnen, 
um fo weniger, da in Düfjeldorf die Errichtung einer kunſtge⸗ 
werblichen Lebranftalt mit den der Stadt aus Allerhöchſter Gnade 
zur Entſchädigung für den Berluft der befannten ®emäldegalerie, 
welhe im Anfang unſeres Sahrhundertd von dort nah Münden 
gebracht worden iſt, gewährten Geldmitteln unmittelbar bevorfteht. 
Auh würde die von der Stadt Köln beabfichtigte Organijation, 
wenn die einzelnen Klaffen der drei Abtheilungen, aus denen die 
Anftalt beftehen foll, nur ſoweit mit einander fombinirt werden, als 
der Lernftoff in mehreren Klaſſen identiſch ift bezm. die Zahl der 
Shüler, welde von einem Lehrer unterrichtet werden können, 
nit überfchritten werden joll, weit oftipieliger fein als ſtädtiſcher 
Seits angenommen worden iſt. Zu einer definitiven Eniſcheidung 
über die Frage, ob die Stadt es vorziehe, auf gemeinſchaftliche 
Koſten eine weniger umfaſſende Anſtalt zu errichten oder ihr Pro⸗ 
jekt ganz aus eigenen Mitteln und im vollen Umfange durchzuführen, 
dabei aber fich der Aufficht der Staatsregierung, welche ſich auch auf 
techniſche Unterrichtöanftalten erftredit, gegenüber zu befinden, hat 
die Stadt Köln bisher ebenjowenig wie die Stadt Königsberg 
zu einer Entſchlietzung über die gleihfal8 in kommiſſariſchen Ber: 
bandlungen empfohlene Errichtung einer Bangewerffchule an Stelle 
der allerdings aus Rüdficht auf die gegenwärtigen Schüler noch 
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einige Sahre zu erbaltende Provinzial = Gewerbefchule aufgefordert 
werden können, weil ein Einverftändnig über einen Normalbefoldunge- 
etat für die Baugewerkſchulen zwiſchen den verſchiedenen bierbei 
betheiligten Refforts der Staatöregierung nody nicht erreicht iſt. Es 
handelt fi dabei um die Frage, ob ein Durchſchnittsgehalt von 
4200 M. (höchſtens 4800 M. und mindeltend 3600 M.) und ber 
Wohnungsgeldzuſchuß der III. Zarifllaffe, d. h. 3. DB. in Deuiſch- 
Krone 480 M. in Erfurt, in Königdberg und Köln 600 M. für 
Die Direktoren, und ein Gehalt von durdyichnittli 2400 M. (bi: 
ftend 3300 M. nebit dem Wohnungsgeldzuſchuß der IV. Klaſſe (in 
den oben genannten Drten reip. 300 M. und 432 M.), wie ed an 
der Königlihen Baugewerkſchule zu Nienburg gezahlt wird, für die 
ordentlichen, zur Ertheilung von 30 Stunden wödentlidh zu ver: 
pflichtenden Lehrer ausreichend ift, oder ob dasſelbe wie bei ben 
Sewerbeihulen, Realihulen und Gymnaſien für die Direltoren 
4500 M. bis 5400 M., durchſchnittlich 4950 M. und für die Lehrer 
1800 M. bis 4500 M., durchſchnittlich 3150 M. nebit dem Weh— 
nungögeldzufhuß der III. Zarifllaffe für den Direktor und drei 
Lehrer, für die übrigen der IV. Zarifflaffe befragen muß. So 
lange dieje Frage nicht entichieden ift, empfiehlt ed ſich nicht, die 
Berhandlungen mit den Städten Köln und Königsberg fortzuiepen 
und Die Unterrihtö- Verwaltung glaubt Bedenken tragen zu müflen, 
die Anftalt zu Erfurt, für welche die erforderlichen Geldmittel ükbri⸗ 
gend im Staatöhaudhalts-Etat verfügbar find, in’d Leben treten zu 
lafien. Nah Erledigung diejer Frage und, wenn die Verhantlun: 
en mit den Städten Köln und Königsberg Erfolg haben, werden 
ih in Edernförde (Schleöwig.Holftein), Nienburg (Hannore), 
Hörter (Weftfalen), Köln (Rbeinprovinz), Idſtein (Helen 
Naſſau), Erfurt (Sadjen), Breslau (Sclefien), Deutid: 
Krone (Weftpreußen), Königäberg (Oftpreußen) und Berlin 
im Ganzen 10 Baugewerkſchulen befinden, zu deren Unterhal⸗ 
tung (mit Ausnahme der reinftaatlihen Anftalt in Nienburg) der 
Staat Beiträge leiſtet. | 

Die Unterrichts⸗Verwaltung verlangt, dab an denjenigen Anftal: 
ten, zu deren Unterhaltung die Mitwirkung des Staates in Anſpruch 
genommen wird, ausreihende Schulräume von der Gemeinde ber: 
geftellt und unterhalten werden, daß die Zahl der Schüler in den 
einzelnen Klaffen in der Regel nit mehr ald 30 beträgt und 
die Zahl der Lehrer eine entiprechend große fit. Sie geftattet 
nit, daß die Programme der Anftalten den Schülern die Errei⸗ 
hung eines Zieled In Ausſicht Stellen, wohin fie bei den unver⸗ 
meidlihen Mängeln ihrer Borbildung und bei der Kürze der Un 
terrichtözeit überhaupt nicht gelangen können oder Abtheilungen 
und SKlaffen aufzählen, für melde weder die genügende Zahl ven 
Unterrihtöräumen, noch hinreichend Lehrkräfte vorhanden find. Die 
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Erfüllung diefer Forderungen verurfadht den betreffenden Städten, 
ebgleich der Staat die Hälfte der dur die eigenen Einnahmen 
ter Anftalten nicht gedediten Ausgaben trägt, nicht unbedeutende Opfer, 
die größer find als die Zuſchuͤſſe anderer Städte, welche ähnliche 
Schulen ganz auf eigene Koften aber nad) eigenem Belieben orga⸗ 
nifirt und betrieben haben, ohne daß die Staatsregierung ihnen 
zegenüber von dem ihr zuftehenden Auffichtöredhte biöher einen ein- 
zreifenden Gebraudy gemacht hätte. Dieje Verhältniſſe find weiteren 
Kreiien nicht befannt. Da ein nicht unbeträchtlicher Theil der Tech— 
siter, weldye bei den von der Königlihen Eiſenbahn⸗ und von der 
gemeinen Bauverwaltung ausgehenden Bau - Ausführungen und 
in den betreffenden Baubüreaud ald Bau⸗Aufſeher, Baujchreiber 
eder Zeichner Verwendung finden, feine fachwiſſenſchaftliche Ausbil⸗ 
sung auf den Baugewerkſchulen erwirbt, fo hat der Herr Minilter 
der öffentlihen Arbeiten auf eine von der Unterrihtd-VBerwaltung 
erzangene Anregung die Königlichen Cijenbahnbehörden und die 
dehörden der allgemeinen Bauverwaltung auf die ftaatlicherjeitö unter: 
kaltenen reſp. unterftügten Schulen (Nienburg, Softein, Cdernförde, 
Teutih- Krone und Bredlau) „aufmerffam machen“ lafien, „da fie 
mverfennbar eine nicht zu unterſchätzende Gewähr für die gediegene 
Ausbildung derjenigen ihrer Zöglinge bieten, welche den vollen Un⸗ 
terricht in ihnen genoffen haben.” Aus dem vorftebend mitgetheilten 
Sertlaute des Erlaffed ded Herrn Minifterd vom 23. September 
1880 ergiebt fh, daß den Baubeamten nicht wie in einigen Zei» 
ungsartikeln behauptet wurde, die Annahme von Hülfskräften, weiche 
ine der genannten Schulen befucht haben, unterfagt worden ift. 

Benn in dem Minifterial-Erlafje die Baugewerkſchule zu Hörter 
acht mitgenannt wird, obglei der Staat ſich bereit erflärt bat, 
tie Hälfte ded etwa erforderlich werdenden Zufchuffes zu überneb- 
nen, jo hat dieſes feinen Grund ſchon darin, daß die Zahl und Be» 
daffenheit der Schullofale nicht genügen. Die Mängel berfelben 
ad der Ausbildung der Schüler während ded Winterhalbjahres 
in hohem Grade binderlid. Die Unterrichts-Verwaltung bat die 
Erbauung eined geeigneten Schulhaufes ſchon mehrfach als noth- 
wendig bezeichnet, jedoch bisher davon abgejehen, diejelbe der Stadt 
‚ar Pflicht zu machen, weil fie bet dem Vorhandenſein von Ueber- 
'hüffen aus früheren Jahren, in denen die Anftalt fehr ſtark beſucht 
war, biöher nicht in die Lage gefommen ift, einen Beitrag zu den 
Keften der Unterhaltung auf ihre Fonds übernehmen zu müffen 
Es verſteht ſich von felbft, daß auch die Schulen zu &dern- 
oͤrde, Idſtein, Bredlau, Deutih- Krone und Nienburg, von denen 
die beiden erften länger als ein Sahrzehnt ohne Unterftügung des 
Staates beftanden und zum Theil noch mit der ungünftigen Ainanz- 
lage der Gemeinden zu fämpfen haben, die dritte und vierte erft 
neuerdings errichtet find, noch mancherlei Verbeſſerungen nothwendig 
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oder wünſchenswerth find. Eine von den Delegirten des Verbandes 
deuticher Baugewerfmeifter im Sabre 1879 zur Bearbeitung ber 
Baugewerkihuifrage niedergejegte ständige Kommiſſion hat im ver: 
flofjenen Sommer auf einer in Berlin abgehaltenen Konferenz die 
Einrichtung einer vierten oberen Klafje an den diejelben bisher ent: 
bebrenden Schulen zu Deutich- Krone, Hörter und Nienburg ald 
dringend nothwendig bezeichnet, weil in einem Kurſus von drei 
Semeftern faſt feine Zeit für die Berfuhe im Entwerfen, durd 
welde der Echüler in der Anmendung ded bis dahin Gelernten 
unterwiefen und geübt werden joll, verbleibe. Selbitredend ift die 
Abficht nicht darauf gerichtet, die Ziele des Unterrichtes zu erhöhen 
und den Lehrſtoff zu vermehren. Recht erwünſcht würde es jein, 
das Schulgeld, welches bisher in Bredlau 54 Mark, in Nienburg 
jept 80 Mark, in Berlin 100 Marf, in Hörter 135 Mark und n 
Eckernförde, Deutfh« Krone und Idſtein 120 Mark halbjährlid be 
trägt, wofür an den vier zulegt genannten Anftalten den Schülern 
zugleih alle Zeichenmaterialien in gleicher Güte geliefert und in 
Krankbeitöfällen unentgeltlich Arzt und Medizin gewährt werben, 
an einigen dieſer Schulen herabfegen zu können. An den Ban 
gewerkichulen im Königreihe Sachſen find nur 30 Mark, und in 
den Defterreichiichen Anftalten jogar nur 3 fl. halbjährlich zu zahlen 
Aber zur Zeit geſtattet die Lage der Staatöfinangen ebenfowenij 
wie die der Gemeinden, dad Schulgeld zu ermäßigen ober einer 
rößeren Zahl unbemittelter Schüler freien Unterricht zu bewiligen. 

Auch fehlen die Mittel zur Gewährung von Stipendien, mähtm 
in Sachſen und Defterreih auch hierfür geforgt if. So murden 
im Sabre 1879/80 an den techniichen Staatslehranitalten zu Chem⸗ 
nig, bei einer Frequenz von 528 Schülern (höhere Gewerbeiduli 
148, Baugewerkenihule und Werkmeifterihule zufammen 380) as 
Stipendien aus Staatömitteln 1224 Mark und aus Stiftungdfont! 
4837 Mark vertbeilt. Bei den nur vom Staate unterhaltenen unl 
im Sabre 1878/79 von 614 Schülern beſuchten Gewerbe» u 
MWerfmeifterfchulen in Deutih>Defterreih ftehen nidht weniger a 
11,240 fl. oder ca. 20,000 Mark zu Staatöftipendien zur Verfügun 

Bisher find die Abgangdprüfungen an jeder Anftalt na 
Gegenitand, Form und Dauer verfchieden geweien. Die Unterricht 
Bermwaltung beabfichtigt den Erlaß eines für alle Baugewerfichul 
zu deren Unterhaltung der Staat beiträgt, geltenden Regulati 
uber die Abhaltung von Entlafjungdprüfungen. Zu dem Ende 
ein im Anfange ded vorigen Jahres für die Abgangöprüfungen 
der Baugewerkſchule zu Edernförde genehmigte proviſoriſches Rey 
ment den Direktoren der Anftalten in Nienburg, Bredlau, Deuti 
Krone, Idſtein und Hörter zur Begutachtung zugeftellt worden 
«8 find die von diejen eingegangenen Berichte vor Kurzem zunä 
der Königlidhen Regierung zu Schleöwig und der Schule in Ede 
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örde mit dem Auftrage mitgetheilt- worden, fi über die lautge⸗ 
verdenen Bedenfen und Abänderungs-Vorſchlaͤge unter Berüdfich- 
igung der ihrerfeitd bei der Anmendung ded Neglementd gemadyten 

Srfahrungen zu äußern. Es wird beabfichtigt, dad geſammte Ma: 
erial demnächſt einer befonderen Kommilfion zu unterbreiten und 
en ihr eim allgemeines Prüfungdreglement audarbeiten zu lafjen. 
zu demjelben wird jedenfalls die Mitwirkung eincd Negierungd- 
tommifjard und einiger Baugewerftreibender vorgejehen werden, 
ie died auch von der eben erwähnten Baugewerksſchul-Kommiſſion 
es et deutſcher Baugewerksmeiſter neuerdings empfohlen 
yerden ift. 

Die Annahme eined Normal: Prüfungsftatuted wird nicht ohne 
zinwirkung auf die Geftaltung des fpeziellen Lehrplanes jeder eins 
elnen Anftalt bleiben und demnächſt die Aufſtellung eined Normals 
Interrichtöplaned, durch welchen nach dem Vorſchlage der oben ges 
annten Kommilfion „im Allgemeinen das Lehrziel der einzelnen 
nterrichtögegenftände und die darauf zu verwendende Unterrichtszeit 
timmt wird“, —A 

Die Unterrichts-Verwaltung wird erwägen müſſen, in welcher 
Reije die gleichmäßige Handhabung der Prüfungsvorſchriften an 
In vom Staate mit unterhaltenen Anftalten fiher zu ftellen ift 
rd wie die an den einzelnen mit dem von ihnen befolgten Lehr⸗ 
ame gemachten Erfahrungen mit einander zu vergleidhen und zu 
emwertben fein werden. 

Der Delegirtentag ded Verbandes deuticher Baugewerksmeifter 
2 fih auf feinen beiten legten Sahreöverfammlungen mit den 
ngewerffchulen beſchäftigt und es ald einen ſchweren Mebelftand 
zzeihnet, daß zahlreiche Anftalten private wie rein ftädtiiche vor: 
mden feien, welche eined dauernd geficherten und bedeutenden Zu: 
tuiles, ohne den eine Baugewerfichule mit der nöthigen Anzahl 
Niger Lehrer und brauchbarer Lehrmittel nicht audgeftattet werden 
nme, entbehrten. Manche diefer Schulen feien zu dem Berjudhe 
ncthigt, durch glänzende Programme und durd die Ertheilung 
n iogenannten „ eifterzeugniffen“ an die fie verlaffenden Schüler 
‚eine möglichſt große Frequenz zu verichaffen. Der Delegirten« 
| hat daher die Beauffihtigung diefer Schulen und ihrer Prü⸗ 
gen als notbmenbig bezeihnet, 
_ Die Unterrihtd-Berwaltung bat fih der Wahrnehmung nicht 
Khliehen können, daß die biöher befolgte Prarid diejenigen An» 
ten, für welche feine Stantöunterftügung in Anſpruch genommen 
d, vorläufig fich felbft zu überlaffen, ſchwer wiegende-Nachtheile 
Folge bat. Die jungen Leute, welche eine Baugemerfichule bes 

wollen, find vielfach geneigt, derjenigen Anftalt, ‘deren Pros 
m das reidhhaltigfte ift, und die von ihren Einrichtungen und 
taten viel Rühmliches mitzutheilen weiß, ſich zuzuwenden, und 
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fönnen nicht beurtheilen, ob die zur Durdyführung dedfelben nöthi- 
gen Lehrkräfte, Unterrichtsmittel und Schulräume vorhanden fint. 
Auch gewinnt ed den Anſchein, ald ob die angehenden Baugemerl: 
treibenden während des legten Semefterd Anftalten den Borzu 
geben, welde in dem Rufe ftehen, dab an ihnen das Beiteben de 
Schlußeramend nicht eben fchwierig ſei und welche den Geprüfte 
"Diplome" oder „Meifterzeugniffe” ertheilen. Endlich jol an eini— 
gen Schulen weniger das Beftehen einer Aufnahmeprüfung ald der 
Munich ded Schülers für deflen Einweiſung in eine beftimmte Kan 
in’d Gewicht fallen, was bejonderd oft Denjenigen willlommen N 
welche die unteren Slaffen einer höheren Unterrichtsanftalt beiud 
haben und nicht in die unterfte Klaffe der Baugewerkſchule eintreten 
mögen. Sie glauben gern dem Programme, daß ed möglich fein 
wird, die ihnen fehlenden Fachkenntniſſe, weldye fie in der untere 
Klaffe fih erwerben müßten, nachzuholen. 

Zunächſt find die Bezirköregierungen angewiefen worden, Künftig 
zur Errichtung techniicher Unterrichtöanftalten, weldye als Bangemerl 
oder Baufhulen, Schulen für Mafchinentechniter, Chemiker ıc. oder 
al8 techniiche Fachſchulen, Technika oder Ähnlich bezeichnet zu mer: 
den pflegen, nicht ohne die vorher nachzuſuchende Genehmigung did 
Minifteriumd die Erlaubnis zu ertheilen. Den bezüglichen Berichten 
ift der fpezielle Lehrplan, ein Verzeichnid der Lehrkräfte, deren !e 
bendläufe und Zeugniffe und eine Ueberfiht, aus welcher die Ler- 
tbeilung der Stunden unter den einzelnen Lehrern erfidhtiih if, 
ſowie Pläne der Schullofalitäten und der Nachweis, daß bie zut 
Unterhaltung der Anftalt erforderlihen &eldmittel disponibel fit, 
beizufügen. Die Direktion einer Schule ift angewiefen merken 
ftatt einer der DOrganijation und den Zielen des Unterrichtes nid 
entiprechenden, eingeftandener Maßen zur Erzielung einer möglid! 
hohen Frequenz gewählten Bezeihnung der Anftalt eine mehr zr 
treffende und beicheidenere Bezeichnung anzunehmen und aufgefer 
dert, einen beichränkteren, der Zahl der Lehrer entiprechenden Ir 
terrichtöplan zur Genehmigung vorzulegen. 

Es ift ferner Fürſorge getroffen, daß von denjenigen Schulen 
für welche eine Staatdunterftügung beanſprucht ift, feine Zeugnif 
ertheilt werden, welde ald Diplom, Meifterbrief oder dem äbnlid 
bezeichnet werden, oder dem Schüler befcheinigen, daB er cine Yıa 
fung als Baugewerksmeiſter beftanden habe. 

Die Unterrichtö- Verwaltung wird hierbei jedoch nicht ſtebe 
bleiben, fondern die Organiſation und Ausftattung der ſchon ver 
bandenen "von ihr bisher nicht unterſtützten Edyulen darauf bi 
näher prüfen, ob die zur Erfüllung der Beriprehungen dee Fer 
grammed erforderlichen Lehrkräfte, Lehrmittel und Unterrichtöraum 
vorhanden find. Es liegt im allgemeinen Intereſſe, dag die Bil 
dung der Fünftigen Baugemwerkömeifter eine gründliche fei, und de 
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tiejenigen, welche für den Beſuch einer Baugewerfichule bedeutende 
Opfer an Geld, Zeit und Mühe bringen, died nicht vergebens thun. 
die allgemeine Anwendung ded zu erlaffenden Prüfungdreglementd 
wird auch die dauernde Erhaltung der Einrichtungen fichern, weldye 
nethwendig find, um dem einzelnen Schüler die Crreihung des in 
tem Reglement vorausgeſetzten Zieled möglich zu machen, 

Die Berhältniffe an den Werfmetfter- Schulen für Me 
haniler find den eben geichilderten ähnlich. Es befteht, ſoviel der 
Unterrichtö= Verwaltung bekannt ift, in Preußen nur eine Anftalt, 
die ausſchließlich für Maſchinenbauer beitimmt ift, und zwar in 
Ginbed. Um den einftweiligen Fortbeftand derfelben möglich zu 
machen, und da die Stadt fidh bereit erflärt hat, den vorhandenen 
Mängeln abzubelfen, bat die Gemeinde feit einigen Sahren eine 
Staatsbeihülfe erhalten und es ſchweben jept Verhandlungen über 
tie Beſchaffung befferer Unterrichtsräume, die Vereinfachung des 
Programmes und die Erhöhung ded Fahredetatd, um die dauernde 
Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte und Beſchaffung audreichender Un- 
trrihtömittel zu ermöglihen. Die an einigen der vom Staate 
iutventionirten Baugemerfichulen früher vorhandenen Abtheilungen 
hir Majchinenbauer find eingegangen, weil dad von den wenigen 
he befuddenden Schülern erhobene Schulgeld zu jehr außer Pers 
bältnis ſtand zu den Ausgaben, melde die für fie erforderlichen 
kiionderen Kurſe verurfachten. Dagegen eriftiren fie no an man- 
ben privaten und kommunalen Anftalten. Die Mehrzahl derfelben 
wird aber voraudfichtlidy nach näherer Unterfuchung der Verhältniſſe 
der einzelnen Schulen eingehen. Auf Seiten der Unterrichts-Ver—⸗ 
maltung beftehen felbjtredend Feine Bedenken gegen die Erridytung 
und Eubventionirung von Werfmeifterfchulen für Mechaniker, fie 
begegnet aber erfahrungsgemäß der Schwierigfeit, daß entweder der 
Nusen derjelben noch nicht allgemein anerkannt ift, oder die Zahl 
serer nicht groß ift, welde im Stande find, ein hohes Schulgeld 
u zahlen, umd ihren Unterhalt auf der Schule aud eigenem Ver⸗ 
mögen zu beftreiten, während der Baugemwerltreibende im Winter 
ebne Arbeit ift und feinen Unterhalt zum größten Theil im vorber: 
ibenden Sommer fich verdient bat. Es find z. B. von den Schü— 
lern der herzoglichen Baugewerkſchule zu Holzminden nur ca. 10°, 
Shleffer und Mafchinenbauer. 

Die in der Denkſchrift über das techniſche Unterrichtsweſen ©. 
6 erwähnten Verhandlungen über die Errichtung einer Fachſchule 
ur Metall» insbefondere Bronze Induftrie zu Sferlohn 
und einer anderen zur Förderung der Klein-Eiſen- und Stabhl- 
Induftrie in Remſcheid, find erfolgreich geweſen. Für bie 
htere hat Die Staatsregierung einen felten Beitrag von jährlidy 
00 M. und der Drovingiallandiag der Nheinprovinz 5000 M. 
zunächft auf 5 Jahre bewilligt. Die Stadt Remſcheid Teiftet die 

1881. 30 
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darüber hinaus erforderlichen Zuſchüſſe und wird ein neues Schul: 
gebäude noch im Laufe dieſes Jahres erbauen, während der Staat 
für die Ausftattung der Anftalt mit Majchinen, Werkzeugen und 
anderen Kehrmitteln 30000 M. bergiebt. Die Anftalt in Iſerlohn 
ilt bereitö im Jahre 1879 eröffnet worden und zwar ohne cin 
Lehrwerkſtätte. Man bat fi) aber dort jehr bald davon überzeugt, 
dab der Gedanke, die Schüler der unteren Klaffe den halben Tag 
in den Fabriken arbeiten und der beiden oberen Klafjen nur theo— 
retiſchen Unterricht genießen zu laffen, nicht ausführbar fein werde. 
Die Stadtbehörden haben daher die Verbindung einer Xebrwertitätte, 
in welcher die Schüler aller drei Klaffen arbeiten jollen, beantragt 
und ſich erboten, die Hälfte der dadurch etwa erwachſenden jährlichen 
Mehrfoften zu übernehmen. Borläufig bedarf ed deſſen jedoch nicht, 
da 15 Sferlohner Fabrikanten fi bereit erflärt haben, währen? 
der erften fünf Sahre die Materialien, deren Die Lehrwerkitätte be: 
darf, zu ſchenken. Diele Gabe repräfentirt einen Werth von ca. 
10000 M. zur Beihaffung der nötbigen Mafchinen ıc., Werl: 
zeuge und -‚fonftigen Lehrmittel verwendet der Staat 17 000 M. 
Die Lehrwerfftätte wird bis zum Beginne des Sommerkurſus ein: 
gertihtel fein. Für diejenigen, weldye den ganzen Tag im den Au: 
rifen arbeiten und fpäter in die zweite Klaſſe der Fachſchule ein 

treten oder fih nur im Zeihnen üben und ein beſchränkteres War 
theoretiiher Kenntniffe erwerben wollen, ift ein auf drei Jahre be- 
mefjener Abendunterridt von 12 Stunden wödentlih eingeriätet. 

Bon den zur Körderung des Sunftgewerbed beftimmten mit 
Lehrwerkſtätten verbundenen Fachſchulen, deren die „Denkihrit” 
auf S. 61 erwähnt, ift die keramiſche Fachſchule zu Grenzhun- 
fen im Herbite 1879 eröffnet worden. Der Zaged- und der Abent- 
unterricht werden gut beſucht. Die Räume, in denen ſich die Anftalt 
zur Zeit befindet, reihen nur für höchſtens 24 Schüler aud. — 
Die Fachſchule für Kunfttiihlerei und Holzbild hauerei 
zu Magdeburg wird nah Kertigitellung der Werkftatt für U 
Schüler im Laufe diejed Jahres in's Xeben treten. 

In Krefeld beitand feit Jahren eine höhere Webeidule, 
deren Leiltungen und Außrüftung völlig ungenügend waren. Ti 
dortigen Induftriellen und die Stadtvertretung erkannten, dab dic 
Verbeſſerung der Anftalt ein dringendes Bedürfnis für die Krefelder 
Sammet» und Seiden» Induftrie fei, um dieſe in den Stand zu 
jepen, dem Wechſel der Mode und des Geſchmackes zu folgen un 
ſich die Fortichritte der fonkurrirenden Nacbarftaaten auf dem Gr 
biete der Technik anzueignen. Die Staatsregierung hat um fo mebr 
geglaubt, die an fie gelangenden Anträge berüdfidtigen zu müſſen, 
ald der heimifhen Seiden » und Sammet- Induftrie dur die Fr» 
höhung des Zolles auf baummollene Garne der Bezug ven Mate 
rialien erſchwert worden tft. Die Anftalt tft daher im Laufe der 
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sten beiden Jahre mit MWebeftühlen und Hülfsmaſchinen neueſter 
Renftraftion, foweit der Platz in den gemietheten Räumlich⸗ 
fiten reichte, verjeben, nnd eine große Sammlung von älteren 
Steffen und Stidereien für die Summe von 30 000 M. angefauft 
worden. Es ift gelungen, neue tüchtige Lehrkräfte für die Anjtalt 
u gewinnen. Da die Lokale, in welchen diefelbe jetzt untergebradht 
t, nur bie zum Herbfte nächften Jahres verfügbar find, audy nicht 
ausreichen, um alle unentbehrlichen Apparate und die ſich meldenden 
Schüler aufzunehmen, jo wird beim Beginne des Srühjahres ein 
taumiged Schulgebäude in Angriff genommen werden, für weldyed 
se Stadt den Grund und Boden und zu den auf 450 000 M. 
ranihhlagten Koften ded Baues und der weiteren Außftattung die 
Zumme von 150000 M. hergeben wird. Die neue Anjtalt wird 
150 Schüler aufnehmen fünnen, mit einer Färberei, Modelltiſch⸗ 
lerei und Edhlofferei ausgeftattet und nicht blos für Seiden:, Sam» 
met: und gemiſchte Weberei, fondern auch für alle Zweige der Lei- 
sen= und Baummwollen-Induftrie eingerichtet fein. Wenn die höhere 
Sebefchule nicht allein von Fünftigen Werfmeiltern, fondern vor 
lem von den Söhnen der Fabrifanten beſucht wird, wenn die 
eßteren eifrig bemüht fein werden, die Vortheile, weldye die Anitalt 
‘nen für die artiftifche und technifche Vervollkommnung ihrer Er- 
zeugniſſe bietet, moͤglichſt zu nupen und niemals glauben werden, bereits 
nug gelernt zu baben, wenn fie niemald vergefjen wollen, daB 
zuch dem einheimifchen wie dem fremden Konkurrenten gegenüber 
der alte Spruch: „Untreue ſchlägt den eigenen Herrn” ewig wahr 
Seiben wird, dann dürfen wir hoffen, dab die großen einmaligen 
und danernden Opfer, welche der Staat und die Stadt Krefeld für die 
Reerganifation der Anftalt und für ihre künftige Unterhaltung, die 
nen Zufhuß von ca. 33000 M. jährlich erfordern wird, zu brin- 
sen bereit find, bei weiten merden aufgewogen werben durdy den 
ron ihr geftifteten moraliichen, intelleftuellen und induftriellen 
Nutzen. Es foll bier nicht unerwähnt bleiben, daß in Krefeld in 
Anlaß der goldenen Hodyzeit Ihrer Majeftäten ca. 40000 M. ges 
iammelt worden find, deren Zinfen zu Stipendien für Webeſchüler 
‘etimmt find. 

Auch an den Sipen der Tuch⸗-Induſtrie im Often der Monar- 
Sie bat fi ein erhoͤhtes Intereſſe für die Errichtung neuer und 
‘ie Berbefferung beftebender Fachſchulen kundgegeben. Das Tuch⸗ 
nacher⸗Gewerk in Spremberg bat im Jahre 1879 aus eigenen 
Mitteln ein neues Webeichulhaus für 21 000 M. erbaut, weldyes 
Räumlidfeiten für den theoretiihen Unterricht, für Handwebe- und 
mechaniſche Stühle, fir einen Gadmotor und für Vorrätbe, fowie 
Nie Dienftmohnung des Dirigenten enthält. Den ca. 5000 M. be» 
tragenden Zufchuß, welchen die Unterhaltung der Anftalt erfordert, tragen 
te Stadt und das Gewerf zur einen, der Staat zuranderen Hälfte. 

30” 
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Sn Kottbud wird feit längerer Zeit der Plan einer größeren, 
den Anforderungen der Gegenwart genügenden Fachſchule für tie 
Tuch⸗ und Bukskin⸗Fabrikation ventilirt. Ob e8 thunlich fein wirt, 
die jehr ſchwach beſuchte Webeſchule in Grünberg zu erhalten, dı 
die Stadt ſich weigert, ihren Beitrag dem wachſenden Bedürfnifie 
entiprechend zu erhöhen, ift noch unentichieden. 

Es ergiebt fih aus den vorftehenden Mittheilungen, daß die 
Zahl der mit Lehrwerkftätten verfehenen Fachſchulen, zu deren Un: 
terhaltung die Unterrichtd-Vermaltung beiträgt, fehr gering tft. E— 
find, wenn man den eben genannten noch die Webeidhulen zu Mül: 
beim am Rhein und zu Einbeck, fowie die fi auf das Belle 
entwidelnde Korbflehtfhule zu Heinsberg, Regterungsbejirt 
Aachen, (cfr. Seite 60 der Denkſchrift) hinzurechnet und abfieht ven 
einigen rauenerwerböfchulen, im Ganzen nur 10. In Deutid- 
Defterreih waren im Sabre 1878/79 außerhalb Wiend: 23 Wehe: 
ſchulen, 3 Schulen für Stideret, für Spigenflöppeln oder -Nähen, 
3 für die Eiſen- und Stahl-Induftrie, 1 für Korbflechterei, 3 für 
Thonwaaren = Fabrikation, 20 für Holzbearbeitung, in deren einig.n 
zugleih das Schleifen des Marmord gelehrt wird, 1 für Malen 
und Chromolithographie vorhanden und wurden im Wejentlicen 
auf Staatöfoften unterhalten. Ein großer Theil diefer Anftalten 
fol das Kunftgewerbe heben. Die Einrihtung und die Außsftattung, 
die Frequenz und die Erfolge der einzelnen find ſehr verſchieden. 
Mehrere find erſt kürzlich errichtet worden zum Erſatz für anders, 
welche in den legten Jahren eingegangen End. (jeit 1876 nidt 
weniger als 8). Es ift aber nicht wahrfcheinlich, daB man, wenn 
die Verbältniffe diefer Anftalten die zur Zeit noch als proviſoriſche 
Schöpfungen behandelt werden, demnächſt definitiv geregelt werden 
Sollten, fie fämmtlid wird fortbeftehen laſſen. 

Meder die Lage der Staatöfinanzen noch die der Gemeinden 
eftattet der Verwaltung des techniichen Unterrichtömwefend, in Preu- 
Ben eine ähnliche Zahl von Fachſchulen mit Lehrwerkſtätten einzu 
richten. Sie hat auch bis jept nicht die Weberzeugung gewonnen. 
dab dies nothmwendig fei. Die Zahl der angehenden Gewerbettei⸗ 
benden, welde an einer ſolchen Anftalt ihre Ausbildung erhalten 
koͤnnen, wird ftetd eine verhältnismäßig geringe bleiben und die An 
nahme, daß durd fie eine Hausinduttrte leicht geichaffen oder neu 
betebt werden könne, wenn Ne dem Grlöfchen nahe tft, wird nd 
nur ausnahmsweiſe verwirklichen, wenn der Abſatz gefichert ift un! 
dem Leiter die Erfüllung der fchweren Aufgabe gelingt, dad Inter 
effe und den Lerntrieb der Bevölkerung zu weden. Daher wirken 
die Korbflechtſchule in Heindberg und einige Spipenfchulen in Deiter- 
reich fegensreich, während dort die Kehrwerkftätten für Holzbearbei 
tung da, wo man dur fie in Wald» und Gebirgögegenden eine 
Induftrie hervorzurufen oder zu erhalten boffte, bisher nicht viel 
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genutzt haben. Ihre wenigen Schüler ſuchen ſpäter faſt alle Arbeit 
in den Ateliers der großen Städte und die Hausinduſtrie geht ihren 
Gang weiter, ſo gut wie unberührt durch das von ihr nicht verſtan⸗ 
dene Thun der Schule, deren Arbeiten auf den Ausſtellungen und in 
den Magazinen der Großſtädte Bewunderer und Käufer finden. Die 
kunſtgewerblichen Lehrwerkſtätten werden hauptſfächlich durch die den 
Gewerben die beſte Förderung gewährende Hebung des Geſchmackes 
in den weiten Kreiſen der Beſteller, alle aber auregend auf eine bereits 
verhandene Induſtrie wirken, deren Angehörige ſchon einſichtig genug 
find, um von der ihnen gebotenen Gelegenheit zu lernen Gebrauch 
zu madyen. Die Berwaltung des techniſchen Unterrichtes wird 
übrigens in nädhfter Zeit verfudhen, in den Nothſtands-Diſtrik— 
ten von Ober-Schleſien mit den bierzu bejonderd von dem 
Landtage bewilligten Geldmitteln die vornehmlich in der Korb- und 
Strobfledhterei vorhandenen Anfänge auf dem Gebiete der Haus- 
induftrie durch Einrichtung von Fachſchulen und Entfendung von 
Banderlehrern weiter zu entwideln. 

Hiervon abgelehen, wünjcht die Unterrichtö-Verwaltung, fofern 
die verfügbaren, jehr beichränften Mittel dazu audreichen oder ihre 
Berftärlung fich wird ermöglichen laffen, zunachft folgende begranzte 
Aufgaben löjen zu können. 

Die Mode wendet ſich heute in den Kreifen der Wohlhabenden 
von Neuem immer mebr der genähten Spige zu. Die Staatö- 
regierung bat ſchon vor 25 Fahren verſucht, die Anfertigung der- 
\elben zu einem lohnenden Erwerbözweige in der Gegend von Hirſch⸗ 
berg und Barmbrunn zu maden und zu dem Zwecke bedeutende 
Geldmittel aufgewandt. Es wurde einem ſachverſtändigen Geichäfts- 
manne eine erhebliche Subvention gewährt, um an verichiedenen 
Orten mit Lehrerinnen, die aud Böhmen und Belgien herbeigezogen 
wurden, Fachſchulen einzurichten und die Arbeiten der Schülerinnen 
zu verwerihben. Mehrere hundert Frauen und Mädchen wurden in 
furzer Zeit ſoweit gefördert, dab der Abjah der von ihnen angefer- 
tigten Spipen feine Schwierigkeit machte. Gleihwohl hat die Fa- 
brifation der points & V’aiguille mehr und mehr abgenommen. Es 
wird näher unterfucdht werden, wie weit Died dadurch veranlaßt ift, 
dab die Bevölkerung, nachdem fi die wirthſchaftliche Lage und die 
Erwerböverhältnifje im Hirfhberger Thale wefentlich Gebeffert baben, 
die Löhne, welche der fie beichäftigende Geſchäftsmann nur glaubte 
bewilligen zu können, nicht audreihend fand und andere ihrer Mei- 
nung nach lohnendere oder weniger mühſame Beihäftigung vorzieht, 
und welchen Einfluß der Umftand gehabt hat, das man geglaubt 
hat, die Ausbildung der fpäteren Generationen ihnen —— über⸗ 
laſſen zu können und die Fachſchulen hat eingehen laſſen. Von 
dem Ergebnifſe dieſer Ermittelungen wird es abhängen, ob die Un⸗ 
lerrichts⸗ Verwaltung den Verſuch machen wird, die Fabrikation 
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der Nabdelfpipe in Schlefien wieder zu beleben. Rod jet 
werden dort Arbeiten angefertigt, weldye den beften Brüſſeler Spigen 
in nichts nachſtehen. 

Die Kunſttöpferei bat in Deutſchland ſeit der Wiener Welt: 
ausſtellung ohne Zweifel jehr erfreulidhe Fortſchritte gemacht. Et 
würde der Verwaltung des techniſchen Unterrichtes ſehr erwünidt 
fein, eine ähnliche Fachſchule, wie die in Grenzhauſen für die der: 
tige Steinzeug-Fabrikation gegründete, in einem Orte zu errichten, 
wo eine bedeutende Fabrikation von irdenem Geſchirr flattfindet und 
fih Reſte alter Kunftfertigfeit noch unter der Bevölferung erhalten 
haben. Allen Zweigen der Seramif, indbefondere der heimiſchen 
Porzellan-Induftrie, würde die Errihtung einer Mal- und Mo: 
dellirfhule an der Königliden Porzellan- Manufaktur 
in Berlin zu großem Bortheile gereihen. Man kann, obne ber 
vaterländifchen Porzellan: Snduftrie zu nabe zu treten, behaupten, 
daß es ihr faft ganz am künſtleriſch gebildeten Modelleuren, wie 
an Malern und Zeihnern fehlt. Solde können ohne ein gründ— 
liches Studium der Natur, der belebten wie der umbelebten, nidt 
gebildet werden. Cine dafür beitimmte Schule wird am zwed⸗ 
mäßiaften mit der Königlichen Porzellan» Manufaktur verbunden, 
weil ihr dort nicht allein die eigenen Sammlungen derjelben, meld: 
größer find als die irgend einer Privatfabrif, fondern auch die dee 
Kunftgewerbe-Mufeums, fowie die mannidyfaltige Körderung, welche 
die andern Kunftfammlungen und die vieljeitigen Anregungen, weld« 
die Hauptftadt gewährt, zum Nutzen gereichen werden. Außerdem 
gewähren aber die Fabrikation der Manufaktur von KHartporzellan 
der verfchiedenften Korm und Dekoration, fowie die neuerdings be 
gonnene Anfertigung von dekorativen Gegenftänden aus andern 
Maffen und die Thätigkeit der Kaboratorien, die Möglichkeit, kei 
dem Unterrichte im bollften Maße die Bedürfniffe und die Leiftungs 
fähigkeit der Fabrikation zu berüdfichtigen. 

Die Königlide Zeihenatademie zu Hanau ift bereits 
im Sabre 1772 eröffnet worden, um die damald im Entftehen be 
griffene Goldwaaren » Snduftrie zu fördern. Der Unterridt im 
Zeichnen wird bei Tage, Abends und Sonntagd ertbeilt und be 
ſchränkt ſich nicht auf Diejenigen Uebungen, weldye dem Goldarbeiter 
von befonderem Nupen find. Es wird auch eine über die Bedürf⸗ 
niffe des lepteren hinausgehende Unterweifung im Linear» und ger 
metriihen Zeichnen und jogar im Baus und Maſchinenzeichnen 
ertbeilt. Da das Geſchäft Hanau’d in Zapifferies und Fantafıer 
Artikeln von einiger Bedeutung ift, fo hat man andy eine Abtheilung 
für Schülerinnen eingerichtet. Nachdem im vorigen Sabre die Al 
demie in ein geräumiges neued Gebäude verlegt worden ift, ftellen 
ich einer Vermehrung der Unterridhtöftunden wenigften® keine raum 
lihen Schwierigkeiten mehr entgegen. Es ift der Wunfch der Unter: 
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richt8-Verwaltung, die überfüllten Klafien zu theilen, die Stunden⸗ 
zahl in den einzelnen Kurſen zu vermehren, da jept die grobe Mehr- 
zahl der Schüler, welche aus älteren und jüngeren Lehrlingen, aus 
Gehülfen und aud Schulknaben befteht, nur vier Stunden wöchent⸗ 
lich zeichnet, den Unterriht im Modelliren zu vermehren, zu vers 
beffern und fo zu legen, dab er mit dem Zeidhenunterrichte nicht 
follidirt und endlid eine Lehrwerkſtätte als ein den Geſchmack bil- 
dendes Mufteratelier einzurichten, kurz die Akademie mehr, als fie 
died bisher geweſen ift, zu einer Fadyichule für die Hanauer Gold» 
und Sumelier» Induftrie zu machen. Da diefe Verbefferungen von 
ten Fabrikanten Hanau's lebhaft gewünſcht werden, fo fteht zu hoffen, 
daß fie dieſelben ihrerſeits möglidy und nußbringend machen werden, 
indem fie ihre Lehrlinge ftrenge zum Bejudy ded vermehrten Unter: 
richtes anhalten und ihren Gehülfen denfelben fo ſehr al8 möglich 
etleichten. Manche unter ihnen find fi) der Wortbeile, weldye 
ihnen die Theilnahme an dem Unterrichte in der Akademie in jungen 
Iahren gebracht bat, noch fo wohl bewußt, daß man erwarten darf, 
fie werden den Mugen, welchen ihnen die Kortichritte ihrer Arbeiter 
im Zeichnen und Modelliren bringen können, voll zu würdigen willen. 

Der Neubau ded Kunftgewerbe-Mufeumd zu Berlin 
ift beinahe vollendet. Die Unterrichtdanftalt deöfelben befindet ſich 
bereitdö zum größten Xheile in demfelben, und die Sammlungen 
werden im Laufe ded Sommerd nad) und nach dorthin gebracht 
werden. Die befjere und weniger gedrängte Aufftellung und ein 
Katalog, deffen Herausgabe bei der unvollftändigen und mangelbaf- 
ten provilorifchen Aufftellung der Gegenftände unthunlid war, ende 
lid die Errichtung eined Kopirzimmerd, eined geräumigen Bibliothet- 
raumes und eined Lejezimmerd werden dad Studium der Samm- 
Iungen dem Kunftgewerbetreibenden ſehr erleichtern. Mit der funft- 
zewerblichen Unterrichtdanftalt ift biöher nur ein praktiſcher Kurſus 
verbunden gewelen, indem die Schüler der Fachklaſſe für Delora- 
tiensmaler im Atelier und bei der inneren Ausfhmüdung von Ges 
bauden beſchäftigt werden. Leider haben die Mittel gefehlt, um 
die beften Schüler mit dem Lehrer nach Stalten zu fenden, um dort 
ältere muftergültige Dekorationdmalereien in voller Größe fopiren 
zu laffen, wie died früher fchon zweimal mit dem größten Nutzen 
für weitere Kreiſe geicheben if. In dem Neubau ded Mufeumd 
wird auch eine —2 für Ciſeliren und Treiben Aufnahme finden 
fönnen, welche für die ſtark in Aufſchwung begriffene Berliner Edel⸗ 
metall- und Bronze-Induftrie ein Bedürfnis und die nothwendige 
Ergänzung der Fachklaſſe für Modelleure ift, auch an andern ähn- 
lihen Snftituten, 3. B. an dem öfterreihiichen Mufeum für Kunft 
und Induftrie in Wien feit langem, und in Kopenhagen an ber 
„techniſchen Schule”, einer mittleren Anftalt, feit über 70 Jahren 
beſteht und dort der Kunftinduftrie große Dienfte erwieſen hat. 

⸗ 
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Die reichfte Duelle der Anregung und Belehrung ift dem Kunfl- 
ewerbe durch den Ankauf einer Sammlung von Örnament: 
tihen, Holzihnttten und Handzeihnungen, welde fid 
bis zum Jahre 1879 in dem Befige des befannten Ardyitelten Des: 
tailleur in Parid befand und von ihm und feinem Vater währen? 
einer langen Reihe von Jahren hauptlählih in Frankreich unt 
Italien mit feinem Geihmade, größter Sachkenntnis und vielem 
Glück zufammengebradht worden war, eröffnet worden. Die Unter: 
richtsverwaltung hätte auf den feinen Aufihub leidenden Erwerb 
der von ihrem Befiter nad) England verfauften koſtbaren Samm- 
lung, welche gimar in einzelnen Zmeigen, 3. DB. dem heraldiſchen 
Drnamente und den deutihen Meiftern der Audfüllung bedurfente 
Lücken zeigt, in anderen aber, indbefondere in den franzöſiſchen 
Ornamentiſten ihres gleichen nicht hat, wegen Mangels diöpenibler 
Geldmittel verzichten müffen, wenn nicht die Herren Banguier 
Albert Arond, Geheime Kommerzienratb von Hanfjemann, 
Fabrikant Halske, Verlagsbuchhändler Lipperheide, die Ber: 
liner Handelsgeſellſchaft und das Bankhaus Gebrüder 
Schickler, ſämmilich in Berlin, fi raſch entſchloſſen hätten, die 
Sammlung für ca. 380,000 M. auf die Gefahr hin zu kaufen, daß 
die Staatsregierung auch ſpäter nicht in der Lage fein würde, bie 
jelbe zu übernehmen und ihnen den Verkauf derjelben für eigent 
Rechnung überlaffen müßte. Glüdlicher Weiſe ift bie zum Ankauf 
der Sammlung für dad Kunftgewerbe-Mufeum erforderlihe Summe 
durch den Staatdhandhaltdetat für 1880/81 verfügbar gemacht wer: 
den. Um die Schäte der Sammlung möglidft allgemein nupbar 
zu maden, wird binnen Kurzem mit der Heraußgabe von forgfältiz 
audgeführten Vervielfältigungen der fchönften und wichtigften Mitte 
begonnen, gleichzeitig aber die Anfertigung eined railonnirenden Ku 
taloged in Angriff genommen werben. Derielbe fol mit Illuſtra⸗ 
tionen und ausführlichen Negiftern audgeftattet werden und zugleit 
den ornamentalen Befig des Königlichen Kupferftichfabinetd, we die 
Sammlung Destailleur zur Erleichterung der Arbeit vorläufig auf 
bewahrt bleibt, umfaffen und nach Anlage und Inhalt zu einem 
für den SKunftgewerbetreibenden wie für den Kunftforfcyer gleich 
nüplidh, biöher noch fehlenden Mepertorium über die Drnamentdrude 
werden. Zur Vollendung der fehr umfänglidyen Arbeit, melde in 
Abtheilungen veröffentlicht merden wird, find ungefähr 5 Sapıe 
erforderlich. 

Eine wefentlihe Förderung ihrer auf die Belehrung der Kunft- 
ewerbtreibenden und die Hebung des Geſchmackes gerichteten Br 
Ürebungen glaubt die Verwaltung des techniichen Unterrichtes er 
warten zu Dürfen, jo bald ihr die allerdingd nicht unbedentenden 
Mittel zur Beranftaltung von Wanderaußsftellungen zu Gebet 
fteben werben. Das South Kenfington - Mufeum hält dad ganz 
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Zahr hindurch in verfchiedenen engliihen Städten Ausftellungen 
ven einzelnen heilen feinee Sammlungen ab, welde für dielen 
3wed von der Hauptjammlung getrennt find und unter Umftänden 
aus legterer nody vervollftändigt werden. Für diefe Wanderaus⸗ 
tellungen bat man, fomeit nöthig, den Öegenftänden genau angepaßte 
Behälter für den Transport und andere für ihre Aufftellung machen 
laffen, jowie ein nur mit der Berpadung, dem Zrandport, der Auf: 
ftellung, Reinigung und Berpadung derfeiben beauftragte Perjonal 
anftellen müſſen. Diefe MWanderauöftellungen geben da, wo fie 
fattfinden, den Privaten Anlaß, auch von den in ihrem Beſitze be- 
findlichen Eunfigemerbiichen Arbeiten dem Publitum Einiged zu zeigen. 
Die engliihe Kunftinduftrie empfängt auf diefem Wege beffändig 
neue Anregungen. 

Aehnliche Einrichtungen würden auch hier zu treffen und die ein- 
malige Aufwendung einer größeren Summe, etwa 57000 M., 
nöthig fein, um die nöthigen Utenfilten aller Art berzuftellen und 
die vorhandene Sammlung von Doubletten, welche für diefen Zweck 
bereit8 beftimmt iſt, aber bei dem beſchränkten Umfange der Haupt: 
ſammlungen große Lüden aufweift, durch Originale, Kopien, befon- 
derd galvanoplaftiiche, und Abbildungen zu .vervollftändigen. 

ie Unterrichtöverwaltung hat begonnen, die in einigen Städten 
(Bredlau, Kaffel, Magdeburg, Kottbus, Etberfeld, Köln und Halle) 
torhandenen jogenannten gewerblihen Zeichenſchulen, deren 
Ginrihtungen und Leitungen nicht genügen, zu reorganifiren. Sie 
bedarf dabei ded Entgegenfommend der Gemeindebebörden, da die 
laufenden Koften der Unterhaltung diejer Anftalten mit Ausnahme 
der Beihaffung der Lehrmittel, von den Städten und dem Staate 
balbfchiedlicy getragen werden. Es wird von Seiten der Unterrichtd- 
verwaltung die Thetlung der überfüllten Klafjen für Freihandzeichnen, 
die Einrichtung eined befonderen Unterrichted im Linearzeichnen und 
der darftellenden Geometrie, wo ein folder noch fehlt, durchgehende 
die Vermehrung der Unterrichtöftunden im Zeichnen wie im Model« 
iren, an einigen Orten die Einführung eined beſchränkten Taged- 
Unterrichted für Detorationsmaler und die Gewinnung tüchtiger 
tehrfräfte angeftrebt. Die Reorganifation ift am weiteften in Kaffel 
tortgefchritten, in Bredlau und Halle unmittelbar bevorftehend, 
in den anderen Städten noch ausgeſetzt. Die Stadt Düffeldorf 
bat die Uebernahme der Hälfte der Koften der Unterhaltung der 
von ihr nach Vollendung ded Gebäuded zu eröffnenden Kunftgewer- 
beihule, im welcher übrigend der Abendunterricht bei Weiten den 
am Zage zu ertheilenden überwiegen wird, beantragt. Die bedeu- 
tendfte und neuefte Schöpfung diefer Art ift die Schule des 
mitteldeutfhen Kunftgewerbe-Bereines, der feinen Sitz 
in frankfurt am Main in dem von der polytecdhnifchen Gefell- 
ſchaft erworbenen alten Stäbelfhen Snftitut dat. Der Verein hat 
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fich erft im Jahre 1877 gebildet, um durch die Beranftaltung einer 
permanenten und wechſelnden Austellung moderuer Erzeugnifje der 
Kunftinduftrie, dur Veranftaltung von Konturrenzen und Borträ 
gen, durch eine Sammlung von Gipsabgüffen, galvanoplaftiiden 
Kopien und alter wie neuer muftergültiger Arbeiten, durch Anlegung 
einer öffentlihen Bibliothek und endlich durch Einrichtung einer 
tunftgewerblien Unterrichtsanftalt mit Abend» und Tagesunterricht 
mit drei Fachklaſſen nad dem Mufter der ähnlichen Anftalten in 
Wien und Berlin dad Kunftgewerbe zu fürdern. Der Etat für dis 
Jahr 1881 fchließt mit einer Ausgabe von 81000 M. ab, weven 
ca. 41 400 M. auf die Schule, 11300 M. auf die Sammlungen, 
5300 M. auf die Bibliothet, 6300 M. auf die permanente Ausitd: 
lung und der Reſt auf die Verfolgung der fonftigen Vereindzwecke, 
die allgemeine Verwaltung und die Miethe für die nicht zu Schul 
zweden dienenden Räume fallen. Die wichtigſten der diefen Aus: 
gaben gegenüberftehenden Einnahmen verdankt der Berein der Opfer 
willigfeit der Privaten, nämlich ca. 7400 M. feinen Mitgliedern, 
37 000 M. der polytechnifchen Gejelichaft und 8000 M. der Kreis 
berr Anfelm Salomon von Rothſchild'ſchen Stiftung, 
welche die Freifrau Mathilde von Rothſchild zum Andenken an 
ihren vorftorbenen Vater „zur Yörderung ded Kunftgewerbes’ im 
Sabre 1877 errichtet und mit einem Kapital von 250 000 M. aut 
geftattet hat. Immer bleiben 20 500 M. ungededt, um deren Ueber⸗ 
nahme die Unterrichtö- Verwaltung angegangen wird, während biejelb« 
für das laufende Finanzjahr feiner Zeit leider nicht mehr ats 9000 M. 
aus thren beſchränkten Dispofitiondfonds hat bewilligen können. 

Der Berein für das Wohl der arbeitenden Ktalien 
in Waldenburg, melder eifrig bemüht ift, die wirthſchaftliche 
und moraliihe Lage der ärmeren Bevölkerung auf die verfchiedenfte 
Weile: durch ein Vereinsblatt, durch Vorträge, Volksbibliotheken 
Förderung ded Gartenbaues und Bertheilung von Nähmaschinen zu 
verbeflern, tft im Sabre 1879/80 aus den Bonds der Berwaltung 
des techniichen Unterrichtöwejens eine Beihülfe gewährt worden, um 
den Verſuch ie machen, ob die von dem Vereine beabfidhtigte Ein- 
richtung von Arbeitöichulen, im denen der heranwachſenden Jugend 
während einiger Stunden wödentli außerhalb der eigentlihen 
Schulzeit Unterricht in einfachen Handwerksgriffen ertheilt wird, 
vtelleiht von gutem Einfluffe auf die arbeitende Bevölkerung im 
Kreife Waldenburg fein und fie mehr und mehr geneigt maden 
fönne, anderem Erwerbe ald der Handweberet fi) zuzumenden. Der 
legte Jahresbericht des Vereines fpricht fih über die Bereitwiligleit 
der Eitern, ihren Kindern den Beſuch ded an vier Orten eingerid- 
teten, übrigend von gelernten Tifchlern, Korbmachern, Drechslern 
und Bürftenbindern ertheilten Unterrichted und den Eifer der Kinder 
ſehr befriedigt aus. Ob es auf diefem Wege möglich fein wird, die 
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beranmadhfende Jugend anderen Erwerbözweigen ald der Handweberei 
zuzuführen, wird die Zukunft lehren und meift davon abhängen, ob 
ter Einzelne die zur Wahl eined anderen Berufed erforderlichen 
Mittel auftreiben Tann. 

Bekanntlich ift im Laufe des legten Jahres befonderd im Welten 
der Provinz Hannover und an einigen Orten Schlefiend eine leb- 
bafte Agitation für die allgemeine Einführung ded Handarbeits⸗ 
unterrichted für Knaben eröffnet worden, an weldyer der däniſche 
Rittmeifter a. D. von Clauſon-Kaas durch Borträge und 
durch die Leitung eined in der Stadt Emden übrigens ohne Zufchuß 
von Staatömitteln ermöglihten Kurſus für Volksſchullehrer fidh 
beteiligt bat. Nach der Anſicht ded von Glaufon- Kaas ift es 
moöglich, die Mehrzahl der Volksſchullehrer durch eine ſechswöchent⸗ 
lihe, den ganzen Tag in Anſpruch nehmende Unterweifung in der 
Papparbeit, Tiſchlerei, Bildfchnigerei, im Buchbinden, Bürftenbin- 
ten und im Korb» und Strobflehten — und zwar nidyt in einem 
tiefer Handwerke, fondern in allen — jo weit zu bringen, daß die 
Lehrer im Stande find, wiederum die Schulkinder ih der mit der 
Lernichule zu verbindenden Arbeitsichule darin zu unterrichten, wo⸗ 
tür zwei bis vier Stunden wöchentlich ausreichen follen. Diejenigen, 
weldye die Ausführungen des Herrn von Claufon- Kaas und feiner 
Behauptung, daß fein Syſtem fih in Dänemark, Schweden und 
Kupland bewährt babe, überzeugt hatten, differirten unter fich 
‚inigermaßen in ihren Vorſchlägen binfichtlid der Einführung des 
manuellen Unterrichte8 in Deutichland, indbejondere der ihm zu 

gebenden Ausdehnung und Beſchränkung des allgemein wiſſenſchaft⸗ 
lichen, ſeiner Einrichtung für Erwachſene, der von ihm zu erwarten⸗ 
den mehr auf ethiſchem oder auf wirthſchaftlichem Gebiete zu ſuchen⸗ 
den Vortheile, wobei die Schaffung von Hausinduſtrien und auch 
die Beſeitigung des Nothſtandes in Oberſchleſien mit in Berechnung 
gezogen wurde. Der Herr Miniſter der gelten, Unterrichtds und 
Mebizinals Angelegenheiten bat, wie den Mitgliedern der Kommiſſion 
aus den Verhandlungen des Haufes der Abgeordneten befannt it”), 
im November und Dezember vorigen Jahres duch Kommifjarien 
näher feftftellen lafjen, wie weit denn eigentlich das „Syſtem“ in 
Dänemark und Schweden und mit welchem Erfolge eingeführt fei. 
Es liegt außerhalb ded Rahmens diefer Denkſchrift, detaillirtte Mit- 
theilungen über die Ergebniſſe der Reije, an welder u. a. audy von 
Clanſon-Kaas Theil genommen hat, zu machen. Hier genügt 
ed zu bemerken, daß ed den Kommilfarien nicht gelungen ift, auf 
den Inſeln Seeland und Fünen oder in Sütland mehr zu jehen 
ald einige wenige mit der Volksſchule nicht im Zufammenhange chende 
Kurje, deren Schüler in der primitivften Weife faft alle angeleitet 

*) Eentrbl. pro 1851 Geite 255- 
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wurden, Zaubfäge- und Schnigarbeiten ohne erfennbaren Wertb unt 
Nutzen anzufertigen. Die ſchwediſchen Einrichtungen, auf welche 
bad Syſtem des genannten Herrn ohne Einfluß geblieben ift, fint 
den allgemeinen wirtbichaftlidhen Verhältniſſen des Landes angepakt 
und bezweden wefentli, den Knaben in einer Xebrwerkitätte zum 
Sabrifarbeiter oder Handwerker porzubilden, oder ihn zu befähigen, 
durch häuslichen Gewerbfleiß fi einen Nebenerwerb zu verihaffen 
oder bid zu einem gewiſſen Grade fein eigener und feiner näditen 
weit zerftreut wohnenden Nachbarn Tifchler u. |. w. zu fein. Mand« 
diefer Einrichtungen find den auf ©. 32 und ff. der Denhjcrin 
über das techniſche Unterrichtsweſen erwähnten franzöfiiden Schulen 
ähnlich. Wo man in Schweden mit dem manuellen Unterrichte mehr 
eine Uebung der Hand und des Auges anftrebt, welche Jedem und 
bejonderd dem fünftigen Gewerbtreibenden und Arbeiter, mag ct 
Ipäter dieſe oder jene Beſchäftigung wählen, nützlich ift, hat man 
auf die Mitwirkung des in ſechs Wochen angelernten Scyullehrere 
und die Bielfeitigfeit ded Clauſon-Kaas'ſchen Programmes ver: 
zichtet. Die Erwägungen, wie weit ed möglid und zweckmaͤßig ſein 
wird, die in Schweden gemachten Erfahrungen in Preußen zu ver: 
wertben, find noch nicht abgefchloffen. 

Schließlich muß nody der allerdings nicht von der Verwaltung 
des technifchen Unterrichtsweſens, fondern von dem Herrn Minifter 
der öffentlichen Arbeiten an den großen NReparaturwerfftät: 
ten der Staatdetjenbahnen und der unter ftaatlider 
Berwaltung ftehbenden Privatbahnen zur Ausbildung 
von Zehrlingen für die hauptfählidhften Handwerks: 
branden des Eiſenbahnwerkſtättenweſens getroffenen 
Einrichtungen ganz befonder8 gedacht werden. Der Bericht übe 
die Ergebnifie ded Betriebes der Staatdeifenbahnen im Gtatejatt 
1879/80 (Nr. 37 der Drudiaden des Haufes der Abgeordneten 
II. Seifion 1880—1881) enthält hierüber auf Seite 74—76 vin: 
gehende Mittheilungen, denen Grundzüge über die Art der Auskil: 
dung von Handwerfölehrlingen in den Berfftätten der Staats⸗ un 
unter Staatöverwaltung ftebenden Privateiſenbahnen (S. 77) dat 
Formular eined Lehrvertrages (S. 79) und die allgemeinen Betin 
gungen für die Aufnahme und Ausbildung der Handwerfölehrliny 
(S. 81) beigegeben find. Aus diefem Materiale ift bier Kolgenter 
hervorzuheben. 

Die Ausbildung von Lehrlingen ift bereitö feit Jahren im ®- 
irke der Köntglihen Eifenbahn- Direktion zu Elberfeld mit großem 
ifer gepflegt worden und die dort aufgemendeten Bemühungen un! 

nicht unbedeutenden &eldmittel verzinſen fich jeht reichlich. Im den 
verjchiedenen Werkſtätten der Bergiſch⸗Märkiſchen Eiſenbahn befinten 
fih zur Zeit über 400 Lehrlinge, etwa 12°/, des gefammten Arbeiter 
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Rande, und ein großer Theil der in denjelben beichaftigten Hands 
werfer ift auß ihnen hervorgegangen. Biele Tonnten zu tüchtigen 
!ofomotivbeamten ausgebildet werden. Auch die Direktionen der 
Rheiniihen und Köln» Mindener Eifenbahn haben fidh jchon, ebe 
diefe Linien in den Beſitz des Staates übergegangen find, erfolgreich 
mit der Ausbildung von Handwerflehrlingen befaßt. Im Uebrigen 
erfolgte dieſelbe in den Reparaturwerkſtätten der Staatseiſenbahnen 
nur in geringem Umfange, zumeiſt nur in kleineren abgelegenen 
Orten, da im Allgemeinen angenemmen wurde, daß in benjenigen 
Verkftätten, welche in oder bei großen Städten reip. in der Nähe 
von Snönftriebezirken liegen, der Zufluß an ausgebildeten Arbeitern - 
den Bedarf an foldyen dede und man vielfady der Anfiht war, daß 
die Ausbildung der Lehrlinge zwedmäßiger in den Werlſtätten der 
Sundwerlömeifter oder in Tleinen Fabriken, ald in den Spezials 
Verkftätten der Großinduftrie erfolg. Da ſich neuerdingd zeigte, 
daß auf diefem Wege der Bedarf an gut und vollftändig ausgebil⸗ 
deten jungen Handwerkern nicht länger fich befriedigen laffe, mußte 
tie Staatdeifenbahnverwaltung anertennen, daß fie, wie überhaupt 
die Eifenbahnverwaltung ſich der Ausbildung der zahlreichen von ihr 
zu beanfpruchenden Arbeitöfräfte nicht entziehen dürfe, obgleich die- 
ielbe in den großen Werkſtätten auf nicht geringe Schwierigleiten 
toßen werde. Es find daher im Sabre 1880 Lehrwerkitätten in 
Berlin, Bromberg, Dirihau, Königdberg, Frankfurt a. D., Breslau, 
rauban, Leinhaufen, Kaflel, Paderborn, Bingen, Zulda, Limburg 
und Saarbrüden errichtet, andere zu Stendal, Potsdam, Budan, 
Salberftadt und Stargard in Ponmern follen eingerichtet werden. 
Bei voller Bejegung der ſchon eingerichteten Werkitätten, alfo nad 
vierjährigem Beſtehen, werden in denjelben 700 bis 800 Lehrlinge 
rothanden jein, jet find ca. 200 beichäftigt. In der Regel werden 
jährlich nicht mehr ald 8 bis 10 Lehrlinge tm Alter von 14 bis 16 Jah 
ten in einer großen Werkftatt eingeftellt, um unter der Leitung eined 
beſonders tüchtigen und zuverläffigen Meifterd möglichft vollfommen 
und vieljeitig innerhalb ihred Handwerkes audgebildet zu werden. 
Die jungen Leute follen während der erften Jahre in kleinen, beſon⸗ 
ders einzurichtenden und vollftändig audgeftatteten Lehrmerkftätten, 
deren Werkzeugmajchinen, um Unglüdöfälle leichter zu verhüten, 
nicht durch Dampflraft getrieben werden, höchſtens 10 Stunden täg- 
lich befchäftigt werden und alle zur möglihit volllommenen Aus—⸗ 
sildung erforderlichen Manipulationen, die Behandlung verſchiedener 
Materialien und die üblihen Werkzeuge u. |. w. fennen lernen. 
Sie werden befähigt die einfachen Werkzeuge felbft zu fertigen und 
zu repariren, einfache Arbeitäftüde jauber und funitgeredht herzu⸗ 
ſtellen. Nach Anfertigung eines Probeftüdes werden fie — jedoch 
nicht vor vollendetem 16. Jahre — nach einander den verſchiedenen 
Werkſtattabtheilungen überwieſen und bier beſonders zuverläſſigen 
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Arbeitern .beigegeben. Die Lehrlinge erhalten von ihrer Einfteßung 
an ein nad den örtlihen Berhältniffen bemeſſenes Tagelohn ven 
höchſtens 80 Pfennigen, welches balbjährlih nah Maßgabe ihrer 
Leiftungen jedoch nidyt über den niedrigften Lohnſatz der in dem 
betreffenden Handwerke beichäftigten Arbeiter erhöht werden fann. 
Der zehnte Theil dieſes Verdienſtes wird ihnen als Sparpfennig 
bi8 zum Ende der Lehrzeit aufbewahrt und zindtragend belegt. 
Außerdem empfangen die Lehrlinge einen ihrem praftiichen Fort⸗ 
ſchreiten angepaßten Schulunterricht, bei dem vor allem auf Grünt: 
lichkeit der zu erwerbenden, nicht außerhalb des Bedürfnifjed der 
Handwerker liegenden elementaren Kenntniffe hingewirkt wird. Auf 
techniſchem Gebiete foll die Erklärung der Werkzeuge, Materialien 
und einfacher Arbeitd- und Werkzeugmaſchinen gegeben werden. 
Die Lehrlinge follen ferner dahin gebradht werden, einfache Gegen: 
ſtände bildlich darzuftellen, Zeichnungen von Maſchinentheilen ıc. zu 
verfichen, nach denfelben die zur Anfertigung erforderlichen Sa: 
blonen zu fonftruiren, fowie die zur Ausführung nothwendigen 
Materialien anzugeben. 

121) Regelung von Berbältniffen der Gewerbejäulen 

(Berfonal-Notizblätter. Tabellen über die Abiturientenprüfungen, Frequen; 
überfichten.. Begutachtung der Prüfungsarbeiten ber Abiturienten durch die 
Wiſſenſch. Brüfungstommiffionen. VBerwaltungsberichte. Berichte über Die Prebe 
fandidaten.) | 

Berlin, den 18. Sanuar 1881. 
Zu Ermwiderung auf die Berichte vom 10. Sanuar und 12. Mai 

v. 3. beftimme ich hiermit, dab für die in Zolge der eingetretenen 
Reffortveränderung den Königlihen Provinzial-Schulfollegium unter: 
ftellten Gewerbeſchulen ftatt der biöherigen Lehrnachweiſe künftig 
PerfonalsRotizblätter in gleicher Weiſe angelegt und geführt werten, 
wie folde für die übrigen höheren Kebranftalten Seined Bermal- 
tungsbezirkes mitteld Girkular-Erlafjeg vom 6. Juni 1876 ange 
ordnet find. Indem ich den Eingang der genau audgefüllten Perienu- 
Notizblätter bi8 zum 15. Mai d. J. erwarte, will id aud ter 
Borlegung der Nachweiſungen der Perfonal-VBeränderungen zu den 
feftgelegten Terminen am 15. Mai und 15. November jedes Sabree 
regelmäßig entgegenjehen. Hinfihtlid der Zabellen über die Abitu- 
rientenprüfungen, ſowie der Frequenz⸗Ueberſichten finden die 8. 3 
und 4 der unter dem 31. Dezember 1859 erlaffenen Borfchriften, ie: 
wie die Beftimmungen der Cirfular- Verfügung vom 8. Januar v. I 
(U. II. Nr. 2)*%) — betreffend die Berlegung ded Termines für 
die Einreichung der Nachweilungen über die an den höheren Schulen 

“) Gentrbl. pro 1580 Seite 278, 
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gehaltenen Abiturientenprüfungen — auf die Gewerbeſchulen gleich⸗ 
mäßig Anwendung, nur wird felbftverftändlic über das Ergebnid 
der an den neunklaſſigen reorganifirten Gewerbeichulen abgehaltenen 
eritmaligen Abiturientenprüfungen in jedem alle fofort zu bes 
rihten fein. 

Bei Aufitellung dieſer Tabellen und Ueberfichten find die für 
bie Realſchulen I. Ordnung vorgefchriebenen Formulare auch für 
die Gewerbeſchulen zu benupen. 

Zugleich beſtimme ich noch fernerweit ſchon jegt, dab auch die 
Prüfungdarbeiten der Abiturienten der lateinlofen Realihulen von 
munjähriger Lehrdauer ebenfo wie diejenigen der Realfchulen I. Ord⸗ 
nung der Königlichen Wiffenfchaftlichen Prüfungstommilfion zur 
Srzutachtung nach jedem Prüfungstermine eingereicht werden. 

In gleiher Weife find über diefe Anftalten und die aus den 
Gewerbeſchulen entwidelten lateinlojen höheren Bürgerfchulen von 
rei zu drei Sahren Vermaltungäberichte nah Maßgabe der Bor: 
‘öriften vom 31. Dezember 1859 reip. 9. Dezember v. I. — 
U. IL 1607. — gefondert zu erftatten. 

Schließlich ift auch hinſichtlich der an den gedachten Anftalt en 
söhäftigten Probekandidaten und ungeprüften Schulamtöfandidaten 
in derfelben Weife regelmäßig ebenfalls bejonder8 zu berichten, wie 
dies für Die fonftigen höheren Lehranftalten mitteld der Cirfular- 
Erlaſſe vom 11. April 1863 reip. 25. Oktober 1864 und 39. De« 
mber 1876 reſp. 19. November 1877*) vorgefchrieben worden ift. 

An 
tus Königl. Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium zur 
jlihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
fe Königl. Brovinzial-Schulfollegien, zu N. N. 

U. V. 1382, 

— 

) Ceutralbl. pro 1877 Seite 78; pro 1878 Seite 21. 
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IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältnifle 

122) Abgeänderte Prüfungsordnung für VBorfteber an 
Zaubftummenanftalten. | 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 386 Nr. 141.) 

l. 
Berlin, den 11. Juni 1881. 

Es hat fich die Nothwendigkeit ergeben, in der Prüfungsordnung 
für Vorſteher an Taubftummenanftolten vom 27. Zuni 1818 
einige Aenderungen zu treffen. Ein Eremplar der deshalb beute 
von mir erlaffenen neuen Prüfungsordnung laffe ih dem König 
lichen Provinzial-Schulfollegium zur Kenntnidnahme zugeben. 

Den Herrn Oberpräfidenten der Provinz babe ich erjucht, wegen 
Beröffentlihung dieler Prüfungdordnung, indbefondere wegen Ab: 
druckes derfelben in den Amtöblättern Anordnung zu treffen. 

Der Prüfungstermin wird wie biöher (zulept im Jahrgang: 
1881 Seite 112), fo aud ferner alljährli in dem Gentralblatte 
für die Unterrichtd-Berwaltung veröffentlicht werden. | 

Die bei dem Königlichen Provinziale Schulfollegium eingeben: 
den Meldungen ($. 5 d. Prüf. D.) bat Dasfelbe mit feiner gut: 
achtlihen Aeußerung rechtzeitig einzureihen; wenn Meldungen nikt 
vorliegen, bedarf ed feiner Vakatanzeige. | 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Duttlamer. 

An 
ſämmtliche Königl Provinzial: Schullollegien. 

U. III. a. 13252. 

2. 
Berlin, den 11. Juni 1881. 

Es hat ſich die Nothwendigkeit ergeben, in der Prüfunge: 
ordnung für Borfteher an ZTaubftummenanftalten vom 27. Zunt 
1878 einige Aenderungen zu treffen. 

Ew. Excellenz überfende ih unter Bezugnahme auf den dire- 
feitigen Girkular » Erlaß vom 27. Juni 1878 (U. III. 7497) ein 
Sremplar der deshalb heute von mir erlaffenen neuen Prüfungs: 
ordnung zur gefälligen Kenntuisnahme und nit dem ergebenitin 
Erſuchen, wegen Veröffentlichung derfelben in der dortigen Previnz 
insbejondere wegen Abdruded in den Amtsblättern Anordnung treficu 
und foweit erforderlich dem Herrn Landesdireltor noch bejondere 

Mittheilung zugehen laffen zu wollen. Zu diefen Zweden fint 
weitere — metallographiiche Abdrucke ergebenft beigefügt. 
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Der Prüfungstermin wird wie biöher (zulept im Jahrgange 
1881 Seite 112), fo aud ferner alljährlih in dem Gentralblatte 
tür die Unterrichts-Verwaltung veröffentlicht werden. 

Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium babe ih von hier 
aus ein Exemplar der neuen Prüfungsordnung mitgetheilt. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ammtliche Derren Oberpräfidenten. 

U. IL a. 13252. 

Prüfungdordnung für Borftehber an Zaubftummen- 
anftalten. 

Die nachfolgende Prüfungsordnung für Vorſteher an Zaub- 
tummenanftalten tritt an Stelle der unter dem 27. Zuni 1878 
erlaffenen Prüfungsordnung II, welche leptere hiermit außer Kraft 
zeſetzt wird. si 

Die Befähigung zur Anftellung als Vorfteher von Taubftum- 
menanftalten wird durch Ablegung der Borfteherprüfung erworben. 

8. 2. 
Zu dieſer Prüfung werden nur ſolche Bewerber zugelaflen, 

welhe die Prüfung für Zaubftummenlehrer beftanden haben und 
18 ſolche mindeftens fünf Fahre im Zaubftummenunterridhte thatig 
zewefen find. 

8. 3. 
Die Prüfung findet zu Berlin ftatt. 

8. 4. 
Die Prüfungslommilfion befteht: 
1) aus dem Kommifjarins ded Minifterd ald Borfigendem, 
2) and dem Direftor der Königlichen Zaubftummenanftalt zu 

Berlin, und 
3) aus drei von dem Minifter zu ernennenden Mitgliedern, von 

welchen eined einem Provinztal-Schulfollegium der Monarchie 
angehören muß. s 

5. 
Die Meldung zu diefer Prüfung gefchieht bei bernjenigen Pro⸗ 

vinzial⸗Schulkollegium, in deſſen Aufſichtskreiſe der Bewerber an- 
geftellt eder beſchäftigt iſt, und welches dieſelbe mit gutachtlicher 
Aeuherung dem Miniſter einreicht. 

Bewerber, welche an keiner preußiſchen Taubſtummenanſtalt 
thätig find, haben ihre Meldung unmittelbar bei dem Miniſter ein⸗ 
jureihen. 

1581. 31 



464 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein felbitgefertigter Lebendlauf, auf deſſen Zitelblatte der 

vollftändige Name, der Geburtdort, das Alter, die Konfeificn 
und dad augenblidliche Amtöverhältnid des Bewerbers anzu: 

"geben ift; . 
2) die Zeugnifje über die bisher empfangene Schul« oder Unirer: 

ſitätsbildung fowie über die biöher abgelegten Prüfungen; 
3) ein Zeugnid über die bißherige Thätigkeit des Bewerbers im 

Zaubftummenunterrichte ; 
4) ein amtliches Führungszeugnis. 

8. 6 
Die Prüfung ift eine theoretifche — fhriftlihde und münd⸗ 

lihe — und eine praktiſche. 

| 8.7. 
Der Bewerber bat unter Klaufur binnen fünf Stunden einen 

Auffag über ein Thema aus dem Gebiete des Taubftummenbildungs: 
weſens zu fertigen. 

8. 8. 

In der mündlihen Prüfung bat der Bewerber einen proſai— 
hen oder einen leichten poetifhen Abſchnitt aus der franzöfiiden 
und je nady feiner Wahl der englifchen oder der lateinijchen Sprade 
in die deutſche richtig und fließend zu überjegen. 

Serner hat er einige Bekanntſchaft mit der Gejchichte der Er: 
ziehbung und des Unterridhted der Zaubftummen nachzuweiſen, jewie 
darzuthun, daß er die bei demjelben zur Anwendung fommenden 
pädagogiſchen und didaktiſchen Grundſätze zu entwideln vermöge. 

Er muß mit dem gegenwärtigen Standpunkte der Ohrenheil⸗ 
funde, mit den wichtigften Erſcheinungen aus dem Gebiete der Akuftit 
und den Hauptlehren der Phyfiologte der Sinned- und Sprachwerl⸗ 
euge, ſowie mit allen Spradhgebreden, wie Stottern, Stammeln, 
ispeln u. |. w., in dem Maße vertraut fein, welches für die erfolgreide 

Ertheilung und Leitung des Taubſtummenunterrichtes erfordert wirt. 

8.9. 
In der praktiſchen Prüfung hat der Bewerber jeine Befähigung 

zur Ausbildung von Zaubftummenlehrern durdy eine Lehrprobe dar: 
en Die Aufgabe dazu wird am Tage vor der Prüfung er 
theilt, 

Für die Lehrprobe ift eine ſchriftlich ausgearbeitete Dispofition 
einzureichen. s.10 

. 10. 
Ueber die Ergebniffe der Prüfung in den einzelnen Gegenftän 

den wird ein Protokoll geführt. 
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Die Leiftungen werden mit den Prädikaten fehr gut, gut, 
genügend, nicht genügend, beurtheilt. J 

Nach dem Geſammtergebniſſe der Prüfung ift zu entſcheiden, 
ob dem Bewerber die Befähigung ald Vorfteher an Zaubftummen- 
anftalten zu eriheilen oder zu verlagen fei. 

g. II. 
Auf Grund der beſtandenen Prüfung erhält der Bewerber 

ein Feugui, daß er zur Leitung einer Taubſtummenanſtalt befä- 
bigt fei. 

In ein Gefammtprädifat werden die Genfuren nicht zufammen- 
gefaßt. 

$. 12. 

Die gegenwärtige Prüfungsordnung tritt fofort in Kraft. 

8. 13. 
Feder Bewerber bat vor dem intritte in die Prüfung eine 

Gebühr von 12 Mark zu erlegen. 
Berlin, den 11. Suni 1881. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

— min —— — 

123) Befähigungszeugniſſe aus dem Kurſus zur Aus— 
bildung von Turnlehrerinnen. 
(Sentribf. pro 1880 Seite 658 Nr. 141.) 

Berlin, den 18. Juli 1881. 
An dem in der Königlichen Zurnlehrer« Bildungsanftalt zu 

Berlin während der Monate April, Mai und Suni 1881 abge- 
haltenen Kurſus zur Ausbildung von Zurniehrerinnen haben theil- 
genommen und das Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung von 
Zurnunterriht an Mädchenſchulen erlangt: 

1) Fräulein Barne witz, Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
) - ) = Bauer, Lehrerin dafelbft, 
3) = Behr, desgl. dajelbft, 
4) 5 Beihnidt, Handarbeitälehrerin dafelbft, 
9) > Bühring, Zeichenlehrerin dafelbft, 
6) >» Burow dajelbft, 
DD : Buſch zu Rehden, Kreid Grauden;z, 
) > Hedw. Dammer, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
) “Diez dajelbit, 
0) ⸗-Dippe, Lehrerin dajelbft, 
1) ⸗Domich, dedgl. daſelbſt, 

31° 
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12) Zräulein Eberlein zu Berlin, 
13) ⸗ Eliſabeth Si er zu Köpenid, 
14) = Smilie Fiſcher, Lehrerin zu Leobſchütz, 
15) , ⸗ Fricke zu Deffau, 

16) Frau Doktor Gaden, geb. Schmidt zu Berlin, 

17) Zräulein Saft zu Prenzlau, 

18) =  Gerbing, Handarbeitd- und Zeichenlehrerin zu Berlin, 
19) : Gräfe daſelbſt, 
20) Grohn, Handarbeitölehrerin dafelbft, 

DD — — 
uam Heinrigt, Lehrerin dafelbft, 

2) = Hertel, dedgl. zu Friedenau bei Berlin, 
233) =  Hinppeter, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
24) . Hoffmann, desgl. zu Lichterfelde bei Berlin, 
235) »  Hollad8, Lehrerin zu Steglig bei Berlin, 
26) SJentzſch, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
27) ⸗ Kaiſer daſelbſt, 
28) =  Kirberg, Handarbeitslehrerin zu Lennep, 
29) s Klinsmann, Lehrerin zu Berlin, 
9 ⸗ Könneke, Seminarlehrerin zu Paderborn, 
31 ⸗ Kozlowska, Lehrerin u erlin, 

Krauspe, desgl. dajeldft, 
33) =:  Krepfhmer zu Anklam, 
© —X —2 

u 

34) s Lach, Handarbeitälehrerin zu Berlin, 
35) = Lamp zu Kiel, 
36) ⸗ Langer, Handarbeits⸗ und Zeichenlehrerin zu Lande. 

| but i. / Schl., 
37) s Lenſch, Handarbeitölehrerin zu Potsdam, 
38) s Matthäſius zu Berlin, 
39) Meinshauſen, Lehrerin zu Mühlhauſen i. / Thrz. 

40) Miſch, Handarbeitslehrerin zu Danzig, 
41) - Modes zu Berlin, 
42) = Norbmann dalelbit, 
43) ⸗ O pitz, Handarbeitslehrerin dafelbſt, 

44) ⸗ Nitter, Lehrerin daſelbſt. 
45) ⸗ Rudolphi, desgl. daſelbſt, 
46) Schaaf, desgl. zu St. Goar, 
7) =: Schmidt, desgl. zu Koͤnigsberg i.Oftprß. 

⸗ Schmitz, desgl. zu Ratingen bei Düſſeldorf, 
Schönke, desgl. zu Poſen, 

50) ⸗ Schulz zu Inſterburg, 
51) Frau Doktor Soſtmann geb. Hoyer zu Celle, 
52) Fräulein Sperling, Lehrerin zu Berlin, 
53) = Thun, Handarbeitslehrerin dafelbft, 
54) Frau Tieſſen, geb. Preuß, zu. Köntgöberg 1./Oftpr., 
55) Fräulein Tonn, Lehrerin zu Berlin, 
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56) Fräulein Verhein zu Schwerin in Mecklenburg, 
57) = Wätzohdt, Lehrerin zu Berlin, 
58) Frau Weidner, geb. Hager, Zurnlehrerin zu Köln a. / Kh., 
59) Fräulein ae Handarbeitälebrerin zu St. Goardhaufen 

a./Rh., 
60) ⸗ Zehrfeld, Lehrerin zu Berlin, und 
61) = Zimmermann, desgl. daſelbſt. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Belanntmachung. 

U. III. b. 6776. 
— — —— — 

14) Befähigungdzeugniffe aus der Turnlehrerinnen— 
Prüfung im Frübjahre 1881. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 224 Nr. 36.) 

Berlin den 4. Juli 1881. 
In der im Monate Mai d. 3. zu Berlin abgehaltenen Zurn- 

Ichrerinnen- Prüfung haben dad Zeugnid der Befähigung zur Erthei⸗ 
lung des Zurnunterridhted an Mädchenſchulen erlangt: 

1) Fräulein Behm, Mathilde, zu Berlin, 
2) e Behm, Margarethe, Lehrerin dafelbft, 

⸗ Belgardt, Lehrerin daſelbſt, 
) = Bellert, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
5) = Beral, deögl. dafelbft, 
0) = Blankenberg zu Friedenau bei Berlin, 
7) ⸗ Blum, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
) € Böhm, deögl. dafelbft, 
) > Borchard, deögl. dafelbft, 
0) ⸗- Brüſch, Lehrerin dafelbft, 
il) = David dafelbft, 
2) = Dölchner dafelbft, 
3) ee Döring, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
4) =  Drewte zu Charlottenburg, 
5) =» E18 aus Herrnitadt in Schlef., jebt zu Berlin, 
6) =  gifcher, Lehrerin zu Liegnitz, 
M) ⸗Fräunkel, desgl. zu Berlin, 
8) ⸗  Groffe aus Düffeldorf, jegt zu Hannover, 
9) = Guntel, Lehrerin zu Charlottenburg, 
0) — Der zu Oftromo, Provinz Polen, 
2) > entel, Lehrerin zu Hamm in Weltfalen, 
2) = Heyden zu Berlin, 
3) ⸗BSoimberg u Altona, 
4) =: Jaaraſch zu Liebau in Schleſien, 
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Jummelt, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
26) Kabſch zu Liegnitz, 
27) e Krämer, Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
28) = Krebs zu Dldendorf, Regierungsbezirk Caſſel, 
29) =  Kretiihmer, Lehrerin zu Berlin, 
30) ⸗ Kurth zu Berlin, 
31) = Lampe gen. Hommer aus Hamburg, jetzt zu Roftod, 
39 R Leu, Lehrerin zu Berlin, 
33) = Linder, Handarbeitölehrerin zu Düffeldorf, 
34) ⸗ Markgraf zu Berlin, 
35) Menſen zu Hagen in Weſtfalen, 
36) ⸗Natfziger zu Eltville, 
ZT) ⸗Nauenberg, Lehrerin zu Berlin, 
33) + Niepmann, Kindergärtnerin zu Leipzig, 
39) =  Dtto zu Keipzig, 
40) . Pooch, Lehrerin zu Berlin, 
41) ⸗Reetz zu Lauenburg in Pomm,, 
42) ⸗ Regel, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
43) ⸗Meymann, desgl. zu Liegnitz, 
4) ⸗Riichter zu Margonin, Kreis Colmar in Poſ., 
45) ⸗MRiiemer zu Wollin in Pomm., 
46) ⸗Riittner zu Freienwalde a. d. O., 
47) = Rudolph, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
48) = Schmidt, Kindergärtnerin zu Leipzig, 
49) = Schöffler, Lehrerin zu Charlottenburg, 
50) . Schulze zu Luckenwalde, 
51) s Siegert zu Berlin, 
52) - Gtärt dafelbft, 
53) ⸗ Szimmetat, Handarbeitslehrerin dafelbft, 
54) ⸗ Tietz, desgl. daſelbſt, 
55) ⸗Treitße daſelbſt, 
56) ⸗Trommlitgt zu Leipzig, 
57) ⸗ Troſchel, Lehrerin zu Berlin, 
58) ⸗ Teuftädt zu Kunersdorf bei Hirſchberg in Schleſ. 
59) = Bogeler zu Berlin, 
60) = Bold, Kindergärtnerin zu Berlin, 
61) ⸗ Weinert daſelbſt, 
62) ⸗ Wendland, Lehrerin daſelbſt, 
63) ⸗Wirth zu Quedlinburg, und 
64) = Zander zu Hagen in Weſtfalen. 

Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Bekanntmachung. 
U. III. b. 6596. 
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125) Befähigungdzeugntiffe aus der Zeichenlehrer— 
innenprüfung im Sabre 1880. " 

(Eentrbf. pro 1880 Seite 587 Nr. 117.) 

Berlin den 12, Juli 1881. 
In der zu Berlin am 28. und 29. März d. J. abgehaltenen 

Jeihenlehrerinnenprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur 
Grtheilung des Zeichenunterrichted an mehrllaffigen Bolls- und 
an Mittelfchulen erlangt: 

1) Fräulein Bühring zu Berlin, 
2 s { ) Flügel, technifche Lehrerin dafelbft, 
3) = Friedemann zu Elbing, 
4) = Gerbing zu Berlin, 
5) ⸗ Hardt, techniſche Lehrerin daſelbft, 
6) ⸗ Kloſtermann zu Bochum, 
) e Kowalewski zu Stettin, 
83 — Lauger zu Landeshut, 
99 = Mertens zu Berlin, 
10) Patzwahl daſelbſt, | 
1) ⸗ Geliger zu Ernfthöhe bei Gramenz in Pomm., und 
2) = Wiedemann zu Danzig. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

Befanntmadhung. 

U. III. a. 14519, 

126) Zu der Bermiethbung der Dienftwohnung eines 
Schullehrers bedarf ed der Zuftimmung der die Woh— 
nung gewährenden Gemeinde ıc. fowie der Genehmigung 

der Schulaufſichtsbehörde. 

Berlin, den 12. März 1881. 
In der von dem Herrn SIberpräfidenten mir zur Entſcheidun 

vorgelegten Beſchwerdeſache des Gemeinderathed zu N. bezüglich 
der Bermiethbung der Dienftwohnung des Lehrerd N. erwidere ic 
der Königlichen Regierung mit Bezug auf die an den Herren Ober- 
präfidenten erftatteten Berichte vom 2. Zuni und 30. November 
v. J. dag nicht bloß im Geltungsgebiete ded Preubifchen Allgemeinen 
Landrechted, fondern auch in dem des franzöfiihen Rechtes das Recht 
der Lehrer an den ihnen von den dazu Verpflichteten (Gemeinden, 
Schulgemeinden ꝛc.) gewährten Dienitwohnungen lediglich ein mit 
Rudfiht auf dad Amt und die Perfon des Inhaberd des Amtes 
bewilligteß Gebrauchs⸗ oder Wohnungdrechtes, nicht ein Nießbrauchs⸗ 
reiht ift amd deshalb den Lehrern nicht die Befugnis zuzugeftehen tft, 
die ihnen angewielenen Dienfimohnungen ohne Zuftimmung derjenigen, 
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welche folde zu gewähren haben (Gemeinden, Schulgemeinden ꝛc. 
an Andere abzutreten oder zu vermietben (88. 22 bis 28 Tit. 19 
Th. IA. 8 R. Art. 628, 631 bid 634 des Code civil). 

Es tft deshalb die Beſchwerde des Gemeinderathed zu N. über 
die Verfügung der Könizlihen Regierung vom 12. Februar v. J. 
inſoweit durch die leptere dem Lehrer N. die Vermiethung feiner 
Dienftwohnung auch ohne Zuftimmung, bezw. gegen den Wideriprud 
der Gemeinde geftattet wird, nicht für unbegründet zu erachten. 

Die Königlihe Regierung wolle daher im Sinne der Berfür 
gung des Herrn Oberpräftdenten vom 3. Auguft v. 3. und dieſes 
Erlaſſes Ihre Verfügung vom 12. Februar v. 3. einer Abänderung 
unterwerfen und den Gemeinderath zu N. auf deffen zurüdfolgent: 
Beſchwerde vom 10. März v. J. dem entiprechend beigeiden. 

Die Eirkular» Verfügung der Köntglihen Regierung vom 
28. März 1826 wird nur inſoweit einer Erläuterung bedürfen, alt 
in derfelben nit zum Ausdrude gebracht ift, dab e8 zu der ant- 
nahmsweiſe für zuläſſig zu erachtenden Vermiethung der Dienft- 
wohnung eines Schullehrerd nicht bloß der im Schulinterefje ber 
Schulaufſichtsbehoörde vorbehaltenen Genehmigung, fondern in alla 
Fallen auch der Zuftimmung der die Dienftwohnung gemährender 
Gemeinde, Schulgemeinde ıc. bedürfe. 

Der Erlaß vom 27. Zebruar 1872 (Sentrbl. 1872 ©. 227) 
ift unter anderen Boraudfebungen ergangen und deshalb die Bern: 
fung der Köntglihen Regierung auf dielen Erlaß jun Begründung 
Ihrer entgegengejegten Auffafjung für zutreffend nicht zu erachten. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer., 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. II. a. 11177. 

V. Volksſchulweſen. 

127) Fortbeſtand der gutsherrlichen Rechte und Pflichten 
auf dem Gebiete des Schulweſens, indbefondere bezüg 

lid der Berufung der Lehrer. | 
(efr. Centrbl. pro 1866 Seite 179; pro 1877 Seite 51.) 

Auszug.) Berlin, den 28. Februar 1881. 
g 

uf die Vorſtellung vom 20. Dezember v. J., betreffend bad 
Recht zur Berufung der Lehrer an die dortige Schule, erwidere ih 
dem Schulverftande, daß der Befitz der Gerichtebarkeit nicht Be 
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Mngung für die Anwendbarkeit der SS. 22, 31, 33 und 36 Titel 
12 Theil IT A. EN. iſt. Nah der Ausführung ded Königlichen 
Tter-Zribunnald in dem Urtheil vom 4. September 1850 — Entidh. 
rt.20 €. 385 — ift hierbei an das gutöherrlihe Verhältnis ge- 
‘ht und der Auddrud „Gerichts-Obrigkeit“ nur als eine allgemeine 
Bezeichnung gewählt worden, weldye die verſchiedenen Arten von 
sutsherrlichkeiten, ſtädtiſche wie ländliche, in fidy begriff. Das guts⸗ 
-trlihe Berhältnid und die auf dieſes begründeten gutöherrlichen 
Rechte und Pflichten find auch durch die neuere Geſetzgebung feines- 
238 vollftändig befeitigt, indbefondere auf dem Gebiete des Schul: 
reiens nicht aufgehoben worden. Das Recht zur Beichung der quı. 
rebrerftelle ftebt alſo zweifellod dem ıc. N. ald Gutsherrn des Schul⸗ 
te zu und gebt, wenn diefer jened Recht nicht ausübt, auf die 
Zhulanffidhtöbehörde über. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Un 
a Ehuloorftand zu R. 

C. III. a. 10332. 
— — nn Um — — 

8) ine unzuläjfige Beſchränkung des einem Gutd- 
ern zuftehbenden Zehrerberufungsredhtes ift in dem 
Serlangen der Regierung wegen einer beſtimmten Ona— 
'ifation ded zu DBerufenden und in dem Ausſchreiben 
er erledigten Stelle feitend der Regierung durd daß 

Amtsblatt nicht zu finden. 

Berlin, den 10. Mai 1881. 
Em. Wohlgeboren erwidere ich auf die Beſchwerde vom 4. Sa- 

aux d. 3. über die hierbei zurüdfolgenden Verfügungen der Kö- 
ziglihen Regierung zu N. vom 27. November und 20. Dezember 
e. 3. ergebenft, daß ih nach Prüfung der von der Königlidyen 
Reierung mit des Näheren dargelegten Beweggründe, durch welche 
dieſelbe beftimmt worden ift, der feitend Em. Wohlgeboren erfolgten 
Serufung des Lehres N. zu der Xehrerftelle in N. die Beftätigung 
a verfagen und Sie zu erfuchen, ihr für diefe Stelle einen Lehrer 
u präjentiren, welcher ſich ſchon längere Zeit im Schulamte be- 
rihrt habe, das in dem vorliegenden Falle von der Königlichen 
Regierung beobachtete Verfahren nicht für ungerechtfertigt erachte. 

Eine unzuläffige Beſchränkung Ihres Lehrerberufungdrechtes ift 
m der Art, in weldyer die Königliche Regierung unter Wahrneh- 
mung des öffentlidhen Intereſſes der Gefammtheit ded ihr anver- 
fauten und nnterftellten Volksſchulweſens ihres Bezirkes von dem 
idt zuftehenden Beftätigungsredhte durch Berfagung der Beftätigung 
Gebrauch gemacht hat, nicht zu finden. 



412 

Auch darin, daß die Königliche Regierung zu N. die Lehrer: 
ftelle zu N. im Amtöblatte unterm 30. Dezember v.S. hat ausjchrei: 
ben, d. h. eine öffentlihe Belanntmadhung der Erledigung der 
gedachten Stelle mit der Aufforderung zu Meldungen um biefelbe bat 
ergeben laſſen, vermag ich einen begründeten Anlaß zu einer De 
ſchwerde nicht zu erfennen. Es ift died ein auch in anderen Regie: 
rungöbezirfen längſt herkömmliches Verfahren, durch welches dat 
Ihnen ald Gutöherrn des Schulorts unbeftritten zuftehende Recht 
einen Lehrer für die Schulftelle in N. zu berufen oder für Diefelke 
zu präfentiren, es fei aus der Zahl derjenigen, weldye fi in Folge 
der Aufforderung gemeldet haben oder aus anderen Kreiſen, feine 
Einſchraͤnkung erleidet. 

Im Uebrigen wird die Königliche Regierung demnähft nod- 
mald zu erwägen haben, ob begründeter Anlaß vorhanden ift, auf 
dem Begehren zu beharren, daß der in N. anzuftellende Lehrer nidt 
bloß überhaupt ſchon längere Zeit im Schulamte ſich bewährt, feu: 
dern auch bereitd die zweite Lehrerprüfung beftanden haben müfſe. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
den Nittergutsbefiger Herrn N. Wohlgeboren zu N. 

U. IH.a. 11157. 
— 

129) Berüdfihtigung der wirtbfhaftliden Lage der 
ur Unterhaltung der Glementarfhulen Verpflichteten 

hei den Anordnungen zur Hebung ded Elementar— 
ſchulweſens. 

Berlin, den 28. Mai 1881. 
Aus den periodiſchen Verwaltungsberichten über den Stand 

des Elementarſchulweſens habe ich —868 daß die Provinzialbe 
börden auch in den legten Fahren nicht ohne Erfolg beftrebt geweien 
find, durch Aufbefferung des Dienfteinfommene der Lehrer, Theilun; 
übergroßer Schulbezirte, Crrihtung neuer Schulen, Vermehrung 
der vorhandenen Schulklaſſen, reihere Ausftattung mit Unterrigtd- 
mitteln und Beſchränkung des Halbtagsſchulunterrichtes eine ſtetiz 
fortſchreitende Verbefferung des biöherigen Zuftandes herbeizuführen. 
Ich erkenne die hierauf gerichteten Bemühungen mit Dank an unl 
kann nur wünfchen, daß die Schulauffidhtöbehörden nicht müde werten 
mögen, ſich die Körderung der Schuleinrichtungen, wie biöher, ſe 
aud ferner angelegen fein zu laffen, ſoweit die Rückſicht auf di 
a nanttllde und finanzielle Lage der Betheiligten es irgen? 
eftattet. 

— Gerade in lepterer Beziehung aber find mir im neuerer Zeit Ic 
häufige und mit Zahlen belegte Klagen über die Unerfchwingligfit 
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der Yaften zugefommen, welde deu betheiligten @emeinden und 
Verbänden für die Unterhaltung der Schulen angefonnen werden, 
dab ip mich verpflichtet fühle, die befondere Aufmerkjamfeit der 
Provinzialbebörden auf diefen Punkt zu lenken. 

Es gehört fidher zu den vorzüglidhften Pflichten der Staatsver⸗ 
multung, mit Eifer und unauögefepter Sorgfalt darüber zu wadyen, 
daß die Entwidelung des Volksſchulweſens fid auf der Höhe der 
Anforderungen halte, weldye durch das täglich reicher und vielfeitiger 
th geftaltende Kulturleben der Nation bedingt werden. Soweit 
aber diefe Entwidelung mit Nothwendigfeit an eine ftarle Anipan- 
eng der materiellen Kraft gebunden iſt, wird die Verwaltung, zu⸗ 
mal in einer Zeit, wo der nationale Wohlftand fidy eben erjt von 
den nachtheiligen Folgen einer verfehlten Wirthſchaftspolitik zu erho⸗ 
en beginnt, fidy der verantwortlichen Erwägung nidt entziehen 
üürten, ob und bis zu weldem Grade die in Inanſpruchnahme der 
Shnlgemeinden in neuefter Zeit nicht etwa in vielen Fällen bis zu 
einem an die Grenzen der nachhaltigen Leiftungsfähigleit hinanreichen⸗ 
in, wenn nicht gar fie überfteigenden Maße emporgewachſen ift. 

Wenn ich aus mir vorliegenden Berichten der Herren Regie» 
rıng8-Präfidenten erſehen muß, daß die Leiftungen für die laufende 
Unterhaltung der öffentlichen Volksſchule in einer nicht geringen An⸗ 
ubl von ftädtiichen ſowohl wie ländlichen Gemeinden dad Mehrfache 
'immtlicher direkten Staatöfteuern betragen, wenn idy mir ferner 
rergegenwärtige, dab der Maßftab, nach welchem dieje eiträge auf: 
‚bracht werden, häufig nicht in dem richtigen Berhältnifje zur indivi- 
tuellen Leiftungdfähigfeit fteht, und daß in ſolchen Källen das Miß- 
rerhaͤltnis zwiſchen beiden mit der fleigenden Belaftung zunimmt, 
't vermag ich mid, der Beſorgnis nicht zu verfchließen, einerfeitß, 
tab in der Vertheilung der Schullaften zwifchen Staat und Ge⸗ 
meinde nicht das gehörige Gleichgewicht vorhanden ift, und andererjeitß, 
ap jene Laften, ſoweit fie auf den Schultern der unmittelbar Bes 
Ihiligten ruhen, nicht felten eine unzuläffige Höhe erreichen. 

Was indbefondere den erftermähnten Sefichtöpunft anlangt, fo 
haben zwar die Mittel, welde der Staat für das Elementarſchul⸗ 
weien bereit ftellt, im lebten Sahrzehnt eine jehr bedeutende und 
cantendwerthe Steigerung erfahren, und es ift mit Hülfe derſelben 
möglih geworden, zahlreichen dringenden Bedürfniffen auf dieſem 
Gebiete Aphülfe zu ſchaffen. Dennoch aber liefert die große Zahl 
der fortdamernd einlaufenden Anträge auf Gewährung von Staatd- 
keibülfen zur Unterhaltung der Schulen und Herftellung von Schul: 
huten, denen ungeachtet ihrer durchaus zutreffenden Begründung 
zu nit geringem Theile die Gewährung wegen Mangel verfüg- 
barer Mittel zu meinem Bedauern verjagt werden muß, den Beweis, 
daß die Anforderungen für die Hebung des Elemtarſchulweſens nicht 
überall im Einklange ftehen mit der Eeiftnungöfähigkeit der Bethei⸗ 
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ligten. In diefer Begiebung wird in wünſchenswerthem Maße erft 
dann Wandel geichafft werden fünnen, wenn der Staat nad vol: 
ftändiger Durdyführung der begonnenen Steuerreform in der Lage 
fein wird, den Gemeinden einen wejentlichen Theil der Schullaft abzu: 
nehmen. Bis dahin ift auf eine erhebliche Vermehrung der für 
Sculzwede verfügbaren Staatöfonde nicht zu rechnen. 

8 ericheint daher geboten, bei den Anforderungen an die zu 
Unterhaltung der Elementarſchulen Berpflichteten die wirtbichaftlid« 
Lage der Letzteren mehr ald bisher zu berüdfichtigen, auf koſtſpielige 
Berbeiferungen des bisherigen Zuftanded. au wenn fie an fid 
wünfjchenswerth und nützlich fein mögen, zu verzichten, foweit fc 
auch bei Zuhülfenahme verfügbarer Staatöfonds nicht ohne unbil- 
ligen Drud der Betheiligten herbeigeführt werben können, und fie 
mit beftehenden Einrichtungen, auch wenn fie zu wünſchen übrig 
laſſen, bis auf befjere Zeiten zu begnügen. Sc empfehle dringent, 
dieſe Geſichtspunkte forgfältig zu beachten und bei den Anforderun- 
gen an die Schuleinrichtungen ftreng zu prüfen, inwieweit dieſelben 
al8 ‚unbedingt nothwendige aufrecht zu erhalten oder als nur erſtre 
benöwerthe einer Vertagung fähig find. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, bie Königl. Konflflorien 

der Brovinz Hannover und den Königl. Ober-Rirchen- | 
rath zu Norbborn, fomie an das Königl. Provinzial. 
Schultollegium bier. 

B. 1550. 

130) Nichtverpflichtung einer bürgerliden Gemeint: 
ur Gewährung von Sufhäffen an Schulfoztetäten zur 
Unterhaltung der Sozietätsſchulen; Berpflidtung der 
bürgerlihen Gemeinde, bei dem Borhandenfein mehre: 
rer Schulfozietäten, jo lange fie der einen derſelben 
eine Beibülfe zur Schulunterhbaltung gewährt, aud dır 

andere in entfprehendem Maße zu unterftügen. 
(Eentrbl. pro 1872 Seite 574 Nr. 220.) 

Berlin, den 8. Yebruar 1881. 
Mit Deut auf die gefällige Betichrift vom 11. November r. 

3. zu dem Berichte der Königlihen Regierung in N, vom 2. Kr 
vember v. 3., betreffend die Einrichtung einer öffentlidhen fathe- 
liſchen Schule in N., erwidere ich Ew. Excellenz ganz ergebent, 
wie ich anerfenne, daß Lokalumſtände es nöthig machen, zur Befrie 
digung des Schulbedürfnifjed der katholiſchen Schulkinder in der 
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Gemeinde N. unter Ausſcheidung der katholiſchen Hausväter diefer 
Gemeinde aus der biöherigen, die ſämmtlichen Haudväter derielben 
chne Unterſchied des Glaubendbekenntniffes umfaffenden Schulſozietät 
ine nur die katholiſchen Haudväter der Gemeinde N. in ſich ſchlie⸗ 
hende bejondere katholiſche Schuliozietät gemäß $. 18 lit. k. der 
Kegierungs » Inftruftion vom 23. Oktober 1817 einzurichten, derge- 
alt, daß bei der biöherigen Sculfozietät nur die enangelifchen 
Sausvater der Gemeinde N. verbleiben und fortan eine befondere 
exrangeliſche Schulfozietät bilden. 

Der Schulbezirk der neu zu errichtenden öffentlichen Tatholifchen 
Schule in N. bat fi demnady und entſprechend dem Erlaffe vom 
12. November 1873 (Centralbl. 1874 ©. 221) auf den Gemeindes 
teire von N. zu erftreden. 

Die Unterhaltung der neuen katholiſchen Schule lizt nach 
zeſeßlicher Vorſchrift (F. 30 ff. Tit. 12 Th. IL. A. L. R.) den 
kuholiſchen Hausvätern ob. 

Wenn die bürgerliche Gemeinde N. nach Einrichtung einer 
beſonderen katholiſchen Schulſozietät beſchließt, der damit leichzeitig 
as beſondere Schulſozietät konſtituirten evangeliſchen Schulſozietät 
ine Beihülfe oder Unterſtützung zur Unterhaltung der öffentlichen 
enngeliihen Schulen zu gewähren, jo wird ein folder Beſchluß 
lerdingd nur unter der Bedingung von der Kommunalaufſichts⸗ 
behoͤrde zu genehmigen jein, dab die Gemeinde zugleich beichlieht, 
ud der katholiſchen Schulfozietät zur Unterhaltung der öffentlichen 
tboliichen Schule in gleichem Verhältniffe eine Beihülfe oder Unter: 
"gung zu gewähren, und es wird die Gemeinde, fo lange und 
mieweit fie die eine Schulfozietät unterftügt, von Aufſichtswegen 
anzubalten fein, auch die andere Schuljozietät zu unterftügen. 

Dagegen kann ih Ew. Ercellenz in der Auffaffung nicht bei- 
treten, daß, wenn die Gemeinde den Zuſchuß für dad Elementarfchul- 
wein, welchen fie biöher geleiftet hat und zwar für die bisher be= 
andene Eine, jet zu theilende Schulfozietät, überhaupt einftellen 
würde, die Auffichtöbehörde eventuell die Mittel beſäße, nöthigen- 
ld im Zwangswege den Etat zu ergänzen. Es fann vielmehr 
der Gemeinde nicht dad Recht beftritten werden, den either geleifte- 
ten Zuſchuß für das Elementarſchulweſen überhaupt zurüdzuziehen, 
wenn fie dies der anderen Alternative vorzieht, fortan jede der beiden 
<hulfozietäten nach gleihem Verhältniſſe zu age. 
Ew. Ercellenz erſuche ich ganz ergebenft, hiernach wegen Ein- 

tichtung einer befonderen katholischen und einer befonderen evangelijchen 
Schulſozietät in N, ſowie wegen Regelung der Unterhaltung der ka— 
Itoliihen Schule und der evangelifchen Schulen in der Gemeinde N. 
die Königliche Regierung in N. gefälligft in meinem Namen mit 
nfiprechender Wetlung verfeben, diefelbe auch beauftragen zu wollen, . 
demgemäß die Mitglieder des katholiſchen Schulkuratoriums in N. 
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auf deren nebft Beilagen zurüdfolgende Vorftellung vom 23. Mi 
v. J. zu befcheiden. | 

von Puttfamer. 

An 
ben Königl. Ober» Präfidenten sc. 

U. III. a. 18559. 

131) Befteuerung von Forenſen in Gemeinden für Zwedi 
der Shulunterhaltung und Grundſätze über die Auf: 
bringung von Schulbeiträgen für Schulen innerhalt 
eines Gutsbezirkes im Geltungsbereiche der Provin: 

zial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845. 

Berlin, den 31. Sanuar 1881. 
Die zurüdfolgende Vorftellung der Einwohner der ade 

Drtihaften B. ıc. vom 8. Zuni v. 3. wegen der aus forftfiskaliſchen 
Fonds zur Unterhaltung der Schule in &. in Vertretung unver: 
mögender Anwohner auf forftfiöfaliihem Yande zu leiftenden gu 
ichuffes fann zwar, wie ih der Königlihen Regierung auf da 
Beriht vom 19. Dftober v. 3. erwidere, nachdem die Schulunte: 
haltungs⸗Beiträge der bejchwerdeführenden Anwohner auf gutsber: 
liyem, bezw. forftfiäfaliihem Lande erheblich ermäßigt worden tat. 
ſachlich für erledigt erachtet werden und ich überlaffe der Koönigliden 
Regierung, die Bittfteller danach zu beſcheiden. 

Dagegen Tann, ich nicht unbemerkt lafjen, daß das von Ihr 
bezüglich der Befteuerung von Forenſen zum Zwede der Schulunter: 
haltung in der vorliegenden Sache beobadtete Verfahren den geietz 
lihen Vorſchriften nit entipridht. 

Bezüglih der Befteuerung von Forenſen zum Zwede der 
Unterhaltung einer Schule, welde zugleich zur Befriedigung te 
Scuibedürfnifjed von Anwohnern auf gutöherrlidem Lande errict« 
ift, ift innerhalb der zur Schule gehörigen Gemeinden die Forenſal 
befteuerung au für Schulzwede unbedingt zuläffig, da die Unter 
baltungslaft auf den politiihen Gemeinden ruht, die Xepteren abe 
in der Lage find, durch entſprechende Keftjegungen der Ortsverfaſſun 
die Forenjen zur Beftreitung fämmtliher Kommunalausgaben, alıı 
auch der Ausgaben für die Schule, heranzuziehen ($. 39 de 
Schulorbnung vom 11. Dezember 1845 ; 88. 11 bis 13 des Geige 
vom 14. April 1856; 8. 42 Nr. 4 des Zuſtändigkeits-Geſetzes ver 
26. Zuli 1876). 

Anders ſteht die Sache aber innerhalb der Gutsbezirke. Ti 
. Hinterſaſſen der Gutöherren bezw. die Anwohner auf guiöberrlic«e 

Lande bilden unter fi keinen kommunalen Verband, weldyer du 
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Zhulunterhaltungdlaft vermöge ded Geſetzes zu tragen bat, und ver: 
nẽge der ihm zuftehenden autonomiſchen Befugniffe die Forenſen zur 
intheiligen Uehernahme diejer Laft im Wege der Kommunalbefteue- 
ung beranziehen Tann. Bielmehr können die außerhalb der Ge⸗ 
neindererbände fiehenden Anwohner auf gutöherrlidem Lande nur 
u? Grund der $$. 55 sg. der Schulordnung zu den Unterhaltungd- 
ten herangezogen werden. 

Rah dem Sinne und Wortlaute diefer Beftimmungen ift aber 
ür die Verpflichtung zur Theilnahme an diejen Laften der Wohn- 
ig unbedingt entſcheidend, dergeftalt, dab ein außerhalb des Guts⸗ 
ezitkes wohnhafter Cigenthümer, Pächter oder Nutznießer eined 
iteile8 ded zu dem Gutsbezirke gehörigen Areald niemals zu Schul- 
terhaltungsfoften beizutragen verpflichtet werden Tann. 

Hiernach dürfen zu den Sculunterhaltungsfoften der zur 
%erriedigung des Schulbebürfniffed von Anwohnern auf gutsherr⸗ 
dem Lande dienenden Schulen nur die Anwohner d.b. die inner. 
ıb des betreffenden Gutsbezirkes wohnhaften Hinterfaffen, 
tihter ıc. herangezogen werden, mit der Maßgabe, dab Grundbeſitz, 
:'hen diefelben in dem betreffenden Gutöbezirte oder in einem 
teren Gutsbezirke haben, bei der Schägung ihrer Leiftungsfähig- 
it und bei der Umlegung des danach zu bemeffenden Beitrages in 
"tracht gezogen werden darf. 

Die Köntglihe Regierung wolle diefe Bemerkungen bei dem 
äglich der Aufbringung von Schulbeiträgen für Schulen inter» 
5b eined Gutsbezirkes zu beobadhtenden Verfahren, wegen defjen 
: zleichzeitig auf das Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungd- 
eihted vom 18. Februar 1880 (Entſch. Bd. 6 S. 182)*) ver- 
re, fortan zur Richtſchnur nehmen. 

Inwieweit dad von der Königliden Regierung in der Anges 
..abeit, welche zu der vorliegenden Beſchwerde Anlaß gegeben hat, 
auichlagene Verfahren den gefeglihen Vorſchriften im Einzelnen 
:&t entipricht, darüber wird der Herr Ober-Präfident, mit deſſen 
sigtiher Aeußerung zu dem Beridhte der Königlidyen Regierung 
m 19. Ditober v. 3. ich ganz einverftanden bin, der Königlichen 
egierung eine nähere Mittheilung machen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

| An 
' Rönigl. Regierung zu Königsberg i. Oſtprß. 

. II.a. 191%. 

Teatralbſ. d. Unt. Berw. pro 1881 Seite 251. 



4718 

Ew. Excellenz überlende ih in Berfolg der gefälligen Aeußerunz 
vom 18. November v. 3. die heute an die dortige Königliche Regie 
rung erlaffene Verfügung in der Beichwerdefadhe von Einwohnern 

fiskaliſcher Ortichaften hinſichtlich des aus forſtfiskaliſchen Fonds 
zur Unterhaltung der Schule in ©. zu leitenden Zufchuffes zur 
gefäligen Kenntnisnahme und Weiterbeförderung mit dem ganz 
ergebenften Erſuchen, behufs Sicherung eined gleihmäßigen Ber 
fahrend der Königlichen Regierungen im Bereiche der Provinzial. 
Sculordnung vom 11. Dezember 1845 bei der Forenjalbeftenerung 
für Zwede der Schulunterhaltung nicht bloß der Königlichen Regie 
rung in Gumbinnen eine bdiedfällige Reifung ertheilen, ſondern 
audy dem Herrn Dberpräfidenten der Provinz Weftpreußen eine 
entiprehende Mittheilung machen zu wollen. 

von Puttlamer. 
An 

ben -Röuigl. Ober» Präfldenten. Wirklihen Geb. Rath 
Herrn Dr. von Horn Grceellenz in Königsberg. 

132) Unguläliigfeit des Rechtsweges gegemüber ter 
Auflihtsbehörde in Streitigkeiten über die Verpflid: 
tung zur “erltung von Schulbeiträgen. | 

In Streitigleiten zwijhen dem Gutsherrn ded 
Schulortd und der Schulgemeinde über die Berbindlid- 
feit zur Zeiftung von Schulbeiträgen, zu weldentir 
Gutsherr auf Grund des 8. 33 Tit. 12 Th. II A. L. R. 
herangezogen wird, tft der Rechtsweg nur unter deniel: 
ben Vorausſetzungen wie bei der Entrichtung öffent: 
liher Abgaben zuläſſig. | 

Auf Schulbeiträge, welde auf Grund des $. 3a 
a. D. auf den Gutöherren als Mitunterhaltungspfligdti: 
gen direft veranlagt find, finden die Beſtimmunget 
des Geſetzes vom 18. Juni 1840 (Gejegfammi. S. 14, 
Anwendung. 

(Eentrbil. pro 1850 Seite 492 ff. und Seite 704 ff.) 

Im Namen ded Könige. 
In der Verwaltungsſtreitſache 

des Rittergutöbefigerd »S.in B,, Klägerd und Revifionsfläg.:: 
wider 

die Schulgemeinde B., den Amtövorfteher R. in K. und Mi 
Könizlihe Regierung, Abtheilung für Kirchen und Sau: 
weien, ji N., Bellagte und Revifiongbellagte, 

bat das Königlihe Oberverwaltungdgericht, Erfter Senat, in feine 
Sitzung vom 9. März 1881 für Recht erkannt, 
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daß auf die Reviſion ded Klägers die Entſcheidung ded König: 
lichen Bezirfövermwaltungsgericht8 zu Cö8lin vom 14. April 1880 
zu beftätigen bezw. aufredht zu erhalten und die Koften der 
Revifiondinftanz, unter Feſtſetzung ded Werthes des Streitgegen- 
ftandes auf 47 Marl 90 Pf., dem Kläger zur Kaft zu legen. 

Bon Rechts Wegen. 
Gründe. 

Hinfihtli des Sachverhaltes Tann auf dad zweitinftanzliche 
Erkenntnis verwiejen werden, welches 

die Berufung des Klägerd gegen die die Klage gegen die 
Schulgemeinde B. abweifende erftrichterlidhe Enticheidung zu⸗ 
rũckgewieſen, 
auf die Berufung des Klägers die die Klage gegen den Amts⸗ 
vorſteher N. abweiſende erſtrichterliche Entſcheidung beftätigt, 
auf die Berufung des Klägerd und der beklagten Königlichen 
Negierung zu N. in Beftätigung bezw. Mbänderung der erft- 
richterlihen Entſcheidung den Kläger mit der Klage gegen die 
Königliche Regierung gänzlich abgewiefen 

und die jammtlichen Koften — unter Feſtſetzung des Werthes des 
Streitzegenftandes auf 47 Mark 90 Pf. — dem Kläger auferlegt bat. 

In der gegen diefed Erfenntnid eingelegten Revifion behauptet 
Kläger Verlegung bed Geſetzes. Gr rügt zunädft, dab feine Be⸗ 
rufung, joweit fie die Klage gegen die Schulgemeinde betreffe, für 
unzuläifig, die Berufung der Königlichen Regierung dagegen für ftatt- 
bait erflart worden jei. Beide Berufungen ſeien entweder zuläffig oder 
unzuläfftg, da zwiſchen der Regierung und der Schulgemeinde ald 
Prozehpartei fein Unterjchted, auch nicht hinfichtlich des Rechtes zur 
Beſchreitung des ordentlihen Rechtsweges obwalte. 

Er ſucht fodann auszuführen, daß der $. 33 Titel 12 Theil II 
des Allgemeinen Landrechted durch das Edikt vom 9. Dftober 1807, 
die Berfaffungsurfunde vom 31. Sanuar 1850 und dad Geſetz vom 
2, März 1850 aufgehoben fei. Event. findet er dad beobachtete 
Verfahren dem Gefehe wideriprechend, weil, ohne den Nachweis des 
Eonfreten Unvermögend zu beichaffen, die Hälfte der Slafjenfteuer 
ald der der Leiltungdfähigfeit der Gutöleute entipredhende Schulbei⸗ 
frag angenommen worden fei. 

Er bemerkt ferner, dab eine Beichwerde bei dem Königlichen 
Unterrihtöminifterium zwecklos fein würde, weil letzteres notoriſch 
die Rechtsanſchauung der Königlichen Regierung theile und weift 
ihliehlih darauf hin, daß ihm der ordentlihe Rechtsweg nad) dem 
Erfenntniffe des Königlichen Gerichtähofed zur Entiheidung der 
Kompetenz Konflilte vom 12. Februar 1870 *) (Juſtiz⸗Miniſterial⸗ 
blatt Seite 107) verſchloſſen jet. 

*) Centrbl. d. Unt. Berw. pro 1870 Seite 304. 

1881. 32 
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Sein Antrag gebt dahin, unter Aufhebung und Abänderung der 
Borenticheidungen die ſämmtlichen Beklagten nad) den Klageanträgen 
zu verurtheilen. 

Bon den Beklagten bat nur die Königliche Regierung zu R. 
eine Gegenerflärung abgegeben. Sie beantragt Zurüdweilung ber 
Reviſion, indem fie ausführt, daß weder fie, noch der Amtöverfteber 
zu den Betheiligten gehöre und daß über die von ihr als Auffidte: 
behörde getroffenen Anordnungen und ertheilten Anweifungen wett 
im ordentlichen Rechtswege noch im Vermwaltungdftreitverfabren iu 
befinden ſei. Im Uebrigen erachtet fie den 8. 33 Titel 12 Theil II 
des Allgemeinen Landrechtes in dauernder Gültigkeit, die LXeiftunge: 
fühigfeit der Gutdeinfaffen richtig bemeffen und ihre desfallfige Ent: 
Iheidung den Geſetzen entſprechend. 

Sn den Termine zur mündlichen Verhandlung vor dem Ober— 
verwaltungdgerichte bemerkte der von dem Minifter der Unterrichts 
angelegenbeiten zur Wahrnehmung ded öffentlichen Intereſſes beftellte 
Kommiſſar, daß die Zurücweifung der Revifion gegen die angegri' 
fee Entiheidung, inſoweit dieje die Abweilung der Klage gegen 
den Amtövorfteher bezw. die Königliche Regierung zu N. beſlätiz 
bezw. ausſpreche, einem Bedenfen wohl nit unterliegen könne. 
Dagegen müfle der Annahme de8 Berufungdrichterd, daß gezen 
dad vorliegende, die Klage gegen die Schulgemeinde abweifende erft- 
inftanzliche Erkenntnis des Kreisausſchuſſes der ordentlidhe Redis: 
weg zuläffig fei, entgegen getreten werden. Der Königliche Geridt:- 
hof zur Enticheidung der Kompetenz » Konflifte habe in Fonftantt 
Praxis die Frage, ob dem auf Grund des 8. 33 Titel 12 Theil 1 
des Allgemeinen Landrechts zu einem Schulbeitrage herangezogenen 
Guts:eren der ordentliche Rechtsweg gegen die Schulgemeinde cffen 
ftehe, aus überzeugenden Gründen, jo unter anderen in dem von dem 
Kläger in Bezug genommenen Grfenntniffe vom 12. Kebruar 1876 
verneint. Bon einer anderen Rechtsauffaſſung fei allerdings dat 
Meihögeriht in dem Crfenntniffe vom 24. Suni 1880 (Hart 
mann, Zeitfchrift für Gefepgebung ıc. Berlin, Heymann's Verla; 
Rand VI. Seite 346) ausgegangen. Diefed Erkenntnis nehme an, dak 
ein wefentliher Unterſchied zwiſchen der qutöherrlichen Verpflichtung 
aus dem $. 33 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes und 
der Verpflichtung der Herrichaft aus denn Schleſiſchen katholiihen 
Schulreglement vom 18. Mai 1801 nicht beftehe. Dieb ſei unrid: 
tig. Nach dem Landrechte ſeien die Unterhaltungspflidhtigen die Haus 
väter und ſubſidiär der Gutöherr des Schulorted, nad) den Schleſi 
ſchen fatholiihen Schulreglements vom 3. November 1765 un 
18. Mai 1801 die Gemeinden. und die Herrſchaften. Die Beiträse 
der lepteren hätten, wie died auch in der Rechtſprechung bed Ober. 
vermwaltungdgerichted (Enticheidungen Band IV Seite 208) °) anır- 

*) Bentrbf pro 1851 Seite 250. 
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fannt jei, denjelben Charakter, wie die der erfteren. Den Ausfüh— 
rungen des Meichögerichtes Fünne auf dem Gebiete des Schleſiſchen 
tatbeliſchen Schulrechted unter feinen Umftänden beigetreten werden, 
ber auch infoweit fie die Landrechtlichen Beftimmungen zur Bor- 
usiegung hätten, wären fie nicht überzeugend. Namentlich ſei nicht 
‚nzugeben, daß die Nr. 1 der Kabinet3-Drdre vom 19. Juni 1836 
ir Abgaben, welde die Schulgemeinde von allen ihren Mitgliedern 
der allen Mitzliedern einer Klaſſe derjelben zu erheben berechtigt fei, 
im Auge babe. Das Gegentheil ergebe die Entſtehungsgeſchichte der 
Kabinets-Ordre, und dem entiprechend feien die den Gutöherren auf 
'rund des 8.33 Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes auf- 
erlegten Schulbeiträge ftetd erefutiviih durch die Berwaltungdbehör- 
den beigetrieben worden. Died jet auch noch neuerdings in dem Fte- 
‘Hirte des Unterrichtöminifterd vom 9. Dezember 1879 (Gentralblatt 
ie die Unterrihtd- Verwaltung 1880 Seite 492 ff.) angeordnet 
rorden, in weldem Reſkripte auch die fortdauernde Geltung des 
F. 33 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes nacdhgewiejen 
‚nd nähere Anweilung wegen Beranlagung der Gutöherren auf 
Frund dieſer Geſetzesvorſchrift ertheilt worden jei. 

Im vorliegenden Falle fei demgemäß verfahren, und der Guts⸗ 
serr, nachdem das Unvermögen der Dominial- Einfaffen und die 
sche der Leiftungsfähigfeit der letzteren durch die zuſtändige Be⸗ 
derde feftgeftellt worden, direkt zur Schulftener veranlagt worden. 
Es könne demnad faum einem Zweifel unterliegen, daß das Geſetz 
dem 18. Juni 1840 (Gejegiamnilung Seite 140) auf die ftreitigen 
Veiträge Anwendung finde. Die Abmweifung der Klage gegen die 
Shulgemeinde werde daher fhon wegen unterlafjener Reklamation 
ırtelgen müſſen. 

Der Bertreter ded Klägers trat dieſen Audführungen entgegen, 
dielt das Geſetz vom 18. Zuni 1840 auf die ftreitigen Beiträge nicht 
"ar anwendbar und beantragte eventuell wenigftend gegen die Schul: 
zemeinde nad dem Klageantrage zu erfennen. 

Es mußte, wie geichehen, erfannt werden. 
Der Amtörorfteher bat auf Antrag des Schulvorftanded und 

Anweilung des Königlichen Landrathed Die nach der Anordnung der 
Zchulaufſichtsbehörde zu entrichtenden Schulbeitrage von dem Kläger 
irekutiviſch beigetrieben. Es liegt daher feine felbitändige polis 
»ilie Aktion der Polizeibehörde vor, über welche nach den SS. 30 
n. des Zuftändigfeitögeteges im VBerwaltungöftreitverfahren zu be- 
Inden wäre. 

Die Königlihe Regierung zu N. bat ihre Anordnungen und 
Anmeiiungen ald Schulauffichtöbehörde erlaffen. Sie gehört nicht 
zu „den Betheiligten“ im Sinne ded 8. 77 des Zuftändigfeitd- 
zeiezes und hat, wie died in dem Endurtheile des Oberwaltungs⸗ 
zerichtes vom 8. Januar 1879 (Entſcheidungen Band V Seite 178 

32° 
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ff.) *) dargelegt ift, ihre Anordnungen nit im Verwaltungsftreits 
verfahren zu vertreten. | 

Die Abweifung der Klagen gegen den Amtövorfteher und die 
Königliche Regierung zu N. tft demnad wohl begründet, und die 
angefochtene Entſcheidung berubt infoweit auf ridtiger Anwendung 
des beftehbenden Rechtes. 

Dagegen kann der Anſicht des Berufungsrichters, daß dem Klä— 
ger gegen die Schulgemeinde nach dem Geſetze vom 24. Mai 1861 
Sefeplammlung Seite 241) der ordentlidhe Rechtsweg offen ftebe 

und deshalb die Berufung gegen die erftinftanzlide Entſcheidung Tee 
Kreisausſchuſſes nah F. A ded Zuftändigkeitögefeped unzuläſſig ſei, 
nicht beigetreten werden. | 

Was die Beiträge und Leiltungen der Herrihaften auf Grund 
der Schleſiſchen katholiſchen Schulreglements vom 3. November 1765 
und 18. Mat 1801 betrifft, jo muß dem Miniſterial-Kommiſſarius 
zwar darin beigepflichtet werden, dab diefe auf Prinzipien beruben, 
welche von denen ded Allgemeinen Landrechtes abweichen (Endurtheile 
des Köntglihen Oberverwaltungsgerichtes vom 4. Dezember 1813 
und 21. Februar 1880. Entſcheidungen Baud IV Seite 205 f. 
und Band VI Seite 175 ff.)**), ein näheres Eingehen bierauf er— 
übrigt jedoch, da es ſich im vorliegenden Falle um Beiträge hantılt, 
welhe auf Grund des 8. 33 Zitel 12 Theil II des Allgemeinen 
Landrechtes gefordert werden. Ä 

Das Allgemeine Landrecht legt im Titel 12 Theil II die Un 
terhaltung der Lehrer den fämmtlihen Hausvätern jeded Ortes auf 
(8. 29). Sie bilden die beitragspflichtige korporative Schulgemeinte. 
Der Schulgemeinde gegenüber fteht die Gerichtsobrigkeit, die Gut 
herrſchaft. Ihr gebührt die Direktion der Schule (88. 12 ff.), ih 
fommt in der Pegel die Beftellung der Scuilehrer zu ($. 22. 
Eine unbedingte Beitra Spflicht für die Unterhaltung des Lehrett 
bat ihr das Landrecht nicht auferlegt. Sie muß aber für die ſchul⸗ 
digen Beiträge ihrer unvermögenden Unterthanen der Schule bezw. 
der Schulgemeinde gegenüber auffommen ($. 33). Dieſe Beltin: 
mung fteht offenbar in einem engen Zujammenhange mit den 
SS. 122 und 125 Titel 7 Theil II des Allgemeinen Landrechted, 
wonad eine jede Gutsherrſchaft ſchuldig iſt, Ka ihrer Unterthanen 
in vorfommenden Notbfällen werkthätig anzunehmen und bejonders 
für eine gute und chriftliche Erziehung der Kinder ihrer Unterthanen 
zu forgen. Auf diefe allgemeine VBerpflihtung der Gutöherridalt 
ihren Unterthbanen gegenüber hat der Gefepgeber die befondere, im 
$. 33 Titel 12 vorgefehene Verpflichtung derfelben bafirt, Indem 
der Gefepgeber den $. 33 unter die von der Unterhaltung der Schul 

*) Centrbl. pro 1880 Seite 312. 
**, Sentralbl. pro 1881 Seite 250; pro 1880 Seite 656. 
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ihrer handelnden Vorſchriften bed 12. Titels aufgenommen, hat derfelbe 
jedoch unzweidentig zu erkennen gegeben, daß durch die Vorſchrift 
des $. 33 nicht nur ein Rechtsverhältnis zwiſchen der Gutsherrſchaft 
und ihren Unterthanen, jondern zugleidh ein ſolches zwiſchen der 
Gutöherrihaft und der Schule bezw. Schulgemeinde gefchaffen 
werden ſollte und zwar dergeftalt, daß lehtere unmittelbar gegen 
erſtere Rechte aus demjelben geltend maden können. Die Leiftung 
ver Gutsherrſchaft aus dem $. 33 a. a. O. ftellt ſich hiernach, ſo⸗ 
weit diefelbe der Schule bezw. der Scyhulgemeinde gegenüber in 
Betracht kommt, als eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit dar. Der 
$. 10 des Gejeped vom 24. Mai 1861 findet daher auf diefe Leiftung 
feine Anwendung, felbft wenn entgegen den Ausführungen des Ge- 
richtshofes zur Entiheidung der Kompetenz-Konflilte in dem Erfennt- 
nifje vom 12. Februar 1870 anzunehmen wäre, daß unter den im 
weiten Abfchnitte des Geſetzes vom 24. Mat 1861 behandelten öf- 
tentlihen Abgaben auch Schulabgaben einbegriffen ſeien. 

Die Entſcheidung der Frage wegen der Zuläſſigkeit des Rechts⸗ 
wegeß iſt demnach außjchlieglid in dem $. 15 des angezogenen Ge⸗ 
ſetzes zu ſuchen, welcher lautet: 

Dad rechtliche Gehör iſt in Beziehung auf die in Nr. 1 der 
Allerhöchſten Ordre vom 19. —* 1836 (Geſetzſammlung 
Seite 198) aufgeführten Abgaben und Leiſtungen, welche für 
Kirchen und oͤffentliche Schulen oder Ani deren Beamte auf 
Grund einer notorifhen Ortd- oder Bezirksverfaſſung erho⸗ 
ben werden, ..... fortan unbedingt geftattet. In Beziehung 
auf folhe Abgaben und Leiftungen, welche auf einer allge- 
meinen gejeglihen Verbindlichkeit, bezüglich auf 
einer, von der auffichtführenden Regierung in Gemäßbeit 
geſetzlicher Beftimmung angeordneten oder exekutoriſch erflär- 
ten Umlage beruben, Endet der Rechtsweg aber nur inſoweit 
ftatt, als dies bei öffentlihen Abgaben der Fall ift. 

‚Die Worte „allgemeine gejegliche Verbindlichkeit” laſſen eine 
zweifache Deutung zu, entweder ift darunter zu verftehen eine all« 
gemeine Verbindlichkeit, welde durch ein Geſetz begründet 
it, oder eine Verbindlichkeit, welche durch ein allgemeines 
Geſetz begründet if. Sn weldem Ginne der Gefehgeber dieſe 
Borte gebraucht hat, laſſen die in den Drudfadyen des Haues der 
Abgeordneten vom Sabre 1861 Band 3 Nr. 103 veröffentlichten 
Motive erfennen. Die im $. 15 des Gefeped vom 24. Mat 1861 
behandelten Abgaben und Keiftungen find hiernach diefelben, welche 
die Nr. 1 der Kabinetdordre vom 19. Suni 1836 bezeichnet al8 
Abgaben und Leiftungen, 

„welche an Kirchen und öffentliche Schulen oder an deren 
Beamte, vermöge einer allgemeinen gejeßlichen oder auf noto- 
rifher Ortd- oder Bezirföverfaffung beruhenden Berbindlich- 
fett zu entrichten find.“ 
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Hier wird das allgemeine Geſetz dem Lokal-Rechte, der Ort: 
oder Bezirfäverfaffung, gegenüber geftellt.e Der Anddrud „allge: 
meine gejepliche Berbindii —* will alſo nur befagen, die Verbind— 
lichkeit müſſe auf einem allgemeinen Geſetze beruhen. Zweck der 
Ordre vom 19. Juni 1836 war vornehmlich der, den regelmäßigen 
Eingang derjenigen Abzaben und Keiftungen, welde feinen fteuer: 
artigen Charakter haben, melden der Begriff der Allgemeinheit febtt, 
— wie beijpielöwelje die ordnungsmäßige und pünktliche Abführung 
des von dem Patron oder dem Gutöherrn dem Pfarrer oder Lehrer 
vofationdmäßtg zu liefernden Getreided — unter allen Umftänten 
zu fihern, den Stellen- Inhaber vor Noth bei einem langwierigen 
Prozeſſe zu bewahren, thn zu ſchützen vor den MWechfelfällen eine 
Prozeſſes. Grade in diefen Fällen te wie die Alten des Juſtiz— 
Minifteriums ergeben, Abhülfe gefchafft werben, und ed war di 
in der That nöthiger als in den Fallen, wo nur die fteuerartige 
Abgabe oder Leiftung eines Kontribuenten in Frage ſteht. Im dieſem 
Sinne tft die Nr. 1 der Kabinetd:Ordre vom 19. Suni 1836 ren 
den audführenden Verwaltungsbehörden und von dem zur Redt: 
ſprechung auf diefen Gebiete berufenen Gerichtöhofe zur Enticheidung 
der Kompetenz» Konflikte ſtets ausgelegt worden. Der Geſetzgeber 
des Gejeped vom 24. Mai 1861 konnte diefen Rechtszuſtand nid! 
ignoriren. Wollte er denjelben ändern, — wofür ſich fein Anbalt 
in den oben in Bezug genommenen Motiven findet —, fo mut 
er die nicht fteuerartigen Abgaben und Keiftungen Einzelner, welt: 
auf einem Gefege beruhen, in den erften Sag des $. 15 jenes Ge— 
jee8 aufnehmen, oder für den zweiten Sa bedfelben Paragrarbın 
Worte wählen, welche erfennen liehen, daß derfelbe ſich nur ar 
Abgaben und Leiftungen, zu deren Erhebung von allen ihren Mit: 
gliedern oder allen Mitgliedern einer Klaffe derfelben die Kirchen: 
oder Sulgemeinde fraft eines Geſetzes berechtigt zu fein bebaut. 
beziehen ſolle. Da der Gefepgeber weder das Eine noch das Ander: 
gethban, fondern die Worte der Ordre vom 19. Juni 1836 wietr: 
bolt Hat, jo Fönnen diefe nur in dem damals damit verbundenen 
Sinne verftanden werden, d. h. unter Abgaben und Leiftungen, weld: 
auf einer allgemeinen gejeplichen Verbindlichkeit beruhen, find alk 
Abgaben und Leiftungen zu verftehben, melde durch das Geſetz aller 
Mitgliedern der Gemeinde, einer Klaffe derfelben oder einem Ein 
zelnen, er mag innerhalb oder außerhalb der Gemeinde fteben — 
dem Patrone, dem Gutöheren ded Schulorted ıc. — auferlegt fint. 
Der unterzeichnete Gerichtähof vermag hiernach den Audführunges 
des Meichögerichted in dem Erkenntniſſe vom 24. Juni 1880 nid 
beizupflichten, erachtet vielmehr in Mebereinftimmung mit der for 
ftanten Rechtſprechung des Gerichtshofes zur Enticyeidung der Kom 
petenze Konflikte dafür, dat nach F. 15 des Gefepes vom 24. Mi 
1861 in Beziehung auf Abgaben und Reiftungen, welche für de 
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Schule von dem Gutsherrn des Schulorted auf Grund des 8. 33 
' Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechted gefordert werden, 
der Rechtsweg nur zuläffig ift, wenn ein folder Gutöherr feine Bes 
freiung von den in Rede ftehenden Leiftungen auf Grund eines 

| Privilegiumd, eincd Vertrages oder der Verjährung behauptet oder 
wegen Prägravation gegen einzelne Kontribuenten klagt. So ilt 
die vorliegende Klage nicht begründet. Der Vorderrichter irrt daher, 
wenn er annimmt, dem Kläger ſtehe der ordentliche Rechtsweg gegen 
die Schulgemeinde offen. Seine Entſcheidung beruht auf unrichtiger 
Anwendung des $. 4 ded Zuftändigfeitögefeges und ift ſomit hinfällig. 

Bei freier Beurtheilung der Sache eriheint aber die Abweiſung 
des Klägers mit der gegen die Schulgemeinde gerichteten Klage wohl 
begründet und deöhalb die Aufredhterhaltung auch diejed Theiles der 
angefochtenen Entſcheidung geboten. 

Die ftreitigen Schulbeiträge find nicht prinzipaliter den Gutd- 
eingefeffenen auferlegt und demnächſt, nachdem fich ihre Unbeitreib- 
barfeit im Zmangdverfahren berauögeltellt, von dem Gutsherrn ge- 
fordert worden. Diefelben find vielmehr, nachdem die Königliche 
Regierung vor der Veranlagung feftgeftellt hatte, dab der Fall der 
Beitragspflicht des Gutsherrn in Gemäßheit ded $. 33 Titel 12 
Theil II des Allgemeinen Landrechtes vorliege und daß die Leiftungd- 
fähigkeit der Gutseingefeffenen bid zu einem beftimmten Prozent» 
lage ihrer Staatsſteuern gehe, auf den Gutsherrn ald Mitunterhal- 
tungöpflichtigen direft veranlagt worden. Sie find demnadh von 
dem Gutsherrn, wie Beiträge der Haudpäter „als öffentliche Abgaben, 
weldhe zur Unterhaltung einer öffentlihen Schule aufzubringen find, “ 
gefordert worden. Nach 8. 14 des Geſetzes vom 18. Juni 1840 
(Geſetzſammlung Seite 140) finden daher die Beitimmungen diefes 
Geſetzes auf die bier ftreitigen Beiträge Anwendung. Der Kläger 
mußte mithin in Gemäßheit des 8.1 a. a. DO. binnen drei Monaten 
nad erfolgter Benahrichtigung von dem Betrage der auf ihn ver: 
anlagten Sculbeiträge reflamiren. Allerdingd wäre ed richtiger 
gewejen, wenn die Benachrichtigung feitend des Schulvorftandes, 
und nicht feitend des Königlichen Landrathes erfolgt wäre. Allein 
da die Heranziehung ded Klägerd auf Antrag der Schulgemeinde 
geichehen tft und der Schulvorftand unbedingt verpflichtet war, die 
Veranlagung jo zu bewirken, wie die Königliche Regierung als 
Schulauffichtöbehörde ed angeordnet hatte, jo kann ein wejentlicher 
Mangel ded BVerfahrend darin nicht gefunden werden, daß dem 
Kläger die Benachrichtigung durch den Königlichen Landrath zuge- 
gangen ift. Der Kläger konnte nit wohl im Zweifel darüber fein, 
daß er feine Reklamation bei dem Schulvorſtande ald der der Schul- 
forporation vorftehenden Behörde anzubringen hatte. Cr hat aber 
weder bei diefem, noch überhaupt bei einer Behörde eine dem Ge» 
jege entiprehende Reklamation binnen drei Monaten angebracht, 
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Sondern fofort den Weg der Klage, welche die Reklamation niemalt 
erſetzen kann, beſchritten. Da Kläger nicht reklamirt hat, jo ift ſein 

Anspruch auf Steuerermäßigung und Befreiung nah $. 1 des Ge⸗ 
ſetzes vom 18. Juni 1840 erlojhen uud fann daher über denjelben 
nicht mehr erfannt werden. 

Mußte hiernach die Klage wegen verfäumter Reltamationtfrit 
abgemiejen werden, jo erübrigt aud eine Prüfung der Frage, ch 
die Veranlagung zu Recht oder zu Unrecht erfolgt ift, ob alſo und 
eventuell in meldem Umfange der $. 33 Titel 12 Theil II des 
Allgemeinen Landrechtes nody in Geltung fteht. 

Der Koftenpunft regelt fi) nach $. 72 des Berwaltungdgeridis- 
gefeped vom 3. Juli 1875 (Gejegfammlung Seite 375). | 

. Mrkundli unter dem Siegel ded Königlichen Oberverwaltungs: 
gerichted und der verordnneten Unterfchrift. | 

(L. S.) Perſius. 
O. B. ©. Nr. I. 608. 

Berfonal: Veränderungen, Titel: und Orbens - Berleihnugen. 

A. Behörden. 

Dem ProvinzialsSchulratd Dr. Todt zu Magdeburg ift die Er— 
laubnid zur Anlegung ded Ritterkreuzes erfter Klaffe des Herzog⸗ 
lich ——— — Hausordens, 

dem Provinzial-Schulratb Dr. Probſt zu Münſter die Erlaubnis 
aut Anlegung ded Fürftlich Lippe’ichen Ehrenkreuzes zweiter Malie 
un 

den Univerfität-Kurator Geheimen Negierungdrath Dr. von Warn⸗ 
ftedt zu Göttingen die Erlaubnis zur Anlegung des Kom 
mandeurfreuged erfter Kaffe vom Herzoglich Braunſchweigiſchen 
Drden Heinrichs des Löwen ertbeilt, 

dem Oberpfarrer und Kreis⸗Schulinſpekter Mende zu Seibden: 
berg im Kreife Kauban der Königl. Kronen⸗Orden dritter Klaſſe 

- verliehen worden. 

B. Univerfitäten, Alademien ıc. 

Dem ordentl. Profeffor und Medizinalratb Dr. Schönborn iR 
der mediziniſch. Fakult. der Univerf. zu Königsberg 1. Oftvr- 
ift der Rothe AdlersDrden vierter Klaffe verlieben, 

der Privatdog. Dr. Seel zu Berlin zum außerorbentl. Profell 
in der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Gretföwald ernanıl, 

der ordentl. Profeff. an der Univerf. zu Bafel, Dr. von Mias— 
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kowsti zum ordentl. Profefl. in der philoſoph. Fakult. der Uni- 
verfität zu Breslau, und der Privatdoz. Dr. Konrad Zacher 
in Halle zum außerordentl. Profeff. in derielben Kafultät dieſer 
Univerj. ernannt, 

an der Univerfität zu Halle der Privatdoz. Dr. Merkel dafelbft 
zum außerordentl. Profeſſ. in der juriftifch. Fakult. ernannt, — dein 
ordentl. Profeſſ. Dr. Rojenberger in der philoſoph. Fakult. 
der Königl. Kronen Drden zweiter Klaffe verliehen, den ordentl. 
Profefjoren Dr. Ulrici und Dr. Kühn der Charalter ald Ge- 
heimer Regierungd-Rath verliehen, — dem Bibliothelar der Uni- 
verfitätö= Bibliothet Dr. Hartwig die Erlaubnis zur Anlegung 
deö Ritterfreuzed erfter Klafje mit Eichenlaub des Großherzoglich 
Daden’ichen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt, 

ter Privatdoz. an der Univerſ. und Aſſiſtent der geologifchen Landes- 
anftalt Dr. Büding zu Berlin zum außerordentl. Profeff. in 
ter philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Kiel ernannt, 

an der Univerj. zu Göttingen der Privatdoz. Lic. theol. und 
Dr. phil. Wendt zum außerordentl. Drofell. in der tbeolog. 
Safult. ernannt, — dem ordentl. Profefl. in der philoſoph. Fakult. 
Geheimen Regierungd-Rath Dr. Hanfjen zur Anlegung de 
Komthurfreuzes zweiter Kiaffe des Königl. Sächſiſchen Albredt- 
Ordend, des Komthurkreuzes zweiter Kaffe vom Großberzogl. 
Heffiſchen Berdienftorden Philipps ded Großmüthigen, des Ehren- 
Groß» Komthurfreuged vom Großherzogl. Didenburgiichen Haus 
und Berdienftorden ded Herzogs Peter Friedrich Ludwig, und des 
Komthurfreuzed zweiter Rlaffe des Herzogl. Sadyjen-Erneftinifchen 
Hausordend, — ſowie dem Unterbibliothefar an der Univerfitäts- 
Bibliothek dafelbft Dr. von Gebhardt zur Anlegung ded Ritter- 
freuzed erfter Klafie ded Großherzogl. Baden'ſchen Drdend vom 
Zähringer Löwen die Erlaubnis ertbeilt, 

an der Univerf. zu Bonn der Direktor der Provinzial-Irren-Heil- 
und Dflegeantalt bajelbft, Geheime Medizinalratd Dr. Najfe 
zum ordentl. Honorar-Profeflor in der mediziniidh. "Fakultät, und 
der Privatdoz. Dr. Finkler dafelbft zum außerordentl. Profeſſ. 
in der mediziniſch. Fakult. ernannt worden. 

Tem Mitgliede ded Senated der Akademie der Künfte, . Bildhauer 
Profeff. Albert Wolff zu Berlin tft die Erlaubnis zur Anlegung 
des Komthurkreuzes vom Großberzogl. Mecklenburgiſchen Orden 
der Wendiſchen Krone ertheilt worden. 

C. Gymnaftal-, Real: ıc Lebranftalten. 

Dem Direktor Trofien am Königl. Gymnaſ. zu Danzig ift der 
Rothe Adler-Orden vierter Klafje verliehen, 

tie Mahl des Gymnaflal-Oberlehrerd Dr. Hüfer zu Münfter zum 
Direltor des Gymnafiumd zu Brilon beftätigt worden. 
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Das Pradifat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Momber am Königl. Gymnaf. zu Danzig, und 
Arendt am Franzöfiih. Gymnaſ. zu Berlin, 

der Pfarrer Lic. theol. und Dr! phil. Weber zu Eanfeblip in 
ald Religionslehrer und Oberlebrer an der Klofterichule zu Ref: 
leben angeltellt und demfelben das Prädikat „Profeffor* kei- 
gelegt worden. 

Zu oberichrern find befördert worden bie ordentlichen Lehrer 
Schulze und Dr. Thiemann am Leibniz Gymnafium zu 

Berlin, 
Rohleder am Gymnaſ. zu Stargard i. Pomm., und 
Dr. Hasper am Gymnaſ. zu Naumburg. 

Der ordentl. Lehrer Dr. Stender am Maria-Magdalenen-Gpmnai. 
& Breslau iſt als Oberlehrer an das Gymnaſ. zu Münden: 

ladbach berufen, 
dem ordentl. Lehrer Dr. Wiskemann am Gymnaf. zu Marburg 

der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Symnafium 
zu Danzig, Königl. Gymnaf., der Schula. Kandid. Grundner, 
zu Elbing der Lehrer Behring 
zu Berlin, Joachimsthal. —*8 ‚ die Schula. Kandidaten 

Braune und Dr. Mattbäi, 
zu Berlin, Gymnaſ. zum grauen Kloſter, der Schula. Kandid. 

Dr. Schneider, 
zu Berlin, Königsftädt. Gymnaf., die Schula. Kandidaten Dr. 

Miethin und Dr. Thouret, | 
zu Berlin Leibniz⸗Gymnaſ., der Schufa. Kandid. Dr. Haut: 

kne 
zu Berlin, Luiſenſtädt. Gymnaf., die Schula. Kandidaten Dr. 

Maſchke und Lehmann, 
zu Berlin, Sopbhien-Gymna|. der Schula. Kanbid. Dr. Wallies, 
zu Brandenburga.d. H., Gymnaſ. der Adjunft Dr. Schweipt! 

von der Ritter- Akademie dafelbfi, 
zu Brandenburga. d. H., Ritter-Aademie, der Schula. Kandid. 

Spindler, 
zu Eberswalde ber Schula. Kandid. Neumann, 
zu Guben s Dr. Kälberlab, 
zu Treptow a. d. R.⸗ ⸗ Decker, 
zu Naumburg der Hülfsl. Flemming, 
zu Aachen der Schula. Kandid. Kruszewski, und 
zu Mörs der Gymnaſ. Lehrer Dr. Hirſ hberg aus Dillenbur. 

Es tft am Gymnafium 
zu Prß. Stargardt der Lehrer Klieſch als technifcher Lehr“, 
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zu Nordh auſen der Lehrer Dickhaut als Zeichen: und Zurn- 
lehrer, und ' 

zu Pforta, Landesfchule, der Seminar-Hülfsl. Triebel aus 
Erfurt proviforiih als Elementarlehrer angeftellt worden. 

An dem Progymnaſ. ded Waiſenhauſes zu Königsberg i. Oſtprß. 
ift der ordentl. Lehrer Jacobi zum Oberlehrer befördert, 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Löbau die Hülfslehrer Himftedt und Ködderig, und 
zu Lauenburg t. Pomm. der Hülfsl. Frenzel. 

dem Direltor Dr. Steinbart an der Realihule zu Duisburg 
ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen, | 

die Wahl des Rektors Dr. Zerlang an der Realid. zu Witten 
zum Direktor diejer Anftalt beftätsgt worden. 

Dem Oberlehrer Dr. Frederichs an der Dorotheenftädtiichen 
Realſch. zu Berlin ift dad Prädikat „Profeffor” beigelegt worden. _ 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Krankenhagen an der in der Umwandlung in eine Realſch. 

1. Ordnung begriffenen ftädtiichen Realſch. 2. Drdnung zu 
Stettin, und 

Dr. Gentzen an der Realih. zu Stralfund. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu Berlin, Andreadfchule, der ordentl. Lehrer Dr. Müllen- 

boff von der Luiſenſtädt. Realſch. dafelbft, und der Schula. 
Kandid. Beyer, 

zu Berlin, Fall Realich., der ordentl. Lehrer Dr. Krüner 
von der Friedrichs⸗-Realſch. dafelbit, der Schula. Kandid. 
Lachmann, und der Lehrer Ehrift von der Kadettenan- 
ftalt zu Lichterfelde, 

zu Berlin, Königdftädt. Realſch, der Schula. Kandid. Hentig, 
zu Potsdam der Schula. Kandid. Dr. Zenker, 
zu Spremberg = ⸗ ⸗ Dr. Wertſch, 
zu Hagen i. Beftfal. der Hülfel. Dr. Thedinga, 
zu Bodenheim ⸗ ⸗ reyer, 
zu Frankfurt a/M., Adlerflychtſchule, der Lehrer Dr. Hub 

von der Humboldtfchule daſelbſt, 
zu Kaffel der Hülfsl. Stehlidh, 
zu Aachen der Schula. Kandid. Schmitz, 
u Barmen - ⸗ ⸗ Philipps, und 
zu Eſſen ⸗ ⸗ ⸗ Gröppel. 

An der Realſchule zu Aſchersleben iſt der Lehrer Temm als 
Elementarl. angeftellt worden. 
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An der Gewerbeſchule zu Gleiwitz find die orbentlidyen Lehrer 
Dr. Hausknecht und Dr. Mattern zu Oberlehrern befür: 
dert worden. 

An der höheren Bürgerfchule zu DIdesloe ift der ordentl. Kehrer 
Dr. Sterz zum Öberlehrer befördert, 

dem ordentlihen Lehrer Menfer an der höheren Bürgerſchule zu 
Ems der Titel „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentl. Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bürger: 
chule 
im Loͤbenicht zu Königsberg in Oſtprß. der Schula. Kandid. 

Dr. Preiß, 
zu Gumbinnen die Schula. Kandidaten Capeller und Robbe, 
zu Lüdenſche id der Hülfel. Dr. Hollftein, 
zu Biedenfopf der Reftor Dr. Wilken aus Delmenborft, 
zu Limburg a. d. Lahn der Hülfel. Hober, 
zu Marburg ⸗ Böhmel, 
zu Roten burg der Lehrer Roͤttſches von der Gewerbeſchule 

zu Hildesheim, 
zu Dberhaufen der Schula. Kandid. Ruhle, und 
zu Saarlonid « . «e DRemmet. 

An der höheren Bürgerſch. zu Dirſchau ift der Lehrer Heinid 
als technifcher Lehrer angeftellt worden. 

D. Sctullebrer-Seminare, ıc. 

Dem Seminar» Direltor Dr. Sütting zu Erfurt iſt der Rolbe 
Adler-Drden vierter Klaffe verliehen, 

der Seminar-Direftor Flügge zu Edernförbe in gleicher Eigen 
ſchaft an dad Schul. Seminar zu Hilchenbach verfept worden. 

Der ordentl. Semtnarl. Deltjen zu Löbau tft unter Beförderung 
zum erften Lehrer an dad Schul. Seminar zu Reihenbat 
verfept worden. 

Dem ordentl. Lehrer am Seminar für Stadtihulen und Organiften 
Dienel zu Berlin tft dad Prädikat „Mufikdireftor” beigelegt, 

am Schul. Seminar zu Braundberg der Hülfdlehrer Matern 
zum ordentl, Lehrer befördert, 

am Schul. Seminar zu Kornelgmünfter der Präparandenlehrer 
Bauer aus Friplar ald ordentl. Lehrer, 

am Lebrerinnen-Seminar zu Saarburg die Lehrerin von Haeften 
aus Köln als ordentl. Lehrerin angefteilt worden. 
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Als Hülfölehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Braundberg der Hauptlehrer Geſchke aus Buttftadt, 
zu Prß. Friedland der Lehrer Bruchmüller aud Schwedt a./O., 
zu Bunzlau der Hülfslehrer Winde von der Waifen- und 

Schulanftalt dajelbit, -. 
zu Erfurt der Präparandenlehrer Pfeifer daſelbſt, 
zu Halberftadt der Lehrer Nötbling dafelbft, 
zu Kempen ber Lehrer Winnikes dafelbft, und 
zu Ottweiler der Lehrer Eiler aud Trier. 

m 

An der Präparandenanftalt zu Friklar ift der Lehrer Rieth da- 
ſelbſt ald zweiter Lehrer angeftellt worden. 

E. Zaubftummen:-Anftalten, ıc. 

An der Zaubftummen-Anftalt 
zu Marienburg ti. Weſtprß. ift der Hauptlehrer Hollenweger 

zum Direktor, und der ordentl. Lehrer Herrmann zum 
Hauptlehrer ernanat, 

zu Stettin der Hülfdlehrer Carmeſin zum ordentl. Lehrer 
befördert, 

zu ee der Hülfslehrer Köftner zum ordentl. Lehrer bes 
ördert, 

zu Camberg find die Lehrgehülfen Meufer aus Langendernbach 
und Marenbah aus Walsdorf ald proviſoriſche Hülfs- 
lehrer angeftellt, 

zu Brühl die Lehrer Huſchens und Frielingsdorf, 
zu Kempen der Lehrer Diedmann, und 
zu Trier der Lehrer Kodelmann definitiv angeftellt worden. 

Dem Direktor der Pieſchel'ſchen rziehungdanftalt zu Burg bei 
Magdeburg, Ritterguts» und Fabrikbefiger von Pieſchel zu 
Altenplathow im Kreife Serihow II ift der Königl. Kroneits 
Orden dritter Klaffe, und dem Infpeltor und Dirigenten derjelben 
Anftalt, Steger zu Burg der Königl. Kronen Orden vierter 
Klaffe verliehen worden. 

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaſſe: 
Rupp, evangel. Lehrer an der Mittelfchule zu Schweidniß ; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordend von Hohenzollern: 
Aufderheide, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Söllenbed, 

Krs Bielefeld, 
Bentel, evangel, Kirchfcäullehrer und Organiſt zu Prß. Mark, 

Krs Mohrungen, | _ 
Berger, evangel. Lehrer und Kantor zu Dorf Aldleben a./S., 

Mansfelder Seefrs, . 
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Fuchs, evangel, Lehrer und Kantor zu Beendorf, Krs Reubal: 
densleben, 

Hagemann, evangel. Lehrer und Küſter zu Dederftedt, Mant— 
felder Seekrs, 

Johann, kathol. Lehrer zu Oberfail, Krs Wittlich, 
Karſunkhy, evangel. Lehrer zu Patſchkey, Krs Oels, 
Kiel, kathol. Lehrer zu Volkmarſen, Krs Wolfhagen, 
Nippe, evangel. erſter Lehrer zu Koſel, Krs Sagan, 
Retzlaff, evangel. Lehrer zu Goldmark, Landkrs Bromberg, 
Steinmann, dedal. zu Hedem, Krs Lübbecke, 
Vöſſing, kathol. Lehrer zu Wewer, Krs Paderborn, und 
Will, evangel. Hauptlehrer zu Friſching, Krs Prßz. Eylau; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Eggerichs, evangel. Lehrer, Organiſt und Kñſter zu Mara, 

Krs Aurich, 
Friedrichs, evangel. Lehrer, Kantor und Küſter zu Eichſtedt, 

Krs Stendal, | 
Hirfhberger, evangel. Xehrer, Organift und Küfter zu Shin: 

brunn, Krs Streblen, | 
Plau, evangel. Lehrer zu Kragau, Krs Fiſchhauſen, 
Schröder, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Adhelriede, Krs 

Osnabrück, und 

Kientopf, Pedell an der Gewerbeſchule zu Potsdam, 
— — — 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

die ordentlichen Profeſſoren | 
Sch. Regierungsratb Dr. Loge in der philoſoph. Fakult. der 

Univerf. zu Berlin, 
Seh. Medizinalrath Dr. Spiegelberg in der medizinik. 

Fakult. der Univerf. zu Breslau, | 
Abt und Konfiftorialratb Dr. Shöberlein in der tbeclc,. 

Fakult. der Univerf. zu Göttingen, und 
Dr. Benfey in der philoſoph. Fakult. der Univerf. ;u 

Göttingen, 
der außerordentl. Profefl. Dr Himly in der mediziniſch. Zafut. 

der Univerf. zu Göttingen, 
die Univerfitätö-Kaflens#tendanten 

Klofter-Rezeptor Küfter zu Göttingen, und 
Duäftor, Rechnungsrath Kirchner zu Bonn, | 

der Drotelfor © Spangenberg an der techniſchen Hodikr!: 
zu Berlin, 

der Profeffor Bromeis an der Kunft-Alademie zu Kaffel, 
der Gymnafial- Direltor Profefl. Dr. Sampe am Gymnaſiur 

zu Greifenberg, 
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die Oberlebrer 
Dr. Blaß am Humboldtd-Gymnaf. zu Berlin, und 
Wiarda am GEymnaſ. zu Emden, 

der Zitular= Dberlehrer Beder am Gymnaf. zu Düffeldorf, 
der erbentt. schrer Dr. Zefeli am Friedrich-Wilhelms-Gymnaſ. 

zu Berlin, 
der Zeichenlehrer, Landſchaftsmaler Scherfling am Ariedridy- 

Wilhelms-Gymnaſ. zu Berlin, 
die Oberlebrer 

Profeffor Dr. Ellinger an der Realfhule zu Tilſit, und 
Dr. Dffenbed an der ſtädtiſch. Realſch. zu Köln, 

der ordentl. Lehrer Dr. Wolff an der Adlerflychtiännte zu Frank— 
furta Main, 

die Gefanglehrer 
Bradsky an der Falk⸗Realſch. zu Berlin, und 
Gerbradt an der ftädtifh. Realſch. zu Köln, 

der ordentl. Lehrer Beder an der höheren Bürgerſch. zu Roten: 
burg, und 

der ordentl. Lehrer Müller am Schul. Seminar zu Homberg. 

Inden Rubeftand getreten: 
der Regierungd- und Schulrath, Konfiftorialratb Baron zu 

Köslin, und ift demfelben der Rothe AdlersDrden dritter 
Klaffe mit der Schleife verliehen worden, 

der erfte Kuſtos, Bibliothefar Dr. Schrader an der Königl. 
Bibliothek zu Berlin, und tit demjelben der Rothe Adler» 
Drden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen worden, 

der Oberlehrer Profeſſ. Dr. Badftübner am Friedrich-Wilhelms⸗ 
Gymnaſ. zu Berlin, 

der ordentl. Lehrer Groß am Gymnaſ. zu Brandenburga.d. H., 
der ordentl. Lehrer Schwartz an der Realſch. zu Kaſſel, und 
der Rektor Dr. Breunung an der höheren Bürgerſch. zu 

Hersfeld. 

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande aus— 
jeihieden: 

der Oberlehrer Dr. Heinze am Gymnaſ. zu Marienburg, 
die ordentlichen Realſchul⸗Lehrer 

Röhl zu Spremberg und 
Höhndorf zu Düffeldorf, 

der ordentl. Lehrer Levéque an der höheren Bürgerſch. zu 
Geiſenheim, und 

der Seminar-Direftor Dr. Boodftein zu Hildenbad. 

Auf feinen Antrag ift entlaffen worden: 
der Hülfslehrer Günther am Schullehrer-Serninar zu Bunzlau. 



494 
— —— — 

Inhaltsverzeichnis des Auguſt-Heftes. 

Miniſterium der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten 

1. 

u. 

Il. 

IV. 

V. 

Perſonalchroniiẽiẽ. 

103) Abtheiluug bezw. Räthe für Bearbeitung der Unterihtsunge 
legenheiten bei den Regierungen . 

103) Anwendung des Geſetzes über Zahlung der Beamtertgehälter x. 
auf die Beamten von Stiftungsanflalten ıc.. » » . . - 

105) Nachtrags-Berorbnung, Amtöfautionen betreffend . 
106) Richrigfellung eines Abjages in $. 14 bes Hegulativs über bie 

Dienftwohnungen der Staatsbeaniten . 
107) Anwendung des Regulative über bie Dienftwohnungen der 

Staatsbeamten auf die Beamten von Stiftungsanftalien ꝛc. 
106) a ber Schulaufſichtebe hörden in der vͤrovinz —8 

wig⸗ Holſftein . . . 
109) Preußiſcher Beamten⸗ Verein. . 
11V) Gleichmäßige Schreibweile mehrſtelli er Zahlenauẽdrücke 
111) Punktliche Einreichung der Inventarilationsattefle . - 
112) Ausftellung des Unbeſcholtenheitszeugnifſes bei Hachſuchung der 

Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienfle . . 
113) Die zwangsweiſe Durchführung der von der Auffihtsbehörde ger 

troffenen vorläufigen Feſtſetzuug über die Vertheilung kirchlicher 
Bauloften kanu nicht durch Einfegung dee Rechteweges ge⸗ 
hemmt werden . .. 

114) Veflätigung ber Reliorwahi an der Univerfiät zu Halle 
115) Befätigung der Wahlen des Neltors und der Abtheilungevor- 

Reber an ber techniſchen Hochſchule zu Berlin . . 
116). Befreiung der Stipendiaten der Dagen- Stiftung von ber 9% 

uorarzahlung au den techniſchen Pochihulen . . . 
117) Befätigung der Wahl bes Präfidenten und des Bertretere } bee 

ſelben bei der Alademie der Kuünſte zu Berlin 
118) Preisbewerbung bei der v. Rohr'ſchen Stiftung 

119) Prüfungen vor den Wiſſenſchaftl. Peitfungetonmiffionen i. 3. 
ISSU/81, ftatif. Nachweiſung. 

120) Dentfchrift fiber die Entwidelung der gewerblichen Becehnien 
121) Regelung von Berbältniffen ber Gewerbefhulen . . - 

122) Abgeänderte Prüfungsordnung für Vorſteher an Taubfummenenf. 
3 Selähigungsgeugnifle aus dem Kurſus für Zurnlchrerinuen 
24) Degl. aus der Zurulehrerinnenprüfung . . - . . 
12% Dogl. aus der Beichenlehrerinnenprifung . 
126) Bedingungen für Geſtattung der Vermiethung einer Fehrermohnung 

127) öpribefland gutöherrlicher Rechte und Pflichten auf dem Gebiete 
Schulweſens, insbej. beztiglih ber Berufung der Lehrer 

128) Hein Ordn tung des Bebrerperufungerechteß des Quteherrn 
urch gewiffe Anordunngen der Regierung . 

129) Berudfiätigung der wirthichaftl Lage der Squlunter haituuge: 
Pflichtigen bei den Anordn. zur Hebung bes Elementart ſchulweſens 

130) Beihilfen bilrgerliher Gemeinden für Sozietätsſchulen, Be- 
meflung nad gleihem Berhättniffe . . 

131) Vefleuerung der Forenſen für Zmede der Schulunterhaltung im 
Selhtungsbereihe der Prov. Schulordnung v. 11. Dezbr. 1845 

132) Rechtsweg bezitgl. der Verpflichtung zur Leitung v. Schulkei- 
teägen : Unzuläffigfeit gegenüber der Auffihtsbehörbe, Bedin 
gungen für Zuläſſigkeit zwifchen Gutsherrn u. Schulgemeinde 

® ‘ 

 Drad vn 93. Gtarde in Berlie. 



Centralblatt 
für 

die gefammte NUnterrichts- Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifteriun der geiftlichen, Unterrichts» und 
Medizinal» Angelegenheiten. 

X9 und 10. 
- — — 

Berlin, ben 15. Oftober 1881, 
—— — — — — — — | — 

Rede des Staatsminiſters und Miniſters der geiſtlichen 
:c Angelegenheiten Herrn von Goßler bei Eröffnung 
des ſechſten deutſchen Seminarlehrertaged zu Berlin 

am 27. September 1881. 

Hochgeehrte Anwefende ! 
Bor wenigen Lagen erit haben fi die Pforten hinter dem 

Srientaliften= Kongreß geichloffen, heute öffnet ded Reiches Haupt- 
Radt von Neuem ihre gaftlichen Thore den deutſchen Seminarlehrern. 
Dort erbliden wir die höchſten Spigen der Wiflenichaft, bier die 
breite mächtige Grundlage des Unterrichted, dort den Schmud und 
die Zier ded Geiftedlebend, hier die Kraft und den Kern der Volks⸗ 
bildung, dort eine auderlefene Schaar weniger Willenden, hier Die 
Vertreter eines zahlreihen Standed im Staate. Erbebend und über: 
wältigend ift ed, den Blick ſchweifen zu laffen von dem feften Fun- 
damente unfered Schulwelend bid zu den hochemporragenden Zier- 
tatden des feiniten Spezialftudiumd, zu erfennen, wie ein Gtod- 
wert auf das andere in fteter VBerjüngung ſich thürmt, ein Glied in 
andere übergeht, nirgends eine Lücke, eine Unterbredhung zeigend. 

Als ein befonderes Glück in der Geftaltung unſeres Volkslebens 
preiien wir ed, dab nicht ein Stand von dem andern fich jchroff 
heidet, überall Uebergänge vorhanden find, Talent und Fleiß ftetd 
freie Bahn finden, allezeit neue Kräfte, durch ernfte Arbeit bewährt, 
emporfteigen. Dielen Zufammenhang unferes Bildungslebend, unferer 
ſozialen Zuftände zu erhalten, jeder neuen berechtigten Aeußerung des 
Bildungsbedürfnifjes eine ſichere Richtung zu geben, ift für die Uns 
terrihtö » Verwaltung ein Gegenftand ftetö fi) erneuernder Sorge. 
In dem Bollöihulweien, ald der machtvollen Grundlage unſeres 
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gefammten Unterrichted, eriheinen die Seminare als die Bildungs: 
itätten unferer Sugendbildner, als die Eraftvolliten Säulen. Diele 
Grundlage immer fräftiger, tragfähiger, widerftandöfähiger zu ge- 
ftalten, bildet die erjte und wichtigfte Aufgabe der Unterridts-Ber- 
waltung, die edelfte und dankbarfte, die ſcheinbar einfachfte und dedy 
die fchwerfte und verantwortungsvollftee Für alle Freunde des Un- 
terrichted ift ed daher eine hohe Freude, fo viele Mitarbeiter aus 
allen Ländern unſeres geliebten deutſchen Vaterlandes bier vereinigt. 
zu fehen, fo viele ernfte Männer, weldye die Erfahrungen eines ar- 
beitöreichen Lebend hier audtaufchen, Belehrung Ipendend, Belehrung 
empfangen und durch ihre biöherigen Arbeiten bereit vielfache und 
willtommene Anregung den Unterrichtöbehörden gewährt haben. 

Ein frober Tag ift ed für mid, an weldem id Namens der. 
preußiſchen Staatsregierung Shnen, den Bertretern der deutſchen 
aegierungen, den deutihen Seminarfhulmännern ein berzlides 
Willkommen zurufen Tann. | 

Die Aniprühe, welche das in lebendigftem Fluſſe befindlike 
Volksſchulweſen an die Unterrichtd-Verwaltung erhebt, halten gleichen 
Schritt mit den Anforderungen, weldye die Unterrichts-Verwaltung 
an die Seminare ftellt. Die Zahl der Lehrerftellen an den öffent: 
lichen Volksſchulen des preußiichen Staates betrug im Fahre 1873 über, 
52000, im Jahre 1879 über 58000 (gegenmärtig ungefähr 60000): 
unter den Stellen des Jahres 1879 efanden ih über 40000 u 
evangeltihen, über 17000 an katholiſchen, einige hundert am jüdiſchen 
Schulen; von diefen Stellen waren gegen 2000 mit evangeliiden, 
über 3000 mit katholiſchen, einige mit judiichen Lehrerinnen beiert. 
Nicht ordnungdmähig waren beest im Sabre 1873 ca. 3600, im 
Sabre 1879 ca. 3000 Stellen, fo daß in ſechs Jahren an Lehrern 
neu angeftellt worden find nahezu 7000. Ä 

Die ca. 58000 Lehrer waren thättg an über 33000 Bellt: 
ſchulen, darunter über 23000 an einklaffigen, — alſo über 40 
der Lehrer an einklaffigen, gegen 60°, an mehrklajfigen Schuler 

Sm Sabre 1870 zählte der Preupifhe Staat 79 Seminar 
(einichließlih 3 für Lehrerinnen), im Fahre 1879 110 (einſchließlich 
8 für Lehrerinnen), nicht gerechnet die bei beitehbenden Seminaren 
eingerichteten Parallel» und Hülfskurſe, eine Einrichtung, von melde: 
in den legten Jahren ein ſehr audgedehnter Gebraudy gemacht mer 
den if. Im nächſten Sahre hofft die Unterrichts» Verwaltung ein 
evangelifhe8 Seminar im ferniten Often (Ragnit) und ein katbe— 
liihe8 Seminar im fernen Welten (Rüthen) eröffnen zu können 
Bon den 110 Eeminaren bat ungefähr zwei Drittel einen evangt 
liſchen, ungefähr ein Drittel einen katholiſchen, eines einen pariti 
tiichen Charakter. Im Sabre 1870 wurden die Seminare von = 
5000, im Sabre 1879 von ca. 9400 Seminariften befudht, ſo it 
in jenem Sabre 1 Seminarift auf 4727 Einwohner, in letzteren 
Fahre auf 2737 Einwohner entfiel. 
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Diele wenigen Zahlen laffen die Ausdehnung des preußifchen 
Volksſchulweſens erfennen. Die Schwierigkeiten, welde mit der 
Verwaltung desjelben verbunden find, beruhen im Wefentlichen dar: 
auf, daß das Volksſchulweſen naturgemäß niemald zu einem ruhen⸗ 
den Zuftande gelangen Tann, fondern ſich ertenfiv wie intenfiv ftetig 
weiter entwideln muß. Dieje Weiterentwidelung wird bebingt ſchon 
durch dad regelmäbige Wachsthum der Bevölkerung, welches zur 
Theilung von Klaffen, Gründung neuer Schulen führt; fie wird 
aber erjchwert durch die Ungleichmäßigfeit ded Wachsthums in den 
einzelnen Landestheilen, in Folge der freien, in ihren Richtungen 
nit vorauszufehenden Bewegung der Bevölkerung; fie wird er» 
ihwert durd die nicht zum feften Abſchluſſe gelangte Befiedelungs- 
form in den Oftprovinzen, fomwie durch die rafche Anhäufung von 
Familien, veranlaßt durch induftrielle Unternehmungen namentlich im 
Meften, — zuweilen begleitet von der den Beitand von Schulgemein⸗ 
den gefährdenden Verminderung der Bevölkerung in anderen Gegen- 
den. Als weitere Erſchwerniſſe treten hinzu die Mifchung der Kon: 
ieffionen und die ſprachlichen Verſchiedenheiten, welche beiderfeitd 
erheblichen Veränderungen unterworfen find. Von Often anfangend 
finden wir in den Schulen folgende Sprachen: das Litthauiſche in 
Oftpreußen, dad Polniſche mit verfchiedenen Abftufungen in Oſt⸗, 
Beftpreußen, Polen, Oberſchleſien, dad Böhmische und Mähriſche 
in einzelnen Gegenden Schlefiend, das Wendiſche in Niederjchleften . 
und Brandenburg, das Däniſche in Nordfchledwig, dad Holändiiche 
an der nordweftlidhen Grenze und dad Franzöſiſche in der Wallonie. 
In den bierzu beftimmten Seminaren werden daher audy die lit- 
tbanifche, die polnifche und die däniſche Sprache gelehrt. 

Schon diefe Skizze giebt in ihren flüchtigen Umriffen ein un« 
gefähres Bild von den Schwierigkeiten, welche der Unterrichts-Ver⸗ 
waltung bei der Bildung der Lehrer, der Berforgung der Schulen 
mit Lehrern und der DOrgantfation der Volksſchulen erwachſen. 
Zwiſchen der einflaffigen Schule Pojend und Weftpreußens, in der 
beide Geſchlechter, 2 bis 3 Konfeifionen und 2 Nationalitäten ver- 
einigt find, und der fechöftufigen Berliner Schule mit getrennten 
Geſchlechtern und Konfeſſionen, zwiſchen der Lauf- und Wanderfchule 
in Gebirgögegenden, den Schulen in Niederungen, Nehrungen und 
Haiden, wo die Kinder meite Streden ſchlecht genährt und gekleidet 
zurüclegen, und der Schule in großen Städten mit ihren trefflichen 
Hülfdmitteln, ihrem andgeglihenen Schülermaterial, giebt es an« 
\heinend mehr Gegenläbe ald Aehnlichkeiten. Und doch muß ein 
zewiſſes Gleichmaß erftrebt und feitgehalten werden. 

Wenn ſchon für dad Staatdleben im Allgemeinen der Satz gilt, 
dab daB Ziehen des richtigen Durchfchnitted allezeit Aufgabe einer 
guten Verwaltung und Gejebgebung ift, und daß dad allmählicye 
Erhöhen des Durchſchnittes das Zeichen einer gefunden Entwidelung 

33” 
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tft, fo findet diefe Regel fiherlich im Unterrichtsweſen ihre berech⸗ 
tigte Anwendung. 

Täuſchen mid nit meine Wahrnehmungen, fo laufen wir 
einigermaßen Gefahr, dadurch den Durchſchnitt künftlich zu erhöhen 
und den Zuſammenhang in den unteren fozialen Schichten zu lodern, 
daß Die begabteren Schüler raſcher der oberen Grenze zugeführt wer» 
den, während die minder begabten oder durch ungünftige Berbält« 
nifle gebinderten Kinder zurüdbleiben. Vom menſchlichen Etant: 
punkte ericheint ein ſolches Verfahren des Lehrers erflärlid, vom 
pädagogijchen ald ein Irrthum, vom politiihen und ſozialen ald ein 
Fehler, — In der weiteren Ausdehnung als ein Unglüd. Ein be: 
fannter Schulmann ſprach einft den Sap aus, er habe ſtets das 
Gefühl, daß er für jedes Kind, welches nicht lefen und nicht ſchreiben 
fönne, Gott verantwortlich ſei. Ich habe voll die Wahrheit diejet 
Ausſpruches in mid aufgenommen, und muß aud von meinem 
Standpunkte befennen daß, fo lange noch Kinder aus irgend einem 
Grunde des geordneten Unterrichted ermangeln oder nicht der elemen: 
tarſten Kenntniffe theilbaftig werden, died einen Vorwurf und eine 
Mahnung für die Unterrichts-Verwaltung bildet. Bor Allem durh 
Hebung der unteren Grundlage ift, foweit ich erkennen Tann, die 
Erhöhung des Durdichnittes der Bildung in den Volksſchulen an- 
zuftreben, wenn fie anderd dem Ganzen dauernd zum Segen je 
reichen fol, und gelöft wird die Aufgabe nur durch das frifche Her: 
antreten des Lehrers mit feiner Perſon an jedes einzelne Kind unt 
liebevolle Erfaſſen jeder einzelnen Individualität. Groß find kie 
Anforderungen, weldye hiermit den Lehrern, namentlid den Lehrern 
an einflaffigen Volksſchulen, geftellt werden, aber felten giebt ed auch 
einen Beruf, auf welchem in gleihem Maße die Verheißung, die 
Befriedigung und der innere Frieden ruht, wenn der Xebrer ein- 
gedent iR dab er die Kinder nicht allein mit dem Worte belebten, 
fondern ihnen mit feinem garen Sein und Wejen in Schule, Haus, 
Kirche und Gemeinde ein Vorbild fein fol. Diefen Geift der Hflik:- 
erfüllung, der Selbftüberwindung, der Treue im Kleinen, diefe Weibe 
den angehenden Lehrern als ihre Toftbare Ausrüftung auf den Lebent: 
weg mitzugeben, ift das hohe Ziel der Seminare. 

Wir alle aber wollen eingedent fein, daß unfere Zeit mit ihren 
mannigfachen Irrungen und Sorgen nur gefunden kann, wenn die 
Schule ganz und voll ihre Pflicht thut, und daß die Schule nur 
gedeihen fan, wenn bie Männer der Schule, mögen fie Leitent: 
oder Audführende fein, in ftrenger Selbitzudt, Wahrhaftigkeit un 
Treue vorwärtäichreiten. Hierin And wir allzumal Schüler und Lehrer. 

Laffen Sie und in diefem Streben feit zuſammenſtehen, ar: 
beiten und nicht müde werden, — zur Ehre Gotted und zum 
Segen unferer Mitmenfchen. 
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I. Allgemeine Berbältniffe. 

133) Stellung ber Beiftlinen a8 Schulauffihtöbeamte 
vor und nah Smanation des Gejeped vom 11. März 1872 

(Eentrbl. pro 1879 Seite 501 Nr. 135.) 

Auszug. 
Berlin, den 17. Mat 1881. 

Jedoch made ih darauf aufmerkſam, daß das Königliche Kon⸗ 
ſiſtorium zu NR. von einer unzutreffenden Annahme audgeht, wenn 
es meint, erſt durch das Geſetz vom 11. März 1872 fei die Schul⸗ 
auffiht auf den Staat übergegangen. Der im $. 1 diejed Geſetzes 
ausgeſprochene, aus Art. 23 der Berfaffungd« Urkunde entnommene 
Srundjag, daß die Aufficht über alle öffentlihen und Privat⸗Unter⸗ 
richts- und Grziehungdanftalten dem Staate zuftehe, hat tm Gel: 
tungögebiete ded Allgemeinen Landrechtd, wie dies ein Blick auf die 
Beftimmungen des zwölften Ziteld im zweiten Theile, indbefondere 
auf den 8. 9 dafeibht ergiebt, auch vorher gegolten. War die Schul- 
aufficht organiſch mit dem geiftlihen Amte verbunden, fo haben die 
Beiftlihen die Zunktionen der Schulauffiht doch nur ald Organe 
ded Staates ausgeübt. Kine Beltätigung erhält dieſe Auffaffung 
für die dortige Provinz binfichtlicy der Birffamfeit der Kreisſchul⸗ 
inipeftoren noch befonderd durch die Beftimmungen der 88. 35 und 
37 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845. Nur darin bat 
kb in der Stellung der Geiftlihen zum Schulauffichtgamte durch 
das Gefep vom 11. März 1872 etwas geändert, ald dieſes Amt 
mit dem geiftlichen Amte nicht mehr unmittelbar verbunden ift, viel- 
mehr Die Geiftlichen eined bejonderen ftaatlichen Auftrages bedürfen, 
der nur widerruflich ertheilt wird. 

Daß eine prinzipielle Aenderung in der Stellung der Geift- 
lihen da, wo ihnen die Schulaufficht wie vordem belaffen worden 
ift, eingetreten fei, kann daher nicht zugegeben werden. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Duttlamer. 

An 
die Königl. Regierung zu R. 

U. H.b. 6037. G. I. 
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134) Bedeutung ded Auddruded „Familie“ im 8.5 bei 
Umzugskoſten-Geſetzes. — Die Bewilligung des vollen 
Satzes der Umzugskoſten hängt davon ab, daß der Be: 

amte zur Zeit des Umzuges Familie gehabt hat. 

Berlin, den 16. Auguft 1881. 
Unter dem Worte „Familie“ find im $. 5 des Umzugßloften- 

Geſetzes vom 24, Kebruar 1877 nad) einer vom Königlichen Staats- 
Mintiterium angenommenen Interpretation, nicht nur Ehefrau, 
Kinder oder Eltern, fondern auch andere nahe Verwandte und Pflege: 
finder zu verftehen, fofern der Beamte denfelben in feinem Haus: 
ſtande —2 und Unterhalt auf Grund einer gejepliden oder 
moraliſchen Unterftüßungsverbindlichfeit gewährt. Sedenfale muß 
ein eigener Haudftand von dem Beamten geführt werden. 

Ferner fol. die Bewilligung ded vollen Saped der Umzugs: 
koften nicht von dem Umftande, daß die Meberfiedelung thatjählid 
mit Familie bewirkt worden ift, ſondern davon abhängen, dab der 
Beamte zur Zeit des Umzuges Familie gehabt hat. 

Die Umzugdkoften » Kiquidationen find daher tn Zukunft zu 
treffenden Falles dahin zu beſcheinigen, dab der Beamte zur Zeit 
des Umzuges Zamilie im vorgedadhten Sinne (al. 1.) gehabt hat. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fämmtlige Könige Konfiftorien, Provinzial-Schullollegien, 

Univerfitäts-uratorien, 2c. 2C. 

G. III. 2420, 

135) Berfahren bezüglih der Ermädtigung zum Ab: 
ſchluſſe von Bergleihen un. f. w. in den Vollmachten für 
die Vertreter des Fiskus in bürgerliden Rechtsftreitiz— 

feiten und in Konlurjen. 

Berlin, den 17. Auguft 1881. 
Nah 8. 77 der deutihen Civilprozeßordnung bedürfen Bevol- 

mädhtigte in bürgerlichen Rechtöftreitigleiten zum Abſchluſſe von Ber 
gleihen, zur Berzihtleiftung auf den Streitgegenftand und zur An- 
erfennung des von dem Gegner geltend gemachten Anipruched feiner 
befonderen Grmädtigung. Das Gleiche gilt in Gemäßheit der Be—⸗ 
ftimmung im $. 65 der Deutfcen Konfurdordnung aud für Zwang 
vergleiche in Konfurjen. Nah $. 79 der Civilprozeßordnung kann 
die Befugnid zur Vornahme der gedachten Rechtshandlungen jeded 
in der VBollmadt felbft ausgefchloffen werden. Da es bedenlkllid 
ericheint, den fiskaliſchen Vertretern jene Befugnid ohne Einfchränkun: 
zu ertbeilen, fo wird hiermit angeordnet, daß in allen den Vertretern 
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bed Fiskus in bürgerlichen Rechtöftreitigleiten und in Konkurſen zu 
ertheilenden Bollmadıten die fragliche Ermächtigung ausdrücklich aus- 
geihloffen wird und daß ed demnady zu Vergleichen, Verzichtletftun- 
gen und Anerkenntniſſen gedachter Art einer bejonderen Ermächti⸗ 
gung der die Vollmacht ertheilenden Behörde bedarf. — Inwie— 
weit die letztere hierzu nody die höhere Genehmigung einzuholen 
hat, beflimmt ſich nad) den darüber ergangenen befonderen An⸗ 
weilungen. 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz- Minifter. 
von Puttlamer. In Vertretung: DMeinede. 
An 

fämmtlihe Königl. Regierungen und Lanbbrofteien, 
an das König. Polizei-Präfibium in Berlin und 
bie Königl. Finanz Direktion in Hannover. 

Berlin, den 6. September 1881. 
Abſchrift vorftehenden Cirkular- Erlaffe8 der Herren Minifter 

ded Innern und der Finanzen erhält dad Königliche Konfiftorium ıc. 
zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche nachgeorbniete Behörden bes diesfeitigen Reſſorts. 

G. III. 2699. 

186) Unzuläffigleit unmittelbaren Zwanges behufs 
teiftung einer Handlung, wenn diefelbe auch durch einen 
Dritten bewirkt werden fann und ed an der Öelegen- 
heit, Die Leiftung dDurd einen Dritten bewirken zu 

laſſen, nicht fehlt. 

Berlin, den 27. Mai 1881. 
In der Angelegenheit, betreffend den Ankauf des Gutes N. zur 

Einrichtung einer Schule für den N'er Bezirk, kann ich die Be⸗ 
Ihwerde der. Kolonen N. und N. zu N. wegen der wider fie er: 
gangenen Strafverfügungen, wie ich dem Königl. Konfiftorium auf 
die Berichte vom 17. März und 9. Mai d. 3. erwidere, nicht für 
unbegründet halten. 

Da ein gültiger und zur Beitätigung geeigneter Beſchluß des 
Schulvorftandes für den N’er Schulbezirk über die Beſchaffung der 
erforderlihen Schullofalitäten nicht zu Stande gefommen war, lag 
es dem König. Konfiftorium ob, das im Schulintereffe Nothwendige 
von Auffichtöwegen anzuordnen. Dies hat das Königl. Konfiftorium 
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durch Verfügung vom 14. Suli v. 3. gethan, wobei es irrelevant 
ift, ob der Schulvorftand die Entiheidung über die Art und Weile 
der Beihaffung eined Schulhauſes dem Königl. Konfiftorium aus: 
drücklich überlaffen hatte. 

Hat demnädft der Schulvorftand die Mitwirkung bei Aus 
führung der getroffenen Anordnung verjagt, jo fam es darauf an, 
ietztere zu vollftreden. Hierbei handelte e8 fih um Vornahme einer 
Handlung, nämlid um den Abſchluß eined Kaufvertrages über das 
zum Schulhauſe beftimmte Gut N., und zwar einer joldyen Hand- 
lung, weldye zweifellos auch durch einen Dritten bewirft werden fanı. 

In allen Fällen aber, in welchen eine Verwaltungsbehörde 
eine Handlung oder Leiftung durd einen Dritten bewirfen lafien 
fann, ift fie nad dem Schlußſatze des durdy die Verordnung vem 
7. September 1879 (&. ©. ©. 591) nidyt aufgehobenen $. 2 de 
Berordnung vom 22. September 1867 (©. ©. ©. 1553) ver: 
pflichtet, von der Befugnis, die erforderlihe Handlung für Rec: 
nung des Berpflichteten durch einen Dritten bewirken zu laffen, unter 
Beachtung der Abjäge 2 und 4 des 8. 2 a. a. O. Gebraud zu 
machen, und nicht berechtigt, den DVerpflichteten durch unmittelbaren 
Zwang (Strafbefehle) zur Leiſtung der Handlung anzuhalten. 

ie von dem SKönigl. Konfiftorium angezogenen Art. 24 Nr. | 
und Art. 27 der Befanntmahung zur Ausführung des Gejeges über 
Kirchen» und Sculvorftände vom 14. Dftober 1848 können hieran 
nichts ändern, da fie zwar die. Befugnis der Auffichtöbehörde fer: 
ftatiren, die Kirchen bezw. Schulvorftände zur Erfüllung ihrer Pflicht 
anzubalten, über das dabei einzufchlagende Verfahren aber, abgeichen 
davon, daß diefe Bekanntmachung nur inftruftioneller Ratur ift, feine 
Vorſchriften enthält. | 

Inſofern fi demnädft der Schulvorftand mweigern ſollte, Li: 
wegen Aufbringung der Koften ded Vertragsabſchluſſes und der Kauf: 
ſumme erforderlien Beſchlüſſe zu faflen, würden diefe Beträge ge: 
mäß der Verordnung vom 7. September 1879 im Verwaltung: 
zwangöverfahren beizutreiben fein. 

Sndem ich die Beſchwerde vom 1. März d. J. und die ein 
gereichten Verhandlungen wieder anſchließe, veranlaffe ich dad Königl 
Konfiftorium, die Beſchwerdeführer mit anderweitem Beſcheide ja 
verjehen und in der Angelegenheit nad) Maßgabe der vorbezeicdhneten 
Geſichtspunkte weiter zu verfahren. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croir. 

An 
das König. Konfiforium zu N. in ber Provinz Hannover. 

U. IH. a. 13531. 
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I. Univerfitäten, technifche Dochichulen, 
Akademien ze. 

137) Beftätigung der Wahlen von Rektoren und 
Delanen an Univerfitäten. 

(Eentrbl. pro 1850 Zeite 631; pro 1875 Seite Adl Nr. 152, 6.) 

Seine Majeftät der König haben durch Allerhöchſte Ordre vom 
26. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlihen Profefford Geheimen 
Regierungd-Rath8 Dr. Curtius zum Rektor der Univerfität zu 
Berlin für dad Studienjahr 1881/82 zu betätigen geruht. 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten 
find beftätigt worden durch Verfügung 

1) vom 20. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profeſſors 
Geheimen Medizinal-Rath8 Dr. Biermer zum Rektor der Uni: 
verfität zu Breslau für dad Univerfitätsjahr 1881/82, 

2) vom 21. Juli d. 3. die Wahl ded ordentlihen Profefjord 
Dr. Ehlers zum Prorektor der Uriverfität zu Göttingen für 
die Zeit vom 1. September 1881 bis dahin 1882, 

3) vom 17. Auguft d.$. die Wahl ded ordentlichen Profefjors 
Dr. Enneccerus zum Rektor der Univerfität zu Marburg für 
das Amtsjahr 1881/82, 

4) vom 19. Juli d. J. die Wahl des ordentlihen Profefford 
Geheimen Juſtiz-Raths Dr. von Schulte zum Rektor, fowie die 
Wahlen der ordentlihen Profefforen Dr. 4. Menzel, Dr. Kamp- 
baujen, Dr. Hüffer, Dr. Binz und Dr. R. Kekulé zu 
Dekanen bezw. der fatholifch=theologiichen, der evangelifchetheologi- 
Ihen, der juriftifchen, der mediziniichen und der philoſophiſchen Fa⸗ 
fultät der Univerfität zu Bonn für dad Studienjahr 1881/82, 

5) vom 31. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefford 
Dr. Bachmann zum Rektor, ſowie die Wahlen der ordentlichen 
Profefforen Dr. Hartmann und Dr. Lindner zu Dekanen bezw. 
der theologiſchen und der philojophiichen Zakultät der Akademie zu 
Mäünfter für dad Studienjahr 1881/82, 

6) vom 20. Juli d. 3. die Wahl ded ordentlihen Profeſſors 
Dr. Dittrich zum Rektor des Lyceum Hosianum zu Braunds» 
berg für die Zeit vom 15. Dftober 1881/84. 
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138) Ueberfiht über die Zahl der Lehrer an den Uni- 
zu Braunsberg im 

.* 
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zu Münfter und dem Lyceum verfitäten, der Alademie 
Binter- Semefter 1880/81. 

Sate 344 Nr. 68.) 
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485 271 

2) Außerdem werben von einem praltifchen Arzte Borleiungen in ber Zahn⸗ 
kiltunde gehalten. 

1) Außerdem 2 Tefende Mitglieder ber Alabemie der Wiſſenſchaften. 
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139) Summariſche Ueberſicht über die Zahl der 
zu Münfter und dem !yceum zu 

(Centralblatt pre I 

Evangeliich- Katholiſch⸗ 
theologiice theologiſche 
Ga tät. Bakultät. 

Univerfität :c. 

5 E 
& 8 
& & 

1.| Berlin. . . 1248| 36 
2.| Bonn . ... 67| 7 
3.1 Breslau . . » 9 — . 

4.| Söttinden.. . . [113] 38! 11] —| — | — [| 138 | 8 
5.| Oreifewad . . | . b611 -| —| — 64| 2| 9 
6.I Sale . . ». . | II O0 3211 —| — — 9 41 10 

7.1 Aiel.... 491 6| 55 | 37 3] w! 
8.1 Königebrg . . 3l .ı 8] —| —| -} 1654| 1) 16l 
9, Mardıng . . - 760 3| 79 _ 85 13, J 

10.1 Munſter . . | 
11.1 Braunsberg . . 
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Studirenden auf den Untverfttäten, der Alademie 
Braundberg im Winter-Semefter 1880/81. 

Seite 316 Nr. 69.) 

Mebirini Geſammtzahl 558 
Ma —— der Immatr/kufirten ER zo 

j j Stubirenben. 85388 

53 |53 
“=5 | 238 

. . Z@ | 8% 5 | . 5 g 5 |5% 
IE | © | 8 2|3 |88|°% 
asia ı E IE 3 | 8 |&% 58|5|23 18 
BEZESBEFZESBEEZENERES " |E|I| RSS| SS JE | 2 ||| |R2 |F5 

WI 9 585 I 1511 | 380 | 1891 | 3404 | 703 | 4107 I 1483 I 5590 
119 10 129 313 58 371 790 97| 8897 36 923 
245 91 535 18 | 553 | 1259 2322| 1281 22 | 1303 

113 | 36 149 I 361 | 111 4721 7235| B4| 959 2] %ı 
2 | 20 2382 169 | 21 190 | 556 43| 599 8I 607 
146 | 21 167 I 497 | 123 620 I 1033 | 178| 1211 34 | 1245 

63 | 24 87 ”ı 12 102 | 2339 45| 284 96 | 380 
130 | 15 145 | 384 11 395 | 761 27| 788 WI 808 
1077 | 30 1371 254 ! 36 290 I 522 82| 604 151 619 

-i — — 194 4 198 | 20 17) 267 91 276 
_ — — 6 6 18 18 18 

1675 | 255 1930 I 4314 | 774 | 5088 1725 | 12730 
| | 

9557 | 1448. 11005 

| 
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Erläuterungen. 

1. Der Ab- und Zugang vom Sommer. Gemefter 1880 zum Binter- 

Semefter 1880/81 ergiebt fih aus folgender Tabelle: 

Rita 
Sefammtzeh! 

Sommer- Winter. [der immatn- 

Semefter Es find | Scmefter |fulirten Ste 
1880 bemuach | 1880/61 | direnden im 

waren im⸗ Binter- 
matrikulirt 

Berlin . . . 3365 925 2450 1667 4107 

Bonn. . :. 1105" 516 589 298 887 

Breslau . - . - 1255 295 960 3231 131 

Gbttingen . - . 10029 361 641 318 89 

Greifswald . . . 595") 178 417 182 5% 

Halle... .. 11399) 318 821 390 1211 

kill. . 2... 302°) 114 188 % DB 

Königeberg . - . 773% 159 614 174 7 

Marburg . . . 588’) 168 420 184 ws 

Minfer. . . . 2739 74 199 68 %: 

Braunsberg. . . 20 7 13 5 18 
[ef

 

Summe | 1417 | 3115 | 7303 | 3703 | 11005 

1) einfchließlich von 6 nachträglich Immatrikulirten. 

2) degl. e⸗ 17 ⸗⸗ e⸗ 

3) degl. „4 

4) daogl. „10 

3) deagl. „it 

b) degl. ⸗⸗ 5 20 ⸗ 

7) degl. „ 1 
8) daogl. „2 

93 degl. id „ 
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2. Es beträgt bie Zahl. der in den philofophifchen Fakultäten als imma- 
tritulirt aufgeführten Preußen 

a. mit dem Zeugniffe ber Reife, 
b. ohne Zeugnis der Reife ($. 3 ber Vorfchriften vom 1. Oltober 1879): 

Breußen 
Preußen ohne Zeugnis 
mit dem ber Reife. 

i 8. 3 der Vor⸗ 
Zuſammen. 

ee riften vom 
| 

1. Oltober 
1879.) 

Berlin . 1331 1850 1511 

Boom. . . 276 37 313 
Breslau . . 461 74 535 

Göttingen 313 48 36 
Breifswalb 149 20 169 
Halle . 350 147 497 

kill . .-. 78 12 90 
Königeberg . 357 27 384 
Marburg . 193 61 254 

Münfter . 5 194 
Braunsberg . 6 

4314 

3. Zu Berlin hören außer ben immatritulirten Stubirenden bie Univerfitäts- 
Sorlefungen : 

a. nicht immatrilulationsfähige Preußen und Nichtpreußen, welche v von bem Rektor 
zum Hören der Vorleſungen zugelaſſen worden find . 

b. Stubirende der militärärztlichen Bilbungs-Anflalten . - . 22 
—— 407 

und find außerdem zum Hören der Borlefungen berechtigt: 
a. Studirende der techniſchen Hochſchunle... .. 880 
b. Studirende der Berg-Alabemie . . . 84 
ec. Eleven des Ianbwirtbfchaftlichen Lehrinftituts, welche i im Befitze 

bes Berechtigungsſcheines zum einjährigen Militardienſte find. 46 
d. Eleven der Alabemie der bildenden Künfe . . . 66 1076 

— 1483. 

4. Unter den Immatritulirten der philoſophiſchen Fakultät zu Bonn befin- 
ven ſich 56 Preußen und 16 Nichtpreußen, zufammen 72 Studirende, welche der 
lanbwirtbfchaftlihen Alademie zu Poppelsdorf angehören. 
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140) Statuten der Königlihen Alabemie der Wiſſen⸗ 
Ihaften zu Berlin vom 28. März 1881. 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ic. 
für Und und Unſere Nachkommen thun Fund und geben hiermit 
Allen und Jeden, denen e8 zu wilfen nöthig ift, in Gnaden zu ver- 
nehmen. 

Nachdem Wir aus einem von Unferem Minifter der geiftlichen, 
Unterrichts- und Medizinals Angelegenheiten an Und erftatteten Be 
richte die Weberzeugung gewonnen haben, dab die von Unferem in 
Gott rubenden Herrn Vater unter dem 31. März 1838 für Unfere 
Akademie der Wiſſenſchaften volgogenen Statuten riehrerer, durch 
die Erfahrung als nothwendig erw 
gänzungen bedürfen, fo haben Wir in Berüdfichtigung der zu Un: 
ſerer Kenntnid gebrachten Wünſche und Vorſchläge Unferer Akademie 
in Gnaden beidloffen, vom 1. April d. 3. ab, die vorgedachten 
Beltimmungen vom 31. März 1838 außer Kraft zu fehen, und für 
bejagte Unfere Afademte ald deren unmittelbarer Protektor folgende 
Statuten anzuordnen. 

— — — — 

J. Abſchnitt. 

Von der Akademie überhaupt. 

8.1. 
3wed und Stellung der Alademie. 

1. Unfere Akademie der Wiffenfchaften ift eine Geſellſchaft ven 
Gelehrten, melde zur Förderung und Erweiterung der allgemeinen. 
Wiſſenſchaften, ohne einen beitimmten Lehrzweck, eingefept ift. 

2. Unfer Unterrichtö-Minifterium bat die Oberaufficht über die 
Akademie und vertritt diejelbe in allen Redhtöftreitigkeiten. 

8. 2. 

Umfang 

Die Akademie im weiteren Sinne begreift alle im 8. 5 bezeid: 
neten Arten von Mitgliedern, im engeren Sinne wird fie von der. 
Geſammtheit der ordentlihen Mitglieder gebildet. Diele beſchließt 
unter Leitung der Sekretare in den Gefammtfigungen über bie 
Angelegenheiten der gefammten Akademie. 

8. 3, 
Allgemeine Attribute. 

Die Alademie bat die Rechte einer privilegirten Korporatien, 
führt ein eigenes Siegel, bat zu ihrem Gebraude und ihren be 

ſonderen Zweden und Bebürfniffen ihre eigenen garantirten Lokale 

efener Modifikationen und Er: 
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beſizt eigenes Vermögen und hat ihr eigenes etatsmäßiges und 
garantirtes Einkommen, worüber fie nach Maßgabe der im V. Ab— 
ſchnitte enthaltenen Beſtimmungen verfügt. 

8. 4. 

Klafien. 

1. Für einen Theil ihrer Gefchäfte fondert ſich die Afademie 
— — Klaſſen, die phyſikaliſch-mathematiſche und die philoſophiſch— 
hiſtoriſche. 

2. Ueber diejenigen Angelegenheiten, welche eine Klaſſe allein 
betreffen, beſchließt dieſe Klaſſe, ſoweit es die nachfolgenden Beſtim⸗ 
mungen geſtatten, unabhängig von der Geſammt⸗-Akademie in den 
Rlaffenfigungen, 

3. Zwiſchen den beiden Klafjen findet fein Rangunterfchied ftatt. 

IH. Abſchnitt. 

Bon den Mitgliedern der Alabemie. 

8.5. 
Arten der Mitglieder. 

1. Die Alademie beitebt aus 1) ordentlihen Mitgliedern, 
2) außmwärtigen Mitgliedern, 3) Chrenmitgliedern, 4) forreipondi- 
enden Mitgliedern. Die Ehrenmitglieder find nicht den einzelnen 
Klaffen zugetbeilt; die übrigen Mitglieder werden für eine beftimmte 
Klaffe ernannt und können nicht beiden Klaffen zugleich angehören. 

2. Die Anciennetät der ordentlihen und auswärtigen Mitglie- 
der richtet ſich nach der Zeit ihrer Mahl. 

8. 6. 
Drdentlide Mitglieder. Ä 

Drdentlihe Mitglieder können nur ſolche fein, die entweder in 
Berlin felbjt oder an einem Orte wohnen, defjen Lage und Berbin- 
dung mit der Hauptitadt die Erfüllung der akademiſchen Pflichten 
geftattet. Die Bezeichnung dieſer Drte erfolgt durch reglementarifche 
Beftimmung. Berlegt ein ordentliched Mitglied feinen Wohnfig 
an einen Ort, der nicht zu der angegebenen Kategorie gehört, fo 
geht es in die Zahl der Ehrenmitglieder über.”) 

*) Die Königlihe Akademie bat am 12. Mai 1881 befchloffen, daß ale 
Wohnſitz des orbentlichen Mitgliedes ein jeder Ort angefehen werben kann, ber 
mit Berlin in Bferbebahn- ober Dampfeifenbahn-Berbindung fleht, und im letz⸗ 
teren Falle nicht weiter als 30 Kilometer entfernt ifl. 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen 20. Angelegenheiten ift biefer Be⸗ 
ſchluß durch Verfügung vom 4. Oktober 1881 genehmigt worden. 

1881. 34 



8.7. 
Stellen für ordentlihe Mitglieder. 

1. Jede Klaffe bat ſiebenundzwanzig Etellen für ordentlie 
Mitglieder. Eine Anzahl diefer Stellen wird, reglementariid ein- 
zeinen Fächern zugetheilt; die übrigen bleiben allen Gelehrten zu: 
gänzlich, deren iffenfchaftlice Thätigkeit in daB Gebiet der Klaite 
alt 

2. Die Akademie kann erledigte Stellen offen laffen; dod in 
die möglichſt vollftändige Belegung der Fachſtellen durch die Zwecke 
der Akademie geboten. 

3. Bei Erledigung einer Fachſtelle bat die Klaffe darüber zu 
befinden, ob eined der ordentlihen Mitglieder ſich Dafür eignet. 
Sit dies der Fall, fo rückt dad Mitglied in die Stelle ein. 

8. 8. 
Anträge auf Befepung derjelben. 

l. Anträge auf Befepgung von Stellen fönnen nur von ordent: 
lien Mitgliedern der betreffenden Kaffe ausgehen. Ein folder An- 
trag, in dem lediglich die zu bejegende Stelle zu bezeichnen ift, muß 
fchriftliih in einer ordentlihen Klaffenfipung eingereicht werten. 
Der vorfigende Klaffenfekretar verlieft denfelben und theilt ibn ale: 
dann auch ſchriftlich den ordentlihen Mitgliedern der Klafie mit 
Die Verhandlung darüber findet in der nächſten ordentlichen Kal: 
fenfigung ftatt. 
Wahlvorſchläge. Behandlung derjelben in der Klafi« 

2. Bid zum Beginne der Verhandlung kann jedes ordentlid: 
Mitglied der Klaffe einen Wahlvorichlag für die zu beſetzende Stelle 
dem vorfigenden Klaffenjefretar fchriftlich einreihen. in folder 
Vorſchlag, welcher durch Darlegung der Dualififation des Berge: 
ichlagenen motivirt fein muß, wird nod in derjelben Sipung vom 
VBorfigenden der Klaffe mitgetheilt und zur Verhandlung geftelt. 
Die Entſcheidung erfolgt in der nächſten ordentlihen Sipung, me: 
fern die Klaffe nit für diefe Entſcheidung eine andere ordentlid: 
Sitzung beftimmt oder eine außerordentlihe Sitzung anfept. Tick 
Darf jedod nicht eher als acht Tage nad der Sizung ſtattfinden. 
in welcher die Mittheilung ded Wahlvorſchlages erfolgt ift. 

8. 9. 
Behandlung der Wahlvorfhläge in der Geſammt— 

Alademie. 
Ein von der Klaffe angenommener Wahlvorſchlag wird ia 

vorfipenden Sekretar zugefertigt und von diefem in der nächſten cr 
dentlihen Sipung der Gefammt Akademie mitgetheilt. Diele ver- 
handelt und entfeidet darüber in der darauf folgenden ordentlide: 
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Eigung, wofern fie nicht für die Verhandlung und Entſcheidung 
eine andere ordentlide Eigung beflimmt oder eine außerordentliche 
Sipung anfegt. Dieſe darf jedoch nicht cher ald acht Tage nach der 
Sitzung ftattfinden, in welcher die Mittheilung des Wahivorſchiages - 
erfolgt ift. 

8. 10. 

Wahlvorſchläge mit Gehaltsanträgen. 
Bei einem Wahlvorfchlage, mit weldhem ein Gehaltöantrag ver: 

bunden Hit, muß jeder Verhandlung der Slaffe wie der Gefanmt- 
Akademie eine Berathung des Geldverwendungd- Ausfchuffed gemäß 
den Borfchriften des 8. 49 voraudgehen. 

8. 11. 
Zurüdziehung der Wahlvorfdläge. 

Die Zurüdziehung eined Wahlvorſchlages ift bis zum Beginne 
der Kugelung zuläjlig. 

' 8. 12. 
&inladungen. 

Zu jeder Situng, in welcher über einen Wahlvorſchlag verhan⸗ 
delt oder entjchieden werden fol, wird bejonderd eingeladen. 

$. 13. 
Abftimmung über den einzelnen Wahlvorſchlag. 

Somohl die Klaffe als auch die Gefammt-Afademie entjcheidet 
über einen Wahlvorfhlag durch Kugelung. Der Wahlvorſchlag ift 
angenommen, wenn die abfolute Mehrheit aller ordentlihen und 
der etwa on der Sipung theilnehmenden auswärtigen Mitglieder 
ihm zugeftimmt bat, anderenfalld abgelehnt. Sind in der Sipung 
nicht jo viel Mitglieder anmefend, fo tft die Abftimmung bis zu einer 
anderen ordentlichen oder außerordentlihen Situng zu vertagen. 
Auch aus anderen Gründen kann eine Bertagung befchloffen werden. 
Doch darf die Abſtimmung über einen Wahlvorichlag überhaupt 
nicht mehr als zweimal vertagt werden. Sind aud in der Sitzung, 
in weldyer hiernach eine weitere Vertagung unzuläffig ift, nicht jo 
viel Mitglieder anweſend, als für die Annahme ded Wahlvorſchlages 
erfordert werden, jo tft die Wahlangelegenheit ebenſo ald beendet 
anzufehen, wie wenn der Wahlvorſchlag zurüdgezogen worden wäre. 

8. 14. 
Borverfahren, falld mehrere Wahlvorihläge vorliegen. 

1. Liegen für eine Stelle oder für mehrere gleichartige Stel» 
len (vgl. $. 7) mehrere Wahlvorichläge in einer Klaffenfigung zur 
Abftimmung vor, jo darf doch über nicht mehr ballotirt werden, als 

34* 
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Stellen frei find. Iſt nur eine Stelle frei, fo wird durch Zettel: 
Abftimmung nah dem im $. 25 Abfap 2 vorgefchriebenen Per: 
fahren entjchieden, über weldhen Wahlvorſchlag ballotirt werden ſoll: 
find mehrere Stellen frei, jo wird durdy wiederholte Anmwentun; 
desielben Verfahrend vor Beginn der Kugelung beftimmt, über welde 
Wahlvorſchläge zu ballotiren und weldye Reihenfolge dabei zu be: 
obachten ft. 

2. Wahlvorſchläge für verichiedenartige Stellen find nad ein- 
ander in einer reglementarifch feftzufegenden Reihenfolge zu erledigen. 

. Sn Gefammtfigungen bat der Borfipende die Wahlocr: 
ſchläge nad der in der Klaffe beobachteten Folge und, wenn Ver— 
ſchläge von beiden Klafjen vorliegen, diejenigen Teiner Klaſſe zuert 
zur Abftimmung zu Stellen. 

4. Auf Babloorihläge, mit denen Gehaltsanträge verbunden 
find (vgl. $. 19 Abi. 2 u. 3), finden die vorftehenden Beitim: 
mungen feine Anwendung. Die Abftinmung darüber erfolgt, fals 
noch Wahlvorſchläge ohne Gehaltsanträge vorliegen, erft wenn dic 
erledigt und die betreffenden Stellen nit dadurch befept worden 
find. Liegen in einer Sigung ſowohl Wahlvorſchläge mit Antrigen 
auf Bewilligung von befonderen Fachgehalten (vgl. $. 19 Abi. 2: 
vor als aud folhe mit Anträgen auf Bewilligung von befonteren 
perjönlichen Gehalten (vgl. $. 19 Abf. 3), fo find die erfteren ver 
den letzteren und unter einander in der durch die obigen Beltimmun: 
gen (vgl. Abf. 1, 2, 3) ſich ergebenden Reihenfolge zu erledigen 
Liegen mehrere Wahlvorfchläge mit Gehaltsanträgen der lepteren A: 
vor, fo wird ſowohl in der Klaffe als aud in der Gejammt: Als 
demie vor Beginn der Kugelung durch Zettelabftimmung nad iin 
im 8. 25 Abſatz 2 vorgejchriebenen Verfahren beftimmt, über we: 
hen Vorſchlag oder, falls mehrere angenommen werden Fönnen, über 
welche Vorſchläge zu ballotiren und welde Reihenfolge dabei ;: 
beobadten iſt. 

8. 15, 
Beftätigung der Wahl. | 

Die geihehene Wahl eines ordentlichen Mitgliedes unterliegt 
Unferer Beftätigung und ift dem vorgeordneten Miniftertum beburt 
Einholung derfelben anzuzeigen. 

8. 16. 

Ernennung auswärts Wohnender zu ordentliden 
Mitgliedern. 

Wenn ein Gelehrter, der nicht in Berlin oder einem nad $- " 
reglementarifch damit gleichgeftellten Orte wohnt, zum ordentlid: 
Mitglicde der Afademie ernannt wird, fo hat er behufe Eintritt! 
in die Afademie feine Weberfiedelung innerhalb ſechs Monaten nat 
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Beftätigung feiner Wahl zu bewirken. Hat er innerhalb diefer Frift 
einen Bohnfib nicht nach Berlin verlegt, jo gebt er in die Zahl 
der Ehrenmitglieder über. Die Friſt kann durch Beſchluß der Afa- 
mie im einzelnen alle verlängert werden. 

S. 17. 

Rechte und Pflihten der ordentlihen Mitglieder in 
Bezug auf die akademiſche Thätigfeit. 

1. Die ordentlidhen Mieglieder find berechtigt und verpflichtet, 
an den Arbeiten der Akademie theilzunehmen; fie haben Sie und 
Stimme fowohl in der Gefammt-Alademie ald auch in ihrer Klaſſe 
und find befugt, den Sipungen der anderen Klaffe beizuwohnen 
und deren Protokolle einzuſehen. 

2. Wer fünfundzwanzig Jahre lang ordentliched Mitglied ge: 
wejen ift oder dad fiebzigfte Yebensjahr überfchritten hat, ift, wenn 
er eine diesfallſige Erklärung abgiebt, von der Verpflichtung, die im 
$. 53 Abſatz 3 beftimmten wiſſenſchaftlichen Vorträge zu halten, 
entbunden. 

§. 18. 
Rechte der ordentlihen Mitglieder außerhalb der 

Alademte. 

Die ordentlidhen Mitglieder der Akademie haben da8 Recht auf 
die Benupung aller Unferer öffentlichen der Wiſſenſchaft und Kunft 
gewidmeten Snititute und Sammlungen, und zwar in der größten 
nad den beſtehenden Borfchriften zuläffigen Ausdehnung. Sie ha- 
ben außerdem die Befugnis, bei der biefigen fowie bei jeder anderen 
preugifchen Untverfität Borlefungen zu halten, und genießen dabei 
gleihe Nechte mit den Profefloren nah Maßgabe der Univerfitätd- 
Statuten, haben fi aber auch nad deren auf die Borlefungen 
begüglichen Zeftfegungen zu richten. 

8. 19. 

Stellen: Gehalte. 

1. Jede der vierundfünfzig Stellen für ordentlihe Mitglieder 
it mit einem Jahresgehalte von Neunhundert Mark dotirt. In den 
Bezug dieſes Gehalted treten die Mitglieder nad der Anciennetät 
($. 5 Abf. 2), ſobald ein foldyes verfügbar wird. 

Dejondere Fachgehalte. 

2. Kür zwei ordentliche Mitglieder der phyſikaliſch-mathemati⸗ 
ſchen Klaffe und zwar für einen Botaniker und einen Chemiler, 
jo wie für zwei ordentliche Mitglieder der philofophifch = biftoriichen 
Kaffe, welche Philologen oder Hiftoriker fein müflen, find neben 
den gewöhnlichen Jahresgehalten befondere Gehalte audgeworfen. 
Mitdem Gehalte des Chemikers ift das Recht auf die Amtöwohnung 



516 

in dem dazu beftimmten Haufe der Akademie und anf Benupun; 
der übrigen Räume desfelben zu wiſſenſchaftlichen Jmeden verknüpft, 
Sofern fih die Akademie nicht einzelne Räume zu andermeitiger Be: 
nugung vorbehält. in ſolches befondered Fachgehalt wird dem be: 
treffenden Mitgliede für die Verwaltung eined bejonderen Amtes, 
namentlich einer Lehrſtelle oder der Direktion eines wiſſeuſchaftlichen 
Inſtitutes als freiwilliger Zufhuß zu den wiſſenſchaftlichen Staats 
zweden auf völlig freien Beſchluß der Akademie gegeben und ver: 
bleibt demfelben nur jo lange, als ed dad bejondere Amt verwaltet: 
ve Zahlung einer Penfton nad Niederlegung diejed Amtes ift die 
kademie nicht verpflichtet. 

Beſondere perfönlihe Behalte, 

3. Die Akademie fann außerdem aus den ihr dazu gewährten 
Fonds ordentlihen Mitgliedern ein beſonderes perſönliches @ehatt 
auf die Dauer ihrer Eigenſchaft als ordentliches Mitglied oder auf 
eine anderweit zu beſtimmende Zeitdauer bewilligen. | 

Bewilligung der befonderen Gehalte. 
4. Die Bewilligung beider Arten von bejonderen Gehalten 

fann auch ſchon bei der Wahl erfolgen, wenn mit dem Wahlver-⸗ 
ſchlag ein dahin gehender Antrag verbunden worden ift (vgl. $. 10), 
und bedarf in allen Fällen der Zuftimmung des vorgeordneten Mi— 
nifteriums, 

Gnadenjahr. 
5. Der Wittwe eines verſtorbenen ordentlichen Mitgliedes oder, 

wenn eine Wittwe nicht hinterblieben iſt, den ehelichen Nachkommen 
wird für dad ganze akademiſche Gehalt, welches der Verſtorbene zu 
legt bezogen hat, ein Gnadenjahr von dem erften Tage des dem 
Ableben zunädhft folgenden Monated an bewilligt. 

8. 20. 
Audwärtige Mitglieder. 

1. Auswärtige Mitglieder können nur folde fein, die nidt 
in Berlin oder einem nad $. 6 reglementariſch damit gleichge: 
ftellten Orte wohnen. 

2. Sede Klaffe bat zehn Etellen für auswärtige Mitglieder. 
Es ſteht der Akademie frei, erledigte Stellen uffen zu laffen. Für 
Anträge auf Befegung derielben ſowie für da® weitere Verfahren in 
Bezug auf Vorſchlag, Wahl und Beftätigung der auswärtigen Mit: 
glieder find die in den 88. 8, 9 und 11 bi6 15 feftgelepten Beftim 
mungen maßgebend. 

. Die auswärtigen Mitglieder haben alle in den $$. 17 und 
18 den ordentlihen Mitgliedern beigelegten Rechte. Bei zeitweiliget 
Anwefenbeit in Berlin erhalten fie, wenn fie beim vorfipenden Se 
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fretar da8 Verlangen ftellen, alle Einladungd- und Umlaufs-Schrei- 
ben ebenjo wie die ordentlihen Mitglieder. 

4. Berlegt ein audmärtiged Mitglied feinen Wohnfig nad) 
Berlin oder einem reglementariich gleich geftellten Orte, fo wird es 
mit dev ihm nad $. 5 zuſtehenden Anciennetät unter die ordent- 
lichen Mitglieder aufgenommen und rüdt, wenn eine der Im $. 7 
eftgefegten Stellen erledigt iſt oder erledigt wird, in dieſelbe ein, 
jofern Died eine nad dem Urtheile der Klaffe für ihn geeignete 
Fachſtelle iſt (vgl. 8.7 Abfap 3) oder eine derjenigen Stellen, weldye 
feinem befonderen Fade vorbehalten find. Lehnt das Mitglied die 
Aufnahme unter die ordentlichen Mitglieder ab, fo tritt es in die 
Reihe der Ehrenmitglieder. 

§. 21. 

Ehrenmitglieder. 
1. Zu Ebhrenmitgliedern fönnen hieſige Gelehrte ernannt wer» 

den, welche bei fonft vorhandener Dualififation deöwegen nicht zu or⸗ 
dentlihen Mitgliedern erwählt werden können, weil He nicht in der 
Enge find, die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. 

2. Zu Ehrenmitgliedern können ferner Hiefige und Auswärtige 
gewählt werden, welche ſich durdy Intereſſe für wifjenichaftlicye 
Sorihungen auszeichnen und geeignet erjcheinen, dieſes Intereſſe 
durch Förderung der Beftrebungen der Akademie zu bethätigen. 

Die Anzahl der Chrenmitglieder ift feiner Beſchränkung 
unterworfen. Ein Vorſchlag zur Wahl ift von einem oder mehres 
ven ordentlichen Mitgliedern in einer ordentlihen Sipung ihrer 
Klaffe Ihriftlih und motivirt einzureichen und alddann nad den 
im $. 8 Nbfag 2, und in den 88. 9, 11, 12, 13 gegebenen Bor: 
Ihriften zu behandeln. Wenn in einer und derſelben Sigung über 
verihiedene Wahlvorſchläge abzuftimmen tft, fo geidhieht dies nach 
alphabetiiher Ordnung. Die Wahl eined Chrenmitglieded unterliegt 
Unferer Beftätigung und ift dem vorgeordneten Minifterium behufs 
Einholung perjeiben anzuzeigen. 

4. Die Ehrenmitglieder find berechtigt, an den öffentlichen 
Sipungen ald Afademifer theilzunehmen, und die biefigen werden 
dazu jedesmal bejonderd eingeladen. Die Chrenmitglieder können 
aud jeder anderen Geſammtſitzung beimohnen, darin wiſſenſchaftliche 
Mittheilungen madyen und an den gefchäftlihen Verhandlungen mit 
berathender Stimme fidy betheiligen. 

8. 22. 
Korrefpondirende Mitglieder. 

1. 3u fkorrefpondirenden Mitgliedern können Belehrie ermwählt 
werden, welche nicht in Berlin oder einem nad) 8. 6 reglementariſch 
damit gleichgeftellten Orte wohnen. Wenn fie ſpäter dahin über» 
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fiebeln, fo behalten fie ihre Eigenſchaft als korreſpondirende Mit- 
glieder bei. 

2. Jede Klaffe hat hundert, reglementarifch einzelnen Fächern 
zugetheilte Stellen für forreipondirende Mitglieder. Es ftebt der 
Akademie frei, erledigte Stellen offen zu laffen. Für Anträge auf 
Beſetzung derjelben ſowie für dad weitere Verfahren in Bezug auf 
Vorſchlag und Wahl der forrefpondirenden Mitglieder gelten die in 
den 88. 8, 9, 11, 12, 13 enthaltenen Beitimmungen und diejenigen 
des 14 mit der Maßgabe, daß, wenn die Anzahl der in einer 
Klaſſenſitzung für gleichartige Stellen vorliegenden Wablvoridläge 
nicht größer ald Die der zu bejegenden Stellen iſt, nach alphabetijſcher 
Drdnung ballotirt wird, falls nicht einer der Antragfteller dagegen 
Widerſpruch erhebt. 

Die korreſpondirenden Mitglieder find berechtigt, an den 
öffentlichen Sitzungen ald Akademiker theilzunehmen, auch jeder an: 
deren Geſammtſitzung fo wie jeder Sitzung ihrer Klaſſe beizuweh⸗ 
nen und darin wiſſenſchaftliche Mittheilungen zu maden. Bei den 
geſchäftlichen Verhandlungen dürfen fie zugegen fein, haben aber 
bierbei weder eine berathende noch eine beihliehenbe Stimme. 

8. 23. 

Ausſchließung der Mitglieder. 
Die Akademie hat die Befugnis, auf fhriftlihen und motivirten 

Antrag eines ordentlichen Mitgliedes oder auf Grund der Mittheilun: 
einer Staatöbehörde ein Mitglied audzufchließen; doc Tann dies nur 
in einer eigend dazu anberaumten Sigung unter Zuftimmung der | 
abjoluten Mebrheit aller ordentlichen und der etwa an der Sipung 
theilnehmenden auswärtigen Mitglieder geſchehen. Bon der Aut: 
ſchließung eines ordentlichen, auswärtigen oder Ehrenmitgliedes ift 
on durch Vermittelung des vorgeordneten Minifteriumd Anzeige zu 
machen. 

II. Abſchnitt. 
Bon den Selretaren und den Beamten der Alademie. 

S. 24. 
Die Sefretare 

1. Die Akademie hat vier beftändige Sefretare, je zwei au 
jeder Klaſſe. 

2. Die Sefretaritellen werden auf Lebendzeit verliehen unt 
find mit einem etatömäßigen Gehalte von Achtzehnhundert Mark ver- 
bunden, auf welches die im $. 19 für dag Snadenjahr gegebenen 
Deftimmungen Anwendung finden. ' 

3. Die Amtd -Anciennetät der Sekretare richtet fi nad der 
Zeit, wo fie zu Sekretaren erwählt find, und nad diefer rangiren 
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fie, abgefehen von dem jedeömaligen Borfigenden, bei feierlichen Re— 
präfentationen und bei der Unterzeichnung von Ausfertigungen. 

4. Jeder Sefretar führt ein Amtöfiegel. 
8. 25. 

Wahl derjelben. 
1. Jede der beiden Klaſſen wählt den aus ihrer Mitte zu 

beitellenden Sefretar für fih allein. Der Wahltag wird in einer 
Eipung, zu welder bejonderd einzuladen ift, durch Klaſſenbeſchluß 
tetgejegt. Zu der Sitzung, in welcher die Wahlhandlung erfolgen 
jel, muß eingeladen werden. 

2. Die Wahl wird von den Anmwejenden durch verdedte, uns 
unterfchriebene Stimmzettel vollzogen; Die Enticheidung erfolgt durch 
abjolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stellt bei 
einer Wahl eine abfolute Mehrheit ſich nicht heraus, fo wird der- 
jenige, weldyer die wenigiten Stimmen bat, oder wenn dies mehrere 
find, einer: derjelben, melcher durch das Loos zu beftimmen ift, aus 
der Zahl der Kandidaten. ausgeſchieden und eine neue Wahl vorge: 
nommen, bei weldyer nur auf die übrigen Namen lautende Stimm- 
zettel gültig find. Im diefer Weile wird fortgefahren, bis einer der 
Kandidaten die abjolute Mehrheit oder jeder von zwei Kandidaten die 
Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen erhalten bat. Im 
lepteren Falle enticheidet dad Loos. 

3. Die geſchehene Wahl unterliegt Unferer Betätigung und ift 
dem vorgeordneten Minifterium behufs Einholung derfelben anzuzeigen. 

8. 26. 
Funktionen der Sefretare. 

1. Die Sekretare haben die Gefchäfte der Akademie zu leiten 
und ihre Beſchlüſſe audzuführen. Sie beratben und beichließen als 
Kollegium über die ihnen obliegenden Geſchäfte und Tönnen einzelne 
derfelben unter ſich vertbeilen. 

2. Im Borfige und der damit verbundenen Leitung der Ge- 
Ihäfte der Gefammt- Akademie wechſeln die Sekretare von vier zu 
vier Monaten und zwar, wenn nicht durch Uebereinfunft eine ans 
dere Reihenfolge feftgefeht wird, nach derjenigen ihrer Anciennetät 
im Amte. In Behinderungdfällen tritt für den vorfigenden Sefretar 
der in der Amtd-Anctennetät nächſtvorhergehende Sefretar ein. Sind 
alle vier Sefretare verhindert, fo übernimmt das der Anciennetät 
nad erfte von den übrigen ordentlihen Mitgliedern, welches fi) dazu 
bereit erflärt, die Leitung der Geichäfte. 

8. 27. 
Der vorfigende Sekretar. 

‚ 1. Der gejhäftöleitende Sekretar der Afademie wird der vor- 
figende Sefretar genannt. Er führt dad große Siegel der Aka⸗ 
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demie und bat die Oberaufſicht über die Beamten und bie Rei: 
ſtratur. Er beruft die Mitglieder zu außerordentiihen Sipungen 
fowie die Sefretare zu den Sigungen des Gefretariats, erläßt alle 
Einladungen, führt in den Sipungen der Gejammt-Afademie und 
des Sefretariats den Borfig, hat bei allen mündlihen Abftimman- 
gen für den Fall der Stimmengleichheit eine entjcheidende Stimme, 
unterzeichnet die Protokolle und forgt für die Ausführung der ge 
faßten Beichlüffe. Cr führt die Korreſpondenz der Akademie, eröf: 
net alle an die Gejammt-Afademie und das Sekretariat eingehenden 
Schreiben, legt diefelben vor und veranlaft deren weitere geidäft: 
lihe Behandlung. Er ift für die Beobachtung der Statuten verant: 
wortlih und daher auch befugt, nöthigenfalld den Beiftand de 
vorgeordneten Minifteriumd nachzuſuchen. Bet Niederlegung ſeiner 
viermonatlihen Amtöführung hat er mit Zuziehung des Ardivars 
feinem Nachfolger ein Verzeichnid der unerledigten ®rgenftände zu 
übergeben. 

2. Nur der vorfigende Sefretar, in Behinderungsfällen fan 
Vertreter, ift befugt, Nechtögefchäfte im Namen der Afademie vor 
unehmen, und wird ald folcdher erforderlihenfalld durch eine Be 
Pheinigung ded vorgeordneten Miniſteriums legitimirt. Zur Em: 

pfangnahme von Geldern ift jedoh nah F. 45 aud die Kaffe tee 
Miniſteriums ermächtigt. 

$. 28. 

Der vorjigpende Klafjenjelretar. 

1. Im Borfige und der damit verbundenen Leitung der Ge 
ihäfte der einzelnen SKlaffen wedjeln die beiden derfelben Kalte 
angehörigen Sefretare von vier zu vier Monaten oder nach Weber: 
einkunft. 

2. Der geſchäftsleitende Sekretar der Klaffe wird der ver 
figende Slaffenfefretar genannt. Er bat in Bezug auf die Angie 
genbeiten der Klaffe alle Pflihten und Befugniffe, welche nıd 
$. 27 dem vorfigenden Sekretar in Bezug auf Die Angelegenheiten 
der Gejammt-Afademie zufommen. 

3. Sn Bebinderungsfällen wird der ee Klaſſenſekrelat | 
von dem anderen vertreten; iſt auch diefer verhindert, fo tritt det 
ber Anciennetät nad erfte von den übrigen ordentlihen Mitglieder 
der Klaſſe ein, welches ſich dazu bereit erklärt. 

8. 29. 
Sipungen des Sefretariatß. 

Der vorfigende Sekretar kann, wenn er eine Berathung iu: 
Vorbereitung eined Geichäftes oder zur Ausführung eines Beidhlufie 
nöthig findet, oder wenn er glaubt, daß das Sekretariat auf eigen 
Berantwortung fchleunig handeln müfle, die Selretare zu einn 
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Sipung verfammeln. Auch kann jeder der andern Sefretare unter 
Angabe der Gründe den Zufammentritt ded Sekretariats verlangen. 
Jeder Sekretar, der fi bei einem in diefen Sitzungen gefahten 
Beihluffe in der Minderheit befunden bat, ift berechtigt ein Sepa⸗ 
ratvotum zu den Alten beilegen oder einem jchriftlihen Berichte 
beifügen zu laffen, wenn er in der Sitzung ſelbſt dies zu thun ſich 
verbehalten hat. Ueber die Verhandlungen des Sefretariatd braucht 
fein Gefammtprotofoll aufgenommen zu werden; doch iſt jeder ein- 
zeine Beſchluß gehörigen Orts befonderd zu vermerken. 

$. 30. 
Die Audfertigungen, weldhe im Namen der Alademie 

oder einer Klafje erfolgen. 

1. Die Soncepte zu bedeutenderen im Namen der Akademie 
zu erlaffenden Schreiben legt der vorfigende Sefretar den übrigen 
in einer Berfammlung oder mitteld Umlaufs vor. Bei eintretender 
Meinungsverſchiedenheit entjcheidet die Mehrheit, im Falle der Stim- 
mengleichheit der vorfigende Sefretar. Die Concepte zu bedeuten- 
deren im Namen einer Klaffe zu erlaffenden Schreiben legt der 
vorfigende Klafjenfetretar dem anderen zur Kenntniönahme und Der 
gutachtung vor. 

2. Sämmtlide Ausfertigungen werden vom geſchäftsleitenden 
Sefretar, die, welche für das vorgeordnete Minifterium beftimmt 
find, von allen Sekretaren unterzeichnet. An Und gerichtete Im⸗ 
mediat» Borftellungen werden ebenfalld von allen Sefretaren oder, 
wenn die Akademie died beichließt, von ſämmtlichen ordentlichen 
Mitgliedern unterfchrieben. Die Unterfchrift des gejchäftöleitenden 
Sekretars erfolgt ſtets an erfter Stelle (vgl. $. 24). 

8. 31. 

Beamte der Akademie. 

1. Die etatömäßig befoldeten Beamten der Akademie (gegen 
wärtig ein Archivar, welder die Bureau: und Rechnungsgerhäfte 
verfiehbt und die Bibliothek ſowie ſämmtliches Inventar der Alade- 
mie verwaltet, ein Kanzlift, ein Kaftellan und ein Bote) werden 
auf Vorſchlag des Sefretariatd in einer Gefammtfigung, zu det bes 
jonder8 einzuladen ift, durch mündliche Abftimmung auf Lebenszeit 
oder auf eine andermweit zu bejtimmende Zeitdauer gewählt. ie- 
Wahl bedarf der Beftätigung des vorgeordneten Minitteriume, Ser 
des Amt wird nad einer reglementariich feftgejegten Inſtruktion 
verwaltet; die Beamten haben ſich außerdem nach den Anweifungen 
des vorfibenden Sefretard zu richten. 

2. In Betreff ded Gehalte verftorbener Beamten der Akademie 
find die für Unjere Beamten überhaupt gültigen Beſtimmungen 
maßgebend. 
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IV. Abſchnitt. 

Bon den Sipungen, Arbeiten und Schriften der Alabemir. 

8. 32. 
Bon den Sipungen überhaupt. 

An den Sipungen der Akademie nehmen die Mitglieder nad 
Maßgabe ihrer im IL. Abfchnitte feitgefepten Berechtigungen Antheil. 
Während der wiſſenſchaftlichen Verhandlungen ift aud anderen Per: 
fonen, die von einem Mitgliede eingeführt und dem gefchäftsleiten: 
den Sekretar vorgeftellt find, die Anweſenheit geftattet. 

8. 33. 

Drdentlide Sitzungen. Sitzungstage. 
1. Die Akademie hält ihre ordentlichen Sitzungen wöchentlid 

Donnerdtags und zwar abwechſelnd vereint und in Klaſſen geſen— 
dert. Die Folge der ordentlichen Sigungen muß audy bei jeter 
durch die Feftfigungen und Ferien nady den SS. 38, 39 bedingten 
Unterbredung eine derartige fein, dab zwiſchen je zwei Sipunge: 
tagen der Geſammt⸗Akademie ein Donnerdtag liegt, an dem heit: 
Klaffen ihre Sitzungen halten. 

Lifte der Sitzungstage. 
2. Diefen Beitimmungen gemäß werden zu Ende jedes Jahret 

die Sipungdtage für die nächften fünfzehn Monate vom Sefretarist 
feftgeitellt und den ordentlihen Mitgliedern bekannt gemacht. 

Regelmäßige wilfenihaftlide Vorträge. 

3. In jeder ordentlihen Sipung wird von einem der ordent— 
lien Mitglieder ein wifjenihaftlicher Vortrag gehalten. Die Re: 
benfolge beftimmt ſich nady der Anciennetät; in der aufzuftellent:: 
Lifte der Sipungstage (vgl. Abfag 2) ift bet jedem einzelnen auf 
der Name ded zum Bortrage verpflichteten Mitgliedes mit zu ver 
merfen. Falls Mitglieder miteinander für den einzelnen Yal ir 
Stellen in der Reihenfolge taufchen, hat derjenige, weldyer fi wr: 
treten läßt, den gejchäftdleitenden Sefretar von der Stellvertretung 
in Kenntnis zu ſetzen. 

Sonftige wiffenfhaftlide Mittheilungen. 

4. Nah Beendigung des wiſſenſchaftlichen Bortrageß leiten! 
des hierzu verpflichteten Mitgliedes fteht e8 auch anderen Mitglie— 
dern frei, wiſſenſchaftliche Mittheilungen oder Bemerkungen :: 
machen und überhaupt in irgend welcher Weiſe wiſſenſchaftliche C- 
genftände zur Sprade zu bringen. 

Geſchäfts⸗Angelegenheiten. 
5. Zuletzt werden die geſchäftlichen Angelegenheiten erledigl 
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S. 34. 
Außerordentlihe Sipungen. 

1. Außerordentliche Gefammtfigungen find nad) Ermeſſen des 
vorfigenden Sekretars oder auf Beſchluß der Gefammt - Afademie, 
außerordentliche Klafjenfigungen nad) Ermeſſen des vorfigenden Klaſ⸗ 
ſenſekretars oder auf Beſchluß der Klaffe abzuhalten. 

2. Zu jeder außerordentlihen Sigung hat der gefchäftsleitende 
Selretar die Mitglieder einzuladen. 

3. Beruft der vorfigende Sefretar eine außerordentliche Sitzung 
der Gefammt: Akademie auf einen Zeitpunkt, wo eine Klaffenfigung 
anftebt, jo wird dieje bis nah Schluß der Geſammt-Sitzung auf- 
geſchoben. 

8. 35. 

Einladungen zu den Sitzungen. 

1. Der geichäftdleitende Sefretar kann auch abgeſehen von den 
Fällen, in welchen es ftatutenmäßig vorgefchrieben tft (vgl. 88. 12, 
25, 31, 34, 47, 49, 53), zu einer Sipung befonderd einladen. Der 
Segenftand, durch weldyen die Einladung veranlaßt wird, ift dabei 
im Allgemeinen zu bezeichnen. 

2. Sede Einladung nıuß an alle ordentlichen Mitglieder (vgl. 
auch 8. 20, Abjap 3) und in einer reglementarifch näher zu beitim- 
menden Meife jo ergeben, dab die Behändigung feitgeftellt werden 
ann. 

8. 36. 
Neibenfolge der Berbandlungen. 

1. Der Borfigende beftimmt die Reihenfolge der gefchäftlichen 
Vorlagen und Verhandlungen, unbeſchadet des Nechtes der BVerfamm> 
lung Aenderungen zu beſchließen. 

Geihäftlihe Anträge und deren Behandlung. 

2. Jedes ordentlihe Mitglied kann einen gefhäftlichen Antrag 
ttellen, muß ihn aber, wenn ed der Vorfigende verlangt, fchriftlicy 
einreichen. Der Antrag wird, je nachdem der Borfipende oder auch 
die Berfammlung darüber beftimmt, jogleich oder in einer folgenden 
Sipung zur Verhandlung geftellt. 

Abftiimmung über Gefhäftdangelegenheiten. 
3. Abgeſehen von den Fällen, für welche ausdrücklich andere 

Vorſchriften gegeben find, wird über Geſchäftsangelegenheiten münd- 
ih abgeftimmt und durch abjolute Stimmenmehrheit entjchieden. 
Jeder, der ſich dabei in der Minderheit befunden bat, kann verlan- 
gen, daß ein bezüglicher Vermerk in das Protofoll aufgenommen 
werde; auch ftebt jedem ftimmfähigen Mitgliede dad Recht zu, ein 
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Separatvotum zu den Alten beilegen oder einem befchloffenen Be: 
richte beifügen zu laffen, wenn ed in der Sipung ſelbſt dieß zu 
thun fidh vorbehalten bat. Vertretung Abweſender ift bei Abftim: 
mungen unzuläffig. 

Protokolle. 

4, Dad Protofoll einer jeden Sigung tft in der nächſten 
ordentlihen Sigung zur Genehmigung vorzulegen. 

§. 37. 

Kommiffarien und Kommiilionen. 

Die Gefammt Akademie kann dem Sekretariat oder einer der 
Klaffen einen Segenftand sur Berichterftattung oder zur entſcheiden⸗ 
den Erledigung überweilen. Auch kann die Gefammt-Afademie un? 
jede der beiden -Klaffen für ein beftimmtes Geſchäft wie zur Beridt- 
erjtattung über einen wiſſenſchaftlichen oder geihäftlichen Segenttand 
einen einzelnen Kommiffar beftellen oder eine Kommiſſion nieder: 
fegen. Die Wahl von Kommiffarien und Kommiſſtons⸗-Mitgliedem 
erfolgt durch mündliche oder, fal8 ein Mitglied darauf anträgt, durd 
geheime Abftimmung mittel des im 8. 25 Abfap 2 vorgeſchriebe⸗ 
nen Verfahrens. 

S. 38. 

Deffentlihe Sipungen. | 
1. Die Gefammt-Afademie hält jährlich drei Öffentliche Sizun— 

gen, die eine zum Andenfen an Leibniz , ald erften Präfidenten ber 
hiefigen Societät der Wiffenichaften, am 1. Zuli, falle dieſer auf 
einen Donnerdtag fällt, oder am nädhftliegenden Donnerstage, die an: | 
dere zur Feier der Geburt Friedrichs IL. als Erneuerers der Als: 
mie, am 24. Januar, fall diefer auf einen Donnerstag fallt, eder 
am nädhftliegenden Donnerötage, die dritte am Geburtötage des rezie 
renden Königs, falls diefer auf einen Donnerstag fällt, oder am 
nächſtliegenden Donnerstage. 

In diefen Sipungen führen die Sekretare abwechſelnd na® 
einer bejonderen, reglementariich beftimmten Reihenfolge den Ber 
fig, und es bleibt dem jedeömaligen Vorfigenden überlaffen, einen 
Feftvortrag zu halten oder die Sipung nur mit einleitenden Werten 
zu eröffnen. ! 

. Sn der dem Andenfen von Leibniz gewidmeten ein 
halten die feit dem legten Leibniztage eingetretenen ordentlidyen Wıt- 
glieder ihre Antrittsreden, von welchen jede von einem der Sekretate 
beantwortet wird; auch werden in diefer Sitzung die von der Al⸗ 
Det befhloffenen &edäcdhtnisreden auf verftorbene Mitgliett 
gehalten. 

4. Ferner erfolgt in den öffentlihen Sitzungen nad) nähen 
reglementariſchen Feitiegungen die Berfündung der Beſchlüſſe bezü— 
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lid der Ertheilung von Preifen, die Mittheilung von Sahresberich- 
ten über die Perfonaiveränderungen und fonftigen Ereigniffe in der 
Aademie, über die Arbeiten und Unternehmungen derjelben und 
über die mit der Akademie in Verbindung ſtehenden wiffenfchaftlichen 
Unternehmungen und Stiftungen. 

5. Meberdied fönnen in den öffentlihen Sigungen nad Be- 
ſchluß der Akademie von ordentlihen Mitgliedern noch wiffen- 
Ihaftlihe Abhandlungen gelefen werden und zwar auch foldye, die 
bereit® in einer ordentlihen Sitzung vorgetragen worden find. 

6. Für jede öffentlihe Sitzung it dad Programm von dem 
Sefretar, welcher darin den Borfip zu führen bat, jo zeitig feftzu- 
tellen, daß ed mindeftend drei Wochen vorber der Geſammt-Aka⸗ 
demie zur Genehmigung vorgelegt werden fann. 

7. An den Tagen, an melden die öffentlihen Sißungen ges 
halten werden, findet feine ordentlihe Sitzung ftatt. 

S. 39. 

Serien. 

Die Ferien der Akademie beginnen mit dem erften Auguft und 
dauern elf Wochen. Feſtferien find die Charwoche, der Himmel- 
tahrtötag, die Pfingſtwoche und die beiden Wochen, innerhalb mel« 
her dad Weihnachts⸗ und Neujahröfeft fallen. 

$. 40. 
Wiſſenſchaftliche Unternehmungen und Preis— 

ertheilungen. 

Die Akademie hat ihrer im $. 1 angegebenen Beitimmung zu- 
feige wiffenfhaftlihe Unternehmungen ihrer Mitglieder oder anderer 
Gelehrter zu fördern, infonderheit folhe, für welche die gemeinjame 
Thätigkeit verfchiedener Gelehrten nöthtg erfcheint, fowie foldye, 
welche durch ihren Umfang, ihre Dauer ober ihre Koftipieligfeit das 
Eintreten der Akademie erfordern. Ferner gehört ed gemäß der 
Beſtimmung der Akademie zu ihren Aufgaben, rein wiſſenſchaftli— 
hen Zweden gewibnete Stiftungen zu verwalten oder bei deren 
Verwaltung mitzumwirfen, fo wie endlih durch Ertheilung von Prei- 
tn Forſchungen auf beftimmten Gebieten anzuregen oder zu begün⸗ 
figen. Die für die Ertkeilung von Preifen maßgebenden Grund: 
\üpe und Vorſchriften find reglementariich feftzuftelen. 

8. 41. 
Sipungdberihte und Denkſchriften. 

1. Die Alademie giebt Situngsberihte und Denkichriften 
beraus, deren Redaktion dad Sefretariat gemäß einem von demſel⸗ 
ven zu entwerfenden und von der Geſammt-Akademie feftzuftellenden 
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Reglement beforgt. Die ordentlihen und auswärtigen Mitglieder 
erhalten von dem Sahre ihres Eintritted an Exemplare derjelben. 

2. Für die Aufnahme einer wiſſenſchaftlichen Mittheilung 
oder Abhandlung in die akademiſchen Publikationen bedarf es einer 
ausdrüdlichen Genehmigung der Akademie oder einer der Klaflen. 
Ein darauf geridhteter Antrag kann, fobald das Manuffript drud⸗ 
fertig vorliegt, fowohl in einer Gefammt-Sigpung als audy in einer 
Klaflenfigung geftellt und fogleih zur Abftimmung gebracht werden. 
Menn in Hinficht auf den erforderlichen Koftenaufwand oder in 
irgend weldyer anderen Beziehung eine nähere Erwägung angemelien 
ericheint, Fann eine Vorberathung durdy dad Sefretariat oder durd 
eine Kommiffion oder, falld der Antrag in der Geſammt⸗Akademie 
eingebracht ift, die Verweiſung an eine der beiden Klaffen beiclefien 
werden (vgl. 8. 37). Ueber jeden Antrag auf Veröffentlichung in ter 
Sdriften der Alademte fowie über deffen geſchäftliche Behandlung 
fann der Borfigende geheim abftimmen laffen, und er ift dazu ver: 
pflichtet, fobald eine8 der anmwejenden Mitglieder es verlangt. 

V. Abſchnitt. 
Bon dem Vermögen der Akademie, von ihrem Einkommen und 

von defien Verwendung. 
S. 42. 

Grund» und Kapitals®Bermögen der Alademie. 
1. Berfügungen der Afademie über ihr Grund» und Kapitı:: 

Vermögen bedürfen der Zuftimmung des vorgeordnneten Minifteriume. 
Dur die minifterielle Genehmigung eined auf die Vornahme eine 
Rechtsgeſchäftes gerichteten Beichluffed der Akademie wird der nat 
8. 27 Abſ. 2 befugte Vertreter der Akademie ermächtigt, dasjelbe m 
Namen der Akademie abzuſchließen. 

2. Dad vorgeordnete Minifterium bewahrt die der Akademie 
gehörigen Gelder, geldwerthen Papiere und Dokumente auf. 

Someit die Akademie ihre Grundſtücke nah F. 19 Abi.? 
a wiſſenſchaftlichen Staatözweden zur Verfügung ftellt, bat fie zu 

au⸗ und Reparaturfoften nichts beizutragen. 
$. 48. | 

Das fonftige beweglide Vermögen der Alademie. 

1. Verfügungen der Akademie über Eremplare ihrer Drud- 
Ihhriften, über Werke, die ihr überreicht oder überſchickt werden, ſerxit 
über einzelne Stüde ihrer Sammlungen und ihres Inventars ! 
dürfen der im 8. 42 vorgefchriebenen minifteriellen Genehmiqu 
nicht. Bezügliche Anträge find nach den allgemeinen für geids’ 
lihe Anträge überhaupt geltenden Beitimmungen (vgl. 8. 36) 
behandeln und zu erledigen. Diejenigen der Akademie zugeganger 
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Werke, welche ſie nicht ihrer eigenen Bibliothek einverleibt oder zu 
anderer Berwendung beftimmt, find an Unfere große Bibliothet ab» 
ugeben. 
” 2. Derjenige Theil ded Vermögens der Akademie, welcher im 
Inventar und Betrieböfapital ihrer Druckerei befteht, wird ald „Vers 
mögen der afademifchen Druderei” getrennt von dem übrigen Ver» 
mögen der Akademie verwaltet, und ed wird darüber beſonders Bud) 
und Rechnung geführt. Die oberfte Leitung des Betriebes und ber 
Geſchäfte der Druderei, jowie Die Verfügung über das Vermögen 
derjelben fteht dem Sekretariat zu, welches nad außen durch den 
vorfigenden Sekretar allein vertreten wird. Doch bedarf ed zu einem 
Uebergange der Betrieböleitung an Andere, zur Verpachtung und 
zum Berfaufe der Druderet, ebenfo wie zur Uebertragung von Fonds 
aus dem Vermögen derjelben in das übrige Bermögen der Atades 
mie und umgefehrt eined nad) den Borfehriften ded a 49 gefaßten 
und vom vorgeordneten Minifterium genehmigten Beichluffeß. 

S. 44. 

Einnahmen der Alademie. 

1. Die regelmäßigen jährlihen Ginnahmen der Afademie be⸗ 
ftehen:. 1) in dem Crtrage ihred Vermögens, 2) in der Dotation 
von 62229 Mark, welde ihr gegen inziehung der [rüheren Ein⸗ 
fünfte aus den von des Koͤnigs Friedrich Wilhelm III. Majeftät 
mittels Kabinetsordre vom 16. Auguft 1809 für die wiſſenſchaftlichen 
Anftalten ausgelegten Fonds als Jahresrente verliehen worden ift, 
3) in dem ihr aus allgemeinen Staatöfonds bewilligten Bedürfnis» 
Zuſchuſſe, und 4) ihrem eigenen Erwerb. 

Berwendung derfelben. 
2. Die Verwendung der Einnahmen erfolgt 1) zu Befoldun- 

gen und Memunerationen gemäß $. 50, 2) zur Ertbeilung von Preis 
ien, zur Herausgabe der akademiſchen Schriften, zur Erhaltung und 
Bermehrung der Bibliothel und der jonftigen Sammlungen ber 
Akademie, zur Beftreitung aller Arten von Amtd» und Hausbedürfs 
niffen, der Koften für Heizung, Beleuhtung und bauliche Einrichtun⸗ 
jen gemäß $. 51, und 3) zu wiſſenſchaftlichen Zweden im Allgemeinen 
jemäß 8. 52. So weit hierbei für die von den einzelnen Klaffen 
vertretenen Intereſſen befonderd zu forgen tft, jollen Ddiefelben 
moͤglichſt in gleichem Maße berüdfichtigt werden. 

Einnahme⸗-Ueberſchüſſe. 

3. Was von den Einnahmen früherer Jahre nach Beſtreitung 
der Ausgaben übrig iſt, verbleibt der Akademie und kann wie bie 
Einnahmen des laufenden Jahres verwendet oder auch Fapttalifirt 
werden. 

1881. 35 
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S. 45. 

Kaffe der Akademie. 

1. Die Kaffe der Akademie wird von den Kafjenbeamten de 
vorgeordnneten Miniſteriums verwaltet. 

Einzahlungen. 
2. Die Kaſſe des letzteren iſt ermächtigt, für die Akademie 

die Erträge der aufbewahrten Fonds und andere Forderungen ein⸗ 
uzieben, mie überhaupt Gelder in Empfang zu nehmen und dar: 

über zu quittiren. 
Auszahlungen. 

3. Sn dem Etat der Akademie (8. 46) wird beftimmt, welche 
Zahlungen die Kaffe auf Anweilung des Sekretariats aus den da⸗ 
für andgeworfenen Summen zu leiten babe. Alle übrigen Zahlun: 
gen mit Ausnahme der fchon feftftehenden etatsmäßigen perfönliden 

ehalte und firirten Nemunerationen werden von dem vorgeordneten 
Minifterium auf den entfpredhenden Antrag der Akademie zur Zub: 
lung angemiejen. 

S. 46. 

Stat der Alademie. 
1. Der Einnahme» und Audgabe-Etat der Alademie wird zu 

einer von dem vorgeordneten Minifterium zu beftimmenden Zeit für 
eine Periode von drei Jahren vom Geldverwendungs⸗Ausſchuß ent: 
worfen, durch Beſchluß der Geſammt⸗Akademie genehmigt und al: 
dann dem vorgeordneten Minifterium zur Feſtſtellung eingereidt. 

2. Dad Gtatdjahr der Akademie fällt mit dem des Staates 
zujammen. 

g. 47. 
Der Gelbverwendunge-Ausiänp und deffen 

Abtheilungen. 

l. Der Gelbuermmendunge-Aneihuß befteht aus zwei, den ein: 
zelnen Klaffen zugehörigen Abtheilungen. 

Wahl der Mitglieder und Stellvertreter. 
2. Sede Abtbeilung befteht aus fünf Mitgliedern und brei 

Stellvertretern bderfelben. Zu den Mitgliedern gehören von Amit: 
wegen die beiden Sekretare. Die drei anderen Mitglieder und di 
Stellvertreter werden nad einander einzeln von der betreffenden 
Klaffe aus ihrer Mitte dur Zettel-Abftimmung nad dem im 
: 25 Abf. 2 vorgeichriebenen Verfahren in einer reglementariid 
eſtgeſetzten Klaffenfigung gewählt. Die Wablen erfolgen für du 
Etatd-Periode; tritt im Laufe derfelben eine Vakanz ein, fo iſt alt 
bald für den Reſt der Etatd-Periode eine Erſatzwahl vorzunebmer 
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3u jeder Sigung, in welder für den Geldverwendungs » Ausfchuk 
gewählt werden fol, muß bejonderd eingeladen werden. 

Beftimmungen über die Zuziehung der Stellvertreter, 

3. Sm Falle der Behinderung von Mitgliedern des Geldver- 
wendungs-Ausſchuſſes wird die gleiche Anzahl ihrer Stellvertreter 
nah der Reihenfolge, in welcher fie dazu gewählt find, zur Theile 
nahme an den Gefchäften zugezogen. 

§. 48. 

Geſchäfte des Geldverwendungs-Ausſchuſſes. 
1. Der Geldvermendungd-Audichuß hat alle auf das Vermögen, 

die Einnahmen oder die Audgaben der Akademie bezüglihen Vorla— 
gen für die Gefammt-Afademie vorzuberathen, welche ihm vom vor- 
fipenden Sekretar zugeben. Ebenſo liegt den einzelnen Abtheilungen 
des Geldverwendungs-Ausſchuſſes die Norberotbung aller auf Geld⸗ 
perwendung bezüglihen Vorlagen für die Verhandlungen in der 
betreffenden Klaſſe ob. 

Sipungen und Berbandlungen des Geldverwendungs— 
Ausſchuſſes. 

2. Die Geſchäfte des Geldverwendungs-Ausſchuſſes leitet der 
vorſitzende und in Behinderungsfällen der ihn vertretende Sekretar. 
Er hat bei Abſtimmungen für den Fall der Stimmengleichheit eine 
entſcheidende Stimme und ernennt Protokollführer und Bericht⸗ 
erſtatter. Zur Beſchlußfähigkeit des Geldverwendungs-Ausſchuſſes 
iſt die Anweſenheit von je drei Mitgliedern jeder Aptheilung er⸗ 
forderlich. Bei den Verhandlungen dürfen auch die nicht dazu ein— 
berufenen Stellvertreter gegenwärtig ſein. 

Sitzungen und Verhandlungen der einzelnen 
Abtheilungen. 

3. Die Geſchäfte jeder einzelnen Abtheilung des Geldverwen⸗ 
dungs⸗Ausſchuſſes leitet der vorſitzende und in deſſen Behinderung 
der andere Klaſſenſekretar. Er hat in mean auf diefelben alle 
Pflihten und Befugniffe, welche dem vorfitenden Sekretar in Be- 
zug auf die Geſchäfte des ganzen Geldverwendungs-Ausſchuſſes zu- 
kommen. Falls beide Sefretare verhindert find, vertritt fie dad» 
jenige anwejende Mitglied, welches in der Neibenfolge der Wahl 
(vgl. 8. 47T) voraniteht. Zur Beſchlußfähigkeit einer Abtheilung des 
Geldverwendungd » Ausfchufled ift die Anweſenheit von vier Mit- 
gliedern erforderlich. Bei den Verhandlungen dürfen auch die nicht 
dazu einberufenen Stellvertreter, ſowie die Mitglieder und Stell- 
vertreter der anderen Abtheilung gegenwärtig fein. 

35* 
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Zuziehung anderer Mitglieder. 
- 4. Der Geldverwendungd-Ausfhub ſowie eine Abtheilung dei 

felben kann jedes ordentlihe Mitglied der Akademie auffordern, 
entweder perlönlih in den Sitzungen oder ſchriftlich über Gegen: 
ftände, die zur Berathung vorliegen, Auskunft zu ertheilen oder 
Gutachten abzugeben, ebenio auch die Gefammt-Alademie oder die 
Klafien auffordern, eine Kommijfion von Sachverſtändigen zur 
Grftattung eined Gutachtens zu beftellen. 

Ginladungen zu den Situngen. 
5. Jede Einladung zu einer Sitzung des Geldverwendungd: 

Ausſchuſſes oder einer Abtheilung desjelben muß fo erfolgen, daß 
die Behändigung feitgeftellt werden kann (vol. $. 35). | 

8. 49. 
Bermögend- oder Geld- Angelegenheiten betreffent: 

Anträge. 

1. Ein Antrag, welder fi auf dad Vermögen, auf die Ein- 
nahmen oder auf die Audgaben der Akademie bezieht, iſt ſchriftlich 
und motivirt dem vorfißenden Sefretar oder, wenn er zunädft in 
einer Klafje zur Verhandlung fommen foll (vgl. auch $. 52 Abi. 2), 
dem vorfigenden SKlaffenjefretar einzureichen und in der näditen 
ordentlichen Sigung vorzulegen. Die Gejammt:Afademie kann den 
Antrag an eine der Rlaffen abgeben. 

Behandlung derfelben in den Klaffen. 

2. Die Klaffe überweilt jede derartige Vorlage unmittelbar 
ihrer Abtheilung des Geldverwendungs⸗Ausſchuſſes (vgl. 9.48 Abi.1ı 
und tritt erft in einer anderen Sitzung auf Grund des von der 
Abtheilung fhriftlih und motivirt zu erftattenden Berichtes in ein 
materielle Verhandlung darüber ein. Beichließt fie, den Antrag zu 
dem ihrigen zu madyen, jo wird derjelbe nebft Motiven durch Pre 
tofollauszug dem vorfipenden Sefretar zugefertigt und von dieſen 
in der nächſten ordentlihen Sipung der Gefammt - Akademie mit: 
etheilt. Falls der Antrag auf Geldbewilligung zu wiffenfcyaftlihen 
weden geridhtet ift, Tann die Klaffe denfelben auf die ihr über 

wiejenen Fonds (vgl. $. 52 Ab. 2) übernehmen. 

Behandlung derfelben in der Gefammt-Alademie. 
3. Die Sefammt-Afademie übermeilt jeden Antrag, der nid! 

an eine Klaſſe abgegeben wird, fowie jeden, der von einer da 
Klaffen an fie gelangt ift, unmittelbar an den Geldverwendungk: 
Ausſchuß (vgl. $. 48 Abſ. 1): fie verhandelt und beſchließt darüber 
erit in einer folgenden Sipung auf Grund eine® von dem Geldver— 
wendungs⸗Ausſchuſſe ſchriftlich und motivirt zu erftattenden Berichtet. 
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Abftimmung über Geldbewilligungd-Anträge. 
4. Sowohl in der Klaffe ald auch in der Gefammt-Afademie 

it zur Annahme eined Antrages auf Geldbewilligung erforderlich, 
dab die zuftimmende Mehrheit (vol. F. 36 Abi. 3) mehr als ein 
Drittel aller ordentlihen und der etwa an der Sitzung theilnehmen⸗ 
den auswärtigen Mitglieder in fich vereinigt. 

Sinladungen zu den Sıpungen. Art und Weife der 
Abftimmung. 

5. Zu allen Sigungen, in denen über Vermögens: oder Geld- 
angelegenheiten verhandelt oder entſchieden werden fol, muß be- 
jenderd eingeladen werden. Ueber jeden auf folde Angelegenheiten 
bezüglichen Antrag, jowie über deffen geſchäftliche Behandlung Tann 
der Üorfipende geheim abjtimmen laffen, und er ift dazu verpflichtet, 
jobald eined der anwejenden Mitglieder ed verlangt. 

g. 50. 
1. Für die Verwendung akademischer Fonds zu Befoldungen 

und Remunerationen ($ 44 Abi. 2 Nr. 1) gelten folgende DBe- 
ftimmungen: 

Stellengehalte. 

2. Der Geldverwendungs-Ausſchuß hat dafür zu forgen, daß 
für jedes Mitglied das ihm zuftehende Stellengebalt (8. 19 Abf. 1) 
jur gehörigen Zeit bei dem vorgeordneten Mintftertum zur An- 
weilung beantragt werde. 

Bewilligungen befonderer Gehalte für ordentliche 
Mitglieder. 

3. Ein befondered Fachgehalt, ſowie ein beſon deres perfönlidyes 
Gehalt (vgl. $. 19 Abſ. 2 und 3) kann einem ordentlihen Mit- 
gliede nur auf einen aus der Mitte der betreffenden Klaſſe hervor- 
gegangenen Antrag bewilligt werden. Der Antrag ift vorher in 
einer ordentlichen Kaffenfipung IGeiftlic anzumelden. Die An- 
meldung muß den Namen ded Mitglieded, für welches die Bewilli⸗ 
gung erfolgen foll, fowie die Bezeichnung des Fachgehalted oder, 
falld ein befondere8 perfönliched Gehalt bewilligt werden fol, die 
beantragte Summe enthalten. ine foldye Anmelbung wird durch 
den vorfigenden Klaſſenſekretar noch in der Sipung felbft und als— 
dann auch ſchriftlich den ordentlidhen Mitgliedern der Klaffe mit- 
getheilt. Jedes derfelben tft befugt, Anträge auf Bewilligung von 
Mitglieder-Gehalten, welche mit dem angemeldeten gleichartig find, 
in der nächſten ordentlichen SKlaffenfipung fchriftlih einzureichen. 
Diefe Anträge, welche mit Motiven verlehen fein mülfen, werden in 
derjelben Sipung der Klaſſe mitgetheilt und von da ab fo behandelt, 
wie e8 in den 88§. 8 bis 14 für Wahlvorſchläge mit Gehaltdanträgen 
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angeorbnet ift. Bei der Verhandlung und Abftimmung über einen 
Gehaltsantrag für ein ordentliches Mitglied ift deſſen Anmejenbeit 
unzuläjlig. 

Gehaltdanträge bei Wahlvorſchlägen. 
4. Gehaltsanträge, welche mit Wahlvorſchlägen verbunden find, 

werden mit diefen zugleich erledigt, jo daß die Abftimmung über 
den MWahlvorfchlag in der Klaffe wie in der Gejammt-Alademie au 

. über die dabei beantragte Gehaltöbewilligung entjcheidet. 
Gehalts-Bewilligungen für künftig in die Afademie 

eintretende audwärtige Mitglieder. 
5. Auswärtigen Mitgliedern können befondere Gehalte für den 

Fall, daß fie ald ordentlihe Mitglieder eintreten (vgl. 8. 20 Abf. 4), 
im Boraud bewilligt werden. Bezügliche Anträge find dem vor- 
fipenden Sefretar einzureichen und alddann Tediglidy nach den all 
gemeinen Borjchriften des 8. 49 zu behandeln. 

Gehalts⸗,Bewilligungen für Beamte. | 

6. Anträge, welde ſich auf die Gehalte von Beamten be 
ieben, ſowie Anträge auf Remunerationen derfelben, find dem vor. 
— * Sekretar einzureichen, und alsdann nad den Beftimmungen 
des 8. 49 zu behandeln. 

8. 51. 
Berwendungen durch den vorfigenden Sekretar. 
Diejenigen Fonds, melde im Etat für die im $. 44 Abi. ? 

unter Nr. 2 aufgeführten Zmede audgefjeßt find, werden im Ein 
zelnen nad) Anordnungen des vorfigenden Sefretard verwendet. 

S. 52. 
Anträge auf Verwendung der für wilfenfdhaftlid: 

Zwede im Allgemeinen audgefepten Fonds. 
1. Die Verwendung der Fonds, welde im Etat für willen 

Ichaftlihe Zwede im Allgemeinen (vgl. $. 44 Abſ. 2 Nr. 3) auf 
gefept find, erfolgt im Einzelnen auf Grund befonderer Beſchlüſſe 
der Sefammt: Afademie, reip. (vgl. Ab}. 2) der Klaffen. Für die 
Einbringung und weitere Behandlung bezüglicher Anträge find die 
Vorſchriften des 8. 49 maßgebend. 

Bertheilung von Fonds an die einzelnen Klalien 
Verwendung derjelben. 

2. Xheilbeträge von den bezeichneten Fonds können von ber 
Geſammt⸗Akademie auf Borfchlag des Geldverwendimgd-Ausihuflel 
den einzelnen Klaffen überwiefen werden. Anträge auf Verwer— 
dung folder Fonds, über welche eine Klaffe felbftändig verfügen 
fann, werden innerhalb berjelben nad den im $. 49 enthaltenen 
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Beftimmungen behandelt. Die Klaffenbeihlüffe ſind in ſolchen 
Fallen enticheidend und werden der Gelammt » Alademie nur zur 
Kenntnidnahme und weiteren Beranlaffung mitgetheilt. 

Dringlide und nicht dringlide Anträge. 

3. Ueber Anträge, welche nicht als dringlich bezeichnet und an⸗ 
erfannt find, wird, um eine vergleichende DBeurtbeilung derjelben 
zu ermöglichen, in gewiſſen reglementariſch feſtgeſetzten Sitzungen 
abgeſtimmt; dabei And jedoch foldye, die nicht mindeftend vier 
Moden vorher- eingereicht worden find, von der Abftimmung aus» 
zuihließen. Die Enticheidung darüber, ob ein Antrag ald dringlich 
anzuerfennen fei, erfolgt in derfelben Weiſe wie die matertelle Ent- 
ſcheidung. 

VL Abſchnitt. 

Bon den reglementariſchen Beſtimmungen. 

8. 53. 

1. Ueber die Benupung der einzelnen Räumlichkeiten, welche 
der Akademie zur Verfügung ftehen (8. 3 und $. 19 Abi. 2) jollen 
reglementarijche Beitimmungen erlaffen werden, welche von dem 
Sefretariat zu entwerfen und von der Gefammt - Akademie feitzu. 
ftellen find. 

2. Bon den reglementarifhen Beftimmungen, deren Erlaß 
ihon in früheren Paragraphen vorgejehen ift, find Diejenigen, durch 
welche eine Anzahl von Stellen für ordentlihe Mitglieder ($. 7 
Abi. 1) und die ſämmtlichen Stellen für Torrefpondirende Mitglieder 
(8. 22 Abi. 2) einzelnen Fächern zugetheilt und nad) einer für Die 
Wahlen (8. 14 Abſ. 2) maßgebenden Reihenfolge geordnet werden, 
von den betreffenden Klaffen in ordentlihen Sigungen, zu denen 
befonderd eingeladen wird, feitzufeben und der Gefammt»Afademie 
mitzutheilen. 

3. Die übrigen in dieſen Statuten vorbehaltenen reglementa- 
riſchen Beſtimmungen, betreffend: 

1) die als Wohnorte ordentlicher Mitglieder mit Berlin gleich⸗ 
zuftellenden Orte ($. 6), 

2) die Snftruftion der Beamten ($. 31), 
3) dad Berfahren bei den Einladungen ($. 35), 
4) die öffentlihen Sipungen (F. 38 Abi. 2 und 4), 
5) die Ertbeilung von Preifen ($. 40), 
6) die Redaktion der Situngdberichte und Denkichriften (8.41), 
7) die Situngen, in denen die Mitglieder des Geldverwendungd- 

Ausfchuffes zu mählen find (8. 47 Abi. 2), und diejenigen, 
in denen über nicht dringliche Anträge auf Verwendung afa= 
demiſcher Fonds zu — Zwecken abzuftimmen 
iſt (F. 52 Abi. 3), 
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find von der Gefammt-Afademie in ordentlichen Sitzungen, zu denen 
befonderd eingeladen wird, feitzuftellen. Die unter 1, 2 und 5 auf- 
eführten reglementariichen Beltimmungen find dem vorgeordneten 

Minifterlum zur Beftätigung einzureichen. 

VI. Abſchnitt. 

Uebergangsbeftimmungen. 
g. 54. 

1. Sedem einzelnen der jegigen ordentlidhen Mitglieder bleibt 
auf Grund der biöherigen Statuten dad Recht vorbehalten, nad 
fünfundzwanzigjähriger Miigliedichaft gemäß $. 18 derfelben bie 
Befreiung von allen akademiſchen Verpflichtungen beanſpruchen und 
gemäß 3 8 jeinen Wohnfig außerhalb Berlin verlegen zu können, 
ohne daß dadurch jeine Eigenſchaft als ordentliches Mitglied und 
fein durch $. 22 der bisherigen Statuten begründeter Anſpruch auf 
das gewöhnliche akademiſche Gehalt aufgehoben wird. 

2. Bisher bereitd von der Akademie bewilligte befondere ala⸗ 
demiſche Gehalte, welche nicht zu den in F. 19 Abf. 2 aufgeführten 
vier befonderen Fachgehalten gehören, verbleiben den Inhabern, ſe 
lange diefelben ordentlihe Mitglieder der Afademie find. 

— — — — — 

Deß zu Urkund haben Wir dieſe Statuten höchſteigenhaͤndiz | 
vollzogen und mit Unjerm Königlichen Inſiegel bedruden laflen. 
So geſchehen und gegeben zu Berlin, den 28. März 1881. 

(L. S.) Wilhelm. 
gegz. von Puttlamer. 

141) Pretisertheilungen bet der Akademie der Künfe 
zu Berlin. 

(Eentrbt. pro 1881 Seite 172, pro 18850 Geite 428.) 

In der am 3. Auguft d. 3. ftattgehabten öffentlichen Sipunz 
des unterzeichneten Senates ift folgendes Ergehnis der im biefem 
Jahre von der Königlichen Akademie der Künfte ausgeſchriebenen 
Preisbewerbungen verkündet worden; 

1) Der von Seiner hochſeligen Majeftät, dem Könige Friedrid 
Wilhelm III. geftiftete, in diefem Jahre für das Fach der Bilt- 
bauerei beftimmte große akademiſche Staatspreis ift dem Bildhauer 
Carl Albert Bergmeier, aus Berlin gebürtig, zuerlannt wer: 
den. ine öffentliche Anerkennung wurde dem Bildhauer Ludwig 
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Klind aus Klein » Zeiögendorf bei Dirihau für die von ihm ge« 
fertigte Konkurrenzarbeit En, Theil. . 

2) Der Giacomo eperbeerihe Preis für Tonkünftler ohne 
Unterfhied des religiöſen Belenutnijfed ift dem Muſiker Engelbert 
Humperdint aud Kanten a./Rhein zuerlannt worden. 

3) Zur Bewerbung um den Preid der erften Michael Beerſchen 
Etiftung, nur für Belenner jüdiicher Religion und in dieſem Jahre 
für Bildhauer beftimmt, hatte fih Niemand gemeldet, während 

4) der Preid der zweiten Michael Beerichen Stiftung, in dieſem 
Jahre für Muſiker beftimmt, wegen Unzulänglichleit der von fünf 
Bewerbern eingereichten Arbeiten nicht zur Bertheilung kommen 
tonnte. 

Berlin, den 6. Auguft 1881. 

Der Senat der Königlihen Afademie der Künfte. 
Hitzig. 

Bekannutmachung. 

142) Vertretung des Herrn Miniſters der geiſtlichen 
x. Angelegenheiten im Kuratorium der Humboldt— 

Stiftung. 
(Centrbl. pro 1879 Seite 687 Nr. 180.) 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten Herr von 
Goßler hat dur Verfügung vom 16. Auguft d. 3. den Herrn 
Geheimen DbersRegterungd= und vortragenden Rath Dr. Göppert 
zu Seinem beftändigen Stellvertreter in dem Kuratorium ber Hum- 
boldt-Stiftung ernannt. ' 

143) Berihterftattung feitend der Regierungen an daß 
Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angele enbeiten bei 
Anträgen auf Niederlegung oder Beränderung von 

Stadtmauern ıc. 

Berlin, den 21. März 1881. 
Unter Bezugnahme auf die Eirkular-Refkripte vom 28. Auguft 

1857 und 5. November 1854 (Min. BI. für d. inn. Berw. für 
1857 ©. 144 und für 1855 ©. 2), fowie auf die dort erwähnte 
Ninifterial- Inftruftion vom 31. Oktober 1830, veranlaffe idy die 
Königliche Regierung, bei allen Anträgen auf Niederlegung oder 
eränderung von Stadtmauern, Thoren, Thürmen ıc. die Frage 

nad dem Werthe der betreffenden Bauwerke ald Kunft- oder hifto- 
tiiher Denkmäler bier zur Entſcheidung zu bringen, bevor dortſeits 
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in reffortmäßtger Weiſe über Angelegenheiten ber in Rede ftehenden 
Art verfügt wird. | 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
fänmtlide Königl. Regierungen. 

| 

Abſchrift theile ih Em. Ercellenz zur gefälligen Kenntniänabme 
ergebenft mit. | 

von Puttkamer. 
An 

die Königl. Herren Ober- Bräfibenten. 

U. IV. 634. 

11. Gymmaſial⸗ ze. Lebranftalten. 

144) Beihäftigung ungeprüfter Kandidaten an höhe: 
ren Schulen. Ä 

(Sentrbl. pro 1877 Seite 78; pro IB7H Geite 24.) 

Berlin, den 15. Suni 1881. 
Für die Beichäftigung ungeprüfter Kandidaten an hiübe: 

ren Schulen ift durd die SitkularsBerfügung vom 30. Dezem⸗ 
ber 1876, U. Il. 6320, das Erfordernid der vorher einzuholenten 
minifteriellen Genehmigung aufgehoben und an deffen Stelle die 
nachträglich einzureichende Nachweiſung der in jeder Provinz währen! 
eined Halbjahred vorgefommenen Fälle dieſer ausnahmsweiſen Rei!" 
tigung gejegt worden. Diefen Nachweiſungen ift durch die Girkalar- 
Verfügung vom 19. November 1877, U. II. 2691, eine beftimmt 
tabellariſche Form gegeben und es ift hierdurch ermöglicht worden, 
eine ungefähre Schapung darüber zu gewinnen, in welchem Maße ter 
Dedarf an Kehrfräften für die höheren Schulen noch nicht ordnune 
mäßig durch geprüfte Kandidaten gedeckt fein dürfte. Einige der baur!- 
ſächlichſten Ergebniffe auß der Zufammenfaffung der Nachweiſunge: 
während der lebten acht Semefter bringe ih zur Kenntnie ic 
Königliden Provinzial-Schulfollegien; weil in denfelben Direltirer 
für dad von diefen Behörden einzuhaltende Verfahren zu finden he? 

l, Zahl der thbatfäahlich bejhäftigten ungeprüfte 
Kandidaten: 
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Semefter. . . c. 

S. 1877 |52|10| 42 
W. 1877/78 | 7ı | 28 | 43 
S. 1878 | 64 | 24 | 40 
W. 1878/79 | 55 | 19 | 36 
S. 1879 |4ı| 9| 32 

W. 1880/81 | 32 | 9 | 23 

Die Rubrit a enthält die Zahl der ungeprüften Kandida⸗ 
ten, welche in dem betreffenden Semefter in ſämmtlichen Pro- 
vinzen beichäftigt morden find; die einzelnen Provinzial- Schul« 
tollegien werden durch Vergleichung ihrer |peziellen Nachweifungen 
erjehen, ob die auf ihre Provinz fallende Zahl den für diefelbe durch» 
Ihnittli zu erwartenden Antheil fonftant überjchreitet oder hinter 
demfelben zurücbleibt. — Durd die Rubrik b ift die Anzahl der» 
jenigen Kandidaten bezeichnet, welche während des betreffenden Ses 
mefterd die Lehramtsprüfung volljtändig abgelegt und beſtanden haben. 
Da die Beftimmung der Zeit für die Ablegung der mündlichen Prü- 
fung nicht in der Hand der Kandidaten liegt, jo hat der Aufichub der 
mündlihen Prüfung in das erſte Semeiter der Beſchäftigung eine 
minder enticheidende Bedeutung, und erft der in der Rubrik c bezeiche 
nete Ueberſchuß der Rubrik a ber die Rubrik b bezeichnet den Be- 
darf an ungeprüften Kandidaten im ftrengeren Einne. Aus diefer 
Rubrik läßt ſich eine allmählich eingetretene, aber erhebliche Minde- 
rung des Bedarfes mit binlängliher Sicherheit erfchließen. 

2. Hauptgebiete der Beihäftigung ungeprüfter 
Kandidaten. Bei einem heile der vor Ablegung der Prüfung 
beihäftigten Kandidaten zeigt die Mannigfaltigkeit ihrer Verwendung, 
dag nur der Bedarf an Zehrftunden überhaupt nicht durch ordnungßs 
mäßig geprüfte Lehrkräfte zu deden war; bei einem anderenXheile 
it aus ihrer audjchlieglichen oder vorzugsweilen Verwendung für 
ein beftimmted einzelnes Fach erfichtlid, daß eben für diejed Gebtet 
die geprüften gehrlräfte nicht audreichten. In der letzteren Hinſicht 
treten vornehmlich drei Gebiete hervor, der Religionsunterricht, der 
Unterriht in den modernen fremden Sprachen, der mathematiſch⸗ 
naturtundlidhe Unterricht, und die in diefer Beziehung während der 
pierjährigen Periode eingehender Beobachtung eingetretene Aenderung 
ericheint jedenfalls der Beachtung werth. 

Für die erften Semefter der bezeichneten Beobachtungszeit laßt 
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die Verwendung der ungeprüften Kandidaten mit Sicherheit auf 
einen Mangel an geprüften Lehrern für dad Fach der neueren frem- 
den Sprachen jchließen. Died Verhältnis hat ſich vollftändig geän- 
dert; unter den 32 Kandidaten, welde im Winterſemeſter 1880,R1 
ohne vorherige Ablegung der Prüfung beſchäftigt worden find, haben 
nur 3 Verwendung für Die neueren Sprachen gefunden, von denen 
einer die Prüfung während des Semefterd abgeſchloſſen und be: 
ftanden bat. 

Die gleiche Veränderung ift auf dem mathematiſch-naturkund⸗ 
lihen Unterrichte erfihtlih,; während zu Anfange der fraglichen 
Heriode auf diefem Gebiete in bervortretendem Maße ſich die Aus: 
hülfe durch ungeprüfte Kandidaten zeigte, find im legten Semefter 
nur 3 ungeprüfte Kandidaten für dasjelbe verwendet worden, ven 
denen 2 im Laufe des Semefterd felbft die Prüfung beftanden habın. 

Berbindet man mit diefen Daten die Sahreönachweilungen der 
eilenfhaftlihen Prüfungstommilftionen über die &rgebnifje ihrer 
Thätigleit und die Nachweifungen der Univerfitäten über die Ber- 
theilung der Studirenden der philofopbiihen Fakultät auf die ver- 
ſchiedenen Gebiete; zieht man ferner in Erwägung, daß die in deu 
legten zwei Jahrzehnten von ftädtilhen Behörden mit ſchatzbarer 
Opferwilligfeit, aber zugleich nicht felten mit weit gehender Zuver- 
fit betriebene Errichtung neuer höherer Lehranftalten oder Erhebung | 
beitehender Schulen in eine höhere Kategorie in Folge ber gemachten 
Erfahrungen und der von der Unterrichtöverwaltung in diejer Frage 
eingenommenen Haltung einer größeren Vorſicht Plag macht un 
fonady der aus der Errichtung neuer Lehranftalten ſich ergebente 
Mebrbedarf an Lehrkräften jehr abnehmen wird: fo läßt 6 als 
gefichert erachten, daß bei Ausgleich unter den einzelnen Provinzen 
der Unterricht in den neuen fremden Sprachen und der mathematild« 
Unterriht ſchon jetzt vollftändig durd geprüfte Lehrkräfte beftritten 
werden kann, und ed läßt ſich mit größter Wahrſcheinlichkeit ver- 
ausjehen, daß einem zeitweilen Mangel auf diefen Gebieten bereit 
in der nächſten Zeit ein erheblicher Ueberſchuß der geprüften Lehrkräfte 
über die Fälle ihrer Verwendbarkeit an öffentliyen Schulen folzen 
wird. Nicht mit gleiher Sicyerheit läßt ſich dasfelbe bereits für 
das Gebiet der Naturbeihreibung ausſprechen. 

Dagegen läpt fich für den Religionsunterricht nicht allein keine 
Abnahme tin der Verwendung ungeprüfter Kandidaten fonftatirer, 
fondern es ift erfichtli, daß der Mangel an geprüften Lehrkräften 
entweder noch in der Zunahme begriffen ift oder doch unveränter 
fortbefteht. Unter den 32 Kandidaten, welche im legten Semeſtet 
ohne Ablegung der Lehramtsprüfung beichäftigt worden find, it ie: 
14 unvertennbar die Ertheilung des NReligionsunterrichtes der An 
laß zu ihrer n eriwendung eweſen. Dieje auffallende, übrigens m 
den voraudgebenden dre Semeftern nahezu übereinftimmenne Zab 
verliert allerdings etwas von ihrer Bedeutung dadurch, daß unte« 
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den 14 für dad Lehramt noch nicht geprüften Kandidaten 8 durd) 
dad Beſtehen menigftend der eriten, zum Theil beider theologiſchen 
Prüfungen ihre wiſſenſchaftliche Befähigung für den fraglichen Uns 
terricht erwiefen hatten und 3 andere im Eaufe des Semefterd die 
Lehramtsprüfung beitanden haben. 

3. Die Beihäftigung ungeprüfter Kandidaten ift ald ein Aus» 
nahmefall zu betrachten, deffen Bewilligung nur durch Die unbedingte 
Nothwendigkeit zu rechtfertigen iftz durch Bewilligung der Ausnahme 
werden kaufig nicht nur die Lehranſtalten, jondern die betreffenden 
Kindidaten felbft benachtheiligt. Aus den im vorftehenden ange- 
führten Thatiachen ergiebt fi, daß für die übrigen Yehrgegenftände 
außer dem Religiondunterrichte ein die Ausnahme rechtfertigender 
Notbftand im allgemeinen, das heißt bei hergefitelltem Audgleiche 
unter den verichiedenen Provinzen, nicht vorhanden ift. Das König» 
lihe Provinzial-Schulfollegium wolle daher, wenn in einem einzelnen 
file für das zu beftreitende Unterrichtöbedürfnid fih in Seinem 
Bereiche eine geprüfte Lehrkraft nicht findet, nicht unterlaffen, an 
andere Provinzial-Schultollegien — bezw. Prüfungskommiſſionen — 
deshalb Anfrage zu richten; das Unterlaffen einer derartigen Anfrage 
kann felbft zu einer Unbilligkeit gegen die etwa anderwärtd Verwen⸗ 
dung fuchenden geprüften Kandidaten werben. Auf diefem Wege 
wird im der Megel der Anlaß zur Verwendung ungeprüfter Kandi— 
daten befeitigt werden. Uebrigend wird dad Provinzial-Schulfolle: 
gium einen erheblichen Unterichied zwifchen den Fällen machen, daß 
Kandidaten die fchriftlichen Prüfungsdarbeiten bereitö abgegeben haben 
und daß felbit died noch nicht geicheben ift; in den Fällen der erfteren 
Art unterliegt offenbar die Beichäftigung ungeprüfter Kandidaten 
viel geringeren Bedenken als in den Fällen der lehteren Art. 

Für den Religionsunterricht wird ed vorausſichtlich in der näch— 
ten Zeit noch niht möglich fein, den Unterrichtöbedarf fofort in 
jedem &rledigungdfalle durch Lehrkräfte zu deden, welde ihre Be» 
fäbigung durdy die betreffende Lehramtsprüfung nachgewieſen haben. 
Ih bart vorausſetzen, daß das Königliche Provinzial-Schultollegium 
in Würdigung der hohen Bedeutung des fraglichen Unterrichtes in 
jedem derartigen Notbfalle über die wiſſenſchaftliche Vorbereitung 
des in Erwägung kommenden Manned und über feine perjönliche 
Befähigung zur Ertheilung des Unterrichted die forfältigften Er: 
mittelungen anftellen wird. 

4. Die Sirkular-Verfügungen vom 30. Dezember 1876 U.II. 
6320. und vom 19. Rovember 1877 U. II. 2691. bletben in Geltung 
und ich fehe der regelmäßigen Berichterftattung auch fernerhin entgegen. 

Der Minifter der geiftlihen ac. Angelegenheiten. 
An von Puttlamer. 

ſammtliche Königl. Provinzial-Schuftollegien. 

U. IL 1502, 
m 
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145) Berpflihtung eines vor definitiver Anftellung in 
den Sheftand getretenen Kandidaten des höheren Lehrp 
amtes, nach derjelben feine Ehefrau für den Fall 

ſeines Todes ſicher zu ftellen. 

Berlin, den 17. Mai 1881. 
Es ift in neuerer Zeit wieberholt vorgefommen, daß Kanti- 

daten des höheren Lehramtes, welche vor ihrer etatsmäßigen An- 
ftellung fich verheirathet hatten, nach erfolgter definitiver Beſtallunz 
ed verfäumt haben, ihre Ehegattinnen bei der Allgemeinen Wittwen⸗ 
Berpflegungsanftalt nachträglich einzukaufen. Dieſe Verſäumnis bat 
in zweien unlängft zu meiner Kenntnis gelangten Fällen die betrü⸗ 
bende Folge gebabt, daß nad dem Tode der betreffenden Lehrer die 
binterlaffenen Wittwen derfelben ohne jegliche Verforgung und lediz- 
(ih auf Gnadenunterftügungen angewielen blieben. 

Um derartigen dad Anſehen ded höheren Lebrerftanded und tie 
Snterefjen feiner Angehörigen ſchwer ſchädigenden Vorkommniſſen 
für die Zukunft möglichit vorzubeugen, veranlaffe ich das Königlihe 
Provinzial: Schulfollegium, In jedem einzelnen alle, im welden 
ein vor feiner etatsmäßigen Anftellung in den Eheſtand getretener 
Lehrer einer böberen Schule in ein definitived Lehramt beruin 
werden fol, Sich darüber zu vergewiffern, ob und in welcher Kerm 
derfelbe feine Chegattin für den Kal feined Todes gefichert bat. 
Iſt daß leptere nicht geichehen, fo wolle das Königlihe Provinzis' 
Schulkollegium, unter Beachtung der Beftimmung der Allerhöditer 
Kabinets-Ordre vom 21. Oktober 1863 *) (Wieſe 2. u. G.II. 
S. 318), in geeigneter Weile darauf binmirken, daß der Betheilizte 
bad Verſäumte in einer den konkreten Berhältniffen angemeſſenen 

. Reife nachhole. N 
Sollte wider Erwarten ein Lehrer ſich weigern, dieſer Pflid: 

eined guten Samilienvaterd zu genügen, fo tft aud in dem Fäller 
der Ernennung oder der Beftättaung weldye nach der Cirkular⸗Ver 
fügung vom 2. Sanuar 1863 *) (Wiefe V. u. ©. IL ©. 16: 
dem Königlien Provinzia-Schultollegium überlaffen find, in 3u- 
funft unter eingehender Darlegung der in Betracht kommenden Tr: 
ante vorher an mid) zu berichten und meine Enticheidung cin: 
zubolen. 

*) abgebrudt im Erntrbl der Unt Berm. pro 1864 Seite 130. — Tier 
Allerbochſte Ordre beſtimmt, daß diejenigen Beamten, welche nach ben betr: 
ben allgemeinen Verordnungen bei ihrer Verheirathung nicht verpflichtet mare: 
der Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anftalt beigutreten, fpäter zur naht: 
lihen Berfiherung einer Wittwenpenfion für ihre Ehefrauen nicht geprurer 
werben follen. 

“*, abgedrudt im Gentrbl, db. Unt. Berw. pro 1863 Geite 12. 
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Vorſtehenden Erlaß wolle das Koͤnigliche Provinzial⸗Schulkol⸗ 
legium ſämmtlichen Ihm unterſtellten Lehrer-⸗Kollegien zur Kenntnis 
und Nachachtung zugehen laſſen. 

Der Minifter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien. 

G. III. 1325. U. I. 

146) Berjiherung der Sammlungen und Bibliothefen 
höherer ſtaatlicher Unterrihtsanttalten gegen Feuers— 

gefahr. 

(cfr. Eentrbl. pro 1872 Seite 208; pro 1879 Seite 570.) 

Berlin, den 21. Zunt 1881. 
Nachdem id im Einverftändniffe mit dem Herrn Finanz-Mi- 

nifter dahin Enticheidung getroffen habe, daß die Sammlungen und 
Libliothefen höherer ftaatlicher Unterrichtöanftalten gegen Feuerd- 
gefahr zu verfichern find, veranlaffe ich die Königlichen Provinzial- 
Schulfollegien, zu erörtern, bei welchen Anftalten die biöher nicht 
beftehende Verfiherung fraglidher Art ſich empfiehlt, und diefe Ver: 
iiherung herbeizuführen, fofern die Anftaltöfaffen die Mittel dazu 
unzweifelhaft befigen. Zur Vermeidung unnöthigen Aufwandes ıft 
die Verficherung eined Affeftiondwertbed bei jeltenen Büchern und 
Handihriften zu vermeiden. Diefelben {nd entweder in der Ber: 
fiherung8- Police ausdrücklich ald von der Verfiherung ausgeſchloſſen 
su bezeichnen oder bejonderd zu einem nicht übermäßigen Betrage 
aufzufubren. 

Ueber dad Refultat ift binnen Jahresfriſt zu berichten. 
Die in den Etats etwa enthaltenen Vermerke wegen fünftiger 

Surbgangftelung der Berficherungdbeiträge werden hierdurch auf: 
gehoben. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie ſämmtlichen Königl. Provinzial: Schullollegien. 

G. m. 1957. U, UI. 

147) Rechtzeitige Anmeldung etwaiger Deftcitd der 
ftaatlidhen höheren Unterrihtöanftalten bei dem 

Minifterium. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 580 Nr. 113.) 

Berlin, den 13. Juli 1881. 
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 6. April v. J. 

(U. II. 5126) made ich das Koͤnigliche Provinzial Schultollegium 
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wiederholt darauf aufmerliam, dat die Dedung etwaiger Defkits 
bei den Staatlichen höheren Unterrichtd- Anftalten vor Abſchluß det 
betreffenden Rechnungsjahres bei mir in Antrag zu bringen ift, und 
empfehle dem Königlichen Provinzial Schulfollegium dringend dafür 
zu jorgen, daß jene Beftimmung für die Folge beadytet wird. 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Breift 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial ⸗Schullollegien. 

U. II. 6657. U. III. b. 

148) Raten, in welchen die Beſoldungen der Pedellen 
an den unter ſtaatlicher Verwaltung ſtehenden höheren 
Unterrichtsanſtalten zu zahlen find; Deckung der Ber: 

tretungsloften während des Gnadenquartals. 
(Eentrbl. pro 1881 Seite 287.) 

Berlin, den 13. Juni 1881. 
Auf den Bericht vom 31. v. M. erwidere ich dem Koöniglichen 

Provinzial: Schulfollegium, daß die Befoldungen der Pedellen un 
den unter ftaatlicher Verwaltung ftehenden höheren Unterriätän 
ftalten, ſoweit jene eine etatömäßige Stellung innehaben, vom 1. April 
d. 3. ab in vierteljährlichen Raten praenumerando zu zahlen, die 
Koften der Vertretung der Pedellenftellen aber während des Gnaden— 
quartale aus dem Zitel „Snögemein“ der betreffenden Anftalten zu 
deden find. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift Hiervon erhält das Königliche Provinztal- Schullel« 
gium zur Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
“ Im Auftrage: Greiff. 

ſämmtliche übrige Königl. Brovinzial-Schuflollegien. 

U. I. 1565. G. III, 

2. 
Berlin, den 30, Juli 18. 

Auf den Bericht vom 9. d. M. erwidere ich dem Kiniglide 
Provinzial- Echulfollegium, daß nad den Motiven zu $. I um: 
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des Geſetz⸗ Entwurfed, betreffend die Zahlung der Beamtengebalte 
und Beitimmungen über das Gnadenquartal (Drudjahen Nr. 66 . 
ded Haufed der Abgeordneten) der $. 1 dieſes Geſetzes auch bei 
denjenigen etatsmäßigen Beamten Anwendung findet, welde nur 
auf Kündigung oder Widerruf angeftellt find. Das Cirkular- Re- 
ifript vom 13. v. M. — U. II 1564 G. III — ift daher aud 
bezüglich der etatömäßigen Pedelle oder Schuldiener höherer Lehr: 
anftalten maßgebend, aud wenn die Kündigungäfrift auf einen 
geringeren ald dreimonatlihen Zeitraum ausgedehnt ift. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

An 
das Königl. Provinzial-Schuflollegium zu N. 

U. 11. 1976. 

149) Teftamentarifhe Beftimmungen für die Kotthaus— 
Ihe Studienftiftung zu Börde. 

Berlin, den 13. Auguft 1881. 
Der im Mai v. 3. ge Köln verftorbene Rentier Carl Hein 

ih Kottbaus bat der Dauerhaft Dberbauer in der Gemeinde 
Börde, Kreiſes Hagen, einen Theil feined Vermögend zu einer 
Etudienftiftung mit der teftamentariichen Verordnung zugewendet, 
dab aus der Jahresrente folgende Stipendien gezahlt werden follen: 

1) „ine Portion von Bierhundert Thalern jährlich für einen 
jungen Dann, weldyer da8 Gemwerbeinftitut oder die höhere 
Bürgerihule in Berlin, oder eine höhere polytechnifche 
Schule ded In⸗ und Auslandes beſuchen und fih dort für 
irgend ein techniſches Fach ausbilden will.“ 

2) „Drei Portionen von je Einhundert Thalern jährlid) für 
drei Schüler, welche irgend eine vom Staate oder einer Ge- 
meinde dedjenigen Staatöverbanded, zu welchem die Bauer: 
haft Dberbauer gehört oder gebören wird, errichtete Ge— 
werbefchule oder-Aderbaufchule bejuchen wollen. Es tft dabei 
gleichviel, ob die Gewerbefchule für die allgemeine Ausbildung 
der Schüler wie die Gewerbejchulen ded Staated errichtet 
find, oder ob diefelben nur die technifche Ausbildung in einem 
beftimmten Gewerbe wie z.B. die Webeihule in Mülheim 
a./Rhein oder die Muſterzeichenſchule in Berlin bezwecken.“ 
„Sechs Portionen von je Fünfzig Thalern jährlich für 
ſechs Schüler jährlich, welche die höheren Klaſſen der Schule 
in Börde, oder eine andere höhere Bürgerſchule, gieichoiet 
ob dritter, zweiter oder erfter Klaffe, ded Staated bejuchen, 
zu weldem die Dberbauer gehört.” 

„Berechtigt zu dem Genuffe diefer Stipendien find zu: 

36 

3 
Ns 

1881, 



44 
nächſt Diejenigen jungen Leute, welche in der Oberbauer 
von dort wohnenden Eltern geboren werden, einer Unter: 
ftügung bedürftig und derjelben durch Talent und Fleiß 
würdig find.“ | 

„Sn Ermangelung junger Leute aus der Dberbauer 
gebt das Anrecht auf foldye über, welde in der Gemeinde 
Börde geboren werden, einer Unterftügung bebürftig und 
derjelben auch durch Zalent und Fleiß würdig find.“ 

Indem id dieſe tejtamentarifhen Beſtimmungen hiermit zu 
öffentlicher Kenntnis bringe, bemerke ich, daß Mefleftirende ihre Ge— 
fuhe an das Kuratorium der Kotthaus'ſchen Studienftiftung in 
Börde zu richten haben. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lu canus. 

Belanntmachung. 
U. V. 1612. U. I. 

IV. Seminare, zc., Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältniffe. 

150) Befähigungdzeugnifie für Zöglinge der Anftalten 
zu Droyßig. 

(Centrbl. pro 1850 Seite 652 Nr. 138.) 

Berlin, den 6. Dftober 1881. 
Dei den im Monate Juli d. 3. abgebaltenen Entlaffungeeri- 

fungen an dem Gouvernanten-Inftitute und dem Lehrerinnen⸗Seminat 
zu Droyßig haben das Zeugnis der Befähigung erlangt: | 

I. für das Lehramt an höheren Mädchenſchulen: 

1) Margarethe Brand zu Droyßig bei Zeig, 
2) Margarethe Brandt zu Kyrip i. d. Oftpriegnig, 
3) Eliſabeth Engels zu Mülheim a. / Ruhr, Kreid Duidburz, 
4) Martha Saft zu Guben, 
5) Eliſabeth Släfer zu Krotoſchin, 
6) Gertrud Gö ie zu Hohenwalde, Kreid Landöberg a. / W., 
7) Margarethe Grapow aus Stralſund, jeßt zu Ria 
8) Juliane Harms zu Leer, Landdroſteibezirk Aurich, 
9) Anna Hartert zu Marburg, 

10) Eliſabeth Heffe zu Naumburg a. d. S., 
11) Eliſabeth Ktep zu Kyrig i. d. Oftpriegnig, 
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12) Minna Kriginger zu Droyßig bei Zeig, 
13) Emilie Kuhns iu Halle a. d. S., 
14) Martha Lichtenberg zu Vinzelberg, Kreid Stendal, 
15) Margarethe Linke zu Zinna bei Torgau, 
16) Marie Loofe zu Krotofchin, 
17) Klara von Lumm zu Münden-Glabbady, 
18) Emilie Oppermann zu Dortmund, 
19) Marie Richter zu Alt-Rüdnig, Kreis Königäberg i. d. Neumarf, 
20) Sophie Seyferth zu Prenzlau, 
21) Anna Tugend zu Berlin, und 
22) Ida Bette zu Varenholz im Fürftentbum Lippe-Detmold; 

II. für das Lehramt an Volksſchulen: 
1) Elifabetb Abicht zu Schönwald, Kreid Kreuzburg, 
2) Mathilde Beder zu Ober:Holpe, Kreid Waldbröl, 
3) Klara Burkhardt zu Guben, 
4) Marie Cramer zu Freiburg a,/U., Kreid Querfurt, 
5) Lina Döhner aus Weſtig bei Iſerlohn, jet zu Wettin im 

Saalkreiſe, 
6) Lucie Elsner zu Berlin, 
7) Anna Sürgenfen zu Habderdleben, 
8) Eliſabeth Jürgenſen dafelbit, 
9), Ida Kallenberg zu Merfeburg, 
10) Zohanna Kieneter zu Lengerich, Kreid Tecklenburg, 
11) Martha von Kuleſza zu Kulowen, Kreis Oletzko, 
12) Marie Kuſche zu Schweibnig, 
13) Johanna Lange zu Belgard, Reg. Bez. Köblin, 
14) Elife Nagler zu Seelow, Kreid Lebus, 
15) Martha Neumann zu Krotoſchin, 
16) Amalie Reinshagen zu Füterbod, 
17) Mathilde Remmy zu Simmenau, Kreid Kreuzburg, 
18) Emma Scharnberit zu Selle, Yanddrofteibezirt Lüneburg, 
19) Augufte Shaun zu Zt. Wendel, 
20) Marie Schmidt zu Zörbig, Kreid Bitterfeld, und 
21) Elfriede Schneider aus Unna, Kreid Hamm, jet zu Elfter- 

werda, Kreis Liebenwerda. 

Der Seminar» Direftor Kripinger zu Droykig bei Zeig tft 
bereit, über die Befähigung dieſer Kandidatinnen für beftimmte 
Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienfte nähere Auskunft 
zu geben. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. 

U. III. 2345. 
— FF — 

36* 
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151) Befähigungsgeugniffe aus der Prüfung für Bor: 

t ſteher von Taubſtummenanſtalten. 

(Centrbil. pro 1880 Seite 649 Nr. 136.) 

Berlin, den 30. September 1881. 
In der zu Berlin am 19. und 20. Auguft d. J. abgehaltenen 

Prüfung für Vorfteher von Zaubftummenanftalten haben 
Paul, Vorſteher und Lehrer an der ftädtiihen Zaubftummen- 

ſchule zu Straßburg i. / Elſ., 
Sawalliſch, Lehrer an der provinzialſtändiſchen Zaubftummen 

anftalt zu Emden, und 
Schlott, Lehrer an der Taubftummenanftalt zu Braunſchweig 

dad Zeugnid der Befähigung zur Leitung einer Zaubftummenanftalt 
erlangt. 

Der Mirifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadung. 

U. III a. 16678. 
— — — ——— — — 

152) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im 
Herbſte 1881. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 225 Nr. 38.) 

Berlin, den 26. September 1881. 
Für die TZurnlehrerinnen-Prüfung, welche in Gemäßheit des Regler 

mente vom 21. Auguft 1875 (Centralbl. f. d. Unt. Berw. ©. 591) 
im Herbfte 1881 zu Berlin abzuhalten ift, babe ih Termin auf 
Diendtag den 15. November d. 3. und folgende Zage anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
find bei der vorgejegten Dienftbehörde fpäteftens 5 Wochen, Mel: 
dungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir fpäteftend 3 
Moden vor dem Prüfungstermine anzubringen. 

Bei dem Eintritte in die Prüfung ift eine Prüfungdgebüht 
von 6 Mark zu entrichten. 

Die Königliche Regierung ꝛc. veranlaffe ich, diefe Anordnungen 
im dortigen Verwaltungsbezirke in geeigneter Weiſe zur öffentlichen 
Kenntnid zu bringen und dort eingehende Meldungen mit gutadt- 
licher Aeußerung Ipäteftend bi8 zum 24. k. M. einzureichen 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfiflorien 

in der Provinz Sannover und den Köngl. Ober- 
Kirchenrath zu Nordhorn. 
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Abjchrift erhält das Königliche Provinziale Schulfollegium zur 
Nachricht und gleihmäßigen Beachtung. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

Der Meldung ſind beizufügen: 
1) ein Lebenslauf, 
2) ein Geburtsſchein, 
3) ein Zeugnis über normale Körperbeſchaffenheit und guten ' 

Gejundheitözuftand, audgeftellt von einem zur Führung eined 
Dienftliegeld berechtigten Arzte, 

4) ein Zeugnis über die erlangte Schul» bezw. Lehrerinnen- 
ildung, 

5) ein Zeugnid über die erworbene turneriſche Ausbildung und 
bei Lehrerinnen aud über ihre biöherige Wirkjamteit, 

6) von denjenigen Bewerberinnen, welche nicht die Befähigung 
zur Ertheilung von Schulunterricht nacdhweifen, ein amtliches 
Führungszeugnis. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Bekanntmachung. 

U. III. b. 7225. 
— — — — — —— — 

153) Zürforge der in andere Stellungen des Lehrer— 
ſtandes übergehenden Elementarlehrer für ihre der- 

einftigen Wittwen. 

Berlin, den 16. Juni 1881. 
Rah Analogie der in der Birfular-Berfügung vom 17. v. M. 

- G. 111. 1325. — *) getroffenen Beftimmungen wolle dad König- 
lie Provinziale Schultollegium aud diejenigen Fälle behandeln, in 
welhen Elementarlehrer zu anderen Stellungen des Lehrerſtandes 
dr zu dem Amte eined Seminarlebrerd, wenn aud nur provi⸗ 
oriih, berufen werden. In allen foldhen Zällen ift ſtets auf Die 
Fürforge der Lehrer für ihre dereinftigen Wittwen zu halten; befon» 
derö ift darauf Bedacht zu nehmen, dab die der Regel nach bereitd 
erworbene Mitgliedihaft bei den Elementarlehrer-Wittwen- und 
Baifenfaffen in irgend weldyer Form fo lange erhalten bleibt, bie 
etwa der betreffende Lehrer in anderer und umfaffenderer Weife fir 
leine hinterlaffene Familie Fürſorge getroffen hat. Die Statuten der 
beregten Kaſſen geftatten faft ausnahmslos bei der in Rede ftehen- 
den Boransfegung die Fortfegung der Mitgliedihaft bei den Kaffen 

2) abgedrudt in biefem Hefte bes Kentralblattes Seite 540 Nr. 145. 
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al8 einer perjönlidhen, und wird das Königliche Provinzial» Schul: 
follegium mit den die legteren verwaltenden Behörden in den geeigne: 
ten Fällen in’d Benehmen zu treten haben. Die Königlichen Regie: 
‚rungen haben Abſchrift dieſes Erlaſſes erhalten. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien. 

— — — — 

Abſchrift hiervon erhält die Königliche Regierung ꝛc. unter 
Hinweiſung auf die im nächſten Hefte des Central⸗-Blattes für die ge: 

ſammte Unterrichtd-Berwaltung erjcheinende CirkularsBerfügung vom 
17. v. M. — G. III. 1325. — zur Kenntnisnahme und Beadhtung. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
lämmtliche Königl. Regierungen und bie Konigl. 

Konfiftorien in der Brovins Hannover. 

G. I. 1899. U. U. on. IH. 

154) Beredhtigung der proviſoriſch angeftellten Lehrer 
auf die Mitgliedfhaft bei den Lehrer» Wittmen- x. 

Kaſſen. 

| Berlin, den 4. Mai 1881. 
Auf den Beriht vom 21. v. M., betreffend die Wittwen- unt 

Waiſenkaſſe für Clementarlehrer, erfläre ich mich damit einverftan: 
den, daß die proviſoriſch angeftellten Lehrer auch fernerhin als öffent: 
liche Lehrer angefehen und zu dem Anſpruche auf den durch dad Gele 
vom 24. Februar er. (Gefeg-Sammlung Seite 41) normirten neuen 
Penfiondiag von 250 Mark verftattet werden. Dagegen haben die 
jelben bei ihrer erften Verheirathung dasſelbe Antrittögeld wie die 
andern Kafjenmitglieder bei der definitiven Anftellung, aljo im Mini- 
Hr 24 Mark, ingleihem auch die Gehaltöverbeflerungägelder zu 
ablen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

a 
bie Rönigl. Regierung zu N. 

G. nI. 1333. 

155) Hinweiſung der Lehramtsbewerberinnen auf die 
deutfche Lehrerinnen-Penftond-Anftalt. 

(Sentrbf. pro 1878 Seite 241 Nr. 91.) 

Berlin, den 17. Juni 1881. 
Unter Beziehung auf die irbular» Verfügung vom 8. April 

18738 — U. Ill. 8057. —, welde hierdurch in Erinnerung gebraß! 
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wird, erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium anbet dreißig 
Sremplare der Statuten der deutichen Lehrerinnen Penftond-Anftalt 
mit dem DBemerfen, dab weitere Exemplare diefer Statuten von 
dem geihäftöführenden Ausſchuß der Anftalt gern zur Berfügung 
geftelt werden. Bezüglihe Anträge find an den Wirklichen Ges 
beimen Dber- Regierungd= Rath und Minifterial- Direltor Herrn 
Greiff bier, W. Behrenftraße 72 zu richten. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königl. Brovinzial-Schullollegien. 

U. III. a. 14126. 

Kiel. 

8.1. 
Mit Genehmigung ded Herrn Minifterd der geiftlichen, Unter- 

rihtd- und Medizinal » Angelegenheiten — Erlaß vom 13. Sanuar 
1881 sub 19899 U. III. a. — findet bis auf weiteres zu Kiel um 
Ditern jedes Jahres eine ftaatlihe Prüfung für Handarbeitölehrerin- 
nen ftatt. Der Prüfungstermin wird von und alljährlich durch das 
Regierungs-Amtöblatt befannt gemacht werden. 

8. 2. 
Die Prüfungstommiiftion beſteht aus unferem Kommilfarius 

und zwei von dem Herrn Oberpräfidenten auf unjern Vorſchlag zu 
ernennenden Mitgliedern (zur Zeit aus dem Regierungd- und Schul: 
tb D. Schneider, dem Direktor der höheren Mädchenſchule 
in Kiel, Plümer, und der Vorfteherin der Frauengewerbeſchule in 
Kiel, Friedrichs). 

8. 3. 

Zur Prüfung werden zugelaffen: 
l. Bewerberinnen, weldye bereitd die Lehrerinnenprüfung beitanden 

haben 
2. fonftige Bewerberinnen, weldye dad 18. Lebensjahr vollendet 

haben und eine audreihende Schulbildung nachzuweiſen im 
Stande find. 

156) Ordnung für die Handarbeitslehrerinnen- Prüfung 
zu 

S. 4. 
Die Anmeldung muß fpäteltend vier Wochen vor dem Prüfungd- 

termine bet und angebradyt werden. 
Die bereitd geprüften Lehrerinnen haben nur ihr Prüfungs- 
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zeugnid und ein amtliches Zeugnis über ihre biöherige Thätigleit 
als Lehrerin einzureihen; die übrigen Bewerberinnen aber haben 
beizubringen: 

1. den Geburtöfdein, 
2. einen felbftverfertigten Lebenslauf, auf deffen Zitelblatte ter 

vollitändige Name, der Geburtdort, der Wohnort und die Kon: 
feifion der Bewerberin anzugeben ift, 

. ein amtliches Führungdzeugnid und 
SER) 

Arzte ausgeftellted Atteft über den Geſundheitszuſtand. 

85. 
Bei Bewerberinnen, meldye eine Lehrerinnenprüfung noch nicht 

beftanden haben, ift zunädft der Standpunkt ihrer allgemeinen 
Bildung zu ermitteln. Zu dem Ende haben fie 1) in zwei Stun: 

. ein Zeugnid über die erworbene Schul: und jonftige Ausbildung, 

. ein von einem zur Führung eined Dienftfiegeld berechtigten 

den eine Beine fchriftlihe Ausarbeitung unter Klaujur über ein 
Thema anzufertigen, bei weldem der Stoff ten Eraminandinnen 
feinerlet Schwierigfeiten bereitet. Sie haben 2) in einer mündliden 
Prüfung ihre Bekanntſchaft mit den allgemeinen Grundiägen der 

NPädagogik und der Schuldidciplin darzuthun. 

8. 6. 
Für die eigentlihe Fachprüfung merden folgende Anter- 

derungen geftellt: 

1. Jede Eraminandin hat bei ihrer perfünlihen Meldung eine Hikl: 
arbeit, ein Paar Strümpfe, ein Zeichentuch, ein Stidtud, ein 
Frauenhemd und ein Manndhemd vorzulegen und al& jelbftge 
fertigt zu bezeugen. 

2. Sie bat in der Prüfung eine ihr vorzulegende Arbeit aus dem 
Gebiete des Nähens, des Stopfend oder des Flidend in der 
Zeit von einer Stunde audzuführen. 

3. Sie hat Belanntihaft mit der Handhabung der Doppelfteppftih: 
Nähmaſchine nachzuweiſen. 

4. Sie bat in der mündlichen Prüfung ihre Bekanntſchaft mit der 
Methodik des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten darzuthun. 

5. Sie bat eine Probelektion in einer Maädchenſchulklaſſe über in 
beftimmtes Handa. beitsthema abzuhalten. 

8.7. 

Jede Bewerberin bat eine Prüfungdgebühr von 6 Marl zu 
entrichten. 5.8 

Die Bewerberinnen , weldye die Prüfung beitanden haben, ei— 
halten ein Zeugnis, weldyes unter Umftänden auf die Befähigun; 
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zur Eribeilung von Handarbeitdunterriht an Volksſchulen beſchränkt 
werden kann. 

Schleswig, den 31. Sanuar 1881. 

Königliche Provinzial-Schulfollegium. 

— — — 

V. Volksſchulweſen. 

157) Snftruftion für die Schulinſpektoren und Schul— 
tommiffionen der Kirchſpiele Ballum, Dabler, Döftrup, 
Emmerleff, Medolden, Mögeltondern, Randrup, 

Wiesby, St. Kaurentii auf Föhr und der Inſeln 
Amrum und Romö. 

Auf Grund der Allerhöchſten Verordnung vom 13. Mai 1867 
(Sejep- Sammlung S. 667), durch welche der Herr Minifter der 
geiftlihen, Unterrichts und Medizinal» Angelegenheiten ermächtigt 
worden tft, die Lehrpläne für Schulen jeded Grades feitzuftellen, 
find wir von dem genannten Herrn Minifter beauftragt worden, in 
den Schulen der vorbezeicdhneten, ganz oder theilmeife unter däniſcher 
Schulgeſetzgebung ftehenden Kirdhipiele die in den übrigen Volfd- 
\hulen des Kreiſes Tondern geltenden Lehre und Lektionspläne ein- 
zuführen, welche nady Vorſchrift der allgemeinen Beltimmungen für 
die Preußiſche Volksſchule vom 15. Dftober 1872 und der Inſtruk⸗ 
tion für die Ertheilung des deutjchen Unterrichts in den Nordichles- 
wigihen Volksſchulen vom 9. März 1878 ausgearbeitet find. 

Indem wir demgemäß hierdurch beftimmen, daß die gedachten 
Lehr⸗ und Lektionspläne, welche demnädft den Schulbebörden werden 
jugeftellt werden, in allen Schulen der genannten Kirdyipiele vom Be⸗ 
zinne des nächſten Winterhalbjahre8 an dem Unterrichte zu Grunde 
gelegt werden jollen, verfügen wir zugleich, da es zur Durchführung 
diejer Lehrpläne einer Aenderung des biöherigen, auf den Beftimmunger 
der Däniſchen Landſchulordnung vom 29. Juli 1814 Kap. II. und 
Kap. III. 8. 24 über die Vertheilung der Kinder in den Schulen 
und die Unterrichtözeit, ſowie des Däniſchen Schulgejeged vom 
2. Mai 1855 $. 2 über den Sommer-Schulbeſuch beruhenden Un- 
terrichtöbetriebed bedarf, in Folge der und ertheilten Ermächtigung 
von demjelben Zeitpunfte an Kolgendes: 

1) Alle Kinder im fchulpflichtigen Alter haben bis zu ihrer Kon- 
firmation beziehungsweiſe ihrer Entlaffung aus der Schule gleich 
ww; während der angeordneten Unterrichtöftunden die öffentliche 
Sollöichule zu befuchen, fofern nidyt nachweislich anderweitig für 
ihren Unterricht ausreichend gejorgt ift. 
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2) Die Schulkinder werden nah Maßgabe der Allgemeinen 
Beftimmungen vom 15. Dftober 1872 in drei Unterrichteftufen ge- 
theilt und in Gemäßheit der angeordneten Lehrpläne unterrichtet. 

3) Das Schuljahr beginnt wie biöher am 1. Mai und die 
Sommerſchule umfaßt die Monate vom 1. Mai bis zum 1. Ne- 
Dee. die Winterjchule die Monate vom 1. November bis zum 
1. Mat. 

4) Für die Ertheilung von Dispenſationen vom Schulbeſuche, 
indbefondere vom Beſuche der Sommerſchule ift der Regierunge: 
Erlaß vom 5. Zanuar 1871 (Amtsblatt 1871 ©. 8) mit der durch 
Belanntmahung vom 22. Januar 1880 (Amtsblatt S. 25) ver: 
Öffentlichten veränderten Beitimmung über dad Dispenfationd - Alter 
und für den Schulbeſuch der in Dienft oder Arbeit genommenen 
ſchulpflichtigen Kinder Die PolizeisBerordnung vom 5. Fanuar 1871 
(Amtsblatt ©. 9) maßgebend. 

Die Beftimmungen der Däniſchen Schulgefepgebung über Be— 
ginn und Dauer der Schulpflicht bleiben für die obengenannten 
Diftrikte unverändert. 

Scledwig, den 29. Juni 1881. 

Köntglihe Regierung. 

158) Ueberſicht über die Zahl der bei dem Landheere unt: 
der Marine in dem Grjapjahre 1880/81 eingeftellten Preusi 

ſchen Mannfhaften mit Bezug aufihre Schulbildung 

(Centrbl. pro 1880 Seite 668 Nr. 151.) 

Zahl ber eingeftellten Mannſchaften 

& Regierungs- mit Schulbildun | Ye > ı 8 Eir- 

3 | Dei (Bonbhersel en Jegur| MB [au 
> . bei der aiht dent- zufam- DU u E Provinz. Marine. a Mara Det men. [bifbung haupt. | pro it 

Hl . 2. ‚ 3894 276 | 4170 
1. | Königsberg {| Do | 33 | 13 | 185 14 109 

Sunme 51 974 5079 200 6 — 
n. £ 2393 | 323 | arıs |! 95! 20 

2.| Gumbinnen .{ | | sl 16 | 9 | 81 105 | | 
Summe 217 | 332 ı 23 I We | — 

..8. 6026 58 | 6609 | so | ro I -- 
L Dfiyrenfen . | vl 5 ale al ul 

Summe | | u 612 | e801 | 523 | 7414 | 1 



Zahl ber eingeftellten Mannſchaften & Eingeftelti__ 
>= | Regierunge- In. bei dem] mit Schulbildung | 
H Bezirk, Landheer. · — — —  — ohne | ggers 

E | Beoving. jb. dei derf zanfgen mige deut, aufam- Schul · Gaupt 
8 Marine. | Epraue ‚fen Mut-| men. bildung 

terſprache 

a. 8. 148 | 31 | 1979 | 155 | 2134 
3. | Danzig . - A| b. M. | 208 | 10 | 218 | 5 | 229 

Summe 1956 ı 211 2197 166 I 2363 

4. marienwerder 7 5 | 2 2 271 310 | 2 

Summe | 2465 | 276 274 ı 3101 3051 

a. 8 | 4192 | 506 | 4695 | 465 | 3163 
m. | Wetprengen {| dm. | a0 | 11 | 20 a as 

Summe | 12 | 517 | 4938 | 176 | 5414 

„| Botedam mity | =. 8. | 35 | 2 | 4837 | 9| 4846 
Berlin . .I| db. M. 5| — 65 _ 65 

Summe | 4900 2 4902 9; 4911 

a. 2. | 3898 4 | 3902 19 | 3921 
6.| Hranffurt . | b. M. | — 36 _ 36 

Summe 3934 : 4 | 3938 19 ı 3957 

..8 | 9783| 6 | 8739 28 | 8767 
IL Brandenburg | de. Mm | tal — ı | —| 10 

Summe | | 8834 | 6 | 8840 | 2 | 8868 

- a.8 | 2384 2 | 2586 A | 2590 
| Stettin . . | b. M. | 371 | — | 971 | 1 | 272 

Summe | 9855 | 2 ı 2857 5 | 2862 
a. 8. | 2040 2 | 92042 ı8 | 2060 8.) Basfin . . | vm.| ı5|l - Is! -1 8 

Summe | 2155 2 2157 18 | 2175 

a. 8. 638 — 638 2 640 9. Stralſund.. | b. M. 167 — 167 — 167 

Summe 805 — 805 2 807 

8 32620 A | 5966 244 5290 
N.| Bommern . J Mm | 5585| — | 58 ı| 554 

Summe | | ss15 | 4 | 5819 | 2 | 5844 

| u. 8. | 2016 | 1750 | 3766 | 494 | 4260 10.| Bofen . . { b. M. 19 7 26 | | 32 
Summe 2035 1757 I 3792 500 | 4292 

8. | 1379| 545 | 1994 | 134 | 2058 
| Bromberg { b QM. 11 | e2e|I -I.m 

Summe | | 1390 | 546 | 1936 | 134 | 2070 



& Regierungs- j Po 

2 | Ba 2. | 8 | sie 
7 Fran. bildung daupt | m. cr 

8 8 
— — nn. 8 | — — — — —— 

| | a | 5690 | KT 6318 
30 

3425 | 2303 | 5728 

12.| greelau | nf | | ss | 30 | 40 - 
al — I. 82 | 

Summe "174530 Ä 52 ' 83 30 412 | ev. 

>. 3 3817 13. | Liegnit . . 1 5. 73 | 8 | v2 | en 

Summe 383, 5 3 3855 | t- 

a. 2. 3358, 767 | 615 282 6w7 
14. | Oppeln. . | b. M. 3 716 72 ww 

Summe OT 3: 78 GR | BB I 64% ' 

a. 8. | 11581 | 2827 | 14408 | 346 | 14755 | :: 
v1 | Sälefien . | b. 193! A14: 37 2| m |». 

Summe | | 10774 | 2841 | 14018 | 248 | 14963 | 2 

3837| — |: 2830 15, | Magdeburg - | | nd | 2 | u | 2827 | 3 | 55 

Summe 2892 _ 282 ; 3 —X | 

8. 173 - 17 ı2 | 3165 
16. | Merfeburg. | ll Z | 2 = | 22 

Summe I 3195 - |, 3% 12 ı 32807 | « 

RR, 1393 — | 1393 6 | 138 
17.| Erfurt . . | b. M. “| — ı se | - | 16 | 

Summe 1409 _ 1409 - 6 ı 1413 22 

7333, — | 383 | a1 72414 | u: 
3 — 3 | — |. 

4 71486 | 

18.| Schleswig . 

VII, 

1X. Hannover | 

Summe a & & PN 3 



Fi Eingeftellt ohne 
= | Regierung® a. bei dem mit Schufbildung Säuf- 
&| Bert, |Sandheere, I ME | ber | gar 
E| geoning. |b. bei der] zufam- 1 Shul-| gan, | Odung B | Dorin. | Eiche ar Dat men. bung PP [pro cart. 

| 17 

17 
( 18 

Summe 314 _ 3014 18 3032 0,55 

2. |om| 5 | 23 | 3 | om | 06 
2 | Behfalen. I im, Bl - »|- 82 | 0.00 

Summe | [ee] 5 Jens] ] os | 0,0 

ala re 
Summe 2643 1 24 ı 7 51 0.26 

nei (je | a2] 1 | 28 | 5 | 2008 
A| Biesbaben | om| | — | - Er 

Summe 2626; 1 2627 5 | 2632 9,19 

8 | 5008| 2 | 50 | 12 | 522 | 0 
u defen · Nafan in| si — a|l- 61 | 000 

Summe | | we] 2] sem | 2 | 220 | 02 

* — | 1: 202 
D.| Roblenz -{ l — | “| - »l-i % | 

; 3075 | 1 ı 876 | Oos 
4278 | 14 | 4292 
7 li 8 

3335 | 15 | 4350 0, 
ass | 4 | 2102 
| - 2» 

27) 7 Sı | 0» 
a0 | 5 | 20 
3. - 3 
AT 0m 
m | a| 170 
| - fa 

1731 “| 175 | 05 

555 

Zahl der eingeftellten Vannfeaften 
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Eingeftellt Zahl der eingeftellten Mannfchaften £ | 
® | Regierunge- 1a. bei bem| mit Echulbilbun * 
2 Bezirk, Landheere, nn u ohne ber» eei 

& b. bei der | tm der ar dere: aufam. | Schul- lan 
z | Provin ogarine, [erlden Men rer men. |bitbung PP |pro cm & arine. | Gprade terfpraße nen. i z | 

8% jı122855 | 21 | 12306 | 28 | 12334 | 0. 
Am. Nheluproving | | b. M. | | — 149 | 1 | 150 | wu 

Summe | 12054 | 2ı | 12455 | 20 12154 | e: 

2 | — 25 — 255 v, | 

30. | Sigmaringen | | . 5. > | - | 3 | 4 N 

Summe Tl Ta | I aa | | 

xIM. Bobenzollern | | 259 | = | 259 | = | 259 | 2 

87012 
2392 62 | 2454 45 | 2499 

80695 | 6317 2127 | 89139 

159) Darf gegenüber einem Beſchluſſe des Bormunt: 
ſchaftsgerichts, betreffend die Unterbringung eind 
verwahrloften Kindes zur Zwangderztiehung, der Acm: 
munalverband, welder die Unterbringung berbeizu- 
führen bat, die Erfüllung der bezüglidhen Leiftungen 
auf Grund des Einwandes, dab der Beſchluß jadlid 

nicht begründet fei, ablehnen?*) | 

Brovinzialorbnung vom 29. Juni 1875 8. 114 (©. S. &. 335). | 
Geſetz, betreffend die Unterbringung verwahrlofter Kinder, vom 13. Mär; 

1878 88. 2, 7, 12, 15 (©. &. 6. 132). 
Enburtheil bes II. Senates bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes 

vom 14. Oktober 1880. 

Das Amtögeriht zu K. beihlob am 18, September 1879 ir 

einem auf Grund des Geſetzes über die Unterbringung vermwahrleftir 
Kinder vom 13. März 1878 eingeleiteten Verfahren, daB der fieben: 
jährige Knabe 3. in eine geeignete Familie oder, wenn dies mid: 
thunlich, in eine Erziehungs» oder Befferungsanftalt nah Maßgabe 
jenes Geſetzes unterzubringen jet, weil derfelbe kurz zuvor eine Ubdr 

geſtohlen, ſich alfo eines nad $. 242 des —ã eſetzbuches au 
ahndenden Vergehens ſchuldig gemacht habe und weil, wenn aus 

die Umftände dieſes — ohnehin vereinzelten — Falles die Annahm: 
fortgeſetzter ſittlicher Verwahrloſung infofern noch nicht ohne Wei⸗ 

gn 2 Entiheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerihtee Banb 7 Gate 2° 
r. . 
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tered geftatteten, alö der Knabe nad Kindesart erft mit der Uhr 
geipielt, dann fie — vielleiht nicht einmal abfihtlih — zerbrochen 
und die Stüde in die Taſche geſteckt habe, fo doch in den Berhält- 
niffen der Eltern, insbeſondere in der Perfönlichkeit ded dem Trunfe 
ergebenen Vaters jede Gewähr für eine anderweite ordentliche Er- 
ziehung fehle. ' 

Der Landesdireftor, um die zur Ausführung dieſes Beſchluſſes 
erforderlichen Maßnahmen angegangen, beftritt jede bezüglidhe Vers 
pflihtung ded Provinzialverbandes, indem er den Beſchluß als geſetz⸗ 
widrig bemängelte; e8 beruhe — mandte er ein — auf vollftändiger 
Verfennung des pinchologiihen Charakters der Handlung, wenn die 
ftrafrehtlihen Merkmale eines Diebftahld ald vorhanden angenommen 
ten; die Abficht ded Knaben, indem .derfelbe die Uhr fich angeeignet 
babe, ſei wefentli nur die geweſen, damit zu fpielen. Dem gegen 
über wies der Oberpräfident, nunmehr die beftimmte Aufforderung 
zu einer dem Beſchluſſe entiprechenden Unterbringung ded Knaben 
an den Landesdirektor richtend, befonderd darauf hin, dat die Vers 
plihtung des Provinzialverbanded nad dem Endurtheile des Ober: 
wrwaltungögerihtd vom 1. April 1880 (&ntidheidungen Bd. VI. 
&. 187) eine „bedingungelofe* ſei — in dem Sinne, daß eine 
materielle Prüfung des vormundfchaftärichterlichen Beſchluſſes über: 
baupt nicht mehr ftattfinde — und erhob bei der gleichwohl fort- 
geſetzten Weigerung des Landesdireltord Klage dahin, daß der Pros 
vinzialverband zu unverzüglicher Ausführung des Beſchluſſes ver: 
urtbeilt werde. 

Dad Dberverwaltungdgericht erfannte denn auch dieſem Antrage 
entiprechend. 

Gründe. 
Die Vorausſetzung, welche der $. 15 des Geſetzes vom 13. März 

1878 für Klagen wie die vorliegende dahin aufitellt, daß der Be— 
flazte eine von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuſtändig— 
keit feftgefepte Leiftung zu erfüllen verweigert oder unterlaffen habe, 
trifft bier zu. Der Kläger hat in feiner Eigenſchaft als Auffichte> 
behörde ($. 114 der Provinztalorbnung vom 29. Juni 1875) den 
Zandesdireftor aufgefordert, zur Ausführung des vormundichaftd- 
gerichtlichen Befchluffes vom 18. September 1879 die Unterbringung 
des Knaben J. in eine geeignete Familie eventuell in eine geeignete 
Anftalt auf Koften ded Provinztalverbandes zu bewirken; der Landes⸗ 
direftor ift aber bei feiner früheren Weigerung ftehen geblieben und 
en Kläger anheimgegeben, die bießfeitige Entſcheidung herbei- 
zuführen. 

Gegenüber dem ſchon bei den Borverhandlungen erhobenen und 
im Streitverfahren feftgehaltenen Ginwande des Bellagten bedarf 
ed in erfter Reihe einer Keftftellung, inwieweit das Oberverwaltungd- 
gericht befugt ift, die in Gemäßheit des Geſetzes vom 13. März 
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1878 vom Vormundſchaftsgerichte gefaßten Beſchlüſſe, wodurd eine 
Zwangderziehung für erforderlich erflärt wird, einer Prüfung zu 
unterziehen. " 

Der Bellagte geht davon aus, daß der $. 15 des Geſetzed ein 
Prüfung jener Beihlüffe durdy das Oberverwaltungsgericht nad 
allen Richtungen bin zulaffe, und will er dies theild aus dem Wert: 
laute, weldyer zwiſchen ſachlicher und formeller Prüfung nicht unter: 
icheide, theild aus den Motiven der Staatöregierung zu dem unterm 
22./23. November 1877 dem Herrenhaufe vorgelegten Gefepentmurk: 
(Nr. 33 der Aftenftüde des Herrenhaufes, Sigungsperiode 1877 II., 
theils endlih daraus folgern, daß bei einer anderen Auslegung nie 
mals Veranlaflung zu einem Eintreten des Oberverwaltungdgerichtd 
gegeben fein werde. Der Kläger andererfeits zieht das Recht des 
Dberverwaltungsgerihts zu einer fachlichen Prüfung der vormund- 
ſchaftsrichterlichen Beichlüffe mit NRüdfiht auf die Namens da 
Staatöregierung in der Sigung des Abgeordnetenhauſes vom 31, Ja⸗ 
nuar 1878 (Stenogr. Berichte S. 1503) abgegebene Erflärung in 
Zweifel; keinenfalls aber will er den Provinzialverbänden die Be 
fugnid zu einer ſachlichen Prüfung der fraglichen Beſchlüſſe zuge: 
fteben und vermweilt er in diefer Beziehung darauf, dah dad Ober 
verwaltungdgericht in dem angezogenen Erkenntniſſe ausgeſprecher 
babe, der 8.7 des Geſetzes vom 13. März 1878 ftelle die Verpflid⸗ 
tung der Verbände, für die Unterbringung der verwahrloften Kinder 
zu jorgen, „bedingungslos” bin. An fi bat freilich dieler Zap 
nach dem Zuſammenhange, in weldem er a. a. D. vorfommt, nur 
für die dantald zur Enticheidung neftelite Frage Bedeutung, inwie 
fern jene im $. 7 geregelte Verpflibtung durch die Deftimmungen 
des 8. 12 über Tragung der aus der Zwangderziehbung erwachſenden 
Koften begrenzt werde; in gewiſſem Einne läßt ſich indeh die Ber: 
Ichrift des $. 7 auch für die vorliegende &rörterung verwertben. 

Nah dem Gefepentwurfe, wie er dem Herrenhaufe nntera 
22./23. November 1877 vorgelegt wurde, follte dad Bormundfhafte 
gericht die Unterbringung eines Kindes nur für zuläfftg erklären 
(8. 2), über die Unterbringung felbft aber der Bezirksorath beſchließen 
(8. 6). Die Motive zu den $$. 6 und 7 fowie die Verhandlungen 
im Herrenhaufe ergeben Mar, daß die Staatsregierung dem Bezirk 
rathe hierbei eine freie Entſchliehung aud darüber fidhern melle 
ob die für zuläffig erklärte Unterbringung ftattzufinden habe. Da— 
mit war indeß dad Herrenhaus nicht einverftanden; vielmehr wurde 
die Anficht vertreten, ed folle der Vormundſchaftsrichter — vorbe⸗ 
haltlich der Beichwerde an die höhere Inftanz — endgültig darüber. 
ob die Unterbringung erforderlich fei, Beltimmung treffen und 
der Bezirksrath folglich auf Die Frage beichränft werden, in welde 
Weiſe diefer Beſchluß am zwedmäßtgften auszuführen fei. Um diel 
zum Ausdrude zu.bringen, nahm das Serrenhans einen Antrag an. 



559 

wonach der Bezirkörath nicht „über die Unterbringung,” fondern 
jediglih „die Unterbringung” zu beichließen haben ſollte. Bon 
Seiten des Regierungsfommifjard wurde bereitd darauf aufmerkſam 
gemacht, daß Died nicht genüge, vielmehr audy dem $. 2 eine andere 
Kafjung und zwar dahin zu geben fei, der Bormundichaftgrichter 
babe die Unterbringung jelbft zu beichließen (Sigung des Herren- 
haufed vom 12. Dezember 1877, Stenogr. Berichte ©. 20° bis 25). 
Diefem Gedanken folgte das Abgeordnetenhaus, in weldem von 
vorn herein die Auffaflung fidy geltend machte, der Bormundidafts- 
rihter müſſe darüber, ob ein Kind unterzubringen fei, allein beſchlie— 
ben und die Hereinziehung des Bezirksrathes erjcheine deöhalb ganz 
entbehrlich (Sipung vom 8. Sanuar 1878, Stenogr. Berichte 
S. 1066 ff.). Die Kommilfion des Abgeordnetenhaufed machte 
Borfchläge, welche den gegebenen Anregungen entipraden; ihnen 
zufolge ſollte der Bormundidhaftärichter nunmehr die Unterbringung 
für erforderlich erflären; damit wurde feinem Beſchluſſe entſchei⸗ 
dende Wirkung binfichtlich ded Eintritted der Zwangderziehung beis 
gelegt und den provinziellen Selbftverwaltungsorganen, welde an 
Stelle des Bezirförathed dad Weitere anordnen follten, nur die 
Möglichkeit offen gehalten, mit Ausführung der vormundichaftöge- 
tichtlichen Beihlüffe nah dem Maße ihrer Mittel und Gelegen- 
beiten vorzugehen (Bericht der Kommiifion, Nr. 204 der Aktenſtücke, 
inebefondere ©. 4). Hieraus ging eine veränderte Faſſung der 
$$. 2 und 7 hervor, weldye, jomweit fie bier in Betracht fommt, dem⸗ 
nächſt auch in dad Geſetz aufgenommen ift. 

Nach diefem Berlaufe unterliegt eö feinem Zweifel, dab die 
stage, ob eine Zwangserziehung ftattzufinden bat, durch den rechts⸗ 
träftigen Beſchlnß des Normundichaftägerichted erledigt wird. Dann 
lann e8 aber den betheiligten Kommunalverbänden nicht mehr frei 
Heben, Die Ausführung eines ſolchen Beſchluſſes um deswillen zu 
verweigern, weil die Zwangderziehung nad dem Geſetze nidyt habe 
ausgeiprochen werden dürfen. ft einmal auf Unterbringung ertannt, 
io Lat der betreffende Verband nad) 8. 7 des Geſetzes die Verpflich⸗ 
tung, auf rund ded Beſchluſſes die Unterbringung in einer dem 
Gehe entiprechenden Weiſe nady näherer Beitimmung der zu erlaſſen⸗ 
den Verwaltungsreglements herbeizuführen. Das Dberverwaltungs- 
gericht kann deöhalb überall da, wo ein jolder Beſchluß des Vor⸗ 
mundfchaftörichterd vorliegt, nur dahin zu entſcheiden haben, daß es 
„eine dem Verbande nad) dem Geſetze obliegende Leitung” fet, dem 
Beſchluſſe Folge zu geben. Damit ift zugleich anerkannt, daß das 
Oberverwaltungdgeriht in eine Prüfung, ob der vormundidaftd- 
richterliche Beſchluß fachlich begründet erfcheint, nicht eintreten kann. 

Zu demſelben Ergebniffe führen audy anderweite Erwägungen. 
Schon die grundfäglihe Stellung, weldye den Berwaltungdgerichten 
gegenüber den ordentlichen Gerichten gegeben tft, verbietet die Ans 

1881. 37 
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nahme, e8 ſei das Dberverwaltungdgericht zu einer ſachlichen Nad- 
prüfung ded vom Vormundſchaftsrichter gefaßten Beſchluſſes berufen. 
Hätte der Gejepgeber eine fo auffgllende Abweichung von der fonft 
feftgehaltenen Abgrenzung des Zuftändigfeitögebieted für die Ber: 
waltungögerichte anordnen wollen, fo mußte das einen klaren, un- 
zweideutigen Ausdrud im Gelege finden. Daran fehlt ed durchaus; 
der Wortlaut gewährt nicht den geringften Anhalt für eine derartige 
Annahme, 

Daneben fjhneidet die Entitehungdgeichichte der fraglichen Be: 
ftimmung jeden nody möglidyen Zweifel über die richtige Auslegung 
ab. Wenn der Bellagte für fih die Motive zum $. 12 des dem 
Herrenbaufe vorgelegten Geſetzentwurfes geltend macht, jo ift das 
verfehlt. Die Motive befagen nur, ed werde für den Kal, daß 
einzelne Kommunalverbände die ihnen obliegenden Verpflichtungen 
nicht erfüllten, die Entiheidung am zwedmäßigften dem Oberver⸗ 
waltungsgerichte übertragen, welches audy andermeit (vergl. $. 6 de# 
Geſetzes vom 7. Juni 1876, betreffend die Auffichtörechte ded Staates 
beit der Bermögendverwaltung in den fatholiihen Diözeſen) als 
enticheidende Behörde über Bermwaltungßftreitigkeiten außerhalb des 
Geltungöbereihed der Provinzialordnung beftellt jei. Nun bat das 
Dbervermwaltungsgericht allerdings nad) dem angezogenen $. 6 zu 
enticheiden, wenn „die verwaltenden Organe die Gelepmwidrigfeit der 
nah $. 4 beanftandeten Poften oder das Vorbandenfein der Ber 
pflihtung zu den im $. 5 sub 1 erwähnten Leiſtungen beftreiten.* 
Allein hieraus kann dafür nichts gefolgert werden, daß vom Ober: 
verwaltungsgerichte im vorliegenden alle die Geſetzmäßigkeit ber 
vormundihaftsrichterlihden Beſchlüſſe zu prüfen ſei; die 
Aehnlichkeit der beiden Källe liegt vielmehr darin, daß bier wie da 
die Anordnungen der Auffihtsbehörde in Beziehung auf 
ihre Geſetzmäßigkeit der Entſcheidung des Oberverwaltungsgerichteß, 
da8 über den Rahmen der Provinzialordnung hinaus einzutreten 
bat, unterworfen werden follen. — Andererfeits ift die Frage, ob 
unter den Leiftungen, in Bezug auf welche dad Dberverwaltungf: 
gericht enticheiden fol, auch die Aufnahme der Kinder zur Zwangk 
erziehung überhaupt zu verfteben fei und ob demgemäß etwa eine 
materielle Superrevifton von Beſchlüſſen ded Vormundſchaftsgerichtes 
dur da8 Obervermwaltungsgeridht vorgenommen werden fünne, bei 
der Berathung des Gefeped ausdrücklich zur Sprache gebradt und 
die gefepgebenden Kaltoren find darin einig geweſen, dab dem Ober⸗ 
verwaltungdgerichte die Befugnis nicht eingeräumt werden folle, rechts⸗ 
fräftige Beſchlüſſe des Vormundſchaftsgerichtes einer Prüfung zu 
unterziehen (Bericht der Kommtifion des Abgeorbnetenhaufes ©. 12 
und Sitzung dieſes Haufe vom 31. Januar 1878, Stenogr. Be- 
richte ©. 1503). 

Dem gegenüber kann es nicht darauf anlommen, ob bei einer 
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ſolchen Auslegung — wie der Beklagte behauptet — die ganze Be⸗ 
ftimmung des 8. 15 fi ald unanwendbar erweilen möchle. Zwar 
ift Leptered als zutreffend nicht anzuerkennen; aber wenn audy der 
Beklagte im Öroden und Ganzen darin Recht haben follte, daß dem 
$. 15 nur eine äußerſt geringe praftiihe Wirkſamkeit beimohne, fo 
würde diefer Umftand doch niemals dahin führen fönnen, dem $. 15 
eine Ausdehnung zu geben, die ſich nady dem eben Erörterten ald 
völlig unzuläffig darftellt. 

Wenn endlich der Beklagte auf die weittragenden nachtheiligen 
Folgen hindeutet, welche für die Kommunalverbände entjtehen wür- 
den, falls eine ſachliche Prüfung der vormundicaftsgerichtlichen 
Beſchlüſſe ganz ausgeſchloſſen fei, jo läßt ſich diefem Gefichtöpunfte 
— abgejeben davon, ob zu der ausgeſprochenen Befürchtung ein 
gegründeter Anlaß vorliegt — bier eine Einwirkung überhaupt nicht 
zugeſtehn. Es mag darüber geitritten werden können, inwieweit e8 
etwa zweckmäßig geweſen wäre, den betheiligten Kommunalverbänden, 
welche unleugbar ein weſentliches Interefje bei dem Ausfalle ded 
Berfahrend vor dem s ormunbf&aftägerichte haben, bier eine Mit» 
wirkung, vielleicht da8 Recht zur Beſchwerde einzuräumen. Der 
Gejepgeber bat fih dafür indeß nicht entichieden und jedenfalld — 
was allein maßgebend iſt — durd den $. 15 den Verbänden feinen 
Weg zur Anfechtung rechtöfräftiger Beichlüffe ded VWormundfchafts: 
richters eröffnet. 

Hiermit ift bereitd entichieden, dab im gegebenen Falle die 
Weigerung des Beflagten, den Knaben I. in die Zwangserziehung 
überzuführen, für ungerechtfertigt erflärt werden muß. 

Daß ein rechtskräftiger Beſchluß des Vormundſchaftsgerichtes, 
welcher die Unterbringung des Knaben für erforderlich erklärt, vor⸗ 
liegt, ſteht feſt. Der einzige Angriff, welchen der Beklagte gegen 
den Beihluß richtet, geht dahin, ed jet die Handlung des Knaben, 
in welcher der Bormundichaftärichter die ftrafrechtlihen Merkmale 
eined Diebſtahls erblict, falſch beurtbeilt; fie könne nicht als ein 
Diebftahl aufgefaßt werden. Dieſe Cinwendung kann aber nicht 
berücfichtigt werden, weil fie auf eine ſachliche Kritik des Beſchluſſes 
binausläuft, deren Beredhtigung im gegenwärtigen Verfahren nicht 
zu erörtern ift. 

Demnad war die Verpflichtung ded Beklagten zur Ausführung 
des fraglichen vormundſchaftsrichterlichen Beſchluſſes auszuſprechen. 
Hieraus ergiebt fich von ſelbſt, daß die durch die Unterbringung des 
Knaben entftehenden Koften von dem beflagten Provinzialverbande 
zu tragen find; ed bedurfte daher nicht noch einer bejonderen eft- 
ftellung, dab der Provinzialverband diefe Koften, welche ber Kläger 
auf etwa 400 Mark jährlich veranfchlagt, zu bezahlen habe. 

37 * 
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160) Unzuläfftgfeit der Berhbängung von Polizei: 
Srefutivftrafen gegen die Eltern ſchulpflichtiger Kinder 
ur Erzwingung eines regelmäßigen Schulbeſuches — 

inöbejondere im Geltungdbereihe der Schulordnung 
für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845.*) 

a8. R. Th. II Tit. 12 8. 48, 
Schulorbnung für die Brovinz Preußen vom 11. Dezember 1615 5. i 

(G.S. von 1846 ©. 1). 
AZufländigleitegefett vom 26. Juli 1876 88. 30 und 33 

Endurtheil des I. Senate® des Königl. Obervermaltungsgerichtes vom 
12. Februar 1881. 

I. Rreisausihuß des Kreifee Oletzko. 
II Bezirtsverwaltungsgericht zu Gumbinnen. 

Der Grundbefiger D. zu ©. im Kreife Oletzko weigerte fi, 
feinen noch nicht aud der Schule entlaffenen Sohn nady deffen Ken: 
firmation fernerhin am Schulunterrichte Theil nehmen zu laſſen, in: 
Folge defjen der Amtövorfteher, nachdem wiederholt gegen den ꝛc. CT. 
Strafen auf Grund ded $. 4 der Schulordnung für die Provinz 
Preußen vom 11. Dezember 1845**) verhängt aber erfolglos ge 
blieben waren, auf Anweilung des Landrathes eine Verfügung erlich, 
in welder dem ıc. D. bei Bermeidung einer Exekutivftrafe von 
60 Mark und unter Androhung weiterer Strafen im alle fett: 
gefegten Ungeborfamd aufgegeben wurde, binnen 8 Tagen nadyu: 
weilen, da fein Sohn die Schule beſuche. 

Die auf Aufhebung diefer Verfügung gerichtete Klage wurde 
vom Kreisausſchuß als unbegründet zurücgewielen. Dagegen er- 
fannte der Berufungsrihter nady deren Antrage. Derjelbe wie 
darauf bin, dab gemäß $. 4 a. a. D. die Beftrafung von Schul 
verfäumniffen durdy die Ortöpolizeibebörden nur auf Antrag bei 
Schulvorftanded erfolgen dürfe, jene Behörden alfo nicht befugt Seien, 
zur Herbeiführung eined regelmäßigen Schulbeſuches unabhänziz 
von den Drganın der Schulauffiht (88. 28, 32, 34, 37 dajeltft) 

2 Entſcheidungen dee Königl. Oberverwaltungsgerichtes Banb 7 Geite 215 
r 

*®) Der 8. 4 lautet: Die nicht gerechtfertigten Schulverfäummiffe merber 
an den Eltern und Pflegern ber fchulpflichtigen Kinder, nad fruchtloſer &r- 
mabnung von Seiten des Schulvorſtandes, durch eine für Zwecke ber Edult 
zu verwendende (Selbfirafe von 4 Pfennigen fir jeden verfäumten Tag geabadrt 
Ermeift ſich dieſe Strafe nad wiederholter Anwendung ale unwirkſam, fo fans 
diefelbe bis auf 5 Silbergrofchen für den Tag verſchärft werben. 

Die Schulvorflände beantragen auf bie von dem Schullehrer geifihrten Ber 
fäunmnisliften, nah Anhörung der Entſchuldigungsgründe ober nad vergebfihr: 
Vorladung ber Eltern ober Pfleger ber Kinder, die Verläummisftrafen bei der 
Ortspolizeibebörbe, welche dieſelben feftfet und beitreibt. Die für ben Fall te 
Unvermögens der Zahlungspflihtigen zu verhängende Gefängnieſtrafe hat en! 
dem Lande der Landrath und in den Städten der Magiſtrat ſeſtzuſetzen. 
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Anordnungen zu treffen. Daß der Landrath im Auftrage der Re⸗ 
gierung als Schulauflichtöbehörde zum Erlaß der angefochtenen Ver⸗ 
fügung Anweifung ertheilt habe, fei nicht behauptet. | 

Abgejehen hiervon fei die Androhung der Exekutivſtrafe auch 
um deöwillen unzuläffig, weil die Unterlaffung der zu erzwingen. 
F Dashlung bereits durch Geſetz, den $. 4 a. a. D., unter Strafe 
geftellt jet. 

In der vom Beklagten gegen dieſes Erkenntnis eingelegten Re- 
vifion wurde gegen den PVorderrichter der Vorwurf der Selepeöver- 
legung erhoben und zur Begründung dieje8 Vorwurfes angeführt, 
daß von der Kreidjchulinipeftion wiederholt beantragt worden jet, 
den Schulbejudy im vorliegenden Falle zu erzwingen, ſowie daß die 
Regierung zu Gumbinnen die Zuläffigkeit polizeiliher Zmangdmittel 
behufs Erzwingung ded Schulbeſuches für geſetzlich zuläffig erflärt 
und deren Anwendung gegen den Kläger angeordnet habe. Hiernach 
aber ſei der Beklagte in Gemäßpeit des S. 33 Nr. 2 des Zuftändig- 
leitsgeſetzes zum Erlaſſe der angegriffenen Strafverfügung wohl be- 
fugt gerpelen. 

nlangend ferner den 8. 4 der Schulordnung vom 11. Des 
jember 1845, jo habe derfelbe nur den Zall im Auge, dab die Eltern 
die Pflicht, die Ichulpflichtigen Kinder zur Schule zu ſchicken, zwar 
anerkennen, in der Erfüllung dieler Pflicht jedoch nadhläffig ſeien, 
nicht aber den bier vorliegenden Fall, daß die Eltern die Schul- 
pflichtigkeit des Kindes beitreiten. In dem letzteren Falle ſei die 
Dolizeibehörde im ihrer polizeilichen Aktion nicht beſchränkt und könne 
fie darin nicht beſchränkt werden, meil fonft den Eltern gegen Zah: 
lung einer Strafe von 50 Pf. täglich geftattet fein würde, ihr Sind 
gar nicht zur Schule zu ſchicken und ſo die allgemeine Schulpflicht 
illuſoriſch zu machen. 

Das Oberverwaltungsgericht erkannte auf Beſtätigung der an⸗ 
gefochtenen Entſcheidung. 

Gründe. 
Das Schulweſen iſt den Ortspolizeibehörden nicht unterſtellt. 

Dieſelben können in Bezug auf dieſes polizeiliche Verfügungen nur 
erlaſſen, inſoweit das Geſetz ſie dazu ausdrücklich beruft. Die Schul⸗ 
ordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 giebt 
den Polizeibehörden nur das Recht, die in Gemäßheit des Abjahes 2 
$. 4 von dem Schulvorftande beantragten Verfäumniäftrafen feftzu« 
\egen und beizutreiben. Ein Mehreres fteht denjelben nicht zu. Die 
angegriffene Verfügung ift demnach durch die gefeplichen Befugniffe 
des Beklagten nicht gerechtfertigt. Wenn der Leßtere jept feine An⸗ 
erdnung durch die angebliche Zuftimmung des Kreis⸗Schulinſpektors 
und der Regierung zu deden ſucht, jo ift dieſes Vorbringen veripätet 
und in der Revifionsinſtanz nicht zu berüdfichtigen. Cs kann ded- 
balb auch bier die Frage auf ſich beruhen, ob die genannten Bes 
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bhörden überhaupt berechtigt fein würden, die Zuftändigfeit des Amit- 
vorfteherd bis zum Grlaffe jelbftändiger polizeilicher Verfügungen 
zu erweitern. Dem Borderrichter ift demnach darin beizuftimmen, 
daß der Amtövorjteher zum Erlaſſe der angegriffenen Verfügung 
nicht zuftändig war. 

Demfelben ift aber auch ferner darin beizupflichten, daß die in 
Rede ftebende Verfügung fahlih auf unrichtiger Anwendung dei 
beftebenden Rechtes beruht. Das Geſetz unterfcheidet nicht zwiſchen 
Schulverſäumniſſen, welde ihren Grund in der Nachläſfigkeit der 
Eltern haben, und folden, welchen eine irrige Auffaffung über bie 
Schulpflidtigkeit zu Grunde liegt. In beiden Fällen ſtellen fich bie 
Schuiverfäumniffe als „nicht geredhtfertigte” dar, wenn die Entidul: 
digungdgründe von dem Schuivorftande und demnädft von der Orts 
polizeibehörde als nicht ftihihaltig erfannt werden. Für die Beftrafung 
der Eltern ift dann der Abfap 2 des $. 4 der Schulordnung maf- 
ebend. Zweck und Ziel der Beltrafung find, wie die and im 
.48 Zit. 12 Ih. 11 A. 8% R. Auddrud gefunden hat, Die Eltern 

zu bewegen, daß fie ihre Kinder zum regelmäßigen Beſuch der Säule 
anhalten. Und in gleihem Sinne beftimmt der $. 4 der Schulorduung: 

„Erweiſt fidy diefe Strafe" (4 Pf. für jeden verfäumten 
Zag) „nach wiederholter Anwendung ald unwirkſam, fo kann 
—8 bis auf 5 Silbergroſchen für den Tag verfhärft 
werden.” 

Wenn nun der beflagte Amtövorfteher zu demfelben Zwede, 
nämlich um den Bater zu zwingen, feinen Sohn in die Schule zu 
ihiden, dem Kläger eine Grelutivftrafe von 60 Mark angedroht hat, 
jo tritt diefe Anordnung mit dem Gefepe felbft in Widerſpruch. 
Zwar weift der Bellagte zur Rechtfertigung feined Vorgehens daran 
bin, daß die nad der Schulordnnung zuläffige Strafe zu gering lei 
und deshalb in Fällen der vorliegenden Art ihren Zweck Derfehle 
Allein wenn auch in der That der beftehende gefeplihe Zuftand in 
diefer Beziehung ein unzureichender fein follte, fo würde dies dech 
nur dem Geſetzgeber Beranlaffung geben fünnen, daB Geſetz abau: 
ändern; niemald aber würde eine Behörde daraus für fi die Er: 
mädhtigung herleiten dürfen, ſich über dad Geſetz binmwegzuiepen, 
daßjelbe nach ihrem Befinden abzuändern und zu ergänzen. 

Die Revifion kann hiernach für begründet nicht erachtet werden. 

161) Strafbarfeit der bei Tatbslifhen Schulen in 
Schleſien vorlommenden Schulverfäumniffe von ge: 

tingerer als einwödentlidher Dauer. 

Dppeln, den 15. Juli 1881. 
Anbei erhalten Euer Wohlgeboren in Abichrift ein Erlenntuis 

des Königlihen Kammergerichted vom 2. Mat 1881, durch welde 
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feftgeftellt wird, daß auch bei dem Beſuche von katholiſchen Schulen 
eine Schulverſäumnis von geringerer, als einmöchentlicher Dauer 
ftrafbar ift, zur Kenntnidnahme. Jede Schulverfäumnid kann jeht 
mit Ausſicht auf Erfolg zur Beftrafung angezeigt werden, und wollen 
Euer Wohlgeboren bei vorfommender Gelegenheit audy den Solizeis 
a uber auf dieje Entſcheidung des hödyften Gerichtähofes 
ch berufen. 

An 
die fämmtlihen Kreis-&chulinfpeltoren. 

Anihrift zur gefälligen Kenntnisnahme und Mittheilung an bie 
Ihnen untergebenen Poltzelbehörden. 

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwelen. 
An 

Iiumtithe Landrarhsämter und an die Magiflräte ber größeren 
täbte. 

Im Namen ded Könige! 

In der Streitfacdhe 
gegen 

den Schmied N. zu N. 
wegen Schulpolizei-Sontravention 

auf die von der Königlichen Staatdanwaltihaft gegen bad 
Urtheil der Straflammer II ded Königlichen Kandgerichted zu 
Beuthen D./S. vom 2. März 1881 eingelegte Revijion 

der Strafienat des Königlihen Kammergerichtes in der Sigung vom 
2. Mai 1881 für Recht erkannt: 

dab das Erkenntnis der Straflammer II des Königlichen 
Landgerichteö zu Beuthen D./S. vom 2. März 1881 auf die 
Revition der Königlihen Staatdanmaltichaft aufzuheben und 
die Sache zur andermweiten Verhandlung und Entſcheidung, 
zugleich über den Koftenpunft, in die Vor⸗Inſtanz zurüdzus 
weiſen. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 

In der Reviſionsſchrift wird zwar ausdrücklich als verletzt nur 
der 8. 263 der Strafprozeßordnung bezeichnet, und ed würde, injo- 
weit fie auf diefen rein brogeffualifchen Angriff ſich ftügt, die Revi- 
fion gemäß $. 380 a. a. DO. und da der Zall des 8. 398 cit. nicht 
vorliegt, zurüdzumeilen fein. Thatſächlich will fie aber auch — 
und der Veberreihungsberiht Bl. 33 fpricht died noch deflarirend 
aus — Verlegung materieller Rechtsvorſchriften durch Nichtanwen⸗ 

hat 
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dung, nämlich der Regierungdverordnung vom 11. März 1874 rügen 
und dieſer Angriff ericheint begründet. 

Der Berufungdrichter hat für erwiefen angenommen: 
„daß die Tochter des Angellagten am 2., 20. und 30. Ti: 
tober 1880 die Vollsſchule (zu K.) nicht beſucht hat,” 

damit alfo dreitägige Schulverjäumnis der Valesca G. feftgeftellt. 
Gleichwohl erachtet er den Angellagten nicht für ftrafbar, in- 

dem er auf Grund des $. 1 der Regierungd » Verordnung vom 
11. ar 1874 und des darin in Bezug genommenen $. 39,8 des 
Schulreglements für die niedern katholiſchen Schulen vom 18. Mai 
1801 erwogen, 

"dab nad) dem Wortlaute des 8.1 der Reglerunge- Denon 
nung dadurch der $.39, a des vorallegirten Reglements nicht 
abgeändert, im Gegentheil daraus, daß im 8. 1 der Regie: 
rungd-Verordnung die Beftrafung eines Ergiehere eines die 
katholiſche Schule beſuchenden Kindes nur in Gemäßheit 
des $. 39,a a. a. O. zugelaſſen werde, zu folgern ſei, dah 
letztere Beſtimmung habe voll aufrecht erhalten und nur eine 
Schulverfäumnis von einer ganzen Woche, reip. von 7 vellen, 
wenn gleich nicht unmittelbar auf einander folgenden Zagen, 
als Voraudiepung der Verurtheilung des Erziehers des Kin 
des aufgeftellt werden follen.” 

„zielt Auslegung muß indeß als eine rechtdirrthümliche bezeichect 
werden. 

Der $. 1 der allegirten Verordnung, durch welche zweifellet 
dad Schulreglement vom 18. Mai 1801 geändert werden konme, 
wei! Mi fih nur um reglementarifche Beftimmungen handelt, lantet 
woͤrtlich: 

„Wer zur Erziehung eines ſchulpflichtigen Kindes verpfliäte 
iſt, wird wegen Edhulverfäumnis des Kindes auf An 
trag des Lokalſchul⸗Inſpektors beftraft“ 

a. wenn dad Kind eine Fatholiiche Schule beſucht, in Gemaͤßheit des 
8. 39, a des Schulreglements für die niedern katholiſchen Schulen :c. 
vom 18. Mai 1801 und des $. 39, a des vorallegirten Reglements: 

„Eitern und Bormünder, welche die ihnen untergebenen Kin- 
der eine ganze Woche lang ohne Noth aus der Schule zu- 
rüdhalten, find mit einer Strafe von 4 Groſchen zu beftrafen.“ 

Hiernady ift im $. 1 und 2,b der Regierungd- Verordnung der 
Thatbeftand gegeben. 

Die Berfäumnis der Schule feitend des Kindes wird an dem 
Vater oder Erzieher geftraft; und zwar jede unentſchuldigte oder nicht 
entſchuldbare, nah 8. 1 und nady 8. 2,b eine zwar entichulbbare, 
aber nicht binnen 3 Tagen entfchuldigte. Die Etrafe iſt im Aolk 
des N 2,b a. a. O. glei, mag das betreffende Kind zu einer 1>- 
tholiihen oder evangeliihen Schule gehören, im $. 1 aber wit: 
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unterfchieden; beſucht es eine katholiſche Schule, dann fol die Strafe 
gemäß des 8. 39,3 des Reglementd vom 18. Mai 1801 verhängt 
werden, d. h. nach dem dort beftimmten Sage, nicht unter der dort 
gegebenen Vorausſetzung. Wollte man leptere in Betracht ziehen 
und jo interpretiren, wie ed der Berufungsrichter gethan, dann 
würde der Thatbeitand ftrafbarer Schulverjäumnis im Falle des 8.1 
der Regierungd-Verordnung bei Kindern, die eine katholiſche Schule 
befuchen, ein anderer fein, wie bei Kindern, die eine evangeliſche 
Schule beſuchen. Dad kann nimmermehr bei Erlaß der Verordnung 
beabfichtigt worden jein, wenngleih in Anwendung derjelben der 
Fall eintreten Tan, daß der Erzieher eines eine katholiſche Schule 
befudenden Kindes wegen entichuldbarer, aber nicht binnen 3 
Tagen entichuldigter Schulverfäumnid des lepteren ſtrenger beftraft 
wird (F. 2,b der Regierungd- Verordnung), ald der Vater eine 
folhen Kindes, wegen unentichuldigter reip. unentihuldbarer Schul» 
verſäumnis des leßtern ($. 1 a. a. O. und 8. 39, a des Neglementd). 

Durch jene unridhtige Auslegung und die demzufolge unter- 
bliebene Anwendung erjcheint dad angezogene Geſetz verleßt. Dies 
bedingt nach $. 376 der Strafprogehordnung die Aufhebung deö ans 
gefochtenen Urtels. Da ed indeß noch auf thatfächliche Ermitte⸗ 
lungen ankommen wird, ob der, im $. 1 oder 2,b der Regierungs⸗ 
Verordnung vorgejebene Fall vorliegt, für welchen lehteren aller- 
dingd die Bedeutung des Angellagten aus $. 264 Strafprozeß-Ord⸗ 
nung nothwendig werden würde, jo war die Sache gemäß $. 394 
Abſ. 2 zur anderweiten Verhandlung und Entiheidung an das Be- 
tufungdgericht zurückzuweiſen. 

162) Natur ded zur Kommunalkaſſe fließenden Schul- 
geldes. — Geiftlihe haben feinen gejeplihen Anſpruch 
auf Befreiung vom Schulgelde für ihre die Schule 

bejudhenden Kinder. 

Berlin, den 25. Juli 1881. 
Em. Ercellenz jenden wir hierbei die Anlagen des gefälligen 

Berichte vom 21. Juni d. J., 
betreffend den Rekurs ded Bürgermeifterd zu N. gegen die 
von der Königl. Regierung zu N. verfügte Befreiung des 
evangelifhen Pfarrerd N. in N. vom Schulgelde, 

mit dem Bemerfen ergebenft zurüd, wie wir mit der in dem Berichte 
dargelegten, mit dem Inhalte des Erlaſſes ded damaligen Minifterd 
der geiftlihen 2c. Angelegenheiten vom 31. Dezember 1862 (Cen⸗ 
tralblatt für die Unterrichtd-Berwaltung für 1863 ©. 98) überein- 
fimmenden Auffafjung und einverftanden erflären, daß dad Schul⸗ 
geld, gleichviel ob ed an die Gemeindekaſſe gezahlt wird oder nicht, 
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oder ob die Höhe deöfelben ſich nady der Klafien- und Einkommen: 
fteuerquote richtet, ald eine Kommunalabgabe nicht anzufeben ſei. 
fih vielmehr ald das an die Schule oder den Lehrer zu entrid- 
tende Entgelt für den Schulunterricht darftelle. Dies ift neuer: 
dings auch in der Begründung des Erfenntniffes des Königl. Dber: 
vermalfungßgeriähted vom 12. Mai 1877 (Gentralblatt S. 372) an- 
erfannt. 

Im Uebrigen bemerfe id, der Minifter der geiftlichen ıc. An- 
gelegenbeiten, ergebenft, daß auf Grund der beftehenden gefeplichen 

eftimmungen die Geiftliben, wie die Lehrer einen Aniprud an 
Befreiung vom Scuigelde für ihre die Schule befuchenden Kinter 
nicht erheben können, die Schulgeldfreiheit vielmehr nur auf Grund 
eines befondern Rechtstitels oder einer beftehenden Obferwanz in Au: 
ſpruch genommen werden Tann. Daß dem Pfarrer R. eine derartig 
Eremtion zur Seite ftehe, tft von ihm weder behauptet, nod nad: 
gewiefen. Seine Anführung, daß biöher er wie audy feine Amts: 
vorgänger von der Zahlung des Elementarſchulgeldes thatlädlid 
befreit gemweien, fann deshalb auch feinen Anlaß bieten, die erefuti- 
viiche Beitreibung des Schulgeldes, welches von ihm eingeforten 
wird, zu hemmen, indem die Borausfegungen der Allerhoöchſten 
Kabinetd-Ordre vom 19. Juni 1836 unter Nr. 2 (Gefep- Samm- 
lung 1836 ©. 198) nicht vorliegen. Es kann ihm vielmehr, wenr. 
er —* zur Zahlung des Schulgeldes nicht für verpflichtet eradte, 
nur überlaflen werden, eventuell gemäß $. 15 des Geſetzes rem 
24. Mat 1861 (Geſ.Samml. Eeite 241) den ordentlichen Redtt: 
weg gegen die Stadtgemeinde zır befchreiten. | 

Ew. &rcellenz erſuchen wir ergebenft, hiernach das Erforberlid: 
gefälligft zu veranlaffen. 

Die Minifter 
des Innern. der geiftiichen 2c. Angelegenheiten. 

Sm Auftrage Herrfurtb. Im Auftrage: Greiff. 

den König. Pberprafidenten xc. zu N. 

M.b. 9. I. B. 6653. 
M.d.g. A. U. III. a. 14561. 

163) Borausdfepungen für die Lieferung von Schulbav- 
holz feitens der Gutsherrſchaft ($. 36 Titel 12 Th. II 

Allg. Land⸗Recht 8). | 
(Eentribf. pro 1872 Seite 707 Nr. 254.) 

Im Namen ded Reiche. 

In Sachen der N’er Schulfozietät, vertreten durch den Edel: 
vorftand, Verklagte und Smplorantin, 
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wider 
den Grafen N. zu P., Kläger und Imploraten, 

bat dad Reichsgericht, Vierter Civil-Senat, in der Gigung vom 
7. Dktober 1880 für Recht erkannt: 

„daB die Nichtigkeitöbeichwerde gegen das Erkenntnis des 
Königlichen Oberlandeögerichts zu N. vom 6. Mai 1880 zu- 
rüdzumeifen und der Verklagten die Koften aufzulegen. * 

Don Rechts Wegen. 

Gründe. 

Kläger verlangt die Critattung des Werthes desjenigen Bau⸗ 
bolzed, welches ihm im Wege der AUdminiftrativerefution zur Aus⸗ 
führung nothwendiger Schulbauten abgepfändet worden iſt. Der 
zweite Richter hat Verklagte, in Webereinftimmung mit dem erften, 
bierzu verurtheilt, indem er feititellt, daß bei foritwirthichaftlicher 
Audnugung der Gutswald alljährlich nicht dad zu den nothwendigen 
Gutsbauten erforderlie haubare Holz liefern fünne, und deshalb 
die Berklagte nicht für berechtigt hält, die zum Schulbau nöthigen 
Hölzer aud jenem Walde zu entnehmen. 

Der Bormwurf der Nichtigkeitsbeſchwerde, daß durch dieſe An— 
nahme der $. 36 Theil IL Titel 12 Allgemeinen Land⸗Rechtes ver- 
legt worden et, erfcheint nicht begründet. 

Der bezogene $. beftimmt, daß auf dem Gute, wo die Schule 
fi befindet ‚gewachſene oder gewonnene Materialien, joweit jelbige 
hinreichend vorhanden”, zu nothwendigen Schulbauten verabfolgt 
werden follen. Er fept voraus, bei beiden Arten der Materialien, - 
dab fie überhaupt vorhanden und im von der Schule beanſpruchten 
Umfange der Gutöberrichaft entbehrlich find, und außerdem bei den 
„gewachjenen”, daß die forftwirthichaftlihe Benupung ded Gutd- 
waldes die beanipruchte Entnahme geitattet. Die Implorantin giebt 
lelbft zu, daß nad der-Faffung ded Gejeped dad eigene Bedürfnis 
ded Gutsherrn dem der Schule vorgeht. Sie beftreitet nur, indeß 
mit Unredt, dab im einzelnen alle neben dem gegenwärtigen 
Bedürfniffe der Schule das erft künftige bezw. nachhaltige des 
Gutsherrn und die Keiftungsfähigkeit des Gutdwalded zur Schonung 
dedielben in Betracht fommen könne. Denn ohne dieſe Beſchränkung 
würde der Gutsherr, vom Zufall abhängig, Gefahr laufen, der Schule 
dad ihm demnächſt zu Gutsbauten fehlende Bauholz zu verabfolgen, 
und, der Abficht des Geſetzes entgegen, gezwungen werden, entweder 
das Fehlende anzufaufen oder unwirthſchaftlich, alfo dur Ver⸗ 
wüftung des Waldes, aus diefem fchlagen zu laflen. Es fommt da- 
ber, worin dem zweiten Richter belzuftimmen, bei hervortretendem 
Bedürfniſſe der Schule nicht blos darauf an, ob Bauholz im Guts⸗ 
walde vorhanden ift und zur Zeit der Gutöherr deſſen nicht bedarf, 
ſondern auch darauf, ob der Gutöwald bei feiner forftwirtbichaft- 



lichen Benupung nur höchſtens den layfenden Gutsbedarf zu beden 
im Stande ift, oder darüber hinaus Erträge veripridht, bie dam 
für die Bauten der Schule des Gutes in Anſpruch genommen wer: 
den können. Daraus, daß die Schule den Gutéherrn nicht hindern 
fann, den Gutswald einzulegen oder zu vermüften, folgt fein Rect 
ihrerfeits, ihn an deſſen Schonung behufs nadhhaltiger Keiftunzk 
fähigkeit für das But zu hindern. 

Die Zurückweiſung der Nichtigkeitsbeichwerde bebingt nach 8. iR 
ber Verordnung vom 14. Dezember 1833 die Koftenpflicht der Ter: 
lagten. 
ß Urkundlich unter Siegel und Unterſchrift. 

(L. S.) 
Dad Reichsgericht. 

Vierter Sivil-Senat. 
Ausfertigung. 

Nr. 4/80. IV. 1730. 

164) Begriff „der Betbeiligten" im Einne des $. 7i 
des Zuftändigleitsgefeges vom 26. Juli 1876. — Heran: 
tebung zu Schulfteuern und zu nicht fteuerartigen Lei— 
tungen (Schullaften) im Allgemeinen und im Einzeln: 
falle ald Begenftand des Streited unter den Betheiligten. 
— Einfluß des Segenftandes auf Die Borbediugungen 
und den Umfang des VBerwaltungdftreitverfahrens.’; 

Kreisordnung vom 13. Dejember 1872 8.135 X 1, 
Zufländigleitegeleg vom 26. Juli 1576 8. 77. 
A. 2.8. TH. II Ti. 14.98.9, 79. 
Gefeß fiber die Berjährungefriften bei öffentlichen Abgaben vom 18 az: 

1830 (8.-&. ©. 140). 
Geſetz, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai ii 

(9..8. S. 241). 

Endurtheil des I. Senates bes Königl. Oberverwaltungsgeridtes 
vom 16. Februar 1881. 

I. Kreisausfhuß bes Kreiſes Greifswald. 
II. Bezirtoverwaltungegeriht zu Stralfund. 

Der Kreisausihup erkannte unterm 7. Juni 1880 auf Klage 
der Brundbefiger von B., C. und 3. den mit ihnen dem Edul- 
verbande R. angebörigen Befiger des gleichnamigen Gutes für ſchultie 
zu ben dem Lehrer zu R. gegen das bid dahin gewährte Breunma— 
terial alljährlich mehr zu liefernden 11 Raummetern Klobenbel: 
antheilweife, jedoch nicht, wie beantragt, den vierten Theil, foutere 

an 2) Gntideibungen des Rbnigt. Obervermaltungsgerictes Band 7 Eeite 2° 
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nach dem durch dad Schulregulativ vom 29. Auguft 1831 beftimmten 
geſetzlichen Maßſtabe beizutragen; das Bezirköverwaltungsgericht aber 
wied auf die Berufung des Beklagten die Klage als unzulälfig zu- 
rüd, weil durch den 8.135 X Nr. 1 der Kreidordnung bezw. $. 77 
Nr. 1 des Zuftändigkeitögeieged die Klage im Verwaltungöftreitver: 
fahren dem SHerangezogenen nur gegen den Sculvoritand, nicht 
gegen Mitglieder ded Schulverbanded gegeben fei und Gegenftand 
der Klage nur eine beitimmt geftellte Steuerforderung, nicht die 
Steuerpflicht im Allgemeinen jein könne. 

Sn der gegen diejed Erkenntnis eingelegten Revifion behaupteten 
Kläger Berlegung des Geſetzes. Sie warfen dem Borderrichter 
vor, er babe überfehen, daß der $. 77 des Zuftändigkeitögefeged — 
abweichend von dem aufgehobenen $. 135 X Nr. 1 der Kreidord- 
nung — jeden Streit zwilchen den Betheiligten über die Verpflich- 
tung zur Leiftung von Schulbeiträgen zur Enticheidung im Ver⸗ 
waltungsftreitverfahren tele, daß das BVerwaltungdftreitverfahren 
alſo auch zwiſchen den Mitgliedern ded Schulverbandes uud zwar 
ſowohl —2 geforderter und gezahlter, als auch künftig zu 
leiſtender Schulbeiträge ſtatthabe. Sie führten ferner aus, daß nach 
$. 4 des Schulregulativs vom 29. Auguſt 1831 gegen die erſtin⸗ 
ſtanzliche Entſcheidung des Kreidaudfchuffes im vorliegenden Falle 
der ordentlihe Rechtsweg zuläffig Sei. Dadfelbe folge aus $. 15 
des Gefeped vom 24. Mai 1861 (G.⸗S. ©. 241), infofern Bes 
fagter feine Freilafjung aud der über die Lieferung ded dem Lehrer 
bis dahin gewährten Brennmaterials zwiſchen den Mitgliedern des 
Schulverbanded getroffenen Vereinbarung vom 20. Sunt 1835 ber: 
leite. Hiernach babe der Vorderrichter durch Zulaffung der Berufung 
den 8. 4 des Zuſtändigkeitsgeſetzes verlegt. 

Das Dberverwaltungdgericht erfannte denn auch, dem an diefe 
Ausführungen gefnüpften Antrage entipredhend, dahin, daß unter 
Aufhebung der angefochtenen Entidheidung die gegen dad Endurtheil 
a Kreidausfchuffes eingelegte Berufung ald unzuläffig zurückzu⸗ 
weiien. 

Gründe. 
Der $. 135 X Nr. 1 der Kreidordnung übertrug den Ver—⸗ 

waltungögerichten: 
„die Entidheidung von Beichwerden über die Heranziehung 
zu Sculbeiträgen.“ 

Diefe Beitimmung hatte die erfolgte Heranztehung dur unums 
gänglichen Vorausſetzung. Es waren damit die Partetrollen für 
dad Verwaltungdftreitverfahren gegeben. Kläger Tonnte nur der 
Herangezogene, Beflagter nur die heranziehende Behörde fein. Der 
$. 135 X Nr. 1 der Kreidordnung ift durch 8. 175 ded Zuftändig- 
feitögefepes vom 26. Zuli 1876 (G.⸗S. ©. 297) aufgehoben und 
der 8. 77 des lepteren verordnet: 
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Entfteht zwiichen den Betbeiligten Streit über die Verpflich⸗ 
tung zur Leiſtung von Schuibeiträgen, jo enticheidet im Ber- 
waltungsftreitverfahren : 
a. der Kreisausſchuß. 

Damit ift die frühere Vorbedingung, „die Heranziehung“, weg: 
gefallen. Die Vorausſetzung des Streitverfahrend ift nur noch das 
„Sntiteben eines Etreited" und zwar zwilden den „Betheiligten.’ 
Betheiligt find aber nit nur der Schulvorftand einerfeitd und 
Mitglieder des Schulverbanded andererfeitd, fondern betheitigt bi 
den Schulbeiträgen ift Ieder, von dem die Leiltung eined Schulbei⸗ 
trages verlangt wird. Mit den Worten „zwiſchen den Betheiligten" 
ift recht eigentlih zum Ausdrude gebradt, dag dad Verwaltungs: 
ftreitverfahren aud bei Streitigkeiten unter den Snterelfenten ftatt- 
finden jolle. Eine andere Auffaffung läßt der nicht mißverftändlide 
Wortlaut des Gefeped nicht zu. Und daß eine Aenderung des durd 
die Kreidordnung geichaffenen Zuftanded in Betreff der Streitigkeiten 
über die Schulbeiträge durch die Verſchiedenartigkeit der letzteren 
geboten war, ift bereitd in dem diesfeitigen Endurtheile vom 8. De 
zember 1877 (Entideidungen Bd. III. ©. 129) *) dargethan. 

Wenn gegenwärtig ein Streit zwiſchen dem Schulvoritante 
und einem Schulunterhaltungspflichtigen entftebt, fo kann berielbe 
entweder eine Umlage, eine Schuifteuer, oder eine Schullaft betreffen, 
weldye den Charakter einer Steuer nidt an fidh trägt. 

Im erfteren Falle ift dad Gefep vom 15. Juni 1840 (G.X. 
S. 140) maßgebend niht nur für die Formen, fondern aud für 
den Umfang des Streited und der Entfcheidung. Der Schulvorftand 
veranlagt; bei ihm ift zu reflamiren; gegen feinen Beſcheid ift 
friftzeitig zu klagen. Gegenftand des Streites ift nur die veranlayte 
Steuer, nicht die Steuerpflicht. Als Kläger kann nur der Kontrir 
buent, nicht der Schulvorftand auftreten. 

(Endurtheile vom 1. Mai 1878**), 4. Dezember 1878, 
18. Februar 1880, Entihetdungen Bd. III. ©. 155, Bo. IV. 
5. 209, Bd. VI. ©. 186.) 

Im andern Falle findet das Gejep vom 18. Juni 1840 fein 
Anwendung. Die Zulälfigfeit des Klageantrages ift lediglid nad 
dem $. 77 des Zuftändigfeitögefeped zu beurtbeilen. &8 Tann ſomit 
ſowohl über eine einzelne Zeiftung, als aud „über die Verpflihtun 
zur Leiſtung von Schulbeiträgen,” d. h. über die geiftungepfis! 
geitritten und entfchieden werden; und es fteht nichts im Best, 
daß auch der Schulvorftand bet derartigen Streitigkeiten als Kläger 
auftritt. 

(Endurfheil vom 8. Dezember 1877, Entſcheidungen 
3. II. ©. 126 ff.) 

®) Centrbl. b. Unt. Berw. pro 1878 Geite 110 und 118. 
*0) Dagl. pro 1878 Seite 304. 
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Streit ift endlich möglich zwiſchen den Schulunterhaltungspflich« 

tigen ſelbſt. Dieſer Streit kann fteuerartige und nicht fteuerartige 
Yeiftungen betreffen. Auch bei Streitigkeiten unter den SKontribus 
enten über fteuerartige Leiſtungen findet das Geſetz vom 18, Juni 
1840 feine Anwendung. Für fie find die in den 88. 79, 9 Tit. 14 
TA. L.⸗R. gegebenen Beltimmungen für Streitigkeiten, „welche 
über die Vertheilung der aus dem Beſteuerungsrechte fließenden 
Abgaben unter den Kontribuenten entftehen,* bezw. für Fälle, in 
denen Jemand behauptet, „in der Beftimmung feined Antheild über 
die Gebübr belaftet zu fein," maßgebend. Dieſe landrechtlihen 
Beltimmungen, welche aud in Neuvorpommern Geſetzeskraft haben, 
wie died in den Erfenntniffen des Gerichtöhofed zur Enticheidun; 
der Kompetenzkonflifte vom 20. Dftober 1855 und 2. Oftober 185 
Le M.sBl. von 1855 S. 401 und von 1859 ©. 53) dargethan 
it, enthalten eine Beſchränkung auf einzelne Beiträge nidt. In 
derartigen Streitigfeiten fann daher nad $. 77 des Zuftändigfeitö- 
geſehßes die Verpflichtung zur Leiſtung, die Beitragöpflidt, aud 
Gegenſtand der Entiheidung im Verwaltungsſtreitverfahren fein. 

An diefen Grundfägen ift ſeitens des Oberverwaltungsgerichtes 
in fonftanter Rechtſprechung feftgehalten und ergiebt ſich daraus, 
fh der Vorderrichter den $. 77 des Zuſtändigkeitsgeſetzes unrichtig 
anwendet, wenn er das Verwaltungsſtreitverfahren für Streitigkeiten 
unter den Kontribuenten über die Verpflichtung zur Leiſtung von 
Schulbeiträgen für ausgeſchloſſen erachtet. Seine Entſcheidung war 
ne auf unrichtiger Anwendung des beftehenden Rechtes berubend 
aufzubeben. 

In der Sade jelbft ift ed nicht zweifelhaft, daß gegen die 
vorliegende erftinftanzliche Entſcheidung des Kreisausichuffes der or» 
dentlihe Rechtsweg zuläffig it. Derfelbe tft gegeben durch den 
Art. 4 des Schulregulativs vom 29. Auguft 1831, welcher den In» 
terefienten bei Streitigkeiten über den Umfang der Beitragspflichtigs 
keit für Die Lieferung des Feuerungsbedarfs ıc. den Rechisweg frei 
läßt, nicht minder, wie durch den oben in Bezug genommenen 
8.79 Tit. 14 Th. 11 A. L. R. und den $. 15 ded Gefeped vom 
24. Mai 1861 (G. ©. ©. 241). Gegen die erftrichterlihe Ent» 
ſcheidung findet deshalb nach 8. 4 des Zuftändigfeitägefeges ein wei 
teres Rechtsmittel im Verwaltungsſtreitverfahren nidt ftatt. Die 
vom Beklagten eingelegte Berufung mußte daher als unzuläffig zus 
rückgewieſen werden. 
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165) Ausſchließliche Zuftändigfeit der veranlagenden 
Behörde — Shyuldeputation, Schulvorftand — für Fe: 
tlamationen gegen die Heranziehung zur Schuiftener. 
Uebernahme der Schulunterhaltungdlaft auf den Etat 

der politifhen Gemeinde. 
Nah welchen Brundfägen iſt der von der legeren zur 
Schulkaſſe abzuführende Gefammtfteuerbetrag folden 
Schulgemeindemitgliedern gegenüber zu berednen, 

weldye der politifhen Gemeinde niht angehören??) 

Geſetz fiber die Berjährungsfriften bei Bffentlichen Abgaben vom IH. Jam 
1810 88. 1,3, 14 (8.-&. ©. 140). 

AR. Th. II Tit. 12 88.29 ff. 

I. 

Enburtheil des I. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes 
vom 1b, Februar 1881. 

1 Bezirfsverwaltungegericht zu Magdeburg. 

Der Schulbezirk W. umfaßt außer der gleihnamigen Statt 
mebrere, außerhalb des ſtädtiſchen Gebietes belegene, ländliche On— 
Ichaften, darunter auch dad dem Kläger gehörige Gut K. Die mit 
der Verwaltung der Angelegenheiten der Schule zu W. und mit 
der Vertretung der Schulgemeinde betraute Behörde, die Schulde⸗ 
putation zu W., beſchloß für das Jahr 1880/81 als Edyulftent 
70 pCt. der Etantöfteuern zu erheben. Innerhalb der Etadize 
meinde W., welde die Schulunterhaltungdlaften auf dem ſtädtüchen 
Etat übernommen bat, erfolgte die Aufbringung des für die Schale 
erforderlihen Betrages in und mit den fonftigen Kommmunalftenen, 
welche auf 140 pCt. Zuſchlag zur Klaffen» beziehungsweiſe Ein 
fommenfteuer normirt wurden, während an den Kläger, und zwar 
jeitend ded Magiftrated zu W., die Aufforderung erging, 70 p6L 
feiner Gebäude-, Grund» und Einkommeuſteuer zu zahlen. Derielte 
erachtete ſich dadurch für überbürdet, wandte ih reflamirend as 
den Magiftrat und erhob, von dort aus unterm 16. Iunt 1880 ab 
ſchlägig beidhieden, gegen die Schulgemeinde, vertreten durch Lie 
Schuldeputation, Klage mit dem Antrage, feine Steuer auf biejenisc 
Duote zu ermäßigen, welche von der dur die Einwohner zu 8. 
aufzubringenden 140 p&t. Kommunalfteuer zu Schulzwecken verwen⸗ 
det würde, mindeftend aber jeinen Beitrag auf 140 pCt. feiner Ein- 
fommenfteuer herabzuiegen. — Die Bellagte beitritt die behauptete 
Meberbürdung und ſuchte darzutbun, daß die Stadt erheblich mehr 
zahle, als ihr obliege. In diefer Beziehung wurde audgeführt, bat 
von den in der Stadt W. auflommenden 17 380 Marl Etaatt- 

— — 

* 7 Entſcheidungen bes Köonigl. Oberverwaltungegerichte® Vand 7 Seite 2: 
t. 4h. 
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ftenern, die auf Sorenjen, Korporationen und foldye Perſonen, welche 
feine Kommunalfteuer zahlen, entfallenden Beträge abzujegen feien; 
die Beklagte gelangte auf diefer Grundlage zu einem Staatäftener- 
J von 14 502 Mark, wovon 70 p&t. oder etwa 10 151 Mark 
ald Schulfteuer abzuführen wären, während die Stadt thatſächlich 
10915 Mark gezahlt habe, 

Das Bezirlöverwaltungdgeriht erkannte auf Abweifung der 
Klage, weil die Zuläffigkeit der leeren durch eine rechtzeitig und an 
gehöriger Stelle erhobene Reflamation bedingt werde, eine ſolche 
nur bei dem Magiftrate zu W. angebradht, diefer aber zur Bertre- 
tung der dortigen Schulgemeinde, beziehungsweiſe zur Entgegennahme 
von Reklamationen nicht befugt fet. | 

In der gegen diefe Enticheidung eingelegten Berufung fuchte 
der Kläger auszuführen, daß unter der „Behörde,“ bei welcher nach 
dem Gefepe vom 18. Juni 1840 (G.⸗S. ©. 140) reflamirt werden 
müffe, diejenige zu verftehen fei, welche die Veranlagungsbenachrich⸗ 
tigung an den Reklamanten erlaffen habe, überdied aber auch ein 
Anbringen der Reklamation an unrichtiger Stelle gemäß 8.3 a. a. O. 
BE und in der Sache ſelbſt der Klageantrag gerechtfertigt 
ericheine. 

Das Oberverwaltungdgeriht erkannte indeß auf Beftätigung 
ded angegriffenen Urtheiles. 

Gründe, 

Daß die Schuldeputation die Veranlagung bewirkt. bat, ift vom 
Kläger nicht beftritten, mußte demjelben aud nad den Verbands 
lungen in dem von ihm gegen die Stadtgemeinde W. geführten 
früheren Progeile befannt fein. Nach $. 1 des Geſetzes vom 18. Zunt 
1840 ift aber bei der veranlagenden Behörde zu reklamiren und bie 
Beftimmung ded 8. 3 findet nur auf den Rekurs Anwendung, an 
deilen Stelle die Klage im Bermwaltungdftreitverfahren getreten ift. 
Die Ausführung des Vorderrichters, daß der Klage nicht Hattgegeben 
werben könne, weil an zuftändiger Stelle nicht reflamirt worden jet, 
it demnach zutreffend. | 

Aber felbft wenn man biervon abjehen und annehmen wollte, 
der Magiftrat habe die Reflamation der Schuldeputation mitgetheilt 
und den Befcheid vom 16. Zuni 1880 im Auftrage und in Aus- 
führung eines Beſchluſſes der Schuldeputation erlaffen, würde dennod) 
dem Klageantrage Feine Folge gegepen werden fönnen. 

Dem 8. 29 Tit. 12 Th. II A. L.⸗R. entipridht die Umlage 
der Schullaften auf alle Hausväter nach dem Maßſtabe der direften 
Staatsſteuern (Endurtheile des Oberverwaltungdgerichteö vom 10. Ok⸗ 
tober 1876 und 28. März 1877 *), Entiheidungen Bd. I. ©. 186 

”) Centrbl. d. Unt. Berw. pro 1877 Geite 241. 
1881. 38 
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und Bd. II. ©. 211). Demgemäß tft die Steuer ausgeſchrie ben. 
Wenn die Stadt W. die nad) dem geiehlihen Maßſtabe auf die 
Dafelbft wohnenden Haudväter treffenden Beiträge aud dem Stadt⸗ 
fädel zahlt, fo ift Died für den Kläger bedeutungslos. Selbft wenn 
Die ftädtiichen Hauspäter in Kolge deſſen Nichts aus eigenen Mitteln 
zu zablen hätten, könnten die ländlichen Hausväter eine Minderung 
ihrer Steuer nicht fordern. Ste haben weder einen Rechts⸗, ncdy 
einen Billigkeitsanſpruch an den Beneflzien, welche die Stadt ihren 
Einwohnern gewährt, Theil zu nehmen. Sie koͤnnen nur verlangen, 
daß die Beiträge nady einem und demielben, dem vn? entſprechen⸗ 
den Maßſtabe auf ſämmtliche Haußväter, die ſtädtiſchen, wie die 
laͤndlichen, vertheilt und die Beiträge der ftädtiſchen Hausväter in 
gleicher Weiſe, wie die der ländlichen, an die Schulkaſſe abgeführt 
werden. Die auf Theilnahme des Klägers an den Benefizien, welde 
die Stadt ihren Einwohnern gewährt, zielende Klage entbehrt bier: 
nad) jeder Begründung. 

nderö würde die Klage bei rechtzeitiger Reklamation dann zu 
beurtheilen fein, wenn diefelbe darauf geftügt wäre, dab die ftädti- 
ſchen Haudväter nicht voll zu den Scuifteuern veranlagt feien. In 
diefer Beziehung giebt allerdings die von der Beklagten aufgemachte 
Berechnung zu erbeblihen Bedenken Beranlaffung. Die tatboliichen 
Einfaffen haben feine gemeine Schule in ®., find alfo für die hier 
in Rede ſtehenden Schulen fteuerpflichtig (88. 29, 30 Tit. 12 Th. II 
L.⸗R). Beamte, Lehrer und Prediger find ſchulſteuerpflichtig. 

Die ihnen binfichtlid der Kommunallaften zuftebenden Befreiungen 
erftreden fih nicht auf die Schulfozietätdlaften (Endurtheil des 
Oberverwaltungdgerichted vom 17. Januar 1877, Entſjcheidungen 
Bd. II. S. 197 fr.) *) Ueberhaupt ift fchulfteuerpflichtig jede wirth⸗ 
ſchaftlich felbftändige, phyſiſche Perfon, welche im Schulbezirke 
ihren Wohnſitz hat (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 
23. Kebruar 1878, Entſcheidungen Bd. III. ©. 137 ff.)) Geſellen 
und Dienftboten, melde aus eigenem &rwerbe ihren Unterhalt ge 
winnen, find von der Schulſteuer nicht befreit. Die Steuemn 
diefer Perlonen find daher von der Prinzipalftener im Betrage von 
17 380 Mark zu Unrecht abgefept, während es den geieplichen Be- 
ftimmungen entipricht, daß die Steuern der Forenfen und Korpora> 
tionen mit 1005 Mark in Abgang geftellt find. Die Prinzipal⸗ 
fteuer berechnet ſich hiernach auf 16 875 Mark, und die Schulftener 
der ftädtiihen Hausväter zu 70 p&t, beträgt Demnad 11 462 Mari 
50 Pf. Wenn die Stadt alfo 10915 Marl an die Schulfafle ab- 
geführt, fo bat fie nicht 764 Mark mehr, jondern eiwa 547 Mari 
weniger gezahlt, als die Schulftener der ftädtifchen Hansväter beträgt. 

— — 

“) Centrbl. d. Unt. Berw. pro 1877 Seite 199. 
se Dogl. pro 1878 Seite 244. 
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Selbftverltändlich ift es für Die Schulfozietät ohne rechtliche Bedeu: 
fung, daß die Stadt einen Theil der Häbtifchen Haudväter zu den 
Kommunallaften thatjächlih nicht heranzieht bezw. geſetzlich nicht 
heranziehen darf. Das berührt die Rechte der huffogietät bezw. 
der laͤndlichen Hausväter nit. Die Lepteren haben ein Recht da- 
rauf, daß die Stadt, wenn fie für die ftadtifchen Hausväter eintritt, 
den vollen geſetzlichen Beitrag an die Schulkaſſe abführt. 

Es wird Sache ded Klägers fein, in Zukunft durch rechtzeitige 
Reflamation an richtiger Stelle bezw. Klage Ueberbürdungen, weldye 
etwa durch unrichtige Berechnung der Schulfteuer der ftädtifchen 
Haudväter für ihn veranlaßt werden, entgegenzutreten. 

II. 

Die in dem vorftehenden, eine Stadtſchule betreffenden Kalle 
bezüglich der Reflamationen gegen Schulbeiträge entwidelten Grund- 
Iüpe find in gleiher Weiſe bei einer Landichule zur Anmwendung 
gebracht in folgenden, dem Endurtheile des I. Senated vom 12. es 
bruar 1881 entnommenen Ausführungen: 

Unridtig ift e8 ferner, wenn der Berufungdricter die Anftel- 
lung der Klage ald Reklamation betrachtet. Zum Weſen der letzteren 
gehört ed, dab der Zwed der Eingabe dahin gerichtet ift, den im 

efege vorgefchriebenen Beſcheid der veranlagenden Behörde herbei» 
uführen und nicht etwa Klage anzuftellen. Gleichwohl tft die An⸗ 
hit des Berufungsrichters, daB der $. 1 des Geſetzes vom 18. Juni 
1840 bier zur Anwendung komme, aud einem anderen Grunde 
rihtig. Kläger hat überhaupt nicht bei der veranlagenden Behörde 
reflamirt und gegen deren ablehnenden Beſcheid Klage angeftellt. 
Die am 4. Zunt 1879 bei dem Kreisausſchuſſe, ſowie die am 
27. November 1879 bei dem Landrathe erhobenen Beichwerden kom⸗ 
men nicht in Betradht, weil diefe Behörden die Nreitigen Abgaben 
nicht veranlagt haben, Auch Tann ſich der Kläger nit auf den 
Schlußſatz des 8.3 a. a. O. berufen, weil derjelbe fih nur auf 
Refurdgelude an die vorgeſetze Behörde, nicht aber auf Reklama⸗ 
tionen bezieht. Der Umftand, daß der Schulvorftand zu W. nicht 
allein aus den Sculvorftehern B. und W., welche die ftreitigen 
Abgaben eingefordert haben, befteht, ift für Die gegenwärtige Ent⸗ 
Scheidung von feiner Bedeutung. Denn die von jenen beiden Per- 
fonen erfolgte Beranlagung war unter allen Umftänden eine amtliche 
und mußte ald folde vom Släger reipektirt werden; er hatte daher 
auch innerhalb der gejeplihen Friſt feine Reflamatton gegen Diefelbe 
bei dem Schulvorftande anzubringen. Da Leptered nicht geichehen 
ift, fo war die Klage wegen Berfäumung der gejehlichen Reklama⸗ 
tiondfrift zurückzuweiſen. 

38 * 
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Allerhöchſte Anszeichnungen. 

Bon den Perſonen, welchen Seine Majeftät der König 
bei Allerhödjitihrer Anmelenheit in der Provinz Hannover Orden 
ıc. zu verleihen gerubt haben, gehören nad) ihrer amtlichen Stellung 
volljtändig oder theilweiſe dem Reſſort der Unterrichtö» Verwaltung 
an und haben erhalten: 

1) den Rothen Adler-Drden vierter Klaffe: 

Beer, Propft, Superintendent, Paftor prim. und Kreis⸗Schul- 
inſpektor zu Uelzen 

Dr. Frensd ort! 
Göttingen, 

Hahn, General-Superintendent, Konfiftortalrath, Stadtfuperinten- 
dent und Kreis⸗Schulinſpektor zu Hildesheim, 

Dr. Lattmann, Direktor ded Gymnaſiums zu Clausthal, 
Dr. Leber, ordentlidher Profeflor an der Unioerfität zu Göttingen, 

‚ ordentlicher Profeffor an ber Univerfität zu 

Dr. Meyer, orbentlier Profeffor an der Univerfität Und Direkter 
der provinzialftändifchen Irrenanftalt zu Göttingen, 

van Senden, Seminar: Direltor zu Aurich, 
Dr. Wiedaſch, Profellor, Direktor des Lyceums II Ir Hannortr, 
Dr. ®tefinger, Konfiftorialrath, orbdentliher Pro 

Univerfität zu Göttingen, und 
Wittkopf, Superintendent und Kreis⸗Schulinſpektor zu Debftet, 

Kreis Lehe. 

2) den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 

Dr. von Ihering, Geheimer Juſtizrath und ordentlicher Profeſſer 
an der Univerfität zu Goͤttingen. 

3) den Königlihen Kronen⸗-Orden vierter Klaffe: 

Hahn, Seminarlehrer zu Stade. 

4) den Adler der Inhaber des Köntglihen Hausordent 
von Hohenzollern: 

Paaſch, Lehrer und Drganift zu Gronau a.2., Kreis Marienburz 
Landdroſteibezirk Hildesheim, und 

von Staden, erfter Lehrer und Inſpektor an der Neuen Edule 
zu Verden. 

5) da8 Allgemeine Ehrenzeichen: 
Magnus, Lehrer zu Wellie, Kreis Nienburg, 
Didiged, dégl. zu Bawinkel, Kreis Lingen, 
Prinzhorn, Kantor und Hauptlehrer zu Effen, Kreis Dbnabrüd, 

d un 
Schumann, Hauswärter und Oekonom bei dem Schullehrer- Er 

minar zu Stade. 

effor an det 
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Zerner haben Seine Maj'eſtät der König aus gleichem An» 
laſſe Allergnädigft geruht: 

den ordentlichen Profeſſor Dr. Schwartz am der Univerfität zu 
Göttingen zum Geheimen Medizinalrath, und 

den ordentlihen Profefjor D. Dr. Schultz an der Univerfität zu 
Söttingen zum Konfiftorialrath zu ernennen. 

Bon den Perjonen, welden Seine Majeftät der Köntg 
bei Allerhödhftihrer Anmefenheit in der Provinz Schledwig-Hol- . 
ftein Orden ıc. zu verleihen geruht haben, gehören nady ihrer amt- 
lihen Stellung vollftändig oder theilmeije dem Reſſort der Unter⸗ 
riht8- Verwaltung an und haben erhalten: 

1) den Rothen Adler-Orden dritter Klaffe 
mit der Schleife: 

Dr. Neuner, Geheimer Juſtizrath und ordentlicher Profeffor an 
der Univerfität zu Kiel. 

2) den Rothen Adler-Drden vierter Klafje: 
Burgdorf, Kreis⸗Schulinſpektor zu Tonbern, 
Heß, Direktor des Gymnafiumd und der Realſchule I. O. zu 

Rendsburg, 
Jungela uffen, Drofeffor und erfter Dberlehrer an dem Gymna⸗ 

fium und der Realfhule 1. O. d Flensburg, 
Lilie, Propft, Hauptpaftor und Kreis⸗Schulinſpektor zu Altona, 
— , Direktor des Gymnaſiums zu Meldorf, Kreis Süderdith⸗ 

marſchen, 
Dr. Sheodor Möbins, ordentlidher Profeffor an der Univerfität 

zu Kiel, 
Prall, Propft, Hauptpaftor und Kreis⸗Schulinſpektor zu Heide, 

Kreid Norderdithmarſchen, 
Dr. Beyer, Profelfor an der Univerfität und Lehrer an der Marine: 

Akademie zu Kiel. 

8) den Königlihen Kronen-Orden dritter Klafie: 
D. Möller, ordentlider Profefjor, 3. 3. Rektor der Univerfität 

zu Kiel. 

4) den Köntiglihen Kronen-DOrden vierter Klajfe: 

Karow, Seminarlehrer zu Segeberg. 

5) da& Kreuz der Komthure des Königlihen Haus— 
ordend von Hohenzollern: 

D. Dr. Mommfen, KonftftorlalsPräfident und Kurator der Uni- 
verfität zu Kiel, 
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6) den Adler der Ritter desfelben Ordens: 

Dr. Schneider, Regierungd- und Schulrath zu Schleswig. 

7) den Adler der Inhaber desjelben Ordens: 
Hanfen, Hauptlehrer ji Rendoburg, 
Niffen, Rektor zu Heide, Kreis Norderdithmarſchen, 
Wilhelmſen, Lehrer an der Bürgerſchule zu Apenrade. 

Ferner haben Seine Majeſtät der König aus gleichem An- 
laſſe Allergnädigft gerubt 

den Etat8:Rath und ordentlihen Profeffor Dr. Ligmann in ber 
mediziniſchen Fakultät der Univerfität zu Kiel zum Geheimen 
Medlzina sNath zu ernennen. 

-o — — — 

A. Behoͤrden. 

Dem Leibarzt Seiner Majeſtät des Kaiſers und Königs, General: 
Stabbarzt der Armee, vortragenden Rath im Minifterium der 
geiftigen ꝛc. Angelegenheiten und ordentlihen Honorar⸗Profeſſot 
n ber mediziniſchen Zafultät der Univerfität, Wirklichen Geheimen 
Ober: Medizinal-Rath Dr. von Lauer zu Berlin ift der Stern 
zum Rothen AdlersDrden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub verliehen, 
auch demielben die Erlaubnis zur Anlegung der erften Klafje dei 
Ka Ir! Oeſterreichiſchen Ordens der Citernen Krone ertheilt 
worden. 

B. Univerfitäten, techniſche Hochſchulen, ıc. 

Der Privatdozent Dr. Baum garten zu Königsberg ift zum aufer- 
ordentl. Profeſſ. in der mediziniſch. Fakult. und der außerorbentl. 
Profeffl. Dr. Hertwig zu Iena zum ordentl. Profeff. in ber 
philofopb. Kakultät. der Univerſ. zu Königsberg ernannt, 

der ordentl. Profeff. Dr. Pern ice zu Halle in gleicher Eigenſchaft 
in die juriftifche Fakult. der Univerl, zu Berlin verjegt, — dem 
ordentl. Profeſſ. in der mediziniſch. Fakult. dieſer Univerf. und 
ordentl. Mitgliede der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, 
Geheimen Medizinalraty Dr. Virchow die Erlaubnis zur An- 
fegung des Kommandeurfreuzed vom Königl. Portugiefiihen Orten 
des heiligen Jakob ertheilt, — dem ordentl. Profeſſ. in der ir 
foph. Fakult. derfelben Univerf. und ordentl. Mitgliede der Ala⸗ 
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demie der Wiſſenſchaften zu Berlin, Geheimen Regierungsrath 
Dr. Summer der Stern zum Königl. Kronen⸗Orden zweiter 
Klaffe verliehen, und der ordentl. Profeſſ. Dr. Weizfäder zu 
Söttingen in gleiher Eigenſchaft in die philoſoph. Fakult. der 
Univer). zu Berlin verfept, 

der ordentl. Profeff. Dr. Seuffert zu Sieben zum ordentl. Profeff. 
in der juriftiih. Fakult. der Univerſ. zu Greiföwald ernannt, 

der ordentl. Profefj. Dr. Zitelmann zu Roftod zum ordentl. 
Profeſſ. in der juriftiih. Fakult. der Univerf. zu Halle ernannt, - 
— und find an diefer Univerf. die Privatdozenten Dr. Krohn 
und Dr. Thiele zu Halle zu außerordentl. Profefforen in der 
philoſoph. Fakult. ernannt, 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Weiland zu Gießen und der außeror⸗ 
dentl. Profeſſ. Dr. Bollmöller zu Erlangen find zu ordentl. 
Deofeljoren in der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Goͤttingen 
ernannt, 

der ordentl. Profefj. Dr. theol. Graf Baudiffin au Straßburg 
i. &1f. ift zum ordentl. Profefl. in der theolog. Fakult, und ber 
außerordentl. Profeſſ. Dr. Klode zu Zreiburg 1. DBrög. zum 
ordentl. Profefj. in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu Wars 
burg ernannt, 

dem ordentl. Profeil. in der mediziniſch. Fakult. der Univerf. zu 
Bonn, Geheimen Medizinalrats Dr. Buſch das Kreuz der 
Komthure des Köntgl. Hausordens von Hohenzollern verliehen, dem 
außerordentl. Profefl. Geheimen Medizinalrath Dr. Schaaff- 
haufen in der mediziniſch. Fakult. derſelben Univerf. die Er⸗ 
lanbnis zur Anlegung des Offizierkreuzes vom Königl. Portugie- 
fiichen Drden des heiligen Jakob ertheilt, und dem außerordentl. 
Profeſſ. Dr. Madelung in derfelben Zakult. diefer Univerſ. der 
Rothe Adler-Orden dritter Klafje verliehen, 

der Privatdoz. Dr. Hagemann an der Akademie zu Münfter 
zum außerordentl. Profefj. in der philofoph. Fakult. diefer Ala- 
demie ernannt worden. 

Dem Rektor der techniichen Hochſchule Geheimen Regierungsrath 
Launhardt zu Hannover iſt die Erlaubnis jur Anlegung des 
Ritterkreuzes vom Königl. Norwegiihen St. DlafsOrden ertheilt 
worden. 

C. Gymnaftal-, Reals- ıc. Lehranftalten. 

Dem Direktor ded Friedrichd- Werderfhen Gymnaſiums, Profefl. 
Dr. Büchſenſchütz zu Berlin ift der Rothe Adler-Drden vierter 
Kaffe verliehen, 

der Oberlehrer Dr. Münnth am Gymnaſ. zu Verden zum Gym⸗ 
nafials- Direktor ernannt und demielben dad Direliorat ded Gym⸗ 
naftumd zu Norden übertragen, 



582 
es iſt beftätigt worden Die Mahl 

des Oberlehrers Profefiord Lemde vom Marienftifts - Gymnaf. 
u Stettin zum Direktor des Stadt-Bymnaf. dafelbft, 

des Prorektors Profeſſors Dr. Radtke vom Gymnaſ. zu Pie 
zum Direktor ded Gymnaf. zu Wohlau, und 

bed Oberlebrerd Wegehaupt am Gymnaſ. zu München⸗Glad⸗ 
bach zum Direktor des Gymnaſ. zu Neumied. 

Dem Oberlehrer Profeffor Dr. Worpitzky am Friedrichs⸗Werder⸗ 
(hen Gymnaſ. zu Berlin fft der Köntgl. Kronen⸗Orden vierter 
Klaſſe verliehen, 

das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Se ge und Dr. Heller am Joachimsthalſchen Gymngſ. 

zu Berlin, 
Dr. Paul und Dr. Aug. Müller am Friedrichs⸗Werderſchen 

Gymnaf. zu Berlin, und 
Witte am Gymnaſ. zu Pleß. 

Dem DOberlehrer Bujad am Altftädtifhen Gymnaf. zu Königs» 
berg i. Oftprb., Vorfigenden der Alterthumégeſellſchaft Prunsia, 
tft der Köntgl. Kronen⸗Orden vierter Klaſſe verliehen worden. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die orbentliden Lehrer 
Böhmer am GEymnaſ. zu Konip, 
per ord >» ⸗ gi orn, 

r. Shmolling am Marienſtifts⸗Gymnaſ. zu Stettin, 
Zimpel am Eliſabeth⸗Gymnaſ. zu Bredlam, 
Jacobi am Gymnaſ. & Emden, 
Dh! am Marzellen- pmnaf, je Köln, 

ebenfo Ind zu Oberlehrern befördert worden 
der Religionslehrer Dr. Schneider an der Ritter⸗Akademie zu 

Bedbur Br 
die Adjunkten Dr. Schröder und Dr. Stengel am Joachims⸗ 

thalſch. Gymnaſ. zu Berlin, und 
am Gymnaſ. zu Freienwalde a/D. ift der Titular- Oberlehrer 

Dr. Bohnhoff zum etatsmäßigen Oberlehrer befördert worden. 
Der Oberlehrer Dr. Zielipg am Gymnaf. zu Wittenberg if in 

gleicher Eigenidhaft an dad Gymnaſ. zu Pleß berufen, 
der Oberlehrer Hermann am Friedrich⸗Wilh. Gymnaſ. zu Köln 

in gleicher Eigenihaft an daß Gymnaf. zu Verden verlegt, 
der Zitular- Oberlehrer Dr. Graßhof am Gymnaf. zu Soeſt alt 

etatömäßiger Oberlehrer an dad Öymnaf. zu Attendorn berufen, 
der Oberlehrer Dr. Brüll am Progymnaf. zu Eſchweiler ale Ober- 

lehrer an das Gymnaſ. zu Aachen berufen, 
der ordentl. Eehrer Dr. Lauer am Bymnaf. zu Weplar unter Br- 

förderung zum Oberlehrer an das Sriedrig- Wild. Gymnaſ. zu 
Köln verjept worden. 
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Das Prädikat „Oberlehrer“ ift beigelegt worden den ordentlichen 

rern 
Band am Gymnaſ. zu Konitz, und 
Strauß - . zu München⸗Gladbach. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnaflum 
zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Klamrotp, 
zu Weſtzlar der ordentl. Eehrer Dr. Müde vom Friedrich⸗Wilh. 

Gymnaſ. zu Köln. 

Die Wahl des Dirigenten des Progymnafiums zu Shwep, Dr. 
Brodd zum Rektor diefer Anftalt, und 

die Wahl des Rektors der höheren Bürgerich. zu Kerpen Dr. Schlüns 
tes zum Rektor des Progymnaf. zu Rheinbach iſt beftätigt, und 

am Progymnaf. zu Schwep der ordentl. Lehrer Otto Meyer zum 
Dberlehrer befürdert worden. 

An der Realichule zu Zilfit ift der ordentl. Lehrer, Titular⸗Ober⸗ 
lehrer Krüger zum etatsmäßigen Oberlehrer, 

an der Realſchule zu Eſſen der orbentl. Lehrer Dr. Geuer, und 
an der ftädtifchen Healich. zu Köln der ordenil. Lehrer Dr. Contzen 
zum Oberlehrer befördert worden. 

An der Realſchule zu Hannover iſt der Schula. Kandid. Dr. 
Krauſe ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

An der Gewerbeſchule u Brieg iſt der Lehrer Dr. Freeſe das 
jelbft als Lehrer der Naturwiſſenſchaften angeftellt worden. 

Der Rektor der höheren Bürgerichule zu Marne, Profefl. Dr. Seip 
ift zum Rektor der höh. Bürgerſch. zu Itzehoe, und 

der Oberlehrer Schwalbadh an der Realſch. zu Sprottau zum 
Rektor der höh. Bürgerfch. zu Marne berufen worden. 

An der böh. Bürgerih. zu Buxtehude tft der Lehrer Elfers 
als Slementarlehrer angeftellt worden. 

D. Säullehrer-Seminare, ıc. 

In gleicher Eigenſchaft find verfept worden die Seminar-Direltoren: 
Belten zu Eltn an dad Schull. Sem. zu Kempen, 
Richter zu Dillenburg = ⸗ ⸗Eckernfoͤrde, 
— s s Ufingen, 

Dr. Kretſchmer zu Ziegenhald = s Braundberg, 
Baumann au Ofterode ⸗ «e Dillenburg, 
Dach zu Waldau an das ⸗ » Dfterode; 
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der erfte Seminariehrer Hechten berg zu Hannover ift zum Semi: 
narsDireltor ernannt und demfelben das Direltorat des Schul: 
fehrer- Seminars zu Alfeld übertragen worden. 

Der erfte Seminarlehrer Dr. Schmidt zu Homberg tft im gleicher 
—66 an dad Schull. Semin. zu Ddnabrüd verfegt, 

am Schull. Semin. zu Hannover der Reltor Tis mer zu I: 
feders Hütte bei Peine ald erfter Lehrer, und 

am Schull. Semin. zu Homberg der Rektor und Diafonus Kohl⸗ 
mann zu Werder ald erfter Lehrer angeftellt worden. | 

Dem Seminar Mufifiehrer Lahſe zu Eisleben ift das Präbila 
„Mufitdireftor” beigelegt worden. | 

Sn gleicher Eigenfhatt find verfept worden die orbentlidden Eemi: 
narlehrer 

Knaak zu Graudenz an das Schull. Senin. zu Berent, und 
Willich zu Edernförde an das Schull. Semin. zu Homberz 

Am Schull. Semin. zu Weißenfels ift der Lehrer Schitner 
aus Magdeburg als ordenil. Lehrer, und 

am Xehrerinnen-Seminar zu Münfter die Lehrerin Plapmann 
aus Kleve als ordentl. Lehrerin angeftellt worden. 

Am Schull. Semin. zu Erin ift der Lehrer Kunft aus Tirjchtieze! 
als Hüffslehrer angeftellt worden. 

E. Zaubftummen-Anftalten 

An der ZTaubftummen-Anft. zu Breslau tft der ordentl. Lehrer 
Heidfiel von der Zaubft. Anft. zu Peteröhagen als ordentl. 
Lehrer angeftellt worden, 

an der Zaubft. Anftalt zu Langenborft der Lehrer Weber nn 
eingetreten, Do 

der Lehrer Heinrich von der Taubſt. Anft. zu Soeſt ommiffariik | 
mit Leitung der Taubſt. Anft. zu Petershagen beiraut, und 

an der Taubft. Anft. zu Soeft der Schula. Kandid. Scheuner!t 
als Hülfslehrer angenommen worden. | 

F. Deffentlide höhere Maädchenſchulen. 

Dem zum Leiter der Eliſabethen⸗Schule zu Frankfurt a. Moin 
berufenen Oberlehrer Dr. Rehorn iſt der Titel eines Direktcre 
diefer Anftalt beigelegt worden. 

Es haben erhalten den Königlihen Kronen⸗Orden vierter Kaffe: 
Letzuer, bish. evangel. Rektor zu Breslau; 
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ven Adler der Inhaber des Königlihen Hausordend von Hohen- 
ollern:: 
I Adam, evangel. Lehrer zu Plauen, Krs Wehlau, 
Hentſchel, kathol. Hauptlehrer, Drganift und Küfter zu Falkenau, 

Krs Grottkau, 
Hochheim, evangel. erſter Lehrer und Organiſt zu Kirchheilingen, 

Krs Langenſalza, 
Igel, evangel. Lehrer und Kantor zu Wünſchendorf, Krs Loͤ⸗ 

wenberg, 
Krug, evangel. rehrtt zu Zeitz, 
Dibricht, kathol. Lehrer und Organiſt zu Lobedau, Krs Grottkau, 
Petry, lathol. erfter Lehrer zu Halſenbach, Krs St. Goar, 
Retzlaff, evangel. Xehrer zu Stargard i. Pomm., 
Schröter, kathol. Lehrer und Organift zu Yürftenwerder, Krs 

Marienburg, und 
Wehner, kathol. Schulrektor zu Hünfeld, Reg. Bez. Kaflel; 

dad Allgemeine Onrengeien: 
Hanfi, jüdiicher Kantor und Lehrer zu Bernftein, Krs Soldin, 
Jatkowski, evangel. Lehrer zu Olſchöwken, Mrs Ortelsburg, und 
Rolden, kathol. Lehrer zu Aldenhoven, Krs Grevenbroich. 

— — wtîſi— 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 

Geſtorben: 

der Direktor der Porzellan, Manufaktur, Geheime Regierungs⸗Rath 
öller zu Berlin 

der auferordentl. Profeſſ. Dr. Geppert in der philofoph. Fakult. 
der Univerf. zu Berlin, 

der Präfident der Akademie der Künfte, Geheime Regierungs-Rath 
Hißtzig = Berlin, 

der Iufpeftor Bouch o am Königl. botaniſchen Garten zu Berlin, 
der Gymnaſial⸗Direktor Dr. tbeol. Wilken zu Meppen, 
der Oberlehrer und Prorektor Profefior Dr. Böhmer am Gym⸗ 

naf. zu Delß, 
der Oberlehrer Dr. Hildebrand am Gymnaſ. zu Sagan, 
die ordentlichen Lehrer 

Wöhler am Gymnaſ. zu Flensburg, und 
Brünning » . zu Kiel, 

der Schreiblehrer am Luifenftädt. Gymnaf. und am Seminar für 
Stadtiſchulen, Hoflalligrapp Heilmann zu Berlin, 

der techniihe Lehrer Savet am Sophien⸗Gymnaſ. zu Berlin, 
der Oberlehrer Dr. Henn an der Realid. am Zwinger zu Bres⸗ 

lan, 
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der Giementariehrer Zegtmenyer an der höheren Bürgeriäule 

u Burtehude, 
der efte Lehrer Davin am Sdull. Seminar zn D6nabrüd, 
der erite Lehrer Meifter am Schul. Seminar zn Montabaur, 
die sehrerin Kerften am Lehrerinnen-Seminar zu Münfter, 

der gebrer Woltmann an der Zaubftunmen-Anftalt zu Hil: 
desheim. 

Sn den Rubeftand getreten: 

der Rektor Rüter an der höheren Bürgerſchule zu Itze hoe, un 
der Vorſteher und erite Lehrer Bökenkamp an der Zanbftum- 

men-Anftalt zu Peterähagen. 

en Berufung in ein anderes Amt im Inlande aus: 
elhien teden: 

der ae: Dr. Di eſt erweg am Friedrichs⸗Werderſchen Gym⸗ 
naſium zu Berlin, 

der Keil — 5 — Profeſſor Burghardt an der Kloſterjſchule 
oßleben, 

der jementarlehter Kohrs am Gymnaß. au Lüneburg, mt 
der Seminar-Direltor Neinede zu Bederkeſa. 

Wegen Anftellung außerhalb der Preußifhen Monardie 
ausgeſchieden: 

der oben Profeſſ. Dr. Burckhard in der jnriſtiſch. Fakılt. 
der Univerſ. zu Greifswald, 

die außerordentlichen Profeſſoren 
Lie. „Dr wa in der theolog. Faknlt. der Univerl. zu 

er 
Dr. Franfen in der juriſtiſchen, und Dr. Barnbagen 

in der philofoph. Zakult der Univerf. zu Greifömwalt, 
Dr. Dorm h der philoſoph. Fakult. der Uhiverf zu Bres⸗ 

Dr. SRertel in ber juriftifch. Safult. der Univerf. zu Halle. 

Aufihre Anträge find entlaffen worden: 
der Pa Profeſſor Scheurenberg an der Kunftakademie a 

der Lehrer Profeffor Marl halt an der Kunft» und Gewerke 
ſchule zu Breslau, und 

der Lehrer Eettau am Schullehrer⸗Seminar zu Weißenfelk. 
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Inhaltsverzeichnis des September-Oftober » Heftes. 

Rede des Staatsminifters und Minifiers ber geiftfichen ꝛc. Angelegenheiten 
Seren von Boßler bei Erd fung des fechsten deutſchen Seminar: 
[ebrertages zu Berlin am 27. September 1581. . ren 

1. 133) Stellung der Geiflichen als Sanfauffihtebeamte vor und nad 
Emanation des Geſetzes vom 11. März 1872 

134) Bebentung bes Ausdruckes, Familie“ im 5. 5 bes Umpugstofen- 
geſetzes 

135) Berfebren cbezliglich der Ermächtigung zum Abſchluſſe von Ber- 
pleis en u. f w. in den Vollmachten für bie Vertreter bes Fie⸗ 
us in bürgerlichen Nechtöftreitigkeiten und in Konkurfen . . 

136) Unzuläffigkeit unmittelbaren Zwanges behufs Leiſtung einer Hand» 
fung, wenn dieſelbe auch durch einen Dritten bewirkt werben 
kann und es an ber Gelegenheit, die keiſtung durch einen Brit 
ten bewirlen zu laffen, nit fehlt. . . 

IL, — 137) Beſtätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen an Univerſ. 
138) Sabl der Behrer an den Univerf. sc. im Winter 1880/81 . . 
139) Frequenz der Univerf. sc. im Winter 1880/81 . . . 2... 
140) Statuten der Akademie der Wiffenichaften zu Berlin . 
141) Preisertheilungen bei der Akademie ber Künfle zu Berlin . . 
142) Vertretung bes Herrn Miniftere der geiftlichen ꝛtc Angelegenheiten 

im uratorium ber Sumbolbt-Gtiltung . . 
143) Berichterflattung an das Minifterinm der geiftlichen ꝛc. Angele- 

genbeiten bei Anträgen auf Nieberlegung von Stadtmauern ac. 

1. 144) Beihäftigung ungeprüfter Kandidaten an höheren Schulen . . 
145) Berforgung der Wittwen ber vor befinitiver Anflellung in ben 

Eheftand getretenen Schulamts-Kanbidaten . . 
146) Berfiherung der Sammlungen und Bibliothelen höherer ſtaat⸗ 

licher Unterrichtsanſtalten gegen Feuersgefahr. 
147) Rechtzeitige Anmeldung etwaiger Deficite der Ranttigen höheren 

Unterrichtsanftalten bei dem Minifterium . 
148) Raten für Zahlung der Beſoldungen ber Schuldiener au hoheren 

Unterrichtsanſt. Vertretungskoſten während bes Gnadenquartals 
149) Teſtamentariſche Beſtimmungen fur bie Kotthaue ſche Studien 

ſtiftung zu Börde. . . . 

IV. 150) Befähigungszeugniffe filr Zöglinge der Anftalten zu Droyßig . 
151) Degl. aus ber Prüfung für horffeher von Taubftummenanftalten 
152) Termin für die Turniehrerinnen- Brilfung im Herbſte 1581. 
1593) ölrforge der in andere Stellungen des Lehrerſtandes übergeben. 

den Elementarlehrer für ihre Wittwen . 
154) Berechtigung ber proviforifch angefetten zebrer auf bie Mitglied 

ſchaft bei den Lehrer⸗Wittwen⸗ ıc. Ka 
155) Hinweifung der Lehramtsbewerberinnen auf die deutſche Lehrer» 

innen- Benftonsanftalt . 
156) Prilfungsorbnung für Banbarbeitefehterinnen in ber Provin; ; 

Schleswig-Holflein . . oo. 

Seite 
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V. 157) Juſtrultion filr Die Schufinfpeftoren ꝛc. in den unter däniſcher Schul⸗ 
gelben, fiebenden Diſtrikten bes Kreiles Tondern, Provinz 
chleewig ⸗Holſtein . 

158) Schulbildung ber Armee · Erſatz · Maunſchaiten, — Ucherfiht 
159) Zwangserzi ebung verwahrlofler Kinder . . 
160) Sharafter der Schulverfäumnieftrafen . . 
161) Strafbarkeit der bei den lathol. Schulen in Soleſien vortommen. 

den Schulverſäumniſſe von —5* ale einwochentlicher Dauer 8 
162) Natur des zur Kommunallaſſe fließenden Schulgelbes. Geiflliche 

haben feinen Anſpruch auf Befreiung vom Schulgelde für ihre 
Kin 

163) Boransfebungen in die eieferung von ESquibauhoiz ſeitens ber 
Gutsherrſchaft 

164) Begriff „Betheiti te im Einne dee 4. 7 bes Zuſtandigkeits ⸗ Ge 
ſehes. Heranie ung zu Ecuifteuern ale Gegenſtand bes Streit- 
verfahrens unter ben Behalten. * bes Gegenflaubes 
auf die a und ben Umfang es Bermaltungeßreis, 

Allerhochſte Auszeihunngen -— I und 2... . 

Berfonalhron » oo 2 0 ne. 

Tru@ von $. I. Erarde in Beriin. 

5:0 



Ceutralblatt 
für 

die geſammte Mnterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiſtlichen, Unterrichts. und 
Medizinal» Angelegeuheiten. 

1 11. Berlin, den ‚30. November 1881. 
— _.- — — -_ — — — —— — 

. Allgemeine Verhältniſſe. 

166) Gewährung des vollen Dienſteinkommens ein» 
hlieglih des Wohnungsgeldzuſchuſſes an kommiſſa— 
rifh beichäftigte Beamte aus den Fonds dedjenigen 
Verwaltungszweiges, in weldem die fommiflarifche 

Beihäftigung ftattfindet. 

Berlin, den 23. September 1881. 
Dem Königlihen Provinzial» Schulfollegium erwidere id auf 

den Beriht vom 5. v. M., daß der früher am Gymnafium zu ©. 
angeftellte Lehrer N, welcher vom 1. Öftober bi8 Ende Dezember 
1880 eine vakante &lementarlehrerftele am Gymnafium zu N. kom⸗ 
miſſariſch verfehen bat, zu Unrecht fein Gehalt nebit Bohnunggeld- 
wien für dieſes Duartal im Betrage von 406 ME. 25 Pf. bezw. 

Mark zufammen von 496 Mark 25 Pf. noch aus der Kaffe 
des erfigenannten Gymnaſfiums bezogen bat. 

Nach den beftehenden Berwaltungs- Grundfäben ift das volle 
Dienfteinlommen kommiſſariſch beſchä gter Beamten einſchliehlich 
des Wohnungägeldzufchuffes jedesmal bei dem Fonds desjenigen 
Verwaltungszweiged zu verrechnen, in welchem die fommiffartiche 
Beihäftigung ftattfindet. 

Ich beauftrage demnach das Königliche Provinzial⸗Schulkolle⸗ 
gium, der qu. Kafle zu S. ben vorbezeichneten Betrag aus ber 
Kaſſe ded Gymnaſiums 4 N. erſtatten zu laſſen und von der nun⸗ 
mehr bei der erſteren Kafſe für das vorgedachte Quartal erſparten 
Summe von 496 Mark 25 Pf. den Betrag von 300 Mark zu Res 

1881. 40 
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mumerationen für die mit den betreffenden Vertretungen beitant 
gewefenen Lehrer am Gymnaſium zu S. zu verwenden. 

"Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Un 
das Königl. PBrovinzial-Schulfollegium zu N. 

U. 11. 2175. 

167) Berfahren bei der vorläufigen Straffeftjepung 
wegen Webertretungen. 

Berlin, den 15. September 1879. 
Die Königl. Regierung erhält die beifolgende Bekanntmachunz 

(Anl. a.), betreffend das Berfahren bei der vorläufigen Straffelt- 
fepung wegen Uebertretungen, mit dem Auftrage, dielelbe unverzüg⸗ 
lid in Shrem Amtöblatte zu publiziren und die Polizeibehörden 
wegen deren Befolgung mit geeigneter Anweiſung zu verjeben. 

Der Zufttz Minifter. Der Minifter ded Innern. 
Leonhardt. Graf zu Eulenvurg. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen und abichriftlih an das 

Königl. —*2 dium hier. 

Bekaunntmachung, 
betreffend das Verfahren bet der vorläufigen Straffeftfegung wegen 

Vebertretungen. 

Zur Ausführung der in den 88. 453 ff. der Strafprozekorduung 
für dad Deutſche Reich vom 1. Yebruar 1877 (Reichs⸗Geſ. Blatt 
S. 253) enthaltenen Vorſchriften über das Verfahren nad voran 
gegangener polizeilicher Strafverfü ung beftimmen wir im Anjdlufle 
an das von den Miniftern der Suft 2 und ded Innern zur Ask 
führung des Geſetzes vom 14. Mai 1852, betreffend die vorläufige 
Straffeftiegung wegen Uebertretungen (Gef. Samml. S. 245), tt: 
laffene Reglement vom 30. September 1852 für den Betr 
bereich des gedachten Geſetzes vom 14. Mai 1852 (Einleitung dieſel 
Geſetzes und Verordnung vom 25. Juni 1867 Art. II. lie. J. Ge. 
Samml. ©. 921) maß folgt: 

I. Der $. 458 Abf. 1 der Strafprozeßordnung verweift in 
Betreff der Befugnis ber Polizei» Behörden zur vorläufigen Act: 
jegung einer in dem Strafgefegen angedrohten Strafe auf bie De 
jtimmungen der Zandeögejepe. Hiernach iſt in der Kompetenz der 
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Polizei» Behörden zur vorläufigen Feſtſetzung von Geldftrafen bi8 
zu fünfzehn Markt oder von Haft bid zu drei Tagen gemäß $. 1 
ded Gejeped vom 14. Mai 1852 für jept nicht geändert und bleibt 
ipäterer Erwägung die etwaige Ausdehnung dieſer Kompetenz im 
Mege der Landedgefepgebung innerhalb der im Abi. 2 des 8. 453 
it. geftatteten Grenzen (F. 2, 10 des Reglementd vom 30. Sep- 
tember 1852) vorbehalten. 

ll. Die Strafverfügung muß nad $. 453 Abi. 3 der Straf- 
prozebordnung außer der Feltjegung der Strafe die ftrafbare Hand» 
lung, dad angewendete Strafgelep und die Beweismittel bezeichnen, 
au die Eröffnung enthalten, daß der Beichuldigte, fofern er nicht 
eine nad) den Gejepen zugelaffene Beichwerde an die höhere Polizeis 
Behörde eryreife, gegen die Strafverfügung binnen einer Woche 
nad der Bekanntmachung bei der Polizei⸗Behörde, weldye dieſe Ver: 
fügung erlafjen hat, oder bei dem zuftändigen Amtögerichte auf ge» 
Hiötliche Entiheidung antragen könne. Hiernach müflen 

1. was bisher nit vorgeichrieben war, in der Ausfertigung 
der dem Beichuldigten zugebenden Strafverfügung die Beweismittel 
ber begangenen Uebertretung bezeichnet fein (88. 7—9 des Regle⸗ 
mentd vom 30. September 1852). 

2. Bei der Vorſchrift im $. 5 des Geſetzes vom 14. Mai 1852, 
nad welcher eine Beichwerde über die Strafverfügung bei der vorge- 
legten Behörde nicht ftattfindet, bebält e8 auch ferner fein Bewenden. 

. Durd die gedadhten Deitimmungen des $. 453 find die 
Vorſchriften im 8. 5 des Gefeged vom 14. Mai 1852 dahin abge- 
ändert, daß der Antrag auf gerichtliche Entſcheidung nicht mehr 
binnen zehn Tagen, fondern binnen einer Woche, nach Zuftellung 
der Strafverfügung, fowie nicht mehr bei dem Polizei-Anwalte bezw. 
dem an deſſen Stelle tretenden Amtdanwalte, jondern bei der Polizei« 
Behörde, welche die Strafverfügung erlaffen hat, oder bei dem zu» 
ſtändigen Amtögerichte anzubringen tft (8. 13 ded Neglementd vom 
30. September 1852). 

III. Der 8. 454 a. a.D. enthält die Beftimmung, daß, wenn 
der Antrag auf gerichtliche Entſcheidung angebracht ift, die Polizeis 
Behörde, Falle fie nicht die Strafverfügung zurüdnimmt, die Alten 
an die zuftändige Staassanwaltichaft zu überjenden bat, von weldyer 
legeren diefelben dem Amtörichter vorzulegen find. Hiernach tft 

1. den Poltzeis Behörden die Befugnis eingeräumt, zu dem 
gedachten Zeitpunfte, wo auf gerichtliche Eutſcheidung angelragen 
wird, die Straferfügung gurädgunehmen, Bon dieſer Befugnis 
hat die Polizei-Behörde Gebrauch zu machen, wenn ſie ſich über⸗ 
zeugt, daß die Strafverfügung auf einem Irrthume beruht. 

2. Als zuſtändige Staatsanwaltſchaft im Sinne des $. 454 
ift der betreffende Amtsanwalt anzufehen ($. 13 des Neglements 
vom 30. September 1852). 

40 * 
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IV. ' ®egen die Berfäumung der Antragfrift geftatiet der 
‘ 454 a. a. O. unter den in den ds. 44, 45 bezeichneten Boraus 
egungen WBiedereinjegung in den rigen Stand. Hiernach fm 

1. die Wiedereinfegung in den vorigen Stand beanfpradt 
werden, wenn der Qntragfteller durch Raturereigniffe oder andere | 
unabmendbare Zufälle an der Einhaltung der Krift verhindert wor 
den ift. Als unabmwendbarer Zufall ift es anzu ufehen, wenn der An: 
tragftellee von der Zuftellung der Kun, gung ohne fein Ber: 
ſchulden keine Kenntnis erlangt hat (8 

2. Das Geſuch um — in den vorigen Stand 
muß binnen einer Woche nad @efeltin ung des Hindernifies unter 
Angabe und Glaubhaftmachung der Berläumungfgründe (8. 45) 
bei pri Due Dehörbe oder bei dem Amtsgerichte angebradt wer 
en ( 

3. Meber das Geſuch entſcheidet der Amtsrichter. Die dem 
Geſuche ftattgebende Entſcheidung unterliegt feiner Anfechtung; gegen 
die das Geſuch verwerfende Entheidung findet fofortige Beſchwerde 
bet dem Landgerichte ftatt (8. 455 Abf. 2 und 3 und &. 72 de 
a A lung9- Geſehes vom 27. Sanuar 1877, Rei Bei: 

a 
V. An Stelle der dem Reglement vom 30. September 1852 

beigefügten Zormulare Il. III. und IV. treten die anliegenden. 
Berlin, den 15. September 1879. 

Der Juſtiz⸗Miniſter. Der Minifter des Innern. 
Leonhardt. Graf zu Eulenburg. 

Formular IL. 
N der Strafliſte des Jahres 18. 

2 2) Die Uebertretung wirb bewiefen durh (Name, Stand und Bohren der 
eugen 

die . ende amtliche Anzeige bes vom 
")2 erhanblung vom 

zu 
hat 
&s wird beapalb biermit gegen d 
auf Grund 
eine bei erlegende Geldſtrafe von 
an deren Stelle, wenn fie nicht beizutreiben iR eine Daft von 
tritt, feflgefetst. 

indet d fih burch dieſe ———æ— beſchwert, fo fm 
innerhalb einer Woche von Zuſtellung biefer Verfiigung an, bei der umerzeid 
neten Behbrde ſchriftlich oder p u Protololl ober bei dem zuſtändi en Umtsgenktt 
ſchriftlich oder zum Protololl bes Gerichtsſchreibers, anf —* bass 
angetragen werben. Grfolgt binnen biefer Friſt ein folder Antrag it jo mırt 
die ehglepe Strafe vollfiredt. 

Segen bie Berfäumung ber Antragfrifi kann Böiebereinfenn ng in den verise: 
Stand anfpruct werden, wenn der Beſchuldigte duch Raturereigmifle etc 
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durch andere unabwendbare Zufälle au ber Einhaltung ber Friſt verhindert wor- 
ben if. Der Antrag muß Binnen einer Woche nad Beieitigung bes Hinder⸗ 
niffes unter Angabe und Glaubhaftmachung ber Berfäumungsgründe bei ber 
Bolizeibehörbe oder tei dem Amtegerigte angebracht werben. 

18.. 

4) Die Ausfertigung ber vorſtehenden Verfügung ift heute 
in PBerfon 

in deſſen Abwefenpeit 
ausgehändigt. 
De im der Wohnung b Angehörige, Dienfiboten und ber 
danewirtg nicht angetroffen worden, 

die Annahme von ben verweigert worben, an bie 
Etubenthär, Hausthilr d befeſtigt. 

5) Der wird angewiefen, d behufs 
VBollſtreckung ber durch bie Verfügung vom (Nr. der Strafliſte) feſt⸗ 
geſetzten Strafe auf „pie Dauer von zur gefänglichen Haft zu bringen. 

Die Ortspolizeibehörbe zu 

6) Berhandelt d 7) Auslagen find entflanden: 
Der berichtet heute d if 1) bis zur Gtrafverfügung: 
nah vorftebender Verfügung vom an Borto für 
am in das Gefängnis zu +... Botenlohn für 
gebraht und am daraus wieder . . . . Zeugengeblibr für 
entlaffen worben. 2) nad Erlaß der Strafver- 

Die Gefängniskoſten find mit fügung 
gezahlt nicht gezahlt. an Botenlohn für 

v. 9 u an Borto fitr 
g. w. o. an Gefängniskoſten für 

Hiervon iR gezahlt an von db 

Formular HUN. 
D zu 

hat am 
Die Uebertretung wird bewieſen durch 
Es wird deshalb hiermit gegen b 
auf Grund d feſtgeſetzt 

ejeBt. eme Dals don f& Dur, Diefe Gtraffefegung Sefämert, fo tan 
innerbafb einer Woche von Zuftellung biefer Verfiigung an bei ber unterzeidh- 
ueten Behörde ſchriftlich ober zu Protokoll, ober bei dem zuflänbigen Amtegerichte 
färiftlih oder zum Protololl des Gerichtsfchreibers, auf gerichtliche Entſcheidung 
angetragen werben. Erfolgt binnen dieſer Friſt ein folder Antrag nicht, fo wird 
die feflgefeßte Strafe vollfiredt. 

Gegen die Berfäumung der Autragfriß kann Wiebereinfeßung in ben vorigen 
Stand beanfprucht werben, wenn ber Beichuldigte durch Naturereignifle o 
dur andere unabwenbbare Zrfälle au ber Einhaltung ber Friſt verhindert wor- 
den il. Der Antrag muß binnen einer Woche nah Beleitigung bes Hinder⸗ 
ziffes umter Angabe und Glaubhaftmachung der Berfäumungsgrünbe bei ber 
Polizeibehsrde oder bei bem Uimtegerichte angebracht werben. 
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Zormular IV. 

Sie haben am 
Die Uebertretung wird bemiefen durch 
Es wird deshalb hiermit gegen Sie auf Grund d 
eine bei 
zu erlegende Geldſtrafe von ‚ an deren Gtelle, wenn fe nit: 

beizutreiben if, eine Haft von tritt, hierdurch fefgefet 

Sollten Sie Sich durch biefe Straffeſtſetzung beſchwert halten, fe Kinsa 

Sie innerhalb einer Woche, von Zuftellung diefer Berfligung an, bei der um 
zeichneten Behörde ſchrifitich oder zu Prosololl oder bei dem zufländigen Anu 
erichte fchriftlich oder zum Protololl des Gexichtoſchreibers, auf gerichiliche Ent. 

Pheibung antragen. Erfolgt binnen biefer Friſt ein folder Antrog mit, fe 

wird die ſeſtgeſetzte Strafe vollſtreckt 

Gegen die Verſänmung ber Antragfriſt kaun Wiedereinſetzung im den voriges 
Stand vbeanſprucht werben, wenn der Beſchuldigte durch Ratmrereiguifie eier 
duch andere nnabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Friſt verhindert wer- 

den it Der Antrag muß binnen einer Woche nah Beleitigung bes Hinter 

niffes unter Angabe und Glaubhaftmahung der Berfäuniungsgrände bei de 
Polizeibehorde oder bei dem Amtsgerichte angebracht werben. 

d 18... 

168) Behörden und Beamte, welche nah dem Reidt: 
Stempel jene zur Prüfung der Urkunden in Bezuz 

Aut tempelpflidtiglett verpflichtet find. 

Berlin, den 27. Oktober 1881. 
Das Reichöftempelgefep vom 1. Juli d. 3. legt in 8. 28 nidt. 

wie das Preußiſche Stempelgefeg, nur gewiflen Behörden und Be 
amten, jondern Sämmtlihen Behörden und Beamten der Bunden 
ftaaten und Kommunen, den von SHandeldvorftänden eimgefepten 
Sadverftändigen  Kommiffionen und Scyiedögerichten, fomte ben 
Motaren, die Berpflidtung auf, die Beftenerung der ihnen vor 
fommenden, nah diefem Gelege ftemipelpflichtigen Urkunden zu 
prüfen und die zu ihrer Kenntnis gelangenden Zuwiderhaudlanzen 
de en dieſes Beten bei der zuftändigen Behörde zur Anzeige p 
ringen. 

Das Antereffe ded Reiches und der Preußiſchen Staatslafle a 
heiſcht zur Sicherung eines wirkſamen Erfolges des genannten Beiepet 
eine aufmerffame Ausübung der vorgedadhten Aufficht. Indem ich 
diefe dem Königlihen Konfiftorium zc. zur Pflicht made, bemerle 
Ih mit Bezug auf $. 28 des Geſetzes, daß Mittheilungen de 
Behörden und Beamten über Zuwiderbandiungen gegen das Reid 
ftempelgefep nad $. 24 dedjelben on die Königlihen Haupt 3ol- 



_995 _ 
und Haupt-Steuer-Aemter, in den Hohenzollernſchen Landen an die 
Königliche Regierung zu Sigmaringen zu riditen find. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche nachgeordnete Behörden bes biesleitigen Reſſorts. 

G. III. 3020. M. 5729, U, I. 

— — — — 

169) Stempelfreiheit der Feuerverſicherungs-Policen, 
wenn dem Verſicherten Stempelfreiheit zuſteht. 

Berlin, den 1. November 1881. 
Dem Köntglihen Konfiftorium ıc. theile ih zur Kenntnidnahme 

und Beachtung mit, daß nach einer Verfügung ded Herrn General. 
Direltord der Steuern vom 81. Mat v. J. Feuerverfiherungs- 
Policen ald einfeitige Verträge ftempelpfrei find, wenn dem Ber: 
fiherten Stempelfreiheit zufteht. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: Lucanus. 

An 
fümmtfide nachgeorbnete Behörben bes biesfeitigen Reſſorts. 

G. III. 3316. U. V. 2129. 
— — — — — — 

170) Kompetenz-Erweiterung der Provinzialbehörden 
in Bauſachen. 

Allgemeine Beſtimmungen für Vergebung von Lei— 
ſtungen und Lieferungen. 

Submiffionsbedingungen für die öffentliche Ver— 
gebung von Arbeiten und Lieferungen bei den Hoch— 
anten. 

Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von 
Arbeiten und Lieferungen bei den Hochbauten. 

Berlin, den 31. Suli 1880. 
anl Dem Evangeliſchen Ober⸗Kirchenrathe beehre ich mich in der 
nlage 

1) ein Exemplar der von dem Herrn Minifter der öffentlichen 
Arbeiten in meinem und der übrigen Herren Reſſortchefs Ein- 
verftändnis an die jämmtlichen Königtichen Regierungen und 
Landdrofteien, fowie an die Königlihde Minifterialbaulommiifion 
und das Königliche Polizei-Präftidium FR erlaffenen Cir⸗ 
Iular-Berfügung vom 20. v. M., betreffend die Kompetenz &r- 
mweiterung der Provinzialbehörden in Bauſachen, nebft Beilagen, 
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2) ein Exemplar der von dem Herrn Minifter der öffentlichen Ar: 

beiten unterm 24. Suni d. 3. für den Bereich des ihm unter- 
ftellten Reſſorts erlaffenen, aud) für das diedfeitige Reſſort, foweit 
Fiskus bet den Koften betheiligt ift, für Die Folge in Anwen- 
dung zu bringenden 
a. allgemeinen Beftimmungen, betreffend die Vergebung von 

Leiſtungen und Lieferungen, 
b. Submilfiondbedingungen für die öffentlihe Vergebung von 

. Arbeiten und Lieferungen, 
c. allgemeine Bedingungen, betreffend die Ausführung von Ar 

beiten und eferungen bei den Hochbauten der Staats-Ber: 
waltung, 

zu gefälliger Kenntniönahme ganz ergebenft mitzutheilen. 
Die meiner Verwaltung unterftellten Behörden haben, wie id 

nody ebenmäßig bemerfe, Anweiſung erhalten, bezüglid der mein 
Neffort berührenden Bauten in den nad Möglichkeit zu befchrän- 
fenden Ausnahmefällen, in welchen nad dem Cirkular⸗Erlaſſe vom 
20. v. M., weil Gefahr im Verzuge vorhanden, eine direkte, in 
eine entiprechende Form zu Meidende Nequifition der lediglich ben 
Königlihen Regierungen zc. unterftellten Zofalbaubeamten audy fer- 
nerbin noch geftattet bleiben fol, den Regierungen gleichzeitig eine 
ausführliche, die Beurtheilung ded Gegenftandes und des Umfanges 
der Requifition ermögliende Mittheilung zu maden. 

Ich bemerke noch fchließlih, daß die obigen Beltimmungen 
nicht nur bei den unter Betheiligung von Staatsfonds auszuführen: 
den, fondern aud bet ſolchen Bauten Anwendung gnden follen, 
deren Koften aus ſolchen Stiftungsfonds, die unter Staatöverwal- 
tung ftehen, ganz oder theilmelfe gedeckt werden. 

An 
ben Evangelifhen Ober⸗Kirchenrath. 

Abſchrift nebft Beilagen erhalten die Behörden meines Reflorts 
zur Kenntnisnahme und Nachachtung. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial⸗Schulkollegien, Konfiflorien, 

Univerfitäts-uratoren und Suratorien, ac. ıc. 

Abihrift (ohne die Beilagen) erhält die Königliche Regierung 
sc. zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
— In Vertretung: von Goßler. 

ſammiliche Röni l. Regterungen und Laubbrofteien, fowie 
die Kbnigl. Miniftertal-Banlommilfion hier. 

G. III. 6990. U. M. 4109. 
— — — — 
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Berlin, den 20. Juni 1880. 
Des Kaiſers und Könige Majeftät haben auf meinen Antrag 

mittelö der in beglaubigter Abjchrift beigefügten Allerhödyften Ordre 
vom 31. v. M. in Abänderung der durch den diesſeitigen @irkular- 
Grlaß vom 16. Mai 1874 *) mitgetheilten Beitimmungen des 
Allerhöchften Erlafjes vom 20. April ejd. *) anzuordnen gerubt, 
daß es der Einholung der minifteriellen Genehmigung und der 
Einreihung der Projekte und Anjchläge zur Superrenifion fortan 
der Regel nady nur für ſolche fisfaliichen Neu» und Reparaturbanten 
bedürfen foll, deren Koften die Summe von 30000 Mark über- 
fteigen. Abweichungen von diefer Regel follen eintreten 

1) bei ſolchen Wafjerbauten, deren Bebeutung in techniſcher 
oder rechtlicher Beziehung, eine beſonders weitgreifende it; 

2) bei jolden Hoch⸗ und Waflerbauten, bei denen nad dem 
Urtbeile der techniſchen Mittelinftanzen befondere Schwierig- 
feiten vorliegen, oder bei denen ed um die Anwendung bis⸗ 
ber unerprobter Konftrultionen oder Materialien fi handelt, 
— ggleichen bei den Bauten von Kirchen und Kunſtdenk⸗ 
mälern. 

In den Källen unter Nr. 1 foll eine Superrevifion der Pro⸗ 
jekte unabhängig von der Koſtenhöhe, in den Fällen unter Nr. 2 
bei einem Koftenbetrage über 5000 Mark, eine Superrevifion der An- 
Ihläge in beiden Källen nur bei einem Betrage über 10000 Mark 
eintreten. 

Bezüglich der Bauten, welche nicht ausſchließlich für Rechnung 
der Stantökaffe ausgeführt werden, für melde vielmehr nur ein 
Beitrag aus Staatötonds jei e8 als Gnadengeſchenk, ſei es als 
Freibauholz ꝛc. geleiſtet wird, ſoll es einer Superreviſion der bezüg- 
lichen anjoläge und Bauentwürfe gleichfalls nur dann bedürfen, 
wenn ein zu befürwortendes Gnadengeſchenk oder der Werth des vom 
Fistus zu gewährenden Bauholzes 2c. Die Höhe von 30000 Marl 
bezw. 5600 und 10000 Mark überfteigt. 

Nah der Allerhöchſten Beſtimmung follen dieſe Erleichterungen 
aud bei bereit ausgeführten bezw: veranicdhlagten Bauten eintreten, 
binfidytliy deren die Superrevifton nachträglich von der Königlichen 
Ober⸗Rechnungskammer verlangt wird oder der Antrag auf Super- 
revifion ſeitens der Provinzialbehörde verfäumt tft. 

Zur Erläuterung der vorftehenden Beftimmungen und zur Aus⸗ 
rahrng derfelben wird Folgendes bemerkt reip. angeordnet: 

Eine Beränderung der innerhalb der einzelnen Reſſorts in 
Betreff der Bereitftellung der Mittel für Neu- und Reparaturbauten 
beftehenden Einrichtungen wird durch die getroffenen neuen Beftim- 
mungen nicht herbeigeführt, und es bedarf ſomit zur Ausführung 

”) GEentratbl. f. d. Unt. Berw. pro 1874 Geite 436. 
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aller Bauten, für weldye die Ueberweifung bejonderer Mittel bean- 
tragt werden muß, nad) wie vor der bejonderen vorherigen Genehmi⸗ 
gung der Centralſtelle. 

Auch kann innerhalb der einzelnen Reſſorts noch weiter ange: 
‚ ordnet werden, daB zur Ausführung beitimmter Neu» und Repara- 

turbauten jelbft dann, wenn der Provinzialbebörde hierfür bereite 
Mittel zur Verfüguns ſtehen, zunächſt die höhere Genehmigung nad; 
geſucht werde. Eine ſolche Genehmigung iſt, wie ich hiermit für 
mein; Refſort beſtimme, überall einzuholen, wenn es fich um bie 
Anlegung neuer oder die Erweiterung beftehender Beamten- Dimtt- 
etabliſſements handelt. 

In den Vorſchriften über die Einreihung von Berwendungd: 
plänen bezüglich der zum regelmäßigen Betriebe und zur gemöhn: 
lihen Unterhaltung der Hoch⸗ und Waljerbauwerfe ⁊c. beftimmten 
Mittel, für welche es der Aufitellung beionderer Anſchläge nit be⸗ 
darf, wird Nichts geändert. Solide Berwendungspläne find, mas 
mein Refjort anbetrifft, nach wie vor hierher zur Kenntniönahme 
einzureichen. 

Eine volllommen genaue und erfhöpfende Bezeichnung der: 
jenigen Yälle, in denen nad) den oben unter Nummer 1 und 2 
getroffenen Ausnahmebeftimmungen — abgejehben von den Bau 
ten von Kirchen und Kunftdenfmälern — eine Superrevifion der 
Projekte und Anſchläge theild ganz unabhängig von der Koften- 
böbe, theils bei einem hinter der regelmäßigen Grenze von über 
30000 Mark zurüdbleibenden Betrage der Koften eintreten fol, 
läßt fich nicht geben. Zur Srläuterung der Ausnahmebeftimmunz 
unter Nr. 1 wird auf den in einem befonderen Abdrude hier beige 
fügten Girkulars Erlaß vom 5. November 1860 vermiejen und be 
merft, daß die getroffene Beftimmung alle ſolche Wafler-, Neu-, Um, 
Ergänzungs⸗ und Reparaturbauten im Auge bat, weldye einen übe 
den Umfang der Bauftelle hinaudragenden, weitgreifenden Ginfluk 
haben oder durch welche öffentliche Hechtöverhältnifle beſtimmt oder 
berührt werden. Zur Herbeiführung einer möglichft gleidymähigen 
Anwendung der getroffenen Auönabmebeftimmmmgen, und damit bie 
Gentralftelle einen genauen Anhalt für die Beurtheilung der Neth: 
wendigfeit der Superrevifion der Projektarbeiten erhält, find io 
wohl in den eben ermähnten wie in den unter Nummer 2 aufge 
führten Fällen, in denen bei Hoch⸗ und Waflerbauten nad dem 
Urtheile der techniſchen Mittelinftanzen befondere Schwierigkeiten 
vorliegen, die Gründe, aus weldyen die Superrevifion für aothıren- 
dig erachtet wird, in den Ueberſendungsberichten näher — 

Dasfelbe bat zu geſchehen, wenn die bautechniſchen Mitglieder 
der „eooinglarbehöcben von der Befugnid, die ihnen hiermit uk 
drücklich beigelegt wird, Gebrauch machen wollen, die Superrevifion 
auch in folden Zällen, in denen es bderjelben beftimmungsmäßie 
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nicht bebürfen würde, zu beantragen, fei e8, weil fie auf dem betref- 
fenden Gebiete nicht genügende Erfahrungen befigen, fei ed, weil fie 
aus fonftigen-Grüunden die Projektarbeiten der Beurtheilung der 
höheren Inſtanz unterbreitet zu ſehen münchen. 

Damit die Sentralinftanz in der Lage bleibe, die erforderliche 
Kontrole über die Art und Weife der Ausführung ſämmtlicher nicht 
ganz umbedeutenden Bauten audzuüben und erforderlichen Falles, 
wenn fich gegen die von den techniſchen Mittelinftanzen feftgeitellten 
Projektarbeiten Bedenken ergeben jollten, rechtzeitig einzujchreiten, 
find derfeiben die Originale oder Kopien der Projekte und der Er» 
läuterung&berichte fowie eine titelmeiie Zufammenftellung der Koften 
für Bauten von Kirchen und Kunftdentmälern überhaupt, im Uebri- 
gen fire alle der Superrevifion nicht unterliegenden Bauten, feien 
ed Hohe oder Waller, Neu, Um, Grgänzungd- oder Reparatur- 
bauten, deren Koften den Betrag von 5000 Mark überfteigen, vor 
der Aufführung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Im Berfolg der durd den Allerhöchſten Erlak vom 31. v. M. 
getroffenen Beftimmungen ordne ich im Cinverftändniffe mit den 
Herren Miniftern der Finanzen, ded Innern, der Suftiz, der geift- 
lihen, Unterrichtd» und Medizinals Angelegenheiten und für Land⸗ 
wirthſchaft, Domänen und Forften für je ihre Reſſorts noch das 
Folgende an: 

1) Bei fiöfaliihen Bauten bedarf ed fernerhin der Beranfchla» 
gung, Reviſion und Abnahme ſeitens der Beamten der allgemeinen 
Banverwaltung nur dann, wenn die Koiten der Bauausführung den 
Betrag von 500 Mark überfteigen. 

Eben }o tritt die Mitwirkung der Beamten der allgemeinen 
Bauverwaltung bei Bauten, deren Koften nicht ausſchließlich vom 
Staate getragen werden, fortan nur dann ein, wenn die Höhe des 
fiäkaltichen Beitrages oder der Werth der vom Staate zu liefernden 
Materialien über den Betrag von 500 Mark hinausgehen. 

Was von der Beranjdlagung, Revifion und Abnahme der 
Bauten gilt, gilt in gleicher Weife von der Beſcheinigung der Bau⸗ 
handwerker⸗Rechnungen ıc. 

Hinfichtlich folder baulichen Aenderungen, die, wie 3. B. der 
Abbruh und die DVerfegung oder Umgeſtaltung einzelner Wände, 
die Beränderung beitehender Schornftein-Anlagen, der Abbrud) oder 
die Herftellung gewölbter Deden, die Konftruftion ded Gebänded 
berühren, verbleibt e8 ohne Rückſicht auf deren Koftenbetrag bei der 
Mitwirtung der Baubeamten, fomohl, was die vorhergehende Feſt⸗ 
ftellung wegen deren Zuläffigteit, als aud maß ihre demnädhftige 
Revifion und Abnahme betrifft. Ebenſo muß die Revifion au 
fernerhin überall eintreten, wo es um Vorkehrungen ſich handelt, 
u deren DBeurtheilung e8 nad dem Ermeſſen der bauenden Be» 
* einer beſonderen, nur dem Bauverſtändigen beiwohnenden 
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Sachkenntnis bedarf. Dedgleihhen findet die zugelaffene Erleichte⸗ 
rung bei den Beſcheinigungen von Bauhandwerkerrechnungen ıc. auf 
diejenigen Fälle nicht Anwendung, in denen die bauende Behörde 
die angelegten Preiſe übertrieben hoch findet oder Grund zu baben 
glaubt, ihrem Urtheile über deren Angemeflenheit zu mißtrouen. 

Bei der Berdingung von Lieferungen und Bauausführungen 
für fiskaliſche Rechnung bildet die Anwendung des öffentlichen unbe: 
ſchränkten Ausgebotd- (Submiffiond- oder Lichtationd-) Verfahrens 
nad) wie vor die Regel. 

Darüber, ob im gegebenen Falle von der Anwendung des be 
ſchränklten Ausgebotöverfahrend oder der freihändigen Begebung ein 
befferer Erfolg zu erwarten und demgemäß von der Anwendung de 
unbeſchränkten öffentlichen Ausgebotöverfahrend ausnahmsweiſe ab- 
zuieben fei, haben für die Kolge die Baubeamten felbftändig und 
nach eigenem pflichtmäßigen Ermefjen zu befinden, wenn der Bertb 
der Lieferung oder der baulichen Ausführung innerhalb des Betrages 
von 1000 Mark bleibt. 

Bei einem die Höhe von 1000 Mark überfteigenden Koftenbe- 
trage ift zur Anwendung des beihränkten Ausgebotöverfahrens oder 
der freihändigen Begebung die Genehmigung der Königlichen Re 
gierungen erforderlich. 

Der Einreihung von Nachweiſungen über die feitend der Ich. 
* teren ertheilten derartigen Ausnahmegenehmigungen an die Gentral- 

ftelle bedarf es für die Bolge nicht mehr. 
3) Wie dur den Cirkular⸗Erlaß vom 7. Auguft 1874) be 

reits für die dem Reſſort ded damaligen Minifteriums für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeiten angehörenden Bauaudführungen in 
Abänderung der Beitimmung der Nummer 5 des Girknlar-Erlafiet 
vom 30. November 1826, das Verfahren bei Zuftifilation der Koften 
für Entreprijebauten und das Berfahren bei Zahlung der Baugelder 
betreffend, nachgelaffen war, fo find die Königlichen Megierungen 
fortan bei jämmtliden Bauausführungen ermächtigt, Die Anweiſung 
von Abj&lagegahlungen in den Yällen, in denen dies nach der in 
jedem einzelnen Falle bejonderd vorzunehmenden Prüfung der in 
Betracht 
erſcheint, den Lokalbaubeamten zu übertragen. 

Die Anweiſung der in ausreichender Höhe zu normirenden 
Schlußzahlung bleibt in allen Fällen den Königlichen Hegierungen 
vorbehalten, und ed dürfen die von den Baubeamten der ihnen even: 
tuell ertheilten Ermächtigung gemäß direlt anzuweiſenden Zwiſchen⸗ 
ahlungen nicht den vollen Werth der ausgeführten Arbeiten veprä 
—** es muß vielmehr ein Mehrwerth der letzteren im Betrage 
von mindeſtens 100/, unberichtigt bleiben. 

) Centrbl. f. d. Unt. Berw. pro 1874 Seite 676. 

| 

ommenden Berhältniffe und Berfönlichleiten unbebenliid 
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Die Königlichen Regierungen haben in einem jeden Falle, in 
welhem den Baubeamten die Anweiſung von Zwiſchenzahlungen 
überiaffen wird, ihren Hauptkaſſen eine General:Drdre, bid zu wel⸗ 
chem Gefammtbetrage fie den Anweiſungen der Baubeamten %olge 
zu leiften haben, zu ertheilen und den leßteren aufzugeben, von den 
auf ihre Anweifung erfolgten Abſchlagszahlungen ihnen jedesmal mit 
diefen gleichzeitig oder doch unmittelbar nachher unter Ueberreichung 
einer die Höhe der Abichlagszahlungen rechtfertigenden Berechnung 
furze Anzeige zu maden. 

4) Bon den Lofalbaubeamten ift eine jede nicht binlänglich 
vorbereitete und daher unnüße oder verfrühte Arbeit fern zu halten. 
Mit den techniſchen Vorbereitungen für die Ausführung von Bauten 
ift, fofern diefelben nicht von der Gentralinftanz ausdrücklich ange» 
ordnet werden, erſt dann vorzugehen, wenn die Nothwendigkeit der 
Ausführung ald unzweifelhaft vorhanden anzuerkennen iſt und die 
für die Aufftellung der Projeltarbeiten erforberlihen Unterlagen nad 
allen Richtungen bin vollftändig befchafft find. Dabei tft der Ums 
fang der techniichen Vorarbeiten nicht über dad Maß des unbedingt 
Sebotenen hinaus audzudehnen, und ed find zunächſt der Regel * 
und ſoweit nicht von der Centralſtelle aus für die Spezialfälle be⸗ 
ſtimmte anderweite Anordnungen getroffen werden, bis dahin, daß 
die Bauausführung in beſtimmte Ausſicht genommen wird, oder da, 
wo dies für beſtimmte Angelegenheiten, ſo für die Nahtuhung von 
fiskaliſchen Beihülfen für Bauausführungen überhaupt ausreichend 
eriheint, nıur generelle Vorarbeiten bezw. Skizzen und Koften⸗Ueber⸗ 
Ihläge zu beichaffen. 

Ebenso find den Lokalbaubeamten Arbeiten, weldye eine bejon» 
dere technifche Ausbildung und Kenntnis nicht vorausfegen und in 
ausreichender Weile von untergeordneteren Organen erledigt werden 
fönnen, nicht aufzugeben. 

Wie für die Folge nad) den hierüber ergebenden bejonderen 
Weiſungen die Aufträge der übrigen Provinzial 2c. Behörden, fo» 
weit nit nach dem pflitmäßigen Ermeſſen derfelben Gefahr im 
Berzuge liegt, den Lolalbaubeamten nicht mehr direlt, fondern nur 
dur) die Vermittelung der Königlichen Regierungen werden zugeftellt 
werden, fo find auch die den Lokalbaubeamten unmittelbar vorge- 
fepten Abtheilungen des Innern der Königlichen Regierungen von 
den Anfträgen, die den Lolalbaubeamten feitend der übrigen Re» 
gierungsabtheilungen ertheilt werben follen, durch Borlegung der 
betreffenden Berfügungen zur Mitvollziebung fortgefept in Kenntnis 
zu halten. — ——— 

Die Beſtimmungen des Allerhoͤchſten Erlaſſes vom 31. v. M. 
ſo wie die im —— daran von mir im Einverſtändniſſe mit den 
übrigen Herren Reſſortchefs getroffenen Anordnungen zielen darauf 
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ab, die Berufsfreudigkeit der den bantechnifchen Lokal» und Mittel: 
inftanzen angehörenden Beamten zu erhöhen, ihre Thatigkeit zu be- 
leben und anzuregen, den Geſchäftsgang zu erleidhtern und zu ver- 
einfachen, eine ſchnelle und ſachgemaäͤße Erledigung der Bangefcäfte 
und eine prompte Befriedigung der Bauunternehmer und Lieferan⸗ 
ten herbeizuführen, und die die materiellen Intereſſen wie dad Au 
jehen der Etaatöbauverwaltung fchädigenden Verzögerungen der Par: 
auöführungen unbefchadet der Tüchtigkeit und Gediegenheit derieiben 
moglichſt zu befeitigen. 

Voraudfepung der Beftimmungen fiber die Beſchränkung der 
Euperrevifion ift es, daß in gleicher Weile, wie dadurch die Aus 
führung zablreiher Bauten erheblich gefördert und beichleunigt, ie 
auch bei den techniſchen Mittelinftanzen, bei denen nicht jelten die 
biöherige geringere Selbſtändigkeit eine gewiffe Gleichgältigkeit 
erzeugt und dahin geführt bat, die eigentlihe — erfte — Revifion 
ber Projekte und Anichläge der Superrevifiond-Inftanz zu überlaflen, 
mit der wachſenden Verantwortlichkeit die Areude am Schaffen und 
die Sorgfalt bei der Prüfung der Projektarbeiten und bei der Aus 
führung der eigenen Arbeit erhöht werden wird. Eben fo tft ver: 
außgejept worden, daß die Lokalbaubeamten durd die Entlaftung 
von vielen unerheblidheren Geſchäften Zeit gewinnen werden, einmal 
ihre Kräfte in höherem Maße wie biöher den widhtigeren Aufgaben 
ihre Berufes — der Aufftellung von Brojektarbeiten und der Lei⸗ 
tung oder felbftändigen Ausführung von Bauten — zuzumenden 
und fodann au ſich ftetig fortzubilden und ſich durch Aneignung 
der Fortichritte der Technik für die an fie zu ftellenden Auforderas 
gen immer gefchidter und geeigneter zu machen. 

Ich vertraue, daß die bautechnifhen Beamten der Mittel- und 
Unterinftanzen mit allen Kräften und mit voller Hiugebung bemüht 
fein werden, dieſe aniepungen wahr zu machen umd dab ein 
Feder an jeiner Stelle fidy beftreben werde, dur ſtrenge Plicht⸗ 
erfüllung zur Hebung und Förderung des Anfehend der Staattbar⸗ 
verwaltung beizutragen und berechtigten Klagen über dieſelbe ver 
zubeugen. 

Die id darauf rechne, daß die bantechniſchen Beamten bar 
Königlihen Regierungen und die Lokalbaubeamten das bei der Gr. 
weiterung ibrer Zuftändigkeiten in fie gelepte Vertrauen nad) allen 
Richtungen bin redytfertigen, und Daß fie indbefondere bei der Au: 
und der %eftftellung der Projekte, fowie bei der Ausführung bet 
Bauten nit allein auf eine thunlichft vollftändige und zwedet: 
ſprechende Erfüllung der ihnen vorliegenden Speziellen Aufgaben 
Bedacht nehmen, fondern dabei auch das finanzielle Interefſe ftetd 
wahren und im Auge behalten werden, fo ſpreche ich auch die be 
ftimmte Erwartung aud, daß durch die Anordnung, wonady die Auf: 
träge der übrigen Refjorts den Lokalbaubeamten für die Bolge der 
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Pegel nach nicht mehr direkt, fondern durch die Bermiltelung der 
Königlichen Regierungen zugefertigt werden jollen, eine Berzögerung 
wicht herbeigeführt, vielmehr auch in dieſer Beziehung für eine 
ſchleunige Erledigung der bautechniſchen Angelegenheiten Sorge ge: 
tragen werden wird, 

Die Königlichen Regierungen haben eine thunlichſt gleichmäßige 
Vertheilung der Geichäfte der Lokalbaubeamten — die Einleitungen 
zu einer allgemeinen Revifion der Abgrenzungen der Baufreife und 
zu einer dabei durchzuführenden ftrengeren Scheidung derjelben nad) 
ven Fächern ded Hochbau- und ded Ingenieurweſens find bereitd 
von mir getroffen — ſowie eine angemeflene Bertheilung der Dienft- 
aufwandsfoftenentihädigungen fortgefept im Auge zu behalten, die 
Geſchäftsöführung der Baubeamten ftrenge und forgfältig nach allen 
Richtungen hin zu überwachen und auch darauf zu achten, dab die 
Bauveamten durch Nebenbeichäftigungen ihren eigentlichen Berufd- 
pflichten nicht entzogen werden, nicht minder, daß fie die zur An⸗ 
nahme mechaniſcher Arbeitöhülfen und zur Entihädigung des jonftigen 
Dienftaufwandes beitimmten Mittel für diefe Zwecke voll verwenden. 
Wenn audy nad der durch die jegt getroffenen Beftimmungen ein: 
geführten nicht unerheblichen Entlaftung der Xolalbaubeamten anzu⸗ 
nehmen tft, daß diejelben der Regel nady die fämmtlidhen in ihren 
Baufreifen vorfommenden Geſchäfte allein und ohne bejondere tech» 
niſche Arbeitöhülfen zu bemwältigen fehr wohl im Stande fein mer: 
den, jo werden doch Fälle vorübergehender Arbeitshäufung, in denen 
die Heberweifung von Arbeitshülfen unabweisbar wird, nie ganz 
ausbleiben. In Fällen diefer Art find die Anträge auf Genehmi⸗ 
gung zur Annahme folder techniſchen Arbeitöhülfen oder auf Ueber- 
weilung derjelben rechtzeitig und bevor eine Geichäftöftodung ein- 
tritt, bei mir unter eingehender Begründung zu ftellen. 

Seitens der Regierungs- und Baurätbe ift die gefammte Ge» 
hafteführung der Lolalbaubeamten regelmäßigen Reviftonen zu 
unterwerfen, über deren Ergebnis befondere Verhandlungen aufzu- 
nehmen und in Abſchrift mir einzureichen find. Ich behalte mir 
Dot, ne Reviſionen durch MinifterialeKommiffarten vornehmen 
zu laffen. 

Außer den für die Königliche Negierung beftimmten vier Exem⸗ 
plaren diefer Berfügung find für die bautehnifchen Mitglieder ders 
telben und für die Zofalbaubeamten nody-befondere Exemplare der⸗ 
ielben bier beigefügt worden. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. - 
i Maybach. 

n 

die ſämmtlichen Königl. Regierungen und Lanbbrofteien, 
jowie an die Königl. Minifterial - Baulommiffion und 
das Königl. Polizei- Präfidiun bierfelbfi. 

II. 9437. 
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Auf Ihren Bericht vom 21. Mai d. 3. will Ich genehmigen, 
dag in Betreff der Ausführung von Bauten für Rechnnung ber 
Staatetafle oder unter ſtaatlicher Beihülfe, und der Superrevifion 
der Projekte und Anſchläge an die Stelle der durch Meinen Erlak 
vom 20. April 1874 getroffenen Anordnungen, die nachſtehenden 
Beſtimmungen treten: Der Cinholung der miniiteriellen Genehmi⸗ 
gung und der Einreihung der Projekte und Anfchläge zur Super: 
tevifion fol es für die Folge nur für ſolche fiskaliſchen Neus und 
Reparaturbauten bedürfen, deren Koften Die Summe von 30 000 M. 
überfteigen. Abweichungen von diefer Regel follen eintreten: 1) bei 
ſolchen Wafferbauten, deren Bedeutung in technifcher oder rechtlicher 
Beziehung eine befonderd meitgreifende ift, 2) bei ſolchen Hoch⸗ 
und Wafjerbauten, bei denen nad dem Urtheile der techniſchen 
Dittelinfiangen beiondere Schwierigkeiten . vorliegen ober bei denen 
e8 um die Anwendung biöher unerprobter Konftrultionen ober Mo 
tertalien fi handelt, desgleidhen bei den Bauten von Kirdyen und 
Kunftdentmälern. In den Fällen unter Nr. 1 bat eine Ser 
revifion der Projekte unabhängig von der Koftenhöhe, in den Yällen 
unter Nr. 2 bei einem Koftenbetrage über 5000 M., eine Super 
revifion der Anfhläge in beiden Fällen nur bei einem Betrag 
über 10000 M. einzutreten. In denjenigen Fällen, in denen Ban 
ten nicht ausſchließlich auf fisfaltiche Koften ausgeführt werden, für 
diefelben jedoch ein Beitrag aus Staatsfonds, fei ed als Gnaden⸗ 
geſchenk, fei ed als Areibaubolz u. ſ. w. geleiftet wird, bat ein 
Superrevifion der bezügliden Anihläge und Baus Entwürfe mt 
dann zu erfolgen, wenn ein zu befürwortendes Gnadengejchent ober 
der Werth des vom Fiskus zu gewährenden Bauholzes ıc. die Höhe 
von 30000 M. beaiehungsweiſe 5000 und 10 M. überfteigt. 
Die vorstehenden Beftimmungen finden auch auf bereits außgeführte 
beziehungsweiſe veranichlagte Bauten Anmendung, hinfichtlich deren 
die Superrevifton nadhträglicd von der Ober-Rednungelammer ver⸗ 
langt wird, oder der Antrag auf Superrevifion ſeitend der Pro- 
vinzialbehörde verläumt iſt. 

Berlin, den 31. Mat 1880, 

Wilhelm. 
(ggez.) Maybad. 

An 
den Minifter der öffentlichen Arbeiten. 

Nah $. 21 zu 9 der Regierungsd.SInftruftion vom 23. Oktober 
1817 werden zu Neubauten alle Wafferbauten gerechnet, die ein 
Abänderung ſchon beftebender Werke bedingen, wodurch bie Kid: 
tung des Stromeß, der Zuftand der Schifffahrt oder die Sicherunz 
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DBewäfferung und Entwäfferung an enzenber Ländereien in ein 
nened Verhaltnis kommen. Obwohl bier ei nicht beftimmt tft, daß 
über alle bergleihen Bauten zuvor behufs Einholung der mini» 
fterielen Genehmigung berichtet werden foll, der Zufammenhang 
der bezliglidden Vorſchriften vielmehr zu der Annahme führt, dab 
dazu uur, wie bei allen andern Neubauten, alsdann, wenn aus 
Staatöfonde Summen über 500 Thaler verwendet werden tollen, 
die Genehmigung ded Minifteriumd und die techniſche Superrevifion 
der Bauanichläge erforderlich fei, fo legt doch der in vielen Fällen 
über die Grenzen eined Regierungsbezirkes fi hinaus erftredende 
Einfluß derartiger Wafferbauten auf den Stromlauf und deſſen 
Regulirung überhaupt, ſowie die Nothwendigkeit, bei jeder Beſtim⸗ 
muug über die Leptere von dem gelammten Zuftande des Stromes 
unterrichtet zu fein, ſolchen Bauten eine Bedentung bei, weldye über 
die Höhe des angenblidlihen Koftenaufiwandes für die Staatöfaffe, 
nach welcher in der gedachten Beftimmung der Regierungd-Inftruf- 
tion die jelbftändige Verfügung der Königlihen Regierungen be- 
mefien tft, weit hinausreicht. 

Ich erwarte daher, daß die Koͤnigliche Regierung bei allen 
Baflerbauten der oben gedadhten Art, auch wenn deren Ausführung 
aus Staatömitteln nicht mehr als 500 Thaler in Anfpruch nimmt, 
oder ganz auf Koften der Adjacenten oder fonftigen Privatinteref- 
ienten bewirkt werden foll, insbejondere bei Koupirungen von Strom- 
armen, bei Durdyftichen 2c. nicht bloß eine beſonders forgfältige Prü- 
fung in Beziehung auf die Scifffahrtö- und Vorfluths⸗Intereſſen 
fich anpe‘egen fein laffen, fondern aud vor Ertheilung der landes⸗ 
polizeilichen Genehmigung jedesmal unter Einteihung der Bauan- 
ihläge zu meiner Genehmigung berichten werde. 

Berlin, den 5. November 1860. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
An von der Heydt. 

fänmtfic)e Adnigl. Regiermmgen, das Rönigl. Polizei⸗ 
Prafdium und bie rrigi. Mini if. ſterial⸗ 
Kon hierjelbk 

II. 11543. 

171) Berpflihtungen der Staat8>Baubeamten in Be: 
ziehung auf ihre itmirtung bei den Kirchen⸗, Pfarr- 

und Schulbauten, 

Berlin, den 20. Sanuar 1881. 
Aus Anlaß mehrfacher durch die neuere Geſetzgebung entflan- 

dener und bier zur Sprache gebrachter Bedenten, inwieweit bie 
%hätigleit der Staats» Baubeamten bei den Kirhen-, Pfarr» und 

1881. 41 
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Schulbauten in Anſpruch zu nehmen fei, eröffnen wir dem König 
lien Konfiftorium zc. Folgendes: 

Die Aenderungen in der Aufficht über das Kirchenweſen, welde 
durch die neuere Gefepgebung herbeigeführt find, haben eine Aende⸗ 
rung der biöherigen gefehlichen Verpflichtungen der Staats - Ban 
beamten in Beziehung auf ihre Mitwirkung bei den Kirchen, Pfarr: 
und Schulhausbauten nicht zur Kolge gehabt. 

- Hinfihtlih der formellen Behandlung der feitend der Kirchen 
und Schulbehörden ergebenden Hequifitionen, fowie der von den 
Baubeamten zu bewirkenden Ausarbeitungen und der nad dem 
Koftenbetrage und der Bedeutung des Bauobjeltes in Anſpruch zu 
nehmenden Mitwirkung der Baubeamten ift die von dem Misifter 
der öffentlihen Arbeiten, in Uebereinftimmung mit den übrigen 
Meffort- Chefs erlafjene Sirkular- Verfügung vom 20. Juni v. J. — 
Ill. 9437 —) maßgebend. 

Bon Amtöwegen und obne befondere Entihädigung find bie 
Königlihen Baubeamten gehalten, bei Kirchen⸗ Pfarr⸗ und Eduls 
bauten felbft in dem Kalle, dab der Staat peluniär bei den Bauten 
nicht betbeiligt ift, mitzuwirken, wenn ihre Inanſpruchnahme auf 
Grund ded den Kirchen» und Schulbehörben juftepenben Dber- Aut: 
fichtörechtes fih als unumgänglich nothwendig erweift. Die Aus 
übung dieſes Rechtes wird ſich, ſoweit dabei die Baubeamten zur 
Mitwirkung in Anſpruch genommen werden, innerhalb der Grenzen 
halten, in welchen dabjelbe vor dem Erlaſſe des Geſetzes vom 3. Juni 
1876 von den Königlihen Regierungen in der Paul durch 
die Prüfung der Projekte in landespolizeilicher Beziehung geübt 
wurde. Es werden die Königlihen Regierungen bei den an fie 
gelangenden Erjuden um Bermittelung der Requifitionen an die 
Baubeamten forgfältig zu erwägen haben, ob und in wie weit im 
gegebenen Kalle das landespolizeiliche Interefje ausjſchließlich und 
derart in Frage ftebt, daß die Inanſpruchnahme eines Köntglihen 
Baubeamten unbedingt geboten ft und nit etwa die Erledigung 
anderen Sadverftändigen übertragen werden kann, die feitend ber 
&emeinden oder fonftigen Bauverpflichteten geftellt werben. Requi⸗ 
fittionen zur Ausführung von Helfen, für welde eine ntichädigun: 
nicht gan werden kann, find zu vermeiden. 

ie Baubeamten find ferner ohne Weitere von Amtswege 
und in dem bisherigen Umfange bei allen Kirchen⸗ Pfarr- und 
Schulbauten einzutreten verpflichtet, bei deren Koften Yiöfus ent 
weder prinzipaliter oder fubfidfär betheiligt iſt, inſonderheit bei den 
Bauten fiskaliſchen Patronates und denjenigen, deren Koften gan; 
oder theilweiſe aus, unter Stantöverwaltung ftehenden Stiftung 
fonds gededt werden; ferner bei den Bauten, zu welchen wegen 

*) f. vorſtehend Geite 397. 
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Dürftigkeit der Bauverpflichteten eine Betheiligung des Staates in 
Form einer Gnadenunterftügung eintritt, und endlich bei den Bauten, 
an welchen Fiskus als Grundherr dur Naturalabgabe von Baus 
hola oder fonftigem Baumaterial Theil nimmt. — Bei den vorgedady- 
ten, aus KRöniglihen Patronatd- oder unter Staatöverwaltung fte- 
henden Stiftungsfonds erfolgenden Bauten find die Königlichen 
Baubeamien zu jümmtlihen mit denfelben verbundenen bautedy- 
niſchen Leiftungen in dem Umfange und in der Art und Weile, 
wie fe für die Staatöbauten ganz allgemein vorgefchrieben find, 
verpflichtet. — Bezüglich der mit Onadenunterftügungen erfolgenden 
Bauten ift, ſoweit ed fih um Projektirungs- und Veranſchlagungs⸗ 
arbeiten handelt, nah Maßgabe der Birkular-Erlafje der Minilter 
der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenheiten und der 
Tinanzen vom 12. September 1842 und der genannten Minifter 
und des Minifterd für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 
vom 9. Sanuar 1873*) (Min. BI. d. i. V. 1873 ©. 51) zu ver: 
fahren. Nach erfolgter Ausführung des Baues ift die Abnahme 
desſelben durch den Baubeamten zu bewirken und das bezügliche 
Atteft darüber audzuftellen. — Für die Bauten, zu welchen %i8- 
fu8 als Grundherr Naturallieferungen zu leiften bat, haben die 
Baubeamten in der gemäß Cirkfular-Erlak vom 20. Suni v. 3. ges 
gebenen Beihränftung auf Grund der von den Baupflichtigen zu 
eihaffenden Baupläne und Koftenanfchläge die genaue Berechnung 

der zum Bau abzugebenden Hölzer (Defignationen) oder jonftigen 
Materialien feftzuftellen und nad erfolgter Vollendung ded Baues 
die Verwendung der betreffenden Materialien zu Tontroliren, bezie- 
hungsweiſe zu atteftiren. — Die Anfertigung von Skizzen, Baus 
plänen und Anſchlägen für die Ausführung von Kirchen-, Pfarr- 
und Schuthäufern, bei denen Fiskus pekuniär nicht betheiligt ift, 
liegt den Baubeamten nicht ob, auch dann nicht, wenn die Gemein- 
den efwa aus eigener Initiative Geſuche um fiskaliſche Beihülfe an 
des Kaiſers und Königs Majeftät oder an die Behörden zu richten 
beabfihtigen und zur Begründung berjelben ber Beifügung von 
Plänen und Anſchlägen bedürfen follten. 

Uebernimmt der Baubeamte auf Anjuchen der Gemeinden der: 
gleichen Projektirungd- und Veranſchlagungsarbeiten, jo ift er be- 
rehtigt, dafür Gebühren zu liquidiren. 

An 
die Königl. Konfiftorien und Provinzial-Schullollegien 

in den 9 älteren Provinzen. 

) JCentebl. f. d. Unt. Berw. pro 1873 Seite 116. 

41 * 
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Abſchrift erhält die Koͤnigl. Regierung ıc. zur Kenntniönahme 
und Nadachtung. 

Der Minifter der Der Minifter der geiftliden ıc. 
Öffentlichen Arbeiten. Angelegenheiten. 

Maybad. von Puttlamer. 
An 

fämmtlihe Kbnigl. Negierungen und Lanbbroßeien, fowie 
an bie Königl. Minifteriel-Baulommiffion Hier. 

M.d. 5. 4. III. 18079. 
M.d.g. A. G. 1. 36. 

172) Anmweifung, in den Berichten jelbft den Sacver— 
halt vollftändig und im Zufammenbange darzulegen, 
Altenftüde aber oder Spegzialverhbandlungen nur bei 

befonderer Beranlaffung den Berichten beizufügen. 
1. 

Berlin, den 22. Yebruar 1869. 
ꝛc. 
Zugleich bemerke ich, daß der nach Maßgabe meiner Verfügung 

vom 5. September v. 3. (— U. 23903 I u führende jummas 
riſche Nachweis über die Befip-, Bermögend-, Abgaben», Steuer: ı. 
Berhältniffe zweckmäßig in einer bejonderen tabellariichen Weberfiät 
gegeben wird. Einer Wiederholung der aus diefen Heberfichten zu 
entnehmenden Nachrichten in den Berichten bedarf ed um fo weniger, 
als nad) der Verfügung vom 5. September v. 3. bei einem etwa 
nigen Antrage auf BBeiterbewilligung eined Zuſchuſſes die früheren 
mit den neuelten Nachweiſungen zur VBergleihung wieder einzureichen 
find. Im die Berichte des Königlihen Konfiftoriums ift vielmehr 
nur alles dasjenige aufzunehmen, was zur Grläuterung der Berhält- 
niffe resp. der Ueberfihten oder fonft zur Begründung eines Unter: 
ftüpungdantrage8 dienen kann. Die Borlegung der Berichte ber 
Kirchen» Kommiffionen oder der Schulvorftände Tann ſodann aud 
unterbleiben. 

Der Minifter der gefftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert, 

An 
das Konigl. Konfiſtorium zu N. in der Provinz Hannover 

und — an bie andern Königl. Konftflorien biefer 
Provinz ſowie den Konigl. Ober-Kicchenrath zu Nordhorn. 

U. 44506. 

Berlin, den 16. Zuli 1881. 
Unter Sesugnahme auf die Girkular-Erlaffe vom 8. Dezember 

1868 — U. 31942*) — und 22. Februar 1869 — U. 4486 - 

*) Gentralbl. pro 1868 Seite 777 Nr. 2347. 
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mache ich wiederholt darauf aufmerffam, daß, wenn nicht befonderer 
Anlaß dazu vorliegt, die Einreichung der Berichte von Kirchen- 
Kommilfionen, Schulvorftänden ıc. oder dortiger Alten zu unter: 
laffen ift und dadurd a Le wird, daß regelmäßiz jeitend des 
Königlihen Konfiftoriums jelbft der Sachverhalt genau und im 
Zufammenbhange dargelegt wird, die in Betracht Tommenden Ber- 
hältniffe erörtert und etwanige Vorſchläge derart vollftändig begrün- 
bet werden, daß ohne weitereß die diedfeitige Entſcheidung eintreten 
kann und in der Folge, auch nad etwaniger Rüdfendung zu den 
dortigen Alten geböriger Schriftftüde, für ſpätere Beſchluhnahmen 
bier der Sachverhalt zu überfehen ift, auf welchem die betreffende 
Entſcheidung beruht. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
das Königl. Konſiſtorium zn N. (in der Provinz Hannover.) 

U. III. a. 13632. 
a 

173) Berwendung inländiſchen Materiales und inlän- 
diſcher Produkte bei fiskaliſchen Bauten. 

Berlin, den 18. Dftober 1881. 
Die Behörden meined Reſſorts erhalten aus Anlaß eined Spe⸗ 

ialfalles beiliegend je eim Exemplar des Cirkular⸗Erlaſſes bed Herrn 
inifterd der öffentlihen Arbeiten vom 1. März 1878, betreffend 

die Verwendung inländiſchen Materialed und inländiſcher Produfte 
bet fiskaliſchen Bauten, zur Kenntnisnahme mit der Beranlaffung, 
die Beftimmungen desſelben bei allen mein Reſſort berührenden 
Bauten, deren Koften ganz oder theilmeife aus Staatsfonds oder 
ſolchen Stiftungsfonds, die unter Staatöverwaltung ftehen, gedeckt 
werden, in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhaufen. 

An 
ſaͤmmtliche nachgeorbnete Behörben des biesfeitigen Reflorte. 

G. II. 7680. 

Berlin, den 1. März 1878. 
Es ift von verfhiedenen Seiten darüber Klage geführt, daß 

jeitend der Staatöbehörden bei der Ausschreibung von Submiifionen 
behufs Eindeckung fiskaliſcher Gebäude mit Schiefer meift auddrüd- 
ih die Verwendung engliihen Schiefers zur Bedingung gemacht 
werde, und dab dadurch dem im Inlande gewonnenen Schiefer die 
Möglichkeit, mit dem engliſchen Schiefer in erfolgreicher Weife zu 
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konkurriren, nicht unerheblich erjhwert werde. Das bemängelte Ber: 
fahren ift um fo auffälliger, ald guter, inländiſcher Dachſchiefet 
erfahrungsmäßig dem ausländiſchen an Qualität und Dauerbaftigfeit 
in feiner Weife nachſteht, wenn er auch nicht von gleich dünner unt 
glatter Beſchaffenheit iſt und deshalb theilweife zur Anwendung 
etwas fteilerer Dachneigungen nöthigt. 

Kür die Entmwidelung nationalen Wohlftandes ift ed unverkenn⸗ 
bar von weittragendfter Bedeutung, daB ganz allgemein und in mög 
lichſt großem Umfange nidt nur dem Dachſchiefer, fondern allen 
einheimijhen Produkten, foweit fie für die fiöfaliihen Bau - Unter: 
nebmungen in Betracht fommen, der Markt zur Konkurrenz bei 
den Verdingungen geöffnet werde. 

Ich veranlaffe deshalb die Königliche Regierung ıc., mit Sorg- 
falt daranf zu adten, daß in Zukunft vermieden merde, bei den 
Audfchreibungen von Berdingen nur ausländiſches Material oder 
Produkt augulaflen, und daß, um aud die inläudiihe Probuftion 
möglidhft alljeitig anzuregen, bezw. ungeredhtfertigte Bevorzugungen 
auszuſchließen, überhaupt von der Namhaftmachung beſonderer Pro: 
duktionsſtätten oder Gegenden, als ausſchließlich für die Konkurrenz 
geeigneter Bezugsquellen gänzlidy abgejehen werde. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentlihe Arbeiten. 
Achenbach. 

An 
ſämmtliche Königl Regierungen und Landdroſteien und 

an die Koönigl. Miniſterial⸗Baukommiſſion. 

III. 20806. II. 35809. I. 7544, V. 11323. 

174) Berehnung des Werthed der Wohnungskompetenz 
eines im Staats- oder Reihödienfte wieder beidäl: 

tigten preußiſchen Penftionär. 

(Gentrbl. pro 1581 Seite 333 Nr. 62.) 

Berlin, den 24. September 1881. 
Das Königlihe Konfiftorium ꝛc. erhält im Verfolg meines Er- 

laffed vom 4. April d. 3. (G. III. 1194) bierneben Abſchrift 
einer von den Herren Miniftern der Finanzen und des Innern, * | 
Ergänzung der Girkular- Verfügung vom 16. März d. J. (Min 

wieder beichäftigten preußiichen Penſionärs, erlaffenen Verfügung 
vom 6. d. M. zur Kenntniönahme und gleichmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Aufteage: de la Croix. 

An 
fämmtlihe nachgeordnete Behörden bes biesfeitigen Reſſorts. 

G. IH. 2911. 

e⸗ 
rial⸗Bi. f. d. i. Verw. ©. 78), betreffend die Berechnung des Ber 

thes der Wohnungskompetenz eined im Staats» oder Reichsdienfte 
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Berlin, den 6. September 1881. 
Nachdem durch die irfular- Verfügung vom 16. März d. 3. 

(Minifterial-B1. f. d. i. Verw. ©. 78) angeordnet worden tft, daß 
bei der Berechnung ded neuen Dienfteintommend eined wieder be— 
Ihäftigten Penfionärd in Anwendung der Vorſchriften des $. 27 
Nr. 2 und ded $. 29 des Penfionögejeges vom 27. März 1872 
(Bei. Sammi. ©. 268) der Werth der den Beamten in feiner 
neuen Stellung gewährten Dienftwohnung oder fonftigen Woh— 
nungsfompetenz fortan nad dem farifmäßigen Sape des Wohnungs 
geldzuſchuſſes der neuen Stelle zu beftimmen tft, erfcheint es gebo- 
ten, bei Berehnungen der in Rede ftehenden Art in gleicher Weiſe 
den Werth der in der früheren Stelle verliehen geweſenen Woh— 
nungskompetenz feitzuftellen. 

Unter steichaeitiger Aufhebung der entgegenftehbenden Beftim- 
mungen der Girkular- Verfügung vom 13. Oftober 1876 (Minifte- 
rial⸗Bl. f. d. i. Berw. ©. 257) veranlaffen wir die Königliche Re- 
gierung, demgemäß fortan zu verfahren. 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz Minifter. 
von Puttlamer. In Vertretung: Meinede. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen und Lanbdrofleien, bie 

Königl. Finanz-Direltion zu Dannover, bie Königl. Mi» 
nißertal- Milttair- und Baulommifften und das K3- 
nigl. Bolizei-PBräfidium bierjelbft. 

5. M. 1. 11582. IT. 9246. IM. 11365. 
M.d.3. I. A. 6709. 

175) Berehnung der Emolumente der Beamten auf 
Grund der Vorſchriften des $. 10 Nr. 2 des Penftond- 

geſetzes. 

Berlin, den 28. Juli 1881. 
Das Konigliche Konſiſtorium ꝛc. erhält hierneben Abſchrift einer 

von den Herren Miniſtern der Finanzen und des Innern erlaſſenen 
Verfügung vom 4. d. M., betreffend die Berechnung der Emolu⸗ 
mente der Beamten auf Grund der Vorſchriften des 8. 10 Nr. 2 
des Penfionsgeſetzes vom 27. März 1872 (Gejep-Sammi. S. 268) 

zur Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
ſämmtliche nachgeordnete Behörden des diesſeitigen Reſſorts. 

G. ill. 2372. 

— — — — 
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Berlin, den 4. Juli 1881. 
Nach der Vorjchrift des 8.10 Nr. 2 ded Penfiondgefeped vom 

27. März 1872 (Gelep-Samnıl. ©. 268) find bei Berechnung ber 
Ruhegehälter der Beamten Dienftemolumente, weldye ihrer Hatur 
nad) Heigenb und fallend find, in Ermangelung andermeitiger Be 
ftimmungen nad ihrem durchſchnittlichen Betrage während der brei 
legten Kalenderjahre vor dem Jahre, in welchem die Penfion feit- 
gelegt wird, zur Anrechnung zu bringen. 

Zur Zeit des Erlafjed ded Penfiondgefepes fiel dad Kalenderjahr 
mit dem Etatsjahr zufammen, thatſächlich war mithin durd die ge 
dachte Vorſchrift angeordnet, daßz dad Etatjahr für die Berechnunz 
der fteigenden und fallenden Dienftemolumente bei der Penfionirung 
maßgebend fein folle, und ift aud anzunehmen, daß dies Die Ab: 
fiht des Geiehgeherd geweſen ift. Wenngleich daher jept daB Etatk- 
jahr mit dem SKalenderjahre nicht mehr übereinftimmt, fo wird doch 
nah finngemäßer Audlegung des Geſetzes die fraglihe Vorſchrift 
desfelben in der Meile auszuführen fein, daB die ihrer Natur nah 
fteigenden und fallenden Dienftemolumente unter der oben bezeich⸗ 
neten Vorausfepung nad ihrem durdichnittlichen Betrage währen: 
der drei legten Statsjahre vor dem Etatsjahre, in weldyem die Pen- 
fion feſtgeſetzt wird, ge Anrechnung gebracht werben. 

Die Königliche Regierung wird beauftragt, hiernach, namentlich 
auch bet Aufftelung er Penſions⸗Vorſchlags⸗Nachweifungen zu 
verfahren. 

Der Finanz. Minifter. Der Minifter ded Innern. 
Im Auftrage: von Lentz. Im Auftrage: Herrfurth. 

An 
ſämmtliche Nönigl. Regierungen und Lanbbrofleien, bie 

Konigl. Finanz - Direltion zu Hannover, bie Konigl. 
Minifterial- Mititär- und Baukommiſfion und Das 
Königl. Polizei-Präfibium bier. 

5. M. 1. 8421. II. 7260. III. 8736. 
M.d.3. 1. A, 5382, 

176) Berfahren bei Einführung von Shulbüdern und 
neuer Audgaben derfelben, Berftändigung mit ben 
kirchlichen Behörden über die Religionslehrbüder. 

Berlin, den 12. Oktober 1881. 
Durch die Girkular » Verfügungen vom 27. Yebruar 1873 — 

U. 8005. — und vom 12. Ianuar 1880 — U. II. 1606. — 
(Sentralbl. 1873 ©. 180, 1880 ©. 103) find die Kategorien von 
Büchern bezeichnet worden, für deren Einführung in den Unterridtt 
ebraudy die minifterielle Genehmigung erforderlich iſt; zugleich iſt be» 
—* worden, daß dieſe bei den Lehr⸗ und Lernbüchern, melde dem 
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Reltgiondunterrichte zu Grunde liegen follen, erft nach vorangegan- 
He 2 nrkänbigung mit den betreffenden lirchlichen Behörden ein- 
zuholen ift. 

Eine Reihe von Spezialfällen veranlaßt mich, diefe Borjchriften 
in Erinnerung zu bringen und zugleidy darauf aufmerffam au machen, 
dab fie fi der Natur der Sache nah auch auf weientlich umgear⸗ 
beitete, namentlich von anderen Herausgebern beſorgte, neue Ausga⸗ 
ben bereits genehmigter Bücher beziehen. 

Da bei manchen Religionsbüchern aus deren Brauchbarkeit für 
eine Klafje von Anftalten oder für einen beftimmten Bezirk ihre 
allgemeine Verwendbarkeit noch keineswegs folgt, fo wird es zur 
Vereinfahung der bezüglien Korrefpondenz dienen, wenn daß 
Königliche Provinzial⸗Schulkollegium ıc. in Seiner Mittheilung an 
die kirchlichen Behörden ſowohl die Kategorie von Lehranftalten, auf 
welche der Gebraudy ded Buches audgedehnt bezw. eingefchräntt 
werden fol, als auch den Bezirk, für welchen die Einführung beab- 
fichtigt wird, ausdrücklich bezeichnet. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fänmtlige Königl. Provinzial-Schullollegien und Re⸗ 
gi en, ſowie an bie Königl. Konfiflorien in 
der Provinz Hannover und den Konigl. Ober- 
Lirchenrath zu Nordhorn. 

U. IU.a. 15430. 

177) Provinzialbehörde für Ausübung der ftaatlidhen 
Schnlaufſicht über Zaubftummen- und Blinden- 

anftalten. 

Berlin, den 31. Oktober 1881. 
Mitteld eines an mid, den Minifter der geiftlichen 2c. Angeles 

genbeiten, gerichteten, von Ew. Hochwohlgeboren mitgegeichneten 
erichted vom 23. Juni d. S. hat das dortige Provinzial» Schul« 

Tollegium eine Entſcheidung darüber beantragt, ob die ftaatlidhe 
Schulauffiht den Zaubftummen- und den Blindenanftalten der Pros 
vinz gegenüber von ihm jelbft oder von den Regierungen zu üben 
fei. Zugleich hat es die Gründe dargelegt, welche es wünſchenswerth 
machen, daß die bezeichneten Anftalten feinem Reſſort überwiejen 
werden. 

Da nit nur die geltend gemachten Geſichtspunkte durchaus 
zutreffen, fondern auch die Angelegenheit in den anderen Provinzen 
bereit8 in der vom Provinzial» Schullollegium empfohlenen Art ges 
ordnet iſt, fo erſuchen wir Em. Hochwohlgeboren ergebenft, auch für 
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Die dortige Provinz gefälligft in derſelben Welle die erforderlichen 
Anordnungen zu treffen und dem Landeödireftorium Kenntnis von 
denjelben zu geben. 

Der Minifter des Innern. Der Minifter der geiftlidhen ıc. 
In Vertretung: Angelegenbeiten. 

von Shliedmann. In Vertretung: Lucanus. 

An 
ben Königl. Oberpräfidenten zc. 

M. d. g. A. U III.a. 14708. 
M.d.93.1 R. 9191. 

178) Friedrich Wilhelm» Stiftung für Marienbab. 
(Eentrbl. pro 1881 Geite 114.) 

Die Friedrich⸗Wilhelm⸗Stiftung für Martenbad in Böhmen, 
über welde in dem Gentralblatte für die Unterridhtd- Verwaltung 
pro 1877 ©. 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nad $. 2 
der Statuten vom 11. Sanuar 1876 den Zwed, ſolchen Perſonen 
aus den gebildeten Ständen, melden die Geldmittel zu einer Babe: 
reife ganz oder theilweiſe fehlen, den Gebrauch der Heilquellen und 
Bäder zu Marienbad zu ermöglien oder zu erleichtern. € 
wird freie Wohnung oder ftatt derfelben eine Beldunterftügung nicht 
unter je 100 Mark gewährt, und außerdem findet Erlaß der Kur: 
tare ac. ftatt. 

Der Vorſchlag zur Verleihung von jährlich zwei diefer Bei- 
bülfen ftebt dem dem Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten 
zu. Die Präfentation von Bewerbern bei dem Borftande der Stif⸗ 
tung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Ets 
{ft deshalb nothwendig, dab die Geſuche dem Herrn Minifter ſpaͤ⸗ 
teftend bis Anfang März jedes Jahres eingereicht und vollftändig 
begründet werden, damit e8 feiner Rüdfrage bedarf. 

ad U. III. 23622. 
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11. Univerſitäten, technifche Sochfchulen, 
Akademien ze. 

179) Unzulajfigfeit der Smmatrifulation der von einer 
höheren Lehranftalt verwielenen Schüler in demfelben 
Semefter oder an der Universität desfelben Drtes. 

Berlin, den 20. September 1881. 
Es ift zu meiner Kenntni® gelangt, daß Schüler höherer Lehr⸗ 

anftalten, welche von den legteren wegen Vergehungen gegen die 
Schuldisziplin verwiefen worden waren, noch in demſelben Semefter 
Aufnahme als Studirende bei einer Univerfität gefunden haben. 
Es wird dadurd die Bedeutung der von der Schule verhängten 
Strafe in unzuläffiger Weife verringert. Wenn aber gar die Schule, 
weldhe die Verweiſung verhängt hat, und bie Univerfität, bei wel⸗ 
her die Immatrikulation erfolgt iſt, ih an demjelben Orte befin- 
den, fo wird aud durd die fpätere Zulafjung der Verwieſenen die 
gefammte Disziplin der betreffenden Schule nothiwendig gefährdet, 
während die Univerfität ein Intereſſe nicht befiger kann, unreife 
junge Zeute, welche fi der Schuldiäziplin nicht gefügt haben, ald 
Zuhörer zu gewinnen. 

Die Herren Univerfitätöfuratoren und die Univerfitätöfuratorien 
beauftrage ich deshalb, Schülern, welche von einer höheren Lehran- 
ftalt verwiefen worden find, in demfelben halben Jahre die Erlaub⸗ 
nis zur Smmatrifulation nad $. 3 der Vorſchriften vom 1. Ok⸗ 
tober 1879 zu verfagen. Wenn ferner die Verweifung von einer 
höheren Lehranſtalt eines Untverfitätsortes erfolgt tft, fo find 
die betreffenden Schüler an diefer Univerfität zu der Immatrikula⸗ 
tion nad $. 3 überhaupt nicht zuzulaſſen. 

Sollten in einzelnen Fällen ganz befondere Umftände eine 
Ausnahme von den vorftehenden Anordnungen gerechtfertigt erſchei⸗ 
nen laſſen, fo tft darüber meine fpezielle Entſcheidung einzuholen. 

An 
ſämmtliche Herren Univerfitäts-Ruratoren und an fänmtliche 

Univerfitäts-Ruratorien, fowie an ben Herrn Kurator ber 
Königi. Aladentte zu Münfter i. Weflf. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial- Schulfollegium zur 
Kenntniönahme. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche Königl. Brovinzial-Schufkollegien. 

uU. I. 7303. 

x 
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zu Braundberg im 
180) Meberfidht über die Zahl der Lehrer an den Uni- 
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zu Münfter und dem Lyceum verfitäten, der Alademie 
Sommer-Semefter 1881. 

Seite 504 Nr. 138.) 
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1) Außerdem 1 lefendes Mitglied der Akademie ber Wiſſenſchaften. 

2) Außerdem werben von einem praltifhen Arzte Borlefungen in ber Zahn⸗ 
heilklunde gehalten. 
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181) Summariſche Ueberſicht über die Zahl der 
zu Münfter und dem Lyceum zu 

(Eentrafblatt pro It 

Evangelifch: Latholiſch⸗ Juriſtiſche ve | gu | it 
Univerfltät zc. 

Nichtpreußen. Nichtpreußen. zuſammen 
renßen. 

Nichtpreußen zuſammen. Nr. 

1.1 Belin. -. - . | 23836 
2.1 8m . ... 77 
3.1 Breslau . . . I 110 

4.| Söttingen. . .„ | 118 
d.| Greifswald . . 69 
6. Halle . @ — — 321 

7.1 Aiel..... 44 
8.| Königsberg . . 88 
9, Martng . . . 80 

10. Münfter e 0) . — 

11.] Braunsberg . . _ 

| 
Summe I1143 123 1266 
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Studirenden auf den Univerfitäten, der Alademie 
Braundberg im Sommer-Semefter 1881. 

Seite 506 Nr. 139.) 

una . Sefammtzahl >: |8. aa —— ber immatrefulirten ER El 
" Studirenden. 83638 

E32 |=8 
2 5 84 

S| 5 ‚I8|& ,I®| 8 |s2]#% 
5 » 5 5 „ 5 5 & B 28 58 ES I2|58|2|2)8|1|2|2| 5 |&%2|>2 
IE |Rj8 |E| TjS | 8 | 3 j82 [583 

l 

258 ' 2167 746 | 5192 | 4446 1458 —2 9918 1387 | 11305 
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Erläuterungen. 
1. Der Ab- und Zugang vom Winter- Semefter 1850/81 zum Gemmer 

Semefter 1881 ergiebt fi ans folgender Tabelle: 

Mithin 

Im Im JPVeſamunnebl 
Wiuter⸗ Sommer⸗der immitti⸗ 

Semeſter Davon Es ſind Semeſter kulirten Ein 

1880/81 | find ab- | demnadh | 1881 | birenben im 
waren im-] gegangen | geblieben | find hinzu- Sommer: 

matrikulirt gekommen 

Berlin . . . 4107 1311 27% 913 3709 

Bom. . ... 903’) 298 606 465 1070 

Bredlaun . . . . 1281 254 1027 353 130 

Obttingden . . . 9719 337 634 368 1003 
Steifswad . . . 603° 143 460 184 644 
Sale. . » .. 12329 317 915 378 1293 

Kiel. .... 285”) 76 209 135 34 

Königeberg . . . 8019 135 666 175 841 

Mabng . . . 604 170 434 267 701 

Mädfer. . . . 268") 54 214 56 300 
Braunsberg . 18 1 17 4 E41 

Summe | v3? | 3096 | 7977 | 3338 | 11305 

4) einſchließlich von 16 nachträglih Immatrikulixten. 

2) dogl. „ 12 " ” 

3) dogl. „ 4 ” 

9  begl. „a " 
9) degl. " U ” ” 

0) Bl „I m " 
7) dgl. „ 1 [27 ” 

8) degl. — 68. 7} ” 
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2. Es beträgt die Zahl ber In den philofophifchen Fakultäten als Imma- 
triknlirt aufgeführten Preußen 

a. mit dem Zeugniffe der Reife, 
b. ohne Bengnis ber Reife (8. 3 ber Borfchriften vom 1. Oktober 1879): 
TE "TEE 

Preußen 
Preußen ohne ie Zen nis 
mit dem ie. 
Zeugniſſe ar Bor- | Zufammen. 

. riften vom 
ber Reife. 1. Oltober 

1879.) 

Berlin. -. - u 1259 191 1450 

Boom. . ... 311 49 360 
Breslau . 473 79 553 

Öttingen . 350 51 401 
Srefewel . . . 142 a1 163 
Sale. . 2 2. 384 129 513 

il. 2. 2 2. 95 12 107 
Königsberg . 373 18 391 
Marburg . i 65 289 

Rufe . . . . 
Braunsberg . 

3. Zu Berlin hören außer ben immatrilulirten Stubirenden bie Univerfltäts- 
Borlefungen : 
a. nicht immatritulationsfähige Breußen und Nichtpreußen, welche von dem Rektor 

zum Hören ber Vorleſungen zugelafſen worden find . . g99 
b. Studirende der militärärztlichen Bilbungs-Anfalten . . . 215, 

4 
und find außerdem zum Hören ber Borlefungen besehtigt: 3 

3. Stubirende ber techniſchen Hohfhule . - . . «760 
b. Stubirende der Berg-Aladbemie . . . 79 
e. Eleven bes [andiwirtbfepaftfichen Lehrinftituts, welche i im Beſitze 

bes Berechtigungsſcheines zum einjährigen Militardienſte find. 18 
d. Stubirende der Alabemie der Künfe . . . 48 905 

— 1219, 

4. Unter den Immatrikulirten der philofophifchen Fakultät zu Bonn befin- 
den fih 66 Preußen und 8 Richtpreußen, zufammen 74 Studirende, welche ber 
landwirthſchaftlichen Alademie zu Poppelsdorf angehören. 

181. 42 
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182) Periode (Etatsjahr) für Erftattung der Jahre: 
berichte feitend der mechaniſch-techniſchen Berfuds- 

anftalt u. |. w. zu Berlin. 
(Centrbl. pro 1860 Geite 559, 563 unb 56.) 

Berlin, den 12. Auguft 1881. 
Auf den Bericht vom 23. v. M. wollen wir die Beftimmung 

im 8. 5 der für die mechaniſch⸗techniſche und die chemiſch⸗techniſche 
Verſuchsanſtalt, ſowie für die Prüfungdftation für Baumaterialien 
unter dem 23. Januar v. 3. erlaffenen Reglement, wonach die 
Vorſteher diefer Anitalten am Schluſſe eines vollen Jahres der 
Köntglihen Kommilfton zur Beauffihtigung der techniidyen Ber: 
juhßanftalten einen eingehenden Jahresbericht zu erftatten haben, 
dahin deflariren, daß dieſer Jahresbericht nicht das Kalenderjahr, 
fondern das jedesmalige Etatsjahr zn umfaſſen hat. 

Der Minifter für Handel Der Minifter der öffentlidyen 
und Gewerbe. Arbeiten. 

In Vertretung: von Möller. Im Auftrage: Schede. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
R Bertretung: Lucanus. 
n 

die Königl. Kommiſſion zur Beaufſichtigung der 
techniſchen Berfuchsanftalten. 

M. f. H. 7700. 
M. d. 8. A. III, 12230. I. 4016. 
M. d. g. A. U. V. 1601. 

— — — — 

183) Verleihung goldener Medaillen an Künſtler, wel— 
he ſich auf der akademiſchen Kunſtausſtellung zu Ber— 

lin im Jahre 1881 beſonders ausgezeichnet haben. 
(Eentrbl. pro 1880 Geite 725 Rr. 173.) 

Berlin, den 4. November 1881. 
Seine Majeftät der Kaiſer und König haben in Berückfichtigung 

der Allerhöchftdemfelben mit dem Berichte des Senated vom 4. Of: 
tober d. 3. unterbreiteten Borjchläge zur Verleihung der goldenen 
Medaille für Kunft an ſolche Künftler, welche ſich auf der diesjäh- 
rigen 55 ſten akademiſchen Kunftauöftellung beſonders ausgezeichnet 
Kar mitteld Allerhöchſter Ordre vom 31. v. M. zu bewilligen 
geruht: 

I. die große goldene Medatlle: 
1) dem Siftorienmaler Drofeffor Eduard von Gebhardt in Düflel- 

d orf, 
2) dem Hiftorienmaler Profeffor Dtto Knille in Berlin, 
3) dem Bildhauer Wilhelm de Groot in Brüflel; 
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Il. die Meine goldene Medaille: 
1) dem Landſchaftsmaler Eugen Bracht in Karlsruhe, 
2) dem Maler Julius Sacob in Berlin, 
3) dem Bildhauer Mar Krufe in Berlin, 
4) dem Porträtmaler Profeflor Hugo ECrola in Düffeldorf, 
5) dem Maler Karl Stauffer von Bern in Berlin, 
6) dem Bildhauer Johannes Pfuhl in Charlottenburg. 

Beifolgend erhält der Senat die erforderlihen 3 großen und 
6 Meinen goldenen Medaillen mit dem Auftrage, diefelben den oben 
genannten Künftlern zu übermitteln und dieſe Allerhöchſten Bewils 
ligungen in herkömmlicher Weiſe zur öffentlihen Kenntnis zu bringen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
den Senat der Königlichen Alademie der Künſte, 

Sektion für die bildenden Künſte, bier. 

V. IV. 20933. 

1. Gymnaſial⸗ ze. Lehranftalten. 

14) Durchführung der Jahreskurſe und der Ueberein- 
ſtimmung im Beginne ded Schuljahred an den höheren 
Lehranſtalten. Einwirkung auf den Univerfitätß- 

Unterridt. 

Berlin, den 24. Oktober 1881. 
Em. Ercellenz erwidere ih auf den gefälligen Beriht vom 

13. Juni d. J. ganz ergebenft, daB die Durdführung der Jahres⸗ 
furfe und der Mebereinftimmung tm Beginne des Schuljahres an den 
böberen Lehranſtalten fi im Antereffe der Schulen fowohl ald der 
Eltern der Schüler als ein unabweisliches Bedürfnis heraudgeftellt 
bat. Dem entſprechend ift die Anordnung, nad) welcher der Anfang 
des Schuljahred zu Oftern ftattfinden fol, in den meiften Provin- 
zen bereits durdgeführt und wird demnächſt aud in den übrigen 
Provinzen zur Durdführung gelangen. In Folge davon werden 
die Abiturientenprüfungen vorzugäwetfe auf den Oftertermin fallen, 
zu Michaelis aber regelmäßig nur an den wenigen größeren An⸗ 
ftalten, welche bid in die mittleren Klaffen hinauf die Einrichtung 
von Wechfelcöten befigen, und an Bleineren Anftalten nur ausnahms⸗ 
weile für diejenigen Schüler ftattfinden, weldye zu Oftern dad Lehr⸗ 
ziel der Schule noch nicht erreicht haben. 

42° 
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Diefe Einrichtung wird, wie ich nicht verfenne, anf die Uni- 
verjitätövorlefungen in einzelnen Fällen nicht ohne Einfluß bleiben, 
aber id darf erwarten, daß die dadurd gebotenen Aenderungen in 
der Lage gewiſſer Vorlefungen ſich aud an der dortigen Univerfität 
ohne befondere Schwierigkeit durchführen laffen werden. 

von Goßler. 
An 

‚ben Königl. Univerfitäts-Kurator 2c. zu N. 

U. II. 6789. 

IV. Seminare, 2e., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältnifie. 

185) Befähtigungdzeugniffe auß der Turnlehrer-Bil— 
dungsanſtalt. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 584 Nr. 115.) 

Berlin, den 7. November 1881. 
In dem Kurſus der Königlichen Tucnlehrer-Bildungsanftalt zu 

Berlin während ded Winterd 1880/81 haben nachgenannte Lehrer das 
Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnuͤbungen an öͤffent⸗ 
lichen Unterrichtsanſtalten erlangt: 

+1) Barz, Slementarlebrer zu Kolberg, 
772) Bauer, Seminarlehrer zu Kornelymünfter, 

3) Berendt, Clementarlehrer zu Salzwedel, 
4) Blohm, Zeichenlehrer zu Wolgaft, 
5) Bothe, Elementarlehrer zu Zargermünde, 

+6) Bruchmüller, deögleihen zu Schwedt a./D., 
+7) Dalliftat, deögleichen zu Lennep, 
8) Dr. Dreinböfer, Gymnaſiallehrer zu Marienwerbder, 
9) Elferd, lementarlehrer an der höheren Bürgerſchule zu 

Burtehude, 
710) Ejhenbad, Glementarlehrer zu Raczyniewo, Kreis Kulm, 

fr1l) Sütterer, wiſſenſchaftlicher Hülfslehrer am Gymnafium zu 
üren, 

— nenn 

+) Das Zeichen +} bebeutet, daß ber betreffende Lehrer auch zur Ertheilung 
des Schwimmunterrichtes befähigt if. 

tr) Das Zeichen +r bebeutet, baß ber betreffende Lehrer aud zur Er⸗ 
theilung bes Schwimmunterrichtes und zur felbfländigen Leitung einer Schwimm⸗ 
anftalt befähigt if. 
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12) Geißler, Clementarlehrer zu Schweh a. / W., . 
13) Grötſchel, wiſſenſchaftlicher Hülfslehrer am Gymnafium 

zu Groß⸗Strehlitz, 
114) Hermichen, Glementarlehrer zu Weibenfels, 
15) Janjen, bdeögleihen zu Odenkirchen, Regierungsbezirk 

Düffeldorf, 
16) Kl 334 techniſcher Lehrer an der höheren Bürgerſchule zu 

enkau, 
17) Lenz, Kandidat des Elementarſchulamtes zu Hildesheim, 
18) Linnartz, Seminar-Hülfslehrer zu Elten, 
19) Maronsti, Elementarlehrer zu Krone a. / B., Regierungs⸗ 

bezirk Bromberg, 
1120) Meyer, desgleichen zu Lüneburg, 
1721) Möhring, Gfementar: Hülfslehrer am Progymnafium zu 

Geeftemünde, 
122) Mörſch, techniſcher Lehrer an der höheren Bürgerfchule zu 

Preuß. Friedland, 
123) Mortenien, Slementarlehrer zu Rödding, Kreid Haderd- 

eben, 
24) Müller, Seminar-Hülfdlehrer zu Steinau a./D., 
93 Noack, Elementarlehrer zu Nowaweß, Kreis Teltow, 

26) Nöring, Gymnafial⸗Hülfslehrer zu Köln, 
ZT) Noske, ordentliher Lehrer am Friedrichs » Kollegium zu 

Königäberg 1./Oftpr., 
Ib Dertwip, Reihenlehrer an der Realichule zu Spremberg, 
29) Remus, Clementarlehrer zu Schneidemühl, 
30) Richter, Kandidat des höheren Schulamted zu Berlin, 

131) Schmidt, wifjenfchaftliher Hülfslehrer am Gymnaſium zu 
Iberfeld, 

1132) Schönberg, lementarlehrer zu Wriezen a./D., Kreis 
Dberbarnim, 

33) Scholz, Seminar-Hülfelehrer zu Münfterberg, 
134) Stefert, desgleichen zu Koͤslin, 
35) Storbeur, Kandidat des höheren Schulamtes zu Bromberg, 
36) Biol, Klementarlebrer zu Merjeburg, und 

137) Bogel, tehnijcher Lehrer am Gymnaſium zu Allenftein. 

Eine beſchränkte Befähigung zur Ertheilung ded Zurnunter- 
richtes an Unterridhtsanftalten hat in demfelben Kurſus erlangt: 

38) Grämer, Gymnafiallehrer zu SInfterburg. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. 

U. III. b. 7539. 
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- 186) Statiſtiſche Naqrichten über die im Jahre 1881 
ſteherde 

(Centralblatt pro II 

1. 2. 3. 

Zahl und Lebensalter ber Turnunterrih 
Theilnehmer haben 

| bereits 
erhalten 

sleislels Ä 
Provinz. 8 2|2|2|8 8 8 

COrt. u id a a a E 3 iss |e|siz|2| |E| |® 
öle|e|e|: 2|5|,;,|®|,|3 
R a ID |» |» 2 = 

lalsls|e|e 12|3|15 18]; 
& 512 13,8|3/3|8|8|=|%|3 

.| Oftprenßen 

(Köpenie.) 

4.1 Bommern . 2 5} 3| 6 
(Borig.) 

5.1 Schiefien . . . 4| 8| 76 
(Oeis.) 

6.1 Sachſen . . . 
(Haiserftadt.) 

Oꝛr 

7.4 Saunover . . . 
(D6nabrüd.) 

8.1 Heffen-Naffau . 

| 

| 

h 
(Dfterode.) 

2.1 Weftpreufen . . 6| 6| dl i 
(Löbau. 

3] Brandendung. . |10| 3| 2| 3 

(Bomterg.) | 
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abgehaltenen vierwöchentlichen Turnkurſe für im Amte 
Volksſchullehrer. 

Seite 226 Nr. 39.) 

4. 5. 6. 

Turunnterricht Zahl der Unterrichtsſtunden während [Außerdem haben 
haben des ganzen Kurfns. die Theilnehmer 

bereits ertheilt * 8 8_ 
unb zwar 8 er | 
— — — 27 = u 

8 = Pr EZ a 
. = % . 32 — 

= E = 5 2 8 E * — 
5 5 u & 2 gl = 8 513 ẽ | a a8l 8 
2 55153 |8|5 | |z . |s®| 55 sieel8|je|).|5|&| 8 |80| 5 
 lss!&2|=2|5|®2|&2| 8|2:| 
3 = > 5 2 * = = 
— T 27 [> =) *3 — > Stunden 

13 5 | 6 28 12 36 24 100 1 8 

11 3 7 34 9 33 17 93 14 2 

6 5 10 36 10 34 24 104 . 
je 3 6t. 

13 6 30 10 32 18 90 6 6 

14 10 19 24 32 24 99 | 4 

9 7 6 30 22 26 19 90 . 10 

5 7 10 18 4 48 21 9 1 6 

15 4 3 30 2 3 p- 1) 100 6 12 

85 | 4 | 49 
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1. 7 8 

Ee find wahrendſ Am Sdiuſſe des 
des Kurſus Aurfus haben erhalten 

8 das Befähi- 8. 

5 ungszeugnis 
B E ’ mit dem Am Red an 

X EB B __Präbitate = if 

Provinz. 5 5 g 

(Ort.) 5 15 S | Am Aufang : 
381 8 5 | des Kuriue. | 
2 [= 2 = f 

ga|EE s|@|s|g 5; 2 = “ 

& a 12 3181535 —— 
» 

S s|2 15 7 SE 

6.| Sahln . . 6 35 5|14| 3 0|6| 3 
(Oalberſtadt.) 

7.1 Hamover... 8 1 6106.010 % 
Oenabrua.) 

8. | GBeſſen⸗Naſſau 3 3 5112| 5/| .I 0| 7} 3 
omberg.) 

Summen 25 | 97 | 53 
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"eo 

Leitungsermittelungen. 

b. 

Am Barren aus Streckſtütz: 
Arm-Beugen und Gtreden. 

© 

Schlußſprung aus Stand 
über bie Echnur ohne Sprung- 
breit, von 5 zu 5 Eentimeter 

gerechnet. 

Am Anfang Am Ende Am Anfang Am Ende 
bes Kırfus. | Des Kurſus. bes Kurfus. | des Kurine. 

Is: ®, 8 .l1:l2\|&8. |:l2|8. 
EIE SS EIEISSIEIE | 58 15|8|55 
BIEISFIEIE SIE | E| 5 IE EI FF 
E|8 58j&|8 558 8| 58 |E|8|58& 
5a |& SAT 5 ar 55 |a” 

1512| 611 0 1 1,5 | ı {ı1l 5170105 88 !solııs| 9,5 

05118) 8,5 1 O| 5| 1,6 |0,5| 18 | 8,6 |35| M| 73,6 |601115|102,1 

1114 [7-10] 0] 12)3—5| ı | 14 |5--8]70| 115 180-851 75 | 115 85-95 

111} 6110| 7| 33 | 1 |14| 5, |35| 90| 77 175|100| 85,3 

0/10} 47| 0| 7! 1,» 0 | 9| 3.4 |7olı00| 85 |85|115| 97 

118] #4] 0| 7| 3 | ı| o| 4 [6olso| so 6011101 85 

2|15| 731 0| 4| 2,7 | 4 |18| 10,» |40| 95] 80 70 110 

2!) z6| 0! 5| 1,5 | 4 |ı6| 9,= |45| 85| 66,5 |70|110| 81,8 
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V. Volksſchulweſen. 

187) Voxrausſetzungen für die Zuläſſigkeit von Staat: 
beibülfen zu den Befoldungen der Lehrer an 

Volksſchulen. 

(Centrbl. pro 1874 Geite 228 Nr. 46,2.) 

Berlin, den 11. Sun 1881. 
Falls zur Beſoldung des an der Volksſchule zu N. mit einem 

Gehalte von jährlih 825 Mark anzuftellenden vierten Lehrerd eine 
jederzeit widerrufliche Staatdbeihülfe in Ausficht zu nehmen wäre, 
fönnte, wie ich der Königlichen Regierung mit Bezug auf den Be 
riht vom 11. November v. $. erwidere, nicht davon abgeſehen 
werden, daß das Bedürfnis nach den diedfälligen Beſtimmungen 
unter Einreichung vorjchriftömäßiger Unterlagen, alfo auch einer der 
der Cirkular- Verfügung vom 8. Mai 1854 — U. 6954. — ent: 
ſprechenden Präſtations⸗Nachweiſung näher begründet werde. 

Soweit die Vorlagen erkennen laffen, erreichen die Leiftungen 
der Stadtgemeinde N. für die dortige ftädtifche Realſchule, die Ele⸗ 
mentarfchulen und fonftige Kommunalzwede, einſchließlich der auker: 
ordentliden Ausgaben für Schul» und Kommunal» Neubauten, 
welche felbft eine außergewöhnliche Anipannung der Yeiftungäftäfte 
der BVerpflichteten rechtfertigen würden, einen jo mäßigen Prozent 
fag der diereften Staatöftenern, daß derfelbe aud nach feiner Ste 
gerung durch die Aufbringung der in Rede ftehenden 825 Marl 
noch hinter demjenigen zurüdbleibt, was jelbft unbemittelte 
Land- Schulverbände dauernd für Gemeindezwede ohne Ueber: 
bürdung aufbringen. Unter ſolchen Umftänden trage ich um fo meht 
Bedenken, ein Unterftügungdbedürfnis der Stadt Pi im vorliegenden 
Falle ohne Weitered voraudzufegen, ald abgejehen davon, daß Bit 
Leitungen für dad Volksſchulweſen nah dem Girkular-Erlafje vom 
23. Oftober 1856 — M. d. g. A. U. 17070., M. d. 3. J. B. 
8949., 3. M. I. 13472. — *) in die erfte Reihe der zu befriedi- 
genden Gemeindebedürfnifje gehören, die Stadt N., um bie Um 
wandlung der Realfchule dafelbft in ein Gymnafium zu erreichen, 
ih nicht nur zu größeren Leiftungen, ald die Beſoldung eines 
vierten Lehrers an der Volksſchule erfordert, bereit erflärt hat, ſon⸗ 
dern ihr auch die Unterhaltung der Realſchule durch beträchtliche 
Bewilligungen aus Saatsfonds erleichtert ift. 

°) Centrbl. pro 1863 Geite 505- 
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In diefem Sinne wolle die Königliche Regierung dad Weitere 
veranlafjen und den Magijtrat zu N. auf die zurüdfolgenden Ein- 
gaben beſcheiden. - 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
die Königf. Regierung zu R. 

U. III. a. 13733. 
— — — — —— 

188) Berwendung der den Regierungen zur Gewäh— 
rung von Staatöbeihülfen zu den Stellengebältern der 
Kehbrer überwiejenen Fonds nur für beftehbende Lehrer— 
ftellen. Berfügung über den Fonds zur Erridtung neuer 

Lehrerftellen der Central-Inſtanz vorbehalten. 

Berlin, den 23. September 1881. 
Auf den Beriht vom 30. Juni d. 3. erwidere ich der König» 

liden Regierung, dab fein Grund vorliegt, der Königlichen Regie⸗ 
rung zur Errichtung neuer Schulitellen bejondere Fonds zur Ber: 
fügung zu ftellen. 

Sn dem Eirkular» Erlaffe vom 5. Mai 1869 unter II. (Cen- 
ttal» Blatt 1869 ©. 271 u. f.) ift ausdrücklich hervorgehoben wor⸗ 
den, da die den Königlichen Regierungen zu dauernden Stellenver- 
befferungen überwiefenen Mittel (Kap. 121 it. 27 Abth. III 
08. I) nur die Durdführung der nothwendigen Berbefjerung be- 

Nehender Lehrerftellen erleichtern und fichern, Beihülfen zur Errich⸗ 
tung und angemefjenen Ausftattung neuer Stellen aber nad) wie vor 
bier ſpeziell beantragt werden follen, foweit hierzu nicht ſchon be- 
fimmte und verwendbare Provinzials oder Spezialfondd vorhanden 
find. In dieſer »egiebung ift eine Aenderung biöher nicht einges 
treten. Der Königlichen Regierung iſt alfo unbenommen, in jedem 
Einzelfalle die Nothwendigkeit einer Staatöbeihülfe zur Beſoldung 
eineg Lehrers, Adtuvanten oder einer Lehrerin auf einer neu zu er- 
rihtenden Schulftelle vorihriftämäßig zu begründen und fidh über 
den in Ausfiht zu nehmenden Betrag der Beihülfe gutachtlich zu 
äußern. Ich werde alddann bezüglidhen, gehörig begründeten An- 
trägen zu entſprechen bereit fein, infomweit died die Mittel des zur 
Errihtung neuer Schulftellen beftimmten Sentralfonds (Kap. 121 
zit. 28) geftatten werden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu R. 

U. III.a. 149W. 
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189) Audftattung der Elementarfdulftellen niit Dienft. 
wohnungen für die Lehrer, Unzuläffigfett der Ber: 
miethbung von Dienftwohnungen ohne Genehmigung 

der Schulaufſichtsbehörde. 
(Centrbl. pro 1881 Seite 469 Nr. 126.) 

Berlin, den 20. Mai 1881. 
Audzug. 
Anlangend endlich die angeordnete Einräumung der im Edul: 

gebäude vorhandenen Dienftwohnung für den Lehrer N., fo ver 
weiſe ich auf die diesſeitigen Erlaffe vom 13. Juli 1860, 28. Mär; 
1862 und 16. Zuli 1864 (Gentralbi. f. d. Unt. Berw. 1860 ©. 424; 
1862 ©. 240; 1864 ©. 553), wonach folde Dienftwohnungen zur 
ordnungdmäßigen Außftattung der Elementarſchulſtellen gehören und 
ihr Mangel nur aus befonderen Berhältniffen gerechtfertigt ericei- 
nen Tann. An diefem Grundfape muß ſowohl im Sntereffe ber 
Lehrer felbft, als audy aus pädagogiihen Rückſichten feftgehalten 
werden. Auch das Intereſſe der Schule verlangt, daß der Lehrer, 
reip. bei einer mehrflajfigen Schule mindeiten® ein Lehrer in der 
Anftalt wohnt. Sft dort ausnahmsweiſe den biöherigen Lehrern ge⸗ 
ftattet worden, ſich jelbft eine Wohnung zu beihafren, fo ift dies 
noch fein Grund, dem ıc. N. die gewünfdhte Dienftmohnung zu 
verweigern und die fernere anderweite Vermiethung der qu. Beh: 
nung zu finanztelem Nupen der Stadtlaffe zu genehmigen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
ben Bürgermeifter Herrn N. Wohlgeboren zu R. 

U. III. a. 13164. 

190) Zeit der Bollftredung von Freiheitsſtrafen gegen | 
ihulpflidhtige Kinder. 

Berlin, den 7. November 1881. 
Nachdem ih aus Anlaß der Berichte der Königlichen Regierung 

vom 8. Juli und 13. Auguft d. I. mit dem Herrn Juſtiz⸗Minifter 
in Schriftwechſel geireten bin, bat Derfelbe mittel Cirkular⸗Verfü⸗ 
gung vom 17. v. M. die mit der Strafvollftredung betrauten Be: 
börden und Beamten Seined Reſſorts angewiefen, ſich im denjeni- 
gen Fällen, in welden Sreiheitäftrafen gegen ſchulpflichtige Kinter 
zu vollftreden find, mit den betreffenden Schulvorftänden (Schul 
beputationen ꝛc.) über die zur Bollftredung der Strafe geeignet 
Zeit vorher zu verftändigen und den hierauf bezüglichen Wünſchen 
diefer Behörden thunlichft Rechnung zu tragen. 

Den Mebelftänden, welde die Strafvoliftredungen mähren? 
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nicht fchulfreier Zeiten und ohne vorgängige Denadrichtigung der 
Schulvorftände zur Folge haben, wird nach fortan vorgebeugt 
werden fünnen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

. An 
bie Konigl. Regierimg zu N. 

U. III.a. 17486, 

191) Beitragspfliht der Beiftlihen und der Lehrer 
zur Unterhaltung der Societätsſchulen. 

Befugnis der Shulauffihtöbehörde zur Erhöhung 
der Befoldung eined Lehrers nur bei Eintritt wirklicher 
Unaustömmlidleit der Befoldung. 

Smpfeblung der Uebernabme der Schullaften auf 
den KRommunaletat als Kommunallaften. 

(Ceutrbl. pro 1880 Seite 663 Nr. 147; pro 1851 Seite 240 Nr. 48, 
Seite 242 Nr 49.) 

Berlin, den 2. März 1881. , 
Unter Rüdfendung der mit dem Berichte vom 11. Dezember 

v. 3. wieder eingereichten Beſchwerde des Sculvorftandes zu N. 
vom 7. November v. 3. beauftrage ich die Königliche Regierung, den 
gedahten Schulvorftand unverzüglich zu hefcheiden, daß ed ihm un- 
benommen bleibe, ſowohl den Pfarrer wie aud den Lehrer al 
Hausväter der Schuljocietät N. gemäß der Vorfchrift des 8. 31 
zit. 12 IH. TI A. & R. zu den Schulunterhaltungsbeiträgen her⸗ 
anzuziehen, und daß Die Beibülfe der mit den Befugniffen zur Boll- 
tredung der Erefution verjehenen Behörde zu der nötbigenfalld 
zwangsweiſe zu vollftredenden Einziehung der geforderten Schulbeis 
träge nicht werde verjagt werden. 

Zugleich ift dem Schufvorftande unter Hinweifung auf die Er» 
tenntniffe ded Königlichen Oberverwaltungdgerichted vom 17. März 
und 7. April v. 3. (Centralbl. f. d. Unt. Berw. 1880 ©. 674 und 
677) bemerklich zu machen, daß, wenn der Pfarrer oder der Lehrer 
oder Beide gegen ihre Heranziehung zu den Schulbeiträgen reflami- 
ten, der Schulvorftand fidh über die Reklamation ſchlüſfig zu machen 
und Beſcheid zu ertbeilen habe, gegen melden den Reklamanten die 
Klage im Bermaltungöftreitverfohren gemäß $. 77 Nr. 1 de8 Zus 
fündigfeitögefeped vom 26. Juli 1876 zuftehe. 

8 empfiehlt fih, von dem dergeftalt dem Schulvorftande zu 
ertheilenden Beſcheide gleichzeitig dem Pfarrer und dem Lehrer Mit: 
theilung zu machen und diefelben darüber zu verftändigen, daß fie 
ihre etwaige Neflamation gegen ihre Heranziehung zu Schulbeiträ⸗ 
en an den Schulvorftand 46 zu richten haben. Dabei überlafje 

ich der Königlichen Regierung, den Pfarrer und den Lehrer auch 
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auf meinen Erlaß vom 10. April v. J., betreffend die Beitrag 
pfliht der Geiftlihen und der Lehrer zur Unterhaltung der Socie— 
tätöfchulen (Bentralbl. 1880 S. 679) aufmerkſam zu madyen. 

Im Mebrigen giebt mir die von dem Landrathe des Kreifes N. 
im Auftrage der Königlichen Regierung dem Schulvorftande gemadte 
Sröffnung, daß, wenn die Gemeinde bei dem Vorſatze beharre, den 
Lehrer zu Schulbeiträgen heranzieben, ihr obliege, dad Einkommen der 
Stelle um die Summe zu erhöhen, um weldye dad Gehalt des Lehrers 
durch Schulbeiträge geſchmälert werde, ſowie die von der Königlichen 
Regierung an ſämmtliche Landräthe des Bezirks erlaffene allgemeine 
Verfügung vom 12. Juli v. 3. zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 

Den Schulgemeinden ron Auffihtöwegen durd die Kandräthe 
anfinnen zu lafjen, den Lehrern die Schulbeiträge, zu welchen folde 
ordnungdmäßig herangezogen worden und welche von deufelben, ohne 
daß fie bei dem Sculvorftande rechtzeitig reflamirt und event. 
im Bermaltungöftreitverfahren eine obfiegliche Entſcheidung erlangt 
baben, gezahlt worden find, auf ihr desfallſiges Verlangen bei Ablauf 
des Kalenderjahred zurückzuzahlen, inſoweit dadurch dad Gehalt unter 
den Minimalfag berabgefunfen, ift unter allen Umftänden unftatthaft. 

Dagegen Steht der Königlichen Regierung allerdings die for- 
male Befugnis zu, inſoweit das Dienſteinkommen der Lehrer durch 
die Heranziehung derſelben zu den Schulbeiträgen, von welchen die⸗ 
ſelben in *9* einer langjährigen Berwaltungdpraris früher als be- 
freit angejehen worden find, auf einen ſolchen Betrag herabſinkt, daß 
ed für ein auskömmliches nicht mehr j erachten tft, nach vorſchrifts⸗ 
mäßiger zuvoriger Verhandlung mit den zur Schulunterhaltung 
Berpflihteten, event. von Auffichtöwegen eine entiprechende Erboͤ⸗ 
bung ded Dienfteintommend anzuordnen und die Verpflichteten zu 
deſſen Aufbringung anzuhalten. 

Indeffen wird zu einer ſolchen Maßnahme füglidy nur in ſolchen 
fontreten Fällen Anlaß vorliegen, in. welden nad Prüfung der be 
ſonderen Verhältniſſe, indbefondere der Beträdhtlihleit der von dem 
Lehrer zu leiftenden Schulbeiträge, die unter Umftänden z. B. bei 
Schulbaufällen, für den Lehrer recht drüdend werden fünnen, ale 
wirklich begründet anerkannt werden muß, daß dad Dienſteinkom⸗ 
men in derjenigen Höhe, in weldyer daöfelbe feiner Zeit von der 
Königlichen Regierung normirt worden, durch die Kürzung um den 
Betrag der von dem Lehrer zu leiftenden Schulbeiträge in der That 
unauskömmlich wird. Daraus allein, daß die Lehrer, den geſetzlichen 
Vorſchriften entiprechend, jept überhaupt zu Schulbeiträgen herangezo⸗ 
gen werden, während bei Normirung der Mintmalgehälter feiner Jeit 
voraudgejept worden, dab die Lehrer von Schulbeiträgen frei feien, 
kann fein ausreichender Anlaß entnommen werden, allgemein, nämlich 
unterjchiedölod für alle Fälle anzuordnen, daß die Gehälter der Lehrer 
um den Betrag der von ihnen zu leiftenden Schulbeiträge zu er: 
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böhen, zumal die lepteren in der Mehrzahl der Fälle kaum 100 Pro⸗ 
zent der Kafjenfteuer, zu welder die Mehrzahl der Landſchullehrer 
nur zur zweiten Stufe mit jährli 6 Mark veranlagt fein dürften, 
erreihen werden. Hiernach wolle die Königlihe Regierung ihre 
Cirkular⸗Vefügung vom 12. Juli v. 3. entipredhend erläutern, bezw. 
abändern und mir Abſchrift der dielerhalb zu erlaffenden Berfü- 
gung einreichen. 

Sm Uebrigen wolle die Königliche Regierung erwägen, ob es 
nicht zu ermöglichen, die politiihen Gemeinden dazu geneigt zu 
machen, die Koften der Unterhaltung der Volksſchulen, infeweit 
ſolche von den Haudväterr in der Gemeinde nah Maßgabe der 
8. 29 ff. Kit. 12 Th. II A. 2 NR. aufzubringen find, mittels 
Gemeindebeſchluſſes unter Beitätigung desfelben durdy die Kommu- 
aalauffichtöbehörde (Kreidausfchuß 2c.) ald Kommunallaften zu über⸗ 
nehmen (Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungdgerichted vom 
28. Nopember 1877, Entſch. Band 3 S. 124; Eentralbi. 1878 ©. 107). 
68 würde auf diefe Weile, da die Geiftlichen und Elementarſchullehrer 
von den birelten perſönlichen &emeindeabgaben hinfichtlich ihres 
Dienfteinfommend gejeplidh befreit find, den nicht unbilligen Bes 
iäwerden derſelben über ihre Heranziehung zu den Schulſocietäts⸗ 
beiträgen erwünjchte Abhülfe geichaffen werden koönnen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
« von Puttfamer. 

die Königl. Regierung zu N. 
U. IH. a. 2009, 

192) Beitragspfiht der Geiftliden zur Unterhaltung 
der Societätsſchulen. 

Bertheilung der Schulunterhbaltungdbeiträge un» 
ter Die Haußväter der Schulfocietät gemäß SS. 29 und 
31 Zit. 12 Th. II des Allg. Landrechtes. 

Befugnis und DObliegenbeit der Schulauffidhtäbe- 
börde, daranf zu halten, dab die Bertheilung der 
Säulbeiträge den gefeglihden Vorſchriften gemäß 
erfolge. . 

(efr. Eentrbl. pro 1881 Seite 236 Nr. 45; Seite 235 Nr. 46; Eeite 240 
Nr. 18; Geite M2 Wr. 49.) 

Berlin, den, 15. Auguft 1881. 
Im Anſchluß an meinen Erlaß vom 6. April d. 3. erwibdere ich 

Em. Hochehrwürden, daß ich die Beſchwerde vom 6. September pr. 
über die hierbei zurüdfolgende Verfügung der Königlichen Regierung 
zu N. vom 4. Auguft v. J., betreffend Ihre Heranziehung zu den 
Unterhaltungsbeiträgen für die Schule in N., für begründet nicht 
zu erachten vermag. 

% 
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Der 8.31 Tit. 12 SH. II A. & R. fchreibt vor, daß die Bei⸗ 
träge zur Unterhaltung des Schullehrers unter die Hausväter nad) 
Berhältnid ihrer Befigungen und Nahrungen billig vertheilt werben 
ſollen. Dad Wort „Beilgungen“ weiſet auf ben Ertrag der dem 
Haußvater gehörigen Grundftüde, da8 Wort „Nahrungen” auf das 
Einkommen des Haußvaterd bin. Hiernach ift die von der König. 
lihen Regierung in N. angeordnete Bertheilung der Schulunterhal⸗ 
tung&beiträge in N. nad dem Maßſtabe der Grund», Gebäude, 
Einkommen⸗ und Klaffenfteuer ald dem F. 3l a. a. O. entipredhend 
zu eradhten.. 

Irgend welche bejondere Umftände, weldye ed rechtfertigen könn- 
ten, bei Bertbeilung der Schulunterhaltungäbeiträge Em. Hodehr- 
würden nad) einem anderen Maßftabe, ald nad) dem Berhältnifie der 
von Ihnen zu entrichtenden Eintommenfteuer, indbejondere die leptere 
binfihtlich Ihrer nur mit der Hälfte dedjenigen Prozentſatzes beran- 
uzieben, mit weldhem im Uebrigen die Klaffen- und Hafftfiztrte Ein- 

Iormmenftener der Haudväter in N. belaftet wird, liegen nicht vor. 
Ebenfowenig Tann Ew. Hochehrwürden Berufung auf ben Ber 

ſchluß des Schulvorftandes und bezw. der Schulgemeinde- Repräfen 
tanten, fi) damit einverftanden erflären zu wollen, daß Sie zu den 
Scyulunterhaltungsbeiträgen nur von der Hälfte der auf Ste veran- 
lagten Eintommenfteuer Deran ezogen werden, eine enticheidende Be- 
deutung beigelegt werden, weil diejer Umftand, abgefehen davon, ob 
der gedachte Beihluß in Rückſicht auf die bezüglihen Vorfchriften 
des Tit. 6 Ih. II A. L. R. überhaupt al8 gültig und redhtöverbindlid 
anzuſehen ift, nicht geeignet erfcheint, die Befugnis und Obliegenbeit 
der Königlichen Regierung, von Auffichtöwegen darauf zu balten, 
daß die Vertheilung der Schulbeiträge den gefeglichen Borfchriften 
gemäß erfolge, und nicht einzelne Haudväter von den Schulbeiträgen 
ganz oder theilmeife zur Benadhtheiligung der übrigen Handväter 
freigelaffen werden, auszufchließen oder einzujchränfen. 

Hiernach bin ich nicht in der Lage, die Berfügung der König» 
lihen Regierung vom 4. Auguft v. 3. aufzuheben oder abznändern, 
kann Shnen vielmehr, wenn Sie in der Beſtimmung Ihres Antheiles 
an den Schulunterhaltungsbeiträgen über die Gebühr belaftet zu fein 
glauben, nur überlaffen, gemäß $. 15 des Geſetzes vom 24. Mat 
1861 — Geſetz-⸗Samml. S. 241 — in Berbindung mit $. 79 
Ei 14 Ch. TEA. & R. im ordentlihen Rechtswege Magbar zu 
werden. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ben Pfarrer Herrn R. Hochehrwärben zu N. 

U. III. a. 152106. 
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193) Empfehlung der Herbeiführung der Uebernahme 
der Schulfocietätdlaften als Kommunallaften und der 
Schulen ald Gemeindeanftalten von Seiten ber bürger- 

lihen Gemeinden. 
(efr. Eentrbl. pro 1878 Seite 107 Nr. 50; pro 1881 Seite 474 Nr. 130.) 

Derlin, den 6. Oktober 1881. 
Die in Folge mehrfady vorgelommener Beihwerden veranlaften 

Grörterungen haben ergeben, daß im Bereiche der Provinz Weſt⸗ 
falen die Beamten durd ihre volle Heranziehung zu den Schulab- 
gaben vielfad in hohem Maße belaftet find. Dem in Rüdficht 
bieranf gemachten Vorſchlage, ed möge allgemein angeordnet werden, 

dag von den Staatöbeamten Schulfocietätöbeiträge nur in 
joweit zu erheben jeien, ald nicht unter Zurechnung der ſon⸗ 
ftigen aus den fommunalen und demähnlihen Verbänden 
zu entridhtenden Abgaben dad in dem Geſetze vom 11. Suli 
1822 feftgefepte Marimum überjchritten werde, 

flieht entgegen, dab died Geſetz nur das Verhältnis der Staatsbe⸗ 
amten hinfichtlich ihrer Beiträge zu den Bedürfniffen der bürger- 
lihen Gemeinden regelt, die Berhältniffe diefer Beamten zu Korpo⸗ 
tationen und Societäten, die außer den bürgerliden Gemeinden 
ftehen und einen von dieſen getrennten Haushalt haben, aber nicht 
berührt, daher auch auf die Beiträge zu den Bebürfniffen folder 
Societäten nicht anzuwenden ift. Gleichwohl ift die in Bezug auf 
die Beitragspflicht zu den Schulſocietätslaſten für die Beamten lie- 
gende Unbilligkeit um fo weniger zu verfennen, ald die Schulfocie- 
täten fich von der großen Mehrzahl aller übrigen außer den bürger- 
lihen Gemeinden oder fonftigen kommunalen Verbänden beftehenden 
Korporationen und Soeietäten dadurch wefentlih unterfheiden, daß 
ed den Mitgliedern der legteren unbenommen ift, fi) durch ihren 
Austritt aus denfelben von der Beitragspflicht überhaupt zu befreien, 
während die Beitragspflicht der Haudväter einer Schuljocietät eine 
ejepliche Zwangöpflicht ift, welcher fid Fein Mitglied entziehen Tann, 
r lange e8 feinen Wohnfitz im Schulbezirke hat. Die Lage der Be- 
amten in diejer Hinficht wird noch dadurch erfchwert, daß fie durch 
die Dienftpflicht genöthigt find, ihren Wohnfig an dem zur Aus— 
übung des Amted ihnen angewielenen Orte zu nehmen und denjelben 
ohne Genehmigung ihrer Vorgeſetzten nit an einen anderen Ort 
verlegen dürfen. 

Eine Abhülfe der Webelftände wird am zwedmäßigften durch 
Mebernahme der Unterhaltung der Elementarfchulen feitend der bür- 
gerlichen Gemeinden herbeigeführt werden. 

In diefer Hinficht bedarf ed feiner weiteren Ausführung, daß 
der Kommunal» und der Schulauffichtäbehörde Zwangsmittel nicht 
au Gebote ſtehen, die bürgerlichen Gemeinden, welche im Geltungs⸗ 

1881. 43 
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gebiete des $. 29 ff. Tit. 12 Th. II Allgem. Landrechtes zur Unter: 
baltung der Volksſchulen nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt find, 
unter Genehmigung der Kommunal» und beziehungdweije der Schul: 
auffihtöbehörde mittel Gemeindebeichluffes die Schullaften den Schul: 
focietäten abzunehmen und foldye ald Kommunallaften zu übernehmen, 
zur Faſſung derartiger Bejchlüffe zu nöthigen. 

Abweichend von anderen Kandestheilen, in melden die meiften 
und namentlich fait alle größeren Städte Praft ihrer Autonomie die 
Unterhaltung der öffentlihen Volksſchulen in den Kreiß der unmil- 
telbaren Rommunalangelegenheiten gezogen und freiwillig dauernd 
8 Laſten der Kommune übernommen haben, ift in der Provinz 

eitfalen jeiten® der bürgerkihen Gemeinden nur in jehr geringer 
Ausdehnung von der Befugnis, die Volksſchullaften zu übernehmen, 
Gebrauch gemacht worden. 

Bon denjenigen 21 unter 170 Städten im Preußiſchen Staate, 
in welden die Volksſchullaſt im Fahre 1876 noch nit Kommunal: 
laft, ſondern noch ganz oder theilmeiie Sorietätölaft war, fallen 11, 
alfo die größere Hälfte, allein auf die Provinz Weſtfalen. 

Unter diefen Berhältniffen empfehlen wir der Königlichen Re 
gierung, bei den Schulvorftänden und Schulfocietäten fowie bei den 
bürgerlihen Gemeinden auf die Uebernahme der Vollksſchulen und 
der Unterhaltung derjelben ald Gemeinde-Anftalten feitend der bür- 
gerlihen Gemeinden in größerem Maße, als biöher, hinzuwirken. 

Ueber den Erfolg Ihrer Bemühungen fehen wir binnen Sahreb- 
frift einer Anzeige entgegen. 

Die Minifter 
der Finanzen. des Innern. der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

Bitter von Puttlamer. von Goßler. 

An 
die Königl. Regierungen zu Münfter, Minden 

und Arneberg. 

FM. TI. 11040. 1, 15364. 
M. d. J. J. B. 8549. 

M. d. g. A. U. III.a. 15331. 

194) 3uftändigkeit des Gutsvorſtehers in Oft- und Weſt⸗ 
preußen zur Ausſchreibung und Einziehung des An 
theile8 des Gutsbezirfed an den Koften der Unterhal- 
tung der Bollöfhule, welden der Grundherr und die 
Anwohner zu tragen haben ($. 49 des Zuftändigfeitd- 
gejeged vom 26. Juli 1876). 

Anwendung des $. 1 Abfag 3 des Geſetzes vom 
12. Suli 1876 (Gef. Samml. Seite 288) auf Schulſteuern, 
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wenn ein Schulverband für feinen Haushalt als Etats— 
jahr ftatt des Kalenderjahres das Jahr vom 1. April 
bi8 31. März angenommen bat. 
(Sentrbf. pro 1881 Seite 232 Nr. 49; Seite 244 Rr. 50; Seite 476 Nr. 131.) 

Im Namen ded Königs! 
In der Verwaltungsſtreitſache 

des ftellvertretenden Gutsvorftehers von Sch., Beklagten und 
Revifionsflägers, 

wider 
den Käthner K. und den Loosmann D. zu Sch., Kläger und 
Reviſionsbeklagte, 

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erſter Senat, in feiner 
Sigung vom 10. September 1881 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion des Beklagten die Entideidung des 
Königlichen Bezirköverwaltungdgerichte8 zu Köntgöberg i./Pr. 
vom 8. Sanuar 1881 mit der Mabgabe aufredht zu erhalten, 

daß der Schulbeitrag des Käthners K. pro 1. April 1878/79 
auf 3 Mark feftzujepen, 

der Werth ded Streitgegenftanded auf 15 M. 80 Pf. feſtzu⸗ 
ftellen, die baaren Auslagen ded Berfahrend und der Kläger 
in der Reviftondinftanz dem Beklagten zur Laft zu legen, 
im Uebrigen aber die Koften diejer Inftanz außer Anſatz 
zu laſſen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe, 
Hinfichtlich ded Sachverhaltes Tann auf das zweitinftanzlide Er⸗ 

kenntnis verwiejen werden, weldyed in Abänderung ber erftrichterlichen 
Entjcheidung den pro 1. April 1878/79 zu zahlenden Schulbeitrag 
für den Käthner K. auf 2 M. 13 Pf. und für den Loosmann V. 
auf IM. 50 Pf. feſtgeſetzt und die Koften — unter Außeranfap- 
laffung des Pauſchquantums — dem Bellagten auferlegt hat. 

In der gegen dieſes Erkenntnis eingelegten Revifion behauptet 
Beklagter unter Wiederholung der früheren An» und Ausführungen 
unridhtige Anwendung des 8. 49 des Zuftändigkeitögejehed und Der 
$8. 39, 60 und 55ff. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 
ſowie Verlegung der 88. 1 und 14 des Öefepes vom 18. Suni 1840 
und der Geſetze vom 29. Zuni und 12. Zuli 1876 durch Nichtan⸗ 
wendung. 

Er beantragt Aufhebung der angegriffenen Entſcheidung und 
Abweiſung der Kläger. 

Die Iepteren halten die Nevifion für unbegründet und bean- 
fragen Zurüdweilung derjelben. 

Es mußte, wie geſchehen, erfannt werden. 
43” 
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In der Provinz Preußen liegt die Unterhaltung der Volksſchule 
den zur Schule gehörigen Ortſchaften d. h. den Gemeinden und 
Gutsbezirken ob. Den Antheil der Gemeinde haben die Mitglieder 
derfeiben nad dem Kommumalfteuerfuße aufzubringen, den Antheil 
des Gutsbezirkes tragen der Grundherr und die Anwohner ($$. 39, 
55 ff. der Schulordnung für die Glementarjchulen der Provinz Preu 
Ben vom 11. Dezember 1845 — Geleg- Sammlung 1846 Seite 1). 
Der Gemeindevorfteber hat den Antbheil der Gemeinde auf die pflich⸗ 
tigen Gemeindeglieder zu vertheilen, einzuziehen und an den Schul: 
vorftand abzuführen. Die gleihe Verpflichtung liegt nad $. 31 
der Kreißordnung dem Gutövorfteber ob. Die Ausſchreibung und 
Einziehung der Bier ftreitigen Sculfteuer iſt von dem beflagten 
Gutövorfteher Somit zu Recht erfolgt. Derjelbe hat feine Veranla⸗ 
gung im Berwaltungöftreitverfahren zu vertreten. Der Borderriäter 
wendet demnad den $. 49 des Zuſtändigkeitsgeſetzes auf den vor⸗ 
ltegenden Fall zutreffend an (Endurtheil des Dbervermwaltungdge: 
richted vom 6. Dezember 1879, Entſcheidungen Band VI Seite 85). 
— Die Rellamationdfrift nady 8. 1 des Geſetzes vom 18. Juni 1840 
und die Klagefrift nad S. 49 de Suftänbigfeitägefepes find, wie 
der Vorderrichter nachgewielen hat, gewahrt. — Die Ausfchreibung 
des von dem Gutöbezirke aufzubringenden Schulbeitrages Tonnte 
nit von dem Gutövorfteher nad, feinem Belieben erfolgen. Nah 
8. 60 der Schulordnung war für ihn bei Beftimmung der Beiträge 
der Anwohner vielmehr allein die von der Köntglidhen Regierung 
getroffene Feftfepung maßgebend. Kannte er dieje nicht, wie Be 
klagter jet behauptet, fo mar er verpflichtet, durch Rückfrage bei 
dem Sculvorftande event. bei der Königlichen Regierung fich die 
für die ihm obliegende Bertbeilung der Beiträge unumgänglid 
nothwendige Unterlage zu verichaffen. Nach der von der Königlichen 
Regierung für die Säule in H. getroffenen Feſtſetzung durfte er 
jedoch für dad Etatsjahr 1878/79 von K. höchſtens 3 Mark, von. 
höchſtens 1 M. 50 Pf. erheben. Was er über diefen Betrag hinaud 
eingezogen bat, muß Bellagter daher zurüderftatten. Wenn ber 
Vorderrichter aber annimmt, „dab nad SS. 5, 14 des Geſetzes vom 
18. Suni 1840 die erſt im März 1879 den Klägern abverlangten 
Beiträge, ſoweit fie für dad Kalenderjahr 1878 erfordert wurden, 
verjährt geweſen wären und nur nody für das erfte Quartal 1879 
hätten eingezogen werden können,“ fo irrt er. Der Schulverband 
bat unbeftritten von der ihm dur 8. 1 des Gefeged vom 29. Juni 
1876 (Gejep- Sammlung Seite 177) ertheilten Berechtigung, für 
feinen Haudhalt als Etatsjahr flatt des Kalenderjahres das Jahr 
vom 1. April bid 31. März anzunehmen, Gebrauch gemadt. Yür 
die von ihm audgefchriebenen Steuern und Abgaben gilt daher auch 
die Beftimmung des Abf. 3 des 8. 1 des efeges vom 12. Juli 
1876 (Geſetz⸗ Sammlung Seite 288), wonach die Berechnung der 
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im Gejege vom 18. Juni 1840 (Gefep-Sammlung Seite 140) vor- 
geihriebenen Verjährungsfriften nad dem neuen Etatsjahre zu 
erfolgen bat. Die Einforderung der Steuer für dad Ctatdjahr 
1. April 1878 bis 31. März 1879 im März 1879 gefchah daher noch 
rechtzeitig und ſtellt fih nit ald eine unzuläffige Nadforderung 
dar. MWebrigend würde der Borderrichter die zu zahlenden Beiträge 
auf 75 bezw. 37%, Pf. zu ermäßigen gehabt "haben, wenn feine 
Anficht zutreffend und nur ein einvierteljährliher Beitrag von den 
Klägern zu erheben gewejen wäre. So lautet indeß der Tenor feiner 
Enticheidung nit. Wie er aber dazu gekommen tft, den Beitrag 
des K. auf 2 M. 13 Pf. ftatt auf 3 Mark feftzufegen, ift nicht er- 
Andlih. Die Vorentſcheidung war daher nur mit der beigefügten 
Maßgabe aufrecht zu erhalten und der Koftenpuntt, wie geſchehen, 
zu beftimmen. 

Urkundlich unter dem Siegel ded Königlichen Dberverwaltungs- 
gerichtes und der verordneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. G. Nr. I. 1513. 

135) Als Gutsherrſchaft in Bezug auf die Schule im 
Sinne der 88.33 und 36 Tit. 12 El Allg. Landrechtes 
find in der Provinz Pofen nur die Beſitzer von Rit— 
tergütern anzufehben. Bei Abzweigung von Gütern 
ohne Rittergutdqualität entiteht ein Theilnahmerecht 
andem gutsherrſchaftlichen Verhältnifſe in Bezug auf 

die Schule nidt. 

Berlin, den 20. September 1881. 
Auf die Borftellung vom 31. Sanuar d. 3. erwidere id Ew. 

Hohmwohlgeboren, dat bei ber Abzweigung von Gütern ohne Rit- 
tergutäqualität von einer Herrichaft ein Schulkompatronat nicht ent- 
ſteht, wie durch Erkenntnis des Königlichen - Ober» Tribunald vom 
T. April 1873 (Entieid. Bd. 69 ©. 244) feftgeftellt ift. 

Kann biernady aud der früheren Zugehörigkeit ded Gutes D. 
zur Herrſchaft P. ein Schluß auf die Patronatöverhältniffe nicht 
gezogen werden, und find anerfanntermaßen als Gutöherrichaft der 
Schule im Sinne der $$. 33, 36 A. L. R. II. 12 nur die Befiger 
von Rittergütern anzufeben, fo hängt die Entſcheidung der Frage, 
ob Sie ald Beftger des Gutes D. ald Gutsherr der dortigen Schule 
anzuerkennen oder ald Haudvater zu behandeln find, davon ab, ob 
dem Gute D. die Qualität eined Nitterguted beimohnt oder nicht. 
Daß lepteres nicht der Fall ift, folgt unmittelbar au8 der von Ih— 
nen zugeflandenen Thatſache, dat diefem Gute bei Abtrennung von 
der Herrſchaft P. das Net der Kreiöftandichaft nicht zuerfannt 



642 

worden iftl. Dem gegenüber ift ed nicht von Belang, daß D., an 
fcheinend in Folge feiner früheren Zugehörigkeit zur Herrſchaft P., 
im Grundbude ald „adliged Gut” verzeichnet ift. And dem gele: 
gentlih der Ausftelung einer Rittergutömatrifel gepflogenen Ber: 
bandlungen geht hervor, daß in der dortigen Provinz die grundbud: 
amtlihe Bezeihnung „adliges Gut” ſich vielfah mit dem Begriffe 
„Rittergut“ nicht dedt. Ihre Anführung endlid, daß D. in allen 
jonftigen öffentlichen Mechtöangelegenheiten ald Rittergut behandelt 
werde, fcheint auf einer Verwechſelung der Begriffe „Nittergut” und 
„Selbftändiger Gutsbezirk“ zu beruhen. 

Hierna bin ih nicht in der Lage, die Verfügung ded Herm 
Dberpräfidenten vom 9. Juni d. 3. abzuändern. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croir. 

An 
ben Qutsbefiger Herrn von N. Hochwohlgeboren 

zu R., Provinz Bofen. 

D. III. a. 15548, 

196) Berechtigung der Schulauffihtöbehörde zur An» 
ordnung und Durdführung notbwendiger Schulein— 
rihtungen auch gegen den Willen der Schulunterhal: 
tungspflichtigen. 

Wahl und Wirkungskreis von Repräſentanten der 
Schulgemeinde. Berhaltnid der Schulgemeinde und 
der Repräjentanten derjelben zu einander und in ihrer 
Stellung zum Schulvorftande. 

Berlin, den 26. September 1881. 
Audzug. 
Wenn daher die Königliche Regierung, nachdem die Repräjen- 

tanten, denen fie zwei Male Gelegenheit zur Beratung und Be 
ſchlußfaſſung über die Erweiterung der Schuleinrihtung und über 
die Bewilligung der dazu erforderlihen Geldmittel gegeben, dem 
begründeten Verlangen der Schulauffihtöbehörde gegenuber ſich wie: 
derholt ablehnend verhalten hatten, mitteld der Verfügung vom 
11. Sunt v. 3. nunmehr von Auffihtöwegen die nothwendige Ber- 
mebrung der Zahl der Schulllaffen um zwei und die Uebernahme 
der erforderlichen beiden neuen Zebrerftellen mit dem regulatiomäßi- 
gen Dienfteintommen auf den Schuletat angeordnet und dieſe An- 
ordnung trop der Weigerung der Repräjentanten zur Ausführung 
ebracht bat, fo war fie hierzu kraft ihrer gefeplichen, durch die Bor: 
hriften der Regierungs⸗Inſtruktion vom 23. Dftober 1817 $. 18 

lit. d. e. f. und g. und $. 11 begründeten Zuftändigleit nicht nur 
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beredhtigt, fondern auch ihre Anordnung eine im Intereſſe bed ihrer 
Aufiht und Fürſorge anvertrauten Schulwefend unter den obwal⸗ 
tenden Umftänden ſachlich gerechtfertigte und gebotene. 

Ich bin deöhalb nicht in der Lage, dem auf Aufhebung der 
gedadhten Verfügung gerichteten Antrage der NRepräjentanten eine 
weitere Solge zu geben. 

Den Nepräfentanten eine Belehrung darüber zu ertheilen, wel- 
he Rechte ihnen ald Vertretern der Schulgemeinde der Schulauf- 
fihtöbehörde gegenüber zufteben, liegt Feine Veranlafjung vor, da 
die Rechte und gejeplichen Befugniffe der Schulauffichtsbehörde ger 
genüber den Edulen, den Edulvorftänden, ben Schulgemeinden 
und den etwaigen Repräjentanten der lepteren gegenüber ſich mit 
binreihender Klarheit aus den beftehenden Geſetzen, indbejondere 
aus den 88. 9ff. 12. Tit. 12 SH. II A. L. R., der Geſchäftsin⸗ 
ſtruktion fuͤr die Regierungen vom 23. Oktober 1817 und dem Ge» 
ſetze, betreffend die Beaufſichtigung des Unterrichts- und Erziehungs⸗ 
weſens vom 11. März 1872 ergeben. 

Inſoweit aber das Verhältnis der dortigen Schulgemeinde-Re⸗ 
präjentanten einerſeits zu der erſteren ſelbſt, andererſeits zum Schul⸗ 
vorftande einer Klarſtellung und weiteren Regelung bedürfen möchte, 
werden den Repräfentanten auf bezügliche desfallfige Anträge ſeitens 
der Königlichen Regierung in N. die erforderlichen Eröffnungen ge- 
macht werden. 

An 
bie Repräfentanten der evangeliihen Schulgemeinbe zu N. 

Abſchrift erhält die Königlihe Regierung zur Kenntniönahme 
auf den Beriht vom 16. März d. IS. — 

Da die Berhandlung über die 1877 auf fünf Sabre erfolgte 
Wahl von Repräjentanten der evangeliihen Schulgemeinde nicht vor⸗ 
liegt, fo kann von bier aud nicht beurtbeilt werden, inwieweit diefe 
Wahl überhaupt in rechtlich wirkſamer Weile erfolgt if. Nach der 
Angabe in dem Berichte der Königlichen Regierung, die Schulge- 
meinde in N. babe den gewählten Repräfentanten eine Inftruftion 
über die denfelben ertheilten Befugniffe oder Rechte in Beziehung 
auf die Vertretung der Schulgemeinde nicht ertheilt, Icheint es zwei⸗ 
felbaft, ob nnd welde der Schulgemeinde ſelbſt ald Korporation 
—8 den Vorſchriften des Tit. 6 Th. IA. L. R. zuſtehenden 

echte von derſelben überhaupt mit rechtlicher Wirkſamkeit auf die 
gewählten Repräſentanten übertragen worden ſind. Dieſen Mangel 
durch eine ſeitens des Schulvorſtandes zu entwerfende oder zu 
erlafjende Inſtruktion zu erſetzen, war unthunlich, da dem Schul⸗ 
vorftande die Legitimation zum Erlaß einer ſolchen JInſtruktion 
fehlte. Auch eine Betätigung der Inſtruktion feitend der König- 
lihen Regierung hätte diejen Mangel nicht beheben können. 
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Es wird fi nun empfehlen, fofern überhaupt die Drganifation 
der Schulgemeinde dur Sinführung einer gewählten Schulgemeinde: 
Vertretung angezeigt erfcheint, eine ordnungdmäßige Neumahl von 
Repräfentanten der evangelifhen Schulgemeinde in N. herbeizuführen, 
voraudgefept, daß die Schulgemeinde jelbft überhaupt, wozu fie von 
Auffihtäwegen nicht zu möthigen ift, wiederum Nepräfentanten zu 
wählen willens tft. 

Dabei würde darauf Bedacht zu nehmen fein, dad Verhältnis 
der Schulgemeinde und der Repräfentanten derfelben zu einander 
und in ihrer Stellung zum Schulvorftande den geſetzlichen Bor: 
Ichriften entſprechend klar zu ftellen und zu regeln. 

Aud den lepteren, namentlich aus dem 12. Titel in Verbindung 
mit den dafelbft angezogenen Beftimmungen ded 11. Titeld, und dem 
6. Titel des II. Theiled des A. L. R., ergiebt fi, in weldyen Be 
ztebungen der Schulvorftand tn feinen Behugniffen und Beſchlüfſen 
al8 an die befchließende Mitwirkung der Schulgemeinde, bezw. an 
deren Zuftimmung zu feinen Beſchlüſſen für gebunden zu erachten 
tft. Daß die Kreirung neuer Lehrerftellen zu benjentgen Angelegen» 
beiten gehört, über welde die Schulgemeinde zu beichließen bat, 
fann, wie ich bier beiläufig zur Berichtigung der entgegeng, fepten 
Anficht der Königlichen Regierung nicht unbemerkt lafjen will, nicht 
wohl einem Zweifel unterliegen. Es ergiebt fidh died jchon daran 
allein, daß die Kreirung neuer Lehrerftellen eine neue Belaftung der 
Sculgemeinde mit Schulbeiträgen erheiſcht. 

Inwieweit andererfeitö die Schulgemeinde jelbft die ihr nad 
Vorſtehendem zuzugeftehenden Rechte bejchließender Mitwirkung bei 
der Berwaltung der Schulvermögendangelegenheiten bejonder® zu 
wählenden Repräfentanten (Stellvertretern) oder Bevollmädtigten 
übertragen, oder ſich felbft vorbehalten will, bleibt der freien Ent- 
ſchließung der Schulgemeinde überlafjen. 

Die Königlihe Regierung wird aber darauf zu achten haben, 
daß, wenn Repräfentanten gewählt werben, feine Zweifel darüber 
befteben bleiben, inwieweit die Schulgemeinde die Repräfentanten 
zur Bertretung ihrer Rechte bevollmädhtigen oder dieſe Rechte ihrer 
eigenen Beihlußfaffung vorbehalten will. 

Hiernach wolle die Köntgliche Regierung die vorliegende Ange 
legenheit demnädhft regeln. Einer Bezugnahme auf den Erlaß vom 
30. Januar 1865 (Gentralblatt S. 239) bedarf ed nicht. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

VU. UI. a. 12338, 
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197) Empfehlung der Beſeitigung, bezw. Ermäßigung 
des Schulgelded bei Volksſchulen, ſowie der Abihaffung 
der Einrichtung, nah welcher dad Schulgeld perjön- 

lihes Dienftemolument der Lehrer ift. 

Berlin den 28. April 1881. 
In der Beſchwerdeſache des ıc. N. zu N. wegen Zahlung von 

Schulgeld erwidere id der Königlichen Negierung auf den Be- 
tiht vom 25. v. M., daß keine Veranlaffung vorliegt, die nöthige 
Abänderung des $. 10 der Verordnung vom 5. Juli 1867 (Cöß- 
liner Amtöblatt Stud 28 ©. 177) in einer Faffung zu bewirken, 
welche die Vorſchrift wegen Verpflichtung zur Zahlung von Schulgeld 
in Beziehung zu den Fällen jegt, in welchen dem Lehrer bet ferner 
Anftelung durdy Die Vokation und die Einkommensnachweiſung das 
Schulgeld ald Dienftemmolument zugefihert worden ift. 

Es wird demnad der $.10 der gedachten Verordnung lediglich 
wie folgt abzuändern fein: 

„Wo die Erhebung von Schulgeld ftattfindet, ift dasfelbe für 
ale in dem Schulbezirke ſich aufhaltenden ſchulpflichtigen Kinder, 
welhe den Unterricht in der Schule empfangen, zu entrichten, vor- 
behaltlich der für den Fall des gleichzeitigen Beſuches der Schule 
von Seiten zweier oder mehrerer Kinder dedjelben Hausvaters feſt⸗ 
geſetzten Befreiungen oder Ermäßigungen. 

Die Erhebung von Schulgeld unterbleibt für folche fchulpflidy- 
tige Kinder, welche eine auöwärtige Schule beiuchen oder privatim 
den nöthigen Unterricht empfangen, fowie für diejenigen, welche 
rd Krankheit länger ald drei Monate am Schulbeſuche verhindert 
werden. 

Sollen ſchulpflichtige Kinder eine auswärtige Schule bejuchen 
oder anderweitig in einer Privatichule oder durch einen Privatlehrer 
den nötbigen Unterricht empfangen, fo ift dem zuftändigen Lokal⸗ 
ſchulinſpektor dies anzuzeigen.“ 

Ich bemerke hierbei, daß, wenn auch einſtweilen noch davon 
abzuſehen fein wird, die Aufbringung der Schulunterhaltungskoſten 
und indbejondere der Lehrerbefoldung durch Schulgeld, welde, wie 
bereit8 in dem Minifterial-Erlaffe vom 18. April 1831 unter 2 
(Annal. Bd. 19 ©. 700; v. Rönne Volksſchulweſen S.785) bes 
merklich gemacht ift, fett Publikation des Allgemeinen Landrechtes 
überhaupt nicht mehr die eigentlich geſetzmäßige Einrichtung ift, 
mittel8 allgemeiner Anordnungen zu bejeitigen, die Königliche Regie: 
tung doch darauf Bedacht zu nehmen haben wird, allmählich bet ſich 
darbietender geeigneter Gelegenheit, indbejondere bei eintretender Er⸗ 
ledigung von gedrerftellen, nach Anhörung der Betheiligten und nad) 
vorgängiger Verhandlung mit denjelben auf Befeitigung des Schul- 
geldes oder wenigftend auf Ermäßigung dedfelben und auf den Er» 
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jap durch Schulunterhaltungsbeiträge der Schulunterhaltungs-Pflid- 
tigen hinzumirfen, vornehmlich aber‘ Sih wird angelegen jein lafjen 
miüffen, die in dem dortigen Bezirke anjcheinend in weitem Umfang 
noch beftehende Einrichtung, nad) welcher dad Schulgeld als perlün: 
lihed Dienftemolument der Lehrer einen Theil des vofationdmähigen 
Dienfteinlommens derjelben bildet, thunlichſt abzufchaffen und, int 
befondere bei eintretender Erledigung von Lebrerftellen, dad Dienit: 
einkommen der Lehrer anderweitig zu reguliren. 

Sch verweiſe in diefer Hinfiht auf meinen Erla vom 30. April 
v. 3. (&entral. Bl. 1880 ©. 663). 

Einer bejonderen Genehmigung der Schulauffichtöbehörde dazu, 
dab fchulpflichtige Kinder eine auswärtige Schule befuchen oder 
anderweitig in einer Privatichule oder durch Privatiehrer den nöthi: 
gen Unterriht empfangen ($. 43 Xitel 12 Theil II Allgemeinen 
Landrechts) bedarf ed nit. 8 ift deshalb von der beabfichtigten 
Aufrehthaltung der bezüglichen Borichrift des F. 10 der Berert: 
nung vom 5. Zuli 1867, welde eine foldye Genehmigung für er 
forderlih erMärt, Abftand zu nehmen. 

Dagegen werden die Kreid- und 2olalichnlinipeltoren mit Ar- 
weifung darüber zu verfehen fein, daß und wie fie fidy die erforderliche 
Meberzeugung davon zu verichaffen haben, daß diejenigen ſchulpflich⸗ 
tigen Kinder, bezüglidy deren ihnen angezeigt ift, daß fie eine auf 
wärtige Schule beſuchen oder anderweitig den möthigen Unterricht 
empfangen jollen, den legteren wirklich empfangen, und daß es ibre 
Pflicht ſei, wenn leptered nicht der Fall, darauf zu halten, daß die 
edadhten Kinder zu der Schule, zu deren Bezirk fie gehören, ge 
—* werden. 

Hiernach wolle die Koͤnigliche Regierung das Weitere veran- 
laſſen und der Beſchwerde des N. Abhülfe verſchaffen. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
die Königl. Regierung zu Köelin. 

V. III. 4. 12484. 
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Perſonal⸗Verãnderungen, Titel: uud Ordens-Verleihungen. 
— — 

A. Behörden. 

Bei dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts. und Medizinal- 
Angelegenheiten find der Geheime Regierungs- und vortragende 
Rath Dr. Wehrenpfennig zum Geheimen Ober» Regierungs- 
Rath, der Ober-Regierungd-Ratb Stolzmann und der Kon- 
fifterial-Rath Tappen zu Geheimen Regierungd- und vortragen- 
den Räthen ernannt, 

der Zuftiziariusund Berwaltungsrath Regierungs⸗-Aſſeſſor Dr. Kügler 
bei dem Provinzial-Schulfollegium zu Pofen ift zum Regierungd- 
Rath ernannt, 

der Superintendent und Kreis⸗Schulinſpektor Anderjon zu Erd- 
mannddorf im Kreife Hirihberg zum Regierungd- und Schulrathe 
ernannt und der Regierung zu Köslin überwieien, 

der Seminar-Direltor Hardt zu Ufingen zum Regierungs- und 
Schulrathe ernannt und der Regierung zu Erfurt überwieſen, 

dem Superintendenten und Kreiß - Schulinfpeftor Höppner zu 
Stargard i. Pomm. der Königl. Kronen-Orden dritter Ratte 
verlie:en, 

dem Kreis⸗Schulinſpektor und Superintendenten a. D. Peisker zu 
Hönigern im Regierungdbezirke Bredlau der Rothe Adler-Drden 
dritter Klaffe mit der Schleife verliehen, 

die kommiſſariſchen Kreis⸗Schulinſpektoren 
Seminarlehrer Sligner zu Tuchel, 
Rektor Treichel zu Schlochau und 
Vorfteher einer Privatlehranftalt Eſch zu Bitburg find zu 

Kreis⸗Schulinſpektoren ernannt worden. 

B. Univerfitäten, tehnifhe Hochſchulen, ıc. 

Dem ordentl. Profeffor in der theolog. Fakult. der Univerfität und 
Mitgliede des Evangeliſchen Ober-Kirchenrathed, Dber-Konfiftorials 
Rath Dr. Dorner ift die Erlaubnid zur Anlegung ded Kom- 
menthurfreuzed zweiter Klaſſe des Königl. MWürttembergifchen 
Friedrichs-Ordens ertheilt, — dem außerordentl. Profeffor Dr. 
Henoch im der medizinisch. Fafult. derjelben Univerf. der Cha⸗ 
rafter als Geheimer Medizinal-Rath verliehen, 

dem ordentl. Profeflor Geheimen Regierungd-Rath Dr. Ulrict in 
der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Halle die Erlaubnis zur 
Anlegung des Komthurkrenzed vom Großherzogl. Sahfiihen Haus⸗ 
orden der Wachfſamkeit oder vom weihen Falken ertheilt, 

der Privatdoz. Dr. Franp zu Marburg zum auferordentlichen 
Profeſſ. in der juriftiich. Fakult. der Univert dafelbft ernannt, 
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dem ordentl. Profefl. Dr. Berlage in der theolog. Fakult. der 
Akademie zu Münfter der Rothe Adler-Orden dritter Klaffe mit 
der Shleite verliehen worden. 

Bei der Univerfität 
‚zu Greiföwald ift der alademifche Amtsjekretäv Räder als 

Sekretär und Quäſtor, 
zu Bonn der Geheime erpedirende Sekretär und Kalkulator 

Hövermann im Miniftertum der geiftlichen ꝛc. Angelegen- 
beiten zum SKaflenrendanten und Quäftor ernannt worden. 

Der Profeſſ. Dr. Jordan zu Karlörube ift zum etatömähigen 
Profeſſ. der Geodäfte und praftiichen Geometrie an der tedhni: 
ſchen Hochſchule zu Hannover ernannt worden. 

Det dem Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin ift dem erften Direk— 
tor Grunomw und dem Direktor der Sammlung diejed Sniti- 
tuted Profeſſ. Dr. Zefjing der Königl. Kronen⸗Orden dritter 
Bine‘ dem SProfefl. Ewald der Rothe Adler» Drden vierter 
Klaſſe verliehen, den Lehrern an ber Unterrichtäanftalt desſelben 
Inftitutes Maler Schaller und Maler Deurer das Prädikat 
„Profefjor” beigelegt, dem bei dem Neubau ded Inftitutes ale 
Technifer beichäftigten Maurermeilter Radler der Königl. Kro⸗ 
nen= Orden vierter Klaffe, dem Schuldiener Fiedler und dem 
Reitaurator Reifſchneider das Allgemeine Ehrenzeichen ver» 
lieben worden. 

Der Profeſſ. H. A. Kühn an der Kaif. Königl. Oeſterreichiſchen 
Staatögewerbeichule zu Graz, tft zum Direktor der Kunft- und 
Kunftgewerbe-Schule zu Breslau ernannt worden. 

Bei der Königl. Bibliothet zu Berlin ift der Kuſtos Dr. von 
Belle zum Bibliothekar ernannt worden. 

Dem Bildhauer Sußmann-Hellborn zu Berlin ift die artift 
Ihe Reitung der Porzellan- Manufaktur dajelbft übertragen und 
demfelben dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worben. 

C. Gymnaftal-, Reals ıc. Lehranftalten. 

Dem Gymnaftal» Direltor Dr. Lozynski zu Kulm ift der Rothe 
Adler⸗Orden dritter Klaffe mit der Schleife und 

dem Direltor Dr. Hanow an dem Pädagogium und dem Wailen- 
anule zu Züllichau, ſowie dem Direltor Dr. Briegleb am 

omgymnafium zu Magdeburg der Rothe Adler⸗Orden vierter 
Klafje verliehen, 
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es ift die Wahl des 
des Direltord Dr. Kern am ftädtifchen Gymnaſ. zu Stettin 

zum Direltor des Kölniihen Gymnaf. zu Berlin, und 
des Dberlehrerd Profeſſors Dr. Riemann am Gymnaf. zu 

Greifenberg i. Pomm. zum Direktor diefer Anftalt bes 
ftätigt worden. 

Dem Oberlehrer Profefl. Dr. Erler am Pädagog. zu Züllihau 
ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen, 

das Prädikat „Profeffor* ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Franz Schulg und Dr. Lazarewicz am Gymnaſ. zu Kulm, 
Dr. Born am Domgymnaf. zu Magdeburg, 
Dr. Rottof am Gymnaf. zu Rendöburg, 
Dtto ⸗ ⸗ zu Wiesbaden, und 
Dr. Spengler - ⸗ an der Apoſtelkirche zu Köln, 

Als Dberlehrer find verfegt bezw. berufen worden an dad Gymnafium 
zu Münfter der Oberlehrer Dr. Boderadt vom Gymnaſ. zu 

Paderborn, 
zu Düfjeldorf der Direltor Künen vom Schullehrer-Seminar 
ge Kempen, und 

zu Münden-Gladbad der ordentl. Lehrer Dr. Blafel vom 
Gymnaſ. zu Trier. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlihen Lehrer 
Löns am Gymnaſ. zu Diſch Krone, 
ZitularsÖberlehrer Rochel am Gymnaf. zufteuftadt i. Weſtprß., 
Dr. U. Wagner am Friedr. Wilh. Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Thümen am Gymnaſ. zu Stralfund, 
Dr. Winter am Magdalenen-Gymnaf. zu Breslau, 
Lorenz am Gymnaſ. zu Delß, 
Dr. Gantzer am Pädagog. ded Klofterd U. 2. Fr. zu Magde- 

burg, 
Hebeftreitt am Gymnaf. zu Stendal, 
Stablihmidt - ⸗ zu Münſter, 
Manns ⸗ ⸗zu Emmerich, und 
Religionglehrer Dr. Lieſſem am Kaiſer Wilhelms-Gymnaſ. zu 

öl n. 
Den ordentlichen Lehrern Dr. Schilling und Dr. Stöckert am 

Pädagog. zu Züllichau iſt dad Prädikat „Oberlehrer“ beigelegt 
worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden am Gymnafium 
zu Inſterburg die Schula. Kandidaten Dr. Schrader und 

Wegner, 
zu Wehlau der Gymnaſ. Lehrer Baske aus Inſterburg und 

der Schula. Kandid. Stange, 
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zu Graudenz der Hülfdlehrer Dr. Kanter aus Bunzlau, 
zu Neuftadt i. Weftprb. der Gymnaf. Lehrer Hernekamp 

aus Goran, 
zu Berlin, Friedrich-Wilh. Gymnaſ., die Schula. Kandidaten 

Fride und Fran, 
zu Freienwalde der ordentl. Lehrer und Adjunkt Dr. Lüd 

von der Ritter-Alad. zu Brandenburg und der Schula. Kan- 
did. Haberlandt, 

zu Stargard i. Pom. der Adjunft und ordentl. Xebrer Dr. 
Brendel vom Pädagog. zu Putbus, 

zu Stettin, Marienſtifts⸗Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. 
naad, 

zu Bromberg der Gymnaſ. Lehrer Wies ner aus Krotoidin, 
zu Snowrazlam der Gymnaf. Lehrer Spribille aus Schrimm 

und der Schula. Kandid. Viedt, 
zu Krotofhin der Gymnaſ. Lehrer Mahn aus Meferig, der 

Realſch. Lehrer Ernft aud Frauftadt und der Schula. Kan: 
did. Lochmann, 

zu Oftrowo der Gymnaf. Lehrer Dr. Schröter aus Ino—⸗ 
wrazlaw, 

zu Rogaſen der Gymnaſ. Lehrer Bänitz aus Inowrazlaw und 
der Schula. Kandid. Schubert, 

zu Beuthen der Schula. Kandid. Dr. Starker, 
zu Breslau, Magdalenen-Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. 

Volkmann, 
zu Breslau, Matthias-Gymnaſ., der Lehrer Dr. Kalijdel 

aus Namdlau, 
zu Bunzlau der Hülfslehrer Hering, 
zu Ölogan, evangel. Gymnaſ. der Hülfslehrer Mafius, 
zu Hirſchberg die Hülfdlehrer Dr. Regell und Dr. Schwarz, 
zu Neiße der Hülfdlehrer Dr. May, 
zu Eißleben » - s Jäger, _ 
zu Magdeburg, Pädagog. ded Klofterd U. L. Fr., der Schula. 

Kandid. Ibrügger, 
zu Schleufingen der Schula. Kandid. Preßler, 
zu Celle ⸗ ⸗ Knop, 
zu Dortmund der Hülfslehrer Dr. Frauk, 
zu Koesfeld der Gymnaſ. Lehrer Buning aus Münfter, 
zu Münfter — ⸗ Merſch aus Koedfeld und 

der Hülfslehrer Karl Schulte, 
zu Rheine der Gymnaſ. Hülfslehrer Claſen aus Meppen, 
zu Bedburg, Ritter⸗Akademie, der Schula. Kandid. Konz, 
zu Bonn der Gymnaſ. Lehrer Ros bach aus Neuß, 
zu Sleve > ⸗ .Depenthal aus M. Gladbach, 
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zu Emmerich ber Gymnaſ. Lehrer Hermand aud Mün 
ftereifel, 

zuM. Sladbad - ⸗ = Dr. Imme aus Cleve, 
zu — n, Gymnaſ. a. d. Apoſtelkirche, der Schula. Kandid. Dr. 

ürz, 
zu Köln, Gymnaſ. a. Marzellen, der Schula. Kandid. Schmitz, 
zu Münftereifel der Schula. Kandid. Dr. Koch, 
zu Neuß der Gymnaſ. Lehrer Dr. Hennes aus Bonn, und 
zu Zrier der Schula. Kandid. Birfle. 

Nicht zur Ausführung gelangt ift der im diedjährigen Gentralblatte 
Seite 278 gemeldete Stellentaufh zwiichen den Gymnafialleh- 
ren Dr. von Kleift zu Flensburg und Dr. Triemel zu 
Kreuznad. 

Dem Gpmnafial-Gelanglehrer Karomw zu Potsdam ift dad Prä- 
dikat „Mufikdireftor” beigelegt worden. 

Als Turnlehrer find angeftellt worden am Gymnaſium 
zu Bochum der ftädtiihe Turnlehrer Walde dafelbft, und 
zu Dortmund der provifor. Xehrer Dräger. 

An dem Progymnafium zu Eſchweiler iſt der ordentl. Lehrer 
Dr. Weuſtex zum Oberlehrer befördert, 

ald ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Garz a. d. O. der Hülfslehrer Wüfthof, und 
zu Rheinbad der Schula. Kandid. Stein. 

Die Wahl ded Oberlehrerd Profefford Dr. Schorn an der ftädti- 
ſchen Realſchule zu Köln zum Direktor diefer Anftalt ift beftätigt 
worden. 

Dad Prädikat „Profeffor” tft beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Bernhard an der ftädtiih. Realſch. zu Königsberg 

i. Oſtprß., 
Dr. Braſack an der Realſch. zu Aſchersleben, und 
Dr. Stammer = ⸗— ⸗ zu Düſſeldorf. 

Zu Oberlehrern ſind befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Juriſch bei der Realſch. am Zwinger zu Breslau, 
Dr. Shwarzloje-» - zu Görlig, 
Hecht 2 zu Lippſtadt, und 
Dr. Bockh off an der ſtädtiſch. Realſch. zu Köln. 

Dem ordentlichen Lehrer Dr. Kremer an der Realſch. zu Eſſen 
iſt der Titel „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu Zilfit der Gymnaſ. Lehrer Thalmann aud Wehlan, 
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zu Berlin, Königsſtädt. Realſch, der Oberlehrer a. D. Dr. 
Horitmann, 

zu Berlin, Lutjenftädt. Realſch, der Schula. Kandid. Dr. 
Breslich, 

zu Potsdam ber Realſch. Lehrer Dr. Hummel aus Weimar, 
zu Poſen Dr. Thieme aus GStriegu 

und der Säule. Kandid. Dr. Mendelfohn, 
zu Ktel der Realih. Lehrer Dr. Knuth aus Sferlohn und der 

Schula. Kandid. Krumm, 
zu Sferlohn der Schula. Kandid. Arndt, 

Lippftadt der Gymnaſ. Lehrer Brunswick aus Detmold 
.und der Schula. Kandid. Müller, und 
zu Krefeld der Schula. Kandid. Dr. Lenßen. 

Als Elementarlehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu Goslar der Lehrer Kollmann, und 
zu Siegen der Lehrer Schmitz aus Gevelsberg. 

Der Gewerbeſchul⸗Lehrer Eiben zu Dortmund iſt als Oberlehrer 
an die Gewerbeſchule zu Hagen berufen worden. 

An der höheren Bürgerſchule zu Nienburg ift der ordenti. Lehrer 
Dr. Lange zum Oberlehrer befördert worden. 
ee Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bür— 
gerfchule 

zu Luckenwalde der Schula. Kandid. Dr. Stoͤſenine, 
zu Rathenow ⸗ Ploͤtt 
zu Breslau, evangel. böh, Bürgerfih. II, die nWNifelehrer Dr. 

Frauſtadt und Dr. Strauß, 
zu Darbelegen der Schula. Kandid. Krüger, 
zu Naumburg » ⸗ ⸗ Märtens, 
zu Einbed s ⸗ Thalwigtzer, 
zu Münden = s Dr. Althoff, 
zu Papenburg » > :»s Band, und 
zu Vierſen . ⸗ ⸗ Florax. 

D. Schullehrer-⸗Seminare, x. 

Zu Seminar⸗Direktoren find ernannt worden die erften Seminarlehrer 
Urlaub zu Prß. Friedland, 
Rohde zu DOfterode, und 
Bohnenftädt zu Kyritz, 

und ift übertragen worden 
dem Urlau dad Direktorat des Schull. Semin. zu Baldan. 
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dem Robbe dad Direktorat des Schul. Semin. zu Kara- 
lene, und 

dem Bohnenftädt - ⸗ = » zu Beder⸗ 
keſa. 

Der ordentl. Seminarlehrer Zieſemer zu Franzburg iſt in — 
Eigenſchaft an das Schull. Semin. zu Löbau verfegt, 

am Schull. Semin. zu Graudenz der Hülfslehrer Schulz zum 
ordentl. Lehrer befördert worden. 

Als Hülfslehrer ſind angeſtellt worden am Schull. Seminar 
zu Graudenz der Lehrer Th. Scholz aus Soeſt, und 
zu Marienburg der Lehrer Bohn. 

An der Waijen- und Schulanftalt zu Bunzlau ift der Seminar: 
Abiturient Stenzel dafelbft ald Hülfdlehrer angeftellt worden. 

E. Zaubftummen- und Blinden: Anftalten. 

Es find an der Zaubftummen-Anftalt 
zu Wriezen der Lehrer Kopka von der Zaubft. Anft. zu Hom⸗ 

berg als ordentl. Lehrer, die Lehrerin Madel ald provifor. 
Lehrerin angeftellt, 

zu Köslin der Hülfölehrer Held zum ordentl. Lehrer befördert, 
zu Erfurt = - Zink von der Zaubft. Anft. zu Hal« 

beritadt angeftellt, 
zu Halberftadt der Glementarlehrer Göbel aus Treffurt als 

Hülfslehrer angeftellt, 
zu Weißenfels der ordentl. Lehrer Boigt von der Taubſt. Anft. 

zu Erfurt in gleicher Eigenſchaft angeftellt, 
zu Schleswig der Lehrer Fuhrmann von der Zaubit. Anlt. 

zu Berlinden ald ordentl. Zehrer, und der Lehrer Gaiſer 
von der Zaubft. Anft. zu Hamburg als Hülfslehrer angeftellt, 

zu Hildesheim der Aſpirant Stelling als Probelehrer an- 
geftellt worden. 

An der Blindenanftalt zu Hannover ift der Lehrer Hede aus 
Dunfen ald zweiter Lehrer angeftellt worden. 

F. Deffentlihe höhere Mädchenſchulen. 

Dem Borfteher der ftädtiichen höheren Mädchenſchule zu Krefeld, 
Dr. Buchner, fowie dem Vorſteher der ftädtiichen höheren 
Mädſchenſchulen (Luiſenſchule und Friedrichsſchule) zu Düfjel- 
dorf, Dr. Uellner ift der Zitel eined Direktors dieſer Anftalten 
beigelegt, 

an der ftadtiihen höheren Mädchenſchule zu Elberfeld find die 
Zehrer Dr. Liebrecht und Dr. Breiffenhagen zu Oberleh- 
rern ernannt worden. 

1881. 44 
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G. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Königlichen Kronen-Drden vierter Klafle: 
Hetzſch, epangel. erfter Mädchenlehrer und Küfter zu Ermsöleben, 

Mandfelder Gbirgskrs, 
Krohn, evangel. Schulreltor und Organift zu Nordenburg, Krs 

Gerdauen 
Kühne, evangel. Hauptlehrer zu Köln a. Rhein, 
Lacher, kathol. Lehrer zu Sigmaringen, und 
Unterberger, evangel. Schulrektor und erfter Lehrer zu Kali— 

nowen, Krs Lyck; 

den Adler der Inhaber ded Königlichen Hausordend von Hohen 
zollern: 
Behrend, evangel, Lehrer und Küfter zu Scönfließ, Krs Nie 

derbarnim, 
Brad, evangel. Lehrer zu Groß⸗Notiſten, Krs Löpen, 
Bräfice, evangel. Konrektor und Kantor zu Straßburg UM. 

Krs Prenzlau, 
Dre an evangel. Lehrer und Kantor zu Suhl, Kre Scheu: 

ngen 
Dundel, evangel. Lehrer und Küſter zu Hammelſpring, Ks 

Templin, 
Engelke, evangel. Lehrer zu Neuhof, Krs Ragnit, 
Geiger, dögl. und Küfter zu Preddöhl, Krs Oftpriegnip, 
Gerlad, evangel. Lehrer und Kantor zu Kroitſch, Krs Liegnig, 
Glaubitz, evangel. Lehrer zu Gr. Würbig, Krs Freiftadt, 
Hedinger, evangel. erfter Lehrer zu Lorten, Krs Halle i. 

W fat. 
Derbet, evangel. Lehrer und Küfter zu Güſtow, Krs Anger 

münde, 
Horn, evangel. Kehrer an der höheren Mäddyenjchule zu Bran- 

denburg a. d. H., 
Kalefeld, Tatbol. Lehrer zu Niedermendig, Krs Mayen, 
Kling mäller, evangel. Lehrer und Küfter zu Steinkirchen, Krö 

übben 
Knuth, evangel. erfter Mädchenlehrer zu Droffen, Krö Belt 

fternberg, 
Kochlett, evangel. Lehrer zu Alach, Krs Erfurt, 
Laube, dögl. und Kantor zu Frauenwald, Krs Schleufingen, 
Müller, evangel. Lehrer, Külter und Kantor zu Kloſterfelde, 

Krs Niederbarnim, 
Piater, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Küfter zu Werben, 

Kr Kottbus, 
Schanen, tatbol. Lehrer zu Zrittenbeim, Landkrs Trier, 
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Schmidt, evangel. Kirchſchullehrer und Präzentor zu Wilhelms 
berg, Krs Dartchmen, 

Schnegula, evangel. Lehrer und Küfter zu Mufchten, Krs Zül: 
— ſter z ſd a 

Schulze, evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Trebip, Krs 
Zübben, 

Stürmer, biöh. evangel. Lehrer und Kantor zu Meferig, 
Teidner, evangel. Lehrer und Küfter zu Sylda, Mandfelder 

Gebirgskrs, 
Trauſchke, evangel. Lehrer zu Petzelsdorf, Krs Landeshut, 
Waſchke, evangel. Schulrektor, erſter Lehrer und Kirchendiener 

zu Roſengarten, Krs Angerburg, 
Weber, evangel. Lehrer und Küſter zu Rieth, Krs Ueckermünde, 
Weinert, evangel. Lehrer zu Milzig, Krs Grünberg, 
Weis, dsgl., Kantor und Küfter zu Lorenzdorf, Krs Landsberg 

a. d. W., 

Wille, evangel. Lehrer und Küfter zu Kraazen, Krs Soldin, 
Winkel, evangel. Lehrer, Küfter und Organift zu Hobenfinow, 

Krs Oberbarnim, 
Zäske, evangel. erfier Mädchenlehrer und Kantor zu Maflow, 

Krs Naugard, und 
Zimmermann, evangel. Lehrer, Baccalaureud und Kirchner zu 

Sömmerda, Krs Weißenſee; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Aliſch, evangel. Lehrer und Küſter zu Grunow, Krs Weſtſtern⸗ 

berg, 
Bloßfeld, dsgl. und dögl. zu Zöſchen, Krs Merſeburg, 
Böttcher, evangel. Lehrer zu Schnackenbek, Krs Herzogthum 

Lauenburg, 
Cordes, kathol. Lehrer zu Lohe, Krs Meppen, 
Greve, evangel. Lehrer zu Ottendorf, Krs Kiel, 
Haack, dögl. und Küfter zu Alt-Falkenberg, Krs Pyritz, 
Jahn, dögl. und dégl. zu Brädikow, Krs Weſthavelland, 
Klemm, evangel. Lehrer zur Gloddow, Krs Rummeldburg, 
Lauterbach, dögl. zu Lawaldau, Krs Grünberg, 
Marten, dögl. und Küfter zu Zampelhagen, Kré Naugard, 
Müller, dögl. und dsgl. zu Lohne, Krs DOfterburg, 
Reckzeh, evangel. Lehrer zu Groß⸗-Leſſen, Krs Grünberg, 
Reifenhäuſer, fathol. Lehrer zu Huffen, Krs Neuwied, 
Ruſch, evangel. Lehrer und Küfter zu Runow, Krs Regenwalde, 
Schneider, evangel. Lehrer zu Kniegnitz, Krs Lüben, 
Thies, dögl. zu Weſterhamm, Kreid Neuhaus a. d. Dfte, 
Meberftädt, dögl. zu Bunden, Krs Prß. Holland, 
Wenzel, dögl. und Kantor zu Hain, Krs Sangerbaufen. 

. 45” 
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Ansgefihieden ans dem Amte. 
Geſtorben: 

der Regierungs- und Schulrath, Geheime Regierungs-Rath 
Stiehl zu Koblenz, 

die ordentlichen Profeſſoren 
Dr. Heine und Dr. Giebel in der philoſoph. Falultaͤt 

der Univerf. zu Halle, und 
Geheime Medizinalratb Dr. Buſch in der medizin. Falult. 

der Univerf. zu Bonn, 
die Oberlehrer 

Hoppe am Gymnaf. zu Gumbinnen und 
Profeſſ. Künpel am Gymnaſ. zu Brieg, 

der ordentl. Lehrer Böttcher am Gymnaſ. zu Sangerhaufen, 
der Dberlehrer Profef]. Hoffmann an der Realfchule zu Münfter, 
der ordentl. Xehrer Klode an der höheren Bürgerfd. zu Brie- 

zen a./d. 

In den Ruheſtand getreten: 

der Geheime Ober-Regierungd- und vortragende Rath Dr. Knerk 
im Minifterium der geiftlihen ıc. Angelegenheiten, und ift 
demfelben der Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klafle 
mit Eichenlaub verliehen worden (der Genannte ift inzwiſchen 
geftorben), 

der Profeffor Kandihaftsmaler Biermann an der techniſchen 
Hochſchule zu Berlin, und tft demjelben der Königlide 
Kronen-Drden dritter Klaffe verliehen worden, 

der Profeffor Geheime Regierungd-Rath Dr. Hunäus an ber 
techniſchen Hochſchule zu Hannover, 

der Sefretär und Duäftor, Rechnungsrath Treptow an ber 
Univerf. zu Greifswald, und tft demfelben der Rothe 
AdlersOrden vierter Klaffe verliehen worden, 

der Inſpektor Maler Holtbaufen an der Kunft» Alademie zu 
Düffeldorf, 

die Gymnafial⸗Oberlehrer 
Drofefj. Shötenfad zu Stendal, 
Dr. Löbker zu Müniter, und 
Dr. Srieten zu Düffeldorf, 
und ift denjelben der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe ver⸗ 

lieben worden, 
die Oberlehrer 

Regentke am Gymnafium zu Oftrowo, und 
Profeſſ. Dr. Steiner am Marien-Gymnaf. zu Poſen, 

der ordentl. Lehrer Banfe am Pädagog. des Rioftere U. L. Fr. 
F Magdeburg, und iſt demſelben der Koͤnigl. Kronen 

rden vierter Klaſſe verliehen worden, 
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der ordentl. Lehrer Friederih am Gymnaf. zu Clausthal, 
der Tiut Becher an der Klofterfchule (Progymnaf.) zu Donn- 

orf, 
die Direktoren 

Shhiefferdeder an der Realfchule auf der Burg zu Kö⸗ 
nigsberg i. Oftprb. und 

Dr. Sondhauß an der Realſchule zu Neiße, und ift 
denjelben der Rothe Adler=Drden dritter Klaffe mit der 
Schleife verliehen worden, 

der Direltor Profeff. Dr. Wenzlaff an der Königsftädtiichen 
Realſchule zu Berlin, und ift demjelben der Königl. Kro⸗ 
nensOrden dritter Klaffe verliehen worden, 

der Direltor Dr. Schellen an ber ftädtiſchen Realſchule zu 
Köln, und ift demfelben der Adler der Ritter bed König. 
Hausordens von Hohenzollern verliehen worden, 

der Oberlehrer Jehr iſch an der Realſchule zu Görlig, und ift 
demjelben der Rothe Adler-Drden vierter Klafje verliehen 
worden, 

der Dberlehrer Dr. Bürger an der Realjchule zu Lippſtadt, 
der Gehrer Weßberge an der Realfchule zu Mülheim a. d. 

uhr, 
der Lehrer Alerander an der Gewerbeſchule zu Halberſtadt, 

und ift demfelben der Königl. Kronen⸗Orden vierter Klaffe 
verliehen worden, 

der Konreltor Dr. Brauhardt an der höheren Bürgerjchule zu 
Nienburg, und ift demjelben der Königl. Kronen- Drden 
vierter Rlae verliehen worden, 

der Inſpektor der Selektenſchule Profefl. Dr. Beder zu Frant- 
furta. M., und ift demfelben der Rothe Adler-Orden vier- 
ter Klaffe verliehen worden, 

Wegen Eintritted in ein andered Amt, bezw. eine Pri- 
vatftellung im Inlande ausgeſchieden: 

der Geheime Regierungd« und vortragende Rath von Zaftromw 
im Miniftertum der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten, 

der Regierungd- und Schulrath, Konfiftorialratb Dalmer zu 
Stralfund, und Sit demielben der Königl. Kronen-Orden 
dritter Klaffe verliehen worden, 

der Dberlehrer und kathol. Religiondlehrer Körner am Gymnaſ. 
zu Neuftadt W. / Prß., 

der Lehrer Dr. Morsbach am Progymnafium zu Trarbach, 
der Elementarlehrer Heberle an der Realſchule zu Goslar, 
der ordentliche Lehrer Wagemann an der höheren Bürgerſchule 

u Ginbed, 
der Seminar: Direktor Flügge zu Hildenbad, 
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der erite Lehrer, Kandidat ber Xheologie Müller am Edul: 
lehrer-Seminar zu Barby 

der Lehrer Glamann an der Faubftummen-Anftalt zu Liegnizt, 
der Hülßdlehrer Sarand an der Zaubftummen-Anftalt zu Erfurt, 
der Hülfölehrer Sieden - » ⸗ zu Schles— 

wig, 

Wegen Anftellung außerhalb der Preußiſchen Monargie 
ausgeſchieden: 

der außerordentl. Profeſſ. Dr. Grützner in der mediziniſch. 
Fakult. der Univerf. zu Breslau, 

die ordentlidhen Lehrer 
Dr. Zarl am Gymnaj. zu Zürftenwalde, und 
Dr. Shambud ⸗ .» zu Mühlhauſen i. Xhrz. 

Aufihre Anträge find entlafjfen worden: 

der Direktor der Kunft- und SKunftgewerbes Schule Baurath Fü: 
dede zu Breslau, und tft demfelben der Rothe Adler⸗Or⸗ 
den vierter Klaffe verliehen worden, 

die ordentlichen Lehrer 
Dr. Bindfeil am Gymnafium zu Lyck, und 
Dr. Schönfeld » zu Kreienmalde aD. 

der ordentliche Lehrer Heinemann an der Realfchnie zu Mül— 
beim a. d. Ruhr, 

die ordentlichen Lehrer 
Groſch an der höheren Bürgerſchule zu Lucken⸗ 

walde, um 
Dr. Zeipfdhel» » zu Lübben. 

der Lehrer Martend an der Blindenanftalt zu Hannover. 
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Inhaltsverzeichnis des November-Heftes. 

. 166) Fonds, aus welchem kommiſſariſch beſchäftigte Beamte ihr Dienſt⸗ 
einlommen zu beziehen haben . 

167) Verfahren bei ber vorläufigen Straffehfekung wegen Ueber- 
tretungen.. . 

168) Behörden und Beamte, melde nach dem Reichs⸗Stempelgefetze 
zur Trilfung der Urkunden in Bezug auf Stempelpflichtigkeit 
verpflichtet find . 

169) Stemwpeifreibt der Senerverficherungs- Bolicen, wenn dem Ber- 
fiherten Stempelfreiheit zufleht .. . 

170) Kompetenz - Erweiterung der Brovinzialbehörben in Bauſachen. 
Beſtimmungen der Vergebung von Lieferungen, u. |. w. 

171) Berpflidtungen der Staats-Baubeamten in Beziehung auf ihre 
Mitwirkung bei den Kirchen-, Bfarr- und Sculbauten . 

172) Norhiwendigteit vollfländiger Darfellung des Sachverhaltes in 
den Beridten. I u.2 . 

173) Vermendung inländifchen Materiales ꝛc. bei fisialijchen Bauten 
174) Berechnung bes Werthes der Wohnungslompetenz eines im Staate- 

oder Reichsdienſte wieder befchäftigten preußiſchen Penſionärs 
175) Beredhnung der Emolumente der Beamten auf Grund ber Bor- 

fhriften des $. 10 Nr. 2 des Penfionsgefehee . . 
176) Berfahren bei Einführung von Schulbiihern und neuer Ausgaben 

berfelben, Berfländigung mit den kirdhlichen Behörden liber bie 
Religionsiehrbiüher . 

177) Brovinzialbebörbe für Aneibung ber Raattiggen Equiaufſiht Über 
Tanbflummen- und Blindenanflalten . . 

178) Friedrich Wilhelm- Stiftung für Marienbad . 

. 179) Unzufäffigleit der Immatrikulation der von einer höheren Lehr- 
anflalt verwiefenen Schüler in demfelben Semefer oder an der 
Univerfität desfelben Ortes . . . 

180) Zabl der Lehrer an ben Univerfitäten xc. im Sommer 1881 
181) Frequenz ber Univerfitäten zc. im Sommer IEKI . 
182) Periode (Etatsjahr) fiir Erftattung der Jahresberichte feitens: der 

mechaniſch⸗techniſchen Verſuchsanſtalt zu Berlin 
183) Verleihung goldener Medaillen an Kunſtler.. 

184) Jahreskurſe und Termin für deren Beginn an den höheren echt. 
anftalten. Einwirkung auf den Univerfitäts-Unterricht 

. 185) Befähigungszeugnifle aus ber Iurniehrerinnen-Bildungsanflalt . 
186) Statiſtiſche Nachrichten über bie vierwbchentlichen Turnturſe fr 

Lehrer im 3. 1881 

. 187) Boransfeßungen für die Sufäffigleit von Staatsbeihillfen zu ben 
Lehrerbeſoldungen 

188) Berwendung ber ben Regierungen zur Gewährung von Staate- 
beihlllfen zu den Stellengehältern der Lehrer überwiejenen Fonds 
nur für beftehenbe Lebrerfiellen. Berfügung über den Fonds zur 
Errichtung nener Lehrerfiellen der Eentralinftanz verbehalten . 

Seite 

631 
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189) Ausftattung der Schulftellen mit Dienftwohnung ; Bermiethung 
dieſer Dienftwohnungen . 2 2 2 20 nenn 

190) aa „it Bollfiredung von Freiheitsfirafen gegen fchulpflichtige 
11) De .. . .—. . 

191) Beitragspflicht der Geiſtlichen und der Lehrer zur Unterhaltung 
ber Societätsſchulen. Beſoldungoverbeſſerung, Uebernahme der 
Schulunterhaltung auf ben Kommunaletat . - » 2 2... 

192) Beitragspflicht der Geiftlichen zur Unterhaltung der Societätsfchulen, 
Bertheilungsmaßftab für die Schulunterhaltungsbeiträge . 

193) Uebernahme der Schulunterhaltung auf den Kommunaletat 
194) Auftänbigkeit des Gutsvorſtehers in Oſt ̟  und Wefprenßen zur 

Ausſchreibung und Einziehung des Antheiles des Qutsbezirtes 
von ben Roßen der Unterhaltung der Bollsſchule, welchen ber 
Grundherr und die Anwohner zu tragen haben x. . . . . 

195) Eigenſchaft ale Qutsherrihaft in ber Provinz Pofen. Gute- 
herrliches Berhältnis bei Abzweigung von Gütern ohne Nitter- 
gutsqualität > > 0 > nen 

196) Berechtigung ber Echulauffihtsbehörde zur Anorbuung und Durch⸗ 
führung nothwendiger Schuleinritungen auch gegen ben Willen 
der Schulunterhaltungspflichtigen. abl und Wirlungelreis 
von Schuigemeinde-Repräfentanten - . 2 2: 2 2 00. 

197) Empfehlung und Befeitigung bezw. Ermäßigung bes Süulgeben, 
fowie ber Abfchaffung ber Einrichtung, nah welcher das Schul. 
geld perfänlihes Dienftemolnment ber Lehrer if . .. 

Perſonalchrornrniiiiẽẽ.. 

TDrua von 8. 3. Gtarde In Berlin. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts- Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium ber geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

—. 

* 12. Berlin, den 31. Dezember 1881, 
—— — — 

. Hllgemeine Berbältniffe. 

198) Unzuläffigkeit der Abänderung der Finalabſchläſſe 
ber Staatskaſſen. 

Berlin, den 21. November 1881. 
Die Behörden meines Reſſorts erhalten bierneben Abichrift des 

Beſchluſſes des Staatsminiſteriums vom 14. Oktober d. 3., betref- 
fend die Unzuläffigkeit der Abänderung der Finalabſchlüſſe der Staats⸗ 
taffen, zur Nachricht und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
ſämmtliche nachgeordnete Behörden bes diesſeitigen Reſſorts. 

G. III. 3313. 

Beſchluß 

Berlin, den 14. Oktober 1881. 
Mit Rüdficht auf die Beſtimmung im Abſatz 2 des 8. 22 des 

Allerhoͤchft vollzogenen Kaffen-Regulattvs vom 17. Mär 1828, wo⸗ 
nah die Finalabſchlüſſe aller Staatsfaffen unabänderlih find und 
die Grundlage der Fahred-Rechnungen zu bilden haben, wird auf 
Anregung der Königlichen Ober⸗Rechnungskammer hiermit beichlofjen, 

dag fortan in allen Verwaltungen die Finalabſchlüſſe der 
Kaflen, abgeſehen von etwaigen formellen Mängeln derjelben, 
niemald nachträglichen Abänderungen unterzogen werden dür⸗ 
fen, und daß von denfelben auch bei Aufftellung der Jahres⸗ 

1881. 45 
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Rechnungen der nächſt höheren Kaffe niemals abgewichen 
werden darf. 

Eine beglaubigte Abſchrift dieſes Befchluffes ift ſämmtlichen 
Herren Reffort-Mintftern mitzutbeilen, um biernady das Erforder⸗ 
lihe für ihre Reſſorts anzuordnen. 

Köntglihed Staatöminifterium. 
von Puttlamer. von Kamel. Maybad. Bitter. 

Dr. Lucius. Dr. Sriedberg von 'Böttider. 
von Goßler. 

St. M. Nr. 1808/81. 

199) Hebertragung der Audprägung aller für offi- 
jielle Zwede zu beichaffenden Medaillen an die König- 

lihe Münze. 

Berlin, den 29. November 1881. 
Nah einer Mittheilung des Herren Finanz Minifterd ift es 

mehrfach vorgefommen, daß Behörden die Anfertigung der für ihre 
Verwaltung erforderlihen Medaillen nicht der Koͤniglichen Münze, 
jondern Privat: Medaillen-Anftalten übertragen haben, deren Leiftun: 
gen in Bezug auf Dualität diejenigen der Münze jedenfalls nicht 
übertreffen, von denen aber ficher höbere Perttellungfoften berechnet 
werden, ald von Seiten der Münze geichieht. 

Ein ſolches Uebergehen der Königlichen Münz-Anftalt ſchmälert 
nit nur dad Anjehen derjelben und dad Vertrauen zu ihrer Leis 
ſtungsfähigkeit ohne berechtigte Beranlaffung, fondern läuft aud 
gegen das finanzielle Sntereite des Staates, welchem die auß dielen 
Drägungdarbeiten andernfall8 bei der Münzverwaltung entftehenden 
Einnahmen zu Gunften von Privat-Anftalten entzogen werden. 

Um derartige Schädigungen der ftaatlichen Sntereffen zu ver: 
meiden, veranlafle ich das Königliche Provinzial-Schullollegium, in 
Zufunft die, Ausprägung aller von dort aus für offizielle Zwecke zu 
beichaffenden Medaillen ausſchließlich der hieſigen Königlichen Münze 
zu übertragen. 

An 
ſämmtliche Köonigl. PBrovinzial-Schultollegien. 

Anschrift theile ih dem — Titel — ꝛc. zur Kenutniänabme 
und gleichmäßigen Beachtung mit. 

Der Minifter der getftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Univerfitäts- Kuratorien unb Herren Kuratoren, 

den Deren Rektor der Köonigl. technifhen Hochſchule Hier, 
* die Direltionen ꝛc. ber Königl. Kunſtakademien. 

V. IV. 1982. 
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200) Steuerlihe Kontrole über Deftillirapparate in 
Apotbefen und in Lebhranftalten. 

Berlin, den 8. November 1881. 
Auf den Bericht vom 19. Suli d. 3. erwidere ih Em. Hoch⸗ 

woblgeboren, daB ed nad dem Ergebnifle der deöhalb veranlaßten 
Ermittelungen zuläffig erfcheint, die in den Laboratorien der Apo» 
theker vorhandenen, lediglih zu pharmazeutifchen Zweden benupten 
und die zu Unterrichtözweden in Lehranftalten dienenden fogenann- 
ten Beindorf'ſchen Deftillirapparate, fowie die Deftillirapparate der- 
felben oder ähnlicher Konftruftion, bei denen der Dampfleffel bezw. 
die größere Blaſe mehr ald 17,175 Liter Inhalt hat, in gleicher 
Weiſe von der fteuerlihen Kontrole frei zu lafjen, wie dies durch 
die Erlaffe vom 29. April 16864 III. 7158. und vom 30. Mai 1877 
III. 6360. in Betreff der Blafen in den Apotheken und Lehranftalten 
bis zu 17,175 Liter Inhalt angeordnet worden ift. 

Dagegen ift die Kontrole über die in den Apotheken und Lehr⸗ 
anftalten vorhandenen gewöhnlichen, zum Mbtreiben von Maiiche 
eeigneten Deftillirapparate, deren Blafen einen 17,175 Liter über- 
eigenden Inhalt haben, aufrecht zu erhalten. Es tft jedoch dahin 

Verfügung zu treffen, daß diefe Kontrole nicht zu regelmäßigen Re⸗ 
vifionen in den betbeiligten Apothefen und Xebranftalten führt. 

Ew. Hodhmohlgeboren wollen demgemäß die dortige Verfügung 
vom 28. Dftober v. 3. zurüdnehmen und das Weitere veranlalfen, 
and den in Ihrem Berwaltungsbereiche belegenen Königlichen Re⸗ 
gierungen entſprechende Mittbeilung madhen. 

An 
den Königl. Brovinzial-Stener-Direltor ꝛc. zu N, 

Abichrift zur Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Finanz: Minifter. 
i Im Auftrage: Hafjelbad. 

ſämmtliche übrige Herren Provinzial⸗Stener⸗Direktoren. 

III. 14860. 

Berlin, den 10. Dezember 1881. 
Abſchrift Hiervon erhält die Königliche Regierung auf den Be: 

richt vom 10. März d. I. zur Kenntinisnahme und weiteren Ber: 
anlaffung. 

An 
Die Königl. Regierung zu N. 

45° 
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Abſchrift hiervon erhalten Ew. 1. zur Kenntnisnahme und 
weiteren Veranlafſung. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

Un 
die Königl. Regierungs +» Präftbenten in ben Provinzen Of- 

preußen, Beftpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlefien, 
Sachſen und zn Sigmaringen, die König. Regierungen 

und Landdroſteien in ben übrigen Provinzen, bas-Röntgl. 
Bolizei + Prafidium bier, ſämmtliche König. Provinzial. 
Scultollegien, die Königl. Univerfitäts - Kuratorien und 
Herren Kuratoren, die Herren Reltoren der König. tech⸗ 
niſchen Hochſchulen, zc. 

M. 6566. U. V. 2574. 

1. Hniverfitäten, technifche Doch: 
fehulen, ze. 

201) Beftätigung der Reltorwahl an der Univerfität 
zu Kiel. 

(Sentrbl. pro 1881 Seite 141 Wr. 10.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten bat durch 
Verfügung vom 30. November 1881 die Wahl ded ordentlichen 
Drofeflord Dr. Heller zum Rektor der Untverfität zu Kiel für 
das Amtsjahr 1882/83 beftätigt. 

202) Beftättgung der Wahl eines Abiheilungsvorfteherd 
beit der tehnifhen Hochſchule zu Aaden. 

(Gentrbl. pro 1880 Geite 7234 Nr. 172.8.) 

Nachdem der Geheime Regierungd- Ratd von Kaven wegen 
ſeines Gefundheitözuftandes die Stellung des Vorfteherd der Ab- 
theilung II für Bauingenteurmweien bet der techniſchen Hochſchule zu 
Aachen niedergelegt, und in Zolge hiervon eine Neuwahl des Bor: 
fteber8 für die noch übrige Zeit der bis zum 1. Juli 1882 reichen 
den Amtöperiode ftattgefunden hat, ift diefe, auf den Profeffor Dr. 
Heinzgerling gefallene Wahl von dem Herrn Minifter der geift- 
lichen 2c. Angelegenheiten durch Verfügung vom 11. Nopember 1881 
beftätigt worden. 
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208) Allerhöchſte Beitimmung über den zum Andenken 
an Schiller geftifteten Preis für Werle der deutſchen 

dramatiihen Dichtkunſt auß den Fahren 1878/80. 

(Eentrbt. pro 1878 Seite 601 Nr. 193.) 

‚ Berlin, den 10. November 1881. 
Seine Majeftät der Kailer und König haben unter Beftätigung 

des Beichluffed der in Gemäßheit des Allerhöchſten Patentes vom 
9. November 1859 ernannten Kommiſſion, weldyer die Prüfung 
der in den Sahren 1878 — 1880 veröffentlichten oder handſchriftlich 
vorgelegten Merle deutſcher dramatiiher Dichtkunft oblag, in Er- 
mangelung eines volllommen geeigneten Werkes von der Ertheilung 
ded zum Andenken an Schiller gejtifteten Preifed für dramatifche 
Run in diefem Jahre abzujehen und zu genehmigen geruht, daß 
der Geldpreid nad den Beltimmungen ded Patented für die nädhite 
dreijährige Periode verdoppelt werde. Im Allerhöchſten Auftrage 
bringe ich dies hierdurch zu öffentlicher Kenntnis. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
von Öoßler. 

IL. Gymmaſial⸗ ze. Lebranftalten. 

204) Sorgfältige Prüfung der Nothwendigkeit einer 
Berfegung von Lehrern ftaatliher höherer Unterrichts— 
anftalten. Zuftändigfeit für “nmellung der Umzugß- 
und Reijetoften zur Zahlung aus den Anſtaltskaſſen; 
Berihterftattung an dad Mintfterium, wenn dieſe 

Koften aud Sentralfondd zu gewähren find. 

Berlin, den 25. November 1881. 
Auszug: 
Im EHEN an die Generals-Berfügung vom 27. Februar 1872 

(U. 5442.)*) ordne ich zur Senkung in künftigen Fällen hiermit 
an, daß, wenn**) die Kaffen der höheren Xehranftalten nicht die 
Mittel zur Tragung der Umzugäfoften bieten, auch bei Verjegungen 
von einer ftantlichen höheren Lehranftalt an eine andere ftaatlidhe 
Anftalt unter eingehender Motivirung der beabfihtigten Verſetzung 

2) Eentralbl. pro 1872 Seite 130. 
“*) dei Berſetzungen von Lehrern höherer Unterrichtsanftalten. 
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vor der Vornahme der lepteren wegen Bereitftellung der aus Central⸗ 
fonds zu gewährenden Umzugstoften zu berichten iſt. 

Daß in allen Fällen, auch wenn die Anftaltöfaffen zur Zahlung 
der erforderlichen Koften in der Lage find, Verſetzungen nur vor: 
genommen werden dürfen, wenn dad Auffichtöinterefle die Verſetzung 
durchaus nothwendig erjcheinen läßt, bedarf feines bejonderen Hin 
weifed. Unter der Vorausſetzung, daß dad Königliche Provinzial 
Schulkollegium in jedem einzelnen Falle eine genaue Prüfung der 
Sachlage nach diefer Richtung hin vornimmt, will ich unter Modi: 
fikation des Cirkular » Erlaffed vom 31. Juli 1879 (U. TI. 1850.) 
(Gentrbl. f. d. geſ. Unt. Verw. S. 409) das Königliche Provinzial: 
Schulkollegium hierdurch ermädhtigen, die Kiquidationen von Umzugd- 
und Reiſekoſten verfepter Lehrer auf die die erforderlichen Mittel 
bietenden Anſtaltskaſſen felbftändig anzuweiſen, fo daß es in Fällen 
diefer Art einer Berichterftattung an mid ferner nicht bedarf. Bei 
der Feftſetzung der Kiquidationen tft der Cirkular-Erlaß vom 24. Auguft 
1877 (G. III. 3113. U. III. Centrbl. S. 365) genau zu beachten. 

Un 
das Konigl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift hiervon erhält das Königl. Provinzial«-Schulfollegium 
zur gleihmäßigen Beachtung mit der entipredenden Ermächtigung. 

| Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
a Im Auftrage: Greiff. 

fämmtliche önigl. Brovinzial-Schulfollegien 
(excl. R.). 

U. 11. 7960. 

IV. Seminare, ze., Bildung der Lehrer 
uud deren perfönliche Verbältuiffe. 

205) Abhaltung eines Kurfud zur Ausbildung von 
Turnlehrerinnen in der Zurnlehrer-Bildungsanfalt 

zu Berlin, 
(Sentxbl. pro 1881 Geite 113.) 

Berlin, den 15. Dezember 1881. 
Zur Ausbildung von Qurnlehrerinnen wird im Jahre 1882 

wiederum ein dreimonatlicher Kurſus in der Königlihen Turnlehrer⸗ 
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Bildungsanftalt Hierjelbft abgehalten werden. Für die Eröffnung 
deöfelben iſt Termin auf Mittwoch den 12. April f. 3. anberaumt 
worden. ' 

Zur Theilnahme geeignet find an erfter Stelle Bewerberinnen, 
weldye die Prüfung als wifjenichaftlihe Lehrerinnen für Mädchen- 
ihulen abgelegt haben. Nur ſoweit durch Berüdfihtigung folder 
Lehrerinnen die Anzahl der überhaupt Aufzunehmenden nicht erreicht 
wird, finden audy andere Bewerberinnen Aufnahme, wenn fie einen 
genügenden Grad von Schulbildung nadyweifen. 

Die Anmeldung muß vor dem 5. März ?. 3. bei mir erfolgen, 
und zwar feitend der im Lehramte ftehenden Bewerberinnen durch 
die vorgeſetzte Dienſtbehoͤrde, feitend der anderen unmittelbar. Der 
Meldung find beizufügen: 

1) ein furzer Lebenslauf, in weldem auch anzugeben ift, ob 
Bewerberin bereitö turnerifche Fertigkeit befipt, 

2) ein Gefundbeitd-Atteft, 
3 ſeitens der Lehrerinnen 

a. das Befähigungszeugnis für das Lehramt, 
b. ein Zeugnis über die bisherige Wirkſamkeit im Schul⸗ 

amte, 
4) ſeitens der anderen Bewerberinnen 

a. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung, 
b. ein Führungs-Atteft, 
c. ein Geburtöichein oder anderweiter Nachweis, daß Be⸗ 

werberin dad 18. Lebensjahr vollendet hat. 
&8 wird vorausgejept, dab den Bewerberinnen die erforderlichen 

Beldmittel zum Unterhalte hier während des Kurjud zur Verfügung 
fteben.. Bedürftigen Theilnehmerinnen können indeffen Beihülfen 
aus einem diesfeitigen Fonds gewährt werden. Hierauf gerichtete 
Anträge find durch eingehende Darlegung der Berbältniffe zu be= 
gründen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadhung. 

U. IH. vd. 7916. 

206) Zermin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1882. 

(Gentrbl. pro 1881 Geite 113.) 

Berlin, den 13. Dezember 1881. 
Zür die im Jahre 1882 zu Berlin abzubaltende Zurnlehrer- 

prüfung ift Termin auf Montag den 27. $ebruar und folgende 
Zage anberaumt worden. 

Meldungen der im Lehramte ftehenden Bewerber find bei der 
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vorgefepten Dienftbebörde, diejenigen anderer Bewerber unmittelbar 
bei mir unter Anſchluß der im $. 4 der Prüfungsordnung vom 
10. September 1880 bezeichneten Schriftitüde anzubringen. 

Die Einreihung der Meldungen bei mir muß vor dem 1. fe 
bruar k. 3. erfolgen. 

Der Mirifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadhung. 

U. III. b. 7929. 

207) Befähigungdzeugniffe aus der Turnlebrerinnen- 
gß prüfung im Herbfte 1881. 

(Eentribl. pro 1881 Seite 467 Nr. 124.) 

Berlin, den 16. Dezember 1881. 
Sn der im Monate November d. J. zu Berlin abgehaltenen 

Zurnlehrerinnenprüfung haben das Zeugnid der Befähigung zur 
Ertheilung ded Turnunterrichtes an Mädchenſchulen erlangt: 
1) Sohanna Arendt zu Berlin, 
2) Ida Beder, Lehrerin zu Brandenburg a. d. H., 
3) Dominica College, Kandarbeitslehresin zu Bochum i./ Weſtf. 
4) Margarethe Ebel, Lehrerin zu Berlin, 
5) Martha Gährich, Lehrerin zu Berlin, 
6) Luiſe dagelberg Lehrerin zu Charlottenburg, 
7) Manuela Mattel, Handarbeitölehrerin zu Deffau, und 
8) Martba Meyer zu Berlin. 

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. 

U. III. b. 7854. 

208) Berfahren bei Emeritirung von Lehrern. 

Berlin, den 30. November 1881. 
Ew. Ereellenz erwidere ich auf den gefälligen Beridt vom 

23. Auguft d. 3. wegen der Emeritirung der Elementarlehrer ganz 
ergebenft Folgendes: 

Die Eirkular- Verfügung vom 9. Dezember 1843 — Nr. 
17549 — weldye durch die an die Negterung in N. gerichtete Ber: 
fügung vom 7. April 1864 — U. 6164 —*) diegteits auch al 
ferner maßgebend anerkannt worden ift, bezieht fih anf die Fälle 
ſolcher Emeritirungen, in welchen die betreffenden Lehrer gegen ihren 
.— — — — — — 

2) Centrbl. pro 1864 Seite 366. 
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Willen wegen geiftiger oder körperlicher Dienftunfähigkeit unter 
Gewährung der gefeplichen Penfion in den Ruheſtand verfept wer- 
den. Nach weiterer Erwägung balte idy ed nicht für bedenklich, 
dab nach derielben Vorſchrift aud dann verfahren wird, wenn bie 
betreffenden Lehrer ihrer Emeritirung an fidy nicht widerfprechen, 
jondern nur Einwendungen gegen die mit der Emeritirung felbft 
ftetö feſtzuſetzende Höhe der Penfion erheben, oder wenn der zur 
Aufbringung bderfelben Berpflichtete der Emeritirung an fi) oder 
auch den Feſtſetzungen binfichtlich der Höhe der Penfion widerfpridt. 
In allen diefen Fällen wird demnach die Regierung durch Plenar⸗ 
beihluß über die erhobenen Einwendungen und zugleich ſtets über 
die Höhe der Penfion zu entjcheiden haben. In der Rekuröinftanz 
wird dann der Dber-Präfident endgültig Entfcyeidung treffen, ohne 
dab es zu diefem Behufe der Anfertigung zweier fchriftlihen Vor⸗ 
träge über die Sache bedarf. 

Ew. Excellenz erſuche ich ganz ergebenft, nach dem Borftehen- 
den die in den Anlagen behandelten Fälle Shrerfeitö zu erledigen, 
und für die Zukunft gefälligft in gleiher Weile zu verfahren. 

Die Herren Ober Präfidenten der anderen Provinzen, ſowie 
die Regierungen und die Konfiftorien der Provinz Hannover haben 
Abſchrift dieſes Erlaſſes zur gleihmäßigen Beachtung erhalten. 

An 
den Königl. Oberpräfibenten 2. zu R. 

Ew. ıc. überfende ich ganz ergebenft anliegend Abfchrift bes 
Erlaffes vom heutigen Zage an den Herrn Oberpräfidenten der 
Provinz N. wegen des bei Emeritirung der &lementarlehrer zu be⸗ 
nttenden Verfahrens zur gefälligen Beachtung in vorkommenden 
ällen. 

An 
ale anderen Herren Oberpräfibenten. 

Die Königlihe Regierung ıc. erhält anliegend Abſchrift des an 
den Herrn Oberpräfidenten der Provinz N. unter dem heutigen Tage 
gerichteten Erlaſſes wegen des bei Emeritirung der Clementarlehrer 
R „eobachtenben Berfahrend zur Nachachtung in allen bezüglichen 
ällen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
ö von Goßler. 

ſammtliche ouigl. Regierungen, die Königl. Konfiſtorien 
in der Provinz Hannover und den Königl. Ober⸗ 
Kirchenrath zu Nordhorn. 

U. OLb. 7145. 
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V. Volksſchulweſen. 

209) Schulgemeinden als felbſtändige juriſtiſche Per— 
ſonen exiſtiren im Geltungsbereiche der Schulordnung 

vom 11. Dezember 1875 nicht. 
(Centrbl. pro 1562 Seite 284, pro 1880 Geite 686.) 

Berlin, den 7. November 1881. 
Die Königliche Regierung ermächtige id, den Gemeinde: Bor- 

fteher H. und Genoflen zu N. auf die anbei zurüdfolgende Bor: 
ftelung vom 19. September d. 3. wegen Biederanflöfung des 
dortigen Schulverbandes, im Sinne des Berichtes vom 19. v. M. 
ablehnend zu beſcheiden. 

Dabei mache ich, was den in dem Berichte vom 19. Septem⸗ 
ber d. 3. wiederholt gebrauchten Ausdruck „Schulgemeinde“ betrifft, 
darauf aufmerkſam, daß, obwohl der gedachte Ausdruck in der 
Schulordnung vom 11. Dezember 1845 an zwei Stellen ($. 45 
Nr. 2 und $. 54) vorfommt, die gedadhte, auf dem Kommunalprin- 
zip beruhende Schulordnung dody Schulſocietäten oder Schulgemein: 
den im landrechtlichen Sinne nicht kennt. Indem ich dieferhalb auf 
das in dem Crlaffe vom 19. April 1862 (Centralbl. S. 284) un 
in dem Erkenntniſſe ded Königlihen Oberverwaltungsgeridyted vom 
21. Sebruar 1880 (Centralbl. S. 686 ff., indbejondere S. 691, 692) 
Bemerkte verweile, empfehle ich der Königlichen Regierung, in Der: 
fügungen und Berichten den Ausdrud: „Schulgemeinde”, welcher 
in den $$. 45 und 54 der Schulordnnung in einem befonderen, mit 
der allgemein gebräuchlichen Bedeutung dieſes Worted nicht überein: 
ftimmenden Sinne gebraudt ift, zu vermeiden. 

Den ftreitigen Schulbau betreffend, fo Fann eintretenden Falles 
mat der Schule, ald einem felbftändigen Nechtöfubjelt, gemäß 8. 37 

r. 3 der Schulordnung von Amtöwegen ein Mandatar beftellt wer- 
den, nicht aber der „Schulgemeinde”, weil eine foldye im Geltung 
bereihe der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 als juriftiide 
Derfon, melde im Prozeſſe oder im Berwaltungäftreitverfahren 
vertreten werden koͤnnte, überhaupt nicht befteht. 

Mebrigend hat ed den Anfchein, ald handle ed ſich nicht biek 
um eine eigerung des Schulvorftandes, die Nechte der Schule im 
Bermwaltungsftreitverfahbren gegen die Gutöherren zu vertreten, fon: 
dern als beftritten die zur Schale in N. gehörigen Gemeinden felbit 
die Nothwendigkeit ded von der Königlihen Regierung geforderten 
Schulbaues, und damit zugleich ihre Verpflichtung, zu den Ban- 
koften beizutragen, indem ihr Verlangen darauf gerichtet iſt, die 
Schule in N. überhaupt wieder aufzuheben und fie wiederum ben 
Schulen in C. und bezw. in P. zuzumeljen. Inſoweit dies zutrifft, 
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würde der Fall eines Streites über den Schulbau zwiſchen den 
zum Bau der Schule Verpflichteten und der ————— 
vorliegen und demgemäß die Königlihe Regierung ſelbſt gemäß 
8. 78 des Zuftändigkeitögeleped vom 26. Juli 1876 die Rolle des 
Klägers in dem Berwaltungdftreitverfahren zu übernehmen haben. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Un 
die Konigl. Regierung zu NR. 

U. III. a. 17672. 

210) Umzuläffigfet! der gerihtlihen Verfolgung eines 
Lehrerd wegen Beleidigung eined Schulfindes aus An- 
tat von Borhaltungen oder Rügen bet Außübung der 
Shulzudht innerhalb der Durd die Allerhödfte Kabt- . 
neiß-Drdre vom 14. Mai 1825 gezogenen Grenzen. 

Für die rihtige Handhabung der Schulzudt in 
diefen Grenzen ift der Lehrer nur feiner vorgefepten 
Dienftbehörde verantwortlid. 

Geltung der Kabinets-Ordre vom 14. Mat 1825 in 
der Provinz Hannover. 

(Centebl. pro 1880 Seite 749, pro 1881 Seite 336.) 

Im Namen ded Königd. 

Auf den von dem Königlihen Konfiftorium zu N. (in ber 
Provinz Dannover) erhobenen Konflikt in der bei dem Königlichen 
Amtsgerichte zu N. anhängigen Privatklageſache 

ded Anbauerd N. zu N., 
wider 

den Schullehrer N. dajelbft, 
wegen Beleidigung, 

bat das Königliche Oberverwaltungsgeridht, Erfter Senat, in feiner 
Sitzung vom 8. Oktober 1881 für Recht erkannt, 

da der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg 
daher für unzuläffig zu erachten. 

on Rechts Wegen. 

Gründe. 

Der Anbauer N. in N. bat wegen Beleidigung feines Sohnes 
eine Privatklage gegen den Lehrer N. dafelbft bet dem Königlichen 
ee N. erhoben; a Beleibigung I darin FA 18 
aß der letztere dem die Schule in N. beſuchenden Sohne des Pri- 

vatllägerd während des Unterrichted die Verübung eines Diebſtahles 
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vorgehalten habe. Der Privatlläger- hat als Vertreter feines Sohnel 
die Beitrafung des Lehrerd nad) $. 186 ded Strafgeſetzbuches und 
bie Berurtheilung deöfelben zu einer Buße nad $. 188 dajelbft be⸗ 
antragt. Auf die am 29. September 1879 eingereichte Klageſchrift 
verfügte dad Königlihe Amtögeriht N. an demjelben Tage mit 
Bezug auf die Borfäriften der 88. 492—495 der damals geltenden 
Stenfprogehordnung vom 25. Juni 1867 die Einleitung der Klage, 
indem es zugleich den Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 
20. November beftimmte. In dieſem Termine beſchloß das Amis— 
gericht, daß in Gemäßheit ded $. 422 der Deutihen Strafprozeß⸗ 
ordnung zu verfahren fei, nämlidy dag die Klage dem Befduldigten 
unter Beſtimmung einer Frift zur Crllärung und der Staatsan⸗ 
waltihaft zur Kenntniönahme mitzutbeilen jet. 

Inmitteld erhob das Königliche Konfiftorium zu R., geftügt 
auf die 88. 5, 6 der Verordnung vom 1. Auguft 1879, den Kom- 
petenz» Konflikt, welcher jedoch durch das Erkenntnis ded Königlichen 
Gerichtshofes zur Entiheidung der Kompetenz. Konflilte vom 8. Ja: 
nuar 1881 *) als unzuläffig zurückgewieſen worden ift. 

Bevor von dem Prozebrichter weitere Verfügung ergangen war, 
bat nunmehr dad Königlihe Konftftorium zu N. dur Plenar-de 
ſchluß vom 5. Februar 1881 auf Grumd des $. 11 des Einfük 
el zum Gericdhtöverfaffungdgefepe und 8. 1 des Gejeprd 
vom 13. Februar 1854 den Konflikt erhoben. 

&3 wird audgeführt, daß der Kehrer N. berechtigt gemefen Iki, 
den Sohn de Privatllägers über einen ihm fchuld gegebenen Dieb: 
ftahl in der Schule zur Verantwortung zu ziehen und daß derſelbe 
ſich ne hab einer Heberjchreitung feiner Amtsbefuguiſſe nicht ſchuldig 
gemacht habe. 

Die Parteien haben fi über den Konflikt nicht erklärt. 
Dad Amtsgericht zu N. erachtet denfelben für unbegründet. 
Dagegen hält der Erfte Staatsanwalt bei dem Landgericht: 

zu®. indem er namentlidy auf die Verordnung vom 14. Mai 1825 
(Sef. Samml. Seite 149), welde in Hannover durch Artikel IV 
ded Geſetzes vom 16. September 1867 (Gel. Samml. ©. 1515) 
eingeführt fei, binweift, — den Konflikt für begründet. 

Die Herren Minifter der Zuftiz und der Unterrichts⸗Angelegen⸗ 
beiten haben fi zur Sache nicht geäußert. 

Es mußte, wie geichehen, erkannt werden. 
Das Amt eines Lehrers als ſolches ſchließt das Erziehungsrecht 

und die ‚Danbbabung der Schulzucht in fi. Der Lehrer bat ver 
möge deſſen die Pflicht, über das fittlihe Verhalten der Schullin⸗ 
der auch außer der eigentlihen Schulzeit zu wachen. Er tft dem 
nach berechtigt, jofern ihm Ausſchreitungen feiner Schüler zu Ohren 

®) Gentrbl. pro 1881 Seite 340, 
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fommen, foldye nit bloß in der Schule felbft, ſondern auch außer⸗ 
halb de8 Ortes und der Zeit ded Unterrichted in den zuläffigen 
Grenzen zu rügen und zu ftrafen. Er kann nad) der Verordnung 
vom 14. Mai 1825 das Schulkind felbft zücdhtigen, wenn er fich nur 
innerhalb der durch diefe Verordnung gezogenen Grenzen hält, und 
it für die richtige Handhabung der Schulzucht in diefen Grenzen 
nur feiner vorgefepten Dienftbebörde verantwortlid. Bor der ges 
rihtlihen Berfolgung Ihüpt ihn die Verordnung vom 14. Mai 1825 
niht minder, wie der $. 193 des Strafgefepbuches, weldyer Vor⸗ 
baltungen und Rügen der Vorgeſetzten gegen ihre Untergebenen ıc. 
nur in fofern für ftrafbar erklärt, als das Borhandenfein einer Be- 
leidigung aud der Form der Aeußerung oder aus den Umftänden, 
unter mweldyen fie geichab, hervorgeht. 

Es muß hiernach für unerheblidy erachtet werden, ob die Bor» 
haltung, welche der Lehrer N. dem Sohne des Privatllägerd machte, 
auf Wahrheit berubte oder nicht. Der ıc. N. durfte ihm die Bor- 
haltung maden, wenn er diejelbe für wahr hielt. Daß aber ıc. N. 
wider beſſeres Wiſſen eine unmwahre Behauptung zur SKrän- 
tung des Schülers oder feiner Eltern vorgebradyt habe, ift vom 
Privatfläger nicht einmal behauptet. Es kann daher bier unerörtert 
bleiben, ob falld der Fall derartig läge, die gerichtliche Verfolgung 
ſtatthaft wäre. Nach dem eigenen Bortrage ded Privatflägers fällt 
dem Bellagten eine Weberjchreitung feiner Amtöbefugniffe nicht zur 
Laſt. Es war daher in Gemäßheit ded 8. 3 des Gefehed vom 13. Fe⸗ 
bruar 1854 (Gef. Samml. Seite 86) in Verbindung mit $. 11 
des Einführungsgeſetzes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetze vom 27. Ja⸗ 
nuar 1877 (Neichönejeg-Blatt Seite 77) der erhobene Konflikt für 
begründet und der Rechtsweg für unzuläffig zu erachten. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Obervermaltungß- 
gerichtes und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. G. Nr. I. 1664. 

— — — — 

211) Gegenſtand des Reklamations- und bezw. Re- 
kursverfahrens wegen Schulftenern iſt eine zur He— 

bung geftellte beftimmte Schulfteuerforderung. 

(Eentrbl. pro 1877 Seite 241, pro 1880 Geite 492, pro 1851 Seite 236 
und Seite 238.) 

Berlin, den 14. November 1881. 
Der Königlihen Regierung laffe ich hierbei die dem Herrn 

Therpräfidenten mit Ihrem Berihte vom 10. Dftober d. J. ein» 
gereichten Verhandlungen, betreffend die Beichwerde des Freiherrn 
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von N. über Ueberbürbung bei feiner Heranziehung zu den Sal. 
fteuern in der Schulgemeinde L., fowie die an den Her Ober: 
fidenten gerichtete Borftellung ded Mandatars des Beichwerdeführernt, 
an iere 3. vom 30. März d. 3. mit folgendem Gröffnen 
zugehen: 

Gegenftand des Reklamations⸗ und bezw. NReluröverfahtes 
gemäß 88. 1, 3 und 14 des Gefeped vom 18. Suni 1840 (Gi. 
Samml. ©. 140) ift eine zur Hebung geftellte beftimmte Schul⸗ 
fteuerforderung. 

Diefe Vorausſetzung für eine im Reklamations⸗ und bezw. Re: 
furöverfahren zu treffende Entſcheidung ift im vorliegenden alle 
vorhanden und die Königliche Regierung hat deöhalb mitteld des Bes 
Icheides8 vom 14. Februar d. J. zu Unrecht der materiellen Entſchei⸗ 
dung auf den Rekurs ded Rentmeifterd 3. vom 18. Sanuar d. 9. 
gegen den Beſcheid ded Landrathes zu N. vom 6. Sanuar d. 9. und 
bezw. gegen den Beſcheid des Amtmannes zuN. vom 11. Dezember 
v. 3. Io entzogen. 

Denn die an das Amt zu N. gerichtete Eingabe des ıc. 3. vom 
18. September v. 3. in Verbindung mit der gleichzeitig vorgelegten 
Beſchwerdeſchrift vom 19. Juli v. 3. laßt über dad Petitum des 
Beſchwerdeführers nicht wohl Zweifel zu. 

Derielbe beantragt, ihn in der Schulfteuer der Schulgemeinde 
2. für 1880/81 infoweit zu ermäßigen, bezw. die für 1880/81 be⸗ 
reits gezahlte Schulfteuer ihm infoweit zu erftatten, ald bei jeiner 
Heranztehung zu dem nad dem Maßitabe ded Einkommens veran: 
lagten Betrage der Schulftener auch fein außerhalb ded Schulbezir- 
kes 2. belegened Grundeigenthbum, bezw. jein Einlommen aus Grund⸗ 
eigenthbum, welches außerhalb ded Schulbezirkes belegen und dort 
in Gemeinden, welde die Schulunterhaltungstoften auf den Kom- 
munaletat übernommen, mit Abgaben aud für Schulunterhaltung 
bereitö belaftet fei, mit zur Berechnung ezogen worden ſei. 

Diefer, den Crforderniffen einer Reklamation entipredhente 
Antrag tft innerhalb der gefeplihen Reklamationsfriſt bet der zu- 
ftändigen Behörde angebracht worden und ebenfo find die zur An: 
bringung des Rekurſes vorgeichriebenen Friften Innegehalten. 

Die Königliche Negterung wolle Sid deöhalb nunmehr der 
materiellen Entiheidung über den gegen die Zurüdwelfung der Re: 
klamation erhobenen Rekurs unterziehen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Rönigl. Regierung zu R. 

U. III. a. 17628, 
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212) Boransjepungen für die Zulälfigfeit der Unter 
tüßung der Gutöherren aus Staatsfonds bei ihren 

Sculleiftungen. 
(&entrbl. pro 1873 Seite 365, pro 1876 Seite 129, pro 1880 Seite 492.) 

Berlin, den 26. Oftober 1881. 
Bei Rückſendung der Anlagen des Berichte vom 15. Auguft 

d. 3. theile ich der Königlichen Regierung zugleich auszügliche Ab: 
ſchrift des Beicheided, weldyen der Dberpräfident der Provinz Preu⸗ 
ben unterm 17. Zuli 1877 dem Vorftande des Oſtpreuß. landwirth⸗ 
Ihaftl. Sentral» Vereines auf deflen Petition vom 26. April 1876, 
betreffend die Heranztehung der Gutsherren zu den Schulleiftungen 
erlaffen bat, zur Kenntnidnahme und mit der DBeranlafjung mit 
(Anlage a.), den gedachten Beſcheid auch bei Prüfung von Anträgen 
auf Gewährung von Staatöbeihülfen zu den Lehrerbejoldungen zu 
Sunften von Gutgherrſchaften, welche für unvermögend erachtet 
werden, die ihnen gemäß $. 33 Zitel 12 Th. IL Allg. Landrechtes 
auferlegten Schulbeiträge zu leilten (Crlaß vom 9. Dezember 1879 
unter 4 — Gentr. Bl. 1880 5. 492 ff.) im Allgemeinen zur Richt⸗ 
\hnur zu nehmen und unter entiprechender Anwendung der in diefem 
Beiheide fundgegebenen Grundfäge den Antrag auf Gewährung 
einee Staatöbeibülfe zur Lehrerbejoldung zu Gunften des Ritter: 
gutöbefigers v. N. nochmals in Erwägung zu ziehen und eventuell 
unter Einreihung einer dem Cirkulare&rlaffe vom 8. Mai 1854 — 
Nr. U. 6954 — entiprehenden ſummariſchen Nachweiſung der 
Befips, Vermögens, Steuer: urd Abgaben:Berhältniffe des Ritter⸗ 
gutöbefigerd v. N. andermweit zu begründen. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu Poſen. 

U. IIl.a. 15922. 

8. 

Königdberg, den 17. Suli 1877. 
Auf die an den Heren Minifter der geiftlichen 2c. Angelegen» 

heiten gerichtete Petition vom 24. April 1876, betreffend die Her⸗ 
anziehung der Gemeinden und Butöherren zu den Schulleiftungen, 
und die Gewährung von Staatözufchuffen zur antheiligen Dedung 
der Schulabgaben, erwidere ih dem Borftande, nachdem die Er⸗ 
örterungen uber einige bei dem Berfahren zur Aufbeſſerung der 
Lehrergebälter zur Anwendung zu bringenden Grundſätze zum Ab⸗ 
ichluffe gelangt find, auf Grund der, mir von dem Herrn Minifter 
ertheilten Ermädtigung und unter Bezugnahme auf meinen vor» 
laufigen Beſcheid vom 16. Oftober v. 3. ergebenft Folgende®. 
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Gegenüber den, tm Eingange der Petition hervorgehobenen 
Zweifeln, ob die Königl. Regierungen gefeplich berechtigt ſeien, Auf 
bejlerungen ded Stelleneinfommend der Bolksfchuilehrer mit der 
Wirkung vorzunehmen, da die betheiligten Gemeinden und Buts 
berrichaften uch ſolche Feftiegungen zur Zahlung der erhöhten 
Beiträge verpflichtet werden, muB daran erinnert werben, daß bie 
Beftimmungen ded A. L. R. in den 88. 29—38 Th. II Tit. 12 
den Gemeinden und Gutöherridhaften die Pflicht zur Unterhaltun 
der Volksſchulen unbedingt und ohne Einſchränkung auf ein, dur 
Pergleihung mit den Staatöfteuern zu gewinnended Maß aufer- 
legen, daß ferner die Dotirung der Stellen der Volköfchullehrer eine 
ausfömmliche fein muß, wenn die Volksſchule im Stande fein fol, 
die ihr geftellte wichtige Aufgabe & löfen, und daß es ein unver 
Außerliche8 Recht der von den Königlichen Regierungen geübten 
Dpberaufficht tft, über die Frage, was als anskömmlich zu erachten 
fei, eine Frage, welche mit der Entwidelung und Wirkſamkeit ber 
Volksſchule im engften Zufammenbange Steht, zu entfcheiden. Die 
Schulordnung für die Provinz Preußen bat diefe Berechtigung der 
Säulauffihtöbehörde im $. 17 und $. 54 auddrüdlid anerkannt, 
und ed Tann nicht zweifelhaft fein, daß den Königlichen Regierungen 
nicht allein dann, wenn örtliche Verhältniffe die bisherige Dottrung 
als unzureichend erfcheinen laffen, fondern aud dann, das Recht 
zufteht, erhöhte Leiftungen zu fordern bezw. feitzuiegen, wenn bie 
Unzulänglichleit ald Xolge einer durchareifenden Veränderung ber 
Erwerbs⸗, Lohn⸗ und Kebendverhältniffe und der Verhäftnifte des 
Geldwerthes fi darftellt. Die Ausführung im vorlepten Abfape 
der Petition läßt erfennen, daß der Vorſtand nicht der Anficht ift, 
dab das 3. 3. der Emanation der Schulordnung den bamaligen 
Berhältniffen entiprechende, in den SS. 12— 15 angegebene Mini- 
mum der Beloldung der Bolföichullehrer damit habe unabänderlid 
firirt werden follen, und daß Wohlderfelbe fi} auch der Weberzen: 
gung nicht verſchließt, dab die Verhältniſſe es zu einer unabweid- 
lichen Pflicht der Schulauffichtöbehörbe gemacht haben, mit der Auf: 
befjerung ber Lehrerbeſoldungen vorzugehen, und ed ſcheint nidt 
Sowohl die Sache felbft, ald vielmehr das Verfahren zu fein, welches 
Beichwerden hervorgerufen und den Wunſch nady einer durchgrei⸗ 
fenden Abhülfe rege gemacht hat. 

In diefer Beziehung habe ich nad) dem Endergebnifie der flatt- 
gehabten Crörterungen Folgendes zu bemerfen: 

Den Koͤniglichen Regierungen der Provinz ift ed aut Pflicht 
gemacht worden, nur nad vorgängiger Verhandlung mit den Be: 
thetligten und nad eingehender Prüfung der Berhältnifie in jedem 
Einzelfalle mit der Erhöhung bed Etelleneinfommend vorzugehen. 
und es wird hierbei die Frage, ob ein Bedürfnis zu folder Erhöbun; 
anzuerfennen iſt, eine um fo zuverläffigere Beantwortung finden. 
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ald die Feſtſetzung des Werthes der Naturalleiftungen und ded Er- 
trages der Ländereien jeht in Streitfällen nah 8. 77 des Geſetzes 
vom 26. Zuli 1876 von einem Berwaltungdgerichte erfolgt, deſſen 
Zufammenfegung die Kenntnid der lokalen Verhältniſſe und deren 
ſachkundige Berüdfichtigung verbürgt. 

Nach den Abfidhten ded Herrn Minifters, welche den Königl. 
Bezirtö- Regierungen Tundgegeben worden find, foll bei der Seh, 
jegung der erhöhten Leiftungen, fowie bei der Prüfung der Frage, 
eb und in welchem Maße die Staatöhülfe einzutreten habe, ſchonend 
und mit billiger Berüdfihtigung der Berhältniffe verfahren werden, 
to dat die Aufbringung erhöhter Beiträge nicht zu einer Ueberbür⸗ 
dung der Gemeinden und Gutöherrichaften führt. Dadjenige Maß 
ber Belaftung aber zu finden, welches nach dieſen Geſichtspunkten 
ald das zuläffige in Anwendung zu bringen ift, muß die Aufgabe 
der Prüfung jeded Tonfreten Falles fein. Wenn von dem Borftande 
beruorgeboben wird, daß ein generell zur Anwendung zu bringender 
Mapftab für die Grenze der Belaftung mit Schulleiftungen in der 
Normirung eined beftimmten Prozentſatzes der Staatöfteuern ge= 
wonnen werden könne, und daß eben darin eine Ungleichartigkeit in 
der Behandlung der Gemeinden und der Gutöherren bervorgetreten 
iet, daß bei den Erfteren ein folder Prozentiap als beftimmend für 
die weitere Präftationsfähigkeit angenommen worden fei, bei den 
Letzteren aber nicht: jo ift dies ald richtig bezw. ald durchführbar 
nicht anzuerkennen. 

Dat die Höhe der Staatöfteuern bei der Prüfung der Mög- 
fichleit, ohne Heberbürdung weitere LZeiftungen für die Schule zu 
übernehmen, in Betracht gezogen worden ift, und in Betradht ge- 
zogen werben mußte, tit außer Frage; ed tft aber nicht rid- 
tig, dab in dem Berhältniffe der Schulleiftungen zu den Staats⸗ 
feuern ein unbedingt enticheidender Faktor für die Beflimmung der 
Präftationsfähigkeit gefunden worden if. Der Natur der Sade 
nach hat dies auch nicht gefchehen können; denn es leuchtet ein, daß 
eine wohlfituirte, durch Armenlaften nicht gedrüdte Gemeinde, deren 
Bodenverbältniffe und Kommunikationsverhältniſſe günftig find, zu 
den Schulleiftungen auch mit mehr ald 100%, der Staatsſteuern 
ohne Beforgnid einer Ueberbürdung herangezogen werden kann, wäh» 
rend eine, binfichtlih der Erwerböverhältniffe ungünftiger fituirte 
Gemeinde, deren Mitglieder zur 1. und 2. Klaffenfteuerftufe ver: 
anlagt find, ohne Weberbürdung noch nicht zu 100%, herangezogen 
werden darf. 

Abgeſehen davon nun, daß jene Vorausſetzung nicht richtig ift, 
und daß die Normirung eined einheitlichen Prozentjaged ald Maß- 
ftab für das höchfte zuläffige Maß der Belaftung bei der Gegen- 
überftellung der Verhältniſſe der Gutöherren untereinander ſchon 
fühlbare Ungleichheiten und entſchiedene Härten hervortreten lafjen 

1881. 46 



678 

würde, fommt auch in Betradht, daß die Verhältniffe des einzelnen 
Gutsherrn und die Berbältniffe einer Gemeinde binfichtlid der 
Faktoren, welde die Präftationsfähigfeit bedingen, fo verſchieden 
geartet find, daß der gleihe Maßſtab fehr ungleihe Wirkungen 
haben würde, weldye den thatjächlich beitehenden Berbältniffen nicht 
entſprechen würden. 

Es bleibt daber, jo überaus ſchwierig und verantwortungßvel 
Prüfungen diefer Art fein mögen, der Auffichtöbehörde nichts übrig, 
als fih in jedem konkreten Kalle ein Urtbeil über die Zuläffigkeit 
einer weiteren Belaftung bei gewiffenhafter Erwägung und Berüd: 
fichtigung der Gejammtlage der Verhältniſſe zu bilden. 

Die Forderung, dab bei diefer Prüfung auch die Belaftung 
der betreffenden Beſitzung mit SPrivatichulden berückſichtigt wird, 
und daß die Prüfung nicht vornherein aus dem Grunde abgelehnt 
werden darf, weil die Gutsherren unbedingt für die ihnen vermüge 
prinzipaler oder fubfidiärer Berpflihtung obliegenden Leiftungen 
auffommen müfjen, bat der Herr Minifter im Weſentlichen und an 
ſich ald berechtigt anerfannt, zugleich aber hervorgehoben, daß dabei 
noch folgende befondere Erwägungen in Betracht zu ziehen feien. 

Im Allgemeinen müſſe an der, nady den Berbältniffen gerecht⸗ 
fertigten, auf alle größeren Grundbefiger bezüglichen Annahme fell 
gehalten werden, daß bei ihnen ein unbedingted Unvermögen in dem 
gebräuchlichen Sinne nicht zu vermuthen fei, und daß von denjel⸗ 
ben erwartet werden fünne, daß fie bei dem Erwerbe des Gute 
die auf demfelben ruhenden Laften, zumal fie zugleich dinglicher Na: 
tur feien, nicht unberüdfidhtigt laffen, und bei Berechnung des 
Kaufpreifes in Betracht ziehen. ine Abweichung von diefer Regel 
jet ftatthaft, wenn jene Germuthung in Einzelfällen widerlegt würde. 

Wenn ausnahmsweiſe dad Unvermögen eines Gutöheren, Grund: 
berrn oder größeren Grundbefiperd zur Tragung der ihm obliegen- 
den Schulunterhaltungskoften als ganz außer Zweifel ftehend und 
als nicht felbftverfchuldet anzuerkennen fei, jo fei ed, um Härten 
zu vermeiden, nicht audgelchloffen, denfelben in mäßigem Umfange 
widerruflihe Staatöbeihülfen zur Beltreitung der gutsherrlichen 
Leiftungen zur Beloldung der Lehrer, vorbehaltlidy der Genehmigung 
des Herrn Mintfterd in jedem Einzelfalle zu gewähren. 

Was die Schulbaulaften insbeſondere betreffe, fo walte eine 
erhebliche rechtliche Berfchiedenheit der gutöherrlichen und fonftigen 
Sculbaulaften infofern ob, als die der Schulgemeindemitglieder der 
Megel nach perfönliche, die der Gutöherren (Grundherren) der Regel 
nach Dinglidhe, als foldhe aber mit dem Vorzugsrechte vor den ein 
getragenen Schulden ausgeftattet, und felbft bei ungünftigen Ber: 
mögenöverhältniffen des Beſitzers erigibel feien. Während daber 
bezüglich der Schulgemeindemitglieder ein Hinzutritt des Staates 
in vielen Fällen ſchon deöhalb nothwendig fei, weil andernfalls dat 
Zuftandefommen des Baued an der faktlichen Unbeitretiblichfeit dr 
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Beiträge jcheitern würde, treffe diefer Grund bei den Laften der 
Gutsherren nit zu. 

Nah den Abfichten ded Herrn Minifterd ſoll hieraus nicht die 
Konjequenz gezogen werden, daß den Gutsherren (Grundherren) 
wegen diefer ihrer redhtlihen Stellung unter feinen Umftänden eine 
Beihülfe aud Staatömitteln zu bewilligen fei, es mird aber nur 
in einzelnen befonderen Ausnahmefällen auf Gewährung von Bei: 
hülfen aus dem Allerhöchſten Dispofitiondfondd an größere Grund- 
befiger zur antheiligen Uebertragung der Schulbaulaft gerechnet wer- 
den können, und ed darf daher gegenüber der rechtlichen Natur 
diefer Anſprũche in folden Fällen, in welden mit nicht völlig zu» 
reihenden Mitteln Befipungen, welchen diefe Laft obliegt, erworben 
werden, eine theilweife oder gänzliche Abwälzung diejer Laft auf 
Staatöfonds nicht in Rechnung gezogen werden. 

Die Königl. Regierungen der Provinz find den vorftehenden 
Ausführungen gemäß über das für die Kolge einzufchlagende Vers 
fahren perftändigt worden und es darf die begründete Erwartung 
gebegt werden, daß bei eingehender Würdigung defien, mad das 
Sntereffe der Volksſchule erbeiicht, auf Seiten der DBerpflichteten, 
und bei ſchonendem, von ſorglicher Berüdfichtigung der Verhältniſſe 
ded individuellen Falles geleiteten Vorgehen feitend der Schulauf- 
fichtöbebörden der erneuerte Anlaß zu Klagen diefer Art, welchen der 
Borftand Ausdruck gegeben hat, wird vermieden werden fünnen. 

Der Oberpräfident der Provinz Preußen. 
Au 

den Borftand bes Oſtpreußiſchen landwirthſchaftlichen 
Gentral-Bereines. 

213) Die Freibettdftrafe, welde einer durch Straf- 
verfügung oder Erkenntnis feftgejepgten Geldftrafe 
unter 1 Markt fubftituirt wird, darf nit unter 1 Tage 
bemefjen werden. Anwendung auf die nad dem Schle— 
ſiſchen Shulreglement vom 18. Mai 1801 feſtgeſetzten 

®eldftrafen. 
Dppeln, den 16. November 1881. 

In BVeranlaffung eined Spezialfalled hat die Straflammer des 
Königlichen Landgerichted zu DBrieg, 

in Erwägung, dat die Beltimmungen der $$. 28, 29 Straf: 
geſetzbuches, betreffend die Umwandlung einer nicht beizutrei- 
benden Geldftrafe, auch bet den durch beſondere Strafgefepe 
geregelten Materien Anmendung finden und de&halb die zu 
tubftituirende Kreibeitäftrafe nicht unter einem Tage bemeſ— 
fen werden darf, auch wenn, — wie im vorliegenden Falle — 
die Geldftrafe weniger ald eine Markt beträgt (Dppenbof, 
Strafgeſetzbuch $. 29), — 

6” 
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in Erwägung, dab die durch das Gericht zu bemirkende 
Strafummwandlung (8.491 GStrafprogekordnung) in dem Falle, 
in welchem die Geldftrafe durch polizeiliche Strafverfügung 
feftgefegt worden, nicht ausgeſchloſſen ift, da überdies aud 
ein derartiged rechtöfräftiged Mandat in der Wirkung einem 
gerichtlichen Urtheile gleich fteht, . 

in Erwägung, daß die Umwandlung der Strafe ohne münd- 
liche Berhandlung bier alſo durdy Verfügung des Königlichen 
Amtsrichters — ohne Schöffen — erfolgen muß ($. 49 
Strafprogeborbnung), 

durch Erkenntnis audgeiprodhen, daß eine auf Grund des Tatholi- 
ſchen Scyulreglementd vom 18. Mat 1801 durdy Strafverfügung 
oder Erkenntnis feftgefepte Geldftrafe von 50 Pfg. in eine Haft 

. ftrafe von einem Tage umgewandelt werden kann. 

% 

Euer Hochwohlgeboren jegen wir mit der Beranlaflung biervon 
in a, die Ortöpolizeibehörden hiernach mit Anweiſung zu 
verfehen. 

An 
ſämmtliche Herren Landräthe. 

— — — 

Abſchrift hiervon zur Kenntnisnahme. 

Koͤnigl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
An 

ſämmtliche Herren Kreis⸗Schulinſpeltoren bes Bezirkes. 

Perſonal⸗Veründerungen, Titel: und Ordens⸗Verleihnngen. 

A. Behoͤrden. 

Der Kreis-Schulinſpektor K. Cremer zu Duisburg iſt zum Re— 
gierungs- und Schulrath ernannt und derſelbe der Regierung zu 
Stralſund überwieſen, 

der Gymnaſiallehrer und kommiſſar. Kreis⸗Schulinſpekt. Mufo tt 
"zu Wollftein zum Kreis-Schulinſpektor ernannt worden. 

B. Untverfitäten, techn iſche Hochſchulen ıc. 

Der Privatdozent Dr. Mude an der Univerfität zu Greifäwalt 
ift zum auberordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. dieſer 
Univerf. ernannt, 

der Privatdoz. Lic. Lemme an der Univerj. zu Bresdlan zum 
außerordentl. Profeſſ. in der evangelifchstheologifchen Falult. die: 
fer Univerf. ernannt, 
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dem orbentl. Profefi. in der theolog. Fakult. der Univerf., Konfifto- 
rialrath Dr. Reuter zu Göttingen die Stelle und der Titel 
eines Abted zu Burdfelde verliehen, — der auferordentl. Profeſſ. 
Dr. Riede zum ordentl. Profefi. in der philojoph. Fakuit. der- 
felben —E ernannt worden. 

Der Univerſitätsgärtner Perring zu Berlin iſt zum Inſpektor 
des botaniſchen Gartens der Univerfität daſelbſt ernannt worden. 

Dem Profeſſor Baurath Raſchdorff an der techniſchen Hochſchule 
zu Berlin ift der Rothe Adler-Orden dritter Klaſſe mit der 
Scleife verliehen, 

den Dozenten Krohn und Dr. Grotrian an der techniſchen Hoch— 
ſchule zu Aachen das Prädikat „Profefjor“ beigelegt worden. 

Dem Konzertmeifter und Lehrer de Ahna an ber akademiſchen 
Hochſchule für Mufit, Abtheilung für ausübende Tonkunſt, zu 
Berlin, ſowie 

dem Hülfdlehrer Maler Lauenflein an der Kunftafademie zu 
Düffeldorf ift das Prädikat „Profefjor“ beigelegt worden. 

C. Gymnafiale, Reals ı. Lehranftalten. 

Dem Dberlehrer Dr. Suphan am Friedrichs. Werderſchen Gymna- 
fium zu Berlin ift dad Prädikat „Profefior“ beigelegt, 

zu Oberlehrern find befördert worden am Gymnafium 
zu Graudenz der Titular-Oberlehrer Hofjenfelder, 
zu Oſt rowo der ordentl. Lehrer Dr. Schlüter, 
und der mit dem Gymnaſ. verbundenen Realſchule zu Bielefeld 

der ordentl. Lehrer Dr. Wilbrand. 

AS ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Mühlhaufen i. Thrg. der Schula. Kandid. Dr. Kettner, 
zu Ejfen der Schula. Kandid. Thienemann. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an ber Realſchule 
zu Eſſen der Schula. Kandid. Baftgen, 
zu Köln, ftädtifche Realſch, der Schula. Kandid. Dr. Lorenz. 

An der Realſchule auf der Burg zu Königsberg i. Oſtprß. ift der 
Zeichenlehrer Freytag als techniſcher Lehrer angeftellt worden. 

An der Gewerbeſchule zu Brieg find die ordentlihen Lehrer Dr. 
Freeſe, Dr. Biellhomstt und Dr. Wershoven zu Ober— 
lehrern ernannt worden. 
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Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bür- 
gerſchule 

zu Jenkau der Hülfslehrer Dr. Hillger, 
zu Düſſeldorf der Lehrer Schulte von der höh. Bürgerfd). 

zu Altena. 

An der höheren Bürgerfch. zu Rheydt ift der Lehrer Bendziula 
al8 Zeichenlehrer angeftellt worden. 

D. Scäullebrer-Seminare, x. 

Der erſte Seminarlehrer Grau zu Köpenid tft zum Seminar:Ci: 
reftor ernannt und demfelben das Direftorat ded Schul. Semi- 
nars zu Hilchen bach verliehen worden. 

Am Schul. Seminar zu Dfterode ift der Schulreftor Grunau 
aus Sendburg ald erfter Lehrer angeftellt, 

der ordentl. Seminarlehrer Dr. Borraſch zu Dillenburg unter 
Beförderung zum erften Lehrer an das Schull. Seminar zu K>» 
penid verjegt, 

ber erſte Semin. Lehrer Dörffling zu Köslin in gleicher Eigen- 
haft an das Schul. Seminar zu Kyrip veriept, 

der ordentl. Semin. Lehrer von Horn zu Marienburg unter %: 
förderung zum erften Lehrer an das Schul. Seminar zu Küs: 
lin verlegt, 

am Schul. Seminar zu Montabaur der ordentl. Lehrer Keller 
zum erſten Lehrer befördert worden. 

Unter Beförderung zu ordentlichen Lehrern find verſetzt worden die 
Seminar: Hülfdlehrer 
Lawin zu Angerburg an dag Schul. Semin. zu $ranzburg, 
Kuftim zu Ofterode » = ⸗ «= zu Eckernförde, 
Schäfer zu fulda - = - .- zu Montabaur. 

An der Präparanden:Anitalt zu Zülz ift der Seminar-Hülfdlebrer 
Natel zu Peiötretiham als zweiter Lehrer angeftellt worden. 

E. Zaubftummen: Anftalten. 

Der Lehrer Pahlhorn von der Taubſt. Anftalt zu Schleswig ift alt | 
ordentl. Lehrer an die Zaubft. Anftalt zu Marienburg berufen, 

an der Zaubft. Anftalt zu Frankfurt a. Main ber Lehrer Ici. 
Müller ald Zeichenlehrer angeftellt worden. ' 

F. Deffentlihde höhere Mädchenſchulen. 

Dem Borfteher der ftädtiichen höheren Mädchenichule zu Barmen, 
Dr. Kaiſer, ſowie dem Vorſteher der ftädtifchen höheren Maͤd⸗ 
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henihule zu Eſſen, Dr. Kares ift der Titel eined Direftord 
der betreffenden Anftalt beigelegt worden. 

G. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Königlichen Haus: 
ordend von Hohenzollern: 
Bode, evangel. eriter Lehrer und Kantor zu Groß-Duenftedt, 

Krs Halberftadt, 
Günther, evangel. Lehrer zu Gräfenhainden, Krs Bitterfeld, und 
Kayfer, dögl. zu Klein-Nuhr, Krs Wehlau. 

dad Allgemeine Ehrenzeichen: 
Krudomw, evangel. Kehrer und Küfter zu Suflow, Krs Schlame, 

und 
Nicolaus, evangel. Lehrer und Küfter zu Lübzin, Krs Naugard. 

Ausgefchieden ans dem Amte. 
Geitorben: 

bie ordentl. Profefloren Dr. Dochow in der jurift. Fakult. ber 
Univer). zu Halle, und Dr. Rospatt in der philofoph. 
Fakult. der Akademie zu Münfter, 

der ordentl. Lehrer Profeſſ. Domſchke an der akadem. Kunftfchule 
und an der Alademie der bildenden Künfte zu Berlin, 

die Oberlehrer Jagielski am Gymnaf. zu Neiße und Dr. 
Krauß am Gymnaſ. an Apoft. zu Köln, 

die ordenti. Lehrer Gulski am Gymnaſ. zu Neuſtadt W. / Prß 
und Dr. Grellert am Pädagog. des Kloſters U. X. Fr. 
zu Magdeburg, 

der Geſang⸗ und Elementarlehrer am Gymnaſ. zu Quedlinburg, 
Muſikdirektor Wackermann, 

der Oberlehrer Dr. Bahnſen am Progymnaſ. zu Lauenburg 
i. Pomm., 

der zweite Lehrer König an der Präparanden-Anftalt zu Zülz. 

Inden Rubeftand getreten: 

die GymnafialsÖberlehrer Profeſſ. Blümel zu Hohenſtein und 
Profeſſ. Röhl zu Graudenz, und iſt denſelben der Rothe 
Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden, 

der GÖpmnafial-Oberlehrer Dr. Böning zu Krefeld, 
der Realihul»-Direftor Dr. Zerdik zu Neumünfter, 
der Lehrer Kohler an der höheren Bürgerſch. zu Hedhingen. 

Anderweit ausgeſchieden: 

der Zeichenlehrer Peiperd an der Taubftunmen - Anftalt zu 
Frankfurt a. Main. 
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214) Frequenz der Gymnaſial- und der Real: 

(Centralblatt pre 1X 
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Davon find Y R . |» . . “ . . . . . Fr 

Sipofen . - - » I 1a | 16 | 11 |16 | 19 | 6 | 151 A070 506 1435| 08 | sont: 

6Schleſten... 368828 5 al rk 958 821 [1083| 1825 | 16 : In 

Tleasten --. Im sn |sıl 1 I20| 22] moon | as2 | ara} 1200 | ara 1m 

BiSchleswig ae 127 143| 4 |17| — |t1| 15] 2160 513 | 227 am | ww & 
Davon 6 . . . . . . . 

Hldannevır. . 21 185 | 22 | 3A 4 9 21 Ka 8 | 57 7 18: 123 
Davon find Y 7 . . . . . . . . . . . 

t0I@effalen. . . a at a3) 3 | 4 6 4639| 235 I 677| 986 u u 
Davon find Y 4°) [) . . o . . . . ⸗ 0 [| . 

Außerdem Y]| 279 |. . . . . . . . . 1. 

1118eſſen⸗RNaſſau 12114 16 08112 |ı1t | — | 3110 — 148 765 | 895 | 4" 

12jRHeinyrori . 1 81 3315145 | 3 13 HI 78 gTı | 732) 1246 | 1616 , I 
Davon find Y 4 . . . . . . . . . . . 

13] Hohenzollern 1 9!-| 3} 1|-| — 83 - 119 7] a4, 8 
Er —e e 

Summt 66459 | 8913 17679: 12593 17174 1193 

Davon find Y . . . . . |. 

Außerdem Y . . 

) Das Zeichen Y bebeutst: Gymnaſtal⸗ und Realfihäler ungefonbert. 
ang: Das bisherige Progymnaſtum, jehige Bumnaflum an Ullenfkein mit 176 w 

PFRRIR ER. — 16 Schülern ve Bor le. 
fi jepig mnaflum an en" Beilm 

2) Tie Real- Parallel- Mafen des Bymuafums zn Dort b werben bei der Rest Abi ec“ 
159 Schülern nadgewtefen. pmnaflums zu Dortmumb werben er f@zie dei 

3) Hagen. 
4) Die bisher hier unler „Außerdem X” aufgeführten Unfalten find bei ben Progymnaflın nehgenuic 
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ehranftaften im Winter-Semefter 1879/80. 
site 728 Nr. 176.) 

son der Frequenz der Öymnafien des Breufifcgen Staates und der mit 

6. T. 

equenz im Winter-Gemefter 1879/80 Der — Hier en biefe 

ı Oymmnaften. b) in den Borſchulen. auf den Gymnaflen in den Berfhulen 

| 28 —F 
2 “8 2 8 
2 u» > — 

8 [} K} ta) 8 Pr: sL| an | au H E83 € |s 5 £ Fr g 
| € 8 = = eis |=Z|2| 8 

a 3 ne u a si: |: E15]: 5/8 
a as 8 & ai ısıea| Ss 

" al asoo | ol am! al -I nel ri 888551 olsieo sl a3 || 
.t #4 148 68 32 36 68 . ‘ . 0 

= af | | mal 1) — | we 1a | 2m] om |- [sel soı| 36 |-| 58 
”” !ı [)} . . . . . . L} . 

1% 2206112908 | 1400 | 1367 | 108 | — I 3475 | sos IL iosssl 301 | — Izoorl zen | 75 | | a6 
3 3N 386 112 396 493 889 139 . . . 

Ss: 5556 | ss] soo | saı| — | 10 | a | sol 40 -4341 | 1110 
27 4238 174 120 163 283 63 . . . 

23 33 | 43] as| al —- | or | 166 I ao 1ss | alızzel als | — |ı. 
un ırsHlıorra | ısı6 | ar | 32 | 166 | 5 | 158 232118 3558 | i9981 6a6 | 100 | — | 220 
1077| al 222 ri - | sul ar im! Bl. Il 400 3l—-| 

* as2l 2207 | 17 | 3129 al sl 570 sl am wl_-| sa 55881 sIi-I. 
rw 5336 28 243 9 339 43 . . . . . . . . 

5 mal a973 | 32 | au 3022 1661 ri 7 I ss 810—1751 ri | -| cn 
“33 738 84 20 134 20 361 3 . . . . 

s selaer | el m | al -I 5| ol an aol-I no ul wa|I-|ı 2 
-.. 173 339 19 54 71 . 1235 3 . . . . . 
>» 531 1283 6 . . . . . . . . . . . 

ala | el -! -! -I -1I - IT zoo el-Inl - I -I-| 

nel zeze | mul aer| 5 | — | vera | ss | zurlanıs || z0[ ons] 208] -| si 
2 24 3505 14 236 12 38 4 . . . . . 

2 1 85 | 2 — — — — — 10 

174ę) 3469 390 | 1077 | 1006 | 20 | 2103 

2.831 128 6 . 

9 11935 Ta98a | 6525| 5153 | Sı33 | 308 | 10685 im 50759) 14287 EN) sn - 1396 

| 
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benfelben organifh verbundenen Vorſchulen 

1 2. 8. 
Der Heimath nad waren 

diefe Schüler (6,6) Gefammt-Udguı 

, auf den Bym- in den Bor⸗ 
naflen ſchulen “vos 

Suländer Snländer 3 auf 
® . TOT 3 ‘ rovinzen. I oa , IE. ei, 

a ERHEBT ARE 
£ 13|3|13 123 |j:j82 8.8 | ie etc: u 6 8 2 117) © - 8 & „ae! 8 L | 1.|\8so,3 

* —285 2383533 3 * 
3 8 = 5 1 & ® u so € 
3 32 3 > 5 s | 252° 

1 | Oßpreufen. . . zron! 2070 a 640 101 -| 89: s —7n 
1 

2 | Wehvreufen . - a 1560| 851 314! 81 3] 8 | 139 ⸗ 5 — | 6 8 

3 | Brandenburg . . graz! 3023| 1091 3300 | 158 ! 17) 221 ! 377 4, 140 15. 18 ” 

4 | Yommen . . . 3 2265 TB | | - I 19) RM 25 Wi — | 5 17 

51 Sol . ... 2357 1881| 55 555 | 112 | 5 8 | 3: 10 — 2 8 

6 I Sälefen . . - 6355| 4360 5391 907 ı 66 21 18 I 9 - | | 3| 3 1 

716Sadfn. . - - Ha 3271| 2 467 | 40 | 2| 06 | 10 15| 3 Sl u 5 

8 | Sdleswig⸗Oolſteina 1856| 735 2161 2 | 54 53)1 BI 6 — | 1810) 6 3 

Sammer . . . 3049 ii 1239| 897 57 | 131 161 1 100) 1) SI! — | 3 Wu 

10 | !ehfaln . . . 2987| 1813| 721 239 6—211160 A} 719 — | 10 8 

11 | Heffen-Raffen . . 2097 um) 14121 — I -|- 106 | 765 — | 13| 8| 17 7 
| i 

12 | Rheinproving . . 5516| 2098| 621 1088| 38 | 6| 239 a 5) 5938 % 

13 | Hohenzollern . . u 0 4 — — | - 5 =) - 7 _ 

| 

Summe | 45698! 26067 1219| grı5 | uoo | 101] 1791 Iis! 61 | am w 
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während des Winter-Schulfemefters 1879/80. 

9. 10. 
. Mithin im Winter⸗Semeſter 1879/80 e: Bons au 

den Öymnaflen db) von den Borſchulen nıle bes 

iu anberweiter Beſtimmung aus auf rs 

ö | & o 2 * 2 7 g & 
5 3 3 3 2113 2 3 

ar. a. at. a. a. æ2. 8 |S elta || € 
a I. I. |IU. | IWW. V. | v1. = 2 5 S 35 &8 3 2 3 

> % —8 a = 

Do" = e ® 

5 181 8| .2| 2! 12 7| %0 1 | 16| 6 3 14 4380 611 

6 17) 3] 3) 38) 101 4| 1 — | 14 5 17! 168 3151 235 

13 56 207 163! S| 47 | 35! 1490 6 | 4821 42 | 1080| 634 11424 2801 

7 al 8 8| 5) 26] 171 58 5 | 26 — 19] 260 4968 7a 

9 2! 81 Bl 5 35| 27 566 - 149| 12 18) 179 3067 493 

10 66 172) 5A 80 40) 1308 3 | 3980| 12 BI 3] Mi 692 

8 z7|\| 9) 1! 8| 83| 7| 80 — | 1%| 2 12| 168 6607 341 

3 5| A| 8) 12] 10) 9| 316 _ 2008| 5 aA) %37 1981 32 

7 4! 3| 31 1| 83| 14) 69 2 | 3356| 19 3) 390 4314 587 

10 | 10 8 7 30 3 93 1 | — 6 93 4029 152 

3 7} 611 48, 191 15| 1898| 38 — | — —* — 3017 — 

11 | 181 10 BI 86 571 1307 2 | 0 4 43| 319 6369 753 

- I _I -| 3 -I — si — -I| — — ._ 7 _ 

7828 

| Behand am Schluſſe bes vorbergebenben Gemefere | 66459 | 8913 

Mithin am Schluſſe des Winter-Gemeflers 1879/60 weniger 

v2 : sr 1256| asa | so | 412 | ara‘ sem | 20 |amel 127 | sul aur | ers 
| 

| | 270 | 10% 



II. ©eneral»Ueberiht 

1. 2. 4 

Babl der Lehrer 
$ E | am ten Progpmaafen | £ € 
F Els 7 |. 8: 1,188 
E| Provinzen. | E]8: 85) 81388 
& » |e2 58 s8l28| 88 
Fi 2 |: 88 &88 8 88] 25 
* 38 —e 

& sl; | =” 

tlopmenen. | | ul al 2] a |-| 2| on 
2lommm .| «|» a) ı |- sa 
Sloremmsun . | 2 1-1 5) - |-| 1] m 

A| yommern s[mlals) -|-| fl ln |-| ms 
Slorm....[2felı 2/-|-| | e|-|ise 
sleamn.., |] 2|ı s/-|-| -| - |-| |.» 

zlemm...|s|ulıls| ı |-|2| In |-| so“ 
s ben oder s|ulılıl-|-|s| al 

Anlırten ya| 2 |. . . * 
9| Behfeien 2| w|- ı/-|-]| »| - I-g»r 

i 
tolsermnagen . | -| - /-|-1 -|-1-]| -° - I-|-|- 

Kulerden Y . lm» 
10 [Rhein « 

Sun: 
Maferdem Y. 

*) Das Beiden Y dedentet Bpmnaflal- und Aralfgäler ungefendent. 
v“ sro m in KlienKetn mit 176 Gäülern dus Progpmnafume war 16 Et 

Vera der Borfhule. (efr. Opmnaflen.) 
2) Rem aufgenommen: Progpmnafum u Ghmedt. 
3) Neu aufgenommen: Progpmnahum zu BrantenRein. 
4) 3 Unßolten früher dei ben Opmnafien mahgrisiefen und 1 Hafalt, Limburg. Bag 
5) Bugang: Progpmuafen mn Efhmeller und Enslirgen mit 

* 
Immen 135 zefp. 22 East 
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vom der Frequenz der anerfannten Brogymnafien des Preußiſchen Staates 

6 T. 

ireamen) Im Wister-Ermeßer 1790 Der gunfeitien nah area Uhr 

a Pregmufen. 9) den Berfdulen. auf den Grogpmmafien | in den Borfauten 
- - —N 28 ; Er ] I = |} 3: |, 

nia| 3 sp | | m a |: |$ s 
|m|$ & 2 ju|® || $ h 3 |8 50 3 2 |&]|: & 

s83 888 

2 E 



und der mit benfelben organifch verbundenen Borfdhulen währen 

Summe 

| . 2. 8. 
' Der Heimath nad wa 

dieſe Ester Ca Gefammi -Ydgası 
auf den Pro- ö— 77 

. gymnaften Bo len a) von in 

5 (ä | ie nad Abſolvirung del ohne Abfolvirung bei 

: Suländer Snländer us ber vorband.| NKurfue very vn 

7 Provinzen. | Rn R £ _oberfien Klafle - = |. - 

2 8* 2 . 22 * 22 

F * Eis 33 Real- X,,ENxe⸗al E95 
4 218518 3 13] rasen [EEE] 8 Slranien ags „2 

[350388 1Ju gES X | 185588 
sleı s|s 5 Ordunng Seo 5: E| Orte. 222 °5 
2;8| [2,3 Er 25° 

| | las8] ı=|_| a8 

alcaenen .. Is elıJoiln 1 -|-| - J N — 13 
21 Weſtpreußen.. 260 | 366 218156, 2113 - | -— | — I2 u Bus J 

31 Brandenburz. 1188 A| - | 19| 4 —111 - | —- | — gi —| — - — 3 

al Yommem . . 13016271 11 6 23 1-18 - —— I —| 1) -— 1. 

51 Yen... . 2,10 2; 12, 4—1 4| - | —ı - 1 —| —| - b) 

61 Gälefen. . . = u|-|-1- 141-1 -|- -|-| _| 1 - -! 

zlooom ... Iaelıs| Til sI-Iul-1-!- IS -| 1 -| - 5 

else... gel elle - -ı - | -- 7 3m 
9] Weßfalen. . . ss r2| il -| - |-I 9 — | —-| — -|-1-] -| 

| 

10 | Heffen- Refan . al -1-1-1-1-1- 1-1 - 1-1-1-:- - | - 

11 Aheinproning. . | 66 55 | = | = 1 = | = « 1668 | 514 s| - |-Is! -!I-| - Is 3 € — 3 | 1 

a 1 * 16, u = (nel elaolminlel- || - | dann - 



691 

des WBinter-Schuljemeiters 1879/80. 

9. 10. 

1879, im Binter-Gemeher 18790 mithin 

Pregymnaflen b) von ben Vorſchulen en A 

Ener 
“ emeRers re euf 1E7980 

ei I I  ı1 TI 8218 |2,.| |, & \ 
> | | ses. |&l:,|$ te lainln ßi. 4a. a.. EI Eee ti 711568 € 
P- & Fr} sn |.2&|»2 5 28 5 

— > 3 = = “ 

| sa | =: 
- !-|I | 5) s!-I|-I| »| -|\ sl ılıl ri 0 3 

— — | o| 7! si sl el sI- I | - I alal 382 35 

a ' ı\ı s|ı al 2!-| alı!s| -!-|I ul 2» 9 
1} 

- I -'n)ul sl sl al el - | ss I -Ian| el 398 58 

-I_-"slal sl ıl ıl e!I-Is!I_-|I_-I ef m 8 
- I -1I-|-!ıl2l ııl sI-|!- | -|I-| - &8 _ 

| _ | el aloe — »I- II al»s| s 
- I -ı3|3| 6 — ı I - || - ss | 228 4 
ıl -lıo| 3| 3 ıı ıI-Iı -I-|-|I| -I] ım _ 

- I! -IlalaI7|3s|slal-|- | ıl- 1 | 1008 u 

ı | 210. || m sr | 26 
| 

2 -\a|m n|o|»| = 
| 

Behand am Sqluſſe des vorigen Gemeferse | 3500 383 

Mithin am Schluſſe des Winter⸗Semeſters 1879,80 weniger 

18 | 407 
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III. General⸗Ueberſib 

1 2. 3 4. r 5 R | 
Bahl ber Lehrer —— | 

£ & an den Realfäulen. & estufe bes 
B 2 2* Sem eßero⸗ 
& . e ä 22 S5| 1879 
E| Provinzen. | | .€ I. x 85 |&E |S€ 

2 5 | 825 BEE S Sl. 
& x JO EHI IT | 20 | 5 & 
7 zzss ra I u u 5 u Eu DZ 2. 

en = — — 5 3 

5 & |5E &3 z 88312 le2| Se | Si lı | u mn 
28 | > Pur: >23 s 
53* *85 282 * | 

A. Realfir-! 
1lORpreufn . . 5 3111| 9I — 3 6 ı 1412 170 19 ı 256 ı U: = 

Auperbem . 1 2 . . . . . . .ı. 
2 Weſtpreußen. 41 47 10 5 2 41 132 100 222220 . 

Anſerdem Y| 7 . . . . . . . 
3 Brandenburg 18 1178 37 1j|18| A| 59 19 | 836 | 199 1. « 

Außerdem . Y . . . . . 
3 Pommern. - — 51 108 I 3| M : 

4 

.. 4 
Außerdem . Y 2 

SiYofen . . . . 4 

6 ISchlefſten... 9 

7 ISachſen 6 

gl&hleswig-Helfein | 2 
Außerdem. YI 2 

giHannoyer . 
Davon ind Y 
Unperbem . Y 

10 1@eRfalen . 
Davon Aus Y 

[I 

1100 12 19) 3 | 3] 16| zus | 613 | 268 | se | m Hz 

Außerbem . 

1 

9 87 |15 | ı2| 14 | 12 21179 — 18) u | Si +‘ 

, 3 ° . . ® .. 

11 IHeffen - Raffau 4 alle slslsien il alla = 
12 — . 1 12 | 160 | M 16 u 15 | 11 1 15 aa sn 19 608 ao “ 

Außerdem . Y| 1 

Summe 3 ẽ 119 181 67 c 180 zum zus = wos —F 
Devon find Y | 3 . | .!. . 
Außerbem YI|7 W | 

» Earaniot Nealidbr:’ 

“| m 2 > 118randenburg . | 

2 1Sadfen 

Summe 64| 8 | 

1 BDrandenburg 1 81 -ı 3I| - I - 2 1? ı 8 sr 2: an ° 
2|Yommern . . 1 - !1-|-| - | -I — 156 73 9 | 65 > 

3IGadfen . . 1 s 3|-! - | -I! -I a _ 9 mim > 

41 Ghleswig-Helkein | 3 ai 216| — | A| %2 817 303 12 '* 
8Oeſen · Raſſar 1039| 9 2630 11 | 142402 1m] 219 | 326: 500 

Davon find Y | 2 . . |. . . . . . o 
6 Meinen s I 015/55 -— ı el SI Ta I 1a | a1 '- 

FIT IN 
— — 

*, Das Zeichen Y bedeutet: Byumnaflal- und Realſchüler ungefonbert. 
1) Bugang: 159 Schuler, welde nad Trennung des Bymnafiums nad der RKealſchele zu Zrii' 

bei der ledieren jugelommen find. 

2) Die frühere Höhere Bürgerfhule zu Wiesbaden mit 240 refp. 332 Squlern. 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußifchen Staates und ber mit 

6. 7. 

Äreauenz im Binter-Ermeßer 107900 Der ur A na gern biefe 

Realfepulen. d) in ben Borfäulen. auf den Realſchalen in den Borſchulen 

⸗ 28 
a | 88 = | sE£ 

| =5 8 |°E ; ; .I8 n al3|, IESESLSBER TE 5 I8|s 5 
lvl J7381. u. u.5 |sEı > ı 32) 8,8 |3:2|€8 

5 85 5 32 * 3 513 * 3 3 ei E s|:ısjal8j:|2jä|e 

371 2115701 181 19: SI —I A 54 31-17 
4 84 248 68 323 3 . 68 25 . . 

23) mal ıı8| 1001 1001 | —I 1ı8| 4606 2)-|6 
71 106 1933 . . . . 

| er 5 | Fr a - I 17 | 78 19| — 189 
2383| 24 412 8 #1; 419 . 7180 116 . . 

1909| 1721 110! 1011 17 | | I | Ka -I- | 
1532‘ 12 254 39 #64| 142 . 2» 3 . . 

22 ale Da! 1 I | 57| -|137 
wi 36 | 2335| 156 | 1221| 1W| Hl | 8 71-1112 
>4| 479] 2335| 16 | 10 A10| — | 0 8 4, 516 
— - I 22 8 _ | — — — — — | —- 
* 9 189 13 76 » 102 15 . 

2 wel a8} 113 | 181491 616 8 191-138 
* 32 108 3 48 . . 48 4 . . 
Ist 1653 341 4391| 1355| 1123| 2 2%: 30 . . 

I lea al -I -I - I — I_-I_ 
7 138 6 . . - . . . . 

14s| 133 281 10 3 71 . 135 5 . . . 

33| 233) 1580! 1681 190! 1601 179] 5B| 6 3! - |18 
a) 551 3510) 10] 17201 100 — soo | 46 ”| -11 

R 113 205 . . . . . . . . 

#673 1296 | 26990 | 1916 | 2101 | 1992. 342 | 4425 | 622 | 21680, 3062| 7 | a1 7a 275) 5 4211 
113 65 236 11 48 | . 48 # . . “ . |. . | . 
Ie8 10851 2053| 241 243 | 7 20 1 1568 236 . er . . 

mit mit Mjährigem © Lehrkurſus. 

25 | a won | ne 128 | 118 | 16 12 | 1016! & s | 16 1 -| | 
— — Im sie _!-ı_ 

spwelme we mr TmTeTie alsTapsTıtTs 

I. Orduung. 
BT 204 16| Aa Mı MI | BI 91 1a 1|-| 11 7 1’ -| — 
a: oh al 57, 6 -| BI 581 ici a -| al mi dr —ı 12 
s 8110| 1| -! -I! -I -|)| - I 4 iz, si -I -:-ı<- 
a ae ra 3238 3 | 1  —| 18 
03, 616] zen | 143 | exo| 523] mol ses j 142 | 1007, 1% | - 8* 1204 | 17-82 
9 3 #41! # . 131 8 . 3 

Sur har 4 FIRE 33] 110 —| E 

1881. 47 



604 
— 

denfelben organifch verbundenen Vorſchulen während bes Winter⸗ 
——— — — — 

1. 2. 8. 

De Ar de viele Gefammt-Ubgany 

in den Bor- 

* ſchulen a) um 

H Inlänber & anf 

Brovinzen. 1% | .I®. zes; | 
* 8 % \ else b x * € 

€ €£| 3 & |S|&8, Ka. ss 3 £E © 
= * *3 a |=S * ſchulen 34 522 3 » 19) . 0 Er 1-1 2 mi ® | E & |, |18j2|° Ljulsen @8 8 = 

a | E | IE Prmmeizäsls 1° 18 
A. Realfäulen 

1] Oureuben. .. [ol sm) al |-| wlajs| sein -| 
2 | Wefpreußen . . 1083, 300 BI 1061| 2  -I | 5| 2 6 a' r J 

31BSraudenburg. 4556, 1007| ah 7a) 720 al 5741 3 Tri 8 = | 

4] Pommen . . . 8 32 3 3| ti 5I-| 9%! 5| - 1 2 4 = 

5 | Hofen zo ur ie - alu m -. 
6 |eatnm ..... | 18 206\a0| | al ıl alıal-|I 1m || wı-, 
7 | Gadfın. . har 1002 | 20 5| si elaialı aılm - 
3 I Schleowig-Heifeln 113 8 3i — — | Bl 1ı - 1:ı6|I| r- 

9 | Sannever . . . I 18a 908 100) | Tl alaı ı| 8; BI 3 - 

10 | Wenfalen . -» . I 155 | 8 — -I Ja i-| 8 ı 8 “ _ 

11 deſſen-Raſſau. . | tızılı 3851 80| 48 4510| 19115 |13| 10 10| m. 
12 | Mpeinpronimg . . | 2m0l oral se| | 30! 2| slarjio| ıs !er) a-- 

Summe | 100m rare jnız| ao | se |s0| as || = | Br 
j) 1 

B. 2ateinlofe Realfjdules 

1 1 Brandenburg . . | 1008 ı 86 | 121 16 11-19 1:1 5 ı 9ı- - 

2 ISachſen. . » A| a 10 — — — 4 1— — 3131— 

Summe [152 ss 1z| 165 ' = 13 | t, 5 a 
1} 1} 

C. NRealfänlen 

1 | Brandenburg . . 139 17 -ı 97 i -I - 1 | _ | - 193 - 

2 | Yommem . . . 133-1 8 — 3 1!-, — 3 1 - | 

3lSam....| 181 8 2| -| - -| 2 ı|- - 74 

4 | Syieswig-Heifein | 665 124 109 19 3| 3 - 6 10 10 @ 
5 | Hefen-Rafau. . [2356 443 90] 146118 . A| 1, 9 52 MR - 
6 [| RHelaprevin: . . — 7— 2 9 3 
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Schulſemeſters 1879/80. 
4 

im Siater· Semeſter 187980 

im Reslfaulen b) sen ben Borfhulen 

| ss anderweiter Befimmung aus . | auf 

IT I IT , IT Tesla € I al 8 ı,.. 8 :58| $ 
“ | | N 3 “7 3} 8. 3 in na ausm € = |& 855 A 
2|rju 111 IV. ı V. VI 2 za | 85 583 * 

| ie 5 |EE 
| f | = 8 | 

I. Ordnung. 

11 2 alu -| | ıs| ı I 7 | Tal 1414 146 
5 7.38 3) | 11; 13) 2190| — 7111 | 129. 46 
71 lm ıal sl 0: a 631 2 | ul 30 “| 23 | 5001 ı 1174 

21 6 41 7! 8318 1 1%| — En u | s| 1073: 16 
ıIil6 7 | @| | 3 M| ı ai lu! s| 18, 160 
6117 81 682 i21 I — el 17| 2 I 18° 17 

5| 13 85 2 73)1 48 10| 1 — ss | 3| 19] 0: 201 
- 20 12 1ıl-|-| 8ı —- — —2— — 19 _ 
1116 17685 511 3 | 8] ı | a! si al I MS 6 

ı' 3 us 8 89 11 9) - — — 
4 ı 4) 28 62 

20 58 80 

2 147 15 | | aoss| 7 , 309 | 163 | 120 | 110 | zum2 | a2 
j | I m Ghluffe des vorigen Semehers (Col. 5.) 074 | 3808 

Wirfin am Sqhlaſſe des EBinter-Semefers 187980 | weniger 
ILL, 2182| 377 

mit Yjährigem Lehrlurfus. 

1'590 ve 1221212 6 MI BB 8 | 18 
- atalelnız2 in] -, I 11 

16a ne we - | ıl el ul 181 1es | 18 
, | Behand am Schlufſe bes vorbergebenben Gemehers | 1548 49 

Diithin am Sqhluſſe des Winter-Gemehers 187980 weniger 
8! 6 

U. Ordnung. 

— a u a Er u u 
- | 2 2 2 3-,-| s]|-ı 5S| ss) -'ale| 67 
-|sls a: sa sI-|-)-12]|-Im| - 

-: 32 = » - -|s|-|Jeisızr al a | a 
ıI8ıueo sw 3 6 a5 | 3 | wi 11 m a3 | 22 | 190 
- 33512 a 9 5) 19| — a 90 | & 9 

1,170 319 18 Sı| 12| eu | 3 | 08] 72 ls | 509 | a2 ı 1722 
I I 155 @eBenb am Gälufe bes vorigen Eemehens (Gel 5) | 4775 ; 209 

fe am Schluſſe des Binter-Gemeßers 1879 06°. 
83 372 

471° 
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IV. General ⸗Ueberſicht 

1. 2. 3, 4. ® hust 

$ Bahl ber Lehrer gun m * 

3 Aluffe bes 
Ö ZI jan d. höheren Bärgerfäulen.| & _ Eemuer- nn 
5 Ss 7  —— e$ Gemehers a) anf ie: 

* Provinzen. IS |E 35* 85 |; ge l— 
Par u A 

F IR HR SHE aR | 
£ 2 |22 885 882 8 |. | 58 
5 ES EI SE u Be Ha 

5 2 3a 2 “ ⸗ 

* * 8534 5 53838 55 gS|ı|u|mim 
= ! be [} 

sie | | WE ıs"j2® | ® | | 

11 Ofpreußen . . 3 | 39 14 40 1 % 

21 WeRpreugen.. . | 6 | 683 8! 1 
{ 1 

3] Brandenburg . 9 ' 1045 1191 3, 
Außerdem Y’)h 2 . . . 

Al Yommen . . 4 531 @| 108 
Außerdem X I . . . 

51 Shleflen . 8 1383| | 

6) Sadfen 7 121 0, 9» 

TI Shleswig-Holfeln] 9 73| 18, 1% 
Außerdem Y 4 . . t 

8] Hannover. - . | 16 za) ın Mi 
Davon find Y 1 . . . 
Außerdem Y 4 . . . 

gl Weſtfalen. . - 8 1101 a® % 
YAußerbem X 1 . . . 

10) Heffen-NRaflau 13") 18 | = | a 
Davon find Y 29 . A| * 

111 Abeinyrovin . | 15 mol M0 m 
Uußerdem Y 3 . . . 

12] Hohenzollern . . 1 4 |, Ww 

Summe 9156| 65 110 4 | — | 85 | 12233 | 805 | 113 | 1291 | 59 | >> 

Davon find. Y 3) . |.» . . . . . . . ai? 

Anßerbem . VI 14 . . . . . . . . . . . 

*) Das Beiden Y bedeutet: Gymnaſtal⸗ und Realſchäler ungefonbert. 

1) Abgang: Vöbere Bürgerfäule zu Wiesbaden mi %40 resp. 332 Sqalern, welde bei den Realiksr 
11. Orbnung in Bugang erſcheinen. Höhere Bürgerfchule in Caſſel iſt in der vorlährigen Nadwetfung adgeirht 

2) Bugang: Limburg. 
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von ber Frequenz der höheren Bürgerſchulen des Preufifhen Staates 

8 3 28 

6. T. 

" Der Ronfeffton nad waren biefe 
Irequenz im Winter-Semeßer 1879/80 le (6a, 6b) 

höheren BürgerfQulen. p) in ben Vorſchulen. auf. Bea in ben Vorſchulen 

2 |8 = |EE | 
m | Eiger ienjanja| = .EIE|S | $ 8|,|E 
v. |ve|8& |E&|e|mjuw| $ jEEl >| Se | s|Sg|$ 

3 |&$ s 45915 jsje]lijs|a|e 

107 15] 485 26 

197 iſo21 7A 46 

a) 21] 105 | 30 
| || % 
197 137 1 4% 4 
5) 8| 1774| 3 

s8| 532 | 1810 74 

a| 210] 1015 

8 8| mo 
ne| 1691 347 

26 

13 
16 

| | 
229 | 3100 112717) 484 | 1565| 1500| — | — | 3074 | 229 | 9582| 2371| 3 | 761 2360 | 481 — [233 

3 BI 3122| 2% 8| 79 «I 164 6 . . . .:|. . 

| 699 | 1436| 149 | 335| 200 535 | 80 . . . 

t 



_ 08 
und der mit benfelben organifh verbundenen Borfähnlen 

Laufende Nummer 

Der Helmatd nad waren 
dlefe Schüler (da, 6b) Gefemmt« Kryası 

— — 
Bürgerfäulen | Vorfäulen 
Intänder | | Antänter) [SE Prodiuzen. 5 [ke 

IXIITTCoOI 
J I 
3 3] 82 |$| förten 
: DFS HR E z|& s 38 | 3 Ormung 
E BE 

1-1 I] | ,! 
Ofpreuben. - | 123, -| 18 1. 2 1a -|2107 
Weitpreufen 12630 51 108) 20 1-8 -[ır ae 
Brandenburg ver sr, Br a0 - 1) - [18 -) 18 

Sina -\ sl. 0-[2-]02 ul 
Säleflen -] 5 1 51 - [13 -| 12) | 

Saalm. ... s|-|s| - “: E [rn 

Scteswig-Hoffeln ul a el-o-id-\, - Is 
Samos... [ta an] sriosr| mu s| ss | 21 01 - | 101 230) |» 
Wenfalen . 932 00 1 =] — -| 16 2 3 -Im-j .ı/u 

rel | 
Defien-Rafau . wos Ba m a! 77 -I38-| $ Is 

Mbeinpronim . . [138 10 1] 20 & [23 1lwj-|ı |» 
Bee. | | -| -I-I - |-! | d-| u = 

| 12] | 

Summe | Sms 3027 “n 205 2 tar |iu | 1 list] ol) 0) 

| | 
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während des MWinter-Schulfemefters 1879/80. 

9. 10. 
im WDinter-Semeher 1879/80 Mithin 

Behand am 
höheren Bürgerfäulen db) von ben Borfäulen € Iufle bes 

ST Semeſters 
zu anderweiter Beſtimmung auf 9 

a 
. -| . . , 5 
© x | © |. = E £ 8 
—2* 3 on IE: & 3 25 * 
t la. aiu. a. au. a. . E| Ele 5 | 8 2537 
2 212 |sel.sS|&| 2 | g& @ 

1. [1 |mı. (ıv. |v vI. = eu 3935| 2 = 102 8 
Beigs| 2 PT) 2 

5° » * ® 

1 _ 2) 10} 7| 2 2 55 — 113 8 43 370 102 

1 _ 71 141 1| 4 7| 12 71 3 22 57 612 11 

1 1139| 71|3|23 1| 7 1 — 1% 19 56 860 2 

1 — 915! 13 2 1 6 t 3/8 5 93 428 144 

1 - 190] 47 71) 4 | 16 | 317 | — 7 7 51 65 1502 653 

_ -13/1 3] 9ı 32 5) 181 — | 3 5 56 822 90 

— - 1910| 383| 9| 2| — 131 — —-—1 9 5 3 457 59 

5 11 7| o| 61 | 19 T| 3% 2 — | 339 | 8 1635 457 

1 - | A| 31 9 | 12 | 7 - — — _ — 1026 — 

— — 3] 315411710 _ 8 | 8 5 73 1242 19 

4 — | 713) 59|8|15 | 31 1 16 | 4 13 | 114 1564 181 

-I-| ı| -| al ı| ı| »!I - | - | -|I -| —- al — 

15 s !sııl ol am| ze] w| aus | s | lee] ie | er7 | 10563 | 2197 
Behand am Schluſſe des vorhergehenden Semeſters (Col. 5.) | 12233 | 2835 

Alſo am Sqhluſſe des Winter-GSemehers 187980 wentger 

1670 | 648 



700 

215) Frequenz der Gymnaſial- und der Real- 
(Centralblatt pro 1881 

I. General⸗Ueberſicht 

1 3. 4, Slam j 
efammt- 

Baht ber Behrer equen; am Scfammı- 
dluſſe des 

£ g an ben Bymnaflen. F— —8 
emeflers J. — * 

Provinze. 533S3—355325 E 
a £ 0° 1585| |.R8| 35 > $ = 

s 2.8 838 $e8| 8 55 << lalm| | er 
= | 88 85 5 ES. : > 21333833 8 gs | jmJalm 

5 |® Eu |&].>| = 2 5* 55 8 — s 

1jOfpreußen . . 1 151 16 | 5 | 18 | 4 91 31 180 611 Ja Gi 1160 7 
Davon find Y’ 1 . . . . . . . . . . . . 

21Wefpreußen.. . | 131 147 | 20 | 21 | 12 7ı 15] 3151 235 1 3600| 68 | 9093| AB 
avon find Y 1 . . . . . . . . . . . . 

Brandenburg . | 3591 509 | 61 IS | — 139 | AO 115279) 2841 1174| 2189 | 329 | 218 
Davon find Y 3 . :|. . . . . . . . . . 

4ifommern. . . 17118 | 31 | 35 1 6 | 281 4968 7a | 5941| 96 | 1390| 92 
Davon find Y 3 . I. . . . . . . . . . 

5lfofen. » - » [| 14 | 268 | 12 | 17) 18 7| 165 3966°%| 498 | 460) 692 | 1146 | 7% 

6iödhlefen . . . 51 921716 | 0 I|3| 7 

1Sadfn . .. | 31 MI 0I|7| 2 | 3| 2 

BIShleswig-Holfleln] 12 | 141 | 8 | 17 | — 9| 16 
Davon find Y 6 . |. . . . . 

Hldannover. . . | 191 192 | 20 | 35 4 |10| 7 
Davon find Y 7 . . . . . . . 
Außerdem Y 11 . . . . . . . 

10/WeRfalen. . . 212061512) a | 3 6 
avon find X 4 . . . . . . . 

Außerdem Y 19 . . 

111Heffen-Nafan . 132 | 145 | 14 | 38 | 13 9| - 

121Ngeinprouing . a1 1a | 9 511 8 || 8 
Davon find Y 9 . . . . . . . 

13jH0henjollern . 1 I 1| 3 ı|-| - 

Eumme 333 \441 165 |196 
Davon find Y I 30 . | . . . . . .f 

Außerdem Y :| . . . . “ 

*) Das Beiden Y bedeutet: Bynnaflal- und Realfhäler ungefondert. 
1) Zugang: Das Bymnaflum zu Pr. Glargarbi. 
2) Bugang: Das bisherige Progpmneflum zu Frtedeberg mit 103 Säulen. 

; er: Säüler beim Marien -Bymnafium in Yofen weniger, als In ber vorhergehenden Tahrlle an- 
gegeben IR. 

4) Bugang: Des Bymnafinm in Leer mil 53 Schülerr, früher Yrogpmnafum. 
5) Hagen. 
6) Abgang: Die NRealllaſſen bei dem Briebrig-EDilfelns-Bymnaflum in Abin. 
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Lehranftalten im Sommer-Semefter 1880. 

Saite 684 Rr. 214.) 

von ber Frequenz der Gymnaſien bes Preußiſchen Staates und ber mit 

« 
T. 

Erranenz im Eemmer-Ermeßer 160 Der Rongef| an et are biefe 

6) in den Borfäuien. 

22 
[-} 

8 

[2 575 
33) | | 52 
z|s|ı.| 
“| 26 |ıo| 35 
|| s| m 
“|. “ 
| 13) -| u 
” 10 

56 

1) Dermter 1 Mobemebaucr uud 1 BubbhiR. 
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on - 

denfelben organifh verbundenen Borſchulen 

. 8. 
1 u Der Heimath na& waren 

diefe Schüler (6a, 6b) 
. auf den ya- in den Bore 
& naſten ſchulen 

B Iuländer Inländer 3 auf 

i u a er . Ta 5 | Provingen. elslslelzle ie ; |e| u EFE : 

g 212 513 3 |S|6pleg5 | 7. seco: 
* s 323 9 1. u. —55523 

2 "I 5* 2 |Orbnuug | SEo ©” 

ui: : a 718] | Iaiss 

13 | Hofengolen . . 611 RU 1 _ 

1] Ofpreußen . . . zus zone 3 601260 81 10 1 | 3, 42 -| ı 2 

2 | Wehyreufen . . | z091l 1663| 3] 300 72| 5 nn sl 1 1 | u.” 2% 

I | Branvenburg . . u 3343| 103! 3313 | 157 | 141 184 : 3486| 16 617 8, 

4 | Yommen . . . 30, 250 3 14| 41 2,176 2 is 3 

81Poſen.... 27, 1859| Hl 58 | 1 | 3 70 ı 101l 1 3 5.1 

6I Salfen .. . 6475| 4219| 591 895 | 21 188 | 2171 6 » 7, 

7 1 Sadfen. . . . 4051| 3396| 2751 537 A| 41 10) (35 8 3 4 A: 

8 I Schleowig Holſtein 1418| 739. 2342| 443 | 47 | 52 45| 47 A 3 — '* 

Saunever . . . 3235| 1840| 177 | 1 | 49| 5 B| gi 2 -I1I17 » 

1 | 
10 | &chfeln . . . H07| 1969 7| 216 TI A u 8 4 2 2 - 8. 

11 I Oeffeu-Raflau . . 2158| 1771| 131 — - — 8 nm) 1 g 91 10 ; 12 

l 

12 | Ahelnproviny . . 37%| 2297| 49 ” 2a1| 2 40 109 13 5 6 772 

Gumme | 46889 u. 9746 | 883 | 100 1166 |1602, 61 * | 131 42 

Eu 
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während des Sommer-Schulfemeflers 1880. 

2. 
tm Eommer-Brmeher 1890 
—— 
— — ans 

A ®|=|g 
Imin)alala)e. H s B3 
€ z|IE ieE 
zZ |ı/n|m/w|v || =|2 H3 

E13 

lImo an. er8 5:$% 

.uun ou ße : 

s|s! alu nlelo| 

lau ol 3 au 
1 | 01! zoll 85] a5! 231 198 

o| 2 @| | w| a| 1] es 

ft a ®@| 8) 7) 19| 5) 45 

1 | 57| 15] 76| | 20) 119 

7|a| 0 al 1a| 8) ze| 1) 3 
1 2 28 n|-| 

s|o u 12| 5| 11] as| 5 | 

29 

a 

564 

10. orso| 20 |sors| arz | 305] ass | emo — 

Behand am Galufe des verbergehenden Gemeßere | 63910 | 7828 

Wtfin am Ghlufe des Gommer-Bemeßers 1550 mepr 



IH. General» Ucberfigt 

1. 2 3. 4. 5 

Badbl der Lehrer Oefemmt- Oremmi- 

g . Iuffe des 
8 an ben Progymnaſten * £ Fa 

: El: |, [ge je 52] mw * 
“| Provinzen. | 1263838348 | 
& x Is: 52% z33 2 j2e| A: [5 | : EIER SE 2 5555|: Sm men & sie» 85 e53.|: 3188 & 3 ES 5 & 588 s|82| <8 | 38 | Ljınjm, ww. 

2 " 28 || u z" |. | Ss | 152 “ 

11 Oßpreufen . . 3 11 2 

2 | Wehpreußen . 4 3|9| 4 1 

3 | Brandenburg . 1) 5|—-| 1| — 109 ') 

| Yomnmern . . 3 17|4| 2 

Hl Yofn. . . . 2 12 

6 | Sälefien. . , 1 3 | 4 

. eo | . . . ı 14 ı 14 . . . } | ‘. [we 3 u \ | 

833 E 8 ı a8 82 111 iı AI 

BE 

ı 588 E8B_ ns 2_ 288 

7] 6asfın . . . 31 14| 1!) 3 ı | — 2 255 “1 — 3 nD 

Bl Hanne .. | 231 81 2| ı| - |-| s| m a | - sl 
Außerdem Y’)I 2 . . . . . . | . 

slwnfen .. I 2a| w|I-| 2|l s I-|I-I ıa | - I- e 

108 HefenRefın . | -I - | - | - | - I-| - - | - I- - - 

Außerdem YI 4 . . 151 IH 

11 | Rhelnpreonin, . _ 1 1008 4 I — 319 2* 
J 

Sum | 301 1922 a 32 8 5 no 3 
Hußerdem Y . 5 . I sl ar ıu 

| ' 

*) Das Zeichen X bedeutet Byumaflal- und Realfigüler ungefoubert. 

1) Abgang: Das Yrogymnaflum u Friedeberg mit 130 Eqchülern bei ben Bymmaflın nat- 
gewieſen. 

2) Abgang: Das Yrogymnaflum zu Leer mit 53 Sqchuülern; nachgewieſen unter ben Gymnafız' 
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von der Frequenz ber anerlannten Brogymnafien des Preußifchen Staates 

ler (68, 6b) 

ten Progpmnaflen. d) tn den Berfäulen. auf den Progpmuaflen | in den Börfänien 

Ueberhaupt. Darunter neu 
Yufgenommene 

Ueberhaupt. Darunter neu Aufgenommene. evangelifi. katholiſch Diſſibenten. iũ diſch 

6. 7. 

drequenz im Sommer⸗Semeſter 1880 Der — — 320 waren dieſe 
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und der mit benfelben organifh verbundenen Vorſchulen währen 

T. 2 8 

Gefaumi-Uhgeasg 
T imat ” "Hehe Edäler (0e.00) 
auf ben Pro⸗ u ben 

£ gumnajten Borſchulen 

Inländer | Inländer 

rovi 7. r Provinzen 8 £le|.ls 

J 333333 
* 83343 

on “ P 4 

“ 5 —— 2* 

5 | 4— ẽ 

— 

oberſten Klaſſe auf 

ya Ubgangerrül- 

1] Chyrmfen . . 1 28, 10 | 1147| 8|— —- 118 -| 5 

21 Weſtpreußen. 1 269 49 | A| 8 A| 1 — 1193 i _ 

3| Brandenburg . | 1IR| 0 - | | 3 |- _ ı— 1 

4| Pommern | 155 | 1 co 9 — _ “ il — 

ST Yofen . . . . 1152! 1038| 2I 5| 3 | — _ 8 —| — 

6 Gälcfen. - . * 4—2—2——6— J _ 

71 Sadlien | 156 | 61 81 | 1 | — _ yY—ı 41 

8] Hannever . . . 1129| 521921 4 | 6 |16 — 4-—| 2 

g9| &ehfalen. .. 3 711 —-| - |- — _ _| 

10 | Heffen- Rafen . -| -|/--I- | - — - 1-| —-| — 

11 | Rbetnpeonig. . | el soll sıl - I-I 71 -|1-| - el ce 

Summe 

ı 1 I 

za nal aa sis | -| _ | s 10) 
| 

a) von der 

ohne Abſolviruag der ' 
Aurfus ber vorkantenen . 

oberfen Maſſe auf 

| * 

gE * | 1/8 pi 

En| 55] On neh ©}, 
2 © | ad 

| 

II _- 11 _ 



des Sommer-Schulfemefters 1880. 

na
nv
tu
aa
n 

5 
en ® 

— 

— 

| sr arm 

H 

Behand am Efnfe des vorigen Gemeßers | 3225 | 276 

Iarlar! 
v. 

a 
a. 

udin am Ealufie des Eommer-Ermehers 1880 

ve 
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III. Generals Üeberfitt 

1 2. 3. 4. r 4 m | 

E £ en ben Realſqulen. £ — ale det 
H & — — er: — — a) au v 

2| Provinzen. | % a | : 8: |g |e8 173 ã 8 2 8* —Xx 2 I i 

’ & |28 8.8 j5e|3 88] > | 2 & |OR E58 153% 5 |28| S & 
“ + 28 go» - — 

3 2 lsses 3 Sir Fi 5 ala a € 
3 = [ES 85 & sS2S |BE| „So | eg: | 

Alaeea 5 388 5 |8E| SE | Sejı. u. mn w 
se See |= | 
a° 2a | [= - 

' A. Realiänt:: 

| Ofpreußen .. 51 8112| 9| — 6] 6, 1414 186 183 ı 7 ES * 
Außerdem. YA 21 - | .|I -| . . . . . 

2Weſtpreußen.. 4 4710110 5 I — 4 | 1219 46 113 zu 320 m: 
Außerbem . Y 1 . . . . . . . . 

3 PBraudenburg 14 1 179 | 21 | 42 1112| 9 | 5001 1174 A| 88 1507 m 
Außerdem . % . . . . . . . . 

4lYyommen. . -. al A| 5) 6| -- 21 5 | 1073 161 53 48 —— 2* 
Außerbem. YI 2 . . . . . . 

5lPeofen . . . . «| 5116| 9| 6 | _ 9 1126 169 70 17 u! r. 

6 ISqleſten... 9 1100 712111 4| 011883849 177 166 | 32) 54 7 

716adfen se | 7,10| 2% 7 8s| 9|I 470 201 235 | 4% * IE 

glGhleswig-Hlen! 2 I — | — | - | — I - | — 159 _ 3 59 RT 
YAußerbem . YI 2 . . . . . 

Hldannover. . . Jar Jim iz 211 3 | al el 2 | ss | 207 | ser an st. 
Davon find Y 1 . . . . . ” 
Außerdem . YI 93 . |. . . . . . . . . . 

10 IWeßfalen.. 918714 121 14 111 — I 178 _ 1 | BB 5 21 
Davon find Y| 2 . . . . . . . . . . | 
Außertem . YI 3 . . . . . . . . | 

ti IHeffen-NRaffan . 41 9| 7| 6 3 5 17 18 176 11 | 0 7, 2 

12 IRheinproving 12 158 |! 12138 | # 15 | 12 2| 15 vrn 1 Ds a Ra Be Hs Be — * 219 6 x “ 

Summe m we ‚116, SE 65 EC EI * ee ee Te 6 * — 
Davon find Y 3 . 
Außerdem Y |] 16 . . 

B. gateinlofe Realihule 

1 jerandenburs 2 | | 9 | 3 | 988 | | | wi = 1% 
ziscafen . .Tılaslal ec 2 590 | 15 | 1 

Summe 317157 - 15] 3 | 148 | Tre Bi 

C. Reaglſjchnule! 
11 Brandenburg 1 8| -| I3| — 2 135 8* 18 18 nn 2 
!ifommen. . . 1 | 2|ı 2| - — 3 107 9 — 1 8 
316chfen 1 6|-| 3I| - |-| — 154 _ sl 5s| 02 © 

Klbäleswig-Holfeu| 3 | | 2| 7) — | al ı 765 21 | ı3|l ı8 Mm 
n|29|% 3 ao | 25 | | 55 = 

6|i „il ni 
3 54 

(vd 

. . . | 8 
— (m. 

*) Das Beiden Y bebeutet: Bymnafial- und Realſchüler ungeſondert. 
) Real und Gymnaſtalſchüler ungefondert IB fortgefalen. cfr. Bymnaflen. 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußifchen Staates und ber mit 

6. 7. 

Frequenz im Sommer⸗Semeſter 1880 Der ur (6a, geren dieſe 

Realſchulen. b) in den Borſchulen. auf den Realſchulen In deu Vorſchulen 

d 8 
a | 38 s |©g8 

ra Be Br ud Br er u er a Eu a De 5 gs |, 5 
8 32 32 = = . 8 = 2 

v. vi. J 31. 11. jm $ ES eis e|& 5 S|8|8 
= \83 = |85| 82 | 22|5|32 38/8 

- 110 

1i2 

3 a7 

31 

28* 
— 114 
4114 

138 

— 113 
-| 3 

4559 4238 | 27066 m mn 18 19 4386 DIESE JE ” 
Jon 76 221 —— 48 . 
3919| 1862 138 832 1570 . | 

mit mit Njährigem 8 Lehrkurſus. 

* pe EEE se -jelepmiel:ie 155 | ||? | 
7 al - — _ 

ET KCTHRCTECHETTET | 14 | 8585| 30 6 5fL5| -|—-| 7} 

OD. Ordnung. 
3:1 191 17 | 21 501 89 79 15 | 1 11 9| -|1-ı — 
| 6is 2 8 5 -I| A| 17) i16 ı-|lal nl] 2Z|o 
ol 8 ı8| MI -!I -| -I -| -IT ir! 1|-| 5| -| -!-| —- 

56 | 360 1 
703 | 1082 344 

| 1 8 
| 7° 

1881. 48 
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denfelben organifh verbundenen Vorſchulen währen bes Sommer- 
—— —— — — — —— 

1. 2. 8. 
t bi 

Der Fe u Gefammi-Ubgans 

& —S m 
E Zulander & auf 

® Brovinzen. 2 lelely le de , 35 

2 2 ı 2 |)2| 58 | 8 |2j85| wer BES 215 

5 33 3 | 3 0810| am EEE le 
* a u Zee —3— 

= s 3 2 E Orden „BSR 16 & 
| — 223 | 0 ® 5 

| 1353 

A. Realiägulen 

1 | Onpreugen. . - 1021| sa a 83t 113111131 all als 

2 | Wehpreufen . . | 1010, 386) 65] 106| 16 |—| 10|23| - s| 3| - 

3 | Brandenburg - . | 4553| 1088| 64 | 1366 al allein -' 

4 | Pommern . . . | 2931| 21 206 7 1713| — 1 4 8 -; 

5 | Pofen 1 492 32) 8! »|lı)|l 71201 -— |wlı - 

si oHim .. - 1513 2060| 351 20 1a -| win) -| a2 | w|w|-ı 

7|Sasfın. .. . | arzei 1oslası| | a7) af Bil 2| 1a | m 1, 

8 I Sdles wig ·Oolſtein 112 3I — — — | 2ı-| — | 1! | - 

9 | Saunover . » . | 1866| 936 190 5691| | Al 11 22 2| A P 13— 

40 Weſtfalen...l 1860 lu] -| — —J 10109 2| a I | - 
11 | Oefeu-nafn. . | 1m) 310 91 Sal 4 81 wjalı| 8 | a|mı- 

12 | Rheinproning . . | 2829 8 0| ei) 20 11 8a) 5| 8 Ww|z|- 

Summe | 10ıe0, r210 [ers] a2 zo || zu |zs| sc | 5 Karl 1 

B. Lateinloſe Realſchulen 

1 [Brandenburg -. - | 98 71 81 16001 2 ,—ı 311— 2 ı uı I — 

2 lGadfn. . - - su | 20 9 _ 25 31— 1 — 12462 

u 1 2 |- lee ZIEIEE 

C. Realſchulen 

1 1 Braudenburg . - 121 161-1 3I 4 1-I 2 - | — 2 3,9 — 

2 PPommern.. 152 7 — 79 5 | — 2 3— — 1 - 

31Sadln. - - - 12 74, 2 - | — — — 11 - n 32 

4] Galeewig ⸗Ooltein, 664 | 126 | Ol 33| 3 2| 2 ı 554,0 7— 
5 |pefen-Rafeu. . | 2316 | 407 ! sul 1570 100 |a2| 8 6 PT 
6 Inpeinprovins . . | 1 | 1590| 33 | 13 11 211 

Summe —V bis m 2000| 1 8 ns] 18 | win! 
| 
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Schulſemeſters 1880. 

2 10 
im Esmmer-Gemeher ID % en um 

uße bes von Realfguien b) von ben Berfänien ** 

ı zu aunderweiter Beßimmung aus auf 180 

* | | _ . I. 28 g E 
2 f t 5 = >< Ex 3 = Pi 

je) | 3 fer 3: | $ . | .S & 32 3 € | zn ı M. M. |ı a | < * S= os g: € 3 * 

zZ|iı |m i. w. v. vi.. 31 2258 221 3 * 
| = = = En £ & 

| J | 12 |68] |: 
I. Orduung 

ıl|8 46 s|3| el 2| =I-| s| 6 “| | 1989| 1er 
s| 6,8 | 12] 6, 0] 1a| 1 | 2| 6) -| | az ss 
| z’ı2 el al 2! 5) | 2 | mel 35| 13 | SB] 5014 | 1206 

11 a ®2 1n9| 1| 1 2 | - | al 2| 21 5| 1600 18 
36 3 8 9| 5| 2 al - | m| | 3, Ss wor! 18 
1|2 5 9 2) 7) a| mI| - | »| | a 5| z13| 08 

210 5 21 7| 3| | -| -|Ive| - | 73| 298 
-| 2 u 3 -|I-|-| 3I-| -I -|- _ 176 — 
4] 1 %ı 41. 11) 6| 1| 2286| 1 3] 16| ı a] zw) 606 

16 3 a ma4) 2 si sl -! -I -|-I -I ei 
-I|o 0» 6 5 s olılaı 2 e 2 um| 923 
1123 18| 46 8 21 8) 86] 3 | | | —| a) | 0 

A109 zes 1520| 1 | e|zu| s |ae| 13| | eı8 
| Am Ghlufe des wusigen Grmeßers (Col. 5.) | 22893 | 

ithin am Ehlufe des Gommer-Semeßers 1880 | a 
103 | 342 

mit nlährigen Lehrlurine. 
3:10, 8 Be u 5 12 
lelajsi--| sell 1-1 -| 
3:10 a7' ' | 47 

| 
—— | era 1465 | 150 
| Behand am Schluſſe bes vorhergehenden Gemefers | 1468 | 148 

Mithin am GSqhluſſe des Sommer⸗Semeſters 1820 vn mehr 
3 2 

IL Orbnung. 

11 3 - 3; - -'-| 71 1| 3] -| -| 3%; 1 53 
-! ıl - ı + 1 -| 2|I|-| -| ee) ı)| n| eo 1 
11 2|- 1ıı- — — 2|-| -| -| -| - | 1 _ 

ı|z2Iı sa - -\s| 2a| s| s!2 I a | 3% 
-I8| 2 0 07 5 1ı|2|- | 27: A 3 19 | zo | 1482 
-I|vr | 4 3 6 6: al ia 21 = | 1 

3 | 3 ZI | | | al s Tel nl el 1759 | 2036 
Behand am Schluſſe bes vorigen Gemeßers (Col.5.) | 4282 1722 

Ale am GSqhlaſſe des Sommer⸗GSemeßers 1880 —F u 

48° 
314 
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IV. Oeneral »Ueberfid: 

! 2 s * —* 
Zabl der Lehrer freguen; am Scammı 

3 Shluffe des 
. z an b. höheren Bürgerfääulen.| & _ Winter 
5 & — 8 Semeßers a) asfır 
B 5113 | 3: |, |$® 187980 
3] Provinzen. |@ | 5 I2 |x SE $ 38 — 

—333 3857 2 SE |2E55 8 „eu 2 30 ES |. 
Fi Slazes area as| SE | & 2 | 88 3° 5 55 * FF > | 8 | 2. u. iu. m. 

3 & | I Er er |: 
{I & 2 ⸗ 

11 Ofßpreußen 3| 17) 1] 3] — | _ 4 370 102 _ 48 & | | 

21 Wehpreußen . . 6| 3| 6 | — 3 612 q _ sl 1! 

I] Brandenburg . 91 48 | — ! 10 868 a | - | | u = 
Außerbem Y’)I 2 . | . . . . . ur 

4 Pommern . . 41 0 5) 3| — | — 7 428 144 — 65 m: 18 
Außerdem Y 1 . . 

51 Shleflen . . . 8I 62| 8|12 7 ı- | 10 | 150 653 77 100 3 7 

6 Scdfn .. . 71 20|3|11 1 | - 4 822 90 _ 135 | 283 230 

1 Shtesmig-Sofken]| 9 I BI -| 2| — |-| 5| 47 | - Mir 185 
Außerdem 4 . . . . . . . . . 

8l Hannover. - - I 16 I &2 | 9 | 17 4ı|— | 21 163 a2 53 aT| RR Hi 
Davon find Y 1 . . . . . . . . . 
Außerdem Y 4 . . . . . . . 

91 Weſtfalen. . 81 59/|6| 8I| 9 |-| — | 1% _ 23 120)1 > 
Außerbem Y 1 . . . . . . | 

10: Hehen-Rafau . | 13 | 74 925 11 I —| 10] 124 19 _ 16 | 3! W 
Davon find Y 2 . . . 23 7 2 

11 NHeinproving . | 15 I 77 l12 116 | 14 | — 8 | 1564 181 — a | m Mm 
Außerdem Y 3 . . . . . | 

12] S0bengonen. . | 11 | 2|ıl 2|-| - 37 | 

Summe 99 347 66 111 3 | — | 

Davon find. Y 3 .|.|. . .. 
Außerdem . Y | 24 . . . . . . . . . . 

0 0 ® ® 22 22 d — 

— — — — 

e) Das Zeichen Y bedeutet: Bymnaflal- und Realſchüler ungeſondert. 

1) Zugang: Die Vorfhule der höheren Bürgerfbule gu Einbed mit & Egälern. 
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ven dex Frequenz der höheren Bürgerjhulen des Preußiſchen Staates 
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und der mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen 

8. 
Der Heimath nad waren 

deſe Schüler (6a, 6b) Gefanımt-Udgang 

v.9 in b 
5 — — — a) von ben 

a | mit Dem Ab⸗ i Provinzen. Sulänber Suländer F gan ae ohne — en is 

2 E : £|$ : * ne una | 
eal⸗ 8 ee. 32 

; 33 E 3 F = Sn |E! sonen | E & fun 258 3. 
s 3 3 51 ®.|8 | s Ei,lımanses 

5 5|. se |: "migäjıimeee |: 1: > |5 DOrbanng > 2; Or -|E50 &” 

EHE ER E: ze) | 1-8 | legst 
1] Ofyreußen. . . 318] 177) 21 132 11 6 —| 1 10 

ST @eßyreußen . - 438) 316| 71 100 11 4 — 1 | 

3 | Brandenburg . . 7110| 857) 1} 263 _ — — 1110 11114 

4 Pommern... 407| 10 I 1566| 7 -I 4 I— 1! — I 3—-| — !u 

3I6GAlefen . .„ . 11533 ui) 18T Bl 38 -I 2 I— -—| - I dl HS — 6 |T7 

6GIGchn. . . . 52 3851 18] 140; 12] -I 3 | —-| — | - I1il—-]| 7 —| 5 10 

7 | Saleswig-Helßeln | 378, 163 63) 9 5 3 4 I-| 1|—- | 3-| SI 3 A 5 

Bl Hannover . . . 1508) 5143| 68] 4] 8 6 6 I—| 3|-- 6 6 10 _| 8. | a 

HlW@eRfalen . . . a a u a sı—-| 2| —| 5I- 17 5 4 

10 | Heffen-Nafan. . Ä 4 4 
11 Nheinprovinz.. 2 7 
12 1 Hohenzollern . . 
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während bes Sommer-Sähulfemefters 1880. 

9, 10. 
im Sommer⸗Semeſter 180 Mithin 

Behand am 

höheren Bürgerſchulen db) von ben Borſchulen Edlufe bes 
Sommer- 
Semeſters 

zu anderweiter Beſtimmung auf 1880 
aus 

gi 3 |: |. # | 8 | 8 
= s|® |: 3) :|&2|3| & 
eilalajujelulu| 71333333 E | 5 
2 

“ — 8 23 8 “ 

1. u. iv |v Im Is E85 | | 35 | 8 
> o . 

9» — 

1 — 3) 9 5 4) — 53 _ 1 3 8 12 

2 — 111 9] A} 1 4| 10 1 1 — 3 5 

_ —135| 4 7 | — 9%2 — 2 1 12 15 

_ — 9 81 10 2 4 61 _ _ 2 7 9 

1 6| r2| AI 7| 14 9| 1% 3 5 7 23 43 

2 —-—13]| 10 3 -| — 7 _ 1 — 2 3 

3 — J19 8 3 1i — 5 — — 15 5 2 

4 42119121 3 2 | 141 — 1 10 22 33 

1 — | 13) 15 | 181 16 5 I — - | — — — 

1 - 28 37| S|1| — 171 1 6 4 37 

2 — | 3| 39| 9| 1 4 198 1 —ı 1 11 2 

—* _ _ 1 1 1| — 7 _ _ — — — 

17 } 410 | 215 | 2317 1mo| zo| = | 1205 | "| 25 | con | 200 

Behand am Sqhluſſe des vorbergehenben Semeſters (Col. 5.) 

Alſo am Sälufle des Sommer Seweſters 1580 

I) 
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216) Frequenz der Öymnafial- und der Real» 

(CTentralblatt pre 1881 

I. General⸗Ueberſicht 

. Ed 4. 
Sefammt- 

Zahl ber Lehrer 85 * Schemm:- 

5 —17 — | *v . . @ 2 

= | Provinzen AR ABHTE 5: L 
- 18 ]|&2 58% ®53] 3 85] $ E 
€ & [0% a2] % |25312 |° * & $ Slssagssae: | je nimm 

Sa: sa $ 858 2 le® s|® || min 
78 8 8 —F & Fe u * 
& o os 8 

1lORpreufen . . 15 I 170 572 
Davon find YY) 1 . . . . . . . . . 

2We — 13 1499| 7|1| 1 9 15| 451 33 | 38 A WI 3973 

3 a ER * 8 59009 59— 13B08211194 2908 11155) 2254 | 308 | 218 

4 and * 18, 1712| 37 1 1| 81 492 817 | 622) 6 | 10 | Hi 

5iYofen . - . » 1 1 262 | 16 | 17 | 18 6| 161 22350 53 I a8 Ws | 102 7 

6iSälefen.. . 36 834 [1149| 1818 | 2498 ' 1781 

lzadfn . .. 12 536 | 915| 1367 | 1917 : 12w 

8Sqleewig · Holſeinſ 12 58 | A 4 Rn) 
Davon find Y | 6 . j . . 1. 

ba ae x “1 8 | 9 W4 eo | 763 

Unfertem Y| 1 u -I1:1% 1:1 
108: falem. * a 216 | 705| 1087 1m | 660 

Außerdem Y 1 , j . . . . . 

11]Hrfen-Rafau . I 12 — 1489| 7898| N6 | u 

121RNHelnprevt 13 
— And YI 3 . . ‚2 * 1268 rn u 

13[H0dengoßern 1 — 8 si 8! 

Gumme |2%0 

Davon find Y | 30 

Außerdem Y 2 

) Das Beiden X bedeutet: Bumnafial- und Realſchüler ungefonbert. 

1) Bugang: König Wilhelms - Bymnaflum gu Stettin. 

9194 |79251 12977 1770 1107 
: | »- 

.I's 
) 
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ehranftalten im Winter-Semeſter 1880/81. 

Zeite 700 Ar. 215.) 

von ber Frequenz der Gymnaſien tes Preußifhen Staates und ber mit 

[3 

Ircanenı Im inter. Gemeher 18COBL Der Bengırı waren dieſe 

a Gpnanafen. b) in den Borfäufen. auf den Ipmnafien | In den Vorſchulen 

st 2: 
n| ar H FiEZE SE H FH s st 
slul&lEslejm|mf$ |E8 e|212|8 

7 S 7 —E s6 & © |2|8|® 

| 1 | 20 
| % »|. 
| m u | 

133 | 1315 | 2251 | — | 2066 | ss [Homo] a0 
|| |. ji 
| | au| - | 10 | zu | sol a 

“| 255 | 110 | . |. 
las | -| | 8 
w2| an|ı u |ın| we| 1m 
law -| s7| a 
ml m| ls) | m 

. 292 | 103 s 339 . 

| a2| m ns| m 
*13 m| a] w| . 
12]. 3 

ae| 8| | -| m| 8 
I #| 15 

sl -! -!-I -| - [mel os 
0 1asıl ree2 | zu | a6 | 015] — | too | 70 | Saal ano 
u | . | 16| ı7 3. . 
2 al wel 4l | —_ I I ua 

206 mal raez2! sas2| 5220 | ssı6 | a00 | soneo | 1705 | sıreo| 1aızr 
wi. | | ar) - .. Bee En | 
ae |: a| .|.- Be | 

n 1 Hebe 
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denfelben orgamifh verbundenen Borſchulen 

2. a 
! Der Heimash nad waren 

Diefe Ehüler (ba, 6b) 
Mi uf en Opm- in den Bor- 
€ ofen fdulen 

H 
® | Provinzen. 

& 

| B 
1 | Oppreugm. . . | as 1m sl m m 7] m mn, -|1 m 
2 | Werpreußen . . | wer on ar| an mo] o| 102, wi 6, 0 al w 

3 | Brandenburg . . | BES aan ml ana | ao 13] 215 30012 sol 12! a 

A| Homme... | zum zo zu] a a] 5] alu 2| ei -| m ® 
S| vorm... | 2m mn a0 a7) 10 81 6) | 

Stehen... | wa al | | 3| Beizmno| ol [la x 
| j 

7|Sadfen. . - - 082 ao a el] sl 2) 2 8 

8 al za al a] Salsa] la ıl al ı)a..c 
9 | Hannover... | al ırzz ıs| er2| so] a] sol 1ı 1 10H 

| iü 
10 | werraten . . . | zml ano of an ja] zujım 2] ol al m 
14 | Oefen-nafan . . | 2000| 18 137 — -[-[} 18 | m - ajım.? 

12 | Rheinpreving . - Sr er ih ur + 

13 | Hodengollen . . Ra u - - -|- 3 ı-| -'- - 

Summe 7 10024 | 362 | 103] 1964 |1woı| 97 | rıa es | sr un 
I 
l 
N 
! \ 
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während des Winter-Schulfemeftere 1880/81. 

9, 
ts ®Bister-Gemeßer 18081 

tea Gynnaflen b) von ben Borfulen 

‚ im anberweiter Beßimmung aus | auf 
ö ———— —— 2 5 

8 = 3 m, & = 

= | | | 5 a 55 N 2 8 

| Pa u Te u ee as Er Te 
zii.) m. jm|w.|v|v| = 2 |28|3% ge| 5 

' g2i5°|% 
I | OL, 8. 

! 
2 “| | 5 BB 5 9) 574 _ 24 4 Al 9 

10 | 23! 8sıt 81 30| 19, 4| 564 1| 51) 3} 4] 19 

13 u 260 Pr Bu 125061 hm 75 

7 a 112! 9| 3| 8| 11) 8 4 | 40 4 18) 2366 

3 a2!) ni 1} %6%| 8) 3| 607 — 11%] 12 10| 218 

13 HS 2394| 219 | 1468| W| 36| 1605 1 | 21) 13 3| 33 

13 3| 1585| A| 731 6| 7| 94 — 135| 13 37| 18 

— 7 2 7|ı 4| 12 6\| 375 2 | 19 7 401 23 

5 Iı 3 ım) 5! 4| 89| 11| 71a 1] 3| 5| 2| 3 

8 1721 18) 8| 9| 83 9] 96 — | — 12 | 

8 31 3155| 9] 2| 11] 438 _ — — — — 

| 

B | 38 109 | 97 a | abe iu a | a 

1 -I -,- I -| -|] - 6I — — -I — - 
| 

) 
7 !amlısıı 1051! 710 06 | 26 10007 2 vera | 1 | zu mic 

| Behand am Schluſſe bes vorhergehenden Semeſters 

| | Mitte am Sqhluſſe des Binter-Gemehers 188081 

10. 
Mithin 

BDeſtaund am 
Sähluffe des 
Winter- 
Eemefers 
188081 

| 8 
:=|ı3 
| 5 
8 © 

g g 
& 8 

485 510 

309 3 

175! 791 

4396 822 

350 868 

1 6% 

659 3 

2004 a8 

4400 5 

44 190 

W076 — 

660 729 

9 — 

63675 | 7713 

SU |! AM 

weniger 

75 | 1821 
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1. General⸗Ueberſicht 

t 2. 3 4. Pie 
efanımt- — Bahl ber Lehrer [eu em &rfemmi- 

£ zZ an den Progymnaflen. 28 — 
EIzT 7— es Genteßers ) af 

& S|E |. |£ 58|8|88 2 | Provinzen. | &jEz 2, & BBE|S |E0| , | 
€ les SE 2282 |Se| Se | 5. T sau 85 5 Earl |$8 E | ®E IsL| mia 
& sig: En: € 2 |.„8l ES | E35 

2138 Zeie st] 2 | 8385| 2E | <e [| ıj u. m. iv 
€ P " TE io |» 2" |. 

Q*2 u 

15 Ofpreufen . . 2 | it) ı1| 2 1 |— 2 383 _ « “ * 

2 | Weſtpreußen 4 7 1 | — 4 631 4 I - e, 10 18 

3 Brandenburg . 1 4| 1ı 1| — ı — 1 124 21 1—- 12 2* 

| 
Al Pommen . . 3 8) 4/1 3| — | — 4 41 35 | — |! 51] 100) ® 

SI Yofen. . . - 2 1211| 3 2ı—-| — 2 16 - | 3 “| 3, 

6 Sqateſſe., | a | slılı)l a/|-I-I ss I - I-I “ K 

7I6adfen... I 31 1a 13—1 1 | -Ial in I-Ii in v 

8[ Hannover . . 2 8| 2| il — I — 2 213 5 -1 37 rl sel 

Außerdem YY)I 2 . . . . . . | . | . | 

9 | @eRfalen 2 I | —-| 2 3 | —| — 145 - 1i-| 3 * 35 

10 1 HSchen-Rafauı . | — I - | - | -| —- I-| - _ _ — -|-}- 

Außerdem YI 4 . . | IR 19 

11 I Rpelnprovinn . 1 15 | BO | B8| 11) 16 — 1} 12% 8 |1 — is zo 33 

um | 331 102 26 31 8 | -| 16| 2 | 3 | - | 53 em. m 
Außerbem Y . 5 1.1. . . . . . . | | 222 19 

*) Das Zeichen Y bebentet Bymnaflal- und Realſchüler ungefonbert. 



T21 

ton ber Frequenz der anerlaunten Brogymmafien des Preußifhen Staates 

T. 
Der Konfeffion ned waren biefe 

Gääler (62, 6b) Ireauenz im WBister-Semehßer 1EBOAL 

: 4 F 8 H ; ; b) in den Borſchalen. 
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8, 
D imat w 
PR — N 6b) er Gefammi-Ubgany 

auf ben Pro- In den 
E eymnaflen Borfgulen a) von des 

Unfolotrung bes Abfolstrung des : Er EL 
*BPrvvinzen. —| [oberen Msfe auf| 

: IE *5 * — —1912 
x— 313 37 Red. Xx ER F 

: 255 85] Mann En] E 5 1 * zjal® 3—n. je 5 
AIIBEXXVE — 

|: TER “ > 
| 

1] OApreußen E -Is|10|- 5 

21 Wehpreufßen . . 1» 57 8 8383| 1 2 

3 Brandenburg 314 19, 4|- | 

al Pommern . . | 2261 1497| 1 | lic || 4 5, 

sipefm .... Iıssiıa|a|as! 5|ı a 

6 Eulen. . .  #-| -| -|- -| 

71 Sadfen . . . 1151| 1847| 61 79| 3 | — | 2] 

8] Hanne... . [11a] Sejas| ar] 94 j 
9 Wehfelen. .. | 5 78, 1| —| - |- | 3' 

105 Heffen-Rafau . | —-|-1-|- |— _| 
| 

11 | Rheinproving. . | 701 | 5619| A| — 9 

a = Ä [>] De 

5 

[3 3 
— — 

8 8 
. Russe — — 

— 

— — 
| 
— 8 

—2 
— — — 

[1 © & 



des Winter-Sculfemefterd 1880/81. 

9. . 10. 

im Winter⸗Semeſter 18800 Mipin 

Pregymnafen b) von den Borſchulen ee 

— —— 

zu anderweiter Beſtim⸗ emeRer 
mung aus 58081 

S & & 2 [ 3 & 5 SI ıIs8K, 2 | 81,,|$ 
t lalalalajale| EI Ele Else € 

1. II. III. IV.V. | v1 - re = a8 
go | gu | a > 8 
25 |® |: s®| > 
9 — 8 

-I -Inloelalsl ı)l al -| ol al2| m 5 
1 _ | 9 8 6 7 7 87 1 62 _ 9 72 559 0 

— — — 3 4 1 17 — 17 _ 2 19 113 4 

_ _ 9 9| 10 3| — 48 1 49 _ 2 53 376 33 

_ — 6 5 6 1 1 40 _ 9 — — 9 203 10 

ıl-!-|-!slals| sI-|-|-|I-I - Te _ 

1 — | 2 6 7 5 & 92 _ 3 — 2 30 252 523 

— — 4 5 8 3 1 51 — 2 2 4 31 167 30 

| — 1413 3 1 2 3 35 _ — _ — — 119 — 

1 - 40 8| | %2| 14| 7 — 

U |» 616 2 

Mithin am Sqhluſſe bes Winter⸗Semeſtere 180081 weniger 

432 | 190 
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III. Generals Weberfid 

1 2. 3. 4 , Sefaamı 

Bahl der Lehrer fregneng am : 9777 
N Sqluſſe des 

| | er &| vrovinzen. [*El, | 83 |8 22] — 
» ss I32 8,2 5 a58| 3 |E5| , . | 
ẽ & |Q° SS d 1222) 2 2813 & 
= = lasies 3 Si: 8 Zell nn a4r 
& = Es es S SS. 8 |PE| so: | e> 

Salzes 5 288 3 | $ se | SE i. u. III. i 
un 7 & —zı ® SE Pr 

zer m Alte | = 
A. Realfdri 

1lOfyreußen . . 51 5 | 9I — 8 6 ı 1339 167 171 28: BI 7 
Außerdem. YO] 2 | - . .I. 

2 1 Wefpreußen . a1 A| 6| 9 4| 41 131 W 109 | 211 | 317; 2 
Außerdem. YI 2 . . . . 

3 IDrandenburg . | 15%] 186 | 24 | 42 1 |14| 3 | 5014 1206 | 317 | 793 | 1583 1 tır; 
Außerdem . 4 . . . . . . . 

4lYommern. . -» 4145| 5|6| - 1 5 I 1050 158 5 | ati 15. 2 
Außerdem : Y 23 . . . . . . , 

Sion... . 41 3521| 5) 9 1 81 187 198 67) 1a BI 3” 

BiGhlefen . . . 9 1108| 5}20| 11 6 8 | 813 208 15 | MM | 0 

7lSaafeın . . . 6I BI 9 A 9 9 I 2733 29 2227| 419 ap 

8lSuleswig-Helfeln | 2 -|—-|- — —| — 176 — 32 % 65 u 
Außerdem. Y| 2 . . . . . 

Yldannoser. . . | 11 ] 108 | 13 | 21 3 5| 16 | 2770 606 3 | 527 a 
Davon find YI 7 . :|. . . 
Außerdem 0) Y 3 . . ) . . . . ⸗ o . . | 

10 I@eRfalen. . . 91 87|13| 14 | 14 | 10| —- I 2069 _ 112601 ' IE Bu BE 
Davon ind YI 27 . .|!. . . . . . . . . 
Außerbem . YI 93 . . . . . . . . . . . | 

11 IHrffen-Rafau . | A| | 5| 6] 3 | 7| 17) 1408 323 | | | 
12 [RHelnproning . | 12 | 141 | 10|7|15 : 9 | 15} 3191 | 310 7 | | mM. 

Gumme | 35 | 997 | 101 1187) 67 78 | 124 | 24295 | 3768 | 1808 4201 089 
Davon fd v | 2| . | .!.I 2.1. . | . . | a . 
Außerbem Y | 26 . I. |. . | 

B. Rateinlofe Realidulr 

J 2 8|5| | 
2lSadfıen . il 11116 

Summe | 3 | 5 | 6/1] 

| so a” 15| 239 1 
I - 19 | 18 

15 | 10 | 7 Br . 

C. Realſchu! e 

_ 2 1% 53 2 31,28 7 
_ 3 1 71 6 ao 

11 Brandenburg 
2lYommen. . . 
IISadfen 

1 
1 
1 

4l6älenwig-Helkein | 3 
Htöefen-Nafau . | 10 

Davon find Y 3 
6 INheinproviu⸗ 

*) Das Beihen Y bedeutet: Byumnaflal- und Realfhilier ungefondert. 
1) Zugang: Ball-Realfgule zu Berlin. 

Summe 
Davon find Y 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußifhen Staates und der mit 

6. 

Irequeng im Winter⸗Semeſter 1880,91 Der Ro u e on ton * zer biefe 
ler (6a, 6 

Realſchulen. db) tn ben Borſchulen. auf ben Realſchulen in ben Borfäulen 

3 es * 2: 
un 2 Ss e N , 4 

— a : g8 sl ala 2 58 8 s £ ‚ < s : 
“Ives jedem mL. 2 |® & e|3 & ls |8 2 E 

= |&8 = |85| 2 | 2|8|=2|8|2j8|= 
= = — m — 

l. Ordnung 
28 ma 13161 17 5 -1 2191 324 17 2ı —- I 7 206 | 9 
si 8] 7974| . “| 9 9 . . . . 
| al 1ao0l Tal ol) 261 —126 Bl aaa)! Bi -| Si ımıl sl -|9 
5190 178 . . . . . . . 

we ltozri sreri 83] 738 | vor| —Tısur | 35 | sısı | 108 | 13 | 4051 ao | 37| A et 
] 26 457 . 296 3500 796 L } . L} . U} 

| 179] 1161 1111 1301 Bl - | 7 291 10001 Bl — |! Sl 161 -— | - 236 
| 128 .1 1383| 9 319 . . . . . 
za Aal 96 13881 —-I ua 361 || — n5142 58| — | A 
W2121620 1491 119 113 7a Flora 1 ze 7 | SI —- IT 
Wu | 1a 1311 hl —- 317 181 2679 a ar I -— 23 
-/ - | 198 si -I -| -I -| - | ıal 2|- 4 —| -|-|- 

Ir 82 192 65 29 5 9 . . . 

2 3773| a7 | 1a 3151 aueh 2126410 1031 —- | 1 5 | —- | 
21 22 119 32 . 32 . . . . . . 

14| 1833| 377 ıı6| wı| ı8s| 235 . . 
wear I -!I -!I -I -T - FT uaslsool —| 1311 -| -I—- | - 
ste) . . I. . . |. 1.1. .. 

1331| 13 269 . 37 78 . 113 . . . . . . . . . 

3 25 185611 1591 | 202 | 20] 5370| Ari 1289| 118 | -— | 0 4 | 31| — 134 
| 5531 3353 | 162 f 180 175 — 355 | 45] 188 — | ar 22 »|- “| 

516 4203 | 26302 is) 2005 | 364 | 4519 ee er er 
Ei] 718 223 — 523 . . . . . . . . . 
WS. 8981 1903 a 864 1383| . . 

nit — Lehrkurſue. 

29: 18] 1ora| 1551 ‚ons sis || - _ “| |®|®|: | ® 152| 3 || ® 
"1 99 — — _ 

STE ET TEE TEECHETTRE RTTEERTE RETTEN 12| 3] —-| 91 

l. Ordnung. 
4: 37 1971 7 Mı 18 59 61 185 1 11 81 — 1 
3) al ı2| SI dj SI —-I 8 oa 2! -| al | 3 —| 9 
3| 431 179 3 -| — -I -] ı3|l — 6 -!I -I-| 

5) 160) 6851 611 124 1301 1001 3600 Aal 75 5 - | 5 a —-ı m 
82) 633] 2006 | 126 | 569 | 558 | Aus 1575 | 183 I 2015 | 19 | — | 692 | 1086 | 142| — | 307 
% 97 372 » 44 33 13 109 U} “ 4— L} — ® ® ® } 

8153| 751 i31 60 Bl I 1 71 55Jjı7|-| alıe| 2|-| 8 

|| nn . 44æ —— I 109 . . . 
65 

1881. 49 
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denfelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des Winter: 

1. 2. 8, 
D imath ned waren biefe tee — Gefemmi-Ubgen 

, auf ben Real⸗ in ben Vor- 
& chulen ſchulen a) Des 

E Snländer Inlaͤnder = auf 

& Provinzen. 7 1.17 ‚IE. RT 

2 5351332 58 andere Bea |, 8 
€ allen Sfelörlsı: 
E SI 3 |1SI5 | 8 |8|e. | fürn DES 92151: 
[7 . 3 = — = sin» nu | w f 2 als |» |2j22 | Ju Isa me 68 

:|e® :»| ® E Ortung For = |s : 
ai | wur 

A. Realſchnle: 

1 | Oftvreußen. . - sw 936 111 1775| 22|9|90 —| — | | 3 - 

2 | Mehpreußen . . | 90 ala | 12 -2 alai-I olz| sl- 
3 | Brandenburg - . | 4673! 1062| 625 147 | 89 | 51 52 | 75|10| 16 8 8» 2| 

4 | Pommern . . . er 238! 1| 18 6|—-| 1] 3| — 1 1 I -. 

[som 2... | mel 460 331 zul 2 all - | mi - 
| SH... am lu el 10 31 3716 11 | |, -. 

7|Sadfen. .. . | ara sol] | 20) 2] 60 82 sin | mju. 
8 | Shteswig-Hotfen | 1011| 81 21 -| -;-I ol- - 21— 
9 | Sannover . . . m 9831| 3572| 551 21 19 | FB | & | - 

10 | Wehfalen . . . 1901| 6265| 8 _ - —1 1790| — 5 z|\u!- 

11 | Heffen-Raflau.. . 142 226) 81 556 1| 31 11212 3 13 w - 

12 | Rheinproving . . 2671| 6398| 44 | 3241 3| 11 9I13| 9| 19 | 66 | 4 

Eumme | 1er auss |osa| 210 as |22| ss |m| | re Tr Sr 
] F 

B. Lateinlofe Realihuler 
1 | Brandenburg -. . | 92 1 118 1181 10 I 4 1 —ı 4 | 1! — 3 „1 - 

2 Saoſen. . . . | zw |il -\- 1A] 452 li - 

Emm | ur js| m |-| 19l3] je|:- 9 | 

C. Realfänles 
11Brandensurg . . | 135 15: 1 56| 31-1 - |-|-1 - ı 5 - 
2 | Yommen . . . 147 33 — 73 17 I 1 3 — 1 2 4 — 

3 ISahſen. .. . 100 1 — _ - |- 2 1|- - 91 - 

3 | Shleswig-Holfein | 649 | 135 | sıl 23 | 2ı 135 1'- A| 3!8 T- 
I I Hefen-NRaflau.. . | 2415 | 177 | 122 36,18 6 3| 7 517 

6 [Rheinproninn . . 5 tar al -| 8:1 — 6 KA 2 - 

Summe u TEE EEE HE N 
N ‘ I | 



Shulfemefters 1880/81. 

a 
= Siusr-Gemefer IEEOBL 

222 Resifäpuien b) sen ben Borſchalen 

, Is anberkritsr Deßimmung ans ı 1 auf 

> f 0 - 33 Q 22 

® 2 ‚: 2'228. 5828| 2 
> oe _ 

2 2°. ıL w. vv.) 2 |I2:5€ se Zs| > 
0 | . = 5 = ı E98 

j | & '58| 
Ü 

I. Crbnung 

28 5 al a] al si ml -| WW} € i 9] 12i so 
serve 0 m 7 | 2 | BI 3 11 a 1, a7 
1 0-10 18: 8 = 7. m| 9 a 7 1633| 41993 1308 

2 2 5 1.19: 3 2: 18[| 4 oo) 2 2 51 1017: 182 
2 T 3 am] 3! — 11 — 78 | „13° 10 107 13 
266 | an m) -| 0, 7; 1; | 078, 1m 
a7 no ss ai 7, ml ala win! | 2m 181 
am I | -I 1-1 Fr - 
sam walz, 6 56 3 | 1! 3 ul | 25: w 
2 9198 3 3 16: 12 B| - -ı-I -| ee; - 

- 03 15 | 6 51 | — » 7 | 15, 18 
:s 2 al ja! a) | - 1 21 % = 29 

“a 16 | | 77 nr | 8, zu 
. I Ya Gäinfe des vorigen 2 ali 3.) 

Mihin am Sqchluſſe des WBinter-Gemehere 1021 = JE 

ß Lin a2 4% 
zit Sjährigem Lehrkurſus. 

I 9 us z 2 3 4 75 13 
— aan 1, —! al. _ io |ar 2 

ı 088% 17| el 1 - | 2| 7) 51 aj us 1 
ı | Behan) am Gälufe des vorhergehenden Grmeßers | 1465 150 

tıfia am Sqhlaſſe des Btatrr-Gemehers 1EDEI | weniger 

2°» 
 Crdbaung 

— 2431 2 —-.-( BI -; - | —, — 1 23:9 
2 535 -5.41 2-,8|-, 3) 9 2, m 16 | 6 

- iss -:-| a|-;,-| -|-. - 8 -— 

- ss 8292 93 2 -|\ | ı | sı zıs | m. = 
mama mn ml | 0:5 ul a8 - 11 

- 211572 7925 2ı-| 3 9:6 3] 6 109 
6 2ö63 128 119 Tr e| ı |) in's mn ' 1 

Behand am Etinfe des vorigen Ermeders '&el.5.) | 1799 206 
antun 

Ale am Schlaſſe tes Binter-Gemehers 138051 ! weniger 

517 339 

49° 
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IV. Oeneral- eben 

4 5 
[> 5 » 3. . . 

j mi» 
& Bahl der Lehrer —8 am 

$ . s Säluffe des 
R 4 an d. höheren Bärgerfänien. E Gommer- 

: E — | 28| ermeken 
El Provinzen. |E |E |» 5 88 |8 s533— 

33— 3503 
8 & le533 % 155313 |2@ | && | 25 
S eier aeclär| a: © 
* —53537— 

211 * 23 
317 | “löse > 

1 Ofpreußen . . 2) 20 

21 Wehpreupen . . 6132 

31 Brandenburg . 94 49 
Außerdem Y’Y)I 2 . 

I donmen . . 4 18 
Außerdem Y 1 . 

51 Schleflen . . . 8 61 

6] Sadıfen 7 39 

71 Schleswig-Holßeln | 10°%X 41 
YAußerbem Y 4 . 

Sannover . . 1 16% 87 
Außerdem Y 4 . 
Davon find Y 1 . 

91 @ehfdlen. . - 8 59 
Außerdem Y 1 . 

10) SOcflen-Rafau . | 13 | 7 
Davon find Y 2 . 

11] Rheinprovinz 15 I 78 
Außerdem Y 3 . 

12 Hohenzollern . 1 3 

Summe [or [559 | 75 112) 55 — so | 12017 | 103 | 100 | 1 zu ı mr 
Davon find Y 3 . . . . D I . 0 “ . 18 % ! * 

Außerdem vYIzs| .|.|. . 0. . . . . 

*) Das Beiden Y bedeutet: Gyminaflal- und Realſchüler ungefonbert. 

1) Bugang: Löbeniqhtſche höhere Bürgerſchule In Königsberg mit 176 und 165 GSqulern. 

2) Bugang: Havelberg mit HM und 54 Schülern. — Abgang: Eberswalde mit 10 Saülen 
3) Bugang: Dldesioe mit 8A und 10 Schülern. 
4) Ctausthal fortfallend, 1. April 1881 gefhloffen. — Bugang: Bustehude mit 69 un 6 Ei 
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son der Frequenz der höheren Bürgerfk. len bes Preufifhen Staates 

6. 

equenz im Wintes-Gemeßer 188081 

T. 
Der Kon { 9 — —R dieſe 

kres Bürgerfäulen. b) In den Vorfäulen. au FR aa in ben Vorſchulen 

s | 2 |EE| 5 ; 4 5 
nı At. 5 eg | A| MAL ML 3 uE £|s|: 8 s|: 

r 8 5* 1 II. IV. 8 € 3 = = 8 € Fr = S|ıe "8 |88 in = sel3| 88|5|55 288 
“103 "laz|t: | 2 |aj2) 82|3|23 

IB 1321 596 2 | 142 1731 —| - | NS! 181 SIT 18 11 8579| 12| - | 18 

1 1741 086 nl 8t) 8 -| — I 1341 19] 5711 8) — | 36) A| 19) — | 2 

a 210 A| a 1780| —! —- I | Bla 8 — | DI Ur A| — | 16 
”„ Mm] 16: . 371 63| . | . | 200 . . . :1-|» 

m 183] 52 | 100, 171 —| — | 37| 31 I 9| — | 81 285) 6| —| 5 
2 8] 171 . | 1 .| . “#| - . .|.» . | .-1. 

MM 507 | 1722 Aal 75 AU —- | 716 W119) 8065| 6 | AM 425 141 — 150 

a0 18] 963 BI al 8 —| —- ai 5 4 — | 1 182) —| — | A 

1 12 | 655 a3I 7 1I —| — 14168] A| — | 181 8| 3) — | 3 
* 1421 350 . 1167) 791.. 

HI 29 | 2115 67 21 18| — srııras) 211| — | 116] 808| 21) — | 9 
1741 363 . . . . . 

27 | 12361 
42 75 . I» . . . . . 

327 | 1448 
AN 2349 48 . . . . . 

350 



Laufende Nummer 

ww 8 vi 

und ber mit denfelben organifch verbundenen Vorſchulen 

Provinzen. 

730 
— — — — 

8. 
Der Heimat w 
dee Ehiler IN ) 

auf d. höheren in ben 
Bürgerfäulen | Borfäulen 

Inlaͤnder Inlaͤnder 

— 481z23 
s|€£|2|]3|2|e 
8 , 0 jwj 8 | 'w ij w@ 
6 3318 833 
ee 541531621* 
2 2 2| = 

a’: ja|° 
u, [= 

d b i 

der Fee Pr ch mit 

mit dem Ab⸗ 
Ogeugnit 

ber Reife auf 

Rat | „5 : eal- Fa | 
&: faulen | E S 
2|ı. | u.|l& £& 
B > 
>| Orbaung| > © 
8 8 » 

| & 
—— — — — — 

Geſammt-Abgzor: 

Oſtpreußen... 464 130 21 2a 19 2] 9 _ I - 

Weſtpreußen 383 300, 3 100, 231 —| 12 -18-— 

Brandenburg . . 739 “ 3188 5 -I 5 I15' 1 

Yommen . . - 363| 159: —] 2000| 37I-| 13 I— 1! 11 7, — 

Säleflen 1427 * 101 68) 351 —1 5 | SI 1t| —- [10] 1 

Saafm. .. . . 576 “| 10] 1855| 18 -I 8 I —-! 16| - I MI — 

Shleswig-Holftein | 416 175, Aal 0 9 4 — 11 7| —- I 17 - 

Sannoyer . . 1502| 540; 64] 755] 99 Al 59 1116| -- 1233| — 

Wehfalen . . . 93 23 31 —| —I-I A 33 — J 16i 1 

Heſſen⸗Naſſau. 1036! 3 309 160 TI Al 17 Kt 14 - 1388| — 
Nheinprouin; . . | 1407 453 171 770) 14 10 1—-| 3) - 118 -- 

Sobengoliern . 30 “ 3 —| —-|-I — il -| -|I 3) - 

\ 
Summe 9278 3500 218 3058 a7) 181 219 10) 91 | 1 1177 312g! PN au % 

| 

J 
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während des Winter-Shulfemefters 188081. 
— ——— ꝰä ää —— — 

9 10. 
im Winter⸗Semeſter 1880 81 Mitbin 

Befanb am 
b) von den Berfäulen Schluſſe bes 

Winter 
Semeſters 
081 

höheren Bürgerfäulen 

zu anderweiter Heſtimmung 
aus 

— s en| Br u: 5 
» 2 a y- n » = 

* a | em I|se!i. |E| 3] 35 3 
al au. at. at. 4. a.. 1—5323533312387 
ẽ — a 85237 2 as ı 8 . 2 * * “ on 

I. IH. |un !Iv. | v. VI. = 5 FG 3 = a5 | 8 

5 | ® He: 

1 2 4| 10| 10 7 3 78 1 2 26 9 33 518 277 

_ — | 11] 13 | 19| 1 5 12% _ 48 7 61 562 73 

2 —1%1| | 4| 3 9| 7 _ 83 4 68 895 314 

— — 1 13129| 2 4) — 111 2 2 3 7 47 a1 19 

1 112) 3/|7!34| 1 224 1 9 3 8 54 1438 662 

- 1-19 2! 9% 2| 1| 1 — 18 | 42 | 67 132 96 

1 — 13 7 | % 3 2 139 1 1 43 T 57 516 39 

4 1| 39| 71| 65 | 19 | 10 | 369 _ 277 37 | 318 1746 540 

3 2| 4 | 3232| 54 ı 12 3 233 _ — — — — 1028 — 

3 -— 8—3214—2 6243 23| 3 10 68 1%05 136 

2 — 1737| | a2) 18 1 1535| 74] 17| 107 1595 186 

- I -| ı| -| ı| -| - sI|-|-|-|-| - al — 

m | 8 !sumlaelas|as| os| 20] 6 | sn | mr | | 1m | 0 
Behand am Schluſſe bes vorhergehenden Semeßers (Est. 5.) | 12617 | 3123 

Ufo am Shluffe des Winter-Semefters 155081 weniger 

1880 | 610 



132 

Inhaltsverzeichnis des Dezember - Heftes. 

I. 198) Unzuläfftgteit einer Abänderung ber Finalabfchlüffe ber Staatskaſſen et 

u 

IH. 

. 205) Abhaltung eines Kurſus zur Ausbilbung bon „Zurnfehrerinnen . 

. 209) Schulgemeinden als ſelbſtändige jurifiifche Perſonen exiſtiren im 

199) Uebertragung ber Ausprägung aller für offizielle Zwede zu be⸗ 
jchaffenden Medaillen an die Röniglihe Münze . . 

200) Steuerliche Kontrole über Deftllirapparate in poretn sub in 
Lebranflalten . . .. 

201) Befätigung ber Rektorwahl au der Univerf. zu Kiel. . 
202) Beflätigung der Wahl eines Abtheilungevorſtehers bei der te 

niſchen Hochſchule zu Aachen . 
203) Allerhochſte Beſtimmung über den zum Andenten an Sahiner 

geſtifteten Preis file dramatiſche Werle . . . 

204) Berfegung von Lehr ern ſtaatlicher höherer Unterrichteanſtalten: 
Prüfung der Nothwendigkeit, Umzugs⸗ und Reiſekoſten... 

E88; 

206) Termin für die Turnlehrerprilfung i. 3. 188 
207) Befähigungszeugniffe aus der 1. lpretinnenpräfung im derbe 

SE 558 200) Berfahren bei Emeritirung don kehrern En 

on =) S Geltungsbereihe der Schulorbnung vom 11. Dezbr. 1845 nicht 
210) Zuftändigleit in Klageſachen gegen eehrer wegen Beleidigung 

ꝛc. eines Echulfindes . . 67 
311) Gegenſtand bes Rellamations - bezw. "des Rekurs- Berfahrene 

wegen cchulfieuen . . 67 
212) Vorausfegungen fir bie Zufäffigkeit der Unterlügung ber Sn . 

herren aus Staatsfonds bei ihren Schulleiftungen . . 675 
213) Dauer ber Kreibeitsftrafe, welche einer durch Etrafverfilgung 

oder Erlenntnis feſtgeſetzten Geldſtrafe unter 1 Mark fubfituirt 
wird. Unwendung auf bie nah dem Schleſiſchen Saulregle 
ment vom 18. Mai 1801 feflgefegten Geldfirafen . . 679 

Verfondihronit > 200 nn 6 

214) Beamer ber ak un und ber Real Lebranftalten im @inter- 
Seme er 4 ® “. ‘ ® “ ‘ ‘ 

33 Degi. im Sommer-Bemefler 10.2 nn. 700 
216) Degl. im Winter-Semefler 1880/81. - 2 2 0 0 ec. 7 

u Drud von 3. I. Etardr in Berlin. j 



Chronologifches Negifter 

zum Gentralbiatte für den Jahrgang 1881. 

Abkürzungen: 
A. Ordre — 4. El. — U. Berordn. — Allerhöchſte Ordre — Allerböchfter 

Erlaß — Allerhöchſte Verordnung. - 
Bel. d. Reichel. A. = Belanntmahung des Herrn Reihslanzlers, bzw. des 

Reichslanzler⸗Amtes. 
St. M. Beſchl. = Staats⸗Miniſterial⸗Beſchluß. 
M. V. — M. Bel. — M. Beſch. — M. Beſtät. — M. Genehm. — Miniſte⸗ 

rial-Berfügung, — ⸗Bekanntmachung, — ⸗Beſcheid, — ⸗Beſtätigung, — 
 mehmigung. 

4.8.8. — Sch. 8. Bel. = Berfügung — Belanntmachung eines Kö- 
nigl. Brovinzial- Schulkollegiums. 

R. B. R. Bel. = bogl. einer Konigl. Regierung. 
8.8. = dgl. eines Königlichen Konfforiums. 
Der Buchſtabe C. zugefegt = Eirkular. 
Erf. d. Reichs⸗Ger. — Erkenntnis des Reichsgerichtes. 
Erf. d. Ob. Trib. = Erkenntnis des Könige. Ober⸗Tribunals. 
Erf. d. Ob. Berw. Ger. — Erkenntnis bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes. 
Erf. d. Komp. Ber. H. — Erkenntnis des Konigl. Gerichtshofes zur Ent- 

Iheibung ber gembeten Konflikte. 
Bel. d. Alad. d. K. — Belanntmachung der Königl. Alademie der Künſte 

zu Berlin. 

Seite Seite 
1816. 1879. 

277. April A. Rab. Ordre . . 289 8. Juli Erk. d. Ob. Trib. . 30 

1819 15. Septbr M. €. V. u. Bel. 590 

15. Novbr U. Rab. Orbre . . 288 | 23. Dom MB... . . 235 

1880. 
er M. C. 8. 60418. Febr Erk.b.Ob. Verw. Ger. 244 

5. Mi M Och. - . 240 
1869. 1. — UHR. . . . 604 

2.5 MET .. . 6008| 9, Juni Sıtn.os. Berw. Ge. 314 
1877. 2. — .E.% ... 597 

17. Inli Ob. Präfid. Beh... 675 | 13. Juli 7 ®. . .. 26 
Ppraſid. Veſch. 075 | 0 Ta 

1878. 6. — A. Ordre u. — 124 
1. My M. C. B...609 31. — M. Schrb. u. C. V. 595 

16. Auguſt M. C. B.. 1434 Dzmbr it d.Ob.Verw. Ger. et: 7” - w0Obe. 0015 

" a EEE Zur Ze 27. — dal 2.2... 168 
l 879. 3 1 0 — degl. 0 (2 . “ . 1 17 

30. Januar M. EB .. . 331! 7. Sptbr M. Ausfertig. . . 155 

1882. 50 



i Seite Eat 
1880. 1881. 

7. Septbr M. Ausfertig. . . 108 | . Januar M.E.B ... m 
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Sad: Negifter 
zum Gentralblatte für den Iahrgang 1881. 

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an ) 

Atitnrientenpräfungen f. Prüfungen. 
Abtheilungen bei den techniſchen Hochſchulen. NRegulativ über die Organi- 

fation zu Hannover 351, zu Aachen 354. VBeflätig. der Wahl der Äübth. 
Borfteher zu Berfin 329, Hannover 143, Aachen 664. 

Aademie der Wifſenſchaften zu Berlin. Perſonal 41. Gtatuten 510. 
Aeußerſte Entfernung eines Ortes, welcher ale WBohnfik eines orbentl. 
Mitgliedes anzufeben, von Berlin 511. 

Atademie der Künfte zu Berlin. Berfoual, Abtbeilungen, Inſtitute 43. 
Beftätig. ber Wahl des Präfidenten nm. feines Gtellvertreterse 431. Tod 
bes PBräfid. 585. — Kunflausfiellung 357. Berleihung von Medaillen aus 
Anlaß derfelben 622. Preis- Auefhreiben und Ertheilnug: großer Staats- 
preis 172. 534. Michael Beerſche Stiftungen 172. 534. v. Robriihe Stift. 
431. Meyerbeerſche Stift. für Tonkünſtlet 534. 

Alabemie, theolog. wm. pbilofoph., zu Mürnfter. Berfonal 50. Im 
Uebrigen |. Univerfitäten. 

Alterthämer. Sammlung trojanifher Alterth. des Dr. Schfiemann, Schen⸗ 
fung für das deutihe Bolt 169. 

Amtsernführung. Anshändigung der Bernfungsurhmbe für Element. Lehrer 
durch den Berufungsberechtigten bei ber buch den Schulvorſtand zu bewir- 
fendeu Amtseinführung bes Lehrers 219. 

Amtsentlaffung ſ. Dienftentl. 
Amtstantionen. Dritte Nachtragsverorbnung bezügl. ber Beamten im Be- 

reiche bes Minift. der geiftl. 2c. Angeleg. 18. 
Anftellung im Schuldienfe ſ. Schuldienft. 
Apotheken |. Bharmazent. Angel. , , , 
Armee-Erfag-Mannfhaften. Schuibilbung, Ratif. Nachweiſung 552. 
Afrophyfilalifhes Obfervatorium bei Potsdam. Direltion mb Ob⸗ 

fervatoren ꝛc. 51. . 
Auflagen, unveränderte nene von Verlagsartilein. Wblieferung an bie Königl. 

Bibfiothel zu Berlin und am bie Biblioth. der Univerfität in ber Pro- 
vinz 335. 

Auff id tsrecht, flaatliches. Wahrnehmung bei den nicht vom Gtaate fnbven- 

u tionirten böh. Unt. Anfl. in Beziehung auf Feſtſetzung der Etats biefer 
Anſt. 383. — Im Uebrig. ſ. Schulauffidt. 

Ausftellungen. ©. a. Akad. d. Künfle. — Internationaler geograph. Kongreß 

mit Ausftellung zu Benebig, Ankündigung 357. Imternat. Kongreß ꝛc. von 
Taubſtummenlehrern zu Mailand 262. 
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Auszeihnungen, Allerhöchſte, insbefonbere Verleihung von Orben. feier 
bes Krönungs- und Ordensfeftes 270. Anweſenheit Seiner Majeflät bes 
Königs in der Provinz Hannover 578, Schleswig-Holftein 579. — ©. a. 
Perſonalchronik. 

B. 
Bäder f. Marienbad. 
Baubeamte, flaatlihe, Verpflichtungen bezügl. ihrer Mitwirkung bei den fir- 

hen-, Pfarr⸗ und Schulbauten 605. 
Bau- und Kunftdentmäler, Konfervation f. d. 
Bauholz f. Baumaterial. 
Baufoften, kirchliche. Die zmangsweife Durchführung ber vorlänfigen Feh- 

ſetzung der Auffichtebehörde über deren Bertheilung kann nit durch Cir- 
legung bes Rechtsweges gehemmt werden 426. 

Baumaterialien. Prüfungsflation für Baumat. ale Inflanz zur Entſcheidunz 
von Streitigkeiten zwiihen Baubeamten und Lieferanten Über Cemente 133. 
Verwendung inländifchen DMateriales u. inländ Produkte bei fislal. Bauten 
609, — Lieferung feitene des Gutsherrn |. Gutsherrl. Leitungen. 

Baumefen. Vereinfachung bes Abrechnungsverfahrens bei Ausführung öffentl. 
Bauten 136, insbefond. kirchlicher und Schulbauten fislaliihen Patronate 
137. Kompetenz-Ermweiterung ber Provinzialbehörden in Bauſachen, Berge 
bung von Leiftungen und Fieferungen, Submiffiongbedingungen 59. Ber- 
pflihtungen der Staatsbaubeamten bezügl. ihrer Mitwirkung bei Ritchen-, 
Bfarr- und Sculbauten 605. — Bermwaltungsftreitverfahren zwiſchen ven 
Schulbaupfligtigen und ber Auffihtsbehörbe tritt ein, wenn erflere bie 
Nothwendigkeit des Schulbaues und ber Koftenaufbringung beflreiten 674. 

Beamte. ©. a. Behörden. Regulativ Über die Dienfiwohnungen der Etats 
beamten 121. 41%. BZablung der Gehälter der unmittelbaren Gtoate 
beamten und Beflimmungen liber das Onadenquartal, Geſetz und Aldt. 
Drdres 287, Ausdehnung diefes Gef. auf Stiftungebeamte 417. Berechnung 
bes Werthes der Wohnungslompetenz eines im Staats. oder Neichedienfe 
wieder beſchäftigten preußiſch. Benfionärs 334. 610. Fonds zur Ueber 
nahme bes Dienfteinlommens kommifſariſch beichäftigter Beamten 5859. Beamte 
und Behörden, welde zur Prüfung der Urkunden in Bezug auf Gtempel- 
pflichtigleit verpflichtet find 594. BVerglinfligungen für die freiwillig in bie 
mobile Armee eintretenden Civilbeamten 117. Verpflichtungen der Staats- 
Baubeamten bezügl. ihrer Mitwirkung bei Kirchen-, Pfarr: und Schulbanten 
65. Schulunterhaltungsbeiträge, Amtslaution 2. | d. 

Beamtenperein, Preußiſcher, Rachrichten Über feine Wirffamteit 421. 
Bedbürfniszufhüffe f. Zuſchüſſe und Ctatswefen. 
Behörden und Beamte, melde zur Prüfung der Urkunden bezilgl. der Etem- 

pflichtigleit verbunden find 594. Kompetenz Erweiterung der Provinziel- 
behörden in Bauſachen 395. S. a. Beamte. 

Beleidigung von Schullindern durch Fehrer und Auffihtebeamte f. a 
Berichte an das Miniſterium. Anweiſung in Beziehung auf ben Jubalt (voll 

fländige Darſtellung des Sachverhaltes, Einreichung von Alten 2c.) bUb. 
Bernfungsrecht bei Glementarlehrerfiellen, Fortbeſſand des gutsherriichen 

470; basfelbe wird nicht in unzuläffiger Weiſe beſchränkt, wenn die Re- 
ierung eine beflimmte Dualififation des zu DBerufenden verlangt und wenn 
fe ein Balanzausjchreiben erläßt 471. 

Bernfungsurtunbe. Betrag bes Stempels für bie Bolat. der Geißlichen 
u. der Lehrer 329. Berechtigung ber Regierung, bei Beflätignng ber Vokat 
bie Verpflichtung des VBerufenen zur Bertretung eines Lehrers und zur @r- 
tbeilung des konfefj. Religionsunterrichtes in benachbarten Schulen ansza- 
fprechen 217. Aushändigung der Vokat. durch den Bernfungebereitigten bei 
der Amtseinflibrung des Lehrers durch ben Schulvorfland 219. 

Befoldungen der Beamten. Gefe wegen Zahlung der Beamtengehälter 257; 
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Anwenbung bdesfelben anf GStiftungsbeamte 417. Gewährung bes vollen 
Dienfleintommens au kommiſſ. beichäftigte Beamte ans db. Fonds besjen. 
Berwaltungszweiges, in welchem dieſe Beichäft. fattfindet 589. 

Befjoldungen der Lehrer 2c. an höheren Unter. Anftalten. Gehaltszahlung in 
Beziehung auf die Termine für Anftelung, Berfegung 2c., Zahlungstermine 
für Remunerationen 358. Raten für Zahlung an Schuldiener (Rebellen) bei 
faatl. Anfl. 542. 

— der Bollsihullehrer. ©. a. Unterhaltung. Staatsbeihälfen zu den Beſold. 
ſ. Staatsbeihlilfe. Bemeſſung ber Beſold. nach ben örtlichen, nicht nach den 
perföni. Verhältniffen des Inhabers 221. Erhöhung der Beſold. aus An- 
laß der Heranziehung des Lehrers zu Schulbeiträgen 240, jedody nicht ohne 
Weiteres, fonbern nur, wenn die Befold. unauskömmlich wird 633. Be 
fagnis der Regierung zur Erhöhung der Beſoldung nur bei Eintritt wirt: 
licher Unauslömmlichkeit der Befold. 633. — Unzuläffigfeit der Gewährung 
von Dienftalterszulagen an nicht definitiv angeflellte Lehrer 222. Empfeh⸗ 
lung ber Befeitigung einer Anrechnung des Schulgeldes für den Lehrer als 
eines perjönlichen Dienftemolumentes 645. Beichaffung der Koften für 
Vertretung eines zum Militärdienfte einberufenen Lehrers 234. Sicherung 
der Befoldung des ordentlichen Lehrers bei Kinführung bes Hanbarb. Un⸗ 
terrichtes (Staatsbeihillfe) 402. 

Bibliotheken. Königl. Bıbl. zu Berlin, Berfonal. 50. Ablieferung von Ber- 
lagsartileln an die Kgl. Bibl. zu Berlin und an bie Bibl. der Provinz. 
Univerfität in Beziehung auf Separatabdrude und nene Auflagen 335. 

— ftaatlicher höherer Unter. Anftalten. WBerficherung gegen Fenersgefahr 541. 
Blindenanftalt, Königliche, zu Steglig. Direktor 96. 
Blinden-Unterrichtsweſen. Internationale Borgänge auf bem Gebiete. 

des Unterrichtes nicht vollfinniger Kinder 262. Provinzialbehörbe für die 
Raatlihe Schnlauffiht über Taubſt. u. Blindenanftalten 613. 

Botanifher Garten zu Berlin, Perſonal 51. 
Bürgerlide Gemeinden in Beziehung auf das Vollsſchulweſen. Die 

Leitungen für das Vollsſchulweſen gehören in die erfle Reihe der zu be- 
friedigenden Bemeindebebürfniffe 630. Natur bes zur Kommnnalkaſſe fließen- 
den Schulgeldes 567. Uebernahme der Schulunterhaltungslaft auf ben 
Kommunaletat, bezw. ber Schulen als Gemeindeanflalten: Berechtigung 
aber nicht Berpflihtung, Empfehlung (insbef. in Weftfalen) 633. 637. Nicht. 
verpflichtung ber Gemeinde zur Gewährung von Zufhüflen an Sozietäts- 
fhulen; gleihmäßige Behandlung ber an demielben Orte beſtehenden ver- 
fhiebenen Sozietätefchulen bezüglih ber Kommunalzufchäfle 474. Nach 
welchen Grundfägen iſt der von der politifchen Gemeinde zur Schullaffe ab- 
zuführende Sefammtfteuerbetrag ſolchen Schulgemeinde - Mitgliedern gegen- 
über zu berechnen, welche nidt der politiſchen Gemeinde angehören 574. 
Beihlußfaffung der Gemeinden im @eltumgsbereihe der Provinzial-Schul- 
ordnung vom 1%. Dezember 1845 wegen Erfeßung bes gefeßlichen Ver⸗ 
theifungsmaßftabes fir Schnlunterhaftungskoften durch einen andern 247. — 
Berechtigung der Regierungen zur Stellung von VBebingungen bei Beftäti- 
gung ber von der Gemeindevertretung ausgeftellten Yehrer-Bolationen (Ber- 
tretungen, Ertheilung konfeſſ. Relig. Unter. in benachbarten Schuien) 217. 
Behörden fir Anbringung von Einfprüden gegen Heranziehung zu ben zu 
den Gemeindelaften gehörenden Abgaben und Leiftungen fir die Schnle 235. 

©. 
Gemente f. Baumaterialien. 
Civilfupernumerariat bei ber Verwaltung ber inbirelten Steuern und bei 

Provinz. Berwalt. Behörden: Berechtigung der Iateinlofen Realfchulen mit 
uennjährigem Kurfus 381. 

Clauſon⸗Kaas'ſcher Hanbfertigkeits-Unterricht. Referat über eine Reife von 
Minifterial-Kommiffarien nah Dänemark und Schweden 255. 
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D. 
Defizit. Rechtzeitige Anmeldung etwaiger Defizit der flaatl. höh. Unt. Auft. 541. 
Delanat f. Rektorat. 
Deftillirapparate in Apothelen und in Rehrauftalten, ftenerliche Kontrole 663, 
Dich tkunſt, dramatifhe. Preis bei der Schillerfliftung 665. 
Dienfaltersgulagen f. Befoldungen. 
Dienftiemolumente. Berechnung der Emolumente der Beamten bei Penſie 

nirungen nad dem Etats⸗ (nicht dem Kalender-) Sabre 611. — Empfehlung 
der Abſchaffung einer Anrechnung bes Schulgelbes für Vollsſchnllehret ala 
eines perlönl. Dienftemol. 645. 

Dienftentlaffung, unfreiwillige eines Elem. Lehrers, Feſtſtellung der Benfion, 
Fr An derjelben dem Lehrer als Unterftüung auge fprodhen wor 
en i . 

Dienftwohnungen der Staatsbeamten, Regulativ 121. Nichtigftellung einee Ir. 
ſatzes in 8. 14 des Regul. 419. Anwendung des Regul. auf Beamte von 
Stiftungsanftalten 419. Aufflelung und Kortführung von Inventarien für 
Dienftwohnungen 33V. Berechnung des Wertbes der Wohnungslompeten; 
eines im Staats⸗ oder Reichsdienfte wieder bejchäftigten preußiſchen Benfie 
näre 333. 610. 

— ber Volksſchullehrer. Sie gehören zur orbnungsmäßigen Ansflattung der 
Stelle 632. Zur Bermiethung iſt Zufimmung ber Gemeinde und Gr 
nebmigung ber Schulauffichtsbehörbe erforderlich 469. Kine vorhandene 
Wohnung ift dem Lehrer auf feinen Antrag zu überweiſen, nicht zum Auen 
ber Stadtkaſſe zu vermietben 632. 

Zur Dispofition ſtehende Beamte. Anwendung bes Geſetzes Über Zahlımg 
ber Beamtengebälter und der Beflimmungen fiber bas Gnabenguartal anf 
biefelben 287. 

Disziplin an Unter. Anſtalten. Mittbeilung desfallf. allgemeiner Berfügu 
gen ber Provinz. Schullollegien an die Regierungen wegen der Landwirth 
ſchafts ſchulen 380. 

Diszipliner-Unterinhungen. Feſtſetzung des Betrages der PBenfion, von 
welcher ein Theil dem mit Dienftentlaffung beftraften Elementarlehrer ale 
Unterſtützung zugeſprochen worden iſt 398. 

Dozenten-Attefte. Stempel zu den Zengniſſen für nicht immatrikul. Zu 
börer Über den Beſuch von Univerf. Borlefungen 142. 35V. 

Dropfig. Evangel. Lehrerinnen Bildungsanftalten und Penſionat bafelbf. 
Direkior 5. 9. Bekanntmachung wegen Anfnabme neuer Zöglinge 212. 
Fiir wahlfähig erflärte Zöglinge 544. 

E. 
Einjährig-freiwilliger Militärdienſt |. Milit. Dienſi. 
Einwohner. Bedeutung dieſes Ausdruckee in $. 33. II. 12 U. L. R. 236. 
Eifenbahnfahrten. Grleichterungen für bie Theilnehmer größerer Berjeomm- 

lungen, fpeziell ber Lehrerfonferenzen (Geltungsdauer ber Retourbillete) 39%. 
Emeritirung, Emeriteneinlommen. Berfabren bei Emerit. der Vollsſchul⸗ 

lehrer, wenn dieſe gegen die Höhe ber Penſion oder wenn bie zur Anf- 
bringung Berpflichteten gegen die Emeritirung ober die Höhe der Benflon 
Einwendungen erheben bb8. geßlellung ber gefeglichen Benfion, wenn ein 
Theil derfeiben dem Lehrer bei unfreimwilliger Dienflentlaffung ale Unter 
flllgung zugeſprochen worben ift 308. 

Emolumente f. Dienflemolumente. 
Erbihaftsftewer Befreiung der Zuwendungen an Univerfitäten 142. 
Etat des Minifteriums. Staatsansgaben für Sffentlichen Unterricht, Kun und 

Wiffenihaft, Nachweiſung 29. 
Etatsjahr. Verjährungéfriſt für Nachforderungen an Gchulunterhaltunge- 

beiträgen 242, bei Schulbeiträgen, welche für das Etats ̟  (richt Kalender’) 
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Jahr ausgeſchrieben find 635. Berechnung ber Emolumente eines Beamten 
bei der Penftonirung nad dem Etatojahr 611. — Periode (Etatsjahr) fiir 
Erftattung der Jahresberichte ſeitens der mechanifch-technifchen Verſuchs⸗ 
anftalt 2c. zu Berlin 622. 

Etats⸗, Rehnungs- und Kaſſenweſen. Bereinfahung des Abrechnungs⸗ 
verfahrens bei Ausführung öffentlicher Bauten 130, insbefondere kirchlicher 
und Schulbauten fiskaliſchen Patronats 137. Unzuläſſigkeit der Abände- 
rung der Finalabfchlüffe der Staatslaffen 6b1. 
Univerfitäten: Unzuläffigleit der Verwendung außerorbentl. Zuſchüfſe fir 
Univ. Inflitute zu Bebürfniffen der laufenden Verwaltung 351. 
Höhere Unter. Anſtalten: Verwaltung ber einer Anflalt gemachten Zu⸗ 
wenbungen unter 3000 Dark 212. Wahrnehmung des flaatlihen Auffichte- 
rechtes bei ben nicht vom Staate fubventionirten Anflalten in Beziehung 
auf Fefiſetzung ber Stats dieſer Anfl. 3853. Zahlung der vollen etatsmäßt- 
en Zuſchüſſe für nicht vom Staate unterbaltene Unftalten feitens Der Unter- 

Baltuingspflichtigen als Bedingung unverkürzter Auszahlung der flaatl. Be- 
durfniszuſchuſſe 382. Begründung der Anträge auf Kortbewilligung flaatl. 
Bedürfniszuſch. bei Einreibung nener Etats 213. Nechtzeitige Einreichung 
ber Finalabſchlüſſe bezw. Nechnungsrelapitulationen 213. Hechtzeitige An+ 
meldung etwaiger Defizits flaatl. Anflalten 541. Zuſtändigkeit für An- 
weifung der Umzugs⸗ und Weifeloften bei Berfegung von Lehrern ftaatl. 
Anft. aus den Anftaltslaffen; Berichterflattung, wenn biefe Koflen aus Cen⸗ 
tralfonds zu gewähren find 665. Dedung der Koften für Verſehung ber 
Scuidienerftellen an flaatl. Anft. wärend des Gnadenquartals 542. 

Erelution f. Berwaltungszwangsverfahren. 
Ertraordinarimm bes Staatehaushaltsetate. Nachweifung für das Mi- 

nifterinm ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten 308. 

F. 
Fachſchulen zc. Abtheilung und Räthe für Bearbeitung der Angelegenheiten 

berfelben bei den Regierungen 416. Dentichrift fiber bie Entwidelung ber 
gewerblichen Fachſch. 440. 

Familie. Bedeutung dieſes Ausdruckes in 8. 5 des Umzugskoflten⸗Geſetzes, 
Bewilligung des vollen Satzes der Umzugskoſten abhängig von dem Vor⸗ 
handenſein einer Familie 500. 

Feuerverfihernng der Sammlungen und Bibliothelen höherer Unter. Anſt. 
541.  Stempelfteiheit der Feuerverſ. Policen, wenn bem Berficdyerten 
Stempelfreibeit zufteht 395. 

Finalabſchluſſe, Unzuläffigleit ber Abänderung bei Staatékaſſen 661. Recht⸗ 
zeitige Einreichung bezügl. der höh. Unter. Anſt. 213. 

Sorenfen. Kreilefiung von Schulunterhalt. Beiträgen 236, Heranziehung im 
Geltungsbereihe der Provinzial-Schulorbnung vom 11. Dezmbr 1845 : 476. 

: Kortbilbungsanftalt für Behrer zu Rönigsberg i. Oftpr., Statut 387. 
Fortbildungs- und Fachſchulen. Abtheilung und Räthe flir Bearbeitung 

ber Angelegenh. berjelben bei den Regierungen 416. Dentichrift über bie 
Enwidelung ber gewerbl. Fachſchulen 440. 

Freiheitoſtrafen. Zeit für Vollſtreckung der gegen ſchulpflichtige Kinder er⸗ 
fannten 632. Umwandlung ber Geldftrafen in Freiheitsſtr., Höhe ber 
leßteren, Anwendung auf Schulverfäumnisftrafen in Schleſien 679. 

Frequenz ber Univerfitäten. Nachmweifungen 346. 506. 618. 
— der Symnaf. und der Real-Lehranflalten. Nachweifungen 684. 700. 716. 
— der Gewerbeſchulen. Anordnung wegen Einreihung von Ueberfichten 460. 

Friedrih Wilhelm- Stiftung für Marienbad. Nachrichten über Beihilfen 
zur Benugung des Bades 115. 614. 

Kunde Dr. Schliemann's Sammlung trojaniſcher Alterthümer, Schenkung 
fir das deutſche Volk 169. 
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Gehalt f. Bejoldung. 
Geiftlihes Amt, Geiſtliche. Zufammenfegung dev Kommilfionen für die 

wiffenfchaftl. Staatsprüf. der Kandidaten des geifl. Amtes 322. - Gef 
lihe als Schulauffihtsbeamte, Stellung vor und nah Emanation des &k- 
jeges vom 11. März 1872: 499. Betheiligung ber Geifllichen bei Ertbeilung 
und Leitung des Tathol. Religiong Unterrihtes in Bollefchnien 118. — 
Schulunterhaft. Beiträge ber Geiftlichen f. Unterhaltung. 

Geldſtrafe (aud fiir Schulverfäumniffe in Sclefien), Umwandlung in Zre- 
heitsfirafe, Dauer der letzteren 679. 

Bemeinde-Abgaben ı. Behörden zur Anbringung von Einſprüchen gegen 
Heranziehung zu ſolchen Abgaben und Peiftungen für Schulen, welche zu den 
Gemeindelaften gehören 236. Unzuläffigfeit des ordentl. Rechtsweges ilber 
Anſprüche der Staatediener aus dem Gefege Über Heranziehung berfelben 
zu den Gemeindelaften, Nichtanwendung dieſes Geſetzes auf Amtofelretäre 
und ftellvertret. Outsvorſteher 314. 

Geodätiſches Infitut zu Berlin, Berjonal öt. 
Geograpbifher Kongreß nebſt Ausftellung zu Benedig, Veranftaltung 57. 
Beihäfts-Einrihtungen bei Behörden. Abtbeilung und Räthe für Be 

arbeitung ber Unterrichtsangelegenheiten bei den Regierungen 316. Nn- 
weifung bezügl. des Inhaltes der Berichte an das Minifterium (vollſtändige 
Darftellung des Sachverhaltes, Beſchränkung der Einreihung von Alten 2c.) 
608. Megelung von Berhältniffen der Gewerbeſchulen (Perfonal - Rotiz- 
blätter, requenztabellen 2c.) 460. — Mittheilung allgemeiner Berfägungen 
der Provinz. Schullkollegien hinfittlih ber Disziplin bei höh. Unter. Unſt. 
an die Regierungen wegen event. Anwendung auf Landwirthſchafteéſchulen 
380. Piinktliche Einreihung der Inventarifationsattefte 421. 

Geſetzgebung. Beleg vom 6. Februar 151 wegen Zahlung ter Beamim- 
gebälter und Beflimmungen ilder das Onadenquartal 287. Wusdehnung 
diejes Geſetzes auf Stiftnngsbeamte nud deren Öinterbliebene 4197. Gefeh 
vom 24. Kebruar 1881 wegen der Witwen- und Waiſenkafſen flir Elementar⸗ 
lehrer 395. Geltung der Allerh. Ordre vom 14. Mai 1825 wegen Edul- 
pfliht und Schulzucht in der Provinz Hannover 671. 

Geſtewitz, Berlagebuhbanblung. Aueichließung von Venn's deutfchen Aufſätzen 
aus böh. Unter. Anftalten 384. 

Gewerbeordnung vom 21. Juni 1569. Nichtamvendbarleit bes $. 55 anf 
den Tanzunterricht 14V. 

Gewerbliche Anftalten. Abtheilung und Räthe fiir Bearbeitung der An⸗ 
gelegenheiten berfelben bei den Regierungen 416. Berzeichnie |. Umterrichte- 
anflalten, höhere. Denkichrift über die Gewerbeſchulen 189 Anordnungen 
zur Regelung von lerhältnifien ver Gewerbeichnten (Berfonal-Notizblätter 2c.) 
460. Denkichrift Über die gewerbl. Fachſchulen 440. 

Gewerbliher Unterridht und Hausinbuftrie, Bewilligung von Gtaats- 
mitteln für die nothleidenden Theile bes Neg. Ber. Oppeln 400. &lanion- 
Kaas'ſcher Hanbfertigkeits-Unterricht, Referat Über eine Reife nad Dänemarl 
und Schweden 255. 

Gewohnheiten f. Obfervanzen. IL 
Snadenzeit und Gnadenbewilligungen für bie Hinterbliebenen unmittelbarer 

Staatsbeamten, der Beamten zur Dispofition und ber Wartegeldempfänger, 
Sefe und Allerh. Orbres 287. Anmwenbung des Geſetzes anf bie Hinterbl. 
von Stiftungsbeamten 417, beögl. von Schuldienern flaatlicher Unter. 
Anfl. 542. 

Go uvernanten- Inftitut zu Droyßig |. Droyfig. 
Gutsherr in Beziehung anf die Schnie. Eigenſchaft ala Gutsherrſch. im ber 

Brov. Poſen (Wittergiter und Oilter ohne Nittergutsqualität) 141. ©. 
nachſteh. Gutéherrl. Leiſtungen, Ontéherrl. Rechte. 
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Gutébherrliche Leifiungen für bie Schule. Bertretung ber unnermögenben 
Unterthanen im Sinne des Allg L. R. 4852. Sind die Schulunterhaltungs- 

‚ beiträge der Gursberrichaften in Echlefien öffentliche Abgaben? Boraus- 
fegungen ber Zurückforderung folder Beiträge 250. Heranziehung ber 
Outsherrichaften zu den Schulunterhaltungsloften an Stelle und zur leber- 
tragung ber Leiſtungen unvermögender Qutseingelefienen. Unzuläffigteit 
des Rechtsweges bei Etreitigleiten zwiſchen Gutoherrſchaft und Schulge⸗ 
meinde über jene Vertretungspflicht der erfieren 478. Borausfegung fir bie 
Lieferung von Schulbauholz ſeitens der Gutsherrſchaft (Lieferung erſt nad) 
Befriedigung bes nachbaltigen eigenen Bedürfnifſes bei forſtwirthſchaftl. Be⸗ 
nngung des Gutswaldes) 568. — Borausſetzungen für die Zuläjſigkeit 
einer Unterfiügun bes Gutsherrn aus Staatsfonds bei feinen Schulleiftun- 
gen 675. Charakter der Echulunterhaltuugsbeiträge des Gutsherrn in 
Schleſien 250. 

BQutsherrlihe Rechte und Pflihten auf bem Gebiete des Schulweſens 
452; Fortbeſtand, insbejondere bezügl. der Lehrerberufung 470. Kine un- 
zuläffige Beſchränlung des Berufungsrechtes it in dem Berlangen der Re 
gierung wegen einer beflimmten Qualifikation des zu Berufenden und in 
dem Erlaſſe eines Balanzausichreibens nicht zu finden 471. Aushändignug 
ber Vokation durch den Berufungsberedhtigten 219. 

Spmnafien f. Unterrihtsanfalten. 
> 

Hagen- Stiftung. Befreiung der Stipendiaten berfelben won ber Honorar. 
zahlung an den techniſch. Hochſchulen 430. 

Handarbeitsunterridt ſ. Weibl. Handarb. — Handfertigkeitsunterricht 
nach Clauſon⸗Kaas'ſchem Syſteme, Referat über eine Reife von Kommifjarien 
des Herr Diinifters nah Dänemark und Schweden 259. 

Hauslehrer im Sinne der Echulgefeßgebung i. d. Provinz Hannover 254. 
Haußväter, Bedeutung dieſes Ausdrudes in $. 29. IE. 12 X. 2. R. 230. 
Hochſchule fir Muſik zu Berlin, Perfonal 47. 
Hochſchulen ſ. Tehnifhe Hochſch. 
Honorare ſ. Kollegien⸗Hon. 
HumboldtStiftung. Jahresbericht 172. Vertretung des Herrn Minifters 

im Kuratorium 5353. " 

Jahresberichte ber mechaniſch- techniſchen Berfuhsanflalt zc. zu Berlin, 
Periode (Etatsjahr) für die Erflattung 622. 

Jah reskurſe und Uebereinfimmung im Beginne des Schuljahres an ben 
höheren Unterrihtsanftalten 62). 

Immatrilulation. Unzuläffigleit der Immatr. ber von einer höh. Lehr⸗ 

anftalt verwiefenen Schiller an Univerfitäten in demfelben Gemefter ober 

Interiminifche Geffegung [. Vorläufige Seft nterimiftifche Feſtſetzung ſ. Vorläufige Feſtſ. 
Juventarien. Aufſtellung und Fortführung für bie Gebände ber ſtaatlichen ıc. 

höheren Unter. Anſt. und für die Dienftwohnungen ber Borſteher derjeiben 
Punktliche Einreichung der Inventarif. Attefte 424. 

Zurififhe Berfon. Gchulgemeinden als felbflänbige jurifliihe Perſonen 

erifiren im Geltungsbereihe der Schulorbuung vom 11. Dezember 1645 

nit 670. 

Kalenderjahr f. Etatejahr. Bu 

Kandidaten bes höheren Schulamtes, Beichäftigung ungeprüfter an 65h. 

Unter. Aufl. (Zahl, Hauptgebiete ber Deihäftigung, Beichräntung der An- 

nahme ungeprilfter Kanb., Berichterflattung) 36. Desgl. an Gewerbe- 

Ichnien, Berichterflattung über dieſelben 460. 

o® 
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Kirhenmufit. Infitut für Kirch. Muf. zu Berlin, Direktor 47. 
Kirchliche Behörden. Berfländigung ber Schufauffihtsbehörden mit deu 

jelben über Einführung von Religionsiehrbiihern in Unter. Anft. 612. 
Körperlihe Zuchtigung ber Schulkinder f. Schulzucht. 
Rollegien-Donorare, Lefreiung der Stipenbiaten ber Hagen-Etiftung von 

ber Zahlung bei ben techniſch. DochfQufen 430. 
Kom miſſariſch beſchäftigte Beamte. Zahlung des vollen Dienſteinkomment 

aus dem Fondé besjenigen Berwaltungszweiges, in welchem bie fommifl. 
Beihäft. ftattfinbet 589. 

Komm unal-Abgaben f. Gemeinde-Abg. 
Kompetenzlonflitt. Unzuläffigkeit in Straffachen, insbefonbere anch is 

Privatllagefahen gegen Lehrer und Schulauffihtsbeamte wegen Beleidigung 
ober —— ber LeQung von Schulkindern, Erhebung des Konfliktes in Fälle 
ber firafrechtlihen Verfolgung eines Lehrers ꝛc. wegen einer in Ausübnzz 
ber Schulzucht vorgenommenen Handlung 336. 671. 

Konfeffions-VBerhältniffe, Berlidfihtigung berfelben bei Beſtellung ber 
Kreis-Schulinfpektoren, insbefond in Schlefien 118. Bedingungen für Auj- 
hebung paritätifher Vollsſchulen 118. ‘ 

Konkurfe. Berfahren bezügl. ber Ermächtigung der Vertreter bes Fiskus zum 
Abfchluffe von Vergleichen in bürger!. Rechtsftreitigfeiten und in Konkurfen 3W. 

Konfervation von Kunf- und Baudenkmälern. Berichterſtattung au das Mi- 
nifterinm bei Yinträgen anf Niederlegung oder Veränderung von Stadt⸗ 
mauern, Thoren ac. 535. 

KLotthaus'ſche Etudienftiftung zu Börbe, teftamentarifche Beftimmungen 543 
Kreis-Schulinfpelftoren. ‚Berzeihnie 15. Staatsausgaben für biejelben 

312. Beſtellung derfelben in Beziehung auf konfeffionelle Verhältniſſe, ine- 
befondere in Schlefien 118. 

Krönnngs- und Ordensfef. Berleihung Allerhöchſter Auszeichnungen bei bet 
Feier besfelben i. 3. 1851: 270. 

Kunftausftellung f. Alademie der Künfte. 
Kunft- und Baudenkmäler f. Ronfervation. 
Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin, Verlegung in das neue Gebäude 313. 
Kunf- und Gewerkſchule bei der Alad. d. Künfte zu Berlin. Direltor 47. 

2. 
Landwirthſchaftliches Fehrinftitut zu Berlin. Gegenfeitige Zulaffung der 

Stubirenden berfelben und derjenigen der technifch. Hochſchule zu Worlefungen 
ohne Zahlung einer Matrilelgebithr 356. 

Landwirthſchaftéſchulen. YUnwenbung ber fiir höhere Unter. Unftalten er 
gehenden allgemeinen Berfilgungen bezügl. ber Disziplin bei denfelben IW 
efimmungen für Konzeffionirung landwirthſchaftl. Privatſchulen, Ausſchluß 

ber Berechtigung für den einjährig:freimwilligen Militärdienſt 385. 
Lebensalter Air bie Zulaſſung gu Lehrerprüfung, auch der nicht in einem 

flaatl. Seminar vorgebildeten Bewerber 339. 
Tebensverfiherung. Verpflichtung eines in den Eheſtand getretenen Kan 

dibaten bes höheren Schulamtes, fpäteftens bei befinitiver Anflelung feiner 
Ehefrau eine Witwenpenfion ꝛc. zu fihern 540. 

Lehrer, Fehrerfiellen an den Univerſitäten. Nachweifungen tlber bie Zahl 
343. 504. 616. Gründung neuer Profefinren 311. 

— an ben höheren Unterichtsanflalten: Zahl in bem en angegeben. 
— an den Scullehrer-Seminaren und den Baralleiturjen bei denjelben. Grän- 

dung neuer Stellen 312. 
— an Bolksſchulen. Bewilligung von Staatsmitteln zur Regriindung neuer 

Schulſtellen 2c. in ben notbleidenden Theilen des Reg. Ber. Oppeln 300. 
— an Privat-Schulen und Erziehungsanflalten. Staatliches Auffichtsrecht bezägl. 

bes Nachweifes der Befähigung der Leiter und der Lehrer 120. 
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Lehrerinnen-Penfionsanftalt, deutſche. Hinweifung ber Lehramts.Be- 
8 en auf biefelbe 538. 
ehbrerlonferenzen. Bergünftigung für die Theilnehmer bei Eifenbabnfabrten 

(Dauer ber Ketourbillets) 391. ß bheilueb ſenbahrjah 
Lehrer-Berfammlung zu Karlsruhe. Bermeidung einer Störung des Un⸗ 

terrichtsbetriebes in den Schulen buch Theilnahme Preußiſcher Lehrer an 
derſelben 400. 

Lehrer-Wohbuung f. Dienftwohnung. 
Lehr» und Lernmittel. Verfahren bei Einführung von Schulbüchern und 

neuer Ausgaben berfelben, Verſtändigung mit den kirchlichen Behörden über 
bie Religions-Lehrbücher 612. Ausfchluß der beutfchen Auffäte von Venn 
aus ben höh. Unter. Anſt. 384. VBermeibung ber Einführung von Schul- 
büchern in Volksſchulen aus Anlaß des Anerbietens von Beiträgen aus dem 
Abjage bderjelben zu humanitären Sweden 401. — Steuerliche Kontrole 
über Deflillirapparate in Lehranftalten 663. 

Leſebücher ſ. Lehrmittel. 
Lyceum zu Braunsberg. Perſonal 81. Im Uebrig. ſ. Univerſitäten. 

en % ulen, öffentliche höhere, Berzeichnis mit Angabe ber Leiter ber- 
eiben 96. 

Marienbad, Friedrich Wilhelm- Stiftung. Nachrichten über Beihülfen zur 
Benutung des Babes 114. 614. 

Marine⸗Erſatz⸗Mannſchaften. Schulbildung, ſtatiſtiſche Nachweiſ. 552. 
Maßſtab für Umlegung der Schullaſten ſ. Vertheilung. 
Matrikel ſ. Schulmatrikel. 
Matrikelgebühr iſt nicht zu entrichten bei Zulaſſung der Studirenden bes 

landwirthſchaſtl. Lehrinflitutes zu Berlin zu Borlefungen an der techniichen 
Hochſchule, degl. der Studirenden ber leßteren zu Vorleſ. am landw. Inſt. 356. 

Maturitätsprüfungen f. Prüfungen. 
Mekhanifch-techniihe Berfuhsanftalt 2c. zu Berlin. Beriode (Etatsjahr) für 

Srflattung der Jahresberichte 622. 
Medaillen. Uebertragung der Ausprägung aller für offizielle Zwecke zu be» 

Keen Med. an die Königl. Münze 662. Berleihung goldener Med, 
an Künfller aus Anlaß der alademijchen Kunfauoellung zu Berlin 622. 

Medi a en Aufammenfegung der wiflenfhaftl Deputation für das 
ebiz. Weien 4. 

Meiferateliers bei ber Alad. d. Künfte zu Berlin. Verzeichnis 47. 
Mendelsfohn- Bartholdy Stipendium fir Muſiler. Ansfchreiben für Die 

Bewerbung 357. 
Meyerbeerſche Stiftung fir Tonkünftler, Konkurrenz 534. 
Mihael-Beer’ihe Stiftungen |. Akademie ber Künſte. 
Militärdienf. Ergänzungen und Henderungen der Wehrorbnung 117. 

Einjährig-freiwilliger Mil. Dienft. EintrittYbei den Truppen der Feldartil⸗ 
Terie und des Trains 117. BZuläffigleit des Beſnches zweier gleichartigen 
höh. Unter. Anft. behufe Erwerbung ber Beretigung, Bebinguugen 188. 
Ausftellung des Unbefholtenheit - Zeugnifjes für Bewerber abgefondert von 
dem Zeugniffe ber wifjenfchaftl. Befähigung 425. Ausſchluß ber Berechti⸗ 
mg bei landwirthſchaftl. Privatſchulen 385. 
ufbringung ber Koftlen für Bertretung eines zum Militärbienfte einberufe- 

nen Elementarlehrers 234. 
Minifterium ber geiſtlichen ac. Angelegenheiten 1. 415. 
Mobilmahung der Armee. Bergünftigungen für die freiwillig in bie mobile 

Armee eintretenden Reiche- und Staats-Eivilbeamten 117. 
Münze, Königlihe. Uebertragung ber Ausprägung aller für offizielle Zwede 

zu befchaffenden Medaillen an die Köngl. Minze 662. 
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Mufeen, Königlide, zu Berlin. Perfonal, Abtheilungen x. 47. Rand 
Muſeum, Vorſteher 50. 

Mufit. Anſtalten und Fonds zur Förderung. Alkadem. Hochſchule filr Mufl 
u Berlin, Perſonal 47, Akadem. Inſtit. für Kirchenmuſik daſelbſt, Direktor 37. 
endelsſohn⸗Vartholdy⸗Stipendium für Muſiker, Ausfchreiben 357. Miehyer 

beer'ſche Stiftung fülr Tonkünſtler, Konkurrenz 53%. 

N. 
Nahforderung von Schulunterhaltungsbeiträgen. Zeit, für welche dieſelbe 

zuläſſig iſt 242. 
National⸗Galerie zu Berlin. Direktion, Direkt. Afſiſtenten 50. 
Nothſtand in Theilen des Regierungsbezirks Oppeln, Bewilligung von Gtaatt- 

mitteln zu Schnl- ꝛc. Zweden 400. 

O. 
Obſervanzen. Gültigkeit von Obſervanzen ober Gewohnheiten in Landes 

tbeilen, in welchen Provinzial ˖ Geſetz⸗Büucher nicht eriftiren 236. 
Obſtbau, Kurſus für Lehrer beitdem pomolog. Inflitute zu Proekau. Antzug 

aus dem Berichte fiber benfelben 225. 
Drbden, Berleihungen, |. Auszeichnungen. 

| P. 
Pädagogiſche Kurſe fir evang. Theologen an ben Seminaren zu Beber- 

keſa unb Verden, Einrichtung, Termin 386. 
Baritätifhe Schulen. Bedingungen fiir Aufhebung derfelben 118. 
Batronat. Wahrung der Schulpatr. Rechte in Beziehung auf Aushänbigerz 

ber beflätigten Lehrervokation 219. 
Benftonsanftalt für deutfche Lehrerinnen. Hinweifung der Lehramtabemerte 

rinnen anf biejelbe 548. 
Penſionsweſen. Berehnung des Werthes der Wohnungslompetenz eines 

wieder beichäftigten Preuß. Penfionärs 333. 610. Berechnung ber Emo- 
Inmente eines Beamten bei der Penflonirung nad dem Gtats- (mit nad 
dem Kalenber-) Jahre 611. 
Termine für Benfionirung der Lehrer 55h. Unter. Anfl. 358. 
Pen. der Element. Lehrer f. —— us 

Perſonalchronik, auf den leßten Zeiten der Monatshefte. (Dezemberheft ẽ. 6. 

Berfonal-Notizblätter iiber bie Lehrer der Gewerbeſchulen, Einreichung 4 

Ppflichtexemplare von Verlagsartikeln, Ablieferung an Bibliotheken im Be 

ziehung auf Separatabdrude und neue Auflagen 335. .. 

Bharmazentifce Angelegenheiten. Zufammenfegung ber tedhnify. Kom 

miſſion fir pharmazeut. Angeleg. 4. Steuerliche Kontrole über bie IM 
Apotheken zu pharmazeut. Zweden benutzten Deſtillirapparate 663. 

Volitiſche Gemeinde f. Bürgerl. Gemeinde. . 
Bomologifhes Infitut zu Prookau. Auszug aus bem Berichte fiber 

einen Kurfus für Lehrer 225. 
Präparanden- Bilbungsmefen. Verzeichnis ber flaatl. Präpar. Aufalten, 

Borfteher 94. — Entwidelung bes Präpar. Weſens, Vermeibung ber Aut 
bildung einer über bas Bebitrfnie hinausgehenden Anzahl von Präparand. 219. 

Präfident der Alademie ber Künfte zu Berlin und Stellvertreter besfelben, 
Beftätigung ber Wahlen 431. Tod des Präfidenten 585. h 

Preisaufgaben, Wusicreiben, Bewerbungen. Bei der Akad. d. Künfe Ps 
Mendelsfohn-Bartholdy-Stipendium für WMufiter 357. Preisausidr. 

Könige Beigiſchen Regierung (Hafenbauten), Berlängerumg ber Zriſt zur 
Einfendbung der Konkurrenz-Arbeiten 179. 

Breisfiftung zum Andenfen Schillers. VBeflimmung fiber ben Preis fr 
1878,80 : 665. ” 
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Breußifher Beamtenverein. Nachrichten über feine Wirkſamkeit 421. 
Privatklageſachen gegen Lehrer und Schulauffichtsbeamte wegen Heleidigung 

oder Körperverlegung von Schullindern, Zuftändigleit 336. 
Privatlehrer in Familien im Sinne der Schulgefeßgebung für die Provinz 

Hannover 253. . 
Privat⸗Schulen und Erziehungsanftalten. Staatliches Aufſichtérecht, insbef. 

berügl. bes Nachweiſes der Befähigung der Leiter und ber Lehrer 120. — 
Landwirthſchaftl. Privatihulen: Beſtimmungen für SKonzeffionirung, An: 
ſchluß der Berechtigung für ben einjährig-freiwilligen Militärdienſt. 385. 

Brivilegium im Sinne des Allg. Landrechtes 316. 
Probekandidaten an Gewerbeſchulen, Berichterflattung Über biefelben 460. 

Vergl. auch Kandidaten. 
Produkte, inländiſche, und inländiſches Material, Verwendung bei fiskaliſchen 

Bauten 609. 
Profeſſuren ſ. Lehrer. 
Promotionen. Nachweiſung Über die Zahl 343. 
Brovinzialbehörden für bie Unterrichtsverwaltung. Nachweiſung 5. Grün⸗ 

dung der Stelle eines techniſchen Rathes bei dem Provinz Schultolleg. zu 
Koblenz 311. Abtheilung bezw. Räthe für Bearbeitung der Unterrichts- 
angelegenheiten bei den Hegierungen 416. — Kompetenz + Erweiterung ber 
Provinz. Behörden in Bauſachen 595. Provinz. Behörbe fir Ausübung 
der flaatl. Aufficht über Taubftummen- und VBlindenanflalten 613. 

Prozeſſe ſ. Rechtoſtreitigleiten. 
Prüfungen S. a. Prüfungstommiffionen. Prüfungen fir das Lehramt an 

höheren Unter. Anftalten. Statiſtiſche Nachweif. Über die Ergebr’fie der 
Prüf. vor den Wiffenfhaftl. Prüf. Kommiffionen 176. 432. Ergänzun⸗ 
en des Prüf. Reglements (Einziehung und Berfall der Gebühren, Ber- 
aumung rechtzeitiger Einreichung der fchriftl. Arbeit, Ansbleiben aus dem 
Zermin zur milndl. Prüfung) 174. 

— an höheren Unter. Anftalten. Mündliche Reifeprifungen: Anmwefenheit des 
Departements-Rathes des Provinz. Schullollegiums, flellvertretende Königl. 
Kommifjarien, Zeit für Abhaltung der Prüfung 184. Haupttermin für die 
Abhaltung der Abitur. Brüf. (Oftern) 623. 

— an Gewerbeſchulen. Cinreihung von Tabellen tiber die Abitur. Prüf., Be- 
gutachtung der Prüf. Arbeiten duch bie Wiſſenſch. Prüf. Kommifj. 460 

— an Lehrers und Lehrinnen-Seminaren. Berzeihnis der aus ben Anflalten 
zu Droyßig mit dem Reifezeugnifie entlafjenen Zöglinge 544. 

— zur Aufnahme in ein Scullehrer-Seminar, Lebensalter 389. 
— der Lehrer an Mittelfchulen und ber Reltoren. Termine 104. Prüfungen 

zum Nachweife der Befähigung für das Lehramt an Rektoratichulen 356. 
Prüfungen und deren Wirkung bei der Kortbildungsanftalt fiir Lehrer zu 
Königsberg 397. 

— der Volksſchullehrer. Lebensalter für die Zulaffung, auch ber nicht in 
einem flaatl. Seminar vorgebildeten Bewerber 389. 

— ber Lehrerinnen und Schulvorſteherinnen. Zermine 106. Statiſt. Ueber- 
ficht über die Prüfungen in ber Rheinprovinz i. 3. 15650: 390. Befähi⸗ 
ungszeugnifie aus den Anflalten zu Droyßig 544. Gegenfeitige Aner- 
enuung von Lehrerinnen Zeugniffen aus Preußen und aus bem Groß- 
berzogtb. Hefien 220. 
der Lehrer nud der Borfleher fir Taubfitummen- Anflalten. Termine 112, 
insbefondere fir Borfieher 223. Belähigungszeugniffe ale Vorſteher 546. 
ber Turnlehrer. Termine 113. 667. Befähigungszeugniffe 392. 

— der Turnlehrerinnen. Zermine 225. 546. Befähigungezeugniffe 224. 407. 
668. ©. a. Turnlehrer⸗Bild. Auf. 

— der Zeichenfehrerinnen an mehrflaffigen Bolks⸗ und an Mittelſchulen. 
Zermin 113. Befähigungszeugnifle 409. 

| 
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Brüfungsgebühren. Ginziehung und Berfall ber Gebühren in ber Br 
für das Pehramt an höheren Unter. Anſt. 174. ’ Beten 

Prüäfungslommiffionen fir die wiffenfchaftl. Gtaatepräfung ber Kaatı- 
Daten bes geiftlihen Amtes, Zufammenfegung 322. 

—, Riffenfbaftl. Zufammenfegung 324. Siatiſt. Nachweiſ. über die Er— 
gebnifje der Prüfungen 176 432. Begutachtung ber Prifungsarbeiten der 
Abiturienten an Gewerbeſchulen durch dieſe Kommiffionen 460. 

Prüfungsordnung für bie mündliche Reifeprüfung an den höheren Unter- 
rihtsanflalten, Ergänzungen des Reglemente 184. 

— für Borfleber von Zaubflummen-Anftalten 402. 
— für Handarbeitslehrerinnen in ber Provinz Schleswig-Holftein 549. 
Prüfungefation für Baumaterialien als Inſtanz zur Entſcheidung rer 

Streitigkeiten zwifhen Baubeamten und Lieferanten über die @üte ver 
Cementen 134. 

Prüfungstermine für Lehrer an Mittelfchulen und Rektoren 104. fü 
Lehrerinnen und Schulvorfleherinnen 166. für Lehrer und für Borfirke 
an Zanbflummen-Anft. 112. 223. für Turnlehrer 113. 667. für Zum 
lehrerinnen 225. 546. filr Zeichenlehrerinnen 113. 

PBrifungszeugniffe. Bereinbarung mit der Großherzogl. Hefſiſchen Staats- 
regierung wegen gegenfeitiger Anerkennung von Lehrerinnenzeugniffen 220. 

Rauch⸗Muſeum zu Berlin. Vorfteber 50. 
Real-Lehranftalten. ©. a. Gewerbl. Unftalten. Berzeihnis bei Be 

nennung ber Direktoren, Rektoren 361. — Berechtigung ber TIateinlofes 
Realſchulen mit Ijährigem Lehrlurfus in Beziehung auf das Civilferer: 
numerariat bei der Verwaltung der inbireften Steuern und bei den $re- 
vinzial-Berwaltungsbehörben 381. 

Rehuungs- Kelapitulationen für höhere Unter. Anſtalten, rechtzeitige 
Einreihung 213. 

Rehnungswefen f. Etats 2c. Weſen. 
Rechteſtreitigkeiten. Berfabren bezüglich ber Ermächtigung der Bertreter 

bes Fiskus zum Abfchlufe von Bergleichen ꝛc. in birgerl. Recdteflreitig- 
feiten und in Konkurſen 500. 

Rechtsweg. S. a. AZufländigleit, Berwaltungsftreitverfahren. —— 
bes ordentl. Rechtsweges Über Anſprüche der Staatsdiener aus dem Geſetze 
über die Heranziehung derſelben zu ben Gemeindelaſten 313. Desgl. Aber 
bie Berbindlichkeit zur Entrichtung der Stempelfteuer 317. Desgl. in Be⸗ 
ziehung auf bie worläufige Sefjegung ber Auffichtsbehörbe über die Ber- 
theilung kirchlicher Bauloften 426. Mechtsweg beziigl. der Verpflichtung 
ur Leitung von Schulbeiträgen: Unzuläſſigkeit gegenüber ber Anffichtebe- 
Srde, Bedingungen für Zuläſſigkeit zwiſchen Gutsherrn und Gemeinde 478. 

Regierungen |. Provinzialbehörden. 
Neifeprüfungen |. Prüfung. 
Rellamation. Reklam. Berfahren ale Borausjegung bes Streitverfahrens 

über bie von ber Qutsherrichaft geferberten Schulbeiträge 478. Ansfchließt. 
Zufländigfeit ber veranlagenden Behörde für die Reklamationen gegen bie 
Heranziehung zur Schulfteuer (fäbtifhe und ländliche Schulen) 574. 377. 
Gegenſtand des Reklam. und bezw. bes Relurs-Berfabrene wegen Gchul- 
Reucem iR eine zur Hebung geftellte beſtimmte Schnuifteuer-Forberung 2J0. 

Rektorat, Proreltorat, Dekanat bei den Univerfitäten. Beftätigung der Wahlen 
zu Kiel 141. 664, Königsberg 141, Greifewalb 342, Halle 429, Berlin, 
Bom, Breslau, Göttingen, Marburg, Münfter, Braunsberg 509, 

— bei den technifchen Hochſchulen. Beflätigung der Wahl zu Berlin 429, Tob 
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bes Reltore 283. Verſehung ber Rekt. Geſchäfte nach dem Tode des bis⸗ 
ber. Rektors 351. Ernennung ber Rektoren zu Hannover und Aachen 143. 

Reltorartihulen. Prüfungen zum Nachweife der Befähigung für das Lehr- 
amt au benjelben 386. 

NR elurs ſ. Reklamation. 
Religionsunterrit in Schulen Überhaupt. VBerfländigung der Schulauf- 

ſichtsbehörden mit dem firchlichen Behörden über Einführung von Religion 
Lehrbilchern 612. 
insbefond. in Bolksſchulen. Ertheilung und Leitung bes kathol. Relig. Unt., 
insbe. Betheiligung ber @eiflicfeit 118. Unter. Sprache bei bem ſchul— 
planmäßigen Relig. Unter. für Kinder flavifcher Zunge 118. 

RNemuneratiouen für Beihäftigung von Lehrern au höheren Unter. Anſt., 
Zahlungstermine 358. 

Repartitionsfuß f. Bertheilung. 
Repräfentanten ſ. Vertretung. 
Refolntorifhe Entſcheidung f. Vorläufige Feftfeßung. 
Retonrbillets für die Theilnehmer größerer Berfammlungen, fpeziell ber 

Lehrerlonferenzen, Geltungsbauer 394. 
v. Rohr'ſche Stiftung für Künſtler. Preisausfchreiben 431. 

Sätularifation. ?eiftungen bes Fistus als Rechtsnachfolger eines fälularif. 
Stiftes zu Schulbebürfnifien, Ausichluß einer Webernahme der durch ver- 
änderte Berhäftniffe veranlaßten Mehrfoften 230, 

Sammlungen und Bibliothefen ſtaatl. höh. Unter. Anftalten. Berficherung 
gegen Keuersgefahr 541. 

Echenlungen f. Zuwendungen. 
Säiller- Stiftung. Allerhöchſte Beſtimmung über ben Preis 665. 
Dr. Shliemann. Schenkung feiner Sammlung trojanifcher Alterthiimer fiir dag 

deutſche Bolt 169. 
Schreibweise, gleihmäßige, mehrſtelliger Zahlenansbrüde 334. 424. 
Schulauffidt, —*88 Wahrnehmung des ſtaatl. Aufſichtsrechtes bei den 

nicht vom Staate ſubventionirten höh. Unter, Anſt. in Beziehung auf Feſt⸗ 
ſetzung des Etats dieſer Anſtalten 383. 

— über Vrivat⸗Schul⸗ und Erziehungsanſtalten, insbeſ. bezügl. des Nachweifes 
der Befähigung der Leiter und der Lehrer 120. 

— über Tanbflummen- und Blindenanftalten. Provwinzialbehörbe fir die Aus- 
ftbung derfelben 613. 

— über Boltsfhulen. Stellung der Kirche und des Staates zur Volksſchnle 
(Ertheilung und Leitung bes fathol. Relig. Unter., — Beflellung ber Kreis- 
Sculinipeltoren in Beziehung anf konfefſ. Verhältniſſe, insbef. in Schlefien, 
— Bedingungen für Aufhebung paritätiih. Schulen, — Unter. Sprache bei 
Ertbeilung des ſchulplanmäßigen Relig. Unter.) 118. Stellung der Geift- 
licher als Schulauffihtsbeamte vor und nad Emanation bes Gefees vom 
it. März 1872: 499. Benennung der Schulauffichtsbehörden in der Pro- 
vinz Schleswig-Holftein, Aenderungen in der Abgrenzung ber Reſſortver⸗ 
bhältniffe diefer Behörden 420. Inftruftion für die Schulinfpeltoren und 
Schulkommiſſionen in ben unter bänifher Schulgeſetzgebung flebenden 
Diftriften des Kreiſes Tondern 551. — Die Schulauffihtsbehörde als foldhe 
gehört micht zu ben „Betheiligten“ im Sinne des $. 77 des Zuflänbig- 
feitagefetses 478. Befugnis der Schulauffichtsbehörde zur Erhöhung ber 
Lebrerbefolpung nur bei wirklicher Unauskömmlichkeit derfelben 033. Be- 
fugnis und Obliegenheit der Auffichtsbebörbe, auf Bertheilung ber Schul- 
beiträge nach den geſetzlichen Borjchriften zu halten 635. Beredhtigung ber 
Schulauffihtsbehörde zur Anordnung und Durdführung nothiwendiger 
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Brüfungsgebühren. inziehung und Verfall ber Gebühren in ber Br 
für das Kchram an höheren Unter. Anſt. 174. ' Beau 

Prüäfungstommiffionen für die wifjenfchaftl. Staatsprüfung der SKanti- 
baten des geiftlihen Amtes, Zuſammenſetzung 322. 

—, Biffenjbaftl. Zufammenfegung 324. Statifl. Nachweiſ. Aber die Gr- 
gebniffe der Prüfungen 176 432. Begntachtung ber Prüfungsarbeiten der 
Abiturienten an Gewerbefchulen Durch diefe Kommiffionen 460. 

Prüfungsordnung für bie mündliche Neifepriifung an den höheren Unter- 
sichtsanflalten, Ergänzungen des Reglemente 184. 

— für Vorſteher von Taubflummen-Anflalten 402. 
— für Hanbarbeitsiehrerinnen in ber Provinz Schleswig-Holftein 549. 
Prüfungefation für Baumaterialien als Inflanz zur Entſcheibung ven 

Streitigkeiten zwiſchen Baubeamten und Lieferanten über bie @ilte ver 
Gementen 134. 

Prüfungstermine fir Lehrer an Mittelfchulen und Bektoren 104. N 
Lehrerinnen und Schulvorfleberinnen 166. für Lehrer und für Vorſtehet 
an Zaubftummen-Anfl. 112. 223. für Turnlehrer 113. 667. für Zum 
fehrerinnen 225. 516. fr Zeichenlehrerinnen 113. 

Priüfungezeugniffe. Bereinbarung mit ber Großherzogl. Heſſiſchen Staate- 
regierung wegen gegenfeitiger Anerkennung von Lehrerinnenzeugniflfen 220. 

Rauh-Mufeum zu Berlin. Vorfteber 50. 
Real-Lebranftalten ©. a. Gewerbl. Anſtalten. Berzeihnis bei Be 

nennung ber Direktoren, Rektoren 361. — Berechtigung ber Tateinlolen 
Realſchulen mit Yjährigem Lehrlurfus in Beziehung auf das Civilfenr- 
numerariat bei ber Berwaltung der indirelten Steuern und bei den Pr 
vinzial-Berwaltungsbehörben 381. 

Rechnungs. Relapitulationen fir höhere Unter. Anſtalten, rechtzeitige 
Einreihung 213. 

Rehnungswefen f. Etats- ꝛc. Weſen. 
Rechtsſtreitigkeiten. Berfahren bei ber Ermächtigung der Bertreter 

bes Fiskus zum Abfchluffe von Bergleihen ꝛc. in bürgerl. Nechtefreitig- 
feiten unb in Konkurſen 500. 

Rechtsweg. S. a. AZuftändigkeit, Berwaltungsfireitverfahren. Unzulälfiglert 
des orbentl. Rechtsweges Über Anfprliche ber Staatsbiener aus dem Geſetze 
über die Heranziehung derfelben zu den Gemeindelaften 314. Desgi. über 
die Verbindlichkeit zur Entrichtung ber Stempelfteuer 317. Desgl. in Br 
ziehbung auf bie vorläufige Fefſeg ng ber Aufſichtobehörde über die Ber- 
iheilung kirchlicher Baufoften 426. Rechtsweg beziigl. der Berpflihtung 
zur Leitung von Schulbeiträgen: Unzuläffigleit gegenüber ber Auffichtobe⸗ 
Hörde, Bedingungen für Zuläffigkeit zwiſchen Gutsheren und Gemeinde 47». 

Regierungen |. Örovinzialbehörben. 
Neifeprüfungen |. Prüfung. 
Reklamation. Reklam. Berfahren ale Borausfegung bes Etreitverfahrens 

über die von der Gntsherrſchaft geferderten Schulbeiträge 478. Ausſchließl. 
Zuftändigfeit der veranlagenden Behörde filr bie Rellamationen gegen Lie 
Heranziehung zur Schulfteuer (fäbtifche und Ländliche Schulen) 974. 577. 
Gegenſtand des Reklam. und bezw. des Hekurs-Berfahrene wegen Schul 
Neuen IR eine zur Hebung gefellte beſtimmte Schulſtener⸗Forderung 230. 

Rektorat, Broreftorat, Dekanat bei den Univerfitäten. Beftätigung ber Bahlen 
zu Kiel 141. 664, Königsberg 141, Greifswald 342, Halle 429, Berlin, 
Bom, Breslau, Göttingen, Diarburg, Münfter, Braunsberg 503, 

— bei den technifhen Hochſchulen. Beflätigung ber Wahl zu in 429, Tod 
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bes Reltore 283. Berfehung ber Rekt. Geſchäfte nach bem Tode bes bis- 
ber. Rektors 351. Ernennung der Nektoren zu Hannover und Aachen 143. 

Rektoratſchulen. Prilfungen zum Nachweiſe der Befähigung für das Lehr 
amt an denfelben 3806. 

Rekurs f. Rellamation. 
Religionsunterridt in Schulen überhaupt. Verfländigung ber Schulauf⸗ 

ſichtsbehörden mit ben kirchlichen Behörden über Einführung von Religions⸗ 
een — ſchu Er 
insbefond. in Vollsſchulen. Ertheilung und Leitung des kathol. Relig. Unt. 
insbef. Betheiligung der Geiſtlichkeit 118. Unter. race Bei dem Pe 
planmäßigen Relig. Unter. für Kinder flavifcher Zunge 118. 

Remunerationen fir Befhäftigung von Lehrern am höheren Unter. Anft,, 
Zahlungstermine 358. 

NRepartitionsfuß f. Bertheilung. 
Repräfentanten f. Vertretung. 
Refolutorifhe Entſcheidung f. Vorläufige Feſtſetzung. 
Retonrbillets für die Theilnehmer größerer Berfammlungen, fpeziell ber 

Lehrerfonferenzen, Seltungsbguer 394. 
dv. Rohr'ſche Stiftung fir Künftler. Preisausſchreiben 431. 

®@. 

Sätularifation. Leiflungen bes Fiskus als Rechtsnachfolger eines fälularif. 
Stiftes zu Schulbebürfniffen, Ausſchluß einer Uebernahme ber durch ver- 
änderte Berhältniffe veranlaßten Mehrkoſten 230. 

Sammlungen und Bibliothefen flaatl. höh. Unter. Anftalten. Berficherung 
gegen Feuerögefahr 541. 

Schenkungen f. Zumenbungen. 
Schiller- Stiftung. Allerhöchſte Beſtimmung über den Preis 665. 
Dr. Shliemann. Schenkung feiner Sammlung trojaniſcher Alterthümer für das 

deutſche Bolt 169, 
Schreibweise, gleihmäßige, mehrflelliger Zahlenausprüde 334. 424. 
Schulauffidt, Raatliche Wahrnehmung des flaatl. Auffichtsrechtes bei den 

nit vom Staate jubventionirten höh. Unter, Anft. in Beziehung auf Zeft- 
ſetzung des Etats biefer Anftalteı 383. 

— über Privat-Schul- und Erziehungsanftalten, insbef. bezligl. des Nachweifes 
ber Befähigung der Leiter und ber Lehrer 120. 

— über Taubflummen- und Blinbenanflalten. Provinzialbehörbe für die Aus⸗ 
übung berjelben 613. 

— über Boltsfhulen. Stellung der Kirche und bes Staates zur Volksſchule 
(Ertheilung und Leitung bes fathol. Relig. Unter., — Beltellung ber Kreis- 
Schulinfpeltoren in Beziehung auf konfeſſ. Berhältniffe, insbef. in Schlefien, 
— Bedingungen für Aufhebung paritätiih. Schulen, — Unter. Sprache bei 
Srtheilung des jhhulplanmäßigen Relig. Unter.) 118. Gtellung ber Geift- 
lichen ale Schulanffihtsbeamte vor und nad) Emanation des Gefetes vom 
11. März 1872: 499. Benennung der Schulauffichtsbehörben in ber Bro- 
vinz Echleswig-Holflein, Aenderungen in der Abgrenzung ber Reffortver- 
bältniffe Diefee Behörden 420. Inftrultion fir die Schulinfpeltoren und 
Schullommiffionen in den unter bänifher Schulgeſetzgebung ftehenden 
Diftrikten bes Kreifes Tondern 551. — Die Schulauffichtsbehörbe als ſolche 
gehört nicht zu ben „Betheiligten“ im Sinne des 3. 77 des Zuſtändig⸗ 
keitsgeſetzes 478. Befugnis der Schulauffichtebehörde zur Erhöhung ber 
Lehrerbefofdung nur bei wirklicher Unauskömmlichkeit derfelben 033. Be⸗ 
fugnis und Obliegenheit der Auffichtsbehörbe, auf Bertheilung der Schul. 
beiträge nach den geſetzlichen Borfchriften zu halten 635. Berechtigung ber 
Sculauffichtsbehörde zur Anordnung und Durchfülhrung nothiwendiger 
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Schuleinrihtungen auch gegen den Willen der Schulunterbaltun ichti 
642. Bedarf im Geltungsbereiche der Provinz. Schulordnung MEN De. 
zember 1845 ber Schulvorfiand zur Anftellung von Klagen vor den Ber- 
waltungsgerichten einer Antorifation der Regierung? 244. 

Schulbauten f. Baumefen. 
Schulbeiträge f. Unterhaltung. 
Schulbeiud, Schulpflicht. Geltung ber Allerh. Kabin. Orbre vom li. 

Mat 1525, Schulpfliht und Schulzucht betreff,, in der Provinz Hannover 
671. Unzuläſſigkeit von Bolizei-Srelutioftrafen gegen Eltern zur Erzwingnug 
eines regelmäßigen Schulbefuhes 562. 

Schulbezirt. Einrichtung nach räumlich begrenzten Difrilten 230. 
Schulbildung ber Armee⸗Erſatz⸗Mannſchaften, Kati. Nachweiſung 552. 
Schuldiener (Pebellen). Raten fir Zahlung der Befolbungen an flaatl. 

Unter. Anftalten 542. 
Schuldienft an högeren Unterrichtsanftalten. Termine für Anflelung, Ber- 

fegung PBenfionirung; Gehalts. und Remunerat. Zahlung in biefer Bezie 
bung 358. Sorgfältige Prüfung der Nothwendigleit einer Verſetzung von 
Lehrern ſtaatlicher Anſt, Umzugs. u. Reifeloften 665. Verpflichtung eines 
in den Ebeſtand getretenen Kandidaten, ſpäteſtens bei befinttiver Anftellung 
feiner Ehefrau eine Witwenpenfton ꝛc. zu fihern >10. Beſchäftigung un- 
geprüfter Kandid. (Zahl der beichäftigt gerwelenen, Sauptgebiete ber Be⸗ 
Ihäftigung, Beſchränkung der Annahme, Berichterftattung) 536. Berichter- 
fattung über die an Gewerbeſchulen beſchäftigt. Kandid. 460. 
an Privat- Schulen u. Erzieh. Anftalten. Staatliches Aufſichtsrecht bezügl. 
des Nachweifes der Befähigung der Reiter u. der Lehrer. 120. 
an Retoratföänten, Prüfungen zum Nachweiſe der Befähig. für Das Lehr- 
am 
an Vollsſchulen. Zeitweife Bermwaltung erledigter Lebhrerfiellen bezw. Ber: 
tretung von Lehrern durch Lehrer benachbarter Schulen 217. 
Bereinbarung mit bem Örehbergogtbum Heflen wegen gegenfeitiger Anerlen- 
nung von Lebrerinnenzeugniffen 220. 

Schule, Shulgemeinde 2c. Schulgemeinden als felbftändige jurififche Per- 
fonen exiſtiren im Geltungsbereihe ber Provinz. Schulorbn. v 11. Dymbr 
1845 nicht, Beſtellung eines Mandatars für die Schule, nit für Schul⸗ 
gemeinde 670. — Einrichtung der Schulbezirfe nah räumlich begreniten 
D iſtrilten 230. 

Schuleinrichtungen bei höh. Unter. Anſt. Durchführung der Jabreskntie, 
Uebereinſtimmung im Beginne des Schuljahres, Einwirkung auf den Univeri. 
Unterricht 623. 
bei Vollsſchulen. Bewilligung von Staatsmitteln zur Begründung neuer 
Schulſtellen und zu Beiblilfen für Schulbauten in ben nothleivenden Tbeilen 
des Reg. Ber. Oppeln 400. Bebingungen fiir Aufhebung paritätifher Schn- 
fen 118. Einrichtung der Schulbezirfe nach räumlich begrenzten Diſtrikten 
230. Berechtigung der Schulauffichtsbehörbe zur Anordnung und Durcdhfüb- 
rung von Schuleinrichtungen auch gegen den Willen der Schufunterhaftunge- 
pflitigen 642. 

Schulgebäude f. Dienflmohnung. 
Schulgeld bei Volksſchulen. Empfehlung der Befeitigung bzw. Ermäßigung 

bes Schulg. fowie ber Anrechnung desfeiben als eines verlönt. Dienfemo- 
[umentes der Lehrer 655. Natur bes zur Kommunallaffe fließenden Schul- 
geldes 567. Werpflichtung der Geiſtlichen und ber Lehrer zur Schulgeld ̟  
zablung 567. Borausfegung für Beeifaffung von Schulgeld in ber Provinz 
Hannover bei Annahme eines Hauslehrers 254. 

Schulgemeinde f. Schule. 
Schulgemeinde-Repräfentanten f. Vertreter. 
Schulzeſetzgebung ſ. Geſetzgebung. 
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Schuljahr. Uebereinftimmung im Beginne desſelben an ben böh. Unter. 

Anfl. 623. 
Schulinſpektion f. Kreis⸗Schulinſpeltoren, Schulanfficht. 
Schulmatritel, rechtliche Bedeutung, Unzuläffigleit bes Verwaltungsſtreitver⸗ 

fahrens zum Zwecke ber Berichtigung der Matrikel, insbefond. in ber 
Brovinz Preußen 138. 

Schulpatronat f. Patronat. 
Schulpflicht f. Schufbefud. 
Schulſteuer ſ. Unterhaltung. 
Schulfyſtem ſ. Schuleinrichtungen. 
Schulverbände, Einrichtung nach räumlich begrenzten Diſtrikten 230. 
Säulverfäumniffe. Unzuläſſigkeit polizeil. Exekutivſtrafen gegen bie Eltern 

zur Erzwingung eines regelmäßig. Schulbeſuches ihrer Kinder, insbeſond. 
in d. PBrov. Breußen 562. Strafbarkeit der bei ben kathol. Schulen -in 
Schleſien vortommenden Schulverj. von geringerer als einwöcentl. Dauer 
564, Ummanblung der Gelpftrafe in Freiheitsſtrafe, Dauer ber leßteren 679, 

Schulvorſtand. Iſt im Geltungsbereihe ber Provinz. Schulorbnung vom 
11. Dzmbr 1545 der Schulvorftand beredtigt, auf Zahlung umgelegter 
Schulunterbaltungstoften gegen bie vermeintlich Pflichtigen im Berw. Streit. 
vers. zu Magen? Bedar! berjelbe zur Anflelung von Klagen vor den 
Verw. Gerichten einer Autorifation ber Regierung? 244. Stellung ber 
Zalacminde und beſonders gewählter Repräſentanten zum Schulvor⸗ 
ande 642. 

Schulzucht. Zuſtändigkeit bei Verfolgung eines Lehrers ober eines Schulauf- 
fihtsbeamten wegen einer in Ausübung der Schulzucht vorgenommenen 
Handlung 336. 671. Geltung der Allerh. Kabin. Orbre vom 14. Mai 1825 
in der Provinz Haunover 671. S. a. Disziplin. 

Seminare für Bollsfchullehrer und für Lehrerinnen. Berzeichnis, Direktoren 
89. Droyßig |. d. 

Seminarlehrertag, jehöter, zu Berlin. Rebe des Herrn Miniſters bei der 
Eröffnung 49. 

Seminar-Präparanden |. Präyar. Bild. Weſen. 
Seminarwefen. Einrichtung eines päbagogifchen Kurfus für evangel. Theo» 

flogen an ben Seminaren zu Beberlefa und Verben 386. 
Separatabdrude. Ablieferung an bie Königl. Bibliothel und an die Biblio- 

thek der PBrovinzial-Univerfität 335. 
Sozietätsſchulen, Unterhaltung, |. Unterhalt, Bürgerlihe Gemeinde. 
Staatsausgaben für öffentl. Unterriht ꝛc. Nachweiſung 290. 
Staatsbeibülfen S. a. Staatszuſchüſſe. Staatsbeih. fiir Volksſchulweſen. 

Berwaltung u. Berwendung der den Regierungen für Lehrer überwiejenen 
Fonds 221, insbelondere Verwendung nur für beftehende Stellen, Verfilgung 
über den Fonds für neue Stellen der Eentralinftanz vorbehalten 631. Wis 
derruflichfeit der Beihilfen zu bern Lehrerbeſold, Boransiegung für bie 
Zuridziehung, Gewährung nur zu Qunften der leiftungsunfähigen Schul⸗ 
gemeinde- Mitglieder 233, Nachweis des Bebirfuifies notywendig 630. Un- 
terfiigung des Gutsherrn, Borausjegungen für die Zuläffigtet 675, ins- 
befond. Staatsbeih. file Gemeinden und Gutsheren im Geltungsbereiche 
der Provinz. Schulordnung v. 11. Dambr 1845: 675. Staatsbeihülfe 
zur Befoldung des orbentl. Lehrers behufs Beichaffung der Koften für ben 
Handarb. Unterricht duch die zunähft Verpflichteten 402, Bertretungsloften 
fir einen zum Militär einberufenen Lehrer, Ausſchluß der Zahlung aus 
Staatsfonds 234. Bewilligung von Staatsmitteln zur Förderung bes ge- 
werbl. Unterrichted und der Hausinduſtrie, fowie für neue Schulftellen und 
für Schulbauten in den nothleidenden Theilen des Reg. Bez. Oppeln 400. 

Staatsdienſt f. Beamte. 

51* 
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Staats zuſchüſſe. ©. a. Staatsbeihlilfen. Außerorbentl. Zuſchüfſe fir 

Univerf. Inftitute, Unzuläffigfeit ber Verwendung zu VBebürfniffen Des ge- 
wöhnl. Tanfenden Dienftes 351. 
Höhere Unter. Anſtalten: Begrlindung ber Anträge auf Fortbewilligung bei 
Einreihnng nener Etats 213. Bebingung fir unverkürzie Auszahlung ber 
ſtaatlichen Bedürfniszuſchüſſe an nicht vom Staate ii unterbaltende Aufl. 382. 

Statiſtiſches. Univerfitäten: Zahl der Lehrer 344. 504. 616. Zahl ber 
Promotionen 343. Frequenz 346. 506. 618. 
Ergebniffe ber Prüfungen vor den Wiflenfchaftl. Prüfungs Kommiffiouen 

. AZ. 

Höh. Unter. Anftalt. ab! ber Lehrer in ben Kreauenzliften angegeben. 
Frequenz 684. 700. % ’ Brequengli ges 
Volksſchulweſen. Schulbildung der Armee⸗Erſatz-⸗Manuſchaften 552. Tutn⸗ 
kurſe für im Amte ſtehende Lehrer 226. 626. 
Anzahl der Prüfungen der Schulvorſteherinnen und Lehrerinnen in der 
Rheinprovinz 3090. 
Prüfungstermine ſ. d. 

Stellvertretung. Zeitweiſe Verwaltung erledigter Lehrerſtellen, bezw. Ber- 
tretung von Ateri durch benachbarte Lehrer, Befugnifſe der Regierungen 
217. Aufbringung ber Koſten fir Vertretung eines zum Militaͤrdienſte ein⸗ 
berufenen Elementarlehrers 234. 

Stempel. Behörden und Beamte, welche nah dem Reichs⸗Stemp. Geſetze 
zur Prüfung der Urkunden bezligl. der Stempelpflichtigkeit verpflichtet find 
994. Ausichluß des Hechtsweges fiber die Verbindlichkeit zur Entridtung 
317. Befreiung der Univerfitäten von ber Erbfchaftsfiener bei Zuwendun⸗ 
gen 142. Stempelpflicht. von Zeugniffen der Univerf. Dozenten für met 
immatrilulirte Zuhörer 142. 350. Betrag bes Stempels für die Bols- 
tionen der Geiſtlichen und ber Lehrer, Vermeibung zweifacher Bermenbung 
329. Etempelfreiheit ber Feuer-Verfih. Bolicen, wenn dem Berficherten 
Stempelfreibeit zufteht 595. 

Sternwarte zu Berlin, Perſonal 50. 
Steuerliche Kontrole über Deftillirapparate in Apotbelen und in Lehranſt. 663. 
Stiftungen. Annahme nnd Berwaltung ber einer höh. Unter. Anſt ge- 

machten Zuwendungen unter 3000 Marl 212. Friedrich Wilh. Etiftung 
für Marienbad, Nachricht fiber Verglinfiigungen 114. 614. Kotthaus' ſche 
Studienftiftung zu Börbe, teſtament. Beſtimmungen 343. 

Stiftungs-Anflalten und De im Reffort der geiſtlichen 2c. Berwal- 
tung. Ausdehnung bes Geſetzes über die Zahlung ber Beamtengebälter 
und ilber das Gnadenquartal auf die Beamten diefer Anflalten und beren 
Hinterbliebene 417. Dégl. des Regulatives fiber die Dienflmohnungen 419. 

Strafbefehle Unzuläffigleit unmittelbaren Zwanges behufs Leiflung einer 
Handlung (Anlauf eines Grundſtilckes für ein Schulhaus), wenn diefelbe 
auch buch einen Dritten bewirkt werben kann 501. 

Straffeſtſetzung, vorläufige, wegen Uebertretungen, Verfahren 5%. 
Strafſachen, insbef. auch Privatklagef. gegen Echrer und Schulanffitsbeamte 

wegen Ausübung der Schulzudt, Zufändigleit 336. 671. Zeit für Boll- 
firedung von Freiheitsſtrafen gegen Ichnipflichtige Kinder 632. ©. a. Schul ⸗ 
verläumniffe. 

Supernumerariat f. Civilſup. 

T. 
Tanzunterricht. Nichtanwendbarkeit des $. 55 der Gewerbeordnung anf 

benfelben 130. 
Taubſtummenweſen. Internationale Borgänge auf dem Gebiete bes linter- 

richte® nicht vollfinniger Kinder 262. — Provinzialbehörde für Ausilbung 
der flaatliden Schulauffiht Liber Taubfl. und Blindenanft. 613. Zaubfl. 
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Anſt. zu Berlin, Direktor 96. Neue Prüfungsordnung für Vorſteher an 
Zanbfl. Anfalten 462. &. a. Prilfungen. 

Techniſche Hochſchulen. Berzeichnis, Derfonat 82. Berfaffungsflatuten fir 
bie techn. Hochſch. zu Hannover 144, zu Aachen 156. NRegulativ über bie 
Organiſation der Abtheilungen zn Hannover 35l, zu Aachen 354. Mehr- 
ansgaben zu Hannover und Nahen 313. 

Tonkunſt f. Muſik. 
Zrojanifhe Alterthiimer, Sammlung des Dr. Schliemann, Schenkung 

für das deutſche Bolt 169. 
Zurnlurfe für im Amte ſtehende Lehrer. Statiſt. Nachrichten 226. 626. An- 

ordnung fir 1881: 393. 
Zurnlebrer-Bildungsanftalt zu Berlin. Perfonal 4. Anordnung eines 

Kurſus für Lehrer 393. Befähigungszeugniffe 624. Kurſe zur Ausbildung 
von Zurnlehrerinnen, Termin, Anorbnnung 113. 666. Befähtigungszeugnifle 465. 

Zurnwefen. Prüfungen für Turn⸗Lehrer und Lehrerinnen |. Prüfungen. 

u. 
Mebertretungen. Berfahren bei ber vorläufigen Straffeſtſetzung 590. 
Umzugskoſten. Bebentung bes Ansbrudes „Kamilie* im $. 5 bes Umz. 

Koſt. Geſetzes, Bebingung für Bewilligung bes vollen Sabes der Umz. 
Koſten (Hamilie) 500. Zuftänbigleit für Anweifung ber Umz. und Reife 
koſten, Zahlung aus den Anftaltslaflen ober aus Eentralfonds 665. 

Unbeſcholtenheitszeugnis, Ausflellung bei Rahfugung ber Berechtigung 
zum einjährig-freiwilligen Militärdienfte abgefondert von dem Zeugniffe über 

„bie wiſſenſchaftl. Befähigung 425. 
Univerfitäten, Alademie zu Münfter, Lyceum zu Braunsberg. Perjonal 52. 
Univerfitäts.Bibliothefen. Ablieferung von Berlagsartileln an biefelben 

bezügl. der Separatabdrude und ber neuen Auflggen 335. 
— end ſ. d. 

nſtitute. Unzuläffigleit der Verwendung außerordentl. Zuſchüfſe zu Be⸗ 
dürfniſſen des gewöhnl. laufend. Dienſtes 351. 

— Lehrer |. b. 
— ⸗Studium. Einwirkung ber Anordnungen über Jahreskurſe und Beginn 

des Schuljahres an den höheren Unter. Anftalten anf den Univerf. linter- 
richt 623. Ungnläffigleit der Aufnahme der von höh. Lehranſt. verwielenen 
Schüler an Univerf. in demſelben Semefler und an bemfelben Orte 615. 

— «Borlefungen. Stempel zu den Zengniflen der Dozenten für nicht imma- 
trifufirte Aubörer 142. 350. 

Unterhaltung ber Xollsfhule. S. a. Beſoldung, Bürgerlihe Gemeinde, 
Butsherrl. Leitungen, Staatebeihülfen, Weibliche Handarbeiten. Leiftungen 
bes Fiskus ale Nechtenachfolger eines fäknlarifirten Stiftes 230. Behörden 
für Anbringung von Einfprüden gegen Derangiehung zu der zu den Ge⸗ 
meinbelaften gehörenden Abgaben und 2eiflungen für die Schule 235. Ber 
fugnis und Obliegenheit der Auffichtsbehörbe, auf Bertheilung der Schul- 
beiträge nach den gejeßl. Vorſchriften zu halten 635. Berechtigung der Auf- 
fihtsbehörbe zur Anordnung nnd Durchführung nothwendiger Schufeinrich- 
tungen aud gegen den Willen der Schulunterbaftungspflichtigen 642. Ver⸗ 
jährungszeit —* Nachforderung von Schulbeiträgen 242., dogl. bei den filr 
das Etats- (nicht das Kalender-) Jahr ausgefchriebenen Schulbeiträgen 638. 
— Beriüdfihtigung der wirtbichaftlihen Kage ber zur Schulunterhaltung 
Berpflichteten bei den Anordnungen zur Hebung des Elementar- Schul» 
weſens 472. Beitragepflicht zur Unterhaltung von Sozietätsfhulen ($. 29 
11. 12. Allg. Land-R.): Beamte 574. 637., Geiſtliche 240. 242 (©. ver- 
ſchiedener Konfeifton), 574. 633. 635., Lehrer 240. 574, 633. Befreiung 
ber Beamten von Schulbeiträgen an bem Site ber Behörde, bei welcher fie 
angeftellt find, wenn fie felbft an einem andern Orte wohnen 239. Schul- 

“ 
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Staatszufhilfe ©. a. Gtaatsbeihlilfen. Außerorbentl. Zuſchliſſe für 
Univerf. Inftitute, Unzuläffigfeit der Verwendung zu Beblirfniffen des ge- 
wöhnl. Iaufenden Dienftes 351. 
Höhere Unter. Anftalten: Begründung der Anträge auf Kortbewilligung bei 
Einreihung neuer Etats 213. Bebingung für unverlürzte Auszahlung ber 
Raatlihen Bedlirfniszuſchüſſe am nicht vom Staate zu unterhaftende Anft 382. 

Statiſtiſches. Univerfitäten: Zahl der Lehrer 344. 504. 616. Zahl ber 
Promotionen 343. Frequenz 346. 506. 618. 
Ergebuiffe der Prüfungen vor den Wiffenfchaftl. Prüfungs - Konmmiffionen 

Höh. Unter. Anflalt. Zebl der Lehrer in den Frequenzliſten angegeben 
Frequenz 684. 700. 716. 
Volksſchulweſen. Schulbildung der Armee⸗Erſatz⸗Mannſchaften 552. Tum- 
kurſe für im Amte ſtehende Lehrer 226. 626. 
Anzahl der Prüfungen der Schulvorſteherinnen und Lehrerinnen in ber 
Rheinprovinz 390. 
Prifungstermine ſ. d. 

Stellvertretung. Zeitweiſe Berwaltung erledigter Lehrerſtellen, bezw. Ber- 
tretung von Lehrern durch benachbarte Lehrer, Befugniſſe der Regierungen 
217. Aufbringung ber Koften für Bertretung eines zum Militärdienfle ein⸗ 
berufenen Elementarlehrers 234. 

Stempel. Behörden und Beamte, welche nah dem Reichs⸗Stemp. Geſetze 
zur Prüfung der Urkunden bezfigl. der Stempelpftichtigteit verpflichtet find 
394. Ausſchluß des Rechtsweges liber die Verbindlichleit zur Entrichtung 
317. Befreiung ber Univerfitäten von der Erbichafteflener bei Zumenbun- 
gen 132. Stempelpflidt. von Zeugniffen ber Univerf. Dozenten für nicht 
immatrilulirte Zuhörer 142. 360. Betrag bes Stempels für bie Belz- 
tionen der Geifllihen und ber Lehrer, Vermeidung zweifacher Verwendung 
329. Etempelfreiheit der Feuer⸗Verſich. Bolicen, wenn dem Berficherten 
Stempelfreiheit zuſteht 595. 

Sternwarte zu Berlin, Perfonal 50. 
Stenerlid e Kontrole über Deftiillirapparate in Apothelen und in Lehranſt. 663. 
Stiftungen. Annahme und Berwaltung ber einer höh. Unter. Anſt ge- 

machten Zuwendungen unter 3000 Marl 212. Priebrih Wild. Stiftung 
fr Marienbad, Nachricht über Berglinftigungen 114. 614. Kottbaus'ihe 
Studienfiiftung zu Börbe, teftament. VBeflimmungen 543. 

Stiftungs-Anftalten und Fonde im Reffort der geifllichen 2c. Verwal⸗ 
tung. Ausdehnung bes Geſetzes über die Zahlung ber Beamtengehälter 
und über das Gnadenquartal auf die Beamten dieſer Anftalten und berem 
Hinterbliebene 417. Dagl. des Negulatives Über die Dienflimohnungen 419. 

Strafbeiehle. Lnzuläffigleit unmittelbaren Zwanges behufs Leiſtung einer 
Handlung (Ankauf eines Grundflildes für ein Schulhaus), wenn dieſelbe 
auch durch einen Dritten bewirkt werben kann 501. 

Straffeffegung, vorläufige, toegen Uebertretungen, Berfahren 590. 
Straffahen, insbef. au Privatllagef. gegen Lehrer und Schulauffihtsbeamte 

wegen Ausübung der Schulzucht, Zuſtändigkeit 336. 671. Beit für Boll» 
firedung von Freibeitsfirafen gegen Ichulpflichtige Kinder 632. ©. a. Schul⸗ 
verfäumniffe. 

Supernumerariat f. Civilfup. 

z. 

Tanzunterridt. Nichtanwenbbarleit des $. 55 ber @ewerbeorbnung auf 
denfelben 140. 

Taubfummenmwefen. Internationale Vorgänge auf dem Gebiete bes Unter- 
richtes nicht vollfinniger Kinder 262. — Provinzialbehörbe für Ausübung 
ver flaatlihen Schulauffit über Taubft. und Blindenanfl. 613. Taubſt. 
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Anſt. zu Berlin, Direktor 96. Neue Prilfungsordnung für Vorſteher an 
Zaubft. Anfalten 462. &. a. Prilfungen. 

Techniſche Hochſchulen. Berzeichnie, Berfonal 82. Berfaffungsftatuten für 
bie techn. Hochſch. zu Pannover 144, zu Aachen 156. Regulativ über bie 
Organijation der Abtheilungen zu Dannover 351, zu Aachen 354. Mehr- 
ausgaben zu Hannover und Aachen 313. 

Zontunf |. Mufit. 
Zrojanifhe Altertbümer, Sammlung des Dr. Schliemanı, Schenkung 

für das beutfche Volt 169. 
Turnkurſe für im Amte ſtehende Lehrer. Statift. Nachrichten 226. 626. An- 

ordnung für 1881: 393. 
Zurnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin. Perfonal 4. Anordnung eines 

Kurfus für Lehrer 393. VBefühigungszeugniffe 624. Kurfe zur Ausbildung 
von Zurnlehrerinnen, Termin, Anordnung 113. 666. Befähigungszeugnifie 465. 

Zurnmwefen. Prüfungen für Turn⸗Lehrer und Lehrerinnen |. Prüfungen. 

u. 

Uebertretungen. Berfahren bei ber vorläufigen Straffeftfegung 590. 
Umzugsloften. Bebeutung bes Ausbrudes „Bamilie*“ im 8. 5 bes Umz. 

Kof. Geſetzes, Bebingung für Bewilligung bes vollen Gates der Umz. 
Koſten (Kamilie) 500. Zuftändigleit für Anmeifung der Umz. und Reife 
toften, Zahlung aus den Anftaltslaffen oder aus Centralfonds 665. 

Unbefcholtenheitszeugnis, Ausflellung bei Rah fugung ber Berechtigung 
zum einjährig-freimilligen Militärdienfte abgefondert von dem Zeugniffe über 

‚bie wiſfſenſchaftl. Befähigung 225. 
Univerfitäten, Alabemie zu Münfter, Lyceum zu Braunsberg. Perfonal 52. 
Univerfitäts- Bibliorhelen. Ablieferung von Verlagsartileln an biefelben 

bezügl. der Separatabbrude und ber neuen Auflggen 335. 
— Deere ſ. d. 

nſtitute. Unzuläffigleit ber Verwendung außerordentl. Zuſchüſſe zu Be⸗ 
durfniſſen des gewöhnl. laufend. Dienſtes 351. 

— »Lehrer |. d 
— ⸗Studinm. Einwirkung der Anordnungen über Jahreskurſe und Beginn 

des Schuljahres an den höheren Unter. Auſtalten auf den Univerſ. Unter⸗ 
richt 623. Unzuläſſigkeit der Aufnahme ber von höh. Lehranſt. verwieſenen 
Schüller an Univerſ. in demſelben Semeſter und au demſelben Orte 615. 

— ⸗Vorlefungen. Stempel zu den Zeugniffen der Dozenten für nicht imma⸗ 
trikulirte Aubörer 142, 350. 

Unterhaltung der Vollsfhule. S. a. Befolbung, Bürgerliche Gemeinde, 
Butsherri. Leiſtungen, Staatsbeihlilfen, Weibliche Handarbeiten. Leiftungen 
bes Fiskus als Nechtenachfolger eines ſäkulariſirten Stiftes 230. Behörden 
für Anbringung von Einſprüchen gegen Heranziehung zu der zu den Ge⸗ 
meindelaften gehörenden Abgaben und Leiftungen fir die Schule 235. Ber 
fugnis und Obliegenheit ber Anffihtsbehörbe, auf Bertheilung der Schul⸗ 
beiträge nach den geſetzl. Vorſchriften zu halten 635. Berechtigung ber Auf- 
fichtebehörde zur Anordnung und Durchführung nothiwendiger Schuleinridy- 
tungen auch gegen den Willen ber Shulunterhaltungepflichtigen 642. Ber. 
jährungszeit fir Nachforberung von Schufbeiträgen 242., b8 l. bei den für 
das Etats. (nicht das Kalender-) Fahr ausgeſchriebenen Schulbeiträgen 638. 
— Berückſichtigung ber wirtbfchaftlihen Lage der zur Schulunterhaltung 
Berpflichteten bei den Anorbnungen zur Hebung des Elementar- Schul- 
weſens 472. Beitragspflicht zur Unterhaltung von Sozietätsfchulen (8. 29 
11. 12. Allg. Land R.): Beamte 574. 637., Geiſtliche 240. 242 (©. ver- 
ſchiedener Konfelfion), 574. 643. 635., Lehrer 240. 574. 633. Befreiung 
der Beamten von Schuibeiträgen an bem Site ber Behörbe, bei welder fie 
angeftelt find, wenn fie felbf an einem andern Orte wohnen 239. Schul⸗ 

— —⸗ 
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fleuerpfliht im Sinne des 8. 29 IT. 12 Allg. Land- MR. (Dansräter) 2.6. 
238. 574., Bertheilungsmaßflab (8. 31 a. a. D.) 238. 674. 635. Ber- 
pflichtung der Geiftlihen und der Lehrer zur Schulgeldzablung 37. Auf 
bringung ber Koflen für Vertretung eines zum Militärdienſte einberufenen 
Elementarlehrers 234. 
Schulunterhaftung in einzelnen Provinzen. Im @eltungebereiche der Pro- 
vinz. Schulorbnung vom 11. Dambr 1845: Heranziehnng der Geiſtlichen 
235. Grundfäße fir Aufbringung der Beiträge für Schulen innerhalb 
eines Gutebezirkes 271. 476. Zur Schulunterhaltung Berpflichtete (Ge⸗ 
meinden u. Gutobezirke) 247. 638. BZuftändigleit des Outsvorſtehers zur 
Ausichreibung und Einziehung des Antheiles des Gntsbezirkes (Grundherr 
u. Anwohner) 638. Beſteuerung von Korenfen 476. SBeranziehung ber 
Gemeinden u. ber Qutsherren, Gewährung von Etaatebeihillfen 675. Wende- 
rung des Vertheilungsmaßfiftabes 217. 
Provinz Bofen: Schulleitungen der Beſitzer der von einer Herrſchaft ab- 
ezweigten Bilter ohne Rittergutsqualität Gil. 

Beoving Schleſien. Sind die Beiträge der Quteherrfchaften Bffentliche Ab⸗ 
aben? Vorausſetzungen der Zurlicdforberung folder Beiträge 2530. 
nebefondere Baupfliht. Zur Unterhaltung der Schulgebäude m. der 

Lehrermohnungen im Sinne des 8. 34 II. 12 Allg. Land-R. Werpflichtete 
(Einwohner) 236. Lieferung des Schulbaubolzes feitene der Gutsherrſchait 
(nachhaftiger eigener Bedarf, forſtwirthſchaftl. Bewirtbichaftung des Bunte 
waldes) 368. 

Unterrichts. Angelegenheiten. Abtheilung bezw. Räthe für Bearbeitung ber- 
felben bei den Regiernngen 416. 

— ⸗Anſtalten, böbere, VBerzeichniffe mit Angabe der Direltoren, Reltoren bt. 
379. Grilndung neuer Bymnaf. zu Vrß Stargarbi und Berlin (Stadt 
theil Moabit) 312. Im Uebrigen |. Bezeichnung der einzelnen Sategorien 
der Anſtalten. 

— sBehörben |. Miniſterium, Brovinzialbehörben. 
— Betrieb. Vermeidung einer Störung durch Theilnahme von Bolteihul- 

lehrern an der Lehrerverfammlung zu Karleruhe 300. 
— »Geſetzgebung |. Geſetzgebung. 
— ‚Mittel f. Lehr- und Lernmittel. 
— ⸗Sprache bei dem Religionsunterrichte für Kinder flavifher Zunge in der 

Vollsſchule 118, 
— ⸗Syſtem. Internationale Vorgänge auf dem Gebiete des Unterrichtes nicht 

vollfinniger Kinder 262. 
Unterfillgung eines mit Dienflentlaffung befiraften Lehrers, Ermittelung dee 

bemjelben guselprogenen Theiles der reglementomäß “Penflon 38. 
Urkunden. Behörden und Beamte zur Prüfung ber Stempelpflichtigleit 991. 

Balanz-Ausfhreiben. Erlaß eines folhen durch die Regierung ſchränli 
das gutsherrl. Lehrerberufungsreht nit ein 471. 

Benn: Dentſche Auffäte, Ausichluß aus den höher. Unter. Anft. 38%. 
Berf a a ungsſtatut fllr bie techniſche Hochſchule zu Hannover 144, Aachen 

1 

Berjährungsfrif für Nachfordernng von Schulbeiträgen 242; bei Schnlbei⸗ 
Fir 19 welche nach dem Etats. (nicht dem Kalender-) Jahr ansgejchrieben 
nd 638. 

Berlagsartilel |. Pflihteremplare. 
Bermietbung ber Dienftmohnung eines Schullehrers nur mit Zuſtimmung ber 

Gemeinde und Genehmigung der Echulauffihtebehörbe zulälfig 46d. Wine 
vorhandene Lehrerwohnung ift bem Lehrer auf feinen Antrag zu Uberweiſen, 
nicht zum Unten ber Etadtlaffe zu vermiethen 6.32. 
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Verſetzung der Lehrer an 68H. Unter. Anft., Termine 358. Sorgfältige Prit- 
— ber. Nothwendigleit bei ſtaatl. höh. Unter. Anft., Umzuge- u. Reife 
often 665. . 

Berfuhsanftalten, mechaniſch⸗techniſche, ꝛc. zu Berlin. Periode (Etatsjahr) 
für Erflattung der Yahresberichte 622. 

Vertheilung, Vertheilungsmaßfftab für Schulunterhaltungstoften. Ber 
fugnis und Obliegenheit ber Schulaufſichtsbehörde, auf Vertheilung nach den 
geſetzlichen Borfchriften zu halten 636. Bertbeil. Maßſt. gemäß 88. 29 u. 31 
II. ı2 Alg. Land. R. 238. 635; im Geltungsgebiete ber Brovinz. Schul» 
ordn. v. 11. Dambr 1545: Bertheilung, Anwendung eines andern als des 
geſetzl. Verih. Maßſt. 247, Vertheil. duch den Gutsoorfleher u. den Ge- 

mæeindevorſteher 638. 
Bertreter |. Stellvertretung. 
Bertretung. Bertreter des Fiokus in bürgerl. Rechtöftreitigfeiten u. in Kon⸗ 

kurſen, Ermächtigung zu Bergleihsabichlüffen 500. VBerellung eines Man⸗ 
datars fir die Schule, nicht für Schulgemeinde, im Geltungsgebiete ber 
Provinz Schulordn. v. 11. Dymbr 1845: 670. Wahl u. Wirkungsfreis 
von Repräjentanten der Schulgemeinde, Berhältnis der Schulgemeinde u. 
der Repräf. zu einander und zum Schulvorſtande 642. 

Verw ltungé berichte Über bie Gewerbeſchulen, Anordnung zur Erſtattung 
460. 

Berwaltungsftreitverfahren. S. a. Zuſtändigkeit, Rechtsweg. Unzuläffig- 
feit diefes Verfahr. behufe Berichtigung der (insbefond. gemäß 8. 6b der 
Provinz. Schulordn. v. 11. Dambr 1845 aufgeflellten) Schufmatrifel 138. 
Iſt im Geltungsbereihe der Provinz. Schulorbn. v. 11. Dambr 1845 ber 
Schulvorftand beredtigt, auf Zahlung umgelegter Schulunterhaltungstoften 
gegen die vermeintlich Pflihtigen im Verw. Streitverf. zu Hagen? If für 
benfelben zur Anftellung der Klagen Autorifation der Regierung erforderlich? 
244. Retlamationsverfahren als Borausfeung des Verw. Streitverf. über 
bie Schulbeiträge der Gutéherrſchaft 478. Begriff der „Betheiligten“ im 
Sinne des 8. 77 des Zuſtändigk. Geſetzes, Heranziehbung zu Schulfteuern ac. 
als Gegenftand des Streitverf. unter den Betheiligten, Einfluß des Gegen- 
flandes auf die Vorbedingung u. d. Umfang bes Verfahrens 570. Gtreit- 
verf. zwiſchen Schulbanpflichtigen und Auffichtsbehörbe, wenn erflere Die Noth⸗ 
wenbigfeit eines Schulbaues u. der Aufbringung der Baukoſten beftreiten 670. 
Streitverf. wegen Unterbringung verwahrlofter Kinder zur Zmangserziehung, 
(Bebeutung bes vormundfchaftsrichterlihen Beichluffes flir den Kommunal- 
verband) 356, 

Berweltungszwangsvperfahren. Unzuläffigfeit unmittelbaren Zwanges 
behufe Leiftung einer Handlung (Anlauf eines Schulbauplages), wenn die⸗ 
felbe durch einen Dritten bewirkt werben kann 501. BZmangsweife Durd- 
führung ber vorläufigen Feſtſetzung ber Auffihtsbehörbe über Vertheilung 
kirchl. Baukoſten kann nicht durch Einlegung des Rechtsweges gehemmt wer- 
den 426. Unzuläffigleit ber Verhängung von Polizei - Erekutioftrafen gegen 
{er a nfhhtiger Kinder zur Erziwingung eines regelmäßigen Schul⸗ 
efuches 562. 

Berweifung von Schülern aus höheren Lehranftalten. Unzuläffigfeit ber 
Immatrikulation verwief. Schiller an ben Univerfitäten in bemfelben Se- 
mefter und an demielben Orte 615. 

Bolation f. Berufungsurkunde. 
Volsſchulweſen. Stellung von Staat und Kirche zur Bolleichule ſ. Schul⸗ 

anfficht. VBerlidfichtigung der wirtbichaftl. Lage ber LUinterhaltungspflichtigen 
bei den Anordnungen zur Hebung bes Elementarſchulweſene 472. Im 
Uebrigen |. Bezeichnung der einzelnen Gegenſtände. I 

Vollmachten für Vertreter bes Fiskus in blrgerl. Rechtoftreitigleiten u. Kon⸗ 
furfen, insbefond. beziiglich bes Abichluffes von Vergleichen 500. 
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fleuerpfliht im Sinne bes 8. 29 II. 12 Allg. Land⸗N. (Hausväter) 236. 
238. 571., Bertheilungsmaßflab (8. 31 a. a. DO.) 238. 374. 6335. Ber- 
pflihtung der Geiftlihen und der Lehrer zur Schufgeldzablung 7. Auf- 
bringung der Koften für Vertretung eines zum Militärdienſte einberufenen 
Elementarlehrere 234. 
Schulunterhaltung in einzelnen Prosinzen. Im Geltungsbereihe der Pro- 
vinz. Schulorbuung vom 11. Dambr 1845: Heranziehung der Geiflihen 
235. Orundfäge für Aufbringung der Beiträge für Schulen innerbalb 
eines Öutöbezirfes 214. 470. Zur Sculunterhaftung Berpflidtete (Ge⸗ 
meinden u. Gutsbezirke) 247. 638. Zuſtändigkeit des Outsvorſtebers zur 
Ausihreibung und Einziehung des Antheiles bes Gntsbezirfes (Grunbherr 
u. Anwohner) 638. Beſtenerung von Forenſen 476. Heranziehung ber 
Gemeinden u. der Gutsherren, Gewährung von Etaatsbeihlilfen 175. Wenbe- 
rung bes Vertheilungsmaßſtabes 217. 
Provinz Polen: Schulleiſtungen ber Beſitzer der von einer Herrſchaft ab- 
ezweigten Gilter ohne Nittergutsgualirät 641. 
— 3* Schleſien. Sind die Beiträge der GOutéherrſchaften öffentliche Ab⸗ 
gaben? Borausfegungen ber Zurüdforberung folder Beiträge 250. 
Insbeſondere — Zur Unterhaltung ber Schnlgebäude u. der 
Lehrerwohnungen im Sinne des $. 34 II. 12 Allg. Land⸗R. Verpflichtete 
(Einwohner) 236. Lieferung des Schulbauholzes feitens der Guteherricheft 
(nachhaltiger eigener Bedarf, forſtwirthſchaftl. Bewirthſchaftung des But: 
mwaldes) 968. 

Unterrichts» Angelegenheiten. Abtheilung bezw. Räthe für Bearbeitung ber- 
felben bei den Regierungen 416. 

— Anftalten, böhere, VBerzeichnifie mit Angabe der Direktoren, Reltoren ot. 
379. Orlindung nener Gymnaf. zu Prß. Stargardt und Berlin (Stadt 
theil Moabit) 312. Im llebrigen f. Bezeichnung ber einzelnen Kategorien 
ber Anftaften. 

— ‚Behörden f. Minifterium, Provinzialbehörben. 
— Betrieb. Vermeidung einer Störung duch Theilnahbme von Bolteihul- 

lehrern an der Lehrerverfammlung zu Karlerube 100. 
— »Geſetzgebung ſ. Geſetzgebung. 
— Mittel ſ. Lehr⸗ und Lernmittel. 
— ⸗Sprache bei dem Religionsunterrichte für Kinder ſlaviſcher Zunge in ber 

Bolksſchule 118, 
— ⸗Syſtem. Internationale Borgänge anf dem Gebiete des Unterrichtes nicht 

vollfinniger Kinder 262. 
Unterfilitung eines mit Dienftentlaffung befiraften Lehrers, Exrmittelung dee 

bemfelben gugepro@enen Theiles der reglementemäß “Penflon 338. 
Urkunden. Behörden und Beamte zur Prüfung ber Stempelpflichtigleit 994. 

Balanz-Ausfhreiben. Erlaß eines ſolchen durch die Regierung fhränft 
das gutsherrl. Lehrerberufungsredht nicht ein 471. 

Benn: Deutihe Auffäte, Aneſchluß aus den höher. Unter. Anfl. 38%. 
Berl 0 a ungeftatut für die technifche Hochſchule zu Hannover 144, Aachen 

4] 0 

Berjährungsfrif fir Nachforderung von Schulbeiträgen 242; bei Schulbei⸗ 
ns ta welche nach dem Etatée⸗ (nicht dem Kalenber-) Jahr ausgeſchrieben 
nd 638. 

Berlagsartilel |. Plihteremplare. 
Bermietbung ber Dienftmohnung eines Schullehrers nur mit Zuflimmung ber 

Gemeinde und Genehmigung der Schulauffichtebehörbe zuläffig 409. (ine 
vorhandene Lehrermohnung ift dem Lehrer auf feinen Antrag zu überweiſen, 
nicht zum Nutzen der Stadtlaffe zu vermiethen 6.34. 
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Berfetung ber Pehrer an höh. Unter. Anſt, Termme 358. Sorgfältige Pru⸗ 
Ks ben Nothmwendigleit bei ſtaatl. höh. Unter. Anſt. Umzugs u. Reife 
often 665. . 

VBerjuhsanftalten, mechanifch-technifche, 2c. zu Berlin. Periode (Etatsjabr) 
für Erflattung der Jahresberichte 622. 

Vertheilung, Vertbeilungsmaßftab für Schulunterhaltungskoſten. Be 
fugnis und Obliegenheit ber Schulaufiichtsbehörbe, auf Bertheilung nad den 
gejetlichen Borfchriften zu halten 635. Bertbeil. Maßſt. gemäß 88. 29 u. 31 
II. ı2 Allg. Land. R. 238. 635; im Geltungsgebiete der Brovinz. Schul» 
ordn. dv. Il. Dambr 1845: WBertheilung, Anwendung eines anbern ale des 
gejegl. Verth. Maßſt. 247, Vertheil. durch den Gutsévorſteher u. den Ge- 
meindevorſteher 638. 

Bertreter f. Stellvertretung. 
Vertretung. Bertreter des Fiskus in bürgerl. Mechtöftreitigleiten u. in Kon⸗ 

furfen, Ermächtigung zu Bergleihsabfchlüffen 500. Beſtellung eines Man- 
datars für die Schule, nicht fir Schulgemeinde, im Geltungsgebiete der 
Provinz Schulordn. v. 11. Dimbr 1845: 670. Wahl u. Wirkungsfreis 
von Repräfentanten der Schulgemeinde, Berbältnis ber Schulgemeinde n. 
der Repräf. zu einander und zum Schulvorfiande 632. 

Verw Ar Itungsberichte über die Gewerbefhulen, Anordnung zur Erftattung 
4 

Berwaltungsftreitverfahren. &. a. Zuftänbigleit, Rechtsweg. Unzuläffig- 
feit diefes Verfahr. behufs Berichtigung der (insbefond. gemäß $. 66 ber 
Provinz. Schulorbn. v. 11. Dambr 1845 aufgeftellten) Schulmatrifel 138. 
Iſt im Geltungsbereiche der Provinz. Schulorbn. v. 11. Dambr 1845 ber 
Schulvorftand beredtigt, auf Zahlung umgelegter Schulunterhaftungstoften 
gegen die vermeintlih Pflichtigen im Verw. Streitverf. zu Hagen? IA für 
denſelben zur Anftellung der Klagen Autorifation der Regierung erforderlich? 
244. Rellamationsverfahren ale Borausfegung des Berw. Streitverf. über 
die Schulbeiträge der Gutsherrfchaft 478. Begriff der „Betheiligten“ im 
Sinne des 8. 77 des Zuſtändigk. Geſetzes, Heranziehbung zu Schuifteuern ꝛc. 
ale Gegenftand des Streitverf. unter den Betheiligten, Einfluß Des Gegen⸗ 
flandes auf die Rorbebingung u. d. Umfang des Verfahrens 570. Streit⸗ 
verf. zwifhen Schulbaupflichtigen und Auffichtebebörde, wenn erftere die Roth- 
wenbigfeit eines Schulbaues u. der Aufbringung der Baufoften beftreiten 670. 
Streitverf. wegen Unterbringung verwahrlofter Kinder zur Zwangserziehung, 
(Bedeutung bes vormundicaftsrichterlihen Beichluffes fülr den Kommunal. 
verband) Hab. 

Berwaltungszwangsverfahren Unzufäffigfeit unmittelbaren Zwanges 
behufs Feiftung einer Handlung (Anlauf eines Schulbauplages), wenn die- 
ſelbe durch einen Dritten bewirkt werden kann 501. Zwangsweiſe Durch⸗ 
führung ber vorläufigen Feſtſetzung ber Aufficgtsbehörde über Vertheilung 
firchl. Baukoſten kann nicht durch Einlegung des Rechtsweges gehemmt wer- 
den 426. Unzuläffigleit der Verhängung von Polizei + Erelutinftrafen gegen 
bie a ulpflichliger Kinder zur Erzwingung eines regelmäßigen Schul- 
eſuches 562. 

Berweifung von Schülern aus höheren Lehranflalten. Unzuläffigfeit ber 
Immatrikulation verwief. Schliler an ben Univerfitäten in demfelben Se- 
mefter und an bemfelben Orte 615. 

Bolation f. Berufungsurkunde. 
Bolsihulmefen. Stellung von Staat und Kirche zur Vollksſchule ſ. Schul⸗ 

anfficht. Berädfichtigung ber wirtbichaftl. Lage der Unterbaltungspflichtigen 
bei dem Anorbnungen zur Hebung des Glementarfchulmelens 472. Im 
Uebrigen j. Bezeihnung der einzeluen Gegenſtände. 

Bollmadten für Bertreter bes Fiskus in bürgerl. Nechtöftreitigleiten u. Kon⸗ 
furfen, insbefond. bezüglich des Abſchluſſes von Vergleichen 500. 



Borlänfige Feſtſetzung ber Berwalt. Behörde iiber Bertbeilung kirchl. Bau⸗ 
onen: Zwangeweiſe Durchfülhrung berfelben wirb nicht durch Einlegung des 
Rechtsweges gehemmt 426. 

Borlefungen an der techniſch. Hochſchnſe zu Berlin ſ. Matrilelgeblihr. 
— an dem landwirtſch. Fehrinftit. daſ. f. ebenda. 

Wartegeldempfänger. Anwendung bes Geſetzes Uber Zahlung der Beam- 
tengebäfter u. f w. auf biefelben 297. 

Wehrordnung. Ergänzungen u. Aenderungen (einjährig freiwilliger Dienſt, 
Bergiinfiigungen fllr bie bei einer Mobilmachung der Armee freiwillig eintreten. 
ben Reihe» u. Staatsbeamten) 117. 

Weiblihe Handarbeiten in der Volksſchule. Aufbringung der Koflen, Etaats- 
beihilffe file den ordentl. Lehrer behufs Wermeidung einer Ueberbiirbung der 
Gemeinde 4092. — Britfungsordnung fiir Dandarbeitsiehrerinnen in Schles⸗ 
wig⸗Holſtein 549. 

Wirthſchaftliche La gi in Theilen bes Reg. Bez. Oppeln, Bewilligung von 
Stastemitteln zu Unterrichtszweden 400. Beritdfihtigung ber wirthſch. 
Lage der zur Unterhaltung ber Elementarichulen Verpflichteten bei den An- 
ordnungen zur Hebung des Schulmefene 472, 

Wiffenfhaftlihe Prüfungelommiff. f. Prüfungstommifl. 
Witwen, und Waiſenkaſſen fir Bollsichuliehrer. Belek vom 24. Be 

bruar 1881 wegen Abänderung ꝛc. bes Geſetzes v. 22. Dymbr 1869 und 
Ausbehnung dieſes Gef. auf den Kreis Herzogih Lauenburg 395. Infruf- 
tion zur Wusführung des neuen Gel. 39. Erhöhung ber Staatsansgaben 
fir die Kaffen 314. Wufrechterhaltung der Mitgliedichaft bei cbesgang eines 
Elementarlehrere in eine andere Stellung bes Lehrerfiandes 547. ech⸗ 
tigung der proviſoriſch angeſtellten Lehrer auf Mitgliedſchaft 548. 

Witwen-Berforgung. Berpflichtung eines vor Anſtellung in ben Eheſtaud 
etretenen Kandidaten bes höh. Schulamtes, fpäteftens bei befinitiver An- 

Reflung feiner Ehefrau eine Witwenverforgung zu fihern 540. Würforge 
der in andere Stellungen bes Lehrerſtandes bergehenden Elementarlehrer 
für ihre bereinfligen Witwen 547. 

Wohnfit. Befreiung der Beamten von Schulbeiträgen an bem Site ber Be- 
hörbe, bei welcher fe angeftellt find, wenn fie felbft an einem andern Orte 
wohnen 239. Aeußerſte Entfernung bes Wohnſitzes eines ordentl. Mitglie- 
bes der Alademie der Wiffenfchaften von Berlin Hit. 

Wohnung f. Dienftwohnung. 
Wobnungégeldzuſchuß, Zahlung an kommiſſariſch befchäftigte Beamte aus 

ben Fondée desjenigen Verwaltungozweiges, in weldem bie kommiſſ. Be⸗ 
fhäft. flattfindet „HB. 

3. 

Zahlenauspride, mehrftellige. Oleichmäßige Echreibweile 334. 424. 
Seihenlehrerinnen. Wrilfungstermin 113. Befähigungszengnifle 469. 
Züchtigung, körperliche, ſ. Schulzucht. 
3 Pr e aus Staatsfonds |. Staatsbeihlilfe, Staatszuſchuß. _ 
Suftändigleit. Beſchwerden sc. Uber Handhabung der Schulzucht I3b 671. 

Behörde zur Anbringung von Einfpriihen gegen Heranziehung zu folden 
Abgaben und Leiſtungen filr die Schulen, welche zu den Gemeindelaſten ge- 
hören 235. Die Schulanffichtebehörbe gehört nicht zu den „Betheiligten“ 
im Sinne des $. 77 des Yufländ. Geſetzes 478 Begriff der „Betbheiligten” 
im Sinne des 8. 77 des Zuſtänd. Gef. 570. Aueichliehl. Zuſtändigkeit der 
veranlagenben Bebörbe fiir Rellamationen gegen Deranziebung zur Schul- 
feuer 974. Zuſtandigkeit in Beziehung auf die Leiflungen des Kommmunal- 
verbandes bei der durch das Vormundſchaftogericht beichloffenen Linterbrin- 
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gung eines verwahrloſten Kindes zur Zwangserziehung 556. Zuſtändigkeit 
des Qutsvorftehere im Geltungsgebiete der Provinz. Schulordnung vom 
11. Dymbr 1845 zur Ausschreibung nnd Einziehung des Antheiles des Bute- 
bezirtes (bes Grundherrn und der Anwohner) an den Schulunterhaftunge- 
koſten 638. Im Uebrigen f. Bertvaltungsftreitverfahren, Rechtsweg. 

Zuwendungen, Iestwillige u. f. w. Befreiung ber Univerfitäten von ber 
Erbfchaftefteuer 142. Annahme und Verwaltung ber einer höheren Unter. 
Anft. gemachten Zuwendung unter 3000 Marl 212. 

Zwangserziehung verwahrlofter Kinder. Unterbringung ber Kinder u. Auf 
bringung ber Koften durch den Kommunafverband nad Entſcheidung bes 
Bormundichaftsgerichtes, Zuftändigfeit bei Einwendungen bes Kommunal- 
verbandes 556, 

Zwangsverfahren |. Berwaltungszwangsverfahren. 



Namen: Berzeichnis 

zum Gentralblatte für den Jahrgang 1881. 

(Die Zahlen geben bie Seitenzablen an.) 

In dem nachfolgenden Verzeichniſſe find die in den Nachweiſungen H ! 
Behörden, Anftalten u. |. w. in ben Heften für Ianuar-$ — ——— 
Juli auf den Seiten 1 bie 103 ſowie 361 big 300 vorkommenden Namen nicht 
angegeben. 

A. 
Abée 280. 
Abicht 545. 
Ackermann 270. 
Adam 585. 
Adeneuer 279. 
be Ahna 681. 
Albracht 405. 
Albrecht 277. 
Aldenkirchen 282. 
Alexander 657. 
Aliſch 655. 
Althoff 652. 
Anderſon 647. 
Andreſen 328. 
Anger 277. 
Appuhn 408. 
Arendt, Gymn. Oberl., 

rof. 488. 
—, Turnlehrerin 668. 

Arndt 652. 
Arnoldt 405. 
Aufderheide 491. 
Auſt 392. 

B. 

Badmann, o. Prof. 328. 
0 

-, Gymn. Oberl. 277. 
—, Schul. 409. 

Backhaus 406. 
Badſtuͤbner 493. 
Bänitz 650. 

— — — — — — 

— — — — — — — — 

— — — — 

Baumann, o. Prof. 327. 
—, Semin. Direkt. 6383. 

— —— — 

Bayer 276. 
Bahnſen 683. 
Balcke 411. 
Banſe 656. 
Barkhauſen 412. 415. 
Barkholt 406. 
Barlen 277. 
Barnewitz 465. 
Baron 49). 
Bartelbeim 323. 
Bartels 323. 
Barth 275. 
Bartih 272. 
Barz 624. 
Baske 649. 
Baftgen 681. 
Bath 253. 
Graf Baubilfin 981. 
Bauer, Sem. 8. 490. 624, 

— , Lehrerin 469. 
—, Handarb. 8, 224. 

Baumgarten 580. 
Bechem 284. 
Becher, Reg. Rath 279. 
—, Progymn. 2. 657. 

Beder, Oymn. Oberl. 493. 
—, Inſpekt. einer höh. 

Brgrſch. 657. 
—, Lehrer degl. 493. 
—, Semin. 8. 281. 
-, Lehrerin 608, 

— 

| 

Beder, Schula. Kandidatin 
545. 

Beer 578. 
Begemann 302. 
Behm, Mathilde 467. 

‚ Margarethe 367. 
Behnfen 410. 
Behr 46a. 
Behrend 654. 
VBehring 488. 
Veinert, Geh. Ob. Reg. 

Rath 270, 
—, Gymn. Oberf , Pro- 

rekt. 411. 
Belgardt 467. 
v. Belle 618. 
Bellert 467. 
Bender, o Brot. 39. 
— Realſch. L. 279. 

Bendziula 682. 
Benfey 492. 
Bentel 491. 
Beral 467. 
Berendt 624. 
Berger 491. 
Bergmann 323. 328. 
Bergmeier 531. 
Berlage 648. 
Bernays All. 
Bernhard 651. 
Graf v. Vernftorff 40 
Bertheau A0b. 
Beſchnidt 465. 



Beyer 489. 
Beyichlag 322 
Bied 410. 
Biellhowmsly 681. 
Biermann böb. 
Biermer 503. 
Bieſe 406. 
Binbfeil, Gymn. Oberl. 

‚ Oymn. 8. 658. 
Binz 503. 
Birder 277. 
Birlle 651. 
Biſchoff 412. 
Bisping 328. 
Blantenberg, Inipelt.276, 
—, Turnlehrerin 467. 

Blafchte 407. 
Blajel, Gymn. Oberl. 649. 
—, Realſch. Oberl. 279. 

Blaß, o. Prof. 404. 
—, GEymn. Oberl. 493. 

Blechſchmidt 284. 
Blohm 624. 
Bloßfeld 655. 
Bliimel 683. 
Blum 467. 
Bol 405. 
Bockhoff 651. 
Bockwoldt 406. 
Bobe,. an. n. Rant. 

—, Beat. n. degl. 689. 
Bödh A 403. 
Böhm, o. Prof. 275. 

‚ Handarb. 2. 467. 
Böhmel 490. 
Böhmer, Gymn. Oberl. 

Oo 

„ Protreft, 

, Realidh. 8. 279. 
Bötenfamp 586. 
Bölde 412. 
Böning 683. 
Börner 282, 
Böfel 272. 
Böttcher, Gymn. 8. 656, 

„Schull. 655. 
Bohn, Sdula. Kandidat 

‚Sem. Hillfsſl. 659. 
Bobnenftädt 652. 
Bohnhoff 582. 
Bohk 270. 
Boldt 405. 

— — 

— — — — — 
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Bolte 279. 
Bootflein 493. 
Borchard 467. 
Bork 278. 
Bormann 275. 328. 
Born 649. 
Borowsli 412. 
Borraſch 682. 
Boftel 282. 
Bothe 624. 
Bone 385. 
Bracht 623. 
Brad 654. 
Bradsky 493. 
Bräfide 694. 
Brand 544. 
Brandt, I Realſch. lem. 

_, —* Kandidatin 

Braßen 651. 
Braubardt 657. 
Braune, Symn. Prorekt., 

Prof. 411. 
—, GEymn. i 488. 
—, Realfe. Direlt.278. 
Brauned 407. 
Breetz 224. 
Breitenbach 279. 
Bremer 284. 
Brendel 650. 
Breslich 632. 
Brettfchneider 272, 
Breuer 224. 
Breunung 49. 
Breyer 489. 
Briegleb 648. 
Brindmann 411. 
Brode 589. 
Bromeis 492. 
Broſchinski 409. 
Bruchmüller 491. 624. 
Bruder 409. 
Brückner a. o. Prof. 274. 

325 
—, Gymn. L. 264. 

Brühl 582. 
Brüll 582. 
Brünning 585. 
Britfh 467. 
Brunthorfi 279. 
Brunner 270. 
Bruns 283. 
Brunswick, Realſch.L. h52. 
—, L. ein. höh. Brgrſch. 

28U, 

— — — — — — 

Buchholz All. 
Buchner 653. 
Büchſenſchiultz 581. 
Bücking 487. 
Bühring 465. 469. 
Bürger 657. 
Yujad 582. 
Burning 650, 
Bunke 278. 
Burchardt 549. 
Burdharb 586. 
Burgborf 579. 
Burghardt 586. 
Burgin 409. 
Burow 465. 
Buſch, o. Prof., Geb. 

Mediz. Rath 581. 
656. ' 

— , Turnlehrerin 465. 
Buſolt 327. 404. 

© 

Cäſar 328. 
Campe 276. 492. 
Sapeller 490. 
Sarmefin 49. 
Carus 270. 
Caspari 280. 
Caspary 325. 
Savet 585. 
Chriſt 489. 
Chriftenfen 412. 
Ehriftian 282. 
Claſen 650. 
Slaufius 329. 
Cloos 406. 
Cohn 326. 
College 668. 
Collmann 279. 
Congen 583. 
Cordes 655. 
Cofad 406. 
Cramer 545. 
Erebner 409. 
Cremer 680. 
Crola 623. 
Eurtius 503. 

D. 

Daafe 280. 
Daberlom 392 
Dalliftat 624. 
Dalmer 657. 
Dammer 465. 
Darpe 405. 
David 467. 



Davin 586. 
Debus 281. 
Deder 488. 
Dederich 412. 
Deeb 411. 
Degen 407. 
Dennert 282. 
Depenthal 650. 
Deutfhmann 278. 
Didhant, Gymn. Zeil. 

ce 48 oe 

_ Sl. 392. 
Diedmann 491. 

Dietlein 276. 
Dietrich, Admir. Rath 330. 
—, Progymn. 8. 407, 

Diez 465. 
Dible 270. 
Dilthey, 0. Prof. 324. 

20, 

Dittri 325. 503. 
Dobrofinsfi 282. 
Dochow 683. 
Döhler 411. 
Döhner 545. 
Dölchner 467, 
Dörffling 682. 
Döring 467. 
Dombromeli 46. 
Domſch 469. 
Domſchke 683. 
Dorn 586. 
Dorner 322. 617. 
Dove 326. 
Dräger 651. 
Dreiuböfer 623. 
Drewke 467. 
Dreybaupt 691. 
Dreyfiaft 410. 
Drobe 272. 
Droyfen 325. 
Dubislav 407. 
Dubel 282. 
Dümmler 326. 
Durre 271. 
Dundel 694. 
Dunder 277. 
Dunler 271. 

—— — — —ñ—— — — — r — — — — — — — — — — — m 

— — — — 

- — —— — ———— — 
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— — — — 

Ebel 668. 
Ebeling 271. 
Eberhard, Gymn. Direlt. 

—, Sem. Dberl. 405. 
Eberlein 466. 
Ebert 392. 
Eberth 274, 
Ebin ger 276. 

ggerichs 492. 
— 328, 308. 
Ehmte 282. 

Eiben 652, 
Eigenbrobt 378. 
Eiler 491. 
Eifenbad 409. 
Eituer 276. 
Eifere 583. 624. 
Eliger 405. 
Ellinger 493. 
Eis 467. 
Elsner 545. 
Elze 326. 
Embader 405. 
van Emden 392. 
Engel 271. 
Engelien 224. 
Eugelle 654. 
Engels, Schula. Kandi⸗ 

Datin 544 
_ en urner 392. 

Eng fer 327. 
Enneccerus 503. 
Erdmapn, Gen. Superint. 

—, 0. Prof. 274. 404. 
_ ‚ begl. 327. 

einer n8h. Brgr. 
en 

Erler 649. 
Ernſt, Brof. 323. 
—, Gymu. 2. 6. 

Eſch 647. 
Eſchenbach 624. 
Ewald, a. o. Prof. 403. 
—, Brof. a. Kunſitgew. 

Muf. 648. 

Ewert 251. 

Kald 283. 
Fehre 342. 
erwer 279. 
eft 224. 

| Fiedler 648. 
| Fielig 582. 
ı Figulus 284. 
—7 351 

Finkler 467. 
inſch 173. 
—5*— 406. 

—, Turnlehrerin 46m. 
ittbogen 271. 
itting 403. 
ir 408. 
leiſcher 410. 
lemming 488. 
Iödner 276. 
forar 692. 
loß 410. 
fügel 469. 
lügge 490. 157. 
örfler, 0. Brof. 271. 
—, bögl. 274. 327. 
—, begl. 329, 

-, dogl. 650. 
Fraulen, a. o. Prof. 56. 
—, Semin. Hülfel. 81. 
rang 647. 
anz 278. 
ranflabt 652. 
rederiche 459. 
eefe 583. 661. 

rensborfi 5; ®. 
renzel 450. 
eudenhbammer 2W. 
reunb 406 
reuntgen 406 
eytag 681. 

ride, Gymu. 2. 650. 
—, Turnieprerin 466. 

Friedemann 469, 
—*8 657. 
rieblänber, o. Prof. 323 
—, a. 0. Prof. 
rieblieb 326. 
riedrichs 492. 
rielingsdorf 491. 
riee 405. 
rieten 656. 

v. Fritſch 327. 
Fritze 278. 

278. 



Fuchs 492. 
Fuchte 279. 

titterer 624. 
uhrmann 653. 

Funke 400. 

Baden geb. Schmidt 466. 
Gährich 668. 
Gaiſer 693. 
and 983. 
Ganter 049. 
Garbe 149. 
Gaspary 320. 
Sen, Saula. Kandidatin 

fD] 

—, Turnfehrerin Abt. 
Sattermann 409. 
Gauß 276. 
Gebauer 273. 
Gebhard 276. 
v. Gebhardt, Unterbiblio- 

thel. 487. 
—, Brof., Maler 622. 

Geiger 654. 
Geißler 625. 
Gemoll 407, 
Genthe 412. 
Gentzen 489. u 
Genz 404. 
Geppert 585. 
Gerbing 466. 
Gerbracht 493. 
Gerlach 654. 
Gerfläder 325. 
Geſchle 491. 
Geh 322. 
Geuer 583. 
Beyer 280. 
Biebel 656. 
v. Gizycki 143, 
Stäfer 544. 
Glamann 658. 
Glaſer 272. 
Glanbitz 651. 
Böbel 659. 
@öhling 406. 
Oöppert 270. 535. 
®öß 409. 
Göße 544. 
Gpolembiewsti 409. 
Gortzitza 411. 
v. Goßler 270. 415. 535. 
Grabowski 272. 
Gräber 278. 

469, 

m — — — — — 

— — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Gräfe, o. Prof. 40%. 
—, Turulehrerin Abb. 

Grämer 625. 
Grapow 544. 
Graßhof 582. 
rates 409. 
Grau 682. 
Greiffenhagen 659. 
Srellert 683. 
Greve 655. 
Grbppel 489. 
Grbtſchel 625. 
Grohn 466. 
de Groot 622. 
Groſch 658. 
Groß 493, 
Grosſchop 
Große 467. 
Groth 273. 
Grotrian 681. 
Grüber 392. 
Grünberg 405. 
Gruͤtzner 403. 658, 
Grunau 682. 
Grundner 458. 
Grnnow 648. 
Bubermann 409. 
Gunther Sem. Sillfst. 

—, Schul. 683. 
Süttler 289. 
Gulski 683. 
Gunkel 467. 
Outzeit 279. 

Ö. 

Hand 655. 
Haacke 408. 
Haaſtert 279. 
Haberlandt 650. 
v. Häften 490. 
Härtel 275. 
Aero 668. 
| agemann, a. o. Prof. 

581 

224. 

201. 

—, Schull. 492. 
Hahn, Gener. Superint. 

578 
-, Semin. L. 578. 

Hahue 407. 
Hamann 284. 
Hanel 392. 

anff 585. 

Hanſen 580. 

— — — — — — — 

Hapel 467. 
Hardt, Reg. u.Schufr.647. 
—, Handarb. u. Zeichn. 

L. 409. 
Harms 544. 
Hartert 544, 
Hartmann, 0. Prof. 503. 
—, Gymn.PBrorelt.stl. 

Sartwig 487. 
Dasper 488. 
Haffentamp 405. 
Haub 277. 
Hausknecht, Symnaf. 8. 

488 

—, Gewerbeſch. Ober. 
490. 

Haym 326. 
Heberle 697. 
Hebeftreit 649. 
Seht 651. 
Hechtenberg 584. 
Hede bös. 
Hedinger 654. 
Heidenreich 272. 
Heidftet 584. 
Heilmann 585. 
Heimann 273. 
Heine 326. 656. 
Heinemann 058. 
Seinid 490, 
Heinrich 58%. 
Heinrigi 166. 
Seins, 0. Prof. 283. 
—, Semin. 8. 2381. 

Heinze Gymn. Prorelt. 

—, Gymn. Oberl. 49. 
—, Lehrerin 224. 

Heinzerling 664. 
Helb 633. 
Seller, o. Prof. 664. 
—, „Oymn.Obert. Prof 

oD2, 

Hellgrewe 392. 
Helmig 282. 
Hemeling 412. 
Hemmersbach 409. 
Henkel 467. 
Senn 584. 
Hennes 651. 
Henning 28°. 
Henoch 617. 
Henrich 278. 

enfel 280. 
—5 405. 

entig 489. 



Hentſchel 585. 
Herbſt, Kre. Saulinfp, 

Superint. AU. 
*, 8 

-, Realſch. 
Herder 631. 
Herford 502. 
Hering uõu. 
Herman, Gymn DOberl. 

—, Heatiß, Zeicheul. 
un, 

Dermans bl. 

8, 279. 

Derinichen , ze gulvor- 
fieber 273 

—, Schul. 625. 
Hernelamp 650, 
deremann, 0. Brof. 3248. 

⸗ Tau bf. Anſt. 2,441, 

—, Turnlehrerin 221. 
Hertel 466. 
Herwig 0. 
Derzog 325. 
Seh, a 0. Prof. 328. 
—, Gymn. Direlt. 579 

Heſſe 934. 
Hetzſch 651. 
Heuer 410. 
Heuermann 277. 
Heußner 281. 
Heyden 467. 
Hickethier 272. 
Hildebrand 565. 
Hilgers 271. 
Hiller 326. 
Hillger 682. 
Hiltmann 406, 
Himly 492. 
Himſtedt 489. 
Hintzmann 279, 
Hintpeter 466. 

onor. Brof.274. | 

Hirſch, o. Brof. 27%. 28. 
-, Real. Oberlehr., 

Prof. 325. 407, 
Hirſchberg I. 

Dirfchberger 92, 
Hittorf 328. 
Hitzig 4314. 
Hober IW. 
Hochheim HN. 
OHbhnudorf 493. 
Hoppner 677. 
Hövermann hin. 
Hofferichter 223. 
Hoffmann, Realſch. Ober⸗ 

lehrer, Prof. bob. 

HN 
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| Hoffmann, Gemin. Die 
seht. 583. 

—, Semin. 8. 281. 
—, Handarb. 2° 46h. 

Hofmann 407. 
Hofmeifter 410. 
Holdefleiß 303. 
Hollacks 466. 
Hollenweger 391. 
Hollſtein 40. 
Holmberg 467, 
Holthauſen bb. 
Holtze Alt. 
Holzapfel 280, 
Hommer f. Lampe. 
Doppe 656. 
DHoru 654, 
v. Dorn 682. 

Horſtmann 6572, 

Hoſius 328. 
—8 — 277, v1. 
Hoth 2 
Hub Fr 
Hılbner, o Prof . 

. 327. 

Hummel 632. 
Humperdiunk 937. 
Sunäus 404. 656. 
Hundhauſen 410. 

Huſemann 275. 104, 

J. 

Jacob 623. 

Jacobi, o. Prof., Konſ. 

Rath 322. 

-, Oymn. Oberl. 582. 

-, GEvmn. X. 405. 

—, Progymnaf. Oberl. 
480, 

Jacobethal 430. 
Jacoby 271. 324. 
Jäger 60. 
Jagielsti und, 
Jahn 6. 
Janitſch 276. 
Jankoweli 273, 
Kane 652. 
Yanfen 625. 
Janſſen Zu. 

1 Yarand bON. 

Jaraſch 467. 
Jattowoli 545. 

Jorfigger 630. 
Jehriſch 647. 
Jentzſch Alk. 
Ierzyloweti 312. 

Igel 58. 

aifer, Schuibirelt. tm 2 

v. Ihering 978. 
Illguer 617. 
Imme hal. 
Inowrazlawer 277 
Johann 492. 
Jordan, o. Brof. 32) 
—, Urof einer tede. 

Hochſch. 640. 
Iſrael 281. 
Itzenplitz 275. 
Jürgenſen, Schula. Kan 

didatin 5315. 
degl 345. 

Jutin 400. 
Jummelt 468. 
Jung, 2. einer böheren 

Brarſch. 4 ei. 40. 
—, Taubfl. Aufl. 2. US. 

Jungclaußen 379. 
Juriſch 651. 

8. 

Kabſch 468. 
Kälberlab 466. 
Kaibel 412. 

—, Turnlehrerin 16%, 
Kalefeld 65% 
Kaliſchek 650 
Rallenberg 3%. 
Kamle 242, 
van de Kamp UM. 
Sampbanfen. 303. 
v. Kamptz 276. 
Kanter 650. 
Kares 63. 
Karow, GSymn Befangt., 

Mut. Direlt. 651. 
— Gemin. 8 37%. 

Kari 328. 
Karſten 327. 
Karſunty 492 
v. Raven bi. 
Kayſer th, 
Red 412. 
Kal 326. 

Aekule, A., o. Brof., Geb. 
ws Rath 323 

‚vo. Brot. A. 



Keller 682. 
Kellermann 28V. 
Kern, Oymn. Direlt. 325. 
—, dogl. 649. 

Kernich 410. 
terfien 586. 
Keßler 410. 
Kettner 681. 
Keuffer 279. 
Kiel 492. 
Kieneker 515. 
Kientopf 492. 
Kieſel 281. 
Kießling 325. 
Kietz 544. 
sind 277. 
Kirberg A460. 
Kirchhoff 326. 
Kirchner 492. 
Kirmis AUS. 
Kirſch 392. 
Kißner 324. 
Klaffehn 224. 
Rlammer 278. 
Klamroth 58. 
Klebe 407. 
Klein 328. 
Kleinert 322. 
Kleiner 412. 
v. Rleift 278. 6öt. 
Klemm 655. 
Rfiefch 488. 
Kind 535. 
Slingmüller 654. 
Klinke 224. 
Klinsmann 466, 
Klir 325. 
Rinde, o. Prof. 581. 

2, einer höh. B . 
"656. hohh Brarſch 

Kloſtermann, nr 327. 
Lehrerin 469. —, Beid, 

Kluge 625. 
Knaack 650. 
Knaak 584. 
Knackfuß 404. 
Knappe 272. 
Knauf 252. 
&nert 656. 
Knille 622. 
Knobbe 411. 
— 280. 
Knop 
Kant, Wat Pi 652. 

chull. 
Robitte 281. 

163 

Roh, Symn. 2. 651. 
—, Studirend. 392. 

Kochanoworti 277. 
Kochlett 654. 
Kockelmann 491. 
Köcher 277. 
Ködderitz 489. 
Köhler 273. 
Kölbing 326. 
Kölling 271. 
v. Könen 275. 
wönig, | Realſch. Oberl. 

—, Bei. Anſt. 8. 683. 
Könnele A466. 
Köppe 412. 
Körner 657. 
Körting 328. 
Röftner 491. 
Robl 272. 
Kohler 683. 
Kohlmaun 581. 
Kohrs 586 
Kolde 284. 
Kollmann 652. 
Konz 630. 
Kopta 653. 
Kopp, Gymn. Direkt 263. 
—, Studirend. 322. 

Kornke 278. 
Korten 323. 
Koſchwitz 325. 403. 
Koſſag 392. 
Kowalewski 469. 
Kozlowsla 466. 
Krämer 468. 
Krahn 272. 
Kramer, a. o. Brof., Geh. 

b Meg. Rath 326. 
—, Gymın. Oberl. . 

276 Prof 
—, Stubirenber 392, 

Krankenhagen 489. 
Krat, Gymn. Oberl, 277. 
—, dogl. 411. 

Kraus, 327. 
Krauſe, Realſch. 2. 383. 

283. —, Schul : 
Krauspe 466. 
Krauß 683. 

Kraut 271. 

Krebs 468. 
‘ firemer 651. 
Kretihmer, Semin. Direkt. 

_, Rebrerin 468, 

— — — —— 

Kretzſchmer 466. 
Kreuel 410. 
Kriginger 540. 
Krönlein 283. 
Krohn, a. o Prof. 581. 
—, Brof. einer ten. 

Hochſch. 681. 
„Schulrekt. 654. 

Kropp 282. 
Kruckow 683. 
Krüger, Gymn. Direlt. 

—, and. Oberl. 583. 
8 einer höh. Brgrſch. 

Reiner 4 
Krug, —8 Oberl.279. 
— Schull. 585. 

Krumm 652. 
Krummacher 322. 
Keruſe 620. 
Kruszewski 488. 
Kügler 647. 
Küblewein 277. 
Kühn, o. Prof, Geh, Reg. 
_ Rath 487 

‚ Direkt. einer gun: 
x. Schule 6 

Kilhne 654. 
Killlenberg 278. 
Künen 649. 
Klintel 600. 
Küfter 442. 
Kützing 407. 
Kuhn All. 
Kuhns 545. 
Kuhſe at. 
v. Kuleſza 539. 
Kummer 581. 
Kun 984. 
Kurth 468. 
Kuſche 535. 
Kuftin 6852. 
Kynaſt 392. 

2. 
Lach 466. 
Lacher 654. 
Lachmann 489. 
Ladenburg 327. 
Labmeyer 323. 327. 
Lahſe 583. 
Lambed 280. 
Lamp 466. 
Lampe, gen. ‚sommer 468. 
Landgraf 2: 



Lanbois 342, 
Lang 272. 
Lange, 0. Brof., Ob. Konf. 

Rath 323. 

—, Semin. Harfe. 281. 
—, degl. 81. 
-, Schull. 372. 
-, emer. Schull., Kant. 

273. 
=, Saul. Kanbidatin 

Laugen o. — 328. 
‚ begl. 
nee: 774. 

Bangenidel 278, 
Langer Abb. 469. 
v. Laſaulx 275. 
Lattmann 578, 
Laube 654. 
Lauenſtein 681. 
v. Lauer 58V. 
Lauer 582. 
Lauffs 412. 
Launhardt 143. 143. 581. 
Lauterbach 655. 
Lawin 682, 
Laws 284, 
Lazarewicz 649. 
Leber 578, 
Lefarth 411. 
Lehmann, Oymn. 2. 488. 
—, Lehrerin 224. 

Lehr 392. 
gende 582. 
Lemme 680. 
Lenfch 406. 
Lenßen 652. 
gem, a. 9. Prof. 40%. 

Schula. Kandid.625. 
ero "404. 
Seonbarb 406, 
Leifing 648. 
Rettan 586, 
Leser 581. 
Leu 408, 
Leveque 493. 
Lichtenberg 545. 
Liebermann 430. 
Liebrecht 659. 
Lieder 407. 
Lierfe 277. 
Ließem 649. 
Lieg 224. — — — — — — — — 

— — — — 

— — — — — — — — — — —— ——— —— — — — — ———— — — 

764 

eilie 579. 
Linder 468. 
Lindner 323. 328. 503. 
Linke 545. 
einnero anf Anſt. 

—, — Pa 625. 
Eipieie 309 

Litzmann 580. 
Lod 2706. 
Lohmann 650. 
Löbler 656. 
Löffelbein 410, 
Löns 649. 

2373. Lömenber 
Looſe 545. 
Lorenz, Gymn. Direkt.579. 
—, GEymn. Oberl. 649. 
_, Realſch. 2. 681. 

Loffen 324. 
Lotze 274. 492. 
Lozynsti 618. 
Luck 323. 328. 
Lucanus 270. 413. 
Lübbert 275. 
Lüd 650. 
Ludecke 658. 
Lüdemann 404. 
v. Lumm 549. 
Lutſch 277. 
Lycke 410. 

Mabel 653. 
Mabelung 581. 
Märter 272. 
Märtens 652. 
Magnus 578. 
Mabler 278. 
Mahn 65V. 
Majewsli 406, 
Mann 410. 
Manns 649. 
Marenbach 491. 
Markgraf 468. 
Maris 408. 
Markwitz 283. 
Diaronsti 625. 
Marquardt All. 
Marſhall 556. 
Marten 659. 
Martens 658, 
Maſchke 488, 
Maflıs 650. 
Makmann 408. 

—— ——— ——— —— —— — — — En, — — 

— —— —— — — — — — — 

Materu 490. 
Mattel 668. 
Pattern 490. 
Matthät 488. 
Mattbäfius 466. 
Matthes 407. 
Maurenbrecher 329. 
Maurer 323. 
Day 1 u 
May 
Maverhof "are. 
Mebes 250. 
Meier 412. 
Meinspaufen 4066. 
Meißel 271. 

. Kine böb. 

Mendeljohn 652. 
Menjen 468. 
Menzel, 0. Brof. 50. 

‚ Symn. Oberl. $rof. 

Merte "ir. 5856, 
Merſch 650. 
Mertens 469. 
Megbor| 7 274. 
Menrer 64 
Meuler,  Obet, einer höh. 

grih. 490. 
— lie means 

Meyer, o. Prof. 3206. 
-, degl. 329. 
—, degi u Ditelt. 578. 
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—, GEymn. 2. 406. 
—, Progymn. Oberl. 
583. 

—, Schul. 685. 
, Turnlebrerin 668. 

, Miostowei 486. 

—* 224. 
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Miſch 466. 

Mitlaff 410. 
Modes 466. 
Möbins, Th., o. Prof. 

27. 579 327. . 
-, 8., begl. 327. 

Mögelin 279. 



Möhring 625. 
Möhrs 279. 
Möller, 0. Brof. 111.579. 
—, Direlt. der Porz. 
Manuf. 585. 

Mörſch 625. 
Mohr 412. 
Molinsti 276. 
Momber 488. 
Mommſen 579. 
Morsbach 657. 
Mortenien 625. 
Mude 680. 
Müde 583. 
Müllenboff 489. 
Miller, ©.E., o.Prof.275. 
— W., de 8gl. 3 327. 

—, Th., degl. 410. 
_ ‚ Syn. berl. Prof. 

-, Bst. dsgl. 582. 
_, Gymn. 8. 406. 
—, Gymn. Beiden! 407. 
—, Realſch. 2. 652. 
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—, —* Brgrſch. 

-, hier Semin. L.658. 

—, Semin. L. 493. 
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—, Schul. 283. 
—, dgl. u. Bart. 410. 
—, dögl. u. dogl 654. 

Schul. 655. 

ai 581. 
Miünter 325. 

Mundt 403. 
Muſiol 272. 
Mujolff 680. 
Mylius 279. 
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Nagler 545. 
Natel 682. 
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Nauenberg 468, 
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Nehring 326. 
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Nicolai 407. 
Nicolaus, Schull. 283. 

, bögl. 683, 
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Nießmann 468. 
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Nöring 625. 
Nöthling 491. 
Nolden 585. 
Norbmann 466. 
Noste 625. 
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Nußbaum 275. 
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Oelze 406. 
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Olbricht 585. 
—— 403. 
Oldiges 978. 
Opitz 466. 
Oppermann 545. 
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Oſterwald 277. 
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—, Turnlehrerin 468. 
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Paalzow 430. 
Paaſch 578. 
Pig, Gymn. Direlt. 404. 

‚ Semin. Direlt. 583. 
Bapiborn 682. 
Bape, o. Prof. 325. 
_ ı Healii. DOberl. 279. 

Partfch 326 
Paſch 224. 
Patzwahl 469. 

Pant, Syn. Oberl., Prof. 

eo 
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Turnlehrerin 224. 

Peibers 683. 
Peisler 647. 
Pernice 580. 
Perring 681. 
Perſchmann 224. 

Vescatore 404. 
Peſcher 406. 
Peters, o. Prof. 326. 
—, Semin. Hülfsl. 409. 

Philipp F Sailer 
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Piater —8 
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Biefget 491. 
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Piper 407. 
Behfmann 584. 
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. Bleffen 280. 
Stine 652. 
füß 284. 

Rodhhammer 327. 

Bohlmann 406. 

Poleck 326. 
Polenz 279. 
Bolfter 411. 
Polte 322. 
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—5* 27. 
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‚ch u 28 
Prehler m 
Breußer 281. 
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Prutz 324 
Pütter 279, 
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Deis 108, 

Radler 618. 
Radtte 2706. 582, 
Räder 618. 
Raffel 402 
Rammeleberg 23. 
Ranke, Geh. Res, und 

Schulrath Alt. 
—, 0. Brof., Konf. Rath 
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Raſchdoiff 681. 
Rathle 326. 327. 
Raub 278. 
Rautenberg 270. 
Raydı 277. 
Redzeh 055. 
Redlich 272. 
Rech 408, 
Regel 468. 
Regell 050, 
Hegelober er 274, 
Negentle 656. 
Rebfeldt 272, 
Rehmann 277. 
Rehorn 681. 
Reichard 322. 
Reidt 276. 
Reifenhäufer 650. 
Reifferfbeiß, s.Br0f. 325. 

Keilänaider in, 
Rein 328. 
Reinede 56. 
Reintene 400. 
Reinshagen 335. 
Reisader 323. 
Remmes IM, 
Remmy 319. 
Remus 625. 
Rettzlaff, Schull. 192. 
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Reuter, 7 Brof,, gen 

Rath, Abt 681. 
—, Squll. it0. 
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Riehm 429. 
Riemann 649, 
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Ripke 39%. 
Aufl 327. 
Nitter 466. 
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Röder 406. 
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. 683, 
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Nören 283. 
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Nösner 271, 
Rotiſches 490. 
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Rohleder 488. 
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Rolfe 28V, 
Rommel 401. 
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Rosbah 6. 
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- Svibliothelar 271. 
—, — Syn. Oberl. Prof. 

VRoſen 106. 
Fed ER 487. 
Rofenthal $ 
Roepait 683, 
Ißra⸗ 326. 

Roſſi 403. 
Rothe 8. 

ı Nottof 649. 
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Aubolphi 466. 
Rübt 277. 
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Rübimann 101. 
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Auge 306. 
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Schanen 654. 
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Scherer, 0. Prof. 335. 
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Scherfling 493. 
Schering 327. 
Edeuermann 81. 

Scheunert 581. 



Sceurenberg 556. 
Schiefferdecer 657. 
Schilling 619. 
Schinke Bun. 
Schirmeiſter 277. 
Schirner 584. 
Schirren 327. 
Schlaadt 278. 
Schlee 277. 
Schlegel 281. 
Schliack A405. 
Schlichting 40. 
Schliemann 169. 

Sclott 516. 
Schlotimann 322. 327. 
Schlüntes 583. 
Scdlüter 681. 
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—, Schull 282. 
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—-, Lehrerin 466. 
—, Kirchſchull. 655 
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Shmik, a. 0. Prof. 411. 
‚ Oymn. er 651. 
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—, Lehrerin 466. 
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Schneider, Squta Kan: 
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Schneidewin 407. 
Schöberlein 492. 
Schöffler 468. 
Schönberg 620. 
Schönborn, o. Brof., Me- 

biz. Rath 142. 486. 
Oberl., 

Schönfeld 658, 
Schoͤnke 466. 
esönfer 411. 
Schoppao 400. 
—2** 656. 
Schottler 412. 
Schollmeyer 274. 
She, Semin. Hülfel 

25. 
-, degl. 693. 

‚, Re. u. Dialon. 
2832 

Schoof All. 
Schorn 631. 
Schottelius 404. 
Schrader, Geh. Reg. u. 

Brov. Schulrath 322. 
-- ‚ Bibliothefar an. 
—, GEymn. 2. 6 

Schröber, Gymn. deerl. 

—, —— L. 406. 
. 283. ' 

— —38 u. Kanior 492. 
Schröter, o. Reel 326. 
—, GEymn. 2. 650. 
—, Realſch. Direkt. 278. 
—, Semin. Hülfel.2S1. 
— Schull. 585. 

Schubert 650. 
Schuler 392. 
Schulte, Gymn. 2. 650. 
—, L. einer höh Bilr⸗ 

gerſch. 280. 682. 
Eulte 503. 

Schutt. Geh. Reg. 
art. Schulrat 324. 

—, —* Prof. 326. 
_ gt Konf. Rath 

—, Gymnaf. Oberl., 
Br of. 649. 

Schuitze, Gymn. 2. 406. 
—, Heft einer höheren 
Brgrie. 280. 

Eau, Bermalt. Rath, 
Geh. Reg. Rath 281. 

—, Univerf dichter, Geh. 
dJufizraih 403. 

—, Prof. einer techn. 
vSoqſch. 275. 

-, Realſch Oberl. 407. 
—, Hülfel., dann ord. 

Semin. L. 281. 653. 
—, Turnlehrerin 466. 
Säule, Gymn. Ober. 

—, iun. L. 412. 
„Schull. Kantor 655. 
‚ Zurnlebrerin 468. 

Schum 274. 
Schumacher 407. 
Schumann, Reg und 

Schulrath 409. 
—, Gemin. Delonom:c. 

578. 
Schunk 278. 
Schuppe 325. 
Schurig 272. 
Schwalbach 583. 
Schwalbe 403. 
Schwanert 32. 
Schwannede 279. 
Sawars, Konfift. Rath 

—,dD. — „Geh. Mediz. 

‚Oymn r 406. 
—, Realſch. 2. 493. 
Swan, Gymn. Direlt. 

‚"Symn 2. 650. 
Schwarzlofe 651. 
Schwedenbied 323. 
Schweitzer 488. 
Schwendener 32. 
Schwitters 410. 
Seebeck 582. 
Seed 456. 
Seibel 403. 
Seibenfaben 282, 

Seliger 469. 
Selle 406. 411. 
Semiſch 322. 
van Senden 323. 578. 
Gerres 406. 
Geuffert 581. 
Seyferth 545. 
Sieben 658. 



GSiefert 281. 625. 
Siegert, Reg. u. Schul⸗ | 
tat 2 
„Gymn. 8. 406. 

—, Turniehrerin 468. 
Siemienowoli 371. 
Simar 329. 
Storezeweli 282. 
Smend 323. 328. 
Sollors 409. 
Graf a Solms: Lanbady 

Sommerbrobt 326. 
Sondhauß 657. 
Sonnenburg 281. 
Sofmann geb. Hoyer 

Opangenber , Brof. einer 
techn. che. 492, 

—, Brof., Maler 271. 
Sped 278. 
Spengler 649. 
Sperling 466. 
Spider 328. 
Spiegelberg 492. 
Spieß 3% 
Spindler 458. 
Epyribille 650, 
Sta 410. 
dv. Staben 578. 
©tärt 468. 
Stahl 3. 
HR HP: 271. 
Stahlſchmidt 649. 
Stamm 273. 
Stammer 631. 
©tange 649. 
Starfer 650. 
Staſche 281. 
Stauffer 623. 
&tedel 109. 
©teffene 282. 
Steger 491. 
Gteilih 489. 
Sa 651. 
Steinbacher 224. 
Steinbart 459. 
Steiner 656. 
Steinert 224. 
©teinfe 283. 
Gteinmann 492. 
Eteinvortb 412. 
Stelling 659. 
©tender 466. 
Stengel, 0. Brof. 325. 
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rbr. v. Stengel 403. 
uzen 658. 

Ster 
Sucht es 656. 
Stietz 281. 
Stimming 327. 
©tödenius 652. 
Gtödert 649. 
©tölting 271. 
Stolzmaun 647. 
Stord 324. 328. 
Storbdeur 625. 
Straßburger 275. 329, 
Strauß, Byumn. OÖberl. 

— 8 sine hoh. Brgrſch. 

Skin 382. 
Straube 305. 
Stürmer 655. 
Stuhrmann 406, 
Sudier 326. 
Eudau 271. 
Suphan 681. 
Sufßmann-Hellbern 648, 
&zimmetat 468. 

T. 

Tappe 279. 
Tappen 647. 

405. 

Taubert 275. 431. 
Tegtmeyer 566. 
Teickner 655. 
Temme 489. 
Teuber 405. 
Textor 277. 
Thaer 277. 
Thalmann 651. 
Thafwiger 652. 
— 459. 
Thelen 280. 
Thiel 272. 
Thiele 326. 581. 
Thielen 273, 402. 
Thiemann 488. 
Ziieme 652. 
Zhienemann 681. 
Thiermann 411. 
Thies 655. 
Thilo 323. 
Thomas 409. 
Thome 325. 

uret 388 bo 
Thimen 649. 

„Gymn Dberl. 582. , Thun 466. 
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Fan . Breuf 466. 

Tienıer 564. 
Zig 410. 
Tobler 325. 
Todt 486. 
Zoun 406. 
Trauſa le 655. 
Trautmanu 329. 
Treichel 647. 

Triebel, Semin. Direl: 

—, Gymn. Elem.ẽ. 40. 
Zeiemel 278. 651. 
Zrommlig 48. 
Troſchel, o Brof., Geh. 

Reg. Rath 329. 
—, Lehrerin 468. 

Trofien 487. 

Ieet Jun. 
Tjſchich 
— Nb. 
Tugend 545 

u. 
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Unterberger 054. 
Urlaub 652. 
Ufener 329, 
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v. Bellen 405. 
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Berbein 467. 
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Biol 625. 
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Tau R. Auf.2. 653. 
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Bollmöller 581. 
Volquardſen 327, 
Vorſter 273. 

Wachsmaun 410. 
Badermann 407. 683. 
Wätzoldt 467. 

Bagemann 657. 
Bagenmanı 323. 
Wagenihiit 392. 
Bagner, 0. Brof. 327. 
—, Gymn. Oberl. 649. 
Walde 651. 
Waldenburg 410. 
Wallies 488. 
Walter 324. 
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Warmuth 278. 
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Waſchle 655. 
Wattenbach 270. 
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Wegner, Superint., Kré⸗ 

Shulinip. 271. 
—, GEymn. 8. 649. 
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—, Turniehrerin 224. 
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Weingarten 323. 
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Weisweiler 406. 
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ee —— 657. 
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Wiarda 493. 
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Wiedaſch 323. 578. 
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Winkler 429. 
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Birth 468. 
Wislemann 488. 
Witt 405. 
Bitte, Gymn. Oberl.405. 
—, degl., Brof. 582. 

Zimepf 378. 
Böhler, o. Prof., 
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